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1. Übersicht über die Verhandlungen · Resume des deliberations 

01.074 s Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Botschaft vom 14. November 2001 zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgaben zwlschen Bund und 
Kantonen (NFA) (BBI 2002 2291) 

NR/SR Spezialkommiss/an NFA (01.074) 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen (NFA) 
02.10.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. 
19.06.2003 NR Abweichend. 
16.09.2003 SR Abweichend. 
29.09.2003 NR Abweichend. 
01.10.2003 SR Zustimmung. 
03.10.2003 SR Der Bundesbeschluss wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 
03.10.2003 NR Der Bundesbeschluss wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2003 6591 

2. Bundesgesetz Ober den Finanz- und Lastenausgleich 
(FAG) 
02.10.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. 
19.06.2003 NR Abweichend. 
16.09.2003 SR Abweichend. 
29.09.2003 NR Zustimmung. 
03.10.2003 SR Das Bundesgesetz wird In der 
Schlussabstimmung angenommen. 
03.10.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt 2003 6807; dieses Gesetz untersteht dem 
fakultativen Referendum und wird, nach Annahme durch 
Volk und Stände des BB vom 3.10.2003 zur Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen, im Bundesblatt veröffentlicht. 

01.074 e Reforme de la perequatlon flnanclere 
Message du 14 novembre 2001 concernant la Reforme de 
la perequation financiere et de la repartltion des täches 
entre la Confederation et les cantons (RPT) (FF 2002 
2155) 

CN/CE Commission speciale RPF (01.074) 

1. Arräte federal concernant la reforme de la perequation 
financiere et de la repartition des täches entre la 
Confederatlon et les cantons (RPT) 
02-10-2002 CE Declsion modifiant le projet du Conseil 
federal. 
19-06-2003 CN Divergences. 
16-09-2003 CE Divergences. 
29-09-2003 CN Divergences. 
01-10-2003 CE Adhesion. 
03-10-2003 CE L'arrAte est adopte en votation finale. 
03-10-2003 CN L'arrMe est adopte en votation finale. 
Feuille federale 2003 6035 

2. Loi federale sur la perequation financlere (LPF) 
Chronologie: 
02-10-2002 CE Decision modiflant le projet du Conseil 
federal. 
19-06-2003 CN Divergences. 
16-09-2003 CE Divergences. 
29-09-2003 CN Adhesion. 
03-10-2003 CE La lol est adoptee en votation finale. 
03-10-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. 

Feuille federale 2003 6245; si le peuple et les cantons 
acceptent l'arräte du 3 octobre 2003 concernant la reforme 
de la perequation financiere et la repartition des täches 
entre la Confederation et les cantons, la presente loi sera 
sujette au referendum et publiee dans la Feuille federale. 
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3. Zusammenfassung der Verhandlungen 

01.074 Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Botschaft vom 14. November 2001 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) (BBI 2002 2291) 

Ausgangslage 

Der Föderalismus als eines der tragenden Prinzipien der schweizerischen Verfassung hat in den 
letzten Jahrzehnten zusehends an Substanz eingebüsst. Eine schleichende Zentralisierung hat Schritt 
für Schritt die Kantone in ihrem Gestaltungs- und Handlungsspielraum eingeengt, während dem Bund 
immer mehr Kompetenzen - auch in an sich kantonalen Zuständigkeitsbereichen - übertragen worden 
sind. Parallel zu dieser Entwicklung erhöhte sich auch der Anteil der zweckgebundenen 
Finanztransfers des Bundes an die Kantone, womit diese in zunehmende staats- und finanzpolitische 
Abhängigkeit des Bundes gerieten. 
Mittlerweile umfassen die Übertragungen an die Kantone insgesamt rund einen Viertel der 
Gesamtausgaben des Bundes. Davon werden lediglich 25 Prozent in der Form von nicht 
zweckgebundenen Mitteln ausgerichtet. Der überwiegende Anteil ist an bestimmte Aufgaben, Projekte 
oder Objekte sowie an die Erfüllung von Normen und Standards gebunden. Hinzu kommt, dass 
Bundessubventionen in vielen Fällen neben der Anreizfunktion auch noch eine Umverteilungsf unktion 
im Rahmen des Finanzausgleichs zu berücksichtigen haben. Diese Vermischung von Anreiz- und 
Umverteilungsfunktion führt in der Regel zu hohen Subventionssätzen, die vor allem 
ressourcenschwache Kantone zu einer nicht bedarfsgerechten Politik verleiten können. Unter diesen 
Vorzeichen besteht Je länger desto mehr die Gefahr, dass eine kantonale Politik, welche für die 
jeweilige Bevölkerung eigenständige Schwerpunkte zu setzen vermag, zur blassen Fiktion verkommt. 
Der Föderalismus gerät in Bedrängnis. Somit ist auch der Wettbewerb der Ideen und der 
unterschiedlichen Lösungsansätze gefährdet. Dies wiederum hat zur Folge, dass das staatspolitische 
Innovationspotenzial, das föderalen Strukturen innewohnt, nicht mehr im erwünschten Ausmass zum 
Tragen kommen kann. 
Der Bundesrat unterbreitet mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) 
zwischen Bund und Kantonen ein kohärentes Reformprojekt zur Stärkung und Weiterentwicklung der 
föderalen Strukturen der Schweiz. Zu diesem Zweck legt er mit dem Botschaft ein erstes Paket vor, 
welches sämtliche notwendigen verfassungsrechtlichen Modifikationen sowie das total revidierte 
Bundesgesetz über den Finanzausgleich enthält. Die Änderungen auf Verfassungsstufe werden 
Anpassungen in zahlreichen Spezialerlassen erfordern, dies sowohl in den aufgabenbezogenen als 
auch in den bereichsübergreifenden Bundesgesetzen. Die entsprechenden Anträge wird der 
Bundesrat nach der Durchführung der obligatorischen Volksabstimmung zum Bundesbeschluss sowie 
nach einem allfälligen Referendum zum Bundesgesetz im Rahmen einer zweiten NFA-Botschaft dem 
Parlament unterbreiten. 
Kernanliegen dieser Vorlage ist es, Bund und Kantone in ihren jeweiligen Rollen zu stärken. Dies setzt 
eine Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung voraus. Ferner soll die bundesstaatliche 
Zusammenarbeit effizienter ausgestaltet, die interkantonale Zusammenarbeit substanziell ausgebaut 
und der Finanzausgleich unter den Kantonen wirkungsvoller und vor allem politisch steuerbar gestaltet 
werden. Die NFA beruht im Wesentlichen auf vier Pfeilern, die sich gegenseitig bedingen und 
ergänzen: 
1. In zahlreichen Aufgabenbereichen überlagern sich heute Kompetenzen und Finanzströme und 

führen somit zu Doppelspurigkeiten, unklaren Verantwortlichkeiten und einer zunehmenden 
Abhängigkeit der Kantone vom Bund. Mit der angestrebten Aufgaben- und 
Finanzlerungsentflechtung soll deshalb wieder Ordnung in das Gefüge der bundesstaatlichen 
Aufgabenerfüllung einkehren. Die Kantone werden in ihrer Eigenstaatlichkeit und damit in ihrem 
Handlungs- und Gestaltungsspielraum gestärkt. Umgekehrt kann sich der Bund vermehrt seinen 
eigentlichen nationalen Aufgaben widmen und, in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, in jenen 
Bereichen materiell und finanziell Einfluss nehmen, die einer einheitlichen Regelung bedürfen. 
Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz, wonach Nutzniesser sowie Kosten- und 
Entscheidungsträger identisch sein müssen, kann dank der Aufgaben- und 
Finanzierungsentflechtung vermehrt zum Tragen kommen. Klare Verantwortlichkeiten der 
Kantone werden die Stellung der kantonalen Parlamente und Regierungen sowie der 
Stimmberechtigten auf kantonaler Ebene stärken. Die Bevölkerung wird vermehrt entscheiden 
können, welche politischen Schwerpunkte sie in ihrem unmittelbaren Umfeld setzen möchte. Eine 
verstärkte Übertragung von Aufgaben an die Kantone heisst aber nicht, 26 verschiedene und 
untereinander nicht kompatible Systeme zu propagieren. Zum einen soll, wenn sich dies als 
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unabdingbar erweisen sollte, der Bundesgesetzgeber auch bei kantonalen Aufgabenbereichen im 
Sinne einer Rahmengesetzgebung Leitplanken setzen können. Zum anderen werden die Kantone 
vermehrt zusammenarbeiten und gewisse Aufgaben gemeinsam wahrnehmen müssen, was 
vermehrt zu untereinander abgestimmten und kompatiblen Lösungen führen wird. 

2. Gerade in einem kleinräumigen Bundesstaat wie der Schweiz können manche Aufgaben auch 
nach einer Aufgabenentflechtung sinnvollerweise nur gemeinsam von Bund und Kantonen 
erbracht werden. Dazu müssen aber neue Zusammenarbeits- und Finanzierungsformen 
zwischen Bund und Kantonen eingeführt werden. Statt Einzelobjekte nach aufwandorientierten 
Kriterien zu subventionieren, sollen vermehrt Mehrjahresprogramme mittels Global- oder 
Pauschalsubventionen zum Tragen kommen. Dabei obliegt dem Bund die strategische Führung 
einschliesslich eines entsprechenden Controllings, während die Kantone auf operativer Ebene 
bestimmen, wie sie die Vertragsziele erreichen wollen. Wo diese neuen Zusammenarbeits- und 
Finanzierungsformen inskünftig zum Einsatz kommen, entfällt das System der 
aufwandorientierten lnputsteuerung. Neu wird über ein vereinbartes Ziel gesteuert und so die 
erwünschte Wirkung einer Massnahme in den Mittelpunkt staatlichen Handelns gestellt 
( Outputsteuerung). 

3. Angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Lebensräume; deren Grenzen immer seltener den 
Kantonsgrenzen entsprechen, müssen heute mehr denn je kantonale Aufgaben im horizontalen 
Verbund erfüllt werden. Um die Kantone auf diese Herausforderung vorzubereiten und sie in 
staats- und finanzpolitischer Sicht zu stärken, sieht die NFA eine substanziell ausgebaute 
Interkantonale Zusammenarbeit mit einem Lastenausgleich vor. Kantone, die für umliegende 
Kantone Zentrumsleistungen erbringen, sollen für ihre Leistungen entsprechende Abgeltungen 
erhalten. Interkantonale Organe sollen, unter Beachtung des Legalitätsprinzlps und der 
direktdemokratischen Kontrolle, rechtssetzende Normen erlassen dürfen, um auf neue 
Situationen und Herausforderungen rasch und sachgerecht reagieren zu können. Dabei kommt 
dem Bund die Aufgabe zu, die Kantone zur horizontalen Zusammenarbeit zu befähigen. Ihm sind 
aus diesem Grund minimale prozedurale Kompetenzen einzuräumen. Sie erlauben ihm, unter 
bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag der Kantone nicht kooperationswillige Gliedstaaten 
zur horizontalen Zusammenarbeit zu verpflichten. Dieser Zwang kann sich als notwendig 
erweisen, soll der Föderalismus in seiner Substanz erhalten bleiben. Scheitert die interkantonale 
Zusammenarbeit, wird es unweigerlich zu einem verstärkten Zentralisierungsschub und damit zu 
einer Aushöhlung der föderalen Strukturen kommen. Aufgaben, die aus staats- und 
finanzpolitischer Sicht sinnvollerweise in horizontaler Zusammenarbeit erfüllt werden, müsste in 
diesem Falle der Bund erbringen. 

4. Der Finanzausgleich Im engeren Sinn zwischen den Kantonen unterscheidet neu zwischen 
einem Ressourcen- und einem Lastenausgleich. Damit wird der Ausgleich gezielter und effektiver. 
Der Ausgleich zwischen den ressourcenstarken und den ressourcenschwachen Kantonen wird 
gegenüber dem heute geltenden System ausgebaut. Neben den ressourcenstarken Kantonen 
beteiligt sich an dessen Finanzierung neu auch der Bund. Er stellt eine genügende 
Mittelausstattung aller Kantone sicher. Das heutige undurchsichtige, komplizierte und nur für 
wenige Spezialisten durchschaubare System wird durch einen transparenten und 
nachvollziehbaren Finanzausgleich ersetzt. Das eidgenössische Parlament wird die Möglichkeit 
erhalten, die Eckwerte des Ressourcenausgleichs festzulegen. Damit wird der Finanzausgleich, 
der die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone verringern soll, politisch 
steuerbar. Der Ressourcenindex, der die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kantone misst, Ist in 
seiner Konzeption nicht manipulierbar und verzichtet, im Gegensatz zum heute geltenden 
Finanzkraftindex, bewusst auf die Berücksichtigung von Lastenelementen. So wird beispielsweise 
k0nftig die kantonale Steuerbelastung nicht mehr als Kriterium für die Bemessung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit eines Kantons herangezogen, sondern ausschliesslich das fiskalisch 
ausschöpfbare Steuer- bzw. Ressourcenpotenzial eines Kantons erfasst. Auf diese Weise sollen 
in Zukunft Fehlanreize und Zielkonflikte vermieden werden.Übermässige und unbeeinflussbare 
Lasten der Kantone, die ihnen auf Grund geografisch-topografischer Gegebenheiten oder ihrer 
spezifischen Bevölkerungsstruktur erwachsen, sollen vom Bund mittels eines entsprechenden 
Lastenausgleichs gezielt ausgeglichen werden. 
Auch dieser Ausgleich wird in seinem Umfang vom eidgenössischen Parlament festzulegen sein 
und ist somit politisch steuerbar. 

Urn den Übergang vom alten zum neuen Ausgleichssystem abzufede~, Ist ein Härteausgleich 
vorgesehen. Dieser wird von Bund und Kantonen finanziert und ist als Übergangshilfe konzipiert. 
Zahlungen aus dem Härteausgleich werden gezielt nur an ressourcenschwache Kantone ausgerichtet. 
Die Ausgleichsbeträge werden nicht der Teuerung angepasst und nur so lange ausgerichtet, wie der 
Ressourcenindex der betreffenden Kantone das schweizerische Mittel unterschreitet. Die 
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Weiterführung des Härteausgleichs ist zudem alle vier Jahre auf Grund eines Wirkungsberichtes 
grundsätzlich zu überprüfen. 
Die Instrumente der NFA wurden bereits mit Blick auf die Botschaft einer ersten Wirkungsanalyse 
unterzogen. Einerseits zeigt eine qualitative Untersuchung auf, ob die gesteckten staats- und 
finanzpolitischen Ziele erreicht werden können. Andererseits geben verschiedene quantitative 
Analysen Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen auf den Bund und die einzelnen Kantone. Die 
Expertise zu den qualitativen Wirkungen der NFA führt zu einer positiven Gesamtbeurteilung des 
Reformvorhabens: Die NFA verstärkt die Stärken und verringert die Schwächen des schweizerischen 
Föderalismus. Die Aufgabenentflechtung ist eine zielgerichtete Massnahme und darf daher in ihrem 
Umfang nicht mehr weiter verringert werden. Die Neuausrichtung der Zusammenarbeit von Bund und 
Kantonen verspricht eine erhöhte Ziel- und Wirkungsorientierung wie auch eine effizientere 
Mittelverwendung. Die anvisierte Institutionalisierung der interkantonalen Zusammenarbeit stärkt die 
Rolle der Kantone im Bundesstaat, während der interkantonale Lastenausgleich den Anbieterkantonen 
von Zentrumsleistungen leistungsgerechte Entschädigungen ermöglicht. Das neue Ausgleichssystem 
mit strikter Trennung zwischen Ressourcen- und Lastenausgleich ist überzeugend. Der neue 
Ressourcenindex zur Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone ist dem heutigen 
Finanzkraftindex bezüglich Methodik und Aussagekraft weit überlegen. Die angesprochenen 
Grundelemente der NFA-Mechanik sind wesentlich entscheidender als die vergangenheitsbezogene 
Momentaufnahme, die den Ergebnissen der so genannten «letzten Spalte» der Globalbilanz 
(frankenmässiger Ausweis der quantifizierbaren Auswirkungen pro Kanton) zu Grunde liegt. Trotzdem 
ist es gerechtfertigt, zur Abfederung des Übergangs vom heutigen zum neuen Finanzausgleich einen 
Härteausgleich mit ausschliesslicher Fokussierung auf die ressourcenschwachen Kantone 
vorzusehen. 
Was die mutmasslichen finanziellen Auswirkungen auf Bund und Kantone betrifft, ist vorerst die strikte 
Haushaltsneutralität hervorzuheben. Zwischen Bund und Kantonen bewirkt die NFA per Saldo keine 
Lastenverschiebung. Einzig der Härteausgleich, der sich im Laufe der Zeit auf Grund seiner 
funktionalen Befristung zurückbilden wird, führt unter den getroffenen Modellannahmen im Endeffekt 
zu einer Mehrbelastung des Bundes um rund 280 Millionen Franken. Verglichen mit dem gesamten 
Ausgleichsvolumen von rund 3 Milliarden Franken fällt diese Mehrbelastung aber relativ bescheiden 
aus und dürfte durch die zu erwartenden Effizienzgewinne aufgefangen werden können. 
Die so genannte Globalbilanz gibt Aufschluss über die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen der 
Reform auf den Bund und die einzelnen Kantone. Aus verschiedenen Gründen ist die Aussagekraft 
dieser Bilanz beschränkt (unter anderem infolge des Verzichts auf eine Quantifizierung der zu 
erwartenden Effizienz- und Effektivitätsgewinne). Immerhin steht aber fest, dass die NFA dank des 
Härteausgleichs sämtliche ressourcenschwachen Kantone zu Gewinnern machen wird. Im Vergleich 
zum heutigen Finanzausgleich bewirkt das neue Ausgleichssystem zudem eine deutlich grössere 
Annäherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone. Auch die Steuerbelastungsunterschiede 
lassen sich mit der NFA deutlich verringern. Gemäss der Modellannahme kann die Spannweite 
zwischen der tiefsten und der höchsten Steuerbelastung um bis zu 20 Prozent reduziert werden. Bei 
einer Beurteilung des neuen Ausgleichssystems muss aber auch die neu gewährleistete politische 
Steuerbarkeit hervorgehoben werden. Denn je höher das eidgenössische Parlament die einzelnen 
Ausgleichsgefässe dotiert, desto grösser wird auch die Reduktion der kantonalen Unterschiede 
bezüglich finanzieller Leistungsfähigkeit und Steuerbelastung ausfallen. 
Mit den beantragten Massnahmen bezüglich der Aufgabenteilung können wertmässig knapp 40 
Prozent des heutigen Aufgabenverbunds entflochten werden. Entsprechend der Aufgabenentflechtung 
vergrössern sich die Handlungsspielräume von Bund und Kantonen. Grössere Handlungsspielräume 
wiederum ermöglichen die gewünschten Effizienzgewinne. Durch die Aufgabenentflechtung erfolgt 
auch die gewünschte Umwandlung von zweckgebundenen bzw. auflagenabhängigen in nicht 
zweckgebundene Transfers, wodurch sich die Handlungsspielräume der Kantone nochmals 
vergrössern werden. Bei den ressourcenschwachen Kantonen übersteigt der Zuwachs an nicht 
zweckgebundenen Mitteln das Ausmass der zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben bei weitem, 
sodass ein zusätzliches Potenzial zur Reduktion ihrer in der Regel überdurchschnittlichen 
Steuerbelastung geschaffen werden kann. 
Nach Einführung der NFA werden deren Instrumente alle vier Jahre auf ihre Effizienz und Wirkung hin 
evaluiert werden. Gestützt auf diese Wirkungsberichte wird das eidgenössische Parlament jeweils zu 
beurteilen haben, ob eine Anpassung der Eckwerte des Finanzausgleichs angezeigt ist. 
Das neue Finanzausgleichssystem wird seine Wirkung dann optimal entfalten können, wenn seine 
Instrumente, wie im vorliegenden ersten Paket vorgeschlagen, integral umgesetzt werden. Ein 
Herausbrechen einzelner Bausteine würde seine Wirksamkeit wesentlich schmälern oder 
verunmöglichen und die erwünschte und dringend notwendige Modernisierung des Föderalismus 
gefährden. 
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Nach einer Annahme dieser Vorlage durch Volk und Stände wird der Bundesrat die zweite NFA
Botschaft ausarbeiten. Diese wird aufzeigen, welche Anpassungen in den Spezialerlassen - sowohl in 
den aufgabenbezogenen als auch in den bereichsübergreifenden Bundesgesetzen - infolge der In 
dieser ersten NFA-Botschaft beschlossenen Verfassungsmodifikationen notwendig sein werden. 
Darüber hinaus wird der Bundesrat weitere Gesetzesrevisionen beantragen, die eine Klärung der 
Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen auch in jenen flnanziell verflochtenen Aufgabenbereichen 
beabsichtigen, die keiner Verfassungsänderung bedürfen und somit nicht im Rahmen der Botschaft zu 
behandeln sind. Nach der Beschlussfassung Ober die zweite Botschaft kann die NFA In Kraft gesetzt 
werden. Aus heutiger Sicht dürfte dies nicht vor 2006 der Fall sein. 

Verhandlungen 
Vorlage 1 
Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA} 
02.10.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2003 NR Abweichend. 
16.09.2003 SR Abweichend. 
29.09.2003 NR Abweichend. 
01.10.2003 SR Abweichend. 
03.10.2003 SR Der Bundesbeschluss wird In der Schlussabstimmung angenommen. (38:2} 
03.10.2003 NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

(126:54} 

Vorlage2 
Bundesgesetz Ober den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG} 
02.10.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2003 NR Abweichend. 
16.09.2003 SR Abweichend. 
29.09.2003 NR Zustimmung. 
03.10.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (38:3} 
03.10.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (121:52) 

Zwischen Februar und September 2002 wurde die Vorlage von einer Spezialkommission des 
Ständerates (15 Mitglieder) geprOft. Anschliessend wurde sie in der Herbstsession 2002 vom 
Ständerat behandelt. Im Allgemeinen stless sie auf ein gutes Echo. Die Ratsmitglieder waren der 
Meinung, dass damit die kantonalen Unterschiede verringert werden können und dem Abbau der 
kantonalen Kompetenzen entgegengewirkt würde. Verschiedene Vertreter der finanzstarken Kantone, 
so u.a. Zürich und Zug, verlangten indessen eine rechtliche Garantie zum Schutze vor den 
unaufhörlichen und stets wachsenden Begehrlichkeiten. 
Der Ständerat folgte weitgehend den Anträgen seiner Kommission. Was die Ressourcenverteilung 
und somit den harten Kern des Finanzausgleichs betrifft, trug er den Befürchtungen der 
ressourcenstarken Kantone Rechnung. Seiner Meinung nach soll der Beitrag dieser Kantone drei 
Viertel des Bundesbeitrags nicht übersteigen. Gemäss Bundesrat soll dieser Beitrag zwischen zwei 
Drittel und 100% des Bundesbeitrags liegen. 
In Sachen interkantonaler Zusammenarbeit will der Ständerat die Kompetenz, die Kantone bei 
bestimmten Aufgaben zur Zusammenarbeit zu verpflichten, der Bundesversammlung Obertragen. 
Diese Aufgaben will der Ständerat in der Bundesverfassung und nicht im Gesetz festgeschrieben 
haben. 
Die Kleine Kammer sprach sich zudem für eine neue Formel bezüglich des Härteausgleichs aus. 
Anstatt das Parlament alle vier Jahre Ober dessen Weiterführung beschliessen zu lassen, soll er nach 
der ersten Vierjahresperiode jährlich um 5 Prozent gekürzt werden, so dass er spätestens nach 24 
Jahren ausläuft. 
Bei den künftig von den Kantonen übernommenen Leistungen an Heime und Werkstätten für 
Behinderte sowie an die Spitex soll gemäss Ständerat die Verpflichtung, gleichwertige Leistungen 
auszurichten wie heute die IV, bis die Kantone ihre Gesetze an diese neue Aufgabenverteilung 
angepasst haben, in die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung aufgenommen werden. Der 
Bundesrat schlägt eine Festschreibung im Gesetz vor. 
Auf Antrag von Carlo Schmid (C, Al) lehnte der Ständerat mit 22 zu 16 Stimmen die vom Bundesrat 
vorgesehene beschränkte Verlassungsgerichtsbarkeit ab (Beurteilung wegen Verletzung 
verfassungsmässiger Kompetenzen der Kantone durch ein Bundesgesetz). Im Gegenzug wurde ein 
ebenfalls von Carlo Schmid vorgebrachter Antrag zur Stärkung der Kantone angenommen: für die 
Ergreifung des fakultativen Referendums sind danach generell nur noch fünf statt acht Kantonen nötig. 
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Die Reformvorlage wurde in der Gesamtabstimmung ohne Gegenstimmen (25 Stimmen) ange
nommen. 
Die Vorlage wurde anschliessend von der Spezialkommission des Nationalrates (27 Mitglieder) 
geprüft, bevor sie in die Grosse Kammer kam. Die bürgerlichen Nationalrätinnen und Nationalräte 
haben die Vorlage begr0sst, während die Linke vorschlug, nicht darauf einzutreten, sondern den Text 
an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, den gesamten Bereich der sozialen Sicherheit aus 
dem NFA herauszunehmen. Die Ratsmitglieder befürchten nämlich, dass ein Rückzug des Bundes 
von diesen Aufgaben zu Regelungsunterschieden zwischen den Regionen oder zu einem 
Leistungsrückgang fOhrt. Eintreten auf die Vorlage wurde mit 114 zu 52 Stimmen beschlossen. 
Der Nationalrat unterstützt die Verankerung einer Höchstgrenze des Ressourcenausgleichs in der 
Verfassung. Der Höchstbeitrag der ressourcenstarken Kantone soll nicht nur drei Viertel, sondern - wie 
in der Botschaft vorgesehen - 100% des Bundesbeitrags betragen können. 
Bei der interkantonalen Zusammenarbeit hat sich der Nationalrat dem Ständerat angeschlossen. Er 
hat ausserdem ein fakultatives Referendum für die Allgemeinverbindlicherklärung von interkantonalen 
Verträgen vorgeschlagen. 
Beim Härteausgleich hat sich der Nationalrat für einen andern Ansatz als der Ständerat entschieden. 
Er empfiehlt, sich dem Bundesrat anzuschliessen und keine zeitliche Begrenzung vorzusehen. 
Im Bereich der kollektiven IV-Leistungen ist er dem Ständerat gefolgt. Er hat darüber hinaus 
vorgesehen, dass die Verletzung der Bestimmungen des künftigen Rahmengesetzes des Bundes 
durch kantonale Verfügungen in letzter Instanz vor dem Bundesgericht gerügt werden kann. 
Schliesslich hat der Nationalrat wie der Ständerat die Einführung einer kleinen 
Verfassungsgerichtsbarkeit abgelehnt. Im Gegensatz zur Kleinen Kammer verwarf er es jedoch, das 
Quorum für das Kantonsreferendum von acht auf f 0nf Kantone zu verringern. 
Im Differenzbereinigungsverfahren akzeptierte der Ständerat bei der interkantonalen Zusammenarbeit 
den Vorschlag der Grossen Kammer, ein fakultatives Referendum für die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von interkantonalen Verträgen einzuführen. Und auch bei den 
Bestimmungen zum fakultativen Referendum folgte er dem Nationalrat, indem er auf die Reduktion 
des Quorums für das Kantonsreferendum verzichtete. Bei zwei wichtigen Punkten hielt die Kleine 
Kammer jedoch Differenzen aufrecht, wobei sie allerdings mit Kompromissvorschlägen eine rasche 
Beendigung des Geschäfts vorbahnte. So setzte sie beim Ressourcenausgleich die Höchstmarke der 
Leistungen finanzstarker Kantone auf 80 Prozent des Bundesbeitrages fest und entschied bezüglich 
Härteausgleich, den Ausgleich acht Jahre unverändert wirken zu lassen und ihn dann Jährlich um 5 
Prozent abzubauen. 
Der Nationalrat schloss sich diesen Vermittlungsvorschlägen an und hielt lediglich geringfügige 
Differenzen aufrecht, denen der Ständerat in der Folge zustimmte. 
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3. Condense des deliberations 

01.074 Reforme de la perequation flnanciere 
Message du 14 novembre 2001 concernant la Reforme de la perequation financiere et de la repartition 
des täches entre la Confederatlon et las cantons (RPT) (FF 2002 2155) 

Situation Initiale 

Le federalisme, l'un des princlpes fondamentaux de la Constitution federale (Constitution), tend a 
perdre de sa substance depuis plusieurs decennies. Une centralisation rampante a progressivement 
limite l'autonomie decisionnelle et le champ d'action des cantons, tandis que les competences 
attribuees a la Confederation s'accroissaient - y compris dans des secteurs qui relevant par teur 
nature des cantons. Parallelement a cette evolution, la part des transferts financiers affectes de la 
Confederation aux cantons a augmente, plac;ant ces derniers dans une dependance politique et 
financiere croissante de l'Etat federal. 
Les transferts aux cantons s'elevent actuellement au quart des depenses totales de la Confederation. 
Sauls 25 % de ces transferts financiers sont verses aux cantons sous la forme de paiements non 
affectes. La plus grande partie des transferts sont lies a des täches, des projets ou des objets precis, 
ainsi qu'au respect de certaines normes ou standards. De plus, les subventions federales exercent 
dans blen des cas non seulement leur fonction d'incitation, mais aussi celle de redistribution dans le 
cadre de la perequation flnanciere. Cet amalgame des fonctions d'incitation et de compensation 
aboutlt generalement a des taux de subvention eleves, qui exposent particulierement les cantons dont 
le potential de ressources est faible a mener une politjque outrepassant leurs besoins reels. 
Sous de tels auspices, une polltique cantonale qui fixerait de maniere autonome les priorites pour la 
population concemee court un risque croissant de devenir une fiction. Le federalisme est en blen 
mauvaise posture. La concurrence des idees et des modales de solutions envisageables est menacee. 
Le potential d'innovation politlque inherent aux structures federales ne peut en consequence plus 
s'exprlmer comme il serait souhaitable. 
Le Conseil federal presente, au titre de la Reforme de la perequation financiere et de la repartition des 
täches entre la Confederation et les cantons (RPT), un projet coherent pour renforcer et moderniser 
las structures federales de la Suisse. A cet effet, il propose dans le present message un premier train 
de mesures comprenant toutes les modifications constitutionnelles necessaires ainsi qu'une revision 
totale de la loi federale sur la perequation financiere. Les changements au niveau constitutionnel 
exlgeront l'adaptation de nombreux actes legislatifs speciaux, qu'il s'agisse de lois federales 
s'appliquant a un ou a plusleurs domaines. Le Conseil federal transmettra au Parlament les 
propositions a cet egard dans un second message sur la RPT, a l'issue de la votatlon populaire 
obllgatoire sur l'arrete federal et apres un eventual referendum sur la loi federale. La present projet 
vise essentlellement a renforcer la Confederation et les cantons dans leurs r0les respectifs. Cela 
suppose un desenchevetrement des täches et du financement. II s'agit en outre d'ameliorer la 
collaboration a l'echelon federal, de developper notablement la collaboration intercantonale et de 
rendre la perequation financiere entre les cantons plus efficace et surtout gerable politiquement. 
La RPT repose essentiellement sur quatre piliers a la fois complementaires et interdependants: 
1. Dans de nombreux secteurs, les competences et les flux financlers se chevauchent aujourd'hui et 

engendrent des redondances, une dilution des responsabilites et une dependance croissante des 
cantons vis-a-vis de la Confederation. Le desenchevetrement des täches et du flnancement 
vise a optimiser la structure en place, afin de faciliter l'accomplissement des täches publiques de la 
Confederation. Les cantons verront ainsi se renforcer leur autonomie, et par consequent s'elargir 
leur champ d'action et leur marge de manceuvre. Quanta la Confederation, elle pourra davantage 
se consacrer a ses täches nationales et, conformement au principe de subsidiarite, intervenir sur 
les plans material et financier dans les domaines exigeant une reglementation uniforme. Le 
desenchevetrement des täches et du flnancement permettra en outre de mleux appliquer le 
principe de l'equivalence fiscale, selon lequel les beneficiaires de prestations publiques doivent 
aussi assumer les coats et les decisions qu'impliquent ces prestations. Par ailleurs, l'attribution de 
responsabilites claires aux cantons renforcera la positlon des parlements et des executifs ainsi que 
celle des electeurs au niveau cantonal. La populatlon pourra en effet mieux se prononcer sur les 
priorites politiques souhaltables pour son environnement immediat. 
Un transfert accru de täches aux cantons ne signlfie toutefois pas donner libre cours a 26 systemes 
differents et non compatibles entre eux. Le legislateur devrait, d'une part, etre en mesure de fixer -
meme dans les secteurs reserves aux cantons - des balises si celles-ci se revelent indispensables, 
en promulguant une legislation-cadre. D'autre part, les cantons devront davantage collaborer et 
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assumer conjointement certaines täches, ce qui favorisera l'adoption de solutions communes et 
compatibles. 

2. Un Etat federal de dimensions modestes tel que la Suisse presente nombre de täches que les deux 
niveaux etatiques, soit la Confederation et les cantons, doivent pouvoir assumer conjointement, 
meme a la suite d'un desenchevetrement. Pour cela, il taut toutefois introduire de nouvelles 
formes de collaboratlon et de partage du flnancement entre la Confederatlon et les cantons. 
Plutöt que de subventionner des objets individuels en fonction des coOts occasionnes, il convient de 
privilegier le systeme de subventions globales ou forfaitaires portant sur des programmes 
pluriannuels. La gestion strategique ainsi qu'un controlling approprie incomberont a la 
Confederation, tandis que les cantons determineront sur le plan operatlonnel comment ils 
entendent attelndre les objectifs fixes dans le cadre d'une convention. La gestion en fonction des 
coOts n'aura plus cours dans les domaines auxquels seront appliquees ces nouvelles formes de 
collaboration et de financement. La gestion se fera desormais en fonction de l'objectif convenu, et 
l'efficacite souhaitee d'une mesure se situera au coour de l'action etatique (gestion en fonction des 
resultats). 

3. Etant donne que les espaces economiques et sociaux se limitent toujours plus rarement aux 
frontieres cantonales, un nombre croissant de täches cantonales requiert aujourd'hui une 
oollaboratlon horizontale. Afin de preparer les cantons a oet enjeu et de renforcer leur röle sur le 
plan politique et financier, la RPT prevoit une collaboratlon intercantonale nettement plus large, 
assortie d'une compensation des oharges. Les oantons qui fournissent des prestations publiques 
profitant a leurs voisins doivent etre dedommages equitablement. Des organes intercantonaux 
pourront, compte tenu du prinoipe de la legalite et du contröle demooratique direct, etre habilites a 
edioter des normes contenant des regles de droit afin de reagir rapidement et de maniere 
appropriee a des situations et des defis nouveaux. La Confederation a ici pour mission de 
promouvoir la collaboration entre les oantons. Pour cela, eile doit disposer d'un minimum de 
oompetenoes prooedurales. Celles-oi doivent lui permettre, sous certaines conditions et a la 
demande des cantons, d'astreindre les refractaires a la collaboration horizontale. Cette contrainte 
peut se reveler necessaire pour preserver la substance du federalisme. Car, si la collaboration 
intercantonale echouait, un renforcement de la propension a la centralisation et un affaiblissement 
des structures federales seraient ineluctables. La Confederation seralt alors contrainte d'assumer, 
contrairement a toute ratlonalite politique et budgetaire, des täches qu'il vaudrait mieux accomplir 
sous la forme d'une collaboration horizontale. 

4. La perequatlon flnanclere au sens strict, entre les cantons, connaft desormais une distinction 
entre perequation des ressources et compensation des charges. Cette nouvelle approche rend la 
perequation plus ciblee et plus efficace. 
La perequation entre les cantons a fort potential de ressources et les cantons a faible potential de 
ressources sera plus large que ne l'est le systeme actuel. La Confederation participera desormais a 
son financement, au cöte des cantons a fort potential de ressources. Elle assurera a tous les 
cantons une dotation de moyens financiers suffisante. Au systeme actuel, peu transparent, 
complique et accessible a quelques specialistes uniquement, succedera une perequation financiere 
transparente. Le Parlament federal sera habilite a fixer les valeurs de reference de la perequation 
des ressources. La perequation financiere, qui a pour but de reduire les disparites cantonales en 
matiere de capacite financiere, sera ainsi gerable politiquement. Mesurant la capacite financiere 
des cantons, l'indice des ressources est con9u de maniere a empecher taute manipulation et ecarte 
a dessein, contrairement a l'indice applioable aujourd'hui, tout element relatif aux charges. Par 
exemple, la charge fiscale cantonale ne servira plus de oritere pour mesurer la capacite financiere 
d'un canton. Saul le potential de recettes ou de ressources fiscalement exploitables du canton sera 
retenu. Cela permettra d'eviter a l'avenir des incitations inopportunes et des conflits d'objectifs. 
La Confederation ootroiera aux cantons une compensation ciblee des charges excessives sur 
lesquelles il n'est pas possible d'influer, soit les charges dues a des facteurs geo-topographiques, 
ou a une structure specifique de la population. II appartlendra au Parlament federal de fixer 
l'ampleur de cette compensation. Celle-ci sera dono alle aussi gerable politiquement. 

Une compensation des cas de rigueur est aussi prevue af in de faciliter le passage au nouveau 
systeme. Cette compensation financee par la Confederation et les cantons est con~ue a titre d'aide 
transitoire. Les paiements seront effectues de maniere ciblee, et uniquement en faveur des cantons a 
faible potential de ressources. Les montants de oette compensation ne seront pas adaptes au 
rencherissement et leur versement aux cantons concernes prendra fin des l'instant ou l'indice des 
ressources de ces cantons aura atteint la moyenne suisse. La reconduction de la compensation des 
cas de rigueur sera en outre soumise tous les quatre ans a un reexamen complet, fonde sur un 
rapport evaluant l'efficacite d'une telle compensation. Les instruments de la RPT ont deja fait l'objet 
d'une premiere analyse, menee dans la perspective du present message. Les travaux comprenalent 
une analyse qualitative permettant de montrer dans quelle mesure les objectifs politiques et financiers 
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sont atteignables, ainsi que des examens quantitatifs servant a mesurer les consequences financieres 
de la RPT pour chacun des cantons. 
L'analyse qualitative portant sur les effets de la RPT a permis de porter une appreciation globalement 
positive sur le projet de reforme. Salon cette analyse, la RPT renforce le federalisme suisse et attenue 
ses faiblesses. Le desenchev&trement des täches est une mesure ciblee, dont II convient de ne plus 
limlter la portee. Quant a la refonte de la collaboration entre la Confederation et les cantons, alle 
promet une utilisation plus judicieuse des moyens financlers gräce a une meilleure prise en 
consideration des objectifs et de l'efficaclte. L'instltutionnalisation de la collaboration intercantonale 
renforce le röle des cantons dans l'Etat federal. Enfin, la compensation lntercantonale des charges 
permet une Indemnisation equitable des cantons fournisseurs de prestations. Separant nettement la 
perequation des ressources de la compensation des charges, le nouveau systeme de perequation est 
convaincant. En ce qui concerne le nouvel indice des ressources, qui sert a mesurer la capacite 
financiere des cantons, il l'emporte largement sur l'indice actuel, tant par son caractere methodique 
que par sa pertinence. Les elements intervenant dans le mecanisme de la RPT sont bien plus 
adequats que le reflet d'une situation depassee, tel que le donnent les resultats de la «derniere 
colonne» du bilan global (effets quantifiables en francs par canton). Afin de faciliter le passage au 
nouveau systeme de perequation financiere, il est toutefols juste de prevoir une compensation des cas 
de rigueur, reservee aux cantons a faible potential de ressources. 
Quant aux consequences financieres probables de la RPT pour la Confederatlon et les cantons, il taut 
tout d'abord souligner l'absence d'incidence sur les coats. La RPT ne se solde par aucun transfert de 
charges entre la Confederation et les cantons. Au bout du compte, seule la compensation des cas de 
rigueur, qui se resorbera au fil du temps en ralson de son caractere temporaire, entratnera pour la 
Conf ederatlon une charge supplementaire que les modales evaluent a quelque 280 mlllions de f rancs. 
Toutefois, si l'on se refere au volume total de la perequation, solt 3 milliards de francs, cette charge 
supplementalre semble relatlvement modeste; en outre, les gains d'efficacite escomptes devraient 
l'absorber. 
Le «bilan global» lndique les consequences financieres de la reforme telles qu'elles sont attendues 
pour la Confederation et pour chacun des cantons. Pour diverses raisons, ce bilan n'a qu'une valeur 
indlcative limltee (notamment du fait que l'on a renonce a quantifier les gains d'efficacite escomptes). II 
n'en raste pas moins que tous les cantons a faible potential de ressources seront gagnants gräce a la 
compensation des cas de rigueur. Le nouveau systeme entrafne en outre un rapprochement de la 
capacite financiere des cantons bien plus net que ne le permet la perequation financlere actuelle. II 
attenue par ailleurs sensiblement les differences au niveau des charges fiscales. Salon les hypotheses 
retenues, les ecarts entre les extr&mes pourralent se reduire de 20 %. Lorsque l'on evalue le nouveau 
systeme de perequation, il convient aussi de souligner que celui-ci est gerable politiquement. En effet, 
plus le Parlament dote genereus~ment chacun des mecanismes de compensation, plus la reduction 
des disparites cantonales au niveau de la capacite financiere et des charges sera importante. 
Les mesures proposees au titre de la repartltion des täches suffisent a desenchev&trer 40 % (en 
valeur) des täches communes. La marge de mancsuvre de la Confederation et des cantons s'etendra 
proportionnellement a ce desenchev&trement. Cette marge de mancsuvre permettra de realiser les 
gains d'efficacite souhaites. De mAme, le desenchevAtrement permettra de transformer des transferts 
affectes, ou assortis de conditions, en moyens financiers non lies a une affectation, et accroitra encore 
le champ d'action des cantons. Dans le cas des cantons a faible potential de ressources, 
l'augmentatlon des moyens non lies a une affectation depasse largement le volume supplementaire 
des täches a assumer. Elle creera ainsi pour ces cantons un potential supplementaire de reduction de 
leurs charges fiscales, generalement superieures a la moyenne. 
Une fois la RPT introduite, chacun de ses Instruments sera examine tous les quatre ans du point de 
vue de son efficacite. Sur la base des rapports etablis, le Parlament f ederal Jugera de l'opportunite de 
redefinir les valeurs de reference concemant la perequation financiere. 
Le nouveau systeme de perequation financiere ne deploiera ses effets de maniere optimale que dans 
la mesure ou ses Instruments formant le premier train de revlsions seront integralement mis en csuvre. 
Exclure certains elements diminuerait fortement, voire reduirait a neant l'efficacite de la RPT et 
compromettrait une modernisation du federalisme qui s'impose avec urgence. 
Apres acceptation du present projet par le peuple et les cantons, le Consetl federal elaborera le 
second message relatif a la RPT. Celui-ci portera sur les adaptations de lois speciales - lois federales 
concemant un ou plusieurs domaines -, qu'impliquent les modifications constitutionnelles presentees 
ici. Le Conseil federal proposera en outre d'autres revislons de lois, afin de preciser les competences 
de la Confederation et celles des cantons dans des domaines qu'il convlent de desenchev~trer sans 
que cela exige pour autant des modificatlons au niveau de la Constitution. De tels domaines ne sont 
donc pas traites dans le cadre du present message. La RPT entrera en vigueur une fois que le 
second projet aura ete adopte. Salon les estimations actuelles, cela ne saurait advenir avant 2006. 
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Arrete federal concernant la reforme de la perequation financiere et de la repartition des täches 
entre la Confederation et les cantons (RPT) 
02-10-2002 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
19-06-2003 CN Divergences. 
16-09-2003 CE Divergences. 
29-09-2003 CN Divergences. 
01-10-2003 CE Adhesion. 
03-10-2003 CE L'arrllte est adopte en votation finale. (38:2) 
03-10-2003 CN L'arrllte est adopte en votation finale. (126:54) 

Projet 2 
Loi federale sur la perequation financiere et la compensation des charges (PFCC) 
02-10-2002 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
19-06-2003 CN Divergences. 
16-09-2003 CE Divergences. 
29-09-2003 CN Adhesion. 
03-10-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (38:3) 
03-10-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (121 :52) 

Le texte a ete examine entre fevrier et septembre 2002 par une commission speciale du Conseil des 
Etats (15 membres). II a ensulte ete tralte par la Chambre haute au cours de la session d'automne 
2002. Le projet y a ete plut0t bien accueilli, les conselllers estimant dans l'ensemble que les 
proposltions sont de nature a redulre les disparites entre cantons et a enrayer le processus d'erosion 
des competences cantonales. Plusieurs representants des cantons financlerement forts, parmi 
lesquels Zurich et Zoug, ont cependant demande une garantie jurldique qui les premunisse contre les 
sollicitations continuelles et de plus en plus lmportantes. 
Le Conseil des Etats s'est rallie dans une large mesure aux recommandatlons de sa commlssion. Pour 
ce qui concerne Ja repartition des ressources, noyau dur de la perequation financiere, la chambre a 
tenu compte des cralntes exprimees par las cantons a fort potential de ressources. Elle a en effet 
estime que la contribution de ces cantons ne doit pas depasser las trols quarts de la contribution 
federale. Salon le Conseil federal, elle doit s'elever au minlmum aux deux tiers et au maximum a 
100 % de la contribution federale. 
En matiere de collaboration intercantonale, la chambre a souhalte transferer a !'Assemblee federale la 
competence de contraindre las cantons a cooperer dans l'execution de certalnes täches. Las täches 
en question doivent par ailleurs, selon le Conseil des Etats, etre deflnies dans la Constitutlon et non 
danslaloi. 
La Chambre des cantons a an outre propose une nouvelle formule s'agissant de la compensation des 
cas de rigueur. Ainsi, au lieu de donner la possibilite au Parlament de decider tous les quatre ans s'il 
convient de reconduire la compensation des cas de rigueur, celle-ci doit etre reduite de 5 % tous les 
ans, de sorte qu'elle disparaftrait au plus tard apres 24 ans. 
Quanta la participation aux depenses des homes, des ateliers pour handicapes et des organisations 
Spitex, desormais prise en charge par las cantons, le Conseil des Etats a tenu a ce qua l'obligation 
falte aux cantons de verser des prestatlons equivalentes a celles allouees actuellement par l'AI, 
jusqu'a ce qu'lls alent adapte leurs lois a cette nouvefle repartltion des täches, soit deja fixee dans les 
dlsposltions transltoires de la Constitution. Salon le projet du Conseil federal, elle devrait etre lnscrite 
dans la loi. 
Enfin, a la demande de Carlo Schmid (C, Al), le Conseil des Etats a refuse, par 22 voix contre 16, la 
juridictlon constitutionnelle limitee prevue par le Conseil federal (examen de l'existence ou non d'une 
atteinte, par une loi federale, aux competences cantonales flxees par la Constitution). Une autre 
proposition de Carlo Schmid destinee a renforcer le poids des cantons a par ailleurs ete adoptee : cinq 
cantons au lieu de huit doivent pouvoir obtenir la tenue d'un referendum facultatif. 
C'est a l'unanimite (25 voix) que les conseillers aux Etats ont adopte le projet de reforme. 
Le projet a ensuite ete examine par la commission speciale du Conseil national (27 membres) avant 
de passer devant la Chambre bassa. Si les conselllers natlonaux bourgeois ont bien accueilll le 
projet, la gauche a en revanche propose de ne pas entrer en matiere voire de renvoyer le texte au 
Conseil federal afin qu'il supprime tous les points lies a la securite sociale. Les deputes craignent en 
effet qu'un desengagement de la Confederation ne debouche sur des differences de traltement entre 
las regions ou sur un nivellement des prestations vers le bas. L'entree en matiere a ete votee par 114 
voix contre 52. 



XIV 

Le Conseil national a appuye l'inscription, dans la Constitutlon, d'une limite superieure a la perequation 
des ressources. La contribution maximale des cantons a fort potential de ressources ne dolt pas 
pouvoir representer uniquement las trois quarts de la contribution federale, mais 100% de celle-ci, 
comme le prevolt le message. 
La Chambre bassa s'est ralliee au Conseil des Etats s'agissant de la collaboration intercantonale. Elle 
a par ailleurs propose de prevoir le referendum facultatif pour la declaration de force obligatoire des 
conventions intercantonales. 
La Conseil national a en outre opte pour une autre approche qua le Conseil des Etats en matiere de 
compensation des cas de rigueur. II a recommande de se rallier au Conseil federal et donc de ne pas 
prevoir de limitation temporaire. 
II a egalement suivi le Conseil des Etats dans le domaine des prestations collectives de l'AI an 
prevoyant par ailleurs que le grief de la violation, par des decisions cantonales, des dispositions 
prevues a ce niveau par la loi pourra ätre examinee sur recours en derniere instance par le Tribunal 
federal. 
Enfin, le Conseil national a refuse, comme le Conseil des Etats, le principe d'une juridiction 
constitutionnelle limitee. II a cree une divergence supplementaire avec le Conseil des Etats en refusant 
de reduire de huit a cinq le quorum des cantons pour le referendum. 
A l'issue de la procedure d'elimination des divergences et s'agissant de la collaboration intercantonale, 
le Consell des Etats a accepte la proposition de la Chambre basse d'introduire un referendum 
facultatif pour la declaration de force obligatoire des traites intercantonaux. En ce qui concerne les 
dispositions du referendum facultatif, il a egalement suivi le Conseil nationalen renom;ant a reduire le 
quorum pour le referendum. Sur deux points importants, la Chambre haute a maintenu des 
divergences, mais eile a toutefois emis des propositions de compromis susceptibles d'ätre acceptees 
rapidement par l'autre conseil. Ainsi, en ce qui conceme la perequation des ressources, eile a fixe la 
limite superieure des prestatlons des cantons financierement forts a. 80 % de la contribution federale, 
et s'agissant de la compensation des cas de rigueur, alle a decide de ne proceder a aucun 
changement au cours des huit prochaines annees, puis de la reduire de 5 % par an. 
Le Conseil national s'est rallie a ces propositions et n'a malntenu que quelques divergences sur des 
points mineurs, que le Conseil des Etats a ensuite approuves. 
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02.9003 

lnderkum Hanshelri (C, UR), für die Kommission: Bei der 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabentei
lung zwischen Bund und Kantonen - neuer Finanzausgleich, 
kurz NFA - handelt es sich um ein Projekt, das partner
schaftlich zwischen dem Bund auf der einen und den Kanto
nen auf der anderen Seite erarbeitet worden ist. Es hat zum 
Ziel, die Kantone, mithin die Gliedstaaten unseres Bundes
staates Schweiz, in ihrer Befähigung zu erhalten und zu 
stärken, damit sie so viele staatliche Aufgaben wie möglich 
entweder selber, in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen 
oder aber im Verbund mit dem Bund erfüllen können. 
Die wesentlichen Elemente des schweizerischen Föderalis
mus, der ein - wenn nicht gerade das - Strukturelement un
seres Staates Ist, sind eine weit reichende Autonomie der 
Kantone In der Bestimmung und Ausführung Ihrer Aufgaben 
sowie eme qualifizierte Mitarbeit an der Erfüllung der Aufga-
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ben des Bundes, eine substanzielle Autonomie der Kantone 
in Bestimmung, Erhebung und Verwendung Ihrer Einnah
men und damit eine erhebliche Verantwortung für die Anan
zierung ihrer Aufgaben. Weiter sind dies eine Autonomie der 
Kantone In der Bestimmung ihrer Organisation und Ihrer po
litischen Verfahren, eine partnerschaftliche Mitwirkung der 
Kantone an der WIiiensbiidung des Bundes und schllesslich 
eine umfassende Verpflichtung zum Zusammenwirken von 
Bund und Kantonen - Stichwort: bundesstaatliche Treue
pflicht. Daraus ergibt sich, dass der NFA eben nicht nur ein 
wichtiges finanzpolitisches und flnanzrechtliches Vorhaben 
Ist, sondern ein solches von grösster staatspolitischer Be
deutung. 
Bel der Vorlage, die wir heute beraten, handelt es sich um 
das erste Paket des NFA. Das zweite Paket wird dann der 
Umsetzung auf Gesetzesstufe dienen. Formell gesehen 
geht es bei diesem ersten Paket um zwei Vorlagen - unser 
Präsident hat es erwähnt -: Zum einen geht es In der Vor
lage 1 um die Schaffung der erforderlichen Bestimmungen 
auf der Stufe der Bundesverfassung und zum anderen In der 
Vorlage 2 um das totalrevldlerte Bundesgesetz Ober den Fi
nanzausgleich. In materieller Hinsicht geht es um vier Instru
mentarien: 
1. eine Verdeutlichung und Verstärkung der Regeln Ober die 
Zuweisung von Kompetenzen und Aufgaben an den Bund 
und die Kantonen; 
2. eine Neugestaltung der Zusammenarbeit und der Finan
zierung zwischen dem Bund und den Kantonen bei den so 
genannten Verbundaufgaben; 
3. eine wesentliche Verstärkung der Interkantonalen Zusam
menarbeit zwischen Kantonen mit Lastenausgleich; 
4. last but not least - den eigentlichen Finanzausgleich bzw. 
den Finanzausgleich Im engeren Sinne. 
Lassen Sie mich diese vier Elemente kurz erläutern: 
Zum ersten Element, zur Verdeutilchung und Verstärkung 
der Regeln Ober die Zuweisung von Kompetenzen und Auf. 
gaben an den Bund und die Kantone: Nach dem Verfas
sungsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind 
bekanntlich in erster Linie die Kantone als Gliedstaaten un
seres Bundesstaates für die Regelung und Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben zuständig. Der Bund ist es nur dann, 
wenn ihm die entsprechenden Kompetenzen durch die Bun
desverfassung zugewiesen werden. Diesbezüglich findet 
sich in der Bundesverfassung schon heute sozusagen ein 
genereller Wegweiser, nämlich In Artikel 42 Absatz 2: Der 
Bund «übernimmt die Aufgaben, die einer einheitlichen Re
gelung bedürfen». 
Mit dem NFA sollen nun weitere Grundsätze für die Zuwei
sung und Erfüllung staatlicher Aufgaben generell und für den 
Bund im Speziellen verankert werden. Insbesondere soll der 
Bund nur diejenigen Aufgaben Obernehmen, welche die 
Kraft der Kantone Obersteigen. Dieses Kriterium konkreti
siert zusammen mit dem bereits erwähnten Erfordernis des 
Bedarfs einer elnheltuchen Regelung den Grundsatz der 
Subsidiarität. Dieser Grundsatz hat zwei Bezugsebenen, ei
nerseits die Gesellschaft und andererseits den Staat. Was 
die gesellschaftliche Bezugsebene anbetrifft, so besagt der 
Grundsatz der Subsidiarität, dass nur das, was durch die 
Gesellschaft nicht ebenso gut erfüllt werden kann, Aufgabe 
des Staates sein soll. Ich verweise In diesem Zusammen
hang auf Artikel 6 der Bundesverfassung. Mit Bezug auf die 
staatliche Ebene bedeutet der Grundsatz der Subsidiarität, 
dass der Bund nicht Aufgaben an sich ziehen soll, welche 
die Kantone ebenso gut erfüllen können und fOr die es also 
keinen Grund zur bundesweiten Vereinheitlichung gibt. Da
her soll der Grundsatz der Subsidiarität als solcher In der 
Bundesverfassung festgeschrieben werden. Die Kommis
sion teilt diese Auffassung. 
Unterschiedliche Meinungen bestehen allerdings In der 
Frage, wo dies geschehen soll. Wir werden in der Detailbe
ratung darauf zurückkommen. 
Im Rahmen der Detailberatung wird auch darüber zu debat
tieren sein, ob der Grundsatz der Subsidiarität justlzlabel ge
macht werden soll, nämlich insofern, als die Kantone, und 
nur sie, inskünftig beim Bundesgericht sollen geltend ma-

2. 
1 er octobre 2002 

chen können, dass ein Bundesgesetz verfassungsmässlge 
Kompetenzen der Kantone verletze - Ich verweise auf Arti
kel 189 Absatz 2 der Vorlage 1. Bei der Zuweisung und 
Erfüllung von Kompetenzen und Aufgaben zwischen dem 
Bund einerseits und den Kantonen andererseits soll nicht 
nur das Subsidiaritätsprinzip gelten, sondern es sollen auch 
andere Grundsätze gelten. Im Vordergrund steht das so ge
nannte Äqulvalenzprinzlp. Es soll in einem neuen Artikel 43a 
der Bundesverfassung verankert werden und besagt, dass -
selbstverständlich Im Grundsatz, also gleichermassen ideal
typisch gesehen - Nutzniesser, Kostenträger und Entscheid
träger Obereinstimmen sollen. Hierbei handelt es sich um so 
genannte finale Verfassungsnormen, die nicht Justizlabel 
sind. 
Es versteht sich von selbst, dass es Im Bereich der Neurege
lung der Zuordnung von Kompetenzen und Aufgaben - an 
Bund und Kantone - und der AufgabenerfOHung auch darum 
geht, eine Entflechtung bezogen auf den Ist-zustand vorzu
nehmen, denn das Beziehungsgeflecht zwischen den beiden 
Staatsebenen, Bund und Kantonen, Ist zunehmend unOber
sichtllch geworden. Sieben Aufgabenbereiche sollen In die 
Integrale Verantwortung des Bundes OberfOhrt werden, drei
zehn Aufgabenbereiche in die integrale Verantwortung der 
Kantone. Ich verweise auf die Botschaft (8812002 2335ff.). 
Zu den politisch sensiblen Aufgabenbereichen, welche von 
der Entflechtung betroffen sind, gehören ohne Zweifel dieje
nigen, welche die Sozlalpolltlk betreffen. Hier sind Im Be
sonderen die Förderung der Eingliederung lnvallder, Arti
kel 112b der Vorlage 1, die Betagten- und Behindertenhilfe, 
Artikel 112c der Vorlage 1, aber auch die Sonderschulung zu 
erwähnen. Die Kommission hat durch die Schaffung von 
Übergangsbestimmungen versucht, etwas Druck von den 
betroffenen Kreisen zu nehmen, die zum Tell nachvollzleh
bare Ängste und Befürchtungen haben. Ich verweise auf 
Artikel 197 Ziffer 3 der Vorlage 1. 
Bereits Im Rahmen dieser einführenden Erläuterungen sei 
Jedoch darauf hingewiesen, dass es ungerechtfertigt er
scheint, sozusagen Im Sinne einer Fiktion davon auszuge
hen, die Kantone worden bei den In Ihrer Selbstverant
wortung stehenden Aufgaben im Sozialbereich in quantitati
ver und vor allem auch in qualitativer Hinsicht die Leistungen 
gegenüber dem heutigen Zustand reduzieren. Im Gegenteil: 
Es kann mit guten Gründen auch argumentiert werden, dass 
die Kantone gerade in diesen Bereichen aufgrund Ihrer 
Nähe zu den Betroffenen vielleicht besser in der Lage sind 
als der Bund, deren Bedürfnisse einzuschätzen und zu re
geln. 
Zum zweiten 8ement, zur Neugestaltung der Zusammenar
beit zwischen dem Bund und den Kantonen: Es ist klar, dass 
es nach wie vor Bereiche gibt und Immer wieder geben wird, 
welche nicht integral entweder dem Bund oder den Kanto
nen zugeordnet werden können, sondern die der Mitwirkung 
beider Staatsebenen bedürfen. Man spricht dlesbezügllch 
von so genannten Verbundaufgaben. Verfassungsrechtlich 
gesehen werden die Kantone auf dem Gebiet der Verbund
aufgaben gleich wie bei der Umsetzung des Bundesrechtes 
Im Rahmen einer Bundesaufgabe tätig. Die Bundesverfas
sung soll nun aber mit einer Bestimmung angereichert wer
den, wonach Bund und Kantone bei den Verbundaufgaben, 
aber auch bei der Umsetzung von Bundesrecht miteinander 
Programm- und Leistungsvereinbarungen abschliessen kön
nen, worin unter anderem auch die flnanzlellen Mittel seitens 
des Bundes in Gestalt von Globalbeiträgen festgelegt wer
den. «Sedes materiae» hierzu bildet Artikel 46 Absätze 2 
und 3 der Vorlage 1. 
Zum dritten Element, der Interkantonalen Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich: Schon bisher hatten die Kantone das 
Recht, miteinander Verträge abzuschllessen und dabei auch 
gemeinsame Organisationen und Einrichtungen zu schaf
fen - Immer vorausgesetzt, dass dies dem Recht und den 
Interessen des Bundes sowie den Rechten der anderen 
Kantone nicht zuwiderläuft. Ich verweise auf Artikel 48 der 
Bundesverfassung. 
Diese interkantonale Zusammenarbeit soll nun durch die 
Neugestaltung des Finanzausgleichs wesentlich verstärkt 
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werden. Aufgrund eines abschllessenden Kataloges von 
neun Bereichen - darunter so wichtigen wie Universitäten, 
Fachhochschulen, Spitzenmedizin und Spezlalkllniken, Insti
tutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden, 
aber auch kritischen wie beispielsweise Kultureinrichtun
gen von 0berreglonaler Bedeutung - können die Kantone, 
selbstverständlich unter bestimmten Voraussetzungen, zur 
interkantonalen Zusammenarbeit verpflichtet werden. Diese 
Zusammenarbeit soll unter anderem auch durch einen ge
rechten finanziellen Ausgleich für kantons0bergreifende 
Leistungen bei angemessener Mitsprache und Mitwirkung 
der zum Ausgleich verpflichteten Kantone ausgestaltet sein. 
F0r diese Zusammenarbeit mit Lastenausgleich sollen die 
Kantone eine interkantonale Rahmenvereinbarung erarbei
ten, in welcher die wichtigsten Grundsätze dieser Zusam
menarbeit festgelegt sind. 
Instrumentarien für die Verpflichtung der Kantone zur inter
kantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich sind die 
Institute der Allgemeinverblndlicherklärung und der Betei
ligungsverpflichtung. Auf Antrag von mindestens 21 von 
26 Kantonen kann die erwähnte interkantonale Rahmenver
einbarung für allgemein verbindlich erklärt werden. Auf An
trag von mindestens 18 Kantonen können Interkantonale 
Verträge in den erwähnten obligatorischen Zusammenar
beitsbereichen auch für die 0brlgen Kantone für allgemein 
verbindlich erklärt werden. Durch die Beteiligungsverpflich
tung sodann können auf Antrag von mindestens der Hälfte 
der an einem Interkantonalen Vertrag beteiligten Kantone 
ein oder mehrere weitere Kantone zur Beteiligung verpflich• 
tet werden. 
Die Kommission begrOsst diese Verstärkung der interkanto
nalen Zusammenarbeit grundsätzlich. Sie hat dagegen er
hobene kritische Einwände, insbesondere seitens der 
Staatsrechtslehre, durchaus ernst genommen und hat die
sen Einwänden - aus der Sicht der Kritiker wohl nur teil
weise - Rechnung getragen, Indem sie beispielsweise den 
Katalog der obligatorischen Zusammenarbeitsbereiche auf 
die Verfassungsstufe anheben will und die Kompetenz für 
die Allgemeinverblndlicherklärung sowie für die Beteili
gungsverpflichtung der Bundesversammlung anstatt dem 
Bundesrat übertragen will. Es gibt in diesen Fragen aber 
auch andere Meinungen, welche in entsprechende Minder
heitsanträge eingeflossen sind. Wie immer Sie in diesen 
Fragen entscheiden werden, es ist Folgendes festzuhalten: 
1. Der Bund kann einen Interkantonalen Vertrag nicht von 
sich aus für allgemein verbindlich erklären. 
2. Der Bund - ob es dann die Bundesversammlung oder der 
Bundesrat ist - hat auf besondere politische Befindlichkeiten 
der Kantone Rücksicht zu nehmen. 
3. Es ist Sache des Bundesgesetzgebers oder allenfalls des 
Verfassunggebers, die Aufgabenbereiche zu bestimmen, In 
welchen die Möglichkeit der Allgemelnverbindllcherklärung 
oder der Betelllgungsverpfllchtung besteht. Dies mit der 
Konsequenz, dass diese Aufzählung allenfalls Ober das fa. 
kultative oder, wenn Sie der Mehrheit zustimmen, Ober das 
obligatorische Referendum demokratisch auf Ihre Föderalis
musverträglichkelt 0berprOft werden kann. 
4. Aus dieser Aufzählung der Aufgabenbereiche im Gesetz 
oder allenfalls in der Bundesverfassung kann nicht abgelei
tet werden, dass eine weitere Ebene Im bundesstaatlichen 
Aufbau geschaffen wird. Dies ist sehr wichtig. 
Die Kommission hat bei der Interkantonalen Zusammen
arbeit mit Lastenausgleich auch Präzisierungen im Bundes
gesetz Ober den Finanz- und Lastenausgleich (FLAG) vorge
nommen, indem der gerechte Ausgleich kantons0bergreifen
der Leistungen durch eine spezielle Bestimmung konkreti
siert werden soll. Ich verweise auf Artikel 1 Oa FLAG. 
Schliessllch hat die Kommission beschlossen, dass für die 
Interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich auch 
die Mitwirkung der kantonalen Parlamente gewährleistet 
sein muss. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine 
entsprechende Ergänzung bei Artikel 11 FLAG. 
Zum vierten Element, zum Finanzausgleich im eigentlichen 
oder engeren Sinne, der das finanzpolitische Kernstück des 
NFA bildet: Er besteht aus dem Ressourcen- und aus dem 
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Lastenausgleich. Der Ressourcenausgleich, der erste Be
standteil, geht von den fiskalisch ausschöpfbaren Ressour
cen der Kantone aus. Man spricht von der „Aggreglerten 
Steuerbemessungsgrundlage (ASG)... Diese fasst die 
Summe der steuerbaren Einkommen und Vermögen der na
türlichen Personen sowie die Summe der Gewinne der Juris
tischen Personen zu einer Messzahl zusammen. Die ASG 
pro Einwohner eines Kantons Im Verhältnis zum gesamt
schweizerischen ASG pro Einwohner ergibt dann den Res
sourcenindex eines Kantons. Kantone, deren Ressourcen
index grösser als 100 ist, werden als ressourcenstark be
zeichnet, Kantone, deren Ressourcenindex kleiner als 100 
ist, als ressourcenschwach. 
Empfänger des Ressourcenausgleichs sind die ressourcen
schwachen Kantone. Leistungserbringer sind der Bund auf 
der einen Seite, das Ist der so genannte vertikale Ausgleich, 
und die ressourcenstarken Kantone auf der anderen Seite, 
das Ist der so genannte horizontale Ausgleich. Was nun das 
Verhältnis zwischen den Leistungen des Bundes und den 
Leistungen der ressourcenstarken Kantone an den Ressour
cenausgleich anbetrHft, so hatte der Bundesrat bekanntlich 
vorgeschlagen, dass die jährliche Gesamtleistung der res
sourcenstarken Kantone mindestens zwei Drittel der Leis
tungen des Bundes betragen soll, diese jedoch nicht über
steigen soll. So steht es Im Entwurf des Bundesrates. 
Um den Bedenken der ressourcenstarken Kantone, sie 
müssten immer mehr Leistungen an den Ressourcenaus
gleich erbringen, Rechnung zu tragen, beantragt die Kom
mission. die Lelstungsptllcht der ressourcenstarken Kantone 
nicht nur nach unten, sondern auch nach oben klar zu be
grenzen, und zwar auf drei Viertel der Leistungen des Bun
des. Es handelt sich hierbei nicht um eine absolute, aber 
Immerhin um eine relative Begrenzung. Dieser relative Be
grenzungsmechanismus soll nicht nur Im Gesetz enthalten 
sein, sondern darüber hinaus auch In der Bundesverfassung 
ver-ankert werden. Wir werden bei Artikel 135 der Vorlage 1 
darüber diskutieren. 
Die Beiträge aus dem Ressourcenausgleich werden den 
ressourcenschwachen Kantonen ohne Zweckbindung aus
gerichtet. Es wird angestrebt - ich betone: angestrebt -, 
dass Jeder Kanton nach Ausrichtung der Beiträge aus dem 
Ressourcenausgleich Ober ein Ressourcenpotenzial pro 
Kopf der Bevölkerung von mindestens 85 Prozent des 
schweizerischen Durchschnitts vertagt. 
Der zweite Bestandteil des Finanzausgleichs Im eigentlichen 
Sinne ist der Lastenausgleich durch den Bund. Dieser Las
tenausgleich betrifft Leistungen des Bundes an zwei Kate
gorien von Kantonen, weiche aufgrund ihrer spezifischen 
Gegebenheiten und Verhältnisse 0bermässlg belastet sind. 
Der so genannte geographisch-topographische Lastenaus
gleich geht an Kantone, deren 0bermässige Belastung vor 
allem durch Ihre geographisch-topographische Situation be
dingt Ist: Qberdurchschnlttlicher Anteil hoch gelegener Sied· 
lungsgeblete und unproduktiver Flächen, disperse Sied
lungsstrukturen und geringe Bevölkerungsdichte. Der so
zlodemographlsche Lastenausgleich geht an Kantone, de
ren 0bermässlge Belastung durch Ihre soziodemographi• 
sche Situation geprägt ist: überdurchschnittlicher Anteil an In 
Armut lebenden Menschen, an Hochbetagten, an Jugendll
chen mit besonderen Ausbildungsbedürfnissen und an 
Suchtmittelabhängigen. 
Beim Lastenausgleich stellt sich die Frage nach dem Ver
hältnis der beiden Töpfe. Sollen sie gleich oder sollen sie un
terschiedlich allmentlert werden? Die Mehrheit der Kom
mission will diesbezüglich eine offene Formulierung Im Ge
setz, wogegen die Minderheit daselbst verankern möchte, 
dass die Mittel f0r den Lastenausgleich glelchmässlg auf 
dessen beide Bereiche aufgeteilt werden. Auch beim Las
tenausgleich werden die Mittel den Kantonen ohne Zweck
bindung ausgerichtet. 
Sie wissen, dass später In der Erarbeitung dieses Projektes 
In Gestalt des Härteausgleichs noch ein weiteres Element 
dazugekommen Ist. Der Ubergang zum NFA verursacht zum 
Teil erhebliche Veränderungen In den Finanzströmen, so
wohl zwischen Bund und Kantonen als auch zwischen den 
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Kantonen. Diese Veränderungen haben mitunter auch zur 
Folge, dass einzelne ressourcenschwache Kantone, die 
durch das heute geltende Ausgleichssystem bevorteilt wer
den, neu weniger Mittel aus dem Finanzausgleich erhalten 
werden. Für diese Kantone kann die entsprechende Ein
busse eine grosse Belastung darstellen, zumal sich ihre Ein
nahmen- und Ausgabenstruktur in den vergangenen Jahr
zehnten stark an das bestehende Ausgleichssystem ange
passt hat. 
Durch den Härteausgleich soll den betroffenen Kantonen die 
Möglichkeit gegeben werden, Ihre Fiskalpolitik und die Struk
turen Ihrer öffentlichen Finanzen an die neue Situation an
zu~n. Mit den Beiträgen aus dem Härteausgleich kann 
der Übergang vom alten zum neuen System abgefedert wer
den. Finanziert wird der Härteausgleich - gemäss den Mo
dellannahmen der Botschaft sind hierfür etwa 430 Mllllonen 
Franken pro Jahr bereitzustellen - zu zwei Dritteln durch den 
Bund und zu einem Drittel durch die Kantone. Der Härteaus
gleich ist als temporäre Übergangshilfe konzipiert und bil
det - auf diese Feststellung lege ich Wert - nicht einen ei
gentlichen Bestandteil des neuen Ausgleichssystems. Er ist 
insofern systemfremd und durchbricht auch das Prinzip der 
Haushaltneutralltät. 
Wir werden im Rahmen der Detailberatung zu diskutieren 
und zu beschliessen haben, ob der Beendlgungsmechanis
mus von unbestimmter Art - entsprechend der Fassung von 
Bundesrat und Minderheit - oder von bestimmter Art sein 
soll, wie es die Mehrheit will. 
Einige Schlussbemerkungen: 
1. Die Kommission hat die Vorlage umfassend und sorgfältig 
geprüft und konnte sich davon überzeugen, dass sie wohl 
durchdacht und ausgewogen ist. Die Kommission konnte 
glückllcherweise davon absehen, tragende Elemente dieses 
Projektes herauszubrechen oder dergestatt substanziell zu 
ändern, dass die Gefahr eines Einsturzes bestehen würde. 
2. Ich habe bewusst keine oder nur wenige Zahlen erwähnt 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zahlen, die Sie in der 
Botschaft finden - diese so genannten Modellrechnungen -, 
sich natürlich im laufe der Zelt noch wesentlich verändern 
können. 
3. Ich habe das zweite Paket erwähnt, In dem es um die Um
setzung der Bestimmungen auf Gesetzesebene geht, die wir 
heute auf Verfassungsstufe beschliessen. Es wird aus politi
schen Gründen sehr wichtig sein, dass die Grundzüge die
ser Gesetzgebung bereits bekannt sind, wenn es dann 
darum geht, die Vorlage 1 Volk und Ständen zu unterbreiten. 
4. Das Gelingen des NFA ist für das Überleben der In der 
nachgeführten Bundesverfassung formulierten Föderalls
musidee im Sinne einer ehrlichen Partnerschaft zwischen 
Bund und Kantonen von entscheidender Bedeutung. Des• 
sen sollten wir uns alle bewusst sein. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): II n'est pas d'usage au Conseil 
des Etats de multiplier les rapports d'entree en matiere, et 
c'est fort heureux. Pourtant, en l'occurrence, Je me permets 
de deroger partiellement a cette regle, tant j'estime qu'il est 
lmportant que l'on prenne conscience dans l'ensemble de ce 
pays que ce projet concerne tous les cantons avec toutes 
leurs dlfferences. Je pense aussi qu'il est lmportant que ces 
sensibilites differentes puissent s'exprlmer d'entree de 
cause. 
Mais je ne voudrals pas commencer sans rendre hommage 
au president de notre commission speclale, M. lnderkum, et 
au secretaire de cette commission, M. Martin Graf, pour le 
travall considerable qu'Hs ont fournl pour 1a preparatlon de 
ces multiples seances et pour la grande patience dont lls ont 
fait preuve a l'occaslon de ces debats parfols tres longs et 
tres compliques. 
Mercl aussl au president de la Confederation d'avolr suivi 
nos debats avec beaucoup d'assldulte, alnsi qu'a Ja dlrectlon 
du projet, a l'administration et aux representants de la Con
ference des gouvernements cantonaux, de Ja Conference 
des directeurs cantonaux des finances et des communes qui 
ont patlemment sulvi nos reflexlons et qui nous ont parfols 

1 er octobre 2002 

fait part de considerations essentielles. La seule admlnlstra
tlon a fourni a notre demande au cours de ces qulnze Jours 
de seances, sl je ne m'abuse, plus de 250 pages de rapports 
complementaires. 
On l'a dit et redlt, c'est la plece maitresse du renouveau, de 
Ja revitallsatlon de notre federallsme, mais aussl de l'avenir 
de notre pays, qul est en train de se Jouer lcl. C'est au terme 
d'un long processus, pulsqu'II a dure je crols une douzalne 
d'annees - processus qui a lnclus tant Ja Confederatlon que 
les cantons et les communes - que nous sommes mainte
nant saisls de ce projet. Quelle etalt ralternative? Eh blen, 
sous l'angle flnancier, c'etalt d'envlsager une harmonisatlon 
flscale materielle, et sous rangle du federallsme prls au sens 
large, de redecouper le pays, au-dela de nos cantons ac
tuels, en de nouvelles reglons. 
II est vlte apparu que cette alternative n'etalt polltiquement 
pas reallsable actuellement, et peut-lltre encore pendant un 
bien grand nombre d'annees. Raison pour laquelle on s'est 
rabattu sur ce projet Celul-cl est tres rapldement devenu 
beaucoup plus qu'un projet de simple perequatlon flnanclere 
puisqu'II a abouti a la grande oeuvre que nous connalssons: 
quatre Instruments sont mls en place, le presldent l'a dit. 
plus un correctif. 
Le premler Instrument est la perequation financlere au sens 
propre, y compris Ja compensation des charges pour des rai
sons geotopographlques ou sociodemographiques, avec 
comme objectlf que chaque canton a l'avenlr pulsse avolr un 
minimum de fonds propres a sa dispositlon. 
Le deuxleme Instrument de cette reforme de Ja perequatlon 
financlere et de la repartitlon des täches (RPD, c'est Je des
enchev6trement des täches, mais egalement de leur flnan
cement, avec comme fil conducteur le falt qu'une täche 
devrait 6tre le falt d'une collectivite, mais aussl, tant que faire 
se peut, d'un seul payeur. 
Troisieme Instrument de la RPT, une collaboration plus ra
tlonnelle pour les täches communes qu'on met en place au 
lieu d'un princlpe d'arrosoir assez general, un partenarlat 
entre la Confederatlon et les cantons ou entre plusleurs can
tons pour Ja realisation de diverses täches communes avec 
un nouveau princlpe de flnancement, a savolr que les sub
ventlons ne seralent plus liees comme jusqu'a malntenant 
aux co0ts, ce qul n'a pas forcement des effets incltatlfs tres 
grands, mals que ces subventions seralent llees aux presta
tions, ce qui est blen evldemment une approche beaucoup 
plus moderne. 
Le quatrleme et dernier Instrument de la RPT, c'est la colla
boratlon renforcee entre les cantons. On se rend compte 
que nombre de täches ne peuvent plus, ne dolvent plus et 
ne devralent plus, pour des questlons de rationallte mais 
aussl d'economicite, 6tre gerees dans les llmltes des frontle
res cantonales, mals qu'll s'lmpose, dans ces cas-la, de fa
vorlser la collaboration lntercantonale. C'est Ja mlse en place 
des condltions-cadres de cette nouvelle collaboratlon lnter
cantonale que l'on retrouve dans ce projet. 
Flnalement, II y a la compensatlon des cas de rlgueur qul est 
un correctif qu'on a dQ, en fln de compte, apporter. Pour
quol? Parce que, quand on a tlre le tralt final, on s'est rendu 
compte que l'un ou l'autre but de la perequatlon flnanciere 
teile qu'elle avait ete envisagee lnltialement, notamment Je 
falt que les cantons les plus falbles flnancierement devralent 
se rapprocher de la moyenne des cantons sulsses, n'etalt 
pas attelgnable sans qu'on lntrodulse un autre mecanisme, 
tout au molns pour faclllter et attenuer le passage vers le 
nouveau systeme. C'est celui de la compensation des cas 
de rigueur. 
Le presldent l'a dlt, le travail de la commlsslon a ete extr6-
mement approfondl sur beaucoup de polnts qul n'ont pas 
toujours debouche sur de nouvelles proposltlons, m6me si 
on en a beaucoup parfe. Pourquol? Parce qu'on a constate 
assez rapldement que Je projet qul nous etalt presente etalt 
deja un Juste et tres delicat equlllbre. SI on commenQSlt a 
toucher a l'un des aspects, c'est en falt l'ensemble de l'edl
fice qul rlsqualt de s'effondrer. Raison pour laquelle on a 
examlne les choses dans le detall, mals on s'est rendu 
compte finalement qu'II ne fallalt pas bouleverser le travall 
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des cantons et de la Confederation. Les points essentlels de 
discussion, c'est le principe de subsidiarite, on y reviendra 
dans l'examen de detail: est-ce que le principe de subsidia
rite doit avolr une portee limitee a la repartltion des täches 
entre la Confederation et les cantons, comme le pretend une 
minorite, ou est-ce que, comme l'estime la majorite de votre 
commission, ce principe de subsidiarite doit avoir une portee 
beaucoup plus generale (art. Sa, projet 1 )? 
Un autre point qui a ete discute et ou des ameliorations ont 
certainement ete apportees, c'est la clarification des princi
pes applicables lors de l'attrlbution et de l'accompllssement 
des täches etatiques - et on trouve ces disposltions-la a l'ar
ticle 43a de la constitution (projet 1 ). 
S'agissant des conventlons intercantonales (art. 48 al. 4, 5, 
projet 1 ), l'objet de la discusslon a ete double. D'une part, il 
s'agissait de declder sl les domaines de collaboratlon obliga
toire devaient etre ancres dans la constitution ou bien si on 
pouvait se contenter, comme le pretend une minorite, d'un 
ancrage dans la lol. S'agissant de ce probleme encore, la 
question etait de savoir quelle est l'autorite competente pour 
declarer obligatoire une convention-cadre ou pour obliger un 
canton a adherer a un accord: est-ce que c'est le Conseil fe
deral ou le Parlament qul devrait etre l'autorite competente? 
II y a la des polnts de vue divergents sur lesquels nous re
viendrons. 
S'est egalement pese le probleme de la hlerarchie des nor
mes entre le droit federal, le droit lntercantonal et le droit 
cantonal et je crois que la solution que nous avons trouvee 
ici a l'article 48 alinea 6 (projet 1) est une solutlon toute de 
sagesse. 
Un des buts de la perequation financiere, qui n'etait pas evo
que et qui a ete introduit a la demande notamment des can
tons payeurs - mais je crois finalement que c'est une regle 
plus generale qui devrait et pourrait töt ou tard servir a tous 
les cantons -, c'etait d'ajouter aux buts de la perequation fi
nanciere, le fait que celle-ci ne devrait pas remettre en cause 
la competitlvite, la concurrence fiscale, que ce seit a titre in
terne, au niveau de la Confederation, voire par rapport a 
l'etranger. 
S'agissant des moyens mis a disposition par les cantons 
payeurs, ceux-ci ont obtenu - cela a ete admis apres de 
longues dlscusslons; du reste, il n'y a pas de minorlte en 
l'etat qui voudrait revenir sur cette decision - que, a la regle 
des deux tlers, donc 66 pour cent de participation minimale, 
qui devait etre celle des cantons par rapport a celle de la 
Confederation, on ajoute un plafond qul a ete fixe a trois 
quarts (art. 135 al. 3, projet 1 ). Je crois que cette modifica
tion, cette garantie offerte aux cantons payeurs devralt etre 
de nature maintenant a les convaincre de soutenir ce projet 
de reforme de la perequation financlere jusqu'au bout, sans 
revenir a la charge, j'espere aussl dans l'autre Conseil, avec 
de nouvelles revendications. 
La questlon du contröle constltutionnel de la repartltion des 
täches (art. 189 al. 2, projet 1) est un sujet difficile et delicat. 
II avait ete largement dlscute dans le cadre de la revislon de 
la constltution, il l'a ete de nouveau dans le cadre de ce pro
jet mals de manlere beaucoup plus ponctuelle. La majorlte 
souhaite soumettre au contröle du Tribunal federal la repartl
tion des täches entre les cantons et la Confederatlon, une 
autre partie des membres de votre commission, une mino
rite, estime qu'il ne taut pas ouvrir de breche en la matiere et 
qu'II ne dolt pas y avoir de contröle constitutlonnel. 
S'agissant des domaines ou l'on prevoit un desenchevetre
ment des täches, vous aurez constate que par rapport aux 
proposltlons qui figurent sur le projet, peu de choses ont ete 
changees. Certaines precisions ont ete donnees. 
Nous avons ete notamment tres sensibles aux arguments 
des personnes handicapees et des personnes qul represen
tent les milieux du Spitex, et aux craintes exprimees par ces 
groupes de population qui voient dans la delegation de ces 
täches aux cantons un risque d'appauvrissement du sys
teme, de remise en cause des princlpes qui ont falt leurs 
preuves jusqu'a present. 
De toucher a cette regle-la aurait bien entendu mls en dese
qulllbre de manlere tres importante - parce qu'encore une 
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fois, cela represente de gros montants - l'ensemble de la re
forme de la perequation financiere. Par contre, pour rassurer 
quelque peu ces milieux, nous avons introdult des disposi
tions transitoires qui concernent tant la problematique des 
handicapes, des enseignements speciaux, etc., que la pro
blematique du Spitex. Je pense que ces disposltions transi
toires devraient etre de nature a rassurer quelque peu ces 
groupes de la population. 
En concluslon et sous reserve d'autres developpements 
dans l'examen de detail des deux projets, je confirme mon 
sentiment qu'un equilibre fragile avalt ete trouve au niveau 
de la direction du projet. Cet equilibre fragile a ete malntenu 
apres les travaux de la commission. Je pense qu'il ne taut 
pas lors des debats de notre Conseil et qu'il ne faudralt pas 
non plus dans la suite de l'examen de ces projets au Conseil 
national qu'on rompe cet equllibre, sinon plusleurs cantons 
qui ont soutenu le projet parfois du bout des levres, notam
ment ceux pour qui l'equilibre n'a ete atteint que par le me
canisme de la compensation des cas de rigueur, pourraient 
se retirer. Je crains que si l'on tauche a certains elements et 
qu'on aille dans le sens de la majorite de la commisslon sur 
cet objet, plusieurs cantons pourralent changer d'avls et ne 
plus soutenlr ce projet. 
Je crois donc que nous devons faire preuve de beaucoup de 
moderation dans nos debats. 

Slongo Marianne (C, NW): Ich habe grossen Respekt für 
dieses von Bund und Kantonen gemeinsam erarbeitete Re
formprojekt. 1992 hat die Finanzdirektorenkonferenz den 
Anstoss für die Neugestaltung des Finanzausgleichs gege
ben. Nach rund zehnjähriger Vorbereitung unterbreitet uns 
der Bundesrat diese wichtige Vorlage, um die Instrumente 
des Finanzausgleichs der veränderten Zeit und den dadurch 
entstandenen Gegebenheiten anzupassen. Sie revidiert die 
grundlegenden Mechanismen der guten Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen und unter den Kantonen. Un
sere Spezialkommission hat sich eingehend mit diesem 
Reformprojekt auseinander gesetzt. Ich konzentriere mich In 
meinen Ausführungen vor allem auf die finanzpolitischen 
Aspekte der Vorlage. 
Fast alle Finanzausgleichszahlungen des Bundes an die 
Kantone sind zweckgebunden. Damit bestimmt der Bund mit 
Auflagen und Rahmenbedingungen weite Bereiche der kan
tonalen Politik mit. Ich erinnere mich beispielsweise an harte 
kantonslnterne Diskussionen beim Nationalstrassenbau Im 
Kanton Nidwalden, in welchen wir über die Standards und 
die Projektgestaltung gestritten haben. Die Verlockung war 
tatsächlich gross, eher dem grosszüglgeren Konzept zuzu
stimmen, weil dadurch deutlich mehr Bundesmittel In den 
Kanton geflossen wären. Das Kantonsparlament hat damals 
Im Interesse der gesamten Staatsfinanzen schllessllch einer 
deutlich kostengünstigeren Bauvariante zugestimmt. In jener 
Zeit ist meine Uberzeugung gewachsen, dass nur mit einer 
neuen Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Ge
meinden die staatlichen Mittel effizienter eingesetzt werden 
können. Der bereits In Kraft stehende neue innerkantonale 
Finanzausgleich Im Kanton Nidwalden fördert die Transpa
renz und die Selbstverantwortung unserer Körperschaften 
zugunsten einer klugen Einnahmen- und Ausgabenpolitik. 
In der breiten Öffentlichkeit werden die Steuerbelastungsun
terschiede der Kantone stark kritisiert. Mit dem neuen Fi
nanzausgleich muss es uns gelingen, diese Diskrepanzen 
zu verringern. Eine materielle Steuerharmonisierung Ist aus 
meiner Sicht eine schlechte Lösung. Dies würde das Ende 
der föderalistischen Eigenständigkeit der Kantone bedeuten. 
Längerfristig würde es zu höheren Staatsausgaben, nachfol
gend zu höheren Steuern und demzufolge zu einer Schwä
chung des Standortes Schweiz führen. Konkreten Anschau
ungsunterricht gibt uns ein Blick in unser nördliches Nach
barland, wo heute versucht wird, einen Wettbewerbsfödera
lismus ansatzweise einzuführen. Die Aufgabenreform und 
die Neudefinition der Zusammenarbeitsformen zwischen 
Bund und Kantonen haben also eine zentrale Bedeutung. 
Meine politischen Erfahrungen haben mich allerdings ge
lehrt, für diese Prozesse viel Geduld aufzubringen. 
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Ich anerkenne, dass mit dieser Vorlage Immerhin wertmas
sig knapp 40 Prozent des gesamten Finanzierungsverbun
des zwischen Bund und Kantonen entkoppelt werden. Die
ser Aufgabenentflechtung entsprechend vergrössern sich 
die Handlungsspielräume von Bund und Kantonen. Grös
sere Handlungsspielräume ermögllchen die geWOnschten 
Effizienzgewinne. Die jetzt zur Diskussion stehende Ausge
staltung der Aufgabenreform ist meines Erachtens die vor
handene Basis, welche mehrheitsfähig Ist. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass die Kantone diejenigen Aufgaben, welche 
neu in ihre Zuständigkeit zur0ckgef0hrt werden, sachge
recht und zlelorientlert wahrnehmen werden. 
Was bedeutet dieses ehrgeizige Gemeinschaftsprojekt von 
Bund und Kantonen für Nldwalden? Anlässlich der Informati
ven Ausstellung und guten Orientierung Ober die Neugestal
tung des Finanzausgleichs für die interessierte Nidwaldner 
Bevölkerung und f0r die kantonalen politischen Entschei
dungsträger Mitte September dieses Jahres habe Ich eine 
starke Reaktion erwartet und auch wahrgenommen. Diese 
schweizerische Finanzausgleichsvorlage wird unsere Kan
tone ziemlich herausfordern. Die finanziellen Auswirkungen 
für uns als Zahlerkanton werden beträchtlich sein. Es müs
sen neue Sparpakete erarbeitet und verabschiedet werden, 
weil wir die Konkurrenzfähigkeit Im Standort- und Steuer
wettbewerb unbedingt erhalten wollen. Glelchzeltlg wird ein 
Teilverzicht auf staatliche Leistungen zu prüfen sein. Die 
jährliche Mehrbelastung für Nidwalden wird rund 11,6 Pro
zent des heutigen Kantonssteuerfusses betragen. Diese be
achtlichen Zahlen erwähne Ich Im Wissen, dass wir in den 
vergangenen Jahren für die eingekauften Leistungen, bei
spielsweise im BIidungs- und Gesundheitsbereich, bereits 
deutlich mehr Finanzierungsbeiträge an die Leistungserbrin
genden bezahlt haben. 
An die Vertreterinnen und Vertreter der finanzschwachen 
Kantone richte ich die Aussage, dass in Nidwalden für die 
staatliche Aufgabenerfüllung stets nach einer kostengünsti
geren Lösung gesucht wli;_d. Zudem verzichten wir seit Jah
ren ganz bewusst und In Uberelnstlmmung mit der Bevölke
rung auf zwar wünschbare, jedoch nicht absolut notwendige 
staatliche Leistungen. Die kantonalen Instanzen arbeiten 
hart und zielgerichtet, um diese grossen Spannungsfelder, 
nämlich das ständige Hinterfragen und Prlorltätensetzen bei 
staatlichen Aufgaben, auszuhalten. 
Weshalb stimme ich für diese Vorlage? Ich erhoffe mir: 
1. eine Stärkung des Föderalismus mit einem grösseren 
Handlungs- und Gestaltungsspielraum für die einzelnen 
Kantone: 
2. eine Intensivere Zusammenarbeit zwischen den Kanto
nen; 
3. eine Neugestaltung der Aufgabenerfüllung von Bund und 
Kantonen. 
Ich unterstütze ein neues, transparentes Finanzausgleichs
system, welches die grossen zukünftigen Herausforderun
gen Im Bund und In den Kantonen möglichst optimal 
gestalten lässt. Die vorhandenen Steuerbelastungsunter
schiede zwischen den Kantonen werden reduziert. Eine ma
terielle Steuerharmonisierung kann vermieden werden. Die
ses ehrgeizige Projekt stärkt die klaren Kompetenzordnun
gen unseres Landes und lenkt die Finanzströme fQr alle Be
teiligten sieht• und nachvollziehbarer. Die Stimmberechtig
ten, die kantonalen Parlamente und Regierungen können 
wieder vermehrt inhaltlich und finanziell Einfluss nehmen. 
Der Bund widmet sich nationalen Aufgaben und setzt die 
notwendigen Leitplanken mittels strategischer Zielsetzung 
f0r Bereiche, welche eine einheitliche Regalung erfordern. 
Ich bekenne mich zu den Grundsätzen der Subsidiarität und 
der Solldarltät und damit zum Föderalismus mit einer volks• 
nahen Aufgabenerfüllung. 
Deshalb unterstütze Ich diese grundlegende Reform der Fi
nanzbeziehungen zwischen Bund und Kantonen und bitte 
auch Sie, auf diese Vorlage einzutreten. 

Forster-Vannlnl Erika (R, SG): Gestatten Sie auch mir ei
nige kurze Bemerkungen zum Eintreten, die mir am Herzen 
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liegen. Rund 15 MIiiiarden Franken fllessen Im bestehenden 
Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen. Dennoch 
vergrössert sich das Gefälle zwischen reichen und armen 
Kantonen stetig. Zudem sind rund zwei Drittel der Subven
tionen des Bundes zweckgebunden zu verwenden, was dem 
«Vollzugsföderalismus„ stetig Vorschub leistet. Andererseits 
haben sich die Kantone an dem, was sie fOr den Bund zu 
vollziehen haben, in der Regel auch finanziell zu betelllgen, 
dies in aller Regel aber, ohne an den entsprechenden Ent• 
scheiden mitwirken zu können. Wer mehr Geld ausgibt, er
hält meist auch höhere Subventionen. Letztlich Ist der heute 
praktizierte Mechanismus zwischen Bund und Kantonen der 
ursprOnglichen Idee des Finanzausgleichs abträglich und 
schadet mehr, als dass er nützt. Hier soll der NFA Abhilfe 
schaffen, Indem die Aufgaben möglichst ganz durch den 
Bund oder allein durch die Kantone vollzogen werden. Die 
Kantone sollen somit über die Schwerpunkte der Finanzie
rung entscheiden. Damit dient der NFA als Bremse gegen 
unreflektierten Zentralismus; dem Prinzip der Subsidiarität 
soll mehr Rechnung getragen werden, und die Mittel können 
effizienter eingesetzt werden. 
Nicht zuletzt deshalb ist der NFA nach Meinung der meisten 
Kantone die letzte Chance für eine Revitalisierung des Fö
deralismus In der Schweiz. Nach meiner Meinung Ist der 
NFA ein beeindruckendes Reformpaket, das letztlich einen 
radikalen Bruch mit dem geltenden System darstellt. Grund
sätzlich stimmt die Stossrichtung des Projektes. Mit der Re
form werden die Stärken des Föderalismus vergrössert und 
die Schwächen verringert. Den Zielen, den Grundsätzen 
und Instrumenten des NFA können wir sicher zustimmen, 
ebenso der Aussage, dass von diesem Projekt eine Impuls
gebende Bedeutung ausgehen kann. 
Ich bin deshalb dankbar, dass sich auch nach den Diskus
sionen in unserer Kommission der NFA letztlich als Integra
les Projekt darstellt und keine wesentlichen Teile herausge
brochen worden sind. Ich hatte und habe aber auch Ver
ständnis für die wichtigsten Geberkantone, die dem Vorha
ben skeptisch gegenüberstanden und wohl auch nach 
Beendigung der Diskussion In der Kommission noch immer 
gegenüberstehen. In der Kommission haben wir den Beden
ken der Kantone Verständnis entgegengebracht und deren 
Kritik auch nie mit dem Hinweis auf fehlende Solidarität vom 
Tlsch gewischt. 
Wir haben denn auch In einigen Punkten, die von den Ge
berkantonen als Schwachpunkte geortet wurden, aus mei
ner Sicht durchaus Präzisierungen angebracht. In .Ihrem 
Sinne haben wir unter anderem institutionell sichergestellt, 
dass Im Rahmen der Interkantonalen Umverteilung Mass 
gehalten wird. Wir haben dies einerseits Im Wissen darum 
getan, dass die mit dem NFA angestrebte Vereinfachung zur 
besseren Steuerbarkelt der zwischenstaatlichen Finanz
ströme die Gefahr In sich birgt. die ressourcenstarken Kan
tone zu Immer grösseren Beiträgen an die Interkantonale 
Umverteilung zu zwingen. Andererseits haben wir es darum 
getan, well eine solche Entwicklung der wlrtschaftllchen Zu
kunft unseres Landes und dem Interesse an der Erhaltung 
der guten Stellung des Wirtschaftsstandortes Schweiz Im 
globalen Wettbewerb abträglich wäre. 
Entsprechend spricht sich die Kommission auch dafür aus, 
dass die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen 
Kantone Im nationalen und Internationalen Verhältnis erhal
ten bleiben soll. Auch soll der Härteausglelch langsam «aus
fasern» und begrenzt werden. Aus meiner Sicht hat unsere 
Kommission durchaus Mass gehalten - dies Im Wissen um 
die Empfindlichkeit des Systems. Weiter gehenden Zuge
ständnissen, In welchem Sinne auch Immer, sollte Im Hin
blick auf das Ganze nur zugestimmt werden, wenn die 
zurzeit labile Balance nicht gestört wird. 
Zu einem anderen Thema: Ob wir den Fragen der Verfas
sunggebung und so den staatspolltlschen Dimensionen das 
nötige Gewicht beigemessen haben, vermag Ich nicht ab
schllessend zu beurteilen. So wurde nicht zuletzt auch Ober 
die Medien von verschiedenen Staats- und Verwaltungs
rechtsprofessoren der Vorwurf erhoben, die Botschaft setze 
sich zu wenig Intensiv mit den Folgen der Allgemelnverblnd• 
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licherklärung und der Beteiligungsverpflichtung der Kantone 
auseinander. Gemäss Gesetzentwurf kann der Bundesrat in 
bestimmten Aufgabenbereichen vom Instrument der Allge
melnverblndlicherklärung Gebrauch machen, um den Las
tenausgleich auf zwlschenkantonaler Ebene auch gegen 
den Willen renitenter Kantone sicherzustellen. Die Kantone 
können zudem neu interkantonale Verträge zum Erlass 
Recht setzender Bestimmungen machen. Diese neuen In
strumente werfen gemäss den Kritikern Fragen zum schwei
zerischen Föderalismus auf, die in der Tat in der Botschaft 
nur marginal thematisiert werden. Mag sein, dass deshalb 
der Vorwurf, wonach bei der Vorlage über den NFA eine 
gründliche Abklärung der Rechtslage für das Verhältnis von 
interkantonalem und kantonalem Recht nicht vorgenommen 
worden sei, nicht a priori von der Hand zu weisen ist. 
Aus meiner Sicht aber haben wir diese Fragen sehr wohl 
sehr intensiv diskutiert. Ob wir dabei in allen Nuancen auf 
die aufgeworfenen Fragen eingegangen sind, vermag ich 
nicht zu beurteilen. Da wir Erstrat sind, bietet sich aber im 
Zweitrat durchaus die Möglichkeit, diverse aufgeworfene 
Fragen nochmals eingehend zu analysieren. Alles In allem 
muss der NFA mehrere Jahrzehnte lang seine Aufgabe erfül
len. Entscheidend ist daher, dass er als ganzes System zu 
überzeugen vermag. Der NFA ist der heutigen Ausgestal
tung weit überlegen, und ich bin zuversichtlich, dass die Vor
lage, wie sie vom Bundesrat unterbreitet worden ist, mit den 
zusätzlichen Anträgen der Kommissionsmehrheit an Profil 
gewonnen hat. Dies bin ich erst recht, weil Alternativen, wel
cher Art auch immer, nicht annähernd mit dem NFA zu kon
kurrenzieren vermögen. 
In diesem Sinn bin ich mit Überzeugung für Eintreten auf die 
Vorlage. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): J'aimerais vous lnviter a entrer 
en matiere, tant il est vrai qu'il est souhaitable, a intervalles 
reguliers, qu'un pays qui a pose le federalisme comme point 
cardinal de son organisation, reflechisse a l'organisation de 
ce federalisme et a sa necessaire modernisation. Nous sa
vons tous que les reflexions sur le federalisme posent des 
problemes complexes et politiquement exträmement sensi
bles, ce qui ne veut naturellement pas dlre qu'il faille y re
noncer. En l'occurrence, la Confederation a ouvert avec les 
cantons un debat depuis plusieurs annees, et je suls heu
reux que les cantons y aient ete associes. 
Le fait qu'on accepte le prlncipe de reflechir regullerement a 
l'organisation du federalisme et qu'on estime opportun de le 
perfectionner ou de le modernlser, n'implique malheureuse
ment pas que l'on solt convaincu par le resultat qul nous est 
presente aujourd'hui. Je considere que le resultat que l'on 
nous presente, mäme ameliore par les travaux de la com
misslon, est dans l'ensemble exträmement decevant. 
II est decevant a deux egards. Tout d'abord, s'agissant de la 
conception qui est defendue du federalisme, il faut bien dire 
que sous couvert de subsldiarlte, on favorise un retour en ar
rlere du federalisme au sens etroit du terme. Le federalisme 
est vu priorltairement comme une autonomie des cantons et 
comme un renoncement a la determination de standards ml
nimums federaux. II y a, dans les documents que nous a 
presentes le Conseil federal, un veritable hymne a la concur
rence entre les cantons et on nous presente la sous-enchere 
fiscale comme le prlnclpal ideal federaliste. Ce sont des cho
ses qu'il m'est difflclle d'accepter. Par allleurs et subreptlce
ment, le projet du Conseil federal visalt a l'introduction d'un 
etage institutionnel nouveau et peu democratique par la voie 
du concordat. II est bon de souligner ici que notre commis
sion a apporte un rectlficatif. Dans certains domalnes secto
riels enfin, dans les domalnes de la formation, de l'educa
tion, de l'assistance sociale, on va a !'inverse des voeux ex
primes ces derniers temps par le Parlament, qui souhaite 
une centralisation ou la mise au polnt, du molns, de stan
dards federaux. Donc, la deflnltion du federallsme qul appa
rait au travers de ce projet ne nous parait pas une definition 
exträmement interessante et il s'agit plutöt d'un retour en 
arriere que d'un progres. 
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Du polnt de vue financler, puisque la perequation flnanclere 
est le deuxieme pllier de cette reforme, il faut avouer egale
ment une deceptlon, s'aglssant surtout, vous le compren
drez, d'un elu qui s'exprime au nom d'un canton flnanclere
ment falble. 
Malgre de multiples calculs correctifs marques parfois par 
l'arbitraire - il etait interessant d'entendre les experts 
avouer, parfois apres de tres longs developpements, que 
certains des parametres introdults dans leurs calculs etalent 
simplement la pour «equillbrer» le tableau - tout cela ne 
donne pas des resultats vraiment convaincants. D'allleurs -
et nos collegues qui ne sont pas membres de la commission 
auront l'occasion de s'en apercevoir au cours des debats -, 
!es cantons riches ne sont pas contents, les cantons pau
vres ne sont pas contents non plus, et les cantons qul se 
trouvent entre les deux sont indlfferents. 
Le sentiment est que taute cette operation a ete conduite 
dans un seul etat d'esprlt: il faut que personne n'y gagne 
trop et que personne n'y perde sa chemise, sinon l'operation 
manquera. Evldemment qu'avec de telles premisses, II est 
difflcile d'arriver a un resultat interessant. 
II est en tout cas clalr que la reforme qul nous est proposee 
ne constitue pas une reelle alternative a l'harmonisation fis
cale materielle qui serait une maniere plus efflcace et politi
quement plus transparente d'introdulre une certaine 
transparence dans le systeme financier lntercantonal. 
Au final donc, et mäme si la commission a corrige a quel
ques endroits le projet du Conseil federal, je considere que 
le bilan global est assez decevant. On est loin, et mäme tres 
loin, de la reflexlon sur le renouveau du federalisme qul etalt 
annoncee au debut des travaux. On assiste, comme je l'al dit 
tout a l'heure, a une regression dans la definltion du federa
lisme: prlorite a la liberte des cantons et a une harmonisa
tion financiere qul ne va pas tres loin. 
Je pense tout de mäme qu'il est utile et necessaire d'entrer 
en matiere et je vous demande de le faire de maniere a pou
voir dlscuter les resultats des travaux de la commlsslon. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Als Vertreterin des Kantons Zürich 
unterstütze ich Im Grundsatz die Stossrichtung des neuen 
Finanzausgleichs. Der Kommissionspräsident und auch die 
Vorrednerinnen und Vorredner haben umfassend und präzis 
dargelegt, warum sich eine Abkehr vom heutigen, ineffizien
ten System in Richtung einer klareren Aufgabenteilung und 
einer nicht zweckgebundenen Grundausstattung der Kan
tone mit Finanzmitteln aufdrängt. Ich möchte dies nicht wie
derholen. Hingegen ist es mir ein Anliegen, dem Kommis
sionspräsidenten für seine glelchermassen straffe wie um
sichtige Führung der komplexen Kommissionsarbeit zu dan
ken. Ich möchte auch dem Bundesrat und der Verwaltung 
danken, die mit profunder Sachkenntnis und grossem Auf
wand unsere Beratungen begleitet und unterstützt haben. 
Wenn Ich als Zürcherin ausführe, dass Ich der Vorlage 
grundsätzlich wohlgesinnt bin, so ist das nicht unbedingt 
selbstverständlich, denn für Zürich bringt sie eine ins Ge
wicht fallende Mehrbelastung. Als Klammerbemerkung 
möchte Ich hier einfügen, dass Ich bei allen Zahlen von der 
Botschaft ausgehe, die sich auf die Im Jahre 1998/99 gel
tende Datenlage abstützt. Ob und wie sich diese Grundla
gen bis zum Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs ver
ändern werden, hängt von verschiedenen zwischenzeitli
chen Entwicklungen ab und kann zum heutigen Zeitpunkt 
nicht mit abschllessender Sicherheit vorausgesagt werden. 
Ich gehe allerdings davon aus, dass das jetzt aufgezeigte 
Belastungsverhältnis zwischen den Kantonen keine dramati
sche Veränderung erfahren wird. 
Insgesamt gehören sieben Kantone zu den ressourcenstar
ken Kantonen, die beim horizontalen Ressourcenausgleich 
zusätzliche Beträge zugunsten der anderen Kantone ablie
fern müssen. Es handelt sich um Basel-Landschaft, Basel
Stadt, Genf, Nidwalden, Schwyz, Zug und Zürich. Da aber 
nicht nur über den horizontalen Ressourcenausgleich Mittel 
umvertellt werden, sondern auch über den Verzicht auf die 
Finanzkraftabstufung und den Lastenausgleich des Bundes, 
bleiben zum Schluss sechs Kantone, welche gegenüber 
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dem heutigen System Mehrbelastungen zu tragen haben 
werden. Es handelt sich um Genf, Glarus, Nldwalden, 
Schwyz, Zug und Zürich. Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
werden In der Globalbilanz lelcht entlastet. Von den Insge
samt rund 450 Millionen Franken, welche zusätzlich einge
fordert werden, soll Zürich mit gut 306 Millionen Franken 
über zwei Drittel dieser Mehrleistungen bezahlen. Zug bringt 
mit 11 o Milllonen Franken rund 25 Prozent der Zusatzmlttel 
auf, wobei korrekterweise angefügt werden muss, dass die 
Zuger pro Kopf der Bevölkerung einen viermal so hohen Be
trag abliefern massen wie die Zürcher. Auf die vier anderen 
erwähnten Kantone entfallen mit knapp 40 Millionen Franken 
weniger als 1 o Prozent der Zusatzlasten, und auch die Pro
Kopf-Beiträge sind tiefer als In Zug und Zürich. 
Gut 306 MIiiionen Franken entsprechen in Zürich rund 7 Pro
zent des Staatssteuersatzes. Wenn Zürich also die Sache 
nur aus rein finanzpolitischer Sicht betrachten würde, 
müsste sich unser Kanton mit Händen und Füssen gegen 
diese Vorlage wehren. Wenn wir trotzdem bereit sind, darauf 
einzutreten, so geschieht dies aus einem übergeordneten 
staatspolitischen Interesse. Wir anerkennen, dass beim Fi
nanzausgleich Handlungsbedarf besteht. Der Finanzaus
gleich, wie er 1959 zwischen Bund und Kantonen eingeführt 
wurde, funktioniert unbefriedigend. Er führte zu Fehlanrei
zen und Ineffizienzen und konnte das angestrebte Ziel des 
Abbaus von übermässlgen Disparitäten zwischen den Kan
tonen nicht erreichen. Die Gelder, die heute den Kantonen 
zukommen, werden auch nach Ausgabenelementen zuge
teilt. Das hat zur Folge, dass eine hohe Steuerbelastung 
automatisch belohnt wird. Der sparsame Umgang mit Steu
ermitteln wird unter dem heutigen Regime nicht gebührend 
honoriert, und das muss geändert werden. Zudem teile Ich 
die Meinung, dass die Unterschiede bei der Steuerbelastung 
zwischen den Kantonen heute mit zum Tell über 100 Prozent 
fOr die kleine Schweiz zu gross geworden sind. 
So sehr ich Wettbewerb auch bei den Steuern für die Ausga
bendisziplin und damit für die Steuerpflichtigen als heilsam 
beurteile, so sehr bin ich gleichzeitig der Meinung, dass die
ser Wettbewerb heute - zumindest teilweise - das zuträgli
che Mass Oberschritten hat. Aus diesem Grund bin Ich auch 
aus Zürcher Sicht bereit, das neue, bessere System grund
sätzlich zu unterstützen. 
Es wird aber nicht leicht sein, dies vor den Steuerpfllchtlgen, 
die zur Kasse gebeten werden, zu vertreten. Wir werden da
für sehr gute Argumente finden müssen. Zwei Dinge müs
sen In erster Linie vermittelt werden können: 
1. Wir brauchen eine verlässliche Rechtssicherheit, dass die 
Schraube nicht dauernd zulasten der wenigen zahlenden 
Kantone weiter angezogen werden kann, ohne dass sich 
diese als Minderheit dagegen wehren können. 
2. Wir müssen darlegen können, dass auch der vierte Pfeiler 
des Systems, der interkantonale Lastenausgleich, zum Tra
gen kommt. 
Vor allem fOr diese beiden Anliegen habe ich In der Kommis
sion gekämpft. Es geht mir In keiner Art und Weise um Rap
penspalterel. Es geht mir um die Kohärenz· des Systems. 
Das möchte ich hier mit Nachdruck betonen. Wir haben nicht 
verlangt, dass unsere Leistungen zugunsten der schwäche• 
ren Kantone reduziert werden sollen. Aber wir verlangen, 
dass das vorgesehene System fair und vollständig Imple
mentiert wird. 
Ich bin deshalb ausserordentlich dankbar, dass die Kommis
sion bereit war, ein ganz wichtiges Anliegen der finanz
starken Kantone aufzunehmen, das in der Konferenz der 
Kantonsregierungen noch ohne Erfolg vertreten wurde. Es 
geht um die für uns unerlässliche Rechtssicherheit bei der 
zukünftigen Bemessung des Ressourcenbeitrages der Ge
berkantone. Die Kommission beantragt Ihnen ohne Gegen
stimme und mit Unterstützung des Bundesrates, den Bel
trag der ressourcenstarken Kantone nicht wie ursprünglich 
vorgesehen auf mindestens zwei Drittel, höchstens aber 
100 Prozent des Bundesbeitrages zu begrenzen, sondern 
auf höchstens drei Viertel des Bundesbeitrages. Dies wird 
sowohl im Finanzausgleichsgesetz wie auch auf Verfas
sungsstufe festgeschrieben. 
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Damit Ist die Gefahr gebannt, dass die Geberkantone ange
sichts ihrer Minderheitsposition durch die Bundesversamm
lung zu gegenOber heute markant höheren Ablieferungen 
verknurrt werden können, während glelchzeltlg der Bundes
beitrag konstant gehalten oder gar reduziert werden könnte. 
Wenn jetzt für den Ressourcenausgleich der Zukunft real 
mehr Mittel gefordert werden, dann Ist darauf zu erwidern, 
dass das Parlament diese Mittel nicht einfach alleine auf 
Kosten der Geberkantone zugestehen könnte; es müsste 
auch die Bundeskasse zusätzlich belasten, Das erhöht die 
Hürde, dies zu tun. Damit Ist eine der Voraussetzungen er
füllt, welche aus Zürcher Sicht für eine Unterstützung der 
Vorlage absolut unabdingbar Ist. 
Im Gegenzug zur erhöhten Rechtssicherheit, welche man in 
diesem Punkt den Geberkantonen zugestanden hat, wurde 
auch ein Anliegen der kleineren Kantone In Bezug auf mehr 
Rechtssicherheit auf Verfassungsstufe festgeschrieben. Die 
Gebiete, bei denen ein Interkantonaler Lastenausgleich vor
gesehen werden soll, sind neu abschllessend auf Verfas
sungsstufe aufgezählt, dies als Schutz vor weiteren 
diesbezüglichen Begehren der Anbleterkantone. 
Ein weiterer für uns wichtiger Punkt der Vorlage ist in der 
Fassung der Mehrheit der Kommission in unserem Sinne be
antragt worden. Ich spreche vom Lastenausgleich, der die 
strukturellen Lasten der Gebirgskantone einerseits und der 
Agglomerationen andererseits ausgleichen soll. Die dafür 
vom Bund vorgesehenen 550 Millionen Franken sollen ge
mäss Antrag der Mehrheit gestützt auf die dannzumal vorüe
genden Erhebungen und die Datenlage alle vier Jahre 
lastengerecht zugeteilt werden. Elne Minderheit verlangt 
hier, unabhängig von noch nicht vorliegenden präzisen Sta
tistiken, eine strikt hälftige Aufteilung der Mittel auf die bei
den Ausgleichstöpfe. Dies ist aus unserer Sicht nicht 
sachgerecht und deshalb nicht akzeptabel: Es handelt sich 
beim Lastenausgleich durch den Bund um einen Ausgleich 
von tatsächlich bestehenden zusätzlichen Lasten und nicht 
um ein weiteres Umverteilungslnstrument 
Ein nächster Punkt, der für unsere Haltung der Vorlage ge
genüber wichtig Ist, betrifft die Ausgestaltung des so ge
nannten Härteausglelches. Für dieses Instrument sollen 
430 MIiiionen Franken eingesetzt werden, welche zu zwei 
Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von den Kantonen 
bezahlt werden. Es handelt sich beim Härteausgleich um ein 
systemfremdes Gebilde, das zum Schluss des harten Rin
gens In der Konferenz der Kantonsregierungen In die Vor
lage eingefügt worden Ist mit dem Ziel, möglichst alle 
Kantone Ins Boot zu bringen. Ich verkenne nicht, dass der 
Übergang von einem ineffizienten zu einem effizienteren 
System in gewissen Kantonen zu weniger vorteilhaften Lö
sungen führt, und ich verstehe auch, dass deshalb der Über
gang abzufedern Ist. Es muss sich dabei aber tatsächlich um 
eine Übergangslösung handeln und nicht um ein Proviso
rium, dessen Ende nicht absehbar ist. Die Lösung, welche 
die Kommissionsmehrheit - Im Gegensatz zum Entwurf des 
Bundesrates - U,!lterbreltet, Ist für eine Übergangslösung 
grosszOglg. Der Ubergang dauert gemäss unserem Antrag 
ganze 24 Jahre, legt aber Immerhin ein sukzessives Auslau
fen des Härteausglelches fest. 
Es bleibt eine letzte Frage, die aus der Sicht eines Agglome
ratlonskantons, wie der Kanton Zürich einer Ist, ausseror
dentllch wichtig ist und leider bislang nicht befriedigend 
gelöst wurde: Ich spreche vom interkantonalen Lastenaus
gleich. Hier geht es trotz des gewählten Terminus «Aus
gleich» nicht um einen Ausgleich von Lasten, sondern um 
einen Einkauf von Leistungen. Das muss immer wieder be
tont werden. Vor allem die grossen Zentren nehmen Aufga
ben wahr und tragen damit die Lasten, die auch von anderen 
Kantonen beansprucht werden. Im Fall ZOrlch handelt es 
sich um einen Betrag von 54 MIiiionen Franken, der bislang 
nicht Ober Verträge mit den Nachbarkantonen abgesichert 
Ist. 
Zur Regelung dieser offenen Frage soll zwischen den Kanto
nen eine interkantonale Rahmenvereinbarung zum Tragen 
kommen, die als Vertragsgrundlage der neuen kantonalen 
Zusammenarbeit die Spielregeln des Interkantonalen Las-
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tenausgleichs festhält und für allfällige Meinungsdifferenzen 
eine Schlichtungsstelle vorsieht. Nicht zuletzt für meinen 
Kanton ist es ganz entscheidend, dass auch dieser vierte 
Pfeiler des neuen Finanzausgleichs zum Tragen kommt. Sie 
werden sicher verstehen, dass es uns nicht möglich ist, zu 
den massiven Mehrbelastungen, welche uns aus dem Res
sourcen- und dem Härtefallausgleich aufgebürdet werden, 
Ja zu sagen, wenn wir nicht mindestens die Sicherheit ha
ben, dass wir die Leistungen, die wir auf unsere Kosten auch 
für andere zur Verfügung stellen, fair abgegolten bekommen. 
Wenn dies nicht sichergestellt Ist, stimmt für uns die Balance 
des neuen Systems nicht. 
Ich habe deshalb in der Kommission den Antrag gestellt, 
dass der Bundesrat bei der Inkraftsetzung des Flnanzaus
glelchsgesetzes auf den Stand des interkantonalen Lasten
ausgleichs Rücksicht zu nehmen habe. Obwohl der Bundes
rat bereit war, diesen Antrag anzunehmen, und auch klar 
ausgeführt wurde, was er beinhaltet und dass er etwas ver
langt, das der Bundesrat ohnehin zu tun gedenkt, lehnte es 
die Kommission mit grossem Mehr ab, meinem Antrag statt
zugeben. Sie werden es mir nachsehen, dass ich es nicht 
dabei bewenden lassen kann und ich Ihnen diesen Antrag 
als Minderheitsantrag unterbreite. Dies ist nämlich nicht nur 
aus Zürcher Sicht wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass dieser Antrag auch für die sozialen Einrichtungen ganz 
wichtig Ist. Deren Träger sind ja bekanntlich dem neuen Fi
nanzausgleich gegenüber skeptisch eingestellt und befürch
ten, nicht zuletzt für ausserkantonale Benützer dieser Ein
richtungen die erforderlichen Mittel nicht mehr zu erhalten. 
Wenn bei der Inkraftsetzung des Finanz- und Lastenaus
gleichsgesetzes gesichert ist, dass der entsprechende inter
kantonale Vertrag steht. so kann viel von diesen Ängsten ab
gebaut werden. 
zusammenfassend halte ich fest: Die Vorlage über den 
neuen Finanzausgleich ist in der Stossrlchtung richtig. Für 
ein paar wenige Kantone Ist sie aber ein schwer verdaulicher 
Brocken. Neben dem Kanton Zug gilt das vor allem für den 
Kanton Zürich. Als Wirtschaftsstandort, der dank Unterneh
men und Arbeitsplätzen einen Beitrag für den Wohlstand 
des ganzen Landes erbringen kann, sind wir darauf ange
wiesen, dass unsere Konkurrenzfähigkeit erhalten bleibt, In
terkantonal und international. Wir sind darauf angewiesen, 
dass unsere Steuerbelastung nicht zu hoch wird, sind wir 
doch diesbezüglich mit unseren Nachbarn heute schon in ei
nem harten Wettbewerb. Ich bin restlos davon überzeugt, 
dass man die Schweiz nicht stärkt, indem man die starken 
Kantone schwächt 
Persönlich bin ich bereit, mich aus einem übergeordneten 
staatspolitischen Interesse heraus für einen zusätzlichen, 
markanten Beitrag unseres Kantons an die finanz
schwächeren Kantone einzusetzen. Es wäre mir aber nicht 
möglich, eine Vorlage zu vertreten, welche die legitimen 
Anliegen der Geberkantone mit Bezug auf die Systemkon
formität - ich wiederhole: mit Bezug auf die Systemkonformi
tät - des neuen Finanzausgleichs nicht berücksichtigen 
würde. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die Vorlage. 

Brändll Chrlstoffel r,J, GA): Gestatten Sie mir zwei Vorbe
merkungen: Zunächst möchte ich Herrn Bundespräsident 
Villiger danken, dass er dieses Projekt mit den Kantonen von 
einem finanzpolitisch orientierten Projekt zu einem Födera
lismusproJekt weiterentwickelt hat und dass es in den Räten 
so diskutiert werden kann. Die zweite Vorbemerkung gilt der 
Interessenbindung: Graubünden gehört zu den Kantonen im 
Mittelfeld und Ist leicht im Plus. Ich bitte Sie deshalb um Ver
ständnis, dass meine Ausführungen vielleicht etwas n0chter
ner und weniger emotional ausfallen als die Ausführungen 
einzelner Vorredner. 
Das Projekt, wie es nun vorliegt, ist sehr ambitiös. Es will ei
nerseits die Finanzströme entflechten und gerechter gestal
ten und andererseits die Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen verbessern. Analysiert man die heutige Auf
gabenteilung und die Finanzströme, so kommt man zum 
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Schluss, dass diese Reform ohne Zweffel nötig und für die 
Weiterentwicklung unseres Staatswesens von grösster Be
deutung Ist. Die Umsetzung eines derart grossen Wurfes be
dingt, dass Bedenken ernst genommen und soweit möglich 
im laufenden Gesetzgebungsverfahren beseitigt werden. 
Gestatten Sie mir, dass ich mich Im Rahmen der Eintretens
debatte kurz zu drei Punkten äussere: erstens zur Umlage
rung bei den Sozialwerken, zweitens zur Regelung im Ver
kehrsbereich und drittens zur Berechenbarkeit bzw. Rechts
sicherheit des neuen Systems. 
1. Zur Umlagerung im Sozialbereich: Bel der neuen Aufga
benentflechtung fällt auf, dass die Umschichtungen vor al
lem im Sozialbereich stattfinden. Im Bereich der Individuel
len Leistungen der AHV /IV findet ein Transfer von rund 2 Mil
liarden Franken von den Kantonen zum Bund statt, bei der 
Sonderschulung, bei den kollektiven Leistungen sowie bei 
der privaten Betagten- und Behindertenhilfe eine Verlage
rung von rund 1,8 Milliarden Franken in die andere Richtung. 
Es ist deshalb klar, dass dieser Bereich intensiv diskutiert 
wird, und es sind in dieser Diskussion einige Verunsicherun
gen zutage getreten. Dies hat denn auch dazu geführt, dass 
in den betroffenen Kreisen einige Kritik an der vorgeschlage
nen Entflechtung eingebracht wurde. 
Auch hat sich eine IG Sozialer Finanzausgleich formiert, 
weiche fordert, den Sozialbereich aus der Aufgabenteilung 
im neuen Finanzausgleich auszuklammern. Ich teile diese 
Auffassung nicht. Im Gegenteil bin Ich 0berzeugt, dass mit 
einer Optimierung der Prozesse Im Sozialbereich einiges 
eingespart werden kann, ohne dass die Leistungen darunter 
leiden. Mit der Verlagerung von stationären Leistungen in 
den ambulanten Bereich Ist die vorgeschlagene Lösung 
auch für die Kantone, welche Ihre Verantwortung wahrneh
men, durchaus eine Interessante Lösung. 
Trotzdem werden bei dieser Umschichtung noch einige Fra
gen vertiefter diskutiert werden müssen. Man wird sich dar
Ober unterhalten müssen, wie sichergestellt werden kann, 
dass trotz der Kantonalisierung keine Verschlechterung der 
Dienstleistungen erfolgt. Man wird vertiefter darüber disku
tieren müssen, wie wir verhindern können, dass wir am 
Schluss 26 unterschiedliche Sozialsysteme haben. Die Er
fahrungen mit anderen Bereichen, beispielsweise im Ge
sundheitswesen, sind nicht unbedingt dazu angetan. hier 
dezentrale Lösungen voranzutreiben. 
Nun, es wird Aufgabe des Nationalrates sein, diese Fragen 
nochmals eingehend zu prüfen. Dabei wird es darum gehen, 
eine optimale Erbringung der Leistungen in diesem Bereich 
sicherzustellen. Denn nur damit kann eine breite Ableh• 
nungsfront von dieser Seite vermieden werden, und das 
müsste auf jeden Fall getan werden. Persönlich - Ich habe 
es gesagt - finde ich die Stossrlchtung richtig. 
2. Zur Ananzlerung Im Verkehrsbereich: Ein wichtiger Punkt 
ist die Neuregelung der Finanzierung Im Strassenberelch. 
Der Bund soll sich demnach stärker bei den Nationalstras
sen, die Kantone sollen sich stärker bei den Hauptstrassen 
engagieren. Gegen diesen Grundsatz Ist nichts einzuwen
den. Auch hier steckt der Teufel aber Im Detail. Das Konzept 
würde nur aufgehen, wenn den Kantonen etwa Im gleichen 
Verhältnis Nationalstrassen und Hauptstrassen zugetellt wä
ren. Das Ist aber bei Weitem nicht der Fall. Es gibt Kantone, 
die ein sechs Mal besseres Verhältnis aufweisen als die we
niger begünstigten Kantone. Dies bedeutet nichts anderes, 
als dass die Disparitäten zwischen den mit vielen und den 
mit wenigen Nationalstrassen begünstigten Kantonen mittel
fristig noch grösser werden. 
Auf den Kanton Graub0nden bezogen bedeutet dies, dass 
die Belastung durch die Verkehrsinfrastruktur noch grösser 
wird, obwohl im Kanton Graubünden die Pro-Kopf-Kosten im 
Verkehrsbereich doppelt so hoch sind wie im schweizeri
schen Mittel. Entlastet werden demgegenüber die Kantone 
mit vielen Nationalstrassen, vor allem die Zentren unseres 
Landes. Der Umsetzung des erwähnten Grundsatzes - Na
tionalstrassen an den Bund, Hauptstrassen vermehrt an die 
Kantone - kann deshalb nur zugestimmt werden, wenn 
gleichzeitig die Strassenklasslerung rasch neu definiert wird. 
Eine entsprechende Vorlage soll in Vorbereitung sein. Sie 
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muss meiner Meinung nach bald in die Räte gebracht wer
den. und sie muss beraten sein, bevor Ober den neuen R
nanzausgleich abgestimmt wird. In Klammern möchte ich 
sagen: Am Schluss darf sie nicht so aussehen, wie sie ges
tern vom Bundesamt fOr Strassen an einer parlamentari
schen Veranstaltung präsentiert wurde. 
Nicht gelten lassen kann man in diesem Zusammenhang 
den Einwand, die benachteiligten Kantone warden über den 
geographisch-topographischen Ausgleich fQr diese Benach
telllgung schadlos gehalten. Mit dem geographisch-topogra
phischen Ausgleich sollen ja alle geographisch-topogra
phisch bedingten Aufwendungen ausgeglichen werden, und 
nicht nur ein Teil der Strassenlasten. Es muss in diesem Zu
sammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass der 
geographisch-topographische Ausgleich eine Kompensa
tion für die wegfallende Abstufung der Finanzkraft bei ver
schiedenen Beiträgen darstellt. Der neue soziodemographi
sche Ausgleich ist demgegenüber ein neues, durchaus be
rechtigtes Instrument, das aber ebenfalls in erster Linie die 
Zentren begünstigt. 
3. Nun noch eine Bemerkung zur Berechenbarkeit des 
neuen Systems: Der Übergang zu grösseren, nicht zweck
gebundenen Rnanzströmen ist ein wesenU!cher Fortschritt, 
welcher den Handlungsspielraum der Kantone erhöhen 
kann. Damit verbunden ist aber auch eine Art Klumpenrislko, 
dies sowohl tar die Geberkantone - Frau Spoerry hat dar
Ober gesprochen - wie auch tar die Nehmerkantone. Je 
nach späteren Beschlüssen Im Bundesparlament können 
kantonale Haushalte arg durcheinander geschattelt werden. 
Deshalb kommt den Massnahmen zur Reduktion dieses Al· 
slkos beim vorliegenden Geschäft eine grosse Bedeutung 
zu. Zur Beseitigung dieser Risiken gehört sicher die Bindung 
der Beiträge der Geberkantone an den Bundesbeitrag. Es 
muss aber auch von den Nehmerkantonen her klar sein, 
dass man zumindest In der Startphase den Lastenausgleich 
fOr den geographisch-topographischen Ausgleich und den 
soziodemographischen Ausgleich gleich hoch ansetzt. Dass 
später bei Änderungen vielleicht andere Lösungen denkbar 
sind - mit Referendumsmöglichkeiten -, ist klar. Aber Ich 
meine, für die Startphase sollte hier eine entsprechende Si
cherung eingebaut werden. 
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zum Härteaus
gleich: Dieser ist ohne Zweifel ein Schönheitsfehler der Vor
lage. Er zeigt, gass auch bel einem noch so gut durch
dachten Modell Ubergangsprobleme entstehen. Diese treten 
vor allem deshalb auf, weil die bisherigen Finanzströme, ge
messen an den Grundsätzen des neuen Finanzausgleichs, 
ungleich - ich möchte sagen: ungerecht - verliefen. Es 
leuchtet ohne weiteres ein, dass eine Korrektur nicht In ei
nem Schritt gemacht werden kann. Ebenso klar muss es 
aber sein, dass eine Übergangsregelung einmal zu Ende 
gehen muss, sonst Ist es eben keine Übergangsregelung! 
Oder anders ausgedrQckt: Wir hatten bisher ein ungenügen
des System. Für den Übergang zu einem besseren System 
braucht es eine befristete Ubergangsregelung. Eine dauer
hafte Härteregelung würde demgegenüber bedeuten, dass 
man auch das neue System Infrage stellen muss. Das kann 
wohl nicht der Sinn sein nach all den Arbeiten, die wir geleis
tet haben. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag auf eine degressive Aus
gestaltung des Härteausgleiches zuzustimmen und auf die 
Vorlage einzutreten. 

Marty Dick (R, Tl): La matiere apparaTt tres rebarbatlve; alle 
est en effet tres technique, mals nous avons deja tous com
pris qu'elle a un contenu emlnemment polltique. Elle con
cerne un piller essential de notre systeme polltlque qul est le 
federalisme, un federalisme qui ne sauralt Atre statique et 
immuable. C'est une structure dynamique qui evolue avec 
las changements de la societe. 
Ce projet politique part d'un constat d'echec, l'echec du sys
teme actuel de perequation financlere. On s'est ape1yu 
apres de nombreuses annees d'appllcaUon que le systeme 
etalt horrlblement compllque, pas du tout transparent et sur-
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taut lnefflcace. Les dlsparites entre las cantons ne se sont 
pas attenuees, mais au contraire senslblement accentuees. 
Pour l'hlstoire, il est interessant de rappeler que ce projet est 
ne a l'inltiatiVe des cantons, et qu'au debut, la Confedera
tlon, en tout cas le Departement federal des flnances - ce 
n'etalt pas encore vous qul etiez a sa tAte, Monsieur le Pre
sldent de la Confederatlon - n'etait pas du tout pl'At a abor
der ce theme. Les cantons etalent unanlmes pour constater 
que le systeme devalt Atre reforme. 
Ainsi a debute un travall enorme, un travall admirable. Une 
methodologie et une collaboratlon exemplalre ont ete mlses 
en place entre las cantons et la Confederatlon. Je crols que 
ces aspects - methodologle mise en place, travail effectue, 
dialogue entre las nlveaux lnstltutionnels - doivent Atre sou
llgnes aujourd'hul. Nous devons exprimer notre reconnals
sance et nos remerciements a toutes celles et a tous ceux 
qui, pendant toutes ces annees, se sont engages afln d'affl
ner un projet qul est necessairement complique, car il doit 
conclller des positlons qui sont au depart exträmement di
vergentes. 
La tentatlon est grande de dlstinguer entre gagnants et per
dants. II est vral qua le systeme mäme lmplique, nous 
l'avons entendu, qu'II y alt des donneurs et des receveurs. 
Nous avons entendu les volx des deux camps, de ceux qui 
donneront et de ceux qui recevront. Je crols qua je peux 
sans aucun probleme fellciter les representants des cantons 
donneurs qul ont manifeste, tout au long de l'elaboratlon du 
projet, une dlsponlbllite dans la collaboratlon et qul ont su 
voir au-dela des tableaux Excel et des chiffres en plus et en 
moins. 
En fait, dans ce proJet, II n'y a que des gagnants. II n'y a que 
des gagnants parce que ce systeme, bien plus simple, dimi
nue sensiblement les frais de fonctlonnement de la perequa
tlon financlere. Avec des moyens sans affectatlon, cela 
permet de trouver des solutions beaucoup plus rationnelles 
et d'engager las sommes d'une fa90n beaucoup plus .clblee. 
On est tous gagnants parce que tous las cantons gagnent 
en autonomle et surtout en responsablllte. Gagner en res
ponsabillte, cela signlfie gagner en dlgnite. Nous avons alnsi 
l'occasion de sortlr de ce federallsme qui etait devenu un fe
derallsme de fa9ade, en realite un federallsme d'execution. 
Nous sommes tous gagnants parce que nous avons tous a 
gagner a attenuer les disparltes qu'II y a dans le pays. Un 
pays qui sait effacer les disparites, qul salt mettre en place 
un systeme qul ne fait pas que les plus riches devlennent 
toujours plus riches et las pauvres toujours plus pauvres, est 
un pays qui en realite oeuvre dans l'lntel'At de tous ses cl
toyens. 
Recemment, nous sommes intervenus pour sauver des mil
llers et des mllllers d'emplois dans la partie la plus riche du 
pays. Mäme les cantons de la perlpherle ont contrlbue parce 
que nous avons compris que c'etait dans l'intel'At de tout le 
pays. Eh blen, ce ralsonnement vaut dans les deux sens. 
J'almerais exprimer un regret, une preoccupatlon et une re
commandatlon. 
Un regret concernant la technique Jurldique: la commisslon a 
transfere de nombreuses normes dans Ja constitutlon. Je 
crois qua c'est une erreur methodologique et une demons
tratlon de notre peu de coherence a nous parlementalres. II 
n'y a pas sl longtemps nous avons reforme la constitution. 
Nous avons declde de n'lnscrlre dans la charte fondamen
tale qua les grands prlnclpes, le raste etant delegue a la lol. 
Des conslderations polltiques font en sorte que de nombreu
ses dlspositions concernant ce proJet sont lnscrites dans 1a 
constltuUon. A mon avis, c'est une taute, peut-Atre benigne, 
mals une taute. 
Une preoccupatlon: nous dlscutons deja depuis dlx ans de 
ce projet et nous ne sommes pas encore au bout. Nous 
aurons des votations populaires, et II faudra qu'il y alt un en
gagement de nous tous pour expllquer ce projet complexe, 
pour expllquer qu'II n'y a pas de gagnants et de perdants, 
mals que l'ensemble du pays y gagne. Or pendant ces dix 
ans, et pendant ces prochalnes annees, le fosse entre les 
cantons rlches et les cantons pauvres s'est elargl et s'elargit 
encore. La crlse des annees nonante a clalrement demontre 
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que les regions peripherlques ont beaucoup plus souffert 
que les autres. Preoccupation, donc, que ce projet tarde a 
se reallser. 
Et pour finir, Je me permets d'exprimer une recommandation. 
Je l'ai dlt, nous l'avons entendu, le projet est le frult d'une 
longue reflexion, d'une collaboration approfondie entre les 
representants de tous les cantons et de la Confederation. 
C'est une construction exträmement complexe. Je crois, et 
c'est ma recommandatlon, que nous devons evlter d'lntro
duire des modlficatlons dans ce systeme tellement com
plexe. Nous devons surtout evlter d'ätre les porte-parole 
d'interäts particuliers. Car nous le savons bien mais nous 
l'oublions souvent: la somme des lnteräts particuliers n'est 
jamais l'interät general. Je crols que nous avons rarement 
eu un projet comme celui-ci, un projet dans lequel l'lnterät 
general du pays est vraiment pris en consideration. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Wie Frau Spoerry bereits ausge
führt hat, wird für den Kanton Zug, pro Person berechnet, 
die zusätzliche Belastung durch den NFA am stärksten aus
fallen. Bei dieser Aussage verkenne ich nicht, dass die bis
herigen Berechnungen einer solchen Mehrbelastung einer
seits auf Zahlen der Vergangenheit und andererseits auf 
noch nicht gefestigten Annahmen beruhen; die tatsächliche 
Belastung für den Kanton Zug wird somit mit Sicherheit an
ders aussehen. 
Auch zukünftige Berechnungen werden jedoch am Faktum, 
dass Zug durch den NFA sehr stark belastet sein wird, nichts 
ändern. Angesichts dieser Tatsache sollte man an sich an
nehmen, die Standesvertreter des Kantons Zug müssten 
sich mit aller Vehemenz gegen den NFA aussprechen und 
dagegen fundamental opponieren. Dem aber ist in einer sol
chen Absolutheft nicht so; die Optik ist vielmehr eine diffe
renzierte. Dies sei begründet: 
1. Auch als Zuger muss man die Notwendigkeit einer Reform 
unseres föderalistischen Systems einsehen. Gerade Kan
tone, die von sich behaupten können, ihre Aufgaben schon 
jetzt umfassend und kompetent erfüllt zu haben, müssen 
daran interessiert sein, Aufgaben zukünftig zu behalten und 
neu zugewiesen zu bekommen, die sie selbstständig und 
nicht bloss als weisungsgebundene und kontrollierte Erfül
lungsgehilfen des Bundes zu besorgen befugt sind. 
2. Auch als Zuger anerkenne ich die politische Notwendig
keit einer gewissen Annäherung der steuerlichen Belastun
gen. Zwingend Ist für mich jedoch, dass das für ein Errei
chen dieses Zieles zu schaffende Instrumentarium nicht zu 
Fehlanreizen führen und nicht die Eigenverantwortung der 
Kantone schwächen darf. Es wäre fatal, wenn - wie dies bei
spielsweise In Deutschland der Fall ist - ein Gliedstaat umso 
besser fahren würde, je mehr er von Dritten finanzierte, an 
sich unnötige Ausgaben tätigte. Das vorgesehene System 
des Ressourcenausgleichs bietet nun aber eine gewisse 
Gewähr dafür, dass das nicht so sein würde. Ich kann also 
dem Ressourcenausgleich in prinzipieller Hinsicht zustim
men. 
3. Obwohl Zug ein kleiner Kanton ist, anerkenne Ich die Not
wendigkeit interkantonaler Zusammenarbeit mit einem an
gemessenen Lastenausgleich. Die Schweiz verliert heute 
dadurch viel Geld, dass Aufgaben, welche vernünftigerweise 
regional zu lösen wären, allein auf kantonaler Ebene erfüllt 
werden. Als Beispiel erwähne ich die kantonalen Spitalpla
nungen und die entsprechenden Bauten. Deshalb Ist es rich
tig, wenn staatsrechtlich zwischen den Bund und die 
Kantone eine Art weitere Ebene eingeschoben wird, die 
Ebene der Regionen, und es ist richtig, wenn eine Regelung 
geschaffen wird, gemäss welcher die Kantone zur Erfüllung 
regionaler Aufgaben Im Extremfall durch den Bund gezwun
gen werden können. Sollte man dies anders sehen, so 
würde das bedeuten, dass für alle nicht von einem einzelnen 
Kanton erfüllbaren Aufgaben eine Bundeskompetenz be
gründet werden müsste, dies mit der Folge, dass die Kan
tone noch intensiver als heute zu blassen Erfüllungsgehllfen 
des Bundes würden. 
Das prinzipielle Bejahen des NFA aus den vorstehend ge
nannten Gründen kann für mich jedoch nicht bedeuten, dass 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 01.074 

ich die vorgeschlagene Neuregelung schon heute voraus
setzungslos und ohne irgendwelche Bedingungen zu unter
stützen bereit bin. Für eine spätere und - so hoffe Ich -
uneingeschränkte Zustimmung erachte ich es vielmehr als 
unausweichlich, dass über gewisse Belange, die heute noch 
offen sind, tatsächlich In dem Sinne entschieden wird, wie 
sich dies aufgrund der heutigen Vorlage und der bis heute 
getätigten Vorarbeiten annehmen lässt. Treten solche An
nahmen nicht oder nur In wesentlich reduziertem Umfang 
ein, würde meine derzeit grundsätzlich positive Meinung ins 
Wanken kommen. Was meine Ich damit? 
1. Die Neuregelung und Neuzuteilung von Kompetenzen soll 
gemäss der von uns heute zu diskutierenden Vorlage vorerst 
nur auf Verfassungsstufe erfolgen. Die Gefahr ist nun gross, 
dass bei der gesetzlichen Konkretisierung dieser Verfas
sungsbestimmungen aufgeweichte Regelungen getroffen 
würden, somit also solche, mit denen das heute angestrebte 
Ziel nicht mehr zu erreichen wäre. Falls das so wäre, dann 
würde für mich die Basis des NFA entfallen. Der NFA be
käme so den Charakter eines blassen Geldumvertellungs
vehikels. Dies zu akzeptieren wäre ich nicht bereit. 
2. Der Finanzausgleich Im engeren Sinne, vorab also der 
Ressourcenausgleich, Ist für mich dann akzeptierbar, wenn 
die Belastung der Geberkantone eine faire ist. Konkret 
helsst dies, dass auch bei den Geberkantonen deren struk
turelle Besonderheiten klar und eindeutig berücksichtigt wer
den müssen. Ich werde bei der Beratung des Finanzaus
gleichsgesetzes näher darauf eingehen. Schon im Rahmen 
des Eintretens weise ich jedoch darauf hin, dass bei den für 
den horizontalen Finanzausgleich relevanten Ressourcen
berechnungen die kantonal privilegiert besteuerten Juristi
schen Personen nur in dem Umfange berücksichtigt werden 
dürfen, wie sie in den Kantonen - durchschnittlich betrach
tet - tatsächlich besteuert werden. Dies Ist nicht nur für Zug, 
sondern potenziell auch für alle anderen Kantone bedeut
sam, und zwar aus zwei Gründen: 
1. Ich bin immer mehr der Auffassung, dass eine der Zu
kunftschancen der Schweiz darin besteht, in der Internatio
nal tätigen Wirtschaft eine starke Rolle spielen zu können. 
Der Stand unserer Ausbildung, eine gewisse Sprachenge
wandtheit, vor allem aber das gerade bei unserer Jugend 
feststellbare Feeling für das Internationale prädestinieren 
uns Im Bereich der internationalen Finanzdienstleistungen 
dazu, im internationalen Handelsgeschäft, aber auch für 
Konzernverwaltungen internationaler Firmen erfolgreich sein 
zu können. 
Alle diese von mir genannten Bereiche generieren eine hohe 
Wertschöpfung. Eine hohe Wertschöpfung Ist für ein wohl
habendes und damit teures Land eine zwingende Notwen
digkeit, um den angestammten Wohlstand und das ange
stammte Lohngefüge auch tatsächlich beibehalten zu kön
nen. Für die Standortwahl International tätiger Firmen aber 
ist, nebst der grundsätzlichen Eignung eines konkreten 
Standortes, die steuerliche Belastung eine entscheidende 
Grösse. 
Man muss nun wissen, dass mit Bezug auf solche speziell 
gearteten Firmen international eine enorm starke Steuer
konkurrenz besteht. Das gilt zukünftig nicht nur für den Kan
ton Zug, sondern auch für Kantone wie beispielsweise 
Freiburg im Falle von Michelin. Will man also erfolgreich 
sein, muss die Besteuerung International tätiger Gesell
schaften konkurrenzfähig, somit also moderat sein. Eine mo
derate Besteuerung aber Ist nur dann möglich und In den 
Kantonen politisch nur dann erreichbar, wenn bei den Res
sourcenberechnungen des NFA International tätige und pri
vilegiert besteuerte Unternehmungen nur In dem Masse 
berücksichtigt werden, wie deren Besteuerung anhand der 
Praxis der Kantone üblicherweise erfolgt. Würde man dies 
anders sehen, hlesse dies, dass die Anstrengungen der 
Kantone für die Ansiedlung internationaler Unternehmun
gen, well steuerlich nicht mehr interessant, erlahmen wür
den. 
2. Kantonal privilegiert besteuerte Gesellschaften sind vorab 
für den Fiskus des Bundes von hohem Interesse. In der 
Grosszahl der Fälle entrichten nämlich auch kantonal privlle-
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giert besteuerte Personen au1 Bundesebene die volle Bun
dessteuer. Dazu nur eine Zahl: Im Kanton Zug haben die 
steuerlich privilegierten Gesellschaften im Jahre 2000 Kan
tonssteuern in der Höhe von 53 Mllllonen Franken bezahlt; 
an Bundessteuern haben dagegen die gleichen Firmen rund 
380 Millionen Franken, also einen sieben Mal höheren Be
trag, entrichtet. Deshalb kann fOr uns in unserer Eigenschaft 
als Bundesparlamentarier kein relevantes Interesse beste
hen, den Standort Zug wegen dem NFA für internationale 
Firmen uninteressant zu machen, würden solche Firmen in 
einem solchen Fall doch nicht in einen anderen Kanton, son
dern ins Ausland abwandern. Den Hauptschaden daraus 
hätte der Bund zu tragen. 
Im Rahmen des Eintretens komme ich deshalb zu folgenden 
Konklusionen: Auch als Zuger kann Ich mit dem Bntreten 
auf die Vorlage einverstanden sein. Für eine abschllessende 
Stellungnahme müsste wonschbarerwelse die endgültige 
Ausgestaltung des NFA bekannt sein, somit also Insbeson
dere die detaillierte Ausgestaltung der Aufgabenvertellung 
zwischen Bund und Kantonen einerseits und die zahlenmäs
sigen Auswirkungen auf die Kantone andererseits. Diese 
Beurteilung hat meines Erachtens Auswirkungen au1 das 
weitere Vorgehen. Ich meine deshalb, dass es richtig wäre, 
wenn der Bundesrat und später der Nationalrat den folgen
den Ablau1 der Beratung und der Beschlussfassung des NFA 
prOften: 
Das erste, heute vorliegende Paket soll nach meinem Da
fürhalten bis und mit dem Differenzbereinigungsverfahren 
durchberaten werden. Die Schlussabstimmung wäre aufzu
schieben. Unmittelbar nach der Behandlung des ersten Pa
ketes sollte aber mit der Beratung des zweiten Paketes, also 
mit den gesetzlichen Konsequenzen, die sich aus den von 
uns beschlossenen Verfassungsbestimmungen ergeben, 
begonnen werden. Auch das zweite Paket wäre durchzube
raten, und es wäre anschliessend auch bezüglich des zwei
ten Paketes die Schlussabstimmung aufzuschieben. An• 
schliessend Wilrde das dritte Paket - die Festlegung der 
Zahlen betreffend den Ressourcenausgleich, die beiden 
Ausgleichstöpfe und den Härteausgleich - beraten werden. 
Erst wenn das geschehen wäre, würden alle drei Pakete ge
meinsam der Schlussabstimmung unterstellt. Es würde so 
die Situation geschaffen, dass die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger das gesamte Vorhaben NFA zum Entscheid 
unterbreitet bekämen. 
Ich vertrete die Auffassung, dass ein solches Vorgehen die 
einzig realistische Möglichkeit Ist, den NFA vor dem Volk 
auch tatsächlich durchbringen zu können. Die Erfahrung 
lehrt uns doch, dass Vorlagen, welche zu viele Fragen offen 
lassen, abgelehnt werden. In besonderer Weise wäre dies 
beim NFA der Fall, well hochsensible Themen, vor allem sol
che des Sozialberelches, erst Gegenstand des zweiten Pa
ketes sind. Wenn Ober das erste Paket abgestimmt würde 
und diese sozialen Aspekte in Ihrer konkreten Auswirkung 
nicht bekannt wären, könnte ich mir nicht vorstellen, dass 
eine umfassende und positive Beurteilung des NFA erfolgen 
sollte. 
Ich wiederhole, dass ich bezüglich dieses von mir vorge
schlagenen Vorgehens derzeit keinen Antrag stelle. Einer
seits wäre es zu früh, weil ein solcher Antrag erst In 
Zusammenhang mit der Schlussabstimmung gestellt werden 
müsste; andererseits aber wäre es richtig, wenn die Konse
quenzen des von mir vorgeschlagenen Vorgehens in aller 
Ruhe vom Bundesrat und vom Zweitrat sowie später dann 
noch einmal von uns besprochen und beurteilt worden. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage einzu
treten. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich habe noch eine Sorge - Ich 
möchte dies unterstreichen, weil diese Frage In der Eintre
tensdebatte, so scheint es mir, bisher nicht genügend zum 
Ausdruck gekommen Ist -, nämlich, dass die politische Di
mension des Projektes unterschätzt wird. Das Projekt Ist am 
Anfang allzu flnanzlastig und allzu mechanistisch konzipiert 
worden. Diese mechanistische, f!nanzlastige, allzu zahlen-
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orientierte Sicht ist Immer noch sehr stark vertreten. Es geht 
nicht nur um Finanzströme, sondern es geht In allererster LI
nie um eine politische Reform. Im Wesentlichen will das Pro
jekt Ja Chancen schaffen und Mlttel zur Verfügung stellen. 
Wir ziehen aus, um insbesondere die Steuerbelastung In 
diesem Land auszugleichen. Aber wer hindert einen Kanton 
daran, die Spielräume bzw. die Mittel, die er bekommt, statt 
sie für Steuersenkungen zu benutzen, In neue Au1gaben zu 
investieren oder selber Lösungen zu suchen, statt zusam
menzuarbeiten? Vieles, was hier Institutionell zusammenge
stellt wurde, ist nur sehr beschränkt erzwingbar. Ich hoffe, 
der Zweitrat könne sich noch einmal mit der Frage beschäfti
gen, ob genügend Anreize dazu bestehen, dass das Ganze 
auch wirklich funktioniert. Daran habe Ich nach wie vor er
hebliche Zweifel. 
Lassen Sie mich diese politische Dimension noch unter ver
schiedenen Aspekten beleuchten: 
1. Ich verstehe die Arbeit der Kommission vor diesem Hinter
grund: Sie hat das Konzept, das Projekt, gesamthaft gutge
helssen; sie hat sich· aber bemüht, den Konsens politisch zu 
verbreitern. Sie ging von der Erkenntnis aus, dass es ein 
Projekt der Partnerschaftlichkelt Ist. Ich darf hier noch die fol• 
gende Klammerbemerkung einfügen: Das ist Im Wesentli
chen dank einer vorbildlichen Projektarbeit unter der Leitung 
von Herrn Bundespräsident Vllliger zustande gekommen. 
Man darf dazu noch anmerken, dass auch die Konferenz der 
Kantonsregferungen hier Ihre Forumsfunktlon unter Beweis 
gestellt hat. 
2. Dieses Vorgehen der Kommission führt aber dazu, dass 
aus politischen Gründen verschiedenste «Kröten• ge
schluckt werden müssen. Ich hoffe, dass der Ständerat, 
dann aber auch der Nationalrat mit der glelchen 8nstellung 
ans Werk gehen und meinetwegen Verbesserungen anbrin• 
gen, aber nichts Infrage stellen. 
3. Hier sind wir daran, ein politisch anspruchsvolles, neues 
Modell der Rollenteilung zu konzipieren. Die Karten zwi
schen Bund und Kantonen werden neu gemischt; in Einzel
bereichen vorher, wie dem öffentlichen Verkehr, dann In der 
Bundesverfassung und Jetzt schwergewichtig hier in diesem 
Projekt der Neugestaltung des Finanzausgleichs. Dieses 
Projekt basiert darau1, dass grundsätzltch beide - Bund und 
Kantone - Ihre Aufgaben zunächst einmal selber, allelne, lö
sen. Sie sollen allenfalls die Zusammenarbeit In der Horizon• 
talen oder in der Vertikalen suchen. Das Projekt will die 
Kantone handlungsfähig machen, ihnen Kompetenzen und 
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Aber dann kommt es 
wieder darauf an, ob sie politisch wollen und die Kraft au1-
brlngen, etwas daraus zu machen. Diese politische Dimen
sion Ist für den Erfolg des Projektes entscheidend. Das 
können wir nicht mit Verfassungs- und Gesetzesbestimmun
gen anordnen. 
4. Eine weitere politische Dimension betrifft das schrittweise 
Vorgehen; es wurde In den einzelnen Voten schon erwähnt 
Trotz der langen und Intensiven Projektarbeit sind wir auch 
heute noch lange nicht am Ziel. Wir sind In einer ersten 
Etappe: Wir machen das «Verfassungsdach• und ein klei
nes Stück der Gesetzgebung. In einer zweiten Phase kommt 
die Spezialgesetzgebung. Dort kann sich auch wieder das 
Bedürfnis ergeben, die Verfassung noch einmal anzupas
sen; wer welss, wie lange das geht? Dann kommt die Phase 
der Umsetzung durch die Verordnungen, teils durch den Bun
desrat, teils durch die Bundesversammlung. In der nächsten 
Phase geht es darum, wie die "Töpfe• finanziell bestückt 
werden. Teilweise gleichzeitig, teilweise nachher kommt die 
Phase der Vertragsaushandlung zwischen Bund und Kanto
nen und unter den Kantonen. Danach kommt eine sehr 
grosse Anpassungsarbeit in den Kantonen - darüber muss 
man sich im Klaren sein -, und zwar auf der Ebene der Ver
fassung und vor allem der Gesetzgebung sowie In der Ver
waltungsarbeit. Schllessllch kommt die Wirksamkeitsüber
prüfung alle vier Jahre. 
Das ist ein sehr umfangreiches Projekt, und der Umfang die
ses Projektes erschwert die politische Auseinandersetzung. 
Es Ist nicht wie üblich und gewohnt, dass man also Ober ein 
Gesetz bestimmt und dann der administrative Vollzug folgt 
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oder dass gestützt auf eine Verfassungsbestimmung Gesetz 
und Vollzug folgen, sondern es liegt hier eine viel offenere 
Fragestellung vor. Viele Fragen sind sachlich, finanziell, 
rechtlich und politisch nach wie vor offen. Wer trotzdem jetzt 
schon eine Festlegung von allem und Jedem verlangt, ris
kiert natürlich, das Ganze zu gefährden. Ein «Super-Paket» 
gefährdet das Ganze. Wir müssen auch hier irgendwo den 
Mittelweg suchen. Darum ein paar Zusatzfragen und noch 
eine Folgerung daraus: 
Wir müssen wahrscheinlich noch weiterhin fragen, ob die 
Anforderungen der Demokratie wirklich erfüllt sind. Hier ist 
noch einiges zusätzlich zu hinterfragen, sowohl beim Bund 
wie auf der interkantonalen Ebene. Ich glaube übrigens, 
dass die Kommission gut beraten war, diese interkantonale 
Ebene auf das sachlich-funktionell Notwendige zurückzu
stutzen. Das heisst erstens, die Kompetenz der Bundesver
sammlung für die Pflichtaufgaben festzustellen; zweitens 
klarzustellen, dass auf der vierten Ebene nur sekundäre 
Normen und nicht - wie In der Botschaft steht - primäre Nor
men entstehen; drittens heisst das, die Parlamente in den 
Prozess der Aushandlung und der Umsetzung der Verträge 
einzuschalten. 
Das heisst auch praktisch für unsere Arbeit, dass wir uns 
überlegen müssen, wie das künftige Abstimmungsverfahren 
aussieht. Wenn alles normal läuft, wird möglicherweise im 
Jahr 2004 die obligatorisch vorgeschriebene Volksabstim
mung über den Verfassungsteil durchgeführt werden. Volk 
und Stände werden um ihre Meinung gefragt werden. Zum 
dannzumaligen Zeitpunkt aber geht es nicht um das Finanz
ausgleichsgesetz, nicht um das FLAG. Dieses wird für spä
ter aufgespart. Vielleicht wird dagegen einmal ein Referen
dum ergriffen; aber im Moment der Verfassungsabstimmung 
ist dieses Gesetz der Bevölkerung offiziell nicht bekannt. 
Darüber hat sie nicht zu entscheiden. 
Das muss uns dazu führen - und davon ging die Kommis
sion auch aus -, gewisse Dinge statt in der Gesetzgebung 
schon auf Verfassungsebene zu regeln. Der Einwand von 
Kollege Marty ist verständlich. Ästhetisch, methodisch mag 
das stören. Aber wenn wir in der politischen Diskussion an
treten müssen und die Vorlage, die nur ein Teil eines noch 
laufenden Prozesses ist, erklären wollen, dann kann es sehr 
hilfreich sein, die entsprechenden Eckpfeiler Jetzt in der Ver
fassung aufzunehmen. Aus dieser Sorge ist auch unser An
trag zu Artikel 135 entstanden. 
Eine letzte politische Bemerkung: Wir sind an einem gros
sen Reformwerk. Dieses kann nur gelingen, wenn die Kan
tone ebenfalls entsprechende Reformen anpacken. Schon 
der Bundesrat hat In der Botschaft auf diesen Zusammen
hang hingewiesen und gezeigt, wie einige Kantone in der 
Neuordnung ihrer Finanzen und Aufgaben schon weit voran 
sind. Da wird sich Ihnen aber auch die Frage stellen, ob da 
und dort nicht noch eine Demokratie- und Parlamentsreform 
in den Kantonen notwendig ist, um die Parlamente einzubin
den. Nur wenn sie mitmachen, wird es möglich sein, diese 
Leistungen zu erbringen und die Finanzen dazu aufzubrin
gen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und bei der weite
ren Beratung diese politische Dimension entsprechend mit
zuberücksichtigen. 

Eplney Simon (C, VS): Pendant une dlzaine d'annees, des 
experts an finances publiques et des representants des can
tons ont examlne dans le detail la reforme de la perequation 
financiere. C'est a juste titre que notre commission s'est 
contentee d'affiner le projet dans son ensemble et, surtout, 
qu'elle s'est efforcee d'evlter de monter las cantons las uns 
contre las autres. 
Ce systeme introdult an 1959 concerne aussi bien las rela
tions flnancieres entre la Confederation et las cantons que la 
perequation entre cantons a forte et faible capacite finan
ciere. Ce systeme merite logiquement une refonte generale. 
On a evoque toute une serie d'effets negatlfs. Ce systeme a 
an effet limlte l'autonomie financiere et polltique des can
tons; il a incite parfois las cantons a faible potential de ras-
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sources a depenser dans des domalnes ou les besoins 
n'etaient pas toujours justifies; et II a de manlere generale 
cree une jungle administrative avec des doublons et aussi 
des depenses somptualres an matlere d'lnvestissements. 
Le projet qul nous est soumis vlse plusleurs buts. D'abord a 
desenchevlltrer certaines täches et a fixer a l'avenir las com
petences de chacun: qui falt quoi, et, an prlncipe, qui com
mande pale. Las cantons disposeront d'une plus grande 
marge de manoeuvre gräce a des ressources non affectees 
qul seront mises a leur dispositlon. 
La projet vise egalement a doter chaque canton d'un mini
mum vital, c'est-a-dire de 85 pour cent au moins de la 
moyenne des ressources cantonales, pour qua chaque can
ton puisse effectuer ses täches d'utlllte publique, comme par 
exemple retribuer son personnel. 
La projet cherche, et c'est aussi un element important, a re
duire les disparites cantonales an matiere fiscale. A ca titre, 
la perequation financiere actuelle qui represente envlron 
13 mllliards de francs est depassee puisqu'elle tend an fait 
a creuser l'ecart entre les cantons a forte et falble capacite 
flnanclere. L.:enjeu majeur est donc fiscal! C'est la cohesion 
nationale et soclale qui est au centre de ca projet. 
La Sulsse, qui repose sur une communaute d'interllts et ne 
tire son fondement an aucune maniere d'une hlstoire com
mune, doit des lors, gräce a ca projet, consolider las liens 
confederaux. Mais sans minlmum vital, le pays implosera. 
Sans federalisme vivant, la Suisse finlra dans des querelles 
culturelles et deviendra un pays a deux vitesses. Et si cer
tains cantons continuent a abaisser leur taux d'lmp0t, lls fl
nlront par ecremer tous las grands contrlbuables et de
stabiliser les finances de leurs voislns. Sur un revenu de 
100 000 francs par exemple, aujourd'hui, un Salnt-Gallois 
paie le double d'imp0ts par rapport a un Zougois. C'est va la 
realite des chiffres, et la perequation financiere dolt supprl
mer cette disparite. Si nous ne mettons pas an place un sys
teme de perequation efficace, le processus de deslnte
gration du pays commencera et il aura pour consequence un 
retour de balancier. A defaut, l'harmonisation fiscale mate
rielle prendra le relals. 
Nous sommes, quant a nous, partisans d'une autonomle fis
cale des cantons. Par contre, nous ne pouvons tolerer a long 
terme un dumping qui asseche las ressources fiscales des 
cantons partenaires. En commission, nous avons cherche a 
ne pas destablliser l'ediflce par cralnte de l'effet domlno. 
Mais apres avoir examine a nouveau ca projet avec d'autres 
speciallstes des cantons, nous sommes arrives a la conclu
slon qua ca projet est globalement coherent, mals qu'a l'artl
cle 135 alinea 3 de la constitution (projet 1 ), il contlent un 
effet pervers pour tous les cantons a falble capacite finan
ciere. En effet, sl las cantons a forte capacite financlere ne 
peuvent pas Atre contraints de verser dans le fonds commun 
plus des trois quarts de la mise de la Confederation, que va
t-11 se passer sl la Confederatlon, a cause du frein a l'endet
tement, n'est plus an mesure d'alimenter ce fonds? C'est la 
question fondamentale qu'il taut se poser et a laquelle nous 
n'avons pas encore repondu. C'est pour cette ralson qu'il est 
extrllmement dangereux d'ancrer dans la constitutlon des 
regles rigides lorsqu'on lgnore de quol demaln sera falt. 
Par exemple, avec le projet de la commlssion a l'artlcle 135 
alinea 3 de la Constitution federale, si la Confederation 
versa par exemple 1,2 milliard de francs dans le fonds, la 
part des cantons forts varle entre deux tiers et trols quarts, 
c'est-a-dire varie entre 800 et 900 mlllions de francs. II n'y a 
donc qua 100 mlllions de francs de marge de manoeuvre 
pour eventuellement reduire las disparites. II est donc dan
gereux de faire figurer dans la constitutlon une teile propor
tlon. Salon le projet du Conseil federal, par contre, la con
trlbutlon des cantons forts, dans mon exemple de 1,2 milllard 
de francs, variera entre 800 mllilons et 1,2 mllllard de francs. 
II y a donc 400 mlliions de francs de marge de manoeuvre 
pour retabllr une certalne equlte en fonction de l'evolution de 
l'economle. 
Les contraintes dans la constitutlon peuvent donc conduire a 
une impasse parce qu'on ignore de quol demaln sera falt. 
Qui aurait pense qua le grand canton de Berne devlenne 
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aujourd'hui un canton ä faible capacite flnanciere? Qul auralt 
pense, II y a plus de dlx ans, qu'un canton fort economique
ment comme le canton de Neuchätel soit, du Jour au lende
main pratiquement, lamine par la crise horlogere? Qul auralt 
pense que si SWissair etait tombe en fallllte, le canton de Zu
rich aurait pu itre en dlfficulte? Bref, toute une serle d'ele
ments nous font penser que personne ne peut prejuger de la 
capacite financiere des cantons ä moyen et ä long terme. 
Avec la nouvelle perequatlon flnanclere, nous ne penallsons 
pas l'economie d'un canton. Au contraire, nous avons pre
serve les cantons de l'harmonisatlon flscale materielle. Nous 
les avons lalsses dans un environnement encore attractif 
pour l'economie, mals nous avons parallelement assure ä 
chaque canton non pas une situation doree, mals un mini
rnum vital d'existence. Pour le surplus, nous estlmons que le 
projet va dans la bonne directlon. II tlent compte du fait que 
les cantons ne beneflcfent pas tous des mimes condltions 
de prosperite, que certains cantons ont ete frappes plus que 
d'autres par la crlse qul a touche des secteurs cles de leur 
economle. 
A notre sens, ce qu'i! est interessant aussi de constater, 
c'est que ce projet renforce l'lmpöt federal dlrect en tant que 
plller fondamental de l'Etat federatif et solldalre. Cet impOt 
est en effet l'lmpöt de la coheslon. C'est un impöt sur la rl
chesse, mais c'est aussl un lmpöt destine ä garantlr l'equili
bre social. Par sa franchise sur ies bas revenus - je rappelle 
qu'un tiers de la populatlon sulsse ne pale pas d'lmpöt fede
ral direct -, par sa progresslvite - il trappe les hauts 
revenus -, i! est !'Instrument mime de la perequation entre 
les cantons. Je rappelle que les cantons per~oivent 30 pour 
cent de cet lmpöt federal, que 17 pour cent restent ä leur 
dlspositlon, que 13 pour cent sont verses dans le fonds de 
perequatlon. Et II est interessant de noter que 5 pour cent de 
la populatlon pale le 50 pour cent de l'lmpöt federal dlrect. 
Des lors, sous reserve de la declslon qu'a prlse la commls
slon ä l'article 135 allnea 3 de la constltution, nous estlmons 
que ce projet est equilibre, qu'il a ete etudie pendant des an
nees, notamment avec la partlcipatlon des cantons, et qu'II 
seralt aujourd'hul regrettable de le destabillser par des pro
posltions intempestives. 

Schmid Carlo (C, Al): Dieses Geschäft hat mir von Anfang 
an widerstanden. Ich habe eigentlich keinen einzigen Grund 
gesehen, dem Geschäft zuzustimmen, mit Ausnahme da
von, dass es keine Alternative dazu gibt. Das Geschäft hat 
zwei Anlässe: erstens einen finanziellen und zweitens einen 
politlschen. 
Der finanzielle Anlass - das ist heute Morgen sehr stark zur 
Geltung gekommen - hat einen ethisch hoch stehenden Hin
tergrund. Es ist der Gerechtigkeitsgedanke: In dieser Eidge
nossenschaft sollen In Bezug auf die Finanzausstattung der 
Kantone nicht allzu grosse Disparitäten herrschen. Man will 
also die steuerbelastungen etwas ausgleichen und anglei
chen. Ich glaube, das Ist richtig, und von daher bin Ich der 
Auffassung, dass wir eben keine Alternative haben, sonst 
bricht dieses Land eines Tages auseinander. Die Alternatlve, 
die es rein theoretisch gäbe, wäre der materielle Steuerhar
monisierungsprozess, und da bin ich aus verschiedenen 
Granden dagegen. Erstens bin ich der Auffassung, dass 
eine materielle Steuerharmonisierung in sich einen finanz
politischen Schlendrian zur Konsequenz hat; zweitens wäre 
damit der Föderalismus dann wirklich am Ende. Von daher 
bin ich der Auffassung, dass wir den Input-Ausgleich In die
ser Eidgenossenschaft durchaus ernsthaft betreiben sollen. 
Wenn wir von einem Input-Ausgleich sprechen, dann müs
sen wir allerdings sofort auch sagen, dass auch der Output 
zu betrachten ist. Man muss sehen, dass natarlich trotz allen 
unseren Anstrengungen die ganze Disparität, die wir heute 
beklagen, innerhalb relativ kurzer Zelt wieder da sein kann. 
Es gibt nämlich von Kanton zu Kanton völlig unterschledl!
che Auffassungen der Kantonsbevölkerung darüber, was 
überhaupt eine Staatsaufgabe ist. Es gibt Dinge, die man in 
Appenzell lnnerrhoden halt nicht als Staatsaufgabe betrach
tet - nicht nur, weil man sie nicht «vermag», sondern wen 
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man sagt, das sei Sache der Privaten -, die man jedoch In 
anderen Kantonen als Staatsaufgabe betrachtet. Selbst 
dort, wo man eine Aufgabe als Staatsaufgabe anschaut, gibt 
es Immer noch Differenzen zwischen den Kantonen hinsicht
lich des Standards der Leistungserbringung und des Ni
veaus der Dienstleistungen. Der eine Kanton wOrde sagen: 
Ma fol, machen wir das der Nähe nach; wer etwas mehr will, 
soll das selbst bezahlen, wir machen ein Grundangebot. An• 
dere Kantone sind da eben luxuriöser. So werden wir In we
nigen Jahren wieder am gleichen Ort stehen. Die Botschaft 
weist nämlich darauf hin, die BIianz der alten Finanzaus
gleichsbemühungen sei ernüchternd gewesen (B81 2002 
2315). «Obschon die flnanzkraftabhänglgen Zahlungen an 
die Kantone seit 1970 real stark ausgebaut worden waren, 
hatten die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähig
keit zwischen den einzelnen Kantonen deutlich zugenom
men.» (Ziff. 1.2.1) Das Ist nicht nur eine Frage von mehr 
oder weniger Standortgunst oder von mehr oder weniger 
Steuereinnahmen. sondern auch eine Frage der Auffassung, 
was der Staat leisten soll. Wir werden diese kulturellen Un
terschiede mit solchen Veranstaltungen nicht auf ewig eineb
nen können und massen das auch nicht tun. Wir sollten uns 
darüber Im Klaren sein, dass wir diese finanzpolitische Ver
anstaltung In zehn oder fünfzehn Jahren wiederholen wer
den. 
Bei der Betrachtung, wie man nun diese Ausgabengerech• 
tlgkeit herstellen soll, kommt man augenblicklich und ganz 
natürlich auch zur Frage: Hat die Ausgabenpolitik auch et
was mit der Aufgabenpolitik zu tun? Ich habe das erwähnt. 
Hier kommt dann der Konnex zum zweiten Bereich, zur 
zweiten Motivation dieses Gesetzes, nämlich einer bestimm
ten föderallsmuspolltlschen Fragestellung: Wer soll in die
sem Staat wofür verantwortlich sein? Die Antwort lautet hier, 
dass wir auf der einen Seite einer bestimmten Auffassung 
des Subsidiaritätsprinzips und auf der anderen Seite dem 
Aqulvalenzprlnzip folgen. Das hat - auf gut Deutsch ausge
dnlckt - zwei Grundsätze zur Folge: 
1. Was die Kantone erledigen können, sollen sie nicht auf 
den Bund abwälzen. 
2. Wenn der Kanton dann aber zahlen muss, dann soll er 
auch befehlen, und der Bund soll sich hier nicht mehr nor
mativ engagieren. 
Wir sind damit völllg In der Föderallsmusdlskusslon; das Ist 
eine politische Diskussion. Hier ist etwas passiert, das mir 
von Anfang an nicht gefallen hat - ich möchte das hier deut
lich sagen; Ich war persönlich beleidigt. In der ganzen Dis
kussion um die Aufgabenverteilung ist Im Vorfeld eine 
Verächtlichmachung der kleinen Kantone hervorgetreten, 
die Ich als skandalös empfinde. Ich danke dem Bundesrat 
dafür, dass er diesen falschen Zungenschlag nicht mehr in 
die Botschaft aufgenommen hat. Wenn Im Jahre 1999 der 
Schlussbericht des NFA festhält «FOr die Zukunft des Föde
ralismus wird es .... entscheidend sein, dass bei Aufgaben
zuweisungen der Massstab nicht immer an den kleinsten 
Kantonen angelegt wird», dann muss ich Ihnen die Frage 
stellen: Wo finden Sie ein Beispiel, bei dem wir als Gesetz
geber - Ich sitze seit 22 Jahren in diesem Saale - bei der 
Aufgabenverteilung an die Kantone auf die kleinsten Kan
tone Rücksicht genommen haben? Raumplanungsgesetz, 
Umweltschutzgesetz, Gewässerschutzgesetz, Lebensmittel,, 
gesetz: Sie können die ganze Palette der Gesetzgebung der 
letzten zwanzig Jahre durchgehen; wir haben auf die Kan
tone In dieser Hinsicht sehr selten geschaut. Eine der Kon
sequenzen war ja die Entstehung der KdK, weil man der 
Meinung war, man nehme nicht auf die Kantone Rücksicht. 
Die kleinen Kantone haben genau die gleichen Lasten und 
Aufgaben wie die grossen Kantone. Sie können die Aufga
ben nicht alleine erfOllen - aber müssen wir deswegen eine 
Zwangsveranstaltung machen? Was haben wir denn In den 
vergangenen Jahren als kleine Kantone gemacht? Wir ha
ben uns entweder regional zusammengeschlossen; wir ha
ben auf Gemeindeebene Zweckverbände weit Ober die 
Kantonsgrenzen hinaus geschaffen. Oder wir haben uns -
Im Erziehungswesen zum Beispiel - national zusammenge
schlossen. Die Nlchthochschulkantone haben den Hoch-
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schulkantonen für jene Studenten, die bei ihnen studieren, 
vertraglich erhebliche Beiträge zugesichert, und sie bezah
len sie auch. Die Nichthochschulkantone bezahlen heute 
den Hochschulkantonen mehr Beiträge, als der Bund den 
Hochschulkantonen bezahlt. Im Bereiche der Fachhoch• 
schulen bilden wir gemeinsame Körperschaften. Ich könnte 
hier einen Aufgabenbereich nach dem anderen nennen und 
Ihnen damit zeigen, dass wir kleine Kantone Immer födera
listisch zusammengewirkt und uns somit der staatlichen Auf· 
gabenerf0llung nicht entzogen haben. 
Es besteht offenbar bei einigen Regierungen grösserer Kan
tone die Angst, dass die Kleinheit bestimmter Kantone beim 
Bund irgendwie implizit dazu führt, dass schneller zentrali
siert wird, als wenn es nur noch diese berOhmten acht gros
sen Kantone gäbe. Aber ich will Ihnen sagen: Dieser Anlass 
zur ganzen Föderalismusdiskusslon ist falsch, und das findet 
in der Realität keine Stütze; es waren nicht die kleinen Kan
tone, die Probleme gemacht haben, es sind auch grosse 
Kantone, die Probleme haben. Grösse allein Ist, wie die 
Schicksale vieler dem Grössenwahn der Neunzlgerjahre 
verfallener Unternehmungen gezeigt haben - mindestens 
dann, wenn man die Grösse allein nimmt-, kein Rezept für 
den Erfolg In der Zukunft. Klelne Einheiten haben sich, wenn 
sie gesund sind, ebenso gut - wenn nicht besser - behaup
tet als grosse Einheiten, die heute - man sieht es - Stück für 
Stück wieder herauswürgen, was sie in den Neunzigerjahren 
gierig verschlangen und nicht zu verdauen vermochten, 
wenn sie nicht gar daran erstickt und zugrunde gegangen 
sind. 
Ich glaube also, dass man in der ganzen Föderallsmusdis
kussion mit dem Bundesrat diese «Erbschuld» der verächt
lich gemachten kleinen Kantone ausmerzen muss. 
Dann kommt man zur politischen Diskussion dieser Vorlage, 
welche heute Morgen etwas zu kurz gekommen ist. Hier 
möchte Ich kurz zwei Elemente ansprechen: erstens die Ein
teilungskriterien für die Aufgabenverteilung und zweitens die 
politischen Implikationen des institutionellen Teils für die 
Kantone und den Bund. Wir haben in der Vorlage 1 zur Neu
gestaltung des Finanzausgleichs, bei Artikel 43a der Verfas
sungsbestimmungen, so genannte Grundsätze für die Zu
weisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben. Das sind die 
Leitlinien für die Zukunft, Leitlinien, die dazu führen müssen, 
dass die Aufgabenverteilung auf Bund und Kantone einem 
klaren, rationalen KonzeJ:1t nach den Prinzipien der Subsidia
rität und der finanziellen Aqulvalenz folgt. Dafür haben wir ei
nen Artikel Sa, einen Artikel 42 und einen Artikel 43a. Die 
KdK hält stark an dieser normativen Säule dieses Geschäf
tes fest. 
Wohlan, ich kann damit leben. Aber es gilt hier vor Illusionen 
zu warnen. In dieser direktdemokratlschen Eidgenossen
schaft gibt es die Volksrechte. Mit dem Mittel der Volksinitia
tive kann man diese Bestimmungen umgehen. Sie werden In 
Zukunft keine Volksinitiative für ungültig erklären können, 
wenn sie - was auch schon passiert ist - fordert, dass nicht 
mehr die Kantone für die Wanderwege zuständig sein sol
len, sondern der Bund. Das ist zwar unter dem Titel der Sub
sidiarität ein völliger Unfug, macht aber die Bestimmung 
nicht rechtswidrig. 
Das heisst mit anderen Worten: Auch hier werden wir keine 
in Ewigkeit feststehende normative Veränderung vorneh
men. Wir werden Innert Kürze wieder einen Flickenteppich 
an Zuständigkeiten erhalten, der weder dem Subsidiaritäts
prinzip noch dem Prinzip der finanziellen Äquivalenz ent· 
spricht. Man wird dem Bund Klelnlgkelten anhängen und 
grosse Dinge bei den Kantonen lassen, man wird sich regel
los verhalten, gerade so, wie es eben kommt. Warum kommt 
es so? Weil natürllch der Föderalismus nicht von den kleinen 
Kantonen per se infrage gestellt wird, sondern von der ge
sellschaftlichen Entwicklung. Daran werden wir nichts än
dern können. 
Wir leben in einer Zelt, in der mit der nicht nur räumllchen, 
sondern auch geistigen Mobilität bestimmte Fragen, die wir 
gerne unter dem Titel des Föderalismus abgehandelt haben, 
auf Unverständnis stossen. Wer umzieht, hat schon Mühe 
damit, dass die Kehrichtabfuhr nicht mehr am gleichen Tag 
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funktioniert wie frOher zuhause. Man hat sich daran ge
wöhnt. Wer umzieht, hat wenig Verständnis dafür, dass das 
Schulsystem etwas anders ist, obwohl es Im Prinzip so ver
heerend auch wieder nicht Ist. Wer umzieht, möchte am 
neuen Ort das gleiche Steuersystem und die gleichen Bei
tragssysteme wie am alten Ort wiederfinden; man kann ja 
nicht jedes halbe Jahr neue Formulare auswendig lernen 
und lernen, wie man mit ihnen umgehen muss. 
Was wir früher unter dem Titel Föderalismus gepriesen ha• 
ben, nämlich die Verschiedenheit unter den Kantonen, die 
Andersartlgkelt, die wir als Bereicherung empfunden haben, 
wird heute als Abartigkeit, als Absonderlichkeit, betrachtet. 
Das führt dazu, dass man sagt, man müsse schauen, dass 
In der ganzen Schweiz die gleiche Frage gleich behandelt 
werde. Dann lanciert man eine Volksinltlative, und damit Ist 
die Geschichte wieder zentralisiert, entföderalisiert. Das Ist 
der Grund der Problematik des Föderalismus, es sind nicht 
die kleinen Kantone. 
Ich bitte Sie also - bei allem Respekt für diese schönen ju
ristischen «Gobelins», die wir da In unserer eidgenössischen 
Stube aufhängen -, bei den Artikeln Sa, 42 und 43a in der 
Zukunft daran zu denken, dass sich die Bewohner dieses 
Hauses nicht an die Vorgaben der Architekten halten wer
den. 
Zum zweiten Element: Die Konsequenzen dieser Aufgaben
teilungsmechanismen, die wir jetzt Im Institutionellen Tell 
festschreiben - Allgemeinverblndlicherklärung, Anschluss
pflicht -, sind noch nicht In allen Details überlegt und abzu
sehen. Wir haben bei diesen Mechanismen Demokratie
defizite und eine Exekutlvlastlgkelt. Wie sich die Kantonspar
lamente hier einrichten werden, ist völlig unklar. Wir haben 
hier eine ganze Palette an Fragen, die nicht beantwortet 
sind. Wir ziehen natürlich mit diesen Instrumentarien der In
terkantonalen Rahmenvereinbarung und der darauf gestütz
ten Einzelvereinbarungen eine neue Ebene In das eid
genössische Haus ein. Diese Ebene Ist zwischen Gemein
den, Kantonen und Bund bzw. zwischen Kantonen und Bund 
angesiedelt. Deren staatspolitische und staatsrechtliche Be
deutung ist noch nicht abzusehen. Das sind offene Fragen, 
die im laufe der Zelt zu klären sein werden. 
Bezüglich dieser Abgeltungen werden auch finanzielle Fra
gen aufgeworfen. Wenn Zentrumslasten zwangsweise abge
golten werden müssten, dann helsst das, dass irgendwo der 
Verhandlungsspielraum schon etwas kleiner Ist, als wenn 
man mit voller Freiheit miteinander sprechen könnte. Die 
Zentrumslasten werden von Zentren angeboten. Zentren ha
ben es an sich, dass sie hie und da, trotz finanzieller Pro
bleme, noch ertragsstärker sind als die Randgebiete. Das 
führt dazu, dass sie dann eben in Gottes Namen auch an
dere Löhne zahlen. Warum sage Ich Ihnen das? Während 
z. B. in einem der Ostschweizer Kantone und im Fürstentum 
Liechtenstein, die dem Gebiet der Erziehungsdirektorenkon
ferenz angehören, ein Sekundarlehrer im Schnitt 4438 Fran
ken verdient, verdient der Sekundarlehrer im Kanton Zürich 
5845 Franken: Das sind 31 Prozent mehr als der ostschwei
zerlsche Durchschnitt. Das sind die Löhne, die wir dann zah
len massen, wenn wir Zentrumslasten abgelten massen. Wir 
tragen zu Lelstungserstellungen bei, die zu erheblich höhe
ren Konditionen erbracht werden, als sie bei uns auf dem 
Land erbracht werden. Wenn man also In dieser ganzen 
Geschichte nicht aufpasst, dann erfahren wir noch ein 
«crowdlng out» der Randkantone. 
Daher bin Ich dankbar, dass auch Frau Spoerry dazu beige
tragen hat, den Katalog der gemeinsamen Aufgaben von der 
Gesetzesebene auf die Verfassungsebene anzuheben. Da• 
mit haben wir das Ständemehr als Sperrmassnahme einge
baut. So können die grossen Kantone nicht am Ende noch 
die Züspa, die Olma und einen Wellness-Park von uns mitfi
nanzieren lassen. Das sind Dinge, die dazu beigetragen ha
ben, dass ich am Ende dieser Vorlage zustimmen kann. Wir 
haben in der Kommission stets versucht, zwischen den Ge
ber- und den Nehmerkantonen eine vernünftige Balance zu 
finden. Beiden Positionen sind rechtliche Garantien zu ge
ben, sodass die Geberkantone nicht ad Infinitum geschröpft 
und die Nehmerkantone auf der anderen Seite nicht ad infi-
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nitum zur Beitragszahlung herangezogen werden. In diesem 
Sinne halte ich die Operation aus finanzieller Hinsicht für 
richtig. 
In politischer und institutioneller Hinsicht gibt es verschie
dene Fragen, die der Nationalrat vielleicht auch noch prOfen 
muss und die wir dann im Verlaufe der weiteren Beratung 
nochmals gründlich anschauen müssen. Für den Erfolg der 
ganzen Veranstaltung, bin ich geneigt zu sagen, wäre die 
Idee von Herrn Schweiger ernsthaft zu überlegen. Der 
Schweizer kauft diese Katze nicht gern im Sack. Vielleicht 
könnte man hier das eine oder das andere aus den von 
Herrn Schwelger vorgeschlagenen Paketlösungen noch 
brauchen. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten und stimme in der Re
gel für die Mehrheit der Kommission, wo Ich nicht selbst In 
der Minderheit bin. 

Laurl Hans r,J, BE): Durch Zufall bin ich In den letzten Ta
gen auf den Namen des ehemaligen preusslschen Finanz
ministers Johannes Popltz und auf sein «Gesetz der 
Anziehungskraft des zentralen Etats» gestossen. Es besagt, 
dass sich die staatliche Aufgabenzuweisung im laufe der 
Zeit immer mehr von den untergeordneten staatlichen Ebe
nen auf die Ebene des Zentralstaates verlagert. 
Seit der Gründung unseres Bundesstaates bis.heute haben 
wir in der Schweiz den Wahrheitsbeweis zum popltzschen 
Gesetz erbracht, und dies In den letzten Jahren mit zuneh
mender Geschwindigkeit. Wird jetzt nicht Gegensteuer ge
geben, so wird diese Entwicklung wohl definitiv irreversibel 
sein. 
Die Besonderheiten unseres Bundesstaates - die Kleln
räumigkelt und die extrem unterschiedliche Grösse der Kan• 
tone - haben allerdings nicht nur zu einem klaren Zentra
lisierungstrend geführt. Es ist vielmehr zusätzlich - positiv 
formuliert - eine kaum mehr Oberbllckbare Aufgabenvernet• 
zung entstanden; etwas nuancierter und wahrheltsgemässer 
gesagt, hat bei der Erfüllung der öffentlichen Auf-gaben 
durch Bund und Kantone eine eigentliche Vergandung statt
gefunden. Was während Jahrzehnten herangewachsen war, 
brauchte zur Verbesserung und Neuregelung mehr als zehn 
Jahre. Trotz dieser sehr langen Vorbereitungszelt wäre die 
Aussage verwegen, wir seien nun bereits definitiv auf die 
Zielgerade eingeschwenkt. Grosse politische Hürden liegen 
immer noch vor uns - hier teile ich voll und ganz die Auffas
sung, die insbesondere von Kollege Pfisterer vertreten wird. 
Diese Einschätzung veranlasst mich, vor der Detailberatung 
die folgenden drei Punkte kurz anzusprechen: 
1. Die hinter uns liegende erste Phase des NFA bestand 
darin, in einem jahrelangen, ausserordentlich aufwendigen 
sachlichen und auch politischen Prozess mit einer gemein
samen Projektorganisation von Bund und Kantonen eine von 
den Regierungen getragene Kompromisslösung Ober eine 
effektive Aufgabenverteilung im föderativen Bundesstaat zu 
finden. Parallel dazu musste ein neues Finanzausgleichssys
tem aufgebaut werden. Es geht somit heute nicht um eine 
der zahlreichen üblichen Vorlagen, zu denen sich die Kan
tone einzeln und isollert Im Rahmen einer normalen Ver
nehmlassung jeweils äussern können. Es liegt vielmehr ein 
Geschäft vor, zu dem sich In einem systematischen Verfah
ren, mit zahlreichen politischen Rückkoppelungen, neben 
dem Bund alle Kantonsreglerungen und verschiedene kan
tonale Fachdirektorenkonferenzen äussern und einbringen 
konnten. Besonders anspruchsvolle Bereiche wurden mit 
politisch geführten Subkommissionen bearbeitet - so z. B. 
im Sozialbereich. Man kann sagen, dass sich die Kreise, die 
in unserem Land öffentliche Aufgaben erfüllen, in diesem 
Projekt einbringen konnten. Selbstverständlich heisst das 
nicht, dass die beiden Vorlagen nicht von uns politisch wei
terentwickelt und damit In den Obllchen Verfahren abgeän
dert werden könnten; Ich betone dies ausdrücklich. Wir 
sollten uns aber stets der besonders quallflzlerten Vorge
schichte der NFA-Vorlage bewusst sein. Dieses Projekt Ist 
auch weiterhin nur Im weit gehenden Einvernehmen mit den 
Kantonen umsetzbar. 
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2. Während der Kommissionsarbeit und auch schon früher 
durften wir feststellen, dass die überwiegende Mehrheit der 
Kantone heute hinter der Vorlage steht. Man Ist sich eben 
bewusst, dass es um eine der letzten Gelegenheiten geht -
vielleicht sogar um die letzte Gelegenheit Oberhaupt-, dem 
schleichenden Bedeutungsverlust der Kantone und den da
mit verbundenen negativen Konsequenzen entgegenzutre
ten, wie zum Beispiel: weniger Bürgernähe und weniger 
Partizipation, weniger Minderheitenschutz, Erhöhung des 
Staatseinflusses, weniger motivierender Wettbewerb und 
damit weniger Innovation bei der Lösung öffentlicher Aufga
ben. 
Nebst diesen wichtigen allgemeinen Aspekten müssen wir 
uns bewusst sein, dass der NFA Im staatspolitischen, wirt
schaftlichen und finanzpolitischen Tell klare Ziele erreichen 
muss. Hohe Erwartungen hüben und drüben sind zu erfül
len. Es muss gelingen, zahlreiche Aufgaben In der Zukunft 
effizienter zu erledigen und - das Ist wichtig! - den immer 
noch weiter zunehmenden Unterschied bei der Steuerbelas
tung unter den Kantonen etwas zu verringern. Wie einige 
Vorredner glaube Ich nicht, dass unser Föderalismus weiter
entwickelt werden kann, wenn zwischen der Steuerbelas• 
tung des stärksten und schwächsten Kantons ein Faktor von 
2,5 und mehr liegt - dies trotz grosser wirtschaftspolitischer 
Anstrengungen der schwachen Kantone. Globallslerung und 
bessere Verkehrsbeziehungen haben eben nicht nur natio
nale, sondern auch kantonale Grenzen abgebaut, und es 
muss Immer wieder betont werden, dass das «Modell 
Schwyz» nur In den Achtzigerjahren und vlellelcht zu Beginn 
der Neunzlgetjahre möglich war und dass derartige Entwlck• 
lungen heute undenkbar sind. 
Der Abbau von wichtigen Staatsleistungen Ist nicht das 
Thema dieser Vorlage, wohl aber die klarere Zuweisung an 
eine der beiden Ebenen, Bund oder Kantone. Ich betone 
dies, vor allem gegenüber der IG Sozialer Finanzausgleich, 
und bitte sie bei aller Kritik zur Kenntnis zu nehmen, was die 
Kommission beispielsweise in den Übergangsbestimmun
gen zur ganzen Frage der Wohnhelme oder der Spitex in die 
Vorlage eingefügt hat. Ich bitte sie, in dieser Beziehung auch 
zur Kenntnis zu nehmen, was In der Botschaft (BBI 2002 
2440f.) In Bezug auf diesen Sozlalberelch ausgeführt Ist. 
Damit kann man eben klar sagen: Der Abbau von wichtigen 
Staatsleistungen Ist nicht das Thema dieser Vorlage. 
Ist die Parlamentsarbeit einmal abgeschlossen, so wird noch 
vor der Inkraftsetzung eine anspruchsvolle Evaluation zu be
stehen sein. Diese wird, wie wir aus den Projektarbeiten 
wissen, auf gesicherter Grundlage möglich sein und somit 
echte Ergebnisse liefern können. Sollte diese Evaluation 
misslingen, so würde der Ruf nach mehr Bundeskompeten
zen und einer materiellen Steuerharmonisierung unweiger
lich und rasch folgen, und dies mit sehr grundsätzlichen, aus 
meiner Sicht klar negativen Auswirkungen auf unser Land. 
Jede materielle Steuerharmonisierung würde die Stellung 
der Kantone im Bundesstaat und damit die Art der Aufga
benerfüllung auf mittlere Frist grundsätzlich verändern. Es 
Ist ohne grosse Auswirkungen auf unseren Staatsaufbau 
und auf die AufgabenerfOllung nicht möglich, eine materielle 
Steuerharmonisierung einzufahren. Entsprechende Bei
spiele liefert das Ausland. Wir wissen aus Umfragen auf ge
sicherter Grundlage, dass derartige Ideen, weil sie meist 
isoliert und nicht In den Gesamtzusammenhängen beurteilt 
werden, in der Bevölkerung eine beträchtliche Resonanz ha
ben. Daraus ergibt sich für mich die Konsequenz, bei der 
nun folgenden Behandlung die Ausgewogenheit der Vorlage 
nicht zu zerstören, sondern das ganze Paket zusammenzu
halten und unablässig auf diese Beziehungen und auf die 
Qualität der Kantone hinzuweisen. 
3. Der NFA Ist, wie gesagt, ein komplexes, In der erstmaligen 
Umsetzung und in der Weiterentwicklung sehr autwendiges 
politisches Vorhaben. Kollege Pflsterer hat es angetönt: Auf 
der Bundesebene beispielsweise werden wir nach einer er
folgreichen Verfassungsabstimmung, gestützt auf eine wei
tere Botschaft, zahlreiche Bundesgesetze anzupassen ha
ben. Anschliessend, In den Jahren 2005 und 2006, werden 
vier referendumspflichtlge BundesbeschlOsse zur Dotierung 
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des Ressourcenausgleichs, der zwei Gefässe für den Las
tenausgleich und zur Bestimmung des Härteausgleichs 
auszuarbeiten sein. Auf der Ebene der 26 Kantone wird die 
neue interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
umzusetzen sein, und es werden zahlreiche neue kantonale 
Normen zu schaffen sein, beispielsweise Im Behinderten
und im Gesundheitsbereich. Eine sehr grosse Arbeit steht 
also noch bevor. Sie wird zu leisten sein, während die Recht• 
setzung auf den Ebenen des Bundes und der Kantone nicht 
etwa stillsteht, sondern laufend mit hoher Kadenz weiter
geht 
Mit diesen Hinweisen will ich unterstreichen, dass das auf• 
wendige Projekt NFA nur wirklich Sinn macht, wenn man 
sich auf der Bundesebene In Zukunft bei jeder Gesetzesvor
lage und jedem parlamentarischen Vorstoss präziser als oft 
und mit weniger Beeinflussung durch die Tagespolitik Ober• 
legt, ob wirklich eine Bundesaufgabe zur Diskussion steht 
oder ob es sich nicht vielmehr um eine kantonale Aufgabe 
handelt. Die Kantone haben offenbar in dieser Beziehung 
nicht allzu viel Vertrauen in die Urteilskraft des Bundesge
setzgebers. Dies ist der Grund, weshalb sie in dieser Vor• 
lage den Grundsatz der Subsidiarität und eine beschränkte 
Verfassungsgerichtsbarkeit verankert haben wollen. Das 
sind Punkte, Ober die hier sicher noch zu debattieren sein 
wird. 
Den Kantonen auf der anderen Seite muss bei dieser Gele
genheit gesagt werden, dass sie in Zukunft die Aufgaben in 
ihrem Zuständigkeitsbereich mit mehr Initiative und mehr 
WIiien zur interkantonalen Zusammenarbeit bzw. mit weni
ger Seitenbllcken auf allfällige Bundeslösungen und Bun
deshilfen erfüllen sollten. Die Kantone müssen meines 
Erachtens ihre Problemlösungsfähigkeit noch steigern, ihre 
Ebene auch tatsächlich stärken wollen und damit eine ent· 
sprechend grössere Eigenverantwortung wahrnehmen. 
Wichtige Stichworte dazu sind bekannt. Sie helssen etwa: 
koordinierte Spltalplanung, innere Sicherheit, Fremdspra
chenunterricht, konstruktive, moderne Weiterentwicklung des 
an sich gemeinsamen Steuerrechtes, Aggiomerationspoli• 
tlk. Nur wenn der NFA auf beiden Ebenen, derjenigen des 
Bundes und derjenigen der Kantone, von einem erneuerten 
föderalistischen Denken und Handeln begleitet ist, wird die 
heute zu behandelnde Vorlage, hinter der ich mit Überzeu
gung stehe, die erhofften Ziele in der Praxis auch tatsächlich 
erreichen. 
Ein Letztes: Die Kantone haben schon heute die Chance, 
das von ihnen gewünschte Projekt zu unterstützen und weit 
verbreitete Ängste in Bezug auf Ihre Leistungsfähigkeit, ih
ren Leistungswillen und ihre Innovationsfähigkeit abzu
bauen, indem sie ohne Verzug hinter die Aufgaben gehen, 
die sie neu zu übernehmen haben und die heute bekannt 
sind,_ beispielsweise hinsichtlich der Behindertenkonzepte, 
der Ubernahme der Spitex, der Projekte Im interkantonalen 
Lastenausgleich, um nur die wichtigsten Stichworte zu nen
nen. 
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass dies der Weg Ist, 
auf dem dieser Vorlage im Volk zum Durchbruch verholfen 
werden kann, und nicht das Aufschieben von Schlussab
stimmungen bis zu dem Augenblick, in dem alle Einzelheiten 
bekannt sein werden. 

Malssen Theo (C, GR): Mit diesem Reformprojekt NFA sind 
wir nun nach zehn Jahren Vorarbeiten in die Zielgerade ein
gebogen. Dieses Projekt ist wohl die einzige noch reelle 
Chance, dass wir eine zukunflsgerlchtete Grundlage für eine 
zeitgemässe Fortentwicklung des Föderalismus schweizeri
scher Ausprägung schaffen können. Es Ist voll und ganz an
zuerkennen, dass sich hier Bund und Kantone zu einer 
Lösung der anstehenden Probleme zusammengerauft ha
ben; dies Im Wissen darum, dass es bei der Stärkung des 
Föderalismus um etwas geht, was Im Interesse aller sein 
muss. Es ist zwar so, dass wir, rein materiell gesehen, Ge
ber und Empfänger haben. Aber ich bin der Uberzeugung, 
dass auf der lmmateriellen, auf der ideellen, auf der staats
politischen Ebene dieses Projekt allen zugute kommt, wenn 
wir es umsetzen können. Es kommt all jenen zugute, welche 
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an die Zukunft unseres Bundesstaates mit föderalistischem 
Aufbau glauben und diesen Aufbau auch weiterhin wollen. 
Der bundesstaatliche Finanzausgleich Ist für unser födera
listisches Land und insbesondere auch für die wirtschafls
und flnanzschwächeren Berg- und Randgebiete von gröss
ter Bedeutung. Auch aus dieser Sicht ist deshalb das um
fangreiche Reformprojekt als Element der Stärkung der 
föderalistischen Strukturen der Schweiz zu unterstützen. Zu
dem ist es erfreulich festzustellen, dass Im Rahmen der Ver
nehmlassungen letztlich auch Anliegen aus diesen Regio
nen in der vorliegenden Botschaft berücksichtigt wurden. 
Wir brauchen ein effizienteres Gesamtsystem. Der seit 1959 
bestehende Finanzausgleich ist zu einem völlig unübersicht• 
liehen und auch zu einem kaum mehr steuerbaren System 
von untereinander wenig abgestimmten Einzelmassnahmen 
herangewachsen. Dadurch ist eben das Erreichen des Ziels, 
nämlich des Abbaus von Disparitäten - das Ist die Grund
idee des bestehenden Finanzausgleichs -, nicht mehr ge
währleistet. 
Wir haben bereits von verschiedenen Votanten gehört, dass 
es um die Stärkung der Kantonsautonomie geht; dafür gibt 
es verschiedene Gründe. Ich möchte einen zusätzlichen 
Grund dafür erwähnen. Der Bund versucht sich Im Moment 
zunehmend aus der Verantwortung gegenüber den Berg
und Randgebieten zu verabschieden. Die reglonalpolltl
schen Massnahmen, welche man In den Siebzigerjahren mit 
viel Anstrengung auf die Beine gestellt hat, fallen den neuen 
Llberalislerungstendenzen zum Opfer. Der Rückzug des 
Bundes aus dieser Verantwortung bedeutet, dass die Kan
tone nun vermehrt selber Aufgaben übernehmen müssen. 
Der neue Finanzausgleich stellt dazu ein entsprechendes 
Korrektiv dar. Durch den Umbau des Systems stehen die 
Transferleistungen des Bundes nicht mehr allein zweckge
bunden oder weniger zweckgebunden, sondern frei zur Ver
fügung. Die Kantone können nun ihre Entwicklung stärker 
selber steuern. Von diesem Umbau, von dieser Anderung, 
profitieren vor allem auch die finanzschwachen Kantone. 
Nun sind damit allerdings auch Erwartungen an die Kantone 
verbunden. Es geht einmal um die Zuweisung der Aufgaben, 
ich denke da an die Betagten- und Behindertenhilfe sowie 
an die Wohnbausanierungen. Hier wird es darum gehen, 
dass die Kantone Regelungen finden, damit diese Mittel an 
jene weitergegeben werden, welche diese Leistungen er
bringen, nämlich an Regionen, an Gemeinden und an öffent
liche wie private Institutionen. Grundsätzlich wehre ich mich 
allerdings gegen die Vorstellung - die auch zum Tell In Brie
fen zum neuen Finanzausgleich zum Ausdruck kam -, es 
bestehe die Gefahr, dass die Aufgaben schlechter erfüllt 
würden, wenn sie von den Kantonen In alleiniger Verantwor
tung wahrgenommen würden. Aber es Ist festzuhalten, dass 
die Kantone hier In die Pflicht zu nehmen sind. 
Dieser neue Finanzausgleich Ist auch ein Gegensteuer zur 
Gefahr der materiellen Steuerharmonisierung, das wurde 
bereits erwähnt. Aber - davon bin Ich überzeugt - er 1st auch 
eine Alternative zu den Vorstellungen, die Ober mögliche Ge
bietsreformen herumgeistern. Die heutige territoriale Struk· 
tur der Schweiz Ist ein prägendes Element des Föderalismus 
und ein Identifikationsrahmen für die Bürger. Die neue inter
kantonale Zusammenarbeit entspricht dem Grundsatz einer 
variablen Geometrie, wobei man damit auf geänderte Rah
menbedingungen flexibel reagieren kann. Wir möchten des
halb davon ausgehen, dass mit diesem neuen Finanzaus
gleich auch die heutige kleinräumige Regionalpolitik beibe
halten werden kann, denn die Bildung von Grossregionen 
wäre meines Erachtens verheerend. 
Der Beitrag des neuen Finanzausgleichs zur nationalen Ko
häsion hat noch einen ganz spezifischen Aspekt, den Ich 
noch erwähnen möchte. Es Ist ein neues Element, dass 
eben nicht nur die Lasten der peripheren Räume berückslch· 
tlgt werden, sondern auch die Lasten der Zentren, der Kern
städte, wie es nun nach der Meinung der Kommission helsst. 
Damit soll auch zum Ausdruck kommen, dass die Bergge
biete und die ländlichen Regionen dle Probleme der Agglo
merationen und der Kernstädte anerkennen und bei deren 
Lösung aktiv helfen wollen. 
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Noch ein letzter Punkt: Es geht mir immer wieder um Be
lange der Raumordnungspolitik - Raumordnungspolltlk ver
standen als Regionalpolitik und Raumplanung. Für mich 
beinhaltet dieser neue Finanzausgleich als Element des Dis• 
parltätenabbaus auch einen direkten Zusammenhang zur 
Raumordnungspolltlk: Der Finanzausgleich ist komplemen
tär zur Raumordnungspolitik. 
Mit den Mitteln des Finanzausgleichs werden die Kantone 
befähigt, die Ihnen zukommenden Aufgaben wahrzuneh
men. Auf der anderen Seite möchten wir mit einer gezielten 
Raumordnungspolitlk die regionalen Potenziale ausschöp
fen. Wir möchten eine ganzheitliche Förderung der regiona
len Entwicklung, und damit gehören für mich der Finanzaus
gleich und die Raumordnungspolitik zusammen; sie ergän
zen sich gegenseitig. Es Ist deshalb wichtig, im Hinblick auf 
die Diskussionen um die aktuelle Regionalpolitik festzuhal
ten, dass der neue Finanzausgleich kein Ersatz für die Re
gionalpolitik des Bundes sein kann. Wir können es nicht 
zulassen, dass sich der Bund aus der Regionalpolitik verab
schiedet. Für mich ist die Zustimmung zu diesem Projekt da
mit verbunden, dass der Bund In der Regionalpolitik auch 
weiterhin Verantwortung wahrnimmt. 

Hofmann Hans (V, ZH): Bei der Vorlage zur Neugestaltung 
des Finanzausgleichs handelt es sich im Hinblick auf die Zu
kunft unseres Landes, aber auch Im Hinblick auf den weite
ren Zusammenhalt unserer Eidgenossenschaft um das 
wichtigste Geschäft der eidgenössischen Räte seit langer 
Zeit. Bund und Kantone haben gemeinsam rund zehn Jahre 
an dieser Neugestaltung gearbeitet. Die Vorlage verdient es, 
im Ständerat gründlich behandelt zu werden. Das hat die 
vorberatende Kommission mit grossem Einsatz und überaus 
sorgfältig getan. Dafür möchte Ich der Kommission und Ih
rem umsichtigen Präsidenten ganz herzlich danken. 
Ist nun aber der grosse Wurf gelungen? Hat man den ausge
wogenen und gerechten Ausgleich erreicht? Die Antwort auf 
diese Frage fällt, wie es sich in unserem Land eigentlich ge
hört, von Kanton zu Kanton unterschiedlich aus. Die Ablö
sung des heutigen, unbefriedigenden Finanzausgleichs 
durch diese Neuregelung Ist ohne Zweifel zu begrOssen. 
Bund und Kantone werden In Ihren Positionen gestärkt, und 
der schleichend um sich greifenden Zentralisierung kann 
dank der Neugestaltung des Finanzausgleichs Einhalt gebo
ten werden. Der NFA sollte über mehrere Jahrzehnte Be
stand haben und für die Kantone Stabilität und Sicherheit 
bringen - dies auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen 
und konstruktiver Zusammenarbeit. Ein Scheitern der Neu
regelung des Finanzausgleichs würde mit Sicherheit zu ei
ner materiellen Steuerharmonisierung führen, was letztlich 
auch das Ende unseres Föderalismus zur Folge hätte. Was 
bleibt denn eigentlich den Kantonen noch, wenn man ihnen 
die Finanzhoheit entzieht? Der NFA Ist deshalb für den Fort
bestand unseres Staatswesens, unseres gelebten und auch 
tief verwurzelten Föderalismus, von entscheidender Bedeu
tung. 
In diesem Sinne stimme ich der Neuregelung des Finanz
ausgleichs grundsätzlich zu. in Juristenkreisen pflegt man 
zu sagen, die grundsätzliche Zustimmung sei die höflichste 
Form der Ablehnung. So weit möchte ich nicht gehen. Ich 
bin auch nicht Jurist, Ich bin aber ein Zürcher - Ich kann 
nichts dafür, trotzdem bin Ich stolz darauf. Sie haben sicher 
Verständnis dafür, dass sich meine Begeisterung Ober diese 
Vorlage noch etwas in Grenzen hält. Diese Neuregelung des 
Finanzausgleichs kostet den Kanton Zürich gegenüber 
heute jährlich zusätzlich Qber 300 Millionen Franken. Das Ist 
sehr vlel Geld, nicht nur für den Kanton ZOrlch, sondern, wie 
wir ja wissen, auch fOr den Bund. 
Bel der Debatte über das Steuerpaket in der vorletzten Wo
che beispielsweise, als es darum ging, den Steuersatz für 
Unternehmen zu senken oder die Pensionskassen von der 
Stempelabgabe zu befreien, hat sich Herr Bundespräsident 
Villiger mit aller Kraft dagegen gewehrt. Steuerausfälle von 
200 Millionen Franken im einen Fall oder von 260 Milllonen 
Franken im anderen Fall seien für den Bund In der heutigen 
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Situation unmöglich zu verkraften; wegen der Schulden
bremse müssten diese Beträge Irgendwo eingespart oder 
die Steuern andernorts erhöht werden. Mit deutlichem Mehr 
Ist unser Rat dem Finanzminister gefolgt. 
Man ist hingegen bereit, den Kanton Zürich, ohne mit der 
Wimper zu zucken - entschuldigen Sie den Ausdruck -, 
jährlich zusätzlich mit 300 Milllonen Franken zu belasten. 
Auch wir kennen die Schuldenbremse, auch Im Kanton Zü
rich sind die Zeiten schlecht, und auch unser Kanton muss 
diesen Betrag Irgendwie aufbringen. Einsparungen in die
sem Umfang sind auch fQr unseren Kanton ein hartes Stack. 
Eine Steuererhöhung - es wären gegen 1 O Prozent nötig -
ist In der heutigen Zelt jedoch undenkbar. Aber eben: Was 
beim Bund absolut unmöglich Ist, spielt beim Kanton Zürich 
offenbar keine Rolle. Der muss dann halt selber schauen. 
Wenn ich vorhin gesagt habe, Ich sei halt ein Zürcher, so bin 
ich doch vorab ein Schweizer; Ich möchte das betonen: Ich 
bin wie die meisten Zürcherinnen und Zürcher auch ein 
überzeugter Föderalist. Persönlich bin ich zutiefst davon 
überzeugt, dass gerade unsere kleineren und kleinsten Kan
tone in allen Regionen für den Fortbestand unseres Födera
lismus, für den inneren Zusammenhalt unserer Gemein• 
schaft von entscheidender Bedeutung sind. Der Kanton Zü• 
rich gilt als bundestreuer Kanton; das kann unser Bundes• 
präsldent sicher bestätigen. Der Kanton Zürich war schon 
immer bundestreu, und er hat sich In der Geschichte der 
Eidgenossenschaft stets für deren Fortbestand eingesetzt 
und diesbezüglich oft auch eine entscheidende Rolle ge
spielt. 
Sie alle kennen das wichtige Führungsprinzip aus Beruf, 
Sport und Militär, dass man zum schwächsten und zum 
stärksten Glied ganz besonders Sorge tragen muss, sei es 
in einem Betrieb mit verschiedenen Abteilungen, in einer 
Sportmannschaft oder in einer militärischen Einheit. Das gilt 
Im übertragenen Sinne auch für die Gemeinschaft der Kan
tone. Wir müssen dafür sorgen, dass es auch den Schwächs
ten möglichst gut geht, und wir mQssen Sorge dazu tragen, 
dass auch die Stärksten ihre Aufgaben noch erfüllen kön
nen. Man kann nicht als Ganzes stärker werden, Indem man 
die Stärksten schwächt. 
Der Kanton Zürich kann zu dieser Neuregelung des Finanz
ausgleichs Ja sagen. Er wird als bundestreuer Kanton sei
nen Beitrag zu diesem wichtigen gemeinsamen Projekt und 
damit auch zum Fortbestand unseres nationalen Zusam
menhaltes leisten. Aber er möchte dafür von der Gemein
schaft der Kantone manchmal vielleicht etwas mehr akzep
tiert oder auch etwas besser verstanden werden. Er möchte 
sich vor allem nicht ausgeliefert fahlen, s~ndern er möchte 
seinen Beitrag aus freien Stücken und mit Uberzeugung leis
ten können. Dafür braucht er wie die andern Geberkantone 
gewisse Sicherheiten. 
Die vorberatende Kommission Ist den Geberkantonen - wir 
haben es gehört - bereits In verschiedenen Punkten entge
gengekommen. Dafür möchte Ich mich Im Namen meines 
Kantons herzlich bedanken. Es bleiben eigentlich nur noch 
wenige Punkte, bei denen die Kommlsslonsmitglleder aus 
den Geberkantonen - Insbesondere Zug, Basel-Stadt und 
Zürich - Minderheitsanträge gestellt haben, denen wir ge
rade Im Sinne einer Anerkennung der Leistungen dieser 
Kantone nach Möglichkeit zustimmen sollten. 
Der Kanton Zürich legt auch grossen Wert darauf, dass der 
Interkantonale Lastenausgleich Im Wesentlichen geregelt 
sein sollte, bevor der NFA auf Bundesebene In Kraft tritt. Er 
müsste sonst seine nicht unwesentlichen Leistungen erbrin
gen, ohne zu wissen, ob und wie er sich diesbezüglich mit 
seinen Nachbarkantonen letztlich wird einigen können. Es 
entstünde ein gewisses Gefühl der Ohnmacht und der Unge
wissheit. Das ist kein Misstrauen gegenüber den von uns ge
schätzten Nachbarn, sondern eine Frage der Fairness und 
der Sicherheit. 
Ich bitte Sie deshalb, insbesondere dem Antrag der Minder• 
helt Spoerry zu Artikel 22 der Vorlage 2 - es Ist der letzte 
Minderheitsantrag auf der Fahne - zuzustimmen. 
Ich möchte bei der Schlussabstimmung mit Überzeugung Ja 
zur Neugestaltung des Flnanzausglelchs sagen können. Ich 
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möchte mich bei der Volksabstimmung auch In unserem 
Kanton mit Überzeugung für dieses Zukunftswerk einsetzen 
können, das für uns alle wichtig ist. 
Ich bitte Sie deshalb, einzutreten und in der Detallberatung 
den wenigen Minderheitsanträgen der Vertreter der Geber
kantone zuzustimmen. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Nur einige 
kurze Bemerkungen: Vor einigen Wochen durfte ich an der 
Internationalen Föderalismuskonferenz in St. Gallen zusam
men mit Herrn Bundespräsident Villlger ein Kurzvotum über 
den NFA In der Schweiz abgeben. Da meinte ein schweizeri
scher, gar nicht unbekannter Votant, dass es den NFA ei
gentlich nicht brauche. Er ging dabei ganz offensichtlich 
allen Ernstes von der Meinung aus, alle Kantone wären von 
sich aus in der Lage, die erforderlichen finanziellen Ressour
cen zu beschaffen, wenn sie es denn nur richtig machen 
würden. 
Dies ist nun schlicht und einfach nicht wahr. Es gibt in Gottes 
Namen Kantone, die aufgrund ihrer spezifischen Verhält
nisse, z. B. ihrer topographischen Gegebenheiten, aber 
auch z. B. infolge von Belastungen im übergeordneten Inte
resse, auch bei grössten Anstrengungen eben nicht in der 
Lage sind, diese erforderlichen Mittel zu beschaffen, wobei 
ich nicht ausschllesse, dass die Anstrengungen teilweise 
noch verbesserungsbedürftlg sind. Daher brauchen wir die
sen Finanzausgleich, und wenn es uns nicht gelingt, ihn zu 
retten - das haben einige Kolleginnen und Kollegen völlig zu 
Recht gesagt -, dann besteht die Alternative eben nur in 
einer materiellen Steuerharmonisierung, in mehr Zentralis
mus, verbunden mit der ganzen Diskussion um die Neuorga
nisation der Kantone. 
Ich möchte Ihnen für diese umfangreiche Debatte herzlich 
danken. Ich meine uumfangreich» nicht nur In quantitativer 
Hinsicht, sondern auch in qualitativer Hinsicht. Es war eine 
hoch stehende Diskussion. Es war nicht absehbar - das 
habe ich nicht erwartet und Sie wahrscheinlich auch nicht -, 
dass In dieser Debatte vor allem das Verbindende zum Aus
druck kommen würde. Ich möchte aber auf der anderen 
Seite auch nicht sagen, dass nur oder vor allem das Tren
nende zum Ausdruck gekommen sei. Vielmehr hat diese De
batte gezeigt, wie gross, wie vielfältig und wie unterschied
lich eben die betroffenen Interessen bei diesem Projekt sind. 
Kollege Marty hat meines Erachtens zu Recht darauf hinge
wiesen, dass die Summe der Interessen eben nicht gleich
bedeutend ist mit dem allgemeinen Interesse. Dies wiede
rum hat manifestiert, wie schmal dieser Pfad ist, auf dem wir 
uns bewegen, und wie gross die Gefahr eines Einbruches 
ist, wenn man nur schon etwas Kleines ändert. Ich habe 
aber auch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass 
Eintreten unbestritten ist. 
Ich darf Sie daher in aller Form nochmals bitten, auf die Vor
lage einzutreten und den Anträgen der Kommission bzw. der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Vllllger Kasper, Bundespräsident: Ich bitte Sie um Verständ
nis dafür, dass ich Sie jetzt auch noch einige Minuten bean
spruche. Es handelt sich, wie bereits gesagt wurde, in der 
Tat um eine der wichtigsten Vorlagen staatspolitischer Art 
der letzten Zeit. Ich danke Ihnen für die gute, umfassende 
und hoch stehende Diskussion, und ich habe natürlich viel 
Verständnis dafür, dass auch Ihre Sorgen und Bedenken 
zum Ausdruck gekommen sind. Wenn wir aber schon eine 
Lösung finden wollen, scheint es mir andererseits wichtig, 
dass wir uns - trotz aller Bedenken - vor dem Volk einmal 
voll engagieren und dass wir uns hinter dieses Werk stellen, 
denn sonst ist es nicht durchsetzbar, und dann wären die 
Folgen meines Erachtens relativ weit reichend. 
Ich möchte mit etwas sehr Grundsätzlichem, vielleicht fast 
Theoretischem zum Thema Föderalismus, beginnen. Der 
Föderalismus scheint mir auch In der heutigen Zelt eines der 
ganz wichtigen Strukturprinzipien zu sein; Sie sehen das 
auch, wenn Sie die europäische Diskussion verfolgen und 
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wenn Sie beobachten, was In Gebieten passiert, In denen 
Minderheiten zusammenleben müssen. Dies Ist gültig, auch 

. wenn heute infolge der Globalisierung vielleicht auch Ge
genkräfte da sind, die das Kleinräumige wieder eher Infrage 
stellen. 
Für mich hat der Föderalismus vier Grundfunktionen: die 
Identifikationsfunktion, die Effizienzfunktion, die Wettbe
werbsfunktion und die Machtteilungsfunktion. 
1. Zur Identifikationsfunktion: Regionen, z. B. Sprachregio
nen, können ihr engeres politisches Umfeld selber gestalten; 
regionale und lokale Probleme können nahe beim Bürger 
gelöst werden. Minderheiten können damit Ihre Identität bes
ser bewahren. Nehmen Sie bei uns nur einmal die Unter
schiede zwischen einer Gemeindeordnung in der deutsch
sprachigen und einer Gemeindeordnung in der französisch
sprachigen Schweiz, dann sehen Sie sofort, dass sich kultu
relle Unterschiede nur dank dem Föderalismus im Kleinen 
ausleben können. 
2. Zur Effizienzfunktion: Hier kann Ich an das anschllessen, 
was Herr Schmid gesagt hat. Dezentrale Systeme sind kri
senreslstenter, anpassungsfähiger - dl:!_s sehen Sie übrigens 
auch in der Ökologie. Das fiskalische Aquivalenzprinzlp för
dert das haushälterische Gebaren. Kurz gesagt: Wer zahlt, 
befiehlt. Bürgernähe erleichtert auch die demokratische 
Kontrolle. 
3. Zur Wettbewerbsfunktion: Der Wettbewerb der Gliedstaa
ten führt Immer wieder zu neuen Lösungen. Das Tessin er
findet irgendein Familienmodell, andere finden es gut und 
ahmen es nach. Der steuerwettbewerb, den man natürlich 
auch kritisieren kann, schützt uns letztlich vor überborden
dem Fiskalismus und ist in der Schweiz mitverantwortlich für 
eine steuerquote, die der Grundpfeiler unserer Internationa
len Konkurrenzfähigkeit Ist. 
4. Zur Machtteilungsfunktion: Gerade wir Schweizerinnen 
und Schweizer mögen einen «Moloch Staat», der zu mäch
tig ist, nicht. Die Aufteilung in die drei Ebenen führt dazu, 
dass diese Macht gebändigt oder entgiftet bleibt - oder wie 
Sie das nennen wollen. 
Nun gibt es einige Konstruktionsprinzipien des Föderalis
mus. Das eine Ist das Subsidiaritätsprinzip, das mehrfach 
definiert worden Ist. Es besteht darin, eine Aufgabe so tief 
unten und so nahe beim Bürger wie möglich zu lösen. Ein 
zweites Ist die eindeutige Zuteilung von Verantwortungen; 
möglichst viele Aufgaben sollen einer Ebene zugeordnet 
werden, sei es einer oberen oder einer unteren Ebene. Die 
unteren Ebenen müssen irgendwie vor Übergriffen des Zen
tralstaates geschützt werden. Die verbleibenden Verbund
aufgaben - solche wird es immer geben - muss man nach 
den New-Publlc-Management-Prlnzlpien, vielleicht effizien
ter als bisher, lösen. Die strategischen Leitplanken sollten 
eher durch den Zentralstaat gesetzt werden, die operative 
Umsetzung soll durch den Gliedstaat erfolgen. 
Zum bekannten fiskalischen Äquivalenzprinzip: Die Verant
wortung für die Erfüllung und für die Finanzierung einer Auf
gabe sollte möglichst In einer Hand liegen, denn dann wird 
man versuchen, die Aufgabe möglichst effizient zu lösen. 
Wenn ein Gliedstaat alles Geld für die Lösung einer Aufgabe 
bekommt und keine Anreize hat, sie effizient zu erfüllen, wird 
dies Immer weniger effizient sein als eine Anwendung des 
Grundsatzes: Wer zahlt, befiehlt. 
Ein so gearteter Föderalismus führt immer wieder zu Wohl
standsunterschleden, und zwar aus verschiedenen Grün
den: wegen unterschiedlichen natürlichen Voraussetzungen, 
unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Lasten, unter
schiedlicher Wirtschaftskraft und auch wegen Splll-over-Ef
fekten. Das führt dazu, dass sich nach einer gewissen Zelt -
hier hat wahrscheinlich Herr Schmid Recht - von neuem 
wieder Unterschiede herauskristallisieren, wenn das Ganze 
einmal justiert ist. Man muss in einem föderalistischen Staat 
auch den Mut haben, mit Unterschieden zu leben; diese Un
terschiede müssen aber akzeptiert werden. 
Es zeigt sich, dass diese Unterschiede politisch nicht mehr 
akzeptiert werden, wenn sie ein gewisses Ausmass über
schreiten. Die unterschiedlich hohen steuern sind ein Bei
spiel dafür. Wir wissen aufgrund von Umfragen, dass die 
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Steuerunterschiede in der Schweiz heute vom Volk so nicht 
mehr akzeptiert werden. Deshalb mossen diese Wohl
standsunterschiede, die ein notwendiges Attribut des Föde
ralismus sind, ausgeglichen werden, genauso, wie dies im 
Sozialstaat zwischen Individuen stattfindet. Deshalb braucht 
es zur Abfederung den Finanzausgleich. Obwohl man Immer 
nur vom Finanzausgleich spricht, sprechen wir heute vom 
Gesamtsystem, das abgefedert werden muss. Hier gibt es 
verschiedene Prinzipien, die wir umzusetzen versuchen. 
Wichtig ist In einem föderalistischen System, dass die An
reize richtig sind. Wenn man die Anreize richtig setzt, Herr 
Schmid, dann kann man die «Verschlammung» nachher 
doch etwas eindämmen, indem die Anreize für sich wirken. 
Wir haben in den letzten Jahren sehr viele falsche Anreize 
gesetzt. 
Der Föderalismus wird grundsätzlich aus tanf Richtungen 
gefährdet: 
Die erste Gefährdung hat Herr Schmid geschildert - ich 
werde ihn nachher nicht mehr so häutig zitieren, aber er hat 
das so plakativ gesagt, wie es bei Ihm üblich ist -: Es sind 
die direkte Demokratie, die halt Ihre Wege geht, die Mobilität 
der Menschen, der Zeltgeist und dies alles. 
Eine zweite Gefährdung kommt von den Zentralisten: Wir 
Politiker sind ja nach unten gerne Zentrallsten; wir möchten 
alles so machen, wie wir es gerne sähen. Nach oben sind 
wir lieber Föderalisten, weil wir nicht möchten, dass man uns 
dreinredet. Aber wir hier In Bem haben natürlich hin und wie
der diese zentralistische Neigung. 
Die dritte Gefährdung sind die Gleichmacher. Sie möchten 
alles Oberall genau gleich haben, sie ertragen die Unter
schiede nicht. 
Die vierte Gefährdung sind die Kantone selber. Ich habe es 
immer gesagt - es tut mir Leid, Herr Pfisterer, Sie hören es 
jetzt etwa zum zehnten Mal, Sie haben es schon als Regie
rungsrat gehört -: Die Kantone haben natürlich immer wie
der einen Teil ihrer föderalistischen Seele für ein Butterbrot 
an Subventionen verkauft. Wenn sie in ihrem Bereich vor ei
nem etwas schwierigen Problem standen, haben sie dieses 
nicht ungern nach Bern delegiert. 
Die fünfte Gefährdung ist die, den Kantonen nicht mehr zu
zutrauen, dass sie die Probleme lösen können. Es ist natür
lich an den Kantonen, den Tatbeweis zu erbringen, dass sie 
dieses Selbstbewusstsein nach wie vor haben und dass sie 
autonom und schlagkräftig sein wollen. So viel zu den Prinzi
pien. 
Nun zum NFA-Projekt: Bund und Kantone haben dieses Pro
jekt in partnerschaftlicher Zusammenarbeit vorangetrieben. 
Das Ist hier gewürdigt worden. Es war für mich ein schönes 
Erlebnis. Es war wirklich kein hierarchisches Verhältnis. Die 
Konferenz der Kantonsregierungen, die Finanzdirektoren -
alle haben konstruktiv mitgemacht. Deshalb Ist auch eine 
Reform entstanden, die trotz aller Unzufriedenheiten, die 
sich am Schluss ja dann irgendwie egalisieren, tragfähig ist. 
Ihre Kommission - dafür bin Ich ausserordentlich dankbar -
hat die tr~genden Elemente eigentlich In der Vorlage belas
sen und Anderungen vorgenommen, die durchaus berech
tigt oder zumindest diskussionswürdig sind. Man hat schon 
lange gespart, dass der Föderalismus nicht mehr so funktio
niert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Die Aufgabentei
lung Ist sehr unübersichtlich geworden, und die Kompeten
zen sind verwischt. Es ist unverkennbar, dass die Kantone 
nach und nach zu Verwaltungsbezirken zu degenerieren 
drohen. Deshalb muss man jetzt versuchen, das zu ändern. 
Als Ich seinerzeit als Parlamentarier In den Nationalrat kam, 
war man an der letzten Aufgabentellu[lgsübung; diese ist to
tal versandet. Wenn die vorliegende Ubung auch versandet, 
wird in diesem Bundesstaat niemals jemand mehr den Mut 
haben, das Problem neu anzupacken. Dann ist der Tatbe
weis erbracht, dass man die herrschenden Verhältnisse 
nicht mehr aufbrechen kann. Dann geht die Entwicklung 
wahrscheinlich wlrklich In Richtung Verwaltungsbezirke, und 
damit würde irgendwo ein Element unserer Identität ver
schwinden. 
Es ist gesagt worden, dass seit zehn Jahren Analysen ge
macht worden sind. Wir haben festgestellt, dass die Milliar-
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denströme, die durch dieses Land «sausen», am Schluss 
eigentlich wenig bewirken. Wer reich Ist, bleibt reich, und wer 
arm Ist, bleibt arm. Deshalb, glaube Ich, muss hier etwas 
geschehen. Wir sind zusammen mit den Kantonen zum 
Schluss gekommen, dass nur eine umfassende Reform die 
Mängel beseitigen kann und dass man jetzt versuchen 
muss, die Substanz des Föderalismus zu erhalten - natür
lich nicht im Sinne eines Föderalismus von 1848, sondern Im 
Sinne eines modernen, entwicklungsfähigen Föderalismus. 
Wir haben sehr lange gebraucht, und Reformen, die so 
lange dauern, haben ja Immer auch das Potenzial zu versan
den - oder man hat langsam genug davon. Deshalb m0ssen 
wir den Schub, der Jetzt wieder neu fQr dieses Projekt ent
standen Ist, erhalten. Ich komme Im Zusammenhang mit der 
Frage darauf zurOck, ob wir noch ein Paket schnüren und 
noch einmal ein paar Jahre warten sollen, bis wir das hier 
verabschiedet haben, oder nicht. 
Wir möchten mit dieser Reform den Föderalismus moderni
sieren, aber nicht alles auf den Kopf stellen, sondern vom 
Gewachsenen ausgehen, auf diesem gewachsenen Funda
ment aufbauen und neue Instrumente einführen, um mehr 
Effizienz, mehr Effektivität, mehr Transparenz und mehr 
steuerbarkelt zu erreichen. 
Wir verfolgen im Wesentlichen vier Ziele: 
Das erste Ziel betrifft die Aufgaben- und Finanzierungsent
flechtung, damit eben die theoretisch nötige Klarheit der Zu
ständigkeiten wieder elnlgermassen entsteht. An sich stellen 
wir wirklich nicht alles auf den Kopf. Es ist Ja nicht so viel. 
Und doch Ist eben sehr viel Substanz darin geblieben. Ich 
hätte mir - wenn Sie mich fragen - noch einiges mehr vor
stellen können. Aber wir sind jetzt bei Jenem Minimum, das 
wir nicht mehr unterschreiten sollten. 
Wir m0ssen also diesen Knäuel aus Kompetenzenaufgaben, 
Finanzströmen und Subventionen entwirren. Bel den Sub
ventionen z. B. sehen nämlich nur noch die Begünstigten 
durch, und dies auch nur in ihrem partikular-egoistischen 
Bereich. Das Ist eigentlich nicht so gut. 
Ohne Zweifel erzeugen solche Entflechtungsdlskusslonen 
Immer auch Ängste. Das sparen wir vor allem im Sozialbe
reich. Ich war froh um das, was Herr Brändll gesagt hat, der 
Ja auch Im Sozialbereich tätig ist. Es entsteht z. B. die Angst, 
dass bei einem Rückzug des Bundes die Kantone nicht 
mehr gewillt oder in der Lage wären, eine gewisse Aufgabe 
zu erfüllen. Hier kommt auch das erwähnte Misstrauen den 
Kantonen gegenüber zum Ausdruck. Diese Bedenken sind 
vor allem Im Bereich der sozialen Sicherheit geäussert wor
den. Sie werden uns auch im Abstimmungskampf wieder be
schäftigen, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Ich 
werde noch kurz darauf zurückkommen. 
Das zweite Ziel: Trotz der Entflechtung werden noch Ver
bundaufgaben bleiben. In der Verbundaufgabe können wir -
diesbezüglich haben wir auch mit Flag Erfahrung - sicher
lich mehr aus dem Franken herausholen. Hier geht es dann 
z. 8. darum, dass wir mit den Kantonen gewisse Ziele ver• 
einbaren, Ihnen aber sehr viel mehr Freiheiten geben, um 
die Ziele zu erreichen. Aber die Ziele müssen klar sein. 
Das dritte Ziel betrifft die Interkantonale Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich. Es ist politisch etwas umstritten, das klang 
hier an und gab auch In den Medien zu reden. Hier möchten 
wir die Kantone dazu befähigen, bei Aufgaben In Ihrem Zu
ständigkeitsbereich mehr leisten zu können als heute. Kan
tone, die von Ihren Nachbarn Leistungen beziehen, sollen 
dafür einen fairen Preis bezahlen. Ich glaube, das kommt In 
allen Regionen vor und hat vor allem auch damit zu tun, 
dass die Kantonsgeblete zum Teil sind mit den Wirtschafts
räumen und den Einzugsgebieten nicht mehr Identisch. 
Im Gegenzug sollen die beteiligten Kantone allerdings das 
Recht auf eine angemessene Mitsprache haben. Hier ist 
wahrscheinlich zwischen zwei staatspolitischen Aspekten 
abzuwägen. Auch Ihrerseits wurde gefragt, ob hier nicht eine 
vierte staatspolitische Ebene entsteht, die exekutlvlastlg Ist 
und von den Parlamenten nicht mehr genügend kontrolliert 
ist. Was wäre die Antwort, wenn man das nicht wollte? Dann 
müssten wir eine vermehrte Zentralisierung In Kauf nehmen. 
Wenn wir aber eine vermehrte Zentralisierung In Kauf neh-
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men, verlieren wir eine andere Art von Substanz, nämlich 
jene Substanz, die ich vorhin mit den verschiedenen Prinzi
pien zu beschreiben versucht habe. 
Wenn man all dies abwägt, spricht doch einiges dafür, dass 
man die Kantone in Ihren klassischen Kompetenzbereichen 
zur Zusammenarbeit befähigt. Wo diese nicht ganz funktio
niert, braucht es allenfalls einen sanften Druck seitens des 
Bundes, auf diesem Weg weiterzugehen. Dies natorllch mit 
Mechanismen, dle möglichst so gestaltet sind, dass die Mit
sprache der Parlamente, sei es auf Bundesebene, sei es in 
den Kantonen, abgesichert werden kann. Das ist übrigens 
ein Problem, das auch auf europäischer Ebene bekannt Ist, 
wo vieles sehr exekutivlastig ist. Aber wir haben hier zusam
men mit den Kantonen einen Weg gefunden, den wir bege
hen sollten. Ganz ohne Risiko geht so etwas nie, aber wenn 
wir unsere Institutionen immer wieder anpassen wollen, 
müssen wir wahrscheinlich gewisse kalkulierbare Risiken 
eingehen. Es ist auch gesagt worden, dass die Kantone be
züglich Zusammenarbeit schon sehr viel gemacht haben. 
Das zeigt, dass sie dazu auch befähigt sind. 
Das vierte Ziel ist der neue vertikale und horizontale Res
sourcenausgleich, der die Differenz zwischen finanzstarken 
und finanzschwachen Kantonen aut ein vertretbares Mass 
begrenzen solL Die Politik wird diesen Finanzausgleich steu
ern können - im Gegensatz zu heute, wo er sich irgendwie 
sektoriell entwickelt. Er wird steuerbar und transparent. Es 
wird einerseits ein horizontaler Ausgleich zwischen den leis
tungsstarken und den lelstungsschwächeren Gliedstaaten 
sein, und andererseits besteht die Notwendigkeit, die attrak
tiven Wirtschaftsstandorte nicht Ober Gebühr zu belasten. 
Ich darf hier kurz auf die Diskussion eingehen, die Frau 
Spoerry, Herr Schwelger und Herr Hofmann als Vertreter der 
Geberkantone geführt haben. 
Ich muss sagen, dass ich davon beeindruckt bin, wie eigent
lich die starken Kantone, die Geberkantone, trotz Bedenken 
bereit sind, das Projekt mitzutragen. Ich habe Verständnis 
dafür, dass man sich absichern will; man will nicht «ausge
laugt» werden, man will nicht ausgesaugt werden, damit 
man dann nicht selber eher zum Nehmerkanton wird. Das 
Gesamtsystem würde geschwächt, wenn man die Starken 
schwächte: Ich habe diesen militärischen Spruch nicht ge
kannt. aber immerhin: Er leuchtet ein. Wir müssen auch die 
Starken erhalten, das Ist in unserem Interesse; Ich bin sehr 
dankbar für diese eigentlich positive Grundhaltung. Ich darf 
Ihnen sagen, dass auch aus der Sicht des Bundes über
haupt kein Interesse besteht, die Starken so zu schwächen, 
dass sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Denn Ich welss 
natürlich -- das wurde vor allem von Vertretern aus Zug ge
sagt, aber es betrifft auch andere Kantone -, dass der Bund 
sehr stark von konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandorten 
profitiert. Sie sind für unsere gesamtnationale Konkurrenzfä
higkeit in dieser globallsierten Welt nötig. Das Ist der eine 
Aspekt, und deshalb habe ich nichts dagegen, dass man 
das institutionell auch bei einigen Artikeln der Bundesverfas
sung etwas verstärkt. 
Auf der anderen Seite muss ich natürlich doch auch an diese 
Kantone appellieren - und Ich bin froh, wenn Sie das dann 
vor Ihrem Volke vertreten-, dass eben eine gewisse Solida
rität In diesem EJundesstaat genauso nötig Ist, wie das im In
dividuellen Bereich, zum Beispiel bei der AHV oder anders
wo, nötig ist. 
Denn was Ist die Alternative? Die Alternative - ich habe auf 
die Umfragen hingewiesen - Ist ganz klar eine materielle 
Steuerharmonisierung. Es wurde zu Recht gesagt, dass die 
materielle Steuerharmonisierung Fehlanreize vermittelt, die 
das Gesamtsystem viel weniger effizient machen würden. 
Deshalb wäre der GAU für die finanzstarken Kantone ganz 
klar die Steuerharmonisierung. Deshalb muss es letztlich 
auch in Ihrem «egoistischen» Interesse sein, dieser Übung 
zum Durchbruch zu verhelfen -- auch wenn es sie ein biss
chen etwas kostet-. um das Schlimmere zu vermeiden. Wir 
wollen ein System haben - es wird zwar nicht alle Probleme 
lösen -, das von den Anreizen her effizient bleiben wird und 
dieses Land als Gesamtsystem noch effizienter machen 
wird als heute. 
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Umgekehrt muss ich an die schwächeren Kantone appellie
ren, nicht zu viel zu wollen, nicht gegen die Vorlage zu sein, 
weil sie vlelleicht auch nicht das Maximum erreichen. Denn 
dann würden sie das System wieder auf der anderen Seite 
gefährden. Ich nehme als Beispiel den Kanton Zürich. Herr 
Hofmann, es hat niemand etwas gegen den Kanton Zürich. 
Ein Finanzminister muss Ja die Zürcher lieben, schon aus 
egoistischen Gründen, weil er sie Ja braucht, aber auch 
sonst. (Heiterkeit) Zürich ist ja so bevölkerungsreich, dass 
eben das Ganze nicht mehr zu machen wäre, wenn Zürich 
da nicht mittragen kann - nicht wegen der Standesstimme, 
die wäre vielleicht verkraftbar, aber wegen dem Volksmehr. 
Am Schluss müssen wohl alle ein bisschen unzufrieden 
sein! Sonst ist das Ganze wahrscheinlich nicht tragfähig. 
Wenn sie diese Unzufriedenheit dann artikuliert haben, 
müssten sie aber trotzdem voll hinter dem System stehen. 
Nun, wir haben jetzt eine erste Einschätzung des Gesamten 
vorgenommen. Ich bin froh, dass wir auch in der Kommis
sion sehr vieles noch vertiefen und sehr viele Fragen noch 
klären konnten. Wir konnten auch noch einige Modifikatio
nen anbringen, und Ich glaube, es sei uns gelungen, einige 
Akzente nun auch auszudiskutieren: das Subsidiaritätsprin
zip, die Verfassungsgerichtsbarkeit, die Interkantonale Zu
sammenarbeit usw. Ich will jetzt auf einige dieser Dinge 
noch etwas näher eingehen, ohne allzu lange werden zu 
wollen. 
Zuerst zu den Vorschlägen im Bereich der Aufgabenent
flechtung: Ich bin froh, dass Sie hier keine Modifikationen 
vorgenommen haben. Ich habe gesagt: Wir sind bei einem 
gewissen Minimum. Wenn man hier noch etwas heraus
schneiden würde, würden wir die Vorlage so schwächen, 
dass sie kein Gleichgewicht mehr und auch nur noch wenig 
Substanz hätte. Das gllt ganz besonders auch für den poli
tisch sensitiVen Bereich des sozialen, vor allem für den lnva
lldenberelch. Ich bin mir bewusst, dass das sensibel Ist. 
Wenn Sie aber diesen auch finanziell wichtigen Bereich her
ausnehmen, dann haben wir auch für freie Mittel, die diese 
Übung Oberhaupt noch rechtfertigen würden, keine Sub
stanz mehr. Das muss ich Ihnen einfach ganz klar sagen. 
Es gibt hier vor allem den Bereich der heutigen kollektiven 
IV-Leistungen, die künftig die Kantone In Interkantonaler Zu
sammenarbeit erbringen müssen. Sie haben hier auf Antrag 
Ihrer Kommission eine in der Botschaft für das Gesetz vor
gesehene Übergangsbestimmung auf die Verfassungs
ebene heraufgehoben. Das Gleiche s_oll im Bereich der 
Spitex greifen. Ich unterstütze diese Anderung ganz be
wusst, obwohl sie rein von der Sache her nicht nötig wäre. 
Aber diese Änderung kann - Herr Pfisterer hat darauf hinge
wiesen - gewisse Ängste schon auf der Verfassungsebene 
abbauen, und dann ist es vlelleicht diesen Sündenfall wert. 
Ich hoffe also sehr, dass das gewisse Ängste bei den betrof
fenen Institutionen nehmen kann, und es belegt eben, dass 
es ein Anliegen von Bund und Kantonen Ist, diese Übertra
gung einer Kompetenz so zu vollziehen, dass die Leistung 
erhalten bleibt. 
Ich muss klar sagen: Ich habe keine Angst, dass die Kan
tone nicht in der Lage sein werden, das dann auch qualifi
ziert zu machen. Sie haben die Mittel- das Ist eigentlich der 
Sinn dieser Übung -, um ihre neuen Aufgaben zu erfüllen. 
Wir machen auch eine Rahmengesetzgebung, die gewisse 
Mindeststandards festlegt. Das sollten wir nicht überall tun -
aber Ich bin der Meinung, dass wir das In diesem sensiblen 
Bereich tun s~llten. Wir haben auch Beispiele - das sage Ich 
all jenen, die Angste haben -, wo solche Kompetenzverlage
rungen durchaus erfolgreich waren. Wir sind der Meinung, 
dass sich das alles begründen lässt und dass die Ängste der 
Institutionen unberechtigt sind. 
Wir haben das Beispiel einer Aufgabenteilung aus den Acht
zigerjahren: Die Kantone haben bewiesen, dass sie bei 
den - früher von der AHV mltsubventionierten - Altershei
men In der Lage sind, Ihre Aufgabe in eigener Kompetenz 
auch wirklich gut zu erfüllen. Sie haben gezeigt, dass alte 
Menschen nicht einfach auf die Seite geschoben werden, 
wie man es befürchtet hatte. Immer mehr Kantone haben 
griffige Controltlnginstrumente und Heimaufsichten elnge-
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fQhrt. Es ist nicht einzusehen, warum die Kantone auf dem 
Gebiet der Behindertenpolitik nicht ebenso in der Lage sein 
sollten, Ihre Aufgabe zu erfüllen. Im Gegenteil: Es kommen 
Immer wieder kreative, neue, bessere Lösungen. Wir sind 
davon überzeugt, dass der gleiche Franken so -effizienter 
eingesetzt werden kann. 
Die Übertragung von Kompetenzen auf die Kantone ist ja 
nicht die Abkoppelung von Kompetenzen aus demok"'!tl
schen Entscheidungsprozessen. Wenn ich mich in der Of. 
fentiichkeit so umhöre, habe ich immer das Gefühl, man 
meine, dass die Kantone so ein paar Regierungen seien, die 
da von sich aus irgendwie etwas machten. Zumindest nach 
meiner Erinnerung - Ich war damals begeisterter Kantons
parlamentarier „ haben die Kantone Parlamente, sie haben 
Volksrechte wie Referendum und Initiative! Sie haben ihre 
Verfassungen, sind nahe beim BOrger, und die Bürger kön
nen die Politik der Kantone verfolgen. 
Die Kantone sind doch genauso gut In der Lage wie der 
Bund, gewisse Aufgaben gemäss den Präferenzen ihrer 
Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Aber sie müssen natür
lich auch in diesen Fragen beweisen, dass sie es ernst mel• 
nen. Ich erwarte von der zuständigen Direktorenkonferenz -
der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -di
rektoren - gerade in diesem Bereich, dass sie nun vorwärts 
macht. die entsprechenden Vorarbeiten an die Hand nimmt 
und damit noch vor der Volksabstimmung den Tatbeweis er
bringt, dass die Kantone gewillt sind, Ihre Strukturen recht
zeitig bereitzustellen. 
Es ist auch lange Ober das Subsidiaritätsprinzip diskutiert 
worden. Alle sind eigentlich dafür, aber soll man es In der 
Verfassung festschreiben oder nicht? Es Ist auch engagiert 
Ober die partielle Verfassungsgerichtsbarkeit diskutiert wor
den, die wir hier haben. 
Ich möchte nicht ins Detail gehen und nur zum Subsidiari
tätsprinzip Folgendes sagen: Es hat programmatischen 
Charakter. Es ist eine staatspolitische Maxime, die wir hier in 
die Verfassung aufnehmen. Es ist nicht Justizlabel. Auch 
wenn Sie das Subsidiaritätsprinzip hier verankern, wird ge
mäss Bundesverfassung das kantonale Recht den Inhalt der 
Gemeindeautonomie definieren. Ich WOrde es sehr bedau
ern, wenn man ein so wichtiges Struktur- und Konstruktions
prinzip eines Staates aus Irgendwelchen Gründen nicht 
festschreiben würde, natOrllch im Wissen, Herr Schmid, 
dass das nachher vom Volk nicht immer elngehaiten werden 
wird. Aber es geht an alle Adressaten. Es ist auch ein 
Grundprinzip der Aufteilung zwischen Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Deshalb ist es dort richtig angesiedelt, wo es 
die Mehrheit der Kommission beantragt - ich werde das 
dann dort begründen -, und ich würde es nicht verschieben. 
Ich glaube, man kann ein Prinzip, vor allem wenn es nicht 
Justizlabel ist, als Maxime In eine Verfassung hineinnehmen, 
um zu zeigen, dass es eine Leitplanke für unser politisches 
Handeln Im Normalfall sein soll; wenn halt das Volk dann 
einmal anders entscheidet, so ist das zu akzeptieren. 
Ich denke, auch bei der Verfassungsgerichtsbarkeit haben 
wir es mit einem Spannungsfeld zu tun - bei dem Ich selber 
eigentlich auch immer zwei Seelen In meiner Brust gefühlt 
habe -, nämlich zwischen Rechtsstaatlichkeit und direkter 
Demokratie, wo das Volk Immer entscheiden soll. 
Aber wir sind der Meinung, dass die Kantone vielleicht ge
rade hier durchaus ein Instrument brauchen können - des
halb wurde es auch von der KDK angeregt -, das sie be
nutzen können, um einer schleichenden Erosion ihrer Kom
petenzen entgegenzuwirken. Deshalb haben wir Artikel 189 
der Bundesverfassung erweitert und dem Bundesgericht die 
Möglichkeit zur Normenkontrolle eingeräumt, was eine eng 
begrenzte, bisher verschlossene Möglichkeit der Verfas• 
sungsgerichtsbarkeit eröffnet hat. Es ist eine offene Lösung. 
Wir sagen bewusst nicht, ob die Kontrolle nur im Einzelfall 
stattfinden soll oder ob auch eine abstrakte Normenkontrolle 
möglich wäre. Diese und weitere Fragen müssen im Zusam
menhang mit der Totalrevision der Bundesrechtspflege be
antwortet werden. 
Noch kurz zur Zusammenarbeit In Bezug auf den Lasten
ausgleich: Das ist ein zentraler Pfeiler der Reform. Wir wer• 
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den Im Rahmen der Detailberatung durchaus noch von 
staatsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf diese Interkanto
nale Zusammenarbeit hören. Ich bin der Meinung, dass die 
Alternative - Ich habe es vorhin angedeutet - eine ver
mehrte Zentralisierung wäre. Das möchten wir nicht. Ich 
glaube auch, dass die Kantone gemeinsam nicht Oberfordert 
sind, sehr viele Fragen zu lösen. Verstärkt käme dann als Al
ternative wahrscheinlich auch die Frage einer Gebietsreform 
auf die Traktandenliste. Sie alle wissen, dass unser Land rar 
Gebietsreformen wahrscheinlich noch nicht reif ist. Wir ha
ben diesbezüglich Ja auch Volksabstimmungen gehabt So
lange wir keine Gebietsreformen durchführen können und 
solange wir deshalb Splll-over-Effekte Ober Kantonsgrenzen 
hinaus haben, die wir nicht beseitigen können, so lange soll
ten wir doch versuchen, Instrumente zu kreieren, die uns 
hier Lösungen näher bringen. Wir meinen, dass diese Insti
tutionalisierte Zusammenarbeit, die ja schon sehr ausgebaut 
ist, ein Fortschritt sein wird. Professor Schweizer hat Ja ge
schätzt, dass heute bereits Hunderte von regionalen Verein
barungen bestehen, dass es aber Immer wieder auch 
Bremsen gibt. Ich glaube, dass wir mit diesem neuen Instru
ment als Katalysator wirken können. Ich will dieses Instru
ment den Kantonen niemals aufdrängen, aber sie haben die 
Idee selber eingebracht. Wir glauben, dass das, im Sinne 
eines substanziellen Föderalismus, ein zukunftsorientierter 
Schritt bleiben wird. 
Sie stellen also fest, dass dieser NFA, diese Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung, sehr viel 
mehr als nur eine finanzpolitische Vorlage Ist. Es wurde hier 
auch darauf hingewiesen, dass der NFA, vielleicht schon 
wegen dem Namen und weil die Finanzdirektoren und der 
Finanzminister dahinter waren, etwas stark flnanzlastlg per
zipiert wurde. Aber es wurde zu Recht gesagt - und ich 
möchte das bekräftigen -: Viel wichtiger als die Zahlen Ist 
das staatspolitische Element, viel wichtiger sind die Anreize, 
die wir einführen. Diese werden sich finanzpolitisch auswir
ken, aber sie gehen letztlich sehr viel tiefer. Wir sollten nun 
gewisse Maximen dieses Föderalismus auf eine tragfähige, 
gesicherte Basis stellen. 
Ich möchte noch kurz etwas zum Finanzausgleich Im enge
ren Sinne sagen. Es geht hier vor allem noch um den Härte
ausgleich. Dieser Härteausgleich begeistert mich auch 
nicht. Er ist eigentlich etwas Pragmatisches, das Wider
stände, die sonst gewiss kommen warden, Oberwinden 
kann, und es wird sich die Frage stellen, ob wir Ihn zeitlich 
befristen müssen. Oder genagt es, wie Ihnen der Bundesrat 
dies vorschlägt, eine so genannte funktionale Befristung zu 
machen, also eine Befristung, die dann mit der Zelt an Sub
stanz verliert und nach einigen Jahren nicht mehr so bedeu
tend ist? Ich möchte Sie bitten, sich zu überlegen - wenn 
Sie dann darüber abstimmen -. dass das aus referendums
polltischer Sicht ein sehr delikates Problem sein könnte. Ich 
habe rein persönlich viel Verständnis für den Mehrheitsan• 
trag, bin aber nicht sicher, ob dieser Antrag letztlich der ge
samten Sache dient. Deshalb WOrde Ich Ihnen dann eher 
empfehlen, bei der bundesrätlichen Lösung zu bleiben. 
Ich habe mich zum staatspolitischen Gehalt schon geäus
sert Ich glaube, dass das eine der wichtigen und letzten 
Chancen ist, die wir haben, um den Föderalismus zu moder
nisieren. Das Ganze hat eine hohe staatspolitische Qualität. 
Wir sind davon überzeugt, dass die Schweiz, wenn sie Ihre 
Identität und gleichzeitig ihren Wohlstand bewahren wlll, ihre 
Institutionen immer wieder modernisieren muss. Das Ge
samtsystem Schweiz muss In einer globalisierten Welt auch 
Immer wieder neu auf Effizienz getrimmt werden, aber das 
darf nicht In einer Welse vor sich gehen, die unsere Identität 
gefährdet. Deshalb mOssen wir In alle Reformen Immer wie
der unsere Grundwerte mit einbeziehen und diese möglichst 
unangetastet lassen. Wir glauben, dass es in dieser Reform 
mit einem breit abgestützten Kompromiss gelungen Ist, 
diese Grundwerte mit einem modernen System zu verbin
den, das effiziente Leistungen erbringen wird. Zu diesen 
Grundwerten gehören - Sie wissen es -: die direkte Demo
kratie, die Sozlalstaatilchkelt, die Solidarität, die Achtung 
und die Respektierung von Minderheiten und eben auch ein 
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funktionierender Föderalismus. Wir sollten die Chance, die 
wir mit dieser Vorlage haben, nutzen, und zwar jetzt. 
Wir haben jetzt von den Kantonen her sehr viele Informatio
nen gehört, die vor allem In Richtung Bedenken gehen. 
Wenn wir nur mit Bedenken in eine Volksabstimmung gehen 
würden, wäre dieses Problem nicht zu lösen, und dann wäre 
diese Vorlage nicht durchsetzbar. Irgendeinmal müssen 
auch die Kantone dann von den Bedenken wegkommen und 
den «Schalthebel nach vorne» stellen. Denn wenn es nicht 
gelingt, sind die Bedenken noch viel berechtigter. Das müs
sen die reichen Kantone wissen, die vielleicht das eine oder 
andere noch gerne gehabt hätten, und das müssen die 
schwächeren Kantone wissen, die vielleicht das eine oder 
andere noch gerne gehabt hätten. Wenn sie diesem Kom
promiss nicht zustimmen, ist ein wichtiger Zug abgefahren, 
und dann kommen alle diese Dinge, über die Wir schon ge
sprochen haben. 
Eine Bemerkung zum Votum von Herrn Schweiger, was die 
Frage des Verfahrens betrifft - das hätte ich fast vergessen -: 
Ich bin froh, dass Sie keinen Antrag eingereicht haben. Des
halb können wir dieses Thema hier abhandeln, und ich muss 
dann nachher nichts mehr dazu sagen. 
Ich habe bei diesem Verfahren trotz eines gewissen Ver
ständnisses allergrösste Bedenken. Es widerspricht unse
rem normalen, zweistufigen Verfahren, wonach wir zuerst 
einmal eine Verfassungsbestimmung beschliessen und na
türlich nach Möglichkeit schon sagen, in welche Richtung es 
gehen muss - dies möglichst konkret. Damit das Im Sinne 
des Votums von Herrn Pfisterer stimmt, haben Sie hier den 
Verfassungstext noch etwas angereichert. Ich bin nicht über
all ganz glücklich damit, aber Immerhin haben Sie damit die 
Richtung gewiesen. Die Gesetzgebung Wird dann später 
hinzukommen. Wir haben Ja in gewissen Ausnahmefällen 
die Gesetze auch schon vorher gemacht, z. B. bei der Gold
vorlage, was sich dann nicht ausbezahlt hat. 
Dann kommt eben Immer das Argument, man würde die 
Katze im Sack kaufen: Was dieses Paket von den anderen 
unterscheidet, ist sein ganz gewaltiges Volumen. Die ersten 
Bedenken beziehen sich Ja darauf, dass es bei uns eigent
lich immer so gewesen ist, dass wir zuerst die Verfassungs
grundlage machen und nachher die Gesetzgebung in Angriff 
nehmen. Nach Ihrem Vorschlag hätten wir z. 8. bei der Total
revision der Bundesverfassung auch sagen können: Ja, um 
Gottes Willen, wir wissen ja nicht, was alles auf uns zukom
men wird - für meinen Geschmack kommt mit der neuen 
Verfassung jetzt einiges auf uns zu, das ich so nicht erwartet 
habe; ich habe mich schon ein paarmal gefragt, ob Ich da
mals zu Recht Ja gestimmt habe. - Das gibt es natürlich im
mer wieder. 
Aber wenn Wir die anderen rund zwanzig Gesetze auch 
noch reformieren wollen, werden wir wiederum einen Zeit
verlust von mehreren Jahren haben, bis das durchgepaukt 
sein wird. Dann wird der Schwung, den Wir Jetzt erzeugt 
haben, wieder abflauen. Man wird dann fragen, ob diese 
Reform immer nur weitergehe und nie zu einem Ende 
komme. 
Weiter befürchte ich, dass in all diesen Gesetzen dann im
mer Wieder umstrittene Fragen auftauchen werden, die mit 
dem Grundsätzlichen gar nichts zu tun haben und die mit ei
nem Einzelreferendum gegen ein Einzelgesetz eigentlich 
bereinigt werden könnten. Wenn Sie das alles auch noch zu 
den grundsätzlichen Bedenken summieren, werden Sie am 
Schluss ein Konglomerat an Bedenken haben, das In einer 
Abstimmung fast gar nicht mehr Oberblickbar sein Wird. Das 
hat dann nichts mit «Die-Katze-im-Sack-Kaufen» zu tun, 
sondern damit werden vielleicht Dinge in den Sack gepackt, 
die man gar nicht einpacken müsste, weil man sie Im Gesetz 
auch anders lösen könnte - vielleicht sogar mit einem Refe
rendum; dies auch dann, wenn der Verfassungsgrundlage 
zugestimmt worden ist. 
Aus diesen Gründen befürchte ich, dass mit diesem Verfah
ren das Ganze gar nicht mehr bewältlgbar sein Wird. Des
halb möchte ich Ihnen eigentlich empfehlen, jetzt die wirkli
chen, grundsätzlichen Pflöcke einzuschlagen, denn die sind 
klar genug, damit der Stimmbürger nicht befürchten muss, 
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die Katze Im Sack zu kaufen. Die Einzelprobleme können 
immer noch mit Referendumsdrohungen zu Einzelgesetzen 
gelöst werden - oder wie immer Sie wollen-, damit sie auch 
auf einzelnen Ebenen mehrheitsfähig sein werden. 
Das alles führt mich dazu, dass Ich Ihnen einmal danke, 
dass kein Nichteintretensantrag eingereicht wurde. Wenn 
alle Varianten hier lang und breit ausgemehrt worden sind, 
bitte ich Sie dann, sich am Schluss vor allem als Ständerat 
mit einer gewissen Begeisterung hinter dieses grosse Pro
jekt zu stellen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decldee sans opposition 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Flnanzaus
glelchs und der Aufgabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrite federal concemant la reforme de la pdrequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des täches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltel 
Antrag der Kommission 
.... und der Aufgabenteilung zwischen .... 

Tltre 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modlflcatlon ne concerne que le texte allemand) 

Angenommen - Adopte 

Ingress, ZHf. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Preambule, eh. l lntroductlon 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Consell federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 3a 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commlssion 
Bifler 

Angenommen -Adopte 

Art. Sa 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Subsidiarität 
Text 
Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben Ist der 
Grundsatz der Subsidiarität zu beachten. 

Minderheit 
(Stähelln, Epiney, Slongo) 
Streichen 

Art. Sa 
Proposition de Ja commlsslon 
Ma}orite 
Titre 
Subsldiarite 
Texte 
L'.attrlbutlon et l'accomplissement des täches etatlques se 
fondent sur le principe de subsidiarlte. 
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Minorlte 
(Stähelln, Eplney, Slongo) 
Biffer 

Art. 42 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Stähelin, Eplney, Slongo) 
Bei der Zuweisung von Aufgaben an den Bund und bei de
ren ErfQllung Ist der Grundsatz der Subsidiarität zu beach
ten. 

Art. 42 al. 2 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Adherer au pro]et du Conseil federal 

Minorite 
(Stähelin, Eplney, Slongo} 
Lors de l'attribution des täches a la Confederatlon et dans 
leur accomplissement, le principe de subsidiarite doit ätre 
respecte. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: In der Tat 
stehen Artikel 3a, Artikel 5a, Artikel 42 Absatz 2 und Arti• 
kel 43a Absatz 1 in einem Zusammenhang miteinander und 
sind daher gesamthaft zu betrachten. 
Inhaltlich geht es um die Frage - wir haben sie schon im 
Rahmen der Eintretensdiskussion angeschnitten -, ob das 
Subsidiaritätsprinzip als solches - ich betone: als solches; 
wir haben ja bereits im bestehenden Artikel 42 Absatz 2 eine 
Umschreibung des Subsidiaritätsgrundsatzes - In die Ver
fassung aufgenommen werden soll. Und wenn ja, wo soll 
diese Aufnahme erfolgen? 
Ich gestatte mir den Hinweis, dass diese Frage bereits im 
Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung diskutiert 
wurde, und zwar Intensiv. Man Hess es damals, wie Ich er
wähnt habe, bei einer Umschreibung des Subsldiaritäts
grundsatzes bewenden. Man war sich aber bewusst, dass 
sich die Frage der Aufnahme eines solchen Grundsatzes in 
die Verfassung unter anderem Im Rahmen des NFA wie
derum stellen WOrde. 
Die Kommission beantragt Ihnen nunmehr - in Übereinstim
mung mit dem Bundesrat -, den Subsldlaritätsgrundsatz als 
solchen in die Verfassung aufzunehmen. Die Mehrheit will 
dies in Artikel 5a tun, und nicht in Artikel 3a, wie es der Bun
desrat vorgesehen hat. Die Minderheit beantragt die Auf. 
nahme bei Artikel 42 Absatz 2. Der Unterschied ist der 
folgende: Mit dem Antrag der Mehrheit soll der Subsidiarl• 
tätsgrundsatz bei den Allgemeinen Bestimmungen aufge
nommen werden. Er bezieht sich damit auf alle drei 
staatlichen Ebenen, Bund, Kantone und Gemeinden, wobei 
er aber für· das Verhältnis Kantone/Gemeinden lediglich die 
Rechtsnatur einer Leitidee hat. Ich werde darauf zurückkom
men. 
DemgegenQber wlll die Minderheit Stähelln den Subsldlarl
tätsgrundsatz zwar ebenfalls als solchen In die Verfassung 
aufnehmen, ihn aber lediglich Im Verhältnis von Bund und 
Kantonen gelten lassen. Daher stellt die Minderheit den An
trag, den Subsidlarltätsgrundsatz bei Artikel 42 Absatz 2 auf
zunehmen. 
Wenn Herr Kollege Stähelln seinen Minderheitsantrag be
gründet hat. werde ich den Antrag der Mehrheit begrQnden. 

Stähelln Philipp (C. TG}: Wir haben Ober das Subsidiari
tätsprinzip, also Ober den Grundsatz, dass die obere Ebene 
nicht Aufgaben an sich ziehen soll, welche die untere Ebene 
ebenso gut erfüllen kann. Im Rahmen des Eintretens schon 
viel gehört. Ich kann Ihnen vorweg sagen: Das Subsidiari
tätsprinzip Ist für mich eine tragende Säule meines Staats
verständnisses, und ich danke Ihnen fOr dessen Veranke-
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rung In der Bundesverfassung. Ich finde diesen Weg gut und 
stehe voll dahinter. 
Der Antrag der Minderheit betrifft denn auch lediglich die 
Einordnung; wir haben es gehört. Soll das In der Systematik 
der Bundesverfassung bei den Allgemeinen Bestimmungen 
oder bei den Bestimmungen Ober das Verhältnis zwischen 
Bund und Kantonen verankert werden? Sie mögen sich fra
gen, was diese Lappalie soll. Geht es tatsächlich um eine 
Lappalie? 
Ich meine, es geht auch darum, wie weit wir von Bundes
seite her auf das Staatsrecht der Kantone selbst Einfluss 
nehmen sollen. Wir tun das mit dem NFA ohnehin; der NFA 
will die Kantone stärken, aber Im Rahmen dieser Stärkung 
reden wir den Kantonen auch recht ordentlich In Ihre eige
nen Angelegenheiten hinein. Das hätte ich auch beim Ein
treten vorbringen können. So wirken wir beispielsweise im 
Bereich des horizontalen Lastenausgleichs bzw. der hori
zontalen Zusammenarbeit, hinter welcher Ich voll stehe, Indi
rekt auch in das Innenverhältnis der Kantone ein. Schon 
bisher haben ja die Kantone, um bei diesem Beispiel zu blei
ben, miteinander Vereinbarungen getroffen, schon bisher 
hat eine interkantonale Zusammenarbeit stattgefunden. 
Diese wollen wir nun verstärken und haben dazu auch ein 
Instrument gefunden. Es besteht darin, dass der Bund die 
Voraussetzungen fOr Allgemelnverblndlicherklärungen und 
Beteillgungsverpfllchtungen festlegen sowie das Verfahren 
hierzu regeln kann. Er kann die Kantone tatsächlich auch In 
einem gewissen Ausmass und - wohlverstanden - auf ihren 
Antrag hin zur Zusammenarbeit und zu solchen Vereinba
rungen verpflichten. Wir gehen aber weiter: Im Gesetz legen 
wir dann für die Kantone auch fest, welche Organe sie zu 
bezeichnen haben, dass in gewissen Bereichen eine parla
mentarische Absegnung In den Kantonen erfolgen muss 
usw. ich stehe dahinter - verstehen Sie mich richtig -, aber 
wir reden damit den Kantonen In Ihre eigenen Bereiche hin
ein und nehmen Einfluss auf das Verfahren innerhalb der 
Kantone. Deshalb müssen wir meines Erachtens mit diesem 
vorgehen vorsichtig sein. Soweit ich das im Bereich der hori
zontalen Zusammenarbeit mittragen kann, so sehr habe ich 
hier beim Subsidiaritätsprinzip ein gewisses Bauchweh und 
bitte In diesen Bereichen generell um Zurückhaltung. 
Ich wäre durchaus für eine Ausdehnung des Subsidiaritäts
prinzips auf den gesellschaftlichen Bereich zu haben gewe
sen. Aber wenn Ich den Herrn Bundespräsidenten richtig 
gehört habe, dann muss ich etwas korrigieren. Er hat sein 
Verständnis des Subsidiaritätsprinzips auch ausgedehnt und 
hat auf das Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
hingewiesen. Es wQrde mir entsprechen, wenn das auch mit 
beinhaltet wäre. Ich sehe diese Abstufung durchaus auch: 
Nach dem Staat kommen für mich durchaus auch die Fami
lie und der Private. Aber der Bundesrat selbst hat In der Bot
schaft klar ausgeführt, eine Ausdehnung auf das Verhältnis 
Staat/Private komme nicht Infrage, mOsste zwangsläufig 
eine Vielzahl von grundsätzlichen gesellschaftspolitlschen 
Fragen aufwerfen und WOrde den Rahmen der Finanzaus
gleichsreform sprengen. Das Ist also nicht Inhalt dieses Ge
schäftes. Es geht ganz klar- und in meinen Augen durchaus 
leider - nicht um den gesellschaftlichen Bereich, sondern es 
geht ledigllch um die Zuweisung und die Erfüllung staatlicher 
Aufgaben. 
Wenn es nun nur um diese geht, dann scheint es mir aber 
gerade mit dem Prinzip der Subsidiarität nicht vereinbar und 
nicht systemgerecht, wenn wir auf Bundesebene das Prinzip 
für alle drei Ebenen des Staates regeln. Wenn wir die Subsi
diarität ernst nehmen, dann Ist es Sache der Kantone selbst, 
Ihr Verhältnis zu den Gemeinden zu regeln. Dann muss nicht 
der Bund In der Bundesverfassung dieses Prinzip für Bund, 
Kantone und Gemeinden festlegen. Sache des Bundes 
bleibt es dann nur, zu regeln, was er nicht als Aufgabe Ober
nehmen soll, was ebenso gut auf kantonaler Ebene gelöst 
werden kann. Das Ist dann systemgerecht. Die Kantone ha
ben für Ihren Bereich, für Ihr Verhältnis zu Ihren Gemeinden, 
diesen Grundsatz weit herum tatsächlich auch bereits fest
gelegt, Sie können das In den neueren Kantonsverfassun
gen nachlesen. 
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Es ist mir bewusst, dass die Verfassungsregel der Subsidia
rität hier kaum justiziabel, nicht direkt anwendbar Ist oder, 
wie der Kommissionspräsident es vorhin ausgedrückt hat, 
dass es für den Bereich Kantone und Gemeinden lediglich 
um den Rechtscharakter einer Leitidee gehen soll. 
Aber ich meine ebenso klar, dass diese Regel in der Bun
desverfassung, wenn sie eben generell und einheitlich gilt, 
Auswirkungen auf das Verhältnis von Kantonen und Ge
meinden haben wird, welches heute sehr unterschiedlich ge
regelt ist. Es wird auch die Rechtsprechung des Bundesge
richtes bezüglich der Gemeindeautonomie beeinflussen; da
von bin Ich überzeugt, davon können Sie mit Sicherheit aus
gehen. Indirekt wird dieser Grundsatz also die Rechtspre
chung und damit das Innenverhältnis der Kantone zu ihren 
Gemeinden selbst beeinflussen. Dort kommen wieder meine 
Bedenken: Sehen Sie, die Kantone haben ihr Verhältnis zu 
den Gemeinden sehr unterschiedlich geregelt. Grob gesagt 
können wir feststellen, dass in den Kantonen mit einer bur
gundischen Vergangenheit die Autonomie nicht sehr gross 
geschrieben wird und die Aufgaben vornehmlich zentral ge
regelt und erfüllt werden. In den Kantonen mit einer - man 
kann sagen - alemannischen Tradition wird eben die Auto
nomie der unteren Stufe grösser geschrieben und auch die 
Aufgabenverteilung entsprechend geregelt. 
Wir haben sehr unter!chledllche Regelungen; als Extrem
beispiel könnte ich Im Ubrlgen Basel-Stadt erwähnen: Basel
Stadt gibt es nur als Kanton, eine Gemeinde «Stadt Basel» 
gibt es bekanntlich nicht. Deren Aufgaben werden durch die 
kantonale Verwaltung, die kantonale Regierung und das 
kantonale Parlament erfüllt. Wie wird dort der Grundsatz der 
Subsidiarität gelebt? Ich welss, dass es im Kanton Basel
Stadt dann eben andere Gemeinden gibt. Aber, sehen Sie, 
dieses Beispiel steht doch in einem markanten Gegensatz 
etwa zu jenem des Kantons Graubünden, in welchem die 
Autonomie der Gemeinden sehr weit geht. Ich finde das 
auch durchaus gut. Ich meine, man müsse auf solche ge
wachsenen Strukturen auch Rücksicht nehmen. Das können 
wir aber nur tun, wenn eben die Subsidiarität als Grundsatz 
in Bezug auf die Gemeinden in den kantonalen Rechtsord
nungen und kantonalen Verfassungen geregelt ist. Sonst 
werden wir zweifellos eine Tendenz zu einer gesamtschwel
zerischen Vereinheitlichung erleben. Wo diese Tendenz 
dann hinführt, scheint mir auch klar zu sein: Schlussendlich 
wird die Subsidiarität, wird die Gemeindeautonomie auf un
terem Niveau angesiedelt sein, was dann wiederum in ekla
tantem Widerspruch zum Grundsatz der Subsidiarität an 
sich steht. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, dem Antrag der Minderheit 
zu folgen und das Subsidiaritätsprinzip bei der Regelung 
des Verhältnisses von Bund und Kantonen einzuordnen. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich hoffe, 
dass ich etwas zur Linderung der Bauchschmerzen von Kol
lege Stähelin beitragen kann, indem ich den Antrag der 
Mehrheit jetzt noch etwas konkreter erläutere. 
Ich habe gesagt, dass der Subsidiarltätsgrundsatz nach 
dem Antrag der Kommissionsmehrheit bei den Allgemeinen 
Bestimmungen der Bundesverfassung untergebracht wer
den soll. Dort finden Sie Bestimmungen über die Schweize
rische Eidgenossenschaft, wie sie zusammengesetzt ist, 
über den Zweck, über die Kantone, Ober die Landesspra
chen, Ober Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns und eine 
Bestimmung über die Individuelle und die gesellschaftliche 
Verantwortung. 
Ich habe aber auch bereits gesagt - und unterstreiche es 
nochmals in aller Form -, dass dieser Subsidlarltätsgrund
satz nur für das Verhältnis Bund/Kantone verpflichtend sein 
kann, auch wenn wir ihn daselbst positionieren. Für das Ver
hältnis Kantone/Gemeinden hat er lediglich die Bedeutung 
einer Leltldee, denn der Subsidiaritätsgrundsatz ist eben 
auch im Kontext der Gemeindeautonomie zu sehen. Diese -
Ich verweise auf Artikel 50 Absatz 1 der Bundesverfassung -
Ist zwar ein bundesrechtliches Institut, wird aber materiell 
ausschllesslich durch das kantonale Recht definiert. Daher-
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und das ist sehr wichtig! -- werden die Kantone durch eine 
Verankerung des Subsldlarltätsgrundsatzes in Artikel 5a 
nicht bundesrechtlich In die Pflicht genommen, das Verhält
nis zwischen der kantonalen und der kommunalen Ebene in 
einer bestimmten Art und Welse zu definieren, sondern der 
Bundesverfassunggeber möchte dadurch lediglich zum Aus
druck bringen, dass sich die Kantone bei Entscheiden Ober 
die Zuordnung von Aufgaben an sich selbst und an die Ge
meinden auch am Grundsatz der Subsidiarität orientieren 
sollen. 
Schliesslich noch zur Systematik, zur Platzierung In Arti
kel 5a anstelle von Artikel 3a: Es sei an das erinnert, was Ich 
bereits Im Eintretensreferat gesagt habe. Der Subsidlaritäts
grundsatz hat als solcher nicht nur einen Bezug zur staatli
chen, sondern auch zur gesellschaftlichen Ebene. Wir ha
ben ja 1999 Im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfas
sung mit Artikel 6 eine Bestimmung Ober die individuelle und 
gesellschaftliche Verantwortung in die Verfassung aufge
nommen. Daher macht es nach Meinung der Mehrheit der 
Kommission durchaus Sinn, den Subsldlaritätsgrundsatz In 
unmittelbarer Nähe von Artikel 6 zu platzieren. 

BOrgl Hermann (V, TG): Das Votum des Kommissionspräsi
denten veranlasst mich, Jetzt doch kurz etwas zu sagen. Ich 
unterstütze ausdrücklich den Minderheitsantrag. 
Möglicherweise wird diese Diskussion als akademisch be• 
trachtet, aber für mich Ist das keine akademische Diskus
sion, sondern es geht um eine grundsätzliche Frage. Aus
gangspunkt bildet die Tatsache, dass in der Botschaft expli
zit erklärt wird, dass das Subsidiaritätsprinzip, entgegen den 
Diskussionen bei der Revision der Bundesverfassung, aus
drücklich verankert werden soll. Wir haben ja Artikel 42 Ab
satz 2 In die Bundesverfassung aufgenommen, der meines 
Erachtens ein etwas verkapptes Subsidiaritätsprinzip ent
hält. 
Mit der Verankerung des Prinzips bin ich sehr einverstanden. 
Aber es geht jetzt um die Frage, welche Wirkung diese Ver
ankerung hat. Wenn wir das unter den Allgemeinen Bestim
mungen - sei das jetzt Artikel 3a oder Artikel 5a - aufneh
men, dann bin ich entschieden anderer Auffassung. Dann 
gilt dieses Subsidiaritätsprinzip integral, und zwar nicht nur 
auf der Stufe Bund und Kantone, sondern dann glH das ent
sprechend der Botschaft und dem richtigen Verständnis im 
Grundsatz auch im Innenverhältnis der Kantone. Jetzt kann 
man der Meinung sein, in den Kantonen ändere sich da
durch nichts. Ich möchte Immerhin darauf hinweisen, dass 
auch noch Artikel 189 der Bundesverfassung zur Diskussion 
steht. Es wird zwar erklärt, das Subsidiaritätsprinzip sei nicht 
justlziabel; aber was cj_ann - wenn diese Bestimmung allen
falls kommt, also die Uberprüfung durch das Bundesgericht 
Im Sinne von Artikel 189 - allenfalls Justizlabel ist, das wer
den nicht wir entscheiden, sondern das Bundesgericht ent
scheidet dann. Es wird dann sagen, ob diese Frage justlzia
bel sei oder nicht, wenn wir Artikel 189 zustimmen. 
Der langen Rede kurzer Sinn: Ich bin also der Meinung, 
dass wir - um jegliche Missverständnisse auszuräumen und 
nach dem Grundsatz «Wehret den Anfängen» - diese Be
stimmung am richtigen Ort platzieren müssen. Der richtige 
Ort ist der 1. Abschnitt unter dem 3. Titel der Verfassung, wo 
von den Aufgaben von Bund und Kantonen gesprochen 
wird. Wenn wir diese Subsidlaritätsbestimmung dort platzie
ren, dann ist ein für alle Mal klar, was darunter zu verstehen 
ist, und es braucht keine Interpretationen mehr. 
Deshalb ersuche Ich Sie, dem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Wlckl Franz (C, LU): An sich hat Herr B0rgl genau das ge
sagt, was ich sagen wollte! Ich bin nicht MHglled der Kom
mission, habe aber die Botschaft vor mir. Es steht ganz klar: 
«Anders als im Rahmen der VerfassungsnachfOhrung soll 
sich der Grundsatz der Subsidiarität .... umfassend auf das 
Verhältnis zwischen allen staatlichen Ebenen, also unter 
Einschluss der Gemeinden, beziehen.» (BBI 2002 2458) 
Wenn wir der Mehrheit zustimmen, dann muss ex cathedra, 
also offiziell, erklärt werden, dass man sich von diesem Pas-
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sus der Botschaft distanziere, dass das nicht das Verhältnis 
zwischen Gemeinden und Kantonen betreffe. 

Laurl Hans (Y, BE): Ich ergreife jetzt das Wort nach dem 
Votum von Herrn Kollege BQrgi. Wir haben diese Frage In 
der Kommission breit diskutiert, denn es war fQr sehr viele 
Kommissionsmitglieder, die zur Mehrheit gehören, die ent
scheidende Frage: Unterminieren wir damit die Gemeinde
autonomie, Ja oder nein? Die Antwort war ganz klar: Nein. 
Es war die Antwort des beigezogenen Verfassungsexperten, 
und auch der Bundesrat hat sich am Schluss unter dieser 
Prämisse der Einordnung unter Artikel 5a gemäss dem An
trag der Mehrheit angeschlossen. Es wurden bei dieser Ge
legenheit eben die Hinweise gemacht, dass es bei Artikel 5a 
um eine nicht Justlziable Norm gehe - das war unbestritten-, 
dass es um eine Maxime des Staates mit programmati
schem Charakter gehe; das blieb unbestritten so stehen. Es 
wurde dann auf Artikel 50 Absatz 1 der Bundesverfassung 
hingewiesen, der klipp und klar besagt: «Die Gemeindeauto
nomie Ist nach Massgabe des kantonalen Rechtes gewähr
leistet.» 
Wenn man das nun miteinander verbindet, so kommt man 
dazu zu sagen: Es geht hier um eine Grundausrichtung - die 
Subsidiarität-, die Ober alle staatlichen Ebenen hinweg gilt, 
aber nur unter dem Vorbehalt von Artikel 50, dass das kanto
nale Recht festlegen kann, In welchem Umfang in der Ge
bietskörperschaft Kanton die Gemeindeautonomie Geltung 
haben soll. Das Ist das eine. 
Ich trete fQr die Mehrheit ein, habe aber Verständnis dafQr, 
wenn jemand die Minderheit aus einem anderen Grund un
terstützen möchte, und das möchte ich jetzt hier der Voll
ständigkeit halber und um der Transparenz willen auch 
sagen. Man kann aus meiner Sicht wie folgt argumentieren: 
Wir wollen diese NFA-Vorlage, die politisch an sich schon 
genug befrachtet ist, nicht auch noch mit der Diskussion be
züglich der Subsidiarität als einem allgemeinen Grundsatz 
befrachten, der generell fQr das staatliche Handeln auch ge
genOber der Gesellschaft, der Wirtschaft usw. gilt. Mit dieser 
Argumentation könnte man dem Antrag der Minderheit zu
stimmen. Ich glaube aber, fairerwelse kann man diesen An
trag heute nicht mehr von der Gemeindeautonomie herlei
ten. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Ich kann eigentlich nur 
wiederholen, was der Kommissionspräsident gesagt hat, 
und ich will es kurz machen: 
1. Ich bin Herrn Stähelln sehr dankbar, dass er das Prinzip 
nicht grundsätzlich infrage stellt, sondern Ihm sogar aus
drücklich zustimmt. In diesem Sinne Ist das hier nicht bestrit
ten, und Ich empfinde das ganz klar als einen Fortschritt, 
weil das, wie Ich gesagt habe, eines der Konstruktionsprinzi
pien unseres Staates Ist. 
2. Diese Subsidiarität hat ganz klar einen programmatischen 
Charakter. Es Ist eine Maxime, es ist eine Leitplanke, aber 
es. ist nicht justlziabel. Es ist eine Art Eskalatlonslelter, wenn 
Sie so wollen. 
3. Wenn Sie der Minderheit Stähelin zustimmen, dann gilt 
eine solche Leitmaxime nur für die Bundesgesetzgebung. 
Wenn Sie die Bestimmung dort einfügen, wo der Bundesrat 
es vorgesehen hat - in einem neuen Artikel 3a der Bundes
verfassung, worauf sich auch die Botschaft bezog -, dann 
bezieht sie sich eigentlich auf die drei staatspolitischen Ebe
nen. Wenn Sie die Bestimmung dort einfügen, wo die Kom
missionsmehrheit es vorsieht, dann kommt sie in die Nähe 
von Artikel 6 der Bundesverfassung, wo es um die indlvldu
elle und die gesellschaftliche Verantwortung geht. Die Be
stimmung wOrde also eigentlich In die Nähe einer ganz 
allgemeinen Maxime gerückt, wo eben auch das Staatspoli
tische, das Wirtschaftliche und alles Gesellschaftliche dazu
kommen, von dem Herr Stähelln gesagt hat, da wäre er 
eigentlich schon dafür. 
Als wir das im Bundesrat so beschlossen, war klar die Mei
nung, diese Maxime gelte für alle drei Ebenen und gehöre 
deshalb in den neuen Artikel 3a, der jetzt als Antrag nicht 
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mehr zur Diskussion steht. Es Ist eine Maxime fQr alle drei 
Ebenen, unter dem Vorbehalt und im Wissen darum, dass 
Artikel 50 der Bundesverfassung eben nach wie vor gllt. Ich 
lese Ihnen Artikel 50 Absatz 1 noch einmal vor: «Die Ge
meindeautonomie Ist nach Massgabe des kantonalen Rech
tes gewährleistet.» Es ist also völlig zweifelsfrei, dass das 
kantonale Recht die Gemeindeautonomie definieren kann, 
und deshalb Ist hier ein Eingriff des Bundesgerichtes aus 
unserer Sicht nicht denkbar. Das Ist geschOtzt, das kann 
kein 9rund sein, dafQr oder dagegen zu sein. 
Die Uberlegungen, die Sie sich machen massen, sind fol• 
gende: Wollen Sie das als eine breite Maxime anschauen, 
die unserem Staatsverständnis entspricht? Demnach sollen 
zuerst die Privaten schauen, dann soll die Wlrtschaf1 
schauen, und erst dann soll der Staat schauen - und Inner
halb des Staates eine möglichst tiefe Ebene. Oder wollen 
Sie die Bestimmung nur auf den Bundesgesetzgeber bezie
hen? Auch das tun Sie im Wissen darum, dass eine Verfas
sungsinitiative das Prinzip durchbrechen kann, weil wir kein 
entsprechendes Verfassungsgericht haben: Der Bundesge
setzgeber könnte nicht zur Rechenschaft gezogen werden, 
wenn er hier Irgendetwas falsch machen WOrde. Oder wollen 
Sie es eben als allgemeine, breite Maxime nutzen? Ich habe 
mich nicht gegen die Eintagung der Bestimmung als Arti
kel 5a gesträubt, weil Ich nach diesen vertieften Diskussio
nen, die wir in der Kommission hatten, der Meinung war, 
dass es eigentlich Sinn macht, das als eine breite Maxime 
für unser Verhältnis Staat/Gesellschaft Oberhaupt und dann 
auch innerhalb des Staates zu nutzen. Das hat mir einge
leuchtet. 
In der Eskalation hätte Ich die Bestimmung dann noch lieber 
in Artikel 3a, wo der Bundesrat sie platziert hat, als dort, wo 
die Minderheit sie platzieren will. Denn die Gemeindeauto
nomie ist ja gesichert. Aber es ist sicherlich richtig, in unse
rer Bundesverfassung, die das ganze Gemeinwesen um
fasst, dieses Prinzip so festzulegen, dass es eben eine brei
tere Gültigkeit hat, mit der klaren Einschränkung, dass die 
Gemeindeautonomie nach kantonalem Recht gesichert 
bleibt und das Prinzip nicht durchbrochen werden kann. Weil 
kein Antrag betreffend die Aufrechterhaltung von Artikel 3a 
besteht, Ist meine Meinung, dass man der Kommissions
mehrheit zustimmen sollte. Die Gemeindeautonomie bleibt 
also auch durch die explizite Erwähnung des Subsidiaritäts
prinzips nach Massgabe des kantonalen Rechtes gewähr
leistet; es hat einen breiteren Ansatz. Mir persönlich wäre 
der Ansatz der Minderheit etwas zu eng. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 16 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le d~bat sur cet objet est interrompu 
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Dreizehnte Sitzung - Trelzieme seance 

Mittwoch, 2. Oktober 2002 
Mercredl, 2 octobre 2002 

08.35h 

01.074 

Neugestaltung 
des Finanzausgleichs 
Reforme 
de la perequation financiere 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil federal 14.11.01 (FF 2002 2155) 
StänderaVConsell des Etats 01.10.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
StllnderaVConsell des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 
StllnderaVConsell des Etats 02.10.02 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrete federal concemant la reforme de la perequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des täches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art. 43a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bund übernimmt nur die Aufgaben .... oder einer einhalt• 
liehen Regelung durch den Bund bedürfen. 
Abs.2 
Das Gemeinwesen, In dem Nutzen einer staatlichen Leis• 
tung anfällt, soll deren Kosten nach Massgabe des Nutzens 
tragen. 
Abs.3 
Das Gemeinwesen, das Kosten einer staatlichen Leistung 
trägt, soll nach Massgabe der von ihm getragenen Kosten 
Ober diese L~lstung bestimmen. 
Abs.4 
Leistungen der Grundversorgung sollen allen Personen in 
vergleichbarer Weise offen stehen. 
Abs.5 
Staatliche Aufgaben sollen bedarfsgerecht .... 

Art. 43a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
La Confederatlon assume unlquement las täches .... une re
glementation uniforme par la Confederation. 
Al.2 
Toute collectlvite beneflciant d'une prestatlon de l'Etat dolt 
prendre en charge les coats de celle-ci proportionnellement 
au benefice qu'elle en retlre. 
Al. 3 
Toute collectlvite qul prend en charge las coüts d'une presta
tion de l'Etat a le pouvolr de decider de cette prestation pro
portionnellement aux co0ts qu'elle supporte. 
Al. 4 
Les prestatlons de base dolvent Atre accesslbles a toutes les 
personnes dans une mesure comparable. 
Al.5 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modiflcation ne concerne que le texte allemand) 
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lnderkum Hansheiri (C, UR), fOr die Kommission: Bel Arti• 
kel 43a handelt es sich, wie Ich bereits Im Eintretensreferat 
vermerkt habe, um Grundsätze, um Wegweiser für die Zu
ordnung und ErfOllung staatlicher Aufgaben. 
Absatz 1 umschreibt den Subsidiaritätsgrundsatz Im Verhält• 
nis Bund/Kantone. Dieser Absatz entspricht im Wesentli
chen dem bisherigen Absatz 2 von Artikel 42 und ergänzt 
diesen mit der Wendung «welche die Kraft der Kantone 
Obersteigen». Dabei Ist klar, dass damit nicht einzelne Kan
tone, sondern die Kantone als solche gemeint sind, als 
Gliedstaaten, ungeachtet Ihrer Grösse In den verschiedens
ten Facetten. Wir werden dann bei Artikel 189 darüber zu 
befinden haben, ob dieser Grundsatz der Subsidiarität im 
Verhältnis Bund/Kantone - das sei unterstrichen - Justizlabel 
gemacht werden soll. 
Die Absätze 2 und 3 umschreiben das so genannte Äquiva
lenzprinzip. Es wurde ebenfalls bereits im Eintretensreferat 
erwähnt. In der Kommission wurde hierüber lange diskutiert. 
Die Lösung des Bundesrates erschien uns etwas allzu öko
nomlelastig. Der Antrag Ihrer Kommission bringt zum Aus
druck oder will wenigstens zum Ausdruck bringen, dass das 
Prinzip eben nicht absolut gelten kann, sondern In verschie
dener Hinsicht der Relativierung bedarf. 
Bei Artikel 43a Absatz 4 sehen Sie ebenfalls einen anderen 
Formulierungsvorschlag. Dieser bedeutet Indes keinen Para
digmawechsel. Artikel 43a Absatz 4 betrifft Leistungen, die 
gesamtschwelzerlsch zu erbringen sind, Stichwort «Service 
public». Es ist klar, dass diese Leistungen nicht Oberall exakt 
gleich erbracht werden können. Differenzierungen sind mög
lich und auch nötig, aber sie dürfen ein gewisses Ausmass 
nicht Obersehreiten. Das soll Im Begriff «In vergleichbarer 
Welse» in der Verfassungssprache zum Ausdruck gebracht 
werden. 
Bel Absatz 5 haben Sie wiederum eine kleine Abschwä
chung der Ökonomielastigkeit, indem das Wort «sollen» das 
Wort «mOssen» ersetzt. Anträge haben wir hierzu keine. 

Angenommen -Adopte 

Art. 46 Abs. 2, 3; 47 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 46 al. 2, 3; 47 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), fQr die Kommission: In Arti
kel 46 Absätze 2 und 3 sowie In Artikel 47 Absatz 2 finden 
sich die angepassten verfassungsrechtlichen Grundlagen 
fOr die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen bei 
der Umsetzung des Bundesrechtes, aber auch bei den so 
genannten Verbundaufgaben. In Absatz 2 von Artikel 46 wird 
die Idee der Umsetzungsvereinbarung anstelle von Aus
fOhrungsvorschriften eingebracht. Absatz 2 des geltenden 
Rechtes wird neu zu Absatz 3. Der geltende Absatz 3 von 
Artikel 46 wird aufgeteilt, einerseits auf den Absatz 2 von Ar
tikel 46 und andererseits auf den Absatz 2 von Artikel 47. Im 
neuen Absatz 2 von Artikel 47 werden drei Kernelemente 
des schweizerischen Föderalismus betont, nämlich der 
Grundsatz der schonenden KompetenzausObung durch den 
Bund, die Respektierung der Organisationsautonomie sowie 
die Wahrung der Finanzautonomie der Kantone durch die 
Schonung des Steuersubstrates. Diese Bestimmungen ha
ben in der Kommission zu keinen Diskussionen Anlass ge
geben, und es liegen auch keine Anträge hierzu vor. 

Angenommen -Adopte 

Art. 48 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
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Minderheit 1 
(Schweiger, Cornu, Spoerry) 
Streichen 
Minderheit II 
(Cornu, Marty Dick) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 48 al.4 
Maforlte 
Blffer 
Mlnorlte I 
(Schweiger, Cornu, Spoerry) 
Bitter 
Minorlte II 
(Cornu, Marty Dick) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 48a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Allgemeinverblndllcherklärung und Beteiligungspflicht 
Abs. 1 
Auf Antrag Interessierter Kantone kann die Bundesver
sammlung in folgenden Aufgabenbereichen interkantonale 
Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur 
Beteiligung an interkantonalen Verträgen verpflichten: 
a. Straf- und Massnahmenvollzug; 
b. kantonale Universitäten; 
c. Fachhochschulen; 
d. Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; 
e. Abfallentsorgung; 
f. Abwasserreinigung; 
g. öffentlicher Agglomerationsverkehr; 
h. Spitzenmedizin und Spezialkliniken; 
i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invali
den. 
Abs.2 
Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Allgemelnver
blndllcherklärung und die Beteiligungsverpflichtung fest und 
regelt das Verfahren. 

Minderheit / 
(Schweiger, Cornu, Spoerry) 
Abs. 1 
Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in folgen
den .... 

Minderheit II 
(Cornu, Marty Dick) 
Streichen 

Antrag Maissen 
Abs. 1 

e. Abfallbewirtschaftung; 

g. öffentlicher Agglomerations- und Regionalverkehr; 

Art. 48a 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Tltre 
Declaration de force obligatoire generale et obligation d'ad
herer 
Af.1 
A la demande des cantons Interesses, !'Assemblee federale 
peut donner force obllgatolre generale a des conventlons ln
tercantonales ou obllger certains cantons a adherer a des 
conventlons intercantonales dans les domaines sulvants: 
a. executlons des pelnes et des mesures; 
b. universltes cantonales; 
c. hautes ecoles speciallsees; 
d. institutlons culturelles d'lmportance supraregionale; 
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e. elimlnation des dechets; 
f. epuration des eaux usees; 
g. transports publics en agglomeration; 
h. medeclne de polnte et cllniques speclallsees; 
1. instltutlons d'lntegratlon et de prise en charge des per
sonnes handlcapees. 
A/.2 
La lo! definit les condltions requises pour la declaratlon de 
force obllgatoire et l'obligation d'adherer et arrMe la proce
dure. 

Mlnorlte I 
(SChweiger, Cornu, Spoerry) 
Al. 1 
A la demande des cantons Interesses, la Confederatlon peut 

Mlnorlte II 
(Cornu, Marty Dick) 
Blffer 

Proposition Maissen 
Al. 1 

e. gestion des dechets; 

g. transports publlcs en agglomeration et dans las regions; 

Le presldent (Cottier Anton, president): earticle 48 allnea 4 
est en relation directe avec l'artlcle 48a. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich möch
te einen kurzen Überblick zu den Artikeln 48 und 48a geben. 
Die Absätze 1 bis 3 von Artikel 48 sind unverändert. Ab
satz 4 enthält die verfassungsmässlge Grundlage für die 
Interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. Der 
Bundesrat will nicht nur Voraussetzungen und Verfahren der 
interkantonalen Zusammenarbeit und ihrer Institute, son
dern auch die neun Aufgabenbereiche im Gesetz regeln. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission will die neun Aufgabenberei
che - ich habe das bereits gestern erwähnt -. bei denen die 
Zusammenarbeit nötigenfalls erzwungen werden kann, auf 
die Verfassungsstufe anheben, mit der Wirkung, dass eine 
Änderung dieser Bereiche, sei es Im Sinne einer teilweisen 
Aufhebung, sei es Im Sinne einer Erweiterung, nur Ober das 
obligatorische Verfassungsreferendum möglich Ist. Gleich
zeitig will die Mehrheit der Kommission die Kompetenz fQr 
die Allgemeinverblndlicherklärung und die Anordnung der 
Beteiligungspflicht der Bundesversammlung übertragen, 
und dies ebenso In der Bundesverfassung explizit so veran
kern. Dementsprechend soll Artikel 48 Absatz 4 gestrichen 
und durch einen neuen Artikel 48a ersetzt werden. 
Die Minderheit I will die neun Zusammenarbeitsbereiche 
ebenfalls In der Verfassung verankern und stimmt insoweit 
mit der Mehrheit überein. Sie wlll aber die Kompe
tenzerteilung für die Allgemelnverblndllcherklärung und die 
Anordnung der Beteiligungspflicht - Bundesrat oder Bun
desversammlung - auf Stufe der Verfassung offen halten 
und diese Fragen allenfalls differenziert im Gesetz regeln. 
Deshalb helsst es bei Artikel 48a Absatz 1 beim Antrag der 
Minderheit I nicht «die Bundesversammlung», sondern «der 
Bund». 
Die Minderheit II schliesslich beantragt, dem Bundesrat zu 
folgen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Herr lnderkum hat bereits gesagt, 
dass sich der Antrag der Minderheit I von Jenem der Mehr
heit nur in einem Punkt unterscheidet: nämlich darin, dass 
wir auf Stufe Verfassung offen lassen wollen, wer zuständig 
ist, solche Verträge für allgemein verbindlich zu erklären 
bzw. den Beitritt zu solchen Verträgen für einzelne Kantone 
zwingend zu machen. HierfQr gibt es zwei GrOnde: 
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Der erste Grund Ist ein verfassungsrechtlicher. In Artikel 4S 
geht es um das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen, 
und es entspricht der Systematik dieses Artikels, dass dort 
nicht einzelne Zuständigkeiten mit Bezug auf die Organe ge
regelt werden, sondern nur Zuständigkeiten mit Bezug auf 
die Frage, ob der Bund als solcher tar etwas zuständig ist 
oder die Kantone als solche fQr etwas zuständig sind. Wir 
sind der Auffassung, dass es im Rahmen der Systematik 
liegt, wenn wir das auch bei dieser Frage offen lassen, also 
nur zum Ausdruck bringen, dass der Bund als solcher eine 
gewisse Kompetenz hat, diese Fragen zu entscheiden. 
Der zweite Grund scheint mir noch fast wichtiger, und dieser 
betrifft die Effizienz. Es ist problematisch, wenn die Bundes
versammlung mit Kompetenzen versehen wird, die unter 
Umständen nicht allzu bedeutungsvoll sind. Sie sehen im 
Katalog derjenigen Bereiche, in welchen die Kantone Ver
träge abschliessen können, bei denen es eine Allgemeinver
blndlicherklärung bzw. eine Beteiligungspflicht geben kann, 
auch Bereiche wie z. 8. die Abfallentsorgung und die Ab
wasserreinigung. Es kann nun sehr wohl Fälle geben, wo es 
um relativ banale Angelegenheiten geht - wie z. 8. die Be
teiligung an einem System von Kanalisationsleitungen oder 
wie die Organisation irgendwelcher Abfuhrorganisationen -, 
bei denen Verträge abgeschlossen werden, die sich unter 
Umständen mit sehr unbedeutenden Belangen beschäfti
gen. Wir glauben, dass es nicht opportun ist. die Bundesver
sammlung als solche Ober so kleine Dinge beraten zu 
lassen, und wir glauben, dass die Frage offen bleiben und 
bei diesen Belangen unter Umständen die Zuständigkeit des 
Bundesrates gegeben sein sollte. 
Das sind die Grunde, warum die Minderheit I Ihnen bean
tragt, auf Stufe Verfassung den Bund für zuständig zu erklä
ren und dann Im Gesetz zu regeln, wer Innerhalb des 
Bundes zuständig sein soll. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Dans son Intervention d'hier, 
M. Schmid Carlo a justifie la proposltion d'elever au niveau 
constltutionnel la liste des täches intercantonales suscep
tibles d'etre declarees obligatoires par son souci de volr son 
canton prefere contraint de partlciper aux frais de la ZOspa 
ou de l'Olma. La necesslte, pour modifier la lfste des täches 
intercantonales, du referendum obligatoire et donc de la 
double maJorite des cantons et du peuple, serait de nature 
selon lui a reduire ce risque. 
Bien que venant moi-meme d'un petlt canton, a tout le molns 
d'un canton aux moyens financiers tres Hmltes, je n'ai peur ni 
du Comptoir suisse, ni de la BEA, ni meme des Jeux olympi
ques. Ce qui me trappe, c'est que ce que M. Schmid consi
dere comme un danger potential pour les petlts cantons est 
considere au contraire dans le message, donc par la direc
tion du projet, comme un moyen, comme un Instrument vi
sant precisement a renforcer la position des cantons, et en 
particulier des petfts cantons, dans le systeme federal, en 
donnant a ceux-ci globalement plus de polds face a la Con
federation. 
Parmi les trois objectifs essentiels vises par l'extension de la 
collaboration intercantonale, on peut lire au chiflre 4.3 du 
message: «Prevenir, par l'lntensification de Ja collaboratlon 
intercantonale, un developpement exagere de la centrallsa
tlon. Les täches supracantonales pourront en eflet etre reali
sees de maniere judicieuse, sans qu'II solt necessaire de les 
transferer a l'echelon de la Confederatlon.» Relevons aussi 
que la Conference des gouvernements cantonaux et la ma
jorlte des cantons - y compris, a ma connaissance, Appen
zell Rhodes-lnterieures - se sont declares en faveur de ce 
chapltre du projet. Ce que dlt au contralre la proposition de 
minorlte II, dont je fais partle avec M. Marty Dick, c'est qu'il 
taut donner d'emblee a cette collaboration une certaine sou
plesse. 
Actuellement, on prevolt neuf täches communes. Je ne vais 
pas les enumerer toutes ici, mals cela passe par l'execution 
de peines, les universites, !'Insertion et la prise en charge 
des personnes handicapees, etc. Nous sommes dans une 
societe en mouvement. Ce qui est juste aujourd'hui ne le 
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sera peut-etre plus demaln. Des domaines nouveaux appa
rattront rapldement. Or modlfler la constitution est une pro
cedure lourde; donc soumettre chaque modlfication even
tuelle a cette procedure nous paraft excesslf. Mais les petits 
cantons ne sont a notre sens pas pour autant abandonnes a 
l'arbltralre des cantons les plus forts. D'une part, toute modl
ficatlon de la liste des täches lntercantonales devra faire 
l'objet d'une modlfication de la lol, elle-meme sujette a refe
rendum. D'autre part, ce n'est pas parce que la loi aura ete 
modiflee que la participation a la nouvelle täche sera ou se
ralt d'office imposee aux cantons qul ne le souhaitent pas. 
Ce n'est que dans des conditions tres restrlctives, celles qul 
sont prevues dans ia loi et sur lesquelles nous reviendrons, 
qu'un canton recalcitrant pourra etre contraint de collaborer. 
lntrodulsons donc un mlnimum de souplesse dans cette 
nouvelle reglementation, reglons ces problemes au nlveau 
de la loi et non pas au niveau de la constitution. Je suls per
suade que malgre cela, Monsieur Schmid, vous pourrez 
contlnuer de vlsiter chaque annee l'Olma et la ZOspa sans 
arriere-pensees! 

Malssen Theo (C, GR): Ich möchte vorweg zu dieser Dis• 
kusslon festhalten, dass ich mich mit Überzeugung der 
Mehrheit anschliesse. Denn Ich bin der Auflassung, dass bei 
den Regelungen Ober die Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
zwischen den Kantonen sichergestellt werden muss, dass 
auch das Ständemehr gilt. Damit wird verhindert, dass ei
nige grosse Kantone bestimmen, wo die Zusammenarbeit 
und entsprechende Beitragsleistungen stattzufinden haben. 
Zu meinen beiden Anträgen: Der erste Antrag betrifft bei Ar
tikel 4Sa Absatz 1 Litera e den Begriff «Abfallentsorgung». 
Gemäss Umweltschutzgesetz wie auch von der bundesrätll
chen Technischen Verordnung Ober Abfälle her sind wir ge
halten - das ist Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Abfälle auch richtig so -. dass wir die Abfälle möglichst 
verwerten, wenn sie nicht vermieden werden können. Das 
Prinzip wäre: Abfälle zuerst vermeiden, dann, wenn es Ab
fälle gibt, diese verwerten und erst dann, wenn Abfälle nicht 
anders entsorgt werden können, diese endlagern oder Ober 
die Verbrennung entsorgen. 
Diese Aktivitäten, die hier notwendig sind, kommen nach 
meinem DafQrhalten mit dem Begriff «Abfallentsorgung„ zu 
wenig zum Ausdruck. Es geht je länger, je mehr darum, dass 
wir die Abfälle bewirtschaften, dass wir uns also Oberlegen, 
auf welche Art und Welse die Verwertung erfolgt und die 
Wertstoffe wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt 
werden können. Ich empfehle Ihnen hier, den Begriff zu er
setzen. Falls er irgendwelche Probleme bereiten sollte, 
könnte sich ja dann immer noch der Zweitrat mit dem Buwal 
darQber unterhalten. 
Der zweite Punkt, den Ich Ihnen beantrage, betrifft Litera g. 
Hier wird festgehalten, dass diese Verpflichtung tor den öf
fentlichen Agglomerationsverkehr gelten solle. Ich habe 
mich gefragt: Warum nur beim öffentlichen Agglomerations
verkehr und nicht auch beim öffentlichen Regionalverkehr? 
Es gibt auch beim öffentlichen Regionalverkehr, also beim 
Verkehr ausserhalb der Agglomerationen - wobei sich im
mer noch die Frage stellt, wie die Agglomerationen genau 
definiert werden -, verkehrsmässige zusammenhänge, wel
che die Kantonsgrenzen überschreiten. Ich denke, es macht 
Sinn, dass allenfalls auch dort solche Modelle der Zusam
menarbeit, wie sie mit dieser Bestimmung realisiert werden 
sollen, ermöglicht werden. 
Ich habe ein Beispiel: Es gibt den Linienverkehr von Postau
tos Ober die Alpenpässe; diese Linien überschreiten oft die 
Kantonsgrenzen. Ich weiss aus meiner beruflichen Erfah
rung, dass es eine durchgehende Verbindung zwischen 
GraubOnden und dem Tessin Ober den Lukmanlerpass gab, 
solange die Bahnlinie bis Olivone bestand und funktionierte. 
Als diese Bahnlinie aufgehoben wurde, ersetzte man sie 
durch eine Buslinie auf der Tesslner Seite. Seither gab es 
keine durchgehende Verbindung mehr Ober den Lukmanler
pass. Die Leute, die von einem Tal in das andere wollten, 
mussten auf dem Lukmanlerpass von einem Busbetrieb auf 
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einen anderen umsteigen. Wir haben damals lange darOber 
diskutiert und sind In dieser Frage nicht weiter gekommen. 
Das Ist ein Beispiel, das zeigt, dass es auch beim öffentli
chen Regionalverkehr darum geht, solche Formen der kan
tonsObergreifenden Zusammenarbeit zu ermöglichen, und 
dass es wichtig ist, dass wir Ober entsprechende gesetzliche 
Grundlagen respektive eine verfassungsmässige Grundlage 
verfügen. 
Ich möchte Ihnen empfehlen, bei Artikel 48a Absatz 1 Litera g 
meinem Antrag zu folgen. Auch hier kann sich der National
rat noch näher mit der Frage beschäftigen, ob dieser Weg 
richtig sei. Nach meiner Überzeugung und nach meiner Er
fahrung wäre eine solche Bestimmung zweckmässlg. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich unterstOtze die Mehrheit und bitte 
Sie, ihr zuzustimmen. Ich werde mich dazu nachher noch 
ausfOhrUch äussern. 
Zur Minderheit 1 (Schweiger) besteht ein Unterschied, der 
aus meiner Sicht nicht überwältigend ist. Die Mehrheit bean
tragt, dass die Bundesversammlung von Verfassung wegen 
als die Instanz eingesetzt werden soll, die zuständig ist, die 
Allgemeinverbindlicherklärung und die Beteiligungspflicht 
anzuordnen. Die Minderheit I will diese Kompetenz dem 
Bund übertragen. Sie kann sich auf Artikel 51 Absatz 2 der 
geltenden Bundesverfassung berufen: «Die Kantonsverfas
sungen bedürfen der Gewährleistung des Bundes.» Die 
Faktizität Ist allerdings, dass die Bundesversammlung die 
Kantonsverfassungen gewährleistet. Mit der Mehrheit bitte 
ich Sie, das festzuschreiben, damit nichts anderes passieren 
kann. 
Das hat auch etwas mit der föderalen Courtoisie zwischen 
Bund und Kantonen zu tun. Es Ist völlig klar, dass eine Än
derung der Kantonsverfassungen, unter Vorbehalt der Zu
stimmung des Volkes, vom höchsten Staats- und Verfas
sungsorgan, also von der Bundesversammlung, genehmigt 
werden muss. Das sollte eigentlich auch fOr die Fragen gel
ten, die hier anstehen. Wenn nämlich Kantone - da gebe ich 
Herrn Schweiger Recht - unter einander Kleinigkeiten re
geln, mag es sein, dass es etwas hochgegrlffen ist, dafür die 
Bundesversammlung zu bemühen. Aber wenn es um wich
tige Dinge geht, im Vergleich zu denen die Streichung des 
Polizeiartikels in Appenzell lnnerrhoden vor wenigen Wo
chen ein Klacks ist, wäre es falsch, wenn das nicht die Bun
desversammlung, sondern ein Departement oder gar eine 
Sektion oder der Bundesrat als allgemein verbindlich erklä
ren könnte. Sie werden mir entgegenhalten, man könne das 
auf Gesetzesstufe regeln. Ich bitte Sie, es in der Verfassung 
festzuschreiben. 
Von Bedeutung Ist aber vielmehr der Antrag der Minderheit II 
(Cornu). Hier geht es um zwei Fragestellungen: 
1. Sind die Allgemeinverbindlicherklärung und die Beteili
gungspflicht eine Veranstaltung, welche zugunsten der gros
sen oder zugunsten der kleinen Kantone eingesetzt wird? 
Herr Cornu geht mit der Botschaft vor allem davon aus, dass 
es eine Veranstaltung zugunsten der kleinen Kantone ist. 
Ich will das gar nicht vorweg bestreiten, aber ich möchte 
doch ein Gegenargument dagegenhalten. Aus meiner Sicht 
Ist es ein Instrument zugunsten der grossen Kantone. Wir 
haben zwei Sorten Aufgaben, wenn man die gemeinsamen 
Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen auf der 
Seite lässt. Es gibt Aufgaben, welche Vollzugsaufgaben 
sind, welche der Bund den Kantonen zum Vollzug übergibt. 
Das slnd Aufgaben, die der Kanton erfüllen muss. Darunter 
gibt es Aufgaben, die für kleine Kantone zu gross sind, da 
müssen sie mit grösseren Kantonen kooperieren. 
Jetzt kommt Herr Cornu und sagt Es könnte ja sein, dass 
die grossen Kantone sich weigern, den kleinen Kantonen zu 
helfen, dann kommt dieser Artikel 48 etwas ungut daher, 
denn die kleinen Kantone sollten die Möglichkeit haben, die 
grossen Kantone zu zwingen, ihnen zu helfen. Im Bereich 
der Bundesaufgaben werden sich die grossen Kantone aber 
hüten, den kleinen nicht zu helfen. Denn wenn es wegen der 
Weigerung der grossen Kantone dazu kommt, dass es 
kleine Kantone gibt, die Bundesaufgaben nicht vollzlehen 
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können, dann Ist das der Nagel, den die grossen Kantone In 
den Sarg des Föderalismus elngeschlagen haben. Dann 
kommt nämlich die Zentralisierung. Es ist im eigenen Inter
esse der grossen Kantone, Im Bereich der Obertragenen 
Bundesaufgaben mit den kleinen zu kooperieren, sie mit ins 
Boot zu nehmen. 
Mit Verlaub gesagt: Es ist mir kein Fall bekannt, wo das nicht 
schon auf freiwillige Art gespielt hätte. Wir haben z. B. In un
serem Kanton kein grosses Spital. Ich habe nie gesehen, 
dass sich die St. Galler und die Zürcher geweigert hätten, 
unsere Patienten aufzunehmen - selbstverständlich gegen 
entsprechende Bezahlung, das Ist die Konsequenz. Aber 
dass sie vor uns die Türe verschlossen hätten - nie! Unser 
Kanton hat keine Universität. Ich habe nie gesehen, Herr 
Cornu, dass die Universität Freiburg einen lnnerrhoder Stu
denten nicht aufgenommen hätte; früher war es sogar gratis, 
heute zahlen wir dafür. Bei diesen Dingen habe ich die Auf
fassung, dass wir als kleine Kantone diese Bestimmung 
nicht brauchen. Es Ist Im Interesse der grossen, das auch 
ohne Zwangsveranstaltung zu tun. 
2. Im Bereich der originären Kantonsaufgaben allerdings 
sieht es dann anders aus: Dort brauchen die kleinen Kan
tone einen Schutz. Zugegeben: ZOspa, Olma und solche 
Veranstaltungen sind natürlich nicht gerade die Intelligente
sten Beispiele. Aber es sind Entwicklungen denkbar, bei de
nen - ich habe es gestern erwähnt - der eine Kanton eine 
andere Vorstellung vom Umfang seiner staatlichen Dienst
leistungen hat als ein anderer Kanton. Ich will Ihnen das am 
Beispiel von Artikel 48a Absatz 1 Litera d, den Kultureln
rlchtungen von Oberreglonaler Bedeutung, exempllflzleren. 
Ich bin ganz klar der Auffassung, dass die Kultur originäre 
kantonale Zuständigkeit Ist. Ob Innerrhoden ein Theater will 
oder nicht, ist Sache der lnnerrhoder und von niemandem 
anderem sonst. Man muss als Staat, als Kanton keine Kultur 
veranstalten; die Bundesverfassung schreibt uns das nicht 
vor, das ist eine originäre Aufgabe der Kantone. 
Wenn nun ein Kanton Zürich glaubt, er müsse sich einen 
Christoph Marthaler leisten, dann soll er das tun, aber er soll 
nicht auch noch die relativ armen Appenzeller zur Kasse bit• 
ten, um diese Luxusveranstaltung mltzufinanzieren. Wenn er 
das aber dennoch tun will, dann soll das aufgrund einer eid
genössischen Volksabstimmung von Volk und Ständen ge
tan werden. Hier steht es: Wenn wir Absatz 1 Litera d akzep
tieren, dann werden wir In Zukunft unseren Kernstädten halt 
auch für solche Dinge einen Obolus zutragen. Sei dem so, 
aber wir wollen keine ständige Vermehrung solcher Aufga
ben ohne das Ständemehr. 
Daher bitte Ich Sie, der Minderheit II nicht zuzustimmen, 
denn dann wäre die Konsequenz, dass uns die grossen 
Kantone mit Ihrer grossen Anzahl an Stimmen Oberrollen! 
Zürich hat 1, 1 Millionen Einwohner, Bern hat 0,9 Millionen 
Einwohner, dann folgen die Kantone Waadt und Aargau mit 
je einer halben MIiiion Einwohner. Der reine, von keinem 
Ständemehr gesicherte Mehrheitseffekt wird uns hier dazu 
führen, dass wir zu allen luxuriösen Veranstaltungen der 
grossen Kantone opposltlonslos Ja sagen müssen. 
Daher bitte Ich Sie, die Anträge der Minderheiten i (Schwel
ger) und II (Cornu) abzulehnen und der Mehrheit zuzustim
men. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich mochte mich nur kurz zum An
trag der Minderheit I Schwelger äussern, den Ich mitunter
zeichnet habe. Ich bin der Ansicht, dass es auf der Verfas
sungsstufe genügt - auch aus den Gründen, die Carlo 
Schmid jetzt ausgeführt und unterstützt hat -. wenn man 
sagt, der Bund könne hier die Allgemelnverblndlichkeit und 
die Beteillgungsverpfllchtung aussprechen. Auf Gesetzes
stufe würde ich eine differenziertere Lösung vorziehen als 
Jene, die von der Minderheit I beantragt wird. Das hat sich In 
der Kommission nicht zu einem Antrag verdichtet, deswegen 
möchte Ich darauf verzichten, einen Antrag zu stellen. ich 
möchte aber den Gedanken zuhanden des ZWeltrates ein
geben. 
Bei der Allgemeinverblndllcherklärung, die nicht erfolgen 
muss, aber erfolgen kann, bin ich der Ansicht, dass die Bun-
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desversammlung zuständig sein muss. Hier geht es um die 
grossen Themen, die Herr Schmid erwähnt hat, und da sind 
meiner Meinung nach alle Kantone betroffen. Hier ist die 
Bundesversammlung das richtige Gremium. Wenn es hinge
gen darum geht, einen einzigen Kanton in einem Vertrag 
zwischen drei, vier oder fünf Kantonen zur Mitwirkung zu 
verpflichten, dann bin Ich der Meinung, dass es eine Stufe 
zu hoch ist. wenn die Bundesversammlung, die mit vielen 
wichtigen Geschäften mehr als ausgelastet ist, das auch 
noch vornehmen muss. Deswegen möchte ich im Bundes
gesetz über den Finanz• und Lastenausgleich eigentlich 
gerne diese mittlere Lösung zwischen der Fassung des Bun• 
desrates und dem Antrag der Minderheit I einführen. Es soll 
nicht jetzt gemacht werden, weil der entsprechende Antrag 
nicht vorliegt Ich bin aber der Meinung, dass das eine Zwi• 
schenlösung wäre, die im Zweitrat nochmals zu diskutieren 
ist. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich bitte Sie ebenfalls, in beiden 
Punkten der Mehrheit zu folgen. Nach meinem Verständnis 
sind beide Elemente Teil des Konsenses, den wir In den 
Kommissionsberatungen gefunden haben. 
Beide Elemente dürfen in ihrer praktischen Bedeutung aber 
nicht überbewertet werden. Wir werden ja alles unterneh• 
men müssen, damit solche gesetzlichen Verpflichtungen 
nicht nötig werden und sich die Kantone freiwillig einigen. 
Dafür gibt es ein Streltbellegungsverfahren, In dem sich die 
Kantone wenn immer möglich finden sollen. Trotzdem: Für 
diesen Konsens ist es wichtig, beide Elemente schon In der 
Verfassung festzuhalten. denn im Zeitpunkt der obligatori• 
sehen Abstimmung über die Verfassungsänderung ist das 
Gesetz ja nicht Gegenstand der politischen Diskussion, son• 
dern höchstens Teil des Hintergrundmaterials. Im Zeltpunkt 
der Abstimmung spielt es eine Rolle, ob man sagen kann. 
diese Aufgabenbereiche seien umschrieben und es sei fest• 
gelegt, dass die Bundesversammlung das zuständige Organ 
ist. Das Ist auch eine Frage des ständemehrs. 
1. Ich äussere mich zur Frage der Zuständigkeit der Bundes
versammlung mit ein paar zusätzlichen Bemerkungen: 
- Selbstverständlich ist nicht davon auszugehen, dass die 
Mitglieder der Bundesversammlung als solche besser In der 
Lage sind, das zu beurteilen. Das ist eine Frage des Verfah
rens. Wenn wir die Bundesversammlung für zuständig erklä• 
ren. dann findet ein öffentliches und transparentes Verfahren 
statt, bei dem sich nicht nur die Kantonsregierungen In der 
Anhörung, sondern in dem sich jedermann äussern kann, 
auch die Vertreter der Politik. 
- Sodann haben wir in der Bundesversammlung mit dem 
Nationalrat und dem Ständerat eine doppelte Legitimations
basis. 
- Schliesslich werden in der Bundesversammlung nicht nur 
unter den Verwaltungen ausgehandelte Vereinbarungen 
bzw. Sachaspekte beurteilt - das gehört selbstverständlich 
auch dazu -, sondern es wird ein politischer Entscheid ge• 
fällt. Das Verfahren wird bewusst polnisch entschieden. 
2. Welche Stellung hat die Bundesversammlung In unserer 
Bundesverfassung? Ich meine, deren Stellung lege es nahe, 
auch die Fragen der Verpflichtung in diesen Kreis auf
zunehmen. Die Bundesversammlung ist beispielsweise für 
die Gebietsveränderungen zuständig; auch kleinste Gebiets
veränderungen sind Sache der Bundesversammlung. Die 
Bundesversammlung ist für die Genehmigung der Kantons
verfassungen zuständig. Das betrifft häufig auch kleinere, 
relativ unwichtige Fragen, die in unserer Runde gar nicht dis
kutiert werden, wir haben es In dieser Session wieder erlebt. 
Trotzdem taucht gelegentlich eine wichtige Frage auf, und 
dann soll eben die Bundesversammlung zuständig sein. Das 
ist der Sinn von Artikel 172 Absatz 2 der Bundesverfassung. 
Oberhaupt ist nach unserer Bundesverfassung primär dle 
Bundesversammlung für das Verhältnis zwischen Bund und 
Kantonen zuständig. Es gibt auch Elnzelentschelde, die 
ganz bewusst In die Hand der Bundesversammlung gelegt 
wurden; Artikel 82 Absatz 2 enthält einen derartigen Ent
scheid. 
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3. Zur Gewichtung: Es geht darum, allenfalls Entscheide der 
Kantonsparlamente, ja des Volkes der Kantone beiseite zu 
schieben. Das betrifft möglicherweise gravierende Konflikte, 
bei denen es mir weise erscheint, sie In die Hand der Bun
desversammlung zu legen. 
4. Die Zuständigkeit der Bundesversammlung Ist auch Tell 
der Beschränkung der «vierten Ebene». Es glng doch als re
lativ deutlicher Zug durch die Beratungen In unserer Kom
mission, dass wir die Ebene zwischen Bund, Kantonen und 
Gemeinden, diese so genannte vierte Ebene, mögllchst be
scheiden halten wollen. Wir haben uns bemüht. die Recht
setzungskompetenz einzugrenzen. Wir haben uns bemüht, 
die Kantonsparlamente einzuschalten. Ein weiteres Element 
Ist die Zuständigkeit der Bundesversammlung. 
5. Darf ich ein Argument nachschieben, das an sich mit die
sem Institut zusammenhängt? Die Verpflichtung zu diesen 
interkantonalen Verträgen Ist an sich etwas Problemati
sches, weil man damit jemanden zwingt, einen Vertrag abzu
schllessen. Es gibt solche Dinge In der Rechtsordnung 
andernorts auch, aber man muss sie Immer mit besonderer 
Anstrengung regeln. 
Das Projekt versucht, diese Spannung zu überwinden, in
dem man die Kompetenzen zweitellt. Man sagt. die Kantone 
seien fOr den Inhalt zuständig, und die Bundesbehörde - die 
Bundesversammlung, so hoffe ich - sei dafür zuständig, die 
normative Wirkung auszudehnen, also die weiteren Kantone 
vor allem verfahrensmässlg einzubeziehen. Das ist mit «Ver
fahren» gemeint, aber der Inhalt soll Sache der Kantone 
bleiben. Auch wenn der Zwang unumgänglich Ist, soll zwi
schen dem dazu Gezwungenen und den übrigen Kantonen 
auszuhandeln sein, wie weit der Vertrag eine Ergänzung 
eben nötig macht. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Stiihelln Phillpp (C, TG): Nur ganz kurz zur Frage, ob ge
mäss Minderheit I der Bund oder gemäss Mehrheit die Bun
desversammlung die Genehmigung hierzu ausdrücklich 
auszusprechen hat: Frau Spoerry hat mich mit ihrem Votum 
beinahe überzeugt - ich betone: beinahe! -, indem sie dar
auf hinweist, es könne Ja nur darum gehen, hier auch einen 
einzelnen Kanton zu verpflichten. 
Ich frage mich unwillkürlich: Ja, um welchen Kanton handelt 
es sich dann? Ist es ein kleiner oder eben gerade ein sehr 
grosser Kanton? Das wird erfahrungsgemäss in aller Regel 
der sehr grosse Kanton sein - viel eher als ein kleiner Kan
ton-. der nicht durch die übrigen benachbarten kleinen Kan
tone alleine zum Mitziehen bewegt werden kann. Das Ist 
beinahe eine Erfahrungstatsache. Es wird dann also darum 
gehen, dass mit Hilfe des Bundes ein wesentlich grösserer 
Kanton zum Mitmachen bewegt werden muss, vielleicht ein 
Kanton, der mehr Einwohner hat als die übrigen Kantone zu
sammen, welche etwas gemeinsam mit diesem grossen 
Kanton bewältigen möchten. 
Sehen Sie, dann erhält doch dieser Vorgang, das «Mltzwin
gen» - darum geht es hier Ja - des grossen Kantons mit den 
kleinen Kantonen eine politische Tragweite, welche, so 
meine Ich, den Einbezug der Bundesversammlung tatsäch
lich rechtfertigt. Ich meine, man muss an diesen Aspekt den
ken, wie sich das dann in der Praxis auswirken wird. 
Ich empfehle Ihnen, der Mehrheit zuzustimmen. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: Zu den 
beiden Grundsatzfragen der Anhebung auf Verfassungsstufe 
und der Kompetenz äussere Ich mich nicht mehr, hler sind 
die Argumente gefallen. 
Kurz zum Antrag Maissan: Dieser lag der Kommission nicht 
vor; Ich kann deshalb nicht für die Kommission sprechen 
und nur eine Kurzbeurteilung wagen. Generell Ist zu sagen, 
dass wir bei diesen Bereichen der Zusammenarbeit natürlich 
davon ausgegangen sind, dass die Kantone das so wollten. 
Deshalb haben wir uns hier auch zurückgehalten. Ich könnte 
mir vorstellen, dass man der Formulierung von Absatz 1 
Buchstabe e, «Abfallbewirtschaftung» - das ist ein weiterer 
Begriff als «Abfallentsorgung» -, möglicherweise zustimmen 
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könnte. Ich bin dann aber froh, wenn Herr Bundespräsident 
Vllliger noch Stellung dazu nimmt. Hingegen geht es bei 
Buchstabe g doch um ein zusätzliches Element, dessen 
Tragweite abzuschätzen Ich nicht In der Lage bin. Da wäre 
es wahrscheinlich richtig, wenn das allenfalls dann in der 
Kommission des Nationalrates näher angeschaut würde. 

Vllllger Kasper, Bundespräsident: Ich möchte zuerst eine 
Präzisierung zu einer Bemerkung von Herrn lnderkum an
bringen. Er hat sie so nebenbei gemacht, aber Ich kann sie 
so nicht stehen lassen, weil sie missverständlich sein 
könnte. Sie haben gesagt, wir würden bei Artikel 189 da
rOber diskutieren, ob dieser Grundsatz Justizlabel gemacht 
werden solle. Dies betrifft die Frage der Subsidiarität bei Ar
tikel 43a. Es Ist wichtig, hier festzuhalten, dass es bei Arti
kel 189 nicht darum geht. Die Grundsätze in Artikel 43a, in
klusive Subsidiarität, sind ganz klar nicht Justizlabel. Ich wie
derhole das, was Ich gestern gesagt habe. In Artikel 189 Ab· 
satz 2 wird vorgesehen, dass das Bundesgericht Streitigkei
ten zwischen Bund und Kantonen wegen Verletzung verfas
sungsmässiger Kompetenzen der Kantone durch den Bund 
beurteilen können soll, nicht aber Verletzungen der Grund
sätze, die für die Kompetenzverteilung massgebend sind. 
Das ist eine wichtige Differenz. Ich wollte das einfach präzi
sieren, weil man das sonst anders hätte verstehen können. 
Zu den vorliegenden Anträgen: Es geht hier - wie Sie wls· 
sen - erstens um die Möglichkeit, einen Kanton dazu zwin
gen zu können, sich einem Interkantonalen Vertrag anzu
schliessen. zweitens geht es um die Allgemeinverblndlicher
klärung von Interkantonalen Verträgen. Diese Unterschei
dung ist noch wichtig für die Beurteilung der Frage, wer 
wofür zuständig sein soll. Es geht um die Bereiche, die dem 
unterworfen werden sollen, und um die Modalitäten. 
Zu den Bereichen: Es geht hier um den Leistungskatalog; er 
umfasst jene Aufgaben, bei denen aus heutiger Sicht so ge
nannte Splllovers festgestellt werden müssen: Es passiert In 
einem Kanton etwas, von dem der andere profitiert. Hier 
stellt sich die Frage, wo man das festschreiben soll: ob es 
richtig ist, dies mit sehr hohen HOrden zu versehen und in 
die Verfassung zu nehmen, oder ob es nicht besser In ein 
Gesetz aufgenommen würde. Ich muss Ihnen sagen: Rein 
von der Verfassungswürdigkeit her WOrde es der Bundesrat 
vorziehen, es ins Gesetz aufzunehmen, vor allem auch des
halb, weil hier eine geWisse zeitliche Dynamik auftreten 
kann. Die Situation kann sich natürlich verändern. Es kann 
nötig sein, hier neue Bereiche aufzunehmen. Es sind dies 
vor allem jene Bereiche, in denen sich ein Zentralisierungs
schub durchaus aufdrängen könnte, wenn man nicht eine 
Möglichkeit findet, sie In der «vierten Ebene» einzuziehen. 
Wir versuchen aber, es nicht zu einer vierten Ebene zu ma
chen, sondern es rechtlich so abzustotzen, dass es dem 
Dreiebenenmodell einlgermassen entsprechen kann. Hier 
geht es also um Fragen der «Verfassungsschönheit», der 
VerfassungsWOrdlgkelt usw. 
Ich spüre aber, dass hier bei den Kantonen gewisse Ängste 
vorhanden sind, es könnte zu leicht sein, etwas Neues hin
einzunehmen. Das könnte natürlich auch im Abstimmungs
kampf durchaus zu einem Thema werden. Deshalb würde 
ich an sich die Lösung der Minderheit II (Cornu) vorziehen, 
werde aber nicht besonders frustriert sein, wenn Sie es 
trotzdem auf die unschönere Art machen. Ich habe fOr diese 
Ängste ein gewisses Verständnis. 
Nun die Frage: Wer soll zuständig sein, hier die Entscheide 
zu fällen? Elgentllch sind es zwei Fragen: Wo wollen Sie die 
Zuständigkeit festsetzen, und wer soll dann zuständig sein? 
Ich bin klar der Meinung, dass man fOr die Zuständigkeit der 
Bundesversammlung sein kann und das trotzdem nicht In 
die Verfassung schreiben muss. Man kann das auch im Ge
setz regeln; dann ist es nicht so zementiert. Bel der Bera
tung des Gesetzes können Sie diese Frage noch einmal 
diskutieren. Grundsätztich sollte man Organzuständigkeiten 
eigentlich nicht in der Verfassung, sondern im Gesetz festle
gen. 
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Das Ist also der erste Grund, warum Ich Ihnen empfehlen 
möchte, hier der Minderheit 1 (Schwelger) zuzustimmen und 
das nicht auf Verfassungsebene zu regeln. 
Ich glaube aber, dass es auch richtig wäre, die Frage der 
Zuständigkeit doch etwas differenzierter anzuschauen. Ich 
habe schon etwas Verständnis dafür, dass man sagt, fOr 
ganz geWichtlge Brocken möchte man die Zuständigkeit der 
Bundesversammlung vorsehen. Umgekehrt meine Ich, dass 
man die Bundesversammlung nicht mit den eher weniger 
wichtigen Fällen belasten sollte. 
Ich glaube, Sie haben In den schwergeWichtigen politischen 
Bereichen genügend zu tun. Ist es wirklich richtig, irgendwel• 
che kleinen, regionalen Verträge zu genehmigen, auch wenn 
Sie das natOrllch gemäss einer entsprechenden Liste auf 
routinierte Art tun können und der Nationalrat das nach Ka
tegorie V behandeln würde? 
Wenn Sie die Zuständigkeit dem Bund und nicht der Bun
desversammlung Obertragen, könnte Ich mir vorstellen, dass 
man sich für das Gesetz noch eine ZWischenlösung über
legt: Man könnte sich Oberlegen, die Allgemeinverblndllcher
klärungen In die Zuständigkeit der Bundesversammlung zu 
geben, weil das alle Kantone betrifft, und die Verpflichtung 
einzelner Kantone zur Beteiligung In der Zuständigkeit des 
Bundesrates zu belassen. 
Ich lasse auch das Argument, das Herr Pflsterer gebracht 
hat, nicht gelten, wonach es sehr viel transparenter sei, 
wenn die Bundesversammlung zuständig Ist Der Bundesrat 
muss seine Begründungen usw. natürlich auch sehr transpa
rent machen: Er muss seinen Entscheid publizieren, er muss 
Ihn begrOnden, er muss mit allen Beteiligten darüber reden 
usw. Hier ist Transparenz durchaus auch gewährleistet. 
Das Ist der Grund dafOr, dass ich Ihnen empfehle, hier der 
Minderheit 1 (Schweiger) zuzustimmen. Beim ersten Bereich 
habe ich Sympathie fOr die Minderheit II (Cornu), habe aber 
ein gewisses Verständnis tor die Ängste, die hier vorhanden 
sind. 
Zum Antrag Malssen: Mit Absatz 1 Buchstabe e habe Ich 
keine Probleme. «Abfallbewirtschaftung» ist wahrscheinlich 
das bessere Wort, das leuchtet ein. Hinsichtlich der Hlnzufü
gung des Regionalverkehrs bei Buchstabe g geht es mir Wie 
Ihrem Kommissionspräsidenten: Ich kann Im Moment nicht 
ermessen, was das bedeutet, und es war In der kurzen Zeit 
auch nicht möglich, mit den Kantonen darOber zu reden. Ich 
entnehme dem Votum von Herrn Maissan, dass hier durch• 
aus ein ernsthaftes Problem vorliegen könnte. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, dem Antrag Jetzt nicht zu
zustimmen; Ich wOrde mich dann aber verpflichten - und 
meine Mitarbeiter entsprechend anweisen -, das Problem 
im Hinblick auf die Behandlung Im Zweitrat vertieft anzuge
hen, auch mit den Kantonen, mit der Konferenz der Kantons
regierungen, und das Anliegen dort einzubringen. Wir 
worden Sie dann selbstverständlich Ober die Resultate einer 
solchen vertieften Prüfung Informieren. 

Malssen Theo (C, GR): Ich möchte kurz Stellung nehmen 
zu dem, was der Bundespräsident zu meinem Antrag betref
fend Artikel 48a Absatz 1 Buchstabe g gesagt hat: Es gibt 
noch andere Räume. Ich denke an den Regionalvel'kehr 
St. Galler Oberland und Bündner Rhelntal. 
Aber nachdem zugesichert worden Ist, dass das abgeklärt 
Wird, ziehe Ich meinen Antrag zu Buchstabe g zurOck. Wir 
werden sehen, was bei den Abklärungen herauskommt. 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Nous votons sur la 
proposltlon Malssen a l'artlcle 48a allnea 1 er lettre e. La pro
posltlon a la lettre g est retlree. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Malssen .... 26 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •... 1 Stimme 

Le p"'sldent (Cottler Anton, presldent): La lettre e est donc 
modlfiee dans le sens de la proposltlon Malssen. 
J'opposerai maintenant la proposltlon de la mlnorlte I a celle 
de la mlnorlte II et le resultat a la proposltion de la majorlte. 

Bulletin offide! de r Assemblee fedlfflde 



2. Oktober 2002 

Cornu Jean-Claude (R, FR): S'agissant de la proposltion 
que vous faites concernant l'ordre des votes, je sais que cela 
correspond en prlnclpe au reglement: on oppose les propo
sition de mlnorlte d'abord et ensuite celle qui l'emporte ä 
celle de la majorite. Cependant, dans Je cas particulier, ll me 
semble que les proposltlons des minorltes I et II ne sont pas 
contradlctoires et ne s'opposent pas puisqu'elles ne traltent 
pas du tout de la m~me problematique. La proposltion de la 
minorite II traite de la question de savoir si les domaines de 
täches doivent se trouver au niveau legislatlf ou au niveau 
constitutlonnel, alors que la proposltlon de la mlnorlte I traite 
de la questlon de savoir s'il est de la competence de !'As
semblee federale ou du Conseil federal de decider le cas 
echeant de la force obligatoire ou de l'adhesion forcee d'un 
canton ä une conventlon. 
SI j'ose des lors me permettre de suggerer un ordre different 
pour les votes, je pense qu'II seralt plus judlcieux d'opposer 
dans un premier temps la proposltlon de la minorite II ä celle 
de la majorite et dans un deuxleme temps celle de la mino
rlte I ä celle de la majorite, puisqu'II s'aglt de regler des 
questions differentes; on pose des questlons de principe qui 
se retrouvent aussl, flnalement, au niveau de la loi. 

Le presldent (Cottier Anton, president): Ma propositlon est 
fondee sur le reglement. SI vous voulez vous y opposer, 
vous devez presenter une motion d'ordre. Est-ce que vous 
souhaitez en presenter une? Si oui, dans quel ordre exact 
devons-nous proceder? 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Je formule cette motlon d'or
dre. Je propose que l'on tranche d'abord la question de prin
clpe: est-ce que la liste des täches dolt se trouver au nlveau 
de la loi ou au nlveau de la constltution? Cela signlfle que 
dans le premier vote on oppose la proposltion de la minorite 
II a celle de la majorlte et, ensuite, celle de la minorite I a 
celle de la majorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Cornu .... 25 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Le presldent (Cottier Anton, president): Nous procedons 
donc au vote selon !'ordre propose par M. Cornu. La propo
sition de la majorlte est modlfiee par la proposltlon Maissan 
que vous avez deja acceptee. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den modifizierten Antrag der Mehrheit .... 32 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 8 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den modifizierten Antrag der Mehrheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 12 Stimmen 

Art. 48 Abs. 5, 8 
Antrag der Kommission 
Abs.5 
Die Kantone können Interkantonale Organe durch interkan
tonalen Vertrag zum Erlass rechtsetzender Bestimmungen 
ermächtigen, die einen Interkantonalen Vertrag umsetzen, 
sofern der Vertrag: 

Abs.6 
Die Kantone beachten das Interkantonale Recht. 

Art. 48 al. 5, 8 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 5 
Les ca'ntons peuvent, par une convention lntercantonale, ha
biliter un organe intercantonal a edicter des dispositions 
contenant des regles de droit, qui mettent en oeuvre une 
convention lntercantonale, a condition que cette conventlon: 
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Al. 6 
Las cantons respectent le droit intercantonal. 

lnderkum Hanshelri (C, UR), für die Kommission: Wir haben 
noch Artikel 48 Absätze 5 und 6 zu beraten, die nicht ganz 
unbedeutend sind. 
Für Absatz 5 beantragt die Kommission die Ergänzung «die 
einen interkantonalen Vertrag umsetzen». Mit dieser Ergän
zung will sie zum Ausdruck bringen - Kollege Pflsterer hat 
das gestern thematisiert -, dass Interkantonale Organe na
türlich nicht beliebig rechtsetzende Bestimmungen erlassen 
können, sondern nur solche, die der Umsetzung des ent
sprechenden Vertrages dienen bzw. hiezu erforderlich sind. 
Anders ausgedrückt: Die durch interkantonale Organe erlas
senen Bestimmungen müssen durch den betreffenden Inter
kantonalen Vertrag, der zudem die Voraussetzungen ge
mäss Absatz 5 Buchstaben a und b erfüllen muss, abge
deckt sein. 
Bel Absatz 6, bei dem wir einen gegenüber dem Entwurf des 
Bundesrates anders lautenden Antrag der Kommission vor
liegen haben, geht es um die Regelung des Verhältnisses 
zwischen kantonalem und interkantonalem Recht in einem 
Konfliktfall. Hlezu muss ich noch einige Ausführungen ma
chen. Die Bundesverfassung kennt zwei Konfliktmuster: Das 
erste Muster betrifft das Verhältnis von Bundesrecht und 
kantonalem Recht. Hierzu haben wir Artikel 49 Absatz 1, wo
nach Bundesrecht entgegenstehendem kantonalen Recht 
vorgeht. Sodann enthält die Bundesverfassung eine Bestim
mung zwecks Regelung des Verhältnisses von Völkerrecht 
und Landesrecht, es handelt sich um Artikel 5 Absatz 4: 
«Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.» 
Es Ist selbstverständlich, dass Interkantonale Verträge wie 
auch andere Verträge einzuhalten sind. Ihre Kommission 
vertritt aber die Auffassung, dass die vom Bundesrat vorge
schlagene Regel, wonach interkantonales Recht entgegen
stehendem kantonalen Recht vorgehe, zu absolut sei. Denn 
nicht jedes Interkantonale Recht kann In jedem Fall kantona
len Verfassungen und Gesetzen vorgehen. Interkantonales 
Recht entsteht nämlich auch beispielsweise durch Verein
barungen zwischen Kantonsregierungen oder auch durch 
Vereinbarungen von Amtsstellen, die Kantonsreglerungen 
unterstehenden, wie etwa Pollzelkommandos. Auch Verwal
tungsabkommen Ober die Zusammenarbeit bei der Erfüllung 
lokaler oder regionaler Aufgaben bilden Interkantonales 
Recht. Es scheint offensichtlich, dass solche Vereinbarun
gen gegenüber Kantonsverfassungen, die immerhin vom 
Volk angenommen worden sind und überdies vom Bund, 
konkret von der Bundesversammlung, gewährleistet werden 
müssen, nicht auch Vorrang genlessen dürfen. Daher ist die 
Kommission der Auffassung, dass die Formulierung - wie 
sie auch für das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht 
gilt - «die Kantone beachten das interkantonale Recht» an
gemessener ist. Es wird damit zum Ausdruck gebracht, dass 
es schwierig Ist, dieses Verhältnis In generell-abstrakter 
Norm auf Stufe der Verfassung festzuhalten. Die Formulie
rung «beachten» scheint uns deshalb angemessener zu 
sein. Das will aber nicht bedeuten - das möchte ich klar un
terstreichen-, dass die Konfliktregel Im Verhältnis Völker
recht/Landesrecht einfach mutatls mutandis auf das Ver
hältnis von interkantonalem Recht und kantonalem Recht 
angewendet werden kann. 

Angenommen - Ar:Jopte 

Art. 60 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 80 al. 2 
Proposition de la comm/ssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: In Artl· 
kel 60 haben wir In Absatz 2 - Im Rahmen der Entflech-
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tung - eine Bestimmung des Inhaltes, dass die Beschaffung 
der Bekleidung und der Ausrüstung tar Armeeangehörige, 
die bis anhin zumindest teilweise noch bei den Kantonen 
lag, nun ausschllesslich Sache des Bundes Ist. Es wird Sie 
nicht überraschen, wenn Ich Ihnen eröffne, dass diese Be
stimmung in der Kommission zu keinen Diskussionen Anlass 
gegeben hat. 

Angenommen -Adopte 

Art. 62 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 62 al. 3 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

lnderkum Hanshelri (C, UR), für die Kommission: Hier be
finden wir uns Jetzt in einem Bereiche, der politisch heikel ist, 
wie dies schon in der Eintretensdebatte zum Ausdruck ge
kommen ist. Gestatten Sie mir deshalb einige Ausführungen 
hierzu. 
Bereits heute stellt die Sonderschulung eine kantonale Auf
gabe dar. Die Kantone wurden dabei aber bisher durch die 
IV unterstützt, in der Grössenordnung von etwa 500 bis 600 
Millionen Franken. Diese Unterstützung entfällt nunmehr. 
Die volle fachliche und finanzielle Verantwortung obliegt den 
Kantonen, wobei diese aber zur interkantonalen Zusammen
arbeit mit Lastenausgleich verpflichtet sind. 
Man mag sich fragen, ob diese Bestimmung erforderlich sei, 
nachdem Ja die Sonderschulung schon heute eine kantonale 
Aufgabe ist. Zwei GrQnde sprechen dafür, dass diese Be
stimmung In die Verfassung aufgenommen wird: ein polltl
scher und ein rechtllcher. Politisch gesehen erscheint es der 
Kommission ausserordentllch wichtig, diese Bestimmung in 
die Bundesverfassung aufzunehmen, damit klar und un
missverständlich zum Ausdruck kommt, dass die Kantone 
diesbezüglich in die Pflicht genommen werden sollen; und 
die Kantone wollen dies auch. 
In kompetenzrechtllcher Hinsicht erscheint es von Bedeu
tung, dass die Sonderschulung bis zum 20. Altersjahr geht. 
Sie geht also weiter als die Verpflichtung gemäss Artikel 62 
Absatz 2 der Bundesverfassung, für einen ausreichenden 
Grundschulunterricht zu sorgen. Diese Verpflichtung fQr ei
nen ausreichenden Grundschulunterricht gemäss Absatz 2 
schllesst die Sekundarstufe nämlich nicht ein. Insoweit geht 
Absatz 3 also weiter. Von Bedeutung Ist schliessllch, dass 
der Anspruch auf ausreichende Sonderschulung In Verbin
dung mit Artikel 19 der Bundesverfassung nunmehr einen in
dlvldualrechtlichen Rechtsanspruch verkörpert. Anders aus
gedrückt: Aufgrund von Artikel 19 der Bundesverfassung 
kann der Anspruch auf Sonderschulung wie derjenige auf 
Grundschulunterricht durchgesetzt werden. 
Der Begriff "ausreichend» In Absatz 3 -- analog der Formu
lierung in Absatz 2 - bedeutet, dass die Kantone für einen 
Unterricht zu sorgen haben, der für die Behinderten sowohl 
in qualitativer als auch In räumlich-organisatorischer Hinsicht 
angemessen Ist. Falls erforderlich, hätte der Bund gestützt 
hierauf die Möglichkeit, in generell-abstrakter Form festzule
gen, was unter aausreichend» zu verstehen Ist. 

Comu Jean-Claude (R, FR): Je me permets d'lntervenlr pour 
evoquer une problematique que nous n'avons pas examlnee 
en detall en commlsslon, a savolr celle des subventlons 
octroyees aux organlsmes formant des specialistes dans le 
domaine du social. Si nous n'avons pas examine cette ques
tlon et ses consequences, c'est simplement parce qu'il s'agit 
d'un domalne ou des changements importants seront lntro
dults, mais pas au niveau constitutlonnel, pas au niveau de 
la loi federale sur la perequation financlere, mals blen au ni
veau legal. 
Ces changements ne n~ltent pas, comme Je l'ai dit, une 
revislon des bases constitutionnelles. II s'aglt de tous les do-
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malnes evoques au chiffre 6.2 du message. Et si j'en parle 
malntenant, ce n'est pas que j'anticipe le debat que nous 
aurons sur le deuxleme paquet, a savoir sur les modiflca• 
tlons a apporter a de nombreuses lois, mals slmplement 
parce que sl un correctlf dolt Atre apporte, a mon sens c'est 
malntenant qu'il faudralt le faire, par exemple au niveau des 
dlspositlons transitolres, comme nous l'avons falt s'agissant 
de l'encouragement de l'integratlon des Invalides - ce sera 
l'artlcle 112b - et de l'alde aux personnes ägees et aux per
sonnes handlcapees - artlcle 112c. Pour ces artlcles, nous 
avons lntrodult des dispositlons transltolres afln d'operer Ja 
transition vers le nouveau regime. 
Plus concretement, voila oiJ se sltue ma preoccupatlon. De
puls plus de quarante ans, !'Institut de pedagogle curatlve de 
l'Universite de Fribourg forme des specialistes en matlere de 
readaptation et d'asslstance aux personnes handicapees. 
Actuellement, ce sont plus de 700 etudlants qul sont en 
formatlon. Chaque annee, ce sont 170 a 180 nouveaux dl• 
plömes qul sont decernes a des etudlants venant de tous les 
cantons et de toutes les regions Hnguistlques de notre pays. 
A ma connalssance, c'est du reste le seul Institut du genre 
en Suisse romande. Or le flnancement de cet Institut depend 
essentiellement de l'assurance-lnvalidlte, qui verse par an
nee envlron 3,3 mllllons de francs en appllcatlon de l'arti
cle 74 allnea 1er lettre d de la lol federale sur l'assurance-ln
validite. La nouvelle perequatlon flnanclere, repartltlon des 
täches, supprlmera ce subventionnement, compromettant 
par la mAme la survle de cet Institut. En effet, en l'etat II est 
exclu que ie canton de Fribourg pulsse reprendre a son 
compte un pareil montant. Alnsl, la poursulte des etudes 
pour les etudlants actuellement en cours de formation serait 
remise en questlon. Certes des solutlons pourront Otre trou
vees pour l'avenlr, ce domalne relevant des täches lntercan
tonales auxquelles les cantons devront collaborer. Toutefols, 
la mise en place de ces nouveaux mecanlsmes de collabo
ratlon prendra plusieurs annees. Dans !'Intervalle, II s'aglra 
de trouver une solutlon. 
J'ai voulu evoquer cette problematique, mais plutöt que de 
formuler a la va-vlte une disposition transltolre dont nous 
n'aurlons pas eu le temps d'examlner toutes les consequen
ces dans le cadre de la commission - dlsposltlon transitolre 
qul sera assez complexe, du reste -, J'al prefere pour !'Ins
tant evoquer ce probleme en plenum - probleme qul n'est 
apparu que tout recemment - pour demander au deuxleme 
Conseil de lul trouver une solutlon, la formatlon dans ce do
maine restant essentielle. Ceia ne vaut du reste pas seule
ment pour l'lnstltut de pedagogie curatlve de l'Universite de 
Frlbourg, mals blen pour tous les etablfssements qui dlspen
sent ce genre de formation en Suisse. 
Je remercie donc la commlsslon du Conseil national et la dl
rectlon de proJet de l'admlnlstratlon de blen voulolr reprendre 
cette question dans le cadre des debats de la commlsslon. 
Je prle aussi le Conseil national de prendre en consideratlon 
ma suggestion. 

David Eugen (C, SG): Ich spreche zu Artikel 62 Absatz 3, 
zu Artikel 112b Absatz 2 und zu Artikel 112c Absatz 2. Die 
drei Bestimmungen gehören eigentlich zusammen, denn es 
betrifft die Sonderschulen, die Helme und Werkstätten für 
Behinderte und die Spitex. Diese drei Institutionen werden 
aufgrund dieser Verfassungsbestimmungen kantonallslert. 
Es geht hier um das weitaus grösste Volumen, das kantona
llslert wird, denn es geht um Beträge von etwa 1,8 MIiiiarden 
Franken. 
Nach der bisherigen Ordnung sind diese Institutionen In den 
Kantonen gewachsen und weit überwiegend von Ihnen finan
ziert worden; die Sonderschulen und Helme, aber zum Tell 
auch die Spltex unterstehen Jedoch der bestehenden AHV/ 
IV-Gesetzgebung, also klar dem Bundesrecht. Das Bundes
recht hat In diesem Sinne auch Rechtsansproche für diesen 
Personenkreis bewirkt. 
Wenn wir Jetzt diese Aufgaben kantonallsleren, stellen sich 
natürlich viele Eltern von behinderten Kindern die Frage, wie 
es mit Ihren Institutionen weitergeht. Ich denke, wir müssen 
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auf die Sorgen dieser Eltern eine Antwort geben und lnsbe• 
sondere die Frage beantworten: Können diese Institutionen 
weiterleben, oder werden sie aufgelöst? Im heutigen Sta
dium der Beschlussfassung wissen wir darüber sehr wenig. 
Das Ist der Grund meines Votums: Ich finde, in der weiteren 
Beratung - insbesondere auch Im Nationalrat - muss die
sem Punkt, zusammen mit den Kantonen, unbedingt Beach
tung geschenkt werden. Es muss von den Kantonen konk
reter aufgezeigt werden, wie die bestehenden lnstitutlonen 
in die Zukunft geführt werden können. Sonst entsteht eine 
grosse und schädliche Unsicherheit. Diese Unsicherheit wird 
gefördert durch den Umstand, dass hinter dem ganzen R· 
nanzausglelch der Gedanke steht, dass die Kantone damit 
frei vertügbare Mittel haben. Wenn wir aber ehrlich sind, sind 
diese Mittel eben nicht frei vertügbar. Diese 1,8 Milliarden 
Franken sind heute absolut gebunden - In institutionellen 
Beiträgen, in den Sonderschulen, in den Helmen und Werk
stätten für Behinderte und in den Spitex-lnstltutionen. 
Mit anderen Worten: Es ist auch eine Illusion zu meinen, die 
Kantone könnten diese Mittel dem erwähnten Bereich als 
frei vertügbar entziehen und neuen Zwecken zuführen. Im 
Gegenteil, In der Realität ist es wahrscheinlich dann so, dass 
sie in den weitaus meisten Fällen eine bestehende Aufgabe 
übernehmen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Kan
tone das tun werden. Aber für die Institutionen und insbe
sondere für die Eltern und auch für die Betroffenen selbst Ist 
es wichtig, Klarheit bezüglich ihrer konkreten Situation zu er
halten. 
Ich möchte bezüglich des Rechtsanspruchs auf einen Punkt 
aufmerksam machen, der für mich nicht befriedigend geklärt 
ist. Ich bin aber froh um das Votum des Kommissionspräsi
denten, denn er hat den Text, der hier steht, in dem Sinn In
terpretiert, dass ein individueller Rechtsanspruch auf die 
Sonderschulung wirklich besteht. Allerdings bezieht sich Ar
tikel 19 der Bundesverfassung, der ja diesen Rechtsan
spruch für den Grundschulunterricht enthält, nicht auf die 
Zeit nach der Grundschule, also nicht auf das 13. bis 20. Al· 
tersjahr. Es muss aber nach meiner Meinung klar zum Aus
druck kommen, dass man wirklich die Auffassung hat, dass 
diese Sonderschulung sichergestellt ist. 
Was die Helme und Werkstätten anbelangt, besteht heute 
nach meiner Meinung aufgrund der IV-Gesetzgebung auch 
ein Rechtsanspruch auf Eingliederung. Dieser Rechtsan• 
spruch ist stark tangiert, wenn die Eidgenossenschaft diese 
Eingliederung nicht mehr über die AHV/IV-Gesetzgebung, 
Insbesondere über die Werkstätten, umsetzt. Also muss 
auch in diesem Sektor klar definiert werden, ob und lnwle• 
weit dieser Eingliederungsanspruch für die Behinderten, ins• 
besondere auch für die behinderten Jugendlichen, besteht. 
Schliesslich gilt das auch bei der Spitex. Dort ist die Kran• 
kenversicherung tangiert. In welchem Umfang muss jetzt die 
Haushalthllfe, die nicht durch die Krankenversicherung ab
gedeckt ist, anders finanziert werden, wenn die AHV, die hier 
zuständig ist, wegfällt? Hier besteht einfach noch konkreter 
Klärungsbedarf, insbesondere für die betroffenen Institutio
nen und die Personen, die nachher diese Leistung in An
spruch nehmen dürfen, damit sie wissen, wie sich dieser 
Finanzausgleich für sie auswirkt. 
Mein Anliegen geht daher dahin, dass man die Übergangs
regelungen - also die Regelungen, die gelten, bis die Kan
tone diese Aufgaben definitiv übernommen haben - noch
mals genau überdenkt. Es sollte nicht dazu kommen, dass 
die Kantonalislerung zur Zerstörung guter, gewachsener Jn
stltutlonen führt, allein beispielsweise deshalb, weil jetzt die 
Kantonsgrenzen eine Rolle spielen, die vorher - also unter 
dem alten Recht - für diese Institutionen ohne Bedeutung 
waren. Es gibt beispielsweise Im Bereich der Blindenschu
len, aber auch der Gehörlosenschulen und der Schulen tar 
behinderte Kinder viele Institutionen, die sich völlig von den 
Kantonsgrenzen gelöst haben. Der Umstand, dass jetzt 
plötzlich die Kantonsgrenzen eine zentrale Bedeutung be
kommen, verändert nat0rlich die Situation vollkommen. 
Ich bin daher der Meinung - und das Ist eigentlich auch eine 
Bitte an die Kantone-, dass die Kantone Im Vorfeld, also be
vor diese ganze Vorlage zur Schlussabstimmung kommt, 
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hier ihre Vorstellungen verdeutlichen, wie sie diese Über
gangsregelungen zusammen mit dem Bund treffen wollen. 
Ich möchte in diesem Sinne auch den Appell an den Natio
nalrat richten, dass man dieses Anliegen in der weiteren Be
ratung aufnimmt. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Wir sind hier In der Tat 
beim ersten Punkt, wo es Diskussionen in grösserem Aus
mass gegeben hat, ob die Kantone wirklich gewillt und in der 
Lage sind, diese Aufgaben zu übernehmen, ob damit nicht 
etwas geschehe, was die Rechte z. B. Behinderter beein
trächtigen könnte. In dieser Diskussion kam natürlich auch 
ein gewisses Misstrauen den Kantonen gegenüber zum 
Ausdruck. Herr David hat eben darauf hingewiesen, dass die 
Zuweisung freier Mittel an die Kantone Ihnen natürlich er
möglicht - sonst wären es keine freien Mittel -, diese nach 
Ihren Prioritäten einzusetzen. Es stellt sich die Frage, ob sie 
diese dann wirklich dort einsetzen wollen und müssen, wo 
eben solche Aufgaben gelöst werden müssen. 
Ich muss vielleicht etwas zur Bedeutung des Ganzen sagen. 
Alleine diese Sonderschulungsfrage führt zu einem Entflech• 
tungsvolumen von über 600 Mllllonen Franken, das ist also 
ein ganz beachtlicher Betrag. Wir können solche Beträge 
nicht ausgliedern, ohne dass das Ganze substanzlos wird. 
Herr David hat berechtigterweise eindringlich auf die Pro
bleme hingewiesen, weil sie auch von aussen so perzipiert 
werden; ich bin froh, dass er zum Prinzip steht. 
Die Kantone können und werden aber natürlich versuchen, 
diese Probleme möglichst effizient zu lösen. Je höher die 
Stufe Ist, auf der man sie löst - wenn man das zum Beispiel 
dem Bund überträgt -, desto mehr muss man dann auch 
Vorschriften machen, damit nicht übermarcht wird, wenn das 
Geld einfach vorhanden ist. Man muss dann die Anzahl 
Krankenschwestern pro Quadratmeter, die Raumhöhen, alle 
diese Details festlegen und dafür sorgen, dass das einiger• 
massen vernünftig vollzogen wird. Alles das Ist nicht nötig, 
wenn es in kantonaler Kompetenz liegt. 
Es ist mir völlig klar, dass die Kantone - um es modern zu 
sagen - hier ein klares «commitment» abgeben müssen, 
dass sie gewillt und In der Lage sind, diese Probleme zu lö
sen. Ich bin überzeugt, dass sie das können. Ich habe ges
tern beim Thema der Altersheime darauf hingewiesen. Dort 
hat das alles - und eigentlich zur Zufriedenheit von allen -
bestens funktioniert. 
Jetzt zu den Sachfragen. Es Ist in der Tat so, dass allein aus 
Absatz 3 kein Individueller Rechtsanspruch abgeleitet wer
den kann. Dieser entsteht aber in Verbindung mit Artikel 19, 
der den grundrechtlichen Anspruch auf Grundschulunter
richt festlegt. Das sollte eigentlich dicht sein. Sie haben, Herr 
David, noch die Fragen der Spltex und des Eingliederungs
anspruchs für Behinderte erwähnt; darauf kommen wir dann 
bei Artikel 112 noch einmal zurück. 
Wir sind auch der Meinung, dass mit der neuen Lösung ge
wisse Vorteile verbunden sein werden, Indem z. B. integra• 
tive Konzepte, die Durchlässigkeit zur Normalschule usw., 
erleichtert werden. Die Kantone werden die Probleme durch
aus auch Innovativ lösen können - vielleicht sogar besser 
als heute. Wir stellen auch fest, dass die Behindertenorgani
sationen nicht einhellig Front dagegen machen. Manche tun 
es; es gibt aber auch andere, bei denen diese Kantonallsle
rung der Sonderschulung auf Zustimmung stösst. Sie sehen 
nämlich, dass damit eine Chance entsteht, lokal besser an
gepasste Lösungen mit weniger administrativem Aufwand zu 
erreichen und die Integration der behinderten Kinder sogar 
zu verbessern. Es liegt In der neuen Lösung also durchaus 
eine Chance. 
Wie ist das Verhältnis zu den freien Mitteln? Wenn die Mittel 
frei verfügbar sind, Ist ein Anreiz vorhanden, auch eine kos• 
tenmässlg optimale Lösung zu finden. Wir wollen mit diesem 
Absatz 3 aber auch festschreiben, dass die Aufgabe auch 
qualifiziert gelöst werden muss. Ich bin durchaus mit Ihnen 
einig, dass die Kantone aufgerufen sind, Im laufe der Dis
kussionen - bis es zur Volksabstimmung kommt -- diese Ver
pflichtung klar zu artikulieren und vielleicht schon zu sklz-
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zieren, in welcher Richtung sie das dann konkretisieren wol• 
len. 
Vom Problem, das Herr Cornu angesprochen hat, habe ich 
heute zum ersten Mal gehört. Ich glaube aber, Ihnen Folgen• 
des sagen zu können: Es geht hier anscheinend um ein heil• 
pädagogisches Institut In Freiburg, das aufgrund von Arti
kel 74 Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes Ober die 
Invalidenversicherung finanziert wird. In der Tat zieht sich 
hier die IV zurOck. Nach Auskunft meiner Fachleute ist aber 
vorgesehen, dass der Bund diese Aufgabe welterfinanzlert, 
aber neu auf der Basis des Hochschulartikels, sofern diese 
Ausbildung Hochschul- oder Fachhochschulnlveau hat. In 
diesem Sinne müsste das Problem eigentlich gelöst werden 
können. 
Es gibt keine anderen Anträge, aber es schien mir wichtig, 
diese Fragen noch kurz zu diskutieren. Ich bin Ihnen dank
bar, wenn Sie der vorgesehenen Lösung zustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 Abs. 1 ; 75a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 66 al. 1; 75a 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 82 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Antrag Ma/ssen 
.... gebührenfrei. Die Bundesversammlung kann Ausnahmen 
bewilligen. insbesondere für Strassen in Städten und Agglo
merationen sowie für Alptransitrouten. 

Art. 82 al. 3 
Proposition de /a commlssion 
lnchange 

Proposition Maissen 
.... de taxes. CAssemblee federale peut autorlser des excep• 
tlons, en partlculler dans les vllles et ies agglomeratlons ur
balnes ainsi que pour les routes a travers les alpes. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: Bel Arti
kel 82 Absatz 3 hatte der Bundesrat vorgesehen, dass er 
Ausnahmen bewilligen könne, insbesondere für die Benüt
zung von Strassen in Städten und Agglomerationen. Die 
Kommission vertritt die Auffassung, dass der NFA nicht zum 
Anlass genommen werden sollte, eine grosse Diskussion 
über das Road Pricing - um das geht es Ja - zu führen. Es 
wäre nach Auffassung der Kommission insbesondere auch 
falsch, wenn der Bundesrat beispielsweise Ober Tunnelge
bühren am Gotthard entscheiden könnte. Die Zuständigkeit, 
allenfalls Ausnahmen zu bewilligen, soll wie bisher bei der 
Bundesversammlung blelben, ohne dass diese grundsätzli
che Ausnahmemöglichkeit noch mit Beispielen angereichert 
wird. 

Malssen Theo (C, GR): Mit dem Entwurf des Bundesrates 
Ist ein Thema aufgegriffen worden, das uns in Zukunft be
schäftigen muss. Nach meinem Dafürhalten ist es richtig, 
wenn wir in diesem Zusammenhang - das gehört In den 
Rahmen des Finanzausgleichs - ein gewisses Signal ge
ben, dass es in dieser Frage eine Öffnung gibt und dass 
man hier neue Lösungen suchen muss. Ich bin aber selbst
verständlich der Meinung, dass die Kompetenz dazu bei der 
Bundesversammlung bleiben muss. Aber wenn man nun, 
wie es der Bundesrat vorschlägt, mit dem Wort «Insbeson
dere» darauf hinweist, wo die Probleme liegen und wo man 
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sie lösen kann und soll, dann denke Ich, dass man es voll
ständig machen sollte. 
Bei den ganzen Fragen um die Belastung der Strassen mit 
solchen Gebühren geht es Im Prinzip um drei Fragen. Eine 
Frage ist die Ananzlerung. Im Kommentar zu diesem Artikel 
In der Botschaft stellt sich der Bundesrat vor allem auf den 
Standpunkt, das sei eine Möglichkeit, um Finanzierungsmit
tel zu beschaffen. 
Aber es gibt natürlich noch zwei ganz andere Elemente, und 
diese sind für mich mindestens so wichtig. Da ist einmal der 
mögliche Lenkungseffekt. Wenn man zum Beispiel daran 
denkt, dass man Gebühren je nach Tageszeit anders staffeln 
kann, kann man den Verkehr entsprechend lenken. 
Das dritte Element Ist, dass solche Gebühren Im Gegensatz 
zu anderen Gebühren oder Abgaben, die wir f0r die Stras• 
sen erheben, verursachergerecht sind. Es geht also um das 
Road Prlclng oder um Mautgebühren, oder wie Immer man 
dem auch sagen will. 
Ich bin der Meinung, dass wir diesen Weg In nächster Zelt 
sowohl in Agglomeratlonsräumen wie auch bei den Alpen
transitrouten beschreiten müssen. Denn wenn wir die ande
ren Modelle betrachten, die zur Diskussion stehen - zum 
Beispiel Preiserhöhungen bei oder zusätzliche Abgaben auf 
Treibstoffen -, so sehen wir: Hier würden völlig ungezielte 
Abgaben erhoben. Sie sind nicht lenkungswlrksam, sie sind 
nicht verursachergerecht. 
Dazu kommt, dass wir plötzlich wieder In Konkurrenz mit 
dem Ausland sind, wenn wir die Abgaben Ober die Treib
stoffe wesentllch anheben. Wir haben dann überhöhte 
Preise, und dann tanken die Ausländer, die durch unser 
Land fahren, Im Ausland voll und fahren durch. Damit entge
hen uns diese Abgaben. 
Ich denke, dass der Weg, wle er vom Bundesrat aufgezeigt 
worden Ist, richtig Ist. Wir sollten die Gelegenheit benützen, 
diesen Pflock einzuschlagen - im Wissen darum, dass es 
letztlich die Bundesversammlung Ist, die diese Regelungen 
trifft, und dass wir dann dle Möglichkeit haben, Ober Details 
zu sprechen. 
Vor allem bezüglich der Alpentransitrouten sehe Ich noch 
eine andere Problemstellung. Mit welchen Wirkungen müs
sen wir - abgesehen vom fehlenden Lenkungseffekt bei un
gezielten Abgaben - rechnen? Wenn die Verkehrsbelastung, 
vor allem am Gotthard, weiterhin zunimmt, haben wir mit dem 
heutigen Abgabesystem - vor allem mit der LSVA - nur ei
nen unzureichenden Lenkungseffekt. Hier muss Ich ganz klar 
deklarieren, dass elne Erhöhung der LSVA aus der Sicht der 
ländlichen Räume und der Berggebiete nicht Infrage kommt, 
und zwar deshalb, weil dies weitere ungezielte flächende• 
ckende Belastungen gibt, welche Oberhaupt nichts mit dem 
alpenquerenden Transitverkehr zu tun haben. Daher wird die 
Lösung jene sein, dass man Ober die Möglichkeit von Tunnel
gebühren spricht. Dazu gehört dann auch, dass man die Ver
handlungen mit der EU Im Bereich des Landverkehrsabkom
mens reaktiviert und diese Fragen anspricht. 
Wenn wir eine solche Präzisierung machen, wie sie der Bun
desrat vorschlägt - nach meinem Antrag allerdings mit Kom
petenz bei der Bundesversammlung -, geben wir ein Signal 
für diese notwendigen Diskussionen. Diese haben auch Im 
Bereich der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
Ihre Bedeutung, und sie haben somit einen Zusammenhang 
mit dieser Vorlage. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: Dieser An
trag lag der Kommission nicht vor, deshalb kann Ich mich 
nicht Im Namen der Kommission äussern. Als Urner habe 
ich natürlich gewisse Sympathien für den Antrag Malssen; 
als Kommissionspräsident muss Ich Ihnen aber empfehlen, 
ihn abzulehnen. 
Ich habe Ihnen dargelegt, dass die Kommission der Auffas
sung Ist, der NFA solle nicht zum Anlass genommen wer
den, Ober Road Prlcing oder Ober zusätzliche Gebühren auf 
den Transitstrecken zu diskutieren. Wir können damit näm
lich zusätzliche Opposition schaffen. Wir haben gestern fest
gestellt, wie schmal der Pfad Ist, auf dem wir uns bewegen. 
Nat0rllch muss das Problem, das Kollege Malssen an-
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gesprochen hat, gelöst werden. Aber es besteht die grund
sätzliche Möglichkeit, dass die Bundesversammlung Aus
nahmen bewilligen kann. 
Ich muss Sie daher bitten, den Antrag Malssen abzulehnen. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Es handelt sich hier um 
eine Frage, die irgendwann einmal angepackt und gelöst 
werden muss. Ich habe einige Sympathie f0r das Road Pri
cing, aber es ist in der Tat kein eigentliches Kernanliegen 
dieser Vorlage und des Finanzausgleichs und enthält doch 
einiges an Ablehnungspotenzial. Ich habe viel Verständnis 
dafür, dass die Kommission die Vorlage von Dingen entlas
ten will, die nicht dringend nötig sind und - kumuliert mit 
anderen - die Chancen des Gesamtpaketes nur verringern. 
Deshalb ist es politisch klug und weise, hier keine neue For• 
mullerung zu bringen, sondern beim Alten zu bleiben. Das 
kommt dann gar nicht in die Vorlage, sondern es bleibt ein• 
fach beim bisherigen Wortlaut der Verfassung. Damit wird 
auch der Antrag Maissen in diesem Sinne gegenstandslos. 
Hätten Sie dem Bundesrat zugestimmt, so hätte ich sagen 
müssen, dass wir die Tragweite auch dieses Antrages noch 
vertieft prüfen müssten. Das hätte dann auch etwas mit dem 
Verkehrsvertrag mit der EU und all diesen Dingen zu tun und 
hätte schon eine gewisse neue Dimension. Ich habe dafür 
einiges Verständnis, aber ich glaube, wir sollten eine solche 
Spezialfrage, die vielleicht einmal für sich eine Verfassungs
abstimmung rechtfertigen würde, nicht In dieses Paket ein
bauen. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass die Kommission hier ei• 
nen nicht unweisen Entschluss gefällt hat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 30 Stimmen 
Für den Antrag Maissen .... 6 Stimmen 

Art. 83 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
.... oder teilweise öffentlichen, privaten .... 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 83 
Proposition de Ja commission 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modlficatlon ne concerne que le texte allemand) 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Bei Arti
kel 83 weise ich darauf hin, dass Sie hierzu in Form von Arti
kel 197 Ziffer 2 eine Übergangsbestimmung finden und dass 
es bei Absatz 2 einen Anderungsantrag der Kommission 
gibt, den Ich Ihnen ganz kurz erläutern möchte: Das Wort 
«staatlichen» soll durch «öffentllchen» ersetzt werden. Der 
Grund besteht darin, dass gemeindliche Trägerschaften 
streng genommen nicht zu den staatlichen Trägerschaften 
gezählt werden. Mit staatlichen Trägerschaften sind ledlgl!ch 
Bund und Kantone gemeint. Es ist aber klar, dass nach dem 
Inhalt dieser Verfassungsbestimmung auch Gemeinden als 
Trägerschaften erfasst werden sollen und können. 
Daher beantragt Ihnen die Kommission, das Wort «staatli
chen» durch «öffentlichen» zu ersetzen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 86 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

bbls. Massnahmen zur Verbesserung des Agglomerations
verkehrs; 
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Minderheit 
(Spoerry, Forster, Plattner) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Mafssen 

f. Beiträge an Kantone ohne oder mit vergleichsweise gerin
gem Anteil an Nationalstrassen. 

Art. 86 al. 3 
Proposition de Ja commlssion 
Majorite 

bbis. mesures destinees a ameliorer le trafic des agglomera
tions; 

Minorite 
(Spoerry, Forster, Plattner) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Maissen 

f. contributions aux cantons depourvus ou avec une part 
comparatlvement minimale de routes nationales. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Im Namen der Minderheit beantrage 
Ich Ihnen, bei Artikel 86 Absatz 3 Buchstabe bbis bei der 
Fassung des Bundesrates zu bleiben und die Formulierung 
«in Städten und Agglomerationen» nicht zu streichen. 
Die BegrOndung liegt darin, dass der Begriff «Städte und Ag
glomerationen» bereits in Artikel 50 Absatz 3 der Bundes
verfassung vorkommt und damit definiert Ist. Er umfasst die 
grossen Ballungszentren der Schweiz, nämlich Lugano/ 
Locarno, Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich, Winterthur, 
St. Gallen und Luzern. Bel der Änderung der Terminologie 
ist in der Kommission eigentlich nicht ganz klar geworden, 
was denn damit materiell tatsächlich bezweckt wird. Die Ver
waltung hat ausgeführt, dass für sie mit dieser Änderung 
keine materiellen Konsequenzen verbunden seien, dass das 
Weglassen des Wortes «Städte„ aus Ihrer Sicht am mate
riellen Gehalt dieses Artikels nichts ändere. 
DafOr spricht eigentlich auch die Geschichte der Beratungen 
In der Kommission, die letztlich zu diesem Entscheid getohrt 
haben. Zunächst wurde nämlich beantragt, anstelle der vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Formulierung «Massnahmen 
zur Verbesserung des Verkehrsablaufs in Städten und 
Agglomerationen» dle Formulierung «Massnahmen zur Ver
besserung des Verkehrsablaufs in Sledlungsschwerpunk
ten» zu wählen. Die Verwaltung hat einen Bericht vorgelegt, 
in dem sie festhielt, dass unter den «Siedlungsschwerpunk
ten» praktisch das ganze Mittelland verstanden werden 
könne, dass es aber Ziel des neuen Finanzausgleichs sei, 
mit den Im Rahmen des Finanzausgleichs zur Verfügung 
stehenden 40 MIiiionen Franken eine Konzentration auf die 
Realisierung von Grossprojekten vorzunehmen, die Im Rah
men eines Zweckverbandes - die Schaffung eines Zweck
verbandes sei eine Voraussetzung - erfolge und die Kräfte 
der betroffenen Städte und deren Agglomerationen Ober
steige. Es handle sich um eine subsidiäre Hilfe, denn grund
sätzlich sei der Agglomerationsverkehr eine Aufgabe, die 
gemäss der Verfassung zu den Bereichen gehört, bei denen 
eine Pflicht zur Zusammenarbeit der Kantone stipuliert wird. 
Aufgrund dieses Berichtes wurde der erste Antrag zurückge
zogen und durch eine neue Formulierung ersetzt, mit dem 
Wortlaut «Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrsab
laufs In Gross-, Mittel- und Kleinzentren». 
Aufgrund der unveränderten Argumentation der Verwaltung 
wurde dieser Vorschlag zunächst abgelehnt. Es wurde dann 
In einer späteren Sitzung ein ROckkommensantrag gestellt, 
wiederum mit dem gleichen Inhalt. Die erneute Diskussion 
zu diesem Thema hat dann am Schluss zur Fassung ge
führt, die Sie jetzt als Antrag der Mehrheit vor sich haben. 
Da muss ich nun einfach sagen: Aufgrund der gewalteten 
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Diskussion In der Kommission, aufgrund der klaren Aussage 
der Verwaltung, dass diese Änderung eigentlich keine mate
riellen Konsequenzen hätte, trägt der Antrag der Mehrheit 
nicht zur Klärung bei. 
Aus diesem Grund bitte Ich Sie, der Fassung des Bundesra
tes zu folgen - an welcher der Bundesrat meines Wissens 
auch festhält--, damit der Minderheit zuzustimmen und nicht 
durch eine Begriffsänderung mehr offene Fragen zu schaf• 
fen, statt sie zu beantworten. 

Malssen Theo (C, GR): Wenn man diese ganze Vorlage 
durchsieht, merkt man, dass es darin einige symptomati
sche Elemente gibt. Ein solches Element, fOr das ich selbst• 
verständlich Verständnis habe, ist die Frage der Agglomera
tionen, der städte. Sie spielt im NFA eine neue, eine andere 
Rolle als bisher, vorab beim Lastenausgleich mit der Einfüh
rung des Ausgleiches bezOglich der sozlodemographischen 
Situation. 
Wir sehen zudem, dass nun zusätzlich die Probleme der Ag• 
glomerationen bezOglich des öffentlichen Verkehrs berOck
sichtigt werden sollen. Auch dafür habe ich grundsätzlich 
Verständnis. Wenn man aber nun schaut, was sonst In die
ser Vorlage enthalten Ist, dann kann man erkennen, dass 
hier eben nicht nur Neues gegeben, sondern dass Beste• 
hendes an anderen Orten weggenommen wird, ohne dass 
das entsprechend kompensiert wird. 
In der Botschaft Ist zu Absatz 3 Litera f, zu der Ich jetzt spre
che, zu lesen, dass die Beiträge an die Kantone mit Alpen• 
strassen, die dem Internationalen Verkehr dienen, die älteste 
Subvention seien, die es gebe, und dass man darauf ver
zichten könne. Das Alter einer Subvention kann ja nicht al• 
lein Grund dator sein, dass sie abgeschafft werden muss. 
Die Kantone im Alpenraum sind offensichtlich mit dieser Ab
schaffung einverstanden, weil die Bedeutung dieser Bei• 
träge nicht mehr besonders gross Ist. 
Wenn man eine Situation neu beurteilt und sagt, die entspre
chende Regelung sei überholt, so sollte man berOcksichtl· 
gen, dass es auf der anderen Seite auch neue Situationen 
gibt. Ich meine damit die ganze Frage der Natlonalstrassen. 
Sie haben gemäss Entwurf des Bundesrates die Bestim
mung - ohne Beiträge an die Alpenstrassen -, dass es Bei
träge an die Kantone ohne Nationalstrassen geben soll. Nun 
ist das eine Grundlage für einen Beitrag, die irgendwie nicht 
befriedigt. Denn es ist nicht unbedingt ein Kriterium für die 
Benachteiligung eines Kantons, wenn er keine National
strasse hat; es Ist vielmehr auch von Bedeutung, wie weit 
die Gebiete in einem Kanton von einer Nationalstrasse ent
fernt sind und wie stark sie von dieser Erschliessung profl· 
tieren. In Bezug auf die konkreten Auswirkungen dieser 
Bestimmung in der vorgeschlagenen Form muss ich erken• 
nen, dass die Kantone Appenzell lnnerrhoden und Aus
serrhoden gemeint sein massen, denn diese haben meines 
Wissens keine Natlonalstrassen; glelchzeitig sind diese Kan
tone aber von der Grösse und vom verkehrspolitischen Um• 
feld her gar nicht so schlecht gestellt und haben auf relativ 
kurze Distanz Anschluss an Nationaistrassen. 
Das ist z. B. im Kanton Graubünden völlig anders. Da haben 
wir Gebiete, die weit weg von der einzigen Nationalstrasse 
sind, welche als Alpentransitroute durch den Kanton führt. 
Damit Ist die Benachteiligung für diese Teilräume mindes
tens so gross wie eben fOr einen Kanton, der Oberhaupt 
keine Nationalstrasse hat. Man könnte sich ja vorstellen, 
dass es, im Grunde genommen, Teile des Kantons Graubün
den ohne Nationalstrassen gibt, die an sich durchaus die 
Grösse eines Kantons hätten, sowohl von der Fläche wie 
auch von der Bevölkerungszahl her. Darum meine ich, dass 
man dies hier eben als Kompensation zum Wegfall der Bel
träge an die Alpenstrassen berOckslchtlgen sollte. Es Ist nun 
mal eine Tatsache, dass es grossräumige Kantone gibt, die 
bezüglich ihrer Erschliessung über das Nationalstrassennetz 
wesentliche Teilräume bzw. Regionen haben, die mindes• 
tens so stark benachteiligt sind wie einzelne Kantone ohne 
Nationalstrassen. In diesem Sinne bitte Ich Sie, meinem An• 
trag - als Kompensation zum Wegfall der Beiträge an die Al• 
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penstrassen - zuzustimmen, um damit zu berücksichtigen, 
dass wir tatsächlich verkehrspolltlsch und verkehrsstrukturell 
neue Verkehrssituationen haben. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: Ich fasse 
mich kurz. Zunächst hat Frau Spoerry zu Recht darauf hin• 
gewiesen, dass wir zu Absatz 3 Buchstabe bbis eine lange 
Diskussion hatten. Worum geht es? Es geht um Massnah• 
men zur Verbesserung des Agglomeratlonsverkehrs, und 
dieser bildet Ja einen der neuen Bereiche der Zusammenar
beit. Eine Voraussetzung dafür ist die GrOndung von Zweck
verbänden, und der Bund hat sich nun bereit erklärt, diesen 
die aus der gestrichenen Subventionierung der NiveauOber
gänge resultierenden Gelder zukommen zu lassen. In der 
Globalbilanz - dessen muss man sich bewusst sein, Frau 
Spoerry hat es zu Recht gesagt - sind dafür etwa 40 Millio
nen Franken eingestellt. Das sind also relativ geringe Mittel. 
Wir haben uns schliessllch beim Begriff «Agglomerations
verkehr» gefunden, im Wissen darum, dass dieser identisch 
ist mit den neuen Bereichen der Zusammenarbeit. Für mich 
ist klar - Ich glaube, Ich darf dies auch namens der Mehrheit 
sagen -, dass zum Begriff Agglomeration zwangsläufig die 
Nähe zu einem städtischen Siedlungsgebiet sowie eine 
hohe kombinierte Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte und 
eine überdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung gehö
ren. 
Aus diesem Grunde beantrage Ich Ihnen, der Mehrheit zuzu
stimmen, damit wir Im Bereich der Zusammenarbeit keine 
unterschiedlichen Begriffe haben. Das könnte sonst ebenso
gut Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen sein. 
Der Antrag Maissen lag der Kommission nicht vor. Ich muss 
Ihnen beantragen, diesen abzulehnen, weil Ich dessen Trag
weite ebenfalls nicht einschätzen kann. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzu
stimmen. 
Es geht äusserlich um eine redaktionelle Anpassung; Ich 
verweise auf das, was der Präsident gesagt hat. Es geht 
darum, die Zahl der unterschiedlichen Begriffe, die In der 
Botschaft und Im Entwurf des Bundesrates verwendet wer
den, zu reduzieren. In der Sache geht es darum, dass wir 
nach wie vor vom Konzept ausgehen, dass es in der 
Schweiz eine Anzahl gleichberechtigter grösserer, mittlerer 
und kleinerer Zentren mit Ihrer Umgebung gibt. Selbstver
ständlich haben diese unterschiedliche Rollen, selbstver
ständlich haben die Grossstädte andere Probleme als die 
kleinen Städte. Aber es Ist nicht der Sinn des Projektes NFA 
zu entscheiden, wer in diesen Kreis gehört. Nach der Min
derheit bzw. nach den Ausführungen In einem Bericht der 
Verwaltung hat man ausdrOcklich auf eine Konzentration auf 
die grossen Ballungsräume hingewiesen, wie sie aufgezählt 
worden sind; das sei offenbar die nationale Priorität. Damit 
warden Zentren und Ihre Umgebung wie Freiburg, Chur, Sit
ten, Delsberg, Frauenfeld, stans, Baden-Wettlngen, Zug, 
Neuenburg und Schaffhausen von vornherein herausfallen. 
Ich meine, diese Entscheidung mOsse nicht hier getroffen 
werden. Wir gehen nach wie vor vom Konzept aus, wie es 
der Bundesrat In seinem Agglomeratlonsberlcht dargesteUt 
und wie es das Parlament in den «GrundzQgen zur Raum
planung» festgelegt hat. Wir gehen vom Konzept aus, wie es 
Oblicherwelse auch In der Definition des Bundesamtes für 
Statistik festgelegt ist. Das heisst, wir gehen von einer regel
mässlgen Verteilung - nach Massgabe unterschiedlicher 
Rollen selbstverständlich - Ober das Land hinweg aus. 
Ich bitte Sie noch einmal, der Mehrheit zuzustimmen. 

Blerl Peter (C, ZG): Sie wissen, dass Ich die Arbeitsgruppe 
«Finanzierung des Agglomeratlonsverkehrs» präsidiert habe. 
Im Rahmen dieser Arbeit haben wir auch entsprechende 
Vorschläge ausgearbeitet. Wenn wir hier nun die Frage der 
Agglomerationen diskutieren, meine ich doch, dass es ganz 
entscheidend Ist, wie wir den Begriff der Agglomerationen 
definieren. Eigentlich war Ich gewillt, für die Minderheit zu 
sprechen. Nachdem ich nun aber Frau Spoerry gehört habe, 
sehe ich, dass sich hier eine ganz erhebliche Differenz er-
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gibt. Frau Spoerry will unter diesem Begriff nur die Gross
agglomerationen subsumieren, während Herr Pfisterer 
Thomas In seiner Argumentation vom Begriff ausgeht, den 
wir auch in der Arbeitsgruppe verwendet haben und wie ihn 
das Bundesamt für Statistik verwendet. 
Es ist ein erheblicher Unterschied, ob wir von sieben Gross
agglomerationen oder von den rund fünfzig Agglomeratio
nen sprechen, welche das Bundesamt für Statistik unter 
diesem Begriff subsumiert. Ich muss Ihnen sagen: Um eine 
Akzeptanz für die Anliegen der Agglomerationen zu errei
chen und um die effektiven Probleme Im Verkehrsbereich zu 
lösen - nicht nur die Probleme der Grossagglomeratlonen, 
sondern auch diejenigen der kleineren Agglomerationen; 
wenn ich etwa an die Agglomeration meines Kantons denke, 
sind sie immer noch gross genug -, müsste ganz sicher je
ner Weg gewählt werden, welcher garantiert, dass eben 
nicht nur die Grossagglomerationen, die meistens ohnehin 
zu den eher finanzstarken Gebieten gehören, von diesen 
neuen subsidiären Unterstützungsmassnahmen des Bundes 
profitieren können. Damit wir auch auf die Akzeptanz bei ei
ner Mehrheit von Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen so
wie bei einer Mehrheit von Ständen zählen können, müssen 
wir dringend auf diese Definition verweisen können. 
Wenn ich mich hier zu entscheiden habe, dann muss ich 
wissen, was wir unter diesem Begriff im grossen Ganzen -
auch wenn er vielleicht noch nicht abschliessend definiert 
ist - verstehen wollen oder eben nicht verstehen wollen. Ich 
muss Ihnen auch sagen, dass es bezüglich der Frage, mit 
welchen Beträgen der Bund in Zukunft die Agglomerationen 
bei der Lösung dieser hängigen Probleme unterstützen will, 
auch sehr offene Zahlen gibt. Es wird teilweise von 40 Millio
nen Franken gesprochen, es wird aber auch - zum Beispiel 
in der Botschaft des Bundesrates zur Avanti-lnitiative - von 
Beträgen gesprochen, die wesentlich höher sind. Wir haben 
in unserer Arbeitsgruppe Beträge für Investitionen in der 
Höhe von rund 300 Millionen Franken pro Jahr ausgemacht. 
Hier gibt es eine Differenz, die eine Potenz mehr oder weni
ger ausmacht. 
Bevor ich mich nun entscheide, möchte ich gerne wissen, 
was der Bundesrat in Zukunft unter dem Begriff Agglomera
tionen verstehen wlll. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Sobald es ums Geld 
geht, wird es lebhaft. (Heiterkeit) Es geht hier um die neuen 
Lösungen Im Agglomerationsverkehr. Sie wissen, dass sich 
der Bund aus der Finanzierung der Verkehrstrennung aus
serhalb der Agglomerationen zurückziehen will. In der Tat 
wurde in der Kommission sehr eingehend über diese Be
griffe diskutiert. Der Bundesrat wählte für die räumliche Ab
grenzung der Agglomeration die Formulierung «Städte und 
Agglomerationen», weil für beide darin enthaltenen Begriffe 
anerkannte Definitionen des Bundesamtes für Statistik vor
liegen. Ich glaube, wir müssen gar nicht gross darüber strei
ten, ob nur grosse oder auch kleine Agglomerationen 
gemeint sind; es geht nachher darum, wie wir die unterstüt
zungswürdigen Projekte charakterisieren. Dazu kann Ich ein 
paar Bemerkungen machen. 
Wir stimmen dem Antrag der Minderheit zu bzw. möchten an 
der bundesrätlichen Formulierung festhalten. Wir glauben 
nicht, dass die Formulierung der Mehrheit zu einer Klärung 
führt. Die Reduktion auf den Begriff Agglomerationsverkehr 
verzichtet auf die Definition irgendeines Perimeters, und es 
soll auch nicht in erster Linie der Verkehrsablauf verbessert 
werden, sondern es geht um die weiter gefasste Aufgabe 
des Agglomeratlonsverkehrs. Das gibt wieder neue Unklar
heiten, es muss definiert werden, was damit gemeint Ist. Wir 
sind der Meinung, die Definition gemäss Entwurf des Bun
desrates sei besser. Wir erachten vor allem das Weglassen 
des Begriffes «Städte» als ein politisch heikles Signal. Das 
ganze Paket ist ja auch von den Städten mit begleitet wor
den, und die Städte haben immer wieder kritisiert, sie wür
den in das Ganze zu wenig einbezogen. Sie haben dann 
aber am Schluss ihre Zustimmung gegeben. Wir sind der 
Meinung, dass es richtig ist, wenn sie hier auch mit erwähnt 
werden. 
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Aber die Kriterien, nach welchen dann die Beiträge an Ag
glomerationen ausgerichtet werden, werden Sie in der Bun
desgesetzgebung festzulegen haben; das können wir nicht 
jetzt schon abschliessend definieren. Richtig Ist aber, dass 
der Bund hier eine subsidiäre Rolle hat, weil der Agglomera
tionsverkehr grundsätzlich eine kantonale und interkanto
nale Aufgabe ist. Der Bund unterstützt ein Vorhaben dann, 
wenn die betroffenen Kantone und Agglomerationen offen
sichtlich nicht in der Lage sind, die Investitionen allein zu tra
gen. Es geht also um eine Konzentration der Bundesmittel 
und sie für Aufgaben einzusetzen, die sonst wirklich nicht er
füllt werden können. 
Herr Bieri, Ich glaube nicht, dass man Jetzt allen alles ver
sprechen kann. Dazu werden die Bundesmittel schlicht feh
len. Wir werden dann vor Weihnachten darüber diskutieren, 
In welchem Mass der Bund noch «Weihnachtsmann» sein 
kann. Hier muss sich der Bund subsidiär auf jene Projekte 
beschränken, wo es wirklich nötig ist und anders nicht geht. 
Ich muss nochmals darauf hinweisen, dass der Agglomera
tionsverkehr obligatorischer Bestandteil interkantonaler Zu
sammenarbeit mit Lastenausgleich Ist; es muss also primär 
vor allem von dieser Seite finanziert werden. Der Bund wird 
lediglich Investitionen unterstützen, und zwar bis zu maximal 
etwa 50 Prozent, aber Betriebsbeiträge wird er nicht ausrich
ten können. Die Hürden sind also relativ hoch. Die Kantone 
werden Agglomeratlonsprogramme erarbeiten müssen, aus 
denen dann hervorgeht, wie eine koordinierte Verkehrspoli
tik und -entwicklung aussehen muss. Diese Agglomerations
programme sind ein Instrument, welches die Abstimmung 
zwischen Verkehr, Siedlungsschwerpunkten und Umwelt si
cherstellen soll. Es wird natürlich dem Bundesgesetzgeber 
obliegen, die näheren Voraussetzungen der Bundesbeteili
gung an Investitionen festzulegen. Welche Agglomerationen 
dann konkret in den Genuss solcher Beteiligungen kommen 
werden, kann man deshalb heute so noch nicht sagen. 
Im Übrigen sind die Voraussetzungen, wie sie auch in der 
Botschaft bezüglich der Zweckverbände genannt werden, 
gültig. 
Wir sind also der Meinung, die Fassung der Minderheit sei 
hier vorzuziehen. 
Zur Frage, die Herr Maissen aufgeworfen hat: Alle Kantone 
mit Ausnahme der Kantone Appenzell Ausserrhoden und ln
nerrhoden werden durch die neue Lösung entlastet. Der be
sonderen Situation dieser Kantone kann man im Rahmen 
des Vertellschlüssels für nichtwerkgebundene Beiträge 
Rechnung tragen. Sie haben gesagt, diese beiden Kantone 
seien von der Lage her gut Ins Natlonalstrassennetz einge
bunden. Aber sie werden eben nicht entlastet; Sie ersehen 
das alles aus den Bilanzen. Wir glauben, dass unsere Lö
sung mit Beiträgen an Kantone ohne Nationalstrassen am 
Schluss zu einem ausgewogenen Resultat führt. 
Wir empfehlen Ihnen, den Antrag Maissen abzulehnen. Be
stimmte Kantone könnten sonst In doppelter Hinsicht entlas
tet werden, und das würde die Bilanz wieder stören. Denn 
erstens würden diese Kantone dank der neuen Lösung Im 
Nationalstrassenbereich entlastet, und zweitens würden sie 
wegen eines noch zu definierenden Beltragsschlüssels 
nochmals Mehreinnahmen erhalten. Es würde damit eine 
neue Subventionskategorie geschaffen, und dann müssten 
die nichtwerkgebundenen Beiträge wieder entsprechend ge
kürzt werden. Das halten wir für nicht gut. 
Die Kürzung widerspricht den Zielen des NFA - mehr freie 
Mittel - und würde auf Kosten anderer Kantone erfolgen. Es 
fehlt in der Formulierung des Antrages auch die Verglelchs
grösse für den Anteil an Natlonalstrassen. Worauf beziehen 
Sie das? Wenn Sie es nur auf die Gesamtlänge der Haupt
strassen beziehen, würden Graubünden und ein paar an
dere Kantone etwas besser fahren. Wenn Sie aber auf das 
ganze strassennetz Bezug nehmen, dann sind die Kantone 
Bern und Zürich mit rund 1,5 Prozent gegenüber 4,4 Prozent 
viel tiefer als der Kanton Graubünden. Dieser Zahlenver
gleich hat mich überrascht. In diesem Fall würden diese 
Kantone mehr erhalten. 
Es stellen sich hier also einige Fragen, die nicht geklärt sind. 
Weil das so ist und weil der Antrag Maissen systemwidrig Ist, 
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möchte ich Ihnen empfehlen, ihn abzulehnen. Wir haben ja 
in der Botschaft auch erwähnt, dass wir das Problem der 
beiden Spezialfälle Appenzell lnnerrhoden und Ausserrho
den gesondert angehen werden. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 31 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 8 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 35 Stimmen 
Für den Antrag Maissen .... 1 Stimme 

Art. 112 Abs. 2 Bst abls, Abs. 3 Bst. b, Abs. 4, Abs. 6; 
Art. 112a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.112 al. 2 let. abls, al. 3 lel b, al. 4, al. 6; art. 112a 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.112b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Büttiker 
Abs.2 
.... die dem Wohnen und dem Arbeiten dienen. Der Bund 
übernimmt dabei die Aufgaben, welche die Kraft der Kan
tone übersteigen. 
Abs.3 
.... die Grundsätze sowie die Kriterien tor die Unterstützung 
durch den Bund fest. 

Art.112b 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil fedl!ral 

Proposition Büttiker 
Al.2 
.... procurer un logement et un travall. La Confederatlon as
sume les täches qui vont au-dela de ce que peuvent faire les 
cantons. 
A/.3 
.... des invalides ainsi que les crlteres pour le soutien par la 
Confederation. 

Art. 197 Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 112b (Förderung der Ein
gliederung Invalider) 
Text 
Die Kantone Obernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbe
schlusses zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung die bisherigen Leistungen der Invalidenver
sicherung an Anstalten, Werkstätten und Wohnheime, bis 
sie Ober genehmigte Behindertenkonzepte verfügen, min
destens Jedoch während dreier Jahre. 

Antrag B(Jttiker 
Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 112b (Förderung der Ein
gliederung Invalider) 
Text 
Die Kantone und, soweit nötig, der Bund übernehmen .... 

Art. 197 eh. 3 
Proposition de /a commlss/on 
Titre 
Disposition transltolre ad article 112b (Encouragement de 
l'lntegratlon des invalides) 

2 octobre 2002 

Texte 
Des l'entree en vlgueur de l'arrate federal concernant la r&
forme de la perequatlon financlere et de la repartltion des 
täches entre la Confedl!ration et les cantons, les cantons as
sument les prestations actuelles de l'assurance-lnvalidlte en 
matiere d'instltutions, d'atellers et de homes jusqu'a ce qu'ils 
dlsposent de leur propre strategle an faveur des Invalides, 
qui dolt 6tre approuvee, mals au mlnlmum pendent trois ans. 

Proposition BOttlker 
Titre 
Disposition transitoire ad article 112b (Encouragement de 
l'integration des Invalides) 
Texte 
.... las cantons, et sl necessaire, la Confederatlon assument 

lnderkum Hansheiri (C, LIR), tar die Kommission: Bel Arti
kel 112b handelt es sich ebenfalls um eine zentrale, wenn 
nicht um die zentrale Bestimmung. 
In Absatz 1 wird verfassungsrechtlich der Grundsatz veran
kert, dass der Bund tar die individuellen Leistungen gemliss 
IVG die volle Verantwortung trägt 
Absatz 2 ist das Kernstück. Die Behindertenorganisationen, 
insbesondere aber auch die Institutionen, befürchten, es 
wOrde im Vergleich zu heute ein substanzieller Leistungsab
bau erfolgen, wenn dieser Bereich In die Verantwortung der 
Kantone Qberglnge. Es Ist In diesem Zusammenhang aber 
auch an einige besonders betroffene Kantone zu denken, 
wie etwa die beiden Appenzell. 
Folgendes sei hierzu festgehalten: 
1. Im Gesetz, d. h. Im Rahmen des zweiten Paketes, werden 
die Zlele und - soweit erforderlich - die Grundsätze der Ein
gliederung festzulegen sein. Das Ist Qbrlgens der Inhalt von 
Artikel 112b Absatz 3. Stichworte hierzu sind: formelle Ein
gllederungszlele, materielle Elngllederungsziele, Begutach
tung der kantonalen Konzepte durch ein Fachgremium, das 
breit abgestatzt Ist, und schllessllch die Genehmigung der 
kantonalen Eingliederungskonzepte durch den Bund. Ich 
weise hier auf die Ausführungen auf den Selten 2440ft. der 
Botschaft hin. 
2. Der Bereich «Institutionen zur Eingliederung und Betreu
ung von Invaliden» gehört zu den neun Aufgabenbereichen, 
bei denen eine interkantonale Zusammenarbeit erzwungen 
werden kann. Es ist von grosser, ja wohl entscheidender Be
deutung, dass gerade In diesem politisch ausserordentlich 
sensiblen Bereich möglichst rasch ein gesamtschwelzeri• 
scher Vertrag zustande kommen wird. Die Lastenregelung In 
diesem Bereich muss geregelt sein, wenn der NFA in Kraft 
tritt. 
3. Die Kommission beantragt zu diesem Artikel eine Über
gangsbestimmung in Artikel 197 Ziffer 3, des Inhaltes, dass 
die Kantone ab Inkrafttreten der NFA die bisherigen Leistun
gen der IV an Anstalten, Werkstätten und Wohnheime Ober
nehmen, bis sie über genehmigte Behindertenkonzepte 
verfü9en, mindestens jedoch während drei Jahren. Eine sol• 
ehe Ubergangsregelung wurde im Übrigen in der Botschaft 
fOr die Gesetzgebung - mit anderen Worten für das zweite 
Paket - In Aussicht genommen. Es erschien der Kommission 
jedoch. aus den genannten politischen Gründen wichtig, 
diese Ubergangsbestimmung jetzt In der Verfassung festzu
schreiben. 
Ich beantrage Ihnen, hier der Kommission zu folgen und den 
Antrag Battlker, der noch begrOndet wird, abzulehnen. 

BQttlker Rolf (R, SO): Herr Bundespräsident, Ich habe Ihrer 
gestrigen Standpauke zu diesem Bereich aufmerksam zuge
hört. Ich habe aber auch gehört - der Kommissionspräsident 
hat es jetzt bestätigt -, dass wir uns hier In einem sehr sen
siblen Bereich befinden. Sie haben das gestern auch zuge
geben. Selbstverständlich bin Ich ein Befürworter des NFA 
und werde es auch bleiben. Gerade für meinen Kanton ist 
diese Vorlage äusserst wichtig. Aber eines Ist auch sicher -
das haben Sie in den vergangenen Wochen auch gemerkt-: 
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Bei den Behindert~n und ihren Organisationen weckt diese 
Vorlage gewisse Angste. Sie haben grosse Sorgen, und 
diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Ich meine, wir müs
sen nach Lösungen suchen, um den NFA als Ganzes eben 
nicht zu gefährden - darum geht es mir. Ich meine, mein An
trag zielt darauf hin, dass wir die Substanz des NFA eben 
nicht gefährden, aber für die Behinderten und Ihre Organisa
tionen eine Brücke bauen. 
Warum haben die Behinderten und Ihre Organisationen 
vor allem Sorgen und Nöte mit dieser Bestimmung in Arti
kel 112b? 
1. Es wird immer wieder gesagt - es war heute Morgen auch 
wieder zu hören -, dass der NFA den Kantonen vermehrt 
zusätzliche ungebundene Mittel In Aussicht stelle. Gleichzei
tig müssen wir aber auch sagen, dass für die Behinderten
einrichtungen Leistungen der IV in der Grössenordnung von 
über 1 MIiiiarde Franken wegfallen. Ich stimme der Aussage 
auch zu, dass eine Kantonalisierung nicht a priori ein 
Schlachterstellung der Behinderten und ihrer Organisatio
nen bedeuten wird, und bin sogar davon überzeugt. Aber es 
besteht eben die Möglichkeit, dass Insbesondere in den fl
nanzschwachen Kantonen die Aussicht auf eine Verschlech
terung der Situation natürlich durchaus gegeben Ist. Wenn 
man dann in verschiedenen - kantonalbankgeschädigten 
und anderen - Kantonen die Sparprogramme anschaut, 
kommen z. B. bei einer gesamthaften Leistungskürzung na
türlich auch diese Bereiche unter den «Rasenmäher». 
Und genau in diesem Spannungsfeld orten die Behinderten 
und ihre Organisationen die Gefahren für ihre Zukunft, und 
diese Zukunftsängste müssen wir ernst nehmen. Denn mit 
der total revidierten Bundesverfassung wird eigentlich der 
Auftrag des Bundes zur Eingliederung der Behinderten noch 
verstärkt. Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung besagt 
ganz klar, dass der Bund beauftragt ist, Menschen mit einer 
Behinderung nicht zu diskriminieren. Und mit Absatz 4 wird 
der Gesetzgeber aufgefordert, Massnahmen zur Beseiti
gung von Benachtelllgungen der Behinderten vorzusehen. 
Und ausgerechnet im heutigen Zeitpunkt, da erstmals grif
fige Instrumente für eine kohärente nationale Behinderten
politik am Entstehen sind, soll das soziale Netzwerk für 
Menschen mit Behinderungen mindestens zum Teil zerris
sen und damit ein im Grossen und Ganzen funktionierendes 
Integrationssystem aufs Spiel gesetzt werden, indem erheb
liche Aufgaben dem Bund entzogen und den Kantonen über
tragen werden sollen! Nichts anderes könnte die Folge der 
vom Bundesrat beantragten totalen Kantonallslerung der 
Beiträge an den Bau und den Betrieb von Behindertenein
richtungen sein. 
Auch Wf!nn Sie den Antrag der Kommission zu Artikel 112b 
mit der Ubergangsbestlmmung von Artikel 197 Ziffer 3 kom
binieren, wird es nicht besser. Sie mQssen sehen, dass 
diese drei Jahre die Sache für die Kantone und für die Be
hinderten und ihre Einrichtungen nicht besser machen. Man 
muss ja die Frage stellen: Was ist nach drei Jahren? Was 
geschieht innerhalb dieser drei Jahre, wenn die Kantone 
nicht in der Lage sind, diese Aufgaben zu erfüllen? Die Bei
träge der IV an Einrichtung, Ausbau, Erneuerung und Be
trieb von Wohnheimen und Eingliederungsstätten für be
hinderte Personen stellen einen der wichtigen und tragen
den Grundpfeiler der nationalen sozialen Sicherheit dar. 
Weil die Finanzierung der Einrichtungen an einheitliche 
Standards und Regelungen gebunden ist, schafft die eidge
nössische Invalidenversicherung landesweit einheltllche Vor
aussetzungen und Transparenz, genau gleich wie dies auch 
bei den individuellen Versicherungsleistungen der Fall Ist. 
Beide Leistungsarten ergänzen sich. Deshalb Ist es eben 
etwas system- und sachfremd, wenn man hier nun unter
schiedliche Zuständlgkeitsebenen schaffen will. 
2. Eine Optimierung des Angebotes ist nicht zu erreichen. 
Eine Kantonalisierung der Finanzierung lässt sich mit sachli
chen Argumenten nicht begrOnden. Es ist weder für die Ein
richtungen noch für die Kunden eine Optimierung des An
gebotes zu erwarten. Es kann höchstens zu einem Abbau -
der eben befürchtet wird - oder zu einer Verschlechterung 
der Leistungen kommen. Die teilweise strapazierten kanto-
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nalen Haushalte lassen dies vermuten. Ich habe schon am 
Anfang gesagt, es geht vor allem um einzelne Kantone, die 
eben als flnanzschwach gelten und Mühe haben, die Finan
zen in Ordnung zu behalten. 
3. Eine Aufgabenentflechtung wird nicht realisiert. Carlo 
Schmid hat diese Aufgabenentflechtung gestern auch in Be
zug auf die Föderalismusreform eindrücklich erklärt. Aber 
hier haben wir es nicht mit einer Aufgabenentflechtung zu 
tun. Der Bund macht den Kantonen durch eine Rahmenge
setzgebung Vorschriften, er wird aber nichts mehr bezahlen. 
Eine Entflechtung der Aufgaben ist dadurch nicht zu errei
chen, im Gegenteil: Auf Bundesebene werden die Vorgaben 
gesetzt, die kantonale Ebene muss diese umsetzen und be
zahlen. Es Ist fraglich, ob sich die Kantone durch den Bund 
etwas vorschreiben lassen, etwa durch die Genehmigungs
pflicht Ihrer Kompetenz, ohne gleichzeitig Abgeltung zu ver
langen. Selbst wenn das ganze System so funktioniert, wie 
es uns Kollege Schmid gestern eindrücklich erklärt hat - in 
diesem Bereich ist das eben nicht der Fall. 
4. Die Fassung des Bundesrates und der Kommission führt 
nach meiner Uberzeugung zu einer Aufblähung der admi
nistrativen Strukturen statt zu mehr Effizienz. Anstelle einer 
elnigermassen kohärenten nationalen Behindertenpolitik, 
welche durch eine einzige Verwaltungsstelle des Bundes 
gesteuert wird, soll ein bunter Flickenteppich von 26 kanto
nalen Konzepten mit entsprechend aufgeblähten Verwal
tungseinheiten entstehen. Daher soll die Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektoren eine koordinierende Aufgabe 
übernehmen, womit eine zusätzliche Instanz mit entspre
chendem Personal für die Umsetzung geschaffen wird. 
5. Die Fassung des Bundesrates und der Kommission führt 
für die behinderten Menschen auch zu einem Abbau des 
Rechtsschutzes und zu einer Einschränkung Ihrer Wahlfrei
heit. Die Menschen mit Behinderung und deren Organisatio
nen werden die Rechte und die Anliegen inskünftig auf drei 
Ebenen vertreten müssen: auf Bundesebene Im Zusammen
hang mit dem Fachgremium für die kantonalen Konzepte, 
auf der Interkantonalen Ebene mit der Sozialdirektorenkon
ferenz für die Interkantonalen Vereinbarungen sowie auf 
26 kantonalen Ebenen. Bei einer Tellkentonalisierung ist das 
jedem Menschen gemäss Bundesverfassung zustehende 
Recht auf freie Wahl des Wohn- und Arbeitsortes nicht mehr 
gesichert. Aus Kostengründen und mangels genügender Ko
ordination dürften die Kantone vermehrt dazu übergehen, 
behinderten Menschen vorzuschreiben, wo sie wohnen und 
arbeiten dürfen. Nicht die Lebensqualität der Personen wird 
dabei das Kriterium sein, sondern die Belastung der kanto
nalen Finanzen. Bereits heute haben wir die Situation, Herr 
Bundespräsident, dass es Fälle gibt, In denen behinderte 
Menschen, die In Werkstätten arbeiten, die aus der Heimver
einbarung entstandenen Kosten dem F0rsorgeamt Ihrer 
Wohngemeinde rückerstatten müssen. 
Mein Antrag wird die Konzeption und die Substanz des NFA 
nicht infrage stellen. Mit Ihm will Ich ja nur daf0r sorgen, dass 
der Bund in Notlagen - das Gesetz muss natürlich dann die 
Einzelheiten regeln - bei den flnanzschwachen Kantonen 
einsteigen muss, wenn diese die Mittel nicht mehr zur Verfü
gung stellen können. Wir haben nach wie vor eine klare Auf
gabenzutellung, die nicht verwischt wird. Das Konzept, das 
der Bundesrat vorschlägt, bleibt bestehen, aber der Bund 
wird, Herr Bundespräsident, In Notlagen subsidiär In die 
Pflicht genommen. Er wird also, bevor er sich «verabschie
det», zum «Rockzipfel» für die flnanzschwachen Kantone. 
Es ist für die Behinderten und deren Organisationen wichtig, 
dass der Bund in Notlagen Immer noch da Ist. Das wäre eine 
Art von Libero-Funktion des Bundes, eine Notbremse vor al
lem für die finanzschwachen Kantone. Sle könnten an den 
Bund gelangen - das Gesetz muss die Einzelheiten regeln -, 
wenn die eigene Finanzkraft für die behinderten Menschen 
nicht ausreichen würde. 
Mit diesem Antrag können wir für die behinderten Menschen 
und deren Organisationen eine Brükke bauen. Es ist ein mo
derater Vorschlag, ein Kompromissvorschlag. Eines muss 
man sehen: Diese Verfassungsbestimmungen unterliegen 
auch noch der Volksabstimmung. Ich glaube, dass wir mit 
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diesem Antrag die Behinderten und Ihre Organisationen 
doch noch auf unsere Seite ziehen können, damit sie trotz 
Einbussen, trotz Kantonalisierung diesem NFA auch zustim
men können - well der Bund eben In Notsituationen quasi 
noch als Libero da ist. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Hier geht es in der Tat 
um eine wichtige Frage, und wir haben es uns bei der Suche 
nach Lösungen nicht leicht gemacht. Es geht um die neuen 
Zuständigkeiten von Bund und Kantonen bei der Eingliede
rung von Invaliden. Der Bund fördert die Eingliederung 
durch die Ausrichtung von Geld· und Sachleistungen, und 
die Finanzierung der Individuellen Leistungen erfolgt dann 
durch die IV. Die Kantone fördern die Eingliederung Insbe
sondere dadurch, dass sie für die IV Beiträge an Bau und 
Betrieb von Institutionen übernehmen. 
Das Votum von Herrn Büttlker hatte nach meinem Eindruck 
zwei Teile: Im ersten ist Vertrauen gegenüber den Kantonen 
zum Ausdruck gekommen, und im zweiten hat er alle Argu
mente aufgezählt, warum es problematisch Ist, diese Auf
gabe den Kantonen zu übertragen. Ich verstehe die Ängste 
schon, und Ich respektiere an sich auch den Willen, eine Lö· 
sung zu suchen, die diese Ängste abbauen kann. Ich darf 
aber noch einmal auf das Beispiel aus den späten Achtziger
jahren hinweisen, wo der Bund AHV-Leistungen an Alters
heime nicht mehr ausgerichtet hat und die Kantone das 
übernommen haben. Das hat ausgezeichnet funktioniert. Ich 
habe nie eine Klage gehört, man würde die Alten abdrängen 
und ins Ghetto verbannen, sondern es sind dann aus der 
räumlichen Nähe heraus Lösungen entstanden. Was sind 
das fOr Lösungen? Sie betreffen Gebäullchkelten, Räume 
usw., das sind Dinge, die in der Region am besten beurteilt 
werden können und wo auch dank der Nähe sicherlich das 
Herz bei der Lösung des Problems mitspielt. Wenn wir 
schon das Subsidiaritätsprinzip haben, sollte man das, was 
man in der Nähe der Bürgerinnen und Bürger bewältigen 
kann, auch dort machen, und das ist so ein Punkt. Deshalb 
1J1acht diese Aufgabenteilung ganz klar Sinn. Aber um die 
Angste abzubauen, haben wir eigentlich drei Instrumente 
eingefügt. Wir sind der Meinung, dass sie genügen warden. 
1. Das erste Instrument ist die Rahmengesetzgebung. Es Ist 
interessant: Wir haben es elngefOhrt, Herr Büttlker, um das 
Problem zu entschärfen, und jetzt werfen Sie uns sozusagen 
vor, das Rahmengesetz enthalte eigentlich keine echte Auf. 
gabenübertragung. Wir wollten ursprünglich darauf verzich
ten, aber wir haben dann eben gesehen, dass die Angst 
besteht, dass dann gewisse Mindeststandards nicht festge
legt werden könnten; deshalb haben wir diesen kleinen Sün
denfall begangen. Er ist eigentlich ein bisschen das Ist, was 
Sie vorschlagen, nur wollen Sie es noch verstärkt. 
2. Wie wir gesagt haben, gibt es hier eine Pflicht und nicht 
nur die Möglichkeit zur interkantonalen Zusammenarbeit. 
Hier erwarten wir natürlich - das habe ich gestern beim Ein
treten gesagt -, dass die zuständige Konferenz der kanto
nalen Sozialdirektoren vor der Volksabstimmung ihre Haus
aufgaben macht und diese Probleme löst. Sie wird eine 
neue Rolle haben. ich habe die Erwartung, dass die Vorar
beiten, die jetzt im Gange sind, bis zur Abstimmung auch 
abgeschlossen sind, damit man wirk.lieh beurteilen kann, 
was sie tun. 
3. Sie haben sich gefragt, was die Übergangslösung wert Ist. 
Sie wurde In die Verfassung aufgenommen; dem werde ich 
mich nicht Widersetzen, obwohl eine Lösung auch auf dem 
Gesetzeswege möglich wäre. Das Ist einer der Punkte, von 
denen Herr Pflsterer gestern gesprochen hat. Das Gesetz 
kommt dann etwas später. Wir wollen also heute absichern, 
dass es zumindest drei Jahre lang genau gleich weitergehen 
wird. Das gibt dann auch die Zelt, um die verlangten Kon• 
zepte aufzubauen. 
Wir sind klar der Meinung, mit diesen drei Instrumenten 
könne man den Betroffenen die Ängste nehmen, die ohne
hin unberechtigt sind. Aber damit könnte man das absi
chern. Ich fürchte sehr, dass das, was Sie uns vorschlagen, 
Herr Büttlker, letztlich eben doch wieder zu einer «Rezentra-
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ilsierung» fOhrt. Der Bund soll Aufgaben Obemehmen, wel
che die Kraft der Kantone Obersteigen. Dann wird elnmal der 
Streit darum beginnen, welche Aufgaben das sind, und be
vor man eine interkantonale Zusammenarbeit macht, wird 
der stärkere Partner dem schwächeren sagen, er sei ja nicht 
In der Lage, dies zu tragen und solle mal zum Bund gehen. 
Damit hätten Wir einen neuen Subventionstatbestand, und 
die Entflechtung Ist dadurch wenigstens partiell rückgängig 
gemacht. In diesem Fall müssten wir mit den Kriterien noch 
mehr eingreifen und wären zumindest In gewissen Berei
chen wieder beim alten Zustand. 
Ich habe Ihren Antrag ja vorgängig nicht gesehen. Wir ha
ben den Kantonen und einer Arbeitsgruppe den Auftrag ge
geben, Lösungen zu suchen, die noch weiter gehen, als wir 
dies ursprünglich wollten. Sie sind zum Schluss gekommen, 
dass das, was wir mit den drei Punkten, die wir Ihnen hier 
~orschiagen - Rahmengesetz, Pflicht zur Zusammenarbeit, 
Ubergangsbestlmmung - an die Grenze dessen gegangen 
sind, was die Kantone noch als Entflechtung betrachten und 
wo sie wirklich mitmachen können. Das Ist der Grund dafQr
ln Respektierung des Willens, vielleicht noch etwas Besse
res zu finden -. dass ich meine, Sie sollten der Kommission 
zustimmen. 

Laurl Hans (Y, BE): Es ist völlig unüblich, dass Ich jetzt 
noch einmal das Wort ergreife, aber vorher hatte ich nicht 
die Gelegenheit dazu. Ich wiederhole keinen Satz des Bun
despräsidenten. Ich sage nur etwas, das nicht er als Bun
desrat sagen kann, sondern nur ein Vertreter eines Kantons: 
Ich finde es nicht In Ordnung, dass hler gesagt wird, es gebe 
«kantonalbankgeschädlgte Kantone», bei denen die Gefahr 
bestehe, dass sie das, was wir Jetzt besprechen, dann nicht 
in genügender Form in die Praxis umsetzen. Das müsste ich 
eigentlich zurückweisen - vielleicht wurde das fOr den Kan
ton Solothurn gesagt. Ich muss einmal mehr daran erinnern, 
dass die kantonalen Parlamente dafOr sorgen, dass diese 
wichtige Aufgabe auch in der Verantwortung der Kantone 
gut und genügend umgesetzt wird. 
Es ist mir ein Anliegen, das vor der Abstimmung festzuhal• 
ten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 24 Stimmen 
Für den Antrag Büttlker .••. 8 Stimmen 

Art.112c 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Kantone sorgen für .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 112c 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Les cantons pourvolent a l'alde a domlclle et aux solns a do
mlcile en faveur des personnes ägees et des personnes 
handicapees. 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 197 Zlff. 4 
Antrag der Kommission 
Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 112c (Betagten- und Be
hindertenhilfe) 
Text 
Die bisherigen Leistungen gemäss dem Bundesgesetz Ober 
die Alters- und Hinteriassenenverslcherung (AHVG), Arti
kel 101 bis, an die HIife und Pflege zu Hause fQr Betagte und 
Behinderte werden durch dle Kantone weiter ausgerichtet 
bis zum Inkrafttreten einer kantonalen Finanzierungsrege
lung für die Hilfe und Pflege zu Hause. 

Bulletin offlclel de r Assemblee hic:14rale 



2. Oktober 2002 

Art. 197 eh. 4 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Disposition transitoire ad article 112c (Aides aux personnes 
ägees et aux personnes handicapees) 
Texte 
Les cantons continuent de verser aux personnes ägees et 
aux personnes handicapees les prestations qui leur sont ac
tuellement allouees en vertu de l'article 101bis de la loi 
federale sur l'assurance-vielllesse et survivants (LAVS) au ti
tre de l'aide et des soins a domicile, jusqu'a ce qu'ils aient 
eux-mämes mis en vigueur une reglementation en la ma
tiere. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Bei Arti
kel 112c geht es um die Betagten- und Behindertenhilfe. 
Auch hier gibt es natürlich Ängste und Bedenken gegen 
diese Regelung. 
Die Kommission hat versucht, diesen Ängsten wie folgt ent
gegenzutreten: Wir beantragen Ihnen, bei Absatz 1 die For
mulierung aufzunehmen: «Die Kantone sorgen für ...... In 
diesem Zusammenhang darf ich auf den Artikel über das 
Schulwesen und die Sonderschulung hinweisen, in dem wir 
auch den Begriff «sorgen» haben. Wir wollten damit zum 
Ausdruck bringen, dass die Kantone diese Aufgabe ernst 
nehmen. 
Im Übrigen möchte ich schon noch einmal unterstreichen, 
was gestern Herr Bundespräsident Villiger und vorhin Herr 
Kollege Lauri gesagt haben: Es ist nicht so, dass es In die
sen Kantonen nur Regierungen gibt, die gleichsam auf dem 
Verordnungsweg dekretieren können, sondern es gibt da
selbst die Parlamente, es gibt daselbst auch noch das Volk. 
Der zweit~ Mechanismus, den wir eingebaut haben, besteht 
in einer Ubergangsbestimmung; Sie finden diese in Arti
kel 197 Ziffer 4. Im Übrigen haben wir auch hier die betroffe
nen Organisationen angehört. Ich glaube sagen zu dürfen, 
dass sich diese mit unseren Anträgen einverstanden erklä
ren können. 

Malssen Theo (C, GR): Mir ist es ein Anliegen, zu unter
streichen, dass die Formulierung der Kommission sehr zu 
befürworten ist; damit werden die künftige Pflicht und die 
Aufgaben der Kantone eindeutig festgelegt. Aber das ist im 
Moment nicht mein Kernanliegen. 
Ich habe Ober viele Jahre im Bereich Spitex gearbeitet und 
mitgeholfen, im Kanton Graubünden entsprechende Institu
tionen aufzubauen. Man muss feststellen, dass sehr viel 
Gutes und Wirksames getan worden ist, vor allem für die Be
tagten. 
Wir befinden uns mit Spitex im Bereich der Diskussionen 
über Kosten: Verteuert Spitex das Gesundheitswesen oder 
nicht? Ich bin überzeugt: Wenn wir Spftex nicht hätten, hät
ten wir im Gesundheitswesen zusätzliche Kosten, weil wir 
mehr stationäre Leistungen erbringen müssten. Man kann 
den heutigen und den früheren Zustand nicht vergleichen: 
Wir haben heute mehr Betagte, die entsprechende Betreu
ung und Pflege brauchen. 
Was ich bei dieser Entwicklung bedaure, Ist, dass wir eine 
Altlast übernehmen, die der Bund verursacht hat. Das hier 
darzulegen ist mir ein Bedürfnis, nachdem ich während Jah
ren ohne Erfolg gegen eine Situation gekämpft habe, die 
heute eine Altlast ist. Seinerzeit, bei der Einführung der Bei
träge des Bundes an die Betagtenhilfe Ober die AHV-Ge
setzgebung, hat der Bundesgesetzgeber festgelegt, dass 
nur Institutionen des privaten Rechtes Beiträge erhalten. Der 
Ausgangspunkt war damals eine Auseinandersetzung in den 
grossen Städten zwischen privaten Institutionen und Institu
tionen der öffentlichen Hand. Die Privaten befürchteten 
dass die öffentliche Hand - vor allem in den grossen Städ~ 
ten - Aufgaben an sich reissen würde. Das führte dazu 
dass wir In den ländlichen Regionen neben den bestehen~ 
den öffentlich-rechtlichen Institutionen praktisch künstliche 
Gebilde privaten Rechtes schaffen mussten damit wir die 
Beiträge beziehen konnten. ' 
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Heute muss man feststellen, dass man damals die Chance 
verpasst hat, effiziente bestehende Strukturen der Zusam
menarbeit oder Trägerschaften des öffentlichen Rechtes -
Ich denke an öffentlich-rechtliche Trägerschaften von Ge
meindeverbänden - zu benutzen. Ich hoffe, dass es jetzt -
vielleicht etwas spät - möglich Ist, diese Altlast in den Kanto
nen abzuarbeiten. Das ist im Nachhinein wirklich zu bedau
ern. 
Ich möchte nun dem Zweitrat noch das Anliegen weiterge
be~, d~s auch Kollege David angesprochen hat. Wir müssen 
beim Ubergang zur neuen Regelung darauf achten dass 
sichergestellt ist, dass den Trägerschaften, die heGte im 
Bereich Spitex tätig sind, finanziell nicht «der Schnauf aus
geht». Es gibt dort sehr viele Institutionen, die heute prak
tisch von der Hand in den Mund leben und keine freien 
Liquiditäten haben. Sie warten alljährlich auf die für das Vor
jahr gesprochenen Beiträge des Bundes. Zum Teil gibt es 
bei der Auszahlung dieser Beiträge auch Stockungen, und 
die Organisationen müssen sich dann abmühen, dass sie fi
nanziell überhaupt Ober die Runden kommen. Das ist ein 
sehr fragiles Gebilde, und wir dürfen nicht riskieren dass fi
nanzielle Lücken entstehen. Die Kosten dieser Org~nisatio
nen sind ja grossmehrheftlich Personalkosten und betreffen 
Leistungen, die sie selber erbringen. Ohne Liquidität bekom
men sie sehr rasch Probleme. 
Ich möchte dem Zweitrat dringend das Anliegen weiter
geben, dass man hier saubere Übergangslösungen findet 
damit diese Institutionen ihre Tätigkeit zum Wohle der Be~ 
tagten und Behinderten weiterführen können. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Ich nehme den Hinweis 
auf diese Altlast zur Kenntnis; das war mir so nicht bewusst. 
Es ist ein interessantes Problem. Ich teile die Meinung von 
Herrn ~aiss~n. dass die Kantone dafür sorge_n müssen, 
dass dieser Ubergang gut gelingt. Gerade die Ubergangs
frist, die wir auch hier eingefügt haben, soll das ermöglichen. 
Es muss zunächst gleich weitergehen, und dann können die 
Strukturen so geschaffen werden, dass es nachher weiter
läuft. Ich habe auch hier keine Bedenken, dass das in den 
Kantonen nicht gut gelöst wird. Ich halte die Spitex wie Sie 
für etwas sehr Gutes und weiss auch, dass sie im Volk sehr 
gut verwurzelt Ist. Das Volk in den Kantonen wird schon für 
gute Regelungen sorgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 123 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Der Bund kann Vorschriften zum Straf- und Massnahmen
vollzug erlassen. Er kann .... 

Art. 123 al. 2 
Proposition de Ja commission 
La Confederation peut legiferer sur .... 

Angenommen -Adopte 

Art. 128 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und eingezo
gen. Vom Rohertrag der Steuer fallen mindestens 17 Pro
zent den Kantonen zu. Der Anteil kann bis auf 15 Prozent 
gesenkt werden, sofern die Auswirkungen des Finanzaus
gleichs dies erfordern. 

Minderheit 
(Schweiger, Plattner, Spoerry) 
Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und eingezo
gen. Vom Rohertrag der Steuer fallen mindestens 17 Pro
zent den Kantonen zu. 
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Art. 128 al. 4 
Proposition de Ja commlssion 
MaJorlte 
Las cantons effectuent la taxation et la perceptlon. Au moins 
17 pour cent du produit brut de l'impöt leur sont attribues. 
Cette part peut l!tre rEkluite Jusqu'a 15 pour cent pour autant 
que les effets de la perequatlon financlere l'exlgent 

Mlnorlte 
(Schwelger, Plattner, Spoerry) 
Les cantons effectuent Ja taxatlon et la perceptlon. Au moins 
17 pour cent du prodult brut de l'impöt leur sont attrlbues. 

Art. 197 Zlff. 5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit 
(Schweiger, Plattner, Spoerry) 
Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 128 (Direkte Steuern) 
Text 
Der Anteil der Kantone an der direkten Bundessteuer nach 
Artikel 128 Absatz 4 kann bis auf 15 Prozent gesenkt wer
den, sofern dies zur Aufrechterhaltung der Haushaltneutrali
tät zwischen Bund und Kantonen beim Übergang zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabentei
lung erforderlich ist Die Belastungen aus dem Härteaus
gleich werden dabei nicht berOckslchtlgt. 

Art. 197 eh. 5 
Proposition de la commission 
MaJorlte 
Bitter 

Minorite 
(Schwelger, Plattner, Spoerry) 
Tltre 
Disposition transitoire ad artlcle 128 (lmpöts directs) 
Texte 
La part des cantons a l'lmpöt federal direct selon l'artlcle 128 
allnea 4 peut l!tre redulte Jusqu'a 15 pour cent pour autant 
qu'une teile mesure soit necessaire pour malntenir la neutra
lite budgetalre entre la ConfEkleration et las cantons lors du 
passage a la reforme de 1a perequation financlere et de la 
repartltion des täches entre Ja Confederation et les cantons. 
Las charges decoulant de Ja compensatlon des cas de rl
gueur ne seront toutefois pas prises en compte. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Hier muss 
ich etwas zu Artikel 128 Absatz 4 sagen, denn Sie finden da 
einen Mehrheitsantrag und einen Minderheitsantrag. Worum 
geht es? Gemäss den bestehenden Modellrechnungen 
könnte die Kostenneutralität tar den Bundeshaushalt auch 
bei einem Kantonsantell an der direkten Bundessteuer von 
17 Prozent anstatt ledigltch 15 Prozent sichergestellt wer
den. Da sich aber bis zum Zeitpunkt des lnkratttretens des 
NFA noch Verschiebungen bezOglich der Zuständigkeiten 
von Bund und Kantonen ergeben können, schlägt der Bun
desrat vor, in der Verfassung zu leglferleren, dass der Kan
tonsantell auf mindestens 15 Prozent festgelegt wird. Die 
Kantone - das möchte ich betonen - haben dem zuge
stimmt. Bei einem festen Kantonsanteil von 1 7 Prozent. so 
befürchtet man beim Bund, warde bei grösseren Verschie
bungen der Spielraum fehlen, um die Kostenneutralität tar 
den Bundeshaushalt sicherzustellen. 
Gestatzt auf diese Ausführungen möchte nun die Kommis
sion den Anteil der Kantone doch grundsätzlich auf minde
stens 17 Prozent anstatt lediglich auf 15 Prozent festlegen. 
Aber die Kommission anerkennt, dass es aus GrOnden der 
Kostenneutralität für den Bundeshaushalt erforderlich sein 
kann, diesen Anteil ausnahmsweise nach unten zu durch
brechen. Es gibt nun auf der Basis dieser Erkenntnis zwei 
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Lösungsvorschläge. Die Mehrheit will In den Verfassungstext 
den Grundsatz einbauen, dass es mindestens 17 Prozent 
sein sollen, will aber die Möglichkeit einräumen, dass dieser 
Anteil ausnahmsweise bis auf 15 Prozent gesenkt werden 
kann, sofern die Auswirkungen des Finanzausgleichs dies 
erforderlich machen. Dies ist eine Bestimmung auf Dauer. 
Demgegenüber will dl!J Minderheit Schwelger dieses Pro
blem in Form einer Ubergangsbestimmung gemäss Arti
kel 197 Ziffer 5 regeln. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Dem Votum von Herrn lnderkum 
konnten Sie entnehmen, wo eine Übereinstimmung zwi
schen Mehrheit und Minderheit besteht und wo nicht. 
Ganz kurz wiederholt: Die Kommission stimmt darin Obereln, 
dass den Kantonen im Prinzip weiterhin 17 Prozent zuste
hen sollen. Es besteht zwischen Mehrheit und Minderheit 
ebenfalls Einigkeit darüber, dass eine Reduktion auf 15 Pro
zent erfolgen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen, die 
mit dem Finanzausgleich zusammenhängen, erfOllt sind. 
Der Unterschied zwischen Mehrheit und Minderheit besteht 
nur darin, dass die Voraussetzungen tar diese Herabsetzung 
auf 15 Prozent unterschiedlich gewichtet werden. Die Min
derheit Ist der Auffassung, dass eine solche Reduktion auf 
15 Prozent dann - und nur dann! - erfolgen kann, wenn dies 
In Zusammenhang mit der erstmaligen Einführung des Fi
nanzausgleiches, so wie wir Ihn heute beraten, notwendig 
ist. 
Warum stellt Ihnen die Minderheit diesen Antrag? Sie haben 
den bisherigen Voten entnommen, dass dem jetzt zu disku
tierenden Finanzausgleich auch die Vertreter der Geberkan
tone sehr wohlwollend gegenOberstehen. Wir sagen denn 
auch: Soweit der Finanzausgleich im Rahmen dessen, was 
Gegenstand dieser Vorlage Ist und in den Beratungen ent
steht, eine Herabsetzung auf 15 Prozent erfordert, können 
wir dem zustimmen, wen dies Innerhalb des nun vorliegen
den Systems und Innerhalb der von uns nun getroffenen An
nahmen erfolgt. 
Die Position der Geberkantone Ist aber ebenfalls folgende: 
Wenn Ober das hinausgegangen wird, was heute vorliegt, 
und in Zukunft andere Elemente eine Rolle spielen, welche 
einen erhöhten Anteil des Bundes zur Folge haben, sollte 
dies nicht einfach so möglich sein, sondern es sollte ent
sprechende gesetzliche Schritte bzw. die Änderung der Ver
fassung voraussetzen. Grund far diese Beurteilung Ist, dass 
In allen anderen Bereichen, welche finanziell sensitiv auf die 
Bürger Wirken, In der Verfassung ebenfalls Maxima festge
schrieben sind, sprich Bundessteuer, sprich Mehrwert
steuer. Wir vertreten also diese Auffassung und ersuchen 
auch die Nehmerkantone, unserer Position Verständnis ent
gegenzubringen. 
Wir bejahen den Finanzausgleich so, wie er nun vorliegt. 
Wenn später einmal Abänderungen erfolgen, soll das Im 
parlamentarischen Verfahren geschehen, und es soll nicht in 
der Kompetenz des Bundesrates liegen, das zu entschei
den. Sonst worden die Geberkantone doppelt bestraft wer
den: Einerseits warden sie nämlich weniger Anteile aus der 
Bundessteuer erhalten, und andererseits würde wegen der 
Mehrentnahme des Bundes aus der Bundessteuer der An
teil, den die flnanzstarken Kantone zu tragen haben, wach
sen, weil ja drei Viertel dieses Anteils, den der Bund mehr 
beansprucht, auch den Geberkantonen belastet werden 
können. 
In diesem Sinne und auch aus Gründen der Symmetrie zwi
schen den Positionen von Geber- und Nehmerkantonen bitte 
ich Sie, unserem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Laurl Hans (V, BE): Wir sind hier bei einer entscheidenden 
Bestimmung der ganzen Vorlage. Es gibt wenige so ent
scheidende Bestimmungen; das hier ist jetzt eine. Damit 
man, ohne Spezialist zu sein, richtig versteht, worum es el• 
gentllch geht. muss man wissen: Je mehr ein Kanton von 
der direkten Bundessteuer erhält, desto mehr werden die 
ressourcenstarken Kantone bevorteilt und die ressourcen
schwachen eher benachteiligt. Das ist deshcir~' so, weil die 
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direkte Bundessteuer in den starken Kantonen vlel substan
zieller anfällt als in den ressourcenschwachen Kantonen. 
Wenn man nun die drei Möglichkeiten von Bestimmungen 
miteinander verglelcht und sich an das erinnert, was ich so
eben gesagt habe, so stellt man Folgendes fest: In der For
mulierung des Bundesrates, die im Konsens mit den 
Kantonsregierungen entstanden ist - da war am Schluss 
keine wesentliche Diskussion mehr -, wird dem Ausgleichs
gedanken von allen drei Lösungen am meisten Rechnung 
getragen. 
Die Kommission ist dann einen Schritt auf die ressourcen
starken Kantone zugegangen und hat ihnen eine Sicherheit 
gegeben, indem sie diese 17 Prozent eingeführt hat; Die 
Minderheit verlangt nun, dass nur im Augenblick des Uber
gangs, wie das dargestellt wurde, Veränderungen vorge
nommen werden können, später aber nicht mehr. Jetzt 
müssen wir wissen, dass später, also bereits vier Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Reform, durchaus der Fall eintreten 
kann, dass der Finanzausgleich verstärkt werden muss. 
Denn niemand weiss, wie es in der Zukunft weitergeht 
Ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen, um zu sagen, 
dass eine gute Wirtschaftsentwicklung - das muss man 
auch wissen - in der Tendenz immer die ressourcenstarken 
Kantone bevorteilen wird; das haben empirische Untersu
chungen für die Vergangenheit klar gezeigt. Ein guter Wirt
schaftsgang wird den Graben zwischen ressourcenstarken 
und ressourcenschwachen Kantonen eher vertiefen. Man 
wird also nicht argumentieren können, die Wirtschaft laufe 
dann wieder an und damit werde dieser Graben kleiner. 
Weiter muss man wissen, dass wir neben dieser Bestim
mung In Artikel 4 des Finanz- und Lastenausgleichsgeset
zes schon eine Bestimmung haben, welche die ressourcen
starken Kantone In einem gewissen, sehr deutlichen Sinn 
absichert, und zwar mit der Bestimmung, wonach die Leis
tungen der Kantone mindestens zwei Drittel, höchstens aber 
drei Viertel der Leistungen des Bundes betragen. 
ich befürchte nun, dass man diesem System für die Zukunft 
die absolut nötige Anpassungsfähigkeit nehmen würde, 
wenn man hier der Minderheit zustimmen würde. Jetzt kann 
man fragen: Ja, wer wird dann in der Zukunft, also nach der 
ersten Phase von vier Jahren, über diese Mittel entschei
den? Es Ist wiederum die Bundesversammlung, und zwar 
hinsichtlich des Ressourcenausgleichs und hinsichtlich der 
beiden Lastenausgleichsgefässe. 
Weil es wirklich um eine zentrale Vorschrift geht, bitte ich Sie 
sehr, der mittleren Lösung der Mehrheit zuzustimmen, die 
bereits eine Relativierung dessen bedeutet, was bei der Er
arbeitung der Vorlage festgelegt wurde. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Sie wissen, dass der An
teil der direkten Bundessteuer, der an die Kantone zurück
geht, heute 30 Prozent beträgt und dass 13 Prozent davon 
unter Berücksichtigung Ihrer Finanzkraft verteilt werden. Neu 
wird die Finanzkraft nicht mehr berücksichtigt. Das ist auch 
richtig so, denn es wäre systemwidrig, weil wir andere In
strumente haben: den horizontalen Ressourcenausgleich, 
die Ausgleiche von oben für besondere Lasten. Das heisst: 
Was von der direkten Bundessteuer an die Kantone zurOck
fliesst, ist nicht gekürzt und kommt nicht überproportional 
den Schwächeren zugute. Das Ist das Erste, was man wis
sen muss. 
Das Zweite: Wir haben dieses Projekt unter dem Titel Part
nerschaft eingeleitet und gesagt: Keiner - weder Bund noch 
Kantone - soll den andern finanziell über den Tisch ziehen. 
Wir suchen eine Lösung, die am Schluss kostenneutral ist, 
aber bessere Anreize gibt. Das sollte sich längerfristig In ei
nem effizienteren Gebaren des Staates auszahlen. Im Be
reich zwischen 15 und 17 Prozent war der Punkt, wo wir 
nach Durchrechnen aller Instrumente die Kostenneutralität 
erreichen konnten. 
Sie haben gehört, dass 17 Prozent möglicherweise reichen. 
Aber keiner weiss genau, wie die Zahl sein wird, wenn wir 
den Finanzausgleich einführen. Das wird die letzte Bilanz 
vor dessen Einführung zeigen. Nachher wird es sich ver-
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schieben. Wenn wir jetzt also 17 Prozent als Grundsatz fest
schreiben, Ist das möglicherweise falsch. Das kann sein. Wir 
wollten in der Verfassung eine Sicherheitsmarge haben, um 
sie nicht erneut ändern zu müssen, wenn wir den Finanz
ausgleich einführen. 
Wären es 15 Prozent gewesen, so hätten wir vielleicht eine 
Marge von 13 Prozent gesucht. Diese 17 Prozent sind das 
Ergebnis eines zufälligen aktuellen Standes, und es hat eine 
gewisse Problematik, diese jetzt definitiv festzuschreiben. 
Denn es könnte dannzumal falsch sein. Das ist der Grund, 
weshalb der Bundesrat diese zwelprozentlge Sicherheits
marge eingeführt hat und Im Entwurf «mindestens 15 Pro
zent» vorsieht. Das Ist eine klare Begrenzung in der Ver
fassung, wie sie Herr Schwelger gefordert hat, nur ein biss
chen tiefer. «Mindestens» bedeutet, dass es nur nach oben 
gehen kann. Ich bin auch der Meinung, diese Dinge müsse 
man festlegen, aber einen gewissen Spielraum müssen Sie 
dem Gesetzgeber - hier schllesse Ich mich dem an, was 
Herr Lauri gesagt haben - bei der konkreten Umsetzung be
lassen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Die bundesrätllche 
Lösung wäre mir natürlich weitaus am liebsten. Das Zahlen
geflecht nicht sicher genug ist, dass man hier schon Irgend 
etwas festschreiben könnte, das dann sicher ist. Ich kann 
mich zur Not mit dem Antrag der Mehrheit abfinden, weil er 
das mit einer Art zusätzlicher Beweispflicht verbindet und 
eine Ausnahme nach unten ermöglicht. Es Ist eine qualifi
zierte Beweispflicht, «sofern die Auswirkungen des Finanz
ausgleichs dies erfordern». Mit anderen Worten Würde das 
eine ziemlich umfangreiche Rechnung und Darlegung des 
Warum und Wieso bedingen. Hingegen so weit zu gehen, 
dass man sagt: Wenn wir einmal etwas höher gehen könn
ten und es am Anfang nicht brauchen, ist es für immer vor
bei, das scheint mir eine problematische Lösung zu sein. 
Deshalb bitte ich Sie, hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Entschuldigen Sie, dass ich nach un
serem Bundespräsidenten noch einmal das Wort ergreife, 
aber ich möchte einen Aspekt doch noch einmal ganz deut
lich machen. Die Mehrheit und die Minderheit sind sich ab
solut darin einig, dass die Einführung des neuen Systems 
für den Bund kostenneutral erfolgen muss. Heute gehen wir 
davon aus, dass das mit einem Kantonsantell von 17 Pro
zent möglich ist, aber wir wissen, dass die Globalbilanz viel
leicht etwas anders aussieht, wenn das Gesetz In Kraft tritt. 
Auch die Minderheit ist absolut damit einverstanden, zu je
nem Zeitpunkt den Kantonsanteil auf 15 Prozent zu reduzie
ren, damit der Bund das neue System haushaltneutral 
einführen kann. 
Es stellt sich jetzt die Frage, ob das auch In zehn Jahren 
noch so sein soll. Sollten wir in zehn Jahren mehr Geld für 
den Ressourcenausgleich benötigen, ist die Frage zu stel
len: Soll dies für den Bund auch dann noch haushaltneutral 
erfolgen können, indem er dannzumal den Kantonsantell re
duZlert? Das hiesse also, dass er das, was er für den verti
kalen Ressourcenausglelch an sich zusätzlich ausgeben 
muss, durch eine Reduktion des Kantonsantells kompensie
ren kann und dass damit die Rechnung für den Bund auch 
dannzumal haushaltneutral Ist. Da bin Ich mir nicht sicher, ob 
das richtig Ist. Vor allen Dingen, Herr Lauri, werden davon 
nicht nur ressourcenstarke Kantone betroffen. Wenn Ich 
sehe, was für Einbussen die Kantone durch die Reduktion 
des Kantonsanteils von 30 auf 17 Prozent haben, dann 
stelle Ich fest, dass dies gewaltige Einbussen sind: Für den 
Kanton Bern macht das 97 Millionen Franken aus, für den 
Kanton Freiburg 32 Millionen Franken, für den Kanton Aar
gau 68 Millionen Franken und für die Waadt 91 Millionen 
Franken. Wenn der Bund In zehn Jahren einfach auf 15 Pro
zent hinuntergehen kann, dann erleiden auch all diese Kan
tone einen Elnnahmenausfall aus dem Anteil der direkten 
Bundessteuer, und der Ressourcenanteil wird dann Ober die 
Kantone erhöht. Ich muss einfach sagen: Der Antrag der 
Minderheit Schwelger liegt nicht nur Im Interesse der res
sourcenstarken Kantone. Alle Kantone werden durch eine 
Rückführung des Bundesanteils bei der direkten Bundes-
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steuer betroffen. Deswegen bin Ich der Meinung: Der Unter
schied besteht wie gesagt nur darin, ob die Haushaltneut
ralltät für den Bund auch in zehn Jahren noch gewährleistet 
sein soll oder ob sie nur für die Übergangsperiode gilt. Die 
kostenneutrale Einführung wird auch mit dem Antrag der 
Minderheit in keiner Art und Welse infrage gestellt. Die von 
Herrn Bur.idespräsident Villiger zu Recht verlangte Flexibili
tät beim Ubergang wird dem Bund auch mit dem Antrag der 
Minderheit zugesichert. 

Laurl Hans (V, BE): Es tut mir Leid, noch einmal etwas sa
gen zu müssen. Das Entscheidende war jetzt das Letzte, 
Frau Kollegin Spoerry. Mit der Lösung der Minderheit wird 
die Flexibilität beim Ubergang gewährleistet, und mit jener 
der Mehrheit wird sie auch noch während des Vollzugs ge
währleistet, Indem man den Anteil auch während des Be
triebs des Systems von 17 auf 15 Prozent senken kann. 
Während des Betriebs des Systems werden wir von Zeit zu 
Zeit wieder die Summe festlegen können, die für den 
Ressourcenausgleich und für die beiden Lasten
ausgleichsgetässe zur Verfügung steht. Darauf kommen wir 
in der weiteren Diskussion in unserem Rat noch zu spre
chen. 
Nun muss man Folgendes sehen: Wir haben in der Kommis
sion erkannt, dass wir stark aufpassen müssen, dass wir 
kein Qberbestimmtes System bauen, das am Schluss völlig 
unflexibel dasteht. Hier wird es jetzt auch wieder ganz deut
lich. Dazu ganz kurz ein Stichwort: Wir haben erstens die 
Bestimmung In diesem Paket, dass die ressourcenschwa
chen Kantone als Zlel 85 Prozentpunkte Im Ressourcenin
dex erreichen sollen. Das Ist ein Zlel. Die ressourcenschwa
chen Kantone klammern sich daran - meines Erachtens zu 
Recht. zweitens sieht die Bestimmung In Artikel 4 des Bun
desgesetzes aber den Flnanzausgleich mindestens zwei 
Drittel und höchstens drei Viertel vor. Das System bestimmt 
das. Drittens wird die Schuldenbremse eine Rolle splelen, 
weil die Bundesleistungen auch Ober die Schuldenbremse 
laufen werden. Viertens würden wir bei Ihrer Lösung eben
falls noch einmal für den Vollzug Flexibilität aus dem System 
herausnehmen. Dagegen wehre ich mich. Ich wehre mich 
nur für mehr Handlungsfreiheit In diesem schon Jetzt wahr
scheinlich überbestlmmten System des neuen Finanzaus
gleichs. 
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: «Der Bund kann dann 
.... » - der böse Bund; Sie sind Ja der Bund! Sie beschliessen 
dann, ob so etwas _passiert oder nicht. 
Es Ist eben kein Ubergangsproblem, sondern wir mussten 
so formulieren, w,n der Bund noch nicht genau sagen kann, 
wie der neutrale Ubergang wäre. Wenn die Zahl heute fest
stehen würde, worden wir sie einsetzen. Wenn es 17 Pro
zent sind, wird der Bund nicht auf 15 heruntergehen 
müssen. Wenn es aber 16 oder 15 Prozent sind, dann wird 
er das tun, aber dann ist es kein Übergangsproblem, son
dern dann Ist das die verbindliche Zahl. Da braucht es schon 
gute Gründe, um sie dann anzuheben. 
Deshalb wäre die Lösung des Bundesrates besser 
gewesen, aber wir können mit dem Antrag der Mehrheit le
ben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 31 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 5 Stlmmen 

Art.132 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 132 al. 2 
Proposition de la commissfon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.135 
Antrag der Kommission 
Titel 
Finanz- und Lastenausgleich 
Abs. 1 
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Der Bund erlässt Vorschriften Ober den Finanz- und Lasten
ausgleich zwischen .... 
Abs.2 
Die Vorschriften bezwecken einen angemessenen Finanz
und Lastenausgleich. Dieser soll Insbesondere: 

e. die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone Im na
tionalen und Internationalen Verhältnis erhalten. 
Abs.3 
Die Mittel für den Ausgleich der Ressourcen werden durch 
die ressourcenstarken Kantone und den Bund zur Verfügung 
gestellt. Die Leistungen der ressourcenstarken Kantone be
tragen mindestens zwei Drittel und höchstens drei Viertel 
der Leistungen des Bundes. 

Antrag Pflsterer Thomas 
Abs. 1 
.... Kantonen. Er sorgt für einen angemessenen Finanzaus
gleich. 
Abs.4 
Zusammen mit den Leistungen aus dem Ressourcenaus
gleich wird angestrebt, dass die massgebenden eigenen 
Ressourcen jedes Kantons pro Einwohnerin und Einwohner 
mindestens 85 Prozent des schweizerischen Durchschnitts 
erreichen. 
Abs.5 
Für den Ausgleich kantonsübergrelfender Leistungen sind 
insbesondere die effektive Beanspruchung dieser Leistun
gen, der Umfang der Mitsprache- und Mitwirkungsrechte 
sowie damit verbundene erhebliche Standortvorteile und 
-nachtelle zu berücksichtigen. 

Antrag Eplney 
Abs. 3 
Die Mittel für den Ausgleich der Ressourcen werden durch 
die ressourcenstarken Kantone und den Bund zur Verfügung 
gesteilt. (Rest des Absatzes streichen) 

Art.135 
Proposition de la commlsslon 
Tltre 
Perequatlon flnanclere et compensatlon des charges 
Al. 1 
La Confederation legifere sur la perequatlon flnanciere et la 
compensatlon des charges entre .... 
A/.2 
Les prescrlptions edlctees par la Confederation visent a la 
mise en place d'un systeme adequat de perequatlon finan
clere et de compensatlon des charges. Celui--cl a notamment 
pour but: 

e. de malntenir ia competltlvite flscale des cantons a 
l'echeile nationale et Internationale. 
Al. 3 
La perequatlon des ressources est flnancee par les cantons 
ä fort potential de ressources et la Confederatlon. Les pre
statlons des cantons a fort potentlei de ressources equlva
ient au minimum a deux tlers et au maximum a trois quarts 
de la part de la Confederatlon. 

Proposition Pfisterer Thomas 
Al. 1 
.... d'autre part. Elle opere une perequatlon flnanclere equi
table. 
A/.4 
Les ressources qul entrent en llgne de compte pour chaque 
canton, calculees par habitant, devralent atteindre, apres 
addltion des versements de la perequatlon des ressources, 
85 pour cent au molns de la moyenne sulsse. 
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Al. 5 
La perequation des prestations dont profitent plusieurs can
tons tiendra campte en particulier de l'utillsation effective de 
ces prestations, de l'ampleur des drolts de participation, de 
la mise en oeuvre ainsi que des avantages ou inconvenients 
considerables qui y sont lies et dont le canton fournisseur 
beneficie en raison de sa situation. 

Proposition Epiney 
Al. 3 
La perequation des ressources est financee par les cantons 
a fort potential de ressources et la Confederation. (Bitter le 
raste de l'alinea) 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich hoffe, 
dass wir jetzt von der Kommissionssitzung, die sich abzeich
nete, wieder zur Sitzung des Plenums zurückkehren können. 
Wir finden hier die verfassungsrechtliche Grundlage für den 
Finanzausgleich im engeren Sinne - also die Grundlage für 
das, was wir nachher auf Gesetzesstufe regeln werden. 
In Absatz 1 finden Sie eine kleine inhaltliche Differenz ge
genüber dem Entwurf des Bundesrates: Wir sprechen vom 
«Finanz- und Lastenausgleich», dies deshalb, weil wir das 
anschliessend zu beratende Gesetz eben auch mit «Bun
desgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich» betiteln 
wollen. Insofern ist das eine vorweggenommene Anpas
sung. 
Zu Absatz 2 ist Felgendes festzuhalten: Der Unterschied ge
genüber dem Entwurf des Bundesrates ist dadurch bedingt, 
dass die Kommission grundsätzlich beschlossen hat, zwei 
Elemente auf Verfassungsstufe anzuheben: 
1 . Bei Absatz 2 Buchstabe e betrifft es die «steuerliche Wett
bewerbsfähigkeit der Kantone» nicht nur Im nationalen, son
dern auch im internationalen Verhältnis. 
2. Bei Absatz 3 betrifft es die relative Begrenzung im Res
sourcenausgleich im Verhältnis zwischen Bund und ressour
censtarken Kantonen - ich habe im Eintreten darauf hinge
wiesen. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass dies gleichsam das poli
tische Gegenstack zur Aufnahme der neuen Aufgabenberei
che vom Gesetz in die Bundesverfassung Ist, dem Sie heute 
zugestimmt haben. 
Aus diesen politischen Überlegungen heraus möchte ich Ih
nen im Namen der Kommission beantragen, den beiden er
wähnten Elementen ebenfalls Ihre Zustimmung zu erteilen: 
Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Verhältnis und rela
tive Begrenzung des Ressourcenausglelches nach oben, 
der Im Verhältnis zu den Leistungen des Bundes für die Kan
tone höchstens drei Viertel davon betragen darf. 
Hierzu liegen aber auch noch die Anträge Pfisterer Thomas 
und Epiney vor. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Bei meinem Antrag geht es 
darum, den nationalen Konsens zu erleichtern. Es ist keine 
materielle Änderung; es geht nur um die Regelungsstufe. Es 
geht darum, ob diese drei Elemente in der Verfassung aus
gedrückt werden sollen; es geht darum, ob wir die Verfas
sung akzeptabel und volksnah ausgestalten wollen; ob wir in 
der Abstimmung, die ja zunächst nur über eine Verfassungs
änderung stattfindet, darauf hinweisen können, dass diese 
Eckpfeiler des Systems jetzt zum Entscheid anstehen. Es 
sind drei Elemente: 
In Absatz 1 geht es um die Formel, dass der Bund für einen 
angemessenen Finanzausgleich sorgt. Diese Erklärung Ist 
sinngemäss schon im geltenden Verfassungsrecht, in Arti
kel 46 am Schluss von Absatz 3, enthalten. Die Kommission 
hat über dieses Problem diskutiert, und im Rahmen eines re
daktionellen Vorschlages der Verwaltung zur Verbesserung 
von Absatz 2 ist diese Klausel herausgefallen. Ich muss an
nehmen, dass das nicht beabsichtigt war. Ich erlaube mir 
darum, das aufzunehmen, was sonst aus Artikel 46 Absatz 3 
der geltenden Verfassung herausfallen würde. Es geht poli
tisch darum, ein negatives Signal zu vermeiden. Es kann ja 
nicht Aufgabe des NFA-Projektes sein, Befürchtungen zu 
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wecken, der Bund wolle sich aus dem Finanzausgleich zu
rückziehen. Das Gegenteil trifft ja mit diesem Projekt zu. 
Darum diese Ergänzung. 
Die Absätze 4 und 5 muss Ich Inhaltlich nicht begründen. Ab
satz 4 entspricht genau Artikel 6 Absatz 3 des Gesetzent
wurfes über den Finanz- und Lastenausgleich; Absatz 5 
entspricht Artikel 1 0a des Gesetzentwurfes. Es geht nur 
darum, dass man dann, wenn man schon in Absatz 3 - zu 
Recht - den Eckpfeiler für die ressourcenstarken Kantone 
hineinnimmt, das Analoge auch für die beiden anderen Fälle 
macht, um den politischen Entscheid und die Abstimmungs
situation zu erleichtern und die Steuerung der Gesetzge
bung nachher sicherzustellen. 

Eplney Simon (C, VS): A l'artlcle 135 alinea 3, nous som
mes au coeur du mecanisme de la perequation flnanciere. 
La commisslon veut ancrer dans la constitution le principe 
seien lequel les cantons a forte capaclte financiere verront 
leur participation limitee aux trois quarts de la contrlbutlon 
de la Confederation. Cette proposition, soutenue par les 
cantons de Zeug et de Zurich, peut conduire a l'echac du 
projet pour deux raisons essentielles. 
D'une part, premiere raison, lntrodulre dans la constltution 
une fourchette rigide peut s'averer dans le futur un handicap 
considerable. En effet, il n'y a rien de constant dans la vie si 
ce n'est le changement. Personne ne peut prevoir comment 
vont se comporter les finances de la Confederation. De 
1990 a 2000, l'endettement de la Confederation a passe de 
40 a 1 oo milliards de francs. La Confederatlon pale chaque 
jour plus de 1 0 millions de francs d'interllts, et, dans les 
assurances sociales, vous savez que le «Manko» se situe 
entre 1 0 et 15 mllliards de francs. C'est la somme dont nous 
avons besoin pour couvrlr les prestatlons actuelles, donc 
sans augmentatlon! Je laisse de cöte les problemes de 
caisses de pension, etc. 
La commission n'a pas examine ce probleme, parce qu'elle 
ne l'a pas vu. Avec le mecanisme du frein aux depenses, qui 
flgure dans la constitution, la Confederation est obligee de 
se desengager de toute une serie de secteurs. Parallele
ment, si la sltuation economique des cantons a forte capa
cite financlere continue a s'ameliorer, il seralt peu Judicieux 
de ne pas pouvoir solliciter les cantons forts sl la Confedera
tion n'est plus en mesure d'alimenter le fonds commun de la 
perequation financiere. 
Des lors, les contraintes imposees par la constiMlon repre
sentent pour nous un obstacle inutile et pervers. D'autant 
plus que les cantons forts n'ont pas a se faire de souci, 
pulsqu'en cas de referendum, si cette disposition figure dans 
une lol, ils ont un nombre de votantes et de votants suffisant 
pour pouvoir faire echouer un projet. Rappelons tout de 
mllme que deux tlers de la population sulsse vit dans les 
grandes agglomeratlons. Ensuite, reviser la constitution est 
un exercice dlfficile - nous le savons bien - et fastidieux. II 
serait a notre avis peu ralsonnable de se ller les mains et les 
pieds, alors qu'on sait que la situation economlque change 
constamment, y compris dans notre pays. 
D'autre part, c'est la deuxleme raison et eile me parait beau
coup plus inquietante: la commlssion n'a pas pu tester la 
portee de la limitation de la contributlon des cantons forts 
aux trois quarts de la part de la Confederatlon sur l'harmonie 
du systeme, sur la vlabllite du mecanisme de la perequatlon 
flnanclere. Et surtout, la commlssion n'a pas pris en compte 
les contraintes, les exigences du freln aux depenses. 
Permettez-moi de vous rappeler succinctement la problema
tique a laquelle.nous sommes appeles a repondre: 
1. Au depart, le projet du Conseil federal prevoyait de ne pas 
limiter la partlclpatlon des cantons a forte capacite flnan
clere - de ne pas limlter! 
2. Le projet prevoyait de fixer au mlnimum a deux tiers la 
partlcipatlon des cantons a forte capacite financiere. La 
commisslon, en limitant a trois quarts la particlpation des 
cantons n'a falt que modifler d'un douzieme - c'est la diffe
rence entre deux tiers et trois quarts. 
Apres negoclatlon - et cela personne ne l'a releve Jusqu'a 
maintenant -, mllme Zurlch, Madame Spoerry, a accepte de 
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limlter au mAme montant que la Confederation la partlclpa
tion des cantons a. fort potential de ressources. Ce n'est 
qu'en commission que la particlpation des cantons forts a 
ete llmitee aux trols quarts de la partlclpation de la Confede
ration. Or, les cantons et la Confederation ont convenu dans 
cet edifice de garantir aux cantons faibles au molns 85 pour 
cent de la moyenne des ressources cantonales. Mais avec la 
propositlon de la commisslon, que nous n'avons pas exa
mine en commission, et surtout le freln aux depenses, nous 
faisons des promesses que nous n'arriverons pas a. tenlr. 
Nous laissons croire aux cantons faibles que l'ecart pourra 
se reduire alors que l'ecart continuera a se creuser. Cet 
exercice ne sera qu'un exercice allbi, et je vais vous le de
montrer. 
En effet, si la Confederation n'est plus en mesure d'alimen
ter le fonds commun et que les cantons a forte capaclte fi
nanciere - meme s'ils sont devenus encore plus forts dans 
!'Intervalle - ne sont pas tenus de verser au molns la mAme 
part que la Confederation, les cantons falbles ne toucheront 
jamals le 85 pour cent de la moyenne des ressources canto
nales. Donc, nous leur faisons aujourd'hui une promesse 
que nous ne serons pas en mesure de tenlr. D'allleurs 
M. Pfisterer Thomas a vu le probleme. Dans sa proposition a 
priori allechante, II a utilise en effet le conditionnel, parce 
qu'il sait qt.i'avec le mecanisme des trois quarts de la part de 
la Confederation et le frein aux depenses, nous ne serons 
pas capables de garantir aux cantons a faible capacite finan
ciere ce 85 pour cent qui sont la pierre angulaire de tout ce 
projet. 
C'est pour cette raison que la propositlon de M. Pfisterer 
Thomas est interessante, mals malheureusement, elle n'en 
est qu'au stade des promesses et elle est formulee au condl
tlonnel. 
Monsie,ur Villlger, j' ose vous poser les questions essentielles 
sulvantes: 
1. Est-ce que mon appreciatlon est exacte? Slnon, je me re
jouis d'entendre votre appreciation. 
2. Que va-t-il se passer si le frein a l'endettement empAche 
la Confederation d'alimenter le fonds commun pour garantlr 
aux cantons a faible capaclte financiere le 85 pour cent de la 
moyenne des ressources cantonales? 
3. Le Consell federal ne pense-t-il pas qu'il serait sage d'ln
troduire un allnea 4 selon lequel le freln...aux depenses ne 
s'appllque pas a la contrlbution de la Confederation dans la 
perequation financiere? 
4. Ne faut-11 pas tester a. nouveau le modele de perequation 
financiere avant les debats au Conseil national, parce 
qu'avec cette proposition nous avons desequllibre le projet, 
et que nous faisons des promesses que nous ne serons pas 
en mesure de respecter? 

lnderkum Hansheiri (C, UR), fQr die Kommission: Diese bei
den Anträge lagen der Kommission nicht vor, obwohl beide 
Antragsteller Mitglieder der Kommission sind; das möchte 
ich doch festgehalten haben. 
Ich versuche zuerst eine Beurteilung des Antrages Pfisterer 
Thomas: Er möchte in Absatz 1 noch belfügen: «Er (d. h. der 
Bund) sorgt fQr einen angemessenen Finanzausgleich.» Ich 
habe In meinem ersten Votum darauf hingewiesen, wie die 
neue Formulierung zustande gekommen Ist. Es gibt ein Pa
pier, das uns ausgeteilt wurde, Herr Kollege Pfisterer, in dem 
Sie die Begründung haben. Es steht dort, dass In der Geset
zessprache nur Behörden und Institutionen fOr etwas sorgen 
könnten, ein Gesetz hingegen müsse etwas bezwecken; in
sofern sehe lch eigentlich keine materielle Differenz. 
Was sodann Absatz 5 anbetrifft, so haben Sie zu Recht dar
auf hingewiesen, dass es sich hierbei um die Aufnahme von 
Artikel 1 oa der Gesetzesvorlage auf der Verfassungsstufe 
handle. Nun ist meines Erachtens Artikel 1 oa eine Konkreti
sierung von Artikel 1 o Buchstabe c. Wenn schon, dann hätte 
man eigentlich diese Bestimmung auf Verfassungsstufe an
heben müssen, aber nicht die Konkretisierung. Kommt dazu, 
dass diese Formulierung, wenn ich mich richtig entsinne, In 
der Interkantonalen Rahmenvereinbarung enthalten Ist. Wir 
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haben diese jetzt schon auf dle Gesetzesstufe angehoben 
und sollten sie jetzt noch auf die Verfassungsstufe anheben. 
Das scheint mir doch etwas Obertrieben zu sein. 
Bleibt noch Absatz 4, den wir auch Im Gesetz haben: Es 
geht um die Formulierung «wird angestrebt». Darf Ich noch
mals auf den politischen Zusammenhang hinweisen? Damit 
komme Ich dann auch zum Antrag Eplney. Wir haben uns in 
der Kommission auch Rechenschaft darüber gegeben, dass 
wlr - nachdem wir 1999 doch eine recht schöne Verfassung 
gemacht haben - die Verfassung jetzt nicht wieder mit 
Bestimmungen anreichern sollten, die an sich nicht auf die 
Verfassungsstufe gehörten, zumindest aus verfassungs
rechtlicher Sicht nicht. Wir haben aber diese Zusammenar
beitsbereiche aus politischen Gründen auf Verfassungsstufe 
gehoben, und wir haben - gleichsam als das Gegenstück -
zugestanden, dass man auch diesen relativen Begrenzungs
mechanismus plus die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit Im 
Internationalen Verhältnis aufnimmt Wir müssen schon 
Sorge tragen, dass wir dieses Gleichgewicht Jetzt nicht stö
ren. 
Herr Eplney hat natürlich Recht, wenn er das Problem der 
Schuldenbremse thematisiert; das haben wir tatsächlich in 
der Kommission nicht getan. Daher wäre ich froh, wenn Herr 
Bundespräsident Vllliger hierzu einige Ausführungen ma
chen könnte. Ich muss ihnen aber beantragen, den Antrag 
Epiney in dieser Form abzulehnen. Es ist ein Ertordernis der 
politischen Balance, dass wir Absatz 3 grundsätzlich In der 
Verfassung behalten müssen, aber wlr könnten prüfen - das 
könnte auch die natlonalrätliche Kommission tun -, ob man 
allenfalls mit Blick auf die Schuldenbremse nicht einen Vor
behalt einbauen masste. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Zuerst zum Antrag Pfls
terer Thomas. Er ist aus dem Bestreben heraus entstan
den, gewisse Sicherheiten als Eckpunkte in der Verfassung 
festzuschreiben. Man kann sich durchaus überlegen: In Ab
satz 3 schreiben wlr - zur Dämpfung von Unruhe bei den 
stärkeren Kantonen -, dass z. B. deren steuerliche Wettbe
werbsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden darf. Das Ist eine 
abstrakte Vorschrift, die In der Praxis noch auszuleuchten 
wäre. Also können wir auch den schwächeren Kantonen 
eine gewisse Sicherheit geben. dass sie einen Ausgleich be
kommen. 
Diesen Grundgedanken verstehe Ich. Ich habe aber etwas 
Mühe mit der Formulierung. In Absatz 2 sprechen wir von 
Ressourcen, und auch Im nächsten Absatz kommen die 
«ressourcenstarken Kantone» vor. Jedermann welss also, 
was Ressourcen sind. Aber es ist nicht definiert, wie sie ge
messen werden. Und da sollen wir in der Verfassung von 
85 Prozent dieser Ressourcen sprechen, die noch zu defi
nieren sind? Das empfinde Ich als sehr unschön. Es müsste 
abstrakt heissen: Die Ressourcen müssen ausgeglichen 
werden mit einer Zielnorm, die Im Gesetz umzusetzen Ist. 
Aber von 85 Prozent einer Grösse zu sprechen, die wir in 
der ganzen Vertassung nirgends finden, das dünkt mich 
nicht gut. Obwohl ich nichts gegen die Grundidee habe, 
scheint mir das nicht befriedigend formuliert zu sein. Einen 
«Versicherungseffekt» hätte es natürlich, aber man müsste 
vielleicht Im Zweitrat andere Lösungen suchen. 
Bel Absatz 5 habe ich das gleiche Bedenken wie Herr lnder
kum: Wir haben etwas aus der kantonalen Vereinbarung Ins 
Gesetz genommen, um es abzusichern - und jetzt nehmen 
wir es noch eine Stufe höher. Man kann sich fragen, ob 
diese Umschreibung der Weisheit letzter Schluss ist. Sie 
enthält zwar Elemente, die durchaus In die Verfassung gehö
ren. Aber auch Ich finde das so eigentlich nicht nötig, weit es 
sachlich nichts Zusätzliches bringt. Es Ist nichts völlig Un
mögliches, aber ich hätte bei Absatz 5 noch mehr Bedenken 
als bei Absatz 4, etwas von einer Vereinbarung auf Verfas
sungsstufe anzuheben. Absatz 4 enthält mit der Prozentzahl 
eine «Unschönhelt». Der Zusatz zu Absatz 1 gefällt mir an 
sich gut, auch wenn er aus der alten Bundesverfassung 
kommt, aber mit diesem Zusatz passt Absatz 1 nicht mehr 
so richtig zum Zweckartikel. In Absatz 2 helsst es: «Die Vor-
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schritten bezwecken einen angemessenen Finanz- und 
Lastenausgleich.» In Absatz 1 helsst es gemäss Antrag 
Pfisterer Thomas: «Er sorgt für einen angemessenen Fi
nanzausgleich.» Das beisst sich Irgendwie, aber das könnte 
dann der Zweitrat ja noch irgendwie begradigen. Mir scheint, 
dass man durchaus sagen könnte, dass der Bund dafür 
sorgt. 
Gesamthaft gesehen habe ich eher Zweifel, was den Antrag 
Pfisterer Thomas betrifft. Ich habe Verständnis für den Wil
len, den man damit ausdrOcken will. Es Ist sicher kein Un
glück, wenn er aufgenommen wird, aber er führt zu einer 
gewissen Patina. Es ist mit der Verfassungseleganz wahr
scheinlich überall so wie beim Finanzausgleich: Man macht 
etwas neu, dann Ist alles picobello, und mit der Zelt kriegt es 
halt eine gewisse Patina. 
Zum Antrag Epiney, zum Aspekt der Schuldenbremse: Wenn 
wir anfangen, irgendwelche Dinge von der Schuldenbremse 
auszunehmen, muss Ich sagen: Dann ist das natürlich der 
Anfang vom Ende. Die Schuldenbremse hemmt nicht eine 
Einzelausgabe, die Schuldenbremse betrifft die Gesamtaus
gaben. Sie können jederzeit anderswo Einzelausgaben kür
zen. Wenn Sie das oben behalten wollen, dann ist das eine 
Frage des «politischen Ausjassens». Wenn Sie die Schul
denbremse mit irgendwelchen Ausnahmen versehen wollen, 
mache ich mit Ihnen jede Wette, dass morgen die Zement
industrie kommt und sagt, alle Bauten seien Investitionen 
und müssten von der Schuldenbremse ausgenommen wer
den. Dann kommen auch die Professoren und die Hoch
schulen und sagen, alles, was Bildung sei, sei etwas für die 
Zukunft. Dann können Sie die Schuldenbremse genauso gut 
aufgeben; das muss ich sagen. Ich sehe keine Möglichkeit -
schon gar nicht im Gesetz -, hier Ausnahmen zu stipulie
ren. Die Schuldenbremse will etwas ganz Einfaches und 
Vernünftiges - und das haben 85 Prozent des Volkes so ge
wollt -: Wir in Bern müssen mit dem vielen Geld auskom
men, das uns das Volk gibt. So einfach ist das. 
Jetzt zu den anderen Aspekten des Antrages Epiney, bei 
dem es um zwei Fragen geht: Herr Epiney beantragt zum 
Ersten, die Anteile von Bund und Kantonen an den zur Ver
fügung zu stellenden Mitteln des Finanzausgleichs nicht 
mehr In der Verfassung, sondern wieder im Gesetz zu re
geln. Der Bundesrat war ursprOnglich auch der Meinung, es 
solle im Gesetz geregelt werden. Es handelt sich beim An
trag der Kommissionsmehrheit aber um eine jener Konzes
sionen, die wir akzeptieren können, um den ressourcenstar
ken Kantonen eine gewisse Sicherheit zu geben. Für mich 
ist es auch eine politische Ermessensfrage, ob Sie es hier 
oder dort festschreiben. Natürlich wäre es Im Sinne der Fle
xibilität besser, man würde es Im Gesetz regeln. Ich stelle 
aber fest, dass dies Ängste und Widerstände erzeugt. Des
halb gilt auch hier: Ich kann damit leben, dass es in der Ver• 
fassung steht. 
Die zweite Frage, die Sie aufwerfen, Herr Eplney, ist fol
gende: Ist ein Anteil der Kantone in der Höhe von minde
stens zwei Dritteln und höchstens drei Vierteln des Bundes• 
anteils richtig, oder sollten die Leistungen der Kantone, wie 
es der Bundesrat vorgeschlagen hat, mindestens zwei Drit
tel und höchstens denselben Betrag wie die Bundesleistun
gen erreichen? Die Grundidee dieser Einschränkung, die 
der Bundesrat ja von sich aus vorgeschlagen hat - nur mit 
anderen Zahlen -, Ist ja die, dass dann die starken Kantone 
eine gewisse Sicherheit haben, vom Parlament nicht übers 
Ohr gehauen zu werden, Indem alle sagen: Hier können wir 
schon heraufschrauben, das kostet uns selber ja nichts. Das 
heisst, es gibt eine Grenze: Wenn der Bund von den res
sourcenstarken Kantonen mehr verlangt, muss er selber 
auch mehr geben, und das stellt dann auch im Parlament 
selber eine psychologische Grenze dar. Man kann dann die 
Last nicht einfach verschieben. Das ist der Grund, warum wir 
durchaus für eine solche Schere sind. Die Frage Ist, ob die 
Obergrenze der Schere bei drei Vierteln oder bei 1 oo Pro
zent liegen muss - die untere Begrenzung Ist nicht bestrit
ten. 
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Ich hätte lieber die Lösung 
des Antrages Epiney mit 100 Prozent, weil sie mehr Flexiblli-
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tät erlaubt und von der Belastungsgrenze her für die res
sourcenstarken Kantone nicht ungebührlich hoch ist. Aber 
auch das ist eine Ermessensfrage, die Sie letztlich politisch 
beurteilen müssen. Wir haben nicht durchgerechnet, was 
konkret mit drei Vierteln passiert, weil wir alle nicht wissen, 
wie sich diese Ausgleichsmechanismen mit der Zeit bewe
gen. Aber die grundsätzliche Bremse sollte drin sein. Ich 
würde es aber vorziehen, wenn Sie diese Im Sinne des An
trages Eplney bei 100 Prozent ansetzen würden. 
Formell müsste man wahrscheinlich zuerst über den Grund
satz abstimmen, ob das Ins Gesetz oder In die Verfassung 
gehört. Nachher kommt die Grundfrage. Es wäre noch et
was anderes möglich, wenn ich schon daran bin, laut zu 
denken: Um Spielraum zu haben, könnten Sie die höhere 
Grenze auch in der Verfassung verankern, aber dann Im 
Gesetz auf die tiefere gehen, um etwas Sicherheit für die 
nächste Zeit zu geben. Das wären denkbare Varianten. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich habe 
den Eindruck, dass einige Kolleginnen und Kollegen jetzt 
doch gewisse Bedenken haben, und zwar aufgrund des Vo
tums von Kollege Epiney, das natürlich Im Grundsatz be
rechtigt ist. Wir haben uns dieser Frage tatsächlich nicht 
angenommen. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir 
die nationalrätliche Kommission ersuchen, diesen Mechanis
mus noch einmal ä fonds zu prüfen. 
Aber ich beantrage Ihnen, jetzt den Antrag Epiney abzuleh
nen. 

Eplney Simon (C, VS): Je m'associe ä la proposition du 
Conseil federal de llmiter ia partlcipation des cantons ä forte 
capacite financiere au mime montant que celui de la Confe
deration. 
Je modifie donc ma propositlon dans ce sens-lä. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, erster Vizepräsident): Ich 
welss nicht, ob es gut Ist, wenn wir im Rat schriftliche An
träge laufend abändern. Wenn ich Herrn Epiney richtig ver
standen habe, möchte er den Artikel belassen, aber den 
Text abändern. Ich bitte Sie, Ihre Beratung nun nicht aus
ufern zu lassen. Wir haben in der Kommission, wo beide 
Herrn anwesend waren, alle diese Fragen ausführlich disku
tiert. Herr Eplney unterlag In der Kommission, vergass dann 
vermutlich, einen Minderheitsantrag einzureichen, und tritt 
jetzt als Einzelantragsteller auf. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Ich bin jetzt nicht ganz si
cher, ob Herr Epiney mich richtig verstanden hat. Ich wäre 
im Prinzip bei der Kommissionsmehrheit geblieben, also mit 
einer Untergrenze von zwei Dritteln, aber einer Obergrenze 
von 100 statt 75 Prozent. Aber ich beharre jetzt nicht darauf. 
Ich habe nur gesagt, der Antragsteller müsse wissen, ob er 
das Gleiche in der Verfassung möchte, was er Im Gesetz 
will. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, erster Vizepräsident): Genau 
aus diesem Grund möchte ich Ober schriftlich vorliegende 
Anträge abstimmen lassen, sonst weiss am Ende niemand 
mehr, was der Rat beschlossen hat. Ich bitte Sie, sich an 
diese Regel zu halten, und auch mit Bezug auf die kommen
den Sessionen zu versuchen, nach dem Schlusswort des 
Bundespräsidenten bzw. des Mitgliedes des Bundesrates 
die Diskussion nicht mehr fortzusetzen. Sagen Sie bitte alles 
vorher! 

Titel Abs. 2 - Tltre, al. 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 1, 4, 5-AJ. 1, 4, 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 25 Stimmen 
Für den Antrag Pfisterer Thomas .... 5 Stimmen 
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Abs. 3-AI. 3 

Präsident (Plattner Gian-Reto, erster Vizepräsident): Herr 
Epiney macht mich darauf aufmerksam, dass er - im Ge
gensatz zum Antrag auf dem verteilten Blatt - nur den zwei
ten Satz von Absatz 3 streichen will. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 24 Stimmen 
Für den Antrag Eplney ...• 13 Stimmen 

Art. 141 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 
(Schmid Carlo, Schweiger, Spoerry) 
Auf Verlangen von 50 ooo Stimmberechtigten oder fünf Kan
tonen werden dem Volk zur Abstimmung unterbreitet: 

Art 141 al.1 
Proposition de Ja commission 
Ma/orlte 
lnchange 
Minorfte 
(Schmid Carlo, Schweiger, Spoerry) 
Sont soumis au vote du peuple, a la demande de 50 000 Ci
toyens et citoyennes ayant le droit de vote ou de clnq can
tons: 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Es han
delt sich um ein kleines Vorgeplänkel zu dem, was wir bei 
Artikel 189 beraten werden. Ich kann mich kurz fassen. Die 
Minderheit Schmid Carlo - Kollege Schmid wird es nachher 
begründen - sieht hier eine mögliche Alternative, indem sie 
die Zahl der Kantone, die für das fakultative Kantonsreferen
dum nötig sind, auf fOnf reduzieren will. Sie wissen Ja, dass 
das Kantonsreferendum bis anhin nie benützt worden ist. 
Die Mehrheit der Kommission vertritt die Auffassung, dass 
es wohl auch Inskünftig kaum benützt werden würde, selbst 
wenn man die Zahl auf fünf Kantone festsetzt. Herr Schmid 
wird da anderer Ansicht sein. Vor allem weise ich darauf hin, 
dass wir vor kurzem die Kantonsinltlative beraten haben. Wir 
haben, Herr Kollege Dettling, jenes Paket verabschiedet und 
sollten Jn diesem Bereich jetzt nicht wieder anders legiferle
ren. 

Schmid Carlo (C, Al): Darf Ich Artikel 141 und 189 zusam
mennehmen? Es ist ein System, das zusammengehört. Der 
Ausgangspunkt ist fQr mich, dass ich gegen die Verfas
sungsgerichtsbarkeit per se bin, aus Gründen, die Sie ken
nen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass sich in einem 
System der direkten Demokratie, wo das Volk über die Ge
setze beschliesst, das Gericht - auch wenn es das höchste 
Gericht Ist - über das Volk aufschwingen kann. Streitigkeiten 
zwischen den Kantonen und der Eidgenossenschaft bezog
lieh der Kompetenzen haben jetzt Im Rahmen und auch Im 
Vorfeld dieser Beratung vonseiten der Kantonsreglerungen 
eine unerhörte Dramatisierung erfahren. Auch jene Kantons
reglerungen, die gegen die Verfassungsgerichtsbarkeit sind, 
wollen sie hier einführen, weil sie sich sagen: Wenn man 
schon Richtlinien darüber erlässt, wie die Kompetenz zu ver
teilen ist, dann sollten wir Kantone ein Mittel haben, das ge
richtlich durchzusetzen. 
Nach meiner Auffassung ist auch diese an sich begrüssens
werte Auffassung nicht geeignet, meinen Widerstand gegen 
die Verfassungsgerichtsbarkeit per se auszuschalten. Wir 
dürfen auch bei guten Zwecken eine schlechte Politik nicht 
durchlassen. Wenn Sie den Kantonen das Recht geben, ei
nen Verfassungsgerichtsentscheid zu provozieren, dann ist 
das der erste Schritt zur Integralen Verfassungsgerichtsbar
keit. Es werden dann die grünen Verbände kommen, nicht 
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nur die Umweltschatzer, sondem auch die TlerschOtzer; es 
werden alle kommen, die irgendwo ein Interesse an der Ver
fassungsgerichtsbarkeit haben, und Sie werden diesen 
Dammbruch bereuen. Es wird «der Fluch der bösen Tat» 
sein. 
Nun bin Ich natürlich schon der Auffassung, man sollte den 
Kantonen etwas entgegenkommen. Daher habe Ich vorge
schlagen, die Zahl der Kantone fOr das Kantonsreferendum 
von acht auf fQnf herabzusetzen, sodass fQnf Kantone, fünf 
Grosse Räte, die Möglichkeit haben, dort, wo es nötig ist, zu 
sagen: Guter Bundesgesetzgeber, hier hast du deine Kom
petenzlimlten überschritten. So können sie mit relativ wenig 
Aufwand das Referendum ergreifen. Der Gesetzgeber, in 
seiner «optlma forma» das Volk, soll dann darüber entschei
den, ob das Parlament oder die Kantonsreglerung Recht 
hat. 
Aber stellen Sie sich einmal vor, Sle stehen vor dem Faktum, 
dass bei einem Gesetz, gegen welches das Referendum er
griffen worden Ist, das Referendum durchgeführt worden ist 
und das Volk das Gesetz angenommen hat. Ich möchte je
nen Grossen Rat dann sehen, der hier dann noch eine Be
schwerde machen würde. Das zeigt doch deutlich, dass der 
Gesetzgeber, dass das Volk In diesen Fragen die oberste 
Entscheldlnstanz sein muss. 
Bel acht Kantonen Ist dieses Verfahren vermutlich nicht 
möglich. Wir haben noch nie ein Kantonsreferendum ge
habt. Mit fünf Kantonen halte Ich das fQr bedeutend wahr
scheinlicher. Warum? Es Ist Jene Zahl, bei der die 
spezifischen Gruppierungen, die an sich das Interesse ha
ben könnten, diese Frage geltend zu machen, eingeschlos
sen sind. Im horizontalen Ressourcenausgleich gibt es 
sechs reiche Kantone, so genannte Geberkantone. Also ha
ben Sie mit fünf Kantonen die Gewähr, dass die 
Geberkantone, wenn sie der Auffassung sind, der Ge
setzgeber habe Qbermarcht, das Referendum verlangen 
können. 
Eine andere sensible Minderheit sind die welschen Kantone. 
Je nachdem, wie man Freiburg und Wallis zählt - Ich wOrde 
sie aufgrund der Mehrheiten auch zu den welschen Kanto
nen zählen -, haben Sie mit fünf Kantonen die Möglichkeit, 
dass das Welschland die Frage der Kompetenzbeurteilung 
dem Schwelzervolk vorlegt. 
Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass diese Möglich
keit des Standesreferendums auch eine präventive Wirkung 
hat, dass wir uns hier in diesem Saal und Im anderen Saal 
drOben vor einer glaubhaften Referendumsdrohung eher in 
Acht nehmen, als wenn wir bei der Zahl von acht Kantonen 
bleiben. Diese Referendumsmöglichkelt für fünf Kantone 
wird also auch eine präventive Wirkung haben, wird von 
vornherein den Kantonen eine grössere Gewähr geben, 
dass wir Im Rahmen der Zuständlgkeltsdiskusslonen vertas
sungstreu bleiben. 
Nun kommt man natürlich damit, dass die Kantonslnltiatlve 
abgelehnt worden sei, und dazu muss Ich Ihnen sagen: Die 
Kantonslnitlative Ist nicht mit dem Kantonsreferendum zu 
verwechseln. Die Kantonslnltlatlve ist ein offensiver Rechts
behelf, da will man etwas Neues. Hier geht es darum, Min
derheitspositionen zu schützen, und da sind wir eigentlich In 
der Vergangenheit Immer grosszOglger gewesen. Es gibt 
keinen Grund, zwischen der Kantonsinltlative und dem Kan
tonsreferendum einen Internen Konnex zu machen. Man 
kann gegen die Kantonslnltlatlve und fOr das Kantonsrefe
rendum sein. 
Ich möchte Ihnen noch einmal sagen: Diese Bestimmung Ist 
im ganzen Prozedere ganz am Schluss In die Vortage ge
kommen. Irgendwelche Kantone haben sie hlnelngedrOckt, 
ich begreife das. Aber die Kantone haben Obersehen, dass 
es hier um ein weit grösseres Problem als nur um die kanto
nale Hoheit geht. Hier steht die Frage auf dem Spiel, wer In 
diesem Land der Hüter der Verfassung Ist. Nach meiner Auf• 
tassung sind das Volk und Stände und nicht Irgendein Ge
richt, und sei es das Bundesgericht. 
Aus diesem Grund bitte Ich Sie, bei Artikel 141 Absatz 1 und 
Artikel 189 Absatz 2 den Anträgen der Minderheit zuzustim
men. 
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lnderkum Hanshelri (C, UR), für die Kommission: Herr Kol
lege Schmid hat zu Recht auch Artikel 189 mit einbezogen; 
ich bin Ihnen deshalb doch noch die Begründung der Mehr
heit schuldig. Gestatten Sie mir aber zunächst noch, ein 
Wort an Herrn Bundespräsidenten Vllllger zu richten: Sie ha
ben zu Recht eine Korrektur vorgenommen, als ich vom 
Subsidiaritätsprinzip gesprochen habe, das justiziabel ge
macht werden solle. Es ist natürlich in dieser absoluten 
Form sicher nicht zutreffend, immerhin aber heisst es in der 
Botschaft des Bundesrates, dass dadurch die Stellung der 
Kantone massgeblich gestärkt werde, und zwar in Kombina
tion mit der verfassungsrechtlichen Verankerung des Subsi
diaritätsprinzips, der Aufgabenzuweisungskriterien und der 
Autonomie der Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. In
soweit ist natürlich eben dieser Begriff justiziabel in der Bot
schaft enthalten. Auch unser ehemaliger Kollege Professor 
Zimmerli hat das In einem Aufsatz so festgehalten, den er 
vor kurzem publiziert hat. 
Nun aber zu Artikel 189 Absatz 2 Buchstabe a: Man könnte 
natürlich feststellen, die Frage der Verfassungsgerichtsbar
keit sei bereits im Rahmen der Justizreform umfassend de
battiert und entsprechend entschieden worden. Allein, ich 
möchte darauf hinweisen, dass die Frage, ob ein Kanton vor 
Bundesgericht die Verletzung verfassungsrechtlich festge
legter Zuständigkeiten so rügen könnte, damals nicht zur 
Diskussion stand - zumindest nicht im Zentrum der Diskus
sion. 
Die nunmehr vorgeschlagene Lösung gibt den Kantonen -
und nur ihnen, das möchte ich auch klar festhalten - ein In
strument in die Hand, um sich zur Wehr zu setzen, falls 
durch Bundesgesetze in ihre verfassungsmässigen Rechte 
eingegriffen würde. Ich meine, dass diese Bestimmung na
türlich in erster Linie eine präventive Wirkung hat. Dies In 
dem Sinne, dass eben die Bundesversammlung und im Spe
ziellen der Ständerat Acht darauf gibt, dass nicht Gesetze 
erlassen werden, welche in diese verfassungsmässigen 
Kompetenzen eingreifen. Nun hat Herr Kollege Schmid - ich 
glaube, das war gestern - zu Recht darauf hingewiesen, 
dass dies natürlich mittels einer Verfassungsinitiative gleich
sam wieder aus den Angeln gehoben werden könne. Dies 
gebe ich zu. aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir im 
Rahmen der Reform der Volksrechte immerhin auch das In
stitut der allgemeinen Volksinitiative eingeführt haben. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil dieses Instrument dem Parlament 
eben die Möglichkeit gibt, ein Anliegen auf Änderung in der 
richtigen Stufe einzugliedern, entweder auf Verfassungs
oder auf Gesetzesstufe. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Formulierung 
hier sehr offen gehalten ist. Es wird dann Sache des Gesetz
gebers sein, im Konkreten zu leglferieren, wie dieses Instru
ment ausgestaltet sein soll. Sicher ist es nicht die Meinung, 
dass das Bundesgericht nur so reagieren kann, dass es ein 
Bundesgesetz als ungültig erklären würde; das wäre ledig
lich eine mögliche Option. Eine andere Option wäre aber 
auch, dass das Bundesgericht das Gesetz lediglich In einem 
konkreten Anwendungsfall nicht anwenden würde, oder das 
Bundesgericht könnte auch sagen: Hier hat der Gesetzge
ber bewusst abweichend legiferiert, und wir ändern an die
sem Gesetz nichts, wir wenden es so an, wie es erlassen 
wurde. Sie sehen also, es ist nicht die Meinung, dass da 
eine starre Lösung Platz greifen würde, sondern dass eine 
Lösung gesucht und gefunden wird, die dem Bundesgericht 
ein relativ breites Ermessen belässt. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Wegen dieser kleinen 
Kontroverse - es ist ja schön, einmal mit jemandem eine 
kleine Kontroverse zu haben, mit dem man sonst nie eine 
hat - habe ich mich nochmals kurz beim Verfassungsrecht
ler rückversichert. In der Tat Ist bei diesem Satz die Mei
nung, es gehe um die Frage, ob Kompetenzen eingehalten 
werden oder nicht. Wenn man diese Möglichkeit hat, stärkt 
dies das Subsidiaritätsprinzip, ohne dass dieses als Grund-
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satz justlziabel wäre. Wo konkrete Zuständigkeiten sind, 
können die Bedenken in diesem Zusammenhang vorge
bracht werden - es ist aber nicht der Hauptpunkt. 
Ich habe mich - ich muss es ehrlich sagen - mit dem Ge
danken, ob wir hier eine Bundesgerichtsbarkeit einführen 
wollen, zuerst auch etwas schwer getan, weil Ich 
diesbezüglich generell immer auch Bedenken wegen die
sem Spannungsfeld zur Politik hatte. Wir sind aber Im Bun
desrat zum Schluss gekommen, dass es vertretbar ist, den 
Kantonen in diesem doch eng begrenzten Bereich ein In
strument zu geben, welches ihnen ermöglicht, der Erosion 
ihrer Zuständigkeiten entgegenzuwirken. Es ist fraglich, ob 
das dann sofort eine Signalwirkung hat, wenn andere kom
men: Es braucht dann aber immerhin wieder eine Abstim
mung von Volk und Ständen; so ganz einfach Ist es also 
nicht. 
In der Tat Ist meines Erachtens von den Kantonen gegen 
Schluss der Kommissionsberatungen der Wunsch geäussert 
worden, sich hier ein bisschen besser wehren zu können. 
Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass man sehr darauf 
wird achten müssen, diese Kompetenzen nicht zu durchbre
chen, und dass Gerichtsfälle deshalb wahrscheinlich relativ 
selten sein dürften. 
Ich bin deshalb der Meinung, es sei vertretbar, dieser Lö
sung zuzustimmen, und bitte Sie um Zustimmung zur Mehr
heit. 
Wir haben in der Kommission - bei der Verfassungsdiskus
sion war Ich nicht dabei - auch die Frage diskutiert, ob man 
das Quorum beim Kantonsreferendum herabsetzen soll, 
doch hat man sehr bald gemerkt, dass das eine relativ sen
sible Frage Ist. Ich stelle mir die Frage, ob man eine Vorlage 
mit so etwas belasten soll. Natürlich haben Sie einen logi
schen Zusammenhang hergestellt; sofern man die Verfas
sungsgerichtsbarkeit nicht hat, fällt es einem Kanton dann 
leichter, hier ein Referendum zu ergreifen. Aber das Instru
ment kommt dann natürlich auch In allen anderen Fällen 
zum Tragen. Ich stelle fest, dass hier eine gewisse Reprä
sentativität des Quorums angestrebt wird. Das Ist mit fünf 
Kantonen halt doch nicht ganz erreicht. Ich hätte deshalb 
doch Bedenken dagegen. 
Das betrifft diese Vorlage; man kann In anderem Zusam
menhang über dieses Problem durchaus diskutieren, z. B. In 
Zusammenhang mit den Volksrechten usw. Aber in diesem 
Zusammenhang hätte ich Bedenken, die Gesamtvorlage mit 
diesem Minderheitsantrag noch zu belasten. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 17 Stimmen 

Art. 189 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Schmid Carlo, Brändli, Cornu, Schweiger) 
Unverändert 

Art. 189 al. 2 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Schmid Carlo, Brändli, Cornu, Schweiger) 
lnchange 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 16 Stimmen 

Zlff. II Einleitung; Art. 196 Titel, Zlff. 10, 16; Art 197 
Zlff. 2; Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Ch.11 lntroductlon; art. 196 tltre, eh. 10, 16; art 197 eh. 2; 
eh. III 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurtes .... 31 stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesgesetz Ober den Finanz- und Lastenausgleich 
2. Lol federale sur la perequatlon flnanclere et la com
pensatlon des charges 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltel 
Antrag der Kommission 
Bundesgesetz Ober den Finanz- und Lastenausgleich (Flag) 

Tltre 
Proposition de Ja commission 
Loi federale sur la perequatlon financlere et la compensatlon 
des charges (LPFC) 

Angenommen -Adopte 

Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 

Preambule, art 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil tederal 

Angenommen - Adopte 

Art2 
Antrag der Kommission 

c. die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone Im na
tionalen und internationalen Verhältnis erhalten; 

Art. 2 
Proposition de la commission 

c. maintenir la competitivlte fiscale des cantons au niveau 
national et international; 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Das Ressourcenpotenzial eines Kantons ist der Wert seiner 
fiskalisch ausschöpfbaren Ressourcen. 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 
Abs.4 
.... jedes Kantons pro Kopf seiner Einwohnerinnen und Ein• 
wohn er aufgrund .... 
Abs. 5 
.... deren Ressourcenpotenzial pro Kopf. über dem schweize
rischen .... ressourcenstark; Kantone, deren Ressourcenpo
tenzial pro Kopf unter .... 

Art3 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Le potentlel de ressources d'un canton correspond ä la va
leur de ses ressources exploltables flscalement. 

Al. 2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.4 
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.... cantons, le Conseil federal calcule .... canton par ha
bltant, sur •... 
Al. 5 
.... ressources par habitant superleur ä la moyenne ..•• res
sources par habitant inferieur .... 

lnderkum Hansheirl (C, UR), fOr die Kommission: Ich werde 
mich jetzt mit Kommentaren zum Gesetz generell zurückhal
ten, muss aber zu Artikel 3 doch noch eine Erklärung abge
ben: Es handelt sich bei den Änderungen bei den Absät• 
zen 1, 4 und 5 nicht um materielle Änderungen, sondern um 
ertorderliche gesetzesredaktioneHe Anpassungen bzw. Be
richtigungen. In Artikel 5 Absatz 2 haben Sie die Formulie
rung, dass der Bundesrat «fOr das zweite, dritte und vierte 
Jahr den Grundbeitrag der ressourcenstarken Kantone an 
die Entwicklung des Ressourcenpotenzials dieser Kantone» 
anpasse. In Artikel 3 Absatz 1 wird das Ressourcenpoten
zial als Pro-Kopf-Wert definiert. Die Anpassung des Grund
beitrages für den Ressourcenausgleich muss aber nicht 
aufgrund eines Pro-Kopf-Wertes, sondern aufgrund des 
absoluten Wertes ertolgen. Es stellte sich dann die Frage, 
ob Artikel 5 Absatz 2 geändert werden soll, Indem dort ge
sagt wOrde, es handle sich um den absoluten Wert des Res
sourcenpotenzials, oder ob Artikel 3 Absatz 1 zu ändern ist, 
Indem das Ressourcenpotenzial nicht als Pro-Kopf-Wert, 
sondern als absoluter Wert definiert wird. Diese Frage 
wurde dann mit der Redaktionskommission geklärt, und es 
hat sich ergeben, dass die Korrektur eben besser bei Arti
kel 3 Absatz 1 vorgenommen wird. Das wiederum hat dann 
Auswirkungen auf die Absätze 4 und 5. 
Also nochmals: Wir beantragen Ihnen keine materiellen Än• 
derungen, sondern lediglich redaktionelle Berichtigungen. 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 
Abs.2 
.... mindestens zwei Drittel, höchstens aber drei Viertel der 
Leistung des Bundes. 

Antrag Epfney 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 

Art.4 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Adherer au proJet du Conseil federal 
A/.2 
.•.. au mlnlmum lt deux tlers, au plus ä trols quarts de la part 
de la Confederation. 

Proposition Eplney 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

lnderkum Hanshelri (C, UR), tar die Kommission: Wir ha
ben die Bestimmung, gemäss welcher die jährliche Gesamt
leistung der ressourcenstarken Kantone an den Ressour
cenausgleich höchstens drei Viertel der Leistung des 
Bundes beträgt- eine relative Begrenzung nach oben -, auf 
Vertassungsstufe angehoben. Ich gehe nicht davon aus, 
dass diese Frage Jetzt hier anders behandelt werden soll. 

Abs. 1 -Al. 1 
Angenommen - Adopte 
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Abs. 2-AI. 2 

Le presldent (Cottier Anton, president): La proposition Epi
ney a ete rejetee lors d'un vote anterieur (art. 135 al. 3 du 
projet 1). 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... und Einwohner fest. Der Beitrag pro Einwohnerin oder 
Einwohner steigt progressiv mit zunehmender Differenz zwi
schen den massgebenden eigenen Ressourcen eines Kan
tons und dem schweizerischen Durchschnitt. Die Rangfolge 
der Kantone darf durch den Ressourcenausgleich nicht ver
ändert werden. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
.... oder Einwohner mindestens 85 Prozent .... 

Art. 6 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... et de leur nombre d'habitants. La contribution par ha
bitant augmente progressivement en fonction de la dif
ference croissante entre las ressources determinantes d'un 
canton et celles de la moyenne suisse. Le classement des 
cantons ne dolt pas l!tre modifie par la perequation des res
sources. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.3 
Las ressources qui entrent en ligne de compte pour chaque 
canton, calculees par habitant, devraient atteindre, apres .... 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Bei Arti
kel 6 Absatz 1 beantragt Ihnen die Kommission eine Ände
rung, die nicht materieller Art, sondern lediglich eine Präzi
sierung ist. Der Ressourcenausgleich soll ja progressiv auf 
die ressourcenschwachen Kantone verteilt werden. Mit an
deren Worten: Je ressourcenschwächer ein Kanton Ist, 
desto mehr Mittel erhält er aus dem Ressourcenausgleich. 
Es gilt aber auch, dass die Reihenfolge der Kantone im Res
sourcenausgleich - einschliesslich des Härteausgleichs, 
aber unter Ausschluss des Lastenausgleichs - nicht verän
dert werden darf. Das steht so in der Botschaft, und wir hal
ten es für richtig, dies im Gesetz entsprechend festzuhalten. 
Bei Artikel 6 Absatz 3 haben wir noch eine kleine Änderung 
vorgenommen. Den Ausdruck «nach Möglichkeit» im Ent
wurf des Bundesrates haben wir gestrichen, weil es ja nur 
heisst, dass ein Ziel angestrebt wird. 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Hess Hans (R, OW): Als Nichtkommissionsmitglied und zu
dem als Vertreter eines so genannten Nehmerkantons ist 
man während der Debatte um die Neugestaltung des Fi-
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nanzausgleichs verunsichert. Die Geberkantone erwarten 
einerseits, dass wir für alles, was wir erhalten, danken. An
dererseits sind wir als Vertreter eines Nehmerkantons auch 
gehalten, uns dort zu Wort zu melden, wo wir glauben, dass 
der eigene Kanton zu kurz kommen könnte. 
Bei Artikel 7 handelt es sich um eine solche Bestimmung. 
Der Nachteil ergibt sich nicht aus dem Wortlaut dieses Arti
kels, sondern erst dann, wenn man die Tabelle mit den ent
sprechenden Indexwerten kennt. Aus dieser Tabelle ent
nehme ich, dass z. B. der Kanton Neuenburg, der Kanton 
Freiburg und der Kanton Appenzell Ausserrhoden plötzlich 
als Gebirgskantone erscheinen und dank dem Kriterium 
«Bevölkerung mit einer Wohnhöhe Ober 800 Metern Ober 
Meer» beträchtliche Mittel erhalten. Für unser Verständnis 
beginnt das Gebirge nicht bei 800 Metern, sondern allenfalls 
bei 1000 Metern. Beim Titel geographisch-topographischer 
Lastenausgleich gehe ich davon aus, dass jene Kantone in 
den Genuss der Gelder gelangen, die auch entsprechende 
Strukturnachteile aufweisen. Solche Strukturnachteile sind 
z. B. Wildbäche mit den entsprechend kostenintensiven Ver
bauungen . 
Ich bin mir bewusst, dass diese Tabellen heute nicht direkt 
Gegenstand unserer Beratung sind. Ich ersuche aber den 
Herrn Bundespräsidenten, meinem Anliegen insbesondere 
bei diesen Zuteilungen der Gelder Rechnung zu tragen. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Es ist eben so: Mein 
Hausberg in Pfeffikon, Luzern, ist eben 874 Meter hoch. Es 
kommen also noch 74 Meter zu diesem Kriterium hinzu. 
(Heiterkeit) Aber Spass beiseite. Es sind natürlich Fachleute 
daran, diese Kriterien auszuarbeiten, und ich glaube, das ist 
alles noch nicht ganz im Detail geregelt. Wir werden Ihr Vo
tum hier selbstverständlich zur Kenntnis nehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

b. Hochbetagten; 
c. Jugendlichen mit besonderen Ausbildungsbedürfnissen; 

e. Suchtmittelabhängigen; 

Abs.3 
Zusätzlich Ist der besonderen Belastung der Kernstädte von 
grossen Agglomerationen Rechnung zu tragen. 

Art. 8 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

b. personnes tres ägees; 
c. jeunes confrontes a des besoins de formation particullers; 

e. Adherer au projet du Conseil federal 
(la modificatlon ne concerne qua le texte allemand) 

Al.3 
Sont egalement prises en compte las charges particulieres 
supplementaires supportees par las vllles-centres des gran
des agglomerations. 

lnderkum Hanshelri (C, UR), für die Kommission: Sie sehen, 
wir haben bei Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben b, c und e ei
nige Begriffe präzisiert. Statt «Betagte» steht nun «Hoch
betagte», damit sind Personen Ober 80 Jahre gemeint. Mit 
«Jugendlichen mit besonderen AusblldungsbedQrfnlssen» 
sollen zwei Kategorien erfasst werden: die fremdsprachigen 



01.074 Conseil des Etats 

Schüler und die SchOler in Schulen mit besonderen Lehrplä
nen. Bei Buchstabe e sprechen wir von «Suchtmittelabhän
gigen» statt von «Drogenabhängigen». Das sind nach Auf
fassung der Kommission begriffliche Verbesserungen. Die 
Verwaltung konnte sich dem anschllessen. 
In Absatz 3 wollen wir zum Ausdruck bringen, dass nicht 
noch einmal abgedeckt werden soll, was bereits in Absatz 2 
Buchstaben a bis f erfasst ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
.... jeweils tar vier Jahre je einen Grundbeitrag .... 
Abs. 2--4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Cornu, Brändli, Epiney, Schmid carlo) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bls 
Der Grundbeitrag wird gleichmässig auf die beiden Bereiche 
des Lastenausgleichs aufgeteilt. 

Art.9 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1 
.. . . de quatre ans, les contributlons de base destlnees a la 
compensation des charges excesslves dues 11! des facteurs 
geotopographlques et a celle des charges excessives dues 
a des facteurs sociodemographlques .... 
Al. 2--4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Cornu, Brändli, Epiney, Schmid Carlo) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1bis 
La contribution de base est repartie egalement entre les 
deux domaines de compensation. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), tar die Kommission: Zur Ein
tohrung - ich habe es ja schon im Eintretensreferat er
wähnt -: Hier geht es um die Verteilung In die beiden so ge
nannten Töpfe. Sollen sie gleich gross oder sollen sie unter
schiedlich sein? Die Mehrheit will eine offene Formulierung 
mit dem Inhalt, dass die Bundesversammlung mit einem 
dem Referendum unterstehenden Bundesbeschluss «je
wells für vier Jahre je einen Grundbeitrag» festlegt. Daraus 
ergibt sich, dass diese Grundbeiträge eben unterschiedlich 
sein können. Man will das der Bundesversammlung Oberlas
sen. Demgegenüber will die Minderheit Comu diesen Grund
beitrag gemäss Absatz 1 bis ugleichmässlg auf die beiden 
Bereiche des Lastenausgleichs» aufteilen. Das Ist der Unter
schied. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): La proposltlon de la minorite 
repond 11! la preoccupation sulvante: tout au long des delibe
rations de la commission, le sentlment diffus mais perslstant 
est apparu que les problemes, les coOts supplementaires 
lies aux facteurs soclodemographlques etalent, sont et se
ront blen plus importants que les charges llees aux facteurs 
geotopographlques. Cette tendance depasse du reste les 
reflexlons qui entourent la RPT. Ainsi la problematique des 
agglomeratlons, des centres urbains, a falt l'objet d'une at
tention partlculiere ces dernieres annees, mflme dans le ca
dre de la politlque regionale, ce qul peut paraitre surprenant 
a premiere vue. 
Que l'on solt cependant clair: la minorlte ne remet pas en 
cause les problematlques nouvelles que rencontrent les 
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centres urbalns. Elle veut cependant eviter que, par la mAme 
occasion, on en vlenne a oublier, ä tout le molns a ne
gllger les problemes toujours blen reels des zones de mon
tagne. 
Au stade ou en est le projet, II est propose que, dans un pre
mier temps, le montant a disposition pour la compensation 
des charges - 550 mllllons de francs - solt repartl a concur
rence de 50 pour cent: 275 millions de trancs pour les char
ges liees a des facteurs geotopographiques, 18 cantons se 
partagent ce montant; et 275 millions de francs pour des 
charges liees ä des facteurs soclodemographlques, 11 can
tons se partageraient ce montant. En fait, 6 cantons tou
chent des deux pots. 
Si les criteres geotopographlques sont clalrs, precls, mesu
rables - altitude, structure de l'habitat, faible denslte de la 
populatlon - au contralre les critlllres sociodemographlques 
sont encore trllls flous: pauvrete, personnes tr&s ägees, Jeu
nes confrontes a des besolns de formatlon partlcullers, chO
meurs, toxlcomanes, etrangers qul ont besoin d'une alde ä 
l'integration. Et surtout ces criteres ne reposent pour l'lnstant 
sur aucune base statlstique flable. On peut par consequent 
Atre certaln qu'avec le temps, le risque est grand de volr ces 
crltlllres s'etendre sans fln et les pretentlons y relatives aug
menter, bien entendu au detrlment du montant a dlsposltion 
pour les facteurs geotopographlques. Et cela nous ne pou
vons l'accepter. 
Pour la plupart des 18 cantons qul devralent toucher un 
montant en fonctlon des facteurs geotopographiques, ce 
montant est extrAmement lmportant, pour ne pas dire essen
tial. Sans cela, le bilan global devient inacceptable, et cela 
vaut partlculllllrement pour les cantons les plus pauvres • 
A !'Inverse, la compensation des facteurs soclodemogra
phlques favorlse surtout les cantons les plus rlches: pr&s de 
60 milllons de francs pour Zurlch, environ 35 mllllons de 
francs pour Bäle-Ville, envlron 68 milllons francs pour Ge
neve, sur la base des estimations actuelles. Or, ces cantons 
ont deja sufflsamment de moyens propres pour compenser 
ces charges supplementaires. 
Mals, encore une fois, la mlnorlte de la commisslon ne remet 
pas en cause le prlnclpe. Elle veut seulement fixer une ga
rantle dans Ja loi afin d'evlter que les fonds a dlspositlon 
pour les facteurs geotopographlques ne gllssent rapldement 
dans la corbeille soclodemographique. SI, par la sulte, les 
condltions devalent fondamentalement changer, II seralt 
alors toujours posslble de modlfler la lol. 
Je vous propose donc de soutenlr Ja proposit/on de la mino
rite de la commission. 

Plattner Glan-Reto (S, BS): Der Kanton Basel-Stadt hat sich 
in dieser Debatte bisher nicht geäussert, aber bei diesem 
Minderheitsantrag muss ich es doch tun. Hier berOhrt man 
nun aus der Sicht meines Kantons einen relativ sensiblen 
Punkt Im Gleichgewicht dieser ganzen Vorlage. Basel-Stadt 
gehört Im Prinzip zu den Geberkantonen. Wenn Sie dann 
am Ende die Gesamtabrechnung nach den jetzt zur Verta
gung stehenden Zahlen anschauen, dann kommt es f0r uns 
etwa so heraus wie bisher. Es ändert sich gemessen an un
serem Steueraufkommen nicht sehr viel. 
Für uns Ist der sozlodemographische Lastenausgleich der 
Punkt, weshalb wir diesem neuen Finanzausgleich zustim
men werden, mindestens stimmt das f0r die Polltik In mel• 
nem Kanton. Wir gehen nat0rllch davon aus, dass sowohl 
dieser Ausgleich wie auch der geographisch-topographische 
Ausgleich wirklich auf realen Zahlen beruhen, die fair erho
ben, klar dargestellt und dann am Ende politisch beurteilt 
werden. 
Heute nun hinzugehen und aufgrund des heutigen, statis
tisch ungenügenden Kenntnisstandes gleich schon im Vor
aus zu sagen, dass auf jeden Fall der eine oder andere 
Ausgleichsfonds per saldo dieselbe Summe beinhalten 
m0sse - ganz gleich, was dann bei diesen Untersuchungen 
herauskommt -, das will uns nicht In den Kopf. Wir glauben, 
dass die Bundesversammlung, die aufgerufen sein wird, die 
polltlsche Bewertung der fair erhobenen und transparent 
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dargestellten Zahlen vorzunehmen, im Gesetz wirklich nicht 
eingeschränkt werden sollte - ganz abgesehen davon, dass 
sie Immer die Möglichkeit hätte, das Gesetz, allerdings mit 
einem Referendum, entsprechend zu ändern. Aber sich die
ses Referendum auch schon jedesmal einzuhandeln, wenn 
man das GefOhl hat, eigentlich müssten die beiden Töpfe 
verschieden gross sein - ich will nicht sagen, welches der 
grössere ist, das kann man aufgrund der heutigen Zahlen 
nicht beurteilen -, das schiene mir falsch. 
Im Übrigen möchte Ich darauf hinweisen, dass die blasse 
Erbsenzählerei von Kantonen als staatlichen Einheiten hier 
nicht ganz adäquat Ist. Wir machen den Finanzausgleich 
nicht fOr die Institution Kanton, sondern fOr die darin leben
den Leute. Wenn Sie die Menschen zusammenzählen, die 
Einwohnerinnen und Einwohner der 18 bzw. 11 Kantonen 
sind, die mit dem einen oder dem anderen Ausgleich eher 
bevorzugt werden, dann sehen die Verhältnisse schon wie
der anders aus. 
Ein letztes Argument spricht dafür, jetzt nicht der Minderheit 
zu folgen, weil es zu früh Ist, solche Entscheide jetzt vorweg 
zu fällen: Ich möchte die Minderheit daran erinnern, dass sie 
in unserem Rat, genau in dieser Kammer, mit den Sitzen, 
die dann die 18 Kantone haben, verglichen mit jenen, wel
che die anderen 11 haben, ja immer über eine - sagen wir 
einmal - sanfte Bremse verfügen wird. Diese würde es lh· 
nen erlauben, Irgendwelche Höhenflüge des sozlodemogra
phlschen Ausgleichs abzufangen. 
Ich bitte Sie also sehr, nicht heute schon aufgrund ungenü
gender Grundlagen einen Entscheid zu fällen, der es jenen 
Kantonen, die vor allem wegen des sozlodemographischen 
Ausgleichs am NFA interessiert sind, verunmöglicht, diesem 
Finanzausgleich zuzustimmen. Sie würden das doch sehr 
heikle Gleichgewicht dieser Vorlage In einem Punkt stören, 
wo es heute keinen Sinn macht. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Stähelin Philipp (C, TG): Erlauben Sie mir, als Vertreterei
nes Kantons zu sprechen, der weder unter dem einen noch 
unter dem anderen Titel zu den «Beglückten» gehört. Ich 
meine, dass die Minderheit einer systematischen Fehlbeur
teilung unterliegt, wenn sie für die beiden Lastenausgleiche 
zwei gleich grosse Töpfe fordert. Weshalb? 
Wenn wir hier einen Vergleich anstellen, können wir feststel
len, dass der geographisch-topographische Lastenausgleich 
eigentlich konstant bleibt. Die Gebirgsformationen usw. än
dern sich ja nicht; das bleibt Im Wesentlichen unverändert. 
Andererseits unterliegen die Kriterien des sozio-demogra
phischen Ausgleichs gewissen Änderungen. Ich sage es et
was plakativ: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die 
Anteile der In Armut Lebenden, Betagten, Jugendlichen, In 
Ausbildung Befindlichen, Arbeitslosen, Drogenabhängigen, 
Ausländerinnen und Ausländer In allen Kantonen ausglei
chen, dass wir irgendwann also gar keine Unterschiede 
mehr haben. Das wird nicht eintreten, Ist aber denkbar; dann 
würde die ganze konstante Hälfte nur noch In den Topf der 
Städte und Agglomerationen fllessen. Ob das dann dort 
noch gleich notwendig Ist, darüber kann man verschiedener 
Meinung sein. 
Es besteht also ein grosser Unterschied bei den beiden 
Lastenausgleichsmodellen. Das eine Ist ein dynamischer, 
das andere ein konstanter «Topf». Deshalb sollte m_an hier 
nicht eine fixe Lösung festschreiben. Ich meine im Ubrlgen 
auch, dass das gerade eher zulasten der Mehrheit der in 
diesem Rat vertretenen Kantone laufen könnte, welche un
ter dem Titel Geographie und Topographie vom Ausgleich 
profitieren. 
Ich habe den Eindruck, dass der Antrag der Mehrheit der 
Sache wesentlich besser gerecht wird, und bitte Sie, diesen 
zu unterstützen. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Ich möchte Sie bitten, 
der Mehrheit zuzustimmen. 
Sie legen ja die Gewichte dann selber fest. Es Ist die Bun
desversammlung, welche die Beträge festlegt, d. h., Sie ha-
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ben es In der Hand, diese zu beurteilen und dann später 
aufgrund der Wirkungsberichte abzuschätzen, wo es mehr 
und wo es weniger braucht. 
Ich spüre bei Herrn Cornu etwas die Angst, es könnten sich 
dann die bevölkerungsstarken, grossen Zentren zulasten 
der Berggebiete durchsetzen. Dank der Limite von 800 Me
tern, Herr Hess, sind es ja schon ziemlich viele, die darunter 
fallen; das gibt Ihnen Im Ständerat doch ein gewisses Ge
wicht! Ich habe jedenfalls bisher nie festgestellt, dass man in 
Bezug auf Regionalpolitik nicht diesen Sinn für die benach
teiligten Regionen bzw. die Randregionen gehabt hätte. Ich 
könnte mir eher vorstellen, dass deren Lobbys hier mindes
tens so stark sind wie jene der grossen Zentren. 
Das sollte aber nicht wegleitend sein, sondern wir sollten 
letztlich auf die Kraft der Vernunft in uns allen vertrauen. Die 
Wirkungsberichte werden zeigen, wo die Gewichte allenfalls 
verschoben werden müssen. Wir fangen einmal mit der 
Hälfte an; das werden wir Ihnen vermutlich so vorschlagen. 
Die Wirkungsberichte sind ja unter anderem dazu da, um 
dann die Effizienz des eingesetzten Frankens zu überprüfen. 
Im geographisch-topographischen Bereich verfügen wir 
schon über einige Erfahrung, hingegen beim sozio-demo
graphischen Lastenausgleich betreten wir Neuland und 
müssen uns auch von den Kriterien her noch herantasten. 
Aber das ist ja auch das neue Element des Finanzaus
gleichs, das den Gegebenheiten unserer modernen gesell
schaftlichen Entwicklung besser Rechnung trägt. 
Aus diesem Grund möchte Ich Ihnen empfehlen, das hier 
nicht zu zementieren, sondern sich selber zuzutrauen, zu 
gegebener Zeit als Bundesversammlung die richtigen Ent
scheide zu fällen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 11 Stimmen 

Art. 9a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Pflicht zur Zusammenarbeit 
Abs. 1 
Die Bundesversammlung kann die Kantone In den Auf. 
gabenbereichen gemäss Artikel 48a Absatz 1 der Bundes
verfassung zur Zusammenarbeit mit Lastenausgleich ver• 
pflichten. 
Abs.2 
Die Verpflichtung erfolgt in Form der Allgemelnverbindlicher
klärung (Art. 13) oder der Betelligungspfllcht (Art. 14). 
Abs.3 
Die Kantone regeln Ihre Zusammenarbeit in Interkantonalen 
Verträgen. 

Minderheit / 
(Schweiger, Cornu, Spoerry) 
Abs. 1 
Der Bundesrat kann .... 

Minderheit II 
(Cornu, Marty Dick) 
Abs.1 
Der Bundesrat kann die Kantone In folgenden Aufgabenbe
reichen zur Zusammenarbeit mit Lastenausgleich verpfllch• 
ten: 
a. Straf- und Massnahmenvollzug; 
b. kantonale Universitäten; 
c. Fachhochschulen; 
d. Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; 
e. Abfallentsorgung; 
f. Abwasserreinigung; 
g. öffentlicher Agglomeratlonsverkehr; 
h. Spitzenmedizin und Spezialkliniken; 
1. lnstltutlonen zur Eingliederung und Betreuung von Invali
den. 
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Art. 9a 
Proposition de la commisslon 
Majorite 
Tftre 
Obligation de collaborer 
Al. 1 
L:Assemblee federale peut obliger las cantons a collaborer 
en prevoyant une compensatlon des charges dans les do
malnes cltes a l'article 48a allnea 1 er de la Constltutlon 
federale. 
Al.2 
L:obligatlon revet la forme d'une declaration de force 
obllgatoire generale (art. 13) ou d'une obllgation d'adherer 
(art. 14). 
AJ.3 
Les cantons reglent la collaboration dans des conventlons 
lntercantonales. 

Minorite I 
(Schweiger, Cornu, Spoerry) 
Al. 1 
Le Conseil federal peut .... 

Minorite II 
(Cornu, Marty Dick) 
Al. 1 
Le Conseil federal peut obllger las cantons a collaborer en 
prevoyant une compensation des charges dans las domaf
nes sulvants: 
a. l'execution des pelnes et des mesures; 
b. las universites cantonales; 
c. las hautes ecoles specialisees; 
d. las lnstltutions culturelles d'importance suprareglonale; 
e. l'ellmlnatlon des dechets; 
f. l'epuration des eaux usees; 
g. les transports publlcs en agglomeration urbaine; 
h. la medeclne de polnte et las cllniques speclalisees; 
L las institutfons d'integratlon et de prlse en charge des per
sonnes handicapees. 

Le presldent (Cottier Anton, presldent): Cet article est 
adopte selon la proposition de la majorlte suite au vote aux 
artlcles 48 et 48a du projet 1. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorlte 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Mit der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenaus
gleich werden folgende Ziele angestrebt: 
a. Slcherstellung einer Mindestversorgung mit öffentlichen 
Leistungen; 
b. wirtschaftliche Erfüllung kantonaler Aufgaben im Verbund 
mit anderen Kantonen; 
c. gerechter Ausgleich kantonsübergrelfender Leistungen 
bei angemessener Mitsprache und Mitwirkung der betroffe
nen Kantone. 

Art.10 
Proposition de Ja commission 
La collaboration intercantonale assortle d'une compensatlon 
des charges vise las buts suivants: 
a. garantlr une offre minimale de services a la collectivlte; 
b. executer des täches cantonaies collectlvement et de ma
niere ratlonnelle; 
c. compenser de manlere equltable las coüts des services 
profitant a plusieurs cantons en assurant aux cantons con
cernes une partlcipation adequate aux declsions et a la mlse 
en oeuvre. 

Angenommen -Adopte 

Art.108 
Antrag der Kommission 
Titel 
Grundsätze für den Ausgleich 
Text 
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Für den Ausgleich kantons0bergrelfender Leistungen sind 
Insbesondere die effektive Beanspruchung dieser Leistun
gen, der Umfang der Mitsprache- und Mitwirkungsrechte 
sowie damit verbundene erhebliche Standortvorteile und 
-nachtelle zu berücksichtigen. 

Art.108 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Prlncipes de perequatlon 
Texte 
La perequation des prestatlons dont profitent plusleurs can
tons tlendra compte an partlculier de l'utlllsation effectlve de 
ces prestatlons, de l'ampleur des drolts de partlclpation, de 
la mise en oeuvre alnsi que des avantages ou lnconvenients 
considerables qul y sont lies et dont le canton fournisseur 
beneficle an raison de sa sltuation. 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: Bel Arti
kel 10a handelt es sich um eine Konkretisierung von Arti
kel 1 o Buchstabe c. Wie wir bereits gehört haben, findet sich 
diese Formulierung In der Interkantonalen Rahmenverein
barung. Wir haben beschlossen, diese Formulierung In das 
Gesetz aufzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art.11 
Antrag der Kommission 

cbls. die Mitwirkung der kantonalen Parlamente bei der Zu
sammenarbeit mit Lastenausgleich; 

Art. 11 
Proposition de Ja commisslon 

cbis. la partlcipation des parlements cantonaux a la collabo
ration lntercantonale assortle d'une compensatlon des char
ges; 

lnderkum Hanshelri (C, UR), filr die Kommission: Bel Arti
kel 11 beantragen wir Ihnen eine Ergänzung: Ich habe ge
stern beim Eintreten darauf hingewiesen, dass Im Rahmen 
der Interkantonalen Rahmenvereinbarung auch die Mitwir
kung der kantonalen Parlamente bei der Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich festgehalten werden soll, und Herr Kol
lege Pfisterer hat ja in genereller Art auf die Bedeutung die
ser Instrumente und lnstltutlonen hingewiesen. 

Angenommen -Adopte 

Art.12 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de Ja commission 
Blffer 

lnderkum Hanshelrl (C, UR), für die Kommission: Das ent· 
spricht der Beschlussfassung Im Rahmen der Verfassungs
vorlage (vgl. Art. 9a der Vorlage 2). 

Angenommen - Adopte 
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Art.13 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Bundesversammlung kann in Form des einfachen Bun
desbeschlusses für allgemein verbindlich erklären: 

b. .... in den Bereichen nach Artikel 48a Absatz 1 der Bun
desverfassung. 
Abs.2 
Die betroffenen Kantone werden vor dem Entscheid ange
hört. 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 5 
Die Bundesversammlung kann in Form des einfachen Bun
desbeschlusses die Allgemeinverbindlichkeit .... 
Abs. 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Schwelger. Cornu, Spoerry) 
Abs. 1 
Der Bundesrat kann für allgemein verbindlich erklären: 

b. . ... in den Bereichen nach Artikel 48a Absatz 1 der Bun
desverfassung. 
Abs. 2-6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Comu, Marty Dick) 
Abs. 1 
Der Bundesrat kann für allgemein verbindlich erklären: 

b ..•.. in den Bereichen nach Artikel 9a. 
Abs.2-6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 13 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
t.:Assemblee federale peut, par un arrflte federal simple, 
donner .... 

b. . ... dans un des domaines cltes a l'article 48a allnea 1 er 
de la constitution si .... 
Al.2 
Les cantons concernes sont consultes avant la decision. 
Al. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Al. 5 
t.:Assemblee federale peut, par un arrflte federal slmple, 
lever .... 
Al. 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite I 
(Schweiger, Cornu, Spoerry) 
Al.1 
Le Conseil federal peut donner force obligatoire generale: 

b. . ... dans un des domalnes cltes a l'artlcle 48a alinea 1 er 
de la constltution si .... 
Al.2-6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Cornu, Marty Dick) 
Al. 1 
Le Consell federal peut donner force obligatoire generale: 

b ..... dans un des domaines cites a l'article 9a si .... 
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Al. 2-6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Le presldent (Cottier Anton, president): Cet artlcle est adopte 
selon la proposition de la majorite sulte au vote aux arti· 
cles 48 et 48a du projet 1. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Es han
delt sich hier um Anpassungen aus der Beschlussfassung 
im Zusammenhang mit der Verfassungsvorlage. Ansonsten 
habe ich zu diesen Bestimmungen keine speziellen Bemer
kungen; sie haben auch in der Kommission nicht zu Diskus
sionen Anlass gegeben. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltion de la ma}orltli 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Die Bundesversammlung kann in Form des einfachen Bun
desbeschlusses auf Antrag von .•.• 
Abs.2 
Die betroffenen Kantone werden vor dem Entscheid ange
hört. 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.5 
Die Bundesversammlung kann in Form des einfachen Bun• 
desbeschlusses die Beteiligungspflicht aufheben ..•. 
Abs. 6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit J 
(Schwelger, Cornu, Spoerry) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Cornu, Marty Dick) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.14 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
.... de conventlon intercantonale, !'Assemblee federale peut, 
par un arrflte federal simple, contraindre .... 
Al.2 
Les cantons concernes sont consultes avant la declsion. 
Al. 3,4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 5 
t.:Assemblee federale peut, par un arrflte federal slmple, 
lever ••.. 
Al. 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorlte I 
(Schwelger, Cornu, Spoerry) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite II 
(Cornu, Marty Dick) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Le presldent (Cottler Anton, president): Cet artlcle est 
adopte selon la proposition de la majorlte suite au vote aux 
articles 48 et 48a du projet 1. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de la ma}orlte 
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Art.15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.16 
Antrag der Kommission 
.... und klar sind. 

Art.16 
Proposition de la commission 
..•. et preclses. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Bei Arti
kel 16 beantragt Ihnen die Kommission, den letzten Satz zu 
streichen. Er lautet: «Der Kanton haftet für den entstande
nen Schaden.» 
Artlkel 16 ist auch in Zusammenhang mit Artikel 15 Absatz 2 
zu sehen. Es geht um die Konsequenzen der Verletzung ei
nes interkantonalen Vertrages durch einen Kanton. Bei Arti
kel 15 Absatz 2 sehen Sie, welche Reaktionsmöglichkeiten 
ein anderer Kanton oder das entsprechende Interkantonale 
Organ hat. Bei Artikel 16 geht es nun um den Internen 
Aspekt. Wenn ein Kanton einen Vertrag nicht oder nicht rich
tig umsetzt. dann können die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger unter den erwähnten Voraussetzungen Ansprache 
aus diesem Vertrag oder Beschluss geltend machen. Weiter 
helsst es gemäss Bundesrat: «Der Kanton haftet für den ent
standenen Schaden.» Die Kommission ist der Auffassung, 
dass wir einem Kanton, der sein eigenes Recht verletzt, 
nicht sagen sollten, welche Haftungskonsequenzen er zu 
tragen habe. Es geht wie gesagt um die interne Seite. Wir 
wollen es den Kantonen überlassen, die Haftungsfrage ent
sprechend zu regeln. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Wir sind der Meinung, 
diese Streichung sei falsch und würde dazu führen, dass wir 
im lande keine einheitlichen Haftungsregeln hätten. Ich ver
zichte aber auf einen Antrag - im Wissen darum, wie Sie mit 
Anträgen des Bundesrates, die nicht von einer Minderheit 
unterstützt werden, umgehen. Ich behalte mir aber vor, die 
Lösung ohne Streichung im Nationalrat zu vertreten. 

Angenommen -Adopte 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich darf anknüpfen an die letzte 
Offerte von Herrn Bundespräsident Vllliger betreffend Arti
kel 16, etwas In den Nationalrat «hinüberzutragen», und 
möchte diese Offerte auch auf Artikel 17 beziehen. Ich habe 
mir überlegt, ob ich einen Vorstoss machen soll, aber dann 
habe Ich gefunden, man könnte diesen Punkt auch hier plat
zieren. Es geht um Folgendes: Wenn Sie jetzt im Anschluss 
an diese ganze Gesetzgebung das dicke Buch nehmen, das 
wir Staatsrechnung nennen, das Ihnen ja allen bekannt Ist, 
dann fragen Sie sich, wie das heute aussieht und wie das 
nachher aussieht. Vorher und nachher - das ist etwa so wie 
die Werbung von Schönheitschirurgen, die gewöhnlich zeigt, 
wie die Klienten vor dem Eingriff und wie sie nach dem Ein
griff ausschauen. Das wird Immer so dargestellt, dass man 
dazu ermuntert wird, solche Eingriffe vorzunehmen. 
Wenn Ich mir Jetzt dieses Buch vorstelle mit seinen Ober 
80 Ziffern, mit Hunderten von Rubriken und darin mehreren 
hundert Subventionen Im Sinne des heutigen Subventions
gesetzes - die grössten Bezüger sind die Kantone und die 
Sozialversicherungen -, dann stelle ich mir vor, dass dieses 
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Buch nachher wesentlich anders aussehen muss. Natürlich 
haben wir heute den BegrOndungstell der Finanzrechnung. 
Dort findet man jeweils auch Verweise auf die Spezialge
setzgebungen, Immer In der Beilage; Einzelheiten zu den 
Spezialfinanzierungen muss man etwas weiter hinten bei 
der Erfolgsrechnung suchen. Dort werden diese nämlich 
dann auf die Konten umgelegt, was viele nicht realisieren. 
Und dann, soweit es Subventionen sind, die man mit Dar
lehen verbindet, stellt man sie noch In der Verkehrsbilanz 
ein. 
Nun haben wir natürlich Instrumente der meh~ährigen Kre
ditsteuerung, nämlich die Verpflichtungskredite und die Zah
lungsrahmen; das wird Ja Im Prinzip weiterhin so bleiben. 
Wir haben auch die Rahmen- und die Gesamtkredite; an 
sich sind diese Instrumente vorhanden. Aber sie werden 
sich zum Teil verstärken und zum Tell verändern. Wir kom
men bei Artikel 17 zum Thema Wlrksamkeitsbericht. Das 
muss sich an irgendwelchen Indikatoren orientieren. Einige 
diesbezügliche Erfahrungen haben wir mit der Flag-Phlioso
phie bereits. Aber es werden eben auch einige Dutzend Ru• 
brlken aus diesem Buch Staatsrechnung verschwinden. Die 
Staatsrechnung wird anders aussehen, als sie heute aus
sieht. Einige Zlffern bleiben In verdünnter Form bestehen, 
andere werden etwas dicker, schwellen an, je nachdem. Es 
werden auch neue Anforderungen auftauchen, vor allem Im 
Zusammenhang mit der Abwicklung der Finanzströme, ge
rade bezogen auf dieses Gesetz. 
Da muss man sich meines Erachtens überlegen, wie man in 
der Übergangsphase vorgehen will. Denn die Übergangs
phase wird einige Jahre dauern, die Veränderung wird an 
bestimmten Stellen des Budgets und der Rechnung intensiv 
und schnell Platz greifen und an anderen Orten nicht. Ir
gendwie habe Ich einfach den Eindruck, wir müssen aufpas
sen, dass wir die ganze Geschichte von Anfang an Im Lot 
behalten, damit man insbesondere auch die Bundesgelder 
bei Ihrem «Austritt» aus dem Bundeshaushalt begleiten 
kann. Ein Beispiel war vorher Artikel 9 des Finanzaus
gleichsgesetzes, wo es eben gerade darum ging, diese Mit
tel dann zu definieren. 
Schliesslich bleibt auch zu regeln, wie der Bund Im Verhält
nis zu den Kantonen künftig Rechnung legen will. Einiges Ist 
unterwegs. Ich denke insbesondere auch an das neue 
Rechnungsmodell des Bundes, das Ja zum Tell Anpassun
gen an jenes der heutigen kantonalen Regelung bringt. Ich 
möchte nicht weiter ausholen, aber Sie sehen, wo das Pro
blem liegt: Es gibt eine Möglichkeit, dass man es ähnlich wie 
In der Buchhaltung transitorisch macht. Das hat Nachtelle, 
das wäre einmalig, Ich sehe das hier nicht Vielmehr ver
mute Ich, dass man sich Oberlegen muss, ob man eine Art 
Schattenhaushalt macht, mit dem man diese ganzen Über
gänge so begleiten kann, dass es letztlich eben auch zu die
sem Wirksamkeitsbericht kommt. Denn die Unterlagen 
müssen dann aufbereitet werden. Ich möchte einfach darauf 
aufmerksam machen und Jetzt nicht weiter ausholen. Es Ist 
auch noch keine Alarmstimmung, aber wenn das Projekt 
jetzt so zügig vorangeht, wie wir es aufgegleist haben, wer
den wir rasch zu diesen Fragen kommen, und da Ist einiges 
ungeklärt. 
Die Instrumente, die wir heute mit dem Flnanzhaushaitge
setz und nachher mit diesem neuen Gesetz haben, sind an 
sich gut. Auch die Art der Krediterteliung Ist heute absolut In 
Ordnung. Es wird nicht zu riesigen Anpassungen kommen, 
aber es wird verschiedene neue Dinge geben, übrigens 
auch im Bereich der Informatik, wo die Datenbanken, die wir 
haben, angepasst werden mOssen. 
Ich möchte einfach dem Bundesrat mit auf den Weg geben 
und auch zuhanden des Zweitrates festhalten, dass man 
sich dieser Problematik vertieft annehmen muss. In der Bot
schaft sind zumindest keine vertieften Hinweise dazu vor
handen. Aber die Fragen, ob das Ganze auch so umgesetzt 
wird, wie wir es wollen, und ob wir es auch so messen kön
nen, hängt eben davon ab. Damit schiiesse Ich wieder mit 
dem BIid des Chirurgen, der auch Instrumente braucht, 
wenn er Eingriffe machen muss; und da muss er die richti
gen Instrumente haben und sie am richtigen Ort einsetzen, 
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damit man dann eben keine Verstümmelungen statt chirurgi
scher Verbesserungen erzielt. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Ich habe davor natürlich 
auch ein bisschen Respekt, vor allem weil - wie Sie noch zu 
Recht beigefügt haben - im gleichen Zeithorizont dann noch 
irgendeinmal das neue Rechnungsmodell des Bundes 
kommt. Dann stellt sich einfach die Frage, ob man das so 
transparent darstellen kann, dass man es noch versteht und 
eben zwischen «vorher» und «nachher» vergleichen kann. 
Wir sind uns dessen bewusst und nehmen die Anregung 
gerne entgegen. Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass wir 
das schon nächstes Jahr brauchen werden. Wir haben 
wahrscheinlich noch etwas Zeit dafür, wenn ich sehe, was 
da alles noch kommt. Aber es wird nicht ganz einfach sein, 
das dann alles zu beherrschen. Unsere Leute werden gefor
dert sein, das ist klar. 

Angenommen - Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est tevee a 13 h oo 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ständerat 01.074 



01.074 Conseil des Etats 

Vierzehnte Sitzung - Quatorzleme seance 

Mittwoch, 2. Oktober 2002 
Mercredi, 2 octobre 2002 

15.00h 

01.074 

Neugestaltung 
des Finanzausgleichs 
Reforme 
de la perequation financlere 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (B6120022291) 
Message du Conseil fedaral 14.11.01 (FF 2002 2155) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz Ober den Finanz• und Lastenausgleich 
2. Lol federale sur la perequatton flnanclere et la com
pensatlon des charges 

Art.18 
Antrag dar Kommission 
Abs. 1 
.... ergeben. Der Lastenausgleich im Rahmen der interkanto
nalen Zusammenarbeit wird dabei nicht berOcksichtigt. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 3 
Mehrheit 
.... Bundesbeschluss die anfängliche Höhe des Härteaus
gleichs fest Dieser Anfangsbetrag bleibt während vier Jah
ren fest und verringert sich anschliessend um Je 5 Prozent 
pro Jahr. 
Minderheit 
(Lauri, Cornu, Forstar, Gentil, Marty Dick, Schmid Carlo) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Mehrheit 
.... Ober die ganze oder teilweise Aufhebung des Härteaus
gleichs, wenn sich dessen Weiterführung aufgrund der Er
gebnisse des Wirkungsberichtes als nicht oder nicht mehr 
vollumfänglich notwendig erweist. 
Minderheit 
(Laurl, Cornu, Forster, Gentll, Marty Dick, Schmid Carlo) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 5 
.... Kantone an. Der Lastenausgleich Im Rahmen der Inter
kantonalen Zusammenarbeit wird dabei nicht berOckslchtlgt. 
Abs. 6-8 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Maissen 
Abs. 3 
.... anschliessend um je 1 o Prozent pro Jahr. 

Art.18 
Proposition da la commission 
Al. 1 
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.... de ressources. La compensation des charges dans le 
cadre de la collaboration lntercantonale n'est pas prlse en 
compte dans ce contexte. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
Majorite 
.... fixe, par arräte federal soumis au referendum, le montant 
ä partlr duquel sont compenses les cas de rlgueur. Ce mon
tant est fixe pour quatre ans, puls dimlnue de 5 pour cent par 
an. 
Minorlte 
(Lauri, Cornu, Forster, Gentil, Marty Dick, Schmid Carlo) 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Al. 4 
Majorite 
.... la levee, totale ou partielle, de Ja compensation des cas 
de rigueur lorsqu'il s'avere, sur la base du rapport du 
Conseil federal, que celle-cl n'est plus, ou plus entierement, 
necessaire. 
Mlnorftfj 
(Lauri, Cornu, Forster, Gentil, Marty Dick, Schmid Carlo) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 5 
.••. las cantons. La compensation des charges dans le cadre 
de la collaboratlon lntercantonale n'est pas prlse en compte 
dans ce contexte. 
Al. 6-8 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Malssen 
Al. 3 
.... puis dlminue de 1 O pour cent par an. 

lnderkum Hansheirl (C, UR), für die Kommission: Wir haben 
ja gestern Im Rahmen der Eintretensdiskusslon festgestellt, 
dass der Härteausgleich, um den es hier geht, kein elgentli· 
ches Element des Finanzausgleichssystems ist Er dient der 
Abfederung von Härten, welche fOr einige Kantone beim 
Übergang vom alten zum neuen System entstehen. Er Ist 
demzufolge ein politisches Element und auch ein Element, 
das vorübergehender Natur sein und demzufolge einen 
Irgendwie gearteten Beendigungsmechanismus aufweisen 
muss. 
Zunächst sehen Sie eine Änderung bzw. eine Ergänzung bei 
Absatz 1, und zwar des Inhaltes, dass der Lastenausgleich 
im Rahmen der Interkantonalen Zusammenarbeit nicht be
rOcksichtigt wird. Diese Bestimmung sollte der Klarheit hal
ber In das Gesetz aufgenommen werden. Ich weise darauf 
hin, dass die Kantone dem mit einem Stimmenverhältnis von 
24 zu 1, also sehr deutlich zugestimmt haben. 
Zu den Absätzen 3 und 4: Hier geht es um den angespro
chenen Beendlgungsmechanlsmus. Der Bundesrat schlägt 
in Absatz 4 einen Beendlgungsmechanismus des Inhaltes 
vor, dass die Bundesversammlung mit einem Bundesbe
schluss, der dem Referendum untersteht, Ober die Aufhe
bung des Härteausgleiches beschllesst, wenn sich dessen 
Welterfahrung aufgrund der Ergebnisse des Wirkungsbe
richtes als nicht mehr notwendig erweist. Das ist gleichsam 
ein unbestimmter Beendigungsmechanlsmus, wenn Sie so 
wollen . 
Die Mehrheit der Kommission schlägt Ihnen In zwei Absät
zen folgenden Mechanismus vor: In Absatz 3 Ist gleichsam 
ein ordentlicher Mechanismus enthalten. Der Härteaus
gleich bzw. dessen Höhe bleibt fOr vier Jahre fest und verrin
gert sich dann jewellen um 5 Prozent pro Jahr; d. h., dass 
dieser Härteausgleich spätestens nach 24 Jahren auslaufen 
wOrde. Ergänzt wird diese ordentliche Beendigungsregelung 
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durch einen ausserordentllchen Beendigungsgrund, der In 
Absatz 4 enthalten Ist. Dieser entspricht Im Wesentlichen 
der Fassung des Bundesrates gemäss Absatz 4; allerdings 
könnte oder kann die Bundesversammlung auch Ober eine 
nur partielle Aufhebung des Härteausgleichs befinden. Das 
ist der Beschluss der Mehrheit der Kommission. 
Ich beantrage Ihnen, diesem Mehrheitsantrag zuzustimmen. 
Die Minderheit, angeführt von Herrn Lauri, möchte dem 
Bundesrat zustimmen, und wir haben hier ja noch einen An• 
trag Maissen. Lassen Sie mich abschliessend darauf hinwei
sen, dass es sich bei dieser Bestimmung ebenfalls um eine 
sehr wichtige Bestimmung in diesem Gesetz und damit im 
Zusammenhang mit der ganzen Vorlage handelt. 

Laurl Hans 01, BE}: Wie soeben ausgefOhrt wurde, handelt 
es sich hier wirklich um eine entscheidende Bestimmung. 
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass in diesem Projekt einmal 
an einer Weggabelung standen, wo es schien, es sei auf des 
Messers Schneide, ob man weiterkomme oder nicht. Die Lö
sung, die der Bundesrat vorschlägt, hat einen sehr weiten 
Konsens bei den Kantonen gefunden. Ich glaube, nur ein 
Kanton, der anwesend war - es waren fast alle anwesend -, 
war nicht dafür zu haben und hat sich nicht für diese von der 
Minderheit vorgeschlagene Lösung, die mit jener des Bun
desrates identisch ist, ausgesprochen. 
Es könnte der Eindruck entstehen, der Vorschlag der Min
derheit bzw. des Bundesrates fOhre dazu, dass dieser Härte
ausgleich nie ein Ende nehme und dass er eigentlich 
schlecht führbar sei. Dieser Eindruck wäre falsch. Ich möch
te Ihnen zeigen, dass vier Steuerungsmöglichkeiten beste
hen, genau gleich wie beim Vorschlag der Mehrheit, und es 
gibt nur einen einzigen Unterschied. 
1. Es gibt die Steuerungsmöglichkeit, dass die Bundesver
sammlung mit einem referendumspflichtigen Bundesbe
schluss einmalig den Beitrag des Bundes und die Beiträge 
der Kantone festlegt. 
2. Die Bundesversammlung kann, wiederum mit einem refe
rendumspflichtigen Bundesbeschluss, den Härteausgleich 
aufheben, wenn er nicht mehr notwendig ist. Ich gehe davon 
aus, dass das Notwendigsein sich an der grossen Masse 
der Kantone orientiert und dass es hier nicht darum gehen 
würde, auf den letzten noch möglichen Fall zu warten. 
3. Wenn einmal dieser Härteausgleich festgelegt ist und ein 
Kanton, der bisher davon profitierte, das schweizerische Mit
tel erreicht, darüber hinauskommt und später wieder unter 
das schweizerische Mittel fällt, dann bekommt er keinen 
Härteausgleich mehr. Es Ist also eine Einbahnstrasse. Wenn 
man sich verbessert hat - und das ist der Sinn dieses Fi
nanzausgleichsmechanismus -, gibt es kein Zurück mehr. 
Es gibt also auch von daher eine steuerungsmöglichkelt. 
4. Auch bei der Minderheit und beim Bundesrat nimmt der 
Härteausgleich wertmässig ab, indem er zu Beginn einmal 
festgelegt wird und dann im Rahmen der Teuerung erodiert. 
Das kommt vielleicht aus dem Text nicht so deutlich hervor, 
ist aber ganz klar durch Interpretation zu gewinnen, und es 
steht auch so auf Seite 2484 der bundesrätllchen Botschaft. 
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Lösun• 
gen besteht also darin: einerseits Abbau im Rahmen der 
Teuerung und andererseits Abbau nach vier Jahren im Um
fang von 5 Prozent linear pro Jahr. 
Wenn Sie in der Botschaft die heute bestehende Globalbi• 
tanz anschauen - sie kann, Ja, sie wird sich noch ändern, 
das wissen wir, aber es ist Immerhin eine Grundlage für un
sere Diskussion -, dann merken Sie, dass für etliche, vorab 
welsche Kantone dieser Härteausgleich von ganz entschei• 
dender Bedeutung ist. Der Kanton Jura bekommt ohne Här
teausgleich ein für ihn falsches Vorzeichen; er gehört dann 
nicht zu den Gewinnern dieser Vorlage, sondern zu den Ver
lierern - immer nach der Globalbilanz, die vorliegt. Das Glei
che gilt für die Kantone Neuenburg, Waadt, Appenzell 
Ausserrhoden, Freiburg und Obwalden. Für Bern gilt es, ne
benbei bemerkt, nicht. Bern hat Immer das gleiche Vorzei
chen. 
Nun hört man etwa den Vorwurf, wenn das so sei und wenn 
das so bedeutungsvoll sei, dann habe eben das neue Sys-
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tem einen Fehler. Das ist nat0rlich nicht der Fall. Das neue 
System wurde verschiedentlich wissenschaftlich daraufhin 
überprüft, ob man dazu stehen könne. Die Antwort war Im• 
mer eindeutig. Die Ausgangslage, das alte System, hat eben 
Mängel. Aber die Kantone waren nun während Jahrzehnten 
In diesem System, und deshalb muss man den ressourcen• 
schwachen Kantonen sicher eine ganz wesentliche Über• 
gangshilfe geben. 
In meiner Argumentation ist auch die Feststellung wichtig, 
dass das wirtschaftliche Erstarken eines Kantons im heuti
gen Umfeld - wir haben gestern bereits kurz davon gespro
chen - sehr lange Zeit braucht. Ich bin persönlich überzeugt, 
dass das rasche Aufsteigen eines Kantons, wie man das in 
den Achtziger- und Neunzlgerjahren erlebt hat, unter den 
heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht mehr 
möglich Ist. 
Die finanz- oder ressourcenschwachen Kantone haben nicht 
nur dieses Problem, sondern sie haben gleichzeitig ein über
durchschnittlich tiefes Volkseinkommen und eine deutlich 
überdurchschnittliche Steuerbelastung. Diese Faktoren wir
ken in der Summe eher abhaltend als animierend, wenn es 
darum geht, Zuzüge aus der Wirtschaft zu ermöglichen. Das 
Hauptproblem ist: Weil diese Kantone auch hohe steuern 
haben, erleben sie es oft, dass wohl die Firmen zuziehen, 
dass aber die Kader ausserhalb des Kantons leben. Das ist 
heute überhaupt kein Problem mehr: Ich könnte Ihnen viele 
solche Fakten in Grenzgebieten zwischen schwachen und 
starken Kantonen aufzeigen. 
Von den steuern der juristischen Personen allein kann heute 
kein wirtschaftsschwacher Kanton mehr erstarken: Einmal 
weil er zu Beginn sehr oft verpflichtet Ist, wenn er Oberhaupt 
noch Firmen bekommen will, ein Steuerabkommen abzu
schliessen; das ist offiziell nach dem Steuerharmonlsie
rungsgesetz möglich. Zum anderen erlebt er sehr oft später, 
dass die Gewinne nicht so sind, dass man hohe Steuern von 
juristischen Personen hätte. Typischerweise haben vor allem 
die wirtschaftsstarken Kantone auch hohe Einnahmen durch 
die juristischen Personen und die anderen weniger. 
Dazu kommt - das ist eine Tatsache -, dass es objektiv 
schlechte Standortfaktoren und Kantone mit objektiv 
schlechten Standortfaktoren gibt. Ich habe gestern in der 
Diskussion hier auch den Satz gehört, sehr oft seien eben 
diese Kantone selber schuld an Ihrer Situation. Das gibt es 
ganz sicher, das glaube Ich auch: Solche Kantone gibt es, 
die In ihrer Vergangenheit Fehler strategischer Art gemacht 
haben. Aber es gibt daneben auch andere, die In dieser ob
jektiv ung0nstigen Welt leben und sich damit auseinander 
setzen müssen, mit eigenen Kräften weiterzukommen. Das 
braucht eine sehr lange Zelt. 
Wegen all dem schiene es mir sehr wichtig, dass gerade die 
Ständekammer als Erstrat sich der Minderheit und damit 
dem Bundesrat anschliessen würde, Im Wissen darum, dass 
auch das System der Minderheit steuerbar ist, dass es in der 
Projektentwicklung den Konsens mit der überwiegenden 
Mehrheit der Kantone fand und dass es nötig Ist, damit das 
System Oberhaupt von Anfang an und tor längere Zelt den 
Wirtschafts- und ressourcenschwachen Kantonen etwas 
bringt. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Malssen Theo (C, GR): Ich unterst0tze die Mehrheit, habe 
hier aber noch einen Änderungsantrag eingebracht. Ich bin 
mir bewusst, dass ich hier ein brisantes Thema anspreche; 
wir sind aber nicht da, um brisante Themen zu umgehen, 
sondern um sie zu diskutieren. Ich bin nämlich überzeugt, 
dass ich für meinen Vorschlag sachlich gute Gründe habe. 
Wir müssen davon ausgehen, dass die Regelung des Härte
ausgleichs für den Bund nicht haushaltneutral Ist; zudem Ist 
es eine sachfremde Lösung. Im Prinzip ist es eine Art 
Kracke tar den Finanzausgleich, ohne die er im Moment 
nicht «gehfählg„ ist. Nun frage Ich mich, wie lange der Fl
nanzausglelch braucht. bis er ohne diese Krücke gehen 
kann. 
Die Gründe für diesen Härteausgleich sind ja die: Wir wollen 
eine Situation abfedern, die sich aufgrund der unterschledli-
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chen finanzpolltlschen Verhältnisse In den einzelnen Kanto
nen ergeben hat. Wir können auch tiefer gehen und fragen, 
weshalb dieser Härteausgleich notwendig ist. Hierzu mOs• 
sen wir wissen: Das ist Geschichte; es müsste das Finanz
gebaren der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Ich muss 
Ihnen aufgrund meiner Tätigkeit in den Regionen des Kan
tons Graubünden sagen: Wir haben manchmal neidisch auf 
andere Kantone geschaut, die gegenüber agrarpolltlschen 
und regionalpolitlschen Anliegen sehr viel grosszüglger wa
ren. Ich möchte nur ein Beispiel nennen: Als in den Siebzi
gerjahren vom Bund die Flächenbeiträge in der Landwirt
schaft eingeführt wurden, hat der Kanton Bern sofort nach• 
gezogen und die Flächenbeiträge des Bundes noch mit ei
genen aufgestockt. Das haben wir Im Kanton Graubünden 
auch diskutiert, aber man sagte uns dann, das könnten wir 
uns nicht leisten, zumal die Agrarpolitik Sache des Bundes 
sei. In einigen Kantonen wurden immer wieder Zugeständ
nisse gemacht und Ausgaben getätigt, die sich nachträglich 
als finanzpolitisch problematisch erwiesen. 
Rückblickend ist es so: Jene Kantone, die sich weniger leis
teten, die bescheidener waren und eine solidere Finanz
polltlk betrieben haben, werden im Grunde genommen 
für dieses solide Haushaltgebaren bestraft. Es ist aber rich• 
tlg, dass wir Jetzt einen Strich darunter ziehen und sagen: 
Wir müssen dieses Reformprojekt durchziehen, und pazu 
braucht es gewisse Ausgleichskorrekturen für den Uber
gang. Nur frage ich mich, wie lange diese KorrektUren an
dauern sollen. Die Fassung des Bundesrates Ist gewisser
massen ein Perpetuum moblle, bei dem wir gar nicht wissen, 
wann es eingestellt wird. Ich meine deshalb, diese Über
gangsbestimmung müsse befristet sein, und da hat die Kom
mission sicher den richtigen Ansatz gefunden. 
Nun lautet die Frage, ob der Ansatz der Kommission richtig 
ist, wonach die Übergangsregelung 24 Jahre lang dauert: 
Für vier Jahre ist der Härteausgleich festgelegt, danach soll 
er linear um 5 Prozent Jährlich und während 20 Jahren abge
baut werden. Für mich ist das zu lange - das Ist praktisch 
eine Generation, für die wir uns haushaltpolitlsch festlegen. 
Wir berauben uns vorweg unserer Handlungssplelräume. 
Ich finde das problematisch, auf diese lange Zeit hinaus sol
che Garantien zu geben. 
Wir haben gestern von Kollege Carlo Schmid gehört, dass 
dieser Finanzausgleich Innerhalb der nächsten 15 Jahre 
wieder angepasst werden müsse. Aufgrund der Erfahrungen 
müsse man dann Oberpnlfen, was zu ändern ist. Ich denke, 
in diesem Rahmen von 15 Jahren, in dem man dann das 
System wieder überdenkt und gewisse Anpassungen ma
chen muss, kann man auch wieder rechtzeitig die Frage des 
Härteausgleiches angehen. Für mich ist also ganz klar, dass 
wir uns zu viel finanzpolitischen Handlungssplelraum ver
geben, wenn wir hier bei 5 Prozent bleiben bzw. uns auf 
24 Jahre binden. Ich möchte das auf 14 Jahre zurückneh
men: Das wären also vier Jahre fest und dann ein Abbau 
von 10 Prozent während zehn Jahren. Dann kann man In 
dieser Zelt sehen, wo man allenfalls korrigieren muss; dann 
kann man die politische Diskussion darüber führen. Ich habe 
diesen Antrag Im Wissen um die Notwendigkeit dieser Flexi
bilität eingebracht. Ich sage aber nochmals: Er besitzt eine 
gewisse Brisanz - das Ist mir klar-, er kann das Paket allen• 
falls auch belasten, aber Ich möchte damit vor allem auch 
erreichen, dass sich der Nationalrat mit dieser Frage noch 
einmal Intensiv auseinander setzt. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, mir zuzustimmen, um hier 
doch eine Regelung zu finden, die praxisgerecht und vor al
lem aus finanzpolitischer Sicht sinnvoll und sachlich gerecht
fertigt Ist. 

Comu Jean-Claude (R, FR): Apres !'excellente presentatlon 
de la problematique par M. Lauri au nom de la mlnorite, Je 
m'excuse de revenir sur le sujet. mais je crols que le pro
bleme est tellement important pour certains cantons que je 
me dois d'lnsister une dernlere fois sur le fait que precise
ment, pour plusleurs cantons, le projet de reforme de la 
perequatlon financiere et de la repartitlon des täches entre 
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la Confederatlon et les cantons n'est devenu acceptable 
qu'avec l'introductlon de la compensatlon des cas de rl
gueur. Que cet outll solt un corps etranger dans cette loi 
Importe des lors peu. 
Soyez consclents qu'avant la compensation des cas de rl
gueur, les cantons qui ont la plus falble capaclte flnanciere, a 
l'exceptlon du Valals et d'Appenzell Rhodes-lnterieures, sor
tent largement perdants avec le nouveau systeme plutOt 
qu'avec le malntien du systeme actuel. Cela signifle que ces 
cantons ont moins de moyens avec le nouveau systeme 
qu'avec le systeme actuel, mAme s'il est vral qu'lls auront 
une plus grande marge de manoeuvre. Cela veut dlre aussi 
que, pour ces cantons, l'exerclce aurait pu s'arrAter la. C'est 
dlre aussl si le nouveau modele passe largement a cOte de 
son but Initial et premler: redulre - parce que c'etalt 913 
d'abord la perequatlon financlere - les disparltes entre les 
cantons. 
Cela vaut en particulier pour les cantons les plus faibles - Je 
regrette que leurs representants ne soient pas tous 1a cet 
apres-midl -, soft dans !'ordre: le Jura, Obwald, Fribourg, 
Neuchätel, Appenzell Rhodes-lnterieures et Glaris. Je crois 
que M. Laurl l'a deja dit. Mais ce systeme profite aussl aux 
cantons de Vaud, d' Argovle, de Saint-Gall et de Berne, solt 
au total dix cantons. Les autres cantons ne sont pas leses, 
ils n'ont simplement pas besoin de ce mecanisme pour que 
le b!lan global leur soit, a eux, acceptable. Cela ne vaut bien 
entendu pas pour les cantons payeurs, mals pour eux aussl 
le bilan global raste acceptable, II taut le dlre une fols; II raste 
a tout le molns supportable. 
II faudra du temps pour que le nouveau systeme deploie 
tous ses effets, a savoir que le bilan solt globalement satis
faisant pour tous les cantons a falble capacite flnanciere; on 
l'a dlt, ce mecanlsme prendra des annees. On ne va pas 
maintenant en trols, cinq ou dix ans, voire en vlngt ans, pou
volr renverser une tendance qul se manifeste depuls plu
sieurs decennies. Tant que tous les cantons a falble capaclte 
flnanclere n'auront pas reussl a rattraper le retard, le meca
nisme de compensatlon des cas de rlgueur reste leur seule 
contrepartle et II doit Atre absolument maintenu. II ne doit 
pas Atre llmlte dans le temps, en d'autres termes. Le correc
tlf intervient deja - c'est dans le projet du Conseil federal -
du falt que le montant disponible est fixe de maniere defini
tive, c'est-a-dlre qu'II dimlnuera en termes reels au fll du 
temps. 
Quant a Ja proposition Malssen, eile doit, bien entendu, tttre 
encore plus Vigoureusement rejetee. Et je dols dire que je 
regrette qu'elle vlenne d'un canton qui est beneficlalre dans 
cette operatlon - pas largement beneflclaire, mals quand 
mAme qui est dans le camp des beneflclalres -, un canton 
qul ne manque Jamals de faire appel a la solidarlte des 
autres, notamment quand II s'agit de soutenlr les reglons de 
montagne et la politlque regionale. Aussl Je conjure 
auJourd'hul tous les cantons de faire preuve de cette solida
rlte dont on a tant parle ces dernlers mois dans cette Cham
bre, a propos notamment du fecleralisme. Je leur demande 
de faire preuve de solidarlte a l'egard des cantons qui ont la 
plus faible capacite financiere et de renoncer a llmlter dans 
le temps la compensation des cas de rigueur. Quand celle-cl 
ne sera plus necessalre, II sera suffisamment tot pour l'abro
ger. Du reste, le mecanlsme est deja prevu a l'artlcle 18 
allnea4. 

Paupe Pierre (C, JU): Je vals effectlvement repeter ce que 
plusleurs intervenants ont deja dit, mals en soullgnant que le 
canton du Jura, qul est l'un des plus falbles sur le plan eco
nomique et dont la capaclte flnancfere est souvent la plus 
modeste des 26 cantons sulsses, ne peut approuver le fait 
que sl l'on appliqualt purement et slmplement la perequatlon 
financiere telle quelle, sans mesures compensatolres, II y 
perdrait. II ne retrouveralt rlen; au contralre, II perdralt plu
sieurs mllllons de trancs. Donc, je ne peux pas comprendre 
cette situation. II faut evldemment saluer les mesures com
pensatoires, mals II ne taut pas les restrelndre lmmecllate
ment par des recluctions, mttme de 5 pour cent par an, et 
surtout pas de 1 O pour cent, selon Ja proposltlon Malssen. 
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C'est la raison pour laquelle, par souci de solidarite, je salue 
les mesures compensatoires et je vous invite instamment, 
comme plusieurs l'ont dit, a soutenir ie projet du Conseil fe
deral. 

Marty Dick {R, Tl): Tres brievement, je voudrais quand 
meme exprimer un certain malaise apres l'intervention de 
M. Maissen qui, plus ou moins explicitement, culpabilise les 
cantons qui sont aujourd'hui en difficuite. Je trouve cela un 
peu fort et meme franchement inacceptable. Je crois que si 
l'on fait une analyse socioeconomique plus approfondie, on 
voit tres bien qu'il y a des problemes structureis. On ne peut 
pas reprocher aux pauvres d'etre pauvres par leur taute! 
Ma seconde consideration est qu'il me semble qu'on est en 
train de desequilibrer un peu la reforme par rapport au projet 
initial qui a ete elabore sur la base d'une tres etroite collabo
ration entre les cantons et la Confederation; tout le monde 
pouvait s'identifier a ce projet. Dans ce debat, on a surtout 
parle des cantons donneurs. Or, dans une perequation, je 
crois qu'il taut maintenir un certain equilibre. II me semble 
que si on s'ecarte malntenant sur ce point du projet du Con
seil federal, la reforme sera vraiment desequilibree. 
Donc, je vous invlte moi aussi a adopter le projet du Conseil 
tederal. 

Schlesser Fritz {R, GL): Ich bin nicht Mitglied der Kommis
sion, und bis jetzt haben die beiden Vertreter eines Kantons, 
der in dieser Vorlage ein «Scharnierkanton» ist, geschwie
gen und alles mitgetragen. Jetzt möchte ich aber doch aus 
der Sicht meines Kantons etwas sagen, der zwar nicht sehr 
stark zusätzlich belastet wird - es sei denn, Sie würden in 
dieser Frage eine erhebliche Kehrtwendung machen -, aber 
auch nicht entlastet wird. 
Ich habe heute Morgen, als Frau Spoerry aufzählte, welche 
Kantone aufgrund des aktuellen Zahlenmaterials mehr be
lastet werden, meinen Kollegen zur Linken gefragt, ob er, 
unvoreingenommen, meinen Kanton dazugerechnet hätte. 
Er sagte: Nein. Wenn ich die Bilanz bezüglich Härteaus
gleich ansehe - ich bin einverstanden damit, dass man die
sen nicht ad Infinitum weiterführen kann, dass er eine ge
wisse Befristung braucht - und wenn Sie diesen Härteaus
gleich im Sinne des Antrages Maissen verändern, dann trifft 
es meinen Kanton ganz besonders, weil er nur dank des 
Härteausgleichs nicht zu einem eigentlichen Zahlerkanton 
wird. Es geht mir wie Herrn Cornu: Ich bin erstaunt, dass 
dieser Antrag ausgerechnet von Herrn Maissen gestellt wird. 
Wenn andere Kantonsvertreter einen solchen Antrag gestellt 
hätten, dann hätte ich ein gewisses Verständnis gehabt. Zu
dem gehe ich davon aus, dass Kommission und Bundesrat 
das Ganze als Gesamtheit begriffen haben. Das labile 
Gleichgewicht kann relativ rasch ins Ungleichgewicht gera
ten, wenn wir irgendwo etwas zu verändern beginnen. 
Deshalb bitte ich Sie, nicht dem Antrag Maissen zu folgen. 
Ich werde mich der Minderheit anschliessen. Herr Maissen, 
ich glaube nicht, dass man in zehn oder fünfzehn Jahren das 
Rad zurückdrehen könnte, wenn man es jetzt zu stark in die 
andere Richtung dreht. Aber es wäre durchaus möglich, in 
zehn oder fünfzehn Jahren aufgrund einer Neubeurteilung 
die Dauer dieses Härteausgleiches zu verkürzen. Das Um
gekehrte halte ich für unmöglich. Deshalb sollten wir es 
beim Gleichgewicht, das wir in dieser Vorlage bisher erreicht 
haben, belassen und nicht aufgrund von Einzelanträgen stö
rend eingreifen. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Wenn Sie das ganze Pa
ket anschauen - die Anreizstrukturen, die Mechanismen-, 
dann steilen Sie fest: Das alles ist eigentlich ökonomisch lo
gisch, es ist vertretbar, es ist schlüssig. Und hier kommt nun 
plötzlich etwas hinein, was letztlich nur politisch verstanden 
werden kann. Man kann sich die Frage steilen: Warum ist 
plötzlich so eine Art Katalysator nötig, um das Paket poli
tisch durchsetzen zu können? Das kommt daher: Wenn Sie 
ein solches System umpolen - auch wenn Sie es verbes
sern und logischer machen -, gibt es immer «Sieger» und 
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«Verlierer .. , und manchmal braucht es Übergangsregeln. 
Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse der neuen Be
rechnungen gerechter, besser und schlüssiger sind als die 
der alten Berechnungen. Dann stellt sich die Frage: Warum 
stehen jetzt gewisse Kantone eigentlich plötzlich schlechter 
da? Warum ist es plötzlich so, dass Kantone, von denen 
man eigentlich dächte, sie würden am Schluss profitieren, 
nicht profitieren, wenn man es aufgrund objektiver, begründ
barer Faktoren berechnet? 
Wir haben versucht, für einige Kantone eine solche Berech
nung anzustellen. Es ist enorm schwierig herauszufinden, 
was eigentlich der Grund für die nicht erwarteten Ergebnisse 
ist. Das hängt mit Strukturen zusammen. Sie stellen einfach 
fest, dass Sie auch mit den objektivsten Zahlen nicht immer 
das ganze Leben einfangen können; irgendwo bleiben es 
immer Näherungslösungen. Wir sind dann zum Schluss ge
kommen, dass es ohne einen solchen politischen Faktor 
nicht geht, weil der Übergang - warum auch immer - abge
federt werden muss, der den Leuten in diesen Kantonen 
plötzliche Umstellungen bringt, die sie sonst nicht bewerk
stelligen können und für die sie auch die politische Basis 
nicht finden. Es ist ein teurer politischer Katalysator: Er kos
tet etwas über 400 Millionen Franken. Zwei Drittel zahlt der 
Bund, das sind etwa 280 Millionen Franken, und einen Drittel 
zahlen die Kantone. Es ist ja interessant, dass alle Kan
tone - auch die schwächeren - bereit waren, da mitzuma
chen. Das muss Ihnen auch ein Indiz dafür sein, dass den 
Kantonen die Ermöglichung des Übergangs durch eine Fi
nanzierung am Herzen liegt. 
Wir haben uns auch die Frage gestellt, ob das Projekt dies 
wert sei. Wir wollten eigentlich ein neutrales Projekt, wo 
keiner gewinnen oder verlieren sollte. Hier muss der Bund 
angesichts der Finanzperspektiven noch eine erhebliche 
Summe einschlessen - zusammen mit den Kantonen, aber 
immerhin sind es zwei Drittel, die der Bund einschlessen 
muss. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es das trotz 
aller finanzpolitischen Bedenken wert ist. Es Ist eine Summe 
wert, dass wir die Strukturen bereinigen, steuerbar machen, 
transparent machen und die Anrelzmechanismen verbes
sern. Das ist der Grund, weshalb der Bundesrat nicht be
geistert, aber entschieden der Meinung Ist, man müsse das 
tun. 
Jetzt haben Sie drei Varianten zur Verfügung, und jede geht 
in die Richtung einer Befristung. Bel Herrn Maissen geht das 
relativ rasch in Richtung Auslauf - es ist aber immer noch 
eine lange Zeit. Die Mehrheit wählt diese 5 Prozent. Für den 
Entwurf des Bundesrates, das kantonale Modell sozusagen, 
hat man einen schönen Namen gefunden: die funktionale 
Befristung. Diese hat drei Elemente, welche sie eben doch 
auch zu einer Befristung machen und nicht zu einem Perpe
tuum mobile. Das Erste ist, dass es keine Anpassung an die 
Teuerung gibt. Das Ist in einer Zeit mit tiefer Teuerung - und 
wir wollen froh sein, dass das der Fall Ist - etwas, das nicht 
sehr rasch, aber im laufe der Jahrzehnte trotzdem wirkt. 
Das Zweite ist die Tatsache, dass Kantone - Herr Lauri hat 
das erklärt -, die den Schwellenwert, das Mittel erreichen, 
auf Nimmerwiedersehen herausfallen. Es könnte sein, dass 
der eine oder andere Kanton, und wir wollen das hoffen, im 
laufe der Zelt herausfällt. Das Dritte ist: Die Bundesver
sammlung kann den Härteausgleich immer noch abschaf
fen, wenn sie das Gefühl hat, er sei so nicht mehr nötig -
das ist das strengste Damoklesschwert. 
Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Als Finanzminister wäre mir 
eine Lösung wie Jene der Mehrheit oder jene von Herrn 
Maissen lieber. Aber hier haben wir nun einen Konsens ge
funden, der zerbrechlich Ist. Ich fühle mich wirklich verpflich
tet, diesen nachhaltig zu verteidigen, denn ich glaube, dass 
die Kantone fast alle im Wissen um diesen Kompromiss am 
Schluss zugestimmt haben - auch solche, die es lieber an
ders gehabt hätten. Aber das war der Preis dafür. Das Ist der 
Grund, warum ich Sie bitten muss, hier der Minderheit Lauri 
zuzustimmen. Dies ist ein wesentlicher politischer Faktor, 
der vielen von uns nicht gefällt, mir auch nicht. Aber wir ha
ben ihm zugestimmt; er ist Voraussetzung für ein Ja von 
sehr vielen Kantonen. 
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Das ist der Grund dafOr, dass ich Sie dringend bitten 
möchte, hier der Minderheit Lauri zuzustimmen. 

Abs. 1, 2-AJ. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3, 4-AI. 3, 4 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre pre/iminaire 
Für den Antrag der Mehrheit .... 32 Stimmen 
Für den Antrag Malssen .... 4 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen 

Abs. 5-A/. 5 

Pflsterer Thomas (R, AG): 1. Es Ist mir klar, dass alle Kan
tone Opfer bringen müssen; das trifft auch für den Kanton 
Aargau zu. Ich möchte Sie immerhin darauf hinweisen, dass 
der letzte Satz von Absatz 5 gemäss Antrag der Kommis
sion - wie übrigens auch schon der letzte Satz von Artikel 1 a 
Absatz 1 - zumindest etwas seltsam daherkommt. Wenn Ich 
richtig sehe, wird hier singulär nicht gesagt, was zum Sys
tem gehört, sondern was ausgeschlossen Ist Dahinter liegt 
eine bestimmte Geschichte. Wenn man nämlich einfach die 
Zahlen der Botschaft nimmt - bei all Ihrer Relativität, die mir 
vollständig bewusst Ist - und dazu auch den Interkantonalen 
Lastenausgleich gemäss Zahlen auf den Selten 2502 und 
2503 hinzunimmt, dann führt das zu einem nicht ganz 
selbstverständlichen Ergebnis: Bei den noch verbleibenden 
«Verllererkantonen» - die Kantone Nldwalden, Schwyz, Zug 
und Zürich sind alles ressourcenstarke Kantone - bleibt als 
einziger Verllererkanton noch der ressourcenschwache Aar
gau dabei. Andere Kantone, die an sich zu den «Gewin
nern» gehören, sind sonst ressourcenstarke wie Basel-Stadt 
oder Baselland. Das ist Immerhin nicht ganz selbstverständ
lich. 
2. Herr Bundesrat Villiger hat vorher darauf hingewiesen: 
Wir muten Opfer zu und sind bereit, Opfer zu tragen, weil 
das System für sich In Anspruch nehmen kann, dass es 
sachloglsch ist. Aus dem Inneren Zusammenhang des Sys
tems sind diese Opfer zu rechtfertigen. Das kann beim Här
teausgleich nicht geschehen, denn der Härteausgleich ist 
sachloglsch nicht begründet; es Ist eine rein politische Mass
nahme, um in diesem Land Mehrheiten zu gewinnen. Die 
Mehrheit muss nicht begründen, dass sie Recht hat: sie 
kann sich darüber hinwegsetzen und hat es hier auch getan. 
Sie hat einen Entscheid gefällt, den die Minderheit akzeptie
ren muss. Sie hat ein System definiert und hat es hier ganz 
bewusst durchbrochen. Das führt zu Opfern, und eines der 
Opfer ist ganz offensichtlich der Aargau. Dem entsprechend 
Ist auch die Stimmung In meinem Kanton, und dem entspre
chend ist auch die Offenheit für die Diskussion aus dem 
Kreise der Bewegung «sozialer Finanzausgleich» in diesem 
Kanton. 
Ich habe dennoch keinen Antrag gestellt und das hier nicht 
bekämpft, weil ich den treundeldgenösslschen Zusammen
halt und die Bedeutung des Projektes sehe. Ich mache aber 
immerhin darauf aufmerksam, dass das für die kommende 
Volksabstimmung eine sehr schwere Hypothek sein wird. 
Dementsprechend habe ich mit verschiedenen Anträgen in 
der Kommission und im Plenum versucht, noch Brücken zu 
bauen. Teilweise waren sie tragfähig gewesen, und teilweise 
haben Sie mir die Gefolgschaft verweigert; die Verantwor
tung tragen Sie. 
3. Ich hoffe nun wenigstens, dass diese Problematik Im 
Zweitrat noch überdacht wird. Es geht dabei nicht um den 
Aargau, sondern meine Sorge Ist. dass es mit diesem Pro
jekt gelingt, genügend Anreize einzubauen, damit die Inter-
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kantonale Zusammenarbeit auch Im Bereich des Lastenaus
gleichs zustande kommt. Das Ist kein Problem der Regierun
gen - diese müssen Sie nicht überzeugen, sondern Sie 
müssen die Kantonsparlamente und die Bevölkerung Ober
zeugen. Das ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, dass das Pro
blem der Interkantonalen Zusammenarbeit im Zweitrat 
wieder aufgenommen und weiter nach entsprechenden An
reizen gesucht wird. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Ich muss dazu eine Be
merkung machen, denn wir haben Ober diese Frage sehr viel 
diskutiert. Ich bin froh, dass sich Herr Pflsterer immer mit der 
Frage befasst hat, wie wir diese Bestimmung mehrheitsfähig 
machen und z. B. bereits In der Verfassung gewisse Sicher
heiten einbauen können. Er hat diesbezüglich Spuren hinter
lassen, und das macht das Ganze mehrheitsfähiger. 
Aber hier muss ich einfach sagen, dass es um eine Frage 
geht, die nicht die gleiche Qualität wie der übrige Finanzaus
gleich hat. Wir haben vorhin Ober den Härteausgleich ge
sprochen; dieser ist politisch, und auch die Argumentation 
war entsprechend politisch. In die Bilanz nehmen wir jene 
Dinge hinein, welche die Ressourcenverteilung betreffen. 
Das eine Ist der horizontale Ressourcenausgleich von den 
stärkeren zu den schwächeren Kantonen, das andere sind 
vertikal die Abgeltungen vonseiten des Bundes für ganz be
sondere Lasten, also f0r den sozlo-demographischen und 
den geographisch-topographischen Lastenausgleich. Das 
sind objektive Fakten. 
Bei den Abgeltungen für die interkantonale Zusammenarbeit 
geht es um etwas anderes, nämlich darum, dass der eine 
Kanton einen Beitrag an die Leistungen eines anderen be
zahlt. Das ist in sich ausgewogen; er soll ja nicht mehr zah• 
len, als er davon profitiert, und umgekehrt. Das Ist ein Netz, 
das erst langsam entsteht; Sie könnten das am Anfang noch 
gar nicht rechnen, weil es das zum Teil noch gar nicht gibt, 
sondern das entsteht erst schrittweise. Weil es dort um Lei
stungen und Entgelt für Leistungen geht, kann man das 
nicht gleich beurteilen wie das andere, das in die Breite 
geht. 
Wir müssen halt versuchen, das auch den Aargauerlnnen 
und Aargauern sachlich zu erklären. 
Ich muss hier gegenüber Herrn Pflsterer noch eine unter
schiedliche Meinung äussern: Ich habe auch noch ein Aar
gauer Bürgerrecht und empfinde das als eine starke und 
nicht als schwache Ressource. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 6-8 -Ai. 6-8 
Angenommen -Adopte 

Art.19, 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
AdMrer au projet du Conseil fed~ral 

Angenommen - Adopte 

Art 20a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verlängerung der Geltungsdauer der Bundesbeschlüsse 
nach den Artikeln 5 Absatz 1 und 9 Absatz 1 
Abs. 1 
Verzögert sich das Inkrafttreten eines neuen Bundesbe
schlusses nach den Artikeln 5 Absatz 1 und 9 Absatz 1, so 
verlängert sich die Geltungsdauer des geltenden Bundesbe
schlusses bis zum Inkrafttreten des nachfolgenden Bundes
beschlusses, höchstens jedoch um ein Jahr. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann die Mittel für die Dauer der Verlänge
rung gemäss den Artikeln 5 Absatz 2 und 9 Absatz 2 anpas
sen. 
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Art. 20a 
Proposition de la commisslon 
Tltre 
Prorogation des arrfltes federaux selon les articles 5 ali
nea 1 er et 9 alinea 1 er 
Al. 1 
Tout retard dans la mise en application d'un nouvel arrflte 
federal aux termes des articles 5 alinea 1 er et 9 alinea 1 er 
implique la prorogation de l'arrflte federal en vigueur 
jusqu'au moment ou l'arrflte federal suivant prend effet, le 
delai de prorogation ne pouvant toutefois exceder une an
nee. 
Al.2 
Le Conseil federal peut adapter la contribution conforme
ment aux articles 5 alinea 2 et 9 alinea 2 pour la duree de la 
prorogation. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich hatte 
mich vorhin gemeldet, aber nach dem Bundesrat wollte ich 
nicht mehr sprechen. Ich wollte nur meinem geschätzten 
Kollegen Pfisterer sagen, dass ich zu Absatz 1 von Artikel 18 
einige Ausführungen gemacht hatte; da waren Sie aber noch 
nicht hier. Ich hatte insbesondere auch darauf hingewiesen, 
dass 24 Kantone dieser Regelung zugestimmt hatten und 
nur einer sie abgelehnt hatte. Ich nannte allerdings den Na
men des betreffenden Kantons nicht. 
Wir wissen - Sie haben uns das ja übermittelt -, dass die 
Stimmung in Ihrem Kanton schlecht ist. Deshalb habe ich 
auch Verständnis dafür, dass Sie heute diesem Unmut 
Ausdruck geben mussten. Nur eines ist mir etwas sauer auf
gestossen - und wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch 
meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission -: dass 
Sie uns dann gleich die Verantwortung zuschieben. Ich 
glaube, wir haben die Verantwortung in dieser Kommission 
wahrgenommen. Wir sind Ihnen in einigen Punkten auch 
entgegengekommen. Es gibt auch andere Kantone, die im 
übergeordneten Interesse dieses Landes, ja sogar im über
geordneten internationalen Interesse Lasten zu tragen ha
ben, die durch den NFA nicht abgegolten werden. Ich habe 
mir erlaubt, diese Bemerkung noch zu machen. 
Zu Artikel 20a: Die Bundesversammlung hat mit einem dem 
Referendum unterstehenden Bundesbeschluss jeweils für 
vier Jahre die Grundbeiträge für den Ressourcenausgleich -
einerseits für den Bund, andererseits für die ressourcenstar
ken Kantone - wie auch, wie wir heute beschlossen haben, 
die Grundbeiträge für den Lastenausgleich festzulegen. 
Artikel 20a enthält nun einen Mechanismus, der einen 
nahtlosen Übergang zwischen dem auslaufenden, gelten
den und dem nachfolgenden Bundesbeschluss gewährlei
sten soll. 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Spoerry, Schweiger) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... Inkrafttreten. Er hat dabei den Stand der Interkantona
len Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zu berücksichti
gen. 
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Art. 22 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Spoerry, Schweiger) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
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.... en vigueur. II tient compte de l'etat de la collaboration 
intercantonale assortie d'une compensation des charges. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Bei Arti
kel 22 gibt es eine Mehrheit und eine Minderheit. Die inter
kantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich gehört 
zweifelsohne zum Finanzausgleichssystem. Sie weist aber 
insofern eine Besonderheit auf, als alle übrigen drei Ele
mente bundesrechtlich geregelt werden, wogegen die Inter
kantonale Zusammenarbeit logischerweise vorwiegend 
durch die Kantone geregelt wird. Es Ist klar: Wenn das Ge
samtprojekt in Kraft tritt, müssen auch die Spezialgesetze, 
also diejenigen, die wir im Rahmen des Paketes 2 beraten 
werden, entsprechend revidiert sein. 
Es kann nach Auffassung der Mehrheit nicht die Meinung 
sein, dass man den NFA erst dann in Kraft treten lassen 
kann, wenn alle potenziell denkbaren interkantonalen Ver
träge in allen diesen neuen Bereichen rechtskräftig sind. 
Klar ist aber, dass einige wichtige Elemente der interkanto
nalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zum Zeitpunkt 
des lnkrafttretens vorhanden sein müssen, so Insbesondere 
die interkantonale Rahmenvereinbarung und einige Verein
barungen in politisch wichtigen Bereichen; hier denke ich 
insbesondere an den Sozialbereich. 
Wenn man den Antrag Spoerry liest - «Er hat dabei den 
Stand der Interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenaus
gleich zu berücksichtigen» -, könnte daraus auch interpre
tiert werden, dass alle möglichen Zusammenarbeitsbereiche 
geregelt sein müssten. Dies würde dazu führen, dass das In
krafttreten des NFA weit hinausgeschoben werden könnte. 
Deshalb muss ich Ihnen beantragen, den Antrag Spoerry 
abzulehnen. Aber Frau Spoerry könnte sich vielleicht mit der 
Mehrheit einverstanden erklären, wenn Herr Bundespräsi
dent Villlger erklären würde, wie das der Bundesrat zu tun 
gedenkt. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie am 
Schluss einer ermüdenden Debatte noch mit einem Minder
heitsantrag belästige. Ich werde versuchen, mich elniger
massen kurz zu halten, aber es Ist aus meiner Sicht ein 
wichtiger Antrag. Dieser Minderheitsantrag bezweckt, dass 
das Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich 
vom Bundesrat erst dann in Kraft gesetzt wird, wenn auch 
der vierte Pfeiler des neuen Systems, der interkantonale 
Lastenausgleich, im Bau ist und zum Tragen kommt. Wenn 
man einen Systemwechsel beim Finanzausgleich vornimmt, 
der neu auf vier Säulen beruht, dann muss auch die vierte 
Säule als Fundament des neuen Gebildes im Aufbau begrif
fen sein; es muss klar erkennbar sein, dass der vierte Pfeiler 
tragen wird. Nur so kann das Gleichgewicht der neuen Ord
nung gewährleistet werden. 
Die Verwaltung hat der vorberatenden Kommission In einem 
entsprechenden Papier empfohlen, meinem Antrag zuzu
stimmen. Es wurde ausgeführt, dass auch der Bundesrat 
den interkantonalen Lastenausgleich als unabdingbares 
Element des neuen Finanzausgleichs betrachtet und es für 
ihn deshalb selbstverständlich ist, dass auch dieser zum Tra
gen kommen muss. Trotzdem hatte mein Antrag in der Kom
mission keine Chance, und dafür scheinen Im Wesentlichen 
zwei Gründe ausschlaggebend gewesen zu sein: 
1. Es wurde das ausgeführt, was der Kommissionspräsident 
im Moment eigentlich gerade wiederholt hat: Es sei nicht 
klar, was mit dem stand des Interkantonalen Lastenaus
gleichs genau gemeint sei. 



01.074 Conseil des Etats 

2. Es wurde mir vorgeworfen, ich wolle mit meinem Minder
heitsantrag das Inkraftsetzen des neuen Finanzausgleichs 
verzögern. 
Ich möchte diese beiden Punkte etwas ausführen. 
Zum ersten Punkt: Die Verwaltung hat ganz klar aufgezeigt, 
was nach Ihrem Dafürhalten In Bezug auf den interkantona
len Lastenausgleich vorhanden sein muss, damit aus Ihrer 
Sicht das neue Bundesgesetz Ober den Finanz- und Lasten
ausgleich In Kraft gesetzt werden kann. Es sind genau dieje
nigen Punkte, die unser Präsident jetzt erwähnt hat, und Ich 
kann mich dieser Sicht der Dinge vollumfänglich anschlies
sen. Es geht nicht darum, dass zum Zeitpunkt des lnkrafttre
tens alle potenziell denkbaren interkantonalen Verträge aus 
den In der Verfassung genannten neuen Pflichtenbereichen 
rechtskräftig sind. Hingegen mOssen so wie Sie, Herr Prä
sident, das ausgeführt haben - die zentralen Elemente ste
hen, welche die interkantonale Zusammenarbeit ausma
chen. Das Ist In erster Linie die Interkantonale Rahmenver
einbarung, welche die Rechtsgrundlage für die neue Zusam
menarbeit, also den zukOnftig verstärkten kooperativen 
Föderalismus, darstellt. Eine zweite wichtige Voraussetzung 
für einen funktionierenden Interkantonalen Lastenausgleich 
ist die interkantonale Vereinbarung fllr soziale Einrichtun
gen, bislang bekannt als die so genannte Heimverordnung. 
Wenn diese zwei wichtigen Rechtsgrundlagen von den Kan
tonen ratifiziert sind, dann steht aus meiner Sicht einer In
kraftsetzung des neuen Gesetzes nichts mehr Im Wege. 
Sollten Sie heute meinem Antrag folgen, dann habe Ich 
selbstverständlich nichts dagegen, wenn der Zweitrat mei
nen Zusatz noch in diesem Sinne präzisiert, damit es ganz 
klar ist. Ich kann mich aber leider - Ich bitte Sie um Verständ
nis; ich habe das schon in der Kommission ausgeführt - we
der mit einer Erklärung des Kommissionspräsidenten noch 
mit einer des Herrn Bundespräsidenten zufrieden geben, so
sehr ich das zu schätzen weiss. 
Diese Frage - die Sicherheit nämlich, dass auch der vierte 
Pfeiler in Konstruktion ist und zum Tragen gebracht wird - Ist 
nicht nur in meinem Kanton eine so sensible Sache, dass es 
wichtig Ist, dass das im Gesetz gesagt wird. Wenn es doch 
die allgemeine Meinung Ist, warum können Sie es dann nicht 
In das Gesetz schreiben und uns damit die Möglichkeit ge
ben - wenn wir dann im Abstimmungskampf antreten m0s
sen -, dass wir sagen können: «Schaut, hier steht es, das Ist 
die Meinung, ihr könnt euch darauf verlassen, auch der 
vierte Pfeiler kommt zum Tragen.» 
Ich komme zum zweiten Vorwurf, nämlich zur Feststellung, 
ich verzögere mit meinem Antrag die Inkraftsetzung des 
neuen Finanzausgleiches. Dieser Vorwurf Ist nicht berech
tigt. Bereits Ende 2000 haben 22 Kantonsreglerungen 
grundsätzlich Ihre Bereitschaft zugesichert, der interkanto
nalen Rahmenvereinbarung zuzustimmen. Sobald das Par
lament den NFA genehmigt hat, können sich die Kantone 
daranmachen, diese Interkantonale Rahmenvereinbarung 
zu ratifizieren. Sie haben dazu bis zur Inkraftsetzung des 
neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes drei bis vier 
Jahre Zelt, kann dieses doch frOhestens im Jahre 2006, 
eventuell auch erst Im Jahre 2007 in Kraft gesetzt werden. 
Wenn es den Kantonen In drei bis vier Jahren nicht möglich 
ist, eine Im Wesentlichen vorliegende Rahmenvereinbarung 
zu ratifizieren, dann kann die Verantwortung dafür nicht bei 
meinem Antrag liegen. 
Das Gleiche gilt fOr die interkantonale Vereinbarung fOr so
ziale Einrichtungen, bislang bekannt als die so genannte 
Heimverordnung. Vor kurzem hat die Sozialdirektorenkonfe
renz diese neue Verordnung verabschiedet. Der Weg zur 
Ratifizierung dieser Verordnung ist damit frei und eingeleitet. 
Man kann mir deshalb auch hier nicht vorwerfen, Ich beab
sichtige eine Verzögerung. 
Ich will den neuen Finanzausgleich nicht verzögern. Ich er
achte ihn selber auch als wichtig, dies Immer unter unserer 
Sicht, dass gewisse minimale Systemkohärenzbedlngungen 
erfüllt sind. Es liegt mir sehr viel daran, dass das System In
tegral zum Tragen kommt und die Kantone die dafür notwen
digen Arbeiten vorantreiben. Das liegt Im Interesse des 
Kantons ZOrich, daraus habe Ich nie ein Hehl gemacht; ich 
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möchte es auch hier nicht mehr besonders wiederholen. Sie 
wissen, wie stark ZOrich mit zusätzlichen Belastungen kon
frontiert sein wird. Sie kennen die grundsätzliche Bereit• 
schaft Zürichs, diese Lasten auch zu Obernehmen, aber Im 
Gegenzug Ist es für uns wichtig, dass die zentralörtllchen 
Leistungen, die wir anderen Kantonen zur Vertagung stellen, 
von diesen abgegolten werden, soweit sie von diesen bean
sprucht werden. 
Der Interkantonale Lastenausgleich funktioniert bereits sehr 
gut lm Bereich der Hochschule. In anderen Bereichen lässt 
er noch zu WOnschen 0brig; hier liegen noch keine Verträge 
vor. Mit der neu zu schaffenden interkantonalen Rahmenver
einbarung mit dem vorgesehenen Schiedsverfahren - tor 
Fälle, in denen keine einvernehmliche Lösung gefunden 
wird - sind in der Zukunft fal~e Verträge fOr alle Beteiligten 
gesichert. Dies haben wir im Ubrlgen sowohl In der Bundes
verfassung wie auch Im Bundesgesetz Ober den Finanz- und 
Lastenausgleich (FLAG) gegenüber der ursprOngllchen Vor
lage noch weiter präzisiert. Ich verweise auf den neu formu
lierten Artikel 43a Absätze 2 und 3 der Bundesverfassung 
sowie den neu elngefOhrten Artikel 10a Im FLAG. 
Der von mir beantragte Zusatz zu Artikel 22 liegt aber nicht 
nur Im Interesse Jener Kantone, die Leistungen auch für an
dere erbringen, mein Minderheitsantrag liegt - und Ich bitte 
Sie, diesem Punkt Beachtung zu schenken - auch im Inte
resse der sozialen Institutionen. Wir haben in den letzten 
Stunden mehrmals darOber gesprochen, dass dort Ängste 
betreffend einen Leistungsabbau vorhanden sind und dass 
es sich hier um ein sensibles Gebiet mit Bezug auf die Ak
zeptanz des neuen Finanzausgleichs handelt. Wenn diese 
Organisationen zur Kenntnis nehmen können, dass das 
FLAG erst In Kraft gesetzt werden kann, wenn die wichtige 
interkantonale Vereinbarung fOr soziale Einrichtungen ratifi
ziert Ist, dann d0rfte dies Ihre Bereitschaft, der neuen Ord• 
nung zuzustimmen, lm Minimum etwas vergrössern. 
Ich komme zum Schluss und bitte Sie, meinem Minderheits
antrag zuzustimmen. Sein Inhalt Ist aufgrund der gemachten 
Ausserungen ausreichend präzise, und ich biete selbstver
ständlich Hand zu einer noch präziseren Formulierung, 
wenn diese im anderen Rat gefunden wird. Ich will nicht 
mehr als das, was wir hier ausgeführt haben - von dem der 
Präsident bestätigt hat, dass es so sein sollte - und was 
auch die Verwaltung als richtig erachtet. Mein Antrag wird 
auch keine Verzögerung der Inkraftsetzung des Finanzaus
gleichs zur Folge haben. 
Der Bundesrat hat Ja in der Kommission selbst ausgeführt, 
dass die erwähnten Voraussetzungen fOr Ihn gegeben sein 
müssen, wenn er das Gesetz in Kraft setzt. In diesem Sinne 
enthält mein Antrag eine Selbstverständlichkeit. Die aus
drOckliche Erwähnung dieser Selbstverständlichkeit ist aber 
fOr all Jene, bei denen erst der vierte Pfeiler des neuen Sys
tems die Ausgewogenheit dieses Systems Oberhaupt ge
währleistet, ausserordentiich wichtig. 
Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben; Ich danke Ih
nen fQr Ihr Verständnis. Ich stelle fest, dass wir eigentlich alle 
gleicher Meinung sind, und Ich bitte Sie, diese Meinung doch 
auch im Gesetz niederzuschreiben. 

Laurl Hans r,;, BE): Frau Kollegin Spoerry bringt uns In eine 
nicht ganz einfache Lage. Ich habe diesen Antrag In der 
Kommission abgelehnt, und zwar, wenn Ich mich richtig erin
nere, weil er nicht so präzise formuliert war, wie er es jetzt 
Ist. Wenn er damals so präzise formuliert gewesen wäre, 
hätten wir nicht die allgemeine Formulierung vorgefunden, 
sondern die präzise, wie wir sie jetzt gehört haben. 
Seit dieser Präzisierung habe Ich, muss ich sagen, eine ge
wisse Sympathie fOr den Antrag, und Ich sage Ihnen auch 
weshalb: 
1. Jetzt wird gesagt: Die IRV muss gelten. Die IRV Ist Im No
vember 2000 von 22 Kantonsreglerungen verabschiedet 
worden. Was Ihr noch fehlt, Ist die rechtsgOltlge Verabschie
dung, u. a. durch die Parlamente. Aber dass das kommen 
muss, Ist eine absolute Selbstverständlichkeit, sonst wird 
dieses System nicht tragfähig sein. 
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2. Wir haben in Artikel 48a beschlossen, dass es gemein
same Arbeiten der Kantone geben muss für «Institutionen 
zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden». Das ist der 
zweite Punkt, den Frau Spoerry angezogen hat. Und ln der 
Übergangsbestimmung haben wir festgelegt, dass die Kan
tone Innerhalb von drei Jahren Konzepte vorlegen müssen, 
die vom Bund nach bestimmten Kriterien zu überprafen sind. 
Auch das ist eine Selbstverständlichkeit. 
3. Jetzt das entscheidende neue Argument, das sich gestern 
aus einem Votum von Kollege Schweiger ergeben hat, zu 
dem ich allerdings eine andere Auffassung vertreten habe. 
Nämlich: Wir werden eine zweite Botschaft erhalten mit un
gefähr 20 Gesetzen, wir werden noch vier referendums
pflichtlge BundesbeschlOsse zu fassen haben, bevor dem 
Ganzen Rechtskraft erwachsen kann; und, Ich habe das 
beim Eintreten gesagt, ohne Tatbeweis, dass wir das ganze 
System in Kraft setzen wollen - auch im jetzt behandelten 
Bereich, insbesondere gegenüber den lnvalldenorganisatio
nen -, haben wir keine Chance. Das ist vielleicht etwas hart 
formuliert, aber ich glaube, es ist so. 
Daraus ergibt sich als Schlussfolgerung, dass wir uns nicht 
nur nichts vergeben, wenn wir dem Antrag der Minderheit 
zustimmen, sondern dass wir für das ganze Werk sogar et
was gewinnen, nämlich die Sicherheit in zwei tar mich 
selbstverständlichen Punkten. Daher, glaube ich, kann man 
dem Antrag der Minderheit zustimmen. Aber es wäre am 
Platz, dass der Zweitrat formuliert, was Frau Spoerry jetzt 
mitgeteilt hat, nämlich das, was sie tatsächlich wollte. 

Stlhelln Philipp (C, TG): Es Ist selten, dass ich völlig ande
rer Ansicht bin als mein Vorredner. Am Anfang sind wir In un
seren Meinungen einheitlich gewesen, Insbesondere des
halb, weil der Antrag der Minderheit Spoerry, so wie er 
formuliert Ist, alles offen lässt. Da kann alles darunter ver
standen werden; deshalb war ich schon In der Kommission 
dagegen. Jetzt Ist er präzisiert worden; das führt mich aber 
dazu, erst recht dagegen zu sein. Weshalb? 
Stellen Sie sich den schlichten und einfachen Fall vor, dass 
ein einziges kantonales Parlament - aus welchen Granden 
auch immer, vielleicht wäre es auch das Zürcher Parla
ment - zur interkantonalen Rahmenvereinbarung Nein sagt. 
Wenn wir also dem Antrag folgen, so wie er uns jetzt sinnge
mäss vorgetragen worden ist, kann dieser eine Kanton den 
ganzen Prozess blockieren, weil die Bestimmung dann noch 
nicht in Kraft Ist, wonach der Bund auf Antrag von 21 Kanto
nen hier den Durchgriff machen kann. Wenn wir diesem An
trag zustimmen, geben wir also diesem einen Kanton die 
Möglichkeit, Nein zu sagen, unter Umständen auch zur 
Heimverordnung. Das kann ich so nicht akzeptieren. 
Es kommt aber ein anderes hinzu: Die ganze Geschichte ist 
doch von den Kantonen selbst entwikkelt worden. Die Kan
tone haben selbst eine Rahmenvereinbarung vorgelegt; sie 
liegt bereits vor. 22 Kantone haben ihr schon zugestimmt, 
und ich gehe davon aus, dass Ihr alle zustimmen werden. 
Ich will hier nun nicht einen Hebel schaffen für einen Kanton, 
der vielleicht aus ganz anderen Granden Nein sagt, z. B. 
weil er künftig mehr zahlen müsste. 
Wir haben doch das Vertrauen, dass diese Rahmenverein
barung in Kraft treten kann und zustande kommt, wenn wir 
dieses Paket beschllessen. Das Gleiche gilt auch für die 
Heimverordnung. Wir haben keine Anzeichen, dass hier ein 
Nein resultieren könnte. Hingegen ist es nicht so sicher, was 
die Parlamente mit dem Gesamtpaket machen; das bedeu
tet fOr einzelne Kantone wirklich einen Schritt, den sie tun 
müssen. 
Aus diesem Grund können wir hier meines Erachtens nicht 
der Minderheit zustimmen. Ich bitte Sie, der Mehrheit zu fol
gen. 

lnderkum Hansheirl (C, UR), für die Kommission: Ich möch
te diese Diskussion nicht verlängern. Ich bin froh, dass wir 
uns in dem Sinne einig sind, dass nicht die ganze potenziell 
mögliche Palette der Zusammenarbeitsbereiche einschlles• 
slich Theater, Oper usw. vorliegen muss, sondern einerseits 
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diese Rahmenvereinbarung und andererseits die Vereinba
rung im politisch sensiblen Bereich der kollektiven IV-Mass
nahmen. 
Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass der Text 
der Minderheit Spoerry weiter geht oder zumindest weiter 
gehend interpretiert werden kann, wie Herr Kollege Stähelin 
gesagt hat. Die Frage ist, wie wir vorgehen sollen. Sollen wir 
der Minderheit Spoerry zustimmen? Frau Spoerry hat ja ge
sagt, der Nationalrat solle noch eine bessere Formulierung 
finden. Wenn der Nationalrat eine Formulierung findet, die 
eben genau das abdeckt, was Sie wollen und wo wir uns 
einig sind, bin ich auf jeden Fall einverstanden. 
Aber trotzdem empfehle Ich Ihnen, der Mehrheit zuzustim
men; ich jedenfalls werde das tun. Aber Ich bin für den Auf
trag an den Nationalrat offen, hier noch einen Gesetzestext 
zu finden, der genau das abdeckt, was Frau Spoerry will. 

Vllllger Kaspar, Bundespräsident: Wir können - das Ist so 
ein objektiver Faktor, glaube ich - dieses Finanzausgleichs
gesetz nur in Kraft setzen, wenn sämtliche Elemente der Re
form verabschiedet und alle Referendumsfristen abgelaufen 
sind. Das ist objektiv und klar. Die Referendumsfrlst für die
ses Gesetz beginnt mit dem Volksentscheid zu den Verfas
sungsgrundlagen zu laufen. 
Jetzt ist es aber ebenso klar - und hier stimme Ich allen zu, 
die sich dazu geäussert haben -, dass es gewisse Sicher
heiten braucht, dass die Kantone ihre Hausaufgaben ge
macht haben. Hier gibt es wahrscheinlich einen minimalen 
Korb von Massnahmen, die getroffen, verabschiedet und si
cher sein müssen: Das ist diese Interkantonale Rahmenver
einbarung, das sind diese Vereinbarungen Ober die kollekti
ven Massnahmen - die interkantonale Heimvereinbarung 
usw. Ohne das ist es sicher nicht zu verantworten. Ich habe 
viel Verständnis dafür, dass man vor allem den lnvalidenver
bänden eine gewisse Sicherheit geben will, das eine werde 
nicht in Kraft gesetzt und die Subventionen warden nicht ab
gestellt, bevor das andere gesichert Ist, trotz der mindestens 
dreijährigen Ubergangszelt, die die bestehende Situation ja 
einmal fOr mindestens drei Jahre sichert. 
Jetzt kommt die Frage: Gibt es so eine Klausel, beinhaltet 
sie dann die Gefahr, dass, wie Herr Stähelin sagte, ein paar 
Kantone oder Parlamente das Projekt blockieren könnten? 
Das bringt mich zur Frage: Ist es Oberhaupt wünschenswert, 
dass Sie eine zu präzise Formel verabschieden, wenn Ober
haupt? 
Ich komme von alledem her zum Schluss, dass der Vor
schlag von Frau Spoerry gar nicht so dumm Ist. (Heiterkeit) 
Der Bundesrat müsste für das Inkrafttreten ohnehin gewisse 
Überlegungen anstellen, das kann Ich hier durchaus erklä• 
ren, also betreffend die beiden erwähnten Punkte, diese 
PräZisierungen. 
Wenn Sie das aber zu präzise fassen, wenn Sie hier zum 
Beispiel sagen, diese Vereinbarung müsse stehen, die an
dere Vereinbarung müsse stehen - da hat Herr Stähelln 
Recht -, dann haben wir ein Pfand vergeben, mit dem man 
wirklich das Ganze blockieren kann. 
Ich werde das mit meinen Funktionären bis zur Beratung Im 
Zweitrat gerne nochmals sauber durchdenken, wie man das 
anders formulieren könnte. Aber ich nehme Jetzt - etwas laut 
gedacht - den Fall, dass bei der interkantonalen Vereinba
rung jemand nicht mitmachen will. Dann m0sste der Bun
desrat unter Umständen sagen: Alle wollen es ausser 
einem, also leiten wir die Massnahme trotzdem ein und set
zen aufgrund des Gesetzes die Allgemeinverblndlfcherklä
rung durch, oder so ähnlich. Dieses Instrument steht uns 
dann Ja zur Vertagung. Das bedeutet, dass wir die Klausel 
nicht zu präZlse fassen dürfen, sondern der Bundesrat muss 
eine umfassende, auch politische Beurteilung des Standes 
der Zusammenarbeit machen können, und er muss noch 
Gespräche führen können. Aufgrund dieser Beurteilung 
muss er entscheiden, den NFA In Kraft zu setzen oder auch 
nicht. 
Die Zwischenlösung entspricht eigentlich dem Antrag der 
Minderheit Spoerry, Indem er ein klares Signal gibt, dass 
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diese Zusammenarbeit berücksichtigt werden muss - das 
kann mit den entsprechenden Kriterien zu Protokoll gegeben 
werden -, aber die Formulierung darf nicht so absolut sein, 
dass man sie als Blockierungspotenzlal missbrauchen kann. 
Deshalb scheint mir die Formulierung tauglich, wonach es 
der Bundesrat zu berücksichtigen, aber auch politisch zu ge
wichten hat. Vielleicht gibt es noch eine bessere Formulie
rung, aber man kann damit einmal prima vista jene 
beruhigen, die Angst haben, die Kantone würden dann doch 
nichts machen. Der Bundesrat wird - Im Sinne dessen, was 
Herr Laurl ausführte - sagen, dass diese und jene Bedln• 
gungen in einer vernünftigen Weise erfüllt sein müssen. 
Aber die Formulierung Ist nicht so absolut, dass wir gesetz• 
lieh auch dann nichts machen könnten, wenn es eigentlich 
vernünftig wäre, etwas zu tun. 
So gesehen muss ich sagen, dass ich der Formulierung der 
Minderheit Spoerry durchaus zustimmen könnte, mit der Zu
sage, dass wir im Nationalrat nochmals grundsätzlich disku
tieren, ob es die beste Formulierung ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 18 Stimmen 
Für de~ Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Spoerry Vreni (R, ZH): Im Namen von Hans Hofmann und 
mir muss ich mitteilen, dass wir uns nach diesem Entscheid 
leider ausserstande sehen, dem Gesetz zuzustimmen. Wir 
hätten das sonst unter der Verfassung gemacht. Wir enthal
ten uns der Stimme, weil wir keinerlei Sicherheit haben, 
dass Im Nationalrat die für uns notwendige Sicherheit wirk
lich Im Gesetz aufgenommen wird. Sie ist In unserem Kan
ton nun wirklich ein Kernproblem. 
Wir enthalten uns der Stimme; Ich muss das sagen, weil es 
sonst nicht evident wird. 

Cornu Jean-Claude (A, FA): Je m'abstiendral egalement, 
mals pour une ralson fondamentalement opposee, vous 
pouvez l'imaginer. Compte tenu du fait qu'un des elements 
essentiels de cette revision, la compensatlon des cas de rl
gueur, serait llmitee dans le temps, et aussi apres discussion 
avec mon Conseil d'Etat - je ne represente que mol et peut
~tre un peu le canton de Frlbourg lcl -, pour !'Instant, et en 
attendant de volr ce que le Conseil national reussira ä faire 
de mieux dans cette affaire, je m'abstlendral aussi. 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 25 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les Interventions parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 
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Neugestaltung 
des Finanzausgleichs 
Reforme 
de la perequation flnanclere 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 
Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil f~~ral 14.11.01 (FF 2002 2155) 

Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Erstrat - "Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 05.06.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 

Nat,onalrat/Conseil national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Leutenegger Hajo (R. ZG): Mit Überraschung und Be
dauern habe ich dem Sessionsprogramm entnommen, dass 
die Debatte zur Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) 
lediglich in Kategorie IV und nicht wie für ein solch gewichti
ges Geschäft üblich in Kategorie III geführt werden soll. 
Vielleicht haben Sie dies gar noch nicht bemerkt. Damit wird 
den Vertretern der sich ohnehin in einer Minderheit befin
denden Geberkantone jede Möglichkeit genommen, hier im 
Rat die Anliegen ihrer Kantone vorzubringen, es sei denn, 
sie können einen Minderheitsantrag der Spezialkommission 
vertreten. 
Für einen Vertreter des Kantons Zug, der pro Kopf am mei
sten zu belasten sein wird, ist dies nicht akzeptabel. Der 
NFA wurde seitens des Bundesrates, aber auch seitens 
zahlreicher Parlamentarier immer wieder als äusserst wichti
ges Geschäft bezeichnet, als Geschäft, welches für die Stär
kung der föderalen Struktur unseres Landes und für dessen 
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Zusammenhalt grösste Bedeutung habe. Entsprechend wur
den für die Vorberatung Spezialkommissionen eingesetzt. 
Entsprechend hat auch der Ständerat als Erstrat diesem 
Thema rund acht Stunden gewidmet, was von einer intensi
ven Beratung zeugt. Umso unverständlicher ist es, dass ei
ner so zentralen Vorlage nur eine Kurzdebatte zukommen 
soll. Dies besonders auch angesichts der Tatsache, dass die 
Kommission von den Beschlüssen des Erstrates teilweise 
doch erheblich abweichen will. 
Beachten wir auch, dass von diesem Geschäft mehrere Ver
fassungsbestimmungen erheblich betroffen werden. Norma
lerweise behandeln wir solche Themen sogar in Kategorie 1. 
Mit der Zuordnung zu Kategorie IV wird den Parteien und 
den Vertretern, insbesondere aus den Geberkantonen, zu 
wichtigen Bestimmungen das Wort entzogen, was gerade in 
diesem kantonsorientierten Geschäft kaum zur Steigerung 
des föderalen Geistes beiträgt. Gerade wir aus den Geber
kantonen sind immer wieder aufgerufen worden, dem NFA 
Unterstützung angedeihen zu lassen. Wir können dies tun, 
weil wir den Handlungsbedarf sehen und weil wir den NFA 
als Lösung betrachten, die anderen vorzuziehen ist. Wir 
können dies aber nur tun, wenn das Ausmass tragbar und 
vor allem auch planbar bleibt. Die Planbarkeit ist gerade 
dann wichtig, wenn Steuererhöhungen drohen und gleich
zeitig die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit entscheidend ist. 
Für unsere Wirtschaft ist die internationale Wettbewerbsfä
higkeit lebenswichtig. Um das zu erreichen, sind in der Vor
lage Anpassungen nötig. Für die Bevölkerung der Geber
kantone wäre es deshalb unverständlich, wenn ihre Vertreter 
sich zu diesen Anliegen hier nicht äussern könnten, um für 
eine akzeptable Lösung zu sorgen. 
Ich bitte Sie deshalb, meinen Ordnungsantrag zu unterstüt
zen. Die Detailberatung des NFA ist in Kategorie III vorzu
nehmen. Wir haben für weit weniger wichtige Themen 
wirklich schon mehr Zeit aufgewendet. 

Le presldent (Christen Yves, president): Sur proposition de 
la commission, le Bureau a decide de traiter l'entree en ma
tiere en categorie III et l'examen de detail en categorie IV, 
une categorie IV «allegee„ puisque les propositions de mi
norite seront tout de mäme en categorie III. Seules les pro
positions individuelles seront traitees en categorie IV. 
Ce matin, le Bureau, apres avoir pris connaissance de la 
proposition de motion d'ordre Leutenegger Hajo, a accepte 
que l'on traite l'entree en matiere aussi bien sur la loi que sur 
les dispositions constitutionnelles dans un seul debat, en ac
cordant aux groupes non pas dix minutes de temps de pa
role comme c'est l'usage, mais quinze, de fagon a ce que les 
groupes puissent tenir compte de la sltuation particuliere de 
certains cantons. C'est la decision du Bureau. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Leutenegger Hajo •... 39 Stimmen 
Dagegen .... 67 Stimmen 

Le presldent (Christen Yves, president): La reforme de la 
perequation financiere sera traitee mercredi et jeudi pro
chains. II se pourrait que le traitement de cet objet se pour
suive vendredi, etant donne que le mercredi 11 juin nous 
traiterons ies divergences sur la revision de la LPP. Quant 
aux divergences sur les revisions de l'AVS et de l'AI, la com
mission n'etant pas präte, ces objets seront reportes. La 
commission siegera encore en juillet a ce sujet. C'est seule
ment a la session d'automne que nous pourrons en terminer 
avec ces objets. 
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NatlonalraVConseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
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Antrag der Mehrheit 
Eintreten 

Antrag der Minderheit I 
(Marti Werner, Berberat, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans• 
Jürg, Goll, Rossini, Strahm) 
Nichteintreten 

Antrag der Minderheit II 
(Goll, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans.Jürg, Marti 
Werner, Rossini Strahm) 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, den gesamten Bereich der sozialen Sicher
heit aus dem NFA herauszunehmen 

Eventualantrag Ganter 
(falls der Antrag der Minderheit II abgelehnt wird) 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag, eine Vorlage vorzulegen, welche die bishe
rige Kompetenzverteilung in den Bereichen Sonderschulung 
behinderter Kinder, Eingliederung Invalider, der Werkstätten 
und Wohnheime im Wesentlichen beibehält. 

Proposition de la majorite 
Entrer en matiere 

Proposition de la minorlte I 
(Marti Werner, Berberat, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans
Jürg, Goll, Rossini, Strahm) 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition de la mlnorite II 
(Goll, Berberat, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans.Jürg, Marti 
Werner, Rossini, Strahm) 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat de retirer de la reforme tout le secteur de la se
curite sociale 

Proposition sublsidiaire Günter 
(au cas ou la proposition de la minorite II serait rejetee) 
Renvoi a !a commission 
avec mandat de presenter un texte qui maintlenne pour l'es• 
sentiel la repartition actuelle des competences dans les sec• 
teurs de la formation speciale pour les enfants handicapes, 
de !'Integration des invalides, des ateliers et des foyers. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Avec la 
reforme de la perequatlon financiere, appelee aussi «nou-

Amtlk:hes Bulletin der BundeSversammlung 

Nationalrat 01.074 

velle perequation financiere», II s'agit d'un projet qul a ete 
elabore en partenariat entre la Confederation d'une part, et 
les cantons d'autre part. Elle a pour but de maintenir la ca
pacite d'autonomie des cantons, voire meme de la renforcer, 
afin que ceux-ci puissent realiser le plus de travail de collec
tivite seuls, avec d'autres cantons, ou alors eventuellement 
avec la Confederation. 
J'aimerais vous inviter a entrer en matiere sur le projet 1, 
comme Je propose la majorite de la commission speciale. 
Mais avant de developper le sujet, je me permets de deroger 
partiellement a une regle qui a cours dans ce Conseil qui n'a 
pas pour habitude de lancer fleurs et compllments aux res
ponsables des commissions. lci je voudrais le faire, car le 
president de la commission speciale «Nouvelle perequation 
flnanciere», M. Weyeneth, ainsl que le secretaire, M. Graf, 
sont a feliciter pour leur efficacite et leur entregent. Sans leur 
grand engagement, nous ne pourrions pas encore vous pre
senter ce projet. lls ont fait tous deux preuve d'une grande 
patience a l'occasion de longs debats en commission et par
fois aussi de debats tres compliques. 
Mercl aussi a notre ministre des finances, M. Villiger, con
seiller federal, et a toute son equlpe, qui nous ont accompa
gnes durant toutes les seances et qui ont dO, a notre 
demande, nous fournir en quelques semalnes quantite de 
rapports complementaires. 
Le travail de la commission a ete approfondi sur beaucoup 
de polnts qui n'ont pas toujours debouche sur de nouvelles 
propositions, meme si certaines fois on a beaucoup parle. 
Cette reforme est la plece maitresse du renouveau, c'est 1a 
revitalisation de notre federalisme. Je dirai que c'est un peu 
l'avenir de notre pays qui se joue avec ce projet. II est sou
haitable qu'un pays tel que le nötre, qui a fait du federalisme 
le polnt cardlnal de son organisation, reflechlsse a l'organl
sation de ce federallsme et a sa necessaire modemisation. 
Les reflexions sur le federalisme posent des problemes 
complexes et politiquement extremement sensibles, ce qui 
ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. 
La Confederation a ouvert un debat sur le sujet avec les 
cantons, cela depuis 1992. Je suls personnellement bien 
content que les cantons aient ete associes des le depart a 
ce projet. Divers Instruments sont integres dans nos propo
sitions et nous en comprendrons le mecanisme au cours de 
l'examen de detail. Permettez-moi quand meme de vous In• 
diquer quelques-uns des Instruments contenus dans ce pro
jet, qui sont selon moi vitaux. 
Sept täches, parmi lesquelles les routes nationales, seraient 
de la competence exclusive de la Confederation. Treize 
groupes de täches, comme la formation scolalre speciale, 
les moyens didactiques en matiere d'education physique et 
de sport et l'amelioration des conditions de logement dans 
les regions de montagne, seraient du ressort exclusif des 
cantons. Neuf groupes de täches devralent relever d'une 
collaboration intercantonale, avec compensation des char• 
ges. Ce serait le cas, par exemple, pour l'execution des pel• 
nes, les hautes ecoles et les hautes ecoles specialisees, et 
encore pour tout le domaine des mesures collectives de l'AI. 
Douze täches communes releveraient de nouvelles formes 
de collaboration et de financement entre la Confederation et 
les cantons. Je prends deux exemples: les transports pu
blics reglonaux et la protection contre les inondations. Pour 
ces täches conjolntes, la Confederation accorderait des con
tributlons globales et forfaitalres permettant une utilisation 
souple des fonds. 
Le premier Instrument, important, de cette reforme de la pe
req uation flnanciere, c'est le desenchevetrement des tä
ches; c'est la repartition des täches mais egalement leur 
financement, avec pour but le fait qu'une täche devrait etre 
executee par une collectivite mais aussi flnancee par un seul 
payeur, si possible. 
Le deuxieme Instrument de la repartitlon des täches, c'est la 
collaboration renforcee entre cantons. On se rend compte 
que beaucoup de täches ne peuvent plus et ne devraient 
plus, pour des questions de rationalisation mais aussl d'eco
nomies, etre gerees dans las limites des frontieres cantona• 
ies. II faut dans ces cas-la favoriser la collaboration intercan-
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tonale. C'est la mise en place des conditions-cadres de cette 
nouvelle collaboration intercantonale qu'on retrouve dans ce 
projet. 
Le troisieme instrument est la perequation financiere au 
sens propre avec comme objectif que chaque canton a 
l'avenir puisse avoir un minimum de fonds propres a sa dis
posltion. De plus, il y a Ja compensation des cas de rigueur 
qui est un correctif qu'on a d0, en fin de compte, apporter. 
Pourquoi? On s'est rendu compte que l'un ou l'autre but de 
la perequation financiere, tel qu'il avait ete envisage initiale
ment, notamment le falt que les cantons les plus falbles fl. 
nancierement devraient se rapprocher de la moyenne des 
cantons suisses, n'etalt pas atteignable sans qu'on lntro
duise un autre mecanisme. II faut facillter le passage au 
nouveau systeme et en attenuer les consequences, et c'est 
pour cela que nous avons introduit la compensation des cas 
de rigueur. 
Et finalement, le quatrieme Instrument de la repartition des 
täches institue une collaboration plus rationnelle pour les tä
ches communes qu'on met en place au lieu d'un principe 
d'arrosoir assez general. Les subventions ne seraient plus 
liees comme jusqu'a maintenant aux coOts, mais alles se
raient liees aux prestations, ce qui, pour moi, est bien evi
demment une approche beaucoup plus moderne. 
Un des buts de la perequation financiere que je voudrais en
core evoquer est le fait que celle-ci ne doit pas remettre en 
cause la competltivite, la concurrence fiscale, que ce soit a 
!'interne, au niveau de la Confederation, ou par rapport a 
l'etranger. 
Dans tout ce projet, Je systeme l'implique, il y a des don
neurs et des receveurs. Nous avons des representants des 
deux camps qui se sont exprimes en commission. La tenta
tion est grande de distinguer entre gagnants et perdants. Je 
peux remercier les membres representants des cantons 
donneurs, qui ont souvent montre de bonnes disponibilites 
dans la collaboration et qui, finalement, ont su voir au-dela 
des tabelles de calculs et de chiffres en plus et en moins. 
Formellement, le projet presente ici consiste a reviser plus 
de 20 articles constitutionnels et a revoir totalement la loi fe
derale du 19 juin 1959 concemant la perequation financiere 
entre les cantons. 
Les elements signiflcatifs du point de vue du droit constitu
tionnel sont les suivants: la dotation des cantons en ressour
ces financieres suffisantes, l'ancrage et la concretisation du 
principe de subsidiarite, l'obligation de collaborer au niveau 
cantonal, les Instruments de la perequation financiere au 
sens strict et les modifications des articles etablissant les 
competences en lien avec la nouvelle repartition des täches. 
La loi federale totalement revisee contiendrait des principes 
fondateurs de la perequation des ressources, de la compen
sation des charges et de la collaboration intercantonale avec 
compensation des charges. 
Je rappelle encore qua ce projet de repartitlon des täches 
est soumis au referendum obligatolre. C'est donc le peuple 
et les cantons qui approuveront l'ensemble des mesures 
proposees. 
Pour terminer, je me permets d'exprimer une recommanda
tion. Je l'ai deja dit, ce projet est le frult d'une longue re
flexion, d'une collaboration approfondie entre las represen
tants de tous !es cantons et la Confederation. Je crois que 
nous devons eviter d'introduire trop de modifications dans 
ce systeme tellement complexe. 
La commission vous propose de la suivre et de prendre en 
compte ainsi l"inter&t general du pays. Ne l'oublions pas, la 
somme des inter&ts particuliers n'est jamais l'inter&t general 
et, dans ce projet, l'inter&t general du pays est considerable. 
L:equilibre a ete maintenu apres les travaux en commission, 
mais cet equilibre est fragile. Les votes sur l'ensemble le 
prouvent. Je crois donc que nous devons faire preuve de 
beaucoup de moderation dans nos debats. 
C'est par 14 volx contre 7 et avec 4 abstentions que le projet 
1 a ete adopte en commission. 

Weyeneth Hermann (V, BE), tor die Kommission: Die zuneh
mende Ausdehnung gesetzgeberischer Tätigkeiten auf Sun-
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desebene in praktisch allen Politfeldern birgt die akute 
Gefahr der Herabsetzung der Kantone zu Vollzugsorganen 
des Bundes - oder wie es die «NZZ» am 16. November 
2002 formulierte: «Scheiterte die Reform, wäre der NFA 
wohl das letzte grosse partnerschaftliche Unternehmen die
ser Art gewesen. Es verböte sich nämlich angesichts der ab
sehbaren Folgen, in den Kantonen zuk0nftlg noch Partner 
des Bundes zu sehen. Vielmehr warden sie mittelfristig zu 
reinen Vollzugsdistrikten für Bundeserlasse.» Dies würde 
auch klar dem in der Bundesverfassung vorgegebenen Ge
bot der Subsidiarität - heutiger Verfassungsgrundsatz in Ar
tikel 42 Absatz 2 -widersprechen. Nun soll denn die Subsi
diarität auch ausdrücklich in der Verfassung aufgenommen 
werden: Der Bundesrat schlägt Artikel 3a dafür vor, der 
Ständerat Artikel Sa und die Mehrheit der Kommission des 
Nationalrates Artikel 43a. 
Nun ist ein praktizierter Föderalismus mit einer klaren Zutei
lung staatlicher Aufgaben an den Bund oder an die Kantone 
das Strukturelement unseres Staatswesens schlechthin. Die 
wesentlichen Elemente dieses helvetischen Föderalismus 
sind eine weit reichende Autonomie der Kantone in der Be
stimmung und Ausführung ihrer Aufgaben sowie eine qualifi
zierte Mitarbeit an der Erfüllung der Aufgaben des Bundes; 
weiter besteht er in einer substanziellen Autonomie der Kan
tone in der Bestimmung, Erhebung und Verwendung ihrer 
Einnahmen und damit verbunden in einer erheblichen Ver
antwortung für die Finanzierung ihrer Aufgaben. Dieser Fö
deralismus beinhaltet ferner eine Autonomie der Kantone in 
der Bestimmung ihrer Organisation und ihrer politischen Ver
fahren, eine partnerschaftliche Mitwirkung der Kantone an 
der Willensbildung des Bundes und schliesslich eine umfas
sende Verpflichtung zum Zusammenwirken von Bund und 
Kantonen im Rahmen der bundesstaatlichen Treuepflicht. 
Somit steht fest, dass es hier um ein Vorhaben geht, das 
eben nicht nur ein wichtiges finanzielles und finanzrechtli
ches Vorhaben ist, sondern auch ein Vorhaben mit grosser 
staatspolitischer Bedeutung. 
Die Vorarbeiten zu dieser Neugestaltung dauerten fast zehn 
Jahre. Dies zeigt auf, dass es nicht ein Diktat des Bundes 
gegenüber den Kantonen gewesen sein kann, sondern dass 
es in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen dem 
Bund und den Kantonen erarbeitet wurde. Dies bedeutet 
auch tor unser Parlament, dass es den Willen der Kantone 
als Partner ernst zu nehmen hat und nicht ohne jede Rück
sichtnahme hier und heute Entscheide fällen kann, ohne 
letztlich Gefahr zu laufen, dieses Werk gemeinsamer An
strengung zu Fall zu bringen. Der erklärte Wille der Kantone 
ist zu respektieren. Andererseits und als Folge der Neuge
staltung des Finanzausgleiches geht die Forderung an die 
Kantone, die durch diese Neuaufteilung der Aufgaben erhal
tenen neuen Zuständigkeiten selbstständig oder im Verbund 
mit anderen Kantonen zeitgerecht zu nutzen. 
Bei der Vorlage 1 geht es um die Schaffung der erforderli
chen Bestimmungen in der Bundesverfassung. Die Vorlage 2 
beinhaltet die Totalrevision des Bundesgesetzes Ober den 
Finanzausgleich. 
Materiell geht es um vier Instrumentarien: 
1. Die Zuweisung von Kompetenzen und Aufgaben an den 
Bund und die Kantone wird verdeutlicht und verstärkt. 
2. Bei den so genannten Verbundaufgaben zwischen Bund 
und Kantonen werden Zusammenarbeit und Finanzierung 
neu gestaltet. 
3. Die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
wird wesentlich verstärkt. 
4. Es geht um den eigentlichen Finanzausgleich bzw. den 
Finanzausgleich Im engeren Sinn. 
Immerhin - ccpas d'argent, pas de Suisse» - stand In der 
vorparlamentarischen Diskussion besonders der Finanzaus
gleich im engeren Sinne zur Diskussion. Doch es ist in Erin
nerung zu rufen, dass im Rahmen der Entflechtung der 
Aufgaben und deren Finanzierung (Punkt 1) sieben Aufga
benbereiche in die integrale Verantwortung des Bundes und 
Im Gegenzug dreizehn Aufgabenbereiche in die Integrale 
Verantwortung der Kantone überführt werden; Sie finden 
diese Aufzählung auf den Selten 2335f. der Botschaft. 
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Nach wie vor bleiben Bereiche staatlicher Tätigkeiten beste
hen, die nicht integral Bund oder Kantonen zugewiesen wer
den können, sondern gemeinsam von Bund und Kantonen 
zu lösen sind, so genannte Verbundaufgaben (Punkt 2). Ver
fassungsrechtlich gesehen werden die Kantone auf dem Ge
biet der Verbundaufgaben gleich wie bei der Umsetzung des 
Bundesrechtes im Rahmen einer Bundesaufgabe tätig. Mit 
den Absätzen 2 und 3 von Artikel 46 wird neu die Möglich
keiten geschaffen, dass Bund und Kantone bei den Ver
bundaufgaben, aber auch bei der Umsetzung von Bundes
recht miteinander Programme und Leistungsvereinbarungen 
abschliessen können, worin unter anderem auch die finanzi
ellen Mittel seitens des Bundes in Gestalt von Globalbeiträ
gen festgelegt werden. 
Zum interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
(Punkt 3): Schon bisher hatten die Kantone das Recht, mit
einander Verträge abzuschliessen und dabei auch gemein
same Organisationen und Einrichtungen zu schaffen -
immer vorausgesetzt, dass dies dem Recht und den Interes
sen des Bundes sowie den Rechten der anderen Kantone 
nicht zuwiderläuft; Ich verweise auf Artikel 48 der Bundes
verfassung. Diese interkantonale Zusammenarbeit soll nun 
durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs wesentlich 
verstärkt werden. Aufgrund eines abschliessenden Katalogs 
von neun Bereichen, darunter so wichtigen wie Universitä
ten, Fachhochschulen, Spitzenmedizin und Spezialkliniken, 
aber auch bei Kultureinrichtungen von überregionaler Be
deutung können die Kantone unter bestimmten Vorausset
zungen zur interkantonalen Zusammenarbeit verpflichtet 
werden. Zu regeln sind dabei ein gerechter Finanzausgleich 
für kantonsübergreifende Leistungen mit angemessener Mit
sprache und Mitwirkung der zum Ausgleich verpflichteten 
Kantone, Hierzu haben die Kantone eine interkantonale 
Rahmenvereinbarung zu erarbeiten bzw. bereits erarbeitet, 
in welcher die wichtigsten Grundsätze dieser Zusammenar
beit festgelegt sind. 
Die Bilanz der Kommissionsarbeit: Die Kommission unter
stützt das vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Stände
rat gutgeheissene Konzept des NFA in den Grundzügen. Die 
Verfassungsänderungen wurden in der Gesamtabstimmung 
mit 14 zu 7 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. An
ders als im Ständerat gibt es aber grundsätzliche Opposi
tion, die sich in Minderheitsanträgen für Nichteintreten und 
für Rückweisung an den Bundesrat zeigt. 
Die Vorlage enthält im Wesentlichen drei Diskussions
schwerpunkte: erstens die institutionelle demokratiepoliti
sche Problematik, zweitens die sozialpolitische Problematik 
und drittens die finanzpolitische Problematik. 
Zum ersten Schwerpunkt: Das NFA-Projekt will den Födera• 
lismus stärken. Dabei stellen sich folgende Probleme: Der 
Entscheidungsprozess wird weitgehend durch Regierungen 
und Verwaltungen geführt. Parlament und Volk können nur 
noch zu den ausgehandelten Lösungen am Ende Ja oder 
Nein sagen, und Kantone können gegen ihren Willen zur Zu
sammenarbeit gezwungen werden. 
Die Instrumentarien für die Verpflichtung der Kantone zur in
terkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich sind die 
Institute der Allgemeinverbindllcherklärung und der Beteili
gungsverpflichtung. Der Ständerat hat in der Beratung da
gegen erhobene kritische Einwände - insbesondere seitens 
der Staatsrechtslehre - durchaus ernst genommen und hat 
ihnen Rechnung getragen. Er hat beispielsweise den Kata
log der obligatorischen Zusammenarbeitsbereiche auf Ver• 
fassungsstufe angehoben und die Kompetenz für die Allge
melnverblndllcherklärung sowie für die Beteiligungsverpflich
tung der Bundesversammlung übertragen. Wte immer Sie in 
diesen Fragen entscheiden werden, es ist Folgendes festzu
halten: 
1. Der Bund kann keinen interkantonalen Vertrag von sich 
aus für allgemeinverbindlich erklären. 
2. Der Bund hat auf besondere politische Befindlichkeiten 
der Kantone Rücksicht zu nehmen. 
3. Es ist Sache des Bundesgesetzgebers oder allenfalls des 
Verfassunggebers, die Aufgabenbereiche zu bestimmen, in 
welchen die Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung 

AmUk:hes Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 01.074 

oder Beteiligungsverpflichtung besteht. Dies mit der Konse
quenz, dass die Aufzählung allenfalls über das fakultative 
oder - wenn Sie der Mehrheit zustimmen - über das obliga
torische Referendum demokratisch auf ihre Föderalismus
verträglichkeit überprüft wird. 
4. Aus dieser Aufzählung der Aufgabenbereiche im Gesetz 
oder in der Bundesverfassung kann nicht abgeleitet werden, 
dass eine weitere Ebene im bundesstaatlichen Aufbau ge
schaffen wird. 
Die Kommission stimmt im Grundsatz dem Ständerat bezüg
lich der Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit zu. 
Gerade auch die Einführung einer Beteiligungspflicht ist Be
standteil des gesamten austarierten Gleichgewichts des 
NFA. Die Anbieterkantone wollen dieses Instrument, um das 
Trittbrettfahren von Nachfragekantonen zu verhindern. Ein 
Antrag auf Streichung dieser neuen Form von Artikel 48a 
wurde mit 13 zu 11 Stimmen abgelehnt. 
Zum zweiten Schwerpunkt, zur sozialpolitlschen Problema
tik: Zu den politisch sensiblen Aufgabenbereichen, die von 
der Entflechtung betroffen sind, gehören ohne Zweifel dieje
nigen, welche die Sozialpolitik betreffen. Sie beschäftigten 
die Kommission am intensivsten. Es betrifft dies die Arti
kel 112b und 112c, aber auch die Übergangsbestimmungen 
in Artikel 197 Ziffer 3. In diesem Sachbereich gehen die Mei
nungen auseinander. Die Gegner dieser Zuweisung gehen 
davon aus, dass aus einer Zuweisung der Zuständigkeit so
zusagen per se eine Verschlechterung der Situation der Be
troffenen resultieren wird. Die Befürworter hingegen sind 
davon überzeugt, dass die Kantone gerade in diesem Be
reich aufgrund der Nähe zu den Betroffenen besser als der 
Bund in der Lage sind, deren Bedürfnisse einzuschätzen 
und zu regeln. Die Kommissionsmehrheit unterstützt die ent
sprechenden Beschlüsse des Ständerates. Zu den Arti
keln 62, 112a und 112b liegen Minderheitsanträge vor, die in 
der Kommission mit 18 zu 8, 16 zu 5 bzw. 17 zu 9 Stimmen 
abgelehnt worden sind. 
Zum dritten Schwerpunkt, zur finanzpolitischen Problema
tik: Der bisher geltende Finanzausgleich mit einer Transfer
summe von 15,6 Milliarden Franken hat die in ihn gesetzten 
Erwartungen nicht zu erfüllen vermocht. Ein neues Aus
gleichsverfahren tut Not. Im neuen System des Ausgleichs 
wird nun ein vom Bund finanzierter vertikaler Lastenaus
gleich geschaffen. Er beinhaltet den geographisch-topogra
phischen Lastenausgleich und den sozlodemographischen 
Lastenausgleich. 
Finanziert wird dieser durch den Wegfall der vertikalen Fi
nanzkraftzuschläge bei den Subventionen und durch die Re
duktion des Kantonsanteils bei der direkten Bundessteuer 
von 30 auf 17 Prozent. Der vertikale Ressourcenausgleich 
zwischen Bund und Kantonen wird mit den Mitteln ermög
licht, die durch den Wegfall der Finanzkraftabstufung bei den 
Anteilen der Kantone an der direkten Bundessteuer, an der 
Verrechnungssteuer, an der Mineralölsteuer und am Gewinn 
der Nationalbank frei werden. 
Der Saldo der Aufgabenentflechtung, des Wegfalls der Fi
nanzkraftzuschläge und der Reduktion des Kantonsanteils 
an der direkten Bundessteuer ergibt das Volumen für den 
vertikalen Ressourcenausgleich. Der Übergang zum neuen 
System soll für den Bund und für die Gesamtheit der Kan
tone haushaltneutral erfolgen. Nicht neutral wird er jedoch 
vorab für die Geberkantone sein. Wir stehen also vor der Na
gelprobe über einen tatsächlich praktizierten und zukunfts• 
fähigen Föderalismus. Ich möchte an dieser Stelle dem Bund 
und der Rnanzverwaltung für die uns stets zur Verfügung ge
stellten umfangreichen Unterlagen bestens danken. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 16 zu 7 Stimmen, auf 
die Vorlage einzutreten. 

Walker Felix (C, SG), für die Kommission: Herr Weyeneth 
und Herr Antille haben Ihnen das «Meccano», die Funk
tionsweise und die Instrumente der Neugestaltung des Fi
nanzausgleiches, dargelegt. Ich will mich deshalb auf einige 
politische Aussagen konzentrieren. 
Nehmen wir einmal an, die Architekten des NFA hätten poli
tisch unbefangene Experten befragt, wie denn das Mosaik 
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der Gliedstaaten aussehen sollte, um die aktuellen Aufga
ben im Zusammenwirken mit dem Zentralstaat bestmöglich 
zu erfüllen. Die Antwort wäre wohl gewesen: Gebietsreform. 
Wohlweislich wurde In langjähriger partnerschaftlicher Zu
sammenarbeit ein Weg gewählt, der zum einen die Eigen
staatlichkeit stärkt, zum andern eine effiziente Arbeitsteilung 
und Zusammenarbeit vorsieht. Hierzu einige Leitlinien: 
1. Subsidiarität: Beim Bund heisst das Konzentration auf 
seine Kernkompetenzen. Konkret soll der Bund das tun, was 
Kantone oder Gemeinden nicht können - nicht mehr und 
nicht weniger. Darüber sprechen wir ja nicht zum ersten Mal, 
aber jetzt kommt es in konkreter Form. Eine Aufgaben- und 
Finanzierungsentflechtung ordnet neu Aufgaben, Verant
wortlichkeiten und Kompetenzen klar zu. Beim Bund sind 
7 Aufgabengebiete erwähnt worden, bei den Kantonen de
ren 13. Bei den 12 Verbundaufgaben, das scheint mir beson
ders wichtig zu sein, fällt dem Bund die strategische, den 
Kantonen die operative Führung zu. So soll die Zusammen
arbeit inskünftig im Sinne einer Einheit in der Vielfalt wirken. 
2. Solidarität: Föderalismus ist nicht nur ein formell staats
rechtliches, sondern ein wertgebundenes staatspolitisches 
Prinzip, welches politischen, ökonomischen und sozialen 
Veränderungen unterliegt und deshalb immer neu durch
dacht werden muss. Dazu gehört zunächst die Einsicht, 
dass nicht alle Kantone aufgrund ihrer vorgegebenen Ver
hältnisse wie Grösse, geographische Lage, Topographie, 
Besiedlung die gleichen Chancen für eine insbesondere 
wirtschaftlich gedeihliche Entwicklung haben und dass die 
Diskrepanz in der Chancengleichheit durch die rasante Ent
wicklung der letzten Jahre noch zugenommen hat und wohl 
auch weiterhin zunehmen wird. 
Dazu gehört aber auch die Erkenntnis, dass ungeachtet der 
erwähnten vorgegebenen Zustände und Entwicklungen ins
besondere auch die Kleinen ihre eigene Staatlichkeit haben. 
Ihre Bewohnerinnen und Bewohner haben aufgrund einer 
langen Geschichte das tief verwurzelte kollektive Selbst
wertgefühl eines vollwertigen Gliedstaates dieser schweize
rischen Eidgenossenschaft zu verkörpern. Solidarität - aber 
nicht nur seitens des Bundes, sondern auch seitens der stär
keren Kantone gegenüber den schwächeren - gehört dem
zufolge auch zu einem richtig verstandenen Föderalismus. 
3. Eine weitere Leitlinie betrifft die Selbst- bzw. Eigenverant
wortung der Kantone: Mit diesem Projekt wird den Kantonen 
der Gestaltungs- und Handlungsspielraum wieder zurückge
geben. Ein ganz wichtiges Kriterium: Nutzniesser, Kosten
und Entscheidungsträger werden wieder Identisch; Verant
wortlichkeiten werden wieder klar. Lösungen erfolgen be
darfsorientiert Dabei ist demokratisch gesehen wichtig: Die 
Bevölkerung kann, weil die Gebiete Oberschaubar sind, wie
der besser mitbestimmen. 
Der NFA ist politisch somit viel mehr als eine neue Regelung 
des Finanzausgleichs, viel mehr als eine "Finanzaus
gleichspumpe». Er ist im wahrsten Sinne ein Projekt mit ei
ner staatspolitischen Bedeutung. Er ist eine Nagelprobe für 
unsere Erneuerungskraft. Er wäre wieder einmal ein Wurf, 
eine Chance, die wir wahrnehmen sollten. 
Nun zum Bundesgesetz Ober den Finanzausgleich: Der 
Ständerat hat es umgetauft, indem er von «Finanz- und La
stenausgleich» spricht. Der vorliegende Gesetzentwurf ist 
ein erster Schritt von Folgeregelungen im Nachgang zu den 
Verfassungsmodifikationen, die Sie auch mit dieser Vorlage 
behandeln werden. Eine zweite NFA-Botschaft wird dann 
aufzeigen, welche Spezialerlasse sowohl In den aufgaben
bezogenen als auch In den bereichsübergreifenden Bundes
gesetzen anzupassen sind. Weitere Gesetzesrevisionen zur 
Klärung von Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen 
sind beabsichtigt. Diese bedürfen allerdings nicht mehr der 
Verfassungsänderung. So viel zur Einordnung der Vorlage. 
Mit 11 zu O Stimmen bei 15 Enthaltungen hat die Kommis
sion diesem Gesetz zugestimmt. Die Sprecher der Kommis
sion haben nicht zu werten, aber Erklärungen wollen wir 
Ihnen doch andeutungsweise geben. Sie werden sie in der 
Detailberatung finden. Zwei Gründe und dazu noch etwas 
Taktik haben zu diesem Ergebnis geführt. Der eine Grund 
ist der Beitrag der ressourcenstarken Kantone, und der an-
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dere ist die Delegation von Aufgaben im Sozialbereich vom 
Bund an die Kantone. Im Übrigen liegt es in der Natur der 
Sache, dass die umstrittensten Punkte bereits in der Vor
lage 1 behandelt werden; ein Teil davon wiederholt sich in 
der Vorlage 2. 
Ich wlll auf die Vorlage 2 nicht im Detail eintreten; nur zwei 
Bemerkungen: Einen ersten Punkt werden Sie in Artikel 14 
Absatz 2bis antreffen, wo eine Minderheit die Meinung ver
tritt, die Kantone mOssten dann noch ein Ausstiegsszenario 
haben. Wir werden nachher im Detail darüber sprechen. 
Das Zweite betrifft die Dauer des Härteausgleichs. Der Här
teausgleich ist ja eine Art Schmiermittel, das in der letzten 
Phase dieser Entscheidungsfindung in das Projekt hineinge
flossen ist. Aber es kann nur eine Übergangslösung sein. 
Eine Übergangslösung muss ihre Termine und ihre Fristen 
haben. Wir werden auf die Details des Gesetzes zurückkom
men. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Herr Walker, Ihre erste Aussage 
lautete sinngemäss: Wenn man die heutigen Probleme zwi
schen Bund und Kantonen politisch neutralen Beobachtern 
zur Begutachtung geben würde, worden sie eine Aussage 
machen: Gebietsreform. Nachher haben Sie eine ganze 
Kette von Argumenten angeführt, die aber für die Version 
sprechen, die wir heute beraten, und eben nicht für die Ge
bietsreform. Gehe ich jetzt richtig in meiner Interpretation, 
dass das, was Sie jetzt ausgeführt haben, also eher einer 
Beschwörungsformel als einem wirklichen Anpacken der 
realen Probleme gleichkommt? 

Walker Felix (C, SG), für die Kommission: Ich habe deshalb 
von Gebietsreform gesprochen, weil wir uns alle einig sind, 
dass man wahrscheinlich von der Sache her eine ganze 
Reihe von Problemen, die wir hier jetzt In diesem Projekt lö
sen - Zusammenarbeit, Effizienz, Zuordnung von Verant
wortlichkeiten und Kompetenzen -, mit entsprechenden 
überregionalen Institutionen lösen könnte. Aber wir sind uns 
alle einig und müssen nicht mehr sehr lange darüber disku
tieren: das ist politisch jetzt nicht reif. Die Politik Ist ja die 
Kunst des Möglichen. 

Ruey Claude (L, VD), pour la commission: Si les bases de 
la perequation financiere et de la repartition des täches entre 
la Confederatlon et les cantons sont fixees dans 1a Constitu
tlon federale, las principes generaux de son applicatlon 
doivent itre contenus dans une loi, la lol federale sur la pere
quation financiere et la compensatlon des charges. Cette loi 
abrogera la loi federale du 19 juin 1959 concernant la pere
quation financiere entre les cantons. 
Cette nouvelle loi est en fait une loi-cadre. Elle devra encore 
itre completee par des arrites federaux soumis a referen
dum qui fixeront, d'une part, la quotite et les versements ne
cessaires aux fonds de la perequation des ressources, 
d'autre part la quotite et la repartltion des fonds de la com
pensatlon des charges excessives et enfin, le montant de la 
compensation des cas de rigueur ainsl que son eventuelle 
suppression partielle ou totale. A cela s'ajoute, pour compli
quer les choses, les arrites pris par I' Assemblee federale 
pour la declaration de force obligatoire de l'accord intercan
tonal sur la collaboration intercantonale ou d'une convention 
intercantonale portant sur les domaines prevus a l'article 48 
alinea 1er de la constitution, tout ceci etant soumis au refe
rendum tacultatif. S'ajoutent encore les arrites imposant 
l'adhesion d'un ou des cantons a un accord intercantonal. 
Si j'ajoute enfin que les regles detaillees et techniques se
ront fixees dans des ordonnances emanant du Conseil fede
ral, vous verrez qua le systeme est pour le moins complexe: 
dispositions constitutionnelles de base, loi-cadre, arrites de 
!'Assemblee federale, simples ou non, ordonnances du Con
seil federal, sans compter les accords intercantonaux. Le 
moins qu'on puisse dire est qua l'arsenal juridique permet
tant la mise en place de la nouvelle perequation et de la re
partition des täches est fourni. 
Faut-il pour autant en deduire que l'on est trop rigoureux et 
trop pointilleux? Faut-11 en deduire que l'on fait une fois de 

Bulletin officlel de I' Assemblee federale 



11.Juni2003 

plus du perfectionnisme helvetique? En l'occurrence, je ne 
le crois pas. Le systeme prevu et son emboitage de preci
sion a la maniere des poupees russes - si vous me passez 
l'expression - correspondent en fait au delicat equilibre 
necessaire chaque fois qu'on touche aux Instruments du 
federalisme helvetique, non pas que le federalisme soft fra
gile, mais bien parce qu'il correspond a la complexite de 
l'histoire. Et en ce sens, je reponds aussl a Mme Bühlmann: 
notre federallsme repose sur l'histoire. On a donc voulu res
pecter cette diverslte par une approche pragmatique, pro
gressive qui, si elle peut parartre ä premiere vue rigide, 
permet paradoxalement de regler les problemes avec plus 
de souplesse, plus de capacite d'adaptation. 
Le choix de proceder par etapes, du general au particulier, 
en laissant du temps pour tenir compte des evolutions eco
nomiques et financieres des cantons et en permettant de re
voir perlodiquement, sur la base de rapports d'evaluation, la 
validite des mesures prises, est parfaitement adapte a une 
situation qul est et qui sera en constante evolution. Une loi
cadre fixant les grands princlpes permanents et renvoyant a 
des decisions plus ponctuelles se justifle donc pleinement. 
Que contient donc cette loi? En fait, il s'agit, conformement 
aux buts fixes aux articles 135, 47, 48 et 50 de la constitu
tion, de regler: 
1. la perequation des ressources horizontales et verticales; 
2. la compensation des charges excessives, qu'elles soient 
dues a des facteurs geotopographiques ou a des facteurs 
sociodemographiques; 
3. la collaboration lntercantonale avec la compensation des 
charges; 
4. a titre transitoire, la compensatlon des cas de rigueur. 
Je reprends ces quatre points dans !'ordre. 
1 . La perequation des ressources. SI chaque canton est 
autonome et s'il doit pouvoir des lors s'assumer lui-m~me, il 
n'en reste pas moins que les cantons se trouvent dans des 
situations financieres de fait tres differentes, et cela sans 
qu'il y ait un lien direct entre leur force ou leur falblesse fi
nanciere et la qualite de leur gestion ou les choix politiques 
qu'ils effectuent. Qu'on le veullle ou non, II existe des dlffe
rences objectives de capacite financiere qui necessitent un 
minlmum de solidarite confederale pour les reduire. Toute la 
question est de savolr comment trouver des criteres de me
sure de ces disparites flnancleres. Comment trouver des cri
teres qui soient le plus objectifs possible, qui ne conduisent 
pas au laisser-aller, qui n'incitent pas a la depense et qui ne 
nuisent pas a la competitivite intercantonale? La loi paratt 
les trouver a l'article 3 lorsqu'elle definit le mode de calcul du 
potential des ressources par habltant de chaque canton en 
utilisant des criteres fiscaux objectifs, soit le revenu corrlge 
d'une franchise, l'accrolssement de la fortune, la prise en 
compte differenciee du beneflce des personnes morales. 
Ces criteres objectifs permettent de mesurer la valeur du po
tential exploitable fiscalement par chaque canton. Ce mode 
de calcul a l'avantage de ne faire intervenir nl le taux d'im
pOt, nl les depenses effectives des cantons concernes, ni 
leurs charges, ce qul evite tout effet pervers du systeme. Le 
calcul du potential des ressources se faisant sur la base des 
chiffres des trols dernleres annees, le modele propose a 
l'avantage de lisser les variations conjoncturelles et d'eviter 
des effets yo-yo prejudiciables a la stabilite du systeme. 
Conformement ä l'artlcle 4, le financement de la perequation 
des ressources incombe aux cantons a fort potential - c'est 
la perequation horizontale -, ainsi qu'a la Confederation -
c'est la perequatlon verticale. Tout le debat, et II aura lieu 
bien sür dans cette enceinte, est de savoir quelle est la part 
prise en charge par les cantons financierement forts. 
Ce debat a eu lieu au Conseil des Etats. La commission n'a 
pas suivi le Conseil des Etats, qui vou!ait limiter cette part 
aux trols-quarts de la part federale. Nous avons estime que 
la limite maximale pouvait ~tre fixee a l'entler de la part fede
rale, sulvant en cela le Conseil federal et la Conference des 
gouvernements cantonaux. A vrai dire, la plupart des gou
vernements des cantons ont admis cette parite maximale de 
flnancement. Cette decision ayant fait l'objet de longues dis
cussions et de compromis entre les cantons payeurs et re-
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ceveurs, il convient de s'en tenir la et de ne pas remettre en 
cause l'equilibre du projet. 
Cela etant, j'ajouteral que l'on peut encore se souvenir que 
!'Assemblee federale devra fixer precisement par un arrate 
soumis au referendum les quotites exactes des prestations 
financieres des cantons a fort potential et celles de la Confe
deration. Cet exercice aura lieu tous les quatre ans, !'As
semblee restant libre a chaque fois de fixer les quotites 
exactes, y compris leur ponderation. Ceci merite d'itre souli
gne, car je sals que certalns cantons se sont inquietes de 
cette ponderation. 
2. La compensation des charges excessives. lndependam
ment de Ieur force financlere, les cantons peuvent avolr des 
charges tres differentes, tres variees suivant leur situation 
geotopographlque ou sociodemographique. Si les charges 
geotopographiques sont dejä bien connues, les charges so
ciodemographiques liees a la concentration urbaine Je sont 
sans doute moins. Les travaux de la communaute de travail 
«Cantons-villes-agglomerations», qul avaient ete lances par 
!'Union des villes suisses et par la Conference des gouver
nements cantonaux, les travaux du Departement federal de 
justice et police, les travaux du Departement federal de 
l'economie comme ceux de la nouvelle Conference tripartite 
sur les agglomeratlons ont demontre la realite de ces char
ges particulieres. Calculees selon les criteres prevus aux ar
ticles 7 et 8 de !a loi, ces charges necessitent un appul 
particulier, qui sera assure par la seule Confederation. La 
encore les Chambres federales auront ä determiner tous les 
quatre ans les quotites exactes et la ponderation des presta
tions federales, qu'il s'agisse des charges geotopographi• 
ques ou des charges sociodemographiques. 
3. J'en viens a la collaboration intercantonale assortie d'une 
compensatlon des charges. Une grande Innovation du projet 
est le developpement et l'institutionnalisation de la collabo
ration intercantonale dans neuf domaines particuliers avec 
compensation des charges. Par cette Innovation, on veut te
nir compte de ce que certaines täches depassent le cadre 
d'un seul canton sans pour autant qu'il soit necessalre de 
les confier ä la Confederation; sans pour autant, Madame 
Bühlmann, qu'il soit necessaire de modifier les frontieres 
des cantons. On tient compte egalement du fait que les es
paces fonctlonneis, economlques ou soclaux ne se confon
dent pas avec les frontieres cantonales. Et enfin, on entend 
regler les cas ou certains cantons ont la charge d'lnfrastruc
tures ou de prestations qui profrtent egalement a des ressor
tissants d'autres cantons; ressortissants d'autres cantons ou 
autres cantons qul, aujourd'hui, ne participent financiere
ment pas du tout, ou pas sufflsamment, a ces infrastructures. 
La mise sur pied d'un accord-cadre intercantonal par les 
gouvernements cantonaux a ete saluee par la commisslon. 
Cet accord-cadre est dejä admis par la plupart des gouver
nements cantonaux. La question de Ja declaration de force 
obligatoire generale d'un tel accord general comme d'ac• 
cords intercantonaux plus limltes a, eile, souleve la contro
verse. C'est alnsi que la commission, ä la difference du 
Conseil des Etats, propose qu'une teile decision lourde de 
sens soit prise par !'Assemblee federale et par un arn~te 
soumis au referendum. La commisslon n'a pas exlge Ja 
forme de l'arrate soumls au referendum pour l'obllgation 
d'adherer ä un accord intercantonal. Elle a en revanche pre
cise que l'obligation d'adherer ne pouvait s'appliquer qu'en 
cas d'exlstence d'une conventlon intercantonale ou de pour
parlers ayant abouti li un projet final de convention intercan
tonale, ce qui lmplique dans ce dernier cas qu'un texte alt au 
moins ete signe a defaut d'avoir ete ratifie. 
4. La compensatlon des cas de rlgueur. Les slmulatlons ope
rees quant ä la mlse en oeuvre du nouveau systeme ont re
vele qu'il provoquerait des mutations fortes et certains bou
leversements lnsupportables dans un premler temps pour 
certains cantons. C'est la raison pour laquelle, sachant que 
tout changement doit comporter des mesures d'accompa
gnement, et pour des raisons de faisabilite polltique aussi -
M. Walker Felix y a fait allusion -, on a recherche une solu
tion de transitlon permettant d'operer le passage sans rup
ture d'equilibre. Cette solutlon, c'est le fonds de compensa-
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tion des cas de rigueur. Salon ce systeme, tous les cantons 
participeront au financement du fonds et seuls en beneficie
ront les cantons a faible capacite financiere. Mais des qu'un 
canton beneficiaire depassera la moyenne suisse de l'indice 
de potential des ressources, il ne touchera plus ce montant. 
Les quotites de la compensation seront fixees une fois pour 
toutes, sans adaptation au rencherissement. En d'autres ter
mes, avec l'inflation et la devaluation progressive de la va
leur de l'argent, ce fonds sera en quelque sorte «biodegra
dable» puisqu'il disparaitra avec le temps. 
Cette limitation fonctionnelle n'a cependant pas suffi au Con
seil des Etats qui, apres une premiere etape de quatre ans, 
propose une reduction lineaire de cinq pour cent par an 
(art. 18 al. 3 LPFC). La commission n'a pas suivi le Conseil 
des Etats sur ce point, dans la mesure ou cette reduction 
lineaire ne permettrait pas au fonds d'attenuer reellement la 
mise en oeuvre de la reforme, qu'elle pourrait mettre en peril 
sa realisation et qu'elle ne tient pas compte du gentlemen's 
agreement intervenu entre las cantons a ce propos. II con
vient d'ailleurs d'ajouter que, dans la version qui vous est 
proposee, la pertinence de ce fonds sera reexaminee tous 
les quatre ans et qu'il sera possible d'en alleger partielle
ment le poids. Mais cela se fera sur la base d'un rapport 
d'evaluation, sur la base de faits et non pas sur la base de 
speculations sur l'avenir ainsi que l'a fait le Conseil des 
Etats. 
J'en arrive a ma conclusion. La commission vous propose 
d'entrer en matiere sur ce projet de loi qui est une compo
sante importante de la reforme. Cette reforme est neces
saire, eile est le fruit d'un long et immense travail, d'une 
collaboration exemplaire entre les cantons et la Confedera
tion. Elle est aussi la manifestation d'une volonte politique 
claire, celle de reaffirmer la necessite de dynamiser notre fe
deralisme. et la valeur que nous attachons a ce que ce fede
ralisme soit toujours plus vivant. 
Certes, il reste encore des inconnues et des travaux comple
mentaires seront encore necessaires, mais il est parfois ne
cessaire de beaucoup ignorer si l'on veut entreprendre; et Je 
vous invite donc a entreprendre. 

Martl Werner (S, GL): Was wurde über das Projekt des NFA 
im Vorfeld der Beratungen nicht alles gesagt! Es sei die 
grösste Reform seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit hun
dert Jahren. Wenn es uns nicht gelinge, diese Reform zu 
verwirklichen, seien sämtliche Reformen für die Zukunft auf 
Eis gelegt. Es gehe um nichts anderes als um die Erneue
rung unseres föderalen Systems, wie wenn der Föderalis
mus in unserem Land ein Problem darstellen würdel Ich 
denke, wir haben weiss Gott andere Probleme zu lösen, als 
den Föderalismus neu zu beleben, wie man hier sicher noch 
mehrmals betonen wird. 
Obwohl allein die Fahne für die Änderungen der Bundesver
fassung mehr als 34 Seiten umfasst, will die Mehrheit dieses 
Rates dieses Projekt in zwei knapp halbtägigen Sitzungen 
durchpeitschen. Eine Diskussion ist demzufolge nicht ge
wünscht. Änderungen sind schon gar nicht zulässig, weil da
mit das ausgehandelte fragile Gleichgewicht zwischen Bund 
und Kantonen gefährdet werde und damit das ganze Projekt 
massiv absturzgefährdet sei. Ich denke, dies spricht nicht 
unbedingt für die Stärke dieses Projektes. Schlussendlich 
wird alles auf die Frage "Take it or leave it» zugespitzt. 
Diese Frage müssen Sie hier beantworten, und diese Frage 
stelle ich Ihnen mit meinem Nichteintretensantrag, und ich 
beantworte sie Ihnen auch: «Leave it», und zwar aus folgen
den Gründen: 
Der NFA löst keine Probleme. Das staatspolitische Ungleich
gewicht der Stimmkraft zwischen grossen und kleinen Kan
tonen bleibt bestehen, bleibt gleich. Die wirtschaftlichen 
Disparitäten, die wir in unserem Land zwischen den Kanto
nen haben, werden nicht abgebaut, sondern sie werden sich 
noch weiter verschärfen. Denn die neue Finanzausgleichs
ordnung hat nichts anderes zum Zweck, als den Steuerwett
bewerb zu stärken, den Steuerwettbewerb zu fördern, und 
das hat zur Folge, dass die Disparitäten in unserem Land 
wieder grösser werden. 
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Dieses Projekt ist ein undemokratisches Projekt. Bundesrat, 
Ständerat und Mehrheit unserer Kommission sehen zwar 
ein, dass wir im 21. Jahrhundert leben und deshalb in der 
Schweiz doch hin und wieder einheitliche Lösungen für das 
ganze Land brauchen. Aber anstatt das hier auf Bundes
ebene lösen zu wollen, zeigt man den Lösungsweg über die 
Konkordate auf. Die Stärkung der Konkordate hat aber zur 
Folge, dass demokratische Rechte abgebaut werden. Kon
kordate sind sowohl im Vergleich mit kantonalen Gesetzen 
wie auch im Vergleich mit einem Bundesgesetz mit einem 
Demokratiedefizit behaftet, denn die Legislative kann nichts 
anderes machen, als diese Konkordate anzunehmen oder 
abzulehnen. 
Der NFA legt hier sogar noch einen Zacken zu, indem sol• 
ehe Konkordate für allgemeinverbindlich erklärt werden kön
nen. Auch das hat die Kommission eingesehen. Sie hat hier 
versucht, eine kleine Korrektur zu machen, indem der Bun
desbeschluss, mit dem die Allgemeinverbindlichkeit be
schlossen werden soll, dem Referendum unterstellt werden 
soll - Sie müssen sich jetzt einmal vorstellen, was das für 
ein «Meccano» ist-: Dieses Referendum ist ungefähr so de
mokratiewirksam wie die Schrift «Rauchen gefährdet Ihre 
Gesundheit» auf einer Zigarettenpackung, die einen Rau
cher vom Rauchen abhalten soll. 
Das neue NFA-Konzept ist auch ineffizient. Konkordate sind 
kompliziert; es wird sogar noch eine zusätzliche Rechtset
zungsstufe eingebaut. Ein Hauptfehler scheint mir aber zu 
sein, dass diese Konkordatslösung auf der Annahme ba
siert, dass alle Kantone gleich bzw. gleich stark sind. Das ist 
mitnichten der Fall! Wir haben sehr unterschiedlich starke 
Kantone, und wenn man das System darauf aufbaut, dass 
gleich Starke hier eine gerechte Lösung aushandeln sollen, 
so besteht diese Voraussetzung nicht. Um es mit einem Blld 
zu sagen: Fritz Chervet und Muhammed Ali waren zu ihren 
Zeiten beides brillante Boxer, aber es wäre nie jemandem in 
den Sinn gekommen, sie in den gleichen Ring zu schicken. 
Aber mit den Kantonen machen wir das hier und meinen 
dann, es resultiere daraus eine gerechte Lösung. Wenn man 
meint, man könne sich mit dem NFA dem Diktat von Bern 
entziehen, übersieht man - insbesondere aus der Sicht der 
kleinen Kantone-, dass man dann nicht einem demokrati
schen Prinzip von Bern untersteht, wo man bei Bundesge
setzen immer noch die Möglichkeit des Referendums hat 
und wo wir als Volksvertreter mitwirken können, sondern 
dass wir ein undemokratisches Diktat der grossen Kantone 
haben werden. 
Finanzpolitisch - dazu komme ich auch noch - war es ja 
einmal eine Win-Win-Ausgangslage. Man sprach von Effi
zienzgewinnen für den Bund in der Grössenordnung von 2 
bis 3 Milliarden Franken. Heute verliert der Bund dabei; er 
muss zusätzlich bezahlen, und die Rechnung der Kantone -
das sage ich Ihnen bereits heute - wird nicht aufgehen. Sie 
bekommen zwar freie Mittel, aber auch zusätzliche Aufga
ben. Die Kantone werden zusätzlich belastet, und statt ei
ner Win-Win-Situation werden wir eine Lose-Lose-Situation 
haben, da 26 Parallelstrukturen bedeutend mehr kosten als 
eine Bundesstruktur. 
Schllessllch Ist der NFA kein Zukunftsprojekt; es ist ein 
Rückschritt in die Vergangenheit. Der bisherige Bundesstaat 
wird zurückgeschraubt. Wirtschaftlich gesprochen sucht 
man statt einer effizienten Konzernstruktur den Erfolg in der 
Atomisierung und in der Aufteilung. Historisch ist es aber 
doch noch interessant, dass eine der treibenden Kräfte die
ses Vorhabens die Freisinnig-demokratische Partei ist, wel
cher zumindest historisch das Verdienst zukommt, den 
Bundesstaat mit seiner zentralen Ordnung gegen den Wi
derstand der Konservativen entscheidend geprägt zu haben. 
In diesem Zusammenhang scheint es mir auch symbolhaft 
zu sein, dass die Freisinnigen heute ihren Fraktionsausflug 
ins Kloster Einsiedeln machen. Vielleicht ist das symbolisch 
ihr Abschied von ihrer Rolle als gestaltende Kraft für den 
modernen Staat. (Heiterkeit) 
Zum Schluss: Wenn Sie die Frage « Take lt or leave lt» be
antworten müssen, lautet meine Antwort: «Leave itl» Stim
men Sie dem Nichteintretensantrag der Minderheit I zu. 
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Goll Christine (S, ZH): Wenn wir heute nach beendigter 
Kommissionsarbeit eines mit Sicherheit sagen können, dann 
ist es dies: Das NFA-Projekt gefährdet auf alle Fälle die so
ziale Sicherheit in diesem Land. Die NFA-Vorlage erscheint 
zwar In einem finanztechnischen Mantel. Verschleiert wird 
dadurch jedoch die sozialpolitische Dimension dieser Vor
lage. Allein bei den kollektiven Leistungen für die Behinder
teneinrichtungen geht es immerhin um einen Transfer von 
1.2 Milliarden Franken, bei den Sonderschulen um einen 
solchen von 600 Millionen Franken, und zwar um einen 
Transfer vom Bund zu den Kantonen. Was wird damit deut
lich? Der Bund will sich im Bereich der sozialen Sicherheit fi· 
nanziell entlasten und schiebt die Verantwortung einfach an 
die Kantone ab, ohne jedoch dafür einen verbindlichen Rah• 
men vorzugeben. 
Kurz zusammengefasst unsere fünf wichtigsten Kritikpunkte, 
aufgrund derer wir Ihnen beantragen, die Vorlage an den 
Bundesrat zur!lckzuweisen, und zwar mit dem Auftrag, den 
gesamten Bereich der sozialen Sicherheit aus dieser NFA· 
Vorlage auszuklammern: 
Zum ersten Kritikpunkt: Sozialpolitik auf einem Flickentep
pich von 26 kantonalen Gesetzen kann gar nicht funktionie
ren und verliert an Effizienz. Weit schlimmer ist, dass die 
Betroffenen ihrer Rechte beraubt werden. Der Rechtsschutz 
ist mit diesen Verfassungsänderungen für die Betroffenen 
und ihre Angehörigen in keiner Art und Weise gewährleistet. 
Entsprechende Anträge von unserer Seite wurden allesamt 
abgelehnt. Was damit passiert, ist absehbar: Der Willk!lr 
wird Tür und Tor geöffnet und - weit schlimmer - der 
schwarze Peter wird am Schluss den Gemeinden zugescho• 
ben, vor allem dann, wenn kantonale Sparvorlagen auf den 
Tisch kommen. 
Zum zweiten Kritikpunkt: Die finanziellen Mittel, welche den 
Kantonen zugesprochen werden, sind an keinen Zweck ge• 
bunden. Das heisst, dass diese Gelder auch nicht im sozial· 
politischen Bereich eingesetzt werden m!lssen, sondern 
zweckfremd - z. B. auch für Steuergeschenke an Gutverdie• 
nende - verwendet werden können. Sie wissen alle, dass 
dies heute bereits im brutalen Steuerwettbewerb zwischen 
den Kantonen an der Tagesordnung ist. 
Zum dritten Punkt: bundesgesetzliche Regelungen, z. B. im 
Bereich der Invalidenversicherung, wie wir sie heute haben, 
werden mit dieser Vorlage, mit diesen Verfassungsänderun
gen ausgehebelt. Das helsst im Klartext, dass bewährte und 
überschaubare Finanzierungssysteme intransparent wer
den, das helsst auch, dass damit die Qualität gefährdet wird, 
und dass damit dem Sozialabbau Vorschub geleistet wird. 
Zum vierten Punkt: Bei der neuen, vierten staatlichen 
Ebene, die eingeführt werden soll - also mit diesen interkan
tonalen Vereinbarungen -, können wir heute schon davon 
ausgehen, dass sie vor allem im Sozialbereich fatale Aus
wirkungen haben wird. Die Koordination und die Zusammen
arbeit zwischen den Kantonen fehlt heute bereits weit· 
gehend, und für uns ist es immer noch so, dass Bundesge
setze wie beispielsweise das lnvalidenversicherungsgesetz 
für die Betroffenen mehr Rechtssicherheit gewährleisten. 
Zum fünften Punkt: Mit dem Entscheid Ober die jetzige Ver
fassungsgrundlage kaufen wir die Katze im Sack, weil näm• 
lieh Ober die Rahmengesetzgebung, die darauf folgen soll, 
erst in einer nächsten Phase entschieden wird. Die Inhalte 
dieser Rahmengesetzgebung sind heute nicht bekannt. Da
mit sind auch die Konsequenzen für den Sozialbereich nicht 
absehbar. 
Die drei wichtigsten Bereiche, die betroffen sind, sind die 
Sonderschulung, die Einrichtungen für Wohnen und Arbei
ten von Behinderten und die Ergänzungsleistungen. Auf 
diese Punkte werden wir in der Detailberatung noch einge
hen. Meine Damen und Herren: An der Basis brodelt es! 
Das beweist auch die kürzlich eingereichte Petition der «IG 
Sozialer Rnanzausgleich», einem Zusammenschluss von 
verschiedenen sozialen lnsitutionen auf gesamtschweizeri
scher Ebene. Diese «IG Sozialer Finanzausgleich» hat in
nert kürzester Zeit rund 178 000 Unterschriften gesammelt. 
Ich möchte Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass es 
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hier nicht einfach um eine parteipolitische Frage geht. Wenn 
es an der Basis brodelt, dann brodelt es auch bei bürgerli
chen Vertretern und Vertreterinnen, die im Sozialbereich en
gagiert sind. Ich wünsche mir deshalb mehr Sensibilität bei 
den bürgerlichen Parteien hier In Bundesbern. 
Stimmen Sie deshalb unserem Rückweisungsantrag zu, der 
den sozialen Bereich ausklammern will, solange die Fakten 
noch nicht auf dem Tisch sind und solange die Konsequen• 
zen auch nicht absehbar sind. 

GQnter Paul (S, BE): Ich beantrage Ihnen R!lckweisung der 
Vorlage an die Kommission mit dem Auftrag, eine Vorlage 
vorzubereiten, die die bisherige Kompetenzverteilung in den 
Bereichen Sonderschulung behinderter Kinder, Eingliede
rung Invalider und der Werkstätten und Wohnheime beibe
hält. 
Vorerst meine Interessenbindung: Ich bin Vater einer 
schwerbehinderten 35-jährlgen Tochter, die im Heim «Sun
neschyn» in Melrlngen lebt und an drei von vier Wochenen
den nach Hause kommt. Anfang der Achtzigerjahre war Ich 
während vier Jahren Präsident von lnsieme, der Schweizeri
schen Vereinigung der Elternvereine f!lr Menschen mit einer 
geistigen Behinderung. Im Vorstand waren etliche Eltern, 
welche die Zeit erlebt haben, bevor sich der Bund um die 
Schulung der Behinderten und die Heime zu kümmern be
gann. Es waren harte Zeiten für die Eltern von Behinderten, 
Zeiten voller Sorge um deren Schulung, aber auch Sorgen 
darüber, was geschehen würde, wenn wir Eltern ins Alter 
kommen oder sterben würden. Es waren nicht nur die armen 
Kantone, welche In diesem Bereich zu wenig gemacht hat• 
ten. Ich erinnere mich an Geschehnisse z. B. im Kanton Aar
gau, wo mit grösster Mühe von den sowieso schon schwer 
betroffenen Eltern die dringendsten Heime errichtet wurden; 
und wir waren alle sehr froh, dass es Gruppen wie die An
throposophen gab, die mithalfen, die gröbsten Lücken zu 
schliessen. Es war f!lr alle eine Erlösung, als der Bund für 
eine flächendeckende, gerechte Verteilung der Mittel zu sor
gen begann. Die Förderung wurde besser, die Mittel wurden 
gezielt eingesetzt, die Effizienz stieg, und ein grösserer Teil 
der Gelder konnte nun fQr die Behinderten eingesetzt wer
den und musste nicht z. 8. zur Finanzierung von Sammel• 
aktlonen geopfert werden. 
Mit dem heutigen Entwurf gefährden Sie, meine Damen und 
Herren «Kantonallsierer», eine sowieso schon benachtei
ligte Gruppe. Sie haben aber etwas vergessen, Frau Goll hat 
schon davon gesprochen: Es gibt viele Behinderte, und es 
gibt noch mehr Angehörige von Behinderten. Allein lnsieme 
hat 30 000 Mitglieder. Rund 200 000 Menschen in diesem 
Land sind so stark geistig behindert, dass sie Sondermass
nahmen benötigen. Daneben gibt es Organisationen wie 
Procap, das ist der frühere lnvalidenverband, Cerebra!, die 
SAEB, Pro lnfirmls und viele weitere. Sie alle werden sich 
gegen dieses Gesetz wehren. 
Im «Kompetenzschachar» zwischen den Finanzspezialisten 
des Bundes und der Kantone sind die Behinderten geopfert 
worden. Zwar sagen die Befürworter der Vorlage, Im Gesetz 
würden Sicherheiten eingebaut, und die Kantone, Herr 
Weyeneth, wüssten es am besten, was ihren Behinderten 
fromme. Wenn dem wirklich so wäre, dann hätte man eine 
Klausel ins Gesetz eingebaut, dass die Bundesmittel zweck
gebunden verwendet werden müssen. Genau das hat man 
aber abgelehnt, und das kann nichts anderes heissen, als 
dass der Finanzdirektor eines Kantons mit dem Bundesgeld, 
das den Behinderten genommen wird, nun auch Strassen 
bauen oder Steuern senken kann. Wir, die wir uns für die In
teressen der Behinderten einsetzen, wollen uns nicht auf die
sen Poker einlassen, der unsere Schützlinge der «Gnade» 
der kantonalen Finanzpolitiker aussetzt. 
Wenn diese Kantonalisierung durchkommt, werden wir da• 
her das ganze Gesetz ablehnen, völlig ungeachtet dessen, 
was sonst vielleicht noch an Schönem drinsteht. Wir, das 
sind alle einschlägigen Behindertenorganisationen. Frau 
Goll hat schon davon gesprochen, dass es an der Basis bro
delt. Einen Vorgeschmack von der Mobilisatlonsfähigkeit ha-
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ben Sie erlebt: In zehn Wochen wurden 178 000 Unterschrif
ten für eine Petition gesammelt, die unsere Anliegen unter
stützt. Diese Petition wurde Ihnen allen zugestellt. 
Es werden aber in der Volksabstimmung nicht nur die Behin
dertenorganisationen mit der Nein-Parole antreten, sondern 
ebenso alle Heimorganisationen und alle einschlägigen Be
rufsorganisationen. Alle diejenigen, denen etwas an einem 
irgendwie gearteten Finanzausgleich liegt, die sollten nun 
der Minderheit Goll, oder wenn sie das nicht wollen, meinem 
Antrag zustimmen. Er ist die unterste Limite, die wir akzep
tieren können. 
Noch eine Anmerkung: Anfang der Achtzigerjahre wurde die 
jetzt diskutierte Idee bereits einmal unter dem Titel «Neue 
Aufgabenverteilung» (NAV) lanciert. Bereits damals sollten 
die Behinderten die Morgengabe des Bundes an die Kan
tone sein. Damals machten die Behindertenorganisationen 
bereits in der Vernehmlassungsphase mobil. Es war die 
Freisinnige Partei, die auf Betreiben des damaligen FDP
Nationalrates Karl Weber (Schwyz) zur Einsicht kam, dass 
es so nicht geht. Die FDP Schweiz gab eine negative Ver
nehmlassungsantwort ab. Zusammen mit unserer negativen 
Vernehmlassungsantwort von der SP-Seite führte das dazu, 
dass das Projekt NAV für Jahrzehnte verlassen wurde - zum 
Wohl der Behinderten. Es wäre schön, wenn heute einige 
freisinnige Ratsmitglieder auch wieder zur Einsicht kommen 
könnten, dass Behinderte, Betagte und Hinterlassene in un
serem Land nicht zum Spielball der Finanzjongleure werden 
dürfen. 

Müller Erich (R, ZH): Die FDP-Fraktion steht geschlossen 
hinter dem NFA, denn für uns ist der NFA mehr als nur eine 
finanzpolitische Vorlage. Sie ist vor allem staatspolitisch 
sehr bedeutend und darum für die Schweiz äusserst wichtig. 
In den letzten Jahren haben sich die Aufgaben der verschie
denen Ebenen unseres Staates sehr unterschiedlich entwi
ckelt. Die bestehende Aufgabenverteilung ist historisch 
gewachsen und hält heute gOltigen Kriterien nicht mehr 
stand. Auch fand und findet laufend eine Zentralisierung der 
Staatstätigkeit statt, die kostspielig und auch ineffizient ist. 
Es findet eine unverantwortliche Aushöhlung der Kantons
kompetenzen statt. 
Bei der heutigen Verflechtung der Aufgaben ist nicht mehr 
klar, wer wirklich wofür zuständig ist. Wir müssen die Aufga
benerfüllung wieder viel näher zu den betroffenen Bürgerin
nen und Bürgern bringen. Eine Entflechtung der Aufgaben 
ist darum dringendst notwendig. Nur mit ihr können wir die 
Aufgabenverantwortungen klären und den gesunden Föde
ralismus stärken. Nicht nur die Aufgaben haben sich ver
schoben, sondern auch die Finanzströme haben sich stark 
verändert. Ja, man kann von einem Wildwuchs der Finanz
ströme sprechen. Auch Fachleute haben kaum mehr einen 
klaren Überblick. Nicht umsonst ist die Finanzrechnung des 
Bundes durch Transferzahlungen an die Kantone geprägt. 
So, wie wir die Aufgaben entflechten müssen, so müssen wir 
auch die Finanzierung den neuen Gegebenheiten anpas
sen. Es ist klar, dass sich auch die Ressourcenkraft der Kan
tone verändert hat. Es ist unumgänglich, auch in dieser 
Beziehung Anpassungen vorzunehmen. 
Für die FDP-Fraktion ist die Neugestaltung von Finanzaus
gleich und Aufgabenteilung ein prioritäres Muss, auch wenn 
in einem Wahljahr damit wenig Lorbeeren gewonnen wer
den können. Die Vorlage, die der Ständerat verabschiedet 
hat, ist eine gute Arbeitsbasis. 
Die Kleine Kammer hat die verschiedenen Interessen der 
einzelnen Kantone abgewogen und eine Lösung getroffen, 
die der grösste gemeinsame Nenner zwischen den Kanto
nen zu sein scheint. Dass die Ziele der ressourcenstarken 
Kantone nicht die gleichen sind wie jene der ressourcen
schwachen, liegt in der Natur der Sache. Wenn man sieht, 
dass mit dem neuen Finanzausgleich 21 Stände gegenüber 
der bisherigen Regelung mehr Mittel erhalten und diese von 
nur fünf Ständen bezahlt werden müssen, so ist es verständ
lich, dass bei den zahlenden Kantonen die Reizschwelle er
reicht - um nicht zu sagen: überschritten - ist. Dies leuchtet 
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ein, wenn man sieht, dass der Kanton Zug pro Einwohnerin 
und Einwohner 1150 Franken mehr abliefern oder der Kan
ton Zürich 300 Millionen Franken mehr zahlen muss als bis
her. 
Andererseits sind auch die finanziellen Schwierigkeiten 
einzelner ressourcenschwacher Kantone unverkennbar. Die 
FDP-Fraktion warnt davor, zu starke Korrekturen in der 
Vorlage vorzunehmen - in die eine oder in die andere Rich
tung -, die das vom Ständerat gefundene labile Gleichge
wicht gefährden. Für die FDP-Fraktion gibt es einen Punkt, 
an dem unter keinen Umständen gerüttelt werden darf: Der 
NFA darf den nationalen und internationalen Steuerwettbe
werb nicht gefährden. Die Minderheitsanträge der Sozialde
mokraten und Grünen, welche eine wettbewerbsfeindliche 
Steuerharmonisierung postulieren, sind inakzeptabel, weil 
sie der Schweiz schaden. Die FDP-Fraktion wird alles tun, 
um diese Vorhaben der Linken zu vereiteln. 
Dass aus Kreisen der SP-Fraktion Nichteintreten beantragt 
wird, zeigt, dass diese Partei stillsteht und ihr Heil weitge
hend im Zentralstaat sucht, dass sie die Stärkung des Föde
ralismus schweizerischer Prägung ablehnt und letztlich ihre 
alte Forderung der materiellen Steuerharmonisierung durch
setzen will. Auch ihr Rückweisungsantrag trägt die gleichen 
Züge. Letztlich geht es der SP-Fraktion um die Verunmögli
chung des NFA, da sie genau weiss, dass bei Ausklamme
rung des gesamten Bereiches der sozialen Sicherheit die 
notwendige Kostenneutralität des NFA nicht mehr gewähr
leistet werden kann. 
Im Namen der FDP-Fraktion ersuche ich Sie, auf den NFA 
einzutreten und sich in der Debatte von gutschweizerischer 
Solidarität leiten zu lassen, welche die Partnerschaft zwi
schen den Kantonen ernst nimmt. Wir dürfen weder die res
sourcenstarken Kantone überfordern noch die ressourcen
schwachen Kantone ungenügend unterstützen. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Die SVP-Fraktion teilt die Ansicht, 
dass die gegenwärtige Ordnung des Finanzausgleichs ihre 
Ziele immer weniger erreicht hat und es daher einer grundle
genden Reform bedarf. Seit dem Bestehen unseres Bundes
staates wurden mehr und mehr Aufgaben von unterge
ordneten staatlichen Ebenen auf die Ebene des Bundes ver
lagert, in den letzten Jahren mit einer immer höheren Ka
denz. Zudem hat sich im laufe der Zeit ein «Subventions
dschungelsystem» entwickelt, das falsche Anreize schafft 
und den sparsamen Umgang mit den finanziellen Ressour
cen im Bereich der Subventionen eher bestraft als honoriert. 
Das Ergebnis sind laufend neue Steuer- und Abgabenerhö
hungen. 
Für die SVP-Fraktion steht bei diesem Reformprojekt aber. 
die Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen als 
Herzstück klar im Vordergrund. Sie stärkt den Föderalismus 
und die Bürgernähe, und beide haben in unserem System 
der direkten Demokratie nach wie vor eine grosse Bedeu
tung. Die Kantons- und die Gemeindeautonomie werden 
ebenfalls gestärkt. Zudem können Aufgaben des Staates 
besser den regionalen Erfordernissen angepasst und auch 
effizienter erledigt werden. Mit der Dezentralisierung, der 
Delegation von Verantwortung und Kompetenz, müssten 
nach Ansicht der SVP-Fraktion jedoch auch Effizienzge
winne erzielt werden. Daher bedauert es die SVP, dass ein 
ursprünglich versprochener Spareffekt von 2 bis 3 Milliarden 
Franken einer Vielzahl von teilweise eher fragwürdigen 
Kompromissen geopfert wurde und heute kein Spareffekt 
mehr beziffert werden kann. 
Wie bereits erwähnt, wird mit der Neugestaltung des Finanz
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen der Föderalismus gestärkt. Dieser Föderalismus 
hat vier Kernfunktionen: 
1. Durch einen gesunden Wettbewerb unter den Kantonen 
und Gemeinden entstehen viele innovative Ideen für die Be
wältigung von notwendigen Staatsaufgaben. Es muss nicht 
alles gleich sein. 
2. Der Föderalismus verteilt die Staatsmacht auf die drei 
Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden. 
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3. Der Föderalismus erlaubt es den Minderheiten und Regio
nen, ihr eigenes politisches Umfeld selber zu gestalten und 
damit ihre Identität und ihre regionalen Besonderheiten bes• 
ser zu wahren. 
4. Der Steuerwettbewerb unter den Kantonen sorgt dafür, 
dass die Belastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
tendenziell eher tiefer ist. Wir sehen am Beispiel Deutsch
lands, wo eine materielle Steuerharmonisierung hinführen 
kann. 
BegrOssenswert ist aus der Sicht unserer Partei auch, dass 
das Subsidiaritätsprinzip in der Bundesverfassung verankert 
wird. Die SVP-Fraktion hofft, dass damit der Bund künftig 
nur noch Aufgaben Obernimmt, welche wirklich einer einhalt• 
liehen Regelung und der Bewältigung durch den Bund be
dürfen. Insgesamt sollen hier zwanzig Aufgaben entflochten 
werden. Das heisst, die jeweilige Kompetenz und Aufgabe 
liegt entweder beim Bund oder bei den Kantonen. 
Wir hätten es begrOsst, wenn die Aufgabenentflechtung noch 
etwas umfassender ausgefallen wäre und wenn noch mehr 
Aufgaben und Kompetenzen In die Autonomie der Kantone 
und Gemeinden Oberführt worden wären. Auf alle Fälle darf 
es nicht sein, dass wir jetzt in einem ersten Paket die Aufga
ben und Verbundaufgaben zwischen den Kantonen einer
seits und die Finanzströme anderseits regeln, und dass wir 
später bei der Beratung des zweiten Paketes, welches sich 
durch konkrete Gesetzesanpassungen mit der weiteren Auf
gabenentflechtung befasst, zurOckbuchstableren. 
Gerade weil wir an die Kraft und Effizienz des Föderalismus 
glauben, können wir die Befürchtungen, wonach die Über• 
tragung von Aufgaben und Kompetenzen an die Kantone 
und Gemeinden weniger effizient ist und zu Nachteilen für 
Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes führen wird, nicht 
teilen. In dieser Sache können wir auch nicht durch eine Pe
tition mit 170 000 Unterschriften umgestimmt werden. FOr 
die SVP-Fraktion ist es wichtig, dass die Verbundaufgaben 
mit Lastenausgleich zwischen den Kantonen endgültig in der 
Bundesverfassung verankert werden. Damit schaffen wir 
Rechtssicherheit für alle BetelUgten. In diesem Zusammen
hang begrOsst es die SVP-Fraktion auch mehrheitlich, dass 
die Senkung des Quorums für das Ergreifen des Referen
dums durch die Stände, aber auch die Einführung der Ver
fassungsgerichtsbarkeit durch die Hintertüre, wie dies in der 
bundesrätlichen Vorlage ursprünglich vorgesehen war, ge
kippt worden ist. 
Bei der Neugestaltung des Finanzausgleiches milssen die 
Finanzströme weitgehend von der Zweckbindung abgekop
peH werden. Damit werden der finanzielle Handlungsspiel
raum und die Autonomie der Kantone bestimmt gestärkt. FOr 
eine Zustimmung am Schluss der Beratungen ist aus Sicht 
der SVP Folgendes wichtig: 
1. Die Neuverteilung von Aufgaben und Kompetenzen zwi
schen Bund und Kantonen muss konsequent und bis am 
Schluss realisiert werden. 
2. Die Zweckbestimmung von bestimmten Steuern und Ab· 
gaben sollte noch klarer geregelt werden. Hierzu wird Kol
lege Baader Caspar einen Antrag stellen. 
3. Eine materielle Steuerharmonisierung, wie dies von der 
SP einmal mehr gefordert wird, lehnen wir strikte ab. Für die 
Bemessung des Ausgleiches zwischen finanzstarken und 
flnanzschwachen Kantonen soll vielmehr der Ressourcen
index dienen. 
4. Als Herzstilck des neuen Finanzausgleiches soll der Res
sourcenausgleich die Disparitäten zwischen finanzschwa
chen und finanzstarken Kantonen auf ein vertretbares Mass 
reduzieren. Bel der Bemessung 1998/99 würden 13 Kan
tone - nicht niemand, wie das Kollege Werner Marti ausge
führt hat - von diesem Ressourcenausgleich profitieren. Es 
ist jedoch unbedingt erforderlich, dass die Höchstbeiträge 
der Geberkantone im Verhältnis zu den Beiträgen des Bun
des beschränkt werden. Das Ist eine gewisse Barriere und 
eine gewisse Sicherheit für die Geberkantone. Hier muss 
unbedingt mindestens die Lösung, wie sie der Ständerat 
beschlossen hat, hineingebracht werden. Ansonsten wird 
die Mehrheit der SVP-Fraktion dem Ressourcenausgleich 
kaum zustimmen können. 
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5. Die SVP kann mit dem beantragten System des Lasten
ausgleiches grundsätzlich leben. Dieser erfolgt ja nach geo
graphisch-topographischen Kriterien einerseits und nach so
ziodemographischen Kriterien andererseits. Die beiden Aus
gleichsgefässe dürfen jedoch nicht festzementiert sein; sie 
müssen nach Vorliegen und Analyse des Wirkungsberichtes 
alle vier Jahre der aktuellen Situation angepasst werden 
können. 
6. Einem Härteausgleich, wie er noch ganz am Schluss als 
Übergangsbestimmung in die NFA-Vorlage aufgenommen 
wurde, kann die SVP nur zustimmen, wenn er nach einer 
gewissen Anpassungszeit - z. B. nach fQnf Jahren - degres
siv gestaltet und dann auch zeitlich begrenzt wird - sonst ist 
das keine Übergangsbestimmung. · 
Wie bereits erwähnt, setzt sich die SVP•Fraktion mit dieser 
Vorlage fOr die Stärkung und Bewahrung des Föderalismus 
und fOr die Vielfalt unseres Bundesstaates ein. Daher bean
tragt sie Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und die Rückwei
sungsanträge abzulehnen. 

Favre Charles (R, VD): La Suisse est un Etat federatif, ainsi 
les täches de !'Etat sont-elles d'abord assumees par les can
tons, sauf si ceux-cl las deleguent a la Confederation. Cette 
organisation permet de respecter la diversite du pays et fa
vorlse ainsi son developpement harmonieux et sa prospe
rite. Les radicaux sont a l'origine de cette construction et ils 
la considerent aujourd'hui encore comme etant toujours par
faitement valable et adaptee a l'evolution de notre societe. 
Cependant, des correctifs doivent Atre apportes pour ame
liorer son fonctionnement et faire en sorte qu'elle reponde 
mieux a l'attente de l'ensemble des citoyens. En effet, avec 
le temps, la vie en societe s'est c:omplexlfiee et le röle de 
!'Etat s'est etendu. II s'en est suivi une malheureuse ten
dance systematique a la centralisation des täches sur la 
Berne federale, avec un enchevl3trement de plus en plus 
complexe du mode de decision comme du mode de finance
ment. Cela a ete dit tout a !'heure, le principe de subsidiarite, 
base du federallsme, a ete quelque peu oublie. 
Confederation et cantons ont aujourd'hui decide de repren
dre cette question afin d'eviter un gllssement vers un simple 
federalisme d'execution, ce glissement mettent en danger a 
terme la cohesion nationale. Mieux encore, Confederation et 
cantons nous proposent aujourd'hui des solutions pour ame
liorer ce systeme: solutions qui, bien sOr, ne sont pas tou
jours ideales, mais politiquement acceptables. Le groupe 
radical-democratique se felicite de cette initiative ambitieuse 
dans un pays oiJ l'on n'aime pas toujours les remises en 
question de trop grande envergure. 
La nouvelle repartition des täches doit repondre a une ques
tion: qui est le mieux a meme de remplir teile ou telle täche? 
Entrent alors en jeu des elements tels que la qualite de la 
prestatlon, la repartition de cette prestation sur l'ensemble du 
territoire, mais surtout - element determinant a nos yeux - la 
confiance que nous accordons au niveau institutionnel d'a 
cOte. Dans nos debats, tout se jouera Ja Sans confiance reci
proque, il n'y aura pas de nouvelle repartition des täches. La 
suite, a savoir si possible un seul niveau institutionnel res
ponsable - celui qul decide pale-, ce sont la de simples ele
ments d'application du principe de bonne gestlon. 
Confiance dans un cadre determine et bonne gestlon, le 
groupe radical-democratlque adhere a ces lignes directrices, 
il entre donc an matiere sur cette nouvelle repartition des tä• 
ches. 
La perequation actuelle n'est pas satlsfaisante. Elle est com
pliquee, eile favorise les depenses et, surtout, alle n'a pas 
atteint son but, a savoir dlminuer les dlsparites entre les 
cantons. Sa revision, ö combien difficllel surtout en periode 
de vaches maigres, s'impose afin d'eviter des tenslons inter
nes et de permettre un meilleur developpement global du 
pays. 
La nouvelle perequation proposee est un outil plus simple. 
Gräce ä celui-ci, on c:ompare les cantons unlquement en 
fonction de leurs revenus en faisant abstraction des ele
ments de depenses; en fait, on introduit des elements de de-
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penses dans deux domaines seulement, bien precis; ce 
nouvel outll - et c'est important a nos yeux - pousse resolu
ment les cantons a la collaboration; et enfin, cet outil prevolt 
des mesures transitoires, qui sont toujours necessaires 
lorsqu'on a un changement de systeme important. 
Bien entendu, une nouvelle perequation ne peut echapper 
aux critiques. Ces critiques sont bien comprehensibles, tant 
sont importantes les attentes des uns et des autres. Elles 
oscillent entre le trop demande a cette perequation et l'effet 
trop peu efficace de celle-ci. Cependant, le groupe radical
democratique considere que ce nouvel outil est adequat et 
que le dosage effectue est tout a fait equilibre. C'est pour 
cela que le groupe radical-democratique est favorable ega
lement a cet element-la du projet. 
Nous nous opposons aux deux propositions de renvoi qui 
sont faltes. Au sujet de la proposition de la minorite II (Goll), 
a savolr sortir tout le social de cette nouvelle repartition des 
täches, il faut ätre clair: c'est vider completement le pro Jet de 
sa substance. En effet, le volet social est le plus important 
aujourd'hui de cette nouvelle repartition des täches. 
La proposition subsidiaire de renvoi Ganter, quant a elle, in
cite a se focaliser sur un point particulier au detriment de 
l'ensemble. II nous semble que les soucis concernant les 
handicapes peuvent ätre pris en consideration lors de l'exa
men de detail. 
Ainsi, nous vous encourageons a entrer en matiere. 
Nous reviendrons bien entendu sur quelques points lors de 
l'examen de detaH. 

Spielmann Jean(·, GE): Mon propos n'est pas d'intervenir 
sur des details de cette loi. Sur le plan general, je me rallie a 
Ja prise de position et aux propositions du groupe socialiste. 
Je voudrals simplement soulever ici un probleme de pere
quation financiere intercantonale qui me parait important et 
qui n'est pas regle dans le cadre de cette reforme. Ce pro
bleme est le suivant: dans les calculs de perequation, on 
tient compte d'un certain nombre d'indices et de parametres, 
il y a notamment le calcul qui permet de faire une estimation 
des recettes fiscales des cantons et de leur taux de fiscalite. 
On sait qu'aujourd'hui la politique est aux baisses d'impöts 
et qua de nombreux cantons ont decide de reduire la charge 
fiscale et, partant, d'entrer dans des difficultes financieres 
plus importantes. Or le probleme qui est pose ici, c'est que 
la perequation en place aujourd'hui - et j'ai depose une mo
tion (02.3152) qui demande de corriger cela- permet a des 
cantons qui ont baisse leur fiscalite, qui sont en dessous du 
taux de fiscalite national, d'obtenir des subventions et des 
aldes de cantons qul ont, eux, une charge fiscale supe
rieure. II me sembleralt tout a fait logique qu'un canton qui a 
une charge fiscale superieure ä la moyenne ne verse rien a 
un canton qui a volontairement baisse ses impöts afin 
d'avoir une charge fiscale Interieure aux autres cantons. 
Cela me semble tellement logique que je ne comprends pas 
qu'on n'ait pas pris en compte ce parametre dans la legisla
tion sur la perequation. 
Je trouve que la reponse que le Conseil federal a donnee a 
Ja motion que j'ai deposee sur ce sujet est insatisfaisante, 
comme sont insatisfaisantes les propositions faites dans ce 
projet. En effet, celui-ci va faire perdurer l'injustice qui falt 
que les cantons ou l'on paye plus d'impöts que la moyenne 
doivent ensuite reverser de l'argent a d'autres cantons qui 
se mettent volontairement dans une situation financiere diffi
cile. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die politische Institution 
Schweiz wurde seit ihrem Bestehen immer wieder punktuell, 
in verschiedenen kleinen Teilbereichen, verändert. Mit dem 
NFA wird, um in der Sprache des Baumeisters zu sprechen, 
an zwei nebeneinander liegenden Fronten der Grossbau
stelle Schweiz gearbeitet. Das Projekt NFA wird die Institu
tion Schweiz sowohl in staatspolitischer wie auch in finanz
politischer Hinsicht verändern. Wenn man die Gesamtvor
lage einer sachbezogenen Betrachtungsweise unterzieht, 
stellt man fest, dass sich aus den angestrebten staatspoliti• 
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sehen Veränderungen sehr oft zwangsläufig finanzpolitische 
Konsequenzen ergeben. Das Gleiche gilt selbstredend na
türlich auch umgekehrt. Somit hat die Vorlage denn auch 
eine sehr hohe politische Bedeutung für unser Land und un
ser Volk. 
Ich gehe in der Folge auf die staatspolitische Bedeutung der 
Vorlage ein. Wohl kein anderes elementares Instrument In 
unserem Staatsaufbau hat sich seit Bestehen unseres Bun
desstaates so statisch, so unbeweglich und so festgefahren 
erwiesen wie die subsidiäre Verantwortlichkeit der drei 
Staatsebenen Gemeinde, Kanton und Bund. Die einzige Be
wegung in diesem Bereich konnte in der Jahrzehnte andau
ernden Tendenz festgestellt werden, dass fast alles zu einer 
Verbundaufgabe zwischen zwei oder drei Ebenen erklärt 
wurde. Das führte unweigerlich zur unbefriedigenden Situa
tion, dass Kompetenz und Verantwortung - sie sind staats
und finanzpolitisch betrachtet Zwillingsschwestern - vielfach 
nicht auf der gleichen Ebene oder, noch schlechter, auf mehr 
als einer Ebene angesiedelt wurden. Das hat zu einer un
verkennbaren Schwächung des Föderalismus geführt. Viel
fach welss heute die Rechte - damit meine ich für einmal 
nlcht die politische Rechte - nicht, was die Linke tut. Oder 
anders gesagt: Die Kantone fühlen sich in vielen Bereichen 
vom Bund und dort vor allem von der Verwaltung verbelstän
det. 
Das gleiche Schicksal beklagen wiederum die Gemeinden 
bei ihren Kantonen. Mit dem NFA wird in diesem Bereich 
Gegensteuer gegeben. Die notwendige Aufgabenentflech
tung zwischen Bund und Kantonen wurde in einem langen, 
zeit- und arbeitsaufwendigen Findungsprozess zwischen 
den beteiligten Institutionen gesucht und auch gefunden. 
Abschliessend betrachtet darf sich die staatspolitische Sisy
phusarbeit sehen lassen. 
Ich bin auch nicht der Meinung von Herrn Marti Werner, dass 
der NFA keine Probleme lösen werde. Dass neben den 
staatspolitischen Aspekten die finanzpolitischen Auswirkun
gen bei den Kantonen, bei ihren Regierungen und vor allem 
bei den Mitbürgerinnen und MitbOrgern wohl die grössere 
Beachtung finden als die staatspolitischen Konsequenzen, 
liegt nicht allein am Trtel des Projekts. Es ist der Zeitgeist: 
Das Hemd ist bekanntlich der Haut näher als der Mantel. 
Trotz oder gerade wegen der finanzpolitischen Konsequen
zen ist es nicht nur legitim, sondern auch unter allen staats
politischen Titeln durchaus angebracht, dass sich mit dem 
NFA die Steuerschere zwischen den wohlhabenden und den 
leidenden Regionen und Kantonen wieder schliesst oder zu
mindest in absehbarer Zeit nicht weiter öffnet. Wenn wir un
ter dem staatspolitischen Mantel des NFA die Kantone und 
die BOrgerinnen und BOrger unseres Landes zusammenfas
sen, dann dOrfen wir erwarten, dass die eine Hälfte in Zu
kunft willens ist, unter dem Titel Steuerwettbewerb eine 
Mehrbelastung in einem zumutbaren - ich betone: zumutba
ren! - Ausmass in Kauf zu nehmen. Diese Erwartungshal
tung gilt in mindestens dem gleichen Mass für die Geber
kantone und ihre Einwohner, wenn es darum geht, nicht nur 
ein Bekenntnis abzulegen, sondern den ehrlichen Willen zu 
einem verhältnismässigen regionalen Ausgleich zu doku
mentieren. Nur eine solidarische Schweiz ist auch eine ge
rechte Schweiz! 
Ich will abschliessend Ihnen, Herr Bundesrat Villiger, für Ih
ren Einsatz für dieses Grossprojekt danken! Sie dürfen für 
sich in Anspruch nehmen, dass letztlich Ihre Beharrlichkeit 
dem Projekt in mehr als nur einer schwierigen Phase zum 
Durchbruch verholfen hat. Heute und morgen und bis min
destens ans Ende dieser Legislatur braucht es diese Beharr
lichkeit Ihrerseits wohl auch noch. Nur in einem Bereich bitte 
ich Sie, auf eben diese Beharrlichkeit zu verzichten: Ver
schonen Sie die Schweizerische Eidgenossenschaft vor der 
Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Artikel 189, 
auch wenn sie nur im Ansatz erkennbar Ist. Das Ist einer der 
Vorbehalte, welche die CVP-Fraktion anzubringen hat. 
Wir sind für Eintreten und lehnen die anders lautenden An
träge der Ratslinken ab. Meine Kollegen Leu und Marletan 
werden sich zu verschiedenen Teilbereichen noch im Detail 
äussem. 
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Leu Josef (C, LU): Im Namen der CVP•Fraktion nehme ich 
Stellung zu einigen Argumenten, wie sie von der "lnteres• 
sengruppe Sozialer Finanzausgleich» in der Spezialkommis
sion NFA vorgetragen wurden und wie sie auch heute in den 
Voten der Minderheiten zum Ausdruck kamen. 
Generell kann festgehalten werden, dass diese Interessen• 
gruppe wegen ihrer vorgefassten Meinungen, zum Teil fal• 
sehen Annahmen sowie wegen fehlender Gesamtsicht nicht 
auf das erhoffte Echo stiess. Das ist offenbar der Grund da• 
für, dass wir in der heute beginnenden Plenardebatte erneut 
und nachgerade hartnäckig mit den gleichen und in den 
Kommissionsberatungen bereits widerlegten Behauptungen 
bedient wurden. 
Ich greife drei solcher Behauptungen heraus. 
Zur ersten Behauptung: Der NFA ist auch unter Ausklamme
rung des Sozialbereiches möglich. Diese Behauptung liegt 
den Minderheitsanträgen auf Nichteintreten und ROckwei• 
sung zugrunde. Im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, 
beide Minderheitsanträge abzulehnen. Begründung: Auf· 
grund der finanziellen Abhängigkeiten zwischen dem Fi· 
nanzausgleich im engeren Sinn und der Aufgabenentflech• 
tung kann der Bereich soziale Sicherheit nicht einfach aus 
dem NFA gekippt werden. Das ganze, für ein zukunftsfähi· 
ges föderales Staatswesen so wichtige Projekt wäre damit 
gefährdet. In der Aufgabenentflechtung dominiert volumen
mässig der Bereich der sozialen Sicherheit neben dem Be• 
reich des Verkehrs. Im Gegenzug zur Kantonalisierung der 
kollektiven Leistungen geht im Bereich der individuellen 
AHV- und IV-Leistungen jedoch auch ein sehr grosses flnan
zielles Volumen von rund 1,8 Milliarden Franken zum Bund 
Ober. Unter dem Strich resultieren fOr den Bund und die Kan
tone insgesamt nur marginale finanzielle Veränderungen. 
Wenn also die individuellen Leistungen der AHV und der IV 
in die volle Zuständigkeit des Bundes Obergehen, so trägt 
der NFA der Skepsis der Sozialszene gegenüber einer 
dezentralen Umverteilung Rechnung. Andererseits trägt der 
NFA den empirisch untermauerten Argumenten der Befür
worter eines wettbewerblich orientierten Föderalismus Rech
nung, indem die kollektiven Leistungen der erwähnten Vers!• 
cherungen in die Zuständigkeit der Kantone fallen. 
Zur zweiten Behauptung der cclnteressengruppe Sozialer Fi• 
nanzausgleich»: Da die Kantone mehr zweckfreie Mittel er
halten, drohe ein Leistungs- und Sozialabbau. Die Entgeg
nung lautet: Die durch die Aufgabenteilung zugewiesenen 
kollektiven Leistungen haben die Kantone zu erfüllen. Sie 
sind durch die Verfassung dazu verpflichtet. Ich erinnere ins
besondere und stellvertretend für weitere Bestimmungen an 
Artikel 112b Absatz 3, wo festgelegt wird, dass das Gesetz 
die Ziele und, soweit nötig, die Grundsätze der Eingliede
rung festlegt. Die Kantone sollen nicht mehr einzelne Ob· 
jekte zweckgebunden finanzieren, sondern in der Priorltä• 
tensetzung in den einzelnen Aufgabenbereichen mehr Spiel• 
raum gewinnen. Mindeststandards, obligatorische kantonale 
Behindertenkonzepte und die Pflicht zur interkantonalen Zu
sammenarbeit dienen als zusätzliche Sicherungsmechanis• 
men gegen einen Leistungsabbau. Die unterschiedliche Um
setzung einer Bundesvorgabe wie beispielsweise des An• 
spruchs Behinderter auf Eingliederung und Schulung ist 
nicht mit Ungleichbehandlung, Leistungsabbau oder gar 
Willkür gleichzusetzen. Entscheidend ist doch, dass mit der 
Kantonalisierung der kollektiven Leistungen angepasste Lö· 
sungen vor Ort gefunden, neue Modelle entwickelt und die 
Kosten besser kontrolliert werden können. 
Zur dritten Behauptung, es werde der Rechtsschutz fOr be• 
hinderte Personen abgebaut, halte ich als Entgegnung Fol· 
gendes fest: Heute ist im Bereich der kollektiven IV· 
Leistungen kein Rechtsweg fOr Invalide oder für Behinder
tenorganisationen vorgesehen. Mit dem NFA erfolgt eine 
klare Besserstellung, denn die Kantone müssen im Rahmen 
der Umsetzung der kantonalen Konzepte fOr die Betroffe• 
nen, für die Institutionen und legitimierten Organisationen ei
nen kantonalen lnstanzenzug vorsehen. Invalide bezie
hungsweise ihre Vertreter sind somit zwingend schriftlich 
Ober ihre Rechte zu informieren. Fazit: Mit dem NFA wird so-
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mit der Aufbau des Rechtsschutzes im Bereich der kollekti
ven Leistungen möglich. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktion, diese wichtigen 
Projekte nicht zu gefährden und mit der Mehrheit der Spezial
kommission NFA zu stimmen. 

Marletan Fernand (C, VS): II aura fallu une dizaine d'an
nees au Conseil federal pour presenter ce projet au Parla
ment. Cette duree de gestation en dit long sur l'enjeu et la 
difficulte de satisfaire chacun. On est aujourd'hui en pre
sence, II faut le soullgner, d'un concept elabore, callbre, eva• 
lue scientiflquement. Prendre le risque de toucher a cet 
equillbre savant, c'est menacer toute l'operation. C'est un 
peu, comme le disait tout a l'heure M. Marti Werner, a pren
dre ou a laisser. 
Cette revision forme un tout et represente davantage qu'une 
question d'ordre purement financier ou f1Scal. II s'agit de sa• 
voir si le federalisme raste une reponse au defi lance a notre 
Etat pour les decennies a venir. C'est la construction fede
rale qui est en Jeu et, si les disparites actuelles entre cantons 
forts et cantons falbles ne devaient pas s'estomper, c'est la 
cohesion de notre pays qui serait directement menacee. La 
tentation est grande de prendre ce dossier par le petit bout 
de la lorgnette, de faire des additions et de defendre des in• 
terflts cantonaux. MAme si cela est comprehensible, nous 
ne pouvons pas nous limiter a ce simple röle de commis 
voyageur. L.:enjeu est fondamental, et la question essentielle 
que l'on doit se poser est la suivante: quelle est !'alternative 
a cette nouvelle perequation? Sott en rester au systeme ac• 
tuel, dont on connait le bilan et le co0t, soit une harmonisa
tion materielle de la fiscalite que nous sommes nombreux a 
ne pas vouloir, car susceptlble notamment de conduire a un 
renforcement de la centralisatlon. 
Le chemin qui nous est propose par le Conseil federal est le 
seul a permettre d'attelndre l'objectif. Seulement volla, si l'on 
veut donner une chance a ce projet, il faut eviter de lui don
ner des coups de canif qul risquent de le rendre insipide et 
indigeste. S'agissant de la perequation des ressources, le 
resultat obtenu est le minimum duquel il ne faut pas s'ecar
ter. Je me permets de rappeler que, dans le projet du Con
seil federal, les disparites entre les cantons plus forts 
financierement et les cantons plus faibles restent pratique
ment du simple au double. 
Or, la perequation doit d'abord profiter a ceux qul en ont vrai
ment besoin. Je rappelte aussi que lors des deliberations en 
commission speciale, les experts consultes ont bien precise 
les consequences de l'inscription de plafonds dans 1a consti
tution visant a limlter les contributions. Fixer des limites de 
charges revient a renoncer au moins en partie au prlncipe 
selon lequel la perequation flnanciere doit pouvoir Atre pllo
tee en tout temps. A cet egard, l'article 135 alinea 3 est au 
coeur du mecanisme de la perequation. Compte tenu des 
perspectives peu rejouissantes des finances federales, liml
ter de maniere trop drastique la participation des cantons 
aux ressources elevees peut conduire a un exercice alibi 
faute de moyens disponibles. La cle de la reusslte de ce pro
Jet reside bien evidemment dans l'adhesion des cantons ri
ches. 
En conclusion, j'aimerals rappeler - je crois que c'est le lieu 
et le moment- que ce mäme Parlement est intervenu il y a 
deux ans, et dans un contexte difficlle par rapport a l'opinion 
publique,. pour sauver plusieurs mllliers d'emplols dans la 
partie la plus riche du pays. Mime les cantons de la periphe
rie ont contribue, parce qu'ils avaient compris que c'etait 
dans l'interlt de tout le pays. Aujourd'hui, cette solldarlte na• 
tionale doit jouer dans las deux sens. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Die grOne Fraktion findet auch, 
dass im Finanzdschungel zwischen Bund und Kantonen ei
niges nicht zum Besten bestellt ist und dass da eine Durch
forstung durchaus nötig ist. Es gibt auch interessante neue 
Ansätze In der NFA-Vorlage, wie die Töpfe für den sozlode
mographischen und für den geographisch-topographischen 
Lastenausgleich; sie weisen unserer Meinung nach in die 
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richtige Richtung. Allerdings ist dann die Art und Weise der 
Mittelbeschaffung zum Füllen dieser Töpfe wiederum sehr 
fragwürdig; dazu komme ich später noch. Die 1,8 Milliarden 
Franken, die es u. a. aus dem Sozialbereich braucht, um 
diese Töpfe zu füllen, finden wir natürlich ausserordentlich 
problematisch. 
Wenn wir eine Gesamtbilanz ziehen, sind die innovativen 
Ansätze zu wenig gewichtig. Wir Grünen werden dem vor
liegenden Projekt nicht zustimmen, da die Weichen insge
samt falsch gestellt werden. Statt dass die NFA-Vorlage die 
Schweiz fit für das neue Jahrhundert macht, zementiert sie 
schliesslich ein Staatsverständnis, mit dem man nicht nur 
ins letzte, sondern ins vorletzte Jahrhundert zurückkehrt. 
Bundesrat Villiger preist in neuerer Zeit das Projekt, das 
ja eigentlich einmal als Finanzausgleichsprojekt gestartet 
wurde, auffällig oft als Föderalismusprojekt, als letzte Ret
tung des Föderalismus sogar, für den Bundesrat Villiger 
schon die Totenglocke läuten hört, wenn wir hier dieser Vor
lage nicht zustimmen. Aber genau das schätzen wir Grünen 
anders ein. 
Unsere erste Kritik ist denn auch eine staatspolitische: Es ist 
ein Projekt, das nicht einfach die Kantone stärkt, sondern die 
grossen Kantone. Die kleinen Kantone werden nämlich vor 
die Wahl gestellt: Vogel, friss oder stirb! Lassen Sie mich 
das erläutern. Die Grössenverhältnisse zwischen den Kan
tonen sind eklatant. Ich möchte dazu ein paar Kennziffern 
nennen: Appenzell lnnerrhoden ist mit seinen 15 000 Ein
wohnern rund 80-mal kleiner als der Kanton Zürich. Dieser 
beschäftigt - hören Sie genau hin - mehr Staatsangestellte, 
als der Kanton Appenzell lnnerrhoden insgesamt Einwohne
rinnen und Einwohner hat. In den fünf grössten Kantonen, 
Zürich, Bern, Waadt, Aargau und St. Gallen, lebt mehr als 
die Hälfte der ganzen Bevölkerung der Schweiz. In den fünf 
kleinsten Kantonen, Glarus, Uri, Nidwalden, Obwalden und 
Appenzell lnnerrhoden, leben zusammen gerade mal 2 Pro
zent der schweizerischen Bevölkerung. Der flächenmässig 
grösste Kanton, Graubünden, ist 192-mal grösser als der 
kleinste, Basel-Stadt. Dieser weist aber umgekehrt eine 200-
mal grössere Bevölkerungsdichte als jener auf. Schauen wir 
noch kurz in die Wirtschaft und in die Verwaltung, so stellen 
wir fest, dass auch da die Unterschiede zwischen den Kan
tonen eklatant sind. Das Pro-Kopf-Einkommen im Kanton 
Zug ist zweieinhalbmal höher als im Kanton Jura, und in den 
kleinen Kantonen sind milizähnliche Verwaltungsstrukturen 
noch gang und gäbe, während in den grossen Kantonen 
professionelle Verwaltungen mit viel Know-how am Werke 
sind. 
Statt eine Gebietsreform anzupacken, die diese Disparitäten 
grundsätzlich und zukunftsweisend angeht, zementiert der 
NFA diese Ungleichheiten für das nächste Jahrhundert. Da 
bin ich eben mit Herrn Walker, der für die Kommission ge
sprochen hat, nicht einverstanden. Er erklärt das Ganze für 
noch nicht reif, er hat also in seinem Eintretensvotum eigent
lich auch deklariert, dass die Gebietsreform die richtige Ant
wort auf die Probleme wäre - aber eben, die Zeit sei noch 
nicht reif. 
Wir haben eine andere Einschätzung und sagen: Wir gehen 
mit diesem NFA in die falsche Richtung. Die Reise geht in 
die Vergangenheit, es wird nicht der grosse, neue Wurf ge
wagt, sondern die Weiche wird eben sogar in die falsche 
Richtung gestellt. Denn die unterschiedlichen Kantone, wie 
ich sie jetzt geschildert habe, werden sich in Zukunft überall 
dort zusammenzuraufen haben, wo sich der Bund aus bis
her von ihm geregelten Aufgabenbereichen zurückziehen 
und die Regelung den Kantonen überlassen will, z. B. eben 
bei der Eingliederung und Betreuung von Menschen mit Be
hinderungen oder im Strafvollzug. Diese ungleichen Kan
tone müssen sich nun miteinander arrangieren und darüber 
einigen, wie sie diese neuen Aufgaben in Zukunft lösen wol
len, obwohl z. B. im Behindertenbereich bereits gut funktio
nierende Lösungen vorhanden sind. Grosse Kantone 
besitzen genügend Personal mit den entsprechenden Kom
petenzen, um solche Herausforderungen zu meistern; klei
nen Kantonen bleibt, sich den getroffenen Lösungen zu 
unterziehen. Tun sie es nicht freiwillig, so werden sie zu ih-
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rem "Glück» gezwungen. Was das mit der Stärkung des Fö
deralismus zu tun haben soll, ist uns schleierhaft; undemo
kratisch ist es obendrein. 
Immer mehr Aufgaben sollen den ausufernden Konkorda
ten - der Konferenz der Kantonsregierungen, den regionalen 
Regierungskonferenzen, der Konferenz der Alpenkantone, 
den 17 verschiedenen Verwaltungskonferenzen - übertragen 
werden. Eine eigentliche vierte Ebene zwischen dem Bund 
und den Kantonen ist am Wuchern. Diese Tendenz wird 
durch den NFA noch massiv verstärkt. Hier haben wir ent
schieden etwas dagegen. Diese vierte Ebene gefällt uns aus 
demokratiepolitischen Überlegungen nicht, sind doch ihre 
Entscheide nicht der demokratischen Mitbestimmung der lo
kalen Parlamente unterstellt; diese können zu den Entschei
den in der Regel nur noch Ja oder Nein sagen. 
Es gilt ja zwar für Grüne "small is beautiful .. - aber nicht, 
wenn es auf Kosten der Demokratie, der Transparenz und 
der Gleichbehandlung geht. Deshalb ist es ehrlicher, Bun
deslösungen zu suchen; es ist ehrlicher, wenn dieses Parla
ment, das aus Vertreterinnen und Vertretern der ganzen 
Schweiz zusammengesetzt ist, demokratische Lösungen 
sucht, sie demokratisch aushandelt und ausmehrt. 
Die zweite Kritik ist eine sozialpolitische. Weil eben zum Fül
len der eingangs erwähnten geographisch-topographischen 
und soziodemographischen Töpfe freie Mittel benötigt wer
den, ging der Bundesrat auf die Suche und wurde unter an
derem im Behinderten- und im Sozialbereich fündig. Des
halb - und nicht etwa, weil die aktuelle Aufgabenteilung dort 
nicht funktionieren würde - muss der Sozialbereich herhal
ten. Wir Grünen befürchten, dass sich damit die Ungleich
heiten bei den Schwächsten der Gesellschaft verstärken 
könnten und dass die Kantone unter dem Spardruck die 
neuen, eben nicht zweckgebundenen Mittel nicht in erster Li
nie für die neuen Aufgaben im Behindertenwesen einsetzen, 
sondern dass sie sich dazu verführen lassen könnten, diese 
Mittel für Steuergeschenke für diejenigen, die es nicht nötig 
haben, zweckzuentfremden. 
Diese Befürchtungen sind nicht aus der Luft gegriffen, son
dern beruhen auf den Erfahrungen der letzten Zeit, nämlich 
dass den Reichen mehr gegeben und den Armen mehr ge
nommen wird und dass die Senkung der Steuerquote als Al
lerweltsmittel gegen alles und jedes Problem angepriesen 
wird. 
Aus diesem Grunde sind wir strikte gegen die Aufgabenum
verteilung im sozialen Bereich und werden den Antrag der 
Minderheit II (Goll), der genau dies verlangt, und auch den 
Einzelantrag Günter, der dies in abgeschwächter Form für 
den Schulbereich noch tut, unterstützen. Wir tun dies auch 
deshalb, weil wir - im Gegensatz zu meinen Vorrednern -
die Befürchtungen all jener in diesen Bereichen tätigen Insti
tutionen ernst nehmen, welche uns im grossen Ausmasse in 
den letzten Wochen zugetragen worden sind. Wenn man be
denkt, dass 178 000 Unterschriften in zehn Wochen zusam
mengekommen sind - das ist mehr, als es für eine Volks
initiative braucht-, dann ist das eine sensationelle Leistung. 
Dies zeigt doch einfach, wie gross die Beunruhigung und die 
Befürchtungen in diesen Milieus sind. Ich finde es auch un
sere Aufgabe, diese Befürchtungen und diese Beunruhigung 
ernst zu nehmen und ihnen Rechnung zu tragen. 
Die dritte Kritik am NFA ist eine finanzpolitische. Wie erklä
ren Sie es einem Bewohner, einer Bewohnerin unseres Lan
des, den es aus einem Zufall der Geschichte in den Kanton 
Jura verschlagen hat, dass er mehr als doppelt so viel Steu
ern zu bezahlen hat wie jemand, den es zufällig nach Zug 
verschlagen hat? Das ist eine eklatante Ungerechtigkeit. 
Hier zeigt der von der bürgerlicher Seite immer wieder ver
teidigte und zu einer Frage von "Sein oder Nichtsein des 
Föderalismus» hochgejubelte Steuerwettbewerb sein ganz 
hässliches Gesicht. Dieses Problem geht der NFA zu wenig 
gründlich an. Die Korrekturen bewegen sich in einem viel zu 
kleinen Bereich. Es wird zwar ein horizontaler Ressourcen
ausgleich geschaffen, aber dieser verteilt viel zu wenig wirk
lich um. Wer das Gejammer der finanzkräftigen Geberkan
tone noch im Ohr hat, kann unsere Einschätzung sicher 
nachvollziehen, dass es sich hier weniger um ein Föderalis-
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musstärkungsprojekt als um ein Projekt handelt, das die 
Erbsenzählermentalltät verstärkt. Es reduziert nämlich das 
Verhältnis zwischen den Kantonen auf die Frage, wer wem 
wie viel geben muss und wer von wem wie viel erhält. 
Fazit Diese Vortage ist staatspolitisch mutlos und rückwärts 
gewandt, demokratlepolitisch problematisch, sozialpolitisch 
ungerecht und finanzpolitisch zu wenig innovativ. Das ergibt 
in der Waagschale, aufgewogen gegen die guten Instru
mente, die ich eingangs erwähnt habe, eine zu einseitige 
Bilanz. Deshalb werden wir Grünen dem Projekt NFA nicht 
zustimmen. 

Rosslnl Stephane (S, VS): Comme l'ont dit les rapporteurs, 
nous avons affaire lci a un enorme chantier, fruit de toute 
une serie de demarches et qui dure depuls de nombreuses 
annees. Cela ne suffit cependant pas, selon le groupe socia
llste, pour eviter une lecture critique et reconsiderer un cer
tain nombre d'elements qui ont ete elabores et qui sont 
contenus dans ce projet. 
Pour notre part, nous aimerions d'abord insister sur un ele
ment qui releve plutöt de l'etat d'esprit. En effet, pour le Con
seil des Etats dans la verslon qu'il transmet a notre Conseil 
et pour la majorite de la commission, dont les representants 
sont systematiquement ou tres frequemment en mal d'effica
cite, voire d'efficience en matiere economique, force est de 
constater que dans le cadre de la reforme du federalisme et 
de la reflexion sur les structures mämes de notre Etat, on se 
resout a voir le progres dans des structures du siecle passe, 
qui sont desormais, selon le groupe sociallste, desuetes et 
inadequates. En effet, on ne peut plus - avec ce projet qui 
vise tout simplement la cantonalisation - garer des pollti
ques publiques eclatees entre 3000 communes, 26 cantons, 
la Confederation et en y ajoutant encore les agglomerations 
et des concordats. II sera bien evidemment ensuite facile de 
crier a l'inefficacite de l'Etat. 
D'autre part, relevant de l'etat d'esprit toujours, j'aimerais 
ajouter que dans ce debat, en categorisant les polltiques 
que nous sommes, entre d'un cöte les progressistes, c'est
a-dire ceux qui cantonalisent dans le cadre de cette reforme 
et qui sont favorables au projet, et de l'autre cöte les conser
vateurs, essentiellement la gauche, c'est-a-dire ceux que 
l'on declare comme etant des centrallsateurs, je trouve 
qu'on evacue taute une serie de vrais problemes, parce 
qu'en effet on pourrait utiliser beaucoup mieux les ressour
ces disponibles en touchant aux structures institutionnelles 
de notre pays taut en conservant le federalisme. Ceci doit 
ätre clairement dit, la gauche ne veut pas supprimer le fede
ralisme. Par contre, elle veut demeler aussi l'echeveau com
plexe des relations entre les differents niveaux institution
nels qui constituent ce pays. 
Malheureusement, et nous l'avons entendu ä plusieurs repri
ses encore ce matin dans ce debat, II y a deux elements qui 
nous paraissent discutables: d'une part, on postule entre !es 
niveaux instltutionnels la concurrence comme etant une 
saine dynamique, ce qui peut s'averer du point de vue des 
inegalites de traitement et de la democratie partlculierement 
douteux; et d'autre part on peralyse nos structures en les 
rendant encore plus complexes que ce qu'elles sont. Cecl 
nous paraft poser veritablement probleme, d'autant plus que 
la coordination, qui est prevue dans ce projet, sonne parfai
tement creux a la lecture de 1a realite. Par consequent, nous 
voyons dans ce cantonalisme exacerbe non pas forcement 
un progres, mais un maintien du statu qua, voire pire en
core. 
Autre element qui nous pose probleme - sur lequel je ne 
m'etendrai pas parce que 1a propositlon de la minorite II 
(Goll) a ete developpee - c'est le probleme de l'arbitraire qui 
peut ätre contenu dans taut le volet social. Nous avons evlte 
soigneusement dans toutes nos reflexions d'apprehender 
ies consequences effectives qui en resulteraient pour les 
personnes beneflciaires de prestations sociales; nous avons 
evite d'analyser rigoureusement ces consequences. Et ceci 
pourrait ätre particulierement problematlque dans un pro
cessus de decision dont nous souhaitons qu'il se fasse en 
connaissance de cause. 
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Avec ce projet, on va faire dans certalns domalnes un pas 
en arrlere d'une dizaine d'annees et detruire toute une serie 
d'efforts de coordination et d'harmonisatlon, de standards, 
de criteres de quallte qui ont ete mls en place, par exemple 
via les planifications pour les institutlons pour personnes 
handicapees. Ceci nous paraft particulierement navrant et 
totalement inadequat perce qu'on avalt veritablement trouve 
un mode de fonctlonnement qul etait satisfaisant. 
Par consequent et en conclusion, nous craignons, non pas 
par manque de confiance a l'egard des cantons, mais en rai
son d'une analyse rigoureuse des faits et des situations 
existent actuellement dans les cantons, un renforcement 
des inegalites en matiere sociale, et nous deplorons qu'il n'y 
alt eu dans ce projet aucune vision, ni aucune approche 
geopolitique du federalisme. 
C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste vous de
mande de soutenir les propositions des minorites 1 (Martl 
Werner) et II (Goll) et, le cas echeant, la proposition subsi
diaire Günter. 

Fissler Hildegard (S, SG): Die Neugestaltung des Finanz
ausgleiches und der Aufgaben zwischen Bund und Kanto
nen wäre ein wichtiges Zukunftsprojekt für die Schweiz. Es 
betrifft nicht nur den Ausgleich zwischen Kantonen mit unter
schiedlicher Finanzkraft, sondern beschlägt auch Fragen 
von Föderalismus und Demokratie in unserem Land. Die SP 
hat sich daher schon früh und sehr intensiv mit diesem Pro
jekt auseinander gesetzt und sich im Rahmen der Vernehm
lassung sehr kritisch geäussert. Leider haben die Beratun
gen im Ständerat und in der nationalrätlichen Spezialkom
mission unsere Bedenken nicht entkräftet, im Gegenteil: Ur
sprünglich war der NFA ein finanzielles Projekt, das die 
Finanzströme zwischen dem Bund und den Kantonen ent
flechten und vereinfachen sollte. Neben einem allerdings nur 
minimalen Ausgleich der Finanzkraft der Kantone wurden in 
der Vernehmlassungsvorlage Effizienzgewinne von zwei Mil
liarden Franken pro Jahr angekündigt - ein Segen für die 
momentane Finanzsituation des Bundes. Doch genauso wie 
bei der Lancierung des Steuerpaketes 2001 hat sich der 
Chef des Finanzdepartementes stark verrechnet. Heute wird 
von Gewinnen nicht mehr geredet - im Gegenteil -, wohl 
aber von einer Revitalisierung des Föderalismus. Das Fi
nanzprojekt wurde zu einer Föderalismusreform hochstili
siert. 
Der neue Finanzausgleich im engeren Sinn enthält zwar in
novative Instrumente wie den Ressourcenausgleich oder 
den soziodemographischen Lastenausgleich, und im Teil der 
Aufgabenentflechtung machen einige Vorschläge durchaus 
Sinn. Wesentliche Mängel wurden aber weder nach der Ver
nehmlassung noch in der parlamentarischen Beratung aus
gemerzt: 
1. Die Chance zur Harmonisierung der Steuerbelastung der 
Menschen in den verschiedenen Kantonen wurde vertan. 
Auch in Zukunft wird man In Zug viel weniger Steuern zahlen 
als in Delemont, nämlich etwa die Hälfte. 
2. Das Projekt leidet am inneren Widerspruch zwischen dem 
Abbau der Disparitäten durch den neuen Finanzausgleich 
und dem so genannt gesunden Wettbewerb zwischen den 
Kantonen als Doktrin. Das eine geht nicht, wenn man das 
andere will. Man kann nicht Disparitäten abbauen und auf 
der anderen Seite den Steuerwettbewerb hochleben lassen. 
Dagegen hilft auch mehr Transparenz nichts. 
3. «Wer zahlt, befiehlt» wird quasi zur Verfassungsnorm er
hoben. Das ist aber nicht verträglich mit der innerschweizeri
schen Solidarität, die bisher durch den horizontalen und 
vertikalen Finanzausgleich und durch regionale Förderpro
jekte gelebt wurde. 
4. Die Ungleichbehandlung in den verschiedenen Kantonen 
wird vergrössert. Eine Kantonalislerung von Aufgaben ohne 
verbindliche Vorgabe fOr Mindeststandards führt zu nicht 
nachvollziehbarer und inakzeptabler Ungleichbehandlung 
der Bevölkerung. Beispiele, die das heute schon zeigen, 
sind die Prämienverbilligung bei der Krankenversicherung 
oder die Anwendung der SKOS-Richtlinlen bei der Sozial-
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hilfe. Neu wird das z.B. «dank» dem NFA auch in der Son
derschulung behinderter Kinder und Jugendlicher passieren. 
5. Heute funktionierende Systeme werden aufs Spiel ge
setzt; als Beispiel nenne ich die Behindertenpolitik. 
6. Der «Kantönligeist» lebt unter dem Deckmantel des Föde
ralismus auf. z. B. bleibt es den Kantonen überlassen, ob 
und zu welchen Bedingungen jemand Stipendien oder ein 
Ausbildungsdarlehen erhält. Das ist für mich mit meinem 
Verständnis von Föderalismus nicht vereinbar. 
7. Interkantonale Organe sollen durch interkantonale Ver
träge Recht setzen können. Diese Idee einer vierten Staats
ebene zwischen Bund und Kantonen führt zu einem 
eigentlichen Demokratiedefizit. Das direkte Mitgestaltungs
und Mitwirkungsrecht der Bevölkerung wird arg beeinträch
tigt 
Ein so wichtiges Vorhaben wie der NFA muss sich am Ziel 
messen lassen, bestehende Ungleichheiten für die Bevölke
rung abzubauen. Diese grundlegende Forderung erfüllt der 
NFA nicht. Weder der Ständerat noch die nationalrätliche 
Spezialkommission waren willens, diesen Anspruch durch 
die Korrektur des bundesrätlichen Projektes durchzusetzen. 
Falls unser Rat nicht zu einer eigentlichen Kehrtwende be
reit Ist, wird die SP-Fraktion die Vorlage aus staats- und so
zialpolitischen Überlegungen mindestens im ersten Teil 
ablehnen. Wir unterstützen deshalb die Anträge der Minder• 
heiten 1 (Marti Werner) und II (Goll) und den Eventualantrag 
Günter. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Das Projekt NFA strebt drei zen
trale Ziele an: 
1. eine gewisse Steuerharmonisierung, also die Verminde
rung der grossen und wachsenden Ungleichheit bei der 
Steuerbelastung zwischen den Kantonen; 
2. einen Effizienzgewinn bei der staatlichen Leistungserbrin
gung, bewirkt durch die Entflechtung der Finanzströme zwi
schen Bund und Kantonen und den damit verbundenen 
Aufgaben; 
3. die Revitalisierung der Kantone als politische Akteure, 
worunter aber nicht die Revitalisierung des Kantönligeistes 
verstanden werden sollte, sondern die Revitalisierung der 
Problemlösungskapazität der Kantone. 
Die Qualität des Projektes N FA muss sich daran messen 
lassen, ob diese drei Ziele erreicht werden. 
Das erste Ziel, der Abbau der Steuerdisparitäten, wird klar 
verpasst. Zum einen ist die Harmonisierungswirkung von al• 
lern Anfang an relativ bescheiden, zum anderen aber - das 
fällt weit mehr ins Gewicht - weiss niemand, wie lange die 
Harmonisierungswirkung anhalten wird. Wir haben diese 
Frage in der Kommission mehrfach gestellt, die Antwort von 
allen möglichen Seiten war Immer dieselbe: Wir wissen es 
nicht. Das war zweifellos eine ehrliche Antwort, weil die ge
wählte Harmonisierungsmethode ja bewusst nicht mit einem 
dynamischen Systemteil versehen wird. Hätte man die An
gleichung der Steuerbelastung auf längere Zeit hinaus si
chern wollen, dann hätte man z. B. ein Bandbreitenmodell 
einführen müssen. Das aber will die bürgerliche Mehrheit 
ebenso wenig, wie der Bundesrat es will. Ihr wahres Ziel 
heisst eben nicht Steuerharmonisierung, sondern Steuer
wettbewerb. Der Steuerwettbewerb ist aber gerade jene 
Kraft, die die Belastungsunterschiede erzeugt oder zumin
dest verschärft. Damit aber ist das erste Ziel des Projektes 
NFA, die Steuerharmonisierung, ausser Reichweite, und das 
Ist ein schwerer Mangel. 
Auch das zweite Ziel, der Effizienzgewinn für Bund und Kan
tone, wird nicht erreicht. Zwar geben sich der Bundesrat, die 
Verwaltung und die Kantonsvertreter überzeugt, dass ein Ef
fizienzgewinn erreicht werde. Nur, bemessen kann ihn nie
mand. Es war viel von Glauben und von Hoffen die Rede. 
Aber Hoffen und Glauben genügen uns nicht. Es stimmt uns 
nachdenklich, wenn sich ein zu Beginn des Projektes NFA in 
Aussicht gestellter Effizienzgewinn von annähernd 3 Milliar
den Franken im laufe der Kommissionsberatungen in nichts 
auflöst, dies aber nicht etwa wegen Kommissionsentschei
den, sondern blass wegen einer realistischeren Beurteilung 
der Vorlage durch ihre Autoren. 
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Die Tatsache, dass mit dem NFA den Kantonen 1 Milliarde 
Franken ohne Zweckbindung übertragen wird, nährt bei uns 
die Befürchtung, dass am Schluss kein Effizienzgewinn her
ausschaut, sondern eine schlechtere Leistungsqualität. Das 
wird dann der Fall sein, wenn die Kantone, wie von uns 
befürchtet, unter dem Druck des Steuerwettbewerbs die 
zweckbindungsfreie Milliarde in Steuersenkungen statt in 
Dienstleistungen investieren. 
Das dritte Ziel, die Revitalisierung der Kantone als politische 
Akteure, wird vielleicht erreicht, aber zu einem Preis, den wir 
nicht bezahlen wollen. Die Konkordate sind als Methode der 
interkantonalen Zusammenarbeit schon bisher nicht über 
alle Zweifel erhaben. Sie leiden ja offenkundig unter einem 
Demokratiedefizit, sie leiden aber auch unter einer zweifel
haften Problemlösungskapazität. Ich erinnere Sie an die 
Konkordate über Heilmittel oder Submissionen, die durch 
Bundesgesetze abgelöst werden mussten. Nun will das Pro
jekt NFA das Instrument Konkordat in Gestalt der Allgemein• 
verblndlicherklärung zu einer neuen Staatsebene aufwerten. 
Konkordate sollen unter bestimmten Umständen landesweit 
Geltung erhalten können. 
Wir halten diese Allgemeinverbindlicherklärung für überflüs
sig und falsch. Wenn etwas im ganzen Land gelten soll, 
dann haben wir dafür die Bundesgesetze, erlassen von den 
eidgenössischen Räten. Revitalisierung der Kantone kann 
gerade nicht heissen, sie zu einem «Ersatzbund» zu ma
chen. Revitalisierung müsste heissen, die Kantone hand
lungsfähig zu machen, in den neuen, traditionelle Grenzen 
überschreitenden Räumen, genannt Region oder Agglome
ration. 
Weil die drei erwähnten Ziele nicht erreicht werden, bitten 
wir Sie, den Nichteintretensantrag zu unterstützen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Mein Vorredner aus der SVP-Frak
tion ist materiell auf die NFA-Vorlage eingegangen. Das 
werde ich nicht machen. Ich werde Sie auf ein paar Schlüs
selpunkte des NFA aufmerksam machen und - obwohl oder 
gerade weil ich Sprecher der SVP-Fraktion bin - einige Ge
danken und Feststellungen aus Sicht der Geberkantone ein
bringen. 
Ich bin Abgeordneter des Kantons Zug, und meine Interes
senbindung ist somit offen gelegt. Zug ist einer der kleinsten 
Kantone mit einer überdurchschnittlichen Finanzkraft. Die 
Bevölkerung des Kantons Zug wird pro Kopf je nach Aus
gang der Verhandlungen 1000 bis 1300 Franken mehr zu 
bezahlen haben. Die sechs bis sieben Geberkantone wer
den je nach Ergebnis der Debatte 1 bis 1,2 Milliarden Fran
ken in den NFA eingeben. 
Die Geberkantone sind nicht gegen die Neugestaltung der 
Finanzströme, im Gegenteil: Der Föderalismus und die För
derung der Kantonsautonomie sind uns wichtig. Die Ent
flechtung zwischen Bund und Kantonen und zwischen den 
Kantonen untereinander, wie sie dem NFA jetzt zugrunde 
liegt, fördert die Eigenverantwortung. Dass die SVP und die 
finanzstarken Kantone für Eintreten und für eine lösungsori
entierte Neugestaltung des Finanzausgleichs sind, hängt 
auch damit zusammen, dass damit die von den Linken stets 
propagierte Steuerharmonisierung in Zukunft chancenlos 
sein wird. 
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir mit diesem 
Vorhaben einige Artikel der Bundesverfassung ändern. Das 
heisst, dass wir uns in der Vorlage 1 auf das Wesentliche 
beschränken. 
Die Vorlage, wie sie der Ständerat beraten hat, scheint der 
SVP im Grassen und Ganzen richtig zu sein. Eine klare Auf-
gabenteilung, die nständigkeit der Kantone und die Ent-
flechtung zwi und Kantonen, aber auch - das ist 
für uns wichtig - eine obere Grenze für die Belastung der 
Geberkantone, die zeitliche Limite des Härteausgleiches 
und auch die Allgemeinverbindlichkeit interkantonaler Ver
träge sind für uns wichtige Eckpfeiler. Sie werden für uns 
auch bei der Schlussabstimmung entscheidend sein. 
Die SVP-Fraktion lehnt die Minderheitsanträge der Rats
.linken ab. Im Namen der SVP-Fraktion fordere ich die ande-
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ren bürgerlichen Parteien auf, bei diesem sehr wichtigen 
Geschäft - dort, wo keine bürgerlichen Minderheiten vorlie
gen - der Kommission zu folgen und die vielen Einwände 
der Ratslinken abzulehnen. 

Ruey Claude (L, VD): Vous le voyez bien, ca qui est en jeu, 
c'est le federalisme, c'est la diversite, c'est le respect des 
identites et, coincidence historique, voila 200 ans que les 
cantons de Thurgovie, d'Argovie, de Saint-Gall, du Tessin, 
des Grisons et de Vaud entraient dans la Confederation a la 
faveur de l'Acte de mediation. 
Et que dit precisement cet Acte de mediation que l'on fAte 
depuis 200 ans maintenant? Eh bien, il dit simplement que 
notre federalisme n'est pas le fruit d'ideologies, que notre fe
deralisme n'est pas l'instauration d'un systeme qu'on a im
pose, mais que notre federalisme est le fruit de l'histoire, de 
la diversite de fait - historique, religieuse, culturelle - de ce 
pays, diversite qui ne peut pes Atre prise dans un corset de 
regles taillees a la hache et imposees sans discernement ni 
pesee d'interAts. II est d'ailleurs piquant qu'en cette annee 
de blcentenalre, certalns intervenants ne se soient pas sou
venus que Napoleon, qul avait voulu cantraliser et mettre en 
placa des organisations ä la franyalse totalement irrespec
tueuses de notre diversite, s'est «casse la figure» - si vous 
me passez l'expression - et qu'intelligemment, II en est 
venu, avec l'Acte de mediation, ä reconnaitre que notre pays 
est forme de sa diversite et qu'a chasser le natural, il revient 
au galop. 
En d'autres termes, ca pays n'est pas fait pour Atre gare 
d'une maniere uniforme. Vouloir l'enfermer dans une unlfor
mite est tout slmplement impossible. II vaut bien mieux tlrer 
parti de la richesse de cette diversite et laisser aux cantons 
le soin de s'organiser aussi librement qua possible. C'est ce 
que le groupe liberal affirme, a toujours affirme et defendu. 
Cela ne signifie pas pour autant que doive regner le chacun 
pour soi. II y a aussi, en corollaire de la souverainete des 
cantons confederes, l'exercica de la solidarite confederale et 
ie developpement de la collaboratlon intercantonale. C'est 
precisement ce que vise la nouveUe perequation financiere 
et la reforme de la repartition des täches par la perequatlon 
proprement dite, par la compensation des charges, par la 
compensation des cas de rigueur, par le desenchevAtrement 
des täches et du financement - tres important - et par le 
soutien ä la collaboration intercantoliale. Ces Instruments 
doivent permettre et permettent de redynamiser le federa
lisme et la democratie de proxlmite. 
Le federalisme, ce n'est pas seulement dans les discours 
qu'on doit l'appliquer; ce n'est pas un mausolee qu'on dolt 
lui dresser; on ne dolt pas le conserver dans le formol; II faut 
le faire vivre et c'est ce que nous voulons, car il est constam
ment menace. La paresse intellectuelle - on a pu le consta• 
ter dans quelques dlscours d'aujourd'hui - consiste ä dire 
que quand II y a un probleme difficile, il taut le confier ä la 
Confederation; quand II y a un probleme qui pose quelques 
questlons importantes, il faut tout de suite que ce soit la 
Confederation qui s'en occupe. Cela, c'est le centralisme 
conservateur que l'on rencontre ä quelques endrolts, et blen 
souvent, malheureusement, dans la gauche de cette assem
blee. Ce matin mime, et j'aimerais lui rendre hommage, M. 
Jacques Neirynck, presse de trouver une solution federale a 
l'ouverture des magasins, a rappele qu'on pouvait regler la 
questlon dans les cantons. Eh bien, ya, c'est ne pas ceder ä 
la paresse intellectuelle du centralisme, c'est faire vivre le fe
deralisme. Et je ne comprends nl le groupe soclaliste, ni le 
groupe ecologiste, de la mAme manlere, qul n'arl'Atent pas 
de dire qu'il taut de la democratie de proximlte et qul s'oppo
sent a un projet qul la renforce; des partls qul ont peur de la 
mondlalisation alors que, preclsement, le federalisme est un 
corollaire de la mondialisatlon, ou les citoyens se retrouvent 
dans des cercles proches d'eux-mAmes, qui sont des socles 
identitaires et qui viennent en complement de ce que peut 
Atre la pasteurisation ou le decervelage de la mondialisation. 
Si vous me permettez une parenthese, j'etais il n'y a pas 
longtemps ä Bressanone. ä Brixen en fait puisque c'est 
comme cela que l'endroit est appele sur place, dans le Tyrol 
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du Sud Italien, ä une conferenca Internationale. Les repre
sentants des reglons d'Europe s'y battalent, preclsement ä 
propos de mondiallsatlon et de l'Accord general sur le com
merce des servlces, pour que dans le domaine culturel en 
partlculier - les bibliotheques, la recherche, les archives, les 
universites, les musees -, on ne mette pas en place des re
gles cantralisees - les regles de l'OMC - afin de ne pas ca
der ä ce qui seralt la «macdonaldisatlon» de la culture. 
Parce qua nous tenons ä la diversitel La diversite, c'est, en 
fait, le respect de notre identitel Et c'est cela qui est en 
cause dans ce dossier. 
Qui plus est, le federalisme - et on le voitl - c'est aussl la 
possibilite d'Atre un laboratoire d'essal. On a telJement peur 
de la concurrence, de la creativitel On a tellement peur de 
voir des gens qui, tout ä coup, developpent de bonnes prati
ques; qui font des essais qul ensuite peuvent essaimer dans 
d'autres endroits, dans d'autres cantons ou dans d'autres 
reglons, si c'est en Europa. Je ne comprends pas catte 
cralnte de la gauche qui me paratt preclsement aller en sens 
contraire d'efforts qul se font aussi sur le plan europeen. Je 
pense aux declarations de M. Erwin Teufel, president du 
Land de Bade-Wurtemberg, a la Convention europeenne et 
a la Convention europeenne elle-mAme, qui essaye de rein
troduire la subsldiarite et le federallsme lä ou ll a trop disparu 
en Europa. 
C'est vous dire que le groupe liberal est favorable ä ce pro
jet; c'est vous dire qu'il est favorable ä cette perequation, 
complement solidalre a l'autonomie des cantons, en sa
chant qu'il y a un equilibre a trouver entre entraide et com
petitlvite - car la competltivlte est source de progres, con
trairement a ce qu'on a blen voulu dire. II ne faut pas tuer la 
concurrence des prestations; c'est ainsi qu'on est plus crea
tifl II ne faut pas non plus tuer la concurrence fiscale. J'aime 
bien entendre les gens qui disent: «II faudralt harmoniser to
talement le fisc.» Savez-vous qu'en dix ans, la quote-part 
fiscale dans ce pays a dejä augmente de 1 0 pour centl 
Alors, ce n'est certainement pas en supprimant la concur
renca fiscale qu'on va Inverser cette tendance ä l'augmenta
tion constante de la quote-part fiscale qui est totalement 
contralre ä l'interit de nos concltoyens. Donc, soutenons un 
systeme de perequation qui tienne compte de la capaclte en 
ressources des cantons, qui etablisse une solidarlte, mals 
qui ne tue pas la concurrence fiscale, qui doit rester. 
De mAme, s'agissant de la collaboration, on est venu dauber 
sur les concordats antidemocratlques: excusez-moi, mais 
les concordats font l'objet de longues negociations; ils sont 
ensuite soumis au Grand Conseil pour ratification. Et qui 
plus est, II y a des moyens d'introduire les parlements canto
naux plus avant dans la dlscussion des concordats. La Con
ference des gouvernements de Suisse occidentale, que j'ai 
eu l'honneur de presider, a mis en place une convention in
tercantonale en Suisse occidentale, qui cree des commis• 
slons suivant les dosslers lntercantonaux dans les parle
ments cantonaux, qui cree une commission interparlemen
taire de Suisse occldentale pour suivre les dosslers, pour 
partlciper a la discusslon de la negociation et pour pouvoir 
faire part de son point de vue avant signature d'un concordat 
intercantonal. II y a donc des solutlons cantonales et federa
listes, intercantonales et federalistes qul sont posslbles dans 
ce domaine-lä. Que l'on ne cede pas de nouveau au conser
vatlsme: «On a toujours fait comme i;a, on ne peut pas 
changer, ne changeons pas, restons-en a la centrallsation.» 
Ce dossler a, sur ce plan, un defaut aux yeux du groupe li
beral, c'est la declaration de forca obligatoire des cantons. 
On le comprend; on comprend que dans neuf domaines, on 
se dlt qu'il y a necesslte d'une collaboration lntercantonale, 
et on se dit que s'il y avait un ou deux moutons nolrs qul ne 
collaboraient pas, il faudrait peut-lltre las forcer ä le faire. 
Mais ca faisant, on est en falt en contradlction avec le fede
ralisme lui-mime, qui veut que les cantons solent souve
rains. Cette contradiction dans le projet n'est pas vraiment 
resolue. Le groupe liberal auralt prefere des incltatlons fi
nancleres, des mecanismes lncitatifs plut0t que des meca
nlsmes coercitifs, et ll presentera sans doute une proposltion 
a ce suJet. 
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Cela etant, cette reforme de la perequation financiere et de 
la repartition des täches est le fruit d'un long travail; je l'ai dit, 
d'un travail qui n'est pas seulement a venerer parce qu'il est 
long, parce qu'on peut aussi longuement se tromper. En l'oc
currence, c'est un travail qui est imaginatif, qui est creatif, 
qui est tout le contraire du conservatisme, qui est tout le con
traire de la peur du changement. C'est quelque chose que 
nous devons aborder cränement et avec courage. 
C'est ce que fera le groupe liberal en entrant en matiere. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 11.35 Uhr 
La seance est /evee a 11 h 35 
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Wirz-von Planta Christine (L, BS): NatOrlich haben wir im
mer die Vorteile für unseren Kanton - bei mir handelt es sich 
um Basel-Stadt - im Hinterkopf, wenn wir eine Vorlage be
handeln. Aber im Falle des NFA sind die Regelungen für die 
Verbundaufgaben von Bund und Kantonen und der Lasten
ausgleich zwischen den Kantonen wohl für jeden Kanton 
von grösster Bedeutung: sowohl für die finanzstarken und 
die finanzschwachen Kantone als auch für diejenigen Kan
tone, die Zentrumsfunktionen für ganze Regionen Oberneh
men. Wir dOrfen nicht die Vorteile und Nachteile für den 
einzelnen Kanton gegeneinander abwägen, sondern wir 
sollten solidarisch das Gesamtkonzept beurteilen und auch 
ein wenig Vertrauen in die Gemeinde--, Kantons- und Bun
desebene beweisen. 
In der Bundesverfassung ist bereits heute - allerdings sehr 
generell - festgeschrieben, dass der Bund nur Aufgaben 
übernimmt, die einer einheitlichen Regelung bedOrfen. Der 
NFA beinhaltet. dass der Bund nur Aufgaben Obernehmen 
soll, die die Kraft der Kantone Obersteigen. Nach dem 
Grundsatz der Subsidiarität - wir werden noch darauf zu
rOckkommen -, der neu in der Bundesverfassung verankert 
werden soll, soll der Staat nur Aufgaben übernehmen, wel
che von der Gesellschaft nicht erfüllt und von den Kantonen 
nicht wahrgenommen werden können. Die Kompetenzen 
und Aufgaben mOssen entflochten werden, denn heute ist 
das Beziehungsnetz zwischen Bund und Kantonen unüber
sichtlich gestaltet. Die Lösung liegt uns vor. Sieben Aufga
benbereiche sollen integral in die Verantwortung des 
Bundes fallen, dreizehn Aufgabenbereiche in die Verantwor
tung der Kantone. Es wird jedoch immer Aufgaben geben, 
welche nicht klar einer Ebene zugeordnet werden können, 
d. h. Aufgaben, die von beiden Staatsebenen gemeinsam zu 
erfüllen sind. Dies sind die Verbundaufgaben, bei denen die 
Kantone und der Bund untereinander Leistungsvereinbarun
gen abschliessen und Globalbudgets aushandeln können -
ein Trend, der schon seit längerem zwischen Gemeinde
und Kantonsebene angestrebt wird und der sich bewährt. 
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Der NFA ist somit ein äusserst modernes Instrument von 
grösster staatspolitischer Bedeutung. Neu sollen die Kan
tone zur interkantonalen Zusammenarbeit verpflichtet wer
den können, indem für kantonsübergrelfende Leistungen 
finanzielle Ausgleiche vorgesehen werden. Natürlich liegen 
einem solchen Vorhaben unzählige Voraussetzungen und 
Einverständnisse zugrunde, und es Ist klar, dass der Bund 
einen entsprechenden Interkantonalen Vertrag nicht einfach 
von sich aus verbindlich erklären darf. Das würde einer aus
geglichenen Kompetenzverteilung wirklich widersprechen. 
In einem detaillierten Verfahren werden die Kantone in res
sourcenstarke und -schwache Kantone eingeteilt. Beim fi. 
nanziellen Lastenausgleich werden die ressourcenschwa
chen Kantone zum Handkuss kommen. Leistungserbringer 
sind der Bund und die ressourcenstarken Kantone. Die Be
fOrchtungen, dass dabei Kantone wie Zug und Zürich tief in 
den eigenen Staatssäckel greHen müssen, sind verständ
lich, und das Argument, dass wichtige Wirtschaftsstandorte 
nicht übermässig zur Kasse gebeten werden sollen, weil 
eine Schwächung eines Wirtschaftsraumes negative Auswir
kungen auf die ganze Schweiz haben könnte, Ist auch sehr 
ernst zu nehmen. In diesem Zusammenhang wird die Aus
richtung von Beiträgen an Projekte des Agglomeratlonsver
kehrs für grenznah gelegene Kantone wirklich von Bedeu
tung sein. 
Gegensteuer zu den berechtigten Befürchtungen wird mit 
der Begrenzung der zu leistenden Beiträge nach unten und 
nach oben vorgegeben. Die Leistungen sollen nie mehr als 
drei Viertel der Leistungen des Bundes überschreiten. Doch 
der tragende Gedanke beim NFA ist sicher der Wunsch, 
dass eine gute Partnerschaft zwischen Bund und Kantonen 
und zwischen den Kantonen erreicht wird, dass die Kompe
tenzzuweisungen geregelt werden und dass den Gegeben
heiten, sei es aufgrund der soziodemographlschen oder 
eben der topographischen Gegebenheiten, wirklich auch 
Rechnung getragen wird. Ferner begrOssen wir es natürlich, 
dass der NFA den föderalistischen Vorstellungen auch der 
Liberalen entgegenkommt, denn eine Steuerharmonisierung 
streben wir in keinem Falle an. Einern verantwortbaren Aus
gleich der Steuerbelastungsunterschiede hingegen können 
wir zustimmen. 
Die Liberalen sind für Eintreten. 

Studer Heiner (E, AG): Gestern Morgen wurde diese Vor
lage von den einen so gelobt, wie wenn sie das Ideal eines 
Geschäftes wäre. Von den anderen wurde sie praktisch ver
dammt, wie wenn sie eine Katastrophe wäre. Unsere Frak
tion bewegt sich bei dieser Vorlage irgendwo In der Mitte 
zwischen diesen ausgeprägten Empfindungen. Wir treten 
auf diese Vorlage ein, weil wir der Überzeugung sind, dass 
hier die Richtung stimmt. Wir haben immer die Auffassung 
vertreten - und wir vertreten sie weiterhin-, man mOsse die 
Aufgaben der verschiedenen Stufen unseres Staatswesens 
noch viel mehr entflechten, um Finanzierung und Entscheid 
möglichst nahe zueinander zu bringen. Diese Vorlage bringt 
also Schritte in diese Richtung. Wir hätten im Grunde ge
nommen mehr gewünscht, wir sind uns aber auch der Reali
täten bewusst, die es bei dieser Vorlage gibt. 
Wenn wir eintreten, wenn wir also Nichteintretens• und 
Rückweisungsanträge ablehnen, helsst das nicht, dass wir 
einfach schlucken, was die Mehrheit bringt. Sie stellen fest, 
dass ich einige Minderheitsanträge unterzeichnet habe. Wir 
wollen vor allem das, was im Zusammenhang mit den So
zialinstitutionen gekommen Ist, sehr ernst nehmen. Wir sind 
nicht der Meinung, dass nur der Bund einen guten sozialen 
Standard sicherstellt. Wenn man das meinen worde, wäre 
das ja eine Beleidigung der Kantone. Unsere Parteien sind 
auch in den Kantonen in den Parlamenten vertreten und ha
ben dort die Pflicht zu schauen, dass diese sozialen Krite-
rien auch bei den Aufgaben, die an die Kantone delegiert 
sind, sachgerecht angewendet werden. 
Was es a~er *braucht, ist dies: Dort, wo es Übergänge gibt, 
müssen die Ubergangsbestlmmungen rechtlich klar und in 
Ordnung sein. Da haben wir in unserem Staatswesen ein 
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Negativbeispiel aus den letzten Jahren, das eben Angst 
macht: Das ist der Bereich der Drogentherapie. Ich kenne 
diesen Bereich deshalb gut, wen ich Präsident des Schwei
zerischen Dachverbandes Stationäre Suchthilfe bin. In die
sem Bereich war es aufgrund eines Versicherungsgerichts
entscheides von 1996 klar, dass von der Invalidenversiche
rung nicht mehr generelle Beiträge bezahlt werden müssen. 
Man hätte einige Jahre Zeit gehabt, das rechtlich zu klären. 
Man hat zwar Gremien eingesetzt, die versucht haben, ein 
so genanntes Finanzierungsmodell auszuarbeiten, Beim 
Übergang zu diesem Jahr stand das Finanzierungsmodell 
auf dem Papier, aber die Überaänge waren nicht geregelt, 
kein Kanton war dabei, und die Angste und die Unsicherhei
ten waren so stark, dass eben viele der bewährten Institutio
nen um ihre Existenz bangen mussten und müssen. 
Das darf nicht passieren. Wo es bei den Aufgaben Über
gänge gibt, muss schon im Gesetz klar geregelt sein, wer 
was bis wann sicherstellen muss, weil es sonst schief her
auskommt. Wir werden bei den Anträgen im Sozialbereich 
also versuchen, differenziert Stellung zu nehmen und eben 
auch diese Ängste auszuräumen. 
Weil ich Aargauer bin, habe Ich noch eine Bemerkung - es 
haben ja auch viele andere Sprechende gerade ihre kanto
nale Befindlichkeit eingebracht. Es gibt diejenigen, die von 
dieser Vorlage echt profitieren. Andere meinen, sie müssten 
zu viel bezahlen, können es sich aber leisten. Wenn Sie die 
Rechnung machen, sehen Sie, dass der Aargau der Dumme 
dazwischen ist, dass er aber leider keine anderen Kantone, 
die in einer ähnlichen Situation sind, als Partner hat. Wir ha
ben uns schon überlegt - Kollegin Egerszegl ist auch In der 
Kommission -. ob es einen sinnvollen Ort gibt, bei dem man 
mit einem Antrag versuchen könnte, die Interessen des Kan
tons Aargau einzubeziehen und seine Situation zu verbes
sern. Wir sind übereingekommen, dass es keinen Sinn hat, 
irgendwo noch einen Einzelantrag Egerszegi/Studer einzu
reichen - nur damit wir uns statistisch gesehen und nach 
aussen für den Aargau gewehrt haben -, den Sie alle zwar 
diskutieren, aber ablehnen würden, sodass wir doch nichts 
hätten, Wir haben also bewusst darauf verzichtet, in der Mei
nung, dass wir dort, wo es noch umstrittene Artikel gibt, ver
suchen, die Anliegen unseres Kantones so weit zu vertreten 
und einzubringen, als es auch vom Ganzen her sinnvoll ist. 
zusammengefasst: Unsere Fraktion stimmt also für Eintre
ten auf diese Vorlage. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Der Nicht
eintretensantrag der Minderheit 1 (Marti Werner) ist zuerst zu 
kommentieren. Herr Marti hat ja gestern den heutigen Zu
stand, basierend auf dem Finanzausgleichsgesetz Ende der 
Fünfzigerjahre, ergänzt mit dem Subventionsgesetz von 
1990, als befriedigend betrachtet. Nichteintreten hätte zur 
Folge, dass auch aufgrund dieser beiden Gesetze weiterge
fahren würde. Man muss sich nun einmal die Erfolge der bis
herigen Finanzausgleichsbestrebungen vor Augen führen. 
Die Transfersumme, die zwischen Kantonen und Bund hin 
und her geschoben wird, beträgt jährlich 15,6 Milliarden 
Franken. Das ist die Summe, die auf dem llsch liegt. Das 
hat die Erwartungen nicht zu erfüllen vermocht. Die Unter
schiede zwischen armen und reichen Kantonen haben sich 
in den vergangenen Jahren kaum verändert. Die Steuerdis
paritäten bestehen nach wie vor; sie sind gewachsen und 
gehen bis zum Zweieinhalbfachen - ein Zustand, der in der 
Offentlichkeit zunehmend missbilligt wird. Von den Transfer
volumen sind lediglich 14 Prozent oder 2, 1 Milliarden Fran
ken von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone 
abhängig. Selbst in reichen Kantonen betragen die Mittelzu
wendungen des Bundes im Rahmen des gesamten Jahres
budgets 40 Prozent der Einnahmen der einzelnen Kantone. 
Ich glaube, bei dieser Erfolgsquote ist von einem Weiterfah
ren im bisherigen Rahmen nicht auszugehen. 
Herrn Zuppiger möchte ich anschliessend noch sagen: Na
türlich war es etwas vorlaut, von 3 Milliarden Franken zu re
den - ich empfand das auch so. Aber ich gehe davon aus, 
dass sich z. B. durch den Übergang für den Bau, Betrieb und 
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Unterhalt der Autobahnen ein erhebliches Sparpotenzial zei
gen wird. Ich möchte jetzt da nicht auf diesen «Kantönli
geist» im Einzelnen eintreten. Wer die Autobahnen benOtzt, 
kann selber feststellen, wie Lärmschutzwände aufgebaut 
und nach zwei Jahren wieder abgebaut werden, weil eine 
Sanierung nötig ist. Also hier liegt Erhebliches drin. 
Zum Rückweisungsantrag der Minderheit II (Goll), zur 
Frage, die sozialpolitische Komponente herauszunehmen: 
Ich stelle fest, dass die Kantone durch die Überführung der 
früheren Heimverordnung in die so genannte interkantonale 
Vereinbarung etwas für die sozialen Einrichtungen gemacht 
haben. Sie sind bereit, diese Aufgabe wahrzunehmen. 
Herrn Günter möchte ich zu seinem Eventualantrag Folgen
des sagen: Er hat gesagt, die Behinderten wären die Opfer 
dieser Neugestaltung des Finanzausgleiches. Ich glaube, es 
ist ein Erfolg der heutigen Gesellschaft, dass wir den Behin
derten mehr als lediglich den Lebensunterhalt geben können 
und auch geben. Wir haben den Behinderten mit Erfolg die 
Möglichkeit gegeben und werden sie ihnen weiterhin ge
ben - das Volk hat das nicht zuletzt auch am 18. Mai 2003 
so beurteilt -, in Bildungs- und Berufsausbildungsfragen ih
ren BedOrfnissen entsprechend nachzukommen. Somit ist 
die soziale Komponente zur Bildungs- und Eingliederungs
komponente übergegangen. Wenn dieser Teil stärker wird, 
ist das eben und deshalb auch die logische Konsequenz. 
Für Bildungsfragen sind die Kantone zuständig. Deshalb 
halten wir, die Mehrheit der Kommission, das Anbinden 
daran als gegeben. 
Ich bitte Sie, die Anträge der Minderheiten I und II sowie den 
Eventualantrag Günter abzulehnen und der Kommissions
mehrheit zu folgen. 

Günter Paul (S, BE): Herr Weyeneth, wenn es Ihnen so 
Ernst ist mit der Hilfe an die Behinderten: Warum haben Sie 
dann nicht dafür gesorgt, dass die Beträge, die der Bund 
den Kantonen - und nicht mehr an die BehindertenunterstOt
zung - zahlt, zweckgebunden verwendet werden mOssen? 
Wenn es Ihnen Ernst ist mit Ihrem Anliegen, dann hätten Sie 
ja dafür sorgen müssen, dass die Beiträge in den Kantonen 
zweckgebunden für die Behinderten eingesetzt werden. 
Dann hätten Sie Recht gehabt. Aber so kann es ja nur eine 
Erklärung geben: dass man das Geld eben auch anderweitig 
verwenden kann und will. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Das ist 
keine Frage, sondern es ist eine Standpunktfeststellung. Ich 
halte dafür fest, dass das Ziel der Neugestaltung des Fi• 
nanzausgleichs das ist: den Kantonen diese 85 Prozent der 
notwendigen Mittel zuzuhalten, ohne Auflagen. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commisslon: Je vou
drais tout d'abord repondre a M. Marti Werner a propos de la 
remarque qu'il a falte hier sur l'excursion du groupe radical
democratique a Einsiedeln, pour lui dire que ce n'est pas par 
esprit conservateur que nous avons choisi de visiter le cou
vent, mais bien pour montrer notre esprit d'ouverture et de 
dialogue. C'est la mäme chose dans ce projet d'ailleurs, ou 
nous devons trouver des compromis afin d'etabllr un equili
bre et de renforcer le federalisme de ce pays. 
La majorite a rejete la proposltlon de minorite 1 (Marti Wer
ner). La commission a pris cette decision par 16 voix contre 7. 
Le projet vise a desenchevetrer les täches et le financement 
et a augmenter l'efficience dans certains domaines ou les 
cantons seront seuls responsables. Pour la majorite de la 
commission, le projet tel qu'il est prevu au niveau de 1a pere
quation financiere, basee sur la capacite financiere des can
tons, est un bon projet. II evite l'uniformite et II rapproche les 
cantons tout en maintenant la concurrence creative entre 
eux. Oui, c'est vrai, le projet contient certains inconvenients. 
l...'.efficacite flnanciere esperee ne sera pas atteinte. Mais 
nous pensons que, dans le cadre de la responsabilite don
nee a chacun, certaines economies pourront etre realisees. 
La minorite I pense que ce projet n'est pas necessaire pour 
!'Instant Elle voit d'autres priorites. Et certains doutent de la 
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capacite de transfert de certaines charges vers les cantons. 
II s'agit ici essentiellement de tout le paquet social. Nous 
voyons d'ailleurs ceci dans 1a proposition de la minorite II 
(Goll). Pour mol, il s'agit d'un manque de confiance dans 
nos gouvernements cantonaux. 
Je vous demande de rejeter egalement la proposition de la 
minorite II. La commission a pris dans ce cas sadecision par 
16 voix contre 7. 
Quant a la proposition subsidiaire Günter, je vous demande 
egalement de la rejeter le cas echeant, afin que nous puis
sions enfin debuter l'examen de ce projet. 

Ruey Claude (L, VD), pour la commission: La question fts
cale notamment, qui est aussi traitee dans la loi, a ete posee 
par M. Spielmann hier. II a demande ce qu'il en etait d'une 
attraction fiscale qui serait liee au fait que certains cantons 
qui ont des impöts tres eleves devraient payer pour des can
tons qui ont baisse leurs impöts. Je crois que M. Spielmann 
n'a pas compris la nouvelle systematique qui est prevue 
dans la loi, a propos du potentiel de ressources fiscales. On 
ne se base absolument pas sur le taux d'impöt qui existe 
dans les cantons, mais on tlent compte de leur potential fis
cal exploitable sur la base de ressources objectives, c'est-a
dire le revenu - avec une franchise -, l'accroissement de 
fortune possible et des benefices des entreprises - mais il 
s'agit la aussi de les prendre en compte de maniere differen
ciee, a savoir en fonction de la possibilite d'exploitation fis
cale de ces benefices, en sachant par exemple qu'une 
holding ne peut pas ~tre imposee de la m~me maniere 
qu'une societe d'exploitation. 
Ce systeme qul est base sur la richesse reelle - sur le plan 
financier, et donc potentiellement sur le plan fiscal - d'un 
canton n'a aucun effet pervers du type de celui que denon-
9ait, a juste titre d'ailleurs, M. Spielmann dans l'ancien sys
teme. II taut peut-~tre le preciser. 
J'aimerais dire encore un mot a M. Marti apropos des con
cordats intercantonaux. Je voudrais attlrer son attention sur 
le fait qu'il existe en Suisse occidentale une convention qui 
prevoit que, s'agissant de concordats - puisqu'il peut y avoir 
une absence, dans ces negociations, des parlements canto
naux, et 9a s'explique -, chaque canton a une commission 
des relations exterieures, qui s'occupe donc de toutes les 
questions relatives aux concordats. II existe aussi une com
mission interparlementaire intercantonale qui traite ensuite 
ces concordats. Les gouvernements cantonaux sont tenus 
de presenter le mandat de negociation ä leur commisslon 
cantonale, puis, apres avolr commence a negocier, de pre
senter l'avant-projet de concordat a la commission interper
lementalre, qui doit se prononcer sur les amendements 
avant que le dossler revienne devant les gouvernements 
cantonaux et que l'on signe eventuellement un accord. Puis 
on repasse devant la commission interparlementaire avant 
de passer devant les parlements cantonaux. 
Ce systeme a deja fonctionne pour certains concordats, 
comme celui qui est a la base de la creation de la Haute 
Ecole spaclalisee de Suisse occidentale. Contrairement a ce 
que craignait M. Marti, c'est donc un systeme qui n'est pas 
antldemocratique. Au contraire, II reintroduit de la democra
tie et favorise la partlclpation parlementaire. 
Voilä ce que je voulals donner comme precisions comple
mentalres au moment ou, comme les preopinants, je vous 
invite a entrer en matiere. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich möchte Ihnen zuerst für 
diese sehr substanzielle Debatte danken, auch wenn Ich we
nig Verständnis für die Zweifel an der Problemlösungsfähig
keit der Kantone und für die Zweifel am Föderalismus habe, 
die hier geäussert worden sind. Umgekehrt habe ich viel 
Verständnis für die Sorgen in Bezug auf einzelne Sachge
biete, z. B. in Bezug auf den Sozialbereich. Ich bin aber der 
Meinung, dass es gelungen ist, Lösungen zu treffen, die ei
gentlich eine gewisse oder sogar eine grosse Sicherheit ge
ben sollten, und dass solche Sorgen so nicht gerechtfertigt 
sind. Ich möchte vor allem aber auch der Kommission für die 
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sehr vertiefte, ernsthafte Befassung mit der Problematik und 
dem Kommissionspräsidenten für seine umsichtige FOhrung 
danken. 
Der Föderalismus ist eines der wichtigen Strukturprinzipien 
bei der Gestaltung eines Staates, und er ist hochaktuell. 
Schauen Sie nur einmal die vielen Probleme auf dieser Welt 
an, vor allem dort, wo verschiedene Ethnien zusammenle
ben müssen. überall dort gibt es eigentlich nur eine Antwort 
für befriedigende Lösungen, nämlich eine Art Föderalismus, 
der hier so, dort anders aussehen kann, der aber doch von 
den gleichen Grundsätzen ausgeht. Auch In der europäi
schen Diskussion und in den einzelnen Ländern Ist der Fö
deralismus eines der grossen Themen. 
Ich habe unlängst, vor etwa 14 Tagen, zufällig einen brillan
ten Artikel von Helmut Schmidt in der Zeitung «Die Zeit» ent
deckt - ich kann den allen empfehlen-, in dem er unter dem 
Titel «Weil Deutschland sich ändern muss» Probleme be
schreibt, die zum grossen Teil auch fOr die Schweiz zutref
fen. Er weist vor allem auch auf Fehlentwicklungen zwi
schen den verschiedenen Ebenen des Staatswesens hin 
und rügt z. B. verschiedene Reformen der Siebzigerjahre. Er 
sagt wörtlich, dass diese Reformen fehlerhaft gewesen 
seien, weil sie zu finanzwirtschaftlicher EntmOndigung der 
Länder und Städte sowie zur Verwischung der Verantwor
tung geführt hätten. Weiter hinten im Artikel schreibt er, dass 
derjenige, der die Verkrampfung lösen wolle, klare Zustän
digkeiten herstellen müsse. Das sind genau die Probleme, 
vor denen wir hier stehen! 
Ich orte im Föderalismus vier Grundfunktionen - Herr Zuppi
ger hat das hier ein bisschen angedeutet -: Es sind die Iden
tifikationsfunktion, die Effizienzfunktion, die Wettbewerbs
funktion und die Machtteilungsfunktion. Es ist ein bisschen 
philosophisch, aber es ist wichtig, weil ich glaube, dass der 
Föderalismus eines der Elemente war, die dazu geführt ha
ben, dass gerade unser Land mit vier Sprachen und Kultu
ren eine sehr erfolgreiche Geschichte hinter sich gebracht 
hat. 
Zur Identifikationsfunktion: Die Sprachregionen, die einzel
nen Regionen, können ihr engeres politisches Umfeld selber 
definieren und gestalten, und dies ihrer Identität gemäss. 
Die Probleme werden - den jeweiligen Verhältnissen und 
Bedürfnissen angepasst - sehr viel bOrgernäher gelöst, und 
damit können die kulturellen und historisch gewachsenen 
Unterschiede sehr viel besser gelebt werden. Es werden 
auch sehr viel mehr Menschen in die politischen Entschei
dungen in ihrem Umfeld qualifiziert einbezogen. Das Ist na
türlich auch etwas, was die Identifikation mit dem Gemein
wesen sehr stark fördert. 
Zur Effizienzfunktion: Es ist ja aus der Biologie erwiesen, 
dass dezentrale Systeme letztlich krisenresistenter und an
passungsfähiger sind. Ich habe die Bürgernähe erwähnt: Sie 
führt zu einer sehr viel näheren Kontrolle auch derjenigen, 
die Verantwortung tragen. Nehmen Sie eine Gemeindever
sammlung: Dies führt dann letztlich zu einem haushälteri
schen Gebaren und einer besseren Übereinstimmung der 
Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger mit dem, was das 
Gemeinwesen liefert. Es ist völlig klar, dass der Föderalis
mus wegen der Skaleneffekte - kleinere Räume mOssen so
zusagen Lösungen treffen - auch Ineffizienzen hat. Wenn 
Sie eine Bilanz ziehen wollen, können Sie der ökonomi
schen Literatur entnehmen, dass der Föderalismus im Mittel 
aber zu mehr Effizienz führt. 
Ich weiss, dass vor allem die Wettbewerbsfunktion umstrit
ten ist, und sie betrifft nicht nur die Steuern. Aber gerade wir 
haben es immer wieder gesehen, dass ein Kanton eine inno
vative Lösung gefunden hat. Andere haben das nachge
macht. Vielleicht hat es zuletzt sogar den Bund beeinflusst. 
Der Steuerwettbewerb ist etwas, was uns vor überborden
dem Fiskalismus schützt. Er trägt sehr viel dazu bei, dass 
wir Immer noch eine Steuersituation haben, die uns eben im 
internationalen Standortwettbewerb konkurrenzfähig macht. 
Ich bin Oberzeugt, dass wir der Wirtschaft ohne diesen Steu
erwettbewerb bei weitem nicht jene Rahmenbedingungen 
anbieten können, die es uns ermöglichen, auch im gnaden
losen internationalen Wettbewerb zu bestehen. 
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Ich weiss, die Sozialdemokraten weisen immer auf die kata• 
strophalen Folgen dieses Steuerwettbewerbs hin. Wir haben 
auch ihre Initiativen und die Begleittexte genau studiert. 
Aber empirisch ist klar nachgewiesen, dass alle diese kata
strophalen Folgen so nicht eingetreten sind. Die Staatsquo
ten sind gestiegen, die Sozialstaaten wurden aufgebaut; und 
alle diese Zusammenbruchsszenarien als Folge des Steuer
wettbewerbs sind nicht eingetreten, wohl aber die wohl
fahrtssteigernden Wirkungen. Man weiss auch: Wo Steuer
wettbewerb ist, muss man, wenn man steuern will, eine gute 
Leistung für den Staat erbringen. Das führt dazu, dass sich 
die Verantwortlichen hier besonders Mühe geben müssen, 
weil man ihnen sonst den Geldhahn abstellt. 
Die Machtteilungsfunktion will ich nur streifen. Sie wissen: 
Wir Schweizerinnen und Schweizer sind hier besonders 
empfindlich. Wir mögen den Leviathan, wie ihn Thomas 
Hobbes beschrieben hat, jenes ausufernde Ungeheuer, das 
sich immer breiter und breiter macht und alle Lebensberei
che umfasst, nicht. Der Föderalismus bändigt eben oder, 
wenn Sie so wollen, «entgiftet„ die Macht dadurch, dass er 
sie auf die verschiedenen Staatsebenen aufteilt und den 
Staat kontrollierbar macht. 
Dieser Föderalismus braucht ein paar grundlegende Kon
strukti~>nsprinzipien. Das eine ist das so genannte fiskali
sche Äquivalenzprinzip. Es besagt, dass die Verantwortung 
für die Erfüllung einer Aufgabe möglichst in einer Hand lie
gen muss, die Kosten-, Nutzen- und Entscheidungsträger 
sind also identisch. Das schafft die Voraussetzung für Trans
parenz im staatlichen Tun und führt zu Effizienz. 
Herr Marti, ich will jetzt auf mein Beispiel, auf das Beispiel 
der Mehrzweckhalle Pfeffikon, verzichten; es ist immer noch 
das beste. Ich bin gerne bereit, es auf Verlangen in der Dis
kussion vielleicht noch einmal einzubringen, aber ich bringe 
es hier jetzt nicht. 
Wenn ich hier noch vom Äquivalenzprinzip rede - es wurde 
von zwei Rednern gesagt, ich glaube von Herrn Fahr Hans
Jürg und Herrn Zuppiger -: Wo haben sich eigentlich diese 
3 Milliarden Franken aufgelöst, die man sich aus dem Effi
zienzgewinn erhoffte? Das hat der damalige Direktor der 
Finanzverwaltung einmal so geschätzt. Ich habe das dann 
zurückgenommen, weil ich finde, es mache keinen Sinn, 
dass ich hier Dinge sage, von denen wir wohl vermuten, 
dass sie eintreffen könnten, dies aber nicht ganz belegen 
können. Der Hintergrund ist klar: Man hat sich damals ge
sagt, dass etwa 30 Milliarden Franken von diesen Umvertei
lungen betroffen seien. Wenn wir mit dem Äquivalenzprinzip 
hier einen 10-prozentigen Effizienzgewinn herauswirtschaf
ten, sind das ungefähr 3 Milliarden Franken. Wir können das 
nicht nachweisen, aber ich bin überzeugt, dass diese Effizi
enzgewinne kommen werden. Ob die 3 Milliarden Franken 
in Form von Cash oder in Form von mehr Staatsleistung pro 
Franken kommen, obliegt dann dem einzelnen Gemeinwe
sen und auch den politischen Präferenzen der Kantone. 
Auch das Subsidiaritätsprinzip ist ein wichtiges Prinzip im 
Föderalismus. Es besagt, dass die übergeordnete Staats
ebene nur das Obernehmen soll, wozu sie offensichtlich bes
ser in der Lage ist. Darüber kann man selbstverständlich 
streiten, aber es ist immer wieder ein tragendes Element un
serer Gesellschaft und unserer politischen Kultur gewesen. 
Wenn es von den «professionellen 2.entralisten» ständig 
verletzt wird, führt das eben zu jenen Verwischungen und zu 
jenen Unübersichtlichkeiten. die wir jetzt feststellen müssen. 
Selbstverständlich führt der Föderalismus auch zu Risiken 
und Nachteilen. Der Hauptnachteil ist wahrscheinlich der, 
dass man immer befürchtet, es könne zu Wohlstandsunter
schieden kommen. Wohlstandsunterschiede haben unter
schiedliche Ursachen, z. B. sind die Voraussetzungen geo
graphisch-topographisch oder auch bezüglich der Bevölke
rungszusammensetzung unterschiedlich; das kann sich aus
wirken. Es gibt kulturelle Unterschiede, die man nicht unter
schätzen soll - auch in der Schweiz -, in Bezug auf das 
Staatsverständnis. Es kann auch sein, dass man zufällig in 
der Nähe eines grossen Flughafens ist und Vorteile hat - ich 
rede jetzt nicht vom Lärm, sondern von der Wirtschaft, also 
von Standortvorteilen oder -nachteilen. Es gibt die «spill-
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overs»; die Wirtschaftsräume sind nicht mehr unbedingt mit 
unseren Kantonsgrenzen identisch. Das f0hrt dazu, dass der 
eine vielleicht von der Leistung des anderen profitiert, ohne 
zu bezahlen. 
Wer zum Föderalismus steht, muss Unterschiede in Kauf 
nehmen. Es muss f0r Uri nicht unbedingt richtig sein, was für 
den Kanton Genf richtig ist; das ist offensichtlich. Aber - und 
das muss man eben auch sehen und deshalb auch dieses 
Projekt - diese Unterschiede müssen natürlich von einer 
Mehrheit noch einigermassen nachvollzogen werden kön
nen. Wenn sie ein gewisses Ausmass Obersteigen, dann 
muss man eingreifen. Das trifft z.B. in diesem lande auf die 
Unterschiede bei den Steuerbelastungen zu, die vom Volk 
zu grossen Teilen nicht mehr verstanden werden. Deshalb 
braucht ein föderales System - wie ein Sozialsystem - für 
die Bürgerinnen und Bürger einen Finanzausgleich, einen 
Lastenausgleich; es muss dafür sorgen, dass die Grund
chancen in jedem Gliedstaat ungefähr vergleichbar sind. 
Bei uns haben die Wohlfahrtsunterschiede zugenommen. 
Wir wollen durch interkantonale Zusammenarbeit mit Las
tenausgleich die oftmals mangelnde horizontale Zusammen
arbeit verbessern und hier den «spill-overs» begegnen. Der 
Ressourcenausgleich gibt, wie wir das bei der AHV oder bei 
der progressiven Steuer kennen, einen gewissen Ausgleich 
in der finanziellen Leistungsfähigkeit. Wir wollen mit dem La
stenausgleich vom Bund her gewisse unverschuldete Son
derlasten der Kantone, seien sie topographisch, seien sie 
bevölkerungszusammensetzungsmässig bedingt - um ein 
schreckliches Wort zu brauchen -, ausgleichen und etwas 
egalisieren. Wir haben also ein ganzes neues Set von In
strumenten entwickelt, die diesen Föderalismus eben nicht 
«rückwärts entwikkeln», sondern «nach vorne modernisie
ren» und vor allem offensichtliche Fehlanreize beseitigen. 
Wir versuchen, die Disparitäten zwischen den Kantonen 
zwar nicht zum Verschwinden zu bringen - das wäre falsch 
und nicht finanzierbar-. sie aber doch zu egalisieren. 
Nun gibt es für den Föderalismus natürlich auch gewisse 
Gefährdungen. Ich darf einige aufzählen: 
1. Eine gewisse Gefährdung ist die direkte Demokratie, die 
an sich ein wunderbares System ist, das wir ja alle unterstüt
zen. Aber manchmal, bei einer Volksinitiative, kümmert sich 
das Volk keinen Deut um den Föderalismus und, um ein Bei
spiel zu nehmen, oktroyiert dem Zentralstaat die Wander
wege auf. Da kann man sich wirklich fragen, ob das zentral 
gelöst sein muss. Mit dem muss man selbstverständlich le
ben, und man muss es akzeptieren. 
2. Aber der Föderalismus wird vor allem auch von den zen• 
tralistischen Tendenzen generell gefährdet Wir Politiker nei
gen ja stark dazu, nach oben Föderalisten zu sein, weil wir 
nicht wollen, dass man uns hineinredet; aber nach unten 
sind wir gerne Zentralisten, weil wir eigentlich - dort, wo wir 
etwas zu sagen haben - allen unsere Lösungen beliebt ma
chen wollen. Deshalb müssen wir in Bern uns gerade immer 
wieder fragen, ob wir nicht zu sehr der Versuchung zentraler 
Lösungen erliegen, weil wir - legitimerweise - Oberall auch 
noch etwas hineinreden möchten. 
3. Etwas, das mir mehr Sorgen macht, ist ein gewisses Miss• 
trauen den Kantonen gegenüber. Ich glaube, das ist nicht 
berechtigt. Ich zumindest habe, als ich zehn Jahre Luzerner 
Grossrat sein durfte und das mit viel Begeisterung tat, nie 
das Gefühl gehabt, Ich sei dort noch dümmer als Nationalrat 
gewesen und es sei im Kanton weniger demokratisch zuge
gangen. Ich glaube, dieses Misstrauen den Kantonen ge
genüber ist so nicht gerechtfertigt; sie haben es nicht 
verdient. 
4. Aber - jetzt kommt ein Aber - die Kantone selber haben 
natürlich auch hin und wieder ihre föderalistische Seele tor 
ein Butterbrot an Subventionen verkauft. Es war manchmal 
etwas einfacher, nach Bern zu gehen und dort die hohle 
Hand hinzuhalten, statt sich selber um eine Lösung zu küm
mern. Plötzlich beklagt man sich dann darüber, dass man zu 
wenig Kompetenzen habe. Ich glaube auch, dass die Kan
tone selber gefordert sind. 
Die Reform wurde Ihnen vorgestellt. Dieses gemeinsame 
Entwickeln eines Projektes zusammen mit den Kantonen 
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war für mich eine meiner befriedigendsten politischen Erfah
rungen. Hier hat man, glaube ich, erstmals ein Projekt wirk• 
lieh partnerschaftlich durchgezogen. Ich bitte Sie, das zu 
berücksichtigen. Ich glaube, Sie sollten nicht der Versu
chung erliegen, hier überall wieder etwas Zentralismus hin
einzubringen -- vielleicht, weil Sie das etwas besser dünkt. 
Ich meine, Sie müssen in diesem Staat auf unsere Partner -
die Kantone - Rücksicht nehmen. Das, was die Kantone in 
diesem Projekt wollen, sollten Sie zumindest mitbedenken, 
bevor Sie Ihre Entscheide fällen. Ich bin sehr froh, dass Ihre 
Kommission, aber auch schon der Ständerat vorher, keine 
tragenden Elemente herausgebrochen haben. Ich glaube, 
so, wie es sich die Kommissionsmehrheit vorstellt - ich hätte 
es da und dort lieber anders, selbstverständlich -, Ist das 
Gesamtkonzept noch Intakt. Ich wäre froh, wenn es auch 
diesen Saal intakt verlassen würde. 
Auch wir wollen den Staat Schweiz nicht völlig umkrempeln. 
Wir bauen dieses Projekt auf dem gewachsenen Fundament 
auf, wie es sich entwickelt hat. Wir verfolgen bekanntlich vier 
Ziele: 
Das erste Ziel: Wir möchten die Aufgaben und die Finanzie
rungen wieder entflechten. Ich habe hin und wieder den Ein• 
druck, dass von den MIiiiarden Franken, die in diesem Land 
«herumschwirren», eigentlich nur noch die Begünstigten in 
ihren Partikularbereichen Bescheid wissen. Aber den Ge
samtüberblick hat eigentlich niemand mehr. Ich glaube, hier 
müssen wir wieder Transparenz schaffen; auch bei den Zu
ständigkeiten zwischen den verschiedenen Ebenen - Stich• 
wort: Aqulvalenzprinzip. Das muss nicht immer nur nach 
unten gehen. Wir nehmen gewisse Dinge - z. B. Gesamtver
antwortung individuelle Leistungen AHV - auch nach oben. 
Diese Verwischung der Kompetenzen - ich glaube1• Herr 
Lustenberger hat darauf hingewiesen - ist etwas vom Ubels
ten. Das müssen wir wieder klären; nach oben oder nach 
unten. 
Aber es muss nun gelingen, diesen Knäuel, dieses Mini• 
mum - ich wäre noch viel weiter gegangen, aber ich weiss, 
das wäre politisch nicht möglich gewesen -, d~ jetzt auf 
dem Tisch liegt, zu entwirren. Wenn uns diese Ubung nach 
dem offensichtlichen Scheitern der letzten Übung vor zwan
zig Jahren - als ich in den Nationalrat kam, werkelte man 
gerade an dieser Aufgabenteilung herum, am Schluss blieb 
nichts mehr übrig - nicht gelingt, wenn wir das jetzt nicht fer
tig bringen, wird sich niemand mehr an dieses Problem her
anwagen. Dann wird man auf dem Weg der Entmündigung 
der Kantone in Richtung von Verwaltungsbezirken, die noch 
ein bisschen das vollziehen, was in Bern gemacht wird, wei
tergehen. Ob es dann In drelsslg Jahren, auch noch Interes
sant ist, Grossrat oder Regierungsrat zu sein, würde ich 
dahingestellt sein lassen. 
Das zweite Ziel: Wir haben aber die Ängste sehr ernst ge
nommen, die geäussert wurden und die hier auch artikuliert 
worden sind - die Angst etwa, dass die Kantone nach einem 
Rückzug des Bundes dieses oder jenes nicht mehr so ma• 
chen würden, wie man es vielleicht machen sollte. Diese Be
fürchtungen wurden vor allem im Bereich der sozialen 
Sicherheit vorgetragen. Wenn hier aber gesagt wird, man 
solle zweckgebundene Mittel geben, verstösst das wie
derum gegen das Äquivalenzprinzip; dann hat man eben 
kein Interesse daran, die Aufgabe optimal zu lösen, und 
dann können Sie sie ebenso gut beim Bund belassen. Auch 
hier braucht es wieder ein gewisses Vertrauen gegen0ber 
den Kantonen. Aber wir haben uns trotzdem bemüht, einen 
gewissen Rahmen vorzugeben und gewisse Obergangsbe• 
stimmungen vorzusehen, die sicherstellen sollen, dass die 
Kantone es so machen, dass die ihnen übertragene Auf• 
gabe qualifiziert erfüllt wird. 
Trotz den Entflechtungen wird es aber noch Verbundaufga
ben geben; aber hier können wir die Erkenntnisse des New 
Public Management nutzen und die Rolle von Bund und 
Kantonen bei den vielen verbleibenden Verbundaufgaben 
besser definieren. 
Wir tun dies, indem wir zum Beispiel vom Bund her die Stra
tegie vorgeben, die Ziele definieren - die Kantone bestim
men aber selber. wie sie in ihren Bereichen diese Ziele 
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mittels Pauschal- oder Globalsubventionen am besten errei
chen - und nachher mit einem Controlling auch überprüfen, 
ob diese Ziele wirklich erreicht worden sind. 
Das dritte Ziel: Mit der interkantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich möchten wir die Kantone befähigen - vor 
allem auch die kleineren Kantone, die vielleicht weniger in
vestieren können -, Aufgaben gemeinsam zu Obernehmen 
und damit bessere Leistungen zu erbringen. Wir möchten es 
auch ermöglichen, dass Kantone, die von den Nachbarn 
eine Leistung beziehen, dafür einen fairen Preis bezahlen 
müssen, dafür aber auch ein faires Mitspracherecht bekom
men. 
Wir meinen, dass das alles am Schluss die Zentralisierung 
bremsen kann. Wir haben gesehen, dass vor allem kleine 
Kantone da und dort Ängste haben. Ich habe aber auch ge
sehen, dass grosse Kantone da und dort Ängste haben. Ich 
glaube, wenn alle Ängste haben, Ist vielleicht die Lösung im 
Mittel gar nicht so schlecht geraten. 
Das vierte Ziel, das wir haben: Mit einem neuen System im 
engeren Sinne, mit neuen Finanzströmen, die steuerbar 
sind, die transparent sind, mit einem System, bei dem auch 
die Effekte dann messbar sind, möchten wir das verzerrte, 
unübersichtliche System wieder ordnen. 
Es wird ja häufig gefragt: Warum machen Sie nicht einfach 
nur das, ohne die Aufgabenteilung? Dann muss ich halt sa
gen: Das geht eben nicht; die beiden Dinge sind derart ver
netzt. Wir brauchen für die neuen finanzpolitischen Instru
mente ein gewisses Finanzvolumen, und das können wir nur 
herauswirtschaften - weil wir ja vom Bund nicht 2 Milliarden 
Franken einschiessen können -, indem wir diese Aufgaben
teilung sauber neu gestalten. Hier gibt es auch sehr innova
tive Instrumente. 
Das eine ist der Lastenausgleich des Bundes. Das Kriterium 
Topographie zum Beispiel - die Berggebiete - hat man im
mer schon gekannt, aber im laufe der Erarbeitung des Pro
jektes sind wir uns bewusst geworden, dass auch die 
Zentren besondere Lasten haben, sozusagen statt die Kos
ten der Weite die Kosten der Enge tragen. Hier haben wir mit 
dem sozlodemographischen Lastenausgleich etwas sehr In
novatives und Gutes gefunden. Man kann ihn nicht bekämp
fen, indem man sagt, man sollte noch mehr haben. Es ist 
wichtig, dass wir das jetzt einmal tun, auch wenn viele der 
Meinung sind, man müsste hier mehr tun können. Aber ich 
glaube, es ist doch ein Quantensprung, vor allem auch im 
Denken. 
Dann haben wir auch den horizontalen und vertikalen Res
sourcenausgleich neu konzipiert. Es ist eben gerade wichtig, 
das sage Ich Herrn Spielmann, dass dieser Ressourcenaus
gleich an nicht manipulierbaren Daten eines Kantons ge
messen wird. Wie ist die Steuerkraft eines Kantons wirklich? 
Wenn Sie das an den steuern aufhängen, dann kann das 
sofort manipuliert werden, indem man sagt: Wir müssen die 
Steuern erhöhen, damit mehr Geld von Bern kommt. Gerade 
das müssen wir vermeiden. Bel der Steuerveranlagung der 
natürlichen Personen versuchen wir ja auch - es gelingt nie 
ganz, aber man versucht es immer wieder-, von der eigent• 
liehen wirtschaftlichen Leistungskraft auszugehen. Genau 
das Gleiche sollten wir hier tun müssen. 
Ich habe in der Diskussion den Eindruck gewonnen - und 
dafür bin ich dankbar -, dass auch die Geberkantone bereit 
sind, das mitzutragen; das ist nicht selbstverständlich. Auch 
Zug, auch Zürich müssen sich natürlich bewusst sein, dass 
sie etwas an andere zahlen müssen, aber Ich glaube auch, 
dass sie dafür umgekehrt einen Gewinn bekommen, den 
Gewinn nämlich, dass eine materielle steuerharmonislerung 
sehr viel besser verhindert werden kann, wenn hier wirklich 
ein System mit einer gewissen Effizienz entsteht. Das sage 
ich vor allem Herrn Leutenegger, der hier noch einen drauf• 
gegeben hat mit den Sicherheiten für Zug. Ich finde das 
falsch, das müssen wir ablehnen, aber wir können dann dar
über reden. Aber ich glaube, der GAU tor Kantone wie Zü
rich und Zug wäre eine materielle Steuerharmonisierung. 
Sie würde dazu führen, dass diese standorte auch nicht 
mehr die gleiche Attraktivität im internationalen Zusammen
hang hätten, und dafür würde das ganze Land einen Preis 



91 
01.074 Conseil national 

bezahlen. Das bedeutet mit anderen Worten: Niemand will 
die Standortqualität der starken Kantone beeinträchtigen, 
aber man muss doch einen sozialen Beitrag erwarten kön
nen; ich glaube, sie bezahlen ihn an ein effizienteres Ge
samtsystem Schweiz. 
Über die Alternativen, die materielle Steuerharmonisierung, 
werden wir uns noch im Detail unterhalten. Das ist für mich 
ein ökonomisches, kein ideologisches Problem. Hier geht es 
um Anreize und um Finanzströme. Wenn die Steuerharmo
nisierung gute Resultate erbringen würde, wäre mir das 
doch noch so lieb. Aber ich glaube, es wäre falsch. 
Etwas anderes wäre z. 8. die Gebietsreform; das hat Frau 
Bühlmann hier so nebenbei angedeutet. Hier muss ich Ihnen 
einfach sagen, dass eine Gebietsreform möglicherweise das 
«spill-over»-Problem lösen könnte. Damit bin ich einverstan
den. Aber ich glaube, die Waadtländer und die Genfer Ab
stimmung haben gezeigt, dass das im Moment noch nicht 
mehrheitsfähig ist Es würde auch ganz neue Gleichge
wichtsprobleme bringen, die im Moment niemand anrühren 
wollte. Ich schliesse das für die Zukunft nicht aus, aber alle 
anderen Probleme, die Probleme in Bezug auf lntranspa
renz, in Bezug auf Nichteinhaltung der verschiedenen Prinzi
pien, Äquivalenzprinzip usw., wären natürlich genauso 
wenig gelöst. Deshalb ist dieses Projekt, sogar wenn man 
Gebietsreformen eigentlich als wichtiger anschauen würde, 
ein notwendiges Projekt. 
Mir haben die 180 000 Unterschriften natürlich auch Ein
druck gemacht; das Ist ja klar. Ich bin nicht ganz so sicher, 
ob alle 180 000 unterschrieben hätten, wenn ich vorher mi1 
jedem ein viertelstündiges Gespräch hätte filhren können. 
Aber das ist ja bekanntlich nicht möglich. Man unterschreibt, 
weil man eben eine Angst ausdrucken will. Ich glaube, wir 
werden das in der Diskussion noch sehen. Die Angst, die 
Kantone würden das alles dann gar nicht so machen wollen, 
ist schon deshalb ungerechtfertigt, weil die Kantone auch 
eine Politik haben. Sie haben auch Parlamente, die Vor
stösse machen. Sie haben auch Volksinitiativen. Wetter gab 
es in einigen Bereichen - z. B., als wir die Altersheime in die 
alleinige Kompetenz der Kantone überführt haben - die glei
chen Angste; es hat sich gezeigt, dass die Kantone das -
angepasst an Ihre Verhältnisse - sehr, sehr gut machen. 
Ich will nun nicht weitergehen in die Details, sondern Ihnen 
einfach sagen, dass wir überzeugt sind, dass wir die Gunst 
der Stunde nutzen sollten und dass wir, trotz aller Schwierig
keiten, einmal versuchen sollten, ein umfassendes Projekt 
durchzuziehen, weil es in diesem Bereich einen Quanten• 
sprung braucht. Ich bin mir bewusst Wenn sogar das ge
schafft ist, wird die Tagespolitik am nächsten Tag weiter
gehen. In zwanzig Jahren wird man sagen, das Ganze habe 
sich wieder verwischt; dann muss man vielleicht wieder ei• 
nen Effort machen. Wenn wir ihn jetzt aber nicht machen, 
haben wir eine einmalige Chance verpasst - auch wenn es, 
Herr Studer, nicht ein Idealprojekt ist, das jedes Problem 
löst; aber es ist immerhin ein Quantensprung. 
Ich glaube, dass es eben nicht ein finanzpolitisches Projekt 
ist: Es hat eine finanzpolitische Komponente, indem die An
re12systeme verbessert werden, aber es ist letztlich ein 
staatspolitisches Projekt. Es führt nicht nur zu fiskalischen 
und finanziellen Anreizen, sondern auch dazu, dass wir Pro
bleme gemeinsam anpacken. Es ist ein Gewinn an politi
schen Handlungsspielräumen, es führt zu neuen, innovati
ven Zusammenarbeitsformen und zur Motivation, die Pro
bleme effizient anzupacken. 
Wir sind der Meinung, dass die Schweiz immer wieder ei• 
nige Reformen und Anpassungen durchziehen muss, wenn 
sie ihren Wohlstand bewahren will. Sie muss das immer auf 
der Basis ihrer Grundwerte tun, direkte Demokratie, Födera
lismus usw. Aber auf der Basis dieser Grundwerte - und das 
versuchen wir hier - kann man ganz signifikante Verbesse• 
rungen erzielen, die dieses «System Gesamtschweiz» f0r 
die Zukunft auch politisch konkurrenzfähiger machen wer
den. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf diese Vorlage einzutreten 
und den Nichteintretensantrag und die verschiedenen R0ck
weisungsanträge abzulehnen. 

12 juin 2003 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatff; Beilage - Annexe 01,074/4009) 
Für Eintreten •... 114 Stimmen it:.. • _,_ S / v . r 
Dagegen .... 52 Stimmen ...;,1 ...... ,e • G,Y"" • 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
fnamentHch - nominatif: Beilage - Annexe 01.01414010.) 
Für den Antrag der Minderheit II .... 55 Stimmen 
Dagegen .... 113 Stimmen Sid-t-e- S. / Voi, f . 
Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
f namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.014/4011) 
Für den Eventualantrag Günter ••.• 55 Stimmen 
Dagegen ...• 114Stimmen Sie4e-- S. /vc1 r r 
1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Flnanzaus
glelchs und der Aufgabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrite federal concemant la refonne de la perequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des täches entre la 
ConfederaUon et les cantons 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltel und Ingress, Zlff. 1 Elnleltung, Art 3a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. l lntroductlon, art. 3a 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. Sa 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit I 
(Vallendar, Donze, lmhof, Leu, Lustenberger, Meyer Th&
rese, Walker Felix) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. Sa 
Proposition de Ja majorite 
Bitter 

Proposition de Ja minorite I 
(Vallendar, Donze, lmhof, Leu, Lustenberger, Meyer The
rese, Walker Felix) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Art.43a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1a 
Bei der Zuweisung von Aufgaben an den Bund und bei de
ren Erfüllung ist der Grundsatz der Subsidiarität zu beach
ten. 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 
Abs. 4 
Leistungen der Grundversorgung müssen allen .... offenste
hen. 
Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Vallendar, Donze, lmhof, Leu, Lustenberger, Meyer Th&
rese, Walker Felix) 
Abs. 1a 
Streichen 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Reforme de la perequation financiere 

Gegenstand / Objet du vote: 

Entrer en matiere 

Abstimmung vom/ Vote du: 12.06.2003 08:52:00 
·--- ·-- -

Abate + R Tl : Fehr Hans-Jllrll ' - S SH 
AeoonWartmann . S ZH! 1 Fehr Jacaueline = S ZH 1 
Aeschbacher ' . E ZH'. 1 Fehr Lisbeth +'V ZH 1 
Andlle 1 + R VS, Fehr Mario '= S ZH 1 
Baader Casoar + V BL Fetz + S BS! 
BaderEMra + C so 1 Fischer-Seen!!en + RAG 
Banga . s so: Freund + V AR 
Banaerter ·+ R !BE Frev Claude + R NE 
Baumann Alexander . V TG Fassler = S SG 
Baumann Ruedi . G BE , Föhn '+ V SZ 

1 Baumann Steohanie . S BE! 1 Gadient + V GRI 
Beck + L VDI : GaDi + C BEI 

: Berberat = S NEI 1 Garbani . S NE 
: Bemasconi + R GE! 1 Genner = G ZH 
, Bezzola + R GRI 1 Giezendanner ·+ V AG 

Biaaer + V SG! 1 Glasson + R FR 
· Bianasca . . Tii 1 Glur +IV AGi 
, Binder + V ZH 1 

1 Goß = S ZH 
,Blocher . V ZH1 i Graf = IG BLi 
·Borer ! + V SOi Grobei . S GE 

Bortoluzzi i+ V ZH, Gross Andreas = S ZH 
Bosshard :+,R ZH, . GrossJost = S TG 
Bruderer = s AG! 1 Guisan + R VD 
Brun + CLUi 1 GulZWiller + R ZH 
Brunner T oni + V SGI 

: Rtmnon + V VDI 
l Gvsin Hans Rudolf ,+ R BL 
[ Gvsln Remo = s BS 

, BOhlmann = G lUi 1 Gonter = s BE, 
BOhrer + R SH1 , Haerina Binder iO s ZH 

· Cavaßi = s TI: : HaUer +,V BE, 
. Chaooois 

-~---·-~~ 
1 • s FR, : Hassler . V GR 

-cttevtier + C VS, . Heberlein i+ R ZH 
Christen # R VD! 1 Heaetschweßer + R ZH ·--··.,-~ 
Cina '+ C1VS, 1 Heim '+ C so 
Cuche = G NE. , Hess Berhard . - BE 
De Dardel I= S GE, Hess Peter + C ZG 
Oecurtlns 1 • C GR; : HessWalter . C SG 
Danze + E BE Hormann Urs ;= s AG 
Dormann Rosemarie + C LUI 1 HoDenstein = G SG 
Oormond Marlvse = s VD, : Hubmann = $ ZH 
Dunant + V BS: i Hämmerle = S GR 
Dupraz + R GE; : lmfeld + C 01/i 
Eberhard + C sz: • lmhof + C BL 

. Eaerszeai + R AGI Janiak 0 S BL 
E1mlv + L GE; , Joder + V BE 
Ehrler . C AGI ; Jossen = s vs 
E1K1elberoer + R NWI i Jutzet = S FR 

· Fasel . G FRi : Kaurmann + V ZH 
. Fattebert + V VDI Keller Robert + V ZH 
1 Favre + RVD 1 ; Kofmel + R SO 
. FehrHans + V ZH1 : Kunz + V LU 

1 Kurrus 
i Lachal 
Lalive d'EDinav 
Laubacher 

. Lauper 
1 Leu 
Leuenberger Gen!lve 

i Leuteneaaer Halo 
i Leuteneaaer Susanne 

Leulhard 
i Loeofe 
Lustenberaer 
Matllard 

1 Maiire 
Marilllan 

1 MartiWemer 
, MartvKälin 

i Masoofi 
, Malhvs 
Maurer 
Maurv Pasouier 
Meier-Schatz 
Massmer 
Mever Therese 
Menlllrev Savarv 

· Mörae6 
• Müller Erich 

MOUer-Hemmi 
Nabholz 
Neirvnck 
Oehrn 

'Pedrina 
'PeDi 
' Pf'ISler Theollllil 
I PoBa 

Raaaenbass 
RandeQQer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 

· Rennwald 
! Riklln 

Robbiani 
Rossini 

! Ruev 
SaM 

1 Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Rllmv 
Schibli 

+ jatoui/si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FRi 
+ C LU! 
= G GE! 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG 

,+ C Al 
+ C LU. 
= s VDI . C GE1 

·+ C VS, 
= s Gli 
= s ZHI . . Tl 
+ V AG . V ZH 
= s GE 
+ C SG 
+ R TG1 

i + C FRi 
= G VD, 
+ V ZH 

'+ R ZH . s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= s Tl 
+ R Tl 

•+ V SG 
•+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S,SG 
= S BS 
= S JU 

' . C ZH 
'+ C Tl 1 

= s vs 
+ L VD! 
= S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
1 Gesamt/ Compiete / Tutto 
1 ja/oui/si 114' 
i nein/ non / no 52 1 

1 enth. / abst. / ast. 2 
1 entschuldigt / excuse / scusato 31 1 

Fraktion / Grouoe / Gruooo 
ja/ oui / sl 
nein / non / no 
enth. I abst. / ast 
entschuldigt / excuse / scusato 

Bedeutung Ja / Signification de oul: Proposition de la majorlte 

C G 
26 0 
0 8 
0 0 
9 2 

L R SIE V 
6 38 1 1 2 41 
0 0 42 0 0 
0 0 2 0 0 
0 3 7 3 4 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

'SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . R BE 

. Schwaab = S VD 
1 Seßer Hansoeter + V BE 
1 Siearist + V AG 
i Simoneschi-Cortesi + C Tl 
1 Sommaruaa = S BE 

SDP.clc + V AG 
Soielmann = ·• GE 

1 Snuhler + V TG 
Stahl + V ZH 

1 Stamm Luzi + V AG 
Steineaaer + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Studer Heiner + E AG 

, StumD = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 

• TIDmanns = S VD 
TrilllllleZ + R BEI 

• TschUDoert + R LU 
: TschäDDät = S BE 
· Vaßender + R AR 
· Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene + R VD 

: Vermot = S BE 
Voßmer = S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansiöra + V TG 

, Wandfluh + V BE 
1 Wasserfallen + R BE 
Welaelt ' . R SG 

! Wevenelh + V BE 
Wldmer = s LU 
Widrin + C SG 

1 Wiederkehr • E ZH! 
! Wnz-von Planta + L BS 1 

! Wrttenwiler + R SG! 
! WVSS Ursula = s BE 
! Zanetli = s so 
1 ZaDII . C ZHi 
i Zisvadis = • VD 
Zunnioer 1 + V ZH 

, Zäch + C AG 

. 
0 
2 
0 
3 

Bedeutung Nein/ Slgniflcation de non: Proposition de la minorite Marti Werner (ne pas entrer en matlere) 
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Ref.4010 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 

Geschäft / Objet: 
Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Reforme de la irerequation flnanciere 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Proposition de renvoi 

Abstimmung vom/ Vote du: 12.06.2003 08:53:1 0 
Abate 
Ae . . Wanrnann 
Aeschbacher 
A till n e ··------· 
Baader Casoar 

[ Bader Elvira 
, Banc,a 

Bangerter 
Baumann Alexander 

' Baumann Ruedi 
1 Baumann SteDl!anie 
: Beck 

~er~erat 
Bemasconi 
Bezzola 
01q11er· 

.. 

Bi!lnasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 

. Bruderer 
Brun 

1 Brunner T oni 
Bu~non 
Bühlmann 
BOhrer 
Cavalli 
C_~!1EEUIS ·---
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
De Dardel 

, Decurtins 
1 Donz~ 
, Oormann Rosemarie 

Dormond Mal'MI! 
, Dunanl 

Dupraz 
Eberhard 
Egerszegi 

~-
Ehrler 

. Enoelberaer 
Fasel 
Fattebert 
Favre 

: Fehr Hans 

+·R·TI 
* S ZH 

1 + 1 

+ V BL 
+ C SOi . s SOi 
+ R BE . V TG1 . G BE . s BEI 
+ L VDI 
= s NE 

1+ RIGE 
,+ j,Gff --
I+ V SG. . . Tl 
+ V ZH 

1 
. V ZH 

I+ V so 
+ V ZH 
+ R ZH 
= SAG 
+ C LU1 
+ V SGI 

I+ v 1vo; 
= G LU 
+ R SH 

'= S ITI . S ,FR 
:+ C vs 

# R VD 
'+ C VSi 
= G NE 
= S GE 

: . C GR 
+ E BEI 
0 C LUI 
= S VDI 

'+ V1BS 1 

+ R GE 

.+ L GE ~- c A.G ' . 
+ R NWl . G FR, 
+ V VD: 
+ R VD! 
+ VIZHI 

Fehr Hans-Jüra T;;-slsHl 
Fehr JaCQ uer111e = S ZH 
Fehr Lisbeth + V ZH 
Fehr Mario : = S ZH 
Fetz != S BS 

, Fischer-Seenaen + RAG 
1 Freund + V AR 
· Frev Claude + R NE 

Fässler = S SG 
1 Föhn + V SZ 
I Gaäient + V GR 
1 GaUi + C BE 

Garbani . S NE, 
Genner = G ZH ·-----
Giezendanner + iV AG 
Glasson + R FR 
Glur +IV AG 
Goll = S ZH 

, Graf = G BL 
1 Grobet . S GE 
! Gross Andreas = S ZH 
GrossJosl = S TG 

! Guisan + R VD 
1 GulZwiller +I 1 Gvsin Hans Rudolf + 

GvsinRemo - ' 
, Ganter = BE 

Haerino Binder = S ZH 
Haßer :t. V !~E, 
Hassler * V GR 
Heberlein + R ZH 

, Heaetschweiler + R ZH 
1 Heim +:C so 

Hess Berhard . 
• BE 

Hess Peter + C ZG 
, Hess Walter . C SG 
i Hofmann Urs = s AG 
1 Hollenstein = G SG 
1 Hubmann = s ZH 
: Hilmmerie = s GR 
: bnfeld + cow 

lmhof ·+ C BL 
Janiak := S BL 
Joder + V BE 
Jossen = s vs 

, Jutzet = S FR 
, Kaufmann + V ZH 
1 Keller Robert + V ZH 

Kofmel + R SO 
1 Kunz + V LU 

1 Kurrus 
Lachat 
Lalive d'E pinav 
Laubach er 

1 Lauoer 
Leu 

1 Leuenberc,er Geneve 
1 Leuteneaaer Haio 
Leuteneoner Susanne 
Leuthard 

• LoeDfe 
Lustenberqer 
Maißard 

! Maiire 
Maoolan 
Marti Werner 
Martv Käfin 
Ma«noti 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pascuier 
Meier-Schatz 
MesSlßer 
Mever Therese 
Mtmetrev Savarv 
Möraeli 
Müller Erich 
Milller-Hemmi 
Nabholz 
Neirvnck 
Oehrll 
Pedrina 
PeUi 
Pfister TheophH 
Poßa 
Raaaenbass 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 

, Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruev 
SaM 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
ScheurerRemv 
Schibli 

+ ja/oui/si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / sousato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FR 
+ C LU 
= G GE 
+ R ZG 
= s BL 
+ C AG 
+ C Al 

C LU 
s VD 
C GE 
C vs 
s GL 

= s ZH . . Tl 
i+ V AG . V ZH 
= s GE 
+ C 1SG 
+ R TG 
+ C FR 
= G vo 
+ V z~ 

I+ A Zf . S ZI 
+ R z~ 
+ C Vt 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s VD 

I+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
U~esamt / Complete /Tutto ! 

ja/oui/si 113 1 

. nein / non / no 
1 

55 1 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
1 ja/ oui/ si ,26 0 

nein / non / no 0 8 
· enth. / abst. / ast. 1 enth. / abst. / ast. 1 0 
• entschuldigt / excuse / scusato 30 entschuldigt/ excuse / scusato 8 2 

Bedeutung Ja / Signlfication de oul: Proposition de la majorite (ne pas renvoyer) 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de la minorite II Goll (renvoyer) 

L R s E V 
6 38 0 2 41 
0 0 45 0 0 
0 0 0 0 0 
0 3 7 3 4 
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Schlüer + V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied waner + V BE 
Schneider . R BE 

, Schwaab == S VD 
1 Seiler Hansneter + V BE 
Sieorist + V AG 

1 Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sornrnaruoa = S BE 
Saeck + V AG 

!Spielmann = • GE 
• Snuhler + V TG 
1 Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineaoer + R UR 
Steiner + R SO 
Slrahm = S BE 

1 Studer Heiner + E AG 
1 Stump = SAG 
! Suler . R BE 
1 Teuscher == G BE 
1 Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
Tillmanns = S VD 
Trioonez + R BE 
Tschuonert + R LU 
TschäoPäl = S BE 

• VaUender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene + R VD 

• Vermot = S BE 
1 Voßmer == s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hanslöra + V TG 
Wandßuh + V BE 
WasseJfallen + R BE 
Wei!lelt . R SG 
Weveneth + V BE 
Widmer = s LU 
WJfflin + C SG 
Wiederkehr . E ZHi 
Wrrz-von Planta + L BS 
Wltlenwiler + A SG 
W""'-« Ursula = s BE 
Zanetti == s so 
Zapfl . C ZH 
Zisvadis == • VD 
Zunnirrer + V ZH 
Zäch + C AG 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Reforme de la perequation financiere 

Gegenstand / Objet du vote: 

Proposition de renvol 

Abstimmung vom/ Vote du: 12.06.2003 08:54:09 
Abate + R Tl! Fehr Hans-Jora = S SH 
AeoaH Wartmann 1 • S ZH F ehr Jacaueline != S ZH 
Aeschbacher * E ZH, Fehr Lisbeth + V ZH 
Antille + R VS, FehrMario = S ZH 
Baader Casoar + V BL' Fetz = S BS 
Bader Elvira + C SOi ; Fischer -Seenaen + RAG 
Banoa i • s so Freund + V AR 1 

Banaerter + R BE FrevClaude + A NEI 
Baumann Alexander . V TG; 1 Fäss!er = S SGI 
Baumann Ruedi ' . G BE : Föhn ,+ V SZ 

· Baumann SteDhanie . s BEI : Gadient + V GR 
Beck + L VD1 1 GaUi 0 C IBE 
Berberat = s NE , Garbani • 's NE 
Bemasconi + R GEI 'Genner = G ZH 
Bezzola :+ R GRi · Giezendanner + V AG 
Biaaer + V SG1 i Glasson + R FR 
Bianasca i * . Tl Glur + V AG 
Binder + V ZH! 1 GoU ! = S ZH 
Blocher . V ZH Grar l=1G BL ~--~•-·- ·-•--
Borer '+ VISO Grobet . S GE 
Bortoluzzi 

··' + 
ij'.zH 

- ----- ·-- ·-

--·---. Gross Andreas I= S ZH 
Bosshard + R ZH GrossJost '"' S TG 
Brudenir - s AG 
Brun + c LU! 

Guisan +.R VD 
iGutzwiller + R ZH 

Brunner T oni + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Buanon + V VD , Gvsin Remo = s BS 
Bühlmann = G LUI 1 GOnter = s BE 
Bührer ;+ R SH Haerina Binder := s ZH 
CavaUi = s TL , HaUer + V BE 
ChaDDUis : . s FR Hassler . V GR 
Chevrier + C vs • Heberlein '+ R ZH 
Christen # R vo, · Heoetschweiler + R ZH 
Cina + C VSI i Heim + C so 
CUche = G NE Hess Berhard . • BE 

, De Dardel = s GE , Hess Peter + C ZG 
Decurtins . C GR HessWalter . C SG 
Donze + E BE ' Hof'mann Urs = SAG 
Dormann Rosemarie 0 C LU, Hollenstein = G SG 
Dormond Marlvse ;: s VD . Hubmann = S ZH 
Dunant + V BS: 'Hämmerle 

1 = S GR 
Dunraz · + R GE! lmfeld +.C UVI 

. Eberhard + C SZi i lmhof +!C Bl 
~eoi + RAG, Janiak = s BL 

Eaalv ,+ L GE Joder + V BE: 
Ehrler + C AG! Jossen = s VS! 
Enaelbemer + R NW Jurzet = s FRi 
Fasel * G FR' i Kauf'mann + V ZH 
Fattebert I+ V vo, • Keller Robert + V ZH 
Favre ·+ R VD Kof'mel + R so 
Fehr Hans ,+ i/1f1-j° ·-Kunz -- +1V LU 

' Kurrus 
! Lachat 
! Lalive d'Epinav 
! Laubacher 
Lauper 
Leu 

, Leuenberaer Geneve 
Leuteneooer Haio 
Leuteneaaer Susanne 

· Leuthard 
1 LoeDl'e 
! Lustenberaer 
i Maillard 
i Maiire 
Marletan 
MartiWemer 

, Martv Ka6n 
Masoo6 
Mathvs 
Maurer 

1 Maurv PaSC1uier 
Meier-Schatz 
Messmer 

i M-Therese 
, Menetrev savarv 

Möraeli 
, Müller Erich 

M0ller-Hemmi 
Nabholz 

: Neirvnck 
Oehrli 

! Pedrina 
1 Pelli 
i PflSler Theophil 
, Polla 

~ 
Rechstelner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Riklin 

1 Robbiani 
1 Rosslni 

Ruev 
saM 

• sandoz Marcel 
'Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remv 

' Schibli 

+ Ja / OUI / si 
= nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FR 
+ C LU 
= G GE 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG 

'+ C All 
+ C LUI 
= S VD . C GE 
+ C VS 

= S GL 
= s ZH . 

• i Tl 
+ V•AG 
* V ZH 1 

= S GEI 
+ C SGI 
+ R TG, 

I+ C FR, 

= G VO 
+ V ZH 
+ R ZH 
• 1 S ZH 
+iR ZH 
+ C VD 
+1V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 

i + L GE 
,+ C TG 
+ R BS 
= .S SG 1 

= S BS! 
= S JUi 
+ C ZH 
+ C Tl 

= s vs 
+ L VD 
= S VD 
+ R vo 
+ V BE! 

·+ V ZG 
I+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
. Gesamt/ Complete / Tutto 
: ja/ oui / si 
, nein / non / no 

enth. / abst. / ast. 
entschuldi / excuse / scusato 

i 114 1 

' 55 ! 

3 

, Fraktion / Groupe / Gruppo CIG 
ja/oul/si 1261 O 
nein / non / no ,018 
enth. / abst. / ast. 1310 
entsohuldlgt / excuse / scusato 1612 

Bedeutung Ja/ Signiftcation de oui: Proposition de la majorite (ne pas renvoyer) 
Bedeutung Nein/ Slgnlficatlon de non: Proposition Günter (renvoyer) 

L R SIE V 
6 39 012 41 
0 0 451 0 0 
0 0 010 0 
0 2 713 4 
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,SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo 0 C VS 

• Schmied Walter + V BE 
'Schneider . R BE 
: Schwaab = S VD 
! SeDer Hanspeter + V BEI 
Slearist + V AG 

1 Simoneschi-Cortesi + C Tl! 
i Sommaruga = S BE 

SDeck + V AG 
• SDielmann ,: • GE 
Spuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stammlll2i + V AG1 

! Steineaaer + R UR 
1 Steiner + R SO 
1 Strahm = S BE 
1 SIUder Heiner + E AG 

SbJmD = SAG 
Suter . R BE 

1 Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
Tißmanns = S VD 
Trioonez + R BE 
Tschuaaert + R LU 

i Tschäooäl = S BE 
Vaßender + RAR 
Vaudroz Jean.Claude . C GE 

, Vaudroz Rene + R VD 
Vennot = S BE 
Vollmer = s BE! 
Waber Christian . E BE 

1 Walker Felix + C SG 
! Walter Hansiöra + V TG 
! Wandßuh + V BE 
i Wasserfallen + R BE 
1 Weiaelt + R SG 

Weveneth + V BE 
, Wldmer = s LU 

Widria + C SG 
Wiederkehr . E ZH! 

' Wrrz-von Planta + L BS 
Wlllenwiter ! + R SGI 
WvssUrsula = s BEi 
Zanetti = s so 
Zaoß + C ZH 
Zisvadis = • VD 
Zuaoiaer + V ZH 
Zäch + C AG 
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Antrag der Minderheit II 
(Scherer Marcel, Antille, Blocher, Lalive d'Epinay, Lau
bacher, Seiler, Weyeneth, Zuppiger) 
Abs. 1 
Der Bund übernimmt nur die Aufgaben, die einer einheitli
chen Regelung durch den Bund bedürfen. 

Antrag der Minderheit III 
(Fässler, Baumann Stephanie, Bühlmann, Goll, Marty Kälin, 
Rossini, Strahm) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2, 3 
Streichen 

Antrag Beck 
Abs. 1 
Der Bund übernimmt nur die Aufgaben .... und einer einheit
lichen Regelung durch den Bund bedürfen. 
Schriftliche Begründung 
Im Subsidiaritätsföderalismus werden die Aufgaben, welche 
in der Verfassung nicht ausdrücklich dem Bund übertragen 
werden, von den Kantonen erfüllt. Um den Sinn und Geist 
der Vorlage zu wahren, welche auf eine Stärkung der kanto
nalen Autonomie abzielt, sind die Fälle, in denen der Bund 
anstelle der Kantone handelt, einzuschränken. Die Aufga
ben, welche die Kraft der einzelnen Kantone übersteigen, 
können oft im Rahmen eines interkantonalen Abkommens 
erfüllt werden, das auch nur der einheitlichen Regelung 
ohne Zentralisierung des Zuständigkeitsbereichs auf Bun
desebene dienen kann. Die Kumulierung beider Vorausset
zungen ist deshalb angezeigt. 

Art. 43a 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1a 
Elle assume les täches qui doivent etre reglees de maniere 
uniforme. 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
Al. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite I 
(Vallendar, Donze, lmhof, Leu, Lustenberger, Meyer The
rese, Walker Felix) 
Al. 1a 
Bitter 

Proposition de Ja minorite II 
(Scherer Marcel, Antille, Blocher, Lalive d'Epinay, Lau
bacher, Seiler, Weyeneth, Zuppiger) 
Al. 1 
La Confederation assume uniquement les täches qui 
necessitent une reglementation uniforme par la Confedera
tion. 

Proposition de Ja minorite III 
(Fässler, Baumann Stephanie, Bühlmann, Goll, Marty Kälin, 
Rossini, Strahm) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2, 3 
Bitter 

Proposition Beck 
Al. 1 
La Confederation assume uniquement les täches .... des 
cantons et qui necessitent une reglementation uniforme par 
la Confederation. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 01.074 

Developpement par ecrit 
Le federalisme de subsidiarite postule que les täches non at
tribuees expressement, dans la constitution, a la Confedera
tion sont accomplies par les cantons. Pour respecter l'esprit 
du projet, qui vise a un renforcement de l'autonomie des 
cantons, il convient de limiter les cas dans lesquels la Con
federation se substituerait a ceux-ci. Les täches qui exce
dent les possibilites des cantons individuellement peuvent 
souvent etre accomplies dans le cadre d'un accord intercan
tonal qui peut-etre egalement adequat pour repondre au 
seul besoin d'une reglementation uniforme sans centralisa
tion du domaine de competence au niveau federal. Le cumul 
des deux conditions est donc indique. 

Vallender Dorle (R, AR): Es geht hier um die Frage, ob wir 
das Subsidiaritätsprinzip als Grundidee vor allem eines fö
deralistischen Staates in den allgemeinen Grundsätzen ver
ankern sollen. Dagegen will die Mehrheit dieses Prinzip im 
3. Titel im Kapitel «Verhältnis von Bund und Kantonen» als 
Kriterium bei der Aufgabenverteilung verankern. Dies, um si
cherzustellen, dass die Kantone im Innenverhältnis das 
Mass der Dezentralisation, d. h. die Gemeindeautonomie, im 
Einzelfall selber bestimmen und gesamtschweizerisch auch 
verschieden ausgestalten können. Damit ist die Frage in den 
Raum gestellt, ob unsere Minderheit tatsächlich in die innere 
Organisationshoheit eingreifen will. Wir können Sie beruhi
gen: Nein, wir wollen Artikel 50 der Bundesverfassung nicht 
tangieren. Dieser garantiert nämlich die Gemeindeautono
mie nach Massgabe des kantonalen Rechtes. Sinn und 
Zweck unseres Minderheitsantrages ist aber die eindeutige 
Verankerung der Leitidee unter den Grundsätzen rechts
staatlichen Handelns. 
Nach Meinung der Minderheit zwingt aber die Zuteilung der 
Aufgaben, die folgenden Fragen zu stellen und zu beantwor
ten: 
1. Wenn die fragliche Aufgabe nach dem Willen der Mehr
heit staatlich gelöst werden soll, sollte sie dann dem Bund 
oder den Kantonen zugewiesen werden? Dem Bund ist sie 
nur dann zuzuweisen, wenn dieser die Aufgabe nachweis
lich besser erfüllt als die nächstuntere Ebene. Die Anwen
dung des Subsidiaritätsprinzips hat sehr viel mit Bürgernähe 
zu tun und geht davon aus, dass eine Aufgabe immer auf 
der untersten Ebene erfüllt werden sollte, vorausgesetzt, 
dass Benutzer- und Finanziererkreis Identisch sind. Ist dage
gen mit positiven «spill-overs» Ober die Kantonsgrenzen hin
aus zu rechnen, so kann eine interkantonale Zusammen
arbeit Sinn machen. Es muss nicht gerade nach dem Bund 
gerufen werden. 
Wichtig ist, dass es für jede staatliche Aufgabe einen opti
malen Zentralisierungsgrad gibt. Die Festschreibung des 
Subsidiaritätsprinzips als Massstab staatlichen Handelns 
auferlegt damit dem Bund und den Kantonen die Begrün
dungspflicht, warum eine Aufgabe dem Bund zugewiesen 
werden soll. Gerade der vorliegende NFA macht deutlich, 
wie wichtig diese Begründungspflicht ist. Ein Grossteil unse
rer Aufgabe heute besteht doch gerade in der Aufgabenent
flechtung und -neuverteilung. Auch wir unterliegen heute 
dieser Begründungspflicht und müssen sagen, warum wir 
eine Aufgabe dem Bund übertragen. 
2. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat die Grundsätze 
der Subsidiarität in der neuen Kantonsverfassung aufge
nommen, im Sinne eines eigentlichen «Entscheidungsbau
mes». Wer nämlich an die Subsidiarität der Gebietskörper
schaften denkt, muss augenblicklich auch begründen, ob 
eine Aufgabe Oberhaupt als staatliche Aufgabe zu qualifizie
ren ist, und darüber hinaus, ob eine Aufgabe vom Staat sel
ber oder im Auftrag des Staates von Privaten wirtschaftlicher 
und zweckmässiger erbracht werden kann. Auch dies ist 
eine wichtige Überlegung. 
Wenn Sie unserer Minderheit zustimmen, verankern Sie 
eine wichtige Leitplanke in den Grundsätzen unserer Bun
desverfassung. Bei den Kriterien in Artikel 43a dagegen 
handelt es sich um einzelne Kriterien, die bei der Anwen
dung des Subsidiaritätsprinzips zu beachten sind und folge
richtig nicht die gleiche Qualität geniessen. 
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Fässler Hildegard (S, SG): Wer zahlt, soll befehlen; werbe
fehlen will, soll auch bezahlen. Sollen diese Grundsätze ge
nerell gelten? Ist das Subsidiaritätsprinzip so zentral, dass 
es in der Verfassung festgeschrieben werden muss und, 
falls Ja, in welcher Formulierung? Dagegen spricht für mich 
das wichtigere Prinzip der Solidarität, welches die Schweiz 
geprägt hat, welches die Schweiz ausmacht. Es Ist gerade 
das Wesen unseres Staates, dass eben auch jene etwas zu 
sagen haben, die ihre Bedürfnisse nicht selber finanzieren 
können, und dass die Finanzkräftigen auch Unterstützung 
bieten, ohne in die Verwendung dieser Mittel bis ins Detail 
dreinzureden. 
Aus diesem Grund beantrage ich Ihnen, die Absätze 2 und 3 
von Artikel 43a zu streichen. Die Solidarität soll spielen kön• 
nen. Ebenso empfehle ich Ihnen, den Absatz 1a gemäss An
trag der Kommissionsmehrheit abzulehnen. In Absatz 1 
befürworte ich mit meiner Minderheit die Version des Bun
desrates. Die Formulierung des Bundesrates trägt der Tatsa
che Rechnung, dass es Staatsaufgaben gibt, welche die 
Kraft der Kantone übersteigen. Diese soll der Bund überneh
men. Die Minderheit II ignoriert diesen Tatbestand. Andere 
Aufgaben, welche die Kantone zwar durchaus individuell lö
sen könnten, werden, um die Ungleichbehandlung der Be
völkerung zu vermeiden, vernünftiger- und fairerweise 
schweizweit gleich geregelt. Auch dies enthält die Formulie
rung des Bundesrates. 
Stimmen Sie ihr und damit meiner Minderheit III zu. 

Scherer Marcel (V. ZG): Ich bitte Sie, die Minderheit II zu 
unterstützen, im Interesse des Zieles, die Aufgaben klar zu
zuteilen und auch zu begrenzen. Mit der beantragten For
mulierung sollen die Grundsätze der Aufgaben des Bundes 
klar und deutlich geregelt werden. Der Ausdruck «Kraft der 
Kantone» Im Entwurf Ist ein subjektiver Begriff; eine Formu
lierung, die schlecht definierbar ist und keine Grösse um
schreibt. 
Artikel 43a regelt die «Grundsätze für die Zuweisung und Er
füllung staatlicher Aufgaben». In der Kommission wurden 
die Bedenken, dass hiermit kantonale Grenzen übergrei
fende Projekte wie Nationalstrassenbau tangiert werden 
könnten, ausgeräumt. Wir ändern hiermit die Bundesverfas
sung; umso wichtiger ist es, dass wir klare Aufgaben und 
klare Zuweisungen in die Verfassung schreiben und nicht 
Begriffe und Regelungen formulieren, die In der neuen Ver
ordming wieder definiert werden müssen. 
Der Ständerat hat dieses Problem bereits erkannt und mit 
seiner Formulierung die Gewichtung dem Bund zugeteilt, 
nicht zuletzt auch aufgrund der Erkenntnis, dass punktuelle 
und regionale Begehrlichkeiten hinter Aufgaben des Bundes 
zurückstehen müssen. 
Stimmen Sie also im Interesse einer klaren Aufgabenteilung 
der Minderheit II zu. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Im Namen der FDP· 
Fraktion bitte ich Sie. hier die Mehrheitsanträge zu unterstüt· 
zen. 
Alle sind sich einig, dass das Subsidiaritätsprinzip in der Ver
fassung verankert werden muss. Aber an welcher Stelle, mit 
welcher Konkretisierung? Da gehen die Meinungen ausein
ander. Nichtsdestotrotz ist der Subsidiaritätsartikel für uns 
wirklich einer der Kernpunkte des NFA. Er war seit der er
sten Verfassung ein wichtiger Pfeiler, wurde aber Im laufe 
der Zeit arg verwischt. Das System ist kompliziert geworden, 
teilweise ungerecht, und schränkt die Handlungsfähigkeit 
von Bund und Kantonen ein. So fliessen heute dank Ober 
hundert Einzelmassnahmen rund 15 Milliarden Franken zwi
schen den Ebenen Bund und Kantone. Viele dieser Mass
nahmen werden anteilmässig aufgeschlüsselt, detailliert 
abgerechnet, nach der Finanzkraft des jeweiligen Kantones, 
und erreichen ihr Ziel verwässert, oft auf Umwegen. Der ad
ministrative Aufwand ist gewaltig, und die Kantone müssen 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben zwei Drittel dieser Teilsub
ventionen zweckgebunden einsetzen. Mit dieser Vorlage 
wollen wir ihnen mehr Handlungsspielraum für bessere, für 
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eigene Lösungen geben. Deshalb ist es wichtig und richtig, 
dass die Aufgaben entflochten werden und die obere Ebene 
eben nur tätig wird, wenn die untere eine Aufgabe nicht al
lein erfüllen kann oder wenn wirklich einheitliche Lösungen 
gefragt sind. 
Wir unterstützen die Mehrheit, weil sie will, dass das Ge
meinwesen, welches die staatliche Leistung nutzt, auch da• 
für bezahlt und deshalb Ober diese Leistung befinden soll. 
Diese Leistungen müssen aber allen offen stehen, und sie 
können und sollen auch bedarfsgerecht und wirtschaftlich 
sein. 
Wir leben in einem föderalistischen Staat. Die Eigenheiten 
der 26 Glieder mit ihren vielen Gemeinden sollen beibehal• 
ten werden. Die Vielfalt in der Einheit Schweiz wird ernst ge
nommen. Sie ist die Basis für das friedliche Zusammenleben 
seit Generationen. Die Entscheidungen sollen möglichst nah 
bei den Bürgerinnen und Bürgern getroffen werden. Das be
deutet aber auch, dass die höhere Ebene nur verordnet, 
wenn sie wirklich einheitliche Lösungen braucht. Das Ver• 
hältnis vom Bund zu den Kantonen, aber auch von den Kan
tonen zu den Gemeinden ist ein Verhältnis, das wirklich nur 
Klarheit bringt, wenn Subsidiarität herrscht. Subsidiarität 
bringt nicht nur Klarheit, sondern verhindert auch Leerläufe 
oder vermindert Doppelspurigkeiten. Aber Subsidiarität ver
langt Verantwortung auch der unteren Ebene, die Aufgaben, 
die zugewiesen werden, gut zu erfüllen. 
Wir sind der Meinung, dass der Grundsatz der Subsidiarität 
nicht nur für staatliche Ebenen gelten, sondern auch im Prin
zip des Staates gegenüber der Gesellschaft spürbar sein 
soll. Auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sollen 
möglichst viel Handlungsfreiheit für eigene Lösungen haben. 
Frau Fässler, Subsidiarität und Solidarität stehen sich ge
genseitig nicht im Weg. Sie brauchen aber als Basis Ver
trauen und nicht zuletzt den Willen und die Bereitschaft zum 
Mitgestalten einer Aufgabe. Das ist der Grundgedanke die
ser Vorlage hier. 
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, überall die Mehr
heitsanträge anzunehmen. 

Zupplger Bruno (V. ZH): Grundsätzlich unterstützt die SVP• 
Fraktion selbstverständlich die Absicht, den Grundsatz der 
Subsidiarität in der Bundesverfassung zu verankern. Dieser · 
Grundsatz gehört nämlich seit längerer Zeit, seit Bestehen 
unseres Bundesstaates, zum Grundverständnis staatlichen 
Handelns. Leider wird er nicht immer so verstanden. Es ist 
damit aber auch ein wichtiger politischer Hinweis, worum es 
eigentlich im Reformprojekt NFA geht. 
Nun stellt sich die Frage, ob dieser Grundsatz unter den all• 
gemeinen Bestimmungen - also In Artikel Sa - oder unter 
dem Titel «Bund, Kantone und Gemeinden» eingebaut wer
den soll, dort, wo die Zusammenarbeit zum Ausdruck ge
bracht wird. Hier kann man geteilter Ansicht sein. Wir haben 
uns in der SVP-Fraktion In der Mehrheit dafür entschieden, 
dass er unter Artikel 43a aufgeführt werden soll, weil damit 
explizit zum Ausdruck gebracht wird, dass nur Aufgaben an 
eine übergeordnete Staatsebene transferiert werden sollen, 
welche nicht besser und effizienter auf einer unteren Stufe 
erledigt werden können. Absatz 1 a von Artikel 43a steht in 
einem engen Zusammenhang mit den anderen Absätzen 
dieses Artikels, insbesondere mit Absatz 1. Wenn wir die 
Bestimmung dort einordnen, wollen wir auch zum Ausdruck 
bringen, dass die Autonomie der Kantone in der Behandlung 
ihres Verhältnisses zu den Gemeinden gewährleistet bleibt. 
Daher bitte ich Sie im Namen der SVP-Fraktion, der Kom• 
mlssionsmehrheit zuzustimmen. 
In Absatz 1 wird ja die Übernahme von Aufgaben durch den 
Bund geregelt. Hier unterstützt die SVP-Fraktion die Minder
heit II (Scherer Marcel). Der Einschub uwelche die Kraft der 
Kantone übersteigen» ist unserer Ansicht nach überflüssig 
und auch ziemlich schwammig. Was helsst er? Ist damit ein 
Kanton gemeint oder eine Vereinigung von Kantonen? Die 
Bundesverfassung, davon sind wir überzeugt, muss klare, 
prägnante und kurze Aussagen machen. Die Minderheit II 
tut dies. Dieser Artikel steht, wie ich gesagt habe, im Zusarn-
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menhang mit dem Grundsatz der Subsidiarität. Falls der An
trag der Minderheit II abgelehnt werden sollte, wird daher die 
SVP-Fraktion der Mehrheit, d. h. der ständerätlichen Lö
sung, zustimmen. 
Eine Streichung dieses Passus in der Bundesverfassung, 
wie das die Minderheit III (Fässler) verlangt, kommt filr uns 
nicht infrage. Für uns stellt sich lediglich noch die Frage, ob 
im Rahmen der Differenzbereinigung allenfalls die Absät· 
ze 1 a und 1 von Artikel 43a zusammengefilhrt werden könn
ten. Auf alle Fälle wäre dies zu prüfen. 
Noch ein Wort zur Minderheit III, was die Absätze 2 und 3 
betrifft: Ich glaube, wenn wir die interkantonale Zusammen
arbeit auf Verfassungsstufe regeln wollen, dann müssen wir 
auch gewisse Rahmenbedingungen dafür schaffen. Auch 
die SVP ist für Solidarität. Aber wenn wir diese Rahmenbe
dingungen nicht schaffen, dann treten immer wieder - davon 
bin ich überzeugt - Schwierigkeiten auf, wenn die interkan
tonale Zusammenarbeit gefragt ist. 
Darum stimmen wir hier mit der Mehrheit respektive mit dem 
Bundesrat. 

Martl Werner (S, GL): Bei der aktuellen Diskussion um das 
Subsidiaritätsprinzip geht es eigentlich nochmals um eine 
ähnliche Diskussion, wie wir sie bereits beim Eintreten ge
führt haben, nämlich um die Frage des Föderalismus. Da 
muss ich schon etwas sagen: Wenn die SP hier gegen den 
NFA angetreten ist, hat das nichts damit zu tun, dass wir 
jetzt einfach generell gegen den Föderalismus sind, sondern 
die Frage ist: Ist der Föderalismus das allein entscheidende 
Prinzip in unserem lande? 
Herr Bundesrat Villiger, wenn Sie mir Helmut Schmidt zitie
ren, muss ich Sie schon darauf hinweisen, dass Helmut 
Schmidt für Deutschland spricht, und Deutschland ist unge
fähr zwölfmal grösser als die Schweiz! Ich denke, Helmut 
Schmidt käme es nicht in den Sinn, Berlin föderal zu struktu
rieren und dort nochmals 12 bis 13 Einheiten zu machen. 
Wir sind die Schweiz, wir haben sieben Millionen Einwohner, 
wenn wir aufrunden. Dann stellt sich schon die Frage, ob 
das Prinzip «small is beautiful» gelten soll; «small» ist die 
kleinste Einheit, und auf der bauen wir auf. Es geht doch um 
die Frage, welches die optimale Grösse ist. Die optimale 
Grösse ist fliessend; das eine Mal ist es der Bund, das an
dere Mal ist es der Kanton. Deshalb finde ich diese Diskus
sion, die wir hier um die Festschreibung des Subsidiaritäts
prinzips führen, etwas verfehlt. 
Frau Egerszegi, ich freue mich auch, in einer föderalen 
Schweiz zu leben, sie ist auch nicht gefährdet, wie das hier 
immer wieder beteuert wird. Ich habe übrigens auch Ver
trauen in die Kantone; das Vertrauen in die Kantone ist un
gefähr gleich gross wie das Vertrauen hier in das Parlament. 
Beides sind demokratisch gewählte Institutionen, die hier am 
Ruder sind. Ich freue mich, in einer föderalen Schweiz zu 
wohnen; ich freue mich an der Vielfalt in der Schweiz - dass 
wir uns als Glarner von den Aargauern und Aargauerinnen 
unterscheiden. Aber das hat nichts mit dem Subsidiaritäts
prinzip zu tun, das hier hochstilisiert wird. 
Es gibt neben dem Föderalismusprinzip eben noch ein wei
teres Prinzip, und das ist das Demokratieprinzip. Wenn wir 
hier in der Schweiz auf Bundesebene Regelungen treffen, 
wenn das eben die richtige, die bessere Grösse ist, dann 
muss das auch demokratisch abgestützt sein. Dann ist es 
falsch, wenn man auf Bundesebene den generellen Grund
satz der Subsidiarität derart in den Vordergrund stellt. 
Deshalb Ist der Antrag der Minderheit III (Fässler), die in Ar
tikel 43a Absatz 1 eine klare Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen festschreiben will, der richtige. Die an
deren Absätze sind zu streichen. 
Auf alle Fälle - da schliessen wir uns der Minderheit 1 (Val
lendar) an - ist Artikel 43a Absatz 1 a zu streichen und auf 
keinen Fall der Minderheit II (Scherer Marcel) zu folgen. Ich 
verstehe natürlich. dass Herr Scherer als Zuger auf die Kraft 
der Kantone nicht unbedingt Rücksicht nehmen will: Wenn 
man zu den Kräftigeren gehört, ist es in der Regel nicht der 
Fall, dass man die Interessen der Schwächeren auch etwas 
berücksichtigen will. 
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Aus seiner Sicht ist dieser Antrag verständlich, im Interesse 
des Ganzen aber nicht vertretbar, weshalb wir Sie ersuchen, 
diese Minderheit abzulehnen. 

Studer Heiner (E, AG): Natürlich ist es etwas Zentrales, 
was wir diskutieren - aber was ändert es, wenn wir die eine 
oder die andere Formulierung beschliessen? Ich behaupte: 
Es ändert sich sehr, sehr wenig. Deshalb müssen wir auf
passen, dass wir nicht schon wieder in die Verfassung, die 
revidiert worden ist, sehr viele Einzelheiten hineintun - und 
die Interpretation muss dann bei der Gesetzgebung trotz
dem gemacht werden. Wir als Fraktion sind der Meinung, 
dass die Subsidiarität erwähnt werden soll, aber ob das wirk
lich so detailliert sein soll, wie das Bundesrat, Ständerat und 
die Mehrheit der Kommission wollen, ist eine andere Frage. 
Wichtig ist uns, dass wir, wenn dann die Gesetzgebung ge
macht wird, konsequent sind und möglichst klar aufteilen. 
Von daher sehen wir das Problem eher in der ganz konkre
ten Auswirkung. 
Ich bin seH Jahren in einer kommunalen Exekutive. Ich habe 
in dieser Zeit Fälle erlebt, bei denen es hiess: Wenn wir bis 
dann und dann dieses Projekt einreichen, gibt es noch so 
und so viel Bundessubventionen. Man hat ein Projekt vorge
zogen und es der kommunalen Legislative mit dem Hinweis 
unterbreitet, dass es bis dann diese Bundesgelder gebe und 
sonst nicht. Aber dieses Projekt hätte man ruhig zwei oder 
drei Jahre verschieben können, und es hätte auch geklappt. 
Ich habe mich auf allen Stufen des Staates immer dagegen 
zu wehren versucht, dass man einfach immer dort die Hand 
hinhält, wo die obere SMe möglichst noch mitbezahlt. 
Daran krankt doch vieles bei uns und bei den Finanzströ
men: dass wir uns im Vollzug nicht dort bescheiden, wo wir 
die Hilfe anderer Stufen nicht brauchen und etwas selber er
ledigen können, dass wir aber auch keine klaren Zuweisun
gen machen. FOr uns würde es genOgen, auf der Stufe der 
Verfassung einfach den Grundsatz der Subsidiarität festzu
schreiben. 
Wir haben uns als Fraktion immer dafür eingesetzt, dass 
man das Verfassungsgericht einfOhrt - andere Fraktionen 
sind mit Vehemenz dagegen -, denn nur dann würde es bei 
den Details etwas bringen. Dann würde jemand Neutraler 
beim Vollzug der Gesetzgebung entscheiden können, ob 
dieser Grundsatz eingehalten Ist oder nicht. Wenn wir jetzt 
für die Verfassung möglichst einfach beschliessen, wird es 
dann schliesslich bei den verschiedenen Gesetzen die politi
sche Auseinandersetzung sein, die entscheidet, ob das nun 
Sache des Bundes, des Kantons oder welcher Stufe ist. Es 
ist eine wichtige Frage - aber regeln wir sie nicht allzu detail
liertl 
Es hat meine Sympathie eindeutig der Antrag der Minder
heit III (Fässler) und ganz sicher nicht der Minderheitsantrag 
aus dem Nachbarkanton Zug. 

Ruey Claude (L, VD): La subsidiarite, c'est un bien grand 
mot, un beau mot d'ailleurs! Mais il a tellement d'interpreta
tions possibles que l'indiquer simplement, comme le veut la 
minorite 1 (Vallendar), a l'article Sa, sans autre forme de pro
ces, c'est un peu delicat. Parce que, la subsidiarite, qu'est
ce que qa peut designer? Cela peut 6tra le rapport entre 
l'Etat federal et les Etats cantonaux; cela peut encore Otre la 
subsidiarite entre le röle de l'Etat et le raste de la soclete cl
vile, donc entre le public et le prive; cela peut Atre la subsl
diarite selon la conception qui consiste a dire que la priorite 
se situe en bas et qu'on delegue vers le haut; mals cela peut 
aussi Otre !'inverse, ou on a tous las pouvolrs en haut et on 
las delegue vers le bas. Cela, c'est par exemple la subsidia
rite teile qu'elle est conque dans le Traite de Maastricht, a 
l'article 3b, donc !'inverse de ce qui est inscrit a l'article 3 de 
notre constitution - et la, je me situe dans la relation d'Etat a 
Etat. 
l..'.article 3 de notre constitution est parfaitement clair: ce sont 
las cantons qui detiennent les competences. La Confedera
tion est subsidiaire par rapport aux cantons parce qua la 
Confederation rec;olt des pouvolrs specifiques seulement 
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lorsque ceux-ci ne sont pas des pouvoirs generaux des can
tons. Alors, introduire cette notion de subsidiarite a l'arti
cle Sa me parait, dans une certaine mesure, affaiblir ce qui 
est aujourd'hui le fondement de notre Etat, qui est precise
ment la competence generale des cantons. 
Deuxleme chose. A l'article 43a, puisqu'il s'aglt de la reparti
tion et de la maniere de repartir, on peut peut-ätre accepter 
que la subsidiarite, comme la majorite vous l'indique, le 
fasse. 
En revanche, en ce qui concerne l'article 43a alinea 1 er, je 
me tourne vers M. Zuppiger qui a explique pourquoi - et il a 
raison je crois - on ne peut pas s'en tenir simplement a «une 
reglementation uniforme», il taut preciser que ce soit «par la 
Confederation». Parce qu'on peut avoir des reglementations 
uniformes qui soient intercantonales. A cet egard, je com
prends que M. Zuppiger ne veuille pas inscrire les cantons, 
mais je vous invite a vous tourner vers les amendements de
veloppes par ecrit, et notamment vers la proposition Beck a 
l'article 43a alinea 1er, puisque celle-ci prevoit une double 
condition pour attribuer les täches ä. la Confederatlon: que 
ya excede les täches des cantons et que 1,a necessite une 
reglementation uniforme par la Confederation. Cela donne 
une double garantie, parce que d'une part, il taut 1,a depasse 
les täches des cantons - mais cela n'est pas suffisant, parce 
qu'on peut avoir une reglementation uniforme intercanto
nale; et d'autre part, II faut que 1,a demande une reglementa
tion uniforme par la Confederation. 
II me semble que c'est un amendement plus protecteur que 
toutes les autres possibilltes, si blen que je vous lnvite ä. 
adopter la proposition Beck. 

Walker Felix (C, SG): Wie Sie der heutigen Fahne entneh
men, wird der Minderheitsantrag 1 (Vallendar) auch von Mit
gliedern der evangelischen und unabhängigen Fraktion so
wie der christllchdemokratischen Fraktion unterstOtzt. Frau 
Vallendar hat bereits die verfassungsrechtlichen Begründun
gen dazu gegeben; ich möchte noch ein Wort aus der Sicht 
der CVP-Fraktion dazu sagen. 
Gestern habe ich Ihnen drei Prinzipien des Finanzaus
gleichs aufgezählt: Das erste war Subsidiarität, das zweite 
Selbstverantwortung und das dritte Solidarität. 
Wenn Subsidiarität in einem Projekt zentral auch Arbeitstei
lung zwischen den verschiedenen Gliedern dieses Bundes
staates beinhaltet, dann gehört dies In der Verfassung, 
meine ich, an einen Platz, der für alles gilt, und nicht Irgend
wohin. Wir sind ganz klar der Meinung der Minderheit Val
lendar, dass man die Subsidiarität im vorderen Teil einreiht. 
Warum? 
Herr Zuppiger hat erläutert, dass bei Artikel 43a Absatz 1 a 
Einschränkungen gemacht werden müssen. In der Tat heisst 
es dort: «Bei der Zuweisung von Aufgaben an den Bund und 
bei deren Erfüllung .... » Es ist wirklich nicht einsichtig, dass 
man nur diese Zusammenarbeit unter dem Titel der Subsi
diarität sieht. Wir werden hier die Minderheit Vallendar bzw. 
den Ständerat unterstOtzen. 
Was die Minderheit II anbelangt, kann man Herrn Scherer 
Marcel gut verstehen, dass er möglichst wenig dem Bund 
Obertragen will, weil hier ja die Ressourcenprobleme kom
men. Es ist aber nicht einsichtig, warum man sich nur auf 
Jene Bereiche konzentrieren muss, die eine einheitliche Re
gelung haben müssen. Wenn Herr Zuppiger sagt, in die Ver
fassung gehörten ganz klare Definitionen, dann möchte ich 
darauf erwidern, dass Ich nicht sicher bin, ob der Passus 
«welche die Kraft der Kantone übersteigen„ schwieriger zu 
definieren ist als der Passus «die einer einheitlichen Rege
lung bedürfen... Es sind beides schwierig zu definierende 
Probleme. 
Wir lehnen die Minderheit II ab. 
Für den Antrag der Minderheit III haben wir, Frau Fässler, 
überhaupt kein Verständnis. Das Ist jetzt eine klassische 
Philosophlefrage. Nach meiner Meinung leiden wir bei allen 
öffentlichen Aufgaben unter dem Problem, dass der Kosten
träger und der Kostenverursacher verschiedene Instanzen 
sind. Was soll denn das mit Verantwortung zu tun haben? 
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Was soll denn das, wenn es darum geht, eben diese Dinge 
klar zuzuordnen? 
Wir unterstützen die Minderheit 1. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Comme 
cela a dejä. ete dit, II s'agit lcl de !'Integration dans la consti
tution d'un article sur la subsidiarite. Pour la commission, II 
convient d'lnscrire le princlpe de la subsldlarite dans la cons
titutlon. Cette nouvelle norme constitutionnelle s'adresse es
sentieilement au legislateur federal qui aura ainsi la täche de 
concretiser le principe de subsidiarite lorsqu'ii attrlbuera des 
täches bien definies. 
Un grand debat a eu lieu en commission, tout d'abord pour 
definir la subsidiarite et ensuite pour savoir ou introduire cet 
article. Pour la majorite de la commission, il sembie qu'en 
l'lntrodulsant a l'article 43a alinea 1 er, le but est atteint. 
C'est par 15 voix contre 7 que la commlssion vous propose 
de suivre sa proposition. 
Au principa de subsidlarite !lt l'article 43a alinea 3, II taut 
aussi fixer des criteres d'attribution des täches, dans un nou
vel article. Ces criteres baliseront l'attribution future des tä
ches publiques, assurant une repartition judicieuse au sein 
de l'Etat federal ainsl qua la continulte requise. La nouvelle 
disposition definit les principes observes lors de l'attribution 
et de l'accomplissement des täches etatiques. Cet article 
concerne en premier lieu la repartitlon des täches entre la 
Confederation et ies cantons. 
ici, comme vous avez compris, les avis divergent puisque 
nous avons trois propositions de minorite. La commisslon, 
par 16 voix contre 8, retient la version du Conseil federal. 
Personnellement, je soutiendrai la proposltion de minorite II 
(Scherer Marcel). 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Alle sind 
sich einig, dass der Grundsatz der Subsidiarität in der Ver
fassung aufgeführt werden soll. Die Frage ist, wo die Sub
sidiarität unterzubringen ist. Eine klare Mehrheit der Kom
mission hat sich dafür ausgesprochen, dass sie als erster 
Punkt unter dem Artikel 43a, unter die «Grundsätze für die 
Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben», aufzuneh
men sei - dies als Grundsatz, der den nachfolgenden Absät
zen klar vorangestellt wird. 
Nun wissen wir alle: Verfassungsrecht ist abstraktes Recht. 
Der Geist, aus dem eine Verfassung gemacht wird, wird da 
jeweils gepriesen; umgesetzt wird dann Ober die entspre
chenden Gesetze. Die Frage ist, ob bei der Umsetzung Ober 
die Gesetze der gleiche Geist vorherrscht! Das ist natürlich 
dann auch eine Frage der politischen Opportunität. Deshalb 
bin ich überzeugt, dass die Haltung der Mehrheit der Kom
mission, dies voranzustellen, richtig ist. 
Ich empfehle Ihnen Zustimmung: Die Kommission hat mit 
14 zu 6 Stimmen so entschieden. 
Beim Absatz 1 hat sich die Kommission ebenfalls klar gegen 
die Minderheit II und ebenso klar gegen die Minderheit III 
entschieden, die Ihnen ja die Fassung des Bundesrates 
beantragt. Ganz klar, mit 18 zu 7 Stimmen, hat sie den An
trag der Minderheit III, die Absätze 2 und 3 streichen, abge
lehnt - wobei Ich bitte, Ober diese beiden Absätze einzeln 
abzustimmen, da sie unterschiedliche Inhalte haben und un
terschiedliche Gegenstände betreffen. 
Dies die Antwort unserer Kommission auf das, was Sie be
züglich der Einschätzung der Situation zu beachten hätten. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Es geht hier eigentlich um zwei 
Fragen: Wo soll man erstens das Subsidiaritätsprinzip als 
Grundsatz verankern, und wie soll man es zweitens definie
ren und erläutern? 
Ich bin sehr froh, dass man hier das Subsidiaritätsprinzip 
verankern will, denn das ist einer der wichtigen Grundsätze 
des Föderalismus. Es Ist etwas weniger von Belang, an wel
cher Stelle man es verankert; das ist für mich nicht die 
matchentscheidende Frage. Aber Ich gebe gerne zu, dass 
mich der Minderheitsantrag 1 (Vallendar) mehr überzeugt als 
die Fassung der Mehrheit; aber es ist letztlich nicht der 
Schicksalsartikel. 
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Zur Bedeutung der Subsidiarität noch kurz eine Bemerkung 
zu Herrn Marti: Wenn Sie Ober Föderalismus reden, ist nicht 
die Frage der landesgrösse das Entscheidende, sondern 
die Frage des Heranwachsens eines Landes, der Tradition 
und Geschichte, aber auch der Vielfältigkeit und Vielgestal• 
tigkeit eines Landes. 
Gestern hat Herr Ruey hier Napoleon zitiert; von ihm gibt es 
noch eine Rede, die er damals bei der Unterschreibung der 
Mediationsakte in Paris gehalten hat. Wenn man diese Rede 
heute liest, ist man frappiert, wie er die Schweiz schon er
kannt hat Wir sind halt ein vielgestaltiges land und deshalb 
so eine Art - ich würde fast sagen - Reagenzglas des Expe• 
riments Föderalismus. Die Föderalismuskonferenz, die wir 
mit vielen Ländern in der Schweiz hatten, und auch die Art 
des Föderalismus, wie wir ihn sehen, sind ja, wie Sie wissen, 
auf enormes Interesse gestossen. Wir haben also einen ge
wissen Modellcharakter, und ein gutes Modell bedarf auch 
der Modellpflege. 
Wo soll das jetzt stehen? Die ursprüngliche, vom Bundesrat 
vorgesehene Platzierung war in Artikel 3a; dort hätte die Be• 
stimmung nur das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen 
betroffen. Der Ständerat hat sie in den Artikel Sa verscho
ben, wie dies auch die Minderheit Vallendar beantragt. Ich 
habe es nicht ganz verstanden: Frau Egerszegi hat eigent
lich genau so argumentiert, wie ich das sehe, hat dann aber 
für die Mehrheit gesprochen. Nach ihrer Argumentation 
müsste man der Minderheit Vallendar zustimmen, denn da
mit kommt zum Ausdruck, dass eben nicht nur das Verhält
nis zwischen den staatlichen Ebenen gemeint ist, sondern in 
einem umfassenderen Sinn auch das Verhältnis zwischen 
Staat und Gesellschaft. Auch das zieht sich bei uns durch; 
Sie können das überall sehen. Im Sozialbereich kommt zu
erst die Eigenverantwortung und dann subsidiär das andere; 
das ist ein Grundprinzip. Deshalb würde ich es eigentlich 
vorziehen, man würde hier dem Ständerat und der Minder
heit Vallendar zustimmen. 
Wie gesagt, mit der Mehrheit kann man auch leben. Aber 
dort ist es noch enger, als es der Bundesrat ganz am Anfang 
gesehen hat. Dann sind es wirklich nur Bund und Kantone, 
und die Ausstrahlung auf die Gemeinden besteht nicht. Herr 
Zuppiger hat hier die Angst bezüglich der Gemeindeauto
nomie geäussert. Es ist völlig klar - wo Sie es immer hinset
zen -, dieses Grundprinzip ist eine Maxime, und es ist nicht 
justiziabel. Gerade die Gemeindeautonomie wird nach Arti
kel 50 Absatz 1 der Bundesverfassung ganz klar durch das 
kantonale Recht bestimmt. Sie wird also hier nicht beein
flusst; das hat mit dem Ort, wo Sie das Subsidiaritätsprinzip 
verankern, nichts zu tun. Nochmals: Hier würde ich die Min
derheit Vallendar vorziehen. 
Beim zweiten Punkt gibt es eine ganze Kaskade von Minder
heiten. Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit III (Fässler) 
bei Artikel 43a abzulehnen, auch bezüglich der Absätze 2 
und 3. Ob man bei den Absätzen 2 und 3 dem Bundesrat 
oder dem Ständerat folgt, ist wiederum eine Geschmackssa
che. Es liegen keine Welten dazwischen, es geht mehr um 
die Formulierung. Aber sie ganz zu streichen, hiesse, dass 
man vor allem das wichtige fiskalische Äquivalenzprinzip 
wegllesse. Das ist etwas Entscheidendes. Ich glaube, un
sere Verfassung sollte die Grundkonstruktionsprinzipien die
ses Staatswesens erwähnen. 
Ob Sie der Minderheit II (Scherer Marce!), der Mehrheit oder 
dem Einzelantrag Beck folgen, ist weniger entscheidend. 
Wir und der Ständerat sprechen von Aufgaben, die einer 
einheitlichen Regelung bedürfen; und es kommt die Formu
lierung «welche die Kraft der Kantone Obersteigen» dazu. In 
der heutigen Verfassung steht nur «die einer einheitlichen 
Regelung bedürfen». Hier gebe ich gerne dem Sprecher der 
CVP-Fraktion Recht: Das ist natürlich auch interpretations
bedOrftig, darüber kann man streiten. Wir haben «welche die 
Kraft der Kantone übersteigen» beigefügt. Es zeigt sich ein
fach, dass dies in der Praxis ein sehr wichtiger Grundsatz 
ist. Er ist natürlich - wenn Sie so wollen - schon in der Aus
sage «die einer einheitlichen Regelung bedürfen» einge
schlossen. Denn wenn es die Kantone nicht können, bedarf 
es kann man argumentieren - einer einheitlichen Rege-
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lung. Weil dies aber in der Praxis ein wichtiger Grundsatz ist, 
ziehen wir hier die ständerätliche Version vor. 
Was Ist nun beim Antrag Back der Unterschied? Der Stän
derat sagt, die entweder «einer einheitlichen Regelung 
durch den Bund bedürfen» oder «die Kraft der Kantone 
Obersteigen». Herr Beck sagt, das mOsse kumulativ sein, 
beide Bedingungen müssten erfüllt sein. Wenn es heisst «ei
ner einheitlichen Regelung durch den Bund bedOrfen», kann 
man sagen: Es gibt den Fall, bei dem es «die Kraft der Kan
tone" vielleicht nicht übersteigt und wir trotzdem eine ein
heitliche Regelung möchten, z. 8. bei der Erfüllung eines 
internationalen Vertrages. Hier muss das eine zentrale Stelle 
Oberprüfen, besser als 26 Kantone, obschon sie es vielleicht 
könnten. Wir haben das kürzlich mit der Milch in einem 
anderen Bereich gehabt. Das bedeutet filr mich, dass die 
Kumulierung des Erfordernisses eben falsch Ist, wenn es 
solche Fälle gibt. 
Das ist der Grund dafür, dass ich Ihnen empfehle, den An
trag Back abzulehnen. 
Mit dem Antrag der Minderheit II (Scherer Marcel) - das Ist 
an sich die heutige Formel ;... könnte man im Prinzip leben. 
Wir würden aber die Version des Ständerates und der Mehr
heit Ihrer Kommission vorziehen. 

Art. Sa; 43a Abs. 1 a - Art. Sa; 43a al. 1 a 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 56 Stimmen 

Art. 43a Abs. 1 - Art. 43a al. 1 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Beck .... 97 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 62 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
FOr den Antrag Back .... 49 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.. 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .•.• 67 Stimmen 

Art. 43a Abs. 2 -Art. 43a al. 2 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •.•. 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III •... 58 Stimmen 

Art. 43a Abs. 3 -Art. 43a a/. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III •.•. 59 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlspositions sont adoptees 

Art. 42 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.42 al.2 
Proposition de /a commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -AdopM 

Art. 46 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans.Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marietan. Marti Werner, Meyer Therese, Rossini) 
Abs. 3 
.... kantonalen Besonderheiten Rechnung. Die Kantone zie
hen die Werkersteller bei. 

Art. 46 
Proposition de la majorite 
Al.2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans.J0rg, Goll, Gross 
Jost, Marietan, Marti Werner, Meyer Therese, Rossini) 
Al.3 
.... de leurs particularites. Les cantons consultent les realisa
teurs des projets concernes. 

Berberat Didier (S, NE): Je vous demande d'adopter ma 
proposltion de minorite a l'article 46 alinea 3 de la constitu
tion, qui a pour but de completer l'alinea 3 de cette disposl
tion. 
Jusqu'a present, la Confederation finance en principe des 
projets particuliers, elle a donc une influence decisive sur le 
choix de ces projets. En outre, les realisateurs de ces pro
jets, qui sont le plus generalement des vllles, des communes 
ou des groupements de communes, sont consultes, ne se
rait-ce que pour des raisons pratiques, par le canton con
cerne. 
Le systeme propose par la reforme est un systeme de for
fait, je le rappelle, qui permet aux cantons de realiser au titre 
de la mise en oeuvre du drolt federal des projets qu'Hs 
auront, dans une large mesure, definis eux-mämes. Les rea
lisateurs effectifs de ces projets perdent ainsi leur drolt d'ätre 
consultes, ce qui peut avoir des effets negatifs sur la mise 
en oeuvre des projets en questlon. Ce qui inquiete egale
ment les villes et les communes, c'est qua le forfait soit uti
lise par les cantons a d'autres fins. 
II nous paralt donc imperatif de completer la disposition 
constltutionnelle de maniere a donner aux realisateurs de 
ces projets un droit d'ätre consultes. II ne s'agit pas, je le 
rappelle, d'un drolt de veto; ce n'est pas ce qu'on souhaite. 
Cette adjonctlon, qul a ete demandee par l'Union des villes 
suisses, va d'ailleurs dans le sens de l'article 50 de notre 
constitution, qui reconnait desormais le röle des villes et des 
communes comme partenaires indispensables dans le ca
dre de notre Etat federal. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Hier geht es ja um die Gestal• 
tungsfrelheit bei der Aufgabenbewältigung. Mit der Neuver
teilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen soll 
auch der klare Wille zum Ausdruck gebracht werden, dass 
der Bund bei der Erfüllung von staatlichen Aufgaben vor 
allem die strategischen Ziele festlegt. also das Was be· 
stimmt - wie wir das im Militärdienst einmal gelernt haben -, 
während den Kantonen bei der Erfüllung der Aufgaben, also 
bei deren Ausführung, eine grösstmögliche Handlungsfrei
heit belassen werden soll; sie sollen also das Wie bestim
men. Dem sagt man Auftragstaktik. Und zwar sollen dabei 
die regionalen und auch die kantonseigenen Gegebenheiten 
berücksichtigt werden können. Das ist das Wichtige daran: 
dass wir nicht einen Einheitsbrei bei der Erfüllung der Aufga
ben haben. sondern dass diese regionalen Gegebenheiten 
berücksichtigt werden. 
Die SVP-Fraktion will jedoch nicht per Bundesverfassung In 
das Verhältnis zwischen den Kantonen, also denen, die ei
gentlich den Auftrag haben, eine Aufgabe zu erfüllen, und ih• 
ren so genannten Werkerstellern eingreifen, wie dies die 
Kommissionsminderheit will. Sie will damit die Autonomie 
der Kantone wahren. Sie sollen bestimmen können, wie die 
Aufgabe ausgefOhrt wird. 
Daher unterstützen wir von der SVP-Fraktion die Kommis
sionsmehrheit. 

12juin 2003 

Le presldent (Christen Yves, president): Die FDP-Fraktion 
unterstützt die Mehrheit. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: La pro
position de la minorite Berberat emane de !'Union des villes 
suisses, qui craignent de subir le diktat des cantons. II est 
vrai que cette crainte peut se justifier, mals ce probleme sera 
regle dans le cadre de la loi et ne doit pas figurer dans la 
constitutlon. 
Le majorlte de la commission pense que la fixation de buts 
et l'elaboration de programmes entre Confederation et can
tons prendront de plus en plus d'importance. L:article 46 ali
nea 2 du projet permet d'etablir, entre instances concernees, 
des Instruments de partenariat et des conventions dans le 
domaine des täches communes. L:article 46 alinea 3 selon 
1a proposition de la majorite correspond ä l'article 46 alinea 2 
du droit en vigueur . 
C'est par 14 voix contre 9 que la commission vous propose 
de suivre ici sa proposition. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Nach den 
Ausführungen meines Kollegen beschränke ich mich auf die 
Feststellung, dass die Kommission mit 14 zu 9 Stimmen ent
schieden hat, den Kantonen seien keine solchen Auflagen 
zu machen, schon gar nicht auf Verfassungsstufe. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Le presldent (Christen Yves, president): Die CVP-Fraktlon 
unterstützt die Mehrheit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 66 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 43 Stimmen 

Art. 47 Abs. 2; 48 Abs. 4-6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 47 al. 2; 48 al. 4-6 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 48a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. t 
Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in folgen
den .... 
Abs. tbis 
Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung erfolgt in der Form 
eines Bundesbeschlusses. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vallender, Berberat, Egerszegi, Fässler, Fehr Hans.Jürg, 
Goll, Marti Werner, Mugny, Pelli, Rossini, Strahm) 
Streichen 

Antrag Graf 
Abs. t 
Auf Antrag interessierter Kantone kann die Bundesver
sammlung in folgenden Aufgabenbereichen interkantonale 
Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur 
Beteiligung an interkantonalen Verträgen verpflichten: 

i. Massnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Behin
derten. 
Schriftliche Begründung 
An dieser Stelle sind nur Aufgabenbereiche, nicht aber spe• 
zifische Ausgestaltungsformen derselben vorzuschreiben -
so, wie unter Buchstabe e auch nicht speziell z. B. die Sack
gebühr steht, sollte hier die Eingliederung und Betreuung 
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von Menschen mit Behinderungen nicht einseitig auf Institu
tionen festgeschrieben werden. 

Art. 48a 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
A la demande des cantons interesses, la Confederation peut 
donner force obligatoire .... 
Al. 1bis 
La declaration de force obllgatoire generale prend la forme 
d'un arr€lte federal. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Vallendar, Berberat, Egerszegl, Fässler, Fahr Hans-Jürg, 
Goll, Marti Werner, Mugny, Pelli, Rossini, Strahm) 
Biffer 

Proposition Graf 
Al. 1 
A la demande des cantons Interesses, !'Assemblee federale 
peut donner force obligatoire generale a des conventions in
tercantonales ou obliger certains cantons a adherer a des 
conventions intercantonales dans las domaines suivants: 

i. Mesures d'integratlon et de prise en charge des personnes 
handicapees. 
Developpement par ecrit 
Ne figurent a cet endroit qua las domaines. et non des for
mes specifiques d'accomplissement desdites täches; ainsl, 
la lettre e ne specitie pas la taxe sur les sacs d'ordure me
nageres, mais seulement la gestion des dechets; II convient 
donc, a cette lettre i, d'indiquer las mesures et non de faire 
etat «unilateralement» des institutions. 

Vallender Dorle (R, AR): Die Neugestaltung des Finanzaus
gleichs zielt darauf ab, den Föderalismus und die Autonomie 
der Kantone zu stärken. Erreicht werden soll dieses Ziel un
ter anderem durch die Aufgabenentflechtung und das Recht 
der Kantone, die ihnen zugewiesenen Aufgaben eigenver
antwortlich zu lösen. Bei unseren kleinräumigen Verhältnis
sen wird das wie schon bisher dazu führen, dass die 
Kantone regional oder sogar gesamtschweizerisch zusam
menarbeiten müssen. Das ist nichts Neues und auch er
wünscht. Neu hingegen ist - und dagegen richtet sich der 
Streichungsantrag der Minderheit -, dass die Kantone 
zwangsverpflichtet werden können, einem interkantonalen 
Vertrag beizutreten, bzw. dass sie zur regionalen Mitarbeit 
gezwungen werden können. Dies ist auch dann möglich, 
wenn sich das Kantonsparlament oder die Bevölkerung des 
Kantons explizit dagegen gewendet hat. Die Befürworter von 
Artikel 48a wollen auf diese Art garantieren, dass kleinere 
Kantone sich nicht aus der Verantwortung verabschieden. 
Ich frage Sie: Wo bleibt da die Anerkennung unserer parla
mentarischen bzw. direkten Demokratie, auch in den Kanto
nen? 
Artikel 48a ist deshalb aus verschiedenen Gründen abzuleh
nen: 
1. Es ist ein Widerspruch, den Föderalismus stärken und 
sich dann sogleich mit dem Instrument der Allgemeinver
bindlichkeit der interkantonalen Verträge bzw. Rahmenver
einbarungen schweizweit durchsetzen zu wollen. Einerseits 
redet man den Föderallsmus schön und betont ausdrückllch, 
dass dieser gewisse Unterschiede in der Leistungserstel
lung zulässt. Wenn dem so ist, dass Unterschiede je nach 
Prioritätenordnung der zuständigen Bürgerinnen und Bürger 
möglich sind. ist dies aber auch gesamtschweizerisch zu 
akzeptieren, und man soll dies also nicht über die Hintertür 
der Allgemeinverbindlicherklärung bzw. der Beteiligungsver
pflichtung verunmöglichen. Sind dagegen gesamtschweize
rische Lösungen in einer Sachfrage nötig, dann braucht es 
dazu ein Bundesgesetz mit entsprechendem demokrati
schem Verfahren der Detailberatung der Vorlage im demo-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 01.074 

kratisch gewählten Parlament und der Möglichkeit des fakul
tativen Gesetzesreferendums. Dem widerspricht die Mög
lichkeit der Zwangsverpflichtung mittels Allgemeinverblnd
licherklärung oder Zwangsbeitritt. 
Oder - das muss ich Sie fragen - wäre es dem Kanton Zü
rich lieber gewesen, wenn er zum Beitritt zum Interkantona
len Konkordat über die Heilmittelkontrolle durch die Bundes
versammlung gezwungen worden wäre? 
2. Artikel 48a zeugt von einem tiefen Misstrauen gegenüber 
den Kantonen. Man übergibt Ihnen Aufgaben, aber in be
stimmten, aufgezählten Sachgebieten traut man ihnen dann 
doch nicht ganz und will auch regional ganz unterschiedliche 
Interessen Ober einen Kamm scheren. So war denn auch in 
den Kommissionsberatungen jeweils von gewissen Kanto
nen die Rede, die man zur Mitwirkung zwingen müsse. Das 
Ist wohl ein seltsames Föderallsmusverständnis: Föderalis
mus ja, aber nur bei Wohlverhalten, sonst folgt die Bevor• 
mundung gemäss dieser Vorlage. Ist es denn so abwegig, 
dass der Kanton X zum Beispiel ein teures Theater oder ein 
neues Museum will, die umliegenden Kantone diesen Ent
scheid aber nicht mittragen und vor allen Dingen auch nicht 
mitfinanzieren wollen? Sind sie die Spielverderber, oder ist 
es der Kanton X? Braucht es da die Bundesversammlung 
als Richter? Soll sich die Bundesversammlung ohne Bun
deskompetenz im betroffenen Bereich in regionale Fragen 
einmischen? 
3. Dieses Instrument stärkt die kantonalen Verwaltungen 
und die kantonalen Regierungen und schwächt das Volk in 
den betroffenen Kantonen. Die allgemein verbindliche Erklä
rung und Beteiligungsverpflichtung schaffen eine neue staat
liche Ebene, die sogar den explizit geäusserten Willen von 
Kantonsparlament und/oder Volk ausser Kraft setzen soll. 
Daran ändern auch die Kann-Formulierung und die Tatsa
che, dass die Allgemeinverbindlichkeitserklärung neu dem 
fakultativen Referendum unterstellt wird, nichts. Das ist reine 
Kosmetik. Oder glaubt jemand in diesem Saal im Ernst 
daran, dass die kleinen, bevölkerungsschwachen Kantone 
einen Abstimmungskampf gegen die reichen, grossen, be
völkerungsstarken Kantone gewinnen könnten? 
Die Vorlage sollte eigentlich den Finanzausgleich unter den 
Kantonen neu regeln. In der Tat ordnet der NFA jedoch ohne 
Not auch gleich noch den Föderalismus neu. 
Daher bitte ich Sie, den Streichungsantrag zu unterstiltzen, 
im Wissen darum, dass in einem Bundesstaat gleichberech
tigte und mündige Partner miteinander um Lösungen zum 
Wohl aller ringen sollten. 

Graf Maya (G, BL): Ich rede für die grüne Fraktion zu Arti
kel 48a. Die grüne Fraktion wird hier den Streichungsantrag 
der Minderheit Vallendar unterstützen. Es ist für uns klar, 
dass wir die Aufgaben so teilen müssen, dass entweder der 
Bund die Aufgaben übernimmt oder dann die Kantone die 
Aufgaben Obernehmen, dass man aber hier nicht zusätzlich 
ein Gefäss schaffen kann, das beides in sehr unklarer Weise 
miteinander verbindet und erst noch interessierte Kantone 
gegen nichtinteressierte Kantone ausspielt. Es müsste dann 
nämlich auch erklärt werden, wie das beurteilt wird. 
Ich möchte Ihnen namens der grünen Fraktion auch noch 
mitteilen, dass mein Antrag zu Artikel 48a Absatz 1 Buch
stabe I als Eventualantrag gilt, für den Fall, dass der Strel
chungsantrag der Minderheit Vallendar nicht durchkommt. 
Dort möchte ich, dass Sie in Buchstabe 1 - es geht darum, 
welche Verträge interkantonal verpflichtend abgeschlossen 
werden könnten - den Begriff «Institutionen zur Eingliede
rung und Betreuung von Invaliden» durch «Massnahmen zur 
Eingliederung und Betreuung von Behinderten» ersetzen. 
Bei den Aufgabenbereichen, die hier festgelegt sind, geht es 
nämlich nicht um spezifische Ausgestaltungstormen - Sie 
schreiben ja bei der Abfallbewirtschaftung auch nicht von 
der Abfallgebühr -, sondern es geht um Massnahmen. Ich 
bitte Sie hier, diesen Begriff weiter zu fassen und von 
«Massnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Behin• 
derten» zu sprechen. 
Der zweite Antrag betrifft auch den Begriff «Invalide». Ich -
und mit mir die grüne Fraktion - möchte Sie bitten, den An-
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trag zu unterstützen, dass wir hier die Möglichkeit benützen, 
den Begriff «Invalide», der diskriminierend ist - «invalid» 
heisst «nicht wert» -, durch den allgemein üblichen und be
kannten Begriff «Behinderte» zu ersetzen. Wir haben ja jetzt 
auch ein Behindertengleichstellungsgesetz, wir benützen 
jetzt diesen Begriff. Im IVG, das ist klar, kann dann auf Ge
setzesstufe genau definiert werden, was mit dem Begriff ge
meint ist. 
Ich bitte Sie also im Namen der grünen Fraktion, diese Gele
genheit hier unbedingt zu benützen und diesen unwürdigen 
Ausdruck aus unserer Bundesverfassung zu streichen und 
durch den Begriff «Behinderte» zu ersetzen. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Die FDP-Fraktion unter
stützt die Mehrheit der Kommission und folgt damit der Ver
sion des Ständerates. 
In Artikel 48a geht es ja bekanntlich um die Frage, ob und 
wieweit interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklärt 
werden können. Es geht darum, dem Bund auf Verfassungs
stufe die Kompetenz zu übertragen, bei Bedarf aktiv zu wer
den. Wir unterstützen diese Allgemeinverbindlicherklärung. 
Man kann aus der Sicht der Minderheitsposition, aus ganz 
streng föderalistischer Sicht, auf der einen Seite natürlich zu 
Recht sagen: .. wir als Kantone sind wir, und uns hat nie
mand dreinzureden, was wir zu tun und zu lassen haben!» 
Aber das ist natürlich letzten Endes ein Klllerargument, das 
man immer wieder bringen kann. Wer so argumentiert, muss 
auf der anderen Seite aber auch streng föderalistisch argu
mentieren und weiter sagen: «Wir sind wir, und wir finanzie
ren unsere Aufgaben selber, die wir erfüllen, und bestimmen 
auch, welche Aufgaben wir erfüllen.» So ist es ja nicht, und 
deshalb sind wir auch hier und diskutieren Ober den Finanz
ausgleich. 
Der neue Finanzausgleich ist ja gerade per definitionem ein 
Werk, das eine neue Aufgabenteilung zwischen dem Bund 
und den Kantonen festlegt und damit In einem gewissen 
Sinne natürlich auch zwischen den Kantonen. Ich glaube, es 
Ist uns allen klar, dass auch die interkantonale Zusammen
arbeit gestärkt werden muss, wenn der NFA greifen soll. Es 
Ist auch unbestritten und offensichtlich, dass die Interkanto
nale Zusammenarbeit in Zukunft zunehmen und stärker wer
den wird, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Wenn 
dem so ist und vermehrt Aufgaben auf regionaler Ebene ge
löst werden müssen, dann braucht es ein Instrument bzw. 
ein Gremium, das die Kantone dazu verpflichten kann, jen
seits der Freiwilligkeit eine Aufgabe gemeinsam und regio
nal zu lösen. Wie die Kantone das tun, ist dann materiell ihre 
Sache; das ist auch richtig so. 
Wenn nun der Bund hier aktiv werden soll, so ist klar festge
legt, wie und vor allem in welchen Aufgabengebieten. Wenn 
Sie diese Aufgabengebiete durchschauen, dann sehen Sie 
ganz klar, dass dies auch heute die heissen Kartoffeln sind, 
die zwischen den Kantonen hin und her geschoben werden. 
Es ist wichtig, dass wir hier eine Lösung finden. Die Voraus
setzungen, unter welchen der Bund aktiv werden kann, sind 
klar geregelt. Die Hürden sind hoch, es gibt klar definierte 
Aufgabenbereiche, die nur vom Souverän ergänzt oder ge
kürzt werden können. Es gibt weiter ein hohes Mindest
quorum, ein Anhörungsrecht der betroffenen Kantone, eine 
zeitliche Begrenzung der Allgemeinverbindlichkeit, eine Re
gelung der Aufhebung und ein Klagerecht vor Bundesgericht 
usw. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bund von diesem Recht 
Gebrauch machen wird, wird wohl auch eher gering sein, 
denn man kann davon ausgehen, dass es die Kantone tun
lichst zu vermeiden versuchen, dass der Bund aktiv werden 
muss; deshalb wird dem Artikel vor allem auch eine präven
tive Wirkung zukommen. Es ist denn auch signifikant, dass 
die Kantone selber in der Vernehmlassung diesen Artikel 
durchaus begr0sst haben, denn sie wissen genau: Wenn sie 
bei diesen Aufgaben, die dann dort auch spezifisch aufge
listet sind - z. 8. Strafvollzug, kantonale Universitäten -, 
nicht lernen zusammenzuarbeiten, dann werden sie Ober 
kurz oder lang sämtliche Kompetenzen verlieren, und zwar 
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nicht, indem sie sie kantonal alleine wahrnehmen können, 
sondern indem sie nachher auf Bundesebene via Bundesge
setz geregelt werden. Ich glaube, genau das gilt es zu ver
hindern. Letzten Endes ist die Allgemeinverbindlicherklärung 
eher eine Stärkung des Föderalismus, wenn man das mittel
und längerfristig ansieht, und nicht eine Schwächung. 
Nun hat sich die Kommission auch Ober Alternativen Gedan
ken gemacht; man hat Alternativen geprüft. Eine Alternative 
war z. 8. die Verfassungsgerichtsbarkeit. Sie kommt aber 
aus der Sicht der FDP-Fraktion nicht infrage. Wir glauben 
nicht, dass es in unserem föderalistischen System die rich
tige Lösung ist, wenn derartige Fragen durch das Bundesge
richt geregelt werden sollen. Man hat auch prüfen lassen, ob 
z. B. eine Beteiligungspflicht oder Motivation allein via finan
zielle Anreize machbar wäre. Man hat dies an einigen Bei
spielen durchgespielt und gesehen, dass es in dieser Form 
nicht durchgängig möglich wäre. Das heisst konkret: Die All
gemeinverbindlicherklärung ist in dieser Situation die beste 
Lösung. 
Wir bitten Sie deshalb, der Version der Mehrheit der Kom
mission zuzustimmen. 

lmhof Rudolf (C, BL): Nebst vielen Argumenten der Mehr
heit, die bereits erwähnt wurden, gibt es natürlich noch an
dere. Beispielsweise wird in Artikel 48a eine AUgemein
verblndlicherklärung oder Beteiligungspflicht möglich sein. 
Natarlich Ist die Aufzählung, wie wir sie in Artikel 48a ma
chen, nicht gerade ein Highlight für eine Verfassung. Sie 
scheint auch etwas Oberladen zu sein. Aber trotzdem den
ken wir, dass wir auf die Sensibilitäten dieser Vorlage auf
merksam machen müssen und dass diese Auflistung auch 
Sinn macht. Sie bringt den Kantonen Sicherheit und dem 
Bund Klarheit. 
Es ist unbestritten, dass die regionalen Aufgaben In der na
hen Zukunft zunehmen werden. Wenn wir die echten Pro
bleme in unserem Land lösen wollen, brauchen wir Gremien 
und Abläufe, die diese regionalen Aufgaben auch effizient 
lösen können. Deshalb wurde innerhalb dieser Vorlage der 
wichtige Pfeifer der interkantonalen Zusammenarbeit ge
schaffen. Es geht also nicht nur um die Allgemelnverblnd
licherklärung, sondern auch um die Verpflichtung einzelner 
Kantone zur Mitwirkung bei der Lösung regionaler Pro
bleme. Es muss ein Gremium geben, das jenseits der Frei
willigkeit - jenseits der Freiwilligkeit! - sagen kann, dass 
eine Aufgabe im Zusammenwirken bestimmter Kantone zu 
lösen ist. Ohne ein solches Instrument bleibt es bei reiner 
Freiwilligkeit, die nicht genügt. Man muss Kantone zur Zu
sammenarbeit «zwingen» können. Entschuldigen Sie diesen 
Ausdruck, aber ich glaube, es geht nicht anders. Gleichzeitig 
muss ihnen aber auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung der 
Lösungen gegeben werden. Ich meine, das sei keine Ein
schränkung der Kantone, aber auch keine Einschränkung 
der Volksrechte. In letzter Instanz bleibt das Volk immer zu• 
ständig. 
Mit der vorliegenden Fassung der Mehrheit können die Kan
tone auch kleinere und zum Teil untergeordnete Dinge re
geln; ein Beispiel ist die Abfallentsorgung. Deshalb ist es 
völllg unangemessen, jedes Problem von Mitwirkung oder 
Allgemeinverbindlichkeit von der Bundesversammlung ent
scheiden zu lassen. Zudem spricht auch die Effizienz für 
eine offene Regelung. Mit der Bezeichnung «Bund» wird die 
zuständige Instanz bezeichnet. Es geht ja, wie gesagt, auch 
um kleinere Dinge. 
Nun argumentiert natürlich die Ratslinke, dass bei einer All
gemelnverbindlicherklärung so viele Kantone involviert 
seien, dass es einfacher und sinnvoller wäre, ein Bundesge
setz zu schaffen. Natürlich könnten wir ein Gesetz schaffen, 
das diesem Anspruch genügen würde. Aber erstens heben 
wir schon viel zu viele einschränkende und von oben dik
tierte Gesetze, und zweitens Ist die Allgemeinverbindlicher
klärung ein Mittel, das es den Kantonen erlaubt, selbst
ständig und frei, ohne gesetzlichen Zwang, etwas zu unter
nehmen und die gemeinsamen Interessen zu fördern. Aus
serdem würden wir einen Kernpunkt aus dieser Revision 
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herausnehmen, ohne den das System nicht funktionieren 
kann. 
Schon bei der Diskussion um die Bundesverfassung wuss
ten wir, dass im Bereich des Föderalismus Handlungsbedarf 
besteht. Wir waren damals mit einer Nachführung der Ver
fassung einverstanden und wussten, dass materielle Ände
rungen später vorgenommen werden müssen. Wir dOrfen 
und sollen unsere aktuellen Strukturen also nicht als sakro
sankt betrachten. Es spricht doch nicht für unsere Erneue
rungskraft und für die Erneuerungskraft dieses Staatswe
sens, wenn innerhalb von 150 Jahren ein neuer Kanton ge
schaffen werden konnte - wohlgemerkt: aufgrund von Druck 
und nicht aus Überzeugung. 
Wenn wir nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, neue 
Strukturen in unserem Land zu schaffen, dann schaffen wir 
wenigstens die Verbindlichkeit für die kantonale Zusammen
arbeit und verankern sie in dieser Vorlage. 
Ich bitte Sie, in Artikel 48a der Mehrheit, d. h. dem stände
rat, zuzustimmen. Aus dem Gesagten geht aber auch her
vor, dass wir den Antrag Graf ablehnen. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Mit der Neugestaltung der Aufga
benteilung soll ja auch das Verhältnis der Kantone unterein
ander bei der Erfüllung von Verbundaufgaben geregelt 
werden. Diese Vorlage wurde sowohl von den Kantonen wie 
vom Bundesrat geschaffen. Das zeigt auch, dass beide Sei
ten etwas gedacht haben. Aber die Kantone und der Bun
desrat wollten eigentlich diese Verbundaufgaben nicht in der 
Verfassung regeln, sondern im Gesetz. Der Ständerat und 
auch die Mehrheit der NFA-Kommission wollen dies jedoch 
verbindlich auch in der Verfassung geregelt haben. Damit 
sollen in ganz bestimmten und per Verfassung festgeschrie
benen Aufgabenbereichen die Kantone miteinander zur Zu
sammenarbeit kommen; dort, wo das nicht geht, soll auch 
Ober den Souverän respektive Ober die Bundesversamm
lung eine Allgemeinverbindlicherklärung erfolgen können, 
die aber wiederum dem Referendum unterstellt ist. 
Sie sehen also, wir leben hier in klassischer Welse direkte 
Demokratie. Kantone, welche die Leistungen zugunsten an
derer Kantone erbringen, sollen auch einen Lastenausgleich 
erhalten. Damit soll insbesondere das Trittbrettfahren ver
mieden werden. Auf dem Weg zu einer vertieften Zusam
menarbeit haben die Kantone im Sinne einer Vorausmass
nahme im November 2000 der so genannten interkantona
len Rahmenvereinbarung zugestimmt Diese legt die Grund
sätze und Verfahren des Lastenausgleichs fest Diese 
Verfassungsbestimmung steht übrigens auch in einem en
gen Zusammenhang mit Artikel 141 Absatz 1 - dort ist das 
fakultative Referendum für Kantone geregelt - und dem neu 
vorgeschlagenen Artikel 189 Absatz 2 Buchstabe a, der 
Ausdehnung der Zuständigkeiten des Bundesgerichtes. 
Mit der abschliessenden Regelung der Aufgabenbereiche für 
die interkantonale Zusammenarbeit in Artikel 48a Absatz 1 
der Verfassung, der referendumsfähigen Allgemeinverbindli
cherklärung in Artikel 48a Absatz 1 bis und der allfälUgen -
das müssen wir noch beschliessen - Herabsetzung des 
Quorums für die Kantone fOr das Ergreifen eines Referen
dums kann die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit 
vermieden werden. Mir ist es lieber, wenn die Bundesver
sammlung Ober interkantonale Verträge bestimmt, als wenn 
es fünf Richter tun. 
Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich Sie daher, bei Arti
kel 48a der Kommissionsmehrheit zu folgen und die Obrigen 
Anträge abzulehnen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Die SP-Fraktion unterstützt den 
Minderheitsantrag Vallendar. Die Allgemeinverbindlicherklä
rung mit Beitrittsverpflichtung ist unserer Meinung nach eine 
staatspolitisch äusserst fragwürdige Innovation, die wir ent
schieden ablehnen. Es wird hier ohne ersichtliche Notwen
digkeit eine neue, zweite Ebene der Gesetzgebung auf 
Bundesstufe eingeführt. Wir sehen den Grund dafür nicht 
ein, und wir sind schon gar nicht der Meinung, dass dies 
eine bessere Methode der Gesetzgebung wäre als die bis-
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herige. Wenn wir einen bestimmten Gegenstand landesweit 
regeln wollen, dann machen wir ein Bundesgesetz. Wir, die 
eidgenössischen Räte, machen das Bundesgesetz; dafür 
sind wir gewählt, und dafür brauchen wir die Kantone nicht. 
Der Ständerat hat versucht, diese unglückliche Idee in der 
bundesrätlichen Fassung - Artikel 48 Absatz 4 - zu verbes
sern durch eine konkrete und abschliessende Aufzählung je
ner Bereiche, in denen eine Allgemeinverbindllcherklärung 
möglich sein soll. Aber gerade diese Aufzählung beweist 
doch, wie falsch und wie unnötig dieses Prinzip ist. Wieso 
sollen zum Beispiel Bereiche wie die Abwasserreinigung, die 
Abfallbewirtschaftung oder der öffentliche Agglomerations
verkehr je einer landesweiten Regelung bedürfen? Das sind 
doch ihrer Natur nach regionale Aufgaben! Wenn in Berei
chen wie Spitzenmedizin, überregionale Kultureinrichtungen 
oder Fachhochschulen landesweite Regelungen angezeigt 
sind - warum wollen wir sie dann Ober den beschwerlichen, 
komplizierten, tendenziell undemokratischen Weg des allge
mein verbindlich erklärten Konkordates machen statt Ober 
den dafür vorgesehenen Weg des Bundesgesetzes? 
Wie verdreht diese Geschichte ist, zeigt der ebenfalls in der 
Aufzählung enthaltene Bereich ulnstitutionen zur Eingliede
rung und Betreuung von Invaliden». Es ist doch gerade das 
Projekt NFA, das diesen Bereich kantonalisieren will, wäh
rend in der gleichen Vortage, nur an einem anderen Ort, die 
Rückkehr zu landesweiten Vorschriften vorbereitet wird. Das 
ist doch grotesk! Für die Gestaltung des politischen Raumes 
Schweiz erlassen wir die Gesetze. Für die Gestaltung der 
politischen Räume Kantone machen das die Kantonsräte. 
Für die Gestaltung der regionalen und interkantonalen 
Räume bilden die Beteiligten Zweckverbände, Konkordate, 
oder sie vereinbaren Agglomerationsprogramme. Das ist 
eine saubere und transparente Aufgaben- und Kompetenz
verteilung. Wir sehen einfach nicht ein, warum nun da mit
tels Allgemeinverbindlicherklärung eine staats- und demo
kratiepolltisch fragwürdige Vermischung stattfinden soll. 
Es dürfte übrigens auch für das Verhältnis unter den Kanto
nen alles andere als förderlich sein, wenn nun plötzlich der 
eine von ein paar anderen zu einem Schritt gezwungen wer
den kann, den er ausdrücklich nicht mitgehen will. Wenn es 
in diesem Bund Einheitlichkeit geben soll, soll sie auch vom 
Bund ausgehen und von den dafür vorgesehenen und ge
wählten Behörden vorgeschrieben werden. 
Wir beantragen Ihnen die Streichung von Artikel 48a und da
mit natürlich auch von Artikel 48 Absatz 4. Sollten die beiden 
Anträge Graf zur Abstimmung kommen, werden wir sie 
beide ebenfalls unterstützen. 

Ruey Claude (L, VD): S'il n'en raste qu'un, Madame Lalive 
d'Eplnay, nous serons celui-la, le seul groupe qui defendra 
le federalisme pur, le groupe liberal. Nous l'avons dit lors du 
debat d'entree en matiere, le falt d'imposer a des cantons -
un, deux ou trois cantons -, contre leur volonte, sur decision 
federale, de participer a un accord intercantonal, c'est une 
contradictlon avec le federalisme. On n'en sort pas malheu
reusement. 
Je ne partage pas tous les motifs qui viennent d'Atre expo
ses par M. Fahr Hans.Jürg. Je comprends bien qu'en l'oc
currence, dans cette recherche de reforme, on a essaye 
d'Atre pragmatique, en ce sens qu'il vaut peut-Atre mieux li
miter la competence d'un canton une fois plutOt qua limiter 
celle de tous les cantons, parce qu'en n'ayant pas abouti a 
un accord intercantonal, on finit pas aboutir a une loi fede
rale. C'est ce qui est arrive avec las medicaments: le con
cordat intercantonal sur le contrOle des medicaments n'a 
pas pu aboutir dans sa renovation lorsque le canton de Zu
rich, seul et unique, s'y est oppose, et on a abouti a une loi 
federale. Alors, bien evidemment, en termes de federalisme, 
on n'est pas forcement la en face d'un succes considerable. 
Mais est-ce une raison pour autant d'accepter un systeme 
qui, pour eviter le centralisme, supprime le drolt souveraln 
d'un canton, supprime le droit de la democratie directe dans 
un canton? Une population pourralt vouloir s'opposer et 
c'est encore la democratie qui doit l'emporter chez nous. 
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C'est un inconvenlent de notre systeme, nous le reconnais
sons bien. Mais je crois que ce systeme a tellement d'avan
tages qu'il taut y rester. 
Nous avions essaye de suggerer des incitatifs. Le canton de 
Berne, pour encourager la collaboration intercommunale, 
participe de maniere differenciee si Jes communes ont colla
bore entre alles ou non. Si 1a collaboratlon pouvait apporter 
une economie mais qu'elle n'a pas lieu, le canton de Beme 
ne donne pas plus d'argent que ce qui aurait ete necessaire 
en cas de collaboration. C'est un incitatif. Nous avons es
saye de proposer cette solution en commission. L.:adminis
tration federale, a juste titre, nous a indique que la ou la 
Confederation ne participe a aucun financement, on ne voit 
pas tres bien quel encouragement elle pourrait donner. Nous 
sommes d'accord, mals c'est un domaine qui doit alors res
ter totalement aux cantons - je pense par exemple au do
maine culturel. La ou il y a une täche commune des cantons 
et de la Confederation qui pourrait etre flnancee par la Con
federation - je pense aux universites et autres -, il pourrait y 
avoir eventuellement des incitatifs. On n'en a pas voulu jus
que-la. 
C'est la raison pour laquelle le groupe liberal ne peut pas, 
malgre tout, se rallier a cette obligation de declaration de 
force obligatoire ou a cette obligation d'adherer dont on par
lera aussi. 
Pourquoi le faisons-nous? Non seulement perce que nous 
defendons ]usqu'au bout le federafisme dans toutes ses 
consequences et non pas en tordant ses principes quand ~a 
nous arrange, mais aussl parce que, pragmatiquement, 
nous constatons que l'intercantonalisatlon est en marche. Si 
on se retourne quelque peu sur les dix, douze ou quinze der
nieres annees, on voit que le nombre d'accords intercanto
naux, de conferences intercantonales, de projets lntercanto
naux s'est accru de maniere absolument considerable. Nous 
preferons aussi faire confiance a cette intercantonalisatlon 
en marche, sans Instruments obligatoires de Ja Confedera
tion. On le voit d'ailleurs - et on y a fait allusion - que l'ac
cord-cadre international .... intercantonal, pardon! - mais 
c·est presque un accord international lorsqu'il y va des can
tons entre eux! - a ete maintenant signe par 22 cantons, si 
je ne m'abuse. Cela signifie donc qu'il y a bien une volonte 
d'agir dans ce sens-lä et qu'II taut, dans un premier temps 
en tout cas, faire confiance a cette intercantonalisation en 
marche venant des cantons plutöt que de vouloir faire inter
venir la Confederation dans ce processus. 
II y a donc un bon signe d'un developpement et de la prise 
de conscience des effets necessaires de cette collaboration. 
Ceci doit pouvoir se faire continuellement de maniere volon
taire. Si, lorsqu'on aura le premier rapport d'experlmentatlon 
de la perequation - quatre ans apres sa mise en oeuvre -, 
on nous demontre qu'il y a veritablement des problemes in
commensurables, peut-etre qu'a ce moment-la, on pourra 
eventuellement se reposer la question. Aujourd'hui, c'est 
premature. Ne prejugeons pas de la mefiance a faire aux 
cantons, ne prejugeons pas de la democratie dlreote des 
cantons que l'on devrait supprimer au nom d'un inter&t supe
rieur que nous ne voyons pas aujourd'hui. 

Studer Heiner (E, AG): Unsere Fraktion wird dem Minder
heitsantrag Vallendar zustimmen. Diese Streichung ist rich
tig. Was der ständerat uns hier unterbreitet hat, das gehört 
von der Form und vom Inhalt her nicht in die Verfassung; 
Erstens, von der Form her: Schauen Sie unsere Bundesver
fassung an, die revidiert ist. Dort hat man versucht, wieder 
auf die Grundsätze zurückzugehen. Mit dem Beschluss des 
Ständerates will man Detailbestimmungen in die Verfassung 
einbauen, die hier nicht hineingehören. Also schon von den 
Grundsätzen einer Verfassung her, einer neuen Verfassung, 
dürfte man hier nicht zustimmen. 
zweitens sind wir auch sachlich gegen dieses neue Kon
strukt, Wir sind der Meinung, wir hätten gen0gend mögliche 
Instrumente, um dort, wo von den Kantonen die Initiativen 
kommen, auch gesetzgeberisch vern0nftig zu handeln. 
Von daher gesehen: Streichen Sie diesen Zusatzantrag, und 
dann haben wir wieder Klarheit Ober die Zuständigkeiten. 
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Weyeneth Hermann (V, BE), fOr die Kommission: Wir disku
tieren ohne Zweifel über einen heiklen Punkt; ich erinnere 
Sie an meine gestrigen Ausführungen beim Eintreten. Aller
dings muss ich seitens der Kommissionsmehrheit feststel
len, dass es sich um eine Kann-Formulierung handelt; sie Ist 
nicht zwingend. Im Gegensatz zu x Verbindlichkeitserklärun• 
gen, die im Arbeitsrecht, im Mietrecht usw. zwingend vom 
Bund erlassen werden, ist hier eine Kann-Formulierung. Sie 
wurde auf die verfassungsmässige Stufe hinaufgehoben, 
um ihr entsprechend Beachtung zu schenken, und sie ist mit 
einem referendumsfähigen Bundesbeschluss ausgestattet 
worden. 
Nun, Frau Vallender, glaube ich kaum, dass diese Instru
mente vorhanden sein müssen, um über das Stadttheater 
eines Kantons zu befinden; die Bundesversammlung wird 
sich wahrscheinlich auch nicht dazu hergeben. Es geht je
doch um die Angst bzw. um die Problematik der Trittbrettfah
rer. Ich bin überzeugt: Die Tatsache, diese Bestimmung in 
der Verfassung zu haben, wird manchenorts dazu führen, 
dass es zu einvernehmlichen Lösungen kommt. weil man 
sich nicht diesem Instrument unterziehen will. Ich halte dies 
also fOr einen Wink mit dem Zaunpfahl. Hier Zeter und Mor
dio über Demokratie zu schreien, dafür scheint mir dieser 
Gegenstand -- trotz seiner staatspolitischen Bedeutung -
nicht geeignet. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Je serai 
tres bref en ce qui concerne l'artlcle 48a, M. Weyeneth ayant 
tout explique. Je dlrai simplement que le resultat en commis
sion a aussi ete tres serre, puisque la version de la majorite 
J'a emporte, par 13 voix contre 11. 
Par contre, je voudrais dlre deux mots sur la proposltlon 
Graf qui demande que le terme «invalide» soft remplace par 
«handicape». M. Villiger, conseiller federal, vous expliquera 
lors de la discussion pourquoi cela n'est pes possible. Pour 
ma pert, je ne vois pas, en tout cas en langue franvaise, ce 
que le mot «invalide» aurait d'incorrect. On le trouve dans 
tous les grands dictlonnalres frangais. Pour moi, ces deux 
termes designent des personnes tout a fait differentes. 
Personnellement, je vous demanderai aussi de rejeter la 
proposition Graf. 
On ne parle pas d'une «assurance-handicap», on dit carre
ment une «assurance-invafidite», et Je crois que le terme 
«invalidite», en tout cas en iangue frangaise, est tout a fait 
acceptable. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich habe beim Eintreten gesagt, 
dass die interkantonale Zusammenarbeit und die Möglich
kait, diese zu verbessern und zu verdichten, einer der Pfeiler 
der ganzen Vorlage ist. Der Lastenausgleich kommt ja dann 
noch dazu. Man versucht hier, die ccspill-over»-Problematlk 
in den Griff zu bekommen, ohne eine Zentralisierung ma• 
chen zu müssen. Man versucht auch, dort regionale Lösun
gen zu ermöglichen, wo es um einen Bereich geht, der an 
sich nicht zum Bund emporgehoben werden muss. 
Die Alternative wäre ja das, was vorhin gesagt worden ist -
Herr Fehr Hans-Jürg hat darauf hingewiesen -, dass man 
sogar dort, wo nur einzelne Kantone überfordert sind, sagen 
muss: Ja, das ist jetzt der Moment, wo wir es auf Bundes
ebene emporheben müssen, dann machen wir eben ein Ge
setz. Wir meinen, damit würde die Zentralisierung wieder 
einen Schub bekommen, der so nicht akzeptiert werden 
kann. Ich glaube, es ist auch nicht zweckmässig, weil die 
Kantone in der Lage sind, sehr viele Bereiche in Zusammen
arbeit sinnvoll zu lösen, ohne dass wir uns hier oben darum 
kümmern mOssen. 
Sie haben es vielleicht gesehen: In einem Artikel der «NZZ» 
hat Professor Schweizer einmal kurz analysiert, wie es da• 
mit jetzt in der Schweiz steht. Wir stellen fest, dass es heute 
schon Hunderte von funktionierenden regionalen Vereinba
rungen gibt Was wir hier tun, ist Folgendes: Wir stellen 
diese Kooperation, die längst Tatsache ist, auf eine klare 
verfassungsrechtliche Grundlage und schaffen Instrumente, 
um sie sozusagen noch zu begünstigen. 
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Jetzt stellt sich die Frage: Soll man irgendeinen Kanton 
zwingen können oder nicht, wenn er eine vernünftige Lö
sung nicht ermöglicht, obschon sie nötig ist? Ein Beispiel Ist 
der Regionalverkehr, wo auf einer Strecke irgendein Stück 
dazwischen fehlt, oder der Agglomerationsverkehr oder was 
immer Sie wollen. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, 
dass das einige von Ihnen etwas beunruhigt, denn diese 
Frage hat uns auch beschäftigt; ich glaube, wir haben sie 
auch pragmatisch gelöst. Diese Idee - einen Kanton zu 
zwingen - ist nicht vom Bund gekommen, sondern die Kan
tone haben sie entwickelt und wollten das. Die KdK und die 
FDK haben das schon in der Vorphase des Projektes sehr 
begrüsst. Man möchte eine regionale, interkantonale oder 
auch nationale Zusammenarbeit auch dann ermöglichen, 
wenn einzelne Kantone nicht freiwillig mitmachen; Herr 
Weyeneth hat das mit dem Wort "Trittbrettfahrer» apostro
phiert. Deshalb braucht es eine Art Schiedsrichter, wenn Sie 
so wollen. Wir haben nun diese Schiedsrichterfunktion mit 
so vielen flankierenden Massnahmen begleitet, dass man 
jetzt durchaus sagen kann, es sei auch aus der Sicht der 
Demokratie eine vertretbare, pragmatische Lösung, ob
schon man vielleicht absolut dogmatisch sagen könnte: Es 
gibt nur ein Entweder-oder. 
Diesen zentralen Pfeiler dürfen wir nicht herausbrechen. 
Wenn wir das tun, laufen wir Gefahr, dass die ressourcen
starken Kantone aus dem Projekt aussteigen. Dies, weil sie 
natürlich bei der Abgeltung nicht ganz Angst haben zu sa
gen, das gebe ein Rosinenpicken; dort, wo sie vielleicht von 
jemandem etwas bekämen, würde gebremst. Ich glaube 
aber, Frau Vallendar, Sie haben Unrecht, wenn Sie sagen, 
das passiere nur auf dem Buckel der kleinen Kantone. Es 
kann im Interesse der kleinen Kantone sein, wenn ein grös
serer Kanton verpflichtet werden kann, bei einer Lösung mit
zumachen - und das stimmt sogar auch dann, wenn Sie den 
Kopf schütteln. 
Diesen Ausbau, dieses Instrument braucht es, wenn wir der 
schleichenden Wucherung der Zentralisierung entgegenwir
ken wollen. Ich meine - das sage ich hier eigentlich auch 
Herrn Ruey -, dass eine geteilte Souveränität besser sein 
kann, ais immer wieder eine Kompetenz nach Bern abzutre
ten. Die kantonale Autonomie kenn mit einer Bundesverfas
sungsrevision, mit der eine neue Bundeszuständigkeit mit 
Volks- und Ständemehr auch gegen den Willen von vielen 
Kantonen implementiert werden kenn, fast einfacher besei
tigt werden als mit diesen Mechanismen, bei denen es fOr 
eine nationale Lösung immerhin 18 Kantone braucht, damit 
sie mitmachen müssen. Es gibt sogar heute schon in vielen 
Bereichen eine Art faktischen Zwang zum Mitmachen. Ich 
erinnere an ein Beispiel, über das in der «NZZ» berichtet 
wurde. Der Kanton Zug wurde faktisch gezwungen, sich ei
nem EDK-Modell der Pädagogischen Hochschulen anzu
schliessen, weil es gar nicht anders ging - ohne dass 
eigentlich ein faktischer Zwang durch Bern bestand. 
Nun ist es klar, dass es hier ein Demokratieproblem gibt. 
Deshalb haben wir versucht, eine Absicherung anzubringen. 
Interkantonalen Organen sollen nicht mehr Gesetzgebungs
kompetenzen übertragen werden können, als sie selbst 
nach kantonalem Recht haben. Diese Delegationsnorm 
muss dem Referendum unterstehen und sich auf ein klar be
stimmtes, umschriebenes Sachgebiet beschränken. Diese 
Präzisierung auf Bundesverfassungsstufe gilt für alle Berei
che der interkantonalen Zusammenarbeit. 
Neu ist auch, dass man das Verhältnis zwischen interkanto
nalem und kantonalem Recht ähnlich wie beim internationa
len Recht klärt und festhält, dass die Kantone das interkan
tonale Recht beachten müssen. Die kantonalen Parlamente 
müssen im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit 
adäquat einbezogen werden. Das können Sie übrigens im 
Entwurf der interkantonalen Rahmenvereinbarung in Artikel 7 
nachschauen. Die eigentlichen parlamentarischen Mitwir
kungsrechte sind konsequenterweise natürlich durch das 
kantonale Recht zu bestimmen. Wir meinen, dass dies ge
genüber heute ein klarer Fortschritt ist. 
Nun hat das der Ständerat- weil er das Demokratieproblem 
sehr ernst genommen hat, und Ihre Kommission geht in die 
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gleiche Richtung - elgenUich noch etwas enger gefasst, in
dem z. B. die Bereiche, in denen ein solcher Zwang möglich 
sein soll, in der Verfassung schon definiert werden. Wir weh
ren uns nicht dagegen, obschon das vielleicht ein etwas en
ges Korsett ist. Ich hätte dafür das Gesetz vorgezogen. Aber 
wir können damit leben, dass dies auf Verfassungsstufe ge
regelt wird. Aber wenn Sie je eine neue Aufgabe dazugeben 
möchten, z. B. im Bereich der Sicherheit, dann ist das - un
serer Meinung nach - halt ein bisschen schwierig. Wir kön
nen das aber akzeptieren, wenn es die Mehrheitsfähigkeit 
der Vorlage verbessert. 
Ich meine also, dass man mit diesen Anträgen der Kritik, 
man würde da eine neue, vierte Ebene zwischen Bund und 
Kantonen schaffen, begegnen kann. Auch mit der Zuwei
sung der Kompetenz an die Bundesversammlung können 
wir den Vorwurf, man würde hier Verhandlungslösungen zwi
schen Bundesrat und Kantonsregierungen Vorschub leisten, 
entkräften. Ich glaube, hier haben Sie dann auch die Mög
lichkeit einzugreifen. Das ist vielleicht bei gewissen regiona
len Bereichen - Kehricht, Abfall und solchen Dingen - fast 
etwas übertrieben, aber wenn Sie sich auch dieser Pro
bleme annehmen wollen und wenn damit auch die demokra
tische Abstützung des Ganzen verbessert wird, haben wir 
nichts dagegen. 
Ich bitte Sie also sehr, diesen Pfeiler nicht herauszubrechen, 
weil dies das ganze Projekt - vor allem auch aus der Sicht 
gewisser Kantone - gefährden könnte. 
Jetzt komme Ich noch zum Antrag Graf, der mir auf den ers
ten Blick auch eingeleuchtet hat; aber ich habe ihn dann 
natürlich durch die Fachleute klären lassen und muss Ihnen 
leider beliebt machen, diesen Antrag abzulehnen. Ich weiss 
nicht, ob man vielleicht im Rahmen der einschlägigen Kom
missionen einmal vertieft diskutieren sollte, wie man es mit 
diesen Begriffen halten will, aber im Kontext des Finanzaus
gleichs hat die Unterscheidung auch eine materielle Bedeu
tung. Im Übrigen sind für mich die beiden Begriffe auch aus 
der Sicht des Sprachverständnisses nicht unbedingt ganz 
gleich. Im Rahmen dieser Reform beschränkt sich die Neu
verteilung der Aufgaben eben auf «Invalide», d. h. auf er
werbsunfähige Personen im Sinne der Invalidenversiche
rung. 
Der Begriff «Behinderte» Im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
des Behindertenglelchstellungsgesetzes schliesst hingegen 
ein sehr viel breiteres Feld an Behinderungen ein als der Be
griff «Invalide" im Sinne des lnvalidenversicherungsgeset
zes. Eine Ausweitung auf den Begriff «Behinderte» würde 
hier nun den Geltungsbereich zulasten der Kantone auswei
ten. Das ist der materielle Hintergrund. Es geht also nicht 
nur um eine andere Benennung von etwas. Der Begriff «Be
hinderte» umfasst auch jene Personen, die z. B. nicht mehr 
im erwerbsfähigen Alter stehen oder deren Behinderungen 
keine Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit im Sinne des 
lnvalidenversicherungsgesetzes haben. Die Kantone müs
sen dann aufgrund ihrer Zuständigkeit Im Bereiche der Insti
tutionen selber entscheiden können, ob sie einer solchen 
Ausweitung zustimmen wollen oder nicht; wir dürfen sie hier 
nicht über eine Begriffsänderung dazu zwingen. 
Jetzt komme ich noch zum Begriff der «Massnahmen». Die
ser Begriff ist uns zu unbestimmt. Er könnte Im Sinne der 
Eingliederung unter anderem auch die Sonderschulkon
zepte umfassen. Das würde dann wieder der Schulhoheit 
der Kantone widersprechen. Der Begriff «Institutionen», den 
wir in Buchstabe i brauchen, bringt zum Ausdruck, dass es 
dort um die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich der 
Platzierung Invalider geht. Erfasst sind bei diesen Institutio
nen auch die Institutionen der Sonderschulung. Wir wollen 
also die Institutionen. 
Deshalb muss ich Sie bitten, auch diesen Antrag abzuleh
nen, vor allem weil die Institutionen im Vorschlag des Bun
desrates explizit erwähnt werden. Wenn das wegfiele, dann 
würde die politische Opposition - glauben wir - sogar noch 
heftiger. Deshalb sind wir der Meinung, dass man diese Be
griffsproblematik vielleicht nicht jetzt und hier klären sollte, 
sondern einmal in einem anderen Zusammenhang. 
Deshalb ersuche ich Sie, auch diesen Antrag abzulehnen. 
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Vallender Dorle (R, AR): Herr Bundesrat Villiger hat hier 
Herrn Schweizer zitiert, den uns wohl bekannten Staats• 
rechtler, der sich zu Artikal 48a positiv geäussert habe. Ich 
denke, in diesem Kontext muss man sehen, dass Herr 
Schweizer auf einen Artikel in der «NZZ» geantwortet hat. 
Dieser erste Artikel stammte von einem «liberalen Leucht• 
turm», wenn ich im Sinne von Herrn Ruey so sagen darf, 
nämlich von Rene Rhinow, unserem ehemaligen Kollegen. 
Rene Rhinow hatte geschrieben, Artikel 48a bedeute eine 
«Einbusse an Demokratie und Autonomie». Herr Schweizer 
schrieb in seiner Entgegnung darauf, «im Prinzip ja, aber nur 
in ausgewählten Politikfeldern, die hier genannt werden» (in 
Art. 48a). Damit anerkennt er indirekt die Einbusse an De
mokratie und Autonomie der Kantone. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 101 Stimmen 
Für den Antrag Graf ...• 58 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 75 Stimmen 

Antrag Graf 
Der Begriff «Invalide» ist überall, wo möglich, durch den Be
griff nBehinderte» zu ersetzen. 
Schriftliche Begründung 
Der Begriff «Invalide» ist diskriminierend und nicht zutref• 
fend, da nicht alle Behinderten eine Rente beziehen oder ih• 
nen eine Erwerbstätigkeit nicht zumutbar sei. 

Proposition Graf 
Remplacer partout au cela est possible le terme d'«lnvalide» 
par celui de «handicape». 
Developpement par ecrlt 
Le terme d'«invalide» est a la fois discrimlnatoire et inad• 
apte, car tous las handicapes ne per~oivent pas de rente, de 
mäme qu'ils ne sont pas tous incapables d'exercer une acti· 
vite tucrative. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Graf .... 80 Stimmen 
Dagegen .... 82 Stimmen 

Art. 68 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes. 
(Rest des Absatzes streichen, vgl. Aufhebung von Art. 80 
Abs. 2) 

Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Laubacher, Ruey, Scherer Marcel, Seiler, 
Zuppiger) 
Unverändert 

Art. 68 al. 3 
Proposition de la majorite 
La mise sur pied de l'armee releve de la competence de la 
Confederation. 
(Bitter le raste de l'alinea, cf. abrogation de l'art. 60 al. 2) 

Proposition de 1a minorite 
(Lustenberger, Laubacher, Ruey, Scherer Marcel, Seiler, 
Zuppiger) 
lnchange 

Art. 60 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Aufheben 

Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Laubacher, Ruey, Scherer Marcel, Seiler, 
Zuppiger) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 60 al. 2 
Proposition de /a majorite 
Abroger 

Proposition de /a minorite 
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(Lustenberger, Laubacher, Ruey, Scherer Marcel, Seiler, 
Zuppiger) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Ich spreche zu den Minder
heitsanträgen bei Artikel 58 Absatz 3 und Artikel 60 Absatz 2. 
Die Minderheit beantragt Ihnen, die ursprüngliche Fassung, 
nach dem Entwurf des Bundesrates, aufrechtzuerhalten. 
Diese Fassung hat auch der Ständerat übernommen. 
Seit dem Zeitpunkt der Kommissionsberatung im Januar, als 
diese beiden Artikel beraten wurden, hat das Schweizervolk 
in seinem Entscheid vom 18. Mai dieses Jahres zur Armee
reform deutlich Ja gesagt. Mit diesem Entscheid ist die Fas
sung der Kommissionsmehrheit folgerichtig; deshalb wird 
der Minderheitsantrag obsolet. Nach Absprache mit den Mit• 
unterzeichnern dieses Antrages - ich habe mich auch mit 
Herrn Bundesrat Villiger abgesprochen - ziehe ich die bei
den Minderheitsanträge zurück. 

Le presldent (Christen Yves, president): Les proposltions 
de la minorite Lustenberger ont ete retirees. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est inte"ompu 

Bullelln olficlel de rAssemblee lederale 
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Neugestaltung 
des Finanzausgleichs 
Reforme 
de la perequation financlere 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Consell llkleral 14. 11.01 (FF 2002 2155) 
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Stlnderat/Consell des Etats 01.10.02 (Erstrat - Premier Consell) 

Ständerat/Conseil des Etats 02. 10.02 (Fortsetzung - Suite) 

StAnderaVConseil des Etats 02. 10.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalral/Conseil national 05.06.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 

Nationalrat/Conseil national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxl~me Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil nallonal 13.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Flnanzaus
glelchs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arr6te federal concemant la reforme de la per6qua
tlon flnanclere et de la repartltlon des täches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art. 62 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bulletln offlclel de I' Assemblee tlklerale 
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Antrag der Minderheit 
(Goll, Berberat, B0hlmann, Fässler, Gross Jost, Marti Wer
ner, Rossini, Strahm) 
Bund und Kantone sorgen .... 

Antrag Graf 
Bund und Kantone sorgen tor ausreichende schulische För
dermassnahmen zugunsten aller behinderten Kinder und 
Jugendlichen ••.. 
Schriftliche Begründung 
Im Sinne der Bemühungen zur Behindertengleichstellung 
wie auch im Hinblick auf die Finanzfolgen für die Sozialsys
teme ist es Im allgemeinen Interesse, dass auch behinderte 
Kinder und Jugendliche die bestmögliche Ausbildung erhal
ten und nicht von vornherein In die typische Behindertenkar• 
riere «Sonderschule, Heim/Werkstätte, Rente» gedrängt wer
den. Absatz 2, wonach der Grundschulunterricht allen Kin
dern offen stehen soll, ist bezüglich behinderter Kinder und 
Jugendlicher nur dann praktikabel, wenn hierfür begleitende 
Fördermassnahmen zur Verfügung stehen. Diese sind da
rum nicht einseitig an Sonderschulen zu binden. 

Antrag Suter 
Bund und Kantone fördern die Integration behinderter Kinder 
oder Jugendlicher in die Regelschule. Sie sorgen fOr eine 
Grundschulung, welche den besonderen Bedürfnissen von 
behinderten Kindern und Jugendlichen angepasst Ist, längs
tens bis zum vollendeten 20. Altersjahr. 
Schriftliche Begründung 
Ausgangslage 
Der Bund will sich aus der bisherigen Mitfinanzierung bei der 
Schulung behinderter Kinder zurOckziehen. Die Umsetzung 
und Finanzierung soll, wie bei nichtbehinderten Kindern, 
künftig nur noch durch die Kantone erfolgen. Diese Ausrich
tung wäre aus Sicht der Gleichstellung zu begrOssen, wenn 
damit nicht die Gefahr verbunden wäre, dass die Schulung 
behinderter Kinder in Zukunft je nach Kanton Qualitätsein
bussen erfahren würde. 
Für den NFA schlägt der Bundesrat vor, bei Artikel 62 der 
Bundesverfassung neu einen Absatz 3 einzufügen, gemäss 
dem die Kantone bis längstens zum vollendeten 20. Alters
jahr für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten 
Kinder sorgen. Aus der Spezialkommission des Nationalra• 
tes zum NFA liegt aber ein Minderheitsantrag vor, der nebst 
den Kantonen, wie bisher, auch den Bund in die Pflicht neh
men will. 
Bundesrechtliche Vorgaben 
Die verfassungsrechtliche Grundlage Ober das Schulwesen 
auf der Stufe Grundschule (Art 62 Abs. 2 BV) bzw. Primar
schule (Art. 27 Abs. 2 aBV) wurde im Rahmen der «Nach
fOhrungsreform» einerseits im Wortlaut geändert, indem die 
Kantone in der alten Verfassung tor genügend Primarunter• 
richt zu sorgen hatten, während sie nach der geltenden For
mulierung in Artikel 62 Absatz 2 der Bundesverfassung fOr 
einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kin
dern offen steht, sorgen. Zusätzlich erfolgte eine grundrecht
liche Verankerung des Anspruchs auf Grundschulunterricht 
in Artikel 19 der Bundesverfassung. 
Gemäss Botschaft des Bundesrates zur Reform der Bun
desverfassung, 1996, S. 277, wurde zum Artikel Ober das 
Schulwesen festgehalten, dass die Schulen «grundsätzlich 
In die alleinige Kompetenz der Kantone» fallen. Diese haben 
folgende bundesrechtliche, auf Gesetzesstufe nicht näher 
bestimmte Anforderungen zu beachten: «Der Unterricht 
muss qualitativ und räumlich/organisatorisch ausreichend 
sein. Für Behinderte ist eine ihren Fähigkeiten angepasste 
Schulung vorzusehen.» Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass Artikel 62 Absatz 2 der Bundesverfassung die 
Grundschulung auch der behinderten (und damit aller) Kin
der mit einschliesst. 
Gemäss Artikel 20 Absatz 1 BehiG sorgen die Kantone da
für, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grund• 
schulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen 
angepasst ist. In Artikel 20 Absatz 2 BehiG fördern die Kan
tone die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in 
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die Regelschule. Diese beiden gesetzlichen Normen statzen 
sich heute auf Artikel 8 der Bundesverfassung. 
Aufgrund dieser aktuellen verfassungsrechtlichen und ge
setzlichen Grundlagen ist die Schulung behinderter Kinder 
bereits Sache der Kantone. 
Zusammenfassung 
Bereits heute sichert die Verfassung den ausreichenden 
Grundschulunterricht fOr alle Kinder, indem auch für behin• 
derte Kinder eine ihren Fähigkeiten angepasste Schulung 
vorzusehen ist (vgl. Bundesverfassung und erläuternden 
Botschaftstext). 
Das Behindertenglelchstellungsgesetz verlangt, dass behin
derte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten 
sollen, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist. 
Die für den NFA vorliegende Verfassungsänderung soll da
her auf diese bundesrechtlichen Vorgaben abgestimmt wer
den, indem nicht mehr von ausreichender Sonderschulung 
gesprochen wird, sondern von der Integration in die Regel• 
schule und in die Grundschule als gemeinsame Aufgabe 
von Bund und Kantonen. 

Art. 62 al. 3 
Proposition de /a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Goll, Berberat, B0hlmann, Fässler, Gross Jost, Marti Wer
ner, Rossini, Strahm) 
La Confederation et les cantons pourvolent ..•. 

Proposition Graf 
La Confederation et les cantons pourvoient a des mesures 
d'encouragement scolaire sutfisantes en faveur de tous les 
enfants et adolescents handicapes, jusqu'a .... 
Developpement par ecrit 
Eu egard aux efforts consentis en faveur de l'egalite des 
handicapes, mais aussl aux depenses que doivent supporter 
!es assurances sociales, l'interflt de tous est d'eviter autent 
que possible que !es enfants et les adolescents handicapes 
solent cantonnes au cursus habituel «instltution specialisee, 
home/atelier, rente», et donc de faire en sorte qu'ils rey0i
vent la meilleure formatlon posslble. Or, l'allnea 2, qui pre
voit que l'enseignement de base est ouvert a tous les 
enfants, ne pourra s'appliquer aux enfants et aux adoles
cents handlcapes que s'lls font l'objet de mesures d'accom
pagnement, sans que celles-ci concernent uniquement les 
lnstltutions speclalisees. 

Proposition Suter 
La Confederation et les cantons encouragent l'integration 
des enfants et des adolescents handlcapes dans l'ecole 
reguliere. lls pourvoient a l'enseignement de base, qui est 
adapte aux besoins speciflques des enfants et des adoles
cents handicapes, jusqu'a l'äge de 20 ans revolus au plus. 
Developpement par ecrit 
Situation Initiale 
La Confederation entend abandonner le cofinancement 
qu'elle assurait jusqu'a lors en matiere d'instruction des 
enfants handicapes. La mise en oeuvre et le financement 
devraient a l'avenlr Atre du ressort exclusif des cantons, 
comme c'est le cas pour les enfants non handicapes. Du 
point de vue de l'egalite, il conviendrait de saluer cette orien
tation, mais en l'occurrence, le risque de volr l'instruction 
des enfants handicapes subir a l'avenir une perte de qualite 
en fonction du canton y est directement lie. 
Dans le cadre de la RPT, la Confederation propose d'inte
grer un nouvel alinea 3 a l'article 62 de la constitution, lequel 
stipule que les cantons pourvoient a un enselgnement 
special suffisant pour tous les enfants handicapes jusqu'a 
l'äge de 20 ans revolus. Mais la commlssion speciale du 
Conseil national chargee de la RPT dispose d'un amende
ment de minorite qui prevoit d'engager non seulement les 
cantons, comme c'est le cas aujourd'hul, mals aussi la Con
federation. 
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Dispositions de droit federal 
Le fondement constitutionnel relatif a l'enselgnement au nl
veau de l'ecole primaire (art. 62 al. 2 cst.) ou ecole primaire 
(art. 27 al. 2 aCst.) a ete modifie dans le cadre de la «re
torme du drolt constitutionnel» d'une part quant a la teneur, 
puisque les cantons devaient, selon l'ancienne constitution, 
pourvoir a un enseignement de base suffisant, tandis qu'ils 
pourvoient, d'apres la formulation en vigueur a l'article 62 
alinea 2, a un enseignement primalre suffisant, destine a 
tous les enfants. Par ailleurs, l'ancrage legal du droit a un 
enseignement de base etait concretise a l'article 19 de la 
constitution. 
Salon le message du Conseil federal concernant la reforme 
de la Constitution federale, 1996, p. 2n, il etait consigne, a 
propos de l'article sur l'enseignement, que les ecoles sont 
«par definition du ressort exclusif des cantons». Ceux-ci 
doivent respecter les dispositions de droit federal suivantes, 
qui n'ont pas ete decrites plus precisement dans le cadre 
d'une loi: «L.'.enseignement doit ätre suffisant quant a la qua
Ute et a l'amenagement des bätiments. En ce qui concerne 
les handicapes, il convient de prevoir une lnstructlon qui cor
responde a leurs capacites.» II est donc possible de suppo
ser que l'article 62 allnea 2 de la constitution inclue egale
ment l'enseignement de base des enfants handicapes (et 
donc de tous les entants). 
Selon l'article 20 alinea 1er de la loi sur les handicapes 
(Lhand), les cantons veillent a ce que les enfants et les ado
lescents handicapes beneficient d'une lnstruction de base 
qui corresponde a leurs besoins specifiques. A l'article 20 
alinea 2 Lhand, le~ cantons encouragent l'integration des 
enfants et des adolescents handicapes dans l'ecole regu
liere. Ces deux normes legales s'appuient aujourd'hui sur 
l'article 8 de la constitution. 
Selon ces bases constitutionnelles et legales actuellement 
en vigueur, l'instruction des enfants handicapes est deja du 
ressort des cantons. 

Goll Christine (S, ZH): Wir kommen hier bei Artikel 62 zur 
Frage des Schulwesens, insbesondere zur Frage der spezi
fischen Förderung und Schulung von behinderten Kindern 
und Jugendlichen. 
Wie sieht die heutige Regelung aus? Heute ist der Bund mit 
seiner Gesetzgebung über die Invalidenversicherung für die 
Schulung und Förderung von behinderten Kindern und Ju
gendlichen auch im Rahmen der Sonderschulen zuständig. 
Anstelle eines vollständigen Rückzuges des Bundes aus 
diesem spezifischen sozialen Bereich· müssen künftig Bund 
und Kantone dafür sorgen, dass allen behinderten Kindern 
und Jugendlichen eine ausreichende Schulung und Förde
rung zugestanden wird. Sie müssen sich vorstellen, was 
jetzt passieren würde, wenn sich der Bund - wenn auch mit 
einem riesigen Geldtransfer von 600 Millionen Franken vom 
Bund zu den Kantonen und mit einer Delegation der Verant
wortung vom Bund an die Kantone - vollständig aus der fi
nanziellen Verantwortun9. zurückzieht: Sie können damit 
rechnen, dass die ganze Ubung nicht nur teurer und unüber
sichtlicher, sondern dass sie auch intransparenter wird und 
dazu führen wird, dass sich die Regelungsdichte vervietta
chen wird. Weshalb? 
Heute garantiert der Bund im Verbund mit den Kantonen die 
Konzeption, die Koordination, die Administration und die 
Kontrolle der Sonderschulen bzw. der schulischen Einrich
tungen für behinderte Kinder und Jugendliche. Der beste
hende Rechtsanspruch von Kindern mit Behinderungen auf 
Sonderschulung, auf spezifische Förderung, ist mit diesem 
Vorschlag, mit dieser Verfassungsänderung, gefährdet, weil 
der Bund sich aus der Mitfinanzierung zurückzieht. Wir wis
sen aber alle, dass gerade die Schulbildung sich nicht nur 
auf die gesellschaftliche Integration von Kindern und Ju
gendlichen auswirkt, sondern vor allem auch auf ihre späte
ren Bildungschancen und auf ihre spätere Integration in den 
Arbeitsmarkt. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bundesrat diese Ver
fassungsänderung mit dem Recht, in die Regelschule inte-
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griert zu werden, begründet Sie schreiben das so auch in 
Ihrer Botschaft. Ich möchte den Bundesrat in diesem Zu
sammenhang fragen, ob er sich nicht auch überlegt hat, 
dass jetzt gerade mit Bezug auf das neue Behinderten
gleichstellungsgesetz auch eine notwendige Anpassung in 
der Formulierung vorgenommen werden mQsste. 
Sie haben einen Antrag Suter auf dem Tisch, den Herr Suter 
leider nicht selber begründen kann, weil die Einzelanträge 
aus dem Plenum in Kategorie IV behandelt werden. Er war 
auch nicht Mitglied der Spezialkommission NFA. Ich möchte 
hier aber bekannt geben, dass ich meinen Minderheitsan
trag zu Artikel 62 zugunsten des Einzelantrages Suter zu
rückziehe. Dies deshalb, weil sich der Antrag Suter genau 
an das neue Behindertengleichstellungsgesetz anlehnt, das 
wir verabschiedet haben und das bald in Kraft treten wird. 
Herr Suter beantragt, dass Bund und Kantone die Integra
tion behinderter Kinder oder Jugendlicher in die Regelschule 
fördern. In seiner Formulierung Ist auch explizit festgehalten, 
dass Bund und Kantone für eine Grundschulung sorgen, 
welche den besonderen Bedürfnissen von behinderten Kin
dern und Jugendlichen angepasst ist. 
Im Bereich der Förderung und der Schulung von behinder
ten Kindern und Jugendlichen braucht es Rahmenbedingun
gen vonseiten des Bundes; es braucht gesamtschweizeri
sche Qualitätsstandards. Der Antrag Suter erlaubt eben, 
dass behinderte Kinder und Jugendliche sowohl in die Re
gelklassen integriert werden als auch in besonderen sonder
pädagogischen Einrichtungen gefördert und geschult wer
den können. Ich möchte Sie also bitten, dem Antrag Suter 
zuzustimmen. Dies vor allem auch deshalb, weil die Schu
lung und Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher 
nicht nur auf schulischen Massnahmen basiert, sondern weil 
es ein Zusammenspiel zwischen pädagogischen, medizini
schen, therapeutischen und schulischen Massnahmen ge
ben muss. 
Im Sinne einer Anpassung an das neue Behlndertengleich
stellungsgesetz bitte ich Sie, dem Antrag Suter zuzustim
men. Mein Minderheitsantrag ist damit zurQckgezogen. 

Rosslnl Stephane (S, VS): A l'article 62 alinea 3, je m'ex
prime donc sur la proposition Suter, puisque Mme Goll a re
tire sa proposition de minorite. 
Sur le fond, le propos ne change pas puisque la proposition 
de la majorite ne nous satisfait pas. Desormais, dans tout ce 
volet social, il nous faudra tres concretement depasser las a 
priori que nous nous fabriquons entre nous, las a priori qui 
veulent que nous nous opposions - que nous soyons de 
gauche ou de droite - sur des questions ideologiques, alors 
que la reallte que nous devons apprehender est tout simple
ment la realite des faits, la realite du vecu des differentes 
personnes qui sont concemees directement par las deci
sions qua nous sommes en train de prendre dans ce projet 
de revision. 
Nous nous opposons a la proposition de la majorite et nous 
nous rallions a la proposition Suter parce qua son libelle in
tegre, comme cela a ete dit, le contenu de la nouvelle loi sur 
l'egalite pour les handicapes et qu'elle est par consequent 
plus pertinente. En cela, notre souci est de comprendre veri
tablement quelles sont las consequences, pour les person
nes concernees, des mesures qui sont prises directement 
en leur faveur et par las institutions. Or, il taut bien admettre, 
et on aura l'occasion d'y revenir de maniere plus precise sur 
d'autres points, que, dans tout ce debat, ni dans le message 
du Conseil federal, ni dans le debat au Conseil des Etats, nl 
dans celui de la commisslon, des reponses precises n'ont 
ete apportees sur les consequences effectives au bas de 
l'echelle, c'est-a-dire au niveau operationnel, des decisions 
que nous sommes en train de prendre. 
Bien evidemment, il y a deux attitudes. On nous a dit: «Vous 
ne faites pas contiance aux cantons.» La question n'est pas 
de faire ou de ne pas faire confiance aux cantons, la ques
tion est de voir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ine
galltes de traitement qui risquent d'Atre amplifiees avec las 
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decisions que nous sommes en train de prendre. Et ce que 
nous voulons, c'est tout simplement eviter de donner un 
blanc-seing et essayer de conserver un certain nombre de 
garde-fous. La situation actuelle a le merite, d'une part, de 
contenir une definition des regles du jeu et de mettre en 
place toute une serie d'efforts de coordination et d'harmoni
sation, au niveau notamment de la Confederation, et d'autre 
part de tenir compte de la proximite operationnelle de ce qui 
est fait sur le terraln et, par consequent, d'avoir une demar• 
che coherente dans l'ensemble. 
Donc aujourd'hui, pour nous, il s'agit tout simplement de ne 
pas accepter gratuitement une simplificatlon des structures 
avec comme corollaire le rlsque de l'accroissement d'un cer
tain nombre de cloisonnements. Nous pensons qua tout 
l'equilibre qui a ete construit au cours des annees repose 
sur la complementarite et un equilibre Intelligent; et cet equl• 
libre, a notre avis, est desormais le moindre mal. Je crois 
que, pour tenir compte a Ia fois des aspects de definitlon po
litique, de definition des moyens financiers, et des elements 
pedagogiques et des elements finaux d'integration, nous de• 
vons imperativement ne pas demolir un edifice qui fono
tionne et qui est exemplaire, notamment en comparaison 
internationale. 
C'est la raison pour laquelle, au nom du groupe socialiste, je 
vous demande de soutenir la proposition Suter. 

Favre Charles (R, VD): Le groupe radical-democratlque est 
blen entendu attentif a la quallte de la formatlon des enfants 
handicapes, et il soutient la proposition de la majorite a l'arti• 
cle 62 alinea 3. 
En effet, nous sommes ici a l'article de la constitution qui 
traite de l'instruction publique, et son alinea 1 er est clair: 
«L:instruction publique est du ressort des cantons». Ceci 
marque le respect pour les differences culturelles, linguisti
ques et religieuses de ce pays, nous le savons tous. Des le 
moment ou il y a une responsabilite des cantons dans la for
mation, ils ont une responsabilite en matiere de collabora
tion, pour que l'instruction publique permette une mobilite, 
notamment a !'Interieur de notre pays, et permette d'aplanlr 
les differences qui n'ont pas lieu d'Atre. 
Ce principe general, nous l'appliquons egalement en ce qui 
concerne la formation specialisee pou, les enfants handica
pes. En effet, nous considerons qu'il n'y a aucune raison de 
faire de ces enfants des cas particuliers. J'irai mAme plus 
loln, la plupart de ces enfants ou leurs parents demandent 
une Integration dans l'ecole «normale». Les demandes vont 
mAme des fois au-dela de ce qui est raisonnable. Mais la 
tendance est claire, il y a un souhait d'Atre traites comme les 
autres des enfants. Donc I'attribution de competence et le 
systeme de financement doivent correspondre au systeme 
de l'instruction publique. 
J'ai entendu affirmer tout a !'heure que la Confederation al
lait se desengager de ce secteur et que cela slgnifiait auto
matiquement que chaque canton allait faire sa petite cuisine 
dans son petit coin; que tous les cantons allaient se desen
gager. J'aimerais rappeler a ce sujet les termes qua j'ai utili
ses dans le debat d'entree en matiere: je crois qu'il y a en 
effet, Monsieur Rossini, un manque de conflance dans les 
cantons et dans la population des cantons, qui reagira s'il y 
a un desengagement des cantons dans ce secteur. 
Ainsi donc, on peut maintenir la qualite des prestatlons que 
nous connaissons aujourd'hui, et a laquelle nous tenons, en 
deleguant Ia competence dans ce secteur aux cantons, et 
en etant ainsi totalement coherents avec le but de ce projet, 
a savoir le desenchevAtrement des täches et des finance
ments. 
Je vous demande de soutenir la proposition de la majorite 
de la commisslon. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Artikel 62 regelt das Schulwesen 
neu. Der Minderheitsantrag Goll, der jetzt zugunsten des 
Antrages Suter zurOckgezogen wurde, will, dass nicht, wie 
der Bundesrat es vorschlägt, In Zukunft allein die Kantone 
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für die Sonderschulung zuständig sein werden, sondern 
Bund und Kantone. Die Verfassungsgrundlage wird In Ab
satz 3 neu geregelt. 
Heute ist die Zuständigkeit Im Bereich der Sonderschulung in 
Artikel 19 IVG geregelt. Ich zitiere aus Artikel 19 IVG, was der 
Bund im Bereich der Sonderschulung Im Moment alles tut Er 
bezahlt Beiträge an Schulgelder; er bezahlt ein Kostgeld für 
Kinder, die auswärts verpflegt werden müssen, weil sie einer 
Sonderschulung bedürfen; er engagiert sich für zusätzliche 
Massnahmen Im Sonderschulunterricht, wenn das nötig Ist, 
zum Beispiel fQr pädagogisch-therapeutische Massnahmen, 
Sprachheßbehandlung, Hörtraining und Ableseunterricht für 
Hörgeschädigte sowie Sondergymnastik zur Förderung ge
störter Motorik für Sinnesbehinderte und hochgradig geistig 
Behinderte. Im Weitern werden an Taxidienste, an Trans
porte, Beiträge bezahlt. Es heisst in Artikel 19 IVG: «beson
dere Entschädigungen für die mit der Überwindung des 
Schulweges im Zusammenhang stehenden invaliditätsbe
dingten Kosten»; im Klartext sind das Taxitransporte. 
Das alles soll jetzt gestrichen werden. All das, was jetzt in 
Artikel 19 IVG geregelt ist, will der Bund komplett sistieren 
und den Kantonen zuweisen, und dagegen haben wir GrO
nen etwas. 
Das Ganze wird uns jetzt nämlich schmackhaft gemacht mit 
dem - ich sage es etwas salopp: - Köder, dass dadurch, 
dass die Kantone zuständig werden, integrative Schulungs
formen eher möglich würden. Ich zitiere einen Satz aus der 
Botschaft, wo das behauptet wird. Da schreibt der Bundes
rat «Den Kantonen wird die volle fachliche und finanzielle 
Verantwortung übertragen. Sie erhalten verfassungsrecht
lich die Möglichkeit, das Schulwesen integrativ anzugehen, 
d. h. eigentliche Spezialschulen nur dann vorzusehen, wenn 
auch bei der Vornahme individueller Sondermassnahmen 
eine Integration in der Grundschule nicht möglich oder sinn
voll erscheint.» 
Ein wunderbares Prinzip, dagegen haben wir gar nichts. 
Aber es ist für uns Oberhaupt nicht einsichtig, wieso das erst 
mit dem neuen NFA möglich sein soll. Diese Möglichkeiten 
haben nämlich die Kantone bereits heute, aber In Tat und 
Wahrheit tun sie das praktisch nicht. Ganz wenig wird von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht; das hat mit dem 
neuen NFA Oberhaupt nichts zu tun. Die Widerstände dage
gen sind ganz anderer Art. Die Lehrpersonen fürchten näm
lich - angesichts des Spardrucks, der in den Kantonen auf 
den Schulen lastet, auch zu Recht -, dass der Schule bzw. 
den Regelklassen mit integrativen Schulungsformen - die 
übrigens nicht nur Behinderte umfassen, sondern Oberhaupt 
alle Kinder, die nicht ganz genau der Norm entsprechen -
laufend neue und schwierige Aufgaben aufgebürdet werden, 
dass sie aber dafür zu wenig zusätzllche Mittel und Unter
stützung erhalten. An diesen Befürchtungen ändert sich mit 
dem neuen Artikel 62 Absatz 3, wie ihn der Bundesrat vor
schlägt, überhaupt nichts - im Gegenteil. Weil ja die Mittel 
des Bundes, die er nicht mehr für die Schulung von Kindern 
mit Behinderungen zur Verfügung stellt, nicht zweckgebun
den an die Kantone zurOckfliessen, fürchten die betroffenen 
Kreise - Ich nenne Heimleiterkonferenzen, den Fach
verband «Integres» für Sozial- und Heilpädagogik - nach 
unserer Auffassung zu Recht, dass ein Abbau der Mittel er
folgen wird. Das läuft natürlich den Integrationsbemühun
gen, wie wir sie vollkommen unterstützen, diametral ent
gegen. 
Ich muss vielleicht noch einen Nachtrag machen. Für die 
GrOnen ist Integration versus Ausgrenzung ein Grundprinzip 
unserer politischen Überzeugung und Tätigkeit. Wir sehen 
nicht ein, dass mit dieser Vorlage, mit dieser Umverteilung 
der Zuständigkeiten, diesen Gedanken Rechnung getragen 
wird - im Gegenteil. Deshalb bitten wir Sie, den Antrag Suter 
zu unterstützen. 
Meine Kollegin Maya Graf hat auch noch einen Antrag ein
gereicht, der in die gleiche Richtung weist. Aber sowohl der 
Minderheitsantrag Goll wie der Antrag Graf werden zurOck
gezogen, weil der Antrag Suter der umfassendste Antrag ist 
und die Sache am besten regelt. 
Deshalb bitten wir Sie, den Antrag Suter zu unterstützen. 
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Scherer Marcel (V, ZG): Im Namen der SVP-Fraktion bean
trage ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen und den Minderheits
antrag Goll, der jetzt zugunsten des Antrages Suter zurück
gezogen worden ist, abzulehnen. 
Die Kommission diskutierte lange, sehr lange Ober Artikel 62 
Absatz 3. Das Schulwesen ist Sache der Kantone, und 
daran wollen wir nicht rütteln. Die Absätze 1 und 2 des Arti
kels sind unbestritten und regeln das Schulwesen. Das ist 
klar, unmissverständlich und ganz im Sinne der Aufgaben
trennung und -entflechtung. 
Den Minderheitsantrag Goll, der jetzt zugunsten des Antra
ges Suter zurückgezogen worden ist, lehnen wir ab. Auch 
die Anträge Suter und Graf sind abzulehnen. Sie sind inkon
sequent und widersprechen grundsätzlich dem Ziel des 
NFA, der Entflechtung der Aufgaben. Noch etwas: Zu den 
Schulen gehören auch Sonderschulen. Kantonsübergrei
fende Zusammenarbeit ist hiermit Oberhaupt nicht ausge
schlossen. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, der Mehrheit zu folgen und die 
Einzelanträge abzulehnen. 

Leu Josef (C, LU): Ich bitte Sie Im Namen der CVP-Frak
tion, bei Artikel 62 mit der Mehrheit der NFA-Spezlalkommis
sion zu stimmen. Wir beantragen Ihnen also damit auch, die 
Anträge Suter und Graf abzulehnen. 
Die Kantone sind aufgrund der Schulhoheit bereits heute für 
die Sonderschulung zuständig. Das Recht behinderter Kin
der auf eine ihren Bedürfnissen angepasste Sonderschu
lung wird mit der im NFA vorgesehenen ausschliesslichen 
Finanzierungszuständigkeit der Kantone nicht tangiert. Da
für sorgt insbesondere der neue Absatz 3 in Artikel 62 der 
Bundesverfassung. Die Unentgeltlichkeit der Sonderschu
lung leitet sich direkt aus Artikel 62 Absatz 2 der Bundesver
fassung ab und muss deshalb im neuen Absatz 3 nicht 
erwähnt werden. Die Kantone decken die behinderungsbe
dingten Mehrkosten der Sonderschulung im Vergleich zur 
Regelschule voll ab. Mit dem NFA wird zudem der Rechts
anspruch behinderter Kinder auf Sonderschulung erstmals 
in der Veriassung verankert. 
Schon heute sind die 26 Kantone für die Sonderschulfinan
zierung zuständig. Die IV leistet als Versicherung Beiträge 
an die Sonderschulen. Die mit dem NFA vorgesehene aus
schliessliche Finanzierungszuständigkeit der Kantone für die 
Sonderschulung ist aufgrund der Schulhoheit der Kantone 
konsequent Die IV als Versicherung sichert keinen Individu
alanspruch auf Sonderschulung zu. Sie leistet Beiträge an 
die Sonderschulung, sofern diese in einer Sonderschule 
durchgeführt wird. 
Die heutigen Rechtsgrundlagen bieten auf Bundesebene für 
behinderte Kinder keinen Rechtsanspruch auf Sonderschu
lung. Auch die IV sichert keine Sonderschulmassnahmen 
zu. Sie beteiligt sich mit Beiträgen an den Sonderschulkos
ten, sofern die Eltern für ihr behindertes Kind eine Sonder
schule finden. Durch den NFA wird den Kantonen mit dem 
neuen Absatz 3 in Artikel 62 der Bundesverfassung der Auf
trag erteilt, das Recht behinderter Kinder auf eine ihren Be
dürfnissen angepasste Sonderschulung zu gewährleisten. 
Der Verfassungsartikel sichert zusätzlich auch den Bereich 
der heilpädagogischen Früherziehung und die Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung ab. Damit wird ein langjähri
ges Anliegen der Eltern von Behinderten und der Behinder
tenorganisationen erfüllt. 
Neuartige Modelle und Ansätze aufzudecken und umzuset
zen ist eine grosse Stärke föderalistischer Staatsgebilde. 
Die integrative Schulun.9 ist nur ein Beispiel unter vielen. Mit 
der vorgeschlagenen Offnung des Anspruchs auf Sonder
schulung für alle behinderten Kinder, unabhängig von ihrem 
Anspruch auf IV-Leistungen, kann die globale Integrations
und Schulbildungspolitik ausgebaut werden. Die IV leistet 
heute nur Beiträge, wenn Kinder in einer Sonderschule ge
fördert werden, was die Umsetzung integrativer Massnah
men erschwert. Integrative Ansätze werden bereits heute 
auf der Basis der kantonalen Gesetzgebung realisiert. Die 
Ausgestaltung im Bereich der Sonderschulung Ist also nicht 
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als Sparprogramm konzipiert. Dafür sorgt der Verfassungs
auftrag, wie ich es bereits erwähnt habe. 
Ich bitte Sie also nochmals, hier bei Artikel 62 mit der Mehr
heit der vorberatenden Kommission zu stimmen und die bei
den Anträge Suter und Graf abzulehnen. 

Ruey Claude (L, VD): M. Rossini, tout a !'heure, nous a de
mande de depasser les a priori. Je veux bien pour ma part 
que M. Rossini nous demande de depasser les a priori, mais 
precisement, H me semble que sur tous les amendements 
successifs qui vont etre deposes par la gauche ou par ses 
aflies, on est dans l'a priori. En realite, sur tout ce qui con
cerne le social, M. Rossinl, qui n'est pourtant pas vaudois, 
applique avec ses amis deux principes bien vaudois, a sa
voir: «Mefiance, meflancel» Par consequent, chaque fois 
qu'on va distribuer une täche a un cantori, ils diront: «II ne 
peut pas le faire . ., 
C'est toujours Je meme debat. Est-ce qu'on a la crainte de Ja 
proximite? Est-ce qu'on a la crainte de la democratie directe, 
de la democratie proche des gens? C'est de 9a qu'II s'agit fi
nalement. On nous dit: «II va y avoir des inegalites.» Nean• 
molns, ce qu'on empeche ici, c'est l'uniformite et pas l'in
justice. «L:ennui naquit un jour de l'uniformite», a dit le poete, 
et c'est cette uniformite qua, par ennui ou par paresse intel
lectuelle, je l'ai deja dit, on veut maintenir. 
En realite - je l'ai vecu dans mon canton et 98, ce n'est pas 
de l'a priori, ce ne sont pas des prejuges ou des ldeologies -, 
nous avons etabli dans notre canton une nouvelle repartition 
des täches et une perequation qui y etait d'ailleurs llee. Dans 
un premier temps, nous avons songe a ca que toutes les In
terventions sociales soient centralisees au niveau cantonal, 
precisement pour les motifs evoques par M. Rossini et ses 
amis ou par M. Suter. En effet, on a dit: «Evidemment, il taut 
que 9a soit traite de la meme maniere partout et il taut assu
rer l'egallte la plus absolue.» Or, apres experience, avec 
l'accord des gens du terrain et apres discussion, on s'est 
rendu compte que cela aurait ete une erreur que de vouloir 
centraliser toutes les Interventions sociales, quelles qu'elles 
soient, parce qua precisement, il faut pouvoir s'adapter aux 
realites de chaque endroit. II s'agissait evidemment d'inter
ventions sociales de type plus differencie que celles dont 
nous parlons ici. Mais, mutatis mutandis, les clrconstances 
sont les memes: II taut pouvoir s'adapter aux circonstances 
et l'experience montre que c'est alnsi qu'on peut faire des 
progres. 
Ce ne sont pas des ideologues ou des gens qui ont des a 
priori, las socialistes de Basse-Saxe que j'ai eu l'occasion de 
croiser dans le cadre de !'Assemblee des regions d'Europe, 
qui se felicitaient d'avoir pu faire des avancees, dans le do
maine social notamment, parce qu'ils avaient mis sur pied 
des organisations qui n'etaient pas centralisees et qui 
pouvaient s'adapter au terrain. Ce ne sont pas non plus 
des ideologues, ceux du Yorkshire, qui ont mis en place 
des soins a domicile qui sont plus efficients - plus effi
cients, 9a signifie a la fois plus efficaces et bon marche - et 
qui ont pu reussir a le faire mieux que si cela avait ete cen
trallse. 
En l'occurrence, c'est ce qu'on nous demande. Si on veut 
faire une nouvelle repartition des täches, c'est pour evlter 
precisement que l'on soit petrifie dans des reglementations 
et cantonales et federales, avec des va-et-vient adminlstra
tifs, et, au contraire, donner a chacun ses responsabllites. 
Donc, il s'agit d'aller dans ce sens-la et jene m'exprimeral 
probablement plus sur la plupart des autres amendements 
parce que c'est toujours le meme debatl Est-ce que, oui ou 
non, on accepte que des responsabilites pulssent etre prlses 
a l'echelon cantonal? Est-ce que, oui ou non, on accepte de 
faire conflance aux elus des cantons? Est-ce que, oui ou 
non, on accepte de faire confiance au peuple des cantons 
qul ont, finalement, le dernier mot? En l'occurrence, je crois 
qua M. Favre a clairement explique ce qu'il en etait, et 
d'autres collegues aussi: !'Integration la plus grande possi
ble, c'est de pouvoir aller dans l'ecole generale, et l'ecole 
generale est du ressort des cantons, si bien qua meme in 
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casu, en plus, II y a des arguments concrets et pratiques qui 
conduisent a rejeter ces propositions et a suivre la majorite 
de la commission. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: L.:arti
cle 62 alinea 3 prescrit que les cantons sont desormais res
ponsables de l'ensemble de l'instruction publique, y compris 
de la formation speciale. II garantit a tous las enfants et ado
lescents handicapes un droit individual a une formation spe
ciale, afin de les encourager et de les former de maniere 
optimale. Ainsi, las cantons obtiennent la possibilite d'appli
quer une approche integrative de l'instruction obligatolre. Sl 
l'integration dans l'ecole primalre n'est pas possible, certains 
cantons devront creer ou adapter une Institution pour qu'une 
formation speciale puisse y etre dlspensee. 
La minorite de la commission, cela ete dit, a peur que las 
cantons ne puissent pas assurer ces prestations et pense 
que la Confederation ou/et l'AI doivent maintenir leurs pres
tations. 
Pour la majorite, il est clair qu'on veut simplifier les choses. II 
taut dire qua la plupart des prestations sont dejä assurees 
aujourd'hui par les cantons. Depuis une quinzaine d'annees, 
las choses ont evolue et les progres ont ete considerables 
dans ce domaine. Dans le bilan final de la perequation finan• 
eiere, les cantons ont l'argent necessaire pour assumer 
cette täche. 
C'est par 18 voix contre 8 que la commission vous demande 
de suivre le Conseil des Etats et donc de rejeter les autres 
propositions. 

Weyeneth Hermann (V. BE), für die Kommission: Wenn Frau 
Goll Ihren Minderheitsantrag zugunsten des Antrages Suter 
zurückzieht, ändert dies an der Auseinandersetzung bzw. 
am Gegenstand, der zu entscheiden ist, Oberhaupt nichts. 
Ich gehe deshalb davon aus, dass die Kommission auch 
beim Antrag Suter den gleichen Entscheid gefällt hätte. 
Ich habe es Ihnen beim Eintreten gesagt: Diese Frage hat 
die Kommission ausserordentlich lange beschäftigt, und sie 
hat in dieser Frage auch Anhörungen durchgeführt, unter 
anderem auch mit Frau Staatsrätin LOthi, der Präsidentin der 
Sozialdirektorenkonferenz. Sie hat sich auch schon in der 
Öffentlichkeit in ähnlichem Sinne geäussert; deshalb erlaube 
Ich mir auch, sie hier zu zitieren. Sie hat sich gegen die Auf
fassung verwahrt, dass dadurch, dass die Entflechtung der 
Finanzierung dieser Sonderschulheime vorgenommen wird, 
die Qualität bzw. deren Bestand nicht sichergestellt sei. Rein 
mit der IV-Rente lösen Sie das Problem nicht. 
Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt: Ich betrachte es als 
einen grossen Erfolg dieser Gesellschaft, dass es gelungen 
ist, diese Leute nicht nur im Sozialversicherungsnetz aufzu
fangen, sondern Ihnen auch die Chance zu geben, sich be
ruflich und schulisch entsprechend Ihren Fähigkeiten und 
Neigungen ausbilden zu lassen, und sie deshalb möglichst 
weit gehend In die Gesellschaft zu integrieren. 
Frau Staatsrätin LOthi hat sich klar gegen die Unterstellung 
verwahrt, durch die Entflechtung sei die Finanzierung nicht 
mehr sichergestellt bzw. diese Heime seien in ihrem Be
stand gefährdet. Sie hat darauf aufmerksam gemacht. dass 
es die Kantone sind, die diese Aufgabe schon heute 
wahrnehmen, und dass es die Kantone sind, die vorab je
dem dieser Heime, sei es nun von einer kantonalen oder 
einer privaten Institution, die Defizitgarantie zur Sicherstel
lung der Finanzierung leisten - die Kantone und nicht der 
Bund. 
Wir haben aber auch im Hinblick auf die Auseinanderset
zung in der Kommission Unterlagen von solchen Sonder
heimlettern erhalten, die uns darauf aufmerksam gemacht 
haben, dass nicht nur durch die intensive Begleitung der Fi
nanzierung, sondern auch durch die Erstellung von Vor
schriften durch den Bund, vom Hundertstel Ins Tausendstel, 
die FOhrung dieser Sonderschulheime zunehmend schwieri
ger wird - wegen dieser ständigen Interventionen. 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen: Die Kommis
sion hat in dieser Frage, nach all diesen Anhörungen und 
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langen Diskussionen, einen sehr klaren Entscheid gefällt: 
Der Antrag Goll wurde mit 18 zu 8 Stimmen abgelehnt. Wie 
gesagt, ich glaube, daran ändern die Anträge Graf und Suter 
auch nichts. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Auch hier spricht aus den Voten 
natürlich wieder ein bisschen das Misstrauen gegenüber 
den Kantonen. Ich bin nicht zuletzt aus meiner eigenen kan
tonalen Erfahrung immer noch der Meinung, dass das so 
nicht gerechtfertigt sei, und ich sehe nicht ein, warum die 
Kantone nicht in der Lage sein sollten, so etwas auch allein 
gut zu machen, auch angesichts all der Vorschriften, auf die 
ich noch zu reden kommen werde. Es sind die Kantone, die 
auch in der Lage sind, Universitäten und anderes ebenso 
Komplexes zu fahren. Dieser Absatz - das Ist das Hauptpro
blem, und deshalb muss Ich dann vor allem auch gegen den 
Antrag Suter opponieren - will eben den Kantonen die aus
schliessliche organisatorische und finanzielle Zuständigkeit 
zuweisen. Das ist eine eindeutige Zuweisung und eben nicht 
eine Doppelzuweisung. Wir sind klar der Meinung, dass ge
rade dadurch integrative Konzepte, also Durchlässigkeit zur 
Regelschule, erleichtert würden. 
Ich sage hier auch gerne zuhanden des Amtlichen Bulletins, 
dass die Sonderschulinstitutionen zu den Institutionen zur 
Eingliederung und Betreuung von Invaliden gehören, für 
welche der Bund die Kantone gemäss Artikel 48a - das ha• 
ben Sie gestern beschlossen - zur interkantonalen Zusam• 
menarbeit mit Lastenausgleich auch verpflichten kann. 
Der verfassungsrechtliche Auftrag an die Kantone, für eine 
ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und 
Jugendlicher bis spätestens zum vollendeten 20. Altersjahr 
zu sorgen, wird mit dem neuen Absatz 3 in Artikel 62 aus
drOcklich festgeschrieben und erwähnt. Die Behindertenor
ganisationen lehnen aber, wie Sie eben gehört haben, diese 
ausschliessliche Zuständigkeit der Kantone ab. 
Die Ergänzung in diesem Absatz 3 präzisiert den verfas
sungsrechtlichen, allgemeinen Auftrag an die Kantone, für 
eine ausreichende Grundschulung der behinderten Kinder 
zu sorgen. Daraus lassen sich allerdings keine indMduellen 
Rechtsansprüche gegenOber dem Kanton ableiten, aber die 
grundrechtlichen Ansprüche in Bezug auf den Schulbereich 
werden in Artikel 19 der Bundesverfassung festgehalten. 
Damit können auch hier Verfügungen kantonaler Behörden 
wegen Verletzung von Grundrechten vor Bundesgericht an
gefochten werden. Auch das ist wichtig. Innerhalb der Be
hindertenorganisationen - im Gegensatz dann zu Bestim
mungen weiter hinten - stösst das bei gewissen Organlsa• 
tionen sogar auf Zustimmung. Hier ist es nicht so eine 
einhellige Front, weil eben die Chance betont wird, lokal 
angepasste Lösungen mit weniger administrativem Auf
wand zu erreichen und die Integration dann eben zu verbes
sern. 
Ich darf hier Frau Goll - sie hat die Frage nach dem Verhält
nis zum Behindertengesetz gestellt - auf den Artikel 20 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes verweisen, wo in Ab
satz 1 gesagt wird: «Die Kantone sorgen dafür, dass behin• 
derte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, 
die ihren besonderen BedOrfnissen angepasst ist.» Das ist 
generell. In Absatz 2 steht dann: «Sie fördern, soweit dies 
möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Ju
gendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die 
Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Re
gelschule.» Das ist das Anliegen, das ja auch Herr Suter 
hat; aber das Ist hier im Prinzip ja schon erfüllt. Ich bin also 
nicht gegen den Antrag Suter, weil er das noch einmal wie
derholt, sondern weil er bei der Doppelzuweisung Bund/ 
Kantone verbleibt. 
Nun, das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet die 
Kantone, eben fOr eine Schulung zu sorgen, die auf die Be
dürfnisse ausgerichtet ist; es muss - und das ist die Ver
pflichtung - die Integrierte Schulung aktiv gefördert werden. 
Aber eben, die Integration ist nicht in jedem Fall im wohlver• 
standenen Interesse der Behinderten, und deshalb ist im 
Einzelfall zu klären, was aus fachlicher Sicht sinnvoller ist, 
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und deshalb heisst es auch «nach Möglichkeit». Damit wird 
das Verhältnismässigkeitsprinzip dort verankert. 
Die Kantone müssen natürlich im Hinblick auf dieses Gesetz 
ihre eigenen Konzepte überprüfen und gegebenenfalls an
passen. Das Prozedere der Einschulung ist aber dann ganz 
die Sache der Kantone. Ich bin natürlich klar der Meinung, 
dass der Druck, das rasch zu vollziehen, auch in den Kanto
nen zunehmen wird. Ich wiederhole noch einmal: Die Kan
tone haben Parlamente; dort besteht die Möglichkeit, 
Motionen und Postulate einzureichen und Diskussionen zu 
führen - genau gleich, wie wir das hier machen. Nur: Die 
Ängste, Frau Bühlmann, einzelner Gruppen, sie seien dann 
etwas schlechter behandelt, die halte ich so für nicht ge
rechtfertigt. Ich meine, diese Gruppen haben ja auch wieder 
ihre Beziehungen zum Parlament usw., und die Mittel sind ja 
generell vorhanden. Wir machen ja eine Übung, die am 
Schluss aufgeht und wo die Kantone nicht weniger Mittel zur 
Verfügung haben. 
Aber es ist klar: Es sind freie Mittel. Wenn Sie Mittel mit einer 
Zweckbindung versehen, können Sie auch die Zuständigkei
ten gleich belassen. Es ist ja gerade der Sinn der Übergabe 
von mehr Verantwortung, dass eben auch mehr freie Mittel 
zur Verfügung stehen. Ich bin überzeugt, dass man überall 
ohne Leistungsverlust mit der neuen Philosophie aus dem 
einzelnen Franken mehr herausholen wird - ich will jetzt 
nicht wieder mein beliebtes Beispiel der Mehrzweckhalle 
hervornehmen. 
Aber es ist mir wichtig, hier noch einmal ganz klar zweierlei 
zu sagen: Wir müssen erstens diese Entflechtung vorneh
men, denn sie ist finanziell bedeutend. Wir brauchen ein ge
wisses Volumen, weil sonst die ganze Übung so nicht 
machbar ist. Das zweite ist: Diese Sonderschulung gehört 
zu den Institutionen, bei denen die Kantone zur Zusammen
arbeit verpflichtet werden können. Auch hier: Es ist auch 
schon heute dadurch dokumentiert, dass die Sonderschulen 
in der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtun
gen (IVSE) enthalten sind. Hier ergibt sich dann auch schon 
dadurch ein gewisser gegenseitiger Standard. Deshalb mei
nen wir und sind überzeugt davon, dass die Ängste so nicht 
berechtigt sind. 
Jetzt noch zu den beiden Einzelanträgen, der Minderheits
antrag wurde ja zurückgezogen: Es ist also nicht der Zusatz 
der Förderung der Integration - aber das ist schon recht 
heute -, sondern es ist die Tatsache, dass man eben die 
Doppelzuständigkeit belassen will, die uns auch dazu führt, 
Ihnen zu empfehlen, den Antrag Suter abzulehnen. Das glei
che Problem besteht beim Antrag Graf. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Der Antrag 
der Minderheit Goll und der Antrag Graf sind zugunsten des 
Antrages Suter zurückgezogen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Suter .... 58 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 
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1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrite federal concemant la reforme de la perequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des tlches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art. 66 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Rossini, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-JOrg, Goll, Maillard, 
Marti Werner, Strahm) 
Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendun
gen für Stipendien und andere Ausbildungshilfen gewähren. 
Er legt die Kriterien für eine Harmonisierung der Bestimmun
gen fest, die von den Kantonen Ober die Beitragsberechti
gung für Stipendien und andere Ausbildungshilfen erlassen 
werden. 

Antrag der Minderheit II 
(Laubacher, Blocher, Ruey, Scherer Marcel, Seiler, Zuppi
ger) 
..•. und anderen höheren Bildungsanstalten gewähren. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Art. 66 al.1 
Proposition de la majorite 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite J 
(Rossini, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans-JOrg, Goll, Mallfard, 
Marti Werner, Strahm) 
La Confederation peut accorder des contrlbutions aux can
tons pour l'octroi de bourse ou d'autres aides ä la formation. 
Elle fixe les criteres d'harmonisation des droits aux contribu
tions arrAtes par les cantons. 

Proposition de Ja minorite II 
(Laubacher, Blocher, Ruey, Scherer Marcel, Seiler, Zuppl
ger) 
.... d'enselgnement superieur. 
(Bitter le reste de l'alinea) 
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Rosslnl Stephane (S, VS): Ce n'est pas dans la mäme logi
que que pour les objets sociaux que j'interviens a l'article 66 
alinea 1 er concernant les aides a la formation. Avec la for
mulation qui nous est proposee, on a franchement une im
pression d'hesitation, une impression de demi-mesure. La 
question qui se pose, donc, se refere a trois elements: 
d'abord a la formulation du texte actuel, qui nous parait ätre 
beaucoup plus claire; ensuite, en fonction de la formulation 
qui est celle de la proposition nouvelle, a la question de 
l'harmonisation; et enfin, l'element le plus important peut
ätre, a celui du champ d'application. 
La question initiale que nous nous sommes posee est: 
ccFranchement, pourquoi ne pas transmettre completement 
ces competences aux cantons?» Cette question peut ätre 
posee. A partir du moment ou on ne veut pas transferer 
cette competence entierement aux cantons, il se pose un 
autre probleme, celui de la coherence avec la logique qui 
prevaut actuellement. Le probleme central auquel nous 
sommes confrontes, des lors, est celui de la cohesion et de 
l'egalite de traitement entre les citoyens par rapport a l'acces 
aux aides a la formation, et par rapport au niveau et aux du
rees des prestations fournies. A partir du moment ou on veut 
mettre en relation les deux acteurs institutionnels que sont la 
Confederation et les cantons, on entre alors dans la proble
matique d'impliquer la Confederation et les cantons pour de
velopper la question de l'harmonisation. 
C'est la raison pour laquelle, dans notre proposition de mi
norite 1, puisqu'on veut impliquer les deux niveaux institu
tionnels - ce n'est pas nous qui le proposons, c'est le 
Conseil federal et la majorite de la commission -, il nous pa
rait important, en regard de ce qui se fait aujourd'hui dans 
d'autres secteurs, d'avoir des criteres qui soient definis par 
la Confederation en tenant compte des differentes pratiques. 
Aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits d'une part de la 
formulation «la Confederation peut», et d'autre part, si la 
Confederation est impliquee, nous estimons correct que 
celle-ci definisse clairement les regles du jeu. 
Un dernier point qui nous parait important, c'est celui du 
champ d'application qui est pris en consideration. En gar
dant Confederation et cantons, on scinde le domaine d'ap
plication en deux, celui des hautes ecoles et l'autre 
domaine, celui du niveau secondaire, qu'on laisse aux can
tons. II est important d'abord pour nous de pouvoir encoura
ger et, si l'on veut encourager, de definir des criteres d'har
monisation; sans quoi il aurait fallu laisser toute la compe
tence dans ce domaine aux cantons. II nous parait important 
qu'on laisse le champ du soutien a l'ensemble du secteur de 
la formation et non pas qu'on le cloisonne en secteur secon
daire et en secteur de formation superieure. 
Enfin, par rapport aux debats en commission, j'aimerais 
quand mäme relever un certain cynisme dans les propos de 
ceux qui ont, pour motiver leur position, evoque la concur
rence dans ce domaine. On sait que la concurrence ne de
vrait pas ätre un critere fondamental dans ce domaine et 
qu'elle ne peu! pas fonctionner en matiere d'offre de moyens 
permettant l'acces a la formation pour la jeunesse de ce 
pays. 

Laubacher Otto (V, LU): Ich beantrage Ihnen mit der Min
derheit 11, den zweiten Satz in Artikel 66 Absatz 1 zu strei
chen. Es kann nicht Sache des Bundes sein, die inter
kantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeihilfen zu för
dern und Grundsätze für die Unterstützung festzulegen. Zu
ständig für die Bildung sind die Kantone. Wenn die Kantone 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen anstreben, 
ist das genau im Sinne der Aufgabenentflechtung, so, wie 
der NFA dies vorsieht. Die Kantone sollen in der Gestaltung 
des Stipendienwesens frei sein. 
Schon als Abgeordneter im Kantonsparlament ärgerte es 
mich, wenn vom Bund zu enge Vorschriften erlassen wur
den, die jegliche Gestaltungsfreiheit einschränkten. Nur 
wenn genügend Freiräume gelassen werden, können auf 
die individuellen Verhältnisse abgestimmte Lösungen gefun
den werden. 
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Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit II zuzustim
men. 

Favre Charles (R, VD): II y a deux elements dans cet ali
nea 1 er de l'article 66. Le premier element, c'est le fait que 
la Confederation, en ce qui concerne les aides a la forma
tion, se limite a une intervention au niveau des etablisse
ments d'enseignement superieur. II s'agit la d'un simple ele
ment de coherence: ce sont les cantons, je l'ai dit tout a 
l'heure, qui s'occupent de l'enseignement de base. II y a un 
lien tres etroit entre la politique d'enseignement et la politi
que d'aide a la formation dans ce secteur-la, il est donc tout 
a fait logique et coherent que la Confederation n'intervienne 
pas a ce niveau. 
En ce qui concerne la deuxieme partie de cet alinea, a sa
voir le fait que la Confederation «peut», et c'est important, 
intervenir pour favoriser l'harmonisation, il me semble qu'ici 
la formulation est tout a fait adequate. En effet, les cantons 
ont la responsabilite d'harmoniser leur pratique en matiere 
d'aides a la formation et, si veritablement c;a ne fonctionne 
pas - mais nous esperons que ce ne soit pas le cas -, alors 
a ce moment-la, la Confederation a la possibilite d'intervenir. 
En aucun cas nous ne pourrions ätre favorables au fait que 
ce soit la Confederation qui fixe les criteres d'harmonisation. 
Si les cantons ne sont pas capables de fixer les criteres 
d'harmonisation, justement dans le domaine de l'aide a la 
formation, est-ce que veritablement ils sont capables d'ätre 
responsables, notamment de la formation de base? 
Donc, nous rejetons resolument la proposition de la minorite 1. 
La proposition de la minorite II est, c'est vrai, peut-ätre plus 
discutable des le moment ou, justement, on donne ici un röle 
a la Confederation. Mais, je le rappelle, ce röle de la Confe
deration est subsidiaire, eile n'interviendra que des le mo
ment ou les cantons n'auront pas demontre des compe
tences dans ce domaine-la - nous pensons que les cantons 
vont demontrer ces competences, donc il ne sera pas ne
cessaire d'avoir une intervention de la Confederation. 
Ainsi, puisqu'il y a une formulation potestative, nous pou
vons suivre le projet du Conseil federal sur la deuxieme 
partie de l'alinea 1 er et donc rejeter la proposition de la mi
norite II. 

Wldmer Hans (S, LU): Die sozialdemokratische Fraktion 
unterstützt die Minderheit 1 (Rossini). 
1. Dafür spricht zuerst einmal ein verfassungspolitisches Ar
gument. Wir sollten hier Verfassungsrecht setzen und uns 
für die heutige und die spätere Gesetzgebung den nötigen 
Spielraum verschaffen. Das Bildungssystem entwickelt sich. 
Wir sollten deshalb nicht von vornherein die Eingriffsmög
lichkeiten des Bundes auf die Tertiärstufe einschränken. 
2. Dieses Argument resultiert aus der Sache selbst: Ausbil
dungsbeihilfen werden bezahlt, wenn die eigenen Mittel be
grenzt und die Kosten der Ausbildung hoch sind. Die Kosten 
sind aber speziell bei auswärtigen Ausbildungen hoch. 
Dann nämlich kommen Stipendien häufiger und stärker zum 
Tragen. Man kann also nicht argumentieren, die Kantone 
müssten vor allem bei der Ausgestaltung der Stipendien 
den spezifischen Lebenskosten in ihrem eigenen Gebiet 
Rechnung tragen. Gerade bei Ausbildungsorten ausserhalb 
des eigenen Kantons kommen die Stipendien zum Tragen. 
Dies spricht für eine gesamtschweizerische Harmonisierung 
auf allen Stufen. Wir sind immer mehr der Bildungsplatz 
Schweiz, und Herr Staatssekretär Kleiber macht seine 
ganze Gesetzgebung im Hinblick darauf, dass die Mobilität 
auf allen Stufen grösser werden muss. Wir sind nicht mehr -
auch nicht im Hochschulbereich, selbst im Berufsbildungs
bereich nicht - einfach auf den Kanton begrenzt. Denken 
Sie daran, das ist zukunftsträchtig, was wir hier machen( 
3. Für den Antrag der Minderheit I spricht aber auch die Idee 
einer systematischen Kompetenzverteilung. Die Kompeten
zen des Bundes umfassen mit der Berufsbildung quantitativ 
sogar den grösseren Teil der ganzen Sekundarstufe II. Aus
bildungsbeihilfen und Ausgestaltung der Bildungsinstitutio
nen sind eben die zwei Seiten einer einzigen Medaille, Herr 
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Bundesrat Es Ist irgendwie seltsam, wenn man dem Bund 
die Kompetenz für die Vorderseite gibt, ihm aber strikt unter
sagt, etwas zur Rückseite zu sagen. 
Sie sind doch nicht masochistisch veranlagt. Entweder ha· 
ben Sie da eine Bezahlungsaufgabe, und dann haben Sie 
auf der Rückseite auch etwas zu sagen, oder ich komme 
zum Schluss, dass Sie sich selbst kasteien. Das ist doch 
nicht sehr anständig und auch nicht sehr würdig! Es ist ir
gendwie wirklich seltsam, dass man dem Bund die Kompe
tenz für die Vorderseite gibt. ihm aber strikt untersagt. etwas -
ich wiederhole es - zur Rückseite der Medaille zu sagen. 
Wir haben im Berufsbildungsgesetz alles getan, damit Kan
tone Ausbildungsgänge zusammenlegen, und damit wird 
natürlich die ganze Geschichte regionalisiert, nicht mehr 
kantonalislert - da brauchen wir die Harmonisierung. Das 
bedingt für die Auszubildenden unter Umständen Kosten für 
Reise und auswärtigen Aufenthalt. Mit dem NFA versuchen 
wir doch gerade, eine Symmetrie zwischen der Kompetenz 
zu einer Gesetzgebung und der Finanzierung der Kosten 
dieser Gesetzgebung herzustellen. Das tun wir mit dem Vor
schlag des Bundesrates nicht. 
Weil diese Symmetrie durch die Lösung der Minderheit I her
gestellt wird, empfehle ich Ihnen, dem Antrag der Minderheit 1 
(Rossini) zuzustimmen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Die SVP-Fraktion unterstützt die 
Minderheit II. 
Mit Artikel 66 soll geregelt werden, wie der Bund den Kanto
nen die Beiträge an die Aufwendungen für Stipendien für 
Hochschulen und andere höhere Bildungsanstalten gewährt. 
Es liegt nicht im Interesse der SVP, in der Verfassung eine 
Harmonisierung der Kriterien des Schul- und Stipendienwe
sens anzustreben. Die Kantone müssen in der Gestaltung 
des Stipendienwesens frei entscheiden können. 
Die Ratslinke hat mit dem Minderheitsantrag I wieder einmal 
ein grosses Harmonisierungsbedürfnis an den Tag gelegt, 
das jedoch den Grundsätzen des NFA widerstrebt. Die Min
derheit I ist daher abzulehnen. Wenn in den verschiedenen 
Kantonen verschiedene Regelungen gelten, führt das zu ei
nem gesunden Wettbewerb. Mit der Neugestaltung des Fi
nanzausgleiches soll eine Stärkung des Föderalismus er
reicht werden. Mit der Formulierung der Mehrheit der Kom
mission wird diese Kompetenz und Zielsetzung verletzt und 
durchbrochen. Sie schwächt die Verantwortung der Kantone 
und wird zu Missbräuchen führen, wie wir sie stets bei Zen
tralisierungen vorfinden. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, im Sinne eines echten NFA die 
Mehrheit und die Minderheit I abzulehnen und der Minder
heit II zuzustimmen. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Herr Scherer, können Sie uns er
klären, was das Stipendienwesen mit Wettbewerb zu tun ha· 
ben soll? 

Scherer Marcel (V, ZG): Das Stlpendienwesen wird hier in 
Artikel 66 geregelt. Es ist nicht in allen Kantonen gleich, aber 
das spielt auch keine Rolle, weil auch nicht alle Kantone ge
nau die gleichen Aufgaben zu erfüllen haben. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Die CVP-Frak
tlon lässt mitteilen, dass sie den Antrag der Mehrheit unter
stützt 

Ruey Claude (L, VD): Pour une fois, le groupe liberal est 
d'accord avec deux socialistes, soit avec MM. Rossini et 
Widmer. II est d'accord avec M. Rossini quand il dit que l'ar
ticle 66 alinea 1 er, tel qu'il est presente par la majorite, est 
un tout petit peu douteux parce qu'on dit a la fois: «On veut 
donner les competences aux cantons», et aussi: «mais la 
Confederation peut quand m&me se substituer aux cantons, 
en encourageant l'harmonisatlon et en definissant les princi
pes». Alors, M. Rossini a raison. 
En revanche, las conclusions qua M. Rossini tire de sa 
constatation sont fausses - quand m&me, on ne peut pas 
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avoir raison a 100 pour cent II a tort en ce sens qua preclse
ment, dans cet exercice de repartition des täches, ou bien 
ce sont les cantons qui ont la competence, ou bien c'est la 
Confederation. Et en l'occurrence, c'est la minorite II 
(Laubacher), qua M. Scherer vient de representer, qui a rai
son. Le groupe liberal soutient donc la proposltion de la mi
norite II. 
Lorsque M. l'abbe Widmer fait un grand sermon sur l'harmo
nisatlon, il a raison. Mals ouil il y aura certalnement un be
soin d'harmonisation. Mais las cantons le feront parce qu'ils 
arrivent a s'harmoniser. Cela exlste de plus en plus souvent, 
sans qua «Mamma Helvetia» vienne absolument donner la 
le90n a chaque occaslon. 
Donc, harmonlsons en responsablllsant les cantons: votons 
la minorite II. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Herr Wid
mer hat von Zukunftsträchtigkeit gesprochen. Er hat auch 
von Masochismus und dann von der Medaille gesprochen. 
In diesem Fall, Herr Widmer, ist es nicht ganz klar, ob die fi
nanzielle Seite oder die Regelungsseite die vordere Seite 
der Medaille ist. Das ist das Problem. 
Wenn Herr Ruey sagt, man könne nicht immer 100 Prozent 
Recht haben, genügen ja 51 Prozent auch. Aber: Ich möchte 
Ihnen sagen, dass die Kommission zusammen mit Bundes
und Ständerat den Mittelweg geht. Sie hat weder die Ein
schränkung der Kantone, wie sie verlangt wird, noch das 
verstärkte Engagement für richtig befunden. Sie hat dazu in 
beiden Fällen klare Entscheide gefällt, nämlich mit 15 zu 9 
bzw. mit 19 zu 6 Stimmen. 
Ich bitte Sie, sich an die Mehrheit zu halten. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Le droit 
en vigueur prevoit qua la Confederation est competente de 
maniere generale pour octroyer des bourses et d'autres 
aides a la formation. Dans ce projet, il est prevu que «la 
Confederation peut accorder des contributlons aux cantons 
pour l'octroi d'aides a la formatlon destinees aux etudlants 
des hautes ecoles et autres etabllssements superieurs». 
Cela signlfie que les cantons sont eux-m&mes competents 
jusqu'au niveau secondaire, celui-ci y compris. Dorenavant, 
la Confederation veut se concentrer sur les formations au ni
veau tertiaire, eile lntensifiera ses efforts en vue d'encoura
ger l'harmonisation intercantonale. 
La minorite 1 (Rossini) pense que, dans le domaine de la for
matlon professionnelle, la Confederation doit maintenir las 
subsides et, de ce fait, veut maintenir la version centraliste. 
La minorite II (Laubacher) ne veut pas que la Confederatlon 
s'occupe d'harmonisatlon entre cantons dans le domaine 
des bourses et prllts d'honneur. Les cantons doivent garder 
leur autonomie a ce niveau. 
Les votes en commission ont ete las suivants: pour la mino
rite 1, 9 voix contre 15 a la majorite et avec 1 abstention; 
pour la minorite II, 6 voix contre 19 a la majorite et avec 
1 abstention. 
Je vous demande de soutenlr la proposition de la majorite 
de la commission. 

VUllger Kaspar, Bundesrat: Hier streben wir eine Entflech
tung an. aber Ausbildungsbeihilfen im Tertiärbereich sollen 
eine Verbundaufgabe bleiben. Es ist also nicht eine volle 
Entflechtung. 
Bis und mit Sekundarstufe II sind entsprechend der Schul
hoheit ausschliesslich die Kantone zuständig, und das 
macht so Sinn. Der Bund hingegen erlässt ein Rahmenge
setz für den Tertiärbereich, welches gewisse wichtige Min• 
deststandards für die Gewährung von Ausbildungshilfen 
festlegt. Dadurch wird eine gewisse Harmonisierung des Stl· 
pendienwesens im Tertiärbereich angestrebt. Die Kantone 
verstärken ihrerseits auf dem Weg einer interkantonalen 
Vereinbarung die gesamtschweizerlsche Harmonisierung 
der Stipendien. Diese Stipendien sind aber nicht Gegen
stand der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenaus
gleich im Sinne von Artikel 48a. Sie sehen, das ist also ein 
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bisschen ein Mittelweg zwischen dem, was der Antrag der 
Minderheit 1 (Rossini) will, der eben sehr viel weiter gehen 
würde - es würde dann keine Teilentflechtung mehr stattfin• 
den -, und dem, was der Antrag der Minderheit II (Laub
acher) will, wo die Teilentflechtung zwar aufrechterhalten, 
die Kompetenz zur Förderung der interkantonalen Harmoni
sierung aber abgelehnt wird. 
Wir sind der Meinung, dass die Lösung von Mehrheit und 
Bundesrat sachgerecht sei, und sie wird auch von den Kan
tonen selber mitgetragen - ich möchte das vor allem auch 
Herrn Ruey sagen. Der finanzielle Beitrag des Bundes soll 
auf den Tertiärbereich konzentriert werden, wo er primär 
auch involviert ist. Das liegt also ganz auf der Linie des Pro
jektes. Es ist nicht am Bund, die Kantone in jenen Bildungs
bereichen zu unterstützen, wo diese eben selber zuständig 
sind, deshalb eben Nein zur Minderheit 1. 
Zur Harmonisierung durch den Bund möchte ich Folgendes 
beifügen: Der Bund sollte in dem Bereich, wo er involviert 
ist, minimale Grundsätze der Unterstützung festlegen. Diese 
Harmonisierung nur für den tertiären Bereich kann als eine 
formelle angesehen werden. Es ist nämlich so, dass den 
Kantonen - vielleicht wie bei der formellen Steuerharmoni
sierung - die Stipendiensätze nicht im Detail vorgeschrieben 
werden. 
Ich möchte Sie bitten, auch die Minderheit II abzulehnen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 01.074/4054) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 79 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 57 Stimmen 
.ssel-\e s. /v:n·.,- P. 11.C / 2-\2 

Zweite Abstimmung - Dhuxieme vote 
<namentlich - nominatif: BeHage - Annexe 01.074/4055) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 44 Stimmen 

Si~l-\e S.. /voiy r. 11\_t;J / 2-13 
Art. 75a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Zuppiger, Blocher, Laubacher, Lustenberger, Ruey, Scherer 
Marcel, Seiler, Vallendar) 
Streichen 

Antrag der Minderheit II 
(Lustenberger, Vallendar) 
(Eventualantrag, falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt 
wird) 
Abs. 3 
Streichen 

Art. 75a 
Proposition de la majorite 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /s minorfte I 
(Zuppiger, Blocher, Laubacher, Lustenberger, Ruey, Scherer 
Marcel, Seiler, Vallendar) 
Bitter 

Proposition de la minorite II 
(Lustenberger, Vallendar) 
(Proposition subsidiaire, au cas Oll la proposition de la mino
rite I serait rejetee) 
Al. 3 
Bitter 

Zupplger Bruno (V, ZH): Die SVP-Fraktion hat schon beim 
Eintreten gesagt, dass sie sich eigentlich gewünscht hätte, 
dass noch mehr Aufgaben zwischen dem Bund und den 
Kantonen entflochten würden oder noch mehr Aufgaben von 
der Stufe Bund auf die Kantone zurOckgestuft würden. Bei 

13 juin 2003 

Artikel 75a erleben wir das Umgekehrte: Hier soll eine Auf• 
gabe, welche seit bald hundert Jahren als Verbundaufgabe 
zwischen dem Bund und den Kantonen, aber auch zwischen 
den Kantonen und den Gemeinden bestens funktionierte, 
auf Bundesstufe in der Verfassung geregelt werden. Für 
eine starke Minderheit der NFA-Kommission ist nicht einzu
sehen, warum ein gut funktionierendes System geänder1 
werden soll. 
Heute sind die gesetzlichen Grundlagen für die Vermessung 
im ZGB geregelt. Die Eidgenössische Vermessungsdirektion 
übt die Oberleitung aus, sie koordiniert also das Vermes
sungswesen. Die Kantone wiederum führen die Aufsicht 
Ober die operative Ausführung, und private Geometer führen 
die amtliche Vermessung durch. Dieses System funktionier1 
bestens. 
Mit der verfassungsmässigen Verankerung laufen wir Ge
fahr - und ich befürchte das aufgrund anderer Beispiele -, 
dass die Vermessung verbürokratisiert und schliesslich auch 
wesentlich mehr verstaatlicht wird. Absatz 3 lautet: «Er (der 
Bund) kann Vorschriften erlassen Ober die Harmonisierung 
amtlicher Informationen, welche Grund und Boden betraf• 
fen.» Hier machen wir Tür und Tor für Regulierungen Im Be
reich des Vermessungswesens auf. Ich befürchte, dass so 
weit reguliert wird, bis die privaten Geometer irgendwann 
den Anforderungen nicht mehr genügen werden und damit 
das Milizprinzip bei einer weiteren Aufgabe verschwindet. 
Falls es für den öffentlich-rechtlichen Bereich noch weiter 
gehende Anpassungen benötigt, kann dies unserer Ansicht 
nach durch entsprechende Weisungen und Hilfen gesche• 
hen, beispielsweise via Raumplanungsrecht oder so. Die 
SVP will dem Bund nicht wieder neue Aufgaben zuweisen, 
welche anderweitig besser, günstiger und eben auch privat
rechtlich erledigt werden können. 
Nachdem ich keinen Grund finde, die Vermessung in der 
Bundesverfassung zu verankern - das haben eigentlich 
auch die Hearings gezeigt-, bitte ich Sie zusammen mit der 
starken Minderheit der NFA-Kommission und der SVP-Frak• 
tion, dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Eine Vorbemerkung: Ich un
terstütze den Antrag der Minderheit 1 (Zuppiger). Ich möchte 
aber meinen Eventualantrag begründen. Falls Sie dem An
trag der Minderheit I nicht zustimmen, bitte ich Sie, minde
stens Absatz 3 dieser neuen Verfassungsbestimmung nicht 
aufzunehmen. Weshalb? 
Mein Vorredner hat die Sachlage dargelegt und sie auch be
gründet. Ein Vertreter der Verwaltung hat die Kommission 
während ihrer Sitzung zu diesem Thema informiert. Dabei 
hat er anhand einer Folie den zeitlichen Ablauf eines Projek• 
tes aufgezeigt, wenn es ein privater Geometer ausfahrt. Er 
hat Folgendes gesagt: «Die Folie zeigt die zeitliche Dauer 
vom Abschluss eines Projektes des privaten Geometers, bis 
der Bund seinen Segen dazu gibt. 1993 brauchte man dafür 
850 Tage. Auch wir haben uns beispielsweise verbessert, 
und jetzt sind wir bei weniger als 200 Tagen.» Das ist also 
die Verwaltung. Das gilt für das privatrechtliche Kataster, 
und jetzt hören Sie gut zu: «Wir können solche Verbesserun
gen deshalb erzielen, weil Methodenfreiheit» - ich betone: 
Methodenfreiheit - «besteht. Dazu arbeiten wir mit der Pri
vatwirtschaft zusammen, die unter Konkurrenz steht und die 
ebenfalls Methodenfreiheit kennt.» 
Weshalb wollen wir hier regulieren? Weshalb soll der Bund 
nun Vorschriften erlassen können, die vereinheitlichen, 
wenn der Vertreter des Bundesamtes die Methodenfreiheit 
so hochpreist? Ich meine, mindestens Absatz 3 dieser Ver
fassungsbestimmung sei nicht nötig. 
Wenn Sie den Antrag der Minderheit 1 (Zuppiger) ablehnen, 
stimmen Sie mindestens meinem Minderheitsantrag zu und 
streichen Sie Absatz 3. 

Favre Charles (R, VD): L'.organisation actuelle de la mensu
ration officielle est quelque peu confuse. C'est rappele dans 
le message du Conseil federal, page 2281: «La Confedera
tlon participe a. la mensuration officielle depuis 1912. II etait 
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Abstimmung vom/ Vote du: 13.06.2003 10:24:36 
Abate ·-- ·-·~--+'RTI 
Aep_pli WaJtmann 
Aeschbacher 
Antil!e 

, Baader CasDar 
Bader Elvira 
Banr:ia 

' Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Steohanie 
Beck 
Berb~L 
Bernasconi 
Bezzola 

• ~ --·-. Bigger - ·•- --- . 

Bir:inasca 
Binder 
Blocher 
Borer 

! Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brun 
Brunner T oni 
Bugnon 
Bühlmann 
B~h.rer. -- . ,_ 

Cavaili - ., 

! • s TzH 
i == ·e ZH 
+ R VS 
+ V BL, . C SOi . s so1 
+ R BE 1 

+ V TG· 
= G BE 
= S BE• 
+ L VDI 

1: S NE 
+ 7=i"1Gf. 
+ R GRi . V SG . - i Tl . V ZHi . V ZH1 

; . V SO. . V ZHi 
i 
. R ZH: 
== SAG, 
+ C LUI 
+ V SG 1 

i + •V 1vo ;::GILU 
+ R ,SH 

'= S 'Tl--·-
~ . (,:haJl.11.~ls 

Chevrier 
··- ·t-;/ 

C S ' ••WH-,.---••~ 

Christen # R VD· 
Cina + C VSI 

'Cuche = G NE! 
· De Dardel ,= S GEI 

Decurtlns + C GR' 
Donze '= E BE 
Dormann Rosemarie ! • C LU 
Dormond Marlyse = S VD 
Dunant i • V BS' 

· Dupraz + R GE' -·· 
Eberhard + C SZ 
Eaerszeai + RAG 

~-----·---· 
. L GE 

Ehr!er . C AG 
· EnaelbAl'ller + R NW 

Fasel ·= G FR! 
Fatteberl + V VD; 

' Favre + R VDi 
• Fehr Hans + V ZH1 

_ F_e~r Hans-Jürg ~--" : =, S SH 
f.~hr Ja~ueline = S ZH 
Fehr Lisbeth . V ZH 
Fehr Mario =,S ZHI 

· Fetz != S BS, 
, Fischer-Seem1en l+iR AGI 

Freund '+ V ARI 
'FrevClaude + R NE 
· Fässler . S SG 

Föhn + V SZ 
i Gadient + V GR 
j Galß . C BE 

Garbani = S NE 
. Genner = G ZH 
: Giezendanner . V AG 

Glasson +IR FR 
Glur 1 

. V AG 
1 Goll = s ZH 
'Graf = G Bl 

Grobet = s GE 
i Gross Andreas . s ZH 
• GrossJost . S TG 
' Guisan . R VD 
1 Gulzwiller + R ZH 
i Gvsin Hans RudoK + R BL 

Gvsin Rerno '= S BS 
Günter . S BE 
Haerino Binder :, S ZH 
Haller + V BE 
Hassler !+ iV GR 
Heberlein + R ZH 
Heoetschweiler + R ZH 

1 Helm + C SO 
' Hess Berhard . 

• BE 
1 Hess Peter + C ZG 
: Hess Walter . C SG 

Hofmann Urs ='S AG 
Hoßenstein = G iSG 

. Hubmann '= S ZH 
' Hllrnmerle = S GR 
' lmfeld i • C OVI 
. lmhof . C Bl 
i Janiak = S Bl 
' Joder . V BE 

Jossen = s vs 
' Jutzet = s FR 
1 Kaufmann + V ZH 
i Keller Robert . V ZH 
1 Kofrnel 1 • R S01 
1 Kunz + V lUI 

Kurrus 
Lachat 

' La live d'E Dinav 
Laubacher 
lauper 

i Leu 
Leuenberaer Geneve 

i Leuteneaoer Haio 
leutenermer Susanne 

• Leuthard 
Loepfe 

1 lustenberaer 
1 Maißard 
i Maiire 
1 Marietan 
1 Marli Werner 
Martv Kälin 
Masoo6 
Malhvs 
Maurer 

' Maurv Pa.c;nuier 
Meier-Schatz 

• Messmer 
Mever Therese 

1 Menelrev Savarv 
Mömeli 

1 Müller Erich 
' MO!!er-Hemmi 
• Nabholz 
' Neirvnck 
Oehrli 
Pedrina 
PeHi 
PflSler Theollhil 
Poßa 
Raooenbass 
Randeaaer 

i Rechsteiner Paul 
i Rechsteiner-Basel 
1 Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rosslni 

, Ruev 
iSalvi 
1 Sandoz Marcel 
'Schenk 
Scherer Marc:el 
Scheurer Remv 
Schlb6 

+ ja/ oui/ si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

. R BL 
.* 1 C JU 
+ R SZ 
+ V LU 

; * C FR 
+ C LU1 
= G GE 
+ R ZG 1 

= S Bl 
+ C AG . C Al 
+ C LU 

·= s VD 
+ C GE 
= C,VS 
= S Gl 

= ,s ZH . . Tli . V AG . V ZH 
= S GE . C SG 
+ R TG 

i+ C FR 
= G VD . V ZH 
+ R ZH 
= S ZH 
+ R ZH 

,+iC VD . V BE 
= s Tl 

1 • R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG . R BS 
= s SG 
* s BS 
= s JU 
• C ZH . C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= S VD 
+ R VD 
+ V BE 

1+ V ZG . L NE 
+ ViZH 

o enth. / abst / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto : 
ja / oui / si · ·--r 79 i .. . - ... _,. -·----·---··-··+-------, 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R SIE V 
ia/ oui / si 16 0 4 1 31 010 28 

nein / non / no · 57 ' nein / non / no 3 10 0 0 40, 4 0 
enth: i abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0i0 0 
entschuldigt / excuse / scusato 63 entschuldigt/ excuse / scusato 16 0 2 10 121 1 17 

Bedeutung Ja/ Slgnification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Signiflcation de non: Antrag der Minderheit I Rossini 

SchUler + V ZH 
i Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 

, Schneider + R BE 
i Scltwaab = S VD 
, Seiler Hansneter + V BE 
i Sieqrisl i + V AG, 
· Slrnoneschl-Cortesi = CTli 

Sommarut1a = S BE 
Speck . V AG 
Spielmann i • • GE 
Spuhler + V TG 
Stahl . V ZH 

i Stammluzi + V AG 
1 Steineaaer . R UR 
! Steiner . R SO 
i Slrahm = S BE 
i Studer Heiner = E AG 

SIUmD . SAG 
, Suter . R BE 
Teuscher = G BE 

'Thanel . s ZH 
Theßer + R LU 
Tlllmanns = s VD 

, TriDonez + R BE 
Tschuppert + R LU 

i TschäDDät * s BE 
Vallender + R AR 

• Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 

1 Vennot = s BE 
Vollmer • s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG' 

1 Walter Hansiöra + V TGI 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + A BE 

1 Weitlelt + R SGi 
Weveneth + V BE 

'Widrner = S LU! 
,wldfio . C SG 
i Wiederkehr = E ZH 
, Wirz-von Planta + L BS 
i Wlltenwiler . R SG 

Wvss Ursula = S BE 
. Zanetli . s so 

Zapft + C ZH 
i Zlsvadls . • VD 
; ZUDoiaer + V ZH 
Zäch . C AG 

. 
0 
0 
0 
5 
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Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
Arr&te federal concernant la reforme de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons (RPTI 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 66 Abs. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.06.2003 10:25:28 
Abate 
Aeppft Wartmann 
Aeschbacher ---------· ,, _____ , 
Anlille 
Baader Caspar 
Bader Elvira 
.l!.a.nga 
Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Beck 
Berberal 
Bemasconi 
Bezzola 
Biqger 
Bignasca_ 
Binder 
Blocher 
Borer ... 
Bortoluzzi 

. Bosshard 
Bruderer 
Brun 

, Brunner T oni -
Buqnon 
Bühlmann 
Bührer 
cavaHi 
Chappuis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
Oe Daniel 
Decurtins 
Donze 
Oormann Rosemarie 
Dormond Marlvse 
Ounant 
Dupraz 
Eberhard 
Eaerszeai 
Eqqly 

: Ehrler 
E n~ber_g__er 
Fasel 
Fattebert 

•-

Favre 
Fehr Hans 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 

1 + 1 R I Tl ! • S ZHi 
. +: E ZH 

' Fehr Hans-Jüra + S SH 
Fehr Jacaueline + S ZH 
Fehr Lisbeth ! • V ZH 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinav 

i+ R VS Fehr Mario + S ZH Laubacher 
= V BL Fetz + S BS Lauper 

! • C so · Fischer-Seenaen = RAG Leu 
.. .l♦-. s so 

+ 1f 'af 
Freund = V AR 
FrevClaude = R NE 

LeuenberQer Geneve 
Leuteneaaer Haio 

= V TG, 1 Fässler . S SG Leuteneaaer Susanne 
+ G BE , Föhn = V SZ Leuthard 
+ S BEI · Gadienl + V GR Loepfe 
= L V0 1 GaUi . C BE LustenberQer 
+ s NE Garbani + S NE Maißard 

.+ R GE , Genner + G ZH Maiire 
:= R GR: Giezendanner . V AG Marietan . V SGI ' Glasson + R FR MartiWemer . ' 1 - Tl Glur . V AG Martv Käfin 

• 1 V ZH Goß + S ZH Masooli . V ZH1 1 Graf + G BL Malhvs .. V so . V N : 
Grobei + S GEI 
Gross Andreas . S ZH 

Maurer 
Maurv Pasquier 

' . R ZHI 1 GrossJost . S TG Meier-Schatz 
/+ s A~;; 
i+ c LU, 

Guisan • R !Q_ - --- ---
GulZWiller + R ZH 

Messmer 
Mever Therese 

I= V SG 1 ; Gvsin Hans Rudo[ = R BL Mene1rev Savarv 
:= V vo . Gvsin Remo + S BS Möl'Qeli 
!+ G LU Günter . S BE MOller Erich 
lo R SH Haerina Binder + S ZH Müller•Hemmi 
,+ s Tl . Haller = V BE Nabholz 
+ S FR. Hassler = V GR Neirvnck . C vs Heberlein + R ZH Oehrft 

:# R VD Heaetschweiler = R ZH Pedrina 
+ C VS1 : Heim - + C SO Pelll 
+ GiNE Hess Berhard . . BE Pfister TheoPhil 
+ s GE Hess Peter + C ZG Polla 
+ CIGR HessWalter . C SG Raaaenbass ... 
+ EBf Hofmann Urs :+ s AG Randeaoer . C LU , Hollenstein + G SG Rechsteiner Paul 
+ s VO, , Hubmann + s ZH Rechsteiner-Basel . V BS, , Hämmerle + s GR Rennwald 
+ R GE, 1 lmfeld . C O'li Rlldin 
+ C sz · lmhof . C BL Robbiani 
+ R AG, , Janlak + s BL Rossinl 

1 • L GE Joder . V BE Ruev . C AG' ! Jossen + s vs Salvi 
!: R NW Jutzet + s FR Sandoz Marcel 

~-
I+ ¾ LB. ,~- VD, 

Kaufmann = V ZH 
Keller Robert . V ZHI 

Schenk 
Scherer Marcel 

_=j_8_ .YQ_ 
i = 1 V IZH 

Kofmel • R so 
Kunz =!V LU 

1 Scheurer Remv 
1 Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. R BL . C JU 
·+ .R sz 
= V LU . C FR 
+ C LU 
+ G GE 
+ R ZG 
+ S BL 
+ C AG . C Al 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C vs 
+ s GL 
+ s ZH . . Tl . V AG 
• V ZH 
+ S GE 

1 • C SG 
+ R TGI 
+ C FR 
+ G VD . V ZH 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH 
+ C VD . V BE 
+ S Tl . R TI 
= V SG 
= L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ S SG . S BS 
+ s JU . C ZH . C Tl 
+ s vs 
=1 L VD 
+ s VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 

1 • L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
! Gesamt/ Complete / Tutto 
, ja/oui/si 93 
1 nein / non / no 44 
1 enth. / abst. / ast. 1 ! 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 61 ! 

Fraktion/ Groupe / Gruppo 
Ja/oui/s1 
nein / non / no 
enth. / abst. / ast. 
entschuldigt/ excuse / scusato 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit II Laubacher 

C G illTIJE V 
20 10 0 17 40 4 2 
0 0 4 14 0 0 26 
0 0 0 1 0 0 0 
15 0 2 9 12 1 17 

1 Schlüer = V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider =· R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler HanSPeter = V BE 
Siearist = V AG 

1 Simoneschi-Cortesi 1 + C Tl 
Sommaruaa + S BE 
Sood< . V AG 
Spielmann . 

• GE 
Spuhler = V TG 
Stahl . V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steineaaer . R UR 
Steiner . R SO 

, Slrahm + s BE 
Studer Helner + E AG 

1 Stumo . SAG 
·Suter . R. BE 
Teuscher + G BE 
Thanei . S ZH 
Theiler = R LU 
Tißmanns + s VD 
Trioonez = R BE 

~ = R LU . s BE 
VaUender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot + s BE 
VoOmer . s BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hall!lillm = V TG 
WandHuh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weiqelt + R SG 
Wevenelh + V BE 
Widmer + s LU 
Wimill . C SG 
Wrederkehr + E ZH 
WtrZ-von Planta = L BS 
Wmenwiler . R SG 
WYss Ursula + s BE 
Zanelli . s SOi 
ZapH + C ZH 
7i<Mldis . • VD 
Zuooiaer = V ZH 
Zäch + C AG 
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5 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.06.2003 10:25:58/ 0005 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentlf: 46 . 19 / 13.06.2003 10:25:28 Ref.: (Erfassung) Nr:4055 



13. Juni 2003 

prevu que Ja mensuration offlcielle s'applique a l'ensemble 
de la Suisse, ce qui n'est pas encore realise.» Depuis 1912! 
Donc, on ne peut pas dire veritablement que les choses vont 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Face a cette situation, II s'agit de voir si ce projet apporte 
des possibilites d'amelioration. Ce qui nous est propose ici 
par le Conseil federal, soutenu par la majorite de la commis• 
sion, nous semble adequat, ä savoir faire de la mensuration 
un domaine conjolnt ou la Confederation determlne les ob
jectifs et les principes et assure la coordination. La Confede• 
ration est responsable de la mensuration nationale, par 
contre, les cantons sont responsables sur le plan operation
nel. Donc, il s'agit en fait d'un desenchevätrement qui n'est 
pas total, en effet, parce que, dans cette situation-lä, faire de 
la mensuration un domaine conjoint est tout ä fait judicieux. 
Ceci va dans le sens general du projet avec une clarification 
des responsabilites, ä savoir que la Confederation est res
ponsable sur le plan strategique, alors que les cantons sont 
responsables sur le plan operationnel. Ceci va dans le sens 
d'une amelioration des qualites de la prestation. Je rappelle 
que ces el~ments de mensuration sont absolument fonda
mentaux pour le fonctionnement de l'economie, en particu
lier en ce qui concerne la propriete fonciere. 
En ce qui concerne la proposition subsidiaire de la minorite 
II {Lustenberger), nous pensons que les elements d'informa
tion issus de cette mensuration font partie des donnees stra• 
tegiques; c'est la raison pour laquelle la Confederation, a 
notre sens, peut legiferer dans ce domaine. 
Ainsi, nous rejetons la proposition de la minorite 1 {Zuppiger) 
ainsi que la proposition de la minorite II {Lustenberger). 

Scherer Marcel {V, ZG): Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen, 
der Minderheit 1 (Zuppiger) zuzustimmen. Wir müssen Im• 
mer wieder in Erinnerung rufen, dass wir an der Änderung 
der Bundesverfassung arbeiten. Wir müssen uns also sehr 
gut überlegen, was wir da alles hineinschreiben. 
Die Landesvermessung hat bis heute ausgezeichnet funktio
niert. Weshalb um alles in der Welt sollen wir nun einen 
neuen Artikel 75a kreieren, für etwas, das bis heute ohne 
diesen Artikel geregelt war? Dies ist eine typische Verbund• 
aufgabe, und sie ist ohne zentralistisches Herzstück. Die Zu• 
sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen kann so geför
dert werden. In vielen Kantonen sind übrigens private Büros 
mit Vermessungsarbeiten betreut, die spezialisiert eine Auf. 
gabe erfüllen. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, die Minderheit I zu unterstützen. 
Sie ist klarer in der Ausrichtung als die Minderheit II (Lusten
berger), die eben doch eine gewisse Mitsprache des Bundes 
fordert. Auch der Sprecher der Minderheit II wird grundsätz
lich die Minderheit I unterstützen. 
Ich bitte Sie also um Unterstützung der Minderheit 1 (Zuppl• 
ger). 

Marty Källn Barbara (S, ZH): Vor mehr als 180 Jahren, näm• 
lieh 1822, hat die Tagsatzung dem Oberstquartiermeister 
Hans Konrad Finsler die Leitung der Vermessungen in der 
Schweiz übertragen. Zehn Jahre später wurde Guillaume
Henri Dufour neuer Oberstquartiermeister beziehungsweise 
Directeur de la Carte. Im Jahre 1845 erfolgte die Publikation 
des ersten Blattes der topographischen Karte 1 zu 100 000, 
heute bekennt unter dem Namen Dufourkarte. Erst 120 Jah
re später war die Dufourkarte durch das letzte Blatt der Lan
deskarte 1 zu 100 000 vollständig ersetzt. 
Der Bundesbeschluss von 1909 betreffend die Grund
buchvermessung tritt im Zusammenhang mit dem ab 1912 
geltenden ZGB in Kraft und regelt in Artikel 950 die Einträge 
ins Grundbuch «aufgrund eines Planes, der in der Regel auf 
einer amtlichen Vermessung beruht». Die Vermessung ist 
dort als Teil des schweizerischen Katastersystems veran
kert. 
Warum erzähle ich Ihnen das alles? Das ist doch Schnee 
von gestern. Das ist richtig. Aber selbst wenn es in der Ver• 
gangenheit zum Teil hitzige Diskussionen über die Landes• 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 01.074 

karten, insbesondere Ober Massstab und Gestaltung gege
ben hat, so war doch bei allen Differenzen seit der Triangu
lation erster Ordnung, die ebenfalls unter Dufour angefan
gen und 1837 abgeschlossen wurde, allen Beteiligten eines 
immer klar: Die Vermessung des ganzen Landes ist Sache 
des Bundes. Im entsprechenden Artikel 75a, über den Sie 
heute entscheiden, heisst es denn auch lapidar: «Die Lan
desvermessung ist Sache des Bundes ... 
Der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit sind der Mei
nung, das sei richtig. Eine Minderheit will das streichen, in 
der Meinung, die Landeskarten sollten In Zukunft Kantons
karten sein, möglichst gut föderalistisch mit 26 verschiede
nen Darstellungen - und möglicherweise noch mit kantona
len Triangulationspunkten? Eine zweite Minderheit will even
tual zwar akzeptieren, dass die Landesvermessung Sache 
des Bundes sei, aber Absatz 3 streichen, wo steht, der Bun
desrat könne « Vorschriften erlassen über die Harmonisie
rung amtlicher Informationen, welche Grund und Boden be• 
treffen». 
Ja, Föderalismus in Ehren, aber ausgerechnet bei der Ver
messung ist er doch ziemlich fehl am Platz. Vermessung 
hört nun einmal nicht an den Kantonsgrenzen auf; die Kom
petenz dafür muss beim Bund liegen, auch wenn er den 
Vollzug an die Kantone delegiert. Der Bund erlässt Vorschrif
ten Ober die amtliche Vermessung und damit über einlger
massen einheitliche Standards. Er kann gemäss Absatz 3 
« Vorschriften erlassen Ober die Harmonisierung amtlicher 
Informationen, welche Grund und Boden betreffen». Das ist 
eine klassische Verbundaufgabe; das haben auch meine 
Vorredner gesagt. 
Zurzeit sind die kantonalen Vermessungen höchst unter
schiedlich geregelt und an verschiedenen Orten unterge
bracht, sei es als eigenständige Vermessungsämter, sei es 
im Oberforstamt, im Tiefbauamt, im Mellorationsamt, in der 
Baudirektion, Im Landwirtschaftsamt oder schlicht beim Kan
tonsgeometer. Diese verschiedenen Bezeichnungen können 
die einzelnen Kantone behalten; sie können auch ihre Geo
meter behalten. Aber ich betone, dass es hier um eine lang• 
fristige Harmonisierung geht, und die geht zweifellos in die 
richtige Richtung. 
Es kann ja nicht vom Zufall des Standortes und vom Eifer 
des einzelnen Kantons abhängen, welche Informationen 
über ein Grundstück verfügbar sind und welche nicht. Privat• 
rechtliche Lasten auf einem Grundstück sind heute sehr 
wohl bekannt; sie sind im Grundbuch erfasst. Öffentliche La
sten hingegen, seien das nun Altlasten, Altlastenverdachts
flächen, Baulinien, Schutzverfügungen, Inventare und der
gleichen, sind zwar alle auch irgendwo definiert und be
zeichnet. Aber oft wissen nicht einmal die Grundeigentümer, 
geschweige denn potenzielle Käufer oder Investoren etwas 
davon. Diese Informationen müssen sie sich erst mühsam 
zusammensuchen. Dem soll Abhilfe geschaffen werden, im 
Interesse der Investoren, des Immobilienhandels und der 
Wirtschaft. Ich muss zugeben, dass mich die Positionen 
schon etwas irritieren. Immobilienhandel, Banken und Inves
toren sind ja nicht unbedingt auf der linken Ratsseite behei
matet. 
Analog den privatrechtlichen Lasten sollen auch öffentlich• 
rechtliche Beschränkungen und Dienstbarkelten nach ein
heitlichen Kriterien erkennbar sein. Dabei geht es nicht 
darum, einen Zentralisierungsschub auszulösen oder ein 
Heer von staatlichen Geometern in die Lande zu entsenden, 
sondern es geht darum, die relativ dürftige gesetzliche 
Grundlage auf eine verfassungsrechtliche Basis zu stellen 
und die Grundsätze der Vermessung zu vereinheitlichen. 
Ich bitte Sie deshalb, hier dem Bundesrat und der Mehrheit 
zu folgen und beide Minderheiten abzulehnen. 

Walker Felix (C, SG): Warum etwas verändern, was gut 
läuft? Wenn Unternehmen nach dieser Devise handeln wor
den, dann würden sie die Strategien für die Zukunft nicht 
mehr überprüfen. Es läuft Ja alles rundl Aber man kann auch 
Dinge, die gut funktionieren, noch verbessern. Worum geht 
es hier? 
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Ich bin froh, dass Kollege Lustenberger nicht über ein 
staatspolitisches Problem gesprochen hat. Darum geht es 
bei der Vermessung offensichtlich nicht. Man kann auch 
nicht von Zentralismus oder Föderalismus sprechen. Aber 
wenn Sie sehen, wie wir diese Dinge beim Bund heute gere
gelt haben, dann haben wir heute zwei Schienen: Die eine, 
die Landestopographie, basiert auf einem Gesetz von 1935. 
Das ist mein Jahrgang. Es funktioniert noch, aber es ist nicht 
mehr ganz der allerletzte Schrei. 
Eine zweite Schiene ist die Vermessung. Im ZGB ist das 
Grundbuch geregelt und damit die amtliche Vermessung. 
Sie erinnern sich, dass man diese im VBS mit der Landesto
pographie zusammengelegt hat, damit man eben Synergien 
hat. 
Warum ist das so wichtig? Denken Sie an die neuen Techno
logien, an die neuen Instrumente für die Vermessung. Den
ken Sie an den gemeinsamen Flugdienst. Es macht doch 
wahrscheinlich keinen Sinn, lieber Marcel Scherer, wenn der 
Flugdienst für die Aufnahme der Topographie um Zug her
umkreist, weil dort eben die Kantonsgrenze ist Es müsste 
doch noch möglich sein, dass man die Aufnahmen in diesem 
kleinen Land landesweit machen und allen zur Verfügung 
stellen kann. Das will diese neue Verfassungsgrundlage, 
nicht mehr und nicht weniger. Sie will eine Voraussetzung 
dafür schaffen, dass man nachher koordiniert auf Bundes
ebene und, im Vollzug, auf kantonaler Ebene effizienter ar
beiten kann. Wir meinen, das sei nicht das zentralste 
Problem dieser Verfassungsänderung, aber ein wichtiges, 
das man zu Recht bei dieser Gelegenheit löst. 

Ruey Claude (L, VD): C'est Montesquieu qui disait que l'on 
ne doit changer Ja loi qua d'une main tremblantel En cela il 
voulait dire qua, lorsqu'il fallait changer la loi, il fallait qu'il y 
ait vraiment un bon motlf. 
En l'occurrence, tous les orateurs l'ont dit, le systeme actuel 
existe, il fonctionne - je veux bien qua M. Walker dise qu'il 
ne suffit pas qu'un systeme fonctionne pour qu'on en raste 
la, mais enfin, le systeme actuel fonctionne -, le nouvel arti
cle ne bouleverse pas las competences, ce sont las memes 
competences qu'avant. II est donc inutile, et des lors Mon
tesquieu a raison de dire qu'il ne taut changer la loi qua 
d'une main tremblante. Cet article est inutile, et il pourrait 
etre porteur d'un danger de centralisatlon si on l'interpretait 
de maniere extensive. 
C'est la raison pour laquelle, et en commlsslon et mainte
nant, les representants du groupe liberal se rallient a la mi
norite I et, le cas echeant, a la minorite II. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Cet ar
ticle est nouveau et regle le probleme de la mensuration. II 
est important qua la mensuration nationale releve de la com
petence exclusive de la Confederation. Ceci permet de ga
rantir qua las täches dans ce domaine pourront ätre effec
tuees de maniere efficace par la collectivite publique et que 
nous disposerons d'informations mises a Jour et verifiees 
pour tout ce qui touche le domaine de l'immobllier. 
C'est par 12 voix contre 9 que la majorite vous propose de la 
suivre. 
Quant a la proposition de minorite II (Lustenberger), subsi
diaire a la proposition de minorite 1 (Zuppiger), c'est par 
11 voix contre 3 et avec 9 abstentions que nous vous propo
sons de la rejeter. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Der Bund 
ist seit 1912 in die amtliche Vermessung involviert. Im Zivil
gesetzbuch heisst es, dass er in erster Linie die Kosten die
ser amtlichen Vermessung trage, und daher wäre es an der 
Zeit, diese Funktion auch gesetzlich zu regeln. Ich glaube, 
man darf der Vermessungsdirektion zugute halten, dass sie 
das, was wir hier in der Neugestaltung des Finanzausgleichs 
vorsehen, nämlich die Zusammenarbeit mit den Kantonen 
aufgrund von Leistungsvereinbarungen, schon ein StOck 
weit vorgezogen und in den letzten Jahren erheblichen Leer• 
lauf abgestellt hat. 
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Herr Zupplger, dass wir diese Sache regeln, muss ja nicht 
heissen, dass es nicht Sache des Parlamentes wäre, bei 
Budget- und Finanzplanvorgaben darüber zu wachen, dass 
sich der administrative Aufwand zur Wahrnehmung dieser 
Angelegenheiten in Grenzen hält. Natürlich ist es so, dass 
das Grundbuch vorab auf lokaler und regionaler Ebene in 
Anspruch genommen wird, und es wäre fatal, wenn dieser 
Weg über die Bundesverwaltung laufen würde. Das ist aber 
auch nicht die Absicht, und deshalb hat die Kommission den 
Antrag der Minderheit I mit 12 zu 9 Stimmen abgelehnt und 
den Eventualantrag der Minderheit II mit 11 zu 3 Stimmen 
bei 9 Enthaltungen. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Nach den Voten der Kommissi
onssprecher kann ich es kurz machen. Diese Bundeskom
petenz im Bereich der amtlichen Vermessung ist etwas 
dürftig. Sie ist nämlich nur im ZGB verankert, und sie bezieht 
sich ausschliesslich auf das Grundbuch, denn das war da
mals eigentlich das zentrale Element, als das eingeführt 
wurde. In der Zwischenzeit sind diese Daten für die Raum
planung usw. sehr viel wichtiger geworden, und ich glaube, 
es ist an der Zeit, dass wir hier eine saubere Grundlage 
schaffen. Gerade in der Planung geht es zum Teil auch über 
Grenzen hinweg. 
Wir haben in der Botschaft ein wenig zu skizzieren versucht, 
wie wir uns diese Zusammenarbeit mit den Kantonen vor
stellen. Es ist also keineswegs die Rede davon, irgendwel
che Geometer nicht mehr zuzulassen und einen Berufsstand 
zu verstaatlichen und solche Dinge, aber - es wurde kurz er
wähnt - Sie wissen, es ist ein Beispiel dafür, wie der Bund in 
Zukunft in anderen Verbundteilen die Zusammenarbeit mit 
den Kantonen fahren will. Ich glaube, es Ist ein sehr gutes 
Beispiel für das Führen mit Leistungsauftrag, mit einer Lei
stungsvereinbarung und nachher auch mit einem Con
trolling. 
Sie haben gesehen, dass die Vermessungsdirektion einige 
Veränderungen erfahren hat. Zuerst war die erste Reorgani
sation, die dazu geführt hat, dass man mit Leistungsaufträ
gen geführt hat. Nachher wurde sie in das Bundesamt für 
Landestopographie integriert, wo man gewisse Synergien 
erschliessen konnte, vor allem mit dem gemeinsamen Flug
dienst. 
Wir sind der Meinung, dass man die verschieden verteilten 
Rechtserlasse zusammenfassen kann, wenn Sie dieser Ver
fassungsgrundlage zustimmen. Das gibt die Möglichkeit, 
noch weitere Synergien aus der Kombination von Landes
karte und amtlicher Vermessung zu erschllessen. Aber ir
gendwelche revolutionären Veränderungen sind damit nicht 
beabsichtigt, sondern es geht um eine Weiterentwicklung 
dessen, was man heute schon recht erfolgreich tut. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die beiden Minderheiten abzu
lehnen. Im Übrigen war das etwas, was im Ständerat, der 
vor allem auch die kantonalen Hoheiten hochhält, in keiner 
Weise bestritten war. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 29 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 30 Stimmen 

Art. 82 Abs. 3; 83 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 82 al. 3; 83 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Art. 86 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 

bbis. Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur in Städten und Agglomerationen; 

Antrag der Minderheit I 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Bühlmann, Fässler, Goll, Marti 
Werner, Rossini, Strahm) 

b. Unverändert 

Antrag der Minderheit II 
(Bühlmann, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Marti 
Werner, Rossinl, Strahm, Studer Heiner) 

bbis. Massnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Ag• 
glomerationsverkehrs und des Langsamverkehrs; 

Antrag der Minderheit III 
(Bühlmann, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Martl 
Werner, Rossini, Strahm, Studer Heiner) 
(Eventualantrag, falls der Antrag der Minderheit II abgelehnt 
wird) 

bbis. Massnahmen zur Verbesserung des Agglomerations• 
verkehrs; dabei gibt er den umweltverträglichen Verkehrsträ
gern den Vorrang; 

Art. 86al. 3 
Proposition de Ja majorite 

bbis. mesures destinees a. ameliorer les infrastructures de 
transport dans les villes et les agglomerations; 

Proposition de la minorite I 
(Fehr Hans-Jürg, Berberat, Bühlmann, Fässler, Goll, Marti 
Werner, Rossini, Strahm) 

b. lnchange 

Proposition de Ja minorite II 
(Bühlmann, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Marti 
Werner, Rossini, Strahm, Studer Heiner) 

bbis. mesures destineas a. amellorer le transport public dans 
les agglomerations et le trafic lent; 

Proposition de Ja minorite /II 
(Bühlmann, Berberat, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Goll, Marti 
Werner, Rossini, Strahm, Studer Heiner) 
(Proposition subsidiaire, au cas oü la proposition de la mino
rlte II serait rejetea) 

bbis. mesures destinees a. ameliorer le traflc des agglomera
tlons; a cet egard, alle accorde la priorite aux modes de 
transport favorables a l'environnement; 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): Der Unterschied zwischen der Fas
sung der Mehrheit und jener der Minderheit I besteht bei 
Artikel 86 Absatz 3 In den letzten fünf Worten von Buchsta• 
be b: "···· sowie zur Trennung des Verkehrs.» Das Weglas
sen dieser fünf Worte bedeutet, dass sich der Bund aus der 
Finanzierung von Verkehrstrennungsmassnahmen verab
schieden will. Das Weglassen bedeutet die vollständige 
Kantonalisierung der Verkehrstrennungsmassnahmen. Das 
halten wir aus vier Gründen für falsch: 
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1. An Niveauübergängen sind immer die Strasse und die 
Bahn beteiligt, in der Regel also der Bund als Schienenbesit
zer und der Kanton als Strassenbesltzer. Allein daraus lässt 
sich eigentlich nur eine logische Konsequenz ziehen: Wenn 
schon beide Anlagenbesitzer aus einer Massnahme Vorteile 
ziehen - und hier ist offensichtlich, dass der Vorteil bei bei
den liegt-, dann sollten sich auch beide an den Kosten be
teiligen. Nach unserer Auffassung ist Verkehrssicherheit -
und darum geht es hier in erster Linie - eine Verbundauf
gabe. Überlässt man die Kosten nur einem der beiden Nutz
niesser, ist die Gefahr gross, dass er Verkehrstrennungs
massnahmen bleiben lässt. Auf der Strecke bleibt dann die 
Verkehrssicherheit, und das kann nicht in unserem Interesse 
liegen. 
2. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Verkehrsmengen 
und Verkehrstrennungsmassnahmen. Wir hören vor allem 
aus den Randregionen, dass Verkehrstrennung nun allmäh
lich auch bei ihnen fällig wird. Früher war das nicht so dring
lich, weil die Verkehrsmengen auf Strasse und Schiene zu 
gering waren. Das hat sich geändert oder wird sich bald än
dern, als Folge der stetig steigenden Verkehrsvolumina. 
Diese Randgebiete reklamieren nun mit einem gewissen 
Recht Gleichbehandlung. Sie möchten nicht einer Bundes
hilfe verlustig gehen, von der andere Kantone noch profitie
ren können, nur weil sie früher viel Verkehr hatten. 
3. Herr Bundesrat Villiger weist in diesem Zusammenhang 
immer darauf hin, dass ja die Kantone selbst Im Rahmen 
des Stabilisierungsprogrammes von 1998 vorgeschlagen 
hätten, die Bundessubvention für Verkehrstrennungsmass
nahmen zu streichen. Das ist zwar richtig so, aber es darf 
unseres Erachtens nicht als Auftrag missverstanden wer
den, das für immer und ewig so zu handhaben. Es war da
mals ein Opfer der Kantone im Rahmen des Stabilisierungs
programmes. Inzwischen haben sie aber mehrfach und 
deutlich zu verstehen gegeben, dass sie das nicht zu einem 
Dauerzustand werden lassen möchten. Man kann und darf 
also nicht mehr sagen, die Kantone wollten das ja selber so 
geregelt haben. 
4. Ein letzter Grund, der uns dazu gebracht hat, diese Min
derheitsposition zu formulieren: Wir sind der Meinung, dass 
der Nationalrat auch einigermassen kohärent politisieren, 
d. h. sich nicht in Widerspruch zu eigenen früheren Ent
scheiden begeben sollte. Ich erinnere Sie in diesem Zusam
menhang daran, dass wir in den letzten ein oder zwei Jahren 
fünf parlamentarische Vorstösse - u. a. eine Motion Spuhler -
überwiesen haben, die verlangten, der Bund müsse seine 
finanzielle Beteiligung an den Verkehrstrennungsmassnah• 
men wieder aufnehmen. Wir sollten uns an diesen klaren 
Willensäusserungen unseres eigenen Rates orientieren und 
auf dieser Spur bleiben. Das heisst, wir sollten uns selber 
treu bleiben. 
Das würde bedeuten, dass Sie dem Antrag der Minderheit 
zustimmen. 

BOhlmann Cecile (G, LU): In Artikel 86 wird grundsätzlich 
die Zuständigkeit für den Nationalstrassenbau neu geregelt; 
dagegen haben wir Grünen eigentlich nichts einzuwenden, 
das erscheint uns logisch und sinnvoll. Auch die Ausweitung 
des Verwendungszwecks von Verbrauchssteuern auf Treib
stoff zur Förderung des Agglomerationsverkehrs, wie das 
Absatz 3 Buchstabe bbis vorsieht, ist an sich sinnvoll. Was 
aber fehlt - dahin zielt mein Minderheitsantrag -, ist eine 
Aussage darüber, wie diese Mittel Im Spannungsverhältnis 
zwischen umweltfreundlichem Verkehr versus umweltschäd
lichen, sprich Strassenverkehr verteilt werden sollen. 
Nach der in diesem Rat gewalteten Diskussion über die 
Avanti-lnitiative - im Ständerat folgte diese Woche die Fort
setzung dieser Geschichte - und nach den Beschlüssen die
ses Rates und des Ständerates über den so genannten 
Gegenentwurf verstehen Sie wahrscheinlich, dass uns der 
Glaube fehlt, dass dieser neue Buchstabe bbis von Absatz 3 
nicht In die genau gleiche verkehrspolitische Vergangenheit 
führt, wie das der Gegenentwurf zur Avanti-lnitiative tut. Die
ser lautet nämlich: Strassen, Strassen, Strassen und noch-
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mals Strassen bauen. Und der Fonds, der dazu extra zur 
Verfügung gestellt wird, soll Ja weiterhin munter sprudeln; 
Gelder werden dafür unbeschränkt zur Verfügung stehen. 
Diese Zukunftsaussichten sind düster. Tatsache ist aber, 
dass die Agglomerationen jetzt schon im Autoverkehr ersti
cken und die Staus In den Agglomerationen ausschliesslich 
durch den Strassenverkehr entstehen. Deshalb wäre es 
doch intelligent, hier Gegensteuer zu geben. Gegensteuer 
geben heisst, den öffentlichen Verkehr und den Langsam
verkehr - nämlich Velo- und Fussgängerverkehr, für jene, 
die nicht wissen, was das bedeutet- zu fördern. Deshalb ist 
der Antrag der Minderheit II ein sehr grundsätzlicher, der ge
nau dies vorschreibt. Er lautet nämlich, dass die Massnah
men im Agglomerationsverkehr dem öffentlichen Agglome
rationsverkehr und dem Langsamverkehr zukommen sollen. 
Es sollen also diese Massnahmen gefördert werden und 
nicht einfach Massnahmen für den Agglomerationsverkehr. 
Falls Ihnen dieser Antrag in seiner Radikalität zu weit geht -
was ich ja vermute -, habe ich noch einen Eventualantrag 
als Brücke eingereicht (Minderheit III), der zwar slnngemäss 
in die gleiche Richtung weist, der aber einfach besagt, dass 
den umweltverträglichen Verkehrsträgern der Vorrang gege
ben werden soll. 
Wenn Sie einem meiner beiden Anträge zustimmen, dann 
stellen Sie die verkehrspolitischen Weichen in eine umwelt
freundliche Zukunft und damit richtig. Sie helfen so auch mit, 
dass in Zukunft Kinder an Tagen wie heute, bei hochsom
merlichen Temperaturen, wieder unbeschwert draussen 
spielen können und nicht vor dem Ozon in die Häuser flie
hen müssen. Ich danke Ihnen dafür. 

Vallender Dorle (R, AR): Namens der FDP-Fraktion bitte 
ich Sie, jeweils der Mehrheit zu folgen. 
Mit Blick auf den Agglomerationsverkehr, Absatz 3 Buch
stabe bbis, bleibt festzuhalten, dass seine Verbesserung 
eine Aufgabe der Kantone bzw. mehrerer Kantone gemein
sam ist. Der Bund kann hier nur subsidiär wirken, wenn die 
Investitionen den Kanton oder die Kantone finanziell überfor
dern. 
Im Unterschied zur Fassung des Ständerates wollen wir 
auch die Städte einbinden, dies darum, weil diese mit Ver
kehrsproblemen besonders belastet werden und sich oft al
lein gelassen fühlen. Städte und Agglomerationen leiden 
unter dem Auseinanderklaffen von Siedlungs- und Wirt
schaftszentren. Mit Investitionen in die Infrastruktur soll da
her der Verkehrsablauf verbessert werden. Allerdings soll 
diese Bestimmung nicht dazu herhalten, den in der Vergan
genheit von Volk und Ständen abgelehnten Initiativen doch 
noch zum Durchbruch zu verhelfen. Daher lehnen wir die 
Anträge der Minderheiten II und III hier ab. Falls Quartiere 
oder Gemeinden vom Langsamverkehr profitieren wollen, ist 
dies wie bisher bewilligen zu lassen. Dafür braucht es im Pa
ket des NFA keine neue Regelung auf Verfassungsstufe. 
Ich bitte Sie also namens der FDP-Fraktion, jeweils der 
Mehrheit zu folgen. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Die liberale 
Fraktion unterstützt die Mehrheit. 

Scherer Marcel (V, ZG): Auch die SVP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit Die Minderheit 1 (Fahr Hans-Jürg) beantragt, 
das geltende Recht beizubehalten. Der Unterschied zur For
mulierung des Bundesrates und somit der Mehrheit besteht 
einzig in der Ergänzung «sowie zur Trennung des Ver
kehrs». Die Minderheit Fahr bewirkt zusätzliche Einschrän
kungen und gehört somit nicht mehr in die Verfassung. 
Zu Artikel 86 Absatz 3 Buchstabe bbis: Die SVP-Fraktion un
terstützt die Kommissionsmehrheit und lehnt die Minder
heitsanträge II und III der Ratslinken entschieden ab. Die 
Ausführung der Mehrheit der Kommission ist wesentlich prä
ziser und klarer, im eigentlichen Sinn. Auch der Bundesrat 
ist mit der Beschränkung, wie sie nun bei der Mehrheit vor
liegt, einverstanden. Ja, ich zitiere Bundesrat Villiger, der in 
der Kommission sagte: Die Beschränkung auf den Ausdruck 
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Verkehrsinfrastruktur entspricht eigentlich dem Willen des 
Bundesrates. Die einseitige Bevorzugung des öffentlichen 
Agglomerationsverkehrs und des Langsamverkehrs, wie sie 
die Minderheit II (Bühlmann) fordert, ist unter dem Aspekt 
der Gleichbehandlung und im Interesse der lösungsorien
tierten Verkehrsbewältigung entschieden abzulehnen; eben
falls der Antrag der Minderheit III als Eventualantrag, der bei 
Ablehnung des Antrages der Minderheit II zur Erwägung 
kommt. Mit diesen Formulierungen wollen Sie noch eine zu
sätzliche Bevorzugung des Verkehrs nach Ranglerungskrite
rien der Umweltverträglichkeit der einzelnen Verkehrsträger
arten in der Verfassung verankern. Aber Frau Bühlmann hat 
ja selbst gesagt, dass ihre Minderheitsanträge radikal sind. 
Die SVP-Fraktion bittet Sie, die Mehrheit zu unterstützen 
und die Anträge der Minderheiten II und III abzulehnen. 

Vollmer Peter (S, BE): Ich möchte bei diesem Artikel zu 
zwei Aspekten sprechen. Die beiden Minderheitsanträge 1 
(Fahr Hans-Jürg) und II (Bühlmann) betreffen ja ganz unter
schiedliche Fragen. 
Den Antrag der Minderheit I können wir vollumfänglich un
terstützen. Es geht hier darum, dass im Finanzausgleichspa
ket jetzt in Artikel 86 Absatz 3 Buchstabe b die Kompetenz 
des Bundes, aus den Treibstoffgeldern weiterhin auch Bei
träge zur so genannten Verkehrstrennung auszurichten, ge
strichen wird. Diese Beiträge zur Verkehrstrennung sind 
nichts anderes als die Beiträge des Bundes zur Sanierung 
der Niveauübergänge an den Schnittstellen Strasse/Bahn. 
Ich komme nicht darum herum, Ihnen hier noch einmal deut
lich Folgendes zu sagen: Wenn Sie das streichen - der Bun
desrat hat Ja leider die Verordnung schon ausser Kraft 
gesetzt-, machen Sie wirklich etwas Unvernünftiges! Diese 
Verkehrstrennungsfrage ist weiterhin von grösster Bedeu
tung: Wir haben in unserem Land immer noch über 6000 Ni
veauübergänge, die nicht gesichert sind. Wir hatten in den 
letzten zehn Jahren - ich habe in der Statistik nachge
schaut - immer noch über 6500 Unfälle mit über 120 Toten 
und 1300 Verletzten. Man kann sagen, dass es heute noch 
tägliches Leid an diesen Schnittstellen zwischen Schiene 
und Strasse gibt. 
Die Kantone sind zum Teil nicht in der Lage, diese Mittel ein
fach so aufzuwenden. Es braucht hier auch den Anreiz, den 
Impuls, die Unterstützung vonseiten des Bundes. Wir ma
chen wirklich eine Dummheit, wenn wir das jetzt einfach 
auch noch aus der Verfassung kippen. Denn wir könnten mit 
relativ wenig Mitteln - aber eben mit dem Bundesauftrag -
eine grosse Wirkung erzielen. Das aus der Verfassung zu 
kippen ist unverhältnismässig. Ich bitte Sie deshalb, dem 
Antrag der Minderheit 1 (Fahr Hans.Jürg) zuzustimmen! 
Hier müssen wir weiterhin klar zum Ausdruck bringen, dass 
wir auch vonseiten des Bundes die Verantwortung wahrneh
men wollen, damit diese Situation bereinigt wird. Wir wollen 
nicht zulassen, dass wir weiterhin Dutzende von Toten an 
diesen Schnittstellen zu beklagen haben, Hunderte, Tau
sende von Verletzten mit all dem Leid, das damit zusam
menhängt. Ich möchte Sie wirklich eindringlich bitten, jetzt 
nicht einfach aus einer prinzipiellen Haltung heraus der 
Streichung der Verkehrstrennungskompetenz bei der Ver
wendung der Mlneralölsteuergelder zuzustimmen. Stimmen 
Sie also dem Antrag der Minderheit 1 (Fahr Hans-Jürg) zul 
Noch eine Bemerkung zu Absatz 3 Buchstabe bbis, zu die
sem bald berühmt-berüchtigten «Agglomerationsartikel». 
Als SP-Fraktion sind wir erfreut und finden wir es wichtig, 
dass hier die Gelegenheit wahrgenommen wird, eine Verfas
sungskompetenz zu schaffen, damit wir auch im Agglomera
tionsverkehr, wo wir heute die grössten Probleme haben, wo 
wir die grössten Staus haben, wo wir die grössten Finanzie
rungsschwierigkeiten haben, die Mittel fliessen lassen. Wir 
gehen davon aus, und das ist sehr wichtig, dass das Agglo
merationsverkehrsproblem nur gesamtheitlich gelöst werden 
kann, mit Gesamtkonzepten - nicht mit der Finanzierung 
von Einzelprojekten, sondern nur mit einer Gesamtwürdi
gung. Da gehören Schiene und Strasse, der Langsamver
kehr und überhaupt alle Verkehrsträger in eine gemeinsame 
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Konzeption, in ein gemeinsames Programm. Es ist fOr uns 
ausserordentlich wichtig, dass wir jetzt diese Grundlage 
schaffen. 
Ich muss Ihnen zwar sagen: Wir haben kein Verständnis da• 
für, dass die Mehrheit der Kommission diese Bestimmung 
entgegen dem Willen des Bundesrates einschränken will. Ich 
hoffe, Herr Bundesrat Vllliger hält an seinem Antrag fest, was 
er formalrechtlich tun könnte. Dass wir jetzt eine Beschrän
kung nur auf lnfrastrukturausgaben vornehmen, widerspricht 
eigentlich gerade dem Programmcharakter, einem Pro
grammcharakter, bei welchem Massnahmen in jeder Hin• 
sicht notwendig sind, inklusive der Finanzierung eines Pro
grammes zur Verbesserung des Verkehrsflusses in den Ag• 
glomerationen. 
Die Anträge der Minderheit BQhlmann spitzen die Sache 
jetzt natar!lch zu. Die SP-Fraktion unterstützt diese Anträge. 
Insbesondere ist der Eventualantrag letztlich mit dem Kon
zept des Bundesrates kompatibel, weil er sagt: Wir wollen 
die Verkehrsprobleme in den Agglomerationen lösen, weil 
wir damit einen wichtigen Beitrag leisten wollen, um eben 
auch umweltverträgliche Lösungen zu finden. Das ist letzt• 
lieh auch die Begründung der ganzen Mitfinanzierung. 
Ich bitte Sie, stimmen Sie diesen Anträgen zu. Setzen Sie 
ein Zeichen, dass wir diesen «Agglomerationsverkehrsarti• 
kel» in der Verfassung in einem umfassenden Sinne brau
chen. Stimmen Sie vor allem auch dem Antrag der 
Minderheit 1 (Fahr Hans.Jürg) zu. Es ist wirklich eine Dumm
heit, jetzt diese Bundeskompetenz aufzugeben. Dies zu ei
nem Zeitpunkt, in dem wir dringend darauf angewiesen sind, 
dass hier, auch mit Bundesgeldern, menschliches Leid ver
hindert werden kann. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Je pense 
qu'ici, nous ailons voter par alinea. 
J'en viens a l'alinea 3 lettre b. Nous voulons donner aux can• 
tons la competence generale de separer le traflc. La mino
rite I craint que la Confederation ne s'occupe plus de pro
mouvoir le trafic separe en dehors des agglomerations. Les 
renseignements que l'on nous a fournis montrent que les 
cantons etaient d'accord de reprendre la responsabilite de 
ce trafic a leur charge. II s'agit d'un montant d'a peu pres 
20 millions de francs. 
Par 15 vobc contre 7, la commission vous propose ici de sui
vre le Conseil des Etats. 
A la lettre bbis, on introduit la possibilite d'encourager des 
«mesures destinees a ameliorer le deroulement du trafic 
dans les villes et les agglomerations urbaines». La proposi• 
tion de la minorite II et la proposition subsidiaire de la mino
rite III voudraient introduire ici une notion de protectlon de 
l'environnement et ne prendre en compte que las agglome
ratlons. La majorite pense qu'une ville isolee a les mames 
droits qu'une agglomeration. 
La commisslon, par 16 vobc contre 8, a rejete ces proposl• 
tions de minorite et je vous demande de suivre la majorite. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Ich bitte 
Sie, sich Im Rahmen dieser Neugestaltung des Finanzaus
gleichs zu bewegen und nicht in diesem Zusammenhang 
gleich noch eine neue Umweltpolitik oder eine neue Ge
samtverkehrspolitik zu etablieren. Es geht ja hier um die Ver
brauchssteuer auf Treibstoffen und übrige Verkehrsabga
ben; das steht zur Diskussion. 
Hier muss man natürlich feststellen - das an die Adresse 
von Herrn Vollmer, trotz seiner dramatischen Worte -: Je 
mehr Aufgaben Sie mit diesen Verbrauchssteuern finanzie
ren wollen, desto weniger wirksam sind sie In den einzelnen 
Bereichen. Ich glaube nun, wenn eine Aufwandposition In 
der Grössenordnung von 20 Millionen Franken zu verteilen 
ist, so braucht es nicht unbedingt drei Zahler. Wir konzentrie
ren uns auf die Autobahnen, die Kantone konzentrieren sich 
auf die übrigen Strassenverkehrsanlagen, und damit haben 
wir eine Aufgabenverteilung vorgenommen, die Sinn macht. 
Es wurde ja erwähnt: Diese Aufgabe wurde von den Kanto
nen schon einmal übernommen. Ob sie sie dann in der Zeit 
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ganz erfüllt haben, ist dann die andere frage. Dann wären 
vielleicht auch nicht mehr 6000 solche Ubergänge vorhan
den. 
Die Kommission hat die Anträge der Minderheit 1, der Min
derheit II und der Minderheit III mit klaren Entscheiden abge
lehnt, nämlich mit 16 zu 9 bzw. 16 zu 8 Stimmen. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen und sich 
auf das zu konzentrieren, worum es hier geht. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Die Buchstaben b und bbis von 
Artikel 86 Absatz 3 beziehen sich auf die neue Lösung im 
Agglomerationsverkehr, wo es in der Tat, wie Herr Vollmer 
gesagt hat, um Programme geht; gleichzeitig zieht sich der 
Bund aus der Finanzierung von Einzelprojekten der Ver
kehrstrennung ausserhalb der Agglomerationen zurück. 
Zu den Minderheiten: Herr Vollmer und Herr Fahr Hans.J0rg 
haben angedeutet, dass sich der Bund bereits beim Spar
programm 1998, im so genannten Stabilisierungsprogramm, 
zurückgezogen hat, und zwar auf Vorschlag der Kantone. 
Der Bund hat damals andere Vorschläge für die Aufgaben
teilung gemacht. Sie wissen, dass sich die Kantone mit rund 
einem Viertel, mit etwa· 500 Millionen Franken, an diesem 
Programm beteiligt haben. Wir hatten einen Vorschlag ge
macht, aber die Kantone lehnten das ab und schlugen ein 
Bündel von Massnahmen vor, das zu übernehmen sie bereit 
waren. Die Verkehrstrennungsmassnahmen - sprich die Ni
veauübergange - sind eine davon. 
Wir sollten das jetzt nicht wieder zurücknehmen. Wenn Sie 
die gesamte Finanzlage anschauen, sind die Kantone im 
Mittel besser dran als der Bund; sie haben in der Zwischen
zeit auch viel mehr von der Nationalbank bekommen. Sie 
hören das nicht so gerne, a~er es ist so. Sie sind weniger 
verschuldet, hatten zum Teil Uberschüsse. Ich bin mir natür• 
llch bewusst, dass einzelne Kantone grosse Probleme ha• 
ben, aber im Mittel geht es ihnen nicht allzu schlecht, wie 
übrigens den Kommunen auch. Deshalb ist es ihnen - auch 
aufgrund ihrer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten - zuzu
muten, solche Sanierungen durchzuführen. Hier muss halt 
die kantonale Politik funktionieren. Es geht um Beträge, die 
gesamthaft gesehen nicht allzu riesig sind. Ich akzeptiere 
nicht, dass ein Kanton sagt, er saniere einen gefährlichen 
Übergang nicht, weil er das Geld dafür nicht habe. 
Ich komme zum Wichtigeren. Herr Vollmer hat darauf hinge
wiesen, dass von Ihrer Kommission eine neue Formulierung 
gefunden worden ist, nämlich «Verkehrsinfrastruktur» und 
nicht mehr «Verbesserung des Agglomerationsverkehrs», 
wie der Ständerat sagte. Ich halte nicht an der Formulierung 
des Ständerates fest, weil genau das, was jetzt klar gesagt 
wird, auch von uns immer gemeint war und eigentlich aus 
der Botschaft hervorgehen müsste. Selbstverständlich sind 
darunter nicht nur Strassen zu subsumieren, sondern es ist 
ein Gesamtsystem; da haben Sie völlig Recht. Ich kann das 
hier nur bestätigen, aber Ich möchte hier auch klar sagen, 
dass der Bund nicht die Absicht hat, den Betrieb zu subven
tionieren. Hier müssen wir eben einen Unterschied machen. 
Um noch einmal auf den Antrag der Minderheit 1 (Fahr Hans
Jürg) zurückzukommen: Wir wollen eben nicht mehr Einzel• 
massnahmen, sondern kohärente Programme mit dem kla• 
ren Ziel einer Verbesserung der gesamten Verkehrsinfra-
struktur finanzieren. · 
Es ist auch lange darüber diskutiert worden, welche Agglo
merationen hier unterstützt werden sollen. Das können ge
mäss der Definition des Bundesamtes fOr Statistik natOrlich 
nicht alle sein, sondern es geht vor allem darum, dort zu in
vestieren, wo eben die grossen Verkehrsprobleme sind, und 
das sind natOrlich In erster Linie die grossen Agglomeratio
nen von nationaler und Internationaler Bedeutung. Die Aus
führungsgesetzgebung wird dann Näheres dazu sagen. 
Wir empfehlen Ihnen nun auch, die beiden Minderheitsan
träge II und III abzulehnen, obschon eine 30er-Zone mich 
als Fahrradfahrer nicht so stören würde, auch wenn man mit 
einem Rad, wie Ich es normalerweise fahre - sofern ich 
nicht fliege-, Mühe hat, nur 30 Stundenkilometer zu fahren, 
aber immerhin! Wir möchten Sie bitten, hier nicht noch be• 
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sondere Zusätze hineinzutun und einzelne Beurteilungskri
terien speziell herauszuheben, sonst müsste man sich die 
Frage stellen, ob nicht noch andere Kriterien herauszuheben 
wären. 
Wir sind der Meinung, dass ohnehin ausgewogene Gesamt
lösungen angestrebt werden müssen, die u. a. auch dem 
Gebot der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Die Kantone 
müssen dann Agglomerationsprogramme ausarbeiten, und 
daraus muss hervorgehen, wie eine koordinierte Verkehrs
politik und -entwicklung auszusehen hat. Diese Programme 
sind ja gerade das Instrument, mit dem eben die Abstim
mung zwischen Verkehr, Siedlungsschwerpunkten und auch 
Umwelt vorgenommen werden kann. Der Bund wird also 
eine relativ grosse Hürde setzen. In diesem Sinne meinen 
wir, es sei auch gar nicht nötig, hier Ergänzungen anzubrin
gen. 
Das ist der Grund dafür, dass ich Sie bitte, In all diesen Be
reichen den Anträgen Ihrer Mehrheit zuzustimmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 54 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .•.. 53 Stimmen 

Dritte Abstimmung - 1foisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III •••• 56 Stimmen 

Art. 112 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 2 Bst. abis, 3 Bst. b, 4, 6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit J 
(Baader Caspar, Blocher, Brunner Toni, Laubacher, Schibli, 
Weyeneth) 
Abs. 3 

abis. durch den Reinertrag der Tabaksteuer, der Steuer auf 
gebrannten Wassern und der Abgabe aus dem Betrieb der 
Spielbanken, soweit dieser gemäss Gesetz nicht den Kanto
nen zusteht; 
ater. durch den speziell für die AHV bestimmten Anteil der 
Mehrwertsteuer; 
b. durch weitere Leistungen des Bundes. 
Abs. 5 
Aufheben 
(vgl. Abs. 3 Bst. abis) 

Antrag der Minderheit II 
(Rossini, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner) 
Abs. 6 
Der Bund und die Kantone fördern die Eingliederung Invali
der und unterstützen Bestrebungen zugunsten •... Invalider. 
Für diesen Zweck können sie Mittel aus der .... 

Art.112 
Proposition de Ja majorite 
Al. 2 /et. abis, 3 Jet. b, 4, 6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite J 
(Baader Caspar, Blocher, Brunner Toni, Laubacher, Schibli, 
Weyeneth) 
Al. 3 

abis. par le revenu net de l'imposition du tabac et des bois
sons distlllees et la redevance pen;ue sur l'exploitation des 
casinos, dans la mesure ou la loi n'attribue pas cette der
niere aux cantons; 

12.6 
13juin 2003 

ater. par la part de la taxe a 1a valeur ajoutee destinee spe
cialement a l'AVS; 
b. par d'autres prestations de la Confederatlon. 
Al. 5 
Abroger 
(cf. al. 3 let. abis) 

Proposition de la minorite II 
(Rossini, Berberat, Fässler, Fehr Hans.Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner) 
Al. 6 
La Confederation et les cantons encouragent !'Integration 
des personnes handicapees et soutiennent les efforts entre
pris .... des invalides. lls peuvent utiliser .... 

Baader Caspar (V, BL): Beim Antrag der Minderheit I zu Ar
tikel 112 Absätze 3 und 5 geht es um zwei Dinge: Erstens 
soll gleichzeitig mit dem NFA auch eine Entflechtung der 
heutigen Finanzierung der AHV und IV erreicht werden. 
zweitens soll eine Verfassungsgrundlage dafür geschaffen 
werden, dass das ganze Mehrwertsteuer-Demographiepro
zent, welches seit 1999 in Kraft ist, der AHV zukommt. 
Gemäss Budget 2003 zahlt der Bund 5, 1 Milliarden Franken 
an die AHV - das macht rund 16 Prozent der Gesamtausga
ben der AHV aus - und der Bund leistet 4 Milliarden Franken 
an die IV. Zusätzlich zahlt er noch rund 560 Millionen Fran
ken an die Ergänzungsleistungen für AHV und IV, welche 
aber die Kantone ausrichten. Insgesamt belaufen sich die 
Bundesausgaben somit auf 9,7 Milliarden Franken. Diese 
Bundesbeiträge werden heute finanziert durch folgende 
zweckgebundenen Einnahmen: durch den Reingewinn der 
Alkoholverwaltung von 147 Millionen Franken, die Tabak
steuer von 1,735 Milliarden Franken und den Anteil des Bun
des von rund 17 Prozent am Demographie-Mehrwertsteuer
prozent, welcher 400 Millionen Franken ausmacht; der Rest 
von 83 Prozent kommt bereits direkt dem AHV-Fonds zu. 
Total betragen also die zweckgebundenen Einnahmen des 
Bundes 2,3 Milliarden Franken. Die Differenz, die also rund 
drei Viertel oder 7,4 Milliarden Franken ausmacht, zahlt der 
Bund aus anderen, nicht zweckgebundenen Steuererträgen. 
Zusätzlich erhält die AHV auch noch den Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe von 100 bis 150 Millionen Franken pro 
Jahr. 
Diese Zahlen zeigen, dass die Argumentation, welche je
weils bei Volksabstimmungen Ober die Erhöhung der Alko
hol- und Tabaksteuern, aber auch bei der letzten Erhöhung 
der Mehrwertsteuer verwendet wurde, unzutreffend Ist. Es 
wird nämlich immer behauptet, diese Erhöhungen seien für 
die AHV und die IV bestimmt. Letztlich dienen sie aber der 
Finanzierung des Bundesbeitrages an diese Sozialwerke 
und entlasten die Bundeskasse. Dasselbe geschieht auch 
mit der geplanten Erhöhung der Tabak- und Alkoholsteuer 
von insgesamt Ober 1 MIiiiarde Franken. Dies Ist unehrlich 
gegenOber der Bevölkerung. 
Ich verlange daher mit dem Antrag der Minderheit 1, dass 
eine Entflechtung vorgenommen wird und dass AHV und IV 
separat und direkt finanziert werden. Nur dann ist in Zukunft 
auch garantiert, dass eine Mehrwertsteuererhöhung oder 
eine Erhöhung der Spezialsteuern vollumfängllch der AHV 
bzw. der IV zugute kommt. 
Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass bei diesem Modell 
der Direktfinanzierung der heutige Bundesbeitrag an die AHV 
und IV um die Erträge aus der Alkohol- und Tabaksteuer, 
d. h. um rund 1,9 Milliarden Franken, reduziert werden kann, 
wenn diese dann direkt in die AHV und die IV fliessen. Der so 
errechnete und verbleibende Beitrag des Bundes ist als wei
tere Leistung des Bundes gemäss Artikel 112 Absatz 3 Lite
ra b zu verstehen. Es geht also mit dieser Entflechtung nicht 
darum, dem Bund Mehrkosten aufzuerlegen, sondern es 
geht im Prinzip um eine kostenneutrale Entflechtung. 
Anders ist dies beim Mehrwertsteuer-Demographieprozent. 
Dieses hat entsprechend den seinerzeitigen Versprechun
gen im Abstimmungskampf vollumfänglich, also inklusive 
der bis heute in die Bundeskasse fliessenden 400 Millionen 
Franken, direkt der AHV zugute zu kommen. 
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Ich bitte Sie deshalb, im Rahmen des NFA die Chance zu 
nutzen und auch diese Entflechtung jetzt vorzunehmen. 

Rosslnl Stephane (S, VS): J'interviens icl sur un article qui 
est pour nous fondamental et qui est en relation avec les ar
ticles 112a, 112b et 112c. Cette situation est pour nous fon
damentale parce qu'effectivement, nous integrons dans 
notre reflexion le probleme de l'application concrete, sur le 
terrain, des consequences de cette nouvelle perequation fi
nanciere. Je ne vais pas faire reference a la petition qu'on a 
evoquee dans le debat d'entree en matiere, mais quand 
meme, cet element revele certaines inquietudes qui existent 
sur le terrain pour les institutions et les personnes concer
nees. 
L:essentiel de notre reflexion dans ce debat n'est pas la 
question de la confiance ou pas dans les cantons. On nous 
fait ici un proces d'intention depuls le debut de cette discus
slon. L:essentiel, pour nous, c'est de parcevoir veritablement 
la questlon de l'egalite de traitement des personnes concer
nees par des problemes sociaux, et des reponses qu'on ap
porte a leurs problemes. 
Dans le droit en vigueur (art. 112 al. 6 cst.), on voit que «la 
Confederation encourage l'integration des personnes handl
capees». Dans le proJet, on transfere ces competences aux 
cantons. Le probleme qui se pose aujourd'hui, avec cette 
formulatlon, c'est finalement celui d'une rupture: d'abord, 
une rupture avec un developpement historique qui est fonde 
sur le federalisme, sur la subsidiarite, sur la complementa
rite entre le secteur publlc et le secteur prive dans toute une 
serle d'elements centraux qui ont permis a la politlque so
ciale helvetique de se developper. En plus de ce developpe
ment historique, il faut ajouter un developpement sur le plan 
operationnel, concret, pratique, sur le terrain, qui voit une 
complementarite entre la deflnition des regles du Jeu par la 
Confederation, d'une part, et d'autre part les partenaires sur 
le terrain qui appliquent la legislation. Ces developpements 
ont permis, depuis plus de dix ans maintenant, d'harmoniser 
les pratiques, de les coordonner: on a defini des criteres, on 
a mis sur pied des standards de qualite, des exigences de 
formation professionnelle, des planlficatlons. Toutes ces me• 
sures qui ont ete prises en parfaite complementarite, en co
herence entre la Confederation, et non pas tant les cantons, 
mais surtout les instiMions - le terraln; ces synergies qui se 
sont mlses en place, on va les abolfr. On va provoquer une 
rupture en transferant ces competences dans le champ des 
cantons. 
II ne s'agit pas d'avoir des doutes a l'egard des cantons, 
mais tout simplement d'avoir blen conscience de Ja realite: 
celle-ci n'est pas cloisonnee canton par canton. La reelite de 
la prise en charge des personnes handicapees est souvent 
intercantonale, regionale. Par consequent, alors qu'on a une 
vislon d'ensemble et des lignes directrices coherentes, on 
va devoir proceder ici a toute une serie de negociations, 
canton par canton, region par region, de nouvelles conven
tions. Ceci ne nous parait pas du tout coherent, d'autant 
plus que cela genere bien evidemment des craintes, parfal
tement legitimes au demeurant. Au niveau de la Confedera
tion, le programme d'allegement 2003 du budget federal 
genere des incertftudes sur toute une serie de prestations. 
Les cantons ont des programmes d'allegement du meme 
genre. Par consequent, on ne peut pas dire tout simplement 
qu'on ne peut pas faire conflance aux cantons. 
II y a une reelite, pas seulement politique et financiere, qui 
est celle du fonctionnement meme des institutions. Et si 
nous avons voulu en Suisse avofr un tiers secteur - II y a a 
peu pres 3000 institutions sans but lucratif qui fournlssent 
des prestations sociales dans ce pays -. celui-cl a pu perdu
rer gräce, justement, dans le domaine de l'lntegratlon des 
personnes handicapees, a la mlse sur pied, par exemple par 
l'OFAS, d'un financement des instltutions faitieres qui a ete 
simplifie. On finance maintenant des institutions faitieres qui, 
ensuite, sur la base de criteres bien deflnis, organisent la re
partition du financement dans les differentes instltutions de 
ce pays, et nous trouvons vralment dommage qu'on reconsi
dere un travail d'une dlzaine d'annees. Ce n'est pas simple-
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ment une question de niveau institutlonnel, c'est une ques
tion fondamentale d'intervention sur le terrain qu'on pose. 
Ce sont des personnes qui sont concernees, raison pour la
quelle nous trouvons qu'il est lmportant de malntenir l'equi
libre de ce systeme qui fonctlonne parfaitement bien. Pour
quoi changer ce qui marche bien aujourd'hui? 

Egerszegl-Obrlst Christine (R. AG): Die einstimmige FDP
Fraktion empfiehlt Ihnen, bei Artikel 112 Absätze 3 bis 5 der 
Mehrheit zu folgen. Es geht hier nicht um die Festlegung ei
ner neuen Zusammensetzung der Finanzierung der AHV; 
sie steht hier jetzt nicht zur Diskussion. Wir können nicht ein
fach Milliarden neu verteilen. Diese Diskussion haben wir 
andernorts bereits geführt, nämlich im Rahmen der Bera
tung der neuen Bundesverfassung. Das gleiche Thema be
schäftigt uns aber auch im Rahmen der 11. AHV-Revision. 
Deshalb bitte Ich Sie, hier der Mehrheit zu folgen. 
Zu Absatz 6 und dem Antrag der Minderheit II: Ich bitte Sie 
im Namen einer Mehrheit der FDP-Fraktion, hier der Kom
missionsmehrheit zu folgen. Nach Abwägen aller Faktoren 
sind wir der Ansicht, dass wir eine Aufgabentrennung ma
chen mOssen, wir werden aber bei Artikel 112b noch darauf 
zurückkommen. Wir sind fQr ganz klare Aufträge, aber wir 
sind auch für ganz klare Übergangsbestimmungen, damit 
hier das soziale Netz richtig zusammengehalten wird. 
Wir sind uns bewusst, dass der ganze Sozialteil der Vorlage 
zu einem umstrittenen Kernpunkt geworden ist. Die Umset
zung bereitet auch uns grosse Sorgen. Tatsache ist - das 
werden wir hier nicht antasten lassen -, dass die schwächs
ten Glieder unserer Gemeinschaft, die Betagten, die Behin
derten, jene, deren Rente nicht ausreicht, unsere Hilfe 
brauchen. Sie brauchen aber nicht einfach nur Schutz und fi
nanzielle Unterstützung; sie brauchen auch Sicherheit, Zu
verlässigkeit und Gerechtigkeit - Gerechtigkeit in allen Lan
desteilen, in allen Kantonen und Ober alle regionalen Gren
zen hinweg. Diesen Grundsatz werden wir umsetzen, mit 
Hilfe der Kantone. Hier werden die Kantone nachher in die 
Pflicht genommen werden müssen. 
Wir werden mehrheitlich auch in Absatz 6 der Mehrheit fol
gen. 

Laubacher Otto (V. LU): Bei Artikel 112 Absatz 3 und 5 un
terstatzt die SVP-Fraktion die Minderheit 1 (Baader Caspar). 
Mit diesem Minderheitsantrag wird ein Beitrag zur besseren 
Finanzierung der AHV und der IV vorgenommen. Auch 
schafft dieser Minderheitsantrag Transparenz bei der Finan
zierung dieser beiden Sozialwerke. Die Zweckbindung der 
Spezialsteuern soll nun so festgeschrieben werden, dass sie 
auch tatsächlich diesen Werken zugute kommen. Ein gros
ser Tell der Bevälkerung glaubt nämlich, die Tabak- und Al
koholsteuern kämen immer noch der AHV zugute. Leider ist 
dies bis heute nicht so direkt der Fall. Der Antrag der Min
derheit 1 (Baader Caspar) will dies ändern, und deshalb 
stimmt die SVP-Fraktion diesem Minderheitsantrag zu. 
Nun noch zum Antrag der Minderheit II zu Artikel 112 Ab
satz 6: Die SVP unterstatzt die Mehrheit und lehnt den An
trag der Minderheit II ab. Die Förderung und Eingliederung 
Invalider wird in den Artikeln 112b und 112c geregelt, die wir 
noch behandeln werden. Wir werden dann Stellung dazu 
nehmen. 

Goll Christine (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstatzt den An
trag der Minderheit II und lehnt den Antrag der Minderheit 1 
ab. 
Im Verlauf der bisherigen Debatte wurde unserer Seite im
mer wieder vorgeworfen, wir seien nur misstrauisch, wir hät
ten kein Vertrauen zu den Kantonen. Ich muss Ihnen hier 
einfach sagen: Es geht nicht um Irgendwelche getohlsmässi
gen Stimmungen, sondern es geht um einen nOchternen 
Blick auf die heutige sozialpolltlsche Realität, wie sie sich in 
diesem lande, insbesondere in den Kantonen, präsentiert. 
Da muss ich Ihnen einfach sagen, dass die Finanz- und vor 
allem die Sparpolitik der Kantone sehr kurzfristig orientiert 
ist und auch keine ROcksicht auf die sozialen Notwendigkei
ten In den Kantonen nimmt. 
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Ich möchte drei aktuelle Beispiele erwähnen: Sie kennen 
alle das Beispiel der individuellen Prämienverbilligungen bei 
den Krankenkassen, die wir auch den Kantonen überlassen, 
und Sie wissen alle, dass unter deren Sparpolitik die Ein
kommensschwächsten in den letzten Jahren um Milliarden
beträge geprellt worden sind. 
Ein zweites Beispiel: Der Bund hat vor nicht allzu langer Zeit 
beschlossen, sich aus der Finanzierung der Institutionen im 
Bereich der Suchttherapie zurückzuziehen, und er hat die 
Kantone auch aufgefordert, diese Aufgaben zu überneh
men. Was passiert? Im Moment werden praktisch täglich 
solche Institutionen in den Kantonen geschlossen, weil die 
Kantone - orientiert an ihrer kurzfristigen Sparpolitik - eben 
nicht bereit sind, diese notwendigen Einrichtungen zu tra
gen. 
Ein drittes Beispiel, das eben auch nüchtern die sozialpoliti
sche Realität aufzeigt, ist das Sparpaket, das die Regierung 
des Kantons Zürich kürzlich präsentiert hat, mit massiven 
Einschnitten in den Bereichen Bildung und Gesundheit und 
vor allem eben auch im Sozialbereich. Das hat in unserem 
Kanton sogar dazu geführt, dass die Stadtregierung sich 
wehren und vor allem darauf hinweisen muss, dass eine sol
che kurzfristig orientierte und einseitig auf den Sozialbereich 
fokussierte Sparpolitik letztlich nur zu einer Abschiebung der 
Folgekosten an die Gemeinden führt und dass dann eben 
genau solche Gemeinden mit Zentrumsfunktionen - wie 
Städte - überbelastet sind. 
Beim Antrag der Minderheit II geht es ja um die Frage, wer 
für die Eingliederung Invalider zuständig sein soll. Heute ist 
es so, dass der Bund für die Integration von Menschen mit 
Behinderungen verantwortlich ist. Wir fordern, dass er auch 
in Zukunft in Zusammenarbeit mit den Kantonen für die Inte
gration von Menschen mit Behinderungen zumindest mitver
antwortlich sein soll. Das ist insbesondere auch aufgrund 
zweier Gesetze gerechtfertigt: auf Bundesebene aufgrund 
des neuen Behindertengleichstellungsgesetzes, das wir be
reits einmal angesprochen haben, vor allem aber aufgrund 
der lnvalidenversicherungsgesetzgebung. Wenn Sie dieser 
Verfassungsänderung zustimmen und den Antrag der Min
derheit II ablehnen, dann schaffen Sie letztlich auch das 
Prinzip ccEingliederung vor Rente» ab, also das Grundprin
zip, das wir in der IV-Gesetzgebung drin haben. 
Was sind unsere Anliegen beim Antrag der Minderheit II? 
Wir wollen Kontrolle statt lntransparenz. Wir wollen Quali
tätssicherung statt aufgeblähte Bürokratie und letztlich 
Mehrkosten. Wir wollen klar definierte Rechtsansprüche 
statt Rechtsungleichheiten für die Betroffenen und ihr sozia
les Umfeld. 
Herr Bundesrat Villiger, Sie haben in den Kommissionsbera
tungen auch gesagt, dass der soziale Bereich in dieser Vor
lage ein sensibler Bereich sei, dass er vertieft geprüft 
werden müsse. Wir haben das immer wieder bestätigt und 
auch verlangt, dass diese Detailfragen in einer Subkommis
sion seriös geprüft werden. Das wurde nicht gemacht. Was 
gemacht wurde, ist, dass wir ein Hearing durchgeführt ha
ben. Nur: Im Rahmen dieses Hearings war es einfach so, 
dass die Kritik aus der Praxis zwar angehört wurde, aber 
dass die Mehrheit der Kommission keine Antworten auf die 
Fragen und Bedenken der Fachleute aus der Praxis geliefert 
hat. Das zeigt auch, dass die Auswirkungen, die in Bezug 
auf diese Verfassungsänderungen im sozialen Bereich an
fallen werden, letztlich nicht seriös und umfassend geprüft 
wurden. 

Studer Heiner (E, AG): Ich melde mich heute Morgen nur 
dosiert, aber beim Antrag der Minderheit 1 (Baader Caspar) 
kann ich nicht anders, als etwas dazu zu sagen. Sind Sie 
sich bewusst, Herr Baader - wahrscheinlich schon -, was 
die Konsequenzen wären, wenn dieser Minderheitsantrag 
angenommen würde? Dann sagen Sie Ihren Leuten, was 
das heisst! Aus der SVP-Fraktion wurde nämlich behauptet, 
man mache den Leuten vor, diese Gelder gingen jetzt schon 
in die AHV, und die gingen dann in die Bundeskasse, und 
die Bundeskasse verschiebe sie wieder weiter. Diese Dinge 
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stimmen nicht, aber wenn Sie Ihren Leuten immer wieder 
sagen, man «mischle», dann glauben es die Leute! 
Die Fakten sind doch die folgenden: Wenn wir diese Ände
rung vollziehen würden, die jetzt die SVP-Fraktion will, wäre 
das eine Summe, die - Bundesrat Villiger wird sie dann noch 
konkretisieren - über 2 Milliarden Franken betragen würde. 
Das wären einfach Gelder, die der Bundeskasse wegge
nommen würden, ohne dass der Aufgaben- und Verantwor
tungsbereich des Bundes sich reduzieren würde, Also 
nochmals: Eine solche Summe wegzunehmen, das ist doch 
nicht realisierbar) 
Dann kommt noch etwas dazu: Diese Frage gehört gar nicht 
hier hinein. Sie hat nämlich mit dem neuen Finanzausgleich, 
mit dem Verhältnis zwischen Bund und Kantonen, null und 
nichts zu tun. Eigentlich hätten wir uns schon von daher da
gegen wehren sollen, darüber zu verhandeln. Aber weil wir 
natürlich korrekt sind und jeden Antrag ernst nehmen, disku
tieren wir politisch. 
Von den Konsequenzen her, aber auch schon aufgrund der 
Tatsache, dass er am falschen Ort gestellt ist, müsste man 
den Antrag der Minderheit I ablehnen. Deshalb ist das wirk
lich ein zentraler Punkt, bei dem wir klar sagen müssen: 
Wenn wir mit der Mehrheit bei der gleichen Zuordnung der 
Finanzierung bleiben, gibt es nicht Mehreinnahmen für den 
Bund, sondern wir geben ihm die Möglichkeit, mit diesen 
Mitteln, die er zugute hat, weiterhin seinen schwierigen Auf
trag so gut wie möglich zu erfüllen. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Studer, ich glaube, Sie haben 
mir nicht ganz richtig zugehört: Ich habe doch dargelegt, ins
gesamt betrügen die Bundesbeiträge an AHV und IV rund 
9 Milliarden Franken. Davon stammen rund 2 Milliarden aus 
den Spezialsteuern. Ich habe gesagt, diese Erträge aus den 
Spezialsteuern möchte ich dann vom Bundesbeitrag in Ab
zug bringen. Der Wechsel der Finanzierung soll für den 
Bund kosten neutral sein, mit Ausnahme dieser 400 Millionen 
Franken, welche den 17 Prozent des Bundesanteils am De
mographieprozent entsprechen. Aber sonst will ich das kos
tenneutral. Haben Sie das gehört? 

Studer Heiner (E, AG): Ich habe gehört, dass Sie das wol
len, aber wenn wir das beschliessen, was Sie mit Ihrem An
trag wollen, wird das so nicht eintreten. Ein Wille ist noch 
kein Entscheid auf der Verfassungsebenel 

Walker Felix (C, SG): Ich glaube nicht, dass es die SVP so 
meint, aber man könnte den Eindruck haben, «je weniger 
Mittel für den Staat, desto besser». Da ist etwas Wahres 
dran, es ist aber vielleicht etwas zu kurz gegriffen. In finanz
politischen Fragen sind wir oft sehr nahe bei der SVP, aber 
hier habe ich jetzt ein Problem. Wir können ja dem Finanz
minister nicht Vorgaben machen - eine hohe Messlatte, was 
Entlastungsprogramme anbelangt, weil der Korrekturbedarf 
so gross ist - und ihm dann die Mittel vorenthalten. So geht 
das nicht. 
Ich mache mir Sorgen über die Tendenz der Direktfinanzie
rungen. Es geht nicht um das jetzt vorliegende Problem, 
sondern um Folgendes: Wenn wir bei jeder Gelegenheit die 
Direktfinanzierung, nämlich die Zweckbestimmung von Mit
teln, definieren, kommen wir mit der Zeit in Schwierigkeiten. 
Ich sehe ein, dass wir beispielsweise angesichts der ganzen 
Demographiefrage mit der Finanzierung über die ordentli
chen Mittel früher oder später Probleme haben werden. Wir 
sollten auch offen sein: Wir müssen, was die Demographie
frage anbelangt, hier andere Finanzierungsformen, bei
spielsweise im Rahmen einer Verselbstständigung von Teil
bereichen, finden - Stichwort Suva, eine nationale Aufgabe, 
die absolut ohne Mittel des Staates sehr gut funktioniert. Ich 
bin aber auch nicht sicher, ob wir jetzt die richtige Gelegen
heit haben, um das verfassungsmässig zu verankern. Wir 
machen ja nicht irgendein Reglement oder ein Gesetz, wir 
haben hier die Verfassungsdiskussion. 
Und noch etwas, das etwas Sorgen macht: Herr Bundesrat 
Villiger, Herr Finanzminister, wenn diese Tendenz der Direkt-
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finanzierung so weitergehen sollte, dann ist es doch so, 
dass man nicht mehr einen Finanzminister bräuchte, dann 
könnte das ein Chef Rechnungswesen auch machen. Und 
aus dieser Verantwortung sollten wir den Finanzminister 
nicht entlassen, dieser wird nach wie vor die zentrale Verant
wortung für die Finanzpolitik des Bundes haben mOssen. 
Aber wie soll er das dann tun, wenn wir ihm schrittweise die 
Mittel vorenthalten? 
Die CVP-Fraktion ist der Meinung, dass wir auf den Minder
heitsantrag nicht eintreten und im ganzen Geschäft, das hier 
zur Diskussion steht, der Mehrheit folgen sollten. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: A l'arti
cle 112 alinea 3, je vous propose de suivre la majorite de la 
commission. La commission a adopte, par 16 voix contre 6, 
la solution du Conseil des Etats. La minorite 1 (Baader Cas
par) veut regler ici le financement de l'AVS. II nous semble 
que ce n'est pas dans le cadre de la nouvelle perequation fi• 
nanciere que nous devons regler le financement de l'AVS. 
L.:alinea 6 de l'article 112 peut /Ure abroge. Son contenu est 
repris dans les articles 112b et 112c. Ces nouveaux articles 
expliquent en detail la faQOn d'encourager l'integration des 
personnes handicapees et quels efforts seront entrepris en 
faveur des personnes ägees, des survivants et des invalides. 
Par sa proposition, la minorite II (Rossini), nous fait revenir 
en arriere. lci, nous voulons confier cette täche d'integration 
aux cantons et la Confederation ne doit plus Atre mention
nee a. cet article. 
C'est par 16 voix contre 7 que la commlssion vous propose 
d'abroger cet alinea 6. 

Weyeneth Hennann (V, BE), für die Kommission: Ich möchte 
mich sehr kurz fassen. Sie haben die Argumentation gehört. 
In Bezug auf die Minderheit I hat Herr Walker die Haltung 
der Mehrheit der Kommission - das Nichtaufteilen der Mittel 
an die einzelne Aufgabe; die so genannte Zweckbindung sei 
nicht zu Obertreiben - klar dargestellt. So hat die Kommis
sion über den Antrag der Minderheit I mit 16 zu 6 Stimmen 
entschieden. 
Zum Antrag der Minderheit II, der ein ganz anderes Thema 
beinhaltet, möchte Ich zu Frau Goll etwas sagen: Wenn sie 
hier vor diesem Rat erklärt, man habe die Praktiker ange
hört, sei aber nicht auf sie eingegangen, man habe die Fol
gen dieser Entscheide nicht geprOft, dann stimmt das nicht, 
und ich weise das zurück. Schon die ständerätliche Kom
mission hat x Hearings zu diesen Fragen durchgeführt. Uns, 
den Kommissionsmitgliedern, standen erstens sämtliche Be
richte, sämtliche Erkenntnisse und sämtliche Protokolle die
ser Hearings zur Verfügung. Zweitens wurden der Verwal
tung insbesondere zu den hier anstehenden Fragen, zu den 
Artikeln 112ff., zusätzliche Abklärungen schriftlicher Art auf
getragen und die Artikel bei der Behandlung ausgesetzt, bis 
diese Fragen beantwortet waren. Frau Goll, ich erhebe auch 
nicht den Vorwurf der Fundamentalopposition, aber dann 
bitte ich Sie, der Kommission nicht zu unterschieben, sie 
habe leichtfertig und entgegen den Erkenntnissen in diesen 
Fragen entschieden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Goll Christine (S, ZH): Entschuldigung, Herr Weyeneth, 
aber bei allem Verständnis fQr Ihre persönliche politische 
Haltung lasse ich mir hier von Ihnen nicht einfach die Worte 
im Mund herumdrehen. Ich habe hier vorne gesagt - und ich 
stehe zu dieser Aussage-, dass wir zwar die Expertinnen 
und Experten aus der Praxis angehört haben, dass aber die 
Kommission nicht in der Lage war, die Bedenken zu zer• 
streuen und Antworten auf berechtigte Fragen zu geben. 
Das wurde auch durch den Bundesrat und die Verwaltung 
bestätigt, und zwar deshalb, well wir heute noch gar nicht 
wissen können, welche Inhalte in der Rahmengesetzge
bung, die erst in einem zweiten Schritt nach den Verfas
sungsänderungen kommen wird, Oberhaupt enthalten sein 
werden. 
Ich bleibe also bei meiner Aussage und lasse mir von Ihnen 
nicht die Worte im Mund umdrehen. 
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Vllllger Kaspar, Bundesrat: Wir reden hier Ober das Verhält
nis vom Bund zu den Kantonen und nicht Ober das Verhält
nis des Bundes zur AHV. Damit will ich sagen, dass der 
Antrag der Minderheit 1 (Baader Caspar) am falschen Ort ist 
und nicht hier behandelt werden sollte. Nachdem der Fi
nanzminister aber meistens, wenn solche Anliegen behan
delt werden, nicht Gelegenheit hat, Stellung zu nehmen, 
möchte Ich doch ein paar Worte zum Grundproblem sagen 
und das vielleicht so ausdrücken: Es gibt einen Bereich, wo 
er mir- und ich ihm - lntransparenz vorwirft. Wahrscheinlich 
haben beide Recht, ein Hase nennt den anderen Langohr. 
Es gibt einen Bereich, wo wir uns vielleicht wieder finden 
könnten. Deshalb liegt es mir daran, zwei, drei Bemerkun
gen zum Problem zu machen, weil es ein ernsthaftes ist. 
Der Bund bezahlt einen Beitrag an die AHV. und das sind im 
Moment 16.4 Prozent. Der Rest wird vor allem natürlich 
durch die Beiträge der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, 
durch die Lohnprozente, finanziert. 
Als 1848 die AHV geschaffen worden ist, war die Meinung, 
dass dieser Bundesbeitrag (Zwischenruf: 1948) - ja, sicher, 
hier habe ich mich geirrt, aber ich wollte Ihre Aufmerksam• 
keit testen, und Sie haben den Test bestanden. (Heiterkeit) 
Man war der Meinung, dieser Bundesbeitrag sollte durch 
diese zweckgebundenen Steuern finanziert werden, vor al
lem die Alkoholsteuer und Tabaksteuer. Wir wissen, das hat 
bis etwa in die Siebzigerjahre funktioniert. Es hat sogar mehr 
Geld gebracht, als der Bund gebraucht hat. Das hat dazu 
geführt, dass man damit den Fonds äufnen konnte. Seit 
1970 reicht das nicht mehr. Die AHV wurde in der Zwischen
zeit ausgebaut, die Leistungen wurden erhöht usw. Heute -
Herr Baader hat die Zahl genannt- ist es noch ein Bruchteil, 
was diese Sonderfinanzierung bringt; der Rest sind allge
meine Bundesmittel. Ich behaupte nun, sehr viele BOrgerin
nen und Bürger glauben noch, dass der Bund an sich seine 
Beiträge dadurch bezahlt. Das ist die lntransparenz, die ich 
meine. Sie sind sich nicht bewusst, dass jeder mit seinen 
Steuern, mit den anderen, den progressiven Steuern, auch 
noch die AHV mitfinanzieren muss. 
Nun ist noch etwas Weiteres passiert, das mir mehr Sorgen 
macht als der andere Bereich, nämlich: Die AHV hat eine 
Kostendynamik bekommen - die IV auch, aber aus etwas an
deren Gründen -, eine Kostendynamik wegen der demogra
phischen Veränderung im Altersaufbau unserer Gesellschaft. 
Das führt nun zu einer auch für den Bund beängstigenden 
Scherenbewegung. Denn die Bundesbeiträge von 16 und 
mehr Prozent an die AHV wachsen jetzt natOrlich trotz gleich 
bleibender Leistungen exponentiell - nicht ganz exponentiell, 
aber sehr Oberdurchschnittlich, wie die Ausgaben der AHV 
auch. Aber die Bundeseinnahmen nehmen maximal mit dem 
BIP zu - im Moment sind sie sogar noch eingebrochen-, im 
fünfzigjährigen Mittel nehmen sie ungefähr mit dem Bruttoin
landprodukt zu. Das heisst beim Bund nichts anderes, als 
dass der Bundesbeitrag nicht selber finanziert ist. Es entsteht 
beim Bund eine Scherenbewegung. Wenn der Bund zusätz
lich zur Expansion der anderen Aufgaben auch noch diese 
Scherenbewegung durch Sparmassnahmen auffangen muss, 
dann ist er dazu nicht mehr in der Lage, ohne Einschnitte in 
anderen Bereichen vorzunehmen, die nicht mehrheitsfähig 
sind und die auch falsch wären. 
Und das ist das, was ich Ihnen hin und wieder vorwerfen 
muss, wenn Sie sagen, etwas Gold und der Beitrag vom 
Mehrwertsteuerprozent reichten für die AHV - der Beitrag, 
den der Bund fälschlicherweise und perfiderweise hier weg
nehme, und das wider die Verfassung. 
Das stimmt im Übrigen nicht, denn unser Delta ist demogra
phiebedingt und nur demographiebedingt. Aber wenn Sie 
sagen, es sei alles halb so schlimm mit der AHV, dann muss 
ich Ihnen sagen: Sie verschweigen Ihren Leuten, Ihren Wäh
lerinnen und Wählern, dass das fOr den Bund selber nicht fi· 
nanziert ist. Wenn wir das nicht andernorts wegsparen 
können, muss der Bund irgendeinmal eine Steuererhöhung 
machen, nur zur Finanzierung der IV- und der AHV-Beiträge. 
Das ist der Grund, weshalb dieses System so nicht funktio
niert. Ich kann die Zahlen noch bestätigen. 
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Sie haben einen schönen, einfachen Antrag, Herr Baader. 
Ihre Minderheit I hat jetzt den Antrag gestellt, uns das Geld 
wegzunehmen, aber den entsprechenden Antrag, das an
dere simultan zu reduzieren, habe ich - zumindest auf der 
Fahne - nicht gefunden. Aber immerhin, wenn das Ihre Ab
sicht ist, nehme ich einmal an, Sie hätten das dann zu gege
bener Zelt auch gemacht. Immerhin bedeutete es eine 
Reduktion des Beitrages von den heute 16 Prozent auf rund 
8 oder 9 Prozent, es wäre also ungefähr eine Halbierung; es 
wären etwa 2,3 Milliarden Franken. 
Ich sage aber ausdrücklich, wir sollten uns nicht hier über 
diese Frage streiten, sondern vielleicht im Rahmen der 12. 
AHV-Revision versuchen, dafür eine Lösung zu finden, die 
von allen mitgetragen werden kann. Ich bin durchaus der 
Meinung, es sei richtig gewesen, zur Finanzierung der AHV 
Mehrwertsteuerprozente zu nehmen, weil man sonst die 
Löhne verteuern müsste und weil zweitens dann auch die 
Bezüger an der Finanzierung beteiligt sind. Aber man 
könnte sich eines Tages durchaus eine Entflechtung vorstel• 
len - völlig transparent -, wo man sagt, der Bund gliedert 
den Mehrwertsteuerteil aus. Dann braucht es den Bund als 
Stabilisator nicht mehr, denn die Mehrwertsteuer ist ja das 
klassische Substrat des Zentralstaates und hat eine Stabili
tät, die sehr gut ist. Es bräuchte den Bund als Beitragszahler 
eigentlich nicht mehr. Dann könnte man auch die Alkohol
und Tabaksteuer der AHV zur Verfügung stellen, und dann 
hätte man wirklich eine klare, saubere, transparente Tren
nung. Dann bräuchten wir oder Sie und mein Nachfolger -
ich bin dann nicht mehr dabei, «wir» hätten den Streit so
wieso nicht mehr - den Streit nicht mehr weiterzuführen. Ich 
glaube, da könnte man sich finden. Es gibt auch Signale von 
links, wonach man in eine solche Richtung denken könnte. 
Ich habe das auch schon einmal mit meinem Kollegen Cou
chepin besprochen. 
Ich bitte Sie also, diesen Streit vorderhand beizulegen und 
den Antrag der Minderheit 1 (Baader Caspar) abzulehnen. 
Ich komme jetzt zum Antrag der Minderheit II (Rossini). Hier 
geht es um die Frage der Kantonallsierung gewisser Leis
tungen für die IV, die so genannten kollektiven Leistungen. 
Das ist ein Problem, das dann vor allem mit den Arti
keln 112a bis 112c gelöst werden soll. Ich werde deshalb 
jetzt noch nicht sehr viel dazu sagen, sondern das ganze 
Konzept dann dort noch einmal detailliert schildern und auch 
begründen, warum ich der Meinung bin, wir hätten sehr viele 
Sicherungen eingebaut. Ich habe beim Eintreten schon si
gnalisiert, dass ich ein gewisses Verständnis für die Ängste 
habe. lch kann hier noch einmal sagen, dass ich alle diese 
Sicherungen mittrage, die schon im Ständerat eingebaut 
worden sind, die Übergangsbestimmungen usw. 
Frau Goll hat noch darauf hingewiesen, dass man ja die An
schlussgesetzgebung noch gar nicht kenne. Hier sind wir 
der Meinung, dass diese Anschlussgesetzgebung zum Zeit
punkt der Volksabstimmung zumindest im Entwurf vorliegen 
müsste, dass sich also die Abstimmenden doch ein Bild da
von machen können, wie man das auffängt. Mit den Über
gangsbestimmungen haben Sie in der Verfassung schon 
gewisse Sicherheiten, das ist völlig klar, aber das Bild wird 
dann noch klarer sein. So gesehen weise ich auch klar zu
rück, dass hier so grosse Risiken bestehen würden. 
Ich selber habe auch etwas Mühe mit der Haltung, dass man 
sehr viel aufgenommen hat, aber von den Gegnern dieser 
neuen Aufgabenteilung zum Teil eigentlich wenig Bereit
schaft gespürt hat, zur Kenntnis zu nehmen, was man alles 
tut und versucht. Ich habe weniger das Gefühl, dass wir ein 
Brett vor dem Kopf hätten und blockiert seien. Ich bilde mir 
ein zu versuchen, das Problem wirklich zu erfassen, habe 
aber den Eindruck, auf der anderen Seite seien sehr viele, 
die das gar nicht mehr hören wollen und sagen: Es ist 
schlecht, und so geht es nicht. Das bedaure ich. Ich würde 
hoffen, dass diese Seite auch unser Bemühen anerkennt, 
hier eine gute Lösung zu finden. Ich werde das dann noch 
begründen. 
Ich kommentiere jetzt aber noch etwas Letztes, was Sie hier 
gesagt haben: Auch uns beschäftigt die Suchtgeschichte 
schon länger; das hat mich ja auch schon zusammen mit 
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Frau Dreifuss beschäftigt Es ist in diesem Zusammenhang 
auch den Kantonen bewusst, dass es hier einen Handlungs
bedarf gibt. Die Kantone werden neu die stationäre Therapie 
und die Rehabilitationsangebote im Suchtbereich in ihre In• 
terkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) 
hineinnehmen. Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die 
Kantone, ihre Angebote qualitativ und quantitativ aufeinan
der abzustimmen. Mit der Aufnahme in diese Liste werden 
dann die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Trä
gerkantone nicht mehr direkt oder indirekt Kosten für aus
serkantonale Klientinnen und Klienten bezahlen müssen. 
Das war ein Hindernis. Die Kantone ohne eigenes Angebot 
haben dann die Sicherheit, dass sie das irgendwo platzieren 
können. (Ein Fotograf steht vor dem Bundesratspult) Muss 
ich noch etwas fuchteln, damit Sie noch etwas abdrücken 
können? 
In diesem Sinne bin ich also auch der Meinung, dass dieses 
Problem einer Lösung bedarf. Die Kantone merken, dass sie 
hier noch keine optimale Arbeit geleistet haben. Deshalb ist 
das fOr mich kein Argument, gegen den Willen der Kantone 
etwas zu tun. 
Aus allen diesen Gründen bitte ich Sie, die beiden Minder
heitsanträge abzulehnen. 

Rosslnl Stephane (S, VS): Monsieur le Conseiller federal, 
j'ai bien entendu votre analyse et votre reponse a Mme Goll. 
J'ai une question. Est-ce qua ce changement signifie qua la 
politique qui a ete mise en place depuis dix ans par la Con
federation par le truchement de l'Office federal des assuran
ces soclales et de l'AI dans le cadre du subventionnement, 
des criteres, des standards de qualite, etc., et qui a donne la 
satisfaction au niveau des institutions sur le terrain, etait 
mauvaise? 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich glaube, dass hier eine be
sondere Situation vorlag. Es hat mit dem ganzen Problem 
des Spill-over zu tun, dass Kantone das Gefühl hatten, an
dere würden das nutzen. Wenn man das nun in ein Gesamt
konzept einbinden kann - das ist ja bei beiden Teilen unsere 
Philosophie -, bin ich der Meinung, dass das befriedigend 
gelöst werden wird. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 28 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 76 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II •... 59 Stimmen 

Art.112a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Goll, Berberat, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Marti Werner, Ros
sini) 
Streichen 
(vgl. Art. 196 Ziff. 10) 

Art. 112a 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Goll, Berberat, Fässler, Fahr Hans.J0rg, Marti Werner, Ros
sini) 
Biffer 
(cf. art. 196 eh. 10) 

Goll Christine (S, ZH): Bei Artikel 112a geht es um die Frage 
der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV. Ich möchte klar
stellen, dass in Zusammenhang mit meinem Minderheitsan
trag zu Artikel 112a gleichzeitig auch Artikel 196 Ziffer 1 0 
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behandelt wird, weil mein Antrag damit verknüpft wird, dass 
das geltende Recht - In Artikel 196 formuliert - beibehalten 
wird. 
Die Ergänzungsleistungen müssen in unseren Augen Teil 
der ersten Säule der sozialen Sicherung auf Bundesebene 
bleiben, und zwar vor allem aus einem Grund, nämlich damit 
krankhelts- und behinderungsbedingte Lebenskosten ge
deckt werden können und vor allem damit Menschen, die 
auf Pflege und auf Assistenz zuhause oder in einem Heim 
angewiesen sind, ein würdiges Leben führen können. 
Was sind die Ergänzungsleistungen heute? Die Ergän
zungsleistungen sind Teil der ersten Säule. Sie sind in die
sem Sinne bedarfsorientierte Sozialversicherungsleistun
gen. Heute ist es auch so, dass die Ergänzungsleistungen 
zur Verbundaufgabe von Bund und Kantonen gehören, d. h., 
Bund und Kantone müssen einerseits eine angemessene 
Existenzsicherung und andererseits auch die Abdeckung 
des Pflegekostenrisikos gewährleisten. 
Was passiert nun mit dem neuen Vorschlag, der in dieser 
Verfassungsänderung in Artikel 112a formuliert ist? Gemäss 
den Vorschlägen im NFA-Projekt soll eine eigentliche Auftei
lung der Ergänzungsleistungen stattfinden. Das heisst, für 
die eigentliche Existenzsicherung soll künftig überwiegend 
der Bund zuständig sein; die Existenzsicherung bleibt also 
Bundesaufgabe. Andererseits sollen aber eben die Heimkos
ten und die Krankheitskosten ausschliessllch in die Verant
wortung der Kantone übertragen werden. 
Welche Konsequenzen hat nun diese Aufteilung zwischen 
Existenzsicherung und Pflegekostenrisiko? Erstens ist es 
klar, dass die Kantone ihre Heimkostenfinanzierung sozial· 
hilfenah ausgestalten werden. Das heisst im Klartext, dass 
mit dieser Verfassungsänderung die Gefahr besteht, dass 
die Ergänzungsleistungen herabgestuft werden, und zwar 
auf das Niveau der heutigen Sozialhilfeleistungen. Das 
heisst als Zweites, dass vor allem auch stigmatisierende Re
gelungen eingebaut werden können. Dazu gehört, dass von 
den betroffenen Personen beispielsweise die absolute Ver
mögenslosigkeit verlangt werden kann. Es kann auch ge
schehen, dass die VerwandtenunterstOtzung oder auch die 
Rückerstattungspflicht wieder vermehrt zum Zug kommen, 
was auch stigmatisierend ist. Das sind Instrumente, wie wir 
sie eben im Bereich der Sozialhilfe kennen. 
Ferner - und das ist weit schlimmer - besteht die Gefahr, 
dass vor allem der Rechtsmittelweg und In diesem Sinne 
faktisch auch die Wohnsitzwahl der betroffenen Personen 
eingeschränkt werden. Statt einer Entflechtung, wie sie mit 
dieser Formulierung in Artikel 112a eigentlich geplant ist, 
wird eine noch viel kompliziertere Verflechtung stattfinden. 
Konkret könnte das nämlich beispielsweise bedeuten, dass 
Personendossiers aufgeteilt werden. Das heisst, dass ein 
Einzelfall, der in Bezug auf die Ansprüche bei den Ergän
zungsleistungen beurteilt wird, der beurteilt werden muss, 
aufgeteilt würde, und zwar auf ein Dossier beim Bund, wenn 
es um die Existenzsicherung geht, und auf ein Dossier beim 
entsprechenden Kanton, wenn es um die Heim- und Krank• 
heltskosten geht. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. Die 
Ergänzungsleistungen müssen eine Verbundaufgabe von 
Bund und Kantonen und vor allem Teil der ersten Säule blei
ben. 

Rosslnl Stephane (S, VS): La questlon qui nous est posee 
est fondamentale. Elle est centrale parce qu'il ne taut peut
ätre pas oublier quelques elements d'histoire, notamment le 
fait que la Jegislation sur les prestations complementaires 
etait une tegislation provisoire ayant pour but d'ameliorer la 
situation des rentiers. Mals a partir de 1972, avec te principe 
des trois piliers qui a ete ancre dans la constitution, alle 
aurait dü devenir rapidement caduque, en tout cas a partlr 
du moment ou l'on aurait ete en mesure de concretlser les 
objectifs de la constitution qui nous rappelle que le premier 
pilier, l'AVS, doit couvrir le mlnimum vital, les besoins vitaux. 
t:evolution des rentes, la situation effective des rentiers, 
dont la moitie dans ce pays n'a que l'AVS pour vivre, la sl
tuation qui prevaut dans le cadre des revisions legislatives, 
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notamment dans le cadre de la 11 e revision de l'AVS, nous 
montre que cette situation se fragilise. Qui plus est, dans le 
debat politique, je l'ai deja dit dans cette salle, certains ont 
une petite tendance, pour ne pas dire une fächeuse ten
dance, a generer dans le discours une certaine derive qui 
voudrait que ce ne soft plus seulement le premier pilier qui 
couvre les besoins vitaux, mals que ce soit le premler pilier 
plus le deuxieme plus les prestations complementaires. On 
a deja amorce cette discussion avec l'lnitiative parlementaire 
Egerszegi 00.465. 
Aujourd'hui, Ja question politique essentielle pour nous, c'est 
d'abord le fait de bien se rappeler que nos objectlfs sont 
dans la constitution s'agissant de l'AVS et que les presta
tions complementaires doivent rapidement ne plus &tre uti
les. Effectivement, et je ne reviendrai pas sur ce qui vient 
d'ätre dit par ma collegue Goll, la reallte est une realite d'ine
galites, mals j'ai aussi compris que dans ce Parlament on se 
preoccupe peu des inegalites generees par les applications 
cantonales, et que c'est fort dommage parce que nous som
mes censes representer la population de ce pays. On se 
preoccupe peu des inegalites cantonales, mais alles sont 
crasses: dans la maniere dont les principes sont appliques, 
dont on determlne les seulls, dont on transmet l'information 
aux gens. Je crois que, bien qu'il s'agisse reellement d'un 
droit, la logique d'asslstance pose probleme, puisque entre 
un cinquieme et un tiers des ayants droit ne beneficient pas 
des prestations complementalres, car alles n'y ont pas re
cours. 
Je crols qu'on doit aujourd'hui mettre un frein a la derlve qui 
veut qu'on procede a un glissement du systeme d'assurance 
vers le systeme d'assistance. t:assistance sociale et la cha
rite prevalaient avant 1880, quand Bismarck a lnvente les 
assurances sociales. Nous avons mls un siecle pour renfor
cer ce systeme, pour valoriser nos assurances sociales. 
Aujourd'hui, nous avons les moyens de renforcer les assu
rances sociales et non pas le volet assistance, c'est la rai
son pour laquelle les prestations complementaires ne 
dolvent pas &tre ancrees definitivement dans la constitution, 
qul plus est par Je biais de la perequatlon financiere. 

Laubacher Otto (V, LU): Die SVP-Fraktion wird hier der 
Mehrheit zustimmen. Die Ergänzungsleistungen werden 
nach wie vor als Verbundleistung von Bund und Kantonen 
definiert. Absatz 2 stipuliert dann aber, dass im Gesetz Um
fang und Leistung sowie die Aufgabenteilung definiert wer
den. Diesem Vorgehen können wir zustimmen, und wir un
terstatzen deshalb die Mehrheit. 
Den Antrag der Minderheit Goll lehnen wir ab. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Im Namen der einstim
migen FDP-Fraktion bitte ich Sie, hier der Mehrheit zuzu
stimmen. Es ist schon lange fällig, dass die Ergänzungs
leistungen ins ordentliche Verfassungsrecht QberfOhrt wer
den. Es liegt auch ein Vorstoss aus unseren eigenen Reihen 
vor, den Sie ja in erster Lesung Oberwiesen haben. 
Die Ergänzungsleistungen befinden sich heute in den Über
gangsbestimmungen, und zwar nur so lange, wie die AHV 
nicht existenzsichernd ist. Wir wissen es alle: Die Existenzsi
cherung nur mit der AHV ist so nicht zu gewährleisten, aus
ser wir würden sie massiv ausbauen. Deshalb ist es ehrlich 
und redlich, wenn wir die Ergänzungsleistungen jetzt ins or
dentliche Verfassungsrecht überführen, denn sie sollen nicht 
Almosen sein. Sie sind ein wichtiger und nötiger Zustupf tar 
unsere Renten, sie werden dort gebraucht. Ich erinnere Sie 
nur daran, dass z. B. bei jenen, die sich in unseren Pflege
heimen befinden, die Ergänzungsleistungen bei 60 Prozent 
aller Heimbewohnerinnen und -bewohner ein nötiger Zu
stupf sind, sonst könnten sie nicht dort sein. Deshalb ist es 
richtig, dass wir sie hier auf diese Art und Weise in der Ver
fassung verankern. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Goll abzulehnen. 

Leu Josef (C, LU): Im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, 
bei Artikel 112a der Mehrheit zuzustimmen und den Antrag 
der Minderheit Goll abzulehnen. 



01.074 Conseil national 

Die vorgeschlagene Entflechtung ist kompatibel mit der kan
tonalen Zuständigkeit für die Bau- und Betriebsbeiträge an 
Heime. Da der Bund auch gemäss NFA-Lösung über keine 
Möglichkeiten zur Steuerung der Heimkosten verfügt, würde 
im Bereich der Heim- und Pflegekosten ein Spannungsver
hältnis zwischen Regulierungskompetenz und Finanzverant
wortung bestehen. Dies könnte dazu führen, dass die 
Kantone auf dem Weg der Ergänzungsleistungen Anreize 
erhalten, Heim- und Pflegekosten auf die Ebene des Bundes 
zu überwälzen. 
Der Charakter der Ergänzungsleistungen wird gegenüber 
heute nicht verändert. Es werden damit weder Sozialtatbe
stände geschaffen, noch droht Sozialtourismus. Ergän
zungsleistungen und Sozialhilfe dürfen auch im NFA-System 
nicht vermengt werden. Die Ergänzungsleistungen gehen 
der Sozialhilfe, also der Fürsorge, vor, welche nach dem 
individuellen Bedarfsprinzip funktioniert und durch ihren 
subsidiären Charakter dafür sorgt, dass in jedem Fall ein 
Existenzminimum gewährleistet ist. Diese Doktrin wird im 
neuen Artikel 112a der Bundesverfassung umgesetzt. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen. 

Antllle Charles-Albert {R, VS), pour la commission: Cet arti• 
cle introduit au niveau de la constitution le principe selon le
quel la Confederation et les cantons versent des prestations 
complementaires aux personnes qui ne peuvent pas couvrir 
leurs besoins vitaux avec l'AVS. 
Pour la majorite de la commission, il est temps d'ancrer les 
prestations complementaires dans la constitution, car alles 
sont devenues une realite. Je vous rappelle que dans le ca
dre de reformes anterieures de l'AVS, il a ete decide que ces 
prestations complementaires n'etaient plus liees obligatoire
ment a la titularite d'une prestation AVS/AI. Cela veut dire en 
clair que les personnes qui n'ont pas droit ä une rente AVS/ 
Al pourront pretendre a des prestations complementaires. 
La crainte de la minorite, qui veut bitter ce nouvel article, est 
que l'aide sociale soit diminuee d'autant. 
C'est par 15 voix contre 6 que la commission vous invite a 
soutenir la proposition de la majorite. 

Weyeneth Hermann {V, BE), für die Kommission: Sie haben 
zu entscheiden oder sich vorab die Frage zu stellen: Sind wir 
in der Lage, die erste Säule so auszugestalten, dass das In
strument der Ergänzungsleistungen in absehbarer Zeit hin
fällig wird? Wenn Sie zum Schluss kommen, dass das nicht 
möglich ist, bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen 
und das ins ordentliche Recht zu überführen bzw. nicht le
diglich in den Übergangsbestimmungen der Verfassung zu 
belassen. Es bleibt eine Verbundaufgabe: In Bezug auf die 
Kosten dieser Ergänzungsleistungen haben sich Bund und 
Kantone zu engagieren; daran ändert sich nichts. Es ist le• 
diglich eine Frage: Erachten Sie das Instrument der Ergän• 
zungsleistungen als eine Massnahme des Übergangsrech• 
tes oder des ständigen Rechtes? 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit, die die Frage mit 
15 zu 6 Stimmen entschieden hat, zu folgen. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: In der Tat wollen wir hier das 
System der Ergänzungsleistungen In die Verfassung neh
men und nicht mehr nur provisorisch in den Übergangsbe
stimmungen belassen. Zugleich wird die Aufgabenteilung 
ungefähr so konzipiert, dass der Bund vorwiegend für die 
Existenzsicherung zuständig ist und die Kantone für die 
Heim- und Pflegekosten. Ich darf vielleicht noch ein paar 
Worte zum Prinzip sagen. 
Die Existenzsicherung wird durch diese Lösung natürlich 
nicht infrage gestellt. Die Aufgabenteilung ergibt sich auf
grund der kantonalen Zuständigkeit im Bereich der stationä
ren Einrichtungen. Nur mit dieser Lösung erhalten die 
Kantone eben Anreize zur Optimierung der Strukturen und 
zur Suche nach angepassten Lösungen. Aber die Kantone 
haben dann elnen Verfassungsauftrag zu erfüllen. Der Cha• 
rakter der Ergänzungsleistung wird gegenüber heute nicht 
verändert. 
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Erste verwaltungsinterne Überlegungen im Hinblick auf die 
Teilrevision des Bundesgesetzes über dle Ergänzungslei
stungen haben wir schon angestellt. So sollen betreffend 
Leistungskatalog und Berechnungsmodus klare Vorgaben 
gemacht werden, welche den Umfang der Ergänzungslei
stungen definieren. Für den allgemeinen Lebensbedarf und 
den maximalen Mietzins sollen bundesrechtliche Vorgaben 
erfolgen, die zwingend einzuhalten sind. Es gibt dann einen 
Gestaltungsspielraum - wie bereits heute - beim Vermö
gensverzehr und bei den Auslagen für den persönlichen Be
darf. 
Aufgrund der kantonalen Zuständigkeit im Bereich der sta
tionären Einrichtungen wird aber der Kanton die Heimtaxe 
festlegen. Diese Taxe ist Bestandteil der anerkannten Aus
gaben und wird bei der Berechnung der Höhe der Ergän
zungsleistungen wieder berücksichtigt. Damit werden mit 
der Lösung des NFA weder neue Sozialhilfetatbestände ge
schaffen, noch droht zwischen den Kantonen ein Sozialtou
rismus. 
Ich darf noch bekräftigen, was Herr Weyeneth gesagt hat: 
Soll man die Ergänzungsleistungen - von der gewählten Lö
sungsform abgesehen - von den Übergangsbestimmungen 
in die definitive Verfassung nehmen oder nicht? Wenn ich 
schaue, was im Bereich der Sozialversicherung vor uns 
steht und welche Schwierigkeiten wir ohnehin haben wer
den, um das Heutige zu sichern - vor allem wegen der Ver
änderungen im Altersaufbau unserer Gesellschaft -, dann 
muss ich Ihnen sagen: Ich glaube nicht, dass in absehbarer 
Zeit ein Ausbau der AHV möglich sein wird, der es uns er
lauben würde, auf Ergänzungsleistungen in Härtefällen zu 
verzichten. Es ist ein guter Einsatz von Mitteln, wenn man 
sie wirklich denen gibt, die sie brauchen, und nicht elnfach 
allen, auch wenn einige diese Mittel nicht brauchen: Das ist 
doch der Unterschied zwischen gezielter Leistung und Giess• 
kanne! 
Warum sage ich das? Ich glaube nicht, dass in den nächsten 
zwanzig, dreissig Jahren ein Wirtschaftswachstum - auch 
nicht optimistisch betrachtet - denkbar ist, das es ermögli
chen würde, dass hier Beiträge sprudeln, um das zu finan
zieren, ohne gleichzeitig durch zu starke Steuererhöhungen 
das Wachstumspotenzial der nächsten Generation wieder 
einzuschränken. Genau das dürfen wir nicht tunl 
Deshalb sollten wir uns doch von Illusionen trennen und ei
gentlich dieses wichtige Instrument nun definitiv in der Ver• 
fassung verankern - sosehr und von Herzen gern man 
natürlich eine andere Lösung lieber sähe. Aber es ist nicht 
realistisch. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Diese Abstim
mung gilt auch für Artikel 196. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 70 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••• 43 Stimmen 

Präsident {Binder Max, erster Vizepräsident): Die Behand
lung von Artikel 112b wird ausgesetzt, da der Vertreter der 
Minderheiten I und II, Herr Gross Jost, im Moment unab
kömmlich ist. 
Wir sind mit diesem Geschäft stark im Verzug. Wir werden 
am Montag eine Bürositzung durchführen und Ihnen dann 
für die Sitzungen von Dienstag bis Freitag der dritten Sessi
onswoche ein neues Programm vorlegen. 
Noch eine Mitteilung: Ich darf unserem Kollegen Hans Kauf
mann zum Geburtstag gratulieren. Wir wünschen Ihm einen 
schönen Geburtstag und alles Gute im neuen Lebensjahr. 
(Beifall) 

Die Beratung dieses Gsschäftes wird unterbrochen 
Le debst sur cet objst est intsrrompu 

Schluss der Sitzung um 12.35 Uhr 
La sesnce est lsves s 12 h 35 
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1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Autgabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrite federal concemant la reforme de la perequa
tlon flnanclere et de la repartHlon des täches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art.112b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
.... und die Grundsätze und Kriterien fest. 

Antrag der Minderheit I 
(Gross Jost, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-JQrg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Abs. 2, 3 
Streichen 

Antrag der Minderheit II 
(Gross Jost, Bühlmann, Egerszegi, Fässler, Fehr Hans-Jürg, 
Goll, Marietan, Marti Werner, Müller Erich, Rossini, Strahm} 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wird} 
Abs. 3 
.... fest. Es gewährleistet, dass die Verletzung seiner Bestim
mungen durch kantonale Verfügungen in letzter Instanz vor 
dem Bundesgericht gerügt werden kann. 

Antrag Bruderer 
Abs. 1 
Der Bund fördert die Eingliederung und Selbstbestimmung 
Invalider durch die Ausrichtung von Geld• und Sachleistun• 
gen. Zu diesem Zweck kann er Mittel der lnvalidenversiche• 
rung verwenden. 
Schriftliche BegrDndung 
Im Sinne der Bemühungen zur Behindertengleichstellung 
wie auch im Hinblick auf die Finanzfolgen fOr die Sozialsys
teme ist es im allgemeinen Interesse, dass typische Behin
dertenkarrieren «Sonderschule, Heim/Werkstätte, Rente» wo 
immer möglich verhindert werden. Hier hat der Bund eine 
zentrale Aufgabe. Mit der Invalidenversicherung steht ihm 
ein Arbeitsinstrument zur Verfügung, welches namentlich 
(Zweckartikel) die Förderung einer eigenverantwortlichen 
und selbstbestimmten Lebensführung als Ziel nennt. 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Eventualantrag Graf 
(zum Antrag der Minderheit 1) 
Abs.2 
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Die Kantone fördern die Eingliederung Behinderter, nament
lich durch Beiträge an den Bau und den Betrieb von Institu
tionen, die dem Wohnen und dem Arbeiten dienen, sowie an 
gleichwertige integrative Massnahmen. 
Schriftliche BegrDndung 
Im Sinne der Bemühungen zur Behindertengleichstellung 
wie auch im Hinblick auf die Finanzfolgen fOr die Sozialsys
teme ist es im allgemeinen Interesse, dass typische Behin
dertenkarrieren «Sonderschule, Heim/Werkstatt, Rente" wo 
immer möglich verhindert werden. Eingliederung von Men
schen mit Behinderungen kann nicht gelingen, wenn sie ein
seitig auf Institutionen ausgerichtet wird. Menschen mit 
schweren Behinderungen sind eine eigenverantwortliche 
und selbstbestlmmte Lebensführung sowie eine Erwerbstä
tigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt nur möglich, wenn sie 
auf entsprechende Assistenzleistungen zurückgreifen kön
nen. An der Erreichung dieses Zieles sollen auch die Kan
tone arbeiten. 

Art.112b 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 3 
La loi fixe les objectifs, les principes et les criteres d'integra
tion des invalides. 

Proposition de Ja minorite I 
(Gross Jost, Berberat, BQhlmann, Fässler, Fehr Hans.Jürg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Al.2, 3 
Biffer 

Proposition de Ja mlnorite II 
(Gross Jost, Bühlmann, Egerszegi, Fässler, Fehr Hans-Jürg, 
Goll, Marietan, Marti Werner, MQller Erich, Rossini, Strahm) 
(au cas ou la propositlon de la minorite I serait rejetee) 
Al.3 
.... des invalides. Elle garantit que le grief de la violation de 
ses dispositions par des decisions cantonales peut Atre 
examine sur recours en derniere instance par le Tribunal 
federal. 

Proposition Bruderer 
Al. 1 
La Confederatlon favorise !'Integration et l'autonomie des 
invalides par des prestations en especes et en nature. 
Elle peut utiliser a cette fin les ressources financieres de 
l'assurance-invalidite. 
Developpement par ecrit 
Eu egard aux efforts consentis en faveur de l'egalite des 
handicapes, mals aussi aux depenses que doivent supporter 
les assurances sociales, l'interAt de tous est d'eviter autant 
que possible que les handicapes soient cantonnes au cur
sus habituel uinstitution specialisee, home/atelier, rente». II 
appartient ici a la Confederatlon de jouer un röle central, 
d'autant qu'elle dispose avec l'assurance-invalidite d'un Ins
trument qui a notamment pour vocation d'encourager une 
vle autonome et responsable. 

Proposition subsldiaire Graf 
(a la propositlon de la mlnorlte 1) 
Al.2 
Les cantons encouragent !'Integration des handicapes, no
tamment par des contributions destinees a la constructlon et 
a l'exploltation d'institutions visant a leur procurer un loge
ment et un travail ainsl qu'a des mesures d'integration de 
mAme nature. 
Developpement par ecrit 
Dans le cadre, d'une part, des efforts vlsant a mettre les per
sonnes handlcapes sur un pled d'egalite, et compte tenu, 
d'autre part, des consequences financieres pour le systeme 
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social, l'interet general voudralt qu'il soit evite autant que 
possible aux handicapes de suivre la «carriere„ typique qui 
les mene de l'ecole speciale vers l'atelier/foyer puis vers la 
rente. La reinsertion des handicapes est vouee a l'echec si 
eile est axee uniquement sur les institutions. Les personnes 
souffrant de serieux handicaps ne peuvent se prendre en 
charge completement, gagner leur autonomie ou trouver un 
emploi sur le marche du travail que si elles peuvent compter 
sur les prestations d'assistance en question. Les cantons 
doivent etre amenes a realiser cet objectif egalement. 

Gross Jost (S, TG): Ich stelle Ihnen hier für diesen sehr 
wichtigen Sozialbereich des neuen Finanzausgleichs im 
Hauptantrag das Begehren, die kollektiven IV-Leistungen für 
Bau- und Betriebsbeiträge für Behinderteneinrichtungen als 
Bundessache zu belassen. 
Kollektive und individuelle IV-Leistungen sind ein Gesamt
system, ein funktionierendes Integrationssystem. Die wach
sende lnvaliditätsquote macht uns allen grosse Sorgen. Die 
Strategie kann nur sein, das Primat der Wiedereingliederung 
wiederherzustellen. Aber wie wollen Sie dieses Ziel errei
chen, wenn Sie die Organisations- und die Finanzkompe
tenz für Wiedereingliederungsmassnahmen einerseits und 
Rentenleistungen andererseits auseinander reissen? Ein 
Fundamentalsatz staatlicher Effizienz wird meines Erach
tens missachtet, wenn Sie denjenigen, die zahlen müssen -
nämlich Ober Renten -, die Zuständigkeit entziehen, durch 
präventive und rehabilitative Massnahmen Berentung abzu
wenden. Sie setzen - damit meine ich die Mehrheit - einen 
völlig falschen wirtschaftlichen Anreiz. Ich frage Sie: Warum 
soll ein Kanton in die Wiedereingliederung behinderter Men
schen investieren, wenn ihm der Bund die Berentung ab
nimmt? Es ist aber ebenso die Preisgabe einer sozialversi
cherungsrechtlichen Errungenschaft, um die uns viele Staa
ten beneiden. Wiedereingliederung ist in unserem Rechts
system nämlich ein individueller Rechtsanspruch; sie ist 
keine Bedarfsleistung nach Ermessen, sie ist kein Almosen 
in irgendeinem Sozialhilfesystem, zersplittert in 26 verschie
dene kantonale Systeme. 
Eine einheitliche Sicherung des materiellen Existenzbedarfs 
für betagte und behinderte Menschen in der Schweiz würde, 
wenn Sie der Mehrheit folgen, aufgegeben. Damit würde ein 
Stück weit auch die in Artikel 8 der Bundesverfassung und 
im Behindertengleichstellungsgesetz angestrebte Rechtspo
sition Behinderter - vor allem das Diskriminierungsverbot, 
das Gleichstellungsgebot, das Recht auf persönliche Le
bensgestaltung, wie wir es in der 4. Revision des lnvaliden
versicherungsgesetzes verankert haben - der föderalisti
schen Vielfalt und letztlich dem Geld geopfert. Die behinder
ten Menschen werden so zur finanziellen Manövriermasse 
einer globale!!. Umverteilungsstrategle. 
Opfer dieser Ubung werden nicht nur behinderte Menschen 
sein, sondern auch Institutionen, nämlich regionale Einrich
tungen der Behindertenrehabilitation, z. B. die EPI in Zürich, 
die im He<!ring angehört wurde. Deren Defizite werden, das 
ist meine Uberzeugung, dramatisch ansteigen, sobald auch 
nur einige Kantone ihre Betriebsbeiträge fOr untergebrachte 
Patientinnen nicht mehr bezahlen. Das Problem sind nicht 
die pflichtbewussten, sondern die pflichtvergessenen Kan
tone. 
Die bestehenden interkantonalen Heimvereinbarungen sind 
ein Beispiel für den oft nicht funktionierenden Lastenaus
gleich. Im schlechtesten Fall müssten Eltern ihre Kinder aus 
ausserkantonalen Behinderteneinrichtungen zurücknehmen, 
weil sie entweder mit hohen Kostenrückgriffen des Wohn
sitzkantons oder gar mit Zahlungsverweigerung konfrontiert 
wären. 
Vor allem die mittleren und grossen Kantone werden mit 
neuen, hohen sozialen Zentrumslasten konfrontiert sein. Im 
schlechtesten Fall werden wertvolle Einrichtungen sterben, 
ich erinnere hier auch an das Schicksal von Einrichtungen in 
der Drogenrehabilitation, wegen der restriktiven Praxis bei 
den kollektiven IV-Leistungen. 
Man wird einwenden, man könne nicht alles auf Verfassungs• 
stufe regeln. Das Gesetz wird dafür sorgen, dass Rechtsan-
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sprüche auf Wiedereingliederung durchgesetzt werden kön
nen. Das ist eigentlich auch das Versprechen in der Bot• 
schaft des Bundesrates, wo auf Seite 2441 wörtlich ausge
führt wird: «Invaliden, Behindertenorganisationen und Be
hinderteninstitutionen steht nötigenfalls der Rechtsweg offen, 
um die Zielerreichung durchzusetzen ... 
Die Realität aber ist ernüchternd, wie sich aus zwei Berich
ten der Verwaltung ergibt. Die staatsrechtliche Beschwerde 
steht, wenn Oberhaupt, nur den betroffenen Institutionen zu, 
soweit diskriminierende Erlasse von der kantonalen Subven
tionsberechtigung ausschliessen. Behinderten steht jeden
falls auf Bundesebene die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
nicht zu. Ein Rechtsmittel gegen staatliche - sprich: kanto
nale - Untätigkeit gibt es bekanntlich nicht. Interkantonale 
Heimvereinbarungen haben in der Regel keine Recht set
zenden Bestimmungen, den Klageweg können demgemäss 
nur die Kantone in Anspruch nehmen. 
Das hat mich zum Eventualantrag der Minderheit II motiviert, 
der Ihnen in einer auch von der Verwaltung beeinflussten 
Fassung vorliegt. Das Gesetz soll nämlich wenigstens ge
währleisten, dass auf Bundesebene, nämlich auf der Ebene 
des Bundesgerichtes, der richterliche Rechtsschutz gewähr
leistet ist. Dieser Antrag ist nur sehr knapp, mit Stlchent• 
scheid des Präsidenten, abgelehnt worden und hat Unter• 
stQtzung in mehreren, auch bürgerlichen Fraktionen gefun
den. 
Die Kantonalisierung dieser kollektiven lnvalidenhilfe wird -
das wissen Sie - von allen Dachorganisationen der Behin
derten vehement bekämpft. Sie wissen auch, dass innert 
kürzester Zeit eine Petition mit 178 000 Unterschriften gegen 
eine Kantonalisierung zustande gekommen ist. Eine solche 
Vorlage - da müssen Sie sich keine Illusionen machen - ist 
in der obligatorischen Volksabstimmung hochgradig gefähr
det. Es wäre deshalb zumindest staatspolitisch weise, wenn 
Sie dem Eventualantrag für einen verbesserten Rechts
schutz zustimmen würden. 
Ich bitte Sie, dem Hauptantrag auf Streichung zuzustimmen 
und beim Eventualantrag wenigstens dieses kleine Signal 
für einen verbesserten Rechtsschutz der Institutionen und 
der Betroffenen zu setzen. 

Laubacher Otto (V, LU): Im Artikel 112b hat man, so meine 
ich, eine brauchbare Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen gefunden. Der Bund richtet Geld• und Sachleis
tungen aus, und die Kantone fördern die Eingliederung 
durch Beiträge an den Bau und den Betrieb von Institutio
nen, die dem Wohnen, der Integration und dem Arbeiten die
nen. Den Kantonen lässt man dann auch die Freiheit, 
interkantonale Lösungen zu treffen. 
Den Lösungen, wie sie die Mehrheit vorsieht, können wir zu
stimmen. Die Minderheit 1 (Gross Jost) lehnen wir ab; eben
so werden wir dem Eventualantrag der Minderheit II nicht zu
stimmen. Wir unterstützen die Mehrheit. 

Rosalnl Stephane (S, VS): Je ne reviens pas sur tous les 
elements qui ont ete developpes a l'article 112a et a d'autres 
articles concernant cette relatlon avec les cantons. Je ne re
prends pas non plus les points que M. Gross Jost a develop
pes. Mais, au nom de groupe socialiste, j'aimerais insister 
sur un ou deux points pour justifier et motiver notre soutlen a 
la proposition de minorite 1 (Gross Jost) et, le cas echeant, a 
la proposition subsidiaire de minorite II (Gross Jost). 
Notre remarque principale concerne toute la relation a ce 
tiers secteur et a la complementarite Confederation/cantons/ 
communes qui, aujourd'hui, fonctionne. Et si elle fonctionne, 
c'est simplement parce qu'il y a eu, entre les quatre parte
naires, les partenaires lnstltutionnels prives et les trois ni
veaux institutionnels publics, le developpement d'une pra
tique, de synergies et toute une serie d'efforts de coordina
tion, d'harmonisation qui ont ete developpes, finaUses de
puis deux ou trois ans, avec la mise sur pied d'une 
planificatlon. Cette planificatlon integre aussi blen des ele
ments cantonaux qu'lntercantonaux. Cette planificatlon pilo
tee par l'OFAS a ete mise en oeuvre, je dirai, dans un 
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processus constructlf, avec un premler essai qui a ete rea
menage, corrige. D'autres tentatives sont en cours et, a 
l'exemple de la Conference romande des affaires sanltaires 
et sociales qui a fait etudier ce processus de planification, on 
se rend compte que cette planification est extr~mement im
portante: elle s'ameliore en termes qualitatifs et eile est veri
tablement un outil essential au pilotage, non seulement aux 
niveaux cantonal et intercantonal, mais aussl au nlveau de la 
coherence nationale. Je crois qu'on a ici, comme dans 
d'autres domalnes, une situation qui, malgre la repartition 
des täches sur plusieurs niveaux institutionnels, fonctionne 
blen. 
Alors, pourquoi changer quelque chose qui se construit et 
qui fonctionne blen? Cela nous pose un probleme, d'autant 
plus que, par consequent, cela genere des craintes, des in
certitudes. Et comme cela a ete dit tout a !'heure, cela ge
nere aussi des oppositlons qui pourraient mettre en peril 
l'ensemble du paquet. Par consequent et comme je l'ai deja 
dit, pourquoi changer ce qui fonctionne bien ici? II y a verita
blement une dynamique qui est en cours; elle est construc
tive et positive. II taut la soutenir. 
Je vous invite par consequent pour le faire a suivre la mino
rite 1, ou, au cas ou la proposition de la minorlte I serait reje
tee, la minorite II. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Ich schicke voraus, 
dass die Mehrheit der FDP-Fraktion den Antrag der Minder
heit 1 (Gross Jost) ablehnt. den Eventualantrag der Minder
heit II (Gross Jost) aber unterstützt. 
Dieser Teil der Vorlage ist zu einem sehr umstrittenen Kern
punkt geworden. Die Umsetzung - ich gebe das offen zu -
bereitet uns grosse Sorgen. Tatsache ist, wie ich letztes Mal 
schon sagte, dass die schwachen Glieder unserer Gemein
schaft auf unsere Unterstützung angewiesen sind, und dazu 
gehören insbesondere auch die Behinderten. Sie brauchen 
nicht einfach unseren Schutz, unsere finanzielle Unterstüt• 
zung: Sie sind angewiesen auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, 
aber auch Gerechtigkeit - Gerechtigkeit in allen Landestei
len, in allen Kantonen, interkantonal und überregional. Dazu 
sind wir nicht nur gesetzlich, sondern auch menschlich ver
pflichtet Dank unserer Sozialwerke ist dieser Stand heute 
erreicht, und nun - das sehen wir - wird ein Teil dieser Si
cherheit den Kantonen übertragen. Es- sind die Beiträge an 
IV-Institutionen für den Bau und Betrieb von Helmen und 
Wohnstätten. Die Akzeptanz dator ist unseres Erachtens 
nicht von vorneherein klar gegeben. Die Frage lautet, ob die 
Kantone willens und fähig sind, diese Aufgabe weiterzufüh• 
ren. 
Wir haben nach Lösungen gesucht, diesen Teil mit anderen 
Aufgaben auszutauschen, haben aber erkannt, dass es 
schwierig ist, die Vorlage umzugestalten, denn es ist ein 
Werk, das während Jahren entstanden, das mit den Kanto
nen abgesprochen und austariert worden ist Es ist deshalb 
nicht möglich, hier einfach einen Teil herauszubrechen. Das 
heisst aber für uns ganz klar, dass wir diesen Teil mit zusätz• 
lichen Auflagen absichern und Übergangsbestimmungen 
aufnehmen, die die Übertragung dieser Aufgaben wirklich 
garantieren. Fundamentalopposition ist nicht unsere Sache. 
Wir sind bereit, hier Lösungen zu suchen, um den Behinder
ten diese Sicherheit weiter zu geben. So setzen wir uns da
für ein, dass das Gesetz die Ziele und Kriterien für die 
Eingliederung Behinderter festlegt und dass die Verletzung 
dieser Bestimmungen durch kantonale Verordnungen in letz• 
ter Instanz auch vor Bundesgericht gerügt werden kann, wie 
das der Eventualantrag der Minderheit II (Gross Jost) ja will. 
Daraus spricht ein enormes Misstrauen gegenüber den Kan
tonen, ob sie dafür die vorgesehenen Gelder Oberhaupt 
auch einsetzen werden. Dieses Misstrauen beruht einerseits 
auf Erfahrungen, die in gewissen Kantonen gemacht worden 
sind. Erinnern Sie sich - das wurde hier auch schon gesagt -
an die Übertragung der Suchttherapie-Institutionen, die aus 
der IV herausgelöst und den Kantonen zur Weiterfinanzie
rung übertragen worden sind. Dieser lransfer wurde schritt· 
llch abgemacht, der Termin - nach Druck aus diesem Par-
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lament - verschoben; aber es gibt immer noch Kantone, die 
diese Aufgabe nicht übernommen haben, und es gibt 
Institutionen, die in enormen Schwierigkeiten sind und sogar 
vor der Schliessung stehen. Ebenfalls nicht förderlich war 
der Umstand, dass wir in der neuen Interkantonalen Heim
vereinbarung den Satz gefunden haben, dass sich die Kan
tone weigern, weitere Aufgaben aus der IV zu Oberneh
men - und das in einer Situation, wo wir gerade über den 
Transfer solcher Aufgaben diskutieren! 
Die Mehrheit der FDP-Fraktion sagt trotzdem Ja zu einer 
solchen Entflechtung, aber auch Ja zu ganz klaren Über
gangsbestimmungen und zu der Klagemöglichkeit. Wir stär
ken damit die Stellung der Kantone. Die Kantone haben es 
nun in der Hand, hier Farbe zu bekennen und jetzt nicht ein
fach zuzuwarten, bis sie dazu verknurrt werden, sondern ak
tiv zu zeigen, dass sie wirklich wlllens sind, die hier vor
gegebenen Mittel einzusetzen und die hier übertragenen 
Aufgaben zu Obernehmen, dass sie bereit sind, die Anstren
gungen für die Stellung der Behinderten, fOr Ihre Förderung 
und für ihr Wohlsein nicht einfach aufzuschieben, sondern -
zusammen mit ihren Parlamenten - aktiv weiterzugestalten. 
Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich Sie, der Mehrheit zu 
folgen und in Artikel 112b Absatz 3 dem Eventualantrag der 
Minderheit II (Gross Jost) zuzustimmen. 

Leu Josef (C, LU): Im Sinne unserer bisherigen Haltung und 
Argumentation bitte ich Sie, bei Artikel 112b mit der Mehrheit 
der vorberatenden Kommission zu stimmen. Mit dem wichti
gen Absatz 2 von Artikel 112b hat es der Bundesgesetzge
ber in der Hand, die Kantone zu einem gewissen Standard 
zu verpflichten, wenn dies nötig sein sollte. 
Ich bitte Sie also, klar der Mehrheit Ihrer Kommission zu fol
gen. 

Graf Maya (G, BL): Wir haben es hier mit einem zentralen 
Punkt des neuen Finanzausgleiches zu tun - und auch mit 
einem der umstrittensten Punkte. FOr die grüne Fraktion ist 
klar: Die Förderung der Integration von Menschen mit einer 
Behinderung ist und bleibt eine nationale Aufgabe. Was hier 
nun die Mehrheit beantragt, ist etwas ganz anderes. Nach 
der Mehrheit sollen die Institutionen ausschliesslich durch 
die Kantone finanziert werden. Kollektive IV-Leistungen für 
Behinderteneinrichtungen und -Institutionen werden wegfal· 
len. 
Die Kantonalisierung wird keine qualitative Verbesserung 
bedeuten. Anstelle einer nationalen Behindertenpolitik wer
den zukünftig 26 kantonale Konzepte entstehen. Dadurch 
dürfte auch die in der Bundesverfassung gewährleistete Nie
derlassungsfreiheit der meisten Menschen mit Behinderung 
noch mehr eingeschränkt werden. Es ist in diesem Bereich 
heute schon schwierig. Sie haben es gehört: 178 000 Men
schen in diesem Land wehren sich mit einer Petition genau 
gegen diesen Paragraphen. Sie möchten, dass die heutige 
Behindertenpolitik nationale Aufgabe bleibt. Dies hat sich 
seit Jahren bewährt und ist auch finanztechnisch Oberlegen. 
Die Petition verlangt - und das ist wichtig zu wissen - eine 
Gleichbehandlung aller Menschen mit Behinderungen und 
vor allem mit schweren Behinderungen, welche teilweise ihr 
Leben lang in Institutionen leben und arbeiten müssen, eine 
Gleichbehandlung in allen Teilen dieses Landes. 
Wir werden also als grüne Fraktion den Antrag der Minder
heit I auf Streichung von Absatz 2 unterstützen. Ich möchte 
hinzufügen, dass wir Sie im Falle einer Streichung - wenn 
also der Antrag der Minderheit I durchkommt, was wir hof
fen - bitten, dass Sie auch meinem Eventualantrag zu Arti
kel 112b zustimmen. Dieser Antrag will, dass Absatz 2, wie 
er vom Bundesrat vorgelegt wurde, noch mit dem Zusatz «so
wie an gleichwertige integrative Massnahmen» ergänzt wird. 
Was soll dieser Zusatz? Im Sinne der Bemühungen zur Be
hindertengleichstellung wie auch Im Hinblick auf die finan
ziellen Folgen für das Sozialsystem ist es In unser aller 
Interesse, dass die typische Behindertenkarrieren «Sonder
schule, Helm/Werkstatt, Rente» wo immer möglich verhin
dert wird. Die Eingliederung von Menschen mit Behinde-
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rungen kann aber nicht gelingen, wenn sie nur einseitig auf 
Institutionen ausgerichtet wird. Menschen mit schweren Be
hinderungen sind eine eigenverantwortliche und selbstbe
stimmte Lebensführung sowie die Erwerbstätigkeit im allge
meinen Arbeitsmarkt aber nur möglich, wenn entsprechende 
Assistenzleistungen da sind. An der Erreichung dieses Zie
les sollten die Kantone arbeiten, falls sie dafür zuständig 
bleiben. 
Darum ist es wichtig, dass in Absatz 2 ergänzt wird, «sowie 
an gleichwertige integrative Massnahmen», damit es nicht 
alleine auf die Institutionen ausgerichtet ist. 
Bei Absatz 3 wird die grüne Fraktion den Antrag der Minder
heit II (Gross Jost) unterstützen. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Ce nou
vel article regle l'encouragement de l'integration des inva
lides. L:alinea 1er ne pose pas de problemes: «La Confede
ration encourage l'integration.» A l'article 112b alinea 2, ce 
sont les cantons qui prennent la responsabilite de la cons
truction et de l'exploitation d'institutions visant a heberger les 
invalides. 
La minorite 1 (Gross Jost) veut maintenir le systeme actuel 
selon lequel la Confederation raste partenaire du finance
ment de ces institutions. Ceci correspond a la proposition de 
minorite II (Rossini) a l'article 112 alinea 6. II semble quand 
mäme qu'il y ait un manque de confiance envers nos gouver
nements cantonaux pour la gestion de ces etablissements 
alors qu'ils se sont declares präts a assumer cette täche. 
C'est finalement par 17 voix contre 9 que la commission 
vous propose de maintenir les alineas 2 et 3 a l'article 112b. 
Quanta la proposition subsidiaire de minorite II (Gross Jost), 
il y a eu egalite des voix et c'est avec la voix preponderante 
du president que la commission vous propose de suivre la 
proposition de sa majorite. 
En ce qui concerne la proposition Graf, je vous propose ega
lement de la rejeter; alle jette un tout petit peu de flou, elle 
n'est pas precise. 
Je vous propose donc de suivre la majorite de la commis
sion sur l'ensemble de ces alineas. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Wir kom
men hier ohne Zweifel zu einer der grundsätzlichsten Fragen 
dieses Finanzausgleichs, und entsprechend hat sich auch 
die Kommission vertieft damit befasst. Wo liegen nun die 
Gründe? 
Ich habe Ihnen schon einmal gesagt: Die Eingliederung und 
auch eine angemessene Eingliederung in die Berufswelt 
sind eine grosse Leistung der Gesellschaft für die Betroffe
nen. Diese Spezialisierung führt natürlich zu einer Aufsplitte
rung der einzelnen Tätigkeiten. Das Epilepsiezentrum, wie 
es Herr Gross erwähnt hat, ist gerade ein Beispiel dafür, 
dass es eben ein sehr spezialisiertes Heim und eine sehr 
spezialisierte Institution ist und dass die Eingewiesenen 
auch praktisch aus der ganzen Schweiz kommen können. 
Wenn es zu einer solchen Spezialisierung kommt, ist es 
eben sinnvoll, dass hier die Kantone die entsprechend Be
troffenen in die richtigen Institutionen geben. Aber aufgrund 
der definierbaren wirtschaftlichen Grösse können nicht x-be
liebig solche Ausbildungs- und Eingliederungsstätten in je
dem Kanton geschaffen werden. Es braucht eine gewisse 
Grösse für eine solche Spezialklinik oder Ausbildungsstätte -
was das auch immer heisst. 
Der Bund betreibt selber keine solchen Eingliederungsstät
ten; sie sind bereits heute kantonalisiert. Zur Gefahr, dass 
sich hier die Kantone nicht finden, muss ich Ihnen entgegen
halten: Wir haben die Vereinbarung vom 13. Dezember 
2002, wo die Kantone die Interkantonale Vereinbarung für 
soziale Einrichtungen beschlossen haben und damit den 
Tatbeweis, den Bau und den Betrieb im kantonalen Rahmen, 
aber auch in kantonaler Zusammenarbeit zu bewerkstelli
gen, vorgelegt haben. Also sollten die Befürchtungen hier et
was zurückgenommen werden. Das ist der Tatbeweis der 
Kantone, dass sie trotz dieser Spezialisierung dieser Ange
legenheit nachkommen. Das war auch die Überlegung, wes-
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halb die Kommission mit 17 zu 9 Stimmen sehr klar diesen 
Absatz 2 in der Vorlage behalten will. 
Zu Absatz 3, das sehen Sie auf der Fahne, hat die Kommis
sion einen Zusatz zu der Fassung des Ständerates bzw. des 
Bundesrates beschlossen, indem sie festhält, dass nicht nur 
die Grundsätze, sondern auch die Kriterien im Gesetz zu re
geln sind. Das ist eine weitere Massnahme, diese Kriterien, 
die die Kantone dann zu erfüllen haben, in der Bundesge
setzgebung aufzunehmen. 
Damit haben wir einen Grossteil der Befürchtungen weg
geräumt, und auch in diesem Punkt hat die Kommission mit 
14 zu 9 Stimmen sehr klar entschieden, diese Kriterien auf
zunehmen. Sie hat den Antrag auf Streichung von Absatz 3 
ebenfalls klar abgelehnt, mit 17 zu 9 Stimmen. 
Was nun die Gewährleistung der Anfechtung einer kantona
len Verfügung vor dem Bundesgericht angeht: Hier war die 
Kommission, wie Herr Gross gesagt hat, tatsächlich gespal
ten. Es stellte sich hier die Frage: Will man diese Möglichkeit 
schaffen, dass der Betroffene vor bundesgerichtlicher In
stanz seine Interessen vertreten kann? Ich habe da den 
Stichentscheid geben müssen. 
Ich überlasse den Entscheid angesichts des Kommissions
ergebnisses auch dem Parlament. 

Gross Jost (S, TG): Herr Weyeneth, das Problem besteht ja 
darin: Wenn kleine oder mittlere Kantone einer solchen 
Heimvereinbarung nicht beitreten und beispielsweise die 
bisher dort untergebrachten Kinder oder die Behinderten in 
dieser Institution nicht mehr aufgenommen werden, ist dies 
eine konkrete Benachteiligung jener Menschen, die in klei
nen oder mittleren Kantonen eben nicht über diese speziali
sierten Einrichtungen verfügen. 
Welchen Rechtsschutz hat dann beispielsweise ein solches 
betroffenes behindertes Kind, wenn der Wohnsitzkanton 
nicht bereit ist, sich einer solchen Vereinbarung anzuschlies
sen und einen gewissen Anteil dieser Kosten zu überneh
men? 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Den 
Rechtsanspruch des Betroffenen ersehen wir in Absatz 3, 
wo das Gesetz eben die Kantone anhält, die Institutionen 
bereitzustellen bzw. die richtige Einweisung des Betroffenen 
in eine ausserhalb des Kantons befindliche Eingliederungs
stätte vorzunehmen. Das legt das Bundesgesetz mit dem 
Zusatz in Absatz 3 fest. Das scheint uns vom Bund aus eine 
hinreichende Massnahme darzustellen, um den Betroffenen 
bei einer allfälligen Vernachlässigung der Interessen durch 
den entsprechenden Kanton gerecht zu werden. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Herr Weyeneth, ich hätte eine 
Frage: Ist es nicht so, dass gerade beim vorhin von Herrn 
Gross Jost angesprochenen Problem, nämlich wenn Kan
tone bei einer Vereinbarung nicht mitmachen, wir mit einer 
referendumsfähigen Allgemeinverbindlichkeitserklärung -
und ohne Bundesgericht - eben solche Kantone verpflichten 
können, sich dieser Vereinbarung zu unterstellen? 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Ja, grund
sätzlich haben Sie Recht, Herr Zuppiger. Nur haben wir ganz 
klar festgestellt, dass die Allgemeinverbindlichkeit nicht vom 
Bund aus befohlen werden kann, sondern nur auf Antrag der 
Kantone. Zur Frage: Derjenige Kanton, der die Aufnahme in 
eine spezielle Eingliederungsstätte eines anderen Kantons 
verweigert, der Ihnen keine adäquate Möglichkeit ausser
halb des Kantons geben will, klagt nun sicher nicht. Klagen 
würden diejenigen Kantone, die solche Institutionen führen, 
die nicht ausgelastet sind, weil andere Kantone diese Spe
zialisierung nicht benützen. Das wäre denkbar als Lösungs
ansatz bezüglich der Allgemeinverbindlichkeit. Das ist natür
lich so möglich; es gibt die Möglichkeit der Verpflichtung zu 
partizipieren. 

Graf Maya (G, BL): Herr Weyeneth, schauen Sie, wir spre
chen schon über Allgemeinverbindlichkeiten, wie wir die 
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Kantone dazu verpflichten können, Ich habe mir die Mühe 
genommen, wirklich alle Ihre Protokolle zu lesen, alle Unter• 
lagen durchzugehen, und ich habe Ihnen gut zugehört. Kön
nen Sie mir noch einmal sagen: Welches ist der konkrete 
Vorteil für die betroffenen Menschen, wenn wir jetzt diese 
Kantonallsierung Im Behindertenbereich vornehmen? Was 
haben die betroffenen Menschen konkret für Vorteile? Was 
hat die Gesellschaft für Vorteile, und welches sind die fi• 
nanzpolitischen Vorteile? Ich sehe keine! 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Das mag 
aus Ihrer Optik zutreffen. Wir sehen die Vorteile - ich habe 
es eingangs erwähnt - in der hochgradigen Spezialisierung, 
die nicht einzeln kantonal geregelt werden kann und die 
auch nicht vom Bund geregelt wird, weil er bisher selber 
keine solchen Heime geführt hat. Es hat sich immer eine In• 
stitution gebildet, und es werden sich auch bei einer Weiter
entwicklung weiterhin solche bilden. Sie werden sich Immer 
primär auf die kantonale Fürsorgegesetzgebung abstützen, 
und die meisten Kantone, die solche Helme betreiben oder 
nur bewilligen und von Dritten betreiben lassen, geniessen 
die Defizitdeckung des entsprechenden Kantons. Das ist die 
finanzielle Angelegenheit. 
Nun ist der Vorteil der, dass wir - ich habe es gesagt - den 
Link mit dem allgemeinen Erziehungswesen machen, wo der 
Kanton über wesentlich mehr Know-how bei der Eingliede• 
rung verfügt, weil Bildungs• und Erziehungsfragen Sache 
der Kantone sind. Der Bund verfügt in diesen Ausbildungs
fragen praktisch über kein Know-how, zumindest nicht auf 
der Grund• und Volksschulstufe. Deshalb ist ja die Verlage
rung vom sozialen Bereich zum Bildungsbereich sinnvoll, 
und deshalb ist diese Massnahme, die Kantone In die Pflicht 
zu nehmen, diese Aufgabe zu erfüllen, zielgerichteter, als 
wenn man das weiterhin als Bundesaufgabe aufrechterhal• 
ten will. Ich sehe die gesellschaftspolitischen und die finanz
politischen Vorteile und vor allem die Vorteile, den Betrof
fenen dank der kantonalen Zusammenarbeit die richtige 
Ausbildung zuweisen zu können. 

Hess Peter (C, ZG): Als Vertreter eines kleinen Kantons 
wehre ich mich gegen die Unterstellung von Herrn Gross 
Jost und anderer Mitglieder seiner Fraktion, die kleinen Kan
tone würden im Falle der Umsetzung dieser Aufgabenneu
verteilung ihren Aufgaben nicht nachkommen. Ich halte hier 
fest: Es sind die kleinen Kantone, die wegen der überblick• 
baren Verhältnisse und der Bürgernähe Ihre Finanzen in 
Ordnung haben und durch interkantonale Zusammenarbeit 
ihre Aufgaben zweckgerlchtet und effizient ausführen. Ich 
versichere Ihnen, es sind die kleinen Kantone, die auch in 
diesen Fragen ihrer Verantwortung nachkommen werden. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Wir befinden uns hier bei einem 
Kernelement der Reform. Finanziell umfasst es ein sehr 
grosses Volumen von ungefähr 1,8 Milliarden Franken. Ich 
muss Ihnen sagen, wenn Sie sich hier nicht für die Kanto• 
nalisierung entscheiden, wird das Projekt nicht umsetzbar 
sein - das ist völlig klar-, weil dann die Finanzströme, die 
ganzen Berechnungen, nicht mehr stimmen, das Volumen 
nicht ausreicht und sich die Kantone von diesem partner
schaftlichen Projekt verabschieden werden. Ich muss umge• 
kehrt sagen, dass natürlich niemand in diesem lande will, 
dass die Aufgabe, um die es hier geht, nachher schlechter 
gelöst wird. Das Ist auch der Grund dafür, dass kein einziger 
Bereich derart intensiv bearbeitet worden ist wie jener der 
kollektiven IV-Leistungen. 
Bevor das Konzept vorlag, haben unzählige Sitzungen auf 
technischer und politischer Ebene stattgefunden, unter Ein
schluss auch der Direktbetroffenen. Wir sind der Meinung, 
das Resultat lasse sich sehen. Ich bin sogar der Meinung, 
wir gingen an die Grenzen dessen, was wir bei der Kantona
lisierung mit den flankierenden Massnahmen eigentlich noch 
verantworten können. Aber ich stehe dazu. Ich werde sogar 
noch weiter gehen und Ihnen nachher empfehlen, den Even• 
tualantrag Gross Jost anzunehmen, obwohl die Kommission 
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mit Stichentscheid anders entschieden hat - ich habe das 
alles noch einmal vertieft geprüft. 
Wir wissen, dass hier vor allem die Verbände opponieren. 
Ich fürchte, dass sie eigentlich die Chance nicht sehen, die 
in diesem Konzept hier liegt. Ich bin der Meinung, es werde 
hier zum Teil dramatisiert, vielleicht da und dort auch ein bis
schen polemisiert und viel behauptet. Es geht also über
haupt nicht darum, auf dem Buckel der Behinderten sparen 
zu wollen, sondern wir wollen auch hier versuchen, das Ge
samtsystem effizienter und wirksamer auszugestalten. 
Dafür gibt es einige Leitplanken: In Absatz 1 halten wir fest, 
dass der Bund für die individuellen Leistungen gemäss IVG 
die volle Verantwortung trägt. Das geht jetzt eigentlich in der 
Gegenrichtung nach oben; demzufolge entfallen die heuti
gen Kantonsbeiträge. In Absatz 2 halten wir fest, dass die 
Kantone die Eingliederung der Behinderten fördern, na
mentlich durch Beiträge an den Bau und den Betrieb der 
entsprechenden Institutionen. Das ist eben genau das, was 
unten, beim Kanton, in der Nähe ist, was er auch bestens 
beurteilen kann. Es geht aber nicht nur um eine Zustandig
keitsklausel, sondern es ist ein verfassungsrechtlicher Auf• 
trag an die Kantone. Ich gehe immer noch davon aus, dass 
es eine Pflicht für die Kantone Ist, wenn die Verfassung un
seren Kantonen etwas überbindet. Es ist nicht etwas, was 
sie dann nach Ihrem Gusto machen können oder auch nicht. 
Das wird auf dem Weg der Gesetzgebung zu präzisieren 
sein. 
Die Kantone werden hier auch zur Interkantonalen Zusam
menarbeit verpflichtet. Deshalb wird das, was man immer 
wieder behauptet, nämlich dass dann ein Flickenteppich von 
26 kantonalen Lösungen entstünde, nicht zutreffen. Es kann 
aber davon ausgegangen werden, dass vielleicht regional 
differenzierte, aber eben angepasste Lösungen zum Tragen 
kommen werden. Der Bundesgesetzgeber wird im Rahmen 
der zweiten Botschaft die Ziele und Grundsätze der Einglie
derung festlegen - Sie haben noch die Kriterien beigefügt, 
wir sind damit einverstanden -, wie das die Verfassung zu
handen des Gesetzgebers vorsieht. 
Im Übrigen sage ich noch einmal, dass zumindest diese Ge
setzentwürfe vorliegen sollten, wenn das Volk über das Ge
samte abstimmt. Es ist also keine Blackbox, sondern es soll 
Transparenz geschaffen werden. Stichworte zu diesem Ge
setz sind formelle und materielle Eingliederungsziele, die 
Begutachtung der kantonalen Konzepte durch ein Fachgre
mium, in dem auch die Behindertenorganisationen Einsitz 
nehmen sollen, schliesslich die Genehmigung der Eingliede
rungskonzepte durch den Bund. Dann Ist im Weiteren der 
Rechtsweg für die Organisationen, Institutionen und Invalide 
zu definieren, um die Zielerreichung auch durchsetzen zu 
können, gegebenenfalls auch gerichtlich. 
Wir haben dann weiter in der Bundesverfassung eine Über
gangsbestimmung, die der Ständerat in die Verfassung auf
genommen hat. Wir hätten sie lieber im Gesetz gesehen, 
aber wir wehren uns nicht dagegen, dass sie in der Verlas• 
sung ist, wenn das ein bisschen mehr Sicherheit beinhaltet. 
Dort wird festgehalten, dass die Kantone ab Inkrafttreten 
des neuen Konzeptes die bisherigen Leistungen der IV an 
Anstalten, Werkstätten und Wohnheime integral überneh
men, und zwar bis die genehmigten Konzepte bestehen, 
mindestens aber während einer gewissen Übergangsfrist. 
Die Kantone haben am 3. Januar dieses Jahres das Bei• 
trlttsverfahren zur Interkantonalen Vereinbarung für soziale 
Einrichtungen eröffnet. Das wird die Basis der künftigen Zu
sammenarbeit darstellen, und diese Vereinbarung, In Verbin• 
dung mit der interkantonalen Rahmenvereinbarung, wird 
auch für die Umsetzung dieses Konzeptes von zentraler Be
deutung sein. 
Nun sind hier einige Fragen gestellt und auch Ängste geäus
sert worden. Es ist zu Recht gesagt worden, dass ein inter
kantonaler Vertrag in diesem Bereich auf Antrag von 18 Kan• 
tonen allgemein verbindlich erklärt werden könne. Ich gehe 
aber davon aus, dass dieses letzte Mittel nicht nötig sein 
wird, weil ich der Meinung bin, dass alle Kantone erkennen 
werden, dass es von Vorteil, ja zwingend Ist, etwas zu tun. 
Wir werden weiter hinten noch über einen Zusatzantrag be-
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finden, dem wir zustimmen können, obschon er vom Stände
rat nicht beschlossen worden ist. Der Bundesrat wird das bei 
der Inkraftsetzung des Finanzausgleiches natürlich nur dann 
tun, wenn eine gewisse Gewissheit darüber besteht, dass 
die Kernelemente auch umgesetzt sind. Diese interkantona
len Vereinbarungen werden Elemente sein, die der Bundes
rat dann in seiner lnkraftsetzungsbeurteilung wird mitbe
rücksichtigen müssen. 
Nun wurde gefragt: Hat das Vorteile oder nicht? Wir sind der 
Meinung, dass das Bereiche sind, wo die Nähe der Behör
den zum Problem dazu führen wird, dass am Schluss aus 
dem Franken mehr herausgeholt wird. Wir versprechen uns 
auch einen verstärkten Einbezug der Betroffenen vor Ort. 
Wenn die Standards von oben vorgegeben werden müs
sen - das sind, ich weiss nicht, Personal pro Quadratmeter, 
etwas überspitzt gesagt-, führt das nie zu einer besonderen 
Bürgernähe. Wir glauben, dass hier unter Umständen sogar 
verbesserte, angepasste Leistungen mit dem gleichen Mit
teleinsatz erzielt werden können. Viele Bereiche, die nahe 
beim Bürger realisiert werden, belegen das. 
Wenn wir die Kantone nicht mehr als politisch fähig erach
ten, solche Probleme zu lösen, dann müssen wir das Ge
genteil von dem tun, was wir jetzt diskutieren. Dann müssen 
wir den Mut haben zu sagen: Liebe Kantone, ihr seid nicht 
mehr fähig, Spitäler zu führen; ihr seid nicht mehr fähig, Uni
versitäten zu führen; ihr seid nicht mehr fähig, Strassen zu 
bauen. Dann müssen wir sagen: Machen wir einen Einheits
staat mit Verwaltungsbezirken und eidgenössischen Gouver
neuren in den einzelnen Kantonen. Aber das wäre die 
Bankrotterklärung unseres Systems, und ich sehe nicht ein, 
dass die Kantone in diesem eher einfachen Bereich - vergli
chen mit einem Spitzenspital oder mit einer Universität -
dazu nicht in der Lage sein sollten. Und sollte ein Kanton 
bocken, dann sprechen Sie mit Ihren Parteikollegen in den 
Parlamenten dieser Kantone. 
Ich habe Ihnen letztes Mal gesagt, ich fühlte mich als Gross
rat - als sehr begeisterter Grossrat! - im Kanton Luzern 
nicht weniger fähig, ein Problem zu beurteilen, als nachher, 
als ich das Privileg hatte, Nationalrat sein zu dürfen. Unter
schätzen wir doch die demokratischen Mechanismen, In
strumente und Kompetenzen eines Kantons nicht. Das Geld 
werden die Kantone ja haben, weil wir eine Übung machen, 
bei der wir auch die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. 
Nun komme ich zu den besonderen Anträgen, zuerst zum 
Antrag Graf. Über den Begriff «Invalide» haben wir schon 
gesprochen. Wir sind der Meinung, der Begriff beinhalte 
auch eine inhaltliche Ausweitung. Ich sehe im Begriff «Inva
lide», solange wir eine Invalidenversicherung haben und 
dort den Begriff auch definieren, eigentlich keinen Nachteil. 
Wir sind also der Meinung, dass hier aus der Sicht der Kan
tone eine Ausweitung möglich wäre. 
Zum Eventualantrag Graf: Was sind «gleichwertige integra
tive Massnahmen»? Ich habe zugehört, aber es ist mir nicht 
ganz klar, auch nicht die Definition. Ich finde, wir sollten nicht 
zu viele unbestimmte Begriffe hineinnehmen. Ich darf aber 
sagen, dass natürlich auch im Rahmen der 4. IV-Revision -
Sie müssen immer das Ganze sehen - die eigenverantwort
liche, selbstbestimmte Lebensführung, d. h. eben die Inte
gration, vermehrt ermöglicht sein sollte, nicht zuletzt durch 
die Verdoppelung der Beträge der Hilflosenentschädigung 
für pflegebedürftige Behinderte usw. Sie haben ja das alles 
hier schon beschlossen. Sie haben schon einmal einen ähn
lichen Antrag abgelehnt. Ich habe ja Verständnis dafür, dass 
man verbessern will; aber das ist so nicht nötig. 
Zum Antrag Bruderer: Hier geht es um die Ergänzung be
züglich eigenverantwortlicher und selbstbestimmter Lebens
führung im ersten Absatz. Wir sind der Meinung, dass dieser 
Begriff der «Selbstbestimmung» nicht nötig ist, weil Sie das 
in der 4. IV-Revision - in Artikel 1 a des Behindertengeset
zes, in der gesetzlichen Regelung - festgeschrieben haben. 
Diese wird auf den 1. Januar 2004 in Kraft gesetzt werden -
die Referendumsfrist scheint ja ungenutzt zu verstreichen. 
Dort ist das nach unserer Meinung so festgeschrieben, dass 
man hier nicht auf der Verfassungsstufe nochmals nachdop
peln muss. 
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Jetzt komme ich noch zum Minderheitsantrag II (Gross 
Jost). Der Bundesrat steht nach wie vor zu seiner Aussage 
in der Botschaft, wonach der Rechtsweg für Behinderten
organisationen, Institutionen und Invalide zu definieren sein 
werde, um eben die Zielerreichung gemäss Rahmengesetz
gebung des Bundes gegebenenfalls auch gerichtlich durch
setzen zu können. Nun will die Minderheit Gross Jost den 
Absatz 3 ergänzen, wonach das Gesetz „gewährleistet, 
dass die Verletzung seiner Bestimmungen durch kantonale 
Verfügungen in letzter Instanz vor dem Bundesgericht ge
rügt werden kann». 
Der Beschwerdeweg an das Bundesgericht ist in Artikel 190 
der Bundesverfassung geregelt. Der Minderheitsantrag II 
stellt keine eigentliche Abweichung von diesem Artikel dar 
und wäre eigentlich entbehrlich. Aufgrund der Verfassungs
systematik regt man uns immer dazu an, eben solche «Dop
pelnennungen» - wenn Sie so wollen - zu vermeiden. Wir 
meinen also, dass es rein sachlich nicht nötig ist. 
Wir müssen jetzt, wenn ich noch etwas zum Rechtsweg sa
gen darf, zwei Fälle auseinander halten: Die Stellung derbe
hinderten Personen und die Stellung der Institutionen. 
Zu den Einzelpersonen - Entschuldigung, wenn ich das et
was ausführe, aber es geht mir darum, hier auch etwas Si
cherheit zu schaffen, weil ich natürlich daran interessiert bin, 
dass man diesen Befürchtungen begegnet, wo wir es mit 
dem Konzept vereinbaren können: Natürlich hängt die Stel
lung der Einzelpersonen von den Formulierungen der künfti
gen Rahmengesetze ab. Es muss dort genügend präzise 
formuliert sein, dass es im Einzelfall vor Bundesgericht auch 
angewendet werden kann. Die Arbeiten an diesem Gesetz 
sind im Gange. Nach der Vernehmlassung wird das Parla
ment dann die zweite NFA-Botschaft bekommen, und Sie 
werden dann hier wiederum zu entscheiden haben, wie um
fassend dieses Rahmengesetz auszugestalten ist. Wir 
möchten auch die Unterlagen zeitig vorlegen. 
Wenn Sie dem Eventualantrag der Minderheit II (Gross Jost) 
zustimmen, dann signalisieren Sie jetzt schon, dass Sie die
ses Rahmengesetz dereinst so ausgestalten wollen, dass es 
im Einzelfall vom Bundesgericht auch angewendet werden 
kann. Es versteht sich von selbst, dass in einem solchen Fall 
der Bundesrat bei den Gesetzgebungsarbeiten das im Sinne 
der Intention umsetzen würde. 
Zu den Institutionen: Hier bieten sich auf Gesetzesstufe ver
schiedene Optionen an, wie die rechtliche Stellung ausge
staltet werden könnte. Wir müssen nicht jetzt eine grosse 
Debatte darüber führen. Sie werden dann aber auch die nö
tigen Unterlagen frühzeitig - wir hoffen, schon zur Volksab
stimmung über die Verfassungsänderung - vorliegen haben. 
Ihr Antrag der Minderheit 1, Herr Gross Jost, wird vom Bun
desrat abgelehnt. Die Frage nach dem Rechtsschutz ist hin
gegen von grosser Bedeutung. Nach nochmaliger Reflexion 
und Diskussion mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern stemme ich mich nicht gegen Ihren Eventualantrag der 
Minderheit II, sondern möchte Ihnen sogar empfehlen, die
sem Eventualantrag der Minderheit II - mehr aus politischen 
Gründen als aus rechtlicher Sicht - zuzustimmen. Wie ge
sagt, man hätte das in der zweiten Botschaft regeln können, 
aber wenn Sie hier diesen Nagel einschlagen wollen, wider
setzt sich der Bundesrat nicht, im Gegenteil: Ich würde Ih
nen sogar empfehlen, dem Eventualantrag der Minderheit II 
(Gross Jost) zuzustimmen, Ihnen aber sehr dringend emp
fehlen, den Antrag der Minderheit 1 (Gross Jost) abzulehnen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Message du Conseil federal 14.11.01 (FF 2002 2155) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Erstrat- Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 05.06.03 (Ordnungsanlmg- Motion d'ordre) 
Nationalrat/Conseil national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxlllme Conseil) 
Natlonalrat/Conseß national 12.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/ConseU natlonal 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil natlonal 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consen national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Conseß natlonal 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrete federal concemant la reforme de la perequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des täches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art. 112b 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Bruderar •..• 58 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .•.. 63 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
Für den Eventualantrag Graf ..•. 60 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 72 Stimmen 

Fünfte Abstimmung- Cinquieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 ••.• 78 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 74 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 
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Art. 112c 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

Nationalrat 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 

03.9001 

Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen 
zugunsten Betagter und Behinderter .... 

Art 112c 
Proposition de la commisslon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
La Confederation soutlent les efforts .... 

Angenommen -Adopte 

Art 123 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art 123 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 128 Abs. 4 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Studer Heiner, Berberat, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans
Jürg, Goll, Rossini, Strahm) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Leutenegger Hajo 
.... fallen 17 Prozent den Kantonen zu. 
Schriftliche Begründung 
Bei der Diskussion um den Rückflussanteil der Kantone an 
der direkten Bundessteuer spielen mehrere Faktoren eine 
Rolle. So die Unsicherheit bezüglich des aktuellen Wertes 
von 17 Prozent in Relation zur Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen, dann die Zielsetzung der Kostenneutra
lität und die Planbarkelt für die Kantone. 
Es gibt bis zur Umsetzung der Neugestaltung des Finanz
ausgleichs zweifellos noch Veränderungen in den materiel
len Grundlagen. Andererseits sollte die Kostenneutralität 
durch Einführung des NFA nicht einseitig nur für den Bund, 
sondern gesamthaft für unsern Staat gelten. So ist es ge
fährlich, wenn mit einer Kürzung des Rückflussanteils hier 
einseitig korrigiert werden könnte. 
Vielmehr müssen veränderte Aufgabenabgrenzungen zu 
entsprechenden gesetzlichen Änderungen führen, was dann 
auch eine allfällige Korrektur dieses Prozentsatzes erlaubt 
Eine feste Verhältniszahl erleichtert zudem die Planung auf 
allen Stufen. 

Art 128 al. 4 
Proposition de la majorite 
Adherer a ta declsion du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Studer Heiner, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fahr Hans
JQrg, Goll, Rossini, Strahm) 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Proposition Leutenegger Hajo 
.... 17 pour cent .... leur est attribue. 
Developpement par ecrit 
Dans la discussion sur la part a l'impöt federal direct re
venant aux cantons, plusieurs facteurs entrent en consldera
tion. D'abord l'lncertitude au suJet de la valeur reelle des 
17 pour cent par rapport il la repartltion des täches entre 
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Confederation et cantons, puis l'objectif de la neutralite des 
couts et, enfin, la posslbilite pour les cantons de planifier. 
II y aura certalnement, d'lcl la mlse en oeuvre de la reforme, 
des modlflcations dans les bases materielles. D'un autre 
cöte, le prlncipe de la neutralite des couts lnduite par la re
forme ne doit pas seulement s'appllquer unilateralement a la 
Confederation, mais aussi, de maniere globale, a notre Etat 
en general. II est dangereux, en reduisant la part revenant 
aux cantons, d'operer une correction de maniere unilaterale. 
II convient plutöt de veiller a ce que des delimltations de de
penses modifiees debouchent sur les moditications de lois 
en consequence, ce que permet justement !'eventuelle cor
rectlon de ce pourcentage. Un chiffre fixe exprlmant alnsl un 
rapport a pour avantage d'alleger Ja planification a tous les 
niveaux. 

Studer Heiner (E, AG): Sie sehen auf Seite 22 der Fahne 
den Minderheitsantrag. Wenn wir hier ein Urteil fällen wollen, 
müssen wir uns wieder vergegenwärtigen, dass wir ja die 
Bundesverfassung ändern und dass in die Bundesverfas
sung die Grundsätze gehören und nicht Einzelheiten, die die 
Sache komplizieren. Deshalb ist die Minderheit der Kommis
sion der Überzeugung, dass der ursprüngliche Antrag des 
Bundesrates der einzig sinnvolle ist - und nicht das, was der 
Ständerat beschlossen hat und die Mehrheit der Kommis
sion auch empfiehlt. 
Inhaltlich sind kaum Unterschiede auszumachen, denn der 
Bundesrat beantragt ja, dass vom Rohertrag der direkten 
Bundessteuer mindestens 15 Prozent den Kantonen zufal
len. Es gibt hier keine obere Begrenzung, aber auch keine 
obere Begrenzung bei dem, was der Ständerat beschlossen 
hat. Aber der Ständerat und die Kommissionsmehrheit ge
hen von 17 Prozent als Minimum aus - auch wieder ohne 
obere Begrenzung -, die man dann je nach Situation auf 
15 Prozent reduzieren kann. Wenn wir hier flexibel sein wol
len, brauchen wir das nicht, dann genagt der ursprüngliche, 
bundesrätllche Antrag, der mindestens 15 Prozent vorsah. 
Wenn Sie eine klare, unmissverständliche Verfassung wol
len, bei der nicht nachgefragt werden muss, was das dann 
helssen solle, dann stimmen Sie dem Bundesrat und der 
Minderheit unserer Kommission zu. 

Müller Erich (R, ZH): Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen, die 
Mehrheit der Kommission zu unterstützen und damit dem 
Ständerat zu folgen. 
In Artikel 128 geht es um die Neuverteilung der Kantonsan
teile an den Steuereinnahmen des Bundes, also den direk
ten Bundessteuern. Dabei kommt es zu einem System
wechsel. Statt nach der Finanzkraft erfolgt die Verteilung der 
Kantonsanteile neu nach dem effektiven Steueraufkommen. 
Das ist richtig und gut so, denn das bestehende System bie
tet keinen wirklichen Anreiz, die Finanzkraft zu verbessern. 
Mit dem NFA haben wir die Aufgaben neu verteilt. Dies muss 
zwangsläufig auch dazu führen, dass die Kantonsanteile an 
den direkten Bundessteuern neu festgesetzt werden. Bisher 
haben die Kantone 30 Prozent erhalten, neu wurden vom 
Bundesrat nur 15 Prozent vorgeschlagen. Dies, obwohl die 
Modellrechnung zeigt, dass 17 Prozent gerechtfertigt wären. 
Der Bundesrat hat damit, vorsichtig, wie er nun einmal ist, 
bereits eine zweiprozentige Sicherheitsmarge zu seinen 
Gunsten eingebaut. 
Das ist nicht notwendig und auch nicht richtig. Der Ständerat 
hat dies erkannt und festgelegt, dass der Anteil der Kantone 
im Prinzip 17 statt 15 Prozent betragen soll. Damit soll einer 
laufenden schleichenden Kürzung des Kantonsanteils der 
Riegel geschoben werden, denn auch In den Kantonen stei
gen laufend die Aufgaben, die sle zu bewältigen haben. 
Wenn nicht klare, eindeutige Gesetzesbestimmungen beste
hen, nimmt man den Kantonen den für sie wichtigen finanzi
ellen Handlungsspielraum. Es ist jedoch niemand sicher, ob 
die Modellrechnung bei Inkrafttreten des NFA auch den tat
sächlichen Verhältnissen entsprechen wird. Darum will der 
Ständerat in Artikel 128 festhalten, dass im besonderen Not
fall der Kantonsanteil bis auf maximal 15 Prozent gekürzt 
werden kann. 
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Die FDP-Fraktion ist klar der Meinung, dass im Gesetz jetzt 
die 17 Prozent als Normalfall festgeschrieben werden sollen 
und zugleich die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass 
im Notfall der Kantonsantell auf 15 Prozent gesenkt werden 
kann, ohne dass die Bundesverfassung geändert werden 
muss. Dies schafft Sicherheit für den Bund und für die Neh
mer• und die Geberkantone. 
Ich bin der Meinung, dass aus Gründen der Planbarkeit der 
Antrag Leutenegger Hajo streng genommen am korrektes
ten wäre - eine fixe Zahl, zur zeitgemässen Modellrechnung 
mit 17 Prozent, ohne Wenn und Aber. Die Mehrheit der FDP
Fraktion billigt allerdings dem Bedürfnis des Bundes nach 
Spielraum mehr Gewicht zu als dem Bedürfnis der Kantone 
nach Planungssicherheit. 
Deshalb ersuche ich Sie im Namen der FDP-Fraktion, der 
Mehrheit und damit dem Ständerat zu folgen. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Die CVP-Frak• 
tion stimmt dem Antrag der Mehrheit zu. 

Zupplger Bruno (V. ZH): Sie haben es gehört: Bisher hat 
der Anteil der Kantone an der Erhebung der direkten Steuer 
30 Prozent betragen. Mit der Neuverteilung der Aufgaben 
soll dieser jetzt gesenkt werden. Der Bundesrat schlägt vor, 
einen Mindestanteil festzulegen, jedoch nicht einen Höchst
anteil, den er zuruckgeben will. Die Ständeratsmehrheit und 
die Kommissionsmehrheit haben sich bei 17 Prozent gefun
den - das entspricht auch etwa den Modellrechnungen -, 
mit der Möglichkeit der Senkung auf 15 Prozent, «sofern die 
Auswirkungen des Finanzausgleichs dies erfordern ... 
Hajo Leutenegger verlangt explizit 17 Prozent und begrün
det seinen Einzelantrag meiner Ansicht nach durchaus fol
gerichtig damit, dass einerseits mit dem NFA nicht einseitig 
Vorteile für den Bund entstehen sollten und andererseits für 
die Kantone eine gewisse Sicherheit gewährleistet wird. Bis
herige Modellrechnungen - ich habe es gesagt - zeigen, 
dass auch bei 17 Prozent Rückerstattung eine Kostenneu
tralität gewährleistet werden könnte. Allerdings, und das 
muss man einräumen, sind verschiedene Unsicherheitsfak
toren vorhanden. Die besten Modellrechnungen werden die 
Wirklichkeit nicht sauber simulieren können. Daher hat die 
Kommission diskutiert, ob man diese Bestimmung auch als 
Übergangsregelung in den Artikel 197 «hineintransplantie
renn könnte. Wir haben in der Kommission aber gesehen, 
dass die Zeitachse, bis die Auswirkungen des NFA durch
schlagen, nicht definierbar ist; also kann die Regelung nicht 
als Übergangsbestimmung aufgenommen werden. 
Die Mehrheit der Kommission hat der ständerätlichen Lö• 
sung zugestimmt, weil die finanziellen Auswirkungen noch 
nicht hundertprozentig beziffert werden können. Bund und 
Kantone haben vereinbart, dass aus dem NFA keine Bevor
teilung dieser oder jener Seite entstehen sollte. Mit dem An
trag Leutenegger Hajo wird, das ist ganz klar. für die 
Kantone eine Sicherheit geschaffen. Daher geniesst dieser 
Vorschlag in unserer Fraktion sehr viele Sympathien. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktion stellt sich jedoch hinter die 
Mehrheit der Kommission. 

FAssler Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion unterstatzt die 
Minderheit Studer und damit den Bundesrat und lehnt den 
Antrag Leutenegger Hajo entschieden ab. 
Es geht hier um eine Neuregelung des Antells der Kantone 
an der direkten Bundessteuer. Dies ist nötig, weil wir jetzt 
eine Entflechtung von Aufgaben und Finanzierung haben; 
deshalb brauchen wir einen neuen Absatz 4. Es geht darum, 
wie viele Mittel für den horizontalen Ressourcenausgleich 
zur Verfügung gestellt werden. In den Diskussionen in der 
Kommission wurde uns eigentlich ständig gesagt, man dürfe 
nirgends irgendetwas ändern, weil das alles ein ausgehan
delter Kompromiss mit den Kantonen sei. Ich habe nie so 
ganz daran geglaubt, aber die Entscheide, die wir bisher ge
fällt haben, gehen ja ganz in diese Richtung. Auch diese 
Zahl von 15 Prozent zugunsten der Kantone, mit dem Wort 
«mindestens" davor, ist so ein Aushandlungsresultat. Bund 
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und Kantone haben hier fOr sich eine Lösung gefunden, von 
der sie beide finden, dass sie nicht Obervorteilt werden und 
auch die andere Seite nicht Obervorteilen. 
FOr mich Ist es ganz wichtig, dass wir eine gewisse Flexlblli
tät zulassen, denn die Berechnungen, die mit Hilfe einer Si
mulation gemacht wurden, wo man dann herausgefunden 
hat, dass der Anteil wahrscheinlich etwa 17 Prozent sein 
soll, beruhen auf relativ alten Zahlen. Das ist übrigens auch 
ein Mangel in der ganzen Vorlage. Wir haben sehr viele Be
rechnungen bekommen, die nur auf relativ alten Zahlen be
ruhen. Es ist in der Kommission ganz klar gesagt worden, 
dass sich bis zum Inkrafttreten des NFA hier einiges geän
dert haben könnte, dass es also nicht 17 Prozent sind, die 
hier fOr diesen Ausgleich benötigt werden, sondern 15 Pro
zent. 
Also nochmals: Bund und Kantone haben sich darüber geei
nigt, was den Kantonen als frei vertogbare Mittel zur Verfü
gung gestellt werden soll. Es ist richtig, dass wir das hier 
definitiv und nicht in einer Übergangsbestimmung regeln. 
Die Formulierung das Ständerates ist etwas willkürlich und 
auch interpratationsbedOrftig. Wenn es da heisst «Der An
teil kann bis auf 15 Prozent gesenkt warden, sofern die Aus
wirkungen des Finanzausgleichs dies erfordern», dann ist 
das für uns zu interpretationsbedürftig. 
Noch etwas zu den Aussagen von Herrn Müller und Herrn 
Zuppiger zum Antrag Leutenegger Hajo. Dar Antrag verlangt 
ganz konkret 17 Prozent, ohne «mindestens» oder «höchs
tens» oder so. Das wurde von den beiden Rednern damit 
begründet, dass die Kantone Planungssicherheit bräuchten. 
Das Ist natürlich Oberhaupt nicht der Fall, wenn man «17 Pro
zent» schreibt, oder es ist nicht eher der Fall, als wenn man 
«mindestens 15 Prozent» schreibt, denn Planungssicherheit 
gibt es in diesem Bereich nicht. Wir wissen nie, wie hoch die 
Einnahmen der direkten Bundessteuer auf Franken und 
Rappen genau sind. Es ist blauäugig zu behaupten, die Kan
tone könnten besser planen, wenn sie wOssten, dass sie ge
nau 17 Prozent der direkten Bundessteuer erhalten. Man 
weiss nie, wie viel hereinkommt - schauen Sie die letzte 
Rechnung an und wie wir uns da verrechnet haben, weil die 
Unternehmen viel weniger direkte Bundessteuer bezahlt ha
ben! 
Mit der Zahl 17 tut man nur so, als hätte man Planungssi
cherheit. Ich möchte Sie bitten, hier dem von Bund und Kan
tonen ausgehandelten Kompromiss zuzustimmen - wie Sie 
es jetzt die ganze Zeit gemacht haben - und damit dem 
Bundesrat und der Minderheit Studer Heiner zu folgen. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Die grüne 
Fraktion lehnt den Antrag Leutenegger Hajo ab. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: A l'arti
cle 128 alinea 4, il s'agit de la perception par las cantons de 
l'impöt federal direct. La projet du Conseil federal alloue au 
mlnimum 15 pour cent du revenu de la Confederation (pro
duit brut de l'impöt) aux cantons, alors qua le Conseil des 
Etats fixe ce pourcentage a 17 pour cent. Ces 2 pour cent de 
dlfference font environ 200 millions de francs. 
En commission, nous avons longuement discute de la possi
bilite da regler cette divergence dans le cadre des disposi
tions transltoires, mais avec l'argumentation du Conseil 
federal, il nous parait juste d'inscrire cette disposition dans 
la constitutlon. 
C'est par 14 voix contre 8 qua la commission vous invite a 
suivre sa majorite, donc la decision du Conseil des Etats, et 
a retenir le taux de 17 pour cent a l'alinea 4. 

Weyeneth Hermann (V, BE), tor die Kommission: Wir sind 
jetzt still und leise von der Aufgabenzuweisung zur Aufga
benfinanzierung übergegangen, und nun beginnt die «Mär
terei». 
Frau Fässler, Sie haben absolut Recht: Planungssicherheit 
bei der direkten Bundessteuer mit Schwankungen im Rah
men von 2 Prozent - das kann's nicht sein. Der Herr Finanz
direktor wäre wahrscheinlich froh, wenn sich die Schwan-
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kungen des Skontobetrages Im Ausmass von 2 Prozent be
wegten. Jetzt geht es vielmehr darum - und darüber haben 
Sie zu entscheiden -: Wollen Sie einen festen Satz, die Zu
weisung eines festen Anteils, wollen Sie einen höheren oder 
einen tieferen Satz, 15 oder 17 Prozent, oder wollen Sie die 
Variante des Ständerates, die zwar von 17 Prozent ausgeht 
und diese festschreibt, aber einen gewissen Spielraum er
halten will? Diesem Spielraum hat die Mehrheit der Kommis
sion zugestimmt; die Kommission hat sich mit 14 zu 8 Stim
men für die Version des Ständerates ausgesprochen. 
Ich halte daran fest und bitte Sie, dem zu folgen. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat Wir befinden uns hier in der ei
genartigen Situation, dass eine Bilanz eine Zahl ergibt, die 
noch nicht ganz fest ist, und dass man, um etwas sicherer zu 
sein und eine gewisse Spannweite zu haben, einen Mindest
satz festlegt und dass diese Zahl nun plötzlich heilig gespro
chen wird. Plötzlich bekommt sie eine metaphysische 
Bedeutung, plötzlich heisst es, es müssten 15 Prozent sein, 
weil es sonst anders sei, weil es sonst nicht gehe und die 
Kantone keine Sicherheit hätten. 
Die Herkunft dieser Zahl Ist eigentlich ganz einfach. Erstens 
einmal haben wir bei der Verteilung der Bundeseinnahmen 
an die Kantone neu keine Berücksichtigung der Finanzkraft 
mehr, weil wir das ja nachher mit diesen Ausgleichszahlun
gen machen. Warum mussten wir nun von den 30 Prozent 
Kantonsanteil weggehen? Wir mussten nur deshalb davon 
weggehen, weil wir mit den Kantonen vereinbart haben, 
dass wir das partnerschaftlich so gestalten, dass am 
Schluss jeder gleich viel Kosten oder gleich viel Ertrag hat. 
Und zwar gilt das nicht tor die einzelnen Kantone - sonst 
müssten wir ja gar keine Übung machen-, sondern für die 
Kantone als Ganzes und tor den Bund als Ganzes. 
Dann hat sich gezeigt: Wenn wir diese Aufgabenentflech
tung machen, dann gibt es - nach der Globalbilanz, die wir 
damals hatten - fOr die Kantone am Schluss eben nur noch 
einen Anteil in der Grössenordnung von 17 Prozent. Die 
Globalbilanz hätte auch 16 Prozent oder 14 Prozent oder 
18 Prozent ergeben können. Wir wissen nun nicht, wie viel 
die aktualisierten Zahlen ergeben worden. 
Das ist die ganze Bedeutung dieser Zahl. Wenn wir diese 
Globalbilanz Jetzt aufgrund der aktuellsten Zahlen machten 
und statt auf 17 auf 16 oder auf 14 Prozent kämen: Was 
hätte das zur Folge, wenn Sie beispielsweise dem Antrag 
Leutenegger Hajo folgten? Der Bund müsste den Kantonen 
die 17 Prozent belassen, und damit die Neutralität des Aus
gleichs gegeben wäre, müsste er seine Zahlungen an die 
Kantone in den andern Gefässen um den gleichen Betrag 
kürzen. Das heisst, die Kantone hätten nichts gewonnen: Es 
wäre einzig eine Verteilung, die nicht nach den eigentlichen 
Bedürfnissen ginge, weil die Kantone 2 Prozent mehr behal
ten dürfen - über das, was nicht mehr nach Finanzkraft ver
teilt wird. So fehlt dann etwas, was der Bund nach BedOrfnis
sen verteilen würde. Das würde bedeuten, dass die Aus• 
gleichswirkung schlechter würde. Deshalb, meine ich, Ist es 
nicht nur zum Schutze von irgendwem, sondern es Ist objek
tiv falsch, wenn Sie hier eine zu grosse Fessel anlegen. Um
gekehrt wollten wir den Kantonen mit den 15 Prozent doch 
eine gewisse Sicherheit geben, dass es nicht auf 1 O Prozent 
heruntergeht. Ich glaube auch nicht, dass die Zahl gemäss 
neuen Berechnungen so stark verändert würde. Es ist denk
bar, dass die Neuberechnung anstelle von 17 Prozent 18 Pro
zent ergeben wird usw. Dann ist das Ganze relativ unerheb
lich. 
Das führt mich zu folgender Schlussfolgerung: Die Minder
heitspositlon, die von Herrn Studer Heiner vertreten wurde, 
ist die sauberste. Sie entspricht der Abmachung mit den 
Kantonen. Die 15 oder 16 Prozent warden nur aktuell, wenn 
die neuen Berechnungen objektiv nachweisbar und beweis
bar ergeben worden, dass die Übereinstimmung, dass die 
Neutralität nicht anders machbar wäre. Der Antrag der Mehr
helt ist für den Bundesrat an sich akzaptabel. Er ist nicht be
sonders schön formuliert, aber der Bundesrat kenn mit 
diesem Antrag leben, weil bei einem objektiven Ergebnis der 
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Berechnung eben dann eine andere Zahl möglich wird. 
Wenn Sie vorne gesagt haben: «sofern die Auswirkungen 
des Finanzausgleichs dies erfordern», so wäre das nach der 
Botschaft eben das Ertordernis, dass diese gegenseitige 
Ausgeglichenheit der Gesamtsummen gewährleistet wird. 
Die ständerätliche Lösung, also der Antrag der Mehrheit, ist 
für den Bundesrat akzeptabel, aber sie ist verfassungstech
nisch weniger schön. Hingegen muss ich Sie bitten, den An
trag Leutenegger Hajo abzulehnen, weil er eben ein fremdes 
Element hier einbringen könnte, weil wir dann nicht mehr auf 
die Bilanz abstellen könnten, weil wir dann eigentlich den 
Vertrag mit den Kantonen brechen müssten und das, um 
beim Bund trotzdem nicht zu teuer wegzukommen, auf an
dere Weise kompensieren müssten. 
Also: Die erste Präferenz des Bundesrates ist die Minder
heit. Wir können uns fügen, wenn Sie der Mehrheit zustim
men. Aber ich empfehle Ihnen dringend, den Einzelantrag 
Leutenegger Hajo abzulehnen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Leutenegger Hajo .... 62 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 60 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag Leutenegger Hajo •... 24 Stimmen 

Art.129 
Antrag der Mehrheit 
Unverändert 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Abs.2 
Die Harmonisierung erstreckt sich auf Steuerpflicht, Gegen
stand und zeitliche Bemessung der Steuern, Steuersätze, 
Steuertarife, Steuerfreibeträge, Verfahrensrecht und Steuer
strafrecht 
Abs. 2bis 
Die Harmonisierung der Steuersätze, SteuertarHe und Steu
erfreibeträge beschränkt sich auf die von den Kantonen und 
Gemeinden erhobenen Einkommens- und Vermögenssteu
ern der natürlichen Personen sowie auf die Gewinn- und Ka
pitalsteuern der juristischen Personen. Die Kirchensteuern 
sind von der Harmonisierung ausgenommen. 
Abs. 2ter 
Kantone und Gemeinden können die Steuerbelastung um 
insgesamt 20 Prozent vermindern oder erhöhen. 
Abs. 3 
Der Bund erlässt Vorschriften gegen ungerechtfertigte steu
erliche Vergünstigungen. Er verpflichtet die Kantone insbe
sondere zur Veröffentlichung und Begründung steuerlicher 
Vergünstigungen. 

Art.129 
Proposition de /a majorite 
lnchange 

Proposition de la mlnorite 
(Strahm, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Al.2 
l..'.harmonisation s'etend a l'assujettlssement, a l'objet et a la 
periode de calcul de l'impöt, aux taux, aux baremes, aux 
montants exoneres de l'impöt, au droit de procedure et au 
droit penal en mattere fiscale. 
Al. 2bis 
l..'.harmonisation des taux, des baremes et des montants 
exoneres de l'imp0t se limite aux lmpöts sur le revenu et la 
fortune des personnes physiques ainsi qu'aux impöts sur les 
gains et sur le capital des personnes morales. Les impöts 
ecclesiastiques ne sont pas soumis a l'harmonisation. 
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Al. 2ter 
Les cantons et les communes peuvent dlminuer ou augmen
ter la charge fiscale de 20 pour cent au total. 
Al. 3 
La Confederatlon legifere afin de lutter contre l'octroi d'avan
tages fiscaux injustifies. II oblige les cantons a publier et a 
justifier les avantages fiscaux accordes. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Der Minder
heitsantrag Strahm bezieht sich auch auf Artikel 135 Absatz 4 
und auf Artikel 197 Ziffern 6 und 6 der Übergangsbestim
mungen. 

Strahm RudoH (S, BE): Mein Minderheitsantrag ist nicht nur 
einfach ein punktueller Detailantrag, sondern ein Konzept 
Wie der Ratspräsident schon sagte, sind Artikel 135 Ab· 
satz 4 und Artikel 197 Ziffern 5 und 6 der Übergangsbestim
mungen betroffen. Es ist ein Konzept, praktisch zu verstehen 
als Gegenkonzept zur Vorlage des Bundesrates. Wir möch
ten nämlich den reinen Finanzausgleich mit einer materiel
len Steuerharmonisierung kombinieren. 
Wiederholt ist in der Eintretensdebatte von b0rgerlicher und 
von bundesrätlicher Seite mit der materiellen Steuerharmo
nisierung gedroht worden. Ich glaube, das ist langfristig ein 
Konzept, um das die Schweiz nicht herumkommt. 
Wir haben in der Schublade eine ausformulierte Volksinitia• 
tive, formuliert vom emeritierten Finanzwissenschaftsprofes
sor Hans Schmid, St. Gallen. Mit diesem Konzept möchten 
wir die Steuerdisparitäten zwischen den Kantonen eingren
zen. Wir möchten keinen Einheitssteuersatz in der Schweiz, 
das ist unmöglich, im Zeichen des Föderalismus undenk
bar. Aber wir möchten die Steuerbelastung innerhalb einer 
Bandbreite eingrenzen. Wenn Sie die Steuerbelastung der 
Schweiz im Mittel annehmen - das Mittel ist 100 Prozent-, 
so möchten wir z. B. für die Steuerbelastung 20 Prozent Ab
weichung nach unten und oben, also eine Steuerbelastung 
zwischen 80 und 120. Heute ist die Steuerdisparität zwi
schen 50 bis 130. Es ist undenkbar, dass das auf die Dauer 
weitergeht. 
Ich muss auch sagen, dass der neue Finanzausgleich diese 
Disparitäten nur geringfügig reduziert. Ich habe drei Gründe: 
1. Die aktuellen Steuerdisparitäten sind anstössig; sie ver
stossen gegen den nationalen Zusammenhalt. Wenn Sie 
einen Steuerpflichtigen mit 60 000 bis 80 000 Franken steu
erbarem Einkommen nehmen, etwa einen Medianwert, so 
zahlt die genau gleiche Person in Neuenburg oder im Jura -
immer in der Hauptstadt gemessen - dreimal mehr als in 
Zug. Wenn Sie die Disparitäten der Gemeinden anschauen, 
so haben Sie die Situation, dass z. B. in einer armen Ge
meinde Im Berner Oberland, Stechelberg oder Lauterbrun
nen z. B., fünfmal mehr bezahlt wird als in einer Zürichsee
Goldadergemelnde wie Freienbach oder anderen. Fünfmal 
mehr! Das ist anst0ssig. 
2. Das ist nicht nur eine Blitzaufnahme, eine statische Be
trachtung, sondern auch in der dynamischen Betrachtung 
nehmen die Disparitäten in der Schweiz zu. Sie nehmen mit 
dem neuen Finanzausgleich mehr zu, als heute korrigiert 
wird. In der Zelt von 1996 bis 2006, in diesen zehn Jahren, in 
denen der neue Finanzausgleich diskutiert wird, werden die 
Steuerdisparitäten in der Schweiz mehr zugenommen ha
ben, als der neue Finanzausgleich dies korrigiert. 
3. Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen: Das ist 
ein Begriff, der im laufe der Jahre einfach eingeführt worden 
ist. Er steht in keiner Verfassung, er steht nicht in einem 
Staatskonzept, aber der Steuerwettbewerb unter den Kanto
nen ist gegen den verfassungsmässigen Geist des nationa
len Zusammenhaltes gerichtet. Dieses gegenseitige «Ab
luchsen» von Steuerpflichtigen durch die Kantone, vor allem 
von Holdings, ist unwürdig. Es führt zu einem «rise to the 
bottom», zu einer Senkung nach unten. Es ist ineffizient, 
wenn Wirtschaftsstandorte im Binnenmarkt Schweiz sich 
gegenseitig unterbieten, schädigen und prellen. Es ist auch 
anstössig, dass das vor allem von Holdings ausgen0tzt wird, 
die sehr mobil sind, oder auch von Herrn Vasella, der in Ba-

Bulletin officlel de !'Assemblee federale 



19.Juni2003 

sei sämtliche Infrastruktur nutzt, dessen Kinder in Basel die 
Schulen nutzen, der aber seine Villa am Zugersee hat und 
sich jeden Morgen mit der Limousine nach Basel führen 
lässt - das kann so nicht weitergehen. 
Wir wollen mit unserem Konzept den Ressourcenausgleich 
im engen Sinn mit der Steuerharmonisierung kombinieren. 
Wir unterstützen den Ressourcenausgleich im engen Sinn. 
Was uns am Paket stört, ist diese restaurative Kantonalisie
rung von Aufgaben im Geiste von 1847. Wir wollen einen 
Ressourcenausgleich, aber kombiniert mit einem materiel
len Finanzausgleich, mit einer Eingrenzung der Steuerdispa
ritäten. 
Zum Schluss: Ich mache mir keine Illusionen über die heu
tige Abstimmung. Aber die Vertreter aus der Romandie, die 
Vertreter der wlrtschaftsstrukturschwachen Kantone, auch 
meines Kantons, haben noch nicht gemerkt, was jetzt mit ih• 
nen gespielt wird. Mit dieser Vorlage des Bundesrates wer
den die Disparitäten nicht verhindert, sondern unwesentlich 
korrigiert. Ohne Kombination mit einer materiellen Harmoni
sierung kommen Sie nicht weiter. 

Fässler Hlldegard (S, SG): Steuergerechtigkeit beruht auf 
zwei Säulen: Die eine ist die Besteuerung nach der wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit, und die andere ist die 
Gleichbehandlung derjenigen, welche Steuern bezahlen 
müssen. Der NFA macht in dieser Hinsicht zu wenig; in die
sem Bereich wird vor allem die zweite Forderung, jene nach 
Gleichbehandlung, nicht erfüllt. Die Ausgleichswirkung ist 
nicht so gross, dass wir tatsächlich einen Schritt weiterkom
men. 
Es ist auch nicht behauptet worden, dass diese Disparitäten 
Im NFA zum grossen Teil verschwinden werden. Aufgrund 
der Instrumente, die wir über den Ressourcenausgleich ha• 
ben, ist das auch gar nicht möglich; ich habe begriffen, dass 
wir damit allein keine allzu grosse Ausgleichswirkung erzie• 
len. Deshalb ist es unseres Erachtens nötig, dass wir halt 
nun zum Schritt der materiellen steuerharmonisierung kom• 
men müssen. Wenn der NFA Zahlen bringt, wonach z. 8. 
das Verhältnis der Steuerbelastung in den Kantonen Zug 
und Jura immer noch ungefähr eins zu zwei ist, lässt sich 
daraus dies folgern: Für die Bevölkerung Ist es nach wie vor 
nicht einsichtig, warum man in einem Kanton so viel mehr 
Steuern bezahlen muss - bei der gleichen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und beim gleichen Angebot durch den 
Staat - als in einem anderen. Das Ist für die Leute nicht ein• 
sichtig; der NFA macht hier zu wenig. 
Es könnte sogar sein, dass bis zum Inkrafttreten des NFA 
die jetzt vorgesehene Ausgleichswirkung schon wieder auf
gebraucht ist; wir kennen ja die Zahlen nicht. Wir wissen 
auch nicht, ob die Mechanismen, die wir für den Ressour
cenausgleich haben, tatsächlich immer In Richtung auf eine 
Angleichung wirken. Ich habe es schon beim Eintreten ge
sagt: Wir haben halt das Problem, dass wir auf der einen 
Seite Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen und auf der 
anderen Seite einen Ausgleich wollen. Dieser Widerspruch 
wird nicht dazu führen, dass der Ausgleichsmechanismus 
tatsächlich verstärkt wird. 
Wenn Sie also einen echten Schritt zu einer Angleichung der 
Steuerbelastung von Leuten machen wollen, die dieselbe 
wirtschaftlich-finanzielle Leistungsfähigkeit haben, kommen 
Sie nicht darum herum, eine materielle Steuerharmonisie
rung anzuvisieren. Wir wollen nicht eine Gleichbehandlung 
über alle Kantone hinweg; was vorgeschlagen wird, ist ein 
Bandbreitenmodell, sodass immer noch Unterschiede zwi• 
sehen den Kantonen bestehen dürfen, aber nicht mehr so 
extreme, wie sie heute bestehen. 
Tun Sie heute einen ersten Schritt. Es Ist eine Ergänzung zu 
den Instrumenten, die wir Im NFA im engeren Sinne haben. 
Es ist ein Schritt, der zu mehr Steuergerechtigkeit führen 
wird. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Einmal mehr versucht Kollege 
Strahm, zusammen mit der linken Ratsseite, einem seiner 
politischen Steckenpferde, nämlich der materiellen Steuer• 
harmonislerung, zum Durchbruch zu verhelfen, dieses Mal 
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bei der Beratung der Vorlage zum NFA. Obwohl diese For
derung der Linken als alter Ladenhüter in diesem Rat bereits 
mehrfach Schiffbruch erlitten hat, bezeichnet Kollege 
Strahm diesen Vorschlag als «konstruktiven Beitrag der SP 
zur Verbesserung der NFA-Vorlage» - am Schluss lehnt sie 
den NFA ja doch dann wieder ab. Ich rate ihm, sich einmal 
mit den Finanz- und Steuerspezialisten aus unserem nördli
chen Nachbarland zu unterhalten, wohin diese materielle 
Steuerharmonisierung in Deutschland geführt hat. 
Die NFA-Vorlage hat einen wesentlich konstruktiveren und 
wesentlich kreativeren Ansatz, um die Finanzkraft zwischen 
den Kantonen auszugleichen. Dieser Ansatz heisst Res
sourcenausgleich. Damit wird echte Solidarität zwischen fl• 
nanzstarken und flnanzschwachen Kantonen gelebt, ohne 
Jedoch den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen ei
nerseits, aber auch im internationalen Kontext andererseits 
wesentlich zu behindern. Die Disparitäten - und wenn Sie 
das nicht glauben, schauen Sie einmal auf Seite 2505 der 
Botschaft nach - werden wesentlich verringert. Es gibt sogar 
eine Ausgleichswirkung, die fast besser ist, als es Herr 
Strahm haben möchte. 
Wir dOrfen es nicht zulassen, dass der Steuerwettbewerb 
ausgeschaltet wird, und zwar aus folgenden Gründen: 
1. Die Steuerbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger 
dieses Landes werden damit steigen. Eine Nivellierung nach 
oben ist programmiert. 
2. Der Anreiz und die Verpflichtung für den sparsamen Um
gang mit den Steuergeldern fallen in wesentlichen Teilen da
hin. Weniger sparsam umgehen mit den Finanzen wäre die 
Folge. 
3. Der Internationale Steuerwettbewerb wird geschwächt 
und damit auch der Wirtschaftsstandort Schweiz, der in die
sem internationalen Kontext im Moment noch gut dasteht. 
4. Dem Zentralismus werden Tür und Tor geöffnet. Damit 
wächst die Ineffizienz des staatlichen Handelns. 
Es gäbe wahrscheinlich noch weitere Gründe, die für einen 
funktionierenden Steuerwettbewerb sprechen. Sicher kann 
die Schweiz, auch wenn die letzten zehn Jahre in der Steu• 
erpolitik kein Ruhmesblatt waren, Im internationalen Wettbe
werb dank dem Steuerwettbewerb noch mithalten. Helfen 
Sie - Ihr Bürgerlichen in diesem Rat! - mit, dass dies auch in 
Zukunft geschehen kann! Die Fiskal- und die Steuerquote 
müssen in unserem Land tief bleiben. Das ist unsere 
Chance für Prosperität. 
Lehnen Sie also das ganze Paket und Konzept Steuerhar
monisierung ab. 

Malllard Pierre-Yves (S, VD): Monsieur Zupplger, je vais 
vous poser la mäme question qu'hier, dans une seance qua 
nous avons eue avec M. Villiger, conseiller federal. Mais 
hier, vous n'avez pas eu le temps ou l'envie de repondre. 
Vous avez vu, dans toute la presse d'hler, et notamment 
dans la «NZZ», qu'une etude allemande montre qua la 
Sulsse est la meilleure du monde en termes de competltivite 
fiscale pour les entreprises: les entreprises ont la meilleure 
position fiscale, paient le molns d'impöts en Suisse, par rap
port a la plupart des regions du monde. Pourtant, nous som
mes en recession. Alors, ma question est la suivante: si 
veritablement la competitivlte fiscale, la concurrence fiscale, 
en Sulsse contribue a une fiscalite bassa, comment expli
quez-vous que ce pays soit en recesslon? 

Zupplger Bruno (V, ZH): Ich glaube, eine Rezession Ist 
nicht nur durch die steuerliche Belastung eines Landes be· 
dingt. Unser Land Ist sehr stark exportabhängig - das wis
sen Sie auch. Die Exportebhängigkeit fahrt natürlich dazu, 
dass es bei uns auch zu Absatzschwierigkeiten führt, wenn 
in den stärksten Absatzländern in unserer Nachbarschaft 
eine Rezession eintritt, und dass wir hier dann auch nicht 
mehr Waren und Dienstleistungen verkaufen können. Sie 
wissen Ja, jeder zweite Franken geht in den Export. Wenn 
wir hier In diesem globalen Kontext in einer tieferen wirt
schaftlichen Baisse sind, ist die Schweiz auch betroffen. Das 
hat aber nichts mit dem Steuervorteil, sondern mit der inter• 
nationalen Wirtschaftslage zu tun. 



01.074 Conseil national 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Der Bundesrat schlägt in seiner 
Fassung dieses Artikels eine formale Steuerharmonisierung 
vor und will damit den materiellen Steuerwettbewerb aus
drücklich und bewusst offen halten. Die FDP-Fraktion unter
stützt diese Haltung und lehnt den Minderheitsantrag 
Strahm entschieden ab. 
Unser kleines Land ist auf eine international verflochtene 
Wirtschaft angewiesen, sowohl bei der Industrie und beim 
Tourismus als aber insbesondere auch im Bereich der 
Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass der wirtschaftlichen 
Attraktivität unseres Landes besonderes Augenmerk zu 
schenken ist; dies in der Erkenntnis, dass wir als Binnen
markt zu klein sind. Wir müssen also darauf achten, auch in 
der steuerlichen Belastung tief zu bleiben, damit internatio
nal tätige, vom Standort unabhängig funktionierende und 
operierende Unternehmen hier Fuss fassen, und wir müssen 
dafür sorgen, dass sie hier bleiben. Nur der Steuerwettbe
werb sichert, dass die wirtschaftlich attraktiven Standorte im 
internationalen Vergleich auch attraktiv bleiben. Standortent
scheide von Firmen fallen bekanntlich aufgrund lokaler Ge
gebenheiten, welche durch den Steuerwettbewerb mitge
prägt werden. 
Die materielle Steuerharmonisierung, wie siedle Minderheit 
Strahm fordert, WOrde dafür sorgen, dass unsere starken 
Wirtschaftsstandorte unattraktiv würden, Mittelmass wür
den. Damit wäre niemandem geholfen, denn die weniger at
traktiven Standorte würden deswegen ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit noch keineswegs entscheidend ver
bessern können; sie könnten kaum zu Magneten werden. 
Nur dank Steuerwettbewerb attraktive Standorte ziehen aus
ländische Firmen an, was wiederum dem ganzen Land zu
gute kommt. 
Der Ansatz des Bundesrates trägt mit der Neugestaltung 
des Finanzausgleichs diesem Umstand durchaus Rech
nung. Man will an geeigneten Standorten attraktiv bleiben, 
damit die finanzstarken Kantone als solche.erhalten bleiben 
und die anderen Kantone über den NFA am Nutzen teilha
ben. Gerade diese Kantone tragen ja auch einen überdurch
schnittlichen Anteil zur direkten Bundessteuer bei. Dies ist 
wesentlich effektvoller, als mit einer materiellen Steuerhar
monisierung nach oben zu nivellieren und damit als ganzes 
Land die Magnetwirkung zu verlieren. Wenn eine Luftseil• 
bahn die Gäste nur an der Mittelstation einsteigen liesse, 
hätte sie nicht nur weniger Gäste, sondern auch weniger 
Einnahmen. Behalten wir also unsere Talstationen im inter
nationalen Steuerwettbewerb, damit die Gäste bei uns ein
steigen. Mit der materiellen Steuerharmonisierung würden 
wir genau das Gegenteil bewirken. 
Eine materielle Steuerharmonisierung führt aber auch zu ei
ner weiteren Verlagerung der Kostenverantwortung von den 
lokalen zu den zentralen Behörden - und dies würde sicher
lich wieder zu steigenden Steuern führen. Unsere Nachbar
staaten - Herr Zuppiger hat es gesagt - machen uns dies ja 
schon vor. Die Identifikation des Bürgers mit den Leistungen 
des Gemeinwesens geht zurück. Die Bereitschaft, Steuern 
zu zahlen, sinkt. Mit einer materiellen Steuerharmonisierung 
würden wir einen der besten Vorteile unseres Landes im in• 
ternationalen Wettbewerb aufgeben, entgegen unseren fö. 
deralen Strukturen. 
Diese Überlegungen, die Nachteile eines fehlenden Steuer
wettbewerbs und die kostensteigernden Auswirkungen einer 
materiellen Harmonisierung, veranlassen uns, hier der 
Mehrheit der Kommission zu folgen. Der Minderheitsantrag 
Strehm ist aus Sicht der FDP-Fraktion ebenso abzulehnen 
wie der dazugehörige Minderheitsantrag in den Übergangs
bestimmungen zu Artikel 197 Ziffern 5 und 6. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h 00 

19 Juin 2003 
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des Finanzausgleichs 
Reforme 
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1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Au1gabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrete federal concernant la reforme de la perequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des tiches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art. 129 

Loepfe Arthur (C, Al): Die CVP will keine materielle Steuer
harmonisierung. Wir wollen einen gesunden Steuerwettbe
werb der Kantone und der Gemeinden. Letztlich spielt dieser 
Steuerwettbewerb ja auch zwischen den Ländern. Wir wol
len den Ausgleich in der Schweiz, den Ausgleich der Finanz
kraft, Ober den neuen Finanzausgleich, der dafür das ge
eignete Instrument ist. Der Steuerwettbewerb spornt die 
Behörden von Gemeinwesen an, möglichst effizient mit den 
Steuergeldern der Bürgerinnen und Bürger umzugehen, 
denn ihre Wähler wollen günstige Steuerverhältnisse. Ge
wissen Gemeinden und Kantonen, die sonst nicht so begün
stigt sind in Bezug auf Standortvorteile, ermöglicht es der 
Steuerwettbewerb aber auch, ihre Rahmenbedingungen auf 
diese Weise zu verbessern. Ich erinnere da an meinen Kan• 
ton, Appenzell lnnerrhoden, der Ja abseits der grossen Be
völkerungszentren und Verkehrsströme liegt Er hat es mit 
günstigen Steuerverhältnissen geschafft, in den letzten 
zwanzig Jahren eine ganz hervorragende volkswirtschaftli• 
ehe Entwicklung zu erreichen - mit dem Effekt, dass er eine 
Verdoppelung der Steuereinnahmen erreicht hat. 
Eine materielle Steuerharmonisierung bestraft und demoti• 
viert jene Behörden, die das Geld der Bürger möglichst spar
sam und wirkungsvoll ausgeben. Eine materielle Steuerhar
monisierung belohnt die ausgabenfreudigen Gemeinwesen, 
denn die Bürger bezahlen deswegen ja nicht oder nicht we
sentlich mehr Steuern als die Bürger anderer Gemeinwesen. 
Wo soll also das Interesse an einem besonders effektiven 
Umgang mit den Steuergeldern sein? Die Ausgabenfreudig-
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kelt nimmt logischerweise zu. Eine materielle Steuerharmo
nisierung führt deshalb schnell zu allgemein höheren 
Steuern - für die ganze Schweiz -; höhere Staatsquoten, 
höhere Fiskalquoten, und damit schlechtere Rahmenbedin
gungen und vor allem eine geringere Standortattraktivität Im 
Vergleich zum Ausland sind die Folge. Wir würden damit lo
gischerweise nur verlieren, und zwar alle. 
Hohe Steuern sind aber Gift fOr das Wachstum und damit 
ein Hindernis für mehr Arbeitsplätze. Der Wohn-, Arbeits
und Wirtschaftsstandort Schweiz verliert an Attraktivität. Der 
Teufelskreis besteht aus höheren Steuern, weniger Wachs
tum, mehr Arbeitslosen, damit auch mehr Schulden - dann 
noch höheren Steuern usw., so geht es dann munter weiter. 
In Deutschland wollen vor allem die süddeutschen Bundes
länder wieder mehr Steuerwettbewerb. Sie bezahlen näm· 
lieh für die Ausgabenfreudigkeit der nördlichen Bundeslän
der, und sie fühlen sich ungerecht behandelt. 
Der neue Flnanzausgleich schafft bei Aufrechterhaltung des 
Steuerwettbewerbs den nötigen Ausgleich zwischen flnanz• 
stärkeren und finanzschwächeren Kantonen. Der neue Fi
nanzausgleich wurde während Jahren zwischen den Kanto
nen einerseits und den Kantonen und dem Bund anderer• 
seits ausgehandelt. Die Kantone sind mit dem neuen 
Finanzausgleich einverstanden und wollen den neuen Fi-
nanzau . Also kann es Ja nicht an uns liegen, diesen 
jetzt m eise noch abzulehnen. 
Der neue Finanzausgleich ist nötig für die Aufrechterhaltung 
der Eigenverantwortung und für die Eigenständigkeit der 
Kantone. Mit einer materiellen Steuerharmonisierung würde 
man den neuen Finanzausgleich torpedieren. Damit würde 
man der dezentralen, föderalen Organisation unseres Lan
des entscheidend schaden und die von linken Parteien an
gestrebte Zentralisierung massiv fördern. Wenn einem die 
Kantone politisch Im Wege stehen, ist man logischerweise 
für eine Steuerharmonisierung und gegen den neuen Fi• 
nanzausgleich. 
Frau Fässler, es Ist gerade auch für mich als Vertreter eines 
kleinen Kantons immer wieder erstaunlich und frustrierend 
zu hören, wie die Unken Parteien gegen die Kantone arbei
ten und diese am liebsten nicht mehr hätten. Dann würden 
Sie nämlich Ihre politischen Anliegen zentral in Bern besser 
durchbringen. 
Die CVP-Fraktion wird stramm gegen eine Steuerharmoni
sierung und damit für die Mehrheit stimmen. 

Studer Heiner (E, AG): Mich Interessiert dann sehr, wie Kol
lege Loepfe gesagt hat, wie die CVP-Fraktion stramm auf 
zwei Knöpfe drückt: Stramme Haltung und doppelt drücken -
das ist etwas schwierig! Aber in der inhaltlichen Frage ver
stehe ich natürlich Kollege Loepfe. Schon Kollege Zuppiger 
hat sich vor dem Mittag sehr engagiert. Was muss man dar
aus folgern? Ich habe bei seinem Votum den Eindruck ge
habt, jetzt gehe es um die Grundfesten unseres Staates. 
Wenn wir hier diese Veränderung machen worden, wären 
die Kantone gefährdet - Kollege Loepfe sagte das ähnlich -
und unser Staatsaufbau hätte dann gravierende Mängel. Ist 
das wirklich so? 
Es Ist ja immer wichtig, die Interessenbindungen anzuge
ben, man muss es tun. Ich muss sagen, ich habe hier ei
gentlich keine positiven, sondern negative Interessenbin
dungen - ich spreche eigentlich gegen die Bereiche, in de
nen ich tätig bin -: Ich bin Vlzeammann der grössten Aar
gauer Gemeinde, die einen tiefen Steuerfuss und relativ 
wenig Schulden hat. Wenn das Ganze hier realisiert würde, 
wären wir nicht bei jenen, die profitieren worden. Dass es Ih
nen einfach klar ist: Ich spreche nicht für die Tasche meiner 
Gemeinde! Ich war auch so lange im Kantonsparlament, 
dass ich die kantonale Arbeit nicht nur liebte, sondern sie 
auch immer noch in bester Erinnerung habe. 
Ich finde es wichtig, dass wir die drei Ebenen unseres Staa
tes haben und alle drei Ebenen ihre Kompetenzen haben. 
Trotzdem können Sie sehen, dass Ich den Minderheitsan
trag unterschrieben habe. Auch die EVP-Vertreter in unserer 
Fraktion stehen hinter diesem Minderheitsantrag. Denn der 
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A_ntrag, den Ihnen Kollege Strahm gestellt hat, bringt ja nicht 
einen extremen Wechsel, sondern eine materielle Steuer
harmonisierung in einem gewissen Rahmen. Uns scheint 
dieser Rahmen, den er mit seinem Minderheitsantrag aufge
zeigt hat. vernünftig zu sein. Deshalb werden wir ihm zustim• 
men. 
Kollege Loepfe hat vorher betont, dass man ein sehr hohes 
Steuerniveau in diesem lande haben würde, wenn diese 
Veränderung stattfinden würde. Das ist eine Vermutung. 
Aber ist es wirklich so? Wenn ich unseren Rat ansehe, habe 
ich nicht den Eindruck, dass mehr Kompetenzen auf Bun
desebene einfach höhere Steuern bedeuten würden. Denn 
auch hier spielen die politischen Kräfte, und aufgrund dieser 
Kräfte wird entschieden! 
Ich bin der Meinung, dass es hier eine sinnvolle Möglichkeit 
gibt und dass es am richtigen Ort ist, da wir nicht nur eine 
formelle Steuerharmonisierung vornehmen, sondern einen 
bewussten Schritt in Richtung einer inhaltlichen Harmonisie
rung machen und ihr hier wenigstens eine Chance geben. 

Ruey Claude (L. VD): J'aimerais dire a M. Studer Heiner qu'il 
n'est jamais trop tard pour se repentir et qu'il sera pardonne 
d'etre dans la minoritel 
Je crois qu'en effet. II y a un probleme de differences et 
d'inegalites liees a la realite des choses dans les differents 
cantons, qu'il y a des solidarites a exercer et que nous cher
chons les solutions pour y parvenir le mieux possible. Taute 
la reforme de la perequation ainsi que de la repartition des 
täches va precisement dans le sens d'eviter des ecarts inad
missibles ou inobjectifs et d'assurer une solidarite entre Jes 
different& pouvoirs cantonaux, tout en ne mettant pas a 
mal- c'est la qua j'ai de la peine a suivre M. Studer et 
M. Strahm - ce qui fait le dynamisme de notre organisation: 
an l'occurrence, avoir une perequation financiere indirecte 
teile que nous Ja concevons, avec une base de perequation 
fondee sur des criteres objectifs tels que le potential de res
sources d'un canton, donc totalement independants de la 
politique qu'il mene, des choix politiques qu'il fait, etc. II se 
trouve qua tel ou tel canton a un potential de ressources 
plus fort ou moins fort qu'un autre: 9a, ya ne repose pas sur 
Ja politique choisie par ca canton, et 9a, ya peut etre attenue. 
C'est le premier point. 
La deuxieme point, c'est la compensation des charges.11 y a 
des motlfs objectifs pour que des cantons soient plus char
ges que d'autres. Et effectivement, la solidarite s'exerce par 
la compensation des charges, mais sans intervenir dans Je 
choix politique de chacun des cantons. Las cantons de mon
tagne peuvent, tout an ayant des montagnes et des charges 
liees aux montagnes, faire des choix politiques differents les 
uns des autres et conserver leur autonomie. Et II y a enfin la 
compensation des charges sociodemographlques qui, Ja 
aussi, est independante des choix politiques faits dans les 
cantons-villes ou les cantons qui ont de grandes agglomera
tions. A quoi j'ajoute encore qu'il y a la compensation des 
cas de rigueur. 
Cette perequation et ces compensations se tont sans inter
venir dans le processus democratique des cantons, qui res
tent entierement souverains de leurs decisions. Alors que, 
s'agissant de la solution de la minorite, M. Strahm a dit que 
ce n'etait pas le taux unique: heureusement que ce n'est pas 
le taux unique, mais 9a en a la couleur et c'en est un peu les 
premisses dans la mesure ou on fixe de manlere dirigiste les 
taux d'impOt. On impose aux cantons leur taux, sans relation 
avec leurs ressources ni avec leurs choix politiques et on in
tervient dans Je processus democratique propre aux cantons 
en violation claire et nette de leur souverainete, soi-disant 
pour leur venir an aide et pour eviter les inegalites. Mais en 
realite -- et c'est la que je ne peux pas suivre M. Studer qui 
n'y voit pas le soir du grand soir! --, on met totalement a mal 
ce qui fait la force de notre systeme: le fait que nous ayons 
ce laboratoire d'essais, de creativite et de concurrence - il 
ne faut pas avoir peur de le dire - sur les prestations et sur 
la fiscalite, qui est le meilleur garde-fou pour eviter le «tout a 
l'Etat». 
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Avec cette proposition de mlnorlte, on va non seulement se 
retrouver avec un systeme qui viole Ja liberte des cantons -
on pourralt encore en discuter puisque Ja Confederation est 
superieure aux cantons, mais les cantons sont pieds et 
poings lies -, mals an plus, on va vers un systeme pervers 
qui entralne, qu'on le veullle ou non, une hausse massive 
des depenses et des lmpöts. Et c'est totalement different 
d'une perequation indirecte fondee sur les criteres de la re
forme qua nous avons actuellement en cours. Donc, c'est 
bei et bien un changement non seulement quantitatif, mais 
aussi qualitatif, c'est un changement de nature de Ja reforme 
qu'on veut apporter la et c'est finalement, qu'on le veuille ou 
non, meme si on prevoit de maintenir un ecart de 20 pour 
cent, la mise a mort a terme du federalisme et, surtout, des 
avantages concurrentiels que nous avons sur le plan inter
national en ayant une organisation teile que la nötre. 

Weyeneth Hermann (V, BE), fQr die Kommission: Dieser 
Minderheitsantrag wurde von Herrn Strahm eingebracht, 
ohne dass der Bundesrat eine Änderung geltenden Rechtes 
beantragt hätte. Deshalb war es so, dass die Kommission 
diesen Antrag an die Verwaltung übergeben und ihr Zeit ein
geräumt hat, diesen Antrag seriös zu pnüfen und uns ent
sprechend einen Bericht zukommen zu lassen. Das ist 
erfolgt. Wir haben das dann, obschon es eine Verfassungs
änderung bedeuten würde, erst in einer der letzten Sitzun
gen behandelt. 
Es wurde viel von den Disparitäten gesprochen. Ich habe im 
Eintretensreferat Ober den Erfolg des bisherigen und heute 
noch galtigen Finanzausgleichs gesprochen. lch möchte das 
nicht wiederholen. Ich möchte auch nicht die Argumente 
wiederholen, die dargelegt wurden. Aber auf eines, was hier 
nicht gesagt wurde, möchte ich hinweisen: Es gibt nicht nur 
sehr unterschiedliche Steuerkräfte, Steuersätze und Steuer
mengen, es gibt auch unterschiedliche Forderungen unter 
den einzelnen Kantonen bezüglich der Leistungen des Staa
tes, und das hat mit dessen Finanzierung auch etwas zu tun! 
Wenn wir sehen, dass wir ein klassisches Gefälle von West 
nach Ost haben - in der Westschweiz werden an den Ser
vice public viel umfassendere und viel weiter gehende For
derungen gestellt als in der Ostschweiz -, hat das auch 
etwas mit dem Finanzhaushalt zu tun. Es gibt nicht nur die 
Frage des Aufkommens, sondern auch die Frage des Be• 
darfs. 
In dieser Beziehung war sich die Mehrheit der Kommission 
einig, dass hier bei einer direkten Steuerharmonisierung 
ohne Zweifel eine Angleichung nach oben stattfinden würde. 
Jch gebe Ihnen ein Beispiel dafür: Als der Kanton Bern noch 
glaubte, Ober unerschöpfliche finanzielle Reserven zu verfü• 
gen, hat er im Zuge der Bundesgesetzgebung 14 regionale 
Zivilschutzausbildungszentren und ein kantonales Zentrum 
gebaut. Der Kanton Freiburg und der Kanton Neuenburg ha• 
ben zusammen eines gebaut, was auf die Bevölkerungs
schutzangehörigen umgelagert im Kanton Bern drei bis vier 
Zentren gegeben hätte. Diese müssten dann finanziert wer
den. Das ist das Problem, das wir zu beachten haben. 
In dem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit der Kommission 
zu folgen. Sie hat den Minderheitsantrag Strahm mit 14 zu 
9 Stimmen abgelehnt. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: A l'artl
cle 129, la majorite de la commission vous propose de main
tenir le droit en vigueur. 
La minorite Strahm veut profiter de la reforme de la perequa
tion financiere pour introduire materiellement l'harmonlsation 
fiscale dans las cantons. 
Le debat sur l'harmonisation fiscale n'a pas ete mene de 
maniere detaillee en commission car, je le rappelle, les can• 
tons n'en ont pas voulu. C'est la raison pour laquelle nous 
abordons cette nouvelle repartition des täches entre Confe
deration et cantons. Autant dire qu'aujourd'hui l'harmonlsa
tion fiscale materielle n'a aucune chance politiquement. Si 
cette reforme de la perequation financiere echoue, alors 
peut-etre faudra-t-il revenir avec d'autres solutions. Mais au• 
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jourd'hui, plutöt que de faire des modifications constitution
nelles qui demandent la double majorite, donc l'appui des 
cantons, nous pensons qu'il faut en rester au projet que 
nousavons. 
Je dirai encore au groupe socialiste ou a la gauche qu'il 
raste la voie d'une initiative populaire pour regler eventuelle
ment l'harmonisation fiscale materielle. 
C'est par 14 voix contre 9 que la commission vous propose 
d'en rester au droit en vigueur. 
Comme nous allons aussi voter sur l'article 135 alinea 4, j'in
dique que la proposition de la minorite V (Strahm) vise a re
gler le probleme de la perequation cantonale. La majorite de 
la commission pense que ce probleme est regle a l'article 6 
de la loi federale sur la perequation financiere que nous 
prendrons tout a l'heure. II ne nous incombe pas d'lntervenir 
dans la gestion des cantons. 
C'est par 17 voix contre 8 que cette proposition de mino
rite V a ete rejetee. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Wenn man der Debatte folgt, 
könnte man meinen, es sei eine rein weltanschauliche Aus
einandersetzung. Das ist sie gewiss auch in gewisser 
Weise. Aber für uns ist es wirklich eine ökonomische Frage. 
Ich wäre der Letzte, der nicht für eine solche Harmonisie
rung einstehen würde, wenn ich überzeugt wäre, dass das 
nicht zu Fehlanreizen führen würde, die letztlich alle bezah• 
fen würden. Denn es ist in der Tat so, dass unser Volk die 
grossen Unterschiede immer weniger versteht; wir wissen 
das auch von Umfragen. 
Jetzt muss man aber sehen, dass in einem föderalistischen 
Staat die Belastungsunterschiede, die Ausgabenunter
schiede und die Steuerunterschiede nicht nur Unterschiede 
in den natürlichen Ressourcen widerspiegeln - die wollen 
wir ja ausgleichen -, sondern auch Präferenzen. Eine Studie 
eines meiner Ökonomen hat ergeben, dass ein beachtlicher 
Teil der Unterschiede in der Schweiz letztlich auf unter
schiedliche politische Präferenzen und auf ein unterschiedli• 
ches Staatsbild mit zurückzuführen ist. 
Nun ist es aber doch auch so, dass nicht jeder Kanton für 
die Bereitstellung eines Mindestangebotes an staatlichen 
Gütern über gleich viele Ressourcen verfügt. Deshalb müs
sen ressourcenschwache Kantone ihr Substrat sehr viel 
stärker besteuern als andere. Wie -gesagt, diese Unter
schiede haben ein Mass erreicht, das zunehmend als stos
send empfunden wird. 
~un gibt es, glaube ich, schon sehr viel empirisches Mate
nal, das belegt, dass der Steuerwettbewerb den effizienten 
Einsatz der Ressourcen fördert. Bei einer Einschränkung 
der Steuerautonomie würden insbesondere ressourcen• 
starke Kantone mit einer tiefen Steuerbelastung jeden An
reiz verlieren, mit ihren Mitteln sparsam umzugehen, weil sie 
davon ausgehen müssten, dass man ihnen Mittel wegneh
men würde. Umgekehrt hätten die schwachen Kantone kei
nen Anreiz mehr, sagen wir, durch eigene Anstrengungen ihr 
Ressourcenpotenzial signifikant zu verbessern. Damit würde 
die Einschränkung des Steuerwettbewerbs auch den Stand• 
ortwettbewerb nicht unbedingt eindämmen, sondern auf an
dere Standortfaktoren verlagern. Das ist immer so in der 
Wirtschaft. Es ist wie ein Brunnen, bei dem überall Wasser 
rausläuft; wenn Sie ein Loch zuhalten, spritzt es beim ande• 
ren umso mehr hinaus und umgekehrt. 
Die These, wonach der Steuerwettbewerb, der so genannt 
ruinöse Steuerwettbewerb, zu einer Unterversorgung mit 
staatlichen Leistungen und einem Sozialabbau führt kann 
auch empirisch nicht untermauert werden - Sie könn~n Ja in 
allen Staaten nachweisen, dass die Staats- und Sozialquo
te~ trotz Steuerwettbewerb angestiegen sind -; im Gegen
teil: Der Steuerwettbewerb fördert die Innovation und schafft 
Anreize, bei möglichst tiefen Steuern möglichst gute staatli
che Leistungen anzubieten. Das ist aus unserer Sicht ganz 
klar auch eines der Geheimnisse des Erfolges unseres Lan
des. Wir haben im europäischen und noch viel mehr im in
terkontinentalen Vergleich eine grosse Qualität der Staats
leistung bei einem relativ moderaten Preis. 
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Die Befürworter einer materiellen Steuerharmonisierung ge
hen von der zu restriktiven Annahme aus, eine hohe Steuer
belastung sei immer gleichbedeutend mit fehlenden Res
sourcen. Wenn Sie jetzt die Steuersätze harmonisieren, 
s~haffe,!l Sie neue Ungleichheiten. Einzelne Kantone hätten 
emen Uberfluss an Mitteln, andere müssten ein rigoroses 
Sparprogramm durchführen. Deshalb müsste das neue Aus
gleichssystem durch zusätzliche, von der Steuerbelastung 
abh~ngige Transfers _ergänzt werden, und das hätte ganz 
gravierende Fehlanreize zur Folge. Letztlich ist eine materi• 
elle Steuerharmonisierung nur mit Hilfe eines Steuerverbun
des realisierbar - ich habe beim Eintreten den Artikel von 
Helmut Schmidt zitiert, ich glaube, die Deutschen sind die
sen Weg gegangen -, und das wäre das faktische Ende ei• 
nes so ausgeprägten Föderalismus, wie wir ihn kennen. 
Abgesehen davon - politisch wäre das Projekt mit diesem 
Antrag natürlich zum Scheitern verurtellt, aber das ist für 
mich nicht das Hauptkriterium. Es ist natürlich auch ein Kri
terium, aber mir geht es vor allem um die Sachargumente. 
Jetzt wird mir Herr Strahm zu Recht sagen: Ja gut, aber wir 
machen ja eine Bandbreite, wir wollen ja nicht einen Ein• 
heitstarif. Nun muss man sehen, dass auch mit einem Band· 
breitenmodell den Kantonen im Fiskalbereich der wichtigste 
und alles entscheidende Gestaltungsspielraum entzogen 
wird, nämlich die autonome Festlegung der Steuertarife. So
wohl die. Einkommens- als auch die Vermögens-. Gewinn
und Kapitalsteuer müssen einen Einheitstarif erhalten· sonst 
können Sie die Abweichungen von der Bandbreit~ nicht 
messen. Das bedeutet zum Beispiel bei der Einkommens
steuer, dass bei der Tarifgestaltung die unterschiedliche Ein
kommensverteilung von Kanton zu Kanton nicht mehr 
berücksichtigt werden kann. 
Zudem setzt auch das Bandbreitenmodell ganz klar falsche 
Anreize. Es Ist ein Kostentreiber; Niedrigsteuerkantone wie 
Zug, Schwyz oder Nidwalden, welche Steuern erhöhen 
müssten, würden versuchen, die Ausgaben zu erhöhen um 
die Abschöpfung zu vermeiden. Dasselbe würden die H~h
steuerkantone tun, damit sie möglichst viele Beiträge bekä
men. Und weil natürlich bei den Niedrigsteuerkantonen nicht 
genug abgeschöpft werden könnte, wäre ein höherer Aus
gleichsbedarf durch den Bund zu decken. Deshalb wären 
auf allen Ebenen die Welchen auf Fehlanreiz gestellt 
Es ist klar, dass man nun sagen kann: Ja gut, wir wollen 
diese Tendenz zur Ausgabensteigerung mildern. Aber dann 
müssen Sie in letzter Konsequenz ein Kontrollorgan des 
Bundes bestellen, welches das Ausgabengebaren der Kan
t~ne_ überwac~t. Dann komm~n Sie in ein „ Teufelsgeflecht» 
hme1n. das mit dem Föderalismus so nicht mehr vereinbar 
ist. Deshalb meine ich, es gebe sehr viele objektive Gründe 
die dafür sprechen, dass man das nicht M. • 
Ich sage noch etwas zu den Unterschieden: Ich hätte es 
auch lieber, wenn dank unserem Modell die Unterschiede 
noch stärker eingedämmt werden könnten. Aber ich bin 
nicht sicher, ob es nicht Kantone gibt, die sich sagen wür
den: Wenn wir nun höhere Ausgleichsmittel bekommen 
senken wir die Steuern nicht, denn wir wollen lieber eine zu: 
sätzliche Leistung zugunsten unserer Bürgerinnen und Bür
ger erbringen. Wenn das Volk im Kanton das will dann wird 
daraus kein Harmonisierungseffekt entstehen ~ondern es 
werden in diesem Kanton mehr Staatsleistungen erbracht. 
Das ist nun im Föderalismus auch wieder nicht verboten· der 
Föderalismus lebt ja gerade davon, dass die Glieds~ten 
Ihre politischen Präferenzen möglichst gut umsetzen kön
nen. 
Aus diesem Grund möchte ich Sie ersuchen, diesen Antrag, 
der ja durchaus seriös ausgearbeitet und bis hinten durch• 
dacht ist, aber leider doch Fehlanreize auslösen würde ab· 
zulehnen. • 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Gleichzeitig 
mit Artlkal 129 stimmen wir Ober Artikel 135 Absatz 4 sowie 
über Artikel 197 Ziffern 5 und 6 (Übergangsbestimmungen) 
ab. 
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Die Technik lässt uns im Stich: Das elektronische Zählsys
tem funktioniert nicht. Wir kehren deshalb zum alten Abstim
mungsverfahren zurück. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •... 107 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 44 Stimmen 

Le presldent (Christen Yves, president): Mme Fässler nous 
a signale qu'avac un resultat de 147 contre 44, il y aurait 
plus de 190 voix en tout. Effectivement, on a campte deux 
fois 40 volx dans une travee. A l'article 129, la majorlte l'a 
tout de mAme emporte, mais par 107 voix contre 44. 

Art. 132 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 132 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.135 
Antrag der Mehrheit 
Titel, Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 

e. die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone erhal
ten. 
Abs. 3 
.... und höchstens 100 Prozent der Leistungen des Bundes. 

Antrag der Minderheit I 
(Walker Felix, Baader Caspar, Egerszegi, lmhof, Lalive 
d'Epinay, Laubacher, Müller Erich, Scherer Marcel, Schibli, 
Vallendar, Zuppiger) 
Abs. 2Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Fässler, Berberat. Bühlmann, Fehr Hans✓ürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Abs. 2 Bst. e 
Streichen 

Antrag der Minderheit /II 
(Antille, Berberat, Bühlmann, Fässler, Favre, Fahr Hans
JOrg, Goll, Marietan, Marti Werner, Rossini, Ruey) 
Abs. 3 
Die Mittel fOr .... gestellt. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Antrag der Minderheit IV 
(Scherer Marcel, Baader Caspar, Egerszegi, Lalive d'Epinay, 
Müller Erich, Schibli, Vallendar, Weyeneth, Zuppiger) 
Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit V 
(Strahm, Berberat. BOhlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Abs. 4 
Die Kantone sorgen fOr einen innerkantonalen Finanzaus
gleich, der die Steuerbelastungsunterschiede unter den Ge
meinden verringert. 

Antrag Leutenegger Hajo 
Abs. 3 
.... betragen zwei Drittel der Leistungen des Bundes. 
Schriftliche Begründung 
Es geht bei diesem Einzelantrag um zwei Dinge. Ich stimme 
mit der Minderheit IV darin überein, dass der Anteil der Ge-
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berkantone grundsätzlich kleiner zu sein hat als jener des 
Bundes. 
Das altbewährte Sprichwort «Wer zahlt, befiehlt» dürfte all
gemein bekannt sein. Davon sind wir aus Sicht eines Geber
kantons weit entfernt, trotz aller Beteuerungen, es warden 
die föderalistischen Strukturen gestärkt und eben jene Aus
gabenentscheide dort gefällt, wo sie zu bezahlen wären. 
Es scheint vielmehr, dass das Sprichwort neu geschrieben 
werden soll, etwa im Sinne von «Wer zahlt, befiehlt nicht». 
Wenn man das Kräfteverhältnis von Geber- und Nehmer
kantonen ansieht, müsste es noch deutlicher heissen: .. wer 
nichts befehlen darf, darf wenigstens zahlen.» 
Wenn das Parlament über die Leistungen des Bundes befin
det, ist es nicht korrekt, mit jedem Franken auch gleich noch 
«kostengünstig» zusätzliche Beiträge der Geberkantone zu 
beschliessen. Angesichts der Minderheit der Geberkantone 
bedeutet jeder Bundesfranken dort dann ein Mehrfaches an 
Belastung. Derart warden wir hier als Parlament direkt die 
Steuersätze der Geberkantone beeinflussen, was nun der 
so gelobten Förderung des Föderalismus völlig widerspricht. 
Es ist deshalb nur richtig, den Kantonsanteil tiefer zu halten, 
damit eben nicht einfach das Parlament allein befiehlt und 
die Geberkantone bezahlen. 
Zum zweiten geht es aber darum, den Anteil der Kantone 
nicht in einem weiten, in der Beschlussfassung dann doch 
recht willkürlichen Bereich zu fassen, sondern klar festzuhal
ten. 
In einem kleinen Geberkanton wie dem Kanton Zug wird die 
Belastung durch den Finanzausgleich zur dominanten Steu
ergrösse. Dort, wo die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
wichtig ist, also vor allem in den finanzstarken Geberkanto
nen, ist die Planbarkeit der Steuern von grösster Bedeutung. 
Spielräume, wie sie der Vorschlag der Kommissionsmehr
heit vorsieht, wirken hier äusserst schädlich . 
Wenn sich neue Unternehmen ansiedeln oder wenn interna
tionale Firmen Standortentscheide fällen, geht es natürlich 
immer auch um die Steuern, mindestens so wichtig ist aber 
deren Planbarkeit, ist die Kontinuität und gerade diese ist in 
hohem Masse gefährdet, wenn wir rein bedürfnisgesteuerte, 
ausgabenorientierte Spielräume der kantonalen Belastung 
zulassen. Man darf ja davon ausgehen, dass gerade die 
Empfängerkantone letztlich daran interessiert sein müssten, 
die Finanzkraft der Geberkantone zu erhalten. Diese resul
tiert bekanntlich vor allem aus dem internationalen Wettbe
werb, nicht aus den interkantonalen Steuerunterschieden. 
Deshalb empfiehlt es sich im Interesse einer attraktiven 
Wirtschaftsposition unseres Landes, dem obigen Einzelan
trag zuzustimmen. 

Art.135 
Proposition de la majorite 
Titre, al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 

e. de maintenir la competitivite fiscale des cantons. 
Al. 3 
.... et au maximum ä l'entier de la part de la Confederation. 

Proposition de la minorite I 
(Walker Felix, Baader Caspar, Egerszegi, lmhof, Lalive 
d'Epinay, Laubacher, Müller Erich, Scherer Marcel, Schibli, 
Vallendar, Zuppiger) 
Al. 2 let. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite II 
(Fässler, Berberat, Bühlmann, Fahr Hans-Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Al. 2 let. e 
Bitter 

Proposition de la minorite III 
(Antille, Berberat, BOhlmann, Fässler, Favre, Fahr Hans
Jürg, Goll, Marietan, Marti Werner, Rosslni, Ruey) 
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Al. 3 
.... et la Confederation. 
(Biffer le reste de l'alinea) 

Proposition de la minorite IV 
(Scherer Marcet, Baader Caspar, Egerszegi, Lalive d'Epinay, 
MOller Erich, Schibli, Vallender, Weyeneth, Zuppiger) 
Al. 3 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorlte V 
(Strahm, Berberat, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans.JOrg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Al. 4 
Les cantons veillent ä instaurer une perequation financiere 
intercantonale qui attenue les differences de charge fiscale 
entre communes. 

Proposition Leutenegger Hajo 
Al. 3 
. . .. ä deux tiers de la part de la Confederation. 
Developpement par ecrit 
Deux preoccupations sont ä I& base de cette proposition. Je 
me rallie a la minorite IV car je pense que, par principe, la 
part des cantons donateurs doit Atre inferieure ä celle de la 
Confederation. 
Nul n'ignore l'adage «qul paye, commande». Dans l'optlque 
d'un canton donateur, nous sommes bien loin de cette 
verlte, et ce malgre toute las affirmations selon lesquelles 
les structures federalistes en seraient renforcees dans la 
mesure ou les decisions de depenses seraient prises par 
ceux-la mt\me qui payent. 
II semble que l'adage soit a reformuler dans la mesure ou on 
est face a une situation ou c'est celui qui paye qui ne com
mande pasl Si l'on prend en compte le rapport de forces 
entre cantons donateurs et beneficiaires, l'adage aurait la 
formulation suivante: «qui ne peut commander peut au 
moins payer!» 
Si le Parlament se determine sur las prestatlons a verser par 
la Confederation, il n'est pas correct qu'en octroyant un franc 
«federal» il decide an parallele et a bon compte de debloquer 
des fonds supplementaires des cantons donateurs. Au vu du 
fait que les cantons donateurs sont minoritaires, tout franc 
«federal» signifie parallelement un multiple de ce franc gre
vant le canton. Le Parlement federal se trouverait en position 
lui permettant d'influencer directement les taux fiscaux des 
cantons donateurs, ce qui va a l'encontre du principe tant 
prise de la promotion du federalisme. II est donc juste qua la 
part des cantons soft plus basse pour eviter une situation oll 
le Parlement decide et les cantons donateurs payenl 
En deuxieme lieu, il s'agit toujours de fixer clairement le 
cadre, et non d'etablir la part des cantons dans un cadre a la 
fois trop vasfe et arbltraire. 
Dans un petit canton comme Zoug, la charge imposee par la 
nouvelle perequation devient un poste budgetaire prepon
derant. La oll la capacite concurrentielle internationale est 
importante, soit dans las cantons donateurs a fort potential 
financier, la possibilite de planifier la fiscalite est de la plus 
grande importance. Des marges telles qua celles que pre
voit le projet de la majorite de la commission sont extr&me
ment prejudiciables. 
Ouand de nouvelles entreprises s'installent ou qua des fir
mes etrangeres prennent des declsions quant a leur implan
tation, c'est naturellement la situation fiscale qui constitue le 
critere determinant; or si, en fonction des besoins et des de
penses, nous admettons une trop large marge de manoeu
vre au niveau des prestations en question, deux importants 
facteurs - la posslbilite de planlfication et la continuite - sont 
mis en perl!. 
On peut admettre que, en fin de campte, ce sont justement 
las cantons beneficiaires qui seraient Interesses a ce qua les 
cantons donateurs preservent leur bonne capacite finan
ciere. II est connu que cette derniere resulte de la situatlon 
concurrentielle internationale et non des differences de fis
calite entre cantons. 
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II est donc recommande, pour l'attractivite de notre pays 
comme lieu d'lmplantatlon, d'approuver la proposltion ci
dessus. 

Abs. 2-AI. 2 

Walker Felix (C, SG): Sie haben eben eine ausführliche De
batte Ober den steuerlichen Wettbewerb geführt. Ganz folge
richtig kommt in diesem Artikel die entsprechende Be
stimmung. In Artikel 135, Finanz- und Lastenausgleich, sind 
die Kriterien fOr diesen Ausgleich genannt Im Entwurf des 
Bundesrates gab es den Begriff «steuerliche Wettbewerbs
fähigkeit» noch nicht. Der Ständerat hat ihn eingeführt, und 
zwar «steuerliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und 
Internationalen Verhältnis». Das ist die Differenz, über die 
wir hier sprechen. 
Die Mehrheit unserer Kommission will nur die steuerliche 
Wettbewerbsfähigkeit, den internationalen Tell also nicht. 
Die Minderheit II ist sehr konsequent, sie will den Wettbe
werb Oberhaupt nicht und ist deshalb für Streichen . 
Warum Ist die Minderheit I fOr den Einbezug der Internatio
nalen Verhältnisse? Es geht hier um folgende Überlegung: 
Wie kann man die ressourcenstarken Kantone Irgendwie 
schützen? Welche Bezugsgrösse soll hierbei Anwendung 
finden? Notabene für jene Kantone, die den Finanzausgleich 
erst ermöglichen. DarQber sprechen viele, nur einige ermög
lichen es. Woher haben sie ihre Finanzkraft? Sie haben Ihre 
Finanzkraft u. a. auch aufgrund Ihrer Produkte und Dienst
leistungen in einem internationalen Markt. Damit haben sie 
einen Standortvorteil, der nicht nur, aber eben auch von der 
steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit abhängt. Man wird der 
Sache nicht gerecht, wenn man sagt, diese Art Geschäfte 
seien z. 8. unlauter, und sie damit abqualifiziert. Unser Re
gelwerk für die Bekämpfung von Missbräuchen bei diesen 
Dienstleistungen ist allseits bekannt und anerkennt. Ich 
nenne Ihnen nur ein Beispiel für die Bedeutung dieser 
Dienstleistungen: Das Vermögensverwaltungsgeschäft In 
der Schweiz und seine Wertschöpfung sind grösser als jene 
der gesamten chemischen Industrie. Ein rohstoffarmes Land 
mit internationaler Verflechtung ist auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit angewiesen. 
Es wird eingewendet, man könne die Wettbewerbsfähigkeit 
kaum national und noch weniger international messen. Es 
gibt einen verlässlichen, wenn auch unangenehmen 
Schiedsrichter, und das ist der Markt. Wenn wir diese Ge
schäfte verlieren, dann werden sie andernorts getätigt und 
kommen nicht mehr zurQck. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen. 

Fässler Hildegard (S, SG): Ich empfehle Ihnen, die Frage 
der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit nicht in die Verfas
sung aufzunehmen. Der Bundesrat hat nichts Derartiges 
vorgesehen - wie ich meine zu Recht! Es kann doch nicht 
sein, dass auf der einen Seite die steuerliche Wettbewerbs
fähigkeit der Kantone sogar in die Verfassung geschrieben 
werden soll, wenn wir auf der anderen Seite ein Projekt ha
ben, das den nationalen Zusammenhang fördern soll und 
sich auf die Fahne geschrieben hat, auch gewisse Disparitä
ten verschwinden zu lassen. Der Ständerat und die Minder
heit 1 (Walker Felix) wollen sogar noch festschreiben, dass 
diese Wettbewerbsfähigkeit nicht nur unter den Kantonen, 
sondern auch international erhalten werden soll. Ich weiss 
schon, dass die Kantone auch ein bisschen Aussenpolitik 
machen dürfen - das haben wir ja festgelegt. Aber was soll 
das jetzt hier, dass die Kantone auch noch im internationa
len Verhältnis ihre steuerliche Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
können sollen, und das durch die Verfassung garantiert? 
Das geht nun wirklich zu weit! Entweder Sie wollen hier ein 
Kohäsionsprojekt verabschieden, oder Sie wollen hier das 
Gegenteil tun, nämlich weiterhin das Hohelied des Steuer
wettbewerbs singen. Herr Bundesrat Vllliger hat vorhin ge
sagt, wofür es keine Studien gibt, er hat aber nicht gesagt, 
dass es auch keine Studien gibt, die belegen, dass der Steu
erwettbewerb tiefere Steuern verursacht. 
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Eine Frage an die Urheber dieser übertriebenen Formulie
rung in der Verfassung: Wie wollen Sie das denn umsetzen? 
Wie wollen Sie umsetzen, dass z. B. der Kanton St. Gallen 
im internationalen Verhältnis eine steuerliche Wettbewerbs• 
fähigkeit erhält? Immerhin ist es In meinem Kanton so, dass 
noch das Volk sagt, wie hoch die Steuern sind. Das sagt we
der der Bund, der die Wettbewerbsfähigkeit garantieren 
müsste, noch sonst irgendwer, sondern man kenn, wenn 
man will, jedes Mal eine Volksabstimmung Ober die Höhe 
der Besteuerung abhalten. Ich weiss also nicht. wie das 
ganz konkret aussehen soll. Das ist der wichtige zweite 
Punkt. Der erste Punkt ist aber, dass so etwas meiner An
sicht nach nicht verfassungswürdlg ist, wenn es nicht sogar 
schon verfassungswidrig ist! Der zweite Punkt besteht wirk
lich darin, dass mir die Umsetzung völlig unklar ist. Ich habe 
in den ganzen Diskussionen nie jemanden gehört, der mir 
erklärt hat, wie man von Bundesseite dafür garantieren will. 
Bitte streichen Sie also diesen Buchstaben e, stimmen Sie 
der Minderheit II zu - und auf gar keinen Fall der Minderheit 1, 
die auch noch den internationalen Wettbewerb mit ein
schfiessen will. 

Müller Erich (R, ZH): Es ist für die FDP-Fraktion unbestrit
ten, dass mit dem Finanzausgleich für die ressourcenschwa
chen Kantone eine akzeptable finanzielle Basis geschaffen 
werden muss. Denn es gibt Kantone, die trotz grosser An
strengungen ihre Ressourcen aus eigener Kraft nicht auf ein 
für einen Kanton vernünftiges Niveau bringen können. Die 
ressourcenstarken Kantone sind bereit, diesen Kantonen die 
entsprechenden Mittel zukommen zu lassen. Das entspricht 
guter Solidarität zwischen den Kantonen. 
Dieser Ausgleich darf aber nicht ein solches Ausmass an
nehmen, dass der steuerliche Wettbewerb ausgeschaltet 
wird. Wir wollen keine steuerliche Nivellierung, die in den 
Kantonen den Anreiz ausschaltet, die Steuern zu senken 
oder mindestens nicht ansteigen zu lassen, um die Kantone 
steuerlich attraktiv zu machen. Sowohl die Geber- als auch 
die Nehmerkantone sollen sich fQr gesunde Staatsfinanzen 
einsetzen müssen. Die Geberkantone dürfen nicht derart 
stark zur Kasse gebeten werden, dass sie ihre steuerliche 
Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Dabei geht es nicht nur um 
die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone unterein• 
ander. Es geht doch darum, dass die Schweiz, welcher Kan
ton es auch immer ist, gegenüber dem Ausland steuerlich 
wettbewerbsfähig ist. Es bringt doch der Schweiz nichts, 
wenn wir die Steuern zwischen den Kantonen nivellieren, 
wenn dabei die Kantone ihre Wettbewerbsfähigkeit gegen
über dem Ausland verlieren und unser Land gleichzeitig viel 
Geld für Wirtschaftsförderung ausgibt. Die Steuern sind ein 
wesentlicher Faktor im internationalen Standortwettbewerb. 
Die sozialdemokratische Minderheit II will den steuerlichen 
Wettbewerb nicht; am liebsten möchte sie einen nivellieren
den europäischen Steuerausgleich. Die FDP-Fraktion lehnt 
diesen Antrag einstimmig ab. Aber auch der Mehrheitsan
trag greift zu kurz und sieht nur den schweizerischen Wett
bewerb, mit der Konsequenz, dass letztlich in allen 
Kantonen eine Anpassung nach oben stattfinden würde. 
Die FDP-Fraktion lehnt dies ab, unterstützt die Minderheit 1 
und folgt damit dem Ständerat. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Ich glaube, Frau Fässler, Grund
sätze gehören in die Verfassung. Auch der Grundsatz, dass 
die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone im natio
nalen und im internationalen Verhältnis erhalten werden soll, 
ist ein solcher Grundsatz, der durchaus Platz haben muss in 
der Verfassung. Der Steuerwettbewerb unter den Kantonen, 
aber auch im internationalen Verhältnis hat unsere Bevölke
rung, unser Land und unsere Wirtschaft bisher vor allzu ho• 
hen Steuern bewahrt. Damit konnte sich in unserem Land, 
auch im internationalen Wettbewerb, eine Wirtschaft entwi
ckeln, die uns Wohlstand und Wohlfahrt gebracht hat. Gerade 
durch diese internationale Wettbewerbsfähigkeit konnte un
sere Wirtschaft Im Vergleich zum Ausland besser prosperie
ren. Damit wurde unser Wirtschaftsstandort stark, und den 
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dürfen wir jetzt nicht einfach preisgeben. Ich glaube, wenn 
wir jetzt einen solchen Grundsatz in die Verfassung schrei
ben, dann wollen wir zum Ausdruck bringen, dass es uns 
Ernst ist mit unserem Wirtschaftsstandort. 
Mit der Formulierung, die ja vom Ständerat eingebracht wor
den ist und mit der sich auch eine sehr starke Minderheit der 
Kommission anfreunden konnte, wird die SVP-Fraktion bes
ser leben als nur mit der Fassung, wie sie die Mehrheit der 
Kommission beschlossen hat. Darum wird sie auf alle Fälle 
für die Minderheit 1 (Walker Felix) stimmen. 

Martl Werner (S, GL): Namens der SP-Fraktion beantrage 
ich Ihnen, den Antrag der Minderheit 1 (Walker Felix) ab
zulehnen und der Minderheit II (Fässler) zuzustimmen, 
ebenso, den Antrag der Mehrheit der Kommission abzuleh
nen. 
Ich denke, hier, bei der Wettbewerbsfähigkeit, müssen wir 
schon noch zwei Fragen stellen. Steuern, Herr Müller, müs
sen meines Erachtens zwei Dinge erfüllen: Erstens einmal 
müssen Steuern gerecht sein, und zweitens sollten sie nur 
so hoch sein, als sie eben sein müssen, um die staatlichen 
Aufgaben abzudecken. 
Wenn Sie nun die erste Voraussetzung nehmen, dann muss 
ich Sie schon fragen: Sind Steuern gerecht, wenn man der
art grosse Unterschiede hat, wie wir das hier in der Schweiz 
haben? Ist es gerecht, dass jemand im Kanton Jura das 
Dreifache von jemandem im Kanton Schwyz bezahlen 
muss, und zwar für eine Leistung, die vermutlich sogar noch 
schlechter ist als diejenige, die er im Kanton Schwyz be
kommt? Das ist nicht gerecht, deshalb ist es inhaltlich auch 
nicht gerechtfertigt, dass man den Steuerwettbewerb zwi• 
schen den Kantonen zum allein selig machenden Verfas
sungsprinzip erhebt. 
Ich möchte auch dem Mythos entgegentreten, dass der 
Wohlstand der Schweiz auf diesen Steuerwettbewerb der 
Kantone zurückzuführen ist. Das ist beim besten Willen mit
nichten so; das hat andere Ursachen. Hingegen ist dieser 
gravierende Steuerwettbewerb, den wir in der Schweiz ha
ben, eine grosse Gefahr für unsere Schweiz, Herr Zuppiger -
Sie von der SVP stehen ja immer für die Schweiz ein-, näm
lich dadurch, dass die Kohärenz in unserem Lande zu zerfal
len droht, wenn wir derart grosse und permanent wachsende 
Unterschiede haben. 
Zweitens: Formell betrachtet muss man, wenn man diese 
Litera e im Zusammenhang mit dem ganzen Artikel sieht, 
doch auch Widersprüche feststellen. Einerseits soll dieser 
Finanzausgleich die Unterschiede zwischen den Kantonen 
ausgleichen. Auf der anderen Seite soll er das Mittel dafür 
geben, dass diese Unterschiede gerade wieder grösser 
sind. Wenn man diese Litera e an und für sich im Sinne von 
Litera a auslegt und definiert, müsste die Wettbewerbsfähig
keit eben gerade dadurch hergestellt werden, dass hier alle 
Kantone mit gleicher Kraft mitspielen können. Das heisst, 
man müsste Grenzen des Wettbewerbs machen. Man 
müsste beispielsweise die mobilen Steuerzahler in der 
Schweiz einheitlich besteuern, damit effektiv diejenigen, die 
ihren Wohnsitz nicht ändern können, im Zusammenhang mit 
dem Steuerwettbewerb, der hier postuliert wird, von der effi
zienteren Leistung der Kantone profitieren könnten. Aber ge
rade das will man natürlich nicht, und deshalb steht dieser 
Buchstabe in völligem Widerspruch zum gesamten Kontext 
von Artikel 135. 
Wir ersuchen Sie deshalb, diese Bestimmung in Litera e ent
sprechend zu streichen. 
Was Herr Walker mit seiner Minderheit I will, indem er den 
Steuerwettbewerb sogar auf das Niveau der Kantone redu
zieren will, ist an und für sich nichts anderes als die Propa
gierung des Kannibalismus innerhalb der Kantone auf 
Verfassungsstufe, und das kann doch nicht die Meinung die
ses Rates sein. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe liberal 
communique qu'll soutient la proposition de la minorite 1. 
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Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: A l'arti
cle 135 alinea 2 lettre e, la majorite de la commission sou
tient l'idee de la formulatlon «competitiVlte fiscale des 
cantons». 
La minorite 1 (Walker Felix) propose de reprendre la formula
tion du Conseil des Etats. II s'agit de mettre en evidence 
cette competitivite pour faire venir des entreprises dans les 
cantons. 
La minorite 11 (FässJer) veut tout simplement biffer la lettre e. 
II est clair que ceci est propose pour accentuer l'harmonisa
tion fiscale entre les cantons. Concernant Ja promotion eco
nomique, la majorite a pris connaissance du fait que les 
cantons ont actuellement pour pratlque de ne pas faire de 
propositions fiscales pour attirer des entreprises etablies 
dans un autre canton. Face a des entreprises venant de 
t'etranger, la situation est differente et la marge de manoeu
vre des cantons est plus grande. Nous pensons aussi qu'il 
faut absolument respecter l'autonomle des cantons pour la 
fixatlon du taux de l'impOt et qu'il serait faux de vouloir s'in
gerer dans cette gestion. 
C'est seulement par 12 voix contre 11 et avec 1 abstention 
que Ja commlssion vous propose de rejeter la propositlon de 
la minorite 1. 
La proposltion de la minorite II a quant a elle ete rejetee par 
15 volx contre 8. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Ich halte 
mich kurz, zumal die Entscheidung zwischen der Mehrheit 
und der Minderheit 1 (Walker Felix) mit 12 zu 11 Stimmen 
ausserordentlich knapp ausgefallen ist. Es geht darum, ob 
die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit nur auf nationaler 
Ebene oder auch im internationalen Verhältnis erhalten sein 
soll. Ich habe Ihnen gesagt, dass Verfassungsrecht immer 
abstraktes Recht ist. Umgesetzt und konkretisiert wird es 
dann durch die entsprechende Gesetzgebung, die zum Teil 
bereits in Artikel 2 Buchstabe a der Vorlage 2 vorliegt (Bun
desgesetz Ober den Finanzausgleich). Auf die Aufführung 
der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit der Kantone hinge
gen zu verzichten - da hat die Kommission wiederum sehr 
klar gegen die Minderheit II (Fässler) entschieden, nämlich 
mit 16 zu 8 Stimmen. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Das ist ja der Artikel, in dem 
steht, was wir qualitativ mit diesem Projekt bezwecken. Sie 
sehen das, wenn Sie die Fahne nehmen. Wir wollen die Un
terschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit vermindern; 
wir wollen den Kantonen minimale finanzielle Ressourcen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben geben; wir wollen Obermässige 
Lasten abfedern, die aufgrund der topographischen oder so
ziodemographischen Bedingungen kommen; wir wollen die 
interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich för· 
dern. 
Es ist dann die Frage aufgetaucht, ob hier noch andere Kri
terien hineinkommen sollen. Wir haben ja in der ganzen Dis· 
kussion In der Kommission und auch im Ständerat eigentlich 
immer den Gegensatz gehabt zwischen den reicheren Kan
tonen, die befürchtet haben, sie warden ausgesogen, und 
den schwächeren Kantonen, die Angst haben, sie bekämen 
nicht genug und der Finanzausgleich wäre eigentlich zu we
nig wirksam. Wir haben dann versucht, beiden Ängsten 
Rechnung zu tragen, aber nicht so, dass das System am 
Schluss überbestimmt wird, wie man im Mathematikunter
richt in der Schule lernt. 
Wir haben zum Beispiel gesagt, dass wir diese berühmte un
tere Schwelle vom Mittelwert, diese 85 Prozent, anstreben 
wollen, und haben dann aber auch gewisse Sicherungen für 
die stärkeren Kantone eingebaut. Ein nächstes Problem 
werden wir beim nächsten Absatz sehen, sollen 75 Prozent 
oder 100 Prozent der Bundesmittel von den reichen Kanto
nen her in den Ressourcenausgleich gehen. Es ist dann die 
Frage aufgetaucht: MOsste man nicht auch schon in der Ver
fassung irgendeine Leitplanke setzen, welche besagt, dass 
wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser Kantone 

Amlllcoos Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 01.074 

nicht allzu sehr beeinträchtigen? Denn sonst, wenn diese 
Arbeitsplätze verlieren, könnte das am Schluss nämlich das 
Steuersubstrat des ganzen Landes betreffen, und dann hät• 
ten wir ein klassisches Eigentor geschossen. 
Ich stimmte dem in der Kommission zu, weil mir schien, eine 
solche qualitative Leitplanke sei eigentlich vertretbar, wenn 
wir schon sagen, der Steuerwettbewerb sei nicht einfach et
was Schlechtes - wir wollen ihn ja mit dem ganzen Projekt 
etwas abdämpfen -, sondern ein wichtiges Element. Und 
wenn wir denn schon der Meinung sind, die Zuger und die 
Schwyzer sollen ruhig etwas bezahlen, aber doch nicht so 
viel, dass sie ihre goldenen Hennen verlieren, dann kann 
man durchaus eine solche Leitplanke in der Bundesverfas
sung einfügen. 
Herr Weyeneth hat vorhin gesagt, der Unterschied zwischen 
dem Antrag der Mehrheit und jenem der Minderheit I sei mit 
12 zu 11 Stimmen nicht sehr gross gewesen. Er ist aber 
auch vom Inhalt her nicht so gross. Denn die Idee ist an sich 
zuerst im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit im 
internationalen Bereich gekommen, in dem Sinne, dass die 
Zuger weiterhin für bestimmte Firmen attraktiv sein sollen. 
Dann hat man aber im Ständerat gesagt, die schwächeren 
Kantone sollten aber im Steuerwettbewerb den Grösseren 
gegenüber auch nicht völlig hilflos sein; also hat auch die in
terne Wettbewerbsfähigkeit eine gewisse Bedeutung. 
Herr Martl hat natürlich auf die klassischen Zielkonflikte hin• 
gewiesen; in der Politik leben wir von Zielkonflikten und 
müssen die entsprechenden Lösungen austarieren. Deshalb 
darf man durchaus so etwas definieren, im Wissen darum, 
dass es nicht ideal erreichbar ist. Ideal wäre, dass alle Kan
tone bei den Steuern möglichst tief und im Internationalen 
Vergleich konkurrenzfähig wären; aber das ist eher schwie
rig. 
Deshalb muss ich Ihnen sagen: Weil ich die Unterschiede -
auch inhaltlich - als nicht so gross empfinde und weil ich der 
Meinung bin, dass die Aussage, die steuerliche Wettbe
werbsfähigkeit der Kantone - ohne Adjektive - mOsse ei
gentlich beide Elemente enthalten, kommt es am Schluss gar 
nicht so wahnsinnig darauf an, welcher Formulierung Sie zu
stimmen. Als Bundesrat mit der Treue zu den Mehrheiten -
wenigstens hie und da - würde ich sagen: Die Fassung der 
Mehrheit ist eine sehr gute Lösung, aber eine andere Faser 
meines Herzens sagt: Eine Differenz weniger wäre auch 
nicht so schlecht, wenn es ohnehin das Gleiche besagt Ich 
hätte also durchaus auch ein gewisses Verständnis für die 
Minderheit, allerdings nur für die Minderheit I und nicht für die 
Minderheit II. 

Le presldent (Christen Yves, president): Nous votons par 
assis et leve. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 103 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .••. 52 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .••. 103 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 55 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Favre Charles (R, VD): Cet alinea 3 a ete lntrodu!t par Je 
Conseil des Etats. II precise qul finance cette perequatlon 
des ressources et a quelle hauteur chaque partenaires y 
participe. 
La minorite III (Antille) est favorable a Ja premiere phrase de 
cet alinea, a savolr qu'il faut preciser dans la constitution 
quels sont les partenaires de cette perequation des ressour
ces. 
En effet, comme la perequation des ressources est la base 
du nouveau systeme de perequation, II semble Judicleux de 
preciser que les partenaires sont d'un cOte la Confederatlon 
et de l'autre les cantons ä fort potential de ressources. Une 
phrase donc necessalre mais, aux yeux de la minorite III, 
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une phrase suff!sante. Aller plus loin en precisant quelles 
sont les relations entre la participation financiere de la Con• 
tederation et celle de ces cantons parait quelque peu incer
tain. 
Nous mettons en place ici un projet exträmement ambltieux, 
un projet dlfficile et, il taut le reconnaitre, un projet contenant 
quelques incertltudes. 
Ainsi, un premier element nous pose probleme. Dire qu'il y a 
une relation directe entre le financement de la Confederation 
et le financement effectue par les cantons a fort potential de 
ressources est en effet dangereux. Pourquoi? Parce que 
l'evolution financiere des cantons ou celle de la Confedera
tion peuvent etre extremement differentes; et les potentiels 
de financement etant differents. il est difficile de les Her dans 
le marbre, dans la constitution. 
Deuxiemement. on va plus loin dans las elements contrai
gnants en disant clairement qua les cantons partlcipent a 
hauteur de deux tiers ou de trois quarts, voire a egalite de la 
part de la Confederation. Or, Je vous rappelle que le but de 
cette perequation, et c'est precise a l'alinea 2, c'est de dimi• 
nuer la disparite entre las cantons, c'est de donner une dota• 
tion minimum aux cantons qui sont las plus pauvres. Ainsi, 
cette deuxieme phrase a l'alinea 3 est beaucoup trop con• 
traignante a nos yeux pour qu'on l'inscrive verltablement 
dans la constitution. 
Mals nous comprenons parfaitement qua les cantons 
payeurs veuillent avoir, je dirai, quelques garanties quant a 
leur particlpation tinanciere. En fait, nous ne sommes pas 
opposes a ce qua la participation des cantons Jusqu'au 
maximum de trois quarts ou a egalite de la part de la Confe
deration soit inscrite dans la loi sur laquelle nous allons de
battre tout a !'heure, mais justement pas dans la constltution. 
MAme si on enleve cette deuxieme phrase de la constltution, 
les cantons payeurs se trouvent, je dlrai, en securlte gräce a 
l'artlcle 4 alinea 2 de la loi federale sur la perequation finan• 
eiere qui. sur le fond - nous verrons le taux tout a !'heure -, 
dit exactement la meme chose. Ces cantons peuvent egale
ment trouver une securite dans le fait que les arrlltes de fi. 
nancement sont determines tous las quatre ans et qu'a ce 
moment-la, le Conseil federal doit justifier la hauteur a Ja
quelle les cantons doivent participer. 
Ainsi nous voulons d'un cöte, face a un projet particulie
rement ambitieux - donc avec quelques incertitudes -, evi
ter de tout inscrire dans le marbre constitutionnel et, de 
l'autre, donner une securlte aux cantons payeurs en inscri
vant ceci dans la loi federale sur la perequation financiere et 
non pas dans la constltution. Tels sont les arguments de la 
minorite III. 

Scherer Marcel (Y, ZG): Ich danke dem Rat vorerst, dass er 
vorhin dem Antrag der Minderheit 1 (Walker Felix) in Arti
kel 135 Absatz 2 Buchstabe e gefolgt ist und somit dem 
Ständerat zugestimmt hat. Dies ist für die Geberkantone, 
aber auch für die Schweiz im Allgemeinen von grosser Wich
tigkeit. 
Ich bitte Sie nun dringend, in Artlkel 135 Absatz 3 die Min
derheit IV und somit den Ständerat zu unterstützen. Diese 
Bestimmung ist wohl das Herzstück des NFA überhaupt; ja 
ich möchte sogar sagen, Artikel 135 werde zur Schicksals
frage: NFA- ja oder nein? Für die Geberkantone und deren 
Bevölkerung wird es absolut entscheidend, ob die zu erwar
tende Belastung eine obere Grenze hat oder nicht, ob die 
bevorstehende Mehrbelastung planbar und abschätzbar 
wird oder nicht. 
Die starke Minderheit IV und somit die Formulierung des 
Ständerates unterlag leider in der Kommission mit 10 zu 
15 Stimmen. Die Formulierung «Die Leistungen der ressour
censtarken Kantone betragen mindestens zwei Drittel und 
höchstens drei Viertel der Leistungen des Bundes» ist aus
gezeichnet. Sie setzt eine untere und eine obere Grenze. Ich 
bitte Sie: Lassen Sie sich nicht von den Begehrlichkeiten lei
ten, und stimmen Sie der Minderheit IV zu. Es gilt hier das 
Sprichwort, das besagt Mit dem Essen kommt der Appetit. 
Doch mancher hat sich damit schon Beschwerden geholt. 
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Auch die Vertreter der begünstigten Kantone sollten ein In
teresse daran haben, die Geberkantone nicht Ober Gebühr 
zu belasten. Ich erinnere daran, dass der Kanton Zug bereits 
über 11 0 Millionen Franken direkte Bundessteuern abliefert, 
und dazu kommen nochmals gut 110 Millionen für den NFA. 
Das kann ein Kanton nur, wenn man ihm die Möglichkeit 
lässt, weiterhin zu prosperieren. Ansonsten werden künftig 
mehrere andere Kantone zu Zahlerkantonen mutieren. 
Denken wir daran: Diese Vorlage kommt im nächsten Jahr 
vors Volk. Es braucht die Zustimmung durch das Volk. Des
halb ist eine angemessene, ausgewogene Zurückhaltung zu 
Oben, nach dem Motto: Lieber die Taube in der Hand als den 
NFA im Eimer! 
Ich empfehle Ihnen, das Fuder nicht zu überladen und die 
Begehrlichkeiten des Bundes nicht mit einem Scherbenhau
fen einzutauschen. 
Stimmen Sie hier der Minderheit IV und somit der Fassung 
des Ständerates zu, und lehnen Sie die Mehrheit ab. 

Leutenegger Hajo (R, ZG): Es geht mir um zwei Dinge in 
diesem Geschäft: 
1. Ich stimme mit der Minderheit IV (Scherer Marcel) damit 
überein, dass der Anteil der Leistungen der Geberkantone 
grundsätzlich kleiner zu sein hat als jener des Bundes. Sie 
kennen alle das altbewährte, zumindest aber altbekannte 
Sprichwort: Wer zahlt, befiehlt. Davon sind wir aus Sicht ei
nes Geberkantons natürlich weit entfernt, trotz aller Beteue
rungen, die föderalistischen Strukturen würden gestärkt und 
die Ausgabenentscheide dort gefällt, wo sie zu bezahlen wä
ren. Es scheint vielmehr, dass man das Sprichwort neu 
schreiben müsste, etwa: Wer zahlt, befiehlt nicht - oder viel• 
leicht noch deutlicher: Wer nichts zu befehlen hat, hat we
nigstens zu zahlen. 
Wenn wir, d. h. das Parlament, hier über die Leistungen des 
Bundes befinden, ist es nicht ganz korrekt, mit jedem Bun
desfranken gleich noch überproportional Ober die Beiträge 
der Geberkantone zu beschliessen. Angesichts der Minder
heit der Geberkantone bedeutet jeder Bundesfranken dort 
ein Mehrfaches an Belastung. Auf diese Art wurden wir hier 
als Parlament direkt die Steuersätze der Geberkantone be• 
einflussen, was eben der gelobten Förderung des Föderalis
mus widerspricht. Es ist deshalb nur richtig, den Kantons
anteil tiefer zu halten, damit nicht einfach das Parlament hier 
befiehlt und die Kantone bezahlen. 
2. Es geht mir darum, den Anteil der Kantone nicht in einem 
weiten, in der Beschlussfassung dann doch recht willkürli
chen Bereich zu fassen, sondern klar festzuhalten. In einem 
kleinen Geberkanton wie dem Kanton Zug wird die Belas
tung durch den Finanzausgleich, wie es Herr Scherer gesagt 
hat, zur dominanten Steuergrösse. Dort, wo die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit wichtig ist, also vor allem in den 
finanzstarken Geberkantonen, ist die Planbarkeit der Steu• 
ern von grösster Bedeutung. Spielräume, wie sie der Antrag 
der Kommissionsmehrheit vorsieht, wirken hier äussert 
schädlich. Wenn sich neue Unternehmen ansiedeln, wenn 
internationale Firmen Standortentscheide fällen, geht es im
mer auch um die Steuern. Mindestens so wichtig sind aber 
deren Planbarkeit, die Kontinuität. Gerade diese ist in ho
hem Masse gefährdet, wenn wir bedürfnisgesteuerte, aus
gabenorlentierte Spielräume der Belastung zulassen. Wir 
dürfen ja davon ausgehen, dass gerade die Empfängerkan
tone daran interessiert sein müssen, die Finanzkraft der Ge
berkantone zu erhalten; das hat auch unser Finanzminister 
schon so ausgeführt. Diese resultiert bekanntlich vor allem 
aus dem internationalen Wettbewerb, nicht aus den inter• 
kantonalen Unterschieden. 
Ich bitte Sie deshalb, im Interesse einer attraktiven Wirt• 
schaftsposition unseres ganzen Landes meinem Antrag zu
zustimmen. 

MOller Erich (R, ZH): Herr Bundesrat Villiger hat in der 
Kommission die Problematik dieses Artikels auf den Punkt 
gebracht, ich zitiere ihn wörtlich: ccOie Reichen wollen gegen 
Ausbeutung geschützt werden und die Armen davor, zu we-
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nig zu bekommen.» Das ist schon die Problematik dieses 
Artikels. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Interessen 
der ressourcenstarken Kantone anders sind als jene der res
sou rcenschwachen Kantone. 
In einem Punkt sind sich die Kommissionsmitglieder einig: 
Die Beiträge der finanzstarken Kantone sollen mindestens 
zwei Drittel der Bundesbeiträge betragen. Das ist die Sicher
heit, die den finanzschwachen Kantonen gewährt wird. Sie 
ist Ausdruck der Solidarität. Es ist doch mehr als verständ
lich, dass auch die finanzstarken Kantone eine Sicherheit 
wollen und sich Solidarität wünschen. 
Die Mehrheit der Kommission will, dass die finanzstarken 
Kantone mit 100 Prozent des Bundesbeitrages zur Kasse 
gebeten werden können, und die Minderheit III (Antille) will 
die Obergrenze gar offen lassen. Das ist kein Ausdruck der 
Solidarität mit den Geberkantonen. Die Nehmerkantone 
müssen doch verstehen, dass der Abschöpfung gewisse 
Grenzen gesetzt sein müssen. 
100 Prozent als Höchstgrenze ist für die Zahlerkantone zu 
viel des Guten, und zwar nicht nur in der absoluten Höhe, 
sondern auch in der Spannweite zwischen zwei Dritteln und 
100 Prozent. Diese grosse Spannweite macht die kantonale 
Steuerplanung sehr schwierig. 100 Prozent würden für die 
meisten Geberkantone eine Steuererhöhung bedeuten. Ich 
möchte nochmals Herrn Bundesrat Villiger zitieren, er sagte 
in der Kommission: «Man soll die Stärkeren nutzen, aber 
man soll sie nicht ausrotten, sonst werden alle schwächer.» 
Mit 100 Prozent rotten wir die finanzstarken Kantone zwar 
nicht aus, das gebe ich zu, aber wir «melken» sie auf eine 
inakzeptable Art, die letztlich alle schwächt. 
Die FDP-Fraktion lehnt darum mit grossem Mehr den Antrag 
der Minderheit III (Antille) ab und empfiehlt Ihnen mit Über
zeugung, der Minderheit IV (Scherer Marcel) zuzustimmen. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Sie haben es gehört: Dieser Res
sourcenausgleich ist einer der wichtigsten Bestandteile der 
NFA-Vorlage, auch wenn es nur um den «Mammon» geht. 
Damit soll nämlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der ein
zelnen Kantone ausgeglichen werden. Nach den Modellvor• 
stellungen des Bundesrates soll das so geschehen, dass 
der Bund 1.43 Milliarden Franken und die flnanzstarken 
Kantone 1 Milliarde Franken für die finanzielle Unterstützung 
der finanzschwachen Kantone leisten sollen. 
Der Ressourcenausgleich ist so konzipiert, dass - wenn wir 
nach den Hochrechnungen auf der Basis der Jahre 1998 
und 1999 gehen - sieben Geberkantone bezahlen, während 
19 Kantone von diesem Finanzausgleich profitieren. Mit die
sem Ausgleich soll jeder Kanton in der Lage sein, einen In
dexwert zu erhalten, welcher nur noch 15 Prozent vom eid
genössischen Mittel entfernt ist. Das finden Sie auch in der 
Botschaft des Bundesrates. 
Dieser Artikel - Sie haben es auch schon gehört - ist vor al• 
lern für die Geberkantone von grosser Bedeutung. Sie sind 
durchaus bereit, einen Beitrag zu leisten und die Finanzkraft 
in einem vernünftigen Ausmass anzupassen und auszuglei• 
chen. Gemäss Modellrechnung hätte der Kanton Zürich ge
gen 600 Millionen Franken oder etwa 20 Prozent seines 
Steuerertrages für den Ressourcenausgleich zu bezahlen, 
währenddem der Kanton Bern etwa 760 Millionen Franken 
daraus erhalten würde. Nach den heutigen Modellrechnun
gen und Vorstellungen des Bundesrates haben die Geber
kantone etwa 69 Prozent der für den Ressourcenausgleich 
benötigten Mittel zu berappen. 
Aus der Sicht der Geberkantone ist es wichtig, dass diese 
Bestimmung in die Verfassung und nicht nur in das Gesetz 
aufgenommen wird, weil es mit der Aufnahme in die Verfas• 
sung ein obligatorisches Referendum gibt. Die Geberkan
tone müssen also nicht den beschwerlichen Weg des 
fakultativen Referendums gehen, wenn sie nicht einverstan
den sind. Ich glaube, es wäre eine schöne Geste der Emp
fängerkantone, wenn sie hier diese Sicherheit geben würden 
und die Grösse hätten, zu zeigen, dass sie die Höchst
grenze so festlegen wollen, wie es der Ständerat beschlos
sen hat. 
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Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass diese Bestimmung 
In der Verfassung verankert werden muss, dass dies auch 
ein Zeichen der Solidarität der Empfängerkantone wäre und 
dass wir Hühner, die goldene Eier legen, nicht fast schon 
metzgen sollten, bevor sie die ersten Eier gelegt haben. 
Leider waren wir in der Kommission von den Geberkantonen 
her - es sind ja auch nur sieben - in der Minderheit. Die 
Mehrheit wollte die Höchstgrenze bei 100 Prozent der Bun
desmittel, die für den Ressourcenausgleich bereitgestellt 
werden, festlegen. 
Dann gibt es noch die Minderheit III (Antille), die überhaupt 
keine Höchstgrenze ins Gesetz schreiben will. Ich denke, 
auch der Einzelantrag Leutenegger Hajo, der verlangt, dass 
durch die Kantone höchstens zwei Drittel der Bundesleistun
gen geleistet werden müssen, wäre ein gangbarer Weg. Er 
hat die Sympathien verschiedener Mitglieder der SVP-Frak
tion gewonnen, und ein Teil der SVP-Fraktion wird den An
trag Leutenegger Hajo auch unterstützen. Die Mehrheit der 
Fraktion unterstützt aber die Lösung des Ständerates bzw. 
die Minderheit IV (Scherer Marcel). 

Meyer Therese (C, FR): Bien s0r, je n'ai pas le mAme avis 
que mon neanmoins ami M. Zuppiger. A l'article 135 alinea 3, 
nous sommes au coeur du mecanisme de ta perequation fi
nanciere. C'est l'un des «Kernpunkte» de tout le projet. 
Pendant plusieurs annees, la Confederation et les cantons 
ont elabore un projet difficile, destine a renforcer la Confede
ration et les cantons dans leurs röles respectifs. Cela sup
pose un desenchevetrement des täches, mais aussi de 
rendre la perequation entre les cantons plus efficace et ge
rable polltiquement. Pour que tous las cantons puissent 
assumer leurs täches - et leurs nouvelles täches -, II est in
dispensable qu'lls dlsposent des moyens financiers suffi• 
sants. L.:idee maitresse du projet est de garantir aux cantons 
dits faibles des ressources atteignant au moins 85 pour cent 
de la moyenne des ressources cantonales, selon l'article 6 
alinea 3 du projet de loi federale sur la perequation finan
ciere. Pour y arrlver, la Confederation et tes cantons, sans 
opposltion - il y a eu quelques abstentions a la fin, mais 
aucune opposition - ont convenu d'alimenter un fonds de 
perequation. Au plan de la constitution, le projet du Conseil 
federal obligeait les cantons favorises a participer a ce fonds 
a hauteur d'au moins deux tiers des moyens mis a dlsposi
tlon par la Confederation, et ceci sans limite superieure. La 
limite superleure est clairement fixee a 100 pour cent dans 
le projet du Conseil federal accepte par les cantons. Aucun 
canton ne s'y est oppose formellement a l'epoque. 
Le Conseil des Etats a introduit dans la constltution, lui, une 
limite superieure de participation des cantons a 75 pour 
cent. Dans cette situatlon, II n'y a qu'une toute petite marge 
de manoeuvre qui peut mettre en peril tout le projet. SI le 
fonds de perequation ne peut pas garantir au moins 85 pour 
cent de Ja moyenne cantonale a tous les cantons, a mon 
avls, le projet rlsque d'etre mort-ne. Cette decision du Con
seil des Etats touche negativement 19 cantons. Vous voyez 
notre etonnement quand nous en avons pris connaissance. 
Si la Confederation baisse un peu sa participation, celle des 
cantons payeurs devrait aussi balsser dans cette situation et 
cela mettrait en perll le but premier de tout le projet. 
Ce n'est pas pour appeler a des contributions supplemen
taires qua la majorite de la commission fixe ce plafond a 
100 pour cent, mais c'est pour donner un peu de souplesse. 
Je vous donne un tout petlt exemple: si la Confederation met 
100 mlllions de francs dans le fonds, las cantons mettent ac
tuellement, M. ZUppiger l'a dit, 69 millions de francs; si la 
Confederation devait baisser sa participation a 80 mllllons 
de francs pendent une annee ou deux a cause du frein a 
l'endettement par exemple, la norme superieure de 75 pour 
cent ne permettralt pas de garder la particlpation des can
tons teile qu'elle est, donc ils devraient la balsser a 60 mil
lions de francs. Cela met une incertitude dans le but du 
projet. C'est pour maintenir un equilibre fragile qu'il taut cette 
petlte marge de manoeuvre; et, par cet equllibre, sauver le 
federalisme auquel beaucoup tiennent - et ce sont surtout 
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ceux qui combattent cette disposition qui y tiennent Je plus. 
Nous sommes de ceux qui veulent garder Je federalisme. 
Le projet de perequation financiere et de repartition des tä
ches est comme un chäteau de cartes mis en place patiem
ment par un travail mene entre Ja Confederation et les 
cantons. La decision du Conseil des Etats des~uilibre ce 
chäteau de cartes au point de faire tomber tout Je projet. Le 
federalisme et la solidarite confederale sont ici en jeu. Cer
tains cantons, de par leur structure, n'ont pas la possibilite 
d'ätre economiquement forts, mais ils sont aussi un poumon 
pour notre pays, il ne faut pas l'oubller. La majorite de Ja 
commission, par sa proposition de fixer une limite supe
rieure a 100 pour cent, remet en place ce chäteau de cartes 
et donne une chance au projet tout entier. 
La majorite du groupe democrate-chretien soutient la majo
rite de Ja commission et vous engage ä faire de mäme pour 
que ce projet reste coherent. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Sie haben sehr viel von Solidarität 
gesprochen. Finden Sie nicht, dass es auch solidarisch 
wäre, wenn man bei Veränderung der Höchstwerte das fö
deralistische Prinzip anwendet und eine Volksabstimmung 
durchführt? Sie müssen ja keine Angst haben, dass die Ge
berkantone in der Mehrheit sind, wie wir das in den Modell
rechnungen gesehen haben. Sie werden immer in der 
Mehrheit sein, was die Stände betrifft. Wenn es Oberzeu
gend ist, dass diese 85 Prozent des Ausgleiches nicht ge
schafft werden, bin ich davon überzeugt, dass Sie auch eine 
Volksmehrheit erhalten werden. Haben Sie Angst davor, das 
Volk zu fragen? 

Meyer Therese (C, FR): Monsieur Zuppiger, je n'ai peur de 
rien, je vous le dis franchement. Mais j'ai suivi ce projet et la 
negociation entre Ja Confederation et les cantons. 
La limite de 100 pour cent qui est proposee par Ja majorite 
me parait raisonnable. Elle donne une petite marge de ma
noeuvre pour garder cet equilibre dans notre pays. Elle est, 
a mon avis, bien meilleure que l'harmonisation fiscale gene
rale qui a ete demandee dans cette enceinte. 
Donc, je pense que le projet que nous pourrions mettre sous 
tolt ensemble seralt bien meilleur que ceux qui nous pendent 
peut-ätre au bout du nez. 

Scherer Marcel (V, ZG): Frau Meyer, Sie haben in Ihrem 
Beispiel davon gesprochen, es könnte um 80 oder um 
100 Millionen Franken gehen, je nachdem, wie das ausge
legt wird. Ist Ihnen bewusst, dass es sich beim Ressourcen
ausgleich um 2,4 Milliarden Franken handelt, und nicht um 
80 oder 100 «Milliönchen». Ist Ihnen das bewusst? 

Meyer Therese (C, FR): Je sais, j'ai donne un exemple sim
ple avec des chiffres simples pour montrer ce qui pourralt ar
river dans une situation donnee. Je n'ai pas pris les chiffres 
effectifs. 

Ruey Claude (L, VD): Le groupe liberal, en realite, aimerait 
qu'on suive Ja minorlte III (Antille) et qu'on mentionne l'as
pect de Ja repartition financiere dans Ja lol, et non pas dans 
l'article constitutionnel. Nous en sommes au debat constitu
tionnel et dire que Ja perequation est financee parla Confe
deration et les cantons est suffisant. C'est seulement au 
niveau de la loi que Je debat doit se faire. Cela permet 
d'ailleurs de modular les choses en fonction de l'evolution, 
ce qui est sans doute plus simple. 
Cela etant, vu que Je debat a dejä porte sur Ja quotite des 
cantons, J'en dis quand meme deux mots, car si Ja minorite 
III n'etait pas suivie, Je groupe liberal suivrait alors Ja majo
rite. 
Relativement ä l'accord qui a ete passe entre les cantons et 
Ja Confederatlon, et entre les cantons eux-mämes sous re
serve d'un ou deux cantons payeurs et fortement dotes, je 
crois tout de meme que, comme l'a rappele Mme Meyer 
Therese, tous ces travaux ont ete bases sur une reflexion 
approfondie, sur une recherche de consensus. Et mäme si 
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on n'est pas arrive au consensus ä 100 pour cent, il y a la 
les bases de l'exercice de la solidarite. 
Je comprends que les cantons riches n'alent pas envie de 
donner trop. C'est assez natural et on retrouve cela assez 
regulierement. Nous l'avons vecu, M. Favre et moi, lorsqu'il 
s'agissait de la per~uation intercommunale dans Je canton 
de Vaud: les communes riches, comme les cantons riches, 
ne veulent jamais donner le tout. Mais, tout de mäme, il 
s'agit aujourd'hui, comme on l'a deja dit, de defendre Je fe
deralisme et celui-cf a un prix. Alors, il taut aussi savoir en 
payer Je prix. On n'aime jamais donner et pourtant, il devrait 
y avoir plus de plaisir a donner qu'ä recevofr, dit•on, selon le 
vieil adagel 
En l'occurrence, il me parait que nous devons, ä titre subsi
diaire - slnon, ce sera dans la loi - accepter aujourd'hui qua 
la quotite aille jusqu'a l'entier de la part de 1a Confederation, 
ce qui n'est d'ailleurs pas une obligation puisque lors de l'ap
plication, nous pourrons encore modular les choses au ni
veau de la loi. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour Ja commission: t.:impor
tance de l'alinea 3 de l'article 135 n'est plus ä souligner. 
Rassurez-vous, je ne parlerai pas de chiffres puisque, 
comme Mme Fässler l'a deja dit ce matin, les chiffres qui ont 
ete avances lcl sont bases sur les comptes 1998, et il y a 
deja un net changement depuis lors. II s'agit simplement de 
definir la participation des cantons a forte capacite finan
ciere. 
La minorite III (Antille), qui a ete representee par M. Favre, 
ne veut pas fixer dans la constitution une fourchette rigide. 
Cette fourchette serait par contre definie dans la loi. 
La minorite IV (Scherer Marcel) veut reprendre Ja version du 
Conseil des Etats qui fixe clairement la participation des 
cantons forts. Je rappelle ici simplement que lors des nego
ciations entre cantons, tous las partenaires etaient d'accord 
pour une participation egale entre Confederation et cantons, 
c'est-a-dire 100 pour cent. 
La majorite de la commission pense qu'il est juste d'inscrire 
une fourchette entre deux tiers et 100 pour cent dans la 
constitution. Ceci donnerait plus de confiance aux cantons 
payeurs et rendrait plus facile une planification cantonale a 
longue echeance. Au vote sur cet alinea 3, Ja commission a 
rejete Ja proposition de Ja minorite III (13 voix contre 12) 
ainsf que celle de Ja minorlte IV (15 voix contre 10). 
La proposition Leutenegger Hajo a ete evoquee en commis
sion, nous ne l'avons pas retenue car eile semblait beau
coup trop restrictive et nous vous demandons donc de Ja 
rejeter. 
Monsieur Zuppiger, j'ai compris votre message et votre ap
pel, et, comme promis, je vous garantis qua las cantons a 
plus faible capacite financlere sont d'accord de regler ce 
maximum dans le cadre de la loi. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Herr Ruey, 
auf Deutsch heisst das, was Sie gesagt haben: «Geben 
macht seliger, denn Nehmen» - nur ist die Seligkeit nicht un
bedingt das Kriterium. 
Sie haben hier Folgendes festzulegen: 
1. Wollen Sie in der Verfassung eine Begrenzung der Kan
tonsleistungen? 
2. In welcher Höhe soll sie sein? 
Den Antrag Leutenegger Hajo auf zwei Drittel als oberste 
Grenze, als festa Grenze, hat die Kommission nicht bespro
chen. Aber ich glaube, Ihnen klar signalisieren zu können, 
dass die Kommission eine solche starre Festsetzung abge
lehnt hätte. 
Was nun den Antrag der Minderheit IV anbetrifft, hat sich die 
Kommission mit 15 zu 10 Stimmen dagegen entschieden. 
Sie hat also den Ständeratsbeschluss mit 15 zu 10 Stimmen 
abgelehnt. Gegen0ber dem Antrag der Minderheit III hat die 
Mehrheit knapper beschlossen, nämlich mit 13 zu 12 Stirn• 
men. 
Sie verstehen aufgrund meiner Zugehörigkeit zu einer Min
derheit, weshalb ich mich jetzt da nicht so ganz Oberzeu-
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gend für die Kommissionsmehrheit einsetzen kann; Sie 
verzeihen mir das. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Nach diesem überzeugenden 
Votum für die Minderheit möchte Ich doch ein paar Bemer
kungen anschliessen. Ich versuche hier wirklich, mich als 
ehrlichen Makler zwischen den Gebern und den Nehmern 
zu sehen. 
Ich habe schon beim vorherigen Absatz gesagt, dass ich 
verstehe, dass die Geberkantone einen gewissen Schutz 
wollen. Hier ist dieser Schutz eigentlich recht raffiniert. Das 
war ja von Anfang an die bundesrätliche Idee. Wir sagen: 
Wir wollen das an die Bundesbeiträge binden, dann haben 
immerhin die Geberkantone die Sicherheit, dass der Bund 
im eigenen Interesse ein bisschen schaut, dass er nicht zu 
grosszügig ist. So kann er nicht einfach auf Kosten der Kan
tone grosszügig sein. Deshalb ist das Grundprinzip an sich 
richtig. 
Jetzt stellt sich die Frage: Soll diese Sicherung in der Verfas
sung stehen, oder soll sie im Gesetz stehen? Der Bundesrat 
hat si~ ins Gesetz genommen, aus der Überlegung heraus, 
dass In der Verfassung die Grundsätze sein sollten. Weil ei
nes der Ziele dieser Vorlage ist, dass sie steuerbar sein soll, 
sollte man in der Verfassung nicht zu enge Vorschriften ma
chen. 
Ich habe aber den Eindruck, dass der Ständerat darauf be
harren wird, dass das in der Verfassung steht. Ich habe ein 
gewisses Verständnis dafür, dass man - wieder aus Sicht 
der Geberkantone - sagt: Das muss in der Verfassung sein, 
denn sonst geht es allzu leicht, uns diese Sicherheit einzig 
mit einem Volksmehr zu nehmen. Obschon der Bundesrat 
eigentlich das andere vorgeschlagen hat, kann ich der Mehr
heit einmal von diesem Prinzip her durchaus zustimmen. 
Wenn Sie es aber in die Verfassung nehmen, müssen Sie 
sich die Frage stellen: Soll das möglichst eng sein oder 
nicht? Ich meine, man könnte sich denken, in der Verfas
sung etwas grosszügiger zu sein, damit man eine ccmarge 
de manoeuvre» hat, und im Gesetz etwas enger. 
Obschon hier gesagt worden ist, Zahlen seien etwas Unsi
cheres, möchte ich Ihnen doch den Unterschied zwischen 
diesen drei Modellen anhand der Zahlen kurz exemplifizie
ren, wie sie aufgrund der Modellbilanz waren. Das wird sich 
zwar ändern, aber nicht im Potenzbereich. 
Bei der Zweidrittelslösung, also der Minimallösung, müsste 
der Bund - immer vom Modell her - etwa 1,4 Milliarden 
Franken und die Geberkantone, mit zwei Dritteln, müssten 
960 Millionen Franken geben. 
Herr Hajo Leutenegger - ich hätte fast Herr Leutenegger 
Oberholzer gesagt, Entschuldigung, weil ich Frau Leuten
egger Oberholzer in letzter Zeit mehr antworten muss -, 
(Heiterkeit) möchte es nun bei diesen zwei Dritteln bewen
den lassen; ich komme noch darauf zurück, warum das ganz 
schlecht wäre. 
Bei der Zweidrittelslösung wären es also 960 Millionen Fran
ken. Wenn wir nun die ständerätliche Lösung bzw. die Lö
sung der Minderheit IV nehmen, gäbe es einen Spielraum 
bis zu drei Vierteln. Dieser Spielraum würde bei 960 Millio
nen 120 Millionen Franken mehr ausmachen. Diese 120 Mil
lionen Franken sind nicht die Welt; sie sind ein bisschen 
mehr als zehn Prozent dessen, was ohnehin zu bezahlen 
wäre. Ich muss Ihnen sagen, dass ich das zu eng finde. 
Umgekehrt würden die 100 Prozent, die Ihnen der Bundes
rat und die Mehrheit beantragen, eine SO-prozentige Erhö• 
hung der 960 Millionen Franken ausmachen; das wären 
rund 480 Millionen Franken. Das Ist durchaus ein beachtli
cher Betrag. 
Warum möchte der Bundesrat hier einen gewissen Spiel
raum? Das Erste ist Folgendes: Auch hier wollen wir die Ge
samtbilanz aufgrund der aufdatierten Zahlen machen. Dann 
h~en wir bei den 17 oder 15 Prozent von vorher eine ge
wisse «marge de manoeuvre», und auch hier haben wir 
dann eine gewisse «marge de manoeuvre». Es wäre zum 
Beispiel fatal, wenn wir das Ziel nicht erreichen könnten, weil 
wir die zwei Drittel voll fixieren, und es dann eine reine De-
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klamation ohne jede Realisierungsmöglichkeit bleiben 
müsste, wenn wir den ärmeren Kantonen sagen: Wir wollen 
85 Prozent des schweizerischen Mittels anstreben. Deshalb 
legen gerade cjiese Kantone Wert auf diesen Spielraum. 
Das verstehe ich, weil sie sagen, es bestehe sonst die Ge
fahr, dass die Ausgleichswirkung viel zu klein sei. 
Ich würde Ihnen nun folgende Empfehlung machen: Ich 
meine, die Lösung des Ständerates ist zu eng. Ich glaube 
aber, dass im Ständerat doch ein gewisser Wille da ist, nicht 
auf die 100 Prozent zu gehen. Aber wenn Sie das jetzt ze
mentieren, dann zementieren Sie diesen Manövrierspiel
raum, und Sie werden sehr viel Widerstand bei den schwä
cheren Kantonen finden. Auch die 100 Prozent waren ein 
Kompromiss zwischen den Finanzdirektoren der reicheren 
und ärmeren Kantone. Es ist nicht so, dass das eine Maxi
malforderung der ärmeren wäre; das war schon ein Kompro
miss. 
Ich könnte mir vorstellen: Wenn Sie hier eine Differenz 
schaffen, dann würde ich alle „z.vertreter» - sie heissen 
Zug oder Zürich oder auch Schwyz - bitten, nicht sofort ih
rem Ärger freien Lauf zu lassen, sondern die Differenzberei
nigung abzuwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich 
irgendwo dazwischen findet - also nicht bei einer 50-prozen
tlgen Erhöhung. 
Vorhin hat Herr Scherer, der ein guter Kaufmann ist, das 
kurz überschlagen. Jedenfalls hat seine Überschlagsrech
nung in mir nicht den Eindruck erweckt, er sei bleich gewor
den dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass am Schluss sogar 
er damit noch leben könnte, wenn Sie jetzt der Mehrheit zu
stimmen und wir zwischen den beiden Räten vielleicht einen 
Kompromiss finden, von dem die Reichen sagen können: 
Doch, wir haben etwas erreicht. Aber auch die schwächeren 
Kantone könnten sich sagen: Eine gewisse Solidarität von 
den reicheren Kantonen her ist doch noch gegeben, und wir 
können dem zustimmen. 
Ich spüre, dass bei der einen Extremlösung plötzlich alle 
vom Jura über Neuenburg usw. sagen würden: Fertig, Pres
tige, das können wir nicht. Das fände Ich schade. Wenn wir 
umgekehrt bei 100 Prozent beharren, dann sagen die Zür
cher und die Zuger: Das können wir unserem Volk nicht ver
kaufen. 
Ich finde es Immer am schlimmsten, wenn sich die Befürwor
ter einer Vorlage in die Haare geraten. Ich möchte eigentlich 
beide Seiten bitten, hier in der Schlussrunde dann Hand zu 
bieten zu einem Kompromiss, mit dem alle leben können. 
Das ist der Grund dafür, dass ich Ihnen empfehle, hier der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Le presldent ( Christen Yves, president): Nous votons par 
assis et leve. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit IV .... 73 Stimmen 
F0r den Antrag Leutenegger Hajo .... 43 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .••• 85 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit IV .... 65 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 87 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III .... 56 Stimmen 

Abs. 4-AJ. 4 

Le presldent (Christen Yves, president): L.:allnea 4 a ete 
regle avec l'article 129; la proposition de 1a minorite a ete re
jetee. 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art 141 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Lustenberger, Berberat, Donze, Fässler, Fahr Hans-Jürg, 
Goll, Lalive d'Epinay, Marti Werner, Meyer Therese, Rossini, 
Vallendar) 
Unverändert 

Art. 141 al. 1 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Lustenberger, Berberat, Donze, Fässler, Fahr Hans-Jürg, 
Goll, Lalive d'Epinay, Marti Werner, Meyer Therese, Rossini, 
Vallendar) 
lnchange 

Art. 189 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Walker Felix, Egerszegi, Vallendar) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 189 al. 2 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Walker Felix, Egerszegi, Vallendar) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Danke, dass Sie diese beiden 
Artikel zusammen behandeln, denn es besteht in der Tat ein 
direkter Zusammenhang. 
In Artikel 189 schlägt der Bundesrat die Einführung einer 
punktuellen Verfassungsgerichtsbarkeit vor. Im Ständerat ist 
diesem Ansinnen Opposition erwachsen, und zwar aus 
grundsätzlichen Überlegungen heraus. Der Ständerat hat 
dann auch Artikel 189 Absatz 2 in der heute geltenden Ver
sion belassen. 
Ich persönlich - und mit mir eine ganz grosse Mehrheit Ihrer 
Kommission - bin froh über diesen Entscheid. Denn eine 
wenn auch nur punktuell, für die Gesetzgebung des Bundes 
im Bereich der kantonsübergreifenden Zusammenarbeit, 
wirkende Verfassungsgerichtsbarkeit lässt sich mit unserem 
direktdemokratischen System schlecht vereinbaren. 
Nun hat aber der Ständerat ein Kompensationsgeschäft -
man könnte auch sagen: einen Handel - gemacht; ein Kom
pensationsgeschäft, das zwar durchaus erklärbar ist, aber 
gemäss der Meinung einer grossen Kommissionsminderheit 
nicht gut ist. Das heute geltende Referendumsrecht der 
Kantone soll, wenn es nach dem Ständerat geht, ausge
dehnt werden, sodass neu fünf statt wie bisher acht Kantone 
genügen würden, um ein Referendum zustande zu bringen. 
Die Kommissionsminderheit opponiert gegen dieses Vorha
ben. Weshalb? Es ist zu befürchten, dass sich dadurch Grä
ben, und zwar neue Gräben, innerhalb unseres Bundes
staates auftun und dass allenfalls schon bestehende noch 
breiter werden. Wir laufen vor allem Gefahr, dass sich kleine 
Gruppen bilden, und das ist unserem Staatswesen keines
wegs förderlich. Ich erinnere daran, dass so beispielsweise 
die Gebirgs- oder die Zentralschweizer, die welschen oder 
die Stadtkantone und, im Zusammenhang mit dem NFA, die 
Geberkantone alleine, ohne einen zusätzlichen Mitstreiter, 
das Referendum ergreifen könnten. Es kommt dazu, dass in 
einzelnen Kantonen die Regierungen auf den Geschmack 
kommen könnten, sich über ihre Verfassungs- oder Gesetz
gebung das Recht zum Ergreifen des Referendums geben 
zu lassen. Auszuschliessen ist diese Möglichkeit zum Vor
aus jedenfalls nicht. 
Die Verfassunggeber von damals haben sich das Quorum 
beim Kantonsreferendum sehr wohl überlegt. Als es 1874 
eingeführt wurde, 27 Jahre nach dem Sonderbundskrieg, 
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hat man bewusst acht und nicht sieben Kantone - eben 
nicht die sieben Sonderbundskantone - ausgewählt, die für 
ein Referendum nötig sind. Man hat damit das Quorum be
wusst etwas hoch gehalten. 
Belassen wir es beim heutigen Stand, und vermeiden wir 
allzu kleine Gruppenbildungen, um nicht zu sagen: neue 
kleine Sonderbünde! 
Noch ein Thema aus aktueller Sicht: Seit etwa einer Woche 
hat das Thema, das wir jetzt auf dem Tisch haben, eine zeit
lich absolut zufällige Aktualität erhalten. Im Zusammenhang 
mit dem Steuerpaket können wir eine Diskussion über ein 
allfälliges Kantonsreferendum eins zu eins verfolgen. Das ist 
gut so. Eine Bitte habe ich allerdings. Wir als Parlament soll
ten uns in unserem Entscheid nicht von diesem einen Bei
spiel leiten lassen. Die Verfassunggebung soll nicht von 
einem politischen Tagesgeschäft beeinflusst werden. Ent
scheiden Sie bitte nach Ihrem staatspolitischen Verständnis 
und nicht nach der momentanen Gemütslage in Bezug auf 
das Steuerpaket. 

Walker Felix (C, SG): Was ich hier tue, ist wahrscheinlich 
eine Sisyphusarbeit, ein Schwimmen gegen den Strom. Sie 
sehen, es ist eine numerisch kleine Minderheit, die für die
ses Anliegen eintritt. 
In der Kommission hat man gehört, man könne diese Verfas
sungsgerichtsbarkeit nicht anwenden. «Wehret den Anfän
gen!» war ein Stichwort dazu. Ein anderes war, man wolle 
keinen Richterstaat. Ein drittes war, das vertrage sich nicht 
mit unserer direkten Demokratie. Wie wenn das Volk besser 
über die Einhaltung von Verfassung und Gesetz entscheiden 
könnte als das Bundesgericht! Das Volk ist zwar für alles zu
ständig, aber vielleicht doch nicht für alles kompetent. 
Ich will Ihnen ein paar Überlegungen darlegen, warum wir zu 
diesem Minderheitsantrag gekommen sind. Es ist übrigens 
ein Recht, das man den Kantonen geben könnte und das 
den Gemeinden gegenüber den Kantonen in der Verfassung 
heute bereits gewährleistet wird. Im Zusammenhang mit der 
Neuordnung des Finanzausgleiches soll in der Verfassung 
eine neue Bestimmung aufgenommen werden, wonach das 
Bundesgericht Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen -
einschliesslich solcher wegen Verletzung verfassungsmässi
ger Kompetenzen der Kantone durch ein Bundesgesetz -
beurteilen kann. 
Im Rahmen des NFA und der damit verbundenen Föderalis
musreform kommt der Wahrung der Zuständigkeit der Kan
tone eine erhöhte Bedeutung zu. Weil der Bundesstaat die 
staatsrechtliche Verwirklichung der föderativen Idee dar
stellt, muss ein oberstes Gericht des Landes in Auseinan
dersetzungen zwischen den Bundesgliedern entscheiden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zentralgewalt und die 
Gliedstaatengewalt auf der Grundlage der Bundesverfas
sung gleichgeordnete Gewalten sind. Dem Bund stehen Be
fugnisse gegenüber den Kantonen nur insoweit zu, als die 
Bundesverfassung dies besonders vorsieht. Die Bundesver
fassung von 1874 ist dieser Idee gefolgt und hat das Bun
desgericht zum Entscheid über Kompetenzkonflikte zwi
schen Bund und Kantonen und über staatsrechtliche Strei
tigkeiten zwischen den Kantonen eingesetzt. Sie hat aber 
diese verfassungsrechtlich zutreffende Betrachtungsweise 
durch die Bestimmung teilweise rückgängig gemacht, dass 
Bundesgesetze für das Bundesgericht massgebend sind. 
Die Artikel 189 und 191 der geltenden Bundesverfassung 
nehmen diese Regelung wieder auf. War in der Verfassung 
von 1874 die Beschränkung historisch noch begründbar -
der schweizerische Bundesstaat von damals ist bekanntlich 
aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen -, ist diese Aus
gangslage heute Geschichte. Die Fortschreibung dieser 
historischen Betrachtung in den Artikeln 189 und 191 der 
Bundesverfassung macht deshalb keinen Sinn mehr, son
dern bestätigt eine Lösung, deren Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind. Der gleiche Verfassunggeber, der die 
Bundesgesetze auch in bundesstaatlichen Auseinanderset
zungen weiterhin als unantastbar erklären will, handelt der 
mit dem NFA angestrebten Föderalismusreform diametral 
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zuwider und verstärkt die Zentralismustendenzen der letzten 
Jahrzehnte. 
So weit ein paar Überlegungen darüber, warum dieser Min
derheitsantrag gar nicht so dumm wäre. Aber weil ich um die 
politischen Chancen weiss, ziehen wir ihn zurück. 

Le presldent (Christen Yves, prasident): La proposition de 
la minorlta Walker Felix ä l'article 189 alinea 2 a ate retlree. 

Berberat Didier (S, NE): En ce qui concerne l'artlcle 141 ali
naa 1 er de la Constitution faderale, je vous demande, au 
nom du groupe socialiste, de soutenir la proposition de la 
minorita Lustenberger. La minorite souhaite maintenir le 
droit en vigueur en ce qui concerne le nombre de cantons 
nacessaires pour demander un referendum facultatif, nom
bre que le Conseil des Etats et la majorite de la commission 
veulent voir passer de huit a cinq. 
II est bon de rappeler qu'au Conseil des Etats, cette proposi
tion a eta adoptee par un vote tres serre de 19 voix contre 
17. II taut agalement signaler que cette proposition est en 
quelque sorte une mesure de compensation, je dirai mäme 
de consolation pour les cantons, de la part du Conseil des 
Etats qui ne souhaitait pas introduire un contröle de la cons
titutlonnalite ä l'article 189 de la Constitution faderale. 
Comme M. Walker a retire sa proposition de minorita, nous 
ne discuterons donc pas de l'article 189 de la constitution. 
De l'avis du groupe socialiste, le passage de huit a cinq can• 
tons nacessaires pour deposer une demande de referendum 
facultatif n'est pas lie directement a la perequation. C'est 
une sorte de corps etranger, dont l'introduction dans le sujet 
qui nous occupe est peu reflechie. Si un debat doit s'instau
rer en matiere de droit de referendum des cantons, cela doit 
se faire dans le cadre d'un examen global des droits popu
laires et non au coup par coup, a l'occasion de la modifica
tion de la constitution qui concerne la perequation financiere 
entre la Confederation et las cantons. 
De plus, nous estimons qu'en abaissant le nombre des can• 
tons necessaires pour provoquer une votation populaire, on 
abaisse le quorum permettant de bloquer les decisions du 
Parlament et on favorise la creation d'un fosse entre les re
gions linguistiques ou entre les cantons riches et ceux qui le 
sont moins. 
Enfin, en diminuant ce nombre de huit ä cinq, on permet aux 
cantons les plus nantis de provoquer ä eux seuls une vota
tion populaire, alors qu'il nous parait exträmement impor• 
tant, voire primordial, que ceux-ci cherchent des allies permi 
les autres cantons en les convainquant de la justesse de 
leurs arguments. 
M. Lustenberger a parle de l'actualite recente. II est vrai que 
nous sommes favorables ä ce qu'il y alt un referendum des 
cantons sur le train de mesures fiscales. Mais ce n'est pas 
parce que le nombre de cinq cantons nous arrangerait une 
fois que le groupe socialiste va changer d'avis. 
C'est ia raison pour laquelle il maintient son rejet du pas• 
sage de huit cantons a cinq et qil vous invite a soutenir la 
proposition de la minorite Lustenberger. 

Scherer Marcel (V, ZG): Mit der Mehrheit der SVP·Fraktion 
beantrage ich Ihnen hier, die Mehrheit zu unterstützen. 
In der Schweiz haben wir die oberste Gerichtsbarkeit Ober 
die Verfassung beim Souverän. Das wollen wir so belassen. 
Beim heutigen Stand des NFA haben wir sechs Geberkan
tone. Wenn wir nun neu das Quorum für das fakultative 
Referendum auf 50 000 Stimmberechtigte und fünf Kantone 
festlegen, geben wir den Geberkantonen die Möglichkeit -
quasi ein Ventil -, einen Volksentscheid zu erwirken. In An
betracht dessen, dass der Entscheidungsmechanismus in 
den Kantonen eine hohe Hürde darstellt, und in der Erkennt
nis, dass das Standesreferendum - wenigstens bis heute -
noch nie ergriffen wurde, ist dies das richtige Instrument und 
eine massvolle Höhe, einer bestimmten Kantonsgruppe die 
Referendumsmöglichkeit einzuräumen. 
Die Befürchtungen der Minderheit, das Quorum von fünf 
Kantonen sei zu tief angesetzt, teilen wir in der Mehrheit 
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nicht Ich gebe aber gerne bekannt, dass wir in der Fraktion 
gespalten waren und dass eine starke Minderheit die Min
derheit Lustenberger unterstützen wird. 
Ich bitte Sie jedoch mit der Fraktionsmehrheit, die Mehrheit 
zu unterstützen. 

Vallender Dorle (R, AR): Namens der FDP-Fraktion bean
trage ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen. Damit stellt sich un
sere Fraktion hinter den Minderheitsantrag, wie er im Stän
derat von den Vertretern der kleineren Kantone eingebracht 
wurde. Warum? 
Es ist offensichtlich: Es scheint eher praktikabel, dass fünf 
Kantone bzw. deren Parlamente zusammenstehen und das 
Referendum ergreifen, als dass dies acht Kantone tun. Dies 
ist zumindest die häufigste Erklärung dafür, dass in der Ver
gangenheit noch nie, aber wirklich noch nie das fakultative 
Referendum durch die Kantone ergriffen worden ist. Bei fünf 
Kantonen hingegen - dies lst die Hoffnung der Mehrheit -
kommen diese «Minderheitsgefühle» besser zum Tragen. 
Damit - das ist eben ein Vorgriff auf Artikel 189 - wird auch 
versucht, die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit abzumil
dern. 
Wenn wir schon keine Verfassungsgerichtsbarkeit in der be
grenzten Form, wie sie der Bundesrat vorsieht, einführen 
wollen, ist nämlich die Frage zu stellen, wie sich denn ein 
Kanton wehren soll, wenn er sich in seinen Hoheitsrechten 
durch ein Bundesgesetz verletzt fühlt. Wenn wir dem Bun
desgericht keine Entscheidungskompetenz In Sachen Föde
ralismus zuweisen wollen, müssen wir wenigstens den 
Kantonen dieses minimale Instrument an die Hand geben, 
sich mit gleich gesinnten Kantonen zusammenzutun und ge
meinsam gegen vom Bund begangene Kompetenzüber
schreitungen vorzugehen und die Frage dem gesamten Volk 
vorzulegen. Es wird - da kann ich gegenüber Kollege Lus
tenberger nur eine Hoffnung ausdrücken - hoffentlich zu die
sen kleinen «Sonderbünden» kommen, wenn sich diese 
kleineren Kantone in ihren Hoheitsrechten wesentlich ver
letzt fühlen. 
Die präventive Wirkung dieser Möglichkeit darf nicht Ober
schätzt werden. Dabei geht die FDP-Fraktion davon aus, 
dass dieses Recht der Kantone, das fakultative Referendum 
zu ergreifen, den kantonalen Parlamenten und nicht etwa 
den kantonalen Exekutiven zukommt. Offen bleibt aber 
schliesslich die Frage, ob fünf kleinere Kantone die Gesamt
heit des Volkes - besonders mit Blick auf die bevölkerungs• 
reichen Kantone - Oberzeugen können; das wäre dann 
wirklich eine grosse Überraschung. Aber immerhin haben 
sie die Möglichkeit, sich zu artikulieren. 
Ich bitte Sie namens der FDP-Fraktion, der Mehrheit zuzu
stimmen. 

Ruey Claude (L, VD): Franchement, j'ai ete tres surpris de 
la maniere dont s'effarouchent certains de nos collegues sur 
ce dossler. II n'est vraiment pas tres emotionnel. Est-ce 
qu'on a vraiment peur des cantons et de l'exercice de la de
mocratie par les cantons, et ensuite par le peuple? Vrai
ment, j'ai ete surpris du ton de M. Lustenberger, alors qu'll 
ne s'agit de rien d'autre que de pouvoir provoquer une vota• 
tion et rien d'autre, et donc pas de prejuger d'une decision ni 
d'emp€1cher qu'une decision sott prise, mais tout simplement 
de convoquer le peuple et de lui demander son avls, ce qui, 
evidemment, est un pache mortel dans une democratiel 
Je le dis d'autant plus que M. Lustenberger a dit que depuis 
1848, on avait cree ce droit de referendum des cantons et 
qu'on en avait bien pese et mesure l'importance. On en a 
tellement blen mesure et pese l'importance que ce droit n'a, 
a ma connaissance, jamais ete utilise parce qu'il est tout 
simplement impraticable. On n'arrive pas a reunir l'accord 
de huit cantons dans le delai, et, par consequent, c'est un 
droit mort-ne, a defaut de le quallfier d'escroquerle a l'egard 
des cantonsl J'avais eu l'occasion, dans le cadre de Ja «Stif
tung für eidgenössische Zusammenarbeit», d'etudier cette 
question avec l'ensemble des cantons. Nous nous sommes 
rendu compte que la course d'obstacles institutionnelle pour 
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reunir ces huit cantons rendait cet exercice totalement illu
soire. La procedure n'arrive pas a aboutir. 
Aujourd'hui - nous sommes en train effectivement de de• 
mander l'aide d'un certain nombre de cantons -, il s'aglt de 
dlre qu'on diminue ce nombre de huit a cinq pour pouvoir, 
encore une fois, seulement permettre une decision du peu
ple. Cela ne prejuge pas de la decision finale. II me parait 
qua 9a n'est pas une catastrophe absolue et que c'est 
mäme quelque chose de particulierement souhaitable. 
C'est la raison pour laquelle je vous recommande de soute
nir Ja proposltion de la majorlte. 

Studer Heiner (E, AG): Ist das wirklich eine zentrale Be
stimmung? Wir meinen eigentlich nicht. Denn die geltende 
Bestimmung hat sich ohnehin bewährt; sie hat sich bewährt, 
weil sie nicht benützt wurde. Jetzt ist es interessant zu se
hen: Das aktuelle Beispiel führt - falls es morgen ein Ja zum 
Steuerpaket gibt - nicht dazu, dass jene, die in diesem Fall 
hoffen, dass die Zahl der Kantone reduziert wird, damit ein 
Referendum rascher zustande kommt, eine solche Senkung 
des Quorums hier gar nicht wollen. Die grösste Fraktion, die 
sich hier geäussert hat, will diese Senkung nicht, und wir 
von der kleinsten Fraktion, die wir morgen Nein stimmen 
werden, wollen diese Senkung auch nicht. Ich finde es ei
gentlich gut, dass der aktuelle Fall nicht dazu führt, taktisch 
zu stimmen. Das heisst also ganz konkret: Wir unterstützen 
den Antrag der Minderheit Lustenberger, den unser Frak
tionsmitglied in der Kommission mit unterzeichnet hat. Dies 
deshalb, weil ja das Hauptelement für den Föderalismus 
nach wie vor der Ständerat ist, und nach wie vor soll das, 
was die kleinen Kantone besonders betrifft, im Wesentlichen 
von dort kommen. Sie sind nämlich im Ständerat in einem so 
grossen Ausmass vertreten, wie es der Verfassunggeber 
wollte; er wollte, dass diese Möglichkeiten bestehen. 
Von daher gibt es einen schweizerischen Grundsatz: Wenn 
sich etwas bewährt hat - auch wenn man es nie gebraucht 
hat-, warum soll man es ändern? 
Ich möchte noch eine Bemerkung zum Votum von Kollege 
Walker machen, dessen Antrag zwar nicht mehr zur Diskus
sion steht. Er hat gesagt, das Volk habe zwar immer Recht, 
aber es sei nicht immer kompetent. (Zwischenruf Walker: 
Das Volk ist zuständig!) Richtig: Das Volk ist zuständig, aber 
nicht immer kompetent. Nun habe ich sen Eindruck, wir 
seien in der gleichen Situation, wir seien für vieles zustän
dig, aber wenn wir entscheiden, auch nicht immer kompe• 
tent. Wenn wir das schon dem Volk unterstellen, dann 
nehme ich an, Kollege Walker, unterstellen wir es uns als 
Volksvertretern ebenfalls. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Pour la 
majorite de la commission et pour le Conseil des Etats, il est 
indispensable que cinq cantons seulement puissent deman
der le referendum pour qua calui-ci intervienne. En effet, les 
articles 48a, 141 et 189 sont lies. Dans la situation actuelle, 
las cantons payeurs sont au nombre de six, et H est impor
tant pour l'equilibre du projet qu'ils aient la possibilite de re
courir au referendum. 
La minorite, au contraire, veut maintenir le droit an vigueur. II 
est vrai qua dans la discussion sur las droits populaires, 
nous avons supprime le referendum cantonal, mais l'impor
tance du dossier «Nouvelle perequation financiere» n'etait 
pas encore connue. A cat article, c'est le president de la 
commission qul a fait pencher la balance an faveur de la ver
sion du Conseil des Etats, car au vote, le resultat etait de 
11 voix contre 11. 
Je n'interviendrai plus en ca qui concerne l'article 189 puis
que M. Walker Felix a retire sa proposition de minorite, mais 
je vous rappelle qua ce n'est pas la vision du Conseil fede• 
ral. et je ne sais pas ca que notre conseiller federal va nous 
dire. Peut-lltre devrons-nous voter quand m~me? Car vous 
avez vu qua la commission, par 20 voix contre 3, propose 
d'adherer a la decision du Conseil des Etats, ce qui, en fait, 
revient a rejeter le projet du Conseil federal. 
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Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Nun, Herr 
Antille, was der Herr Bundesrat dazu zu sagen hat, werden 
wir jetzt dann gleich hören. Ich bin da etwas «in schlechten 
Hosen»: Ich habe den Stichentscheid zugunsten der Mehr
heit gefällt, bin dabei aber nicht restlos überzeugt, ob es ein 
demokratischerer Entscheid ist, wenn fünf kleine Kantone 
das Recht auf Referendum haben, als wenn es acht Kan• 
tone braucht. 
In dem Sinne bin ich froh, dass Sie den weiteren Entscheid 
zu fällen haben. 

Vllllger Kasper, Bundesrat: Das ist eine staatspolitische 
Frage, die wir nicht unterschätzen dürfen. Sie ist delikat, sie 
wurde schon sehr vertieft diskutiert, als man dieses Refe
rendumsrecht schuf; auch im Rahmen der Volksrechtsre
form haben Sie - oder Ihre Vorgänger - sich eingehend Ober 
diese Fragen unterhalten. Sie sind damals zu anderen 
Schlüssen gekommen. 
Ich muss Ihnen sagen, ich habe grosse ZweHel, ob es klug 
ist, nun so rasch im Rahmen dieser Finanzausgleichsvor
lage einen Entscheid von dieser staatspolitischen Tragweite 
zu fällen - weil wir gerade diese Tragweite doch vielleicht 
nicht voll abschätzen können. Es geht hier einfach um die 
Frage, ob sich nicht dadurch im zerbrechlichen Gleichge
wicht unseres Landes sozusagen auch regionale Sperrmi
noritäten bilden könnten, sei es einmal die lnnerschweiz, sei 
es vielleicht auch einmal eine sprachliche Minderheit. Ist es 
richtig, dass sich vielleicht nur die Kleinsten zusammentun, 
oder soll man nicht ein Quorum haben, das eine gewisse 
Repräsentativität auch quer über die Sprachgrenzen und 
Ober die Kantonsgrössen hinweg bringt? Ich muss Ihnen 
ehrlich sagen, Ich habe hier grosse Zweifel und würde Ihnen 
empfehlen, nicht schnell, schnell diesen Entscheid zu fällen. 
Die Tatsache, dass noch nie ein solches Referendum zu
stande gekommen ist, ist vielleicht weniger ein Symptom da
für, dass das nicht möglich ist, dass nie ein Thema diese 
Brisanz hat. Jetzt scheint es ein Problem zu geben, wo das 
vielleicht erstmals möglich wird. Das ist selbstverständlich 
demokratisch, wir werden es sehen. 
Aber ich würde Ihnen doch empfehlen, bei der heutigen Ver
fassung zu bleiben und dem Antrag der Minderheit Lusten• 
berger zuzustimmen. 
Ich sehe auch, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit keine 
Chance hat. Ihr Präsident hat gesagt, dass Herr Walker Fe
lix seinen Minderheitsantrag zurückgezogen hat. Damit ist 
die Frage erledigt. Ich darf immerhin darauf hinweisen, dass 
es auch ein Recht des Bundesrates gibt, an seinen Anträgen 
festzuhalten. Ich habe mir überlegt, ob ich das tun soll. Ich 
muss Ihnen sagen, ich habe bei dieser Frage selber Immer 
zwei Seelen in meiner Brust gehabt. Wenn wir sehen, wie 
wir dazu neigen, immer wieder Entscheide zu treffen, durch 
welche die kantonale Autonomie erodiert wird, muss man 
durchaus sagen, dass man Verständnis haben muss, wenn 
sich die Kantone die Frage stellen - die KdK hat das einge
bracht-, ob sie nicht ein Instrument bräuchten, mit dem sie 
dieser Tendenz widerstehen könnten. Wenn z. B. die Kan
tone den Gemeinden gegenüber Entscheide treffen, die die 
Autonomie tangieren, kann das angefochten werden, aber 
sie selber haben dieses Recht nicht. 
So gesehen bedaure ich es eigentlich fast ein wenig, dass 
Herr Walker seinen Minderheitsantrag zurückgezogen hat. 
Meine Erfahrung mit Einzelanträgen des Bundesrates, die 
von keinem Menschen sonst unterstützt werden, lassen 
mich eher daran zweifeln, dass das sehr Erfolg verspre
chend wäre; hingegen hätte ich Herrn Walker selbstver
ständlich unterstützt. Ich gebe aber gerne zu, dass ich 
irgendwo in meiner Seele eine demokratische Ecke habe, 
die mit dieser Art der Bundesgerichtsbarkeit auch Mühe ge
habt hätte. 
In diesem Sinne drücke ich im Namen des Bundesrates 
noch einmal mein tiefas Bedauern Ober diesen Rückzug 
aus, und ich bitte Sie, bei der heutigen Verfassungsbestim
mung zu bleiben. 
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Le presldent (Christen Yves, president): Nous votons par 
assis et leve. 

Art. 141 Abs. 1-Art. 141 al. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 81 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 51 Stimmen 

Art. 189 Abs. 2 - Art. 189 a/. 2 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon ta proposition de la majorite 

Zlff II Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 11 lntnxluctlon 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 196 
Antrag der Mehrheit 
Titel, Ziff. 10, 16 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Goll, Berberat, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Marti Werner, Ros
sinl) 
Ziff. 10 
Unverändert 

Art. 196 
Proposition de /a majorite 
Titre, eh. 10, 16 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite 
(Goll, Berberat, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Marti Werner, Ros• 
sini) 
Ch. 10 
lnchange 

Le presldent (Christen Yves, president): Cet article a ete 
regle lors du vote a l'article 112a. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposltion de la majorite 

Art.197 
Antrag der Mehrheit 
Ziff.2, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Ziff. 3 
.... über genehmigte Behindertenkonzepte verfügen, welche 
auch die Gewährung kantonaler Beiträge an Bau und Be
trieb überregionaler Institutionen beinhalten, mindestens je• 
doch während dreier Jahre. 

Antrag der Minderheit 
(BOhlmann, Egerszegi, Fässler, Fehr Hans-JOrg, Goll, Gross 
Jost, Meyer Therese, Marti Werner, Müller Erich, Rossini, 
Strahm, Vallendar) 
Ziff. 1a Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 62 (Schulwesen) 
Ziff. 1 a Text 
Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbe• 
schlusses zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung die bisherigen Leistungen der lnvalidenver• 
sicherung an die Sonderschulung (inkl. der heilpädagogi
schen Früherziehung gemäss Art. 19 IVG), bis sie Ober 
genehmigte Sonderschulkonzepte verfügen, mindestens je
doch während dreier Jahre. 
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Antrag der Minderheit 
(Zuppiger, Baader Caspar, Favre, lmhof, Lalive d'Eplnay, 
Laubacher, Marietan, Scherer Marcel, Schibli, Vallendar, 
Walker Felix, Weyeneth) 
Ziff. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fahr Hans-JOrg, 
Goll, Marti Werner, Rossinl, Studer Heiner) 
Ziff. 5 Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 129 (Steuerharmonisie
rung) 
Ziff. 5Abs. 1 
Der Bundesgesetzgeber erlässt innert dreier Jahre nach An
nahme von Artikel 129 Absätze 2 und 3 die notwendigen 
Ausführungsbestimmungen. 
Ziff. 5 Abs. 2 
Falls Innert dieser Frist kein Ausführungsgesetz in Kraft ge
setzt wird, erlässt der Bundesrat die notwendigen Aus
führungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg. 
Ziff. 5Abs. 3 
Dabei strebt er dasselbe Steueraufkommen an, das die Ge
samtheit der Kantone und Gemeinden mit den zu harmoni
sierenden Steuern vor dem Inkrafttreten der Harmonlsie
rungsvorschriften gemäss Artikel 129 Absätze 2 und 2bis 
erzielt hat. 
Ziff. 6 Titel 
Übergangsbestimmung zu Artikel 135 (Finanzausgleich) 
Ziff. 6Abs. 1 
Der Bundesgesetzgeber erlässt spätestens innert dreier 
Jahre nach Annahme von Artikel 135 Absatz 4 die notwendi
gen Ausführungsbestimmungen zu Artikel 135. 
Zlff. 6 Abs. 2 
Falls innert dieser Frist kein Ausführungsgesetz In Kraft ge
setzt wird, erlässt der Bundesrat die notwendigen Aus
führungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg. 

Antrag Müller Erich 
Ziff. 3 
.•.. Ober genehmigte Behindertenkonzepte verfügen, welche 
auch die Gewährung kantonaler Beiträge an Bau und Be
trieb von Institutionen mit ausserkantonalen Platzierungen 
regeln, mindestens jedoch während dreier Jahre. 
Schriftliche Begründung 
Die Eidgenössische Finanzverwaltung macht mich darauf 
aufmerksam, dass der im Mehrheitsantrag verwendete Be
griff «überregionale Institutionen» unklar ist und besser 
durch die Formulierung «Institutionen mit ausserkantonalen 
Platzierungen» umschrieben werden sollte. Inhaltlich ent
spricht die Formulierung meines Einzelantrages dem Mehr
heitsantrag. 

Art.197 
Proposition de la majorite 
Ch. 2, 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Ch.3 
••.. de leur propre strategie approuvee en faveur des invali
des, laquelle comporte aussi l'octroi de contributions canto
nales aux frais de construction et d'exploltatlon d'institutions 
supra-regionales, mais au minimum pendant trols ans. 

Proposition de la minorite 
(Bühlmann, Egerszegi, Fässler, Fehr Hans-JOrg, Goll, Gross 
Jost, Meyer Therese, Marti Werner, Müller Erich, Rossini, 
Strahm, Vallendar) 
Ch. 1a titre 
Disposition transitoire ad article 62 (lnstruction publique) 
Ch. 1a texte 
Des l'entree en vigueur de l'arrete federal concernant la 
reforme de la perequatlon financiere et de la repartition des 
täches entre la Confederation et les cantons, les cantons 
assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidite 
en matiere de formatlon scolaire speciale (Y compris l'edu-
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cation precoce pedago-therapeutique selon l'art. 19 LAI) 
jusqu'a ce qu'ils disposent de leur propre strategie en faveur 
de la formation scolaire speciale, qui doit Atre approuvee, 
mais au minimum pendant trois ans. 

Proposition de Ja minorite 
(Zuppiger, Baader Caspar, Favre, lmhof, Lalive d'Epinay, 
Laubacher, Marietan, Scherer Marcel, Schibli, Vallendar, 
Walker Felix, Weyeneth) 
Ch. 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Strahm, Berberat, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, 
Goll, Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Ch. 5 titre 
Disposition transitoire ad article 129 (Harmonisation fiscale) 
Ch. 5 aJ. 1 
Le legislateur federal edicte dans un delai de trois ans apres 
l'adoption de l'article 129 alineas 2 et 3, les dispositions 
d'execution necessaires. 
Ch. 5 aJ. 2 
Si aucune loi d'execution n'entre en vigueur dans ce delai, le 
Conseil federal edicte les dispositions d'execution necessai
res par voie d'ordonnance. 
Ch. 5 aJ. 3 
II vise a cet egard les m€lmes recettes fiscales que celles 
visees prealablement a l'entree en vigueur des regles d'har
monisation selon l'article 129 alineas 2 et 2bis par l'en
semble des cantons et des communes au moyen des impöts 
faisant l'objet de l'harmonisation. 
Ch. 6 titre 
Dispositions transitoires ad article 135 (Perequation finan
ciere) 
Ch. 6 aJ. 1 
Le legislateur federal edicte au plus tard trois ans apres 
l'adoption de l'article 135 alinea 4 les dispositions d'execu
tion afferentes a l'article 135. 
Ch. 6 aJ. 2 
Si aucune loi d'execution n'entre en vigueur dans ce delai, le 
Conseil federal edicte les dispositions necessaires par voie 
d'ordonnance. 

Proposition Müller Erich 
Ch.3 
.... jusqu'a ce qu'ils disposent de leur propre strategie ap
prouvee en faveur des invalides, strategie comportant aussi 
l'octroi de contributions cantonales aux frais de construction 
et d'exploitation d'institutions accueillant des patients resi
dant hors du canton, mais au minimum pendant trois ans. 
DeveJoppement par ecrit 
L.:Administration federale des finances attire mon attention 
sur le fait que le terme utilise dans la proposition de la majo
rite, a savoir «institutions supra-regionales» n'est pas clair et 
devrait Atre remplace par les termes «institutions accueillant 
des patients residant hors du canton». Quant au contenu, la 
formulation de ma proposition individuelle correspond a la 
proposition de la majorite. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Artikel 62, den wir diese Woche 
beschlossen haben, regelt neu die Zuständigkeit im Sonder
schulbereich. Was bisher in der Kompetenz des Bundes lag, 
geht neu ausschliesslich an die Kantone über. Das ist gegen 
den Willen der Minderheit Goll respektive gegen den Antrag 
Suter so beschlossen worden, die Bund und Kantone in die 
Pflicht nehmen wollten. Ich habe damals begründet, dass 
jetzt damit der ganze Artikel 19 IVG wegfällt, der Schulgeld, 
Kostgeld, Sonderschulunterricht, pädagogisch-therapeuti
sche Massnahmen, Sprachheilbehandlungen für Sprachge
brechliche, Hörtraining usw. umfasst. Ich zitiere nicht mehr 
den ganzen Artikel 19. Dieser Entscheid ist gefällt. 
Ich habe damals begründet, warum wir dagegen sind. Es 
bedeutet eine massive Verschiebung der Kompetenzen. Der 
Bund zieht sich aus dieser Verantwortung zurück. Ich habe 
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~amals auch angeführt, dass betroffene Milieus mit grossen 
Ängsten auf diese Veränderung reagieren und dass das 
zu einem Stolperstein für diesen ganzen NFA werden 
könnte. Zudem schreibt der Bundesrat in seiner Botschaft 
auf Seite 2467 selber: «In einigen Kantonen müssen die 
Rechtsgrundlagen zur Sonderschulung für behinderte Kin
der von der Geburt bis zur Primarstufe (heilpädagogische 
Früherziehung), auf der Kindergartenstufe und im nachobli
gatorischen Bereich geschaffen bzw. angepasst und in an
deren Kantonen müssen gesetzliche Bestimmungen 
modifiziert oder neu geschaffen werden.» 
Aus diesem Grund schlage ich Ihnen vor, eine Übergangs
bestimmung zu Artikel 62 einzuführen. Diese hat den 
Zweck, den Kantonen genügend Zeit zu geben, sich auf 
diese doch gewichtige Veränderung einzustellen. 
Die Übergangsbestimmung, die ich Ihnen beantrage, ist 
analog der Übergangsbestimmung von Artikel 197 Ziffer 3 
zu Artikel 112b. Diese Bestimmung regelt die Zuständigkeit 
l?,ezüglich der Förderung der Eingliederung Invalider. Diese 
Ubergangsbestimmung hat der Ständerat neu eingeführt; 
sie war dort relativ unbestritten. In unserer Kommission 
wurde sie zwar modifiziert, war aber wenig bestritten. Nun 
schlage ich Ihnen vor, die Analogie für den Schulbereich zu 
schaffen, das heisst, nach Inkrafttreten des NFA die Kantone 
für drei Jahre zu verpflichten, die identischen Leistungen wie 
bisher zu erbringen. So haben sie genügend Zeit, eigene 
Konzepte zu erarbeiten. 
Ich lege Ihnen diese Übergangsbestimmuna sehr ans Herz, 
weil Sie damit tatsächlich den Betroffenen Ängste wegneh
men könrien. Das ändert nichts am Endprodukt, aber es fe
dert den Ubergang etwas ab. 

Rosslnl Stephane (S, VS): On ne va bien evidemment pas 
refaire le debat dans les dispositions transitoires et je ne re
prendrai pas les elements tres concrets que vient d'evoquer 
Mme Bühlmann. Mais politiquement, c'est un element es
sential, c'est un element central que d'introduire cette propo
sition de minorite dans les dispositions transitoires (art. 197 
eh. 1 a) pour eviter, effectivement, des risques de rupture, 
des risques de fin de prestations et, par voie de conse
quence, pour garantir la continuite des prestations de ma
niere coherente. 
Je crois qu'il y a un risque evident. On a abondamment parle 
durant toute cette session de ce sujet. Mais il y a, dans la 
proposition de minorite qui est formulee ici, la necessite pour 
les cantons de donner d'abord la garantie d'assurer les pres
tations actuelles, mais surtout d'elaborer une strategie qui 
soit, d'une part, claire et coherente et, d'autre part, approu
vee. Cela amene l'element relatif aux bases legales, qui doi
vent bien evidemment Atre soit modifiees, soit creees dans 
certains cantons. 
Enfin, je pense que, politiquement, cet element est central si 
on ne veut pas exacerber les craintes reelles et que l'on 
peut, par ce biais, attenuer aussi les risques d'opposition 
fondamentale a ce projet. 
Je vous invite donc, au nom du groupe socialiste, a adopter 
la proposition de minorite Bühlmann. 

Vallender Dorle (R, AR): Namens der FDP-Fraktion emp
fehle ich Ihnen, bei Ziffer 1a der Minderheit Bühlmann zuzu
stimmen. 
Gemäss Artikel 62 Absatz 3 haben wir festgehalten, dass 
die Kantone für die Sonderschulung aller behinderten Kinder 
zuständig sind. Dagegen ist von den betroffenen Organisa
tionen auch nicht opponiert worden. Allerdings besteht Unsi
cherheit darüber, was passiert, wenn die Kantone die Son
derschulkonzepte nicht oder sehr spät vorlegen würden. 
Die Minderheit will sicherstellen, dass kein Vakuum, kein 
rechtsfreier Raum entstehen kann. Daher sollen die Kantone 
verpflichtet werden, die gleich hohen finanziellen Leistungen 
zu erbringen, die bisher vom Bund erbracht wurden. Diese 
Regelung hat so lange zu gelten, bis die gemäss Vorlage 2 
genehmigten Sonderschulkonzepte vorliegen, längstens 
aber für drei Jahre. 
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Diese Regelun.9 ist mit anderen auch schon vom Ständerat 
eingefügten Ubergangsbestimmungen vergleichbar. Ihr 
Zweck besteht einzig darin, den betroffenen Kreisen der 
Sonderschulbranche die Angst zu nehmen, sie müssten ge
genüber heute mit einem Leistungsabbau rechnen. 
Eine offene Frage ist hier das so genannte Kompetenzpro
blem, weil doch die Hoheit der Kantone geritzt wird. Daher 
wäre es sinnvoll, wenn der Ständerat diese Problematik 
noch einmal anschaut; aber vom Grundsatz her wollen wir 
den Antrag der Minderheit Bühlmann unterstützen. 
Bei Ziffer 3 empfiehlt d!!3 FDP-Fraktion Zustimmung zur 
Mehrheit. Sie bringt eine Ubergangsbestimmung zur Beruhi
gung der Kreise der Invaliden; es gelten hier analog die zu 
Ziffer 1 a gemachten Überlegungen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Die SVP-Fraktion unterstützt die 
Mehrheit, und zwar aus zwei Gründen: Erstens sind wir im 
Interesse einer sauberen Aufgabenteilung der Meinung, 
dass wir wirklich von Anfang an eine gute, saubere Tren
nung machen müssen. zweitens ist es ein Eingriff in die Au
tonomie der Kantone. 
Ich bitte Sie, die Mehrheit zu unterstützen. 

Studer Helner (E, AG): Wir sind der Meinung, dass man un
abhängig, wie man bei Artikel 62 gestimmt hat, hier für die 
Minderheit stimmen müsste. Ob man diese Kompetenzver
schiebung an die Kantone machen will oder nicht, das ist tat
sächlich entschieden, aber es hat Konsequenzen. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir diese Übergangsbestimmung haben. 
Ich sage es einfach nur noch einmal antönend - wir haben 
es schon früher in der Debatte gebracht -: Das, was beim 
Bereich der stationären Drogentherapie geschehen ist, darf 
sich in anderen Bereichen nicht wiederholen! Aufgrund ei
nes Bundesgerichtsentscheides wurden zwar mit einem Mo
dell Übergangsversuche gemacht, und jetzt, wo der Über
gang erfolgt ist, ist niemand echt und kompetent zuständig, 
und das hat Konsequenzen. 
(?ie Verfassungsvorlage wird gestärkt, wenn man dieser 
Ubergangsbestimmung zustimmt, weil wirklich alle diejeni
gen, die zu Recht Sorge haben, dann aufgrund dieser Be
stimmung wissen, dass die Leistungen für die Menschen, 
um die es geht, so weitergehen werden wie bis anhin. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: A l'arti
cle 197 chiffre 1a, je defendrai bien sOr la proposltion de la 
majorite de la commission. 
Encore une fois, la minorite veut introdulre une responsabi
llte de la Confederation, alors qu'il s'agit de täches attri
buees aux cantons et realisees par eux. Faut-il une tutelle 
de la Confederation dans la phase transitoire? Pour la majo
rite de la commission, il est dlfficile d'admettre que Ja Confe• 
deration doive approuver ce que les cantons vont faire. Avoir 
a nouveau un contrOle de la Confederation avec une appro
batlon par la Confederation de la strategie des cantons nous 
parait superflu. 
De plus, aux articles 11 et 19 de la Constitution federale, il 
est stipule que les enfants, qu'ils soient handicapes ou non, 
ont droit a une protection suffisante, a un enseignement de 
base suffisant et a ce que leur developpement soft encou
rage. II taut faire l'effort de deleguer ces täches aux cantons 
et aussi leur faire conflance pour les realiser. 
C'est par 13 voix contre 9 et avec 3 abstentlons que la com
mission a decide d'adherer a la decision du Conseil des 
Etats. Elle vous propose de la suivre. 

Vflllger Kaspar, Bundesrat: Wir haben innerhalb der Verwal
tung noch einmal darüber gesprochen, weil ich verstehe, 
dass man hier eine gewisse Sicherheit geben will. Auf der 
anderen Seite betrHft das doch einen klassischen kantona
len Bereich, nämlich die Schulhoheit. Deshalb scheint uns 
das mit der Situation bei der Spitex oder bei den kollektiven 
Leistun.1Jen im IV-Bereich nicht ganz vergleichbar zu sein. 
Diese Ubergangsbestimmung lässt zwar offen, wer die ge
forderten Konzepte der Kantone zu genehmigen hätte. 
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Wahrscheinlich müsste das der Bund machen, weil sich 
sonst die Kantone selber genehmigen - nicht wahr. Ich 
weiss nicht, ob das sehr viel Sinn machen würde. Wenn der 
Bund das aber will, musste er hier eigens ein Gesetz oder 
Rahmengesetz schaffen, weil die Übergangsbestimmung 
selber nicht genügen wurde. Da kämen wir sehr bald in den 
Konflikt mit der kantonalen Schulhoheit: Wie weit dürfen wir 
gehen? Kommt daraus sogar Appetit, auch in anderen Be
reichen in die Schulhoheit hinein zu legiferieren? Wir wis
sen, dass die Kantone hier besonders sensibel sind. 
Das ist der Grund dafür, dass wir trotz dem Verständnis zum 
Schluss gekommen sind, dass man hier der Mehrheit zu
stimmen sollte, sodass wir Ihnen den Antrag der Minderheit 
Bühlmann zur Ablehnung empfehlen. Sollten Sie trotzdem 
zustimmen, musste man wahrscheinlich in der Differenzbe
reinigung die Abläufe - Wer genehmigt was? Was ist der 
Stellenwert? usw. - eines solchen Konzeptes nochmals an
schauen. 
Ich darf nur noch zusätzlich daran erinnern, dass es hier na
tOrlich einen grundrechtlichen Schutz der Betroffenen gibt. 
Die Verfassung schreibt eine ausreichende Schulung behin• 
derter und nichtbehlnderter Kinder vor. Im Einzelfall wäre 
dann geltend zu machen, dass diese Grundrechte durch den 
Kanton oder die Gemeinde verletzt wurden. Der Rechtsweg 
würde nach Erschöpfung des kantonalen lnstanzenzuges 
an das Bundesgericht führen. DarOber hinaus können die 
Rechtsbehelfe des Behindertengleichstellungsgesetzes zur 
Anwendung gelangen. Ich will das jetzt, weil wir schon viel 
Zeit gebraucht haben, nicht noch ausführen. Aber Ich habe 
doch den Eindruck. dass es hier Sicherungen gibt, die Sie 
bei Ihrem Entscheid nicht Obersehen sollten. 

Le presldent (Christen Yves, president): Nous votons par 
assls et leve. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit Bühlmann .... 64 Stimmen 
Dagegen .... 54 Stimmen 

Zupplger Bruno (V, ZH): In Artikel 48a haben wir die Ver
bundaufgaben zwischen den Kantonen festgeschrieben, 
und in Artikel 112b haben wir zum Ausdruck gebracht, wie 
die Ejngliederung der Behinderten gefördert werden soll. In 
der Ubergangsbestimmung, Artikel 197 Ziffer 3, wird jetzt 
ausgeführt, dass die Kantone ab Inkrafttreten des Bundes• 
beschlusses zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen die bis
herigen Leistungen der Invalidenversicherung an Anstalten, 
Werkstätten und Wohnheime übernehmen, und zwar so 
lange, bis sie über genehmigte Behindertenkonzepte verfü• 
gen, mindestens jedoch während drei Jahren. So steht es in 
Artikel 197 Ziffer 3. 
Eine hauchdünne Mehrheit der Kommission will, dass dieser 
Artikel noch weiter gehen soll, indem eingebaut wird, dass 
die Gewährung der kantonalen Beiträge an den Bau und Be
trieb überregionaler Institutionen eingeschlossen werden 
soll. 
Zusammen mit dem Bundesrat Ist eine starke Minderheit der 
Kommission der Ansicht, dass dieser Zusatz unnötig ist, weil 
nämlich ein Konzept immer auch die Finanzierung einer Auf. 
gabe beinhaltet. Auf Verfassungsstufe sollen nicht Dinge 
ausgeführt werden, welche eher zu Unklarheiten als zur Klä
rung führen können. 
Ich bitte Sie deshalb auch namens der SVP-Fraktion, dem 
Minderheitsantrag zuzustimmen und die ständerätliche Lö
sung anzunehmen. 

Rosslnl Stephane (S, VS): Politlquement, je pourrais re
prendre exactement les mOmes elements que ceux qui ont 
ete evoques tout a !'heure pour la proposition de minorite 
BOhlmann que nous avons adoptee (art. 197 eh. 1a). 
Concernant l'article 197 chlffre 3, il est extn\mement impor
tant, par rapport a l'approbation d'une strategie en faveur 
des invalides qui integre les contributions aux frais de cons-
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truction et d'exploitation, de se donner les moyens de prepa
rer la suite des planifications qui sont aujourd'hul mises en 
oeuvre, notamment par !'Office federal des assurances so
ciales en collaboration avec !es cantons. A partir du moment 
ou cette täche sera transferee aux cantons, cette planifica• 
tion deviendra vraisemblablement caduque et il est impor
tant de preparer ici la transition. 
C'est cette transition qui est proposee sous ce chiffre. On y 
integre la notion d'«institutions supraregionales», ce qui 
n'est pas un concept nouveau, c'est tout simplement en lien 
avec la realite. Car aujourd'hui. la realite dans le domaine 
des institutions pour personnes handicapees et invalides est 
que, pour toute une serie d'institutions, les planifications 
sont deja intercantonales, regionales. Par consequent, cet 
element ne pose pas probleme, il est simplement le reflet de 
la realite. 
Le groupe socialiste vous invite par consequent a soutenir la 
majorite et a rejeter la proposition de minorite Zuppiger. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe radical
democratique soutient la proposition Müller Erich qui, sur le 
plan du contenu, est identique a celle de la majorite. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Sie haben 
vorhin bei einem anderen Gegenstand eine Übergangsbe
stimmung entschieden, wie sie nun hier von der Kommis
sionsmehrheit für diesen Fall auch beantragt wird. Ich emp• 
fehle Ihnen aber, um bessere Klarheit zu schaffen, den 
Einzelantrag Müller Erich anzunehmen. Die Formulierung 
«Institutionen mit ausserkantonalen Platzierungen» ist kla
rer, als von «überregionalen Institutionen» zu reden. 
Die Kommission hat in der Sache der Übergangsbestim
mung diesem Einzelantrag mit 13 zu 12 Stimmen zuge
stimmt. Ich bitte Sie. darüber zu entscheiden. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Herr Zuppiger hat vorhin ge• 
sagt, auch der Bundesrat sei anderer Meinung gewesen. 
Das ist im Prinzip richtig, denn wir fanden die Formulierung 
der Mehrheit missverständlich, nicht klar genug und von der 
Definition her schlecht handhabbar. Wir haben dann aber 
noch einmal daran gearbeitet, zusammen mit Herrn Müller 
Erich - es war ein Anliegen von ihm -, und sind zum 
Schluss gekommen, dass mit seinem Antrag das Problem 
an sich vernünftig gelöst werden kann. Die Minderheit Zup
piger ist ja nicht gegen die Übergangsbestimmung, sie ist für 
die Lösung a la Ständerat. 
Herr Müller Erich hat aber darauf hingewiesen, dass es 
überregionale Heime gibt. Wie machen wir das, dass sie mit 
eingeschlossen sind? Wir sind nun aus folgenden Gründen 
auf die folgende Lösung gekommen: Institutionen, welche 
spezialisierte Eingliederungs• und Sonderschulmassnah
men, auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
anbieten, wie zum Beispiel das Schweizerische Epilepsie
zentrum in Zürich, haben im Prinzip überregionale Bedeu
tung; das ist klar. Heute ist die Finanzierung von so genann
ten ausserkantonalen Platzierungen, wie man das nennt, 
durch die Interkantonale Heimvereinbarung geregelt. Diese 
wird dann neu durch die IVSE abgelöst werden, wie Sie ja 
wissen. 
Der Mehrheitsantrag ist nun missverständlich. Der Begriff 
der «überregionalen Institution» ist im lnvalidengesetz nicht 
definiert. In der Praxis werden darunter aber Institutionen 
verstanden, welche eine überregionale Trägerschaft haben. 
Ansprechpartner der IV ist dann die betreffende Institution, 
aber eben auch der Trägerkanton. Wenn man diesem Anlie
gen nun entsprechen wollte, müsste man eine neue Defini
tion einführen. Überregionale Institutionen wären dann 
Institutionen, die einen bestimmten Prozentsatz von Betreu
ten aus einer bestimmten Anzahl von Kantonen aufnehmen. 
Nun ist es aber heikel, diese Prozentsätze und die Anzahl 
usw. zu definieren. In der Behindertenhilfe gibt es kaum 
Institutionen mit einer überregionalen Trägerschaft, aber es 
gibt sehr viele, die Behinderte aus anderen Kantonen auf
nehmen. Je nach Festlegung des Prozentsatzes und der 
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Anzahl Kantone warden sie dann in den kantonalen Konzep
ten berücksichtigt werden oder nicht, auch mit entsprechen
den Konsequenzen für die Finanzierung. Wir haben nun 
versucht, eine Formulierung zu finden, die das Anliegen an 
sich aufnimmt, aber eben nicht missverständlich ist. Diese 
würde lauten: "···· über genehmigte Behindertenkonzepte 
verfügen, welche auch die Gewährung kantonaler Beiträge 
an Bau und Betrieb von Institutionen mit ausserkantonalen 
Platzierungen regeln, mindestens jedoch während dreier 
Jahre.» Ich wäre eigentlich froh, wenn Sie dieser Adaptation 
der Mehrheit auch zustimmen könnten. Dann könnten auch 
wir uns mit dem Grundgedanken, wie ihn Herr Rossini hier 
vertreten hat, identifizieren. 
Also, mein Vorschlag wäre, dem Einzelantrag Müller Erich 
zuzustimmen, der eine Verbesserung der Fassung der 
Mehrheit darstellt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Müller Erich .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 36 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Müller Erich .•.• 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Zuppiger •••. 34 Stimmen 

Le presldent (Christen Yves, president): Les chlffres 5 et 6 
ont ete regles par le vote a l'article 129; la proposition de la 
minorite Strahm a ete rejetee. 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. III 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich-nominatif; Beilage -Annexe 01.074/4174) 
Für Annahme des Entwurfes •... 75 Stimmen 
Dagegen .... 42 Stimmen 
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Neugestaltung 
des Flnanzausglelchs 
Reforme 

Nationalrat 

de la perequatlon flnanclere 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil federal 14.11.01 (FF 2002 2155) 

01.074 

Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Erstrat- Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung-Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung-Suite) 

Nationalral/Conseil national 05.06.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 

NationalraVConsell national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalral/Conseil national 12.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalral/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung -Suite) 

Nationalral/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nallonalral/Consell national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

Natlonalral/Consell national 19.06.03 (Fortsetzung-Suite) 

Nationalral/Conseil national 19.06.03 (Forllletzung-Sulte) 

Nationalral/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 

2. Bundesgesetz über den Finanz• und Lastenausgleich 
2. Lol federale sur la perequatlon flnanclere et la com
pensatlon des charges 

Detailberatung - Examen da detail 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de Ja oommission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Bst. a, b, d-f 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst. c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Leutenegger Hajo 
Bst. o 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Der Antrag entspricht dem Beschluss des Ständerates zu 
Artikel 135 Absatz 2 Buchstabe e der Bundesverfassung 
und zu Artikel 2 Buchstabe c FAG sowie dem Antrag der 
Minderheit I zu Artikel 135 Absatz 2 Buchstabe c der Bun
desverfassung. Entsprechend den Beschlüssen des Stände
rates ist dieser Artikel im FAG gemäss Antrag und Formulie
rung Ständerat aufzunehmen, unabhängig der Beschlüsse 
zu Artikel 135 Absatz 2 Buchstabe e der Bundesverfassung. 
Es geht darum, auf Gesetzesebene die notwendigen Präzi
sierungen zu verankern und dem Ständerat zu folgen. Unser 
Land ist wesentlich von seiner Aussenwirtschaft abhängig, 
ist darauf angewiesen, möglichst viele interessante, steuer
kräftlge Firmen zu beherbergen. 
Wenn sich neue Unternehmen ansiedeln oder wenn interna
tionale Firmen Standortentscheide fällen, geht es natürlich 
immer auch, wenn auch nicht nur, um die Steuern. 
Es Ist also äusserst wichtig, die internationale Wettbewerbs
fähigkeit zu erhalten, wie dies die Fassung des Ständerates 
vorsieht. Die Fassung gemäss Mehrheit würde diesem 
Aspekt nicht Rechnung tragen. Dies führte nur zu einer Ni
vellierung unseres Landes, jeder Kanton braucht sich nur an 
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solchen mit höhern Steuern zu messen. Dies fahrt zweifellos 
zu einer Nivellierung nach oben, was nicht erwünscht und 
nicht zweckmässig ist. 
Man darf ja davon ausgehen, dass gerade die Empfänger
kantone letztlich daran interessiert sein müssten, die Finanz
kraft der Geberkantone zu erhalten. Und diese resultiert 
bekanntlich vor allem aus dem internationalen Wettbewerb, 
nicht aus den interkantonalen Steuerunterschieden. 

Art.2 
Proposition de la commission 
Let. a, b, cJ...f 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Let. c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Leutenegger Hajo 
Let. c 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Developpement par ecrit 
La presente propositlon correspond a la decision du Conseil 
des Etats concernant l'article 135 alinea 2 lettre e de la 
Constitution federale et l'article 2 lettre c de la loi sur la pere
quatlon flnanciere, ainsi qu'a la proposition de la minorlte 1 
concernant l'article 135 alinea 2 lettre e de la Constitution 
federale. Conformement aux decisions du Conseil des Etats, 
cet article doit &tre reprls dans la LPF selon la proposition et 
la formulation du Conseil des Etats et independamment des 
decisions concernant l'article 135 alinea 2 lettre e de la Cons
titution federale. 
II s'agit d'ancrer dans la loi les modalites de detail neces
saires et de suivre le Conseil des Etats. Notre pays est tres 
dependant du commerce exterieur et il est essential pour 
nous d'attirer autant d'entreprises prometteuses - quant a 
leurs activites et quant a leur capacite contributive - que 
possible. 
Quand de nouvelles entreprises s'lnstallent en Suisse ou 
quand les firmes Internationales prennent des decisions 
quant a leur Implantation, la fiscallte constitue un facteur es
sential, mime s'II n'est pas le seul. II est donc d'une impor
tance capitale que la capacite concurrentielle soit preservee 
sur le plan international, comme le prevoit la version du Con
seil des Etats. La version proposee par la ma]orite ne tien
drait pas compte de cet aspect car alle ne deboucherait que 
sur un nivellement de notre pays, chaque canton se conten
tant de se mesurer a ceux qui ont une fiscalite plus elevee. 
Ce nivellement s'effectuerait vers le haut, ce qul n'est ni de
sirable ni opportun. 
On doit admettre que ce sont justement les cantons benefi
ciaires qui seraient Interesses finalement a ce que la capa
ctte financlere des cantons donateurs soit preservee. Et, 
comme chacun sait, cette capacite resulte de la concurrence 
internationale, non des disparites fiscales intercantonales. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Die Fraktion der FDP unter
stützt den Antrag Leutenegger Ha]o. In der Verfassungsdis
kussion, die wir soeben geführt haben, wurde in Artikel 135 
klar und deutlich bestimmt, dass die nationale und interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit - auch die steuerliche Wettbe
werbsfähigkeit - erhalten werden soll. Mit dieser Zustim
mung haben wir eigentlich, wenn man so will, den Antrag 
Leutenegger Hajo vorausgenommen. Wir sollten jetzt nicht 
im Gesetz eine Differenz schaffen, sondern unserem Be
schluss In Artikel 135 der Bundesverfassung folgen. Und ge
nau darum geht es beim Antrag Leutenegger Hajo. 
Wir bitten Sie deshalb, diesem Antrag zu folgen. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Wenn man von der Kohärenz 
ausgeht, haben Sie bei der Verfassungsbestimmung die bei
den Adjektive - ccim nationalen und internationalen Verhält
nis» - ergänzend hinzugefügt, und es Ist daher logisch, dass 
Sie dem Antrag Lautenegger Hajo zustimmen. Ich sage das 
umso lieber, als das der einzige Antrag von Herrn Leute
negger Ist, bei dem ich mit gutem Gewissen Zustimmung 
empfehlen kann. (Heiterkeit) 
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Le pnisldent (Christen Yves, president): II semble que ce 
soit une decision que nous avons deja prise dans le cadre 
des dispositions constitutionnelles (projet 1). Pour plus de 
s0rete, je vous fais tout de mime voter. Je rappelte que c'est 
1a proposition Leutenegger Hajo qui l'a emporte dans le ca
dre des dlsposltions constitutionnelles; nous votons une 
nouvelle fois dans le cadre de la loi. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Leutenegger Hajo .... n Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 29 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
.. .. mindestens zwei Drittel und höchstens 100 Prozent der 
Leistungen des Bundes. 

Antrag der Minderheit 
(Müller Erich, Baader Caspar, Egerszegi, lmhof, Lalive 
d'Epinay, Laubacher, Scherer Marcel, Weyeneth, Widrig, 
Zupplger) 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Leutenegger Hajo 
Abs.2 
.•.• beträgt zwei Drittel der Leistung des Bundes. 
Schriftliche Begründung 
Dieser Antrag steht Im Zusammenhang mit den Beschlüs• 
sen zu Artikel 135 Absatz 3 der Bundesverfassung. Dort und 
in Artikel 4 Absatz 2 geht die Mehrheit weit über die Be
schlüsse des Ständerates hinaus. Der vorliegende Einzel
antrag geht vom Minderheitsantrag IV aus, will aber den Be
teiUgungsgrad der Kantone verbindlich festlegen. 
Wir sollten zumindest hier im Gesetz den Spielraum 
grundsätzlich kleiner halten als in den Verfassungsbestim• 
mungen. Eine stufengerechte Präzisierung würde sonst feh
len. 
Es geht mir mit meinem Einzelantrag nochmals um diesel
ben beiden Anliegen, die ich schon in der Begründung zu 
Artikel 135 Absatz 3 der Bundesverfassung aufgeführt habe, 
nur haben sie jetzt hier noch eine wesentlich grössere Be• 
deutung. Ich stimme mit der Minderheit IV immer noch darin 
überein, dass der Anteil der Geberkantone grundsätzlich 
kleiner zu sein hat als jener des Bundes. 
Es geht darum, mit dem NFA nicht nur den Nehmerkantonen 
Sicherheit zu vermitteln, worüber sie verfügen können, son
dern ebenso dafür zu sorgen, dass die Geberkantone wis• 
sen und planen können, mit welcher Belastung sie zu 
rechnen haben. 
Wenn das Parlament über die Leistungen des Bundes befin
det, Ist es gefährlich, mit jedem Bundesfranken auch gleich 
noch einen solchen der Geberkantone zu beschliessen. An· 
gesichts der Minderheit der Geberkantone wird jeder hier 
beschlossene Bundesfranken dort dann zu einem mehrfach 
höheren Geberfranken. Derart würde das Parlament direkt 
die Steuersätze und die Finanzplanung der Geberkantone 
beeinflussen, was der so gelobten Förderung des Föderalis
mus völlig widerspricht. 
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Es ist deshalb nur richtig, den Kantonsanteil tiefer zu halten, 
damit eben nicht einfach das Parlament hier befiehlt und die 
Geberkantone fast unbegrenzt bezahlen. 
Zum Zweiten geht es aber immer noch darum, den Anteil 
der Kantone nicht in einem weiten, in der Beschlussfassung 
dann doch recht willkürlichen Bereich zu fassen, sondern 
klar festzuhalten. 
In einem kleinen Geberkanton wie dem Kanton Zug wird die 
Belastung durch den neuen Finanzausgleich zur dominan• 
ten Steuergrösse. Dort, wo die internationale Wettbewerbs
fähigkeit wichtig ist, also vor allem in den finanzstarken 
Geberkantonen, ist die Planbarkeit der Steuern von grösster 
Bedeutung. Spielräume, wie sie der Vorschlag der Kommis
sionsmehrheit vorsieht, wirken hier äusserst schädlich. 
Wenn sich neue Unternehmen ansiedeln oder wenn interna
tionale Firmen Standortentscheide fällen, geht es natürlich 
immer auch um die Steuern, mindestens so wichtig ist aber 
deren Planbarkeit, ist die Kontinuität und gerade diese ist In 
hohem Masse gefährdet, wenn wir bedürfnisgesteuerte, 
ausgabenorientierte Spielräume der kantonalen Belastung 
zulassen. 
Man darf ja davon ausgehen, dass gerade die Empfänger
kentone letztlich daran interessiert sein müssten, die Finanz
kraft der Geberkantone zu erhalten. Diese resultiert be
kanntlich vor allem aus dem internationalen Wettbewerb, 
nicht aus den interkantonalen Steuerunterschieden. 
Es wird deshalb empfohlen, im Interesse einer attraktiven 
Wirtschaftsposition unseres Landes, obigem Einzelantrag 
zuzustimmen. 

Art. 4 
Proposition de Ja majorfte 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 
.... au minimum a deux tiers et au maximum a l'entier de la 
part de la Confederation. 

Proposition de Ja minorite 
(Müller Erich, Baader Caspar, Egerszegl, lmhof, Lalive 
d'Epinay, Laubacher, Scherer Marcel, Weyeneth, Widrig, 
Zuppiger) 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Leutenegger Hajo 
Al.2 
.... equivaut a deux tiers de la part .... 
Developpement par ecrit 
La presente proposition est en rapport direct avec les deci
sions prises au sujet de l'article 135 alinea 3 de la Constitu
tion federale. Dans celui-ci, tout comme dans l'article 4 ali
nea 2, la majorite a vote une disposition allant bien au delä 
des declsions du Conseil des Etats. La presente proposition 
Individuelle se fonde sur la proposition de la mlnorite IV mals 
entend fixer de manlere definitive le degre de participation 
des cantons. Nous devrions, au moins dans la presente loi, 
diminuer la marge de manoeuvre par rapport a ce que pre
volt la dispositlon constitutionnelle, taute de quoi il manque
rait la precision qui s'impose dans une loi par rapport ä une 
disposition constitutionnelle. 
Mon souci est ä nouveau de mettre en avant les deux idees 
que j'avais developpees a l'appui de ma proposition concer
nant l'article 135 alinea 3 de la Constitution federale, etant 
entendu que la presente proposition revflt un caractere plus 
important. Je suis encore du mflme avis que la minorite IV 
car je pense que, d'une maniere generale, la part des can
tons donateurs doit 0tre Interieure a celle de la Confedera
tion. 
II s'agit, dans Ja presente reforme de la perequatlon, non 
seulement de pourvoir a une certaine securite pour les can
tons beneficiaires s'agissant des sommes dont ils peuvent 
disposer, mais aussl de veiller ä ce que les cantons dona
teurs puissent savoir ä quelle charge ils doivent faire face 
pour planifier en consequence. 
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Quand le Parlament se determine sur les prestatlons de la 
Confederation, il est dangereux pour lui de devoir decider, 
«parallelement» a chaque franc de la Confederation, de de
bloquer un franc des cantons donateurs. Etant donne que 
les cantons donateurs forment une minorite, chaque «franc 
federa1„ decide correspondra pour le canton donateur a un 
franc d'une valeur bien plus elevee. 
Le Parlament serait alnsi en position d'influencer directe
ment les taux fiscaux et la planification financiere des can
tons donateurs, ce qui irait a l'encontre du principe tant 
vante de la promotion du federalisme. 
II n'est donc que plus juste de maintenir la part des cantons 
plus bas afin que le Parlament ne puisse. pas simplement or
donner, puis faire payer les cantons donateurs de maniere 
illimitee. 
En deuxieme Heu, II s'agit touJours de fixer clairement le ca
dre, et non d'etablir la part des cantons dans un cadre a la 
fois vaste et arbitraire. 
Dans un petit canton comme Zoug, la charge imposee par Ja 
nouvelle perequation devient un poste budgetaire preponde
rant. La ou la capacite concurrentielle internationale est im
portante, soit dans les cantons donateurs a fort potential 
financier, la possibilite de planifier la fiscalite est de la plus 
grande importance. Des marges telles que celles que pre
voit le projet de la majorite de la commission sont extrflme
ment prejudiciables. 
Quand de nouvelles entreprises s'installent ou que des fir
mes etrangeres prennent des decisions quant a leur Implan
tation, c'est naturellement la situation fiscale qui constitue le 
entere determinant; or si, en fonction des besoins et des de
penses, nous admettons une trop large marge de manoeu
vre au niveau des prestations en questlon, deux importants 
facteurs - la possibilite de planification et la continuite - sont 
mis en peril. 
On peut admettre que, en fin de compte, ce sont justement 
les cantons beneficiaires qui seraient Interesses ä ce que les 
cantons donateurs preservent leur banne capacite finan
ciere. II est connu que cette derniere resulte de la situation 
concurrentielle internationale et non des differences de fis
calite entre cantons. 
II est donc recommande, pour l'attractivite de notre pays 
comme lieu d'implantation, d'approuver la proposition ci
dessus. 

Müller Erich (R, ZH): Wir-haben in der Vorlage 1 die Ände
rungen der Bundesverfassung geregelt. Im Rahmen dieser 
Bundesverfassung haben wir die Höchstgrenze und die Min
destgrenze in der Verfassung festgelegt. Herr Bundesrat Vil
liger hat ausdrücklich gesagt, dass man dann im Gesetz auf 
die nähere Zukunft eingehen solle und die Grenzen anders 
setzen könne, aber natürlich nicht ausserhalb des Rahmens 
der Verfassung. Darüber müssen wir noch abstimmen, und 
ich möchte mich auch dazu äussern. 
Jch kann es jetzt kurz machen. Ich möchte auch nicht noch
mals die Argumentation zu Artikel 135 wiederholen; das will 
ich nicht. Wir haben dort gesagt: zwei Drittel und 100 Pro
zent. Jetzt ist es doch unsere Aufgabe, wie das Herr Bun
desrat Villiger gesagt hat, bei Artikel 135 zu sagen, was in 
nächster Zukunft gelten soll. Da kann man jetzt auch etwas 
dazwischen machen. Ich schlage Ihnen vor, dass man jetzt 
zur Version des Ständerates geht und sagt: Die untere 
Grenze liegt bei zwei Dritteln, die obere Grenze bei drei Vier
teln. Wenn sich zeigen sollte, dass die drei Viertel nicht ge
nügen, kann die Bundesversammlung nachher auf 100 Pro
zent gehen. Das braucht dann nur einen Bundesbeschluss. 
Ich bitte Sie hier inständig, den Mittelweg des Ständerates 
zu gehen, nämlich zwei Drittel und drei Viertel festzusetzen. 

Le presldent (Christen Yves, president): Les choses pa
raissent claires. En plus, M. Leutenegger Hajo a retire sa 
proposition au profit de la proposition de la minorite Müller 
Erich. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit. Wir sind ganz klar der Mei-
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nung, dass dieser Mittelweg - mindestens zwei Drittel, 
höchstens aber drei Viertel der Leistung des Bundes - die 
richtige Lösung sei. 
Wir bitten Sie, der Minderheit zu folgen, welche beantragt, 
dem Beschluss des Ständerates zuzustimmen. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Ich habe bereits beim Verfas
sungsartikel ausgeführt, dass beim Ressourcenausgleich 
die Festsetzung einer Höchstlimite von grosser Bedeutung 
sei. Ich möchte hier diese Punkte nicht mehr begründen. 
Wenn Sie aber diese Sicherheit schon nicht in der Verfas
sung einbauen, sondern dort einen so grossen Spielraum 
lassen, so setzen Sie wenigstens hier eine tiefere Höchst
grenzei Wir dürfen den Ressourcenausgleich nicht isoliert 
betrachten, sondern wir haben ja auch noch andere Aus
gleichsinstrumente. Wenn wir schon in der Modellrechnung 
120 Millionen Franken unter dieser Limite sind, haben wir, 
glaube ich, Reserven genug, um mit diesem Ressourcen
ausgleich einmal zu starten. 
Ich bitte Sie also, hier die Minderheit Müller Erich zu unter
stützen. 

Meyer Therese (C, FR): Je m'exprime au nom du groupe 
democrate-chretien. J'ai deja presente l'argumentation en 
faveur du 100 pour cent- entler de la part de la Confedera
tion -, je ne vais pas l'utiliser de nouveau (projet 1, art. 135 
al. 3). 
Je pense que nous devons laisser dans la loi la posslbillte 
d'aller jusqu'a 100 pour cent. Ce n'est pas une limite que 
nous devons atteindre, c'est un plafond. Je pense que ce 
petit «Spielraum», dont la fonction a ete expliquee dans le 
debat sur la constitution (projet 1 ), doit exister aussi dans 
cette lol, pour que nous puisslons toucher le but de cette pe
requation, soit de garantlr a chaque canton au moins 85 pour 
cent des ressources correspondant ä la moyenne suisse, 
pour avoir un federalisme vivant. Le fait de creer une diver
gence avec le Conseil des Etats permettra de mener la re
flexion encore une fois. 
Au nom du groupe democrate-chretien, je vous demande de 
soutenir la propositlon de la majorite de la commission. 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich möchte in Ergänzung zu dem, 
was Frau Meyer gesagt hat, einfach noch klären, was das 
helsst. Das ist Jetzt ein Artikel - Sie haben es schon gese
hen-, der geht nicht nach links und rechts, sondern da geht 
es jetzt um die starken und schwachen Kantone. 
Wenn Sie der Mehrheit folgen, heisst das bezüglich des ho
rizontalen Ausgleichs, dass die starken Kantone mehr in den 
Topf für den horizontalen Finanzausgleich einspeisen müs
sen. Das sind nicht sehr viele Kantone, aber es ist wichtig, 
dass es auch diese mittragen und eben bis zu 100 Prozent 
dessen leisten, was der Bund in diesen Topf einspeist. 
Wenn Sie der Minderheit Müller Erich folgen, ist es natürlich 
eine «Lex Zürich» und eine «Lex Zug .. ; das ist klar. Herrn 
Mllller können wir da nicht schelten, er vertritt jetzt seinen 
reichen Kanton. Aber dann wird einfach weniger in den Topf 
für den horizontalen Ausgleich eingespiesen werden; Sie 
haben dann weniger Masse, um die Disparität unter den 
Kantonen auszugleichen. Das ist der Klartext der Mehrheit. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. Es ist wichtig für die Zu
kunft, dass da mehr Spielraum für den Ausgleich unter den 
Kantonen ist. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe liberal 
communique qu'il soutient la proposition de la majorite. 

Walker Felix (C, SG), für die Kommission: Damit die Aus
gangslage klar ist: Der Antrag Leutenegger Hajo ist zurück
gezogen. Wir haben einen Antrag der Mehrheit der Kommis
sion, welche die Mehrheitslösung, wie wir sie auch in der 
Verfassung hatten, mit 12 zu 10 Stimmen beschlossen hat. 
Jetzt sind wir auf Gesetzesstufe und sind frei, etwas anderes 
zu tun. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen aber, hier bei dieser Mehr
heit zu bleiben. 
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Ruey Claude (L, VD), pour la commission: Je formulerai 
peut-ätre un petit mot de complement. M. Maller Erich a rai
son de dire que ce n'est pas parce qu'on est alle jusqu'a 
100 pour cent dans la constitutlon qu'on ne peut pas aller 
moins loin dans la loi. Mais j'aimerais lui dire aussi que le 
systeme est encore plus complexe qua ~a. En reallte, II se
rait plus logique qu'on reprenne dans la loi ce qu'on vient de 
voter. 
C'est pour 98 que la commission, par 12 volx contre 10, 
comme on l'a dlt, vous invlte a suivre sa proposltion. 
Mais 98 ne veut pas dire qu'on va utlllser le 100 pour cent. 
C'est dans l'arräte federal, soumis a referendum ulterieur, 
sur la base des chlffres nouveaux que nous connaitrons au 
moment ou nous mettrons vraiment en oeuvre la perequa
tion, que nous pourrons fixer les quotites exa.ctes de ce que 
paient respectivement la Confederation et les cantons. C'est 
seulement a ce moment-la qu'on pourra le decider. Donc, 
aujourd'hul, il me semble que de faire une deuxieme fois le 
debat est un tout pellt peu vain. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich habe schon am Anfang, beim 
Verfessungsartikel, gesagt, dass wir eine «marge de ma• 
noeuvre» brauchen. Deshalb danke ich Herrn Leutenegger 
Hajo, dass er seinen Antrag zurückgezogen hat. Wir brau
chen eine «marge de manoeuvre», weil wir beim Einstieg 
noch nicht genau wissen, wie ausgewogen die Zahlungen 
der Kantone und des Bundes sein werden. Deshalb brau
chen wir das, und nachher müssen wir alle vier Jahre eine 
Wirkungsbilanz machen. Sie werden aufgrund der Wir
kungsbilanz entscheiden, wie Sie die Gewichte neu setzen 
wollen, und das können Sie eben nur mit einer gewissen 
Marge. In der Zwischenzeit, während der vier Jahre, kann 
der Bundesrat das nach objektiven Kriterien, die hier festge
legt sind, anpassen. 
Jetzt stehe ich aber zur Aussage, die ich gemacht habe und 
die Herr Maller Erich zitiert hat: Mir ist es sehr wichtig, dass 
wir in der Verfassung einen möglichst breiten Handlungs
spielraum haben, weil wir sonst, wenn wir sehen warden, 
dass wir nicht durchkämen, die Verfassung ändern müssten, 
und das wäre natürlich sehr viel schwieriger. Das heisst: Es 
Ist vertretbar zu sagen, dass wir hier eine etwas engere 
Marge haben und einmal schauen, wie wir damit Ober die 
Runden kommen. 
Ich persönlich würde aber trotzdem eine Differenz begrüs
sen, weil diese Marge von nur wenigen Prozenten, wie ich 
Ihnen gesagt habe - ich habe sie in Franken ausgedrückt: 
etwas aber 100 Millionen--, doch nicht so sehr gross ist. Ich 
sehe und stehe dazu, dass ich dann in der zweiten Lesung 
im Ständerat durchaus auch einen Kompromiss vertreten 
warde, auch zum Schutz der etwas reicheren Kantone. 
Also: Obwohl es möglich ist, in beiden Gefässen, In Verfas
sung und Gesetz, unterschiedlich zu legiferieren, würde Ich 
persönlich hier eine Differenz begrassen und damit auch 
dem Antrag der Mehrheit zustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... n stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 50 Stimmen 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.6 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag dar Minderheit 
(Berberat, BQhlmann, Fässler, Fehr Hans.Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rossinl) 
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Abs. 3 
Zusammen mit den Leistungen aus dem Ressourcenaus
gleich wird sichergestellt, dass die massgebenden eigenen 
Ressourcen jedes Kantons pro Einwohner oder Einwohnerin 
mindestens 85 Prozent des schweizerischen Durchschnitts 
erreichen. 

Art.6 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Berberat, Bühlmann, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rossini) 
Al. 3 
Les ressources qul entrent en ligne de compte pour chaque 
canton, calculees par habftant, doivent atteindre, apres ad
dition des versements de la perequatlon des ressources, 
85 pour cent au moins de 1a moyenne suisse. 

Berberat Didier (S, NE): Je vous lnvite a soutenir ma propo• 
sition de minorite a l'article 6 alinea 3. 
En effet, la formulation de cet alinea, dans la version du 
Conseil des Etats et de la majorite de la commission, nous 
semble trop peu imperative puisqu'elle indique qua las res
sources «devraient atteindre» pour chaque canton 85 pour 
cent au moins de la moyenne suisse. A notre sens, il s'agit, 
dans la proposition de la majorite, d'un «Gummiartikel» qui 
fixe une sorte d'objectlf ideal que l'on ne se donne pas les 
moyens d'atteindre. Quant ä nous, nous souhaitons qua 
l'objectif politique soit clairement defini et que l'on prevole 
que chaque canton de notre pays se situe au moins ä 
85 pour cent de la moyenne suisse. 
Ainsi, en ce qui concerne la repartition des fonds de la pere
quation des ressources, «les ressources qui entrent en ligne 
de compte pour chaque canton .... doivent atteindre» et 
non devraient atteindre - aapres addition des versements 
de la perequation des ressources, 85 pour cent au moins de 
la moyenne suisse». II semble logique de fixer un plancher 
clair et lmperatif pulsque nous estlmons que le röle du Parla
ment est d'eviter de trop grandes distorsions entre las can
tons de notre pays. II s'agit a notre sens d'une question de 
solidarite confederale qui doit permettre de contrebalancer 
les distorsions des conditions-cadres, qui existent malheu
reusement entre les cantons et qui maJheureusement sub
sisteront encore pendant longtemps. 
En conclusion, je vous demande de soutenir ma proposition 
de minorite a l'article 6 alinea 3, qui propose une formulation 
plus imperative qua celle de la majorite de la commission. 

Zupplger Bruno (V, ZH): In diesem Artikel soll das Ziel fest
gelegt werden, welches mit dem Ressourcenausgleich an
gestrebt wird. Die eigenen Ressourcen eines Kantons sollen 
höchstens 15 Prozent unter dem schweizerischen Mittel lie
gen. Wenn Sie Seite 2505 der Botschaft lesen, sehen Sie, 
dass sich der Ressourcenausgleich so auswirkt, dass die fi. 
nanziella Leistungsfähigkeit der Kantone - insbesondere der 
ressourcenschwachen Kantone - sehr stark von diesem 
Ressourcenausgleich profitiert und wir dieses Ziel eigentlich 
beinahe erreichen. Die Prozentsätze, um die einzelne Kan
tone noch drunterliegen könnten, liegen irgendwo im Kom
mabereich. 
Die von der SP-Fraktion unterstützte Minderheit will nun mit 
ihrem Antrag, dass nicht ein Ziel, sondern eine bindende 
Verpflichtung festgelegt wird. Es «wird angestrebt», heisst 
es In der bundesrätlichen Fassung; es «wird sichergestellt», 
heisst es im Minderheitsantrag. Die SVP-Fraktlon will in der 
Verfassung Grundsätze und Ziele verankern und nicht abso
lute Verpflichtungen, wie es die Minderheit will. 
Stimmen Sie mit der Mehrheit der Kommission und mit der 
SVP-Fraktion. 

Le presldent (Christen Yves, president): Frau Fässler hat 
eine Frage, Herr Zuppiger. 
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Zupplger Bruno (V, ZH): Ich habe mich versprochen, ich 
weiss schon. Es hätte heissen müssen: im Gesetz. 

Fässler Hildegard (S, SG): Eben, Herr Zuppiger, ich wollte 
Sie nur fragen, ob Sie wissen, dass wir beim Gesetz und 
nicht bei der Verfassung sind. 

Zupplger Bruno {V, ZH): Ich habe mich versprochen. 

Egerszegl-Obrlst Christine {R, AG): Ich kenn es kurz ma
chen: Die FDP-Fraktion unterstOtzt hier die Mehrheit, well 
sie Oberzeugt ist, dass das Ziel richtig ist. Es soll angestrebt 
werden, es kenn aber nicht sichergestellt werden. Deshalb: 
Mehrheit unterstOtzen! 

Strahm Rudolf (S, BE): In Ergänzung zu dem, was schon 
Herr Berberat gesagt hat, möchte ich hier einfach sagen, 
dass die Formulierung der Minderheit im Inhalt eigentlich 
nicht von der Mehrheit abweicht. Die Minderheit ist aber prä
ziser, und zwar in zwei Formulierungen. Der Bundesrat und 
die Mehrheit sagen: Das Ziel von 85 Prozent «wird ange
strebt», und die Minderheit will den Wortlaut «wird sicherge
stellt». Zweitens will der Bundesrat «nach Möglichkeit min
destens 85 Prozent» des schweizerischen Durchschnitts 
erreichen, und die Minderheit will «mindestens 85 Prozent» 
erreichen, ohne die Relativierung «nach Möglichkeit». 
Ich sage Ihnen, weshalb die Minderheit der Meinung ist, 
dass es besser ist, jetzt präzise Begriffe einzuführen: Wenn 
Sie dem Bundesrat oder der Mehrheit folgen, heisst es «wird 
angestrebt». Das ist Gummi. Was passiert, wenn man es 
nicht erreicht? Im zweiten Fall - «nach Möglichkeit» - ist 
auch offen, was passiert, wenn man es nicht erreicht. Was 
ist, wenn diese Leistungen nicht erreicht werden? Wer kann 
sich dann durchsetzen? Wir haben keine Gerichtsbarkeit; 
das ist nicht einklagbar. Wer wird diesen Ermessensspiel
raum dann auffüllen? 
Deswegen möchten wir eine zwingendere Formulierung, 
und deswegen bitte ich Sie, der Minderheit zu folgen. Wenn 
Herr Bundesrat Villiger seinen Antrag jetzt aufrechterhält, 
möchte ich aber vom Bundesrat hier, auch im Hinblick auf 
die Auslegung, klarere Erläuterungen: Was helsst «ange
strebt», und was heisst «nach Möglichkeit»? 
Es geht ja hier wieder um die schwachen Kantone, es geht 
auch um meinen Kanton, den Kanton Bern, aber auch um 
die Gebirgskantone und alle Kantone der Romandia - und 
es darf eben dann nicht vorkommen, dass die Mindestaus
stattung der ärmeren Kantone auf 80 Prozent des schweize
rischen Mittels fällt und niemand eingreifen kann. 
Da möchte ich vom Bundesrat immerhin eine Klärung dieser 
Rechtsbegriffe. Die Begriffe der Minderheit sind einfach kla
rer, aber inhaltlich wollen wir dasselbe. 

Zupplger Bruno {V, ZH): Herr Strahm, haben Sie festgestellt, 
dass der Begriff «nach Möglichkeit» gar nicht mehr zur De
batte steht, weil ihn der Ständerat und die Mehrheit der 
Kommission schon eliminiert hat? 

Strahm Rudolf {S, BE): Stimmt; jetzt sind wir ausgeglichen. 
Ich habe mich auch getäuscht - wie Sie vorhin. 1 : 11 

Le presldent {Christen Yves, president): Die CVP-Fraktion 
unterstOtzt die Mehrheit. Le groupe liberal soutlent la propo
sition de la majorite. 

Ruey Claude (L, VD), pour la commission: En l'occurrence, 
j'ai presqua un peu l'impression qu'on discute du sexe des 
anges, en ce sens qua l'objectif est bien d'atteindre 85 pour 
cent - c'est bien ce qua l'on veut. Dans le texte qui a ete 
adopte par le Conseil des Etats, on le met comme un objectif 
a atteindre parce qu'on sait que, techniquement, obliger a 
l'atteindre peut conduire ä des effets contre-productifs dans 
certains cantons qui ne feront plus l'effort de se mettre ä ni
veau puisqu'ils savent que, de toute maniere, on rehausse
rait les ressources ä 85 pour cent par le moyen de la 
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perequation. Donc, il n'y aurait plus !'«Anreiz„ qui est prevu 
a ce sujet. 
C'est la raison pour laquelle la commission, apres avoir je 
ne dirai pas longuement, mais largement debattu de c;tte 
question, par 14 voix contre 8 et avec 1 abstention, a donc 
rejete la proposition defendue par la minorite Berberat. Je 
vous invite a en faire de meme. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Zur Frage von Herrn Strahm: 
Der Bundesrat verzichtet auf die Aufrechterhaltung des Be
griffes «nach Möglichkeit». Ich habe einen Moment erwogen 
zu sagen: Wir streben nach Möglichkeit etwa 85 Prozent an. 
Dann hätten wir es noch mehr relativiert. 
Aber im Ernst: Wenn Sie zu viele Bedingungen stellen, dann 
gibt es Probleme, dann wird das Oberdeterminiert und Ober
bestimmt Dann können Sie die Bedingungen faktisch nicht 
mehr erfüllen, und dann müssen Sie irgendwo eine gewisse 
Flexibilität haben. Ich habe das heute schon einmal gesagt; 
wir haben das alle in der Schule gelernt. Sobald Sie hier 
eine fixe Untergrenze festlegen, die Sie gar nie unterschrei
ten können, dann kommen plötzlich die Geberkantone wie
der und sagen: Ja, aber dann wollen wir wirklich auch eine 
fixe Sicherheit, dass wir nicht mehr geben mOssen - wie das 
Herr Leutenegger vorgeschlagen hat Dann ist das Problem 
am Schluss mathematisch nicht mehr lösbar. Die Projektlei
tung hat solche Modelle einmal berechnet und festgestellt: 
Wenn wir eine progressive Auszahlung wollen, wenn wir 
nicht wollen, dass die Kantone einander in der Reihenfolge 
Oberholen, und dann noch die Summen festlegen wollen, die 
Sie für den horizontalen und den vertikalen Finanzausgleich 
wollen, dann können wir irgendwann das Problem nicht 
mehr lösen. Deshalb braucht es eine gewisse Relativierung. 
Es kann sein, dass es dann plötzlich viel zu teuer wird, von 
83 auf 85 Prozent zu kommen, obschon es eigentlich genO
gen würde. 
Der Bundesrat hat aber eingesehen, dass die Kombination 
von «wird angestrebt» und «nach Möglichkeit» doch zu viel 
der Relativierung ist. Herr Strahm, deshalb beharre Ich nicht 
auf der bundesrätlichen Version, sondern kann mich der 
Mehrheit anschliessen, dass man sagt, man strebe 85 Pro• 
zent an; das Ist der politische Wille, aber das muss nicht je
des Mal auf den Rappen genau erfüllt sein. So gesehen Ist 
der Unterschied schon klar. Die Mehrheit möchte, dass wir 
das anstreben, die Minderheit möchte, dass das sicherge
stellt wird, und wir sind der Meinung, dass das zu weit geht. 
Deshalb möchte ich Ihnen beliebt machen, hier der Mehrheit 
zu folgen, im Wissen darum, dass es ein Commitment des 
Bundesrates Ist, diese Mindestgrenze dann auch wirklich 
anzustreben. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 45 Stimmen 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Bruderer 
Abs.2 

b. hochbetagten und pflegebedürftigen Personen; 
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Schriftliche BegrDndung 
Mit der Kantonalisierung der Behinderteninstitutionen und 
der Behinderungs- und Krankheitskosten Im Rahmen der EL 
übernehmen die Kantone einen Grossteil der Aufgaben Im 
Behindertenbereich mit erheblichen Finanzfolgen. Ein Las
tenausgleich Ist angezeigt, wenn der Anteil Behinderter mit 
hohem Pflege- und Betreuungsbedarf übermässig gross ist 
(Kantone, welche besondere Integrationsanstrengungen un
ternehmen, sind dadurch für Behinderte attraktiv). 

Art. 8 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Bruderer 
Al. 2 

b. personnes tres ägees, ou necessitant des soins; 

Developpement par acrit 
Le transfert aux cantons des institutions s'occupant des han
dicapes et des depenses de maladie et d'lnvalidite dans le 
cadre des PC oblige les cantons a prendre en charge une 
grande partie des missions concernees, avec las conse
quences financieres que l'on imagine. II y a lieu de prevoir 
une compensation des charges pour le cas ou Je nombre de 
handicapes necessitant des solns lourds depasserait 1a 
moyenne (il est a noter a cet egard que les cantons qui tont 
le plus gros effort pour integrer les handlcapes sont evidem
ment les plus attrayants pour ces derniers). 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Frau Bruderer schlägt vor, den 
Begriff «Hochbetagte» zu ersetzen durch «hochbetagte und 
pflegebedürftige Personen» - wenn ich den richtigen Antrag 
gefunden habe. Wir möchten Ihnen empfehlen - die Verwal
tung hat den Antrag geprüft-, ihn abzulehnen, und zwar aus 
folgenden GrOnden: In Artikel 8 Absatz 2 geht es um die ge
nerelle Umschreibung von strukturellen Kriterien für die Ur
sachen der soziodemographischen Sonderlasten. Das ist 
das, was man unter der so genannten A-Stadt-Problematik 
subsumiert, also Mehrkosten, die auf eine bestimmte Bevöl
karungsstruktur zurückzuführen sind. Eine abschllessende 
Definition von Indikatoren für diese Struktur wird bewusst 
nicht vorgenommen, weil nicht einzelne Ursachen, sondern 
das Phänomen als Ganzes abgebildet werden soll. Hohe 
Pflegekosten sind wie Krankheit und Unfall individuell be
dingt. Sicherlich sind sie auch irgendwo gleich verteilt. Wenn 
wir die Struktur erwähnen, gilt selbstverständlich: Je mehr 
solche ältere Leute Sie haben, umso mehr Pflegefälle sind 
natürlich wahrscheinlich. Aber es ist hier nicht ein wirtschaft
liches oder gesellschaftliches Phänomen schlechthin, son
dern es ist lediglich ein zusätzliches Indiz, das eben kommt 
wenn Sie eine solche Struktur haben. Die Deckung der Pfle: 
gekosten Ist dazu primär eine Aufgabe der Sozial- und Kran
kenversicherungen. Deshalb können wir Pflegekosten nicht 
mit soziodemographischen Lasten schlechthin vermengen. 
Die finanziellen Folgen der Aufgabenentflechtung im Be
reich der Behinderteninstitutionen werden aufgrund der 
Haushaltneutralität In der Vorlage bereits berOckslchtigt. Auf 
der einen Seite fliessen den Kantonen insgesamt die finan
ziellen Mittel als zweckfreie Beiträge des Ressourcen- und 
Lastenausgleichs wieder zu, andererseits dürfen wir nicht 
vergessen, dass die Kantone unter anderem eben auch 
durch die vollständige Übernahme der Beiträge an die lndivl· 
duellen Leistungen von der IV durch den Bund stark entlas
tet werden. Das gilt auch für die Ergänzungsleistungen. 
Sowohl die Bau- und Betriebsbeiträge an Institutionen der 
Wiedereingliederung als auch die Sonderschulung gehören 
zu jenen Aufgabenbereichen, bei welchen die Kantone zur 
Interkantonalen Zusammenarbeit dann wiederum aufgefor
dert und im Bedarfsfall dazu verpflichtet werden können. 
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Ich glaube, die Mittel sind vorhanden, aber es geht, wie ge
sagt, um ein eigentlich abstraktes Strukturmerkmal, für das 
wir den betroffenen Gemeinwesen von oben her diesen -
und das ist ein neues Instrument - soziodemographischen 
Lastenausgleich geben. 
Deshalb bitten wir Sie, hier nicht noch neue Einzelkriterien 
beizufügen und den Antrag Bruderar abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .••. 80 Stimmen 
Für den Antrag Bruderar •••• 44 Stimmen 

Art. 9 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Fahr Hans-Jürg, Berberat, Bühlmann. Fässler, Goll, Günter, 
Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Abs. 1 
.... Lastenausgleich fest. Sie orientiert sich an den jeweiligen 
Belastungen und berücksichtigt .... 

Antrag der Minderheit 
(Berberat, Fässler, Fahr Hans-JQrg, Goll, Günter, Marti Wer
ner, Rossini) 
Abs. 4 
.... ausgerichtet. Soweit Städte und Gemeinden besondere 
Lasten tragen, sorgen die Kantone für einen Ausgleich. 

Art. 9 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Fahr Hans-Jürg, Berberat, Bühlmann, Fässler, Goll, Günter, 
Marti Werner, Rossini, Studer Heiner) 
Al. 1 
.... sociodemographiques. Elle prend en consideration las 
diverses charges et tient compte du rapport du Conseil 
federal. 

Proposition de la minorite 
(Berberat, Fässler, Fahr Hans-Jürg, Goll, Günter, Marti Wer
ner, Rossini) 
Al. 4 
.... determinee. Dans la mesure oü les villes et les commu
nes assument des charges particulieres, les cantons veillent 
a compenser ces dernieres. 

Fehr Hans-JOrg (S, SH): Es geht bei diesem Artikel nicht 
um Peanuts, sondern um 550 Bundesmillionen, die in die 
beiden Ausgleichstöpfe - soziodemographischer Lastenaus
gleich und geographisch-topographischer Ausgleich an die 
Kantone - verteilt werden sollen. Das Gesetz selbst sagt 
nicht weiter aus, ob und wie diese Summe verteilt werden 
soll: ob in beide Töpfe gleich viel oder in den einen mehr und 
in den anderen weniger. Es ist aber ganz klar - der Bundes
rat hat das in der Kommission auch bestätigt-: Die Meinung 
ist, dass in beide Töpfe gleich viel von diesen 550 Millionen 
Franken gelegt werden soll. 
Dieses Fifty-Fifty, das ist ebenso sonnenklar, ist eine rein po
litisch motivierte Kompromissformel. Sie berücksichtigt die 
realen Verhältnisse in keiner Art und Weise. Die Realitäten, 
um die es hier nämlich geht, müssen gar nicht erst erforscht 
werden; sie sind im Gegenteil bekannt. In der Kommission 
hat der Vertreter der Kantone diese Realitäten im folgenden 
Satz zusammengefasst: «Die effektive Kostenrechnung er
gibt für den soziodemographischen Bereich viel höhere Ge
samtkosten.» Davon muss unseres Erachtens ausgegangen 
werden. Wenn schon die abzugeltenden Kosten im einen 
Bereich sehr viel höher sind als im anderen, dann ist nicht 
einzusehen, warum die Abgeltungen dafür gleich hoch sein 
sollen. 
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Wir verlangen zwar keine Proportionalität, akzeptieren aber 
auch Parität nicht. Die Parität ist eine den realen Verhältnis
sen zu sehr widersprechende Lösung. Was wir fordern, ist 
die Berücksichtigung der Belastungsunterschiede von allem 
Anfang an. Das Ist das Minimum dessen, was an Vorgaben 
gemacht werden muss. Wir verlangen keinen Verteilschlüs
sel im Gesetz, aber wir verlangen die Berücksichtigung der 
real existierenden Belastungsunterschiede. Das schliesst 
nicht aus, dass dann bei der Bemessung der Quoten für die 
beiden Töpfe auch andere wichtige Kriterien beachtet wer
den sollen; das ist selbstverständlich. Unser Antrag stellt le
diglich sicher, dass wir nicht vollständig an den realen Ver
hältnissen vorbei legiferieren. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit zuzustimmen. 

Berberat Didier (S, NE): Je vous demande de soutenir ma 
proposition de minorite ä. l'article 9 alinea 4. En eftet, dans le 
cadre de la compensation des charges liees a des facteurs 
sociodemographiques, l'article 8 alinea 3 que nous venons 
d'examiner mentionne les charges des villes et des agglo
merations au titre de facteurs supplementaires engendrant 
des charges excessives pour les cantons. Cela est une 
bonne chose et nous nous en rejouissons. 
Cependant, nous observons qua cette compensation 
s'adresse aux cantons. L:article 9 alinea 4 selon la version 
de la majorite de la commission, qul reprend d'ailleurs le 
projet du Conseil federal, prevoit que «les fonds sont verses 
aux cantons sans ätre subordonnes a une affectation deter
minee», ce qui signifie en clair que les cantons peuvent faire 
ce qu'i!s veulent de cet argent. 
II y a donc, a notre sens, un flou a l'alinea 4, puisque rien 
n'oblige les cantons a dedommager les villes et les autres 
communes d'une agglomeration urbaine pour las charges 
importantes qu'elles assument, charges pour lesquelles, je 
vous le rappelle, las cantons rei;oivent d'ailleurs une com
pensation speciale de la Confederation selon l'article 8 ali
nea 3. II s'agit donc de ne pas maintenir ce flou, qui n'a rien 
d'artistique en l'occurrence, et de completer l'alinaa 4 de l'ar
ticle 9 afln que les cantons qui rei;oivent ce dedommage
ment speclal, lie a la presence sur leur terrltoire de villes ou 
d'agglomerations urbaines, retrocedent une somme d'argent 
a ces dernieres afin de compenser las charges particulieres 
qu'elles assument. 
Cette propositlon, qui est soutenue par !'Union des vllles 
suisses, s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans le cadre de la 
reconnaissance par la Constitutlon federale du rölß des vil
les et des agglomerations - c'est ä. l'article 50. Je vous rap
pelle que nous avons adopte cet article il y a quelques 
annees. II faudrait donc que celui-ci soit suivi d'effets et que 
ce ne soit pas seulement une sorte de declaration d'inten• 
tion. 
En conclusion, je vous demande d'adopter ma propositlon 
de minorlte. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Die FDP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit der Kommission und empfiehlt Ihnen, der Ver
sion von Bundesrat und Ständerat zuzustimmen, die klar 
festhält, dass der Grundbeitrag einerseits alle vier Jahre 
festgelegt wird und - vor allem - aufgrund eines Wirkungs
berichtes festgelegt wird, der aufzeigt, wo die Lasten liegen 
und inwiefern sie sich zwischenzeitlich verschoben haben, 
und dass andererseits die Zuteilung ohne Zweckbindung er
folgt. Das ist ja genau das vorrangige Ziel des NFA: die frei 
verfügbaren Mittel der Kantone und damit ihre Eigenständig
keit zu erhöhen und nicht objektgebunden zu subventionie• 
ren. Zudem wurde auch klar festgestellt, dass zurzeit noch 
keine Wirkungsberichte vorliegen und dass die beiden Töpfe 
des Ressourcenausgleichs deshalb gleich dotiert werden 
sollen. Wir glauben, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt richtig 
ist. Es lohnt sich unseres Erachtens nicht, bereits jetzt poll• 
tisch zu intervenieren und ohne Grundlagen festzulegen, ob 
nun der eine oder der andere Topf mehr oder weniger be
kommen soll. Sobald die Wirkungsberichte und die ersten 
Erfahrungen vorliegen, können die Töpfe dann den realen 
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Gegebenheiten angepasst werden. So viel zur Minderheit 
Fehr Hans.Jürg. 
Zur Minderheit Berberat: Dort gilt eigentlich dasselbe, ein
fach in Bezug auf die Verteilung. Die Verteilung erfolgt un
seres Erachtens nicht unter dem Gesichtspunkt der effek
tiven Sonderbelastungen, sondern vor allem mit dem Ziel, 
dass jeder Kanton mindestens einen Ressourcenindex von 
85 Prozent erreicht. Das ist die massgebliche Zielgrösse. 
Wir glauben deshalb, dass der Minderheitsantrag Berberat 
in die falsche Richtung zielt, und empfehlen Ihnen, auch die
sen abzulehnen. 
Die FDP-Fraktion unterstützt also klar die Mehrheit und lehnt 
die beiden Minderheitsanträge ab. 

Zupplger Bruno (V, ZH): In Artikel 9 Absatz 1 wird im Min
derheitsantrag eigentlich etwas ausgeführt, das bereits im 
Antrag der Mehrheit oder im Entwurf des Bundesrates ent
halten ist: «Sie berücksichtigt dabei die Ergebnisse des Wir
kungsberichtes.» Ein Wirkungsbericht zeigt auch auf, wo die 
Belastungen und wo die Entlastungen stattfinden. Sonst 
weiss ich nicht, was der Wirkungsbericht eigentlich soll. Das, 
was Kollege Fehr Hans-Jürg noch zusätzlich will, ist hier bei 
der Mehrheit der Kommission eigentlich schon enthalten. 
Wir unterstützen hier die Mehrheit der Kommission. 
Zu Absatz 4: Hier wird ganz klar in die Autonomie der Kan
tone eingegriffen, wenn Sie der Minderheit Berberat zustim
men. Wir haben als Grundsatz dieses NFA ausgesagt, dass 
wir die Finanzströme nicht mehr einer Zweckbindung unter
stellen. Die Kantone haben ganz verschiedene Ausgleichs
systeme, mit denen sie die Lasten der Kernstädte bzw. der 
Agglomerationen gegenüber den anderen Teilen der Kan
tone ausgleichen. Das sind verschiedene Ausgleichssys
teme. Wir sollten hier nicht in diese Autonomie eingreifen. 
Darum unterstützt die SVP-Fraktlon ganz klar die Mehrheit. 

Walker Felix (C, SG}, für die Kommission: Die Mehrheit der 
Kommission schlägt Ihnen vor, sich dem Ständerat anzuglei
chen; Sie sehen es auf Ihrer Fahne. Es gibt eine sehr kleine 
Nuance: «jeweils für vier Jahre je einen Grundbeitrag»; das 
Wort «je» ist neu. spielt aber materiell keine Rolle. Entschei
dend scheint mir, wie gerade gesagt wurde, der Wirkungs• 
bericht, der ja auch über Lasten Auskunft geben muss. 
Ferner glauben wir nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt schon den 
geographisch-topographischen und den soziodemographi
schen Lastenausgleich zu präjudizieren und nicht zu glei
chen Teilen zuzuordnen. Das kann wahrscheinlich der 
Gesetzgeber so nicht tun - also gleiche Töpfe, jedenfalls zu 
Beginn. Dann muss man wissen, dass der Finanzausgleich 
ja nur für Spitzenbelastungen gilt; er gilt ja nicht für das ge
samte Finanzgefüge. Das zum Antrag der Minderheit Fehr 
Hans.Jürg. 
Zum Antrag der Minderheit Berberat: Hier muss man sagen, 
dass schon der Entwurf des Bundesrates ausdrücklich von 
«ohne Zweckbindung» ausgeht. Wir sind auch der Meinung, 
dass man hier, wenn man noch spezlelle Vorschriften macht, 
unnötigerweise in die Autonomie der Kantone eingreift. 
Die Kommission hat mit 13 zu 8 Stimmen den Antrag Fahr 
Hans.Jürg und mit 13 zu 7 Stimmen den Antrag Berberat 
abgelehnt. Wir empfehlen Ihnen, in beiden Teilen der Mehr
heit der Kommission zu folgen. 

Fässler Hildegard (S, SG): Ich möchte Ihnen empfehlen, die 
beiden Minderheiten zu unterstützen. 
In Absatz 1 geht es wirklich darum, dass es möglich ist, dass 
die beiden Beträge eventuell verschieden gross sind - der 
Beitrag an den soziodemographischen und der Beitrag an 
den geographisch-topographischen Ausgleich. Es könnte 
wirklich sein, dass es hier ganz verschiedene Belastungen 
gibt. Deshalb ist es wichtig, dass es aufgrund dieser Belas
tung eben möglich ist, dass man hier verschiedene Beträge 
spricht. 
Zur Begründung von Frau Lalive d'Epinay für die FDP-Frak
tion: Das hat nun nichts, aber auch gar nichts mit den 85 Pro
zent des Grundausgleichs zu tun! Hier geht es um den Las-

19 juin 2003 

tenausgleich und nicht um den Ressourcenausgleichl Ich 
verstehe, dass die FDP-Fraktion diesem Antrag nicht zu
stimmt, aber die Begründung war völlig falsch, weil sie gar 
nichts mit diesem Artikel zu tun hat. 
Herr Zuppiger hat dann noch gesagt, man m0sse den Wir
kungsbericht abwarten. Der Wirkungsbericht wird zeigen, 
wie sich die beiden Lastenausgleichsgefässe je auswirken. 
Er wird nicht zeigen, dass man das Geld anders verteilen 
muss, sondern er wird zeigen, wie diese Gelder wirken. Des
halb ist es sehr wichtig, dass wir hier diesen Teil in das Ge
setz einfügen. 
Zu Absatz 4: Es wurde uns ja immer wieder gesagt, dass es 
Zentren gibt, die besondere. Lasten haben. Die Gemeinden 
haben natürlich auch dafür lobbyiert, dass sie hier endlich 
auch einmal über den soziodemographischen Lastenaus
gleich wahrgenommen werden. Aber dann muss auch Ir
gendwo eine gesetzliche Handhabe sein, dass die Gemein
den, die betroffen sind, dann auch ihrem Kanton sagen kön
nen: «Hallo, hier sind wir anspruchsberechtigt!» Sonst geht 
allenfalls das Geld In einem Kanton wie dem meinen einfach 
an den Kanton, und die Stadt St. Gallen, die eigentlich mit 
diesem Ausgleich gemeint ist, wird sich gegen 89 andere 
Gemeinden wehren müssen, um dieses Geld zu bekommen. 
Sie können sich das Resultat ausrechnen! 
Ich möchte Ihnen das Ganze nur mit ein paar wenigen Zah
len demonstrieren: Der Kanton Zürich macht jeweils eine 
Auswertung, was ihn gewisse Dinge kosten. Im Jahr 1999 
hat Im Kanton Zürich der Betrag für soziale Wohlfahrt in 
Zentren 1212 Franken pro Person gekostet, in ländlichen 
Gemeinden waren es 1000 Franken weniger, nämlich 
212 Franken. Wenn man ausrechnet, was der Kanton Zü
rich über den sozlodemographischen Lastenausgleich zu
gute hat, sind das 49 Franken. 
Wenn Sie nur schon dieses Verhältnis ansehen, sehen Sie 
zum einen, dass die Zentren viel stärker belastet sind, und 
zum anderen, dass der Betrag für den soziodemographi
schen Ausgleich vermutlich zu klein ist. Weil wir hier aber 
keinen Graben zwischen Berggebieten und Zentren schaf
fen wollen, gehen wir nicht davon aus, dass der Betrag un
bedingt verschieden ausgestaltet werden soll. Aber wenn es 
sich zeigt, dass die Belastungen wirklich sehr unterschied
lich sind, müsste eine Möglichkeit geschaffen werden, damit 
diese Beträge verschieden sein können. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit Fehr Hans-Jürg zuzu
stimmen. All jenen, die irgendwie mit einem Zentrum in ih
rem Kanton verbunden sind, möchte ich Absatz 4 ans Herz 
legen. 

Ruey Claude (L, VD), pour la commisslon: Ce que vient de 
dire Mme Fässler comporte beaucoup de choses justes, 
mais ce n'est pas Ja proposition de Ja minorlte Fehr Hans• 
Jürg qui va changer quoi que ce soit au probleme. 
J'almerais rappeler que Je systeme que nous concevons est, 
Je l'avais dit, «en poupees russes»: Ja constitution, la loi, l'ar
r&te federal soumis a referendum, plus encore les ordonnan
ces. C'est dans l'arr&te federal soumis a referendum, qui se 
basera sur toutes les donnees que nous aurons - soclo
demographiques, geotopographiques, toutes les statlstiques, 
Je rendement des impöts, des ressources, Je potential de 
ressources dans les cantons, etc., tout ceci sera connu -, 
que vous fixerez la quotlte allouee aux charges soclode
mographiques et la quotite allouee aux charges geotopogra
phiques, ainsl que les modalites de versemenl Ceci nous a 
ete largement precise en commisslon. J'avais moi-m&me 
d'ailleurs hesite a deposer une proposltlon demandant que 
ceci nous soit soumis, mais c'est deja contenu dans le texte 
de loi tel qu'II est prevu. En d'autres termes, le Conseil natio
nal et le Conseil des Etats seront tous les quatre ans, et la 
premlere fois sur la base de l'etat de fait actuel, largement 
informes. lls pourront fixer les quotites, les modalites, et ils 
pourront le faire avec une immense liberte, bien sür dans le 
cadre constitutionnel. 
La notion de prise en consideration des diverses charges 
n'ajoute strictement rien a cela, c'est la raison pour laquelle 
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je ne comprends pas qu'on y tienne a ce point-la. La com• 
mission l'avait rejetee par 13 volx contre 9. Cela n'est pas, a 
mon avis, particullerement essential. 
L:autre proposition, la proposition de minorite Berberat, est, 
alle, plus fondamentale. Mais il est encore plus fondamental 
de la repousser aux yeux de la commission qui, par 13 voix 
contre 7, avait rejete cette proposition parce qua tout le sys
teme est fixe sur le fait qu'on ne veut plus allouer des som
mes affectees aux cantons, mais qu'on veut leur laisser la 
marge de manoeuvre necessaire. Tout le systeme est base 
sur le fait qu'on pense que les cantons ne sont pas des debi
les profonds auxquels il taut dicter toutes les regles, mals 
qu'ils sont capables de s'assumer et de prendre leurs res
ponsabllites lorsqu'il s'agit de traiter des questions telles que 
celles d'agglomeration, comme on vient de le souligner. 
J'en veux d'ailleurs pour preuve que les cantons sont assez 
grands pour le faire, qu'ils l'ont deja fait dans l'Accord-cadre 
intercantonal, qui est annexe au present message. Cet ac
cord prevoit que les cantons, librement, vont reaffecter les 
sommes qui leur sont versees en fonctlon des charges parti
culieres des villes ou des communes lorsqu'elles ont ces 
charges particulieres. Mals precisement, les cantons l'ont 
fait dans le cadre de leurs competences. 
II n'y a aucune raison que l'on s'immisce dans les competen• 
ces cantonales. On a evoque, Monsieur Berberat, l'article 50 
de la constitution. Je crois que c'est une mauvaise Interpre
tation. Le Departement federal de justice et police l'a con
firme a plusleurs reprises, et le Conseil federal aussi devant 
la Communaute de travail Cantons-Villes-Agglomeratlons 
puis devant la Conference tripartite sur les agglomerations, 
cet article 50 ne donne pas de competences nouvelles a la 
Confederation et n'autorise pas une ingerence dans le fede
ralisme, mais il demande simplement a la Confederation, 
dans le cadre de ses politiques propres, de tenir campte des 
questions des agglomerations et des villes, ce qui est nor
mal. 
En l'occurrence, il laut aussi voir que les cantons ont des or
ganisations internes tres differentes. Le canton de Geneve, 
par exemple, donne tres peu de competences a ses commu
nes et a la ville de Geneve, alors que dans le canton des 
Grisons, on est dans une situation tout a fait differente. Par 
consequent, II faudra laisser a chaque canton le soin de re
d istribuer l'argent en fonction des charges reellement assu
rees par chacune des entites, qu'il s'agisse du canton ou 
des communes, ces sommes etant allouees bien entendu 
pour compenser les charges causees par des facteurs 
sociodemographiques, puisque c'est d'elles qu'il s'agit en 
l'occurrence. 
Voila les raisons pour lesquelles je vous lnvite, au nom de la 
majorite de la commission, a ne pas legitimer cette Interven
tion inutile et contraire au federalisme et a rejeter les propo
sitions de minorite Fahr Hans.Jürg et Berberat. 

Berberat Didier (S, NE): Est-ce que vous ne trouvez pas 
choquant. Monsieur Ruey, que les cantons, d'apres l'article 8 
alinea 3, regoivent une contribution parce qu'ils ont des villes 
ou des agglomerations sur leur territoire, et que par la suite 
la Confederation s'en lave les mains en disant: «De toute 
f~on, apres, les cantons font ce qu'Hs veulent de leur 
argen!»? Est-ce qu'il ne serait quand meme pas normal, en 
se basant sur l'article 50 de la constitutlon - je ne suis 
d'ailleurs pas d'accord avec vous sur !'Interpretation que 
vous faites parce qu'on dolt tenlr compte du röle des villes et 
des communes -, que la Confederation ne se desinteresse 
pas de cette question et prevoie une disposition? Celle-ci ne 
doit pas etre forcement tres precise, mais elle doit donner un 
signal aux cantons pour que des villes qui, souvent, assu
ment de lourdes charges a la place des cantons, puissent se 
faire retribuer. Parce qua, bien entendu, cela peut se faire 
sur une base tout a fait volontaire, mais est-ce qu'il n'est pas 
normal qu'on donne un signal politlque clair aux cantons? Je 
n'ai pas de mefiance envers les cantons, mais on doit dire: 
«Si vous touchez de l'argent parce que vous avez des com
munes sur votre territoire qui assument des charges partlcu
lieres, il laut absolument qua vous puissiez les retribuer.» 
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Ruey Claude (L, VD), pour la commission: La reponse est 
non. (Hilarite) 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Sie spüren auch hier, wie viele 
Gleichgewichtsprobleme wir in diesem Projekt haben und 
wie schwierig es ist, alle Interessen auszutarieren. Alle ver
suchen - aus ihrer Sicht-, dieses Leintuch, das halt in Goi• 
tes Namen auch eine begrenzte Fläche hat, ein Stück in Ihre 
Richtung zu ziehen. Wir müssen versuchen, eine gewisse 
Ausgewogenheit zu finden. 
Es geht um die beiden vertikalen Instrumente, mit denen wir 
Zahlungen für Spitzen von Lasten leisten, für die eigentlich 
der betroffene Kanton nichts kann. Das eine sind die geo
graphisch-topographischen Bereiche, und das andere ist der 
soziodemographische Ausgleich. Ich sage es noch einmal: 
Wenn ich von den Städten höre, man müsse viel mehr für 
den soziodemographischen Ausgleich geben, sonst sei man 
dagegen, dann muss ich sagen, dass im Moment dafür gar 
keine Mittel vorgesehen sind. Es Ist immerhin das erste Mal, 
dass wir das ausgleichen. 
Jetzt - deshalb habe ich es noch einmal geschildert - sehen 
Sie, dass natürlich Ängste auf allen Seiten bestehen. In den 
Berggebieten, diesen strukturell schwächeren Gebieten, 
heisst es, man müsse aufpassen, dass die grossen Kantone 
mit ihren soziodemographischen Lasten nicht das Ganze 
wegfressen. Die anderen sagen, sie müssten eigentlich viel 
mehr haben, denn ihre Lasten seien doch eigentlich schwe
rer als die rein geographisch bedingten. 
Hier haben wir einen ersten Kompromiss gefunden und ge
sagt, wir geben einmal beiden gleich viel. Aber die Bergge
biete wollten dann noch, dass man festschreibt, das müsse 
immer halbe-halbe sein. Dagegen habe ich mich gewehrt. 
Ich glaube, das Parlament muss aufgrund der Wirkungsbe
richte sagen können, dass diese Gewichte verschoben wer
den, aber jetzt wird einmal mit halbe-halbe angefangen. 
Jetzt zum Antrag der Minderheit Fahr Hans-Jürg, der will, 
dass wir die eigentliche Belastung mitberücksichtigen. Was 
heisst das? Das heisst natürlich, dass er davon ausgeht -
und ich schliesse nicht aus, dass es so ist-, dass eigentlich 
In der Gesamtsumme die soziodemographischen Lasten in 
Franken und Rappen eher höher sind als die geographisch
topographischen. 
Nun muss ich sagen, dass das nicht das einzige Kriterium 
sein kann, denn wir wollen nur die Spitzenbelastung abfe
dern. Grundsätzlich müssen die Gemeinwesen beide Lasten 
selber tragen; die Spitzen wollen wir abfedern. Deshalb 
kann nicht diese Belastung allein das Kriterium sein. 
Wenn Sie das so machen, kommt sofort die Angst der struk
turschwächeren, ländlicheren Kantone, die sagen: Dann 
kriegen wir am Schluss von diesen begrenzten Mitteln nichts 
mehr. Es ist vielleicht auch gar nicht nötig: Wenn Sie die Ge
samtbilanz der Kantone wieder nehmen, stellen Sie viel
leicht fest, dass der Starke mit mehr solchen Lasten mehr 
bekommt, obschon er eigentlich stark Ist. Also: Die Zürcher 
bekommen fast alles zurück, und die Jurassier bleiben arm. 
Das ist auch nicht der Sinn des Ganzen: Es geht nur um ein 
Abdämpfen der Spitzen, und deshalb sollten Sie diesen Min
derheitsantrag ablehnen. 
Am Schluss ist die Wirkungsanalyse wichtig, das wurde hier 
mehrfach gesagt. Dann sehen Sie: So ist das Endergebnis. 
Geht es den Jurassiern und den Neuenburgern etwas bes
ser? Und können sich die Zürcher noch leisten, dass es je
nen etwas besser geht, obschon die Zürcher vielleicht auch 
grosse Kernstadtlasten haben und zu Recht auch etwas be
kommen? Am Schluss lautet die Frage nicht: «Welches ist 
das Volumen der Einzellast?», sondern: «Welche Wirkung 
haben wir damit erzielt?» 
Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. 
Zu Herrn Berberat - Sie haben gehört, wie ihn das umtreibt. 
Ich habe auch Verständnis dafür, dass er sagt: Ja, kann ich 
meinem Kanton trauen? Bekomme ich das, was meine last 
ist, dann wirklich vom Kanton? Aber hier kommen wir zum 
Problem des Verhältnisses vom Bund zu den Kantonen und 
zu den Gemeinden. Da muss ich Ihnen sagen: Das Ist in 
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Gottes Namen unsere Hierarchiestruktur: Wir - der Bund -
dealen mit den Kantonen, und die Kantone müssen Ihre In
ternen Probleme selber lösen. Der Kanton ist in diesem Sinn 
fOr den Bund eine Blackbox: Er hat gewisse Lasten, die wir 
abgelten wollen. Der Kanton ist auch ein Gebilde, das eine 
gewisse Ressourcenkraft hat; wie er das aber intern verteilt, 
wollen wir ihm Oberlassen. Wir wollen nicht die föderalisti
sche Struktur dadurch durchbrechen, dass wir direkt vom 
Bund her hineinregieren und sagen, was der Kanton genau 
machen soll. 
Das ist der Grund dafür, dass wir Sie bitten müssen, diesen 
Antrag abzulehnen. Das Problem aber, das Herr Berberat 
beschäftigt, besteht natürlich. Die Kantone haben das er
kannt und haben das in ihrer interkantonalen Vereinbarung 
auch festgelegt; sie erwarten, dass die Kantone selber wie
der eine Art gleiche Modelle und Lastenverteilungen ma
chen. Wir sehen heute, dass die meisten Kantone ähnliche 
Projekte, wie wir sie mit den Kantonen machen, zwischen 
dem Kanton und den Gemeinden machen. 
Ich gehe mit Herrn Berberat absolut einig: Derjenige, wel
cher die Lasten am Schluss trägt, soll auch etwas davon be
kommen, aber wir möchten nicht vom Bund her hier hinein
regieren. Ich muss Herrn Berberat bitten, in seinem Kanton 
mit dem gleichen Temperament und dem gleichen Nach
druck - sollte der Kanton das nicht so sehen - über die Poli
tik Einfluss zu nehmen. 
Wir haben es gesehen: Der Kanton Luzern und der Kanton 
Bern haben eine solche Übung gemacht; wie es in Neuen
burg ist, weiss ich im Moment nicht, aber ich gehe davon 
aus, dass das in eine ähnliche Richtung geht. 
Das heisst, ich muss Ihnen hier beantragen, den Antrag der 
Minderheit Berberat abzulehnen, aber ihr Anliegen ernst zu 
nehmen. Es ist berechtigt und in die Kantone zu tragen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 

Fehr Hans-Jürg .... 48 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Berberat .... 51 Stimmen 

Art. 9a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vallendar, BOhlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rossini) 
Abs. 1 
Die Kantone können in den Aufgabenbereichen nach Artikel 
48a Absatz 1 der Bundesverfassung zur Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich verpflichtet werden. 

Art.Sa 
Proposition de la majorite 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 

Proposition de la mlnorite 
(Vallendar, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-JQrg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rossini) 
Al. 1 
Les cantons peuvent l!ltre obliges de collaborer dans les do
maines cites a l'article 48a alinea 1 er de la Constitution 
federale. 

Art.14 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.••. einem interkantonalen Vertrag oder an einem definitiv 
ausgehandelten Vertragsentwurf beteiligt sind .... 
Abs.2-6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag der Minderheit 
(Vallendar, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Gross 
Jost, Marti Werner, Rosslni) 
Abs. 1 
Die Bundesversammlung kann mit einem einfachen Bun
desbeschluss auf Antrag von mindestens der Hälfte der 
Kantone, die an einem Interkantonalen Vertrag beteiligt sind, 
einen oder mehrere Kantone zur Beteiligung verpflichten. 
Abs.2 
Die betroffenen Kantone werden vorher angehört. Der Bun
desbeschluss tritt frühestens zwei Jahre nach seinem 
rechtsgültigen Zustandekommen an die Stelle des fehlen
den kantonalen Beitrittsbeschlusses. 
Abs. 2bis 
Das Parlament oder Volk eines betroffenen Kantons können 
die Beteiligung durch besonderen Beschluss ausdrücklich 
ablehnen. Ein solcher Beschluss muss Innerhalb von zwei 
Jahren nach dem rechtsgOltigen Zustandekommen des Bun
desbeschlusses ergehen. 

Art.14 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
.... qui sont parties ä une conventlon intercantonale ou dont 
les negoclations ont abouti a un projet final de convention 
intercantonale, !'Assemblee federale peut .... 
Al. 2-6 
Adherer ä la decislon du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Vallendar, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, Gross 
Jost, Martl Werner, Rossinl) 
Al. 1 
A la demande d'au molns la moitle des cantons qui sont par
ties ä une convention intercantonale, !'Assemblee federale 
peut, par un arr6te federal simple, contraindre un ou plu
sieurs cantons ä l'adheslon. 
A/.2 
Les cantons concernes sont entendus au prealable. L'.arrl!lte 
federal remplace l'arrAte d'adhesion manquant au plus tot 
deux ans apres qu'il ait abouti valablement 
Al. 2bis 
Le Parlament ou le peupte d'un canton concerne peuvent 
expressement rejeter l'adhesion par un arrl!lte special. Ce 
demier doit ,tre pris dans les deux ans apres que l'arrl!lte 
federal ait abouti valablement. 

Vallender Dorle (R, AR): Ich spreche zu Artikel 14, denn Ar
tikel 9a Ist eine logische Folge von oder auch eine Voraus
schau auf Artikel 14. 
Mit dem Minderheitsantrag zu Artikel 14 soll versucht wer
den, das Demokratiedefizit der Vorlage wenigstens teilweise 
auszugleichen. Der Antrag geht von der Konzeption aus, 
dass immer dann, wenn Kantone zur Beteiligung an einem 
interkantonalen Vertrag verpflichtet werden sollen, die de
mokratische Mitsprache des Parlamentes oder des Volkes 
respektiert werden soll. Daher kann innert zwei Jahren nach 
dem rechtsgültigen Zustandekommen des Bundesbeschlus
ses über die Betelllgungspflicht das kantonale Parlament 
bzw. das Kantonsvolk seine Zustimmung zur Teilnahme aus
drücklich geben oder verweigern. Äussert sich der Kanton in 
diesem Zeitraum nicht, so gilt der Bundesbeschluss als still
schweigend genehmigt, und die Beteiligungspflicht gilt auch 
für diesen Kanton. 
Die Minderheit möchte auf diese Weise folgende wesentli
chen Mängel beheben: 
1. Das schon in der ersten Vorlage beklagte Demokratiedefi
zit. Der Inhalt von interkantonalen Verträgen Ist oft von gros
ser Bedeutung. Daher Ist es abzulehnen, dass sich 
Regierungen unter Ausschaltung des kantonalen Parlamen
tes und/oder Volkes verbindlich und abechllessend in wichti
gen Verträgen verpflichten können sollen. Interkantonale 
Verträge können eigentliche Einbrüche ins kantonale Recht 
sein. Aus staatsrechtlicher Sicht kann sich eine Regierung 
gar nicht abschliessend dazu äussern. 
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2. Besonders stossend ist die Einschaltung der Bundes
ebene auch darum, weil sich Artikel 14 auf regionale Sach
probleme bezieht, die im Kompetenzbereich der Kantone 
liegen. Durch die Einschaltung der Bundesversammlung 
wird die in Artikel 3 der Bundesverfassung garantierte Sou
veränität aufgehoben. Damit sind die Kantone in bestimm• 
ten, eigentlich ihnen reservierten Sachgebieten nur so weit 
souverän, wie dies den anderen Kantonen bzw. der Bundes
versammlung gefällt. Wird ein vermeintlicher Mangel an Ko
operation festgestellt - von welchen achtenswerten Grün• 
den auch immer dieser herrührt -, werden die unwilligen 
Kantone durch die Bundesversammlung verbeiständet, und 
ihre Beteiligung wird erzwungen. Dies kann auch zum Nach• 
teil eines grossen, finanzstarken Kantons erfolgen, aber 
diese Möglichkeit dürfte eher theoretischer Natur sein. 
3. Auch das Aushandeln interkantonaler Verträge basiert auf 
dem Grundsatz der Vertragsautonomie. Das Ergebnis kann 
ein Kompromiss sein, der alle Teilnehmer befriedigt, aber es 
kann auch ein Diktat werden, wenn ein Teil der Kantone im 
Wissen um das Instrument der Beteiligungspflicht dieses 
zum Nachteil der anderen ausnutzt Vertragsautonomie be
deutet deshalb auch, dass die verhandelnden Parteien das 
Recht haben müssen, aussteigen zu können, wenn sie ihre 
berechtigten Interessen nicht wahren können. Schiedsrich
ter über diese kantonalen Interessen ist richtigerweise doch 
wohl das kantonale Parlament und Volk. und sicher nicht die 
Bundesversammlung mit einem Machtwort. 
4. Nun könnte ein Kanton, der ein unerwünschtes Vertrags• 
ergebnis befürchtet, auf die Idee kommen, er wolle gar keine 
Vertragsverhandlungen aufnehmen. Hier sehen Sie wirklich, 
worin diese Bestimmung von Bundesrat und Ständerat gip• 
feit: Dies ist nicht möglich, denn auch die Weigerung zu Ver
tragsverhandlungen schützt einen Kanton nicht vor Beitritts
zwang. Dies ist aus rechtlichen Überlegungen nun über• 
haupt nicht nachzuvollziehen. Der BeteiUgungszwang wird 
hier auf die Spitze getrieban und die Souveränität der Kan• 
tone total verneint. Der Beteiligungszwang erinnert somit 
letztlich an diktatorische Instrumente. 
Der vorliegende Antrag ermöglicht es den Kantonen, sich im 
eigenen Wirkungsbereich mit einer Ausstiegsklausel aus ei
nem interkantonalen Vertrag zurückzuziehen, für den Fall, 
dass dies vom kantonalen Parlament bzw. Volk so ge
wünscht ist. Nach Meinung der Minderheit gebietet es der 
Respekt vor den Kantonen und die Anerkennung ihrer Ei
genstaatlichkeit, ihnen diese Möglichkeit der demokratisch 
legitimierten Selbstbestimmung zu belassen. Die Mehrheit 
ist bisher die Antwort darauf schuldig geblieben, weshalb sie 
Angst vor demokratischen Entscheiden von Parlament oder 
Volk in den Kantonen hat. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): In den Artikeln 9a und 14 
finden wir nun das Korrelat auf Gesetzesstufe zu Artikel 48a 
der Bundesverfassung betreffend die Pflicht zur Zusammen• 
arbeit und Allgemeinverbindlicherklärung. Grundsätzlich gilt 
dasselbe, was wir zu Artikel 48a gesagt haben; Die Ver
pflichtung zur Zusammenarbeit macht Sinn, ja, sie ist not
wendig. Die Allgemeinverbindlicherklärung und die Beteili
gungspflicht haben vor allem präventiven Charakter. 
Wir haben auch bareits im entsprechenden Verfassungsarti• 
kel festgelegt, dass die Kompetenz nicht dem Bundesrat, 
sondern dem Bund zukommt. Dies ist hier nun auf Geset• 
zesstufe präzisiert worden: Es ist die Bundesversammlung, 
welche die Allgemeinverbindlicherklärung in Form eines 
dem Referendum unterstehenden Bundesbeschlusses er
lassen kann. Auch hier, bei diesen beiden Artikeln, gilt es 
also, die Kohärenz mit der Bundesverfassung, konkret mit 
dem entsprechenden Artikel 48a, sicherzustellen. 
Wir sind auch der Meinung, dass es nicht angezeigt ist, dass 
ein rechtsgültig gefasster Beschluss der Bundesversamm· 
lung durch einen Kanton unterlaufen werden kann, was jetzt 
von der Minderheit in Artikel 14 zusätzlich noch beantragt 
wird. 
Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen deshalb, der Mehrheit zu 
folgen und die Anträge der Minderheit Vallendar abzuleh
nen. 
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lmhof Rudolf (C, BL): Wenn wir bei den Artikeln 9a und 14 
der Minderheit Vallendar folgen, kann das Ganze eigentlich 
wieder von vorne beginnen. Die ganze Debatte, die Kom
missionssitzungen wären Makulatur; es wäre tatsächlich 
alles umsonst gewesen. Wenn wir einen solchen Artikel ein
bauen, ist auch die ganze interkantonale Zusammenarbeit 
Makulatur; denn diese Minderheitsanträge sind - wie es ge
sagt wurde - eine Ausstiegsklausel bei jeder Aufgabe, die 
einen Konsens zwischen den Kantonen verlangt. Natürlich 
wird es immer Differenzen zwischen den Partnern geben, 
die sich zu einer Aufgabe zusammenschliessen. Dass aber 
jeder Partner dabei ein eigenes Vetorecht bekommt - oder 
noch schlimmer, mit einer Rückzugsklausel ausgestattet 
wird -, verhindert doch zum Voraus, dass ernsthaft verhan
delt wird und dass Kompromisse gesucht werden. Es käme 
zu einem «Jekami», das wohl lustig Ist, vielleicht auch etwas 
interessant, aber es wäre keineswegs verbindlich. 
Sie erinnern sich, wir haben in Artikel 48a der Bundesverfas• 
sung die Bereiche aufgelistet, die eine Beteiligungspflicht 
voraussetzen. Wenn hier wider besseres Wissen andere Be
reiche genannt werden, ist das - gelinde gesagt - etwas un
seriös. Die Kommissionsmehrheit war sich einig darin, die 
tar die Verfassung un9ewohnte Aufzählung zu befürworten, 
um genau solchen Angsten vorzubeugen bzw. sie sogar 
auszuschliessen. Die kleinen Kantone sind doch heute 
schon darauf angewiesen, partnerschaftliche Verträge abzu
schliessen und auszubauen, weil sie schlicht nicht mehr in 
der Lage sind, alle Aufgaben allein zu lösen; deshalb sollten 
doch gerade die kleinen Kantone an dieser Allgemeinver• 
bindlichkeit interessiert sein. Ebenso interessiert müssen sie 
daran sein, dass die Geberkantone nicht plötzlich ausstei
gen. Wir versuchen, den Föderalismus nicht nur zu verstär
ken, sondern ihm vor allem neue Instrumente in die Hand zu 
geben, die es ermöglichen, diese für alle bürgerlichen Par
teien wichtige Erneuerung unseres Föderalismus auch 
durchzuführen. 
Die Mehrheit der Kommission ist mit mir durchaus der Mei• 
nung, dass das System unbedingt gewisse Druckmittel ha
ben muss. Die Kantone brauchen ein Mittel, das sie selbst 
zwingt, die kantonale Zusammenarbeit zu fördern. Wenn 
jetzt immer wieder von 26 Lösungen in den verschiedenen 
Bereichen gesprochen wird, dann ist es höchste Zeit, die re
gionale Zusammenarbeit weiter zu fördern und eine Allge
meinverbindlichkeit selbst weiterzuführen. 
Diese Vorlage heisst «Neuer Finanzausgleich». Wir - und 
mit uns praktisch alle Kantone - wollen, dass die Art der 
Geldverteilung einen anderen Charakter erhält. Wir wollen, 
dass die Eigenverantwortung der Empfänger von Bundes
mitteln zunimmt. Wenn dabei alles auf Freiwilligkeit beruht, 
wenn jedem Teilnehmer erlaubt wird, aus einem Vertrag 
auszusteigen, dann schaffen wir diese Erneuerung nichtl 
Ich bitte Sie deshalb, die Minderheit Vallendar abzulehnen 
und der Mehrheit sowohl in Artikel 9a wie auch in Artikel 14 
zuzustimmen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Auch die SVP-Fraktion empfiehlt 
Ihnen, der Kommissionsmehrheit zu folgen und beide An
träge der Minderheit Vallendar abzulehnen. Der Antrag der 
Mehrheit entspricht der Fassung des Ständerates, und die 
Unterschiede sind schon wesentlich. Das Ansinnen der Min
derheit verursacht nach Beurteilung der SVP-Fraktion 
grosse Instabilität. Diese Mitsprache der Kantone kann dazu 
fahren, dass sich einzelne Kantone gar ausklinken könnten, 
und dies will wohl die Mehrheit in diesem Saal nicht. 
Zu Artikel 14 Absätze 1 und 2. In Absatz 1 sind die Mehrheit 
und die Minderheit praktisch identisch: Ob es «in Form eines 
einfachen Bundesbeschlusses» oder «kann mit einem einfa• 
chen Bundesbeschluss» heisst - die Wortwahl ist fast eine 
Spielerei. 
Bezüglich Absatz 2 bitten wir Sie entschieden um Ableh
nung. Dieses zusätzliche Element, das fast fakultative Mit
spracherecht, entspricht In keiner Weise dem Grundgedan
ken des NFA. 
Wir bitten Sie, bei beiden Artikeln der Mehrheit zu folgen. 
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Martl Werner (S, GL): Ich habe meinen Nichteintretensan
trag damit begründet, dass das auf dem NFA basierende 
Konzept der Konkordatslösungen erstens ineffizient ist, 
zweitens undemokratisch ist und sich drittens letztendlich 
gegen die kleinen Kantone richtet. Sie haben gegen uns ent
schieden. Sie haben aber nun mit der Minderheit Vallendar 
die Möglichkeit, die gröbsten Mängel, die dieses System hat, 
zu beseitigen. Frau Vallendar hat richtig darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen von Konkordaten die demokratischen Mit
wirkungsrechte ausgeschaltet werden. 
Am deutlichsten wird das bei uns im Kanton Glarus an der 
Landsgemeinde. Sie müssen sich vorstellen: Bei uns an der 
Landsgemeinde haben wir für alle Teilnehmer Kategorie 1. 
Dort kann jedermann zu jedem Geschäft, zu Jedem Artikel 
sprechen, er kann dazu auch noch jede Meinung äussern. 
Bei einem Konkordat haben wir diese Möglichkeit nicht. Wir 
können zwar alle noch sprechen, aber wir können am 
Schluss nur Ja oder Nein sagen, wir können nichts ändern, 
wir können nichts abändern, sondern allenfalls noch das ak
zeptieren, was uns von Regierung und Landrat vorgelegt 
wird. Und diese Regierung und dieser Landrat mussten das 
akzeptieren, was ihnen vonseiten der grossen Kantone, die 
dieses Konkordat zusammen ausgehandelt haben, vorge
legt wurde. Das ist ein Abbau an demokratischen Rechten, 
und der kann mit dem System von Frau Vallendar korrigiert 
werden. 
Ich habe Ihnen bei meinem Nichteintretensantrag auch dar
gelegt, dass bei den Kantonen zwar im Prinzip einzelne ge
stärkt, aber andere geschwächt werden, indem dieses 
System auf der Vertragsautonomie aufbaut, auf der Illusion, 
dass alle gleich sind, was mitnichten der Fall ist. 
Diese bereits sehr unterschiedlichen Ausgangslagen wer
den durch die vorgelegten Gesetzesbestimmungen noch 
verschärft, und das Ganze wird unter dem Titel Föderalis
mus verkauft. Aber im Prinzip, Herr lmhof, ist es ja nichts an
deres als das: Man handelt nach dem Motto: Und bist du 
nicht willig, so brauch' ich Gewalt. Damit desavouieren Sie 
das System, das Sie dem Ganzen zugrunde legen. Es ist ein 
eigentlicher Systembruch, und den kann man mit dem An
trag der Minderheit Vallendar wieder etwas korrigieren, wes
halb die SP-Fraktion der Minderheit Vallendar zustimmt. 
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung: Wenn man Angst hat, 
dass man über die Konkordate keine einheitliche Lösung zu
stande bringt, dann ist der richtige Weg - w!e wir ihn aufge
zeigt haben - derjenige über eine Bundeslösung, über ein 
Bundesgesetz. Dort haben alle Bevölkerungsschichten, alle 
Kantone ihre entsprechenden Mitwirkungsmöglichkeiten, 
und dort sind auch alle gleichberechtigt, was im vorliegen
den System eben nicht der Fall ist. 

Ruey Claude (L, VD), pour la commission: Je suis un peu 
surpris par ce que je viens d'entendre de la part de M. Marti 
a propos du deficit democratique des concordats, mais je 
crois qu'on ne se mettra jamais d'accord. Expliquez-moi, 
Monsieur Marti, en quoi un concordat auquel adherent tous 
les cantons et pour lequel tous les parlements, puis even
tuellement toutes les populations ont dit oui, est moins de
mocratique qu'une lol federale pour laquelle II sufflt que les 
parlementaires soient d'accord, meme si, dans certains can
tons, on n'accepterait pas la solution proposee. Je dois dire 
que j'ai un peu de peine a comprendre c;a. 
Cela etant, on ne se trouve evidemment pas dans Ja situa
tion d'un concordat auquel tout le monde a adhere puisqu'II 
s'agit de forcer l'un ou l'autre des cantons reticents a colla
borer dans les domaines cites a l'artlcle 48a de la Constitu
tion federale. 
La commission a pu constater que ces neuf domaines sont 
des domaines importants de l'activite intercantonale, de l'ac
tivite etatique, et qu'II est indispensable que dans ceux-ci, les 
cantons puissent collaborer d'une maniere ou d'une autre. 
S'ils n'agissent pas ensemble, il faudra preclsement que la 
Confederation intervienne et c'est ce qui dolt etre evite. 
II ne taut pas qu'un canton puisse bloquer les autres, si ce 
canton est indispensable a la mise en oeuvre d'une organi-

19 juin 2003 

sation ou d'une gestion intercantonale d'un probleme. On a 
donc pese l'interet qu'il y avait a avoir une solution intercan
tonale avec un canton renitent auquel on dirait: "Eh bien, 
vous adherez quand memel» La majorite de la commission 
a considere que ce serait un moindre mal, car Je federa
lisme, aussi beau soit-il, ne doit pas etre le pretexte a bio
quer une solution qui pourrait ätre ralsonnable dans tetle ou 
teile region du pays. 
Voila les raisons pour lesquelles la majorite de la commis
sion vous invite a rejeter la proposition de mlnorite Vallendar. 
Maintenant, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire et 
vous soutenez la proposition de minorite Vallendar parce 
que, personnellement. je la voterail 

Walker Felix (C, SG), für die Kommission: Zuerst zu Arti
kel 9a, Pflicht zur Zusammenarbeit: Sie erinnern sich, dass 
ich in meinem Eintretensvotum zur Vorlage 1 geäussert ha
be, ich sei nicht so begeistert, dass in der Verfassung dieser 
Aufgabenkatalog stehe; er würde besser hier stehen. Das ist 
jetzt aber nicht das Thema. Er steht aber deshalb in der Ver
fassung, damit man ihn nicht so schnell ändern kann - zum 
Schutz - und dass man weiss, wovon man spricht, wenn hier 
von Zusammenarbeitsverpflichtung die Rede ist. 
Die Minderheit Vallendar möchte, dass die Kantone zu die
sen Bereichen der Zusammenarbeit verpflichtet werden 
können, die in Artikel 48a stehen. Der Ständerat präzisiert 
aber - und die Mehrheit der Kommission ist gleicher Mei
nung -: «Die Bundesversammlung kann die Kantone .... 
verpflichten.» Hier gibt es bereits einen sehr grossen Unter
schied. Wir meinen, dies sei absolut richtig und auch zu
gunsten der kleineren Kantone. 
Zur Piece de Resistance, also Artikel 14 Absatz 2bis: Es ist 
von Ausstiegsszenario gesprochen worden. Ich glaube, das 
ist es in der Tat. Mir scheint, das sei das zentrale Stück die
ser Gesetzesvorlage. Wenn man das herausbricht, dann 
kann man, wie Kollege lmhof es angetönt hat, eigentlich das 
Ganze vergessen; dann macht diese Konkordats0bung 
überhaupt keinen Sinn mehr. Es kommt einem Veto gleich. 
Bei aller Zuneigung zu den Kleinen: Es kommt auch einer 
Art Diktatur der Kleinen gleich. Das kann nicht sein, wenn 
man regionale Aufgaben erfüllen muss. Warum nicht? Weil 
die Alternative praktisch nur ein vermehrter Zentralismus 
sein kann. Gerade das wollen wir mit diesem Projekt verhin
dern. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Vllllger Kasper, Bundesrat: Ich glaube, wir haben uns beim 
Eintreten und bei der Verfassung schon sehr eingehend 
über die Problematik dieser kantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich und auch über das Instrument der Ver
pflichtung unterhalten. Ich will deshalb zu dieser späten 
Stunde nicht noch einmal im Detail auf all das eingehen, um 
Sie zu schonen. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich 
mein Elntretensvotum im Amtlichen Bulletin dringend zur 
Lektüre empfehlen. 
Es geht hier eigentlich nur um die praktische Ausgestaltung. 
Sie haben ja, wenn ich das zuerst noch sagen darf, die Kom
petenz für die Allgemeinverbindlicherklärung oder auch für 
die Beitrittspflicht einzelner Kantone sich selber, der Bun
desversammlung, gegeben. Wir haben geglaubt, dass der 
Bundesrat das an sich tun könnte, aber wir widersetzen uns 
dieser Kompetenzzuteilung nicht, weil es natürlich richtig ist 
und - deshalb wiederhole ich das hier - damit das Ganze 
demokratisch breiter abgestOtzt ist. Sie wollen sogar die 
Allgemeinverbindlicherklärung der Referendumsmöglichkeit 
unterstellen. Auch dem widersetze Ich mich nicht. Es er
schwert zwar das ganze Verfahren, gibt aber doch eine viel 
stärkere demokratische Legitimation. Denn es gibt in der Tat 
eine gewisse Demokratieproblematik In dieser Frage, das 
wissen wir. Aber wir wollen das Ja machen, um zu verhin• 
dern, dass mehr und mehr Probleme, wie das Herr Marti 
Werner als Alternative erwähnte, am Schluss beim Bund 
landen, obwohl die Kantone mit einer vern0nftigen Zusam
menarbeit das Problem bestens lösen könnten. 
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Was bedeutet das im Einzelnen? Sie sehen hier den Unter
schied; bei Artikel 9a sagt die Minderheit Vallendar: «Die 
Kantone können .... verpflichtet werden", die Mehrheit sagt: 
«Die Bundesversammlung kann die Kantone ...• verpflich
ten.» Diese passive Formulierung gemäss Minderheit Val
lendar würde nur Sinn machen, wenn Sie weiter hinten z. B. 
sagen würden, die Bundesversammlung mache es für die 
Allgemeinverbindlicherklärung und man lasse dem Bundes
rat die allgemeine Beteiligungspflicht. Aber das ist ja nicht 
der Fall, also ist diese passive Formulierung an sich nicht 
nötig. Das ist schon Grund genug, diesen Antrag abzuleh
nen. 
Zur Sache kommt die Minderheit Vallendar natürlich dann 
bei Artikel 14, wo es darum geht, dass sich ein Kanton aus 
einer solchen Lösung wieder soll ausklinken können, wenn 
er verpflichtet worden ist. Hier möchte ich ganz klar sagen: 
Das hat vielleicht einen unschönen Aspekt, aber es ist ja ge
rade der Sinn, dass wir hier gemeinsame Lösungen erzwin
gen können. Die Bundesversammlung hat ja dann natürlich 
auch die Pflicht, den Fall anzuschauen. Sie ist ja nicht ver
pflichtet, den Kanton zu verpflichten, sondern sie kann das 
politisch abwägen. Es wird hier eine Debatte darüber abset
zen, ob das demokratiemässig vertretbar, verständlich oder 
nicht verständlich ist. Deshalb meine ich - und diese Abwä
gung hätte auch der Bundesrat gemacht, wenn Sie ihm das 
Vertrauen geschenkt hätten, diese Akte auszusprechen -, 
es sei Gewähr geboten, dass wir von einem Kanton nichts 
Unbilliges verlangen. Wir haben damit wirklich nur ein Mittel 
in der Hand, im Notfall einen säumigen Kanton, der durch 
sein Nichtmitmachen eine vernünftige Lösung verhindert, 
verpflichten zu können. Ich mache fast eine Wette, dass das 
sehr selten der Fall sein wird. Denn allein die Möglichkeit, 
dass man das tun könnte, wird natürlich einen präventiven 
Einfluss haben. 
Deshalb komme ich zum Schluss, dass wir nicht wieder das 
Einlegen des ROckwärtsganges ermöglichen sollten. Ich 
empfehle Ihnen - Sie können die Bestimmung ja wieder auf
heben, wenn sie nicht nötig ist oder sie sich nicht bewähren 
sollte -. den Antrag der Minderheit Vallendar abzulehnen 
und auch hier der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 67 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 47 Stimmen 

Art.10 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Antille, BOhlmann, Fässler, Fahr Hans-JOrg, Goll, 
Gross Jost, Marietan, Marti Werner, Rossini, Vallendar) 

c •••.• betroffenen Kantone, unter Einbezug der tatsächlichen 
Leistungserbringer. 

Art.10 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Strahm, Antille, Bühlmann, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Goll, 
Gross Jost, Marietan, Marti Werner, Rossini, Vallendar) 

c ..... la mise en oeuvre, et en y associant las veritables pres
tataires de service. 

Strahm Rudolf (S, BE): Wir sind bei Artikel 10, und ich ver
trete hier die Minderheit, die eine Präzisierung, Ergänzung 
bei Buchstabe c will. Ich gestehe, dass ich diesen Antrag 
nicht selber erfunden habe, sondern dass er aus der "Kü
che» des Schweizerischen Städteverbandes stammt. 
Es geht bei Artikel 1 O Buchstabe c um den gerechten «Aus
gleich kantonsübergreifender Leistungen bei angemessener 
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Mitsprache und Mitwirkung der betroffenen Kantone». Es 
geht um die Zentrumsleistungen der Städte. Es geht darum, 
dass die Städte z. B. im Verkehrsdienst mit dem Regional
verkehr grössere Lasten zu tragen haben. Es geht um Leis
tungen im Umweltschutz, um Kulturangebote, um Schulan
gebote usw. 
Ich möchte nun an die Formulierung des Ständerates nach 
«Mitwirkung der betroffenen Kantone» anhängen: «unter 
Einbezug der tatsächlichen Leistungserbringer». Die «tat
sächlichen Leistungserbringer» sind ja die Städte. Diese 
Leistungen für die Kulturangebote, für Verkehrsträger im 
Agglo-merationsverkehr usw. werden ja nicht von den Kanto
nen getragen - sie werden wahrscheinlich mitfinanziert vom 
betreffenden Standortkanton -, aber sie werden von den 
Städten getragen. Die effektiven Leistungserbringer sind die 
Städte! Nun wäre es natürlich Ideal - das würde dann noch 
weiter gehen als meine Minderheit-, wenn die Städte selber 
einen Ausgleich erhalten könnten. Das wäre dann möglich, 
wenn verfassungsmässig ein direkter Bezug zu den Städten 
möglich wäre. Wir gehen aber nicht so weit, der Städtever
band hat sich da bescheiden gezeigt. Wir möchten einfach 
im Gesetz präzisieren, dass die "tatsächlichen Leistungs
erbringer" - d. h. die Städte oder die Agglomerationsverbän
de - beim Ausgleich der Zentrumsleistungen einbezogen 
werden. 
Ich bitte, diesem Anliegen zuzustimmen. Es ist einfach eine 
Präzisierung. Die Städte respektive Agglomerationsver
bände, die ja die Leistungen tragen und finanzieren müss
ten, möchten da in diesen Ausgleich und in die Gespräche 
einbezogen werden. 

Lallve d'Eplnay Maya (R, SZ): Die FDP-Fraktion lehnt den 
Minderheitsantrag ab. Sie befürwortet klar den Antrag der 
Mehrheit, die dem Ständerat folgt. Die Differenz zwischen 
Mehrheit und Minderheit liegt bei Buchstabe c; es geht dabei 
um den Ausgleich kantonsObergreifender Leistungen. Wir 
sind klar der Meinung, dass die Kantone frei sein sollen und 
selber bestimmen können sollen, wen sie in Ihre Entschei
dung mit einbeziehen wollen. Dies ist ihnen nicht vom Bund 
vorzuschreiben. 
Wir bitten Sie also, der Mehrheit zu folgen und den Antrag 
der Minderheit abzulehnen. 

Berberat Didier (S, NE): Au nom du groupe sociallste, je 
vous demande de soutenir la proposltion de minorite Strahm 
qui souhalte completer l'article 10 lettre c. 
A notre sens, dans le paquet de la perequation, qu'il 
s'agisse de la constitution ou de la loi, il y a des partenaires 
incontournables qui manquent. Je l'ai deja dit, ces partenai
res sont les villes et les communes. On a deja discute a cer
tains articles du statut qu'on souhaite donner aux villes et 
aux communes dans le cadre de cette perequation - notam
ment a l'article 46 alinea 3 de la constitution et a l'article 9 
alinea 4 de la loi federale sur la perequation financiere, dont 
nous avons discute tout a l'heure. II est tres dommage qu'on 
ne reconnaisse pas le röle fondamental des villes et des ag
glomerations, alors m&me que l'article 50 de la constltution -
on en a deja parle tout a !'heure lorsqu'on discutait de l'arti
cle 9 alinea 4 precite - reconnait le statut des villes et des 
agglomerations. II est tres regrettable qua les villes-centres 
qui accomplissent des missions pour plusieurs cantons ne 
puissent pas se voir dedommagees per le canton qui rey0it 
de l'argent de Ia Confederation, simplement parce qu'on ne 
souhaite pas inclure las villes et las communes dans cette 
perequation. 
On le sait, les villes accomplissent beaucoup de missions 
pour le canton, mAme pour plusieurs cantons - on a parle 
des transports, on a parle de la culture -, et Je vous de
mande, si vous avez une fois ou l'autre siege dans une auto
rite communale, de tenir vraiment campte du röle des villes 
et des communes et de souten!r la proposition de minorite 
Strahm. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Wir haben bei Litera c von Arti
kel 1 O einen ähnlichen Antrag, wie er schon zu Artikel 9 Ab-
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satz 4 gestellt wurde. Herr Strahm hat ihn auch sehr ähnlich 
begründet. Es geht darum, dass wir mit diesem Minderheits
antrag natürlich wiederum in die Autonomie der Kantone 
eingreifen. Wir haben den Grundsatz festgeschrieben, dass 
der Bund die Regelungen für die Kantone festlegt und dass 
der Kanton nachher seine Verbindlichkeiten mit den Ge
meinden und auch mit anderen tatsächlichen Leistungser• 
bringern regeln soll. 
Ich glaube, da ist es ganz folgerichtig, dass wir hier ebenfalls 
der Mehrheit der Kommission folgen. Die SVP-Fraktion wird 
dies tun. 

Ruey Claude (L, VD), pour la commlssion: M. Zuppiger vient 
de le dire, on est exactement dans le m~me cas de flgure 
qua tout a l'heure a l'article 9 alinea 4. J'aimerais dire a 
M. Berberat qua ce n'est pas du tout parce qu'elle neglige
ralt le probleme des communes et des collectivites inferieu
res qua la commission propose de rejeter la proposltion de 
minorite Strahm, par 13 voix contre 11 et avec 1 abstentlon, 
mais simplement parce qua c'est notre organisation federa
liste qui est ainsi. C'est tellement vrai qu'on se preoccupe du 
falt qua les cantons, dans I' Accord-cadre intercantonal qu'ils 
ont deja signe, prevoient de tenir compte de ces collectivites 
publiques inferieures. C'est tout a fait normal, mais ce n'est 
pas dans la loi federale qu'il taut le mettre. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Es ist in der Tat die gleiche Si
tuation wie vorhin. Für das Anliegen habe ich eigentlich viel 
Verständnis. Ich habe eben in der Verfassung geblättert, 
weil Herr Berberat Artikel 50 zitiert hat. Es war ja eine lange 
Diskussion bei der Reform, ob Artikel 50 - die Städte möch
ten das natOrlich gerne - eine Art Direktkontakt Bund-Städte 
ermöglicht. Die Kantone möchten das natOrlich nicht. Wenn 
ich mich an die Materialien richtig erinnere, so kann man, 
wie damals gesagt wurde, so etwas aus Artikel 50 nicht ab
leiten. Der Bund hat bei seiner Bundestätigkeit einfach 
ROcksicht zu nehmen auf die besondere Situation der 
Städte und Agglomerationen. Aber daraus kann man nicht 
ein Durchbrechen der föderalen Hierarchie, wenn Sie so 
wollen, ableiten. 
Ich meine, auch hier sei das Anliegen an sich gerechtfertigt, 
aber wir müssen die kantonale Autonomie mitberOcksichti• 
gen, wir müssen darauf Rücksicht nehmen. Deshalb bitte ich 
Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 
Aber ich kann bestätigen, was Herr Ruey gesagt hat: Die 
Kantone haben intern in ihren Vereinbarungen ja vorgese
hen, die Kantone zu verpflichten, Ähnliches zu tun. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 67 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 45 Stimmen 

Art.10a, 11, 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... in Form eines dem Referendum unterstehenden Bundes
beschlusses für allgemein verbindlich erklären: 

Abs. 2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 5 
Bundesbeschlüsse über die Allgemeinverbindlicherklärung 
können vorsehen, dass die Bundesversammlung die Allge
meinverbindllchkeit mit einfachem Bundesbeschluss aufhe
ben kann, wenn ihre Aufrechterhaltung .... 

Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.13 
Proposition de la commission 
Al. 1 
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.... par un a~te federal soumis au referendum, donner .••. 

Al. 2-4 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Al. 5 
Les ~tes federaux sur la declaratlon de force generale 
obligatoire peuvent prevoir que !'Assemblee federale est ha
billtee a lever la force generale obligatoire par a~te federal 
simple, lorsque .... 
Al. 6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Le presldent (Christen Yves, president): l.'.article 14 a deja 
ete regte. 

Art.15--17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.18 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2, 4-8 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Müller Erich, Egerszegi, Laubacher, Schibli, Zupplger) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Zuppiger, Baader Caspar, Egerszegl, Laubacher, MOller 
Erich, Schibli, Weyeneth) 
Abs.3 
.... Dieser Anfangsbetrag bleibt während fQnf Jahren fast 
und verringert sich nachher um je 10 Prozent pro Jahr. 

Art.18 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2, 4-8 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la mlnorite I 
(Müller Erich, Egerszegl, Laubacher, Schibli, Zuppiger) 
Al. 3 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorite II 
(Zupplger, Baader Caspar, Egerszegl, Laubacher, MOller 
Erich, Schibll, Weyeneth) 
Al. 3 
.... Ce montant est fixe pour cinq ans, puis dimlnue de 
1 O pour cent par an. 

MOller Erich {R, ZH): Herr Strahm, Sie haben hier vor einer 
Stunde gesagt, ja, Kollege MOller spreche halt für einen fi. 
nanzstarken Kanton, das sei Ja völlig klar. Ja, Herr Strahm, 
ich spreche als Zürcher Abgeordneter zu Ihnen, also als Ver
treter des Kantons, der mit dem NFA 300 Millionen Franken 
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mehr bezahlen muss als vorher. In den bisherigen Verhand
lungen wurden alle Vorstösse, den Finanzausgleich fOr die 
Geberkantone zu mildern, abgelehnt. Ich bedaure dies. Ich 
begrüsse es auf der anderen Seite, dass die meisten An
träge, die noch verschärfen wollten, auch keine Zustimmung 
fanden. Ich bedanke mich dafOr. Sie sind leider nicht überall 
der Mittellinie des Ständerates gefolgt. 
Eine Piece de Resistance fOr die Geberkantone ist der Härte
ausgleich. ich bitte Sie, hier nicht zu übertreiben. Der Härte
ausgleich soll den Übergang vom alten zum neuen Finanz
ausgleich abfedern. Dafür habe ich persönlich roch 
Verständnis, aber es kann doch nicht dem Sinn einer Über
gangsbestimmung entsprechen, wenn diese, wie die Kom
missionsmehrheit beantragt, zeitlich nicht limitiert wird. So 
würde der Härteausgleich zu einer reinen zusätzlichen Zah
lung, die ewig andauert. 
Die Minderheit II will den Härteausgleich auf 14 Jahre be
schränken. Das wäre doch wirklich eine zeitlich vernünftige 
Regelung. ich bitte Sie darum, dieser Regelung zuzustim
men. 
Sofern Sie dies, aus welchen Gründen auch immer, nicht tun 
wollen oder nicht tun können, stimmen Sie doch mindestens 
meinem Minderheitsantrag zu, der auf die Lösung des Stän
derates einschwenkt. Dann wird der Härteausgleich Immer 
noch während 24 Jahren zum Tragen kommen können. Das 
muss doch genügen, damit sich die Nehmerkantone auf den 
neuen Finanzausgleich einrichten können. Können sie das 
nicht, so fehlt es ihnen an der Bereitschaft, den Willen des 
N FA umzusetzen. 
Ich bitte Sie, stimmen Sie der Minderheit II (Zuppiger) zu. 
Wenn Sie dies nicht tun können oder wollen, folgen Sie we
nigstens dem Ständerat bzw. der Minderheit 1. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Wir kommen hier wieder zu einem 
«Gleichgewichtsproblem», um mit den Worten von Bundes• 
rat Villiger zu sprechen. Dieser Härteausgleich kam bei den 
Beratungen zwischen den Kantonen und dem Bund sehr, 
sehr spät ins Gesetz. Sie sehen richtig: Er ist auch im Ab
schnitt «Übergangsbestimmungen» festgelegt. 
Diese Regelung soll dafür sorgen, dass ein ganz bestimmter 
Kreis von Kantonen, der vom Lastenausgleich, sei es geo
graphisch-topographisch oder soziodemographisch, nicht 
profitiert, seinen Übergang zum neuen NfA-System sinnvoll 
gestalten kann. Wenn jetzt aber diese Ubergangsregelung 
nicht zeitlich befristet wird, dann führen wir hier unter diesen 
Bestimmungen eine Regelung, die ad Infinitum führen kann 
und die für die betroffenen Kantone überhaupt keine Anreize 
bringt, sich an dieses neue System des Finanz- und Aufga• 
benausgleichs anzupassen. Das darf doch nicht sein. Die 
Geberkantone und der Bund wenden für diese Übergangs• 
bestimmung nochmals 430 Millionen Franken auf, davon 
zwei Drittel der Bund, ein Drittel die Kantone. Dieser Über
gang muss zeitlich befristet sein. 
Die Frage ist nun, wie lange diese Frist sein soll. Wir sind 
der Ansicht, dass 14 Jahre in dieser schnelllebigen Zeit ei• 
gentlich genügen sollten, um die Systeme so an die kanto• 
nalen Aufgabensysteme anzupassen, dass der Härteaus
gleich nach 14 Jahren wegfallen kann. Der Ständerat und 
die Minderheit 1 (Müller Erich) wollen dafür eine Frist von 
24 Jahren gewähren. Sie sehen, das ist mindestens eine 
Befristung; 24 Jahre entsprechen einer ganzen Generation. 
Ich bitte Sie dringend, hier der Minderheit II zu folgen. Wenn 
dieser Antrag nicht angenommen wird, dann wird - das 
muss ich Ihnen sagen - ein grosser Teil der SVP-Fraktion 
dieses Gesetz in der Gesamtabstimmung nicht mittragen 
können. 

Favre Charles (R, VD): A l'article 18, nous traitons d'un point 
particulierement important et on peut dire que cette loi, voire 
que le projet joue une partie de son avenir sur ce point-la. 
C'est pour des raisons de faisabilite politique que ces mesu
res transitoires ont ete determinees. 
Nous mettons sur pied un systeme qui va considerablement 
changer le fonctionnement des relations entre cantons et 
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Confederation, et le fonctionnement mAme des cantons, 
avec de nouvelles competences qui sont accordees aux 
cantons, avec des moyens a libre disposition. Cependant, 
pour que ceux-ci puissent integrer dans leur politique canto
nale ces differents elements et leurs effets financiers, il fau
dra du temps, un temps relativement long, en particulier 
pour les cantons qui ont des ressources modestes pour l'ap
plication de ces nouvelles mesures. 
Donc, ces mesures transitoires sont necessaires, et je crois 
qu'on peut Atre d'accord sur un point: par principe, des me
sures transitoires ne doivent pas Atre de longue duree. Com• 
ment alors limiter ces mesures transitoires dans le temps? 
lci, deux theories peuvent s'affronter. L:une, c'est la me
thode - je dirai - traditionnelle, defendue par les minorites 1 
(Müller Erich) et II (Zuppiger), a savoir une somme de depart 
avec un effet degressif sur une certaine perlode. C'est une 
methode extrAmement simple et qui, je dois le dlre, recuellle 
l'aval d'une minorite du groupe radical-democratique. 
Mais la majorite du groupe radical-democratique considere 
que dans un projet aussi complexe que celui-ci, qui com
porte, comme j'ai eu l'occasion de le dlre, des lncertitudes, il 
nous faut, pour la gestion de cette periode transitoire, une 
autre methode, une methode plus subtile. II nous taut une 
methode permettant aux cantons pauvres de s'adapter pro
gressivement et permettant de sortlr progressivement, juste
ment, de cette limlte de 100 pour cent. Car le but, c'est qu'ils 
montent progressivement dans cette schelle, et qu'ils puls
sent sortir ainsi des mesures transitolres et quitter le fonds 
de compensation en fonctlon de l'amelioration de leur situa
tion et non pas en fonction d'un calendrier tout a fait alea
toire. C'est QS, le systeme qui est prevu par le Conseil 
federal, et ce systeme-la n'est en aucun cas un systeme 
sans limite. La limite, c'est simplement lorsque les cantons 
ameliorent leur situatlon. 
Cette maniere de faire a convaincu une majorite du groupe 
radical-democratique, puisque nous considerons qu'elle per
met de travailler dans le cadre d'un projet complexe et 
qu'elle recueille egalement l'assentiment de la grande majo
rite des cantons. 
Ensuite de ceci, !'Assemblee federale garde tout de mAme la 
haute main sur la duree de vie de ce fonds: c'est ce que pre
voit l'alinea 4, alinea qui a encore ete renforce par le Conseil 
des Etats puisqu'il y a la la possibilite pour l'Assemblee d'or
donner «la levee, totale ou partielle, de la compensation des 
cas de rigueur». Donc, avec cet alinea 4, on repond aux de
mandes legitimes des cantons payeurs. 
Ainsi, au nom de la majorite du groupe radical-democratl
que, je vous demande de sulvre la version du Conseil fede
ral soutenue par la majorite de la commisslon, a savolr de 
prevoir des mesures transitolres limitees dans Je temps, 
mais en fonction du fait que les cantons les plus pauvres 
peuvent sortir progressivement de leurs difficultes et alnsi ne 
plus avoir besoin de ce fonds de compensation des cas de 
rigueur. 

Le president (Christen Yves, president): Die SVP-Fraktion 
unterstützt den Antrag der Minderheit II. 

Mayer Therese (C, FR): Au nom du groupe democrate
chretien, je vous demande de suivre la majorite de la com
mission. 
La reforme de la perequation financiere est un changement 
radical de systeme qui entra1ne des modifications importan
tes des flux financiers entre les cantons et la Confederatlon 
et entre les cantons entre eux. On l'a bien vu, l'exerclce est 
difficile et perilleux dans son ensemble. II arrlve la apres des 
annees de travail, de consultations et de reglage. Les can
tons et la Confederation souhaitent Je reussir, car il apporte 
des simplHications et une plus grande transparence dans 
l'application. 
Apres avolr fait les calculs selon les nouveaux criteres, cer• 
tains cantons sont gagnants, et c'est tant mieux. Mais neuf 
cantons faibles - Berne, Obwald, Glaris, Fribourg, Appenzell 
Rhodes-Exterieures, Saint-Gall, Vaud, Neuchätel et Jura -
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seraient encore moins bien lotis apres l'introduction du nou
veau systeme. lls obtiendraient moins de moyens financiers 
qu'avant et devraient faire face a plus de täches. 
Ce constat aurait pu avoir pour effet de devoir recommencer 
tout l'exercice. C'est alors que, pour corriger ces defauts, il y 
a eu cette Idee de la compensation des cas de rigueur, et ce 
systeme a ete mis sur pied. On a l'impresslon que c'est un 
droit transitoire, mais en fait, c'est la cle de voute de tout le 
systeme, qui fait partle de l'ensemble. Cette cle de voüte est 
tres importante pour que la perequation ne penalise pas en
core plus certains cantons faibles. Ce nouvel Instrument de 
la perequation, qui tend vers plus de justice, va avoir des 
effets contraires et indefendables si nous n'arrivons pas 
a mettre en place aussi cette compensations des cas de 
rigueur. 
Le Conseil federal a ete conscient de ce probleme, il a pro
pose cette disposition qui est absolument necessaire pour 
qua l'ensemble du projet tienne debout. Je pense que la 
fixation d'une duree de validite arbitraire, comme le Conseil 
des Etats l'a decide ou comme le souhaite la minorite II 
(Zuppiger) qui est encore plus dure, n'est pas judicieuse et 
pourrait compromettre l'equilibre du projet. 
Le message stipule qua l'arrAte federal sera etabli pour une 
periode de quatre ans. Les Chambres pourront decider qua
tre ans apres l'entree en vigueur de la lol si alles recondui
sent la compensation des cas de rigueur pour une nouvelle 
periode de quatre ans. Donc, je pense qu'il y a assez de 
garde-fous. 
Les exigences ne sont pas exorbitantes, elles demandent de 
suivre le Conseil federal. SI nous n'arrivons pas a garder 
une justice dans ce projet dans son ensemble, je crois que 
nous n'aurons pas atteint le but de la reforme de la perequa
tion financiere. 
Je vous invite a suivre la majorite. 

Müller Erich (R, ZH): Frau Meyer, ich will nicht verlängern. 
Aber wenn es so ist, wie Sie sagen, dass der Härteausgleich 
in diesem neuen Finanzausgleich keine reine Übergangsbe
stimmung ist, sondern ein absoluter Eckwert, dessen Gültig
keit eine dauernde ist, dann frage ich Sie, ob es dann nicht 
ehrlicher gewesen wäre, wenn man diesen Artikel auch ins 
Gesetz hineingenommen und ihn nicht a!s Übergangsbe
stimmung deklariert hätte? 

Meyer Therese (C, FR): D'apres les renseignements que 
j'ai pris, les defauts du systeme ont ete deceles apres que 
les calculs avaient ete falts et II y a eu un essai pour elaborer 
une loi differente. C'etait tellement difficile que c'est la solu
tion de !'«Übergangsbestimmung» qui a ete cholsie, avec 
une reduction douce, pas trop abrupte, pour qua las cantons 
touches puissent s'en sortlr aussi avec les nouvelles dispo
sitions. 

Walker Felix (C, SG), fOr die Kommission: 1. Der Begriff sagt 
ja, was gemeint ist. Der Härteausgleich kam in letzter Minute 
dieser Verhandlungen, und zwar deshalb, weil die übrigen 
Ausgleichssysteme, wie Sie sie alle kennen, nicht genügt 
haben. 
2. Es ist schon so, dass es eine Übergangslösung sein 
muss, denn als solche ist sie gedacht. 
Was sieht der Bundesrat bei dieser Übergangslösung vor? 
Er sieht ZNar nicht eine terminliche Frist vor, schreibt aber in 
Absatz 4: «Die Bundesversammlung beschliesst mit einem 
dem Referendum unterstehenden Bundesbeschluss Ober 
die Aufhebung des Härteausgleichs, wenn sich dessen Wei
terführung aufgrund der Ergebnisse des Wirkungsberichts 
als nicht mehr notwendig erweist.» 
Das ist eine verbale Beendigung dieses Härteausgleichs. 
Die Kommission hat mit 12 zu 6 Stimmen beschlossen, sich 
dieser Auslegung anzuschliessen. Ich muss sagen: Das ist 
ein Kompromiss, den man damals mit den Kantonen ge
schlossen hat. 
Ich wollte Ihnen hier im Auftrag der Kommission Bericht er
statten; ich selber werde der Lösung des Ständerates zu
stimmen. 
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Ruey Claude (L. VD), pour la commission: On l'a dlt, ce pro
jet de perequation travaille depuls longtemps aboutlssalt, se
lon les criteres qui avaient ete choisis, ä des resultats qul 
etaient tout a fait lnacceptables pour beaucoup de cantons. II 
a fallu chercher effectivement apres coup - et c'est pour 9a 
que cette disposition se trouve dans les dispositions transi
toires -, une solution qui permette d'eviter les ruptures, de 
renforcer le federalisme, avec la prise en compte de la com
pensation des cas de rigueur. 
On l'a dit, c'est la recherche d'un accord et d'un consensus 
qui a conduit a cela. Pour avolr moi-mAme conduit des ope
rations de perequation intercommunale dans mon canton, je 
sais qu'll ne suffit pas d'aligner des princlpes et de fixer des 
modalltes concemant un certain nombre de criteres de pere
quation du type compensation geotopographique, sociode
mographlque ou autres, mals qu'a un moment ou a un autre, 
on est toujours oblige d'arrlver a un correctif polltique pour 
arriver au resultat voulu. C'est en somme dans cette situa
tlon-la qu'on se trouve. 
La solution a ete trouvee dans un compromls, je l'ai dit, un 
compromis qui a une limite fonctionnelle et pas une limite 
mathematique, c'est vrai - j'avais parle de biodegradabilite 
dans le temps, mais j'almerais quand mAme ajouter qu'il y a 
un certain nombre d'elements qui sont entres en ligne de 
campte. D'abord, il y a le fait que des qu'un canton benefl• 
ciaire depasse la moyenne suisse, U sort du systeme et II n'y 
entre plus jamals et, par consequent, il y a la deja une pre• 
mlere echappatoire. Ensuite, la pertlnence du systeme est 
reexaminee tous les quatre ans, M. Favre l'a blen souligne. 
Le Conseil des Etats a prevu qu'on pouvait alleger partlelle
ment le dispositif au bout de quatre ans. Donc, on pourra 
tenir compte de la realite. Enfin, on peut mime supprimer, le 
cas echeant, une partie du dispositif, volre tout le disposltif. 
Donc, on constete que nous ne sommes pas pieds et polngs 
lies mais que, sans un engagement du type de celui que la 
commission vous demande d'adopter, par 12 voix contre 6, 
on va vers des difficultes majeures pour un certain nombre 
de cantons, et probablement vers des difficultes majeures 
pour ce projet que ces cantons ne pourront plus accepter. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Das ist die letzte Knacknuss und 
wieder so ein Problem, bei dem die einen sagen: Wenn die
ser Härteausgleich nicht schrittweise reduziert wird, steigen 
wir aus. Die anderen sagen: Wenn dieser Härteausgleich 
nicht bleibt, dann steigen wir aus. Ich wäre sehr unglücklich, 
wenn man an einer solchen Schwelle mangels Kompromiss 
stolpern würde. 
Der Vorschlag des Bundesrates beruht auf einem Kompro
miss unter den Kantonen, mit der KDK und mit den Finanz
direktoren. Wir nannten das damals eine so genannte 
funktionale Befristung. 
lch muss vielleicht zuerst sagen, warum wir den Härteaus
gleich Oberhaupt eingeführt haben. Das ist das einzige Ele
ment, das eigentlich nicht glasklar und logisch begründbar 
ist, sondern es ist ein politischer Entscheid, eine Art 
Schmieröl, um das Vorher und Nachher abzufedern, wenn 
Sie so wollen. Der alte Finanzausgleich hat zu Verzerrungen 
geführt, von denen einige profitiert haben; andere haben das 
bezahlt. Aber diejenigen, die davon profitieren, haben natür
lich den Eindruck, das neue System sei ungerecht, wenn es 
wechselt und sie nicht ganz gleich gut fahren; das ist völlig 
klar. Deshalb hat sich gezeigt, dass Kantone, von denen 
man es eigentlich nicht gedacht hätte, am Schluss nicht 
ganz so gut oder sogar schlechter fahren als vorher. 
Wir sind uns dann mit den Kantonen einig geworden. Das 
Projekt ist derart wichtig und wird die Strukturen derart ver• 
bessern, dass das sogar eine Art einmaliger Investition in 
den Übergang wert ist. Die Kantone waren sogar bereit, ei
nen Teil dieses Übergangs zu bezahlen. Wenn das der Bund 
alleine bezahlt hätte, dann wäre das selbstverständlich ganz 
einfach gewesen; aber alle tragen dazu bei. Sie sehen des
halb, dass diese Lösung auch für die Kantone ein wichtiges 
Element Ist. 

Bulletin officlel de l' Assemblee federale 



19.Juni2003 

Die Lösung, die wir dann mit den Finanzdirektoren gefunden 
haben und die nachher von der KdK abgesegnet worden ist, 
ist eine so genannte funktionale Befristung. Sie hat drei Ele
mente: 
Das erste Elemente ist: Das Geld wird einmal in Franken 
eingefroren, das heisst, es entwertet sich mit der Inflation. 
Jetzt muss ich Ihnen natürlich sagen: Wir haben Gott sei 
Dank eine sehr viel tiefere Inflation als vor einigen Jahren. 
Deshalb ist das natürlich mit 1, 2 Prozent pro Jahr nicht eine 
sehr starke Entwertung dieses Betrages. 
Das zweite Element der funktionalen Befristung ist, dass ein 
Kanton, der 100 Prozent erreicht hat, der den Durchschnitt 
erreicht hat, den Anspruch für immer verliert. Es kann also 
sein, dass im laufe der Jahre der eine oder andere Kanton, 
dadurch, dass er sich wirtschaftlich entwickelt, aus diesem 
Härteausgleich herausfällt; das wäre sogar wünschenswert. 
Das dritte Element der Befristung ist das, dass die Bundes
versammlung, allerdings mit Referendum, entscheiden 
kann: Wenn die Wirkungsanalyse zeigt, dass der Härteaus
gleich eigentlich nicht mehr gerechtfertigt ist, dann kann er 
abgeschafft werden. Es ist digital: total oder nicht. 
Das war die Einigung mit den Kantonen. Der Ständerat 
wolHe das nicht. 
Ich muss Ihnen sagen: Als Finanzminister habe ich einiges 
Verständnis dafür, dass man sagt, das solle nicht ewig dau
ern. Weil es eigentlich sachlich schwer begründbar ist, kann 
man sagen, das sei eine Übergangsbestimmung. Der Stän
derat hat das nun umgesetzt und hat gesagt Wir reduzieren 
das um 5 Prozent pro Jahr. Ich habe die Formulierung noch 
einmal nachgelesen, sie ist etwas ambivalent. Deshalb 
möchte ich sie hier authentisch interpretieren, so, wie ich die 
Ständeratsdebatte in Erinnerung habe. Man meint also, 
dass man vom Anfangsbetrag jedes Jahr 5 Prozent linear 
wegnimmt. Dann geht das linear runter und ist nach 20 Jah
ren ausgelaufen. Man könnte es auch so interpretieren, 
dass es immer 5 Prozent vom Endbetrag zurückgeht, dann 
würde es nie aufhören, dann wäre es degressiv; Sie kennen 
das von den Abschreibungen. Aber der Ständerat hat es li
near gemeint. Hier geht er dann etwas weniger weit als der 
Bundesrat. 
Das digitale Aufheben - alles weg, wenn es nicht mehr nötig 
ist - ist eigentlich der GAU für die betroffenen Kantone; dann 
ist alles weg. Dieses Risiko haben Sie bei der Lösung der 
Mehrheit. Es dauert ewig, wenn man nicht plötzlich Stopp 
sagt, aber man kann plötzlich Stopp sagen. Der Ständerat 
lässt diesen Stopp auch zu, aber er mildert ihn, indem er 
sagt: Man kann nicht nur digital entscheiden, ob man alles 
weghaben will oder nichts. Er sieht deshalb einen Bundes
beschluss über die ganze oder nur teilweise Aufhebung des 
Härteausgleichs vor. 
In diesem Sinne ist die ständerätliche Lösung, die von der 
Minderheit 1 (Müller Erich) übernommen wird, etwas flexibler 
als das dritte Element von Bundesrat und Ständerat. 
Die Minderheit II (Zupplger) geht nun sehr viel weiter; sie will 
um 10 Prozent abbauen. Man kann selbstverständlich diese 
Meinung haben. Nun spüre ich auf allen Seiten, dass man 
aus dieser Frage so ein bisschen eine Prestigefrage ma
chen möchte. Ich fühle mich an den Konsens mit den Kanto
nen gebunden, die gesagt haben: Wir wollen das so. Sie 
haben das nach langem Ringen so hingekriegt. Ich habe 
aber durchaus ein gewisses Verständnis dafür, dass man 
sagt, man möchte das eigentlich lieber rascher aufheben, 
und meine, die 24 Jahre seien eine Lösung, mit der man a la 
rigueur leben könnte. Dies vor allem, nachdem die Mehr
heitslösung das Risiko beinhaltet, dass man irgendeinmal 
plötzlich ganz Stopp sagt. Aber ich wäre doch froh, wir hät
ten die Mehrheitslösung und würden uns mit dem Ständerat 
zusammen noch einmal darüber unterhalten. 
Ich würde sagen, dass die Minderheit II (Zuppiger), die man 
rein ökonomisch noch vertreten kann, aus Sicht der Neh
merkantone und der betroffenen Kantone schon als Affront 
empfunden würde. 
Herr Müller hat vorhin gesagt, man solle zuerst dem Antrag 
der Minderheit II zustimmen und sonst dem Antrag der Min
derheit 1 (Müller), aber ja nicht dem Antrag der Mehrheit. Ich 
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hätte ihm etwas mehr Selbstvertrauen zugetraut, so viel, um 
schon von Anfang an für sich und seine Minderheit zu plä
dieren. Ich würde eine umgekehrte Prloritätenliste machen: 
Stimmen Sie der Mehrheit zu, stimmen Sie ja nicht der Min
derheit II zu, und wenn Sie gar nicht anders können, wäre 
der «Müller», also der Antrag der Minderheit 1, vielleicht das 
kleinste Übel. (Heiterkeit) 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 85 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 34 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 45 Stimmen 

Art.19, 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 20a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 

Le presldent (Christen Yves, president): Je vous fais remar
quer que, selon une version corrigee du depliant, le delai a 
l'alinea 1 er est fixe a deux ans et non a une annee. 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
.. .. das Inkrafttreten. Er berücksichtigt dabei den Stand der 
Interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. 

Art. 22 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 
Al.2 
Le Conseil federal fixe Ja date de l'entree en vlgueur en 
tenant compte de l'etat de la collaboration intercantonale as
sortie d'une compensation des charges. 

Angenommen - Adopte 

Zupplger Bruno (V, ZH): Die SVP-Fraktlon ist mit diesem 
Gesetz nicht zufrieden. Sowohl beim Ressourcenausgleich 
wie auch beim Härteausgleich sind die Geberkantone unge
bührlich zur Kasse gebeten worden. So ist kein Gleichge
wicht mehr in diesem Gesetz und in dieser Vorlage. 
Wir sind unzufrieden und werden uns vorbehalten, das Ge
setz in der Schlussabstimmung abzulehnen, wenn nicht we
sentliche Verbesserungen - nämlich etwa in der Richtung, 
wie der Ständerat seine Beschlüsse gefasst hat - vorge
nommen werden. Dann stehen wir eben vor einem Scher
benhaufen. 
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Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Herr Zuppiger, Ihre Hal
tung erstaunt mich wirklich: Wir hätten vorhin noch die Mög
lichkeit gehabt, das Gesetz erheblich zu verbessern. Ihre 
Fraktion hat einfach jenen Anträgen nicht zugestimmt, hat 
diese Möglichkeit nicht wahrgenommen, und jetzt wollen Sie 
das Ganze ablehnen, weil das Gesetz schlecht sei. Hier be
steht Erklärungsbedarf. 

Zupplger Bruno (V. ZH): Die Mehrheit der SVP-Fraktion hat 
für die Minderheit Müller Erich gestimmt. (Unruhe) Es war 
so. Mein Minderheitsantrag war chancenlos, das haben Ich 
und die Fraktion auch gespürt. Ich habe auch gesagt, dass 
der Härteausgleich zumindest nach ständerätlichem Modell 
befristet werden müsse. Und das ist jetzt auch nicht erfolgt. 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.074/4188) 
Für Annahme des Entwurfes .... 60 Stimmen 
Dagegen ..•. 32 Stimmen 

siei,e ~. /vcd- p. 18·1 / 2...t.5 
Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 

Antrag der Kommission 
Den parlamentarischen Vorstoss 94.3514 nicht abschreiben 

Proposition du Conseil federal 
Classer les Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Proposition de Ja commission 
Ne pas classer !'Intervention parlementaire 94.3514 

Le presldent (Christen Yves, president): La commisslon 
vous invite a accepter de classer toutes les Interventions 
parlementaires que le Conseil fedaral propose de classer, a 
l'exceptlon du postulat 94.3514, «lntroduction du telepeage 
dans les villes". M. Theiler souhalte que cette Intervention 
soit aussl classee. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 63 Stimmen 
Für den Antrag Theiler .... 46 Stimmen 

19 juin 2003 
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01.074 Conseil des Etats 

01.074 

Neugestaltung 
des Finanzausgleichs 
Reforme 
de la perequation financiere 

Differenzen - Dlvergences 
Bolllehaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil fedlkal 14.11.01(FF20022155) 
Ständerat/Conseß des Etats 01.10.02 (Erstrat- Premier Conseil) 
S!Anderaf/Consen des Etats 02.10.02 {Fortsetzung - Suite) 
Ständeraf/Consen des Etats 02.10.02 {Fortsetzung- Suite) 
Natlonalraf/Consell national 05.06.03 (Ordnungsantrag -Motion d'ordre) 
Nallonalraf/Consell national 11.06.03 (Zweitrat - Oeuxleme Conseil) 
Natlonalraf/Consen national 12.06.03 {Fortsetzung- Suite) 
Nallonalraf/ConseD national 1 aoa.03 (Fortsetzung - SuHe) 
Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/ConseU nallonal 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- SUHe) 
Natlonalraf/Conseff national 19.06.03 (Fortsetzung- &Jite) 
Natlonalrat/ConseU national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.09.03 {Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 29.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.10.03 {Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 03.10.03 {Schlussabstimmung- Vote final) 
Nationalraf/Conseß national 03. 10.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. ArrAte fedtlral concemant la rllforme de la perequa• 
tlon flnanclere et de la repartltlon des täches entre 1a 
Confederatlon et les cantons 

Art. 43a 
Antrag der Mehrheit 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Pfisterer Thomas, Lauri) 
Abs. 2-4 
Festhalten 

Art. 43a 
Proposition de 1a majorlte 
Al.2-5 
Adherer ä la declsion du Conseil national 

Proposition de 1a minorite 
(Pfisterer Thomas, Lauri) 
Al.2-4 
Maintenir 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Wir haben 
Ja den NFA im vergangenen Jahr beraten, und wir glauben 
feststellen zu dürfen, dass wir für die Beratungen sowohl der 
nationalrätllchen Schwesterkommission als auch des Ple
nums des Nationalrates eine gute Spur gelegt haben. 
Nach den Beratungen im Nationalrat verbleiben nur noch ver
hältnlsmässig wenige Differenzen. Zudem beantragt die 
Kommission Ihnen heute, bei gut zehn Differenzen dem 
Nationalrat zu folgen. Es sind vor allem drei Differenzen, die 
politisch von Bedeutung sind: Da ist zunächst die Begren
zung nach oben für die ressourcenstarken Kantone beim 
Ressourcenausgleich -Artikel 135 der Verfassungsvorlage-, 
dann geht es um den Beendigungsmechanismus im Lasten
ausgleich und schliesslich um einen Zusatz, den der Natio
nalrat beim Inkrafttreten beschlossen hat. 

16 septembre 2003 

Ich komme zur ersten Differenz; Sie finden sie auf Seite 2 
der Fahne, Vorlage 1, bei Artikel 43a. Es geht hier, wie die 
Marginalie zeigt, um Grundsätze für die Zuweisung und Er
füllung von staatlichen Aufgaben, betreffe dies den Bund 
oder die Kantone oder Verbundaufgaben zwischen Bund 
und Kantonen; es handelt sich gleichsam um Wegweiser. 
Von Wichtigkeit ist, dass diese Grundsätze nicht Justizlabel 
l?ini:I. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne gleich einen 
Uberblick geben, zunächst zu den Absätzen 2 und 3., dann 
zu den Absätzen 4 und 5, weil hier etwas zu differenzieren 
ist. 
Zu den Absätzen 2 und 3: Bereits als wir die Vorlage in un
serer Kommission erstmals beraten haben, schienen uns 
diese Bestimmungen etwas allzu ökonomlelastlg. Wir haben 
uns dann bemüht, sie etwas staatspolitischer auszugestal• 
ten, und Sie sind uns dabei vor einem Jahr gefolgt. Der Na
tionalrat ist nun dem Bundesrat gefolgt, und die Mehrheit 
Ihrer Kommission beantragt Ihnen, nicht zuletzt im Sinne ei
ner möglichst raschen Differenzbereinigung, dass wir uns 
ebenfalls dem Nationalrat anschliessen, obwohl wir der Auf
fassung sind, dass unsere Formulierungen bei den Absät
zen 2 und 3 eigentlich besser gewesen wären. Aber 
nachdem inhaltlich kein Unterschied besteht, können Sie 
sich nach Auffassung der Mehrheit der Kommission dem 
Nationalrat anschliessen. Es geht wohl, das ist klar, nie nur 
um ein Gemeinwesen, bei dem der ganze Nutzen anfällt und 
das demzufolge die gesamten Kosten allein zu tragen hat, 
und es geht folgerichtig auch nie nur um ein Gemeinwesen, 
das über diese Leistungen bestimmen kann. Es geht in der 
Regel immer um verschiedene Gemeinwesen. Das wollte 
ich zur inhaltlichen Klärung noch sagen. 
Bei den Absätzen 4 und 5 haben Sie festgestellt, dass der 
Nationalrat die Formulierung «sollen», die wir gewählt hat
ten, durch «mOssen» ersetzt. 
Zu Absatz 4: Hier geht es um staatliche Leistungen der 
Grundversorgung. Ich möchte erstens klar darauf hinweisen, 
dass diese Grundsätze durch die Änderung von «sollen» auf 
«müssen» auch bei den Absätzen 4 und 5 nicht Justizlabel 
werden. zweitens wird in Absatz 4 das Wort «müssen» 
durch ccin gleicher Weise» relativiert. Es ist ein Analogon 
zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, zum Gebot der 
Rechtsgleichheit, wo ja das Bundesgericht sagt, es soll Glei
ches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Unglei
ches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behan
delt werden. 
Zu Absatz 5: Wir sind der Auffassung, dass es richtig ist, von 
«müssen» zu sprechen, denn staatliche Aufgaben müssen 
bedarfsgerecht und auch wirtschaftlich erfüllt werden. 
Das ist der Antrag der Mehrheit. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ohnehin wird die Vorlage 1 Dif
ferenzen aufweisen, die zu bereinigen sind. Also ist es si
cher gerechtfertigt, auch diese Bestimmung aufzunehmen. 
Wir erinnern uns: Wir nehmen einerseits selber eine Aufga
benentflechtung vor - wie jetzt mit dieser Vorlage-, ande
rerseits legen wir gleichzeitig Grundsätze für die künftige 
Aufgabenentflechtung, für inskünftige Verfassungsbestim
mungen fest. Dafür sind diese Grundsätze bestimmt. 
Der Präsident hat jetzt freundlicherweise darauf hingewie
sen, dass wir in der ersten Behandlung versucht haben, hier 
etwas mehr Souplesse hineinzubringen, zu relativieren und 
vor allem auch zum Ausdruck zu bringen, dass es nicht um 
rein ökonomielastige Grundsätze gehen darf. Bei der Grund
versorgung, bei Absatz 4, stehen sich doch zwei diametral 
entgegengesetzte Positionen gegenüber: Die eine Position 
sagt, dass die Grundversorgungsleistungen generell, ohne 
Rücksicht auf die Randbedingungen, anzubieten seien, 
während die andere Position das Ganze relativiert und sagt, 
die Grundversorgung sei unter Berücksichtigung aller Rand
bedingungen zu gewähren. Sie wählen also zwischen einer 
absoluten und einer relativen Lösung, mit allen Konsequen
zen bis hin zur Finanzierung. 
Die Probleme sind geblieben; beim Nachlesen der Proto
kolle der nationalrätlichen Debatte ist es jedenfalls mir nicht 
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gelungen, herauszufinden, warum der Lösung des Stände• 
rates nicht zu folgen sei. Im Grunde stellen sich drei Pro• 
bleme: Die Regelung gemäss Nationalrat scheint mir ers
tens inhaltlich unbestimmt, zweitens rechtlich problematisch 
und drittens demokratisch problematisch. 
1. Inhaltlich unbestimmt: Ein Beispiel hat Ihnen soeben der 
Kommissionspräsident dargelegt. Was ist das «Gemeinwe
sen» in Absatz 2? Der Bund Ist sicher auch Gemeinwesen, 
und wenn der Bund auch Gemeinwesen ist, hiesse das ja, 
dass der Bund sämtliche Kosten trägt. Das kann ja nicht der 
Sinn der Übung sein. «Kosten», was ist das? Sind das Voll
kosten, sind das Grenzkosten? All das ist reichlich unbe
stimmt. 
2. Zum zweiten Problem, zur rechtlichen Problematik: Sind 
das klare Ansprüche oder nicht? Ob das justiziabel sei, ent
scheidet einmal der Richter. Das können wir heute, bei die
ser strengen Formulierung, so nicht festlegen. Eine Selbst
bindung von Volk und Ständen gibt es doch nichtl Der Sou
verän ist doch souverän! Wie wäre es insbesondere bei ei
ner Verfassungsinitiative? Die Verfassungsinitiative müsste 
ja Lösungen beinhalten können, die Artikel 43a Absatz 2 bis 
4 verletzen. Man kann doch nicht die Verfassungsinitiative 
so zurückbindenl 
3. Zur demokratischen Problematik: Der heutige Verfas
sunggeber ist doch nicht legitimiert, die morgige Verfassung• 
gebung zu bestimmen. Demokratie ist immer Herrschaft auf 
Zeit. Die Legislatur steht vor dem Ende. Das neue Parla
ment, das neue Volk und die neuen Stände können anders 
entscheiden als heute, das ist ganz selbstverständlich. Also 
dürfen wir diese Bestimmung sicher nicht so auslegen. 
An sich ist Artikel 43a immer noch unnötig. Diese Meinung 
habe ich immer vertreten. Aber wenn man die Bestimmung 
schon im Sinne eines Kompromisses stehen lässt, dann soll
ten wir versuchen, keine falschen Erwartungen zu wecken, 
keine leeren Versprechungen zu kreieren, sondern ehrlich zu 
sein. Das ist der Sinn der drei Minderheitsanträge. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Das Bundesamt für Justiz hat 
das auch noch einmal angeschaut Wir sind der Meinung, 
dass die Differenz materiell, inhaltlich keine Bedeutung hat, 
sondern dass sie lediglich redaktioneller Natur ist. Vielleicht 
hat die frühere Version des Ständerates etwas deutlicher 
zum Ausdruck gebracht, dass die Grundsätze eben den 
Charakter von Prinzipien und Maximen haben, die nicht jus
tizlabel sind - aber das sind sie ohnehin: Es sind Grund
sätze, die ganz klar Handlungsmaximen und nicht justiziabel 
sind. 
Die ständerätliche Version hat etwas f0r sich. Nachdem 
keine inhaltliche Differenz auszumachen Ist, könnte man die 
Differenz im Sinne der Mehrheit ausräumen, wenn wir das 
hier auch ausdrücklich erklären. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Art. 48a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Cornu, Forster, Gentil, Plattner, Spoerry) 
Abs. 1bis 
Streichen 

Art. 48a 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1, 1bis 
Adherer ä. la declsion du Conseil national 

Proposition de Ja mlnorite 
(Cornu, Forster, Gentil, Plattner, Spoerry) 
Al. 1bis 
Biffer 
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lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Der Stän
derat hat vor einem Jahr beschlossen, die Zuständigkeit für 
die Allgemeinverbindlicherklärung und die Beteiligungs
pflicht auf Stufe der Verfassung aufzunehmen und die Bun
desversammlung hierzu als zuständig zu erklären. Der 
Nationalrat hat hingegen beschlossen, auf Verfassungs
ebene lediglich den Bund zu erwähnen, die Zuständigkeit 
also noch nicht namentlich festzulegen. Er hat dann aller
dings einen Absatz 1 bis eingefügt, wonach die Allgemein
verbindlicherklärung in der Form eines Bundesbeschlusses 
zu erfolgen habe, und zwar eines Bundesbeschlusses, der 
dem fakultativen Referendum unterstellt ist. 
Die Kommission beantragt Ihnen, bei Absatz 1 dem Natio
nalrat zuzustimmen. Hier gibt es keine Differenz mehr. Die 
Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen, ebenfalls bei Ab
satz 1 bis dem Nationalrat zuzustimmen. Hier gibt es dann 
den Minderheitsantrag Cornu. 
Es stellen sich, politisch gesehen, eigentlich zwei Fragen in 
diesem Bereich: 
1. Ist das fakultative Referendum für die Allgemeinverbind
licherklärung angezeigt? Wir hatten ja in unserem ersten Be
schluss kein fakultatives Referendum. 
2. Ist eine Differenzierung zwischen der Regelung der Allge
meinverbindlicherklärung auf Stufe Verfassung, mit fakultati
vem Referendum, und der Beteiligungspflicht, wo wir die 
Sache dem Gesetzgeber überlassen, gerechtfertigt? Ge
mäss Vorlage 2 wollen wir hier im Finanzausgleichsgesetz 
auch die Beteiligungspflicht der Bundesversammlung über
tragen, allerdings eben nur auf Stufe Gesetz und nicht mit 
dem fakultativen Referendum. 
Bei der ersten Frage, ob das fakultative Referendum bei der 
Allgemeinverbindlicherklärung angezeigt sei, ist darauf hin
zuweisen, dass es ja hier bei der Allgemeinverbindlicherklä
rung um die Verwirklichung einer möglichst allumfassenden 
kantonalen Lösung geht, in einem Bereich, der in die Zu
ständigkeit der Kantone fällt und nicht in die Zuständigkeit 
des Bundes gegeben werden soll. Es ist Immerhin ein An· 
trag von 18 Kantonen erforderlich. Diese allumfassende Re
gelung ist der Grund, der es nach Meinung der Mehrheit der 
Kommission rechtfertigt, dass das fakultative Referendum 
hiergegen erhoben werden kann. 
Zur zweiten Frage, zur differenzierten Regelung bei der 
Allgemeinverbindlicherklärung und der Beteiligungspflicht: 
Nach Auffassung der Mehrheit Ist diese Differenzierung ge
rechtfertigt, wenngleich es natürlich immer einen schweren 
Eingriff bedeutet, wenn ein Kanton zu etwas gezwungen 
wird. Aber, wie ich bereits gesagt habe, wir überlassen ja 
diese Beteiligungspflicht, wenn auch lediglich auf Stufe Ge
setz, der Bundesversammlung. 
Ich möchte Ihnen demzufolge beantragen, hier der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Je peux mre tres bref dans 
mes explications pulsque l'essentlel a ete dit par le rappor
teur. 
Pour la minorite que je represente ici, le point de vue fonda
mental est qu'il faudralt essayer d'eviter d'encombrer notre 
jeune et encore belle constitution de normes qui peuvent fort 
bien se situer au niveau de la loi. Et si le Conseil national a 
eu la sagesse, par rapport ä. nous, de prevoir que c'est «la 
Confederation» qui peut donner force obligatoire, cela signi
fle qu'il a voulu aussi, au niveau de la loi, dans certains cas 
et a. certaines conditions, que ce ne soit pas forcement !'As
semblee federale, mais bien le Conseil federal qui le fasse. II 
peut de plus y avoir des situations, notamment d'adhesion ä. 
des conventlons de minime importance entre deux cantons 
en matiere d'epuration des eaux ou de gestion des dechets, 
qui ne merltent probablement pas vraiment qu'on derange 
!'Assemblee federale avec une loi soumlse, qui plus est, ä. 
referendum facultatlf. Donc, laisser cette posslbilite au nl
veau de la loi nous semblait Atre une bonne chose. Pour
quoi, des lors, ne pas regler l'ensemble de l'application de 
l'artlcle 48a, qui ne met pas en peril la souverainete des can
tons puisqu'on a mentionne la totalite de ces domaines au 
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niveau de la constitution, pulsqu'on a prevu un certaln nom
bre d'exceptlons, etc.? 
Nous pensons qu'II est ralsonnable, sous rangle de la tech
nique constitutionnelle, de ne pas encombrer la constitution 
avec cela, mais au contralre de laisser plus de souplesse 
dans le cadre de la 16glslation d'application qul devra de 
toute fa~n lntervenir. 
Je vous propose donc d'adopter ma propositlon de minorite. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Es stellen sich zwei Fragen: Auf 
welcher Stufe will man die Regelung vornehmen, und wie 
will man sie vornehmen? Zuerst zur zweiten Frage: Soll das 
dem Referendum unterliegen oder nicht? Nicht wahr, das 
Quorum fOr die Allgemeinverbindlicherklärung ist mit 18 
Kantonen sehr, sehr hoch. Das Ist also eine hohe Hürde. Es 
Hesse sich durchaus rechtfertigen, das nicht auf Verfas
sungsstufe definitiv so zu regeln. Der Bundesrat wäre sogar 
der Meinung· gewesen, es müsse nicht einmal die Bundes
versammlung sein. Sachlich gesehen lassen sich also alle 
Mögllchkeiten vertreten. 
Zur ersten Frage: Hier hat Herr Cornu natürlich schon ein 
wenig Recht, wenn er sagt, man soll möglichst im Gesetz re
geln, was man nicht in der Verfassung regeln muss. Auf der 
anderen Seite stellt sich hier vor allem eine referendumspoli
tische Frage. Der Bundesrat kann akzeptieren, dass man 
das - um zur zweiten Frage zurückzukehren - dem Referen
dum unterstellt. Man kann durchaus argumentieren, dass 
diese Allgemelnverbindlicherklärung doch ein sehr erhebli
cher Eingriff fOr die Kantone sei. Es wurde auch kritisiert, 
dass diese Instrumente den Makel hätten, dass sie aus de
mokratlepolitlscher Sicht vielleicht auch kritisiert werden 
könnten. Wenn man sie einem Referendum unterstellt, be
kommt der ganze Vorgang eine sehr viel höhere demokrati
sche Legitimation - das ist klar. 
Weiter stelle ich fest, dass sehr viele möglichst viel in die 
Verfassung einpacken möchten, um möglichst viele Siche
rungen zu haben, damit es nachher nicht leichtfertig wieder 
abgeändert werden könnte. Rein sachlich gesehen würde 
ich sagen, man könnte es durchaus auf Gesetzesstufe re
geln. Ich spüre aber, dass eine Verankerung in der Verfas
sung hier sehr vielen eine Brücke bauen könnte, um auch zu 
dieser wichtigen Vorlage stehen zu können. Das ist der 
Grund, dass wir uns seitens des Bundesrates der national
rätlichen Lösung und dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kom
mission nicht widersetzen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ••.. 11 Stimmen 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich habe 
zu Artikel 48a Absatz 1 Buchstabe g noch eine Bemerkung 
zu machen: Es gibt hier keinen Beschluss zu fassen, zumin
dest einstweilen, aber Ich möchte Sie orientieren. Es geht 
um den Zusammenarbeitsbereich im Agglomeratlonsver
kehr; Sie haben den Begriff «öffentlicher Agglomeratlons
verkehr» auf der Fahne. Nun hat uns die Verwaltung gesagt, 
im Prinzip müsste der Begriff «öffentlicher» gestrichen wer
den, weil Agglomerationsverkehrsprogramme nur dann Sinn 
machten, wenn sie alle Verkehrsträger umfassten. Mit der 
Einschränkung auf den öffentlichen Agglomerationsverkehr 
könnte suggeriert werden, dass die künftigen Agglomerati
onsprogramme nur den Bereich des öffentlichen Verkehrs 
beinhalten dürften, sollten sie Gegenstand der interkantona
len Zusammenarbeit bilden, und das war eben nie die Mei
nung. 
Nun hatten wir verfahrensmässig das Problem, dass hier 
keine Differenz mehr zwischen den beiden Räten bestand 
bzw. besteht. Sie wissen, dass In einem solchen Falle ja die 
Schwesterkommission Ihre Zustimmung erteilen müsste. Wir 
haben aber jetzt einen pragmatischen Weg zu gehen ver
sucht, nämlich dass wir der Schwesterkommission bzw. 
dann dem Nationalrat signalisieren, dass wir inhaltlich mit 
der Streichung des Wortes «öffentlicher» einverstanden wä-
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ren und dass wir uns, wenn der Nationalrat so beschliessen 
würde, dieses Anliegens dann annehmen würden. Der Na
tionalrat könnte davon ausgehen, dass unser Rat in eben 
diesem Sinne auch beschliessen würde. 
Ich bitte Sie einfach, dies zur Kenntnis zu nehmen. Ich welss 
nicht, ob Herr Bundesrat Villiger hierzu noch etwes sagen 
wm. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Es ist In der Tat eigentlich ein 
fataler Fehler. Es ist wichtig, dass man das Wort aöffentll
cher» streicht, und ich kann dem, was Ihr Kommissionsprä
sident gesagt hat, nur zustimmen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Kann ich mit Zu
stimmung des Rates zu Protokoll geben, dass der Rat sich 
einer Streichung des Wortes «öffentlich» nicht widersetzen 
würde und auch einverstanden wäre, dass diese nicht mehr 
bestehende Differenz im Nationalrat allenfalls aufgegriffen 
würde? - Sie sind damit einverstanden. 

Art. 58 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 58 al. 3 
Proposition de 1a comm~ssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: An sich 
geht es in Artikel 58 Absatz 3 und in Artikel 60 Absatz 2 um 
dieselben Sachen: Diese können gestrichen werden, und 
zwar sind das Folgen von «Armee XXI». 

Angenommen -Adopte 

Art. 60 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 60 al. 2 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 86 Abs. 3 Bst. bbls 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(PfistererThomas, lnderkum, Schwelger, Slongo) 
bbls. Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur in Agglomerationen; 

Art. 86 al. 3 let. bbls 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Pfisterer Thomas, lnderkum, Schweiger, Slongo) 
bbis. mesures destinees a ameliorer les infrastructures de 
transport dans les agglomerations; 

lnderkum Hansheirl (C, UR), für die Kommission: Zur Be
gründung: Wir hatten ja schon bei der Erstberatung in der 
Kommission sehr lange über diese Formulierung diskutiert. 
Der Ständerat hat den Begriff «Massnahmen zur Verbesse
rung des Agglomeratlonsverkehrs» aufgenommen. Der Na
tionalrat hat «Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrs
infrastruktur In Städten und Agglomerationen» beschlossen. 
Das Ist sicher eine wesentliche Verbesserung. Es geht jetzt 
noch um die Frage, ob nur von Agglomerationen gespro
chen werden soll - wie das die Minderheit will - oder ob 
eben auch die Städte erwähnt werden sollen. 

Bullelln officlel de r Assemblee fed6rale 
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Die Mehrheit ist der Auffassung, dass man dem Nationalrat 
zustimmen und damit die Städte ebenfalls erwähnen sollte, 
weil die Nichterwähnung von den Städten als negatives Si
gnal gewertet werden könnte. Ich glaube, die Städte sind 
sehr sensibel auf das, was wir hier beschliessen. Natarlich 
kann man sagen, dass es wahrscheinlich keine Stadt gibt, 
die nicht zugleich auch in eine Agglomeration eingebettet Ist, 
aber die Mehrheit Ist trotzdem der Auffassung, dass man -
nicht so sehr aus materiellen, sondern vor allem aus politi
schen Gründen - die Städte hier drin lassen sollte. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Die ständerätliche Kommission 
hat im Punkt «Infrastruktur» statt «Verkehr» zugestimmt; das 
ist eine wichtige Änderung. 
Offen Ist ferner die Frage nach dem Wo, nach den Räumen. 
Hier gibt es drei Überlegungen anzustellen: 
1. Die Sachüberlegung: Zum Ausdruck gebracht wird durch 
die immerhin sehr starke Minderheit, dass alle Bereiche der 
«Agglomerationen» inbegriffen sind. Selbstverständlich wird 
es, der Natur der Sache gemäss, In den Kernstädten, in den 
Grossstädten primär Verkehrsprobleme geben, aber nicht 
nur. Das ist die sachliche Überlegung. 
2. Das Politisch-Psychologische: Wir haben Geberkantone, 
wir haben Empfängerkantone, und wir haben Lastenaus
gleichskantone, und die sind in der Regel in den Agglomera
tionen zu finden. Auch die müssen sich irgendwo in dieser 
Verfassungsvorlage finden. 
3. Die Übereinstimmung mit dem Avanti-Projekt: Der Natio
nalrat hat diese Übereinstimmung nicht herstellen können, 
weil er damals die Fassung von Avanti noch nicht kannte. 
Wir haben uns bemüht. im Avanti-Beschluss im Juni genau 
die Formulierung des Ständerates aus dem Projekt NFA zu 
übernehmen. Sie steht jetzt in Artikel 197 Ziffer 2 Absatz 1 
des Avanti-Gegenvorschlages. Dieser Text Ist - der Zufall 
will es - heute Morgen vom Nationalrat ohne Differenz ak
zeptiert worden; würden wir jetzt zumindest in der Aus
drucksweise eine Differenz zum Avanti-Gegenvorschlag 
schaffen, schiene mir das nicht sinnvoll zu sein. So hat die 
Minderheit schon in der Kommission argumentiert. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Sie werden erstaunt sein, dass ich 
jetzt hier etwas Allgemeines sage: Für die Geberkantone 
war die Situation anfänglich sehr, sehr ambivalent gegen
über dem NFA. Für den Kanton Zug sprechend, kann ich 
feststellen, dass sich die Position gegenüber dem NFA ge
wandelt hat; die Begeisterung Ist nicht gross, aber man sieht 
aus verschiedenen Gründen ein, dass der NFA in die rich
tige Richtung geht, nämlich dann, wenn Sie die Intentionen, 
wie sie in der ständerätlichen Debatte zum Ausdruck ge
kommen sind, aufnehmen. 
Nun muss man wissen, dass der NFA nicht nur In materieller 
Hinsicht, sondern auch in politischer Hinsicht ein sehr, sehr 
schwieriges Puzzle ist. Wir, die wir dem Grundsatz nach für 
den NFA sind, wissen, dass es potenziell drei grosse Grup
pen von Opponenten geben könnte: Das ist auf der einen 
Seite die Linke, welche die materielle Steuerharmonisierung 
in Angriff nehmen will, das ist auf der anderen Seite der So
zialbereich, und das sind potenziell die Geberkantone. 
Die ständerätliche Kommission hat es sich zur Aufgabe ge
macht, Mittel und Wege zu suchen, deren Begründung letzt
lich primär im Politischen liegt. Einer dieser Artikel ist 
derjenige, den nun Herr Kollege Pfisterer erwähnt hat: Der 
Unterschied, ob wir «Städte und Agglomerationen» oder nur 
«Agglomerationen» schreiben, ist materiell gesehen wahr
scheinlich nicht gross. Uns ist aber bewusst geworden, dass 
nicht die Erwähnung der Städte, sondern die Erwähnung der 
Agglomerationen, wozu selbstverständlich Städte auch ge
hören, für gewisse Kantone bedeutsam ist, nicht zuletzt für 
den Kanton Aargau. Ich glaube, es kann eine der Aufgaben 
unseres Rates sein, solchen potenziellen Oppositionen, die 
materiell gar nicht gewaltig ins Gewicht fallen, zu entspre
chen, um die Bejahung des NFA möglichst breit abzustüt
zen. Aus diesem politischen Grund, Im Interesse derjenigen 
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Agglomerationen, bei denen nicht auch Städte zentral sind, 
meine ich, dass es richtig wäre, dieses psychologische Zei
chen zu geben, wonach wir auch deren Anliegen genauso 
hoch werten wie jene der Städte. 
Wir kommen dann In einem anderen Zusammenhang auf 
andere Gruppierungen zurück, und ich werde dort dann, 
sehr verkürzt, völlig analog reden. Im Interesse des NFA 
wäre es wünschbar, wenn Sie dem Antrag der Minderheit 
Pfisterer zustimmen würden. 

Gentil Pierre-Alain {S, JU): J'aimerals prendre l'exact con
tre-pied de ce que vient d'affirmer M. Schwelger pour lui dire 
que si, dans son preambule, il indique que dans le fond il n'y 
a pas grande importance en soi a mentionner les villes a 
cöte des agglomerations, parce que le falt de ne mentionner 
que les agglomerations satisfalt les cantons et evite ainsi 
des opposltions potentielles, du cöte des villes, cela sera 
compris exactement de maniere differente. Cela voudra dire 
que le Conseil des Etats exclut les villes, puisqu'elles sont 
mentionnees dans la version du Conseil national. 
Nous sommes donc en train de dlscuter de nouvelles pere
quations. C'est le moment de rappeler que la nouvelle cons
tltution contient un article qui mentionne expressement les 
villes et leurs interöts. Or, on ne peut pas pretendre regler la 
question du traflc dans les agglomerations sans evoquer les 
villes. 
L:avantage de la version du Conseil national, a laquelle se 
rallie la majorite de la commission, est de mentlonner claire
ment les acteurs qui sont les principaux animateurs de l'or
ganisation du trafic dans les villes et dans les agglome
rations. Ne pas mentionner les villes, c'est donner un mau
vals signal et penser qu'on peut regler ces problemes sans 
leur collaboration. 
Je vous invite a soutenir la proposition de 1a majorite. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat Vielleicht zuerst zu den Begrif
fen, ich möchte die Begriffe der Mengenlehre verwenden: Es 
gibt eine Menge Städte, und es gibt eine Menge Agglomera
tionen, und die haben eine Schnittmenge, die sehr beacht• 
lich ist. Praktisch alle Städte gehören auch einer Agglome
ration an. So gesehen könnte man durchaus nur von Agglo
merationen reden. Nun gibt es aber eine Teilmenge Städte, 
die nicht in der Schnittmenge der Agglomerationen liegen, 
und das sind die so genannten isolierten Städte, wie sie vom 
Bundesamt für Statistik definiert werden. Die Frage stellt 
sich, ob man die einbeziehen will oder nicht. Ich glaube, Ag
glomerationen ohne Städte - so es das gibt - wären ohne
hin im Begriff Agglomerationen drin, also so gesehen gibt es 
dort kein Problem. Jetzt stellt sich die Frage, ob man die 
Städte hineinnehmen will oder nicht. 
Ich danke zuerst Herrn Schweiger für seine Bemerkungen. 
Ich weiss es sehr zu schätzen, dass sich vor allem in Geber
kantonen Jetzt einige von Ihnen sehr bemühen, Verständnis 
für den Finanzausgleich zu schaffen, auch zu Recht, denn 
letztlich hilft der Finanzausgleich langfristig auch den Geber
kantonen. Denn die Steuerharmonisierung, die sonst wahr
scheinlich mit der Zeit unausweichlich würde, wäre viel 
schlimmer. Wir kommen dann noch auf drei Punkte, wo die
ses Argument relativ stark ist. 
Ob es gerade bei diesem Artikel so tragend ist. bin ich nicht 
so ganz sicher, weil es eben gerade hier auch wieder Kan
tone gibt - Herr Gentil hat das bezeugt, es gab im National
rat auch aus seinem Umfeld Voten -, die umgekehrt argu
mentieren und sagen, wenn die Städte nicht in der Formulie
rung seien, werde es für sie schwieriger. Deshalb wäre aus 
meiner Sicht durchaus die Lösung der Minderheit auch an
gebracht - es gibt wahrscheinlich wenige isolierte Städte, 
wo das hier realistischerweise plötzlich aktuell wird, aber es 
Ist nicht auszuschliessen -, ich könnte an sich mit dieser 
Formel leben. Ich sehe, wie doch die Städte in Bezug auf 
den Finanzausgleich Immer sensibler geworden sind, wie es 
eben Städte gibt, die sich dann nicht eingebunden fühlen. 
Das ist der Grund dafür, dass ich Ihnen eigentlich empfehle, 
mit der Minderheit zu stimmen. 
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Noch eine letzte Bemerkung zur Übereinstimmung mit der 
«Avanti-Geschichte»: Da hat Herr PfJSterer natOrlich Recht, 
nur muss man auf der anderen Seite sehen, dass die Be
stimmungen im Gegenvorschlag zur Avanti-lnitlatlve im We
sentlichen Übergangsbestimmungen sind, die irgendeinmal 
wieder hinfällig werden. Hier schaffen wir Dauerrecht, also 
wäre hier eine gewisse Differenz (zu Art. 197 Abs. 1 Bst. c 
BV) zumindest vertretbar. 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag der Minderheit .... 19 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit ...• 13 Stimmen 

Art. 112b Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... fest. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 112b al. 3 
Proposition de la commission 
.•.. des invalides. (Biffer le reste de l'allnea) 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Bei Arti
kel 112b befinden wir uns in einem politisch sensiblen Be
reich. Es geht um die kollektiven IV-Massnahmen. Bei Ab
satz 3 sind wir dem Bundesrat gefolgt. Der Nationalrat hat -
offensichtlich Im Bestreben, da der Opposition etwas Wind 
aus den Segeln zu nehmen - zu den Grundsätzen noch Kri
terien hinzugefügt. Er hat die Formulierung «soweit nötig», 
die wir In unserem Beschluss hatten, gestrichen und vor al
lem noch einen Zusatz des Inhaltes aufgenommen, wonach 
das Gesetz gewährleisten müsse, dass die Verletzung sei
ner Bestimmungen beim Bundesgericht gerOgt werden 
kann. 
Es ist ja immer gut - Herr Schweiger hat soeben darauf hin
gewiesen -, dass es hie und da Situationen gibt, die es an
gezeigt machen, aus politischen Gründen etwas In ein 
Gesetz oder in eine Verfassung hineinzuschreiben, was rein 
von der Verfassungsästhetik her an sich nicht das Richtige 
wäre. Aber diese Bereitschaft und dieser Wille haben eben 
auch ihre Grenzen. Es gibt klare Grenzen, wenn es darum 
geht, etwas zu verhindern, was juristisch - zumal auf Verfas
sungsstufe - wirklich einen Nonsens bedeutet: Diese 
Bestimmung Ist erstens exotisch, denn es gibt keine ande
ren Kompetenzbestimmungen, die auch Regelungen des 
Rechtsweges enthalten; diese Bestimmung Ist zweitens 
auch nicht nötig, sie könnte allenfalls auf Gesetzesstufe er
folgen; sie ist drittens mit der jetzt laufenden Justizreform 
nicht kompatibel. Wir haben trotzdem einen Schritt In Rich
tung Nationalrat getan, Indem wir diese Grundsätze mit den 
Kriterien ergänzt haben und auf die Einschränkung «soweit 
nötig» verzichtet haben. Hier haben wir keinen Minderheits
antrag. 

Büttlker Rolf (R, SO): Eigentlich könnten wir es uns einfach 
machen - wir haben jetzt fast keine Differenzen mehr, ich 
glaube, noch eine - und uns hier dem Nationalrat anschlies
sen. Ich akzeptiere, was Herr lnderkum gesagt hat; in Sa
chen Verfassungskosmetik und in Bezug auf den Födera
lismus - diese Vorschrift von oben an die Kantone, dies und 
jenes zu tun - gebe Ich Ihnen Recht. Aber Herr Schweiger 
hat natOrllch eine Gruppe genannt, die diesem Finanzaus
gleich mit grossem Misstrauen entgegensieht. Das ist - das 
wissen Sie - die Gruppe der Behinderten, der Invaliden, und 
das betrifft vor allem eben Bau und Betrieb der Institutionen 
für Wohnen und Arbeit. Im Abstimmungskampf dürfte diese 
Gruppe - Sie wissen das - eine wichtige Rolle spielen. Wir 
hätten hier jetzt die Möglichkeit, eine Differenz zu bereini
gen. Wir hätten die Möglichkeit, hier bei den Behindertenor
ganisationen ein gewisses Vertrauen zu schaffen; das muss 
man sehen. Sie wissen auch: Mit dem Steuerpaket haben 
wir In Bezug auf die Finanzen der Kantone und in einem wei
teren Schritt eben auch der Behindertenorganisationen na
tOrlich kein Vertrauen geschaffen. Wir haben hier bei diesen 
Leuten mit dem Steuerpaket natürlich nicht Vertrauen in die 
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Finanzkraft der Kantone geschaffen, diese Aufgab!!n dann 
Obernehmen zu können. 
Die Argumente für die natlonalrätliche Fassung sind: Wir 
können eine Differenz beseitigen, wir können Vertrauen bei 
den Behinderten schaffen; dies ist politisch richtig, auch Im 
Hinblick auf den Abstimmungskampf. Ich gebe zu: Verfas
sungskosmetisch und auch in Bezug auf föderalistische Er
wägungen kann man dagegen sein. Ich habe gehört, dass 
auch in der Kommission nicht alle einverstanden waren, und 
Ich habe auch gehört, dass Herr Bundesrat Villiger ein ge
wisses Verständnis für die Anliegen der Behinderten hat. 
Deshalb stelle ich jetzt einen Antrag aus dem Bauch heraus 
und beantrage Ihnen, hier dem Nationalrat zu folgen, ohne 
den Antrag schriftlich eingereicht zu haben. Aber die Fakten 
liegen hier jetzt klar auf dem Tisch. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Büttiker stellt 
den Antrag, dem Beschluss des Nationalrates zuzustim
men. - Sie sind einverstanden, dass dieser Antrag zulässig 
ist. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich bin da etwas gespaltener 
Meinung. Ich habe im Nationalrat zugestimmt, dass man 
diesen Zusatz macht, und gesagt, dass ich ihn aus politi
scher Sicht verstehe. Ich habe diese Meinung auch in der 
Kommission vertreten. Allerdings haben uns die Juristen 
dann mit recht überzeugenden Argumenten gesagt, dass 
das ein bisschen ein Fremdkörper sei. 
Vielleicht noch einmal zum politischen Gehalt dieses Arti
kels: Es gibt ja Ängste, der Übergang der Kompetenz für 
diese kollektiven Leistungen an die Kantone könnte dazu 
führen, dass die Kantone das nicht so gut machten, wie man 
das eigentlich gerne hätte. Es kommt hier natOriich auch et
was dieses Misstrauen den Kantonen gegenüber zum Aus
druck, das man da und dort spürt. Ich halte dieses 
Misstrauen nicht für gerechtfertigt, aber man muss das ernst 
nehmen. 
Jetzt gibt es im Kreis der Leute, die im lnvaliditätsberelch tä
tig sind - mit viel Idealismus -. solche, die sich eigentlich 
durch nichts mehr davon abbringen lassen, dass das eine 
schlechte Sache sei. Es gibt aber doch einige, die eigentlich 
den Sinn sehen, aber die gewisse Sicherheiten haben 
möchten, dass es zumindest für die Betroffenen einen 
Schutz gibt. Aus dieser Überlegung wurde dann das hier 
beigefügt, dass also ein Rechtsweg offen steht, der bis zur 
letzten Instanz, bis zum Bundesgericht gehen kann. Wir ha
ben eigentlich auch vor, diesen Rechtsweg auf jeden Fall 
vorzuschlagen, aber nicht auf Verfassungsstufe, sondern 
auf Stufe des Gesetzes. Jetzt kommt natürlich die Angst, die 
Katze im Sack zu kaufen: Ja, wenn wir über die Vedassung 
abstimmen, sind wir noch nicht sicher, ob das Im Gesetz 
dann wirklich so kommt oder nicht. 
Nun, von der Referendumsfähigkeit dieser Vorlage her wäre 
es gewiss gut, wenn man hier diesen juristischen Sünden
fall - der ja nicht verboten Ist - begehen würde. Jetzt ist es 
aber so, dass uns die Juristen und das Bundesamt für Justiz 
an sich sagen, Artikel 191 der Bundesverfassung gemäss 
Justizreform regle schon heute den Rechtsweg an das Bun
desgericht und die Verankerung besonderer Vorschriften 
unter dem 3. Trtel der Verfassung sollte vermieden werden. 
Es ist in der Tat nicht nötig, das hier zu verankern, weil man 
den Inhalt des Artikels auch ohne Verfassungsauftrag voll
umfänglich auf Gesetzesebene verwirklichen kann. 
Die Frage ist nur, ob man das dann auch macht oder nicht. 
Nun, wenn Sie sich hier für den juristisch klaren Weg, den 
Weg, den wir eigentlich überall begehen, und gegen diese 
Ausnahme entscheiden würden, dann möchte Ich hier un
terstreichen, dass dem Bundesrat - wie Immer Sie hier 
entscheiden - dieser Rechtsschutz ein sehr wichtiges An
liegen ist und dass der Bundesrat seine Versprechung ein
halten und das In den Gesetzentwurf einfügen wird. Sie 
werden dann am Schluss darüber entscheiden - selbstver
ständlich -. aber ich gehe davon aus, dass das im Gesetz 
eine Chance hat. Wir haben das Im Übrigen schon In der 
ersten Botschaft so dargelegt. 
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So gesehen würde der Bundesrat also alles daransetzen, 
dieses Problem auf Gesetzesebene zu lösen, sollten Sie 
hier der Mehrheit folgen. Sollten Sie dem Antrag Büttiker zu
stimmen, dann ist es vielleicht etwas weniger elegant, dafür 
ist es dann plakativ gesichert. Ich kann hier Jetzt nicht sagen, 
ich sei gegen den Antrag Büttlker, wenn ich im Nationalrat 
sagte, ich hätte Verständnis für das Anliegen. Notfalls kann 
ich damit leben. 
Ich möchte zu diesem Artikel noch eine Bemerkung zuhan
den der Materialien machen. In der Kommissionssitzung ist 
die Frage aufgetaucht, ob sich dieser Absatz 3, über den wir 
hier diskutieren, auf die Absätze 1 und 2 oder nur auf Absatz 
2 dieses Artikels beziehe. Ich kann hier klar sagen - wenn 
man es genau liest, merkt man es auch, aber es bestand 
diesbezüglich eine gewisse Unsicherheit-, dass sich Absatz 
3 nur auf Absatz 2 bezieht. Denn gemäss Absatz 1 hat der 
Bund bei seiner Förderungskompetenz auf dem Gebiet der 
Eingliederung Invalider eine umfassende Regulierungskom-
petenz. Deshalb wird er künftig hier integral zustä in, 
sodass sich Absatz 3 sachlogisch nur auf die Zus eit 
der Kantone für die Förderung Invalider gemäss Absatz 2 
beziehen kann. Das nur, damit das geklärt Ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 33 Stimmen 
Für den Antrag Büttiker ..•• 2 Stimmen 

Art.112c Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 112c al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheirl (C, UR), für die Kommission: Hier hat
ten wir seinerzeit entsprechend dem Entwurf des Bundesra
tes eine Kann-Formulierung aufgenommen. Es geht um den 
Spitexbereich. Der Nationalrat hat die Kann-Formulierung 
durch den Begriff «unterstützt» ersetzt. Wir beantragen Ih
nen, dem Nationalrat zu folgen, zumal auch der Bundesrat -
und Herr Bundesrat Villiger insbesondere in der Kommis
sion - erklärt hat, der Bund würde das ohnehin tun. 
Hier können Sie also ruhig zustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 135 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... und höchstens 80 Prozent •••• 

Art. 135 al. 3 
Proposition de la commission 
...• et au maximum ä 80 pour cent .... 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Hier kom
men wir nun zum ersten der drei von mir genannten politisch 
wichtigen Bereiche. Wir sind hier im Gebiet des Ressourcen
ausgleichs, wo Ja der Bund und die ressourcenstarken Kan
tone beitragspflichtig sind. Es geht hier um die Frage, ob die 
Beitragspflicht der Kantone nicht nur nach unten, sondern 
auch nach oben limitiert sein soll, und zwar limitiert auf weni
ger als 100 Prozent des Bundesbeitrages - wir hatten zu
nächst drei Viertel beschlossen. Der Nationalrat ist dann dem 
Bundesrat gefolgt und hat die Limite nach oben auf 100 Pro
zent gesetzt. Ich habe ja schon In der ersten Runde darauf 
hingewiesen, dass wir uns auf einem schmalen Pfad befin
den. Im Wissen um die politische Sensibilität in diesem Be
reich haben wir versucht, einen Kompromiss zu finden -
0brigens auf Antrag unseres geschätzten Präsidenten -; 
dieser Kompromiss sieht 80 Prozent vor. 
Wir haben dann gesagt - auch im Zusammenhang mit dem 
Härteausgleich und dem Inkrafttreten der Vorlage -, dass 
wir die Kantone befragen wollen, ob sie sich mit diesem 
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Kompromissvorschlag im Bereiche Ressourcenausgleich 
und Härteausgleich einverstanden erklären könnten. Die 
Antwort ist gestern eingetroffen. Ich habe Ihnen dieses Pa
pier verteilen lassen. Sie ersehen aus den Antworten im Be
reich obere Begrenzung des Ressourcenausgleichs, dass 
zehn Kantone dem Antrag auf 80 Prozent vorbehaltlos zu
gestimmt haben. Der Kanton Zürich hat erklärt, dass für ihn 
80 Prozent als äusserster Kompromiss infrage käme. Zwei 
Kantone, Freiburg und Wallis, könnten sich einem Kompro
miss von 90 Prozent anschliessen, und die übrigen Kanto
ne - Uri, Obwalden, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Aar
gau, Waadt und Neuenburg - möchten an den 100 Prozent 
festhalten. 
Wir beantragen Ihnen im übergeordneten Interesse hier Zu
stimmung zu diesen 80 Prozent. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Ich darf mit Befriedigung feststel
len, dass weder ein Minderheitsantrag noch ein Einzelantrag 
gestellt wurde und man deshalb eigentlich auf eine Wortmel
dung verzichten könnte. Angesichts der Bedeutung dieser 
Bestimmung für die Geberkantone gestatte Ich mir jedoch, 
eine Ausnahme zu machen. 
Ich habe schon in meinem vorherigen Votum erklärt, dass 
für die Geberkantone diejenige Richtung, welche vom Stän
derat eingeschlagen worden ist, eine mögliche Lösung weist 
und als Minimum dessen, was akzeptiert werden kann, an
gesehen wurde. Ich habe nun festgestellt, dass die Ent
scheidung des Nationalrates, die Obergrenze bei 100 Pro
zent zu belassen, wieder zu einer Umkehr der Stimmung ge
führt hat. Ich glaube, dass es im Interesse des Finanzaus
gleiches notwendig ist, den Geberkantonen eine Ober
grenze zuzugestehen, die als realistisch und vern0nftig 
beurteilt werden kann. An die Adresse des Nationalrates ge
sagt, meine ich: Wenn der von uns unterbreitete Kompro
missvorschlag nicht akzeptiert würde, könnte der NFA in die 
Nähe der Gefahr des Scheiterns gebracht werden. Warum 
das? 
Für die Geberkantone sind die resultierenden Beträge, die 
sie mehr einbezahlen müssen, hoch. Zwar spielt die Höhe 
des Beitrages eine bedeutende Rolle, aber noch viel wichti
ger für die Kantone ist die Position, dass sie eine gewisse 
Stabilität und eine gewisse Planbarkeit bezüglich ihrer steu
erlichen Situation erhalten. Gerade bei Kantonen, an denen 
ausländische Firmen interessiert sind, spielt die Stabilität der 
Schweiz und damit auch die Aussage, dass in steuerlicher 
Hinsicht eine gewisse Stabilität gewährleistet werden kann, 
eine grosse Rolle. Wäre es nun so, dass dem Beschluss des 
Nationalrates gefolgt würde, hiesse dies, dass potenziell 
eine Situation bestünde, welche den Geberkantonen Zu
satzleistungen von 500 Millionen Franken abverlangte. Po
tenziellen Interessenten für eine Sitznahme in der Schweiz 
zu erklären, dass gegebenenfalls in drei oder vier Jahren mit 
Steuererhöhungen in dem und dem Umfang gerechnet wer
den muss, könnte zum Entscheid führen, dass solche Fir
men andere Länder bevorzugen. 
In dieser Hinsicht lässt der Aspekt von Planbarkeit und 
Stabilität - bezogen auf mögliche Aussagen gegenüber 
Grossuntemehmungen des Auslandes-, an der auch die 
Schweiz als Ganzes interessiert ist, es mir als richtig er
scheinen, dass man erstens eine solche Obergrenze setzt 
und dass zweitens eine solche Obergrenze in Relation zum 
Ausgangspunkt nicht dazu zwingt, anderen Leuten sagen zu 
müssen, dass da enorme Sprünge zu erwarten sind, son
dern dass man - wem auch immer - glaubhaft zum Aus
druck bringen kann: Die Stauern werden zwar anfänglich 
steigen, aber ihr könnt damit rechnen, dass eine gewisse 
Stabilität in Zukunft wieder besteht. Das Ist ein wesentliches 
Element für die Entschlussfassung von Firmen, die sich in 
der Schweiz domizilieren wollen. 
Wir in der Schweiz sind auf solche Firmen angewiesen, weil 
ein nicht unerheblicher Teil unseres Wohlstandes dadurch 
zu erklären ist, dass wertschöpfungsintensivste Firmen bei 
uns Wohnsitz nehmen. Deshalb nochmals: Mit Befriedigung 
nehme ich davon Kenntnis, dass keine Anträge, weder von 
einer Minderheit noch von Ratsmitgliedern, gestellt sind. 
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Prisldent (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, dass wir dieses und das nächste Trak• 
tandum heute behandeln müssen. Wir könnten nur die bei
den letzten Traktanden auf nächsten Montag verschieben. 
Ich bitte Sie also, sich kurz zu fassen. 

Eplney Simon (C, VS): J'interviens ici a l'article 135 alinea 3 
de la Constitutlon federale, qui a son pendant a l'article 2 de 
la lol federale sur la perequation flnanclere, pour emettre 
deux remarques. 
1. Je rappelle que ce projet de reforme de la perequation fi
nanciere et de la repartition des täches entre la Confedera
tion et les cantons a requ l'approbation de pratiquement tous 
las cantons, ce qui signifie qu'apres tout, chacun trouve son 
compte lorsqu'il fait l'analyse des avantages et des inconve
nients du projet. Cela signifie egalement que, d'une maniere 
generale, chaque canton est satisfalt du projet parce qu'il re-
901t une plus grande marge de manoeuvre dans le cadre de 
l'etabllssement de ses priorites et que ce projet permet 
d'eviter a moyen terme une harmonisation materielle ffscale 
mäme si aujourd'hui tout le monde sait qu'un Saint-Galloi~ 
pale deux fois plus d'impOts qu'un Zougols. II seralt des lors 
fächeux de reduire ce projet au seul volet de la perequatlon 
des ressources. 
2. Je comprends que deux cantons comme Zurich et Zoug 
soient reticents par rapport a ce projet pulsqu'Jls sont les 
deux principaux contributeurs et qu'ils cherchent a limiter 
leur contribution; d'ailleurs, devant le peuple, ces deux can
tons auront une position vralsemblablement defavorable au 
projet. La commlssion a donc, comme l'a dit son president 
tout a l'heure, cherche a trouver un compromis entre les 
e:antons a fort et a falble potential de ressources. La proposi
tion qui a ete trouvee est une proposition qui peut tenir la 
route. Mals je ne vous cache pas que cette proposition pour
rait ätre egalement un leurre, un miroir aux alouettes, et que 
las cantons a falble potential de ressources pourraient etre 
en fln d'exercice las grands perdants de cette reforme de la 
perequation financiere. Pourquoi? Parce que la Confedera
tion cherche a se desengager des differents domaines tradi
tionnels dans lesquels elle excellait, et qua, a cause du frein 
a l'endettement, alle sera obligee de limiter ses depenses 
donc les subventions. Et partons de l'hypothese que la Con: 
federation, demaln, ne matte plus 1 franc dans le fonds de 
perequation, le resultat des courses sera le sulvant: les can
tons a forte capacite financiere n'auront pas besoin de con
tribuer a l'alimentation de ce fonds. 
En consequence, ce projet est en quelque sorte hemiplegi
que parce qu'il ne protege pas les cantons a faible capacite 
financiere et ne leur donne absolument aucune assurance 
qu'lls pourront toucher quelque chose de ce fonds de pere
quation. Or je rappelle que, d'apres l'article 2 alinea 2 de la 
Constitution federale, la Confederation doit velller a ce qu'il y 
ait une certaine egalite des chances dans le pays, a ce qu'il 
y alt une prosperlte commune a toutes les regions du pays. 
Des lors, j'invite le Conseil national, dans sa recherche de 
compromis, a examiner eventuellement la possibilite d'intro
dulre un article 135 allnea 4 que notre commission n'a pas 
voulu introduire, et qui pourrait avolr la teneur suivante: ccLes 
prestations des cantons a fort potential de ressources peu
vent ätre augmentees exceptionnellement jusqu'a 100 pour 
cent de la part de la Confederation, pour autant que cela soit 
necessalre pour garantir un nlveau minimal de 80 pour cent 
de la moyenne suisse pour las cantons a falble potential de 
ressources ... Avec cette solution-la, on donnerait la garantle 
aux cantons a faibles ressources que si ce fonds de pere
quation n'est pas suffisamment couvert, les cantons forts 
economiquement devront en tout etat de cause y contribuer. 
Sous cette reserve, je trouve que le projet a trouve mainte
nant une dimenslon qui lui permet d'ätre acceptable pour 
toutes las parties concemees. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich möchte Herrn Epiney dan
ken, dass er grundsätzlich mitmachen kann, und eigentlich 
auch Herrn Schwelger, der im Namen der Geberkantone ge-
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sprochen hat. Das zeigt mir, wie auch die Umfrage bei den 
Kan~ne~. dass dies eln für beide Seiten akzeptabler Kom
promiss iSt. 
Wir sind hier in einem schwierigen Bereich. Die finanz
schwächeren Kantone möchten natürlich die Sicherheit 
dass auch Mittel für den Ressourcenausgleich vorhande~ 
sind. Die finanzstarken Kantone hingegen wollen vermei
den, dass sie derart belastet werden - abgesehen davon 
dass sie wegen des Finanzausgleichs nicht gerne ihre Stau: 
ern erhöhen-, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ich 
habe hier schon mehrfach gesagt Die reichen Kantone sind 
auch fü~ den Bund und das ganze Land „cash cows». Wir 
haben ein Interesse daran, dass sie wirtschaftlich stark blei
ben, auch für das ganze Land. Es ist ein schwieriger Kom
promiss, und wir haben zweierlei Schutzmechanismen für 
die reicheren Kantone, nämlich: 
1. Abstrakt sagt man, sie sollen steuerlich konkurrenzfähig 
bleiben. 
2. Hier finden wir die Beiträge, die die ressourcenstarken 
Kantone an den Ressourcenausgleich zahlen müssen 
Di9St: binden wir in Prozenten an die Bundesausgaben. D~ 
ld_ee 1st, dass der Bund schon nicht zu viel ausgeben wird. 
D1E; ressourcenstärkeren Kantone haben damit die Sicher
heit, dass der Bund den Finanzausgleich nicht auf ihrem 
Buckel einfach ausweitet. 
Damit Sie noch die Grössenordnung der verschiedenen 
Modelle in Franken sehen: Gemäss Botschaft beträgt der 
Beitrag der ressourcenstarken Kantone 1 Milliarde Franken 
Diese 1 MIiiiarde Franken ist nach unserer Berechnung auch 
das, was am Anfang wahrscheinlich genügen würde. Es ist 
nicht so, dass wir die 100 Prozent schon bräuchten· es geht 
ja um eine Bandbreite. Gemäss Ihrem ersten Vorschlag 
hätte das nur eine kleine Steigerung des Betrages von 1 Mil• 
Harde Franken geqeben, nämlich auf 1,074 Milliarden Fran
ken. Gemäss Nationalrat wären das 1,43 Milliarden Fran
ken, also 43 Prozent mehr, die man von den Kantonen hätte 
abholen können, ohne dass der Bund mehr hätte geben 
müssen .. Bei dem vorliegenden Komp,romlss sind es jetzt 
1,145 Milliarden Franken. Es geht also eher in Richtung der 
alten ständerätlichen Lösung. Aber Immerhin: Es ist eine 
«Spatzung„ von 145 Millionen Franken. Wenn es zusätzlich 
noch mehr Geld bräuchte, müsste der Bund sich überlegen, 
ob er auch etwas mehr geben könnte. Dann würden die 
Kantone auch etwas mehr geben. Man wird hier sicherlich 
Lösungen finden. 
Ich bin deshalb sehr froh, wenn beide Selten dem zustim
men könnten. Der zweite wichtige Fall für einen Kompromiss 
kommt dann bei der Härtefallragelung beim Finanzaus
gleichsgesetz. Ich bin dankbar, wenn Sie dem zustimmen 
und Ich werde mich dann im Nationalrat dafür einsetzen: 
dass ma~ auch dort auf diese Linie einschwenkt. Es hat ja 
keinen Sinn, dass man hier Reserven die wir wahrschein
lich in absehbarer Zeit gar nicht brauch~n. einbaut und damit 
das Ganze gefährdet. Aber Ich hoffe dann natürlich auch 
dass sich alle an ~lesen symbolischen Handschlag halten 
und gewillt sind, Sich in allen Kantonen für dieses Projekt 
einzusetzen. 

Angenommen -Adopte 

Art.141 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 141 al. 1 
Proposition de la commfssion 
Adherer a la declsion du Conseil national 

lnderkum Hanshelri (C, UR), für die Kommission: Die ak
tuelle Lage zeigt ja, dass kein Handlungsbedarf besteht das 
Quorum für Kantonsreferenden herabzusetzen. ' 
In diesem Sinne beantragen wir Ihnen, hier dem Natlonalrat 
zu folgen. 

Angenommen - Adopte 
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ZHf.11 Art. 197 
Antrag der Kommission 
Ziff. 1a 
••.• bis sie Ober kantonal genehmigte .... 
Ziff.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II art. 197 
Proposition de la commission 
Ch. 1a 
.... jusqu'a ce qu'lls ont adopte leur propre strategie en fa
veur de la formation scolalre speciale, mais au minimum 
pendant trols ans. 
Ch.3 
Adherer a 1a declsion du Conseil national 

lnderkum Hansheirl (C, UR), fOr die Kommission: Bel Zif
fer 1 a geht es um eine Übergangsbestimmung zum Bereich 
Sonderschulen. Wir hatten in unserem Rat auf eine entspre
chende Übergangsbestimmung verzichtet. Der Nationalrat 
hat nun eine eingebaut. Die Kommission teilt die Auffas
sung, dass es aus a~immungspolitischen GrOnden nicht 
schaden könnte, eine Ubergangsbestimmung zu beschlies
sen. Hingegen möchten wir klar die Ergänzung aufnehmen, 
dass die Sonderschulkonzepte durch die Kantone zu geneh
migen sind, weil ja der Sonderschulbereich von der Kompe
tenzordnung her schon heute in den Bereich der Kantone 
gehört. 
In Ziffer 3 präzisiert der Nationalrat, dass die Behinderten
konzepte auch die Gewährung kantonaler Beiträge an den 
Bau und den Betrieb von Institutionen mit ausserkantonalen 
Platzierungen regeln sollen. Die interkantonale Vereinba
rung deckt dieses Problem zwar ab, doch sind wir auch hier 
der Auffassung, dass es aus abstimmungspolitischen GrOn
den nicht abwegig ist, hier diese Ergänzung aufzunehmen, 
sodass wir Ihnen auch hier beantragen, dem Nationalrat zu 
folgen. 

Angenommen - Adopte 

2. Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausglelch 
2. Lol federale sur la perequatlon ttnanclere et la com
pensatfon des charges 

Art.4Abs.2 
Antrag der Kommission 
•... und höchstens 80 Prozent ••.. 

Art. 4 al. 2 
Proposition de la commission 
.... et au maximum a 80 pour cent .... 

lnderkum Hansheiri (C, UR), fOr die Kommission: Ich 
glaube, die Angleichung auf Gesetzesebene bei Artikel 4 be
zOglich dieser 80 Prozent - das haben wir soeben in der 
Verfassung beschlossen - können wir als erledigt betrach
ten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8Abs.3 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 8al.3 
Proposition de la commission 
Maintenir 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: In Ab
satz 3 geht es darum, ob der Ausdruck «besondere Belas
tung„ beibehalten werden sollte, wie wir das beschlossen 
haben. Wir beantragen hier, an unserem seinerzeitigen Be
schluss festzuhalten, und zwar deshalb, weil es wirklich um 
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die besonderen Belastungen der Kernstädte geht. Alle 
Städte und grösseren Ortschaften haben in diesem Bereich 
Belastungen, aber es geht eben um die besonderen Belas
tungen . 
Deshalb beantragen wir Festhalten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 Abs. 1, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.13 al.1, 5 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), fOr die Kommission: Bel Arti
kel 13 geht es um die Allgemeinverbindlicherklärung. Das, 
was wir auf Verfassungsstufe beschlossen haben, nämlich 
dass die Allgemeinverbindlicherklärung mit dem fakultativen 
Referendum verbunden Ist, wird jetzt hier im Gesetz festge
schrieben. Demzufolge beantrage ich Ihnen hiermit, sich 
ebenfalls dem Nationalrat anzuschliessen. 
Eine Differenz besteht bei Artikel 13 Absatz 5: Der National
rat wollte bewirken, dass die Hurde fOr die Aufhebung einer 
Allgemeinverbindlicherklärung nicht gleich hoch sein muss 
wie f0r die Erklärung. Es muss aber im Beschluss Ober die 
Allgemeinverbindlicherklärung vorgesehen sein, dass diese 
lediglich mit einem einfachen, d. h. nicht dem fakultativen 
Referendum unterstehenden Bundesbeschluss aufgehoben 
werden kann. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 14 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), fOr die Kommission: Bei Arti
kel 14 Absatz 1 hat der Nationalrat eine Präzisierung vorge
nommen, indem er die Formulierung «oder an einem defi
nitiv ausgehandelten Vertragsentwurf» beschlossen hat. Wir 
beantragen Ihnen, sich dem Nationalrat anzuschllessen. De
finitiv ausgehandelt ist der Vertrag, wenn er unterzeichnet 
worden ist, und dies wiederum geschieht nach der Paraphie
rung und vor Einleitung des Ratifikationsverfahrens. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Festhalten, aber: 
.... während acht Jahren •••. 

Antrag Schwelger 
..•• um je 5 Prozent pro Jahr. Der Anfangsbeitrag jedes Kan
tons wird aufgrund der Zahl seiner Einwohnerinnen und Ein
wohner festgelegt. 

Art.18 al.3 
Proposition de la commission 
Maintenir, mais: 
.... Ce montant est fixe pour huit ans .••• 

Proposition Schweiger 
•... de 5 pour cent par an. II est defini pour chaque canton en 
fonction du nombre de ses habitants. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), tor die Kommission: Bei Arti
kel 18 Absatz 3 kommen wir zum zweiten politisch wichtigen 
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Bereich, nämlich zum Mechanismus zur Beendigung des 
Härteausgleichs. Wir hatten ja beschlossen, dass der Härte
ausgleich zunächst über vier Jahre fest sei und sich dann je
weils um 5 Prozent pro Jahr verringere. Der Nationalrat hat 
sich hier bei Absatz 3 dem Bundesrat angeschlossen, der le
diglich einen unbestimmten Beendigungsmechanismus vor
sah. Wir haben auch hier versucht, einen Kompromiss zu 
finden: Beim Antrag Cornu haben wir beschlossen, die feste 
Dauer von vier Jahren auf acht Jahre zu erhöhen und dann 
um je 5 Prozent pro Jahr zurückzufahren. Ich darf Sie auch 
hier auf die Antwort der Konferenz der Kantonsregierungen 
hinweisen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Ich stelle meinen Antrag in meiner 
Eigenschaft als Präsident der Redaktlonskommission. Wir 
haben festgestellt, dass im Zuge des Verfahrens eine Be
stimmung weggefallen ist, die der Bundesrat noch vorsah, 
nämlich dass sich der Beitrag nach Massgabe der Einwoh
nerzahl zu bemessen hat. Weil dies ein offensichtliches Ver
sehen ist, hat die Redaktionskommisslon beschlossen, dies 
noch in die definitive Fassung einzubringen. Da aber gege

. benenfalls doch eine gewisse materielle Komponente beste-
hen könnte und das Differenzbereinigungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist, habe ich diesen Antrag der guten 
Ordnung halber eingebracht. 
Sie entscheiden aber gar nichts Revolutionäres, wenn Sie 
dem Antrag zustimmen, denn es war die Meinung alter, dass 
es so sein muss. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich kann 
aufgrund meiner Abklärungen hier erklären, dass es tatsäch
lich so ist, wie Herr Schweiger gesagt hat, sodass auch die 
Mitglieder der Kommission seinem Antrag problemlos zu
stimmen können. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Es gibt anscheinend ein «recht
liches Bermudadreieck», in dem plötzlich Dinge verschwin
den, ohne dass das Jemand realisiert. Es ist richtig, dass das 
wieder aufgenommen werden muss. 
Eine Bemerkung zum anderen Punkt: Dieser Härteausgleich 
war auch eine der Knacknüsse. Ich glaube, diese Lösung, 
dass acht Jahre nichts passiert und nachher während zwan
zig Jahren ein schrittweiser Abbau vorgenommen wird, ist 
tauglich. Sie trägt den Argumenten derjenigen Rechnung, 
die sagen, das könne keine Dauereinrichtung sein, gibt aber 
doch den ressourcenschwächeren Kantonen eine lange Si
cherheit. Es dauert dann 28 Jahre, bis das abgebaut ist. Ich 
werde dann mit Interesse verfolgen, wenn die letzte Rate 
ausbezahlt wird. So gesehen sollten alle mit dieser Lösung 
leben können. Ich bin froh, dass Ihre Kommission diesen 
Kompromiss gefunden hat. 

Prl.sldent (Plattner Gian-Reto, Präsident): Man muss Ihnen 
offenbar heute schon einen glücklichen 90. Geburtstag wün
schen, Herr Bundesrat. (Heiterkeit) 

Angenommen gemäss Antrag Schweiger 
Adopte selon /a proposltlon Schweiger 

Art. 20a Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 20a al. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Der Stän
derat hatte vorgesehen, dass sich die Geltungsdauer des 
geltenden Bundesbeschlusses bis zum Inkrafttreten des 
nachfolgenden Bundesbeschlusses verlängert, höchstens 
jedoch um ein Jahr. Nun wurden in der nationalrätlichen 
Kommission die zeitlichen Verhältnisse offensichtlich etwas 
genauer untersucht. Man hat dann herausgefunden, dass im 
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Falle eines Referendums, das vom Volk angenommen 
würde, innerhalb eines Jahres wohl kein neuer Bundesbe
schluss ausgearbeitet werden könnte. Aus diesem Grund, 
es handelt sich um einen ausschliesslich technischen 
Grund, spricht sich auch der Bundesrat fOr die natlonalrätll
che Variante aus. Demzufolge hat sich auch die Kommission 
so entschieden, sodass wir Ihnen beantragen, auch hier 
dem Nationalrat zu folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 22 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Spoerry, Forster, Schweiger) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22 al. 2 
Proposition de la majorlte 
Maintenlr 

Proposition de 1a minorlte 
(Spoerry, Forster, Schweiger) 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Hier han
delt es sich um den dritten politisch heiklen Bereich. Das war 
nicht unbedingt so vorauszusehen. Es geht hier um das In
krafttreten. Das Inkrafttreten ist selbstverständlich, wie das 
normal und üblich ist, vom Bundesrat zu bestimmen. Der 
Nationalrat hat dann die Ergänzung vorgenommen, dass der 
Bundesrat den Stand der interkantonalen Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich zu berücksichtigen habe. 
Nun ist es ja tatsächlich so, dass der neue Finanzausgleich, 
der NFA, ein Paket ist und dass das Ganze koordiniert erfol
gen muss. Die Mehrheit der Kommission vertritt die Auffas
sung, dass dieser Zusatz rechtlich nicht notwendig sei, 
zumal Herr Bundesrat Vllliger vor einem Jahr auch In diesem 
Saal ganz klar erklärt hat, dass auf den Stand der interkan
tonalen ZUsammenarbeit Rücksicht genommen werde. Die 
Mehrheit der Kommission ist der Auffassung, dass dies dem 
Ermessen des Bundesrates anheim gestellt ist, ohne dass 
diese Ergänzung noch gemacht werden muss, zumal diese 
Ergänzung natürlich nicht Justizlabel wäre, wenn sie aufge
nommen würde, nicht Irgendeinen Anspruch begründen 
könnte, sondern höchstens - aber natürlich immerhin - eine 
politische Erklärung wäre. 
Nur haben wir ebenfalls von den Antworten der Kantone 
Kenntnis genommen. In diesem Bereich ist es ja so, dass 
sich vierzehn Kantone dafür ausgesprochen haben, dass 
beide Antworten möglich wären. Es sind vier Kantone, die 
keine Verknüpfung, also die ursprüngliche Fassung des 
Ständerates wollen. Es gibt sechs Kantone, die eine Ver
knüpfung wollen. Zwei Kantone haben sich nicht geäussert. 
Ich beantrage Ihnen namens der Mehrheit, bei unserer Fas
sung zu bleiben. Aber ich empfahle Ihnen ebenfalls, sich die 
Ausführungen von Frau Spoerry anzuhören. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Die Minderheit bittet Sie, sich bei 
diesem Artikel 22 dem Nationalrat anzuschliessen und den 
vom Nationalrat beschlossenen Zusatz aufzunehmen. 
Ich möchte dafür zunächst einen formellen Aspekt ins Feld 
führen. Wir haben ja bereits In der ersten Lesung diesen Zu
satz diskutiert, und er wurde bei uns mit lediglich vier Stim
men Unterschied abgelehnt. Die nationalrätliche Spezial
kommission hat den Antrag wieder aufgenommen, dem Ple
num unterbreitet, und dort wurde er ohne jegliche Opposi
tion gutgeheissen. Wir befinden uns in einem Differenzberei
nigungsverfahren, wo wir vielleicht das Kräfteverhältnis et
was berücksichtigen sollten. 
Kommt dazu, dass sich dar Bundesrat und auch die Kantone 
nie gegen die Aufnahme dieses Zusatzes gewehrt haben. 
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Wie der Kommissionspräsident eben ausgeführt hat, haben 
sich auch in der erneuten Vernehmlassung zu dieser Frage 
lediglich vier Kantone gegen die Aufnahme dieses Zusatzes 
ausgesprochen. Die anderen können damit leben, für sechs 
ist er sogar wichtig. 
Dieser Zusatz wurde ursprünglich vom Städteverband vor
geschlagen, und der Städteverband hat uns auch jetzt wie
der einen Brief geschrieben und uns gebeten, uns dem 
Nationalrat anzuschliessen, weil dies aus seiner Sicht für die 
politische Tragbarkeit der Vorlage wichtig sei. So weit zum 
Formalen. 
Aber was spricht denn inhaltlich für diesen Minderheitsan
trag? Wenn das Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt 
wird, dann haben wir eine gesetzliche Grundlage für den 
Ressourcenausgleich, wir haben eine gesetzliche Grund
lage für den geographisch-topographischen und den so
ziodemographischen Lastenausgleich durch den Bund, und 
wir haben eine gesetzliche Grundlage für den Härteaus
gleich. Diese Gefässe sind bundesrechtlich geregelt, und 
ihre Handhabung liegt in der Kompetenz des Parlamentes. 
Beim interkantonalen Lastenausgleich ist das anders, und 
hier liegt wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Die Aus
gestaltung des vierten Teils des neuen Finanzausgleichs 
wird nicht vom Parlament gemacht, sondern konsequenter
weise von den Kantonen. Der Lastenausgleich ist also quasi 
als Absichtserklärung im Finanzausgleichsgesetz verankert; 
umgesetzt wird er durch die Kantone. Der Bund kann zwar 
über eine Allgemeinverbindlicherklärung oder über eine Be
teiligungspflicht einen gewissen Einfluss darauf nehmen. 
Aber sowohl eine Allgemeinverbindlichkeit als auch eine Be
teiligungspflicht können nur ausgesprochen werden, wenn 
vorher überhaupt etwas vorliegt. Also mit anderen Worten: 
Beim interkantonalen Lastenausgleich stehen immer die 
Kantone am Anfang. Es ist deshalb wichtig, dass in Anbe
tracht dieser beachtlichen Unterschiede zwischen den vier 
Pfeilern eine gewisse Gleichwertigkeit unter ihnen erreicht 
wird. 
Mit dem beantragten Zusatz kann dies geschehen. Deswe
gen ist dieser Zusatz für die Städtekantone und unter ihnen 
vor allem für die Geberkantone von grosser Bedeutung. Ich 
möchte Sie auf das Schreiben verweisen, das uns die Kan
tone Basel, Bern, Genf und Zürich zugestellt haben, worin 
sie uns bitten, dem Nationalrat zu folgen, weil das für ihre 
Abstimmungskampagne wichtig sei: Dieser Zusatz gibt näm
lich diesen Kantonsregierungen die Grundlage, ihren Stimm
bürgerinnen und Stimmbürgern die Gleichwertigkeit der 
Säulen zu kommunizieren. Sie müssen dann nicht nur ver
künden, dass beachtliche Mehrbelastungen anfallen wer
den, sondern können auch sagen, dass mit dem Finanz
ausgleichsgesetz das Grundgerüst des interkantonalen La
stenausgleichs gesetzlich so festgehalten ist, dass sein 
Funktionieren gewährleistet sein sollte. 
Warum wurde trotz all dieser - von mir aus gesehen guten -
Gründe in der ständerätlichen Kommission die nationalrätll
che Fassung abgelehnt? Erstens wurde angeführt, man 
wisse nicht, was damit gemeint sei. Diese Argumentation 
hat mich insofern ein bisschen erstaunt, als wir diese Dis
kussion in unserem Rat - der Kommissionspräsident hat es 
vorhin auch ausgeführt- bereits vor einem Jahr, am 2. Okto
ber 2002, geführt haben. Damals hat der Kommissionspräsi
dent ausgeführt: «Klar ist aber, dass einige wichtige Ele
mente der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenaus
gleich zum Zeitpunkt des lnkrafttretens vorhanden sein müs
sen, so insbesondere die interkantonale Rahmenvereinba
rung und einige Vereinbarungen In politisch wichtigen Berei
chen; hier denke ich insbesondere an den Sozialbereich.» 
(AB 2002 S 895) 
Was mich betrifft, habe Ich in der Folge hier im Plenum zu
handen der Materialien bestätigt, dass dieser Zusatz nicht 
bedeutet, dass bei der Inkraftsetzung des FAG alle potenzi
ell denkbaren interkantonalen Verträge aus den in dar Ver
fassung genannten Bereichen rechtskräftig sein müssen, 
sondern dass es darum geht, dass die interkantonale Rah
menvereinbarung steht und ratifiziert ist, ebenso die inter
kantonale Vereinbarung über die sozialen Einrichtungen. Bei 
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Letzterer wissen wir ja, dass hier die Behinderten und ihre 
Institutionen sehr sensibel reagieren und dem NFA skep
tisch gegenüberstehen. Vielleicht könnte dieser Zusatz auch 
hier gewisse Ängste abbauen. 
Herr Bundesrat Villlger hat vor einem Jahr festgestellt, der 
Vorschlag von Frau Spoerry sei gar nicht so dumm. Diese 
Feststellung war eigentlich folgerichtig, nachdem die Verwal
tung der Kommission bereits in der ersten Lesung mit einem 
entsprechenden Bericht empfohlen hatte, diesem Antrag zu 
folgen. Bundesrat Villiger hat hier in diesem Saal vor einem 
Jahr bestätigt, dass die interkantonale Rahmenvereinbarung 
und die Vereinbarung über die sozialen Einrichtungen unter 
Dach sein müssten, ansonsten eine Inkraftsetzung des Fi
nanzausgleichsgesetzes aus methodischen und politischen 
Überlegungen nicht zu verantworten wäre. 
Kollege Stähelin, der Jetzt gerade leider nicht hier ist, hat vor 
einem Jahr befürchtet, dass mit der vorgeschlagenen For
mulierung ein Kanton, z. B. der Kanton Zürich, zu einer der 
beiden oben genannten Vereinbarungen Nein sagen und da
mit die Inkraftsetzung des FAG blockieren könnte. Auch 
diese Befürchtung wurde in unserer Kommission wieder ge
äussert oder angedeutet. Herr Bundesrat Villiger hat aber 
damals darauf aufmerksam gemacht, dass die vorgeschla
gene Formulierung dafür keine Grundlage bietet. Der Bun
desrat muss gemäss dem vorgeschlagenen ZUsatz den 
Stand des interkantonalen Lastenausgleichs berücksichti
gen. Sollte er dabei zum Schluss kommen, dass sich ein 
Kanton aus unlauteren Motiven quer legt, dann kann er 
trotzdem handeln. 
Ich hoffe, dass die Zusammenfassung der Diskussion aus 
der ersten Lesung vor einem Jahr klar ergibt, worum es bei 
diesem Minderheitsantrag geht. Der Minderheitsantrag will 
im Interesse einer breiteren Zustimmung zu dieser wichtigen 
Vorlage ein klares Signal geben, dass der interkantonale Las
tenausgleich als vierter Pfeiler des neuen Finanzausgleichs 
mehr als eine Absichtserklärung ist, die allenfalls toter Buch
stabe bleiben könnte. Dieser Zusatz ist aber nicht geeignet, 
als Blockierungsmögllchkelt missbraucht zu werden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Nationalrat und der Kom
missionsminderheit zuzustimmen. Damit kann auch die gros
se Mehrheit der Kantone leben, wie die Vernehmlassung 
nochmals ganz deutlich gemacht hat. Für einige Kantone ist 
dieser Zusatz ganz wichtig, weil er es ihnen erleichtert, ihren 
Bürgerinnen und Bürgern die Vorlage schmackhaft zu ma
chen. Für das Gelingen der Vorlage ist deshalb dieser Zusatz 
nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite ist es nicht ab
sehbar, dass jemand wegen dieses Zusatzes auf die Barrika
den geht, um die Vorlage zu bekämpfen. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie um Zustimmung zum Min
derheitsantrag und danke Ihnen für das Verständnis. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Ich glaube, die Frage wird über
bewertet. Es Ist ja an sich eine Selbstverständlichkeit, dass 
der Bundesrat die Vorlage in Kraft setzt, wenn die Vollzugs
tauglichkeit gegeben ist. Es ist ebenso selbstverständlich, 
dass ein Kanton, der Leistungen bezieht, diese bezahlt und 
dementsprechend auch ein gewisses Mitbestimmungsrecht 
bekommt. Beides sind Selbstverständllchkelten. Ich frage 
mich einfach mehr und mehr und habe mich im laufe dieser 
Diskussion um diese Bestimmung gefragt, was denn sonst 
dahinter sein könnte. Irgendetwas mehr scheint dahinter zu 
sein. Wenn es wirklich nur um die referendumspolltische Be
ruhigung geht, dann habe Ich kein Problem mit dieser Be
stimmung. 
Aber ich frage mich, ob wir nicht im Grunde genommen an 
einem Ort etwas erhalten, das wir am anderen Ort verlieren. 
Ich muss Ihnen einfach sagen: Es gibt neben den Geberkan
tonen und den Empfängerkantonen noch das Problem der 
dritten Gruppe, der Lastenausgleichskantone. Wenn man ih
nen schon erklären muss, dass über diese Bestimmung 
überhaupt diskutiert wurde, dann kommen sie darauf, das 
Gesetz etwas näher anzuschauen. Im Gesetz hat man eben 
an anderen Orten gesagt, dass der Lastenausgleich eben 
gerade «nicht berücksichtigt» werde: In Artikel 22 Absatz 2 
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sagen wir nun, er werde «berücksichtigt». In Artikel 1 B sa
gen wir zweimal, er werde «nicht berücksichtigt». Das wird 
einen gewissen Erklärungsbedarf bringen. 
Schliesslich: Das Problem der Blockierung besteht durch
aus. Es wäre wohl das Ungeschickteste, dass die Inkraftset
zung der Vorlage verzögert würde. Das Ist letztlich für die 
Mehrheit entscheidend gewesen. 

Schwelger Rolf (R, ZG): Bezogen auf den politischen 
Aspekt glaube Ich, dass eben für Zürich genau diese Sache 
wichtig Ist. Als Zuger Ist mir die Angelegenheit relativ wurst. 
Obwohl: Wir werden wahrscheinlich nach Zürich bezahlen 
müssen. 
Ich habe auch noch eine andere Befürchtung: In Zürich sind 
zurzeit Tendenzen bemerkbar, die sich wieder weniger wohl
wollend über den NFA äussern. Es wäre nun wirklich das 
Unklugste, was wir tun könnten, wenn wir auf diesen Zusatz 
verzichten würden. Wir würden genau diesen Leuten ein Ar
gument liefern, das ihnen einen Rückzug aus dieser ganzen 
Ubung ermöglichen würde. Jetzt sind relativ viele Leute po
litpsychologlsch eingebunden, die nur darauf warten, eine 
Ausrede zu haben. Und wenn wir - gerade wir - diese 
Ausrede geben, fehlt uns ein wenig die staatspolltische 
Klugheit. 

Spoerry Vrenl (R, ZH): Ich möchte mich noch zum Hinweis 
von Thomas Pfisterer äussern, dass der Lastenausgleich 
auf der einen Seite nicht berücksichtigt werde und hier solle 
er berücksichtigt werden. Ich hoffe, dass Herr Bundesrat Vil
liger hier noch ergänzt oder korrigiert, wenn Ich nicht richtig 
liegen sollte. 
Aus meiner Sicht geht es hier um zwei vollkommen ver
schiedene Sachen: Dort, wo der Lastenausgleich nicht be
rücksichtigt wird, geht es um die finanzielle Potenz eines 
Kantons. Weil der Lastenausgleich nicht ein Ausgleich Ist, 
sondern der Einkauf einer Leistung, kann er bei der Bemes
sung der Ressourcenpotenz eines Kantons nicht berück
sichtigt werden. 
Bel meinem Antrag geht es um etwas anderes. Hier geht es 
darum, dass quasi die «Verfassung» des Lastenausgleichs 
steht, dass die Interkantonale Rahmenvereinbarung der 
Kantone ratifiziert ist und damit eine gesetzliche Grundlage 
besteht, auf die aufgebaut werden kann. Deswegen sind 
diese beiden Berücksichtigungen unterschiedlicher Art. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich möchte zuerst wiederholen, 
was Ich schon einmal gesagt habe: Der Bundesrat muss an 
sich ohnehin den Stand dieser Zusammenarbeit anschauen, 
weil er ein wesentlicher Pfeiler des Ganzen ist. In diesem 
Sinne hat Herr Pfisterer Recht, wenn er sagt: Der Bundesrat 
muss die Vollzugstauglichkeit - er hat es so apostrophiert -
einmal feststellen. 
Jetzt möchte ich Ihnen aber - obwohl der Satz ja nicht vom 
Bundesrat kommt - eigentlich trotzdem empfehlen, dem 
Minderheitsantrag Spoerry zuzustimmen. Zum Ersten legt 
dieser Satz ja keine Latte fest, die dem Bundesrat zwingend 
sagt: Wo ist dieses Moment, ab dem du Ja oder Nein zur In
kraftsetzung sagen kannst? Es steht lediglich, dass er das 
zu berücksichtigen habe. Das heisst, dass er in den Erwä
gungen über den Zeitpunkt, wann er das in Kraft setzen will, 
auch Rücksicht auf diesen Stand nehmen muss. Es ist aber 
nur ein Element unter anderen. Aus dieser Sicht Ist es eine 
relativ flexlble Formulierung. 
Es ist wichtig, dass der Bundesrat einen Ermessensspiel
raum hat, um genau das zu vermeiden, was Herr Pfisterer 
angedeutet hat. Es steckt eigentlich mehr dahinter, als man 
auf den ersten Blick sieht. Weil ich ja noch für eine Weile 
dem Bundesrat angehöre und im Namen des Bundesrates 
noch eine Weile reden darf, kann ich sagen: Für den Bun
desrat steckt nicht mehr dahinter als die referendumspoliti
sche Beruhigung, sondern es wird lediglich verdeutlicht, 
dass der Bundesrat den Stand der Zusammenarbeit berück
sichtigen muss; er muss nicht die ZUsammenarbeit generell 
berücksichtigen. Was heisst das? Er muss schauen - Ich 
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glaube, das ist der wesentliche Punkt -, dass die wesentli
chen Verträge auf gutem Wege oder in Kraft gesetzt sind. 
Das heisst nicht, ob dann der Kanton Aargau ans Schau
spielhaus etwas zahlt oder nicht, sondern das helsst, dass 
z. B. die Heimvereinbarung steht, dass die Interkantonale 
Rahmenvereinbarung steht- alles Dinge, die eigentlich eine 
Basis des Ganzen sind. 
Im Übrigen muss das irgendwo einen befriedigenden Stand 
haben. Ich meine, hin und wieder ist es in der Politik so, 
dass das Selbstverständliche auch gesagt werden darf und 
soll. Ich spüre nun auch, vor allem bei den Städten, eine ge
wisse Ernüchterung bei diesem ganzen Projekt. Ich verstehe 
nicht allen Widerstand der Städte, ich habe dem Präsiden
ten des Städteverbandes gesagt, es sei keine logische Ar
gumentation zu sagen: «Wenn wir das und das nicht 
bekommen, sind wir halt dagegen». Wenn der NFA dann 
scheitert, kriegen sie gar nichts, überhaupt nichts, dann wird 
kein Mensch mehr an solche Ressourcenausglelche oder so 
etwas denken. Dann haben die Städte gar nichts. Deshalb 
haben die Städte eigentlich ein Interesse daran, dass das 
kommt. Aber wenn man ihnen hier eine goldene Brücke 
bauen kenn und das eigentlich etwas ist, was der Bundesrat 
ohnehin tun sollte, meine ich, könnte man das tun. Wir 
möchten Ja die Städte selbstverständlich auch mit im Boot 
haben. 
So gesehen sind die Ängste nicht gerechtfertigt, dass sich 
dahinter etwas verstecke, wovon man nur noch nichts sage, 
bis es dann wirklich beschlossen ist. Wir meinen, dass bei 
der Inkraftsetzung die wesentlichen Vereinbarungen stehen 
sollten. 
Ich möchte Ihnen eigentlich beliebt machen, diese Differenz 
auszuräumen und sich dem Nationalrat anzuschliessen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 17 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen 
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Neugestaltung 
des Finanzausgleichs 
Reforme 
de la perequation financiere 

Differenzen - Divergences 
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Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil federal 14.11.01 {FF 2002 2155) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Stll.nderaVConsell des Etats 02.10.02 (Fortsetzung-·Sulte) 
StlinderaVConsell des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 05.06.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
Natlonalrat!Consell national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxleme ConselQ 
Nationalral/Conseil national 12.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 13.06.03 (Fortsetzung-Suite) 
Natlonalrat!Consell national 13.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
NationalraVConsell national 19.06.03 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - SuJte) 
Nationalrat!Conssll national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
StllnderaVConsell des Etats 16.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
NatlonalraVConsell national 29.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Stll.nderat!Consell des Etats 01.10.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Stll.nderal/Consell des Etats 03. 10.03 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Nationalrat!Consell national 03.10.03 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Tex! des Erlasses 1 (BBI 2003 6591) 
Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2003 6035) 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Flnanzaus
glelchs und der Aufgabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arret6 fed6ral concernant la r6forme de la p6requa
tlon flnanclere et de la repartltlon des tiches entre la 
Confed6ratlon et les cantons 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Wir haben 
die - an der Anzahl gemessen - geringen Differenzen in bei
den Vorlagen in der Kommission behandelt. 
Bei Artikel 48a beantragen wir festhalten, und ich gebe 
hierzu folgende Erklärung ab: Um diese Änderung anzuneh
men, bedarf es der Zustimmung der ständerätlichen Kom
mission, weil das ein neuer Antrag ist, der im ersten Durch
gang in keinem der beiden Räte zur Diskussion stand. Die 
Kommission beantragt Ihnen diese Änderung, und die Zu
stimmung der ständerätlichen Kommission zur Vornahme 
dieser Änderung liegt vor. 
Die eigentliche Piece de Resistance finden Sie in Arti
kel 135, wo es um die Ausgestaltung und um die Höhe der 
kantonalen Beiträg!'? an den Härtefonds gehl Ich glaube, 
ohne die anderen Anderungen irgendwie herabmindern zu 
wollen, dass dies in beiden Vorlagen derjenige Punkt ist, der 
uns hier zu beschäftigen hat. Es liegt ein Kompromissvor
schlag vor, der von der Mehrheit der Kantone gutgeheissen 
wird. Darunter sind sowohl Geber- wie Nehmerkantone auf
geführt. Diesen Kompromiss des Ständerates, der höeh
stens 80 Prozent der Leistungen des Bundes vorsieht, 
beantragen wir Ihnen anzunehmen. Ich bitte Sie, dieser Än
derung - sie kommt dann auch in Vorlage 2 wieder vor - ge
mäss Kommissionsmehrheit zuzustimmen und bei der 
Ausgestaltung und der Dauer der Fortführung dieses Härte
fonds den Kommissionsmehrheiten zu folgen. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Nous en 
sommes a l'elimlnation des divergences. M. Weyeneth a 
deja rapporte sur l'article 48a, ou nous n'avons effective
ment pas de dlvergence. 
Nous vous proposons simplement d'accepter le nouveau 
texte tel qu'il figure a l'artlcle 48a alinea 1er lettre g. L.'.admi
nistration nous a explique pourquoi elle propose de tracer le 
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mot «publics» a cette lettre: le but etant de regler l'ensemble 
des problemes de transports en agglomeration, ces trans
ports peuvent lltre publlcs, ou partiellement publics voire 
mAme prives, mais d'interAt public. 
La commission vous propose donc simplement d'accepter le 
nouveau texte qu'elle vous soumet. 

Art. 48a Abs. 1 Bst. g 
Antrag der Kommission 
g. Agglomerationsverkehr; 
(Zustimmung der Kommission des Ständerates gemäss Art. 
16 Abs. 3 GVG) 

Art. 48a al. 1 let. g 
Proposition de la commission 
g. Transports en agglomeration; 
(adheslon de la commission du Conseil des Etats selon art. 
16 al. 3 LREC) 

Angenommen -Adopte 

Art. 86 Abs. 3 Bst. bbls 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 86 al. 3 let. bbls 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 112b Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Gross Jost, Berberat, Bühlmann, Egerszegi, Fässler, Fehr 
Hans-Jürg, Hofmann Urs, Marti Werner, Meyer Therese, 
Strahm) 
Festhalten 

Art. 112b al. 3 
Proposition de 1a majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorlte 
(Gross Jost, Berberat, B0hlmann, Egerszegl, Fässler, Fahr 
Hans-Jürg, Hofmann Urs, Marti Werner, Meyer Therese, 
Strahm) 
Maintenir 

Gross Jost (S, TG): Ich beantrage Ihnen, in Artikel 112b Ab
satz 3 an der nationalrätlichen Fassung festzuhalten, das 
heisst in der Verfassung festzuschreiben, dass bei Verfügun
gen In diesem Bereich, die das materielle Eingliederungsziel 
im Behindertenbereich betreffen, ein Rechtsmittel an das 
Bundesgericht gewährleistet Ist Es ist das Ziel, auf Verfas
sungsebene festzuhalten, dass der Rechtsweg für Behin
derte und Institutionen ans Bundesgericht sichergestellt ist, 
sei es nun durch staatsrechtliche Beschwerde oder durch 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde. 
Warum braucht es diese Rechtsweggarantie? Wenn Sie die 
Praxis bei den interkantonalen Heimvereinbarungen zum 
Vergleich heranziehen und dort die enormen Probleme im 
Rechtsschutz beachten, stellen Sie Folgendes fest: Diese 
Vereinbarungen legen in der Regel zwar Regeln fest, kön
nen aber den Betroffenen und ihren Institutionen keinerlei 
Rechtsschutz gewährleisten, weil sie In der Regel nicht 
Recht setzen, sondern nur Rechte für die Mitgliedkantone 
schaffen. Wenn beispielsweise eine Institution durch ge
wisse Kantone nicht mehr unterstützt wird, wird dieser Insti
tution kein Rechtsmittel zustehen. Beispielsweise auch 
Kindern in einer Behinderteneinrichtung, die durch den Ent
zug der Unterstützung einer solchen Institution diesen An-
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spruch auf Eingliederung verlieren, ist jeder Rechtsweg auf 
kantonaler Ebene verwehrt. Das führt dazu, dass der materi
elle Eingliederungsanspruch von Artikel 112b Absatz 1 und 
auch die entsprechenden Pflichten von Bund und Kantonen 
nicht mehr durchsetzbar, nicht mehr erfüllbar sind. Auch In
stitutionen - wir haben das in den Hearings sehr anschau
lich gehört-, die ein regionales Einzugsgebiet haben wie die 
Epllepsieklinik in Zürich, können durch die Verweigerungen 
von solchen Leistungen, die den Eingliederungsanspruch 
beeinträchtigen, einen wesentlichen Tell Ihrer Unterstützung 
verlieren. Sie können dann vor allem ausserkantonale Be
wohnerinnen und Bewohner - es sind hier häufig Jugendli
che und Kinder betroffen - nicht mehr halten. Für solche 
Kinder und Jugendliche können solche Aufenthalte nicht 
mehr finanziert werden. 
Ohne Rechtsschutz bleibt die materielle Eingliederung toter 
Buchstabe. Der Ständerat meint, die Regelung des Rechts
schutzes sei ein Fremdkörper In der Verfassung, man solle 
das dem Gesetzgeber oder der verfassungsrechtlichen 
Rechtsweggarantie Oberlassen. Aber die materielle lnpfllcht
nahme von Bund und Kantonen als Verbundaufgabe Ist eine 
Novität in der Bundesverfassung und in der bundesstaatli
chen Kompetenzverteilung. Also muss sich der Verfassung
gebar mit der Frage des Rechtsschutzes befassen, und er 
soll das schon auf Verfassungsebene tun. Er muss eine 
Grundsatzentscheidung In diesem Bereich treffen. Die 
Rechtsweggarantie beantwortet diese Frage nicht, weil sie 
nur sagt, es m0sse ein Rechtsschutz da sein, aber nicht 
sagt, auf welcher Stufe er stattfindet und ob die Gewährleis
tung des Rechtsschutzes, des Rechtsweges bis ans Bun
desgericht möglich Ist 
Ich rechne es Bundesrat Villiger hoch an, dass er fOr diesen 
Antrag Sympathien geäussert und ihn auch ausdrücklich un
terst0tzt hat. Er hat gesagt: Wir haben bereits auf Verfas
sungsebene alle möglichen Sicherheiten f0r den neuen 
Finanzausgleich eingebeut. Herr Bundesrat, ich muss Ihnen 
sagen: Ja, Sie haben fast alle Sicherheiten eingebaut. Nur 
die Sicherheiten für die Behinderten und ihre Organisationen 
fehlen In dieser Vorlage völlig. 
Man hat den Behinderten und ihren Organisationen vorge
worfen, sie betrieben eine fundamentalistische Verweige
run gspolitik gegenüber dem neuen Finanzausgleich. Ich 
aber sage Ihnen: Man hat den Behinderten auch keinerlei 
Brücken gebaut. Hier können Sie ein kleines Stück Wieder
gutmachung betreiben, Sie können hier eine Brücke zu den 
Behinderten und ihren Organisationen bauen. Denn - ich 
glaube, da werden Sie sich mir voll anschliessen - materiel
les Recht ist gut, ein materielles Eingliederungsziel auf Ver
fassungsstufe ist gut, aber materielles Recht ohne Rechts
schutz ist wertlos. 
Deshalb bitte ich Sie, bei dieser ganz kleinen Korrektur, die 
aber für die Behinderten und Ihre Organisationen eine ganz 
grosse Bedeutung hat, bei der nationalrätlichen Fassung zu 
bleiben. 

Prisldent (Christen Yves, Präsident): Die SVP-Fraktion un
terstützt den Antrag der Mehrheit. 

Müller Erich (R, ZH): Dass die Eingliederung der Invaliden 
gefördert werden muss, Ist wohl - hoffe ich - bei niemandem 
bestritten. Das Gleiche gilt für die Forderung, dass das Ge
setz die Ziele der Eingliederung und, soweit notwendig, 
Grundsätze und Kriterien festhält. Nun stellt aber die Min
derheit Gross Jost - Ich möchte sagen - die Vertrauens
frage, nämlich: Sind wir überzeugt, dass die Kantone dies 
gewährleisten werden, oder muss in der Bundesverfassung 
die Möglichkeit stipuliert werden, dass ungesetzliches Ver
halten beim Bundesgericht eingeklagt werden kann? Die 
Angst der lnvalidenorganisationen In Ehren, aber wir dürfen 
in dieser Sache doch sicher vom Grundsatz von Treu und 
Glauben ausgehen und den Kantonen die vernünftige An
wendung der Gesetze zubilligen. 
Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen darum, der Mehrheit und 
damit dem Ständerat zu folgen. 
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Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe liberal 
communique qu'II soutlent la proposition de la majorite. Die 
CVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit. 

Antllle Charles-Albert (R, VS), pour la commisslon: Une mi
norite de la commission craint qu'en biffant la deuxleme 
phrase a. l'article 112b alinea 3, on ne permette pas aux le
ses d'acceder au Tribunal federal. 
Pour la majorlte de la commlssion, il est inopportun d'intro
duire dans la constiMion une disposition regissant l'acces 
au Tribunal federal. D'un point de vue juridique, cela ne cor
respond a. aucune necessite. Cela peut Atre realise au ni
veau de la loi et il semble qu'il ne faudrait pas creer une 
exception dans ce cas precis. Les regles relatives au depöt 
d'un recours au Tribunal federal doivent Atre examinees 
dans leur contexte global. Le projet de loi sur le Tribunal fe
deral actuellement debattu est le cadre adequat pour discu
ter de l'acces au Tribunal federal. 
Je voudrals par contre quand mäme encore souligner un 
autre element. II est vrai qu'il faudra ätre attentif, car en vue 
de la votation populaire, les milieux des associations d'inva
lides pourraient faire naitre des incertitudes a. ce sujet et 
chercher a. exploiter de fa9on emotionnelle ces lncertitudes 
qui, pour la majorite de la commission, n'existent pas. Mais 
nous savons tous comment une campagne precedant un 
scrutin peut ätre menee. 
C'est par 14 voix contre 11 et avec 1 abstention que la corn
mlssion vous propose de vous rallier a la decision du Con
seil des Etats. Je vous propose donc de suivre la majorite et 
d'eliminer ainsi une divergence. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich habe in der ersten Lesung 
einige Sympathie für den Antrag der Minderheit Gross Jost 
bekundet, weil ich etwas Verständnis dafür habe, dass die 
Behindertenorganisationen die Sicherheit haben wollen, 
dass man tatsächlich Verletzungen der Bestimmungen in 
letzter Instanz bis vor das Bundesgericht ziehen kann. Ab· 
stimmungstaktisch wäre dies sicherlich etwas sehr Positi
ves. Ich weiss nicht, ob es sogar genügen würde, um Herrn 
Gross am Schluss für die ganze Vorlage zu begeistern. 
Ich muss aber sagen, dass es auch ernsthafte Argumente 
dagegen gibt, vor allem vonseiten des Bundesamtes für 
Justiz. Dazu möchte ich kurz etwas sagen. Aus Sicht des 
Verfahrensrechtes sind die Bedenken gross, und zwar des
halb, weil Artikel 191 der Bundesverfassung im Wortlaut ge
mäss Justizreform den Rechtsweg ans Bundesgericht 
regelt. Die Verankerung besonderer Vorschriften unter dem 
dritten Trtel der Bundesverfassung sollte aus grundsätzlicher 
Sicht vermieden werden. Der zweite Satz von Artikel 112b 
Absatz 3 entspricht keiner juristischen Notwendigkeit, weil 
der Inhalt dieses Artikels auch ohne Verfassungsauftrag voll
umfänglich auf Gesetzesebene verwirklicht werden kann. 
Der einzige Unterschied ist der: Wenn es nicht in der Verfas
sung steht, kann man natürlich sagen, das sei eine Katze im 
Sack, man wisse nicht, ob der Gesetzgeber das dann auch 
tatsächlich tue. Sollten Sie auf Ihren Entscheid zurückkom
men und heute den Minderheitsantrag Gross Jost ablehnen, 
dann sichere ich Ihnen hier zu - das ist der juristisch sau
bere Weg -, dass wir im Hinbllck auf die Ausführungsge
setzgebung entsprechende Anträge stellen werden. 
Herr Gross hat zu Recht gesagt, wenn kein Rechtsschutz 
bestehe, sei natürlich eine Norm weniger wert. Ich teile 
diese Meinung, und deshalb möchten wir, soweit man das 
vorher überhaupt tun kann, sicherstellen, dass das im Ge
setz dann auch so vorkommt. Wenn Sie es ganz sicher ha
ben wollen, muss es in die Verfassung. Das wäre - wie 
gesagt - ein Schönheitsfehler, aber es ist nicht völlig ausge
schlossen. Sollte es aber nicht so sein, würden wir das in die 
Gesetzgebung hineingeben. Wie Sie wissen, wollen wir mit 
der Gesetzgebung so rasch vorwärts machen, dass wäh
rend der Volksabstimmung über die Verfassung möglichst 
die Gesetzentwürfe schon vorliegen, damit man das dann 
auch kontrollieren kann. Das ist der Grund dafür, dass man 
eigentlich auch dann, wenn man eine gewisse Sicherheit ha-
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ben will, dass es wirklich so kommt, durchaus der Mehrheit 
zustimmen kann. Aber ich verhehle nicht, dass ich natürlich 
auch mit dem Antrag der Minderheit gut leben könnte. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Art.135 Aba. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Meyer Therese, Berberat, Bühlmann, Fässler, Favre, Fehr 
Hans.Jürg, Gross Jost, Hofmann Urs, Marti Werner, Ruey, 
Strahm, Studer Heiner) 
Festhalten 

Art. 135 al. 3 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Meyer Therese, Berberat, Bühlmann, Fässler, Favre, Fahr 
Hans-Jürg, Gross Jost, Hofmann Urs, Marti Werner, Ruey, 
Strahm, Studer Heiner) 
Maintenir 

Meyer Therese (C, FR): Cette reforme de la perequation fi
nanciere et de la repartltion des täches entre la Confedera
tion et les cantons, vous le savez, doit renforcer et moder
niser les structures federales de la Suisse. Ce projet vise a 
renforcer la Confederation et las cantons dans leur röle res
pectif; il s'agit donc de desenchevätrer las täches, mais 
aussi de mettre a disposition des moyens financiers pour 
pouvoir accomplir ces täches. Si cette condition n'est pas 
remplie, les inegalites seront plus grandes entre les cantons 
et le but de l'exercice sera completement manque. 
Le Conseil federal, dans un immense travail de plusleurs an
nees avec les cantons, a mis en place un chäteau de cartes 
qui a ete accepte avec quelques rares abstentions. II faut 
dlre que les cantons, surtout ceux qul ont un fort potential de 
ressources, ne souhaitent absolument pas une harmonisa
tion fiscale generale, et nous les comprenons. 
La Confederatlon particlpera desormais au financement de 
cette perequation, pour assurer a tous les cantons des 
moyens financiers suffisants. Actuellement, l'indice de capa
cite financiere s'etend de 173 a 30, avec une moyenne de 
100. Le but seralt d'arrlver a au molns 80 pour tous les can
tons. 
L!article 135 alinea 3 du projet 1 - qui concerne la modifica
tion de la constitutlon - regle le financement de la perequa
tion des ressources par la Confederation et les cantons. Le 
Conseil federal ne proposait pas de plafonner la participa
tion des cantons par rapport a celle de la Confederation. 
Ceux-ci etaient inquiets et notre Conseil a fixe un plafond a 
100 pour cent pour repondre a leur souci et laisser une pe
tite marge de manoeuvre au cas ou la Confederation devrait 
diminuer sa participation en ralson du freln a l'endettement. 
Le Conseil des Etats a quant a. lui decide de fixer le plafond 
a 80 pour cent, alors que la participation est actuellement a. 
67 pour cent. Vous voyez que la marge de manoeuvre est 
tres petite. 
Je vous demande donc instamment de maintenlr notre deci
sion. II s'agit d'un maximum. Le but n'est pas d'augmenter la 
participation des cantons aises, mais de pouvoir la maintenir 
si la Confederatlon devait se retirer un peu a cause du frein 
a l'endettement. Cette mesure touche 19 cantons. II faut 
pouvoir compter sur un tout petit peu de «Spielraum». Cet 
article et celui relatif a la compensation des cas de rigueur, 
que nous verrons ensuite dans le projet de loi (projet 2, 
art. 18) sont au coeur de la reussite de ce projet de reforme 
de la perequation. II ne faut pas lächer maintenant sous 
peine de voir tout l'edifice s'ecrouler. 
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Je vous demande donc de soutenir la proposltion de mino
rlte pour garantlr la solidarlte. Cette meme argumentation 
vaut aussi pour l'article 4 du projet 2. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Wir haben bereits bei der ersten 
Beratung festgestellt, dass diese Neugestaltung von Aufga
ben und Finanzströmen zwischen den Kantonen und dem 
Bund eine ziemlich heikle Aufgabe darstellt. Insbesondere 
die Geberkantone sind nicht hoch erfreut, dass sie mit dieser 
Vorlage teilweise sehr stark zur Kasse gebeten werden und 
ihren Einwohnerinnen und Einwohnern teilweise recht mas
sive Steuererhöhungen vorschlagen müssen. Wenn Sie -
und da spreche ich jelzt vor allem die bürgerlichen Kräfte in 
diesem Saal an - die Vorlage nicht übermässig gefährden 
wollen, müssen Sie für die Geberkantone im Ressourcen
ausgleich bereits in der Verfassung eine obere Grenze set
zen. Der Ständerat hat diesen Satz zuerst auf 75 Prozent 
der Leistungen des Bundes festgelegt. Im Differenzbereini
gungsverfahren hat er dann als Entgegenkommen diesen 
Satz auf 80 Prozent erhöht. In seinen vertieften Berechnun
gen Ist der Bundesrat zum Schluss gekommen, dass für die 
Finanzierung des Ressourcenausgleiches etwa 69 Prozent 
der Kantonsleistungen nötig sind. 
Bei den erstmaligen Beratungen hier im Nationalrat hatten 
wir Sie gebeten, der Lösung Ständerat zu folgen. Nun bitten 
wir Sie, den Vermittlungsvorschlag des Ständerates zu un
terstOtzen. Die Geberkantone brauchen eine gewisse Si
cherheit, dass sie nicht zu Milchkühen der Nation werden. 
Die SVP-Fraktion stimmt dieser Lösung zu, wenn auch nicht 
hocherfreut. Sie hätte es lieber gehabt, wenn wir bei der ur
sprünglichen Lösung des Ständerates verharrt hätten. 
Was hingegen den Minderheitsantrag Meyer Therese be
trifft: Wenn Sie diese 100 Prozent in der Verfassung fest
schreiben, bin ich überzeugt, dass gewisse Geberkantone 
nicht mehr hinter dieser Vorlage stehen werden. 
Daher bitte Ich Sie, hier dem Ständerat und der Mehrheit der 
Kommission zu folgen. Das wird auch die SVP-Fraktion tun. 

MOller Erich (R, ZH): Artikel 135 ist tatsächlich die Piece de 
Resistance. Er ist der Prüfstein der Solidarität zwischen den 
Kantonen. Die flnanzschwachen Kantone sollen abgesichert 
werden, das Gleiche wollen aber auch die finanzstarken 
Kantone. Mit der Minimalgrenze von zwei Dritteln wird den 
finanzschwachen Kantonen eine hohe, unumstössliche Fi
nanzquelle garantiert Das Ist doch wohl fOr sie das Wich
tigste. Die Nehmerkantone müssen aber verstehen, dass 
auch die Geberkantone eine vernünftige, für diese Kantone 
tragbare Begrenzung ihrer Maximalleistung brauchen. 
Die ursprüngliche Forderung des Nationalrates von 100 Pro
zent ist für die Zahlerkantone inakzeptabel. Der Ständerat 
hat dies eingesehen und hat 80 Prozent zugestimmt. Die 
Mehrheit Ihrer Kommission stimmt dem zu. Tun Sie dies 
bitte auch. Wenn Sie auf 100 Prozent beharren, beschwören 
Sie das Nein der Zahlerkantone herauf. Denken Sie an den 
Satz von Herrn Bundesrat Vllliger, ich zitiere ihn wörtlich: 
«Die Reichen wollen gegen Ausbeutung gesch01zt werden 
und die Armen davor, zu wenig zu bekommen.» 
Der Vorschlag des Ständerates und der Mehrheit ist eine 
ausgewogene Sache. Die FDP-Fraktion folgt darum gross
mehrheltllch dem Kompromissantrag des Ständerates. Stim
men Sie bitte ebenfalls der Mehrheit zu. 

Walker Felix (C, SG): Die wichtigsten Argumente sind be
reits gefallen. Die CVP-Fraktion stimmt in ihrer Mehrheit 
dem Ständerat zu und bittet Sie, den Minderheitsantrag 
Meyer Therese nicht zu unterstützen. 
Dieser Artikel hier Ist vielleicht derjenige Artikel In der gan
zen Vorlage mit der grössten Sensibilität. Wenn wir hier 
Oberdrehen, dann - es Ist bereits gesagt worden - riskieren 
wir, dass wir sogar in der Volksabstimmung Probleme be
kommen. Politik ist Ja nicht eine exakte Wissenschaft, ob
wohl wir hier Ober Zahlen sprechen. Aber wenn ich mir Jelzt 
den Entscheidungsprozess vor Augen führe: Erst gab es die 
ursprüngliche Variante Ständerat, dann ging der Nationalrat 
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bis 100 Prozent, und jelzt kommt der Ständerat entgegen 
und will 80 Prozent. Uns scheint dieser Kompromiss ein kon
sensfähiger, tragfähiger Kompromiss zu sein. Es kommt 
dazu, dass die Kantone - das Ist ja entscheidend -, die Ge
ber- und die Nehmerkantone, mit diesem Kompromiss ein
verstanden sein werden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Beck Serge (L, VD): II y a Heu de preclser qua nous ne pou
vons pas dlstinguer les volets 1 et 2 de ce debat, avec les 
consequences dans le domaine des compensations de 
charges et de la perequation entre les cantons. 
Le groupe liberal vous invlte a soutenir la minorite. Pour 
quelles ralsons? Je ne vais pas repeter tous les propos de 
Mme Meyer Therese, mais rappeler cependant les dlfferen
ces de capaclte financiere qui ont ete mentionnees. SI ron 
prend d'autres crlteres de comparaison, soit les revenus par 
habitant ou encore la charge fiscale entre les differents can
tons, on se rend bien compte qu'il y a des raisons structurel
les qui accentuent les differences que les cantons con
naltraient s'II ne s'agissalt que de pure gestion, de pur deve
loppement economique. 
Pour ces ralsons, le groupe liberal estime que l'effort de
mande par la minorite, c'est-a-dire que las cantons les plus 
aises portent leur partlcipation au maximum a un niveau 
equivalant a la part federale pour ces compensations de 
charges, est supportable par ces cantons compte tenu d'un 
certain nombre de differences structurelles, de differences 
de sltuation ainsi que de differences d'infrastructures. La 
aussl, on peut penser aux montants lmportants qul ont ete 
investis par la Confederation pour facillter le developpement 
economique, priorltairement sur le Plateau et en faveur des 
cantons qul ont de fortes capacites financieres. 
Nous vous invitons donc a soutenir la mlnorlte de la commis
sion. 

Zupplger Bruno (V, ZH): Herr Beck, ist Ihnen bewusst, dass 
gerade die Argumente, die Sie jelzt angeführt haben, für den 
Ressourcenausgleich eben nicht stimmen? Frau Meyer 
Therese befürchtet, dass jene Kantone, die nicht vom 
sozlodemographlschen Ausgleich und nicht vom geogra
phisch-topographischen Ausgleich profitieren können, zwi
schen Stuhl und Bank fallen. Darum wollte sie den Härte
ausgleich. Und daher hat man diesen als Übergangsbestim
mung aufgenommen. Aber vom Ressourcenausgleich profi
tieren diese Kantone nicht mehr. Ist Ihnen das bewusst? 

Beck Serge (L, VD): Tout a falt. Mais je crols qua ces mesu
res sont cadrees. En particulier, l'esprit du projet qui nous 
est propose - c'est le Conseil des Etats qul l'a encore ra
joute - ne vise pas a ecraser completement las differences 
entre les cantons, puisque l'on peut noter clairement dans 
l'arrAte, a l'article 135 alinea 2 lettre e, qu'on vise aussi a 
«malntenir la competltivite fiscale des cantons a l'echelle na
tionale et Internationale». Jene crois pas que la volonte qui 
est falte sott celle d'une egallte complete. II raste une large 
marge de manoeuvre pour les differences entre las cantons. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Tatsäch
lich, hier geht es um die Piece de Resistance. Ich bitte Sie 
namens der Kommission, diesem ständerätlichen Kompro
missvorschlag zuzustimmen. Es steht hinter diesem Vor
schlag auch die Mehrheit der Kantone, unter ihnen sowohl 
Geber- wie Nehmerkantone. Ich muss Ihnen sagen, dass 
der Spielraum, der mit diesen Grössenordnungen geschaf
fen wird, schon erheblich Ist. Die obere Grenze des flnanzi
ellen Spielraums lag beim ersten ständerätlichen Beschluss 
in der Grössenordnung von 120 Millionen Franken. Beim 
Beschluss des Nationalrates beträgt der Spielraum 400 Mil
lionen Franken, und das ist von wenigen Kantonen aufzu
bringen. Diese Summe, wenn sie rein Ober eine Steuer
erhöhung aufgebracht werden müsste, was ja nicht anzu
nehmen Ist, hat erhebliche Anhebungen von Steuersätzen in 
den entsprechenden Kantonen zur Folge, und diese Steuer-
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erhöhungen müssen dann auch noch die Zustimmung der 
jeweillgen Stimmbürger finden. Darum ist die Mehrheit der 
Kommission davon Qberzeugt, dass mit einem Spielraum In 
der Grössenordnung von 200 Millionen Franken diesen Um
verteilungsverfahren eine akzeptable Grösse gegeben ist, 
die für alle Beteiligten tragbar ist. 
Wir bitten Sie deshalb im Namen der Kommissionsmehrheit, 
diesen 80 Prozent zuzustimmen. 

Antille Charles-Albert (R, VS), pour la commission: Cela a 
ete dit et repete, nous nous trouvons ici a un point crltique 
de l'ensemble de la perequation financiere. C'est d'ailleurs 
l'alinea 3 de l'article 135 qui a alimente la plus longue dis
cussion en commlssion. 
Je rappelle simplement que ce projet de reforme de la pere
quation flnanciere et de la repartition des täches entre la 
Confederation et les cantons a reyu l'approbation de prati
quement tous les cantons, ce qui signifie finalement que 
chacun y trouve son compte lorsqu'il fait une pesee entre les 
avantages et les inconvenients du projet. 
A un moment des negociations, il faut trouver un compromis. 
Une courte majorite de la commission vous propose d'adhe
rer a la version du Conseil des Etats, c'est-a-dire a 80 pour 
cent de la part de Ja Confederation pour les cantons 
payeurs. Les cantons comme Zurich et Zoug sont reticents 
par rapport a ce projet puisqu'lls sont les deux prlncipaux 
contributeurs a ce fonds. lls cherchent ä limiter leurs contri
butions. II nous semble avoir trouve un compromis entre les 
cantons a fort et a falble potential de ressources, ce qui fait 
qua la majorite de la commlssion trouve que sa proposition 
peut tenlr la route. 
La minorite, par contre, veut maintenir la participation des 
cantons a fort potential de ressources a 100 pour cent. Elle 
pense que la Confederation devra limiter ses depenses 
aussi a cause du frein aux depenses, et ne pourra pas ver
ser l'entier de sa participation au fonds de perequation. En 11· 
mitant a 80 pour cent les prestatlons des cantons payeurs, II 
manquera forcement des fonds pour s'acquitter de ce qui est 
prevu aupras des cantons receveurs. 
Je vous propose malgre tout d'adherer au compromis et de 
suivre la majorite - en commission, la decision a ete prise 
par 14 voix contre 12. 

Vllllger Kasper, Bundesrat Ich bin auch der Meinung, wie 
es Ihre Kommissionssprecher gesagt haben, dass wir hier 
an einem wichtigen Punkt sind. Wir müssen einen Kompro
miss suchen, der es vielleicht den reicheren und den res
sourcenschwächeren Kantonen erlaubt, damit zu leben. Ich 
bin der Meinung, die ständerätliche Lösung biete diesen 
Kompromiss. Wenn wir davon abweichen, laufen wir Gefahr, 
dass entweder die einen oder die anderen aussteigen. 
Aus der Sicht der finanzstärkeren Kantone will man ja keine 
zu hohe Limite, um zu vermeiden, dass der Bund zum Bei
spiel seinen Beitrag kürzt und das einfach kompensiert. 
indem er die volle Marge bis zu diesen - sagen wir -
1 oo Prozent ausnützt. Deshalb habe Ich ein gewisses Ver
ständnis dafür, dass man hier eine bestimmte Grenze ha
ben will. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die ressour
censtarken Kantone bei der Stange halten können, denn Ihr 
Profit aus dieser ganzen Übung Ist eigentlich eher ein indi
rekter. Sie können von den neuen Strukturen profitieren, sie 
vermelden vielleicht eine Steuerharmonisierung, aber sie 
müssen etwas abliefern. 
Hingegen muss die Situation für die schwächeren Kantone 
dadurch nicht völlig trostlos werden. Wir haben ja gewisse 
Grössenordnungen angegeben, was wir an Ausgleich errei
chen wollen; und der Ausgleich, den wir bezahlen können, 
hängt ja nicht nur von diesem Prozentsatz ab, sondern auch 
davon, wie viel der Bund selber gibt. Es ist ja denkbar, dass 
der Bund selber etwas zulegt, wenn der Bedarf grösser wird, 
und dadurch aus diesem Zusatz etwas mehr kommt. Das 
Ganze ist also meines Erachtens Irgendwie ausgewogen. 
Damit Sie wissen, wovon wir reden, möchte ich noch auf 
eine Zahl hinweisen, die hier, glaube ich, nicht genannt wor-

29 septembre 2003 

den ist. Wir haben als Minimalgrösse im Gesetz und in der 
Verfassung diese zwei Drittel; das sind 66 Prozent. Die Bot
schaft beruht auf einer etwas grösseren Ausschöpfung, 
nämlich auf rund 70 Prozent. Wenn die Zahlen also genau 
so blieben, wie sie in der Botschaft sind, müssten die finanz
stärkeren Kantone eine Milliarde geben; das sind ungefähr 
70 Prozent. 
Mit der Fassung des Ständerates würden es etwa 145 Millio
nen Franken mehr sein, wenn man das voll bis 80 Prozent 
ausschöpfen würde; bei der ursprünglichen ständerätlichen 
Lösung wären es nur 7 4 Millionen. Das schiene auch mir zu 
wenig. Aber mit 1,4 Milliarden Franken bei der 100-Prozent
Lösung gibt es einfach eine gewisse Angst der finanzstärke
ren Kantone. 
Ich meine also, dass man das gesamte Gebilde mit diesen 
80 Prozent einigermassen austarieren kann, und möchte Sie 
deshalb bitten, hier dem Ständerat und diesem Kompromiss 
zuzustimmen. 
Die zweite schwierige Stelle - darauf kommen wir ja nach
her - wird dann der Härteausgleich sein. Dort werde ich 
dann zugunsten der schwächeren Kantone eher eine Spur 
grosszügiger sein. Dort wäre ich dann der Meinung, dass 
Sie vielleicht einer anderen Lösung zustimmen könnten, et
was weiter gehen könnten - wenn auch nicht ganz so weit, 
wie vielleicht der Ständerat ursprünglich gegangen Ist. Ich 
sage das einfach jetzt schon, damit Sie sehen, dass es im 
Ganzen ein bisschen um eine Balance geht, die wir irgendwo 
am Schluss finden müssen. 
Also abschliessend nochmals: Ich möchte Sie ersuchen, 
hier dem ständerätlichen Kompromiss zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit ••.. 79 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .••. 68 Stimmen 

Zlff. II Art. 197 Zlff. 1 a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II art. 197 eh. 1 a 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

2. Bundesgese1z Ober den Finanz- und Lastenausgleich 
2. Lol federale sur la perequatlon flnanclere et la com
pensatlon des charges 

Art.4Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Meyer Therese, Berberat, BOhlmann, Fässler, Favre, Fehr 
Hans-Jürg, Gross Jost, Hofmann Urs, Marti Werner, Ruey, 
Strahm, Studer Heiner) 
(falls der Antrag der Minderheit bei Art. 135 Abs. 3 der Vor-
lage 1 gewinnt) · 
Festhalten 

Antrag der Minderheit II 
(Zuppiger, Baader Caspar, Egerszegl, Engelberger, Lauba
cher, Loepfe, Müller Erich, Scherer Marcel, Schibll, Walker 
Felix) 
(falls der Antrag der Minderheit bei Art. 135 Abs. 3 der Vor
lage 1 gewinnt) 
..•. und höchstens 75 Prozent •••. 

Art.4al.2 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition de la minorite I 
(Meyer Therese, Berberat, Bühlmann, Fässler, Favre, Fehr 
Hans-J0rg, Gross Jost, Hofmann Urs, Marti Werner, Ruey, 
Strahm, Studer Helner) 
(au cas ou la proposition de la minorite l'emporterait a 
l'art. 135 al. 3 du projet 1) 
Malntenir 

Proposition de la minorite II 
(Zuppiger, Baader Caspar, Egerszegi, Engelberger, Lauba• 
cher, Loepfe, Müller Erich, Scherer Marcel, Schlbli, Walker 
Felix) 
(au cas ou la proposition de la minorite l'emporterait a 
l'art. 135 al. 3 du projet 1) 
.... et au maximum a 75 pour cent .... 

Le presldent (Christen Yves, ·president): Les propositlons 
de minorite sont caduques puisque vous avez suivl la majo
rite a l'article 135. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon ta proposition de la majorite 

Art. BAbs.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
...• um je 1 O Prozent .... 

Antrag der Minderheit I 
(Lustenberger, Favre, lmhof, Meyer Therese, Ruey, Walker 
Felix) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Meyer Therese, Antille, Favre, Ruey) 
Festhalten 

Art.18 al. 3 
Proposition de la maforite 
.••• de 10 pour cent par an .... 

Proposition de la mfnorfte I 
(Lustenberger, Favre, lmhof, Meyer Therese, Ruey, Walker 
Felix) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de 1a minorfte II 
(Meyer Therese, Antille, Favre, Ruey) 
Malntenir 

Lustenberger Ruadi (C, LU): Darf ich Sie daran erinnern, 
dass sich unser Rat, zusammen mit dem Bundesrat, anfäng
lich einig war, den Härteausgleich, Ober den wir jetzt befin
den, zeitlich nicht zu befristen, und das im Gegensatz zum 
Ständerat? Nun, nachdem der Ständerat eine akzeptable 
Mittellösung vorschlägt, hat es die Kommissionsmehrheit 
tatsächlich geschafft, eine Haarnadelkurve zu fahren. Sie ist 
von einem Extrem ins andere gefallen. Plötzlich soll nun das 
Tempo der Befristung - einer Befristung, die anfänglich 
überhaupt keine war - 0bermässig, mit 1 O Prozent pro Jahr, 
beschleunigt werden, entgegen dem Beschluss des Stände
rates, der eine Reduktion von 5 Prozent Jährlich vorschlägt. 
Die Minderheit I ist mit dem Ständerat und der Kommissi
onsmehrheit einig, dass eine zeitliche Befristung des Härte
ausgleichs durchaus Sinn macht. Wir glauben auch, dass 
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eine Frist von acht Jahren, während denen der ursprüngli
che Betrag unverändert bleiben soll, den Empfängerkanto
nen genügend Zeit gibt, ihre Prozesse den mit der NFA 
geschaffenen neuen Gegebenheiten anzupassen und die 
mit der Aufgabenentflechtung gebotenen Möglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung auszunützen. 
Wir glauben aber, dass wir beim anschllessenden Abbau der 
ständerätllchen Fassung zustimmen sollten und die ur
sprünglichen Beträge jährlich nur um 5 Prozent statt, wie es 
die Kommissionsmehrheit vorschlägt, um 10 Prozent ab
bauen. 
Darf ich Sie daran erinnern, dass unser Rat, wie ich einlei
tend gesagt habe, seinerzeit beschlossen hat, an der ur
sprünglichen Fassung, am Entwurf des Bundesrates ge
mäss Botschaft, ohne zeitliche Befristung des Härtefallaus
gleichs festzuhalten? Ich sehe keinen Grund, nun den vom 
Ständerat vorgeschlagenen Kompromiss zulasten der res
sourcenschwachen Empfängerkantone noch zu verschär• 
fen. 
Zudem mache ich Sie darauf aufmerksam, dass gemäss der 
im Auftrag des Ständerates durchgeführten Konsultation 
17 Kantone - 17 Kantone! -, darunter auch potenzielle 
Empfängerkantone, dem Kompromissvorschlag zugestimmt 
haben. Nur 2 Kantone möchten ausdrücklich eine restrikti• 
vere Fassung, während 5 Kantone keine zeitliche Befristung 
möchten. 
Bei einer Zustimmung zur restriktiveren Fassung der Kom• 
missionsmehrhelt könnte die Akzeptanz der Vorlage bei den 
ressourcenschwachen Kantonen gefährdet sein. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit I zu folgen und der Fas
sung des Ständerates zuzustimmen. Kollege Zupplger hat 
bei Artikel 135 der Bundesverfassung den Ständerat ge
rühmt, er habe einen guten Vermittlungsvorschlag gefunden. 
Auch hier in dieser Frage ist es dem Ständerat gelungen, 
den von Herrn Zuppiger so gerühmten Vermittlungsvor• 
schlag vorzulegen. Folgen Sie ihm! 

Meyer Therese (C, FR): Voile, il n'y a plus de dlvergence 
pour l'autre partie du projet et les cantons riches sont assu
res de ne pas avoir a assumer des participations trop eten
dues sur ce point. Mals le deuxleme polnt determinant pour 
que ce projet pulsse volr le jour, c'est cette disposltion dlte 
des cas de rigueur. Je regrette enormement que cette dispo
sition flgure dans la section des disposltlons transitoires. On 
aurait d0 l'appeler en bon franyais «flankierende Massna
hme» parce qu'au fond, volla ce qul s'est passe. 
Au bout du compte, l'exercice relatif a la reforme de la pe
requation flnanciere laissalt des cantons falbles - neuf en 
tout -, encore plus mal lotis qu'avant cette nouvelle reparti• 
tion avec ses nouveaux criteres. Les personnes qui etaient a 
la table des negoclations ont cherche un systeme plus equi
table; elles n'ont pas pu le trouver et, au lieu de recommen
cer tout l'exercice, elles ont declde de mettre en place cette 
dlsposition transltoire, pour les cas de rigueur, pour corriger 
les effets negatifs envers les cantons faibles. Et II y a encore 
beaucoup de cauteles dans le cadre de cette disposition 
transltoire parce que de toute fa90n, eile est appelee a deve
nir caduque; les montants sont bloques, lls vont donc genti
ment diminuer. Ce n'est pas un orelller de paresse parce 
que les cantons doivent faire un effort; ceux qui passeront 
au-dessus de la barre des 100 polnts, donc de la moyenne 
suisse de l'indice de capacite financlere, ne feront plus parie 
des beneflciaires selon cette disposltion; et en plus, tous les 
quatre ans, le Parlament peut abolir, reconduire ou changer 
cette dlsposition. II me semble qu'il y a assez de garde•fous 
pour qu'on puisse malntenlr notre decision au sujet de cette 
dlsposltion qui est absolument necessaire. 
Je pense qu'apres la decision que notre Conseil vlent de 
prendre au sujet du plafond de particlpation des cantons les 
plus alses (projet 1, art. 135 al. 3), on devralt malntenir cette 
dlsposition telle qu'elle a ete concoctee avec le Conseil fe
deral et les cantons appeles a trouver une solution. Slnon, 
on va ressentir un manque de solidarite vis-a•vis des can• 
tons plus faibles, qul auront plus de täches et pour certains, 
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tres vite, apres quelques annees deja, moins de moyens a 
disposition. 
Je vous demande de faire un petit effort pour malntenir cette 
dlsposition que je qualifierai de mesure d'accompagnement, 
pour que tout le projet puisse ätre accepte. 

Ztlpplger Bruno (V, ZH): Hier geht es um eine Übergangs
bestimmung. Wir haben das in den ersten Beratungen be
reits ausführlich gehört. Es geht um eine Übergangsbe
stimmung, mit der auf jene Kantone Rücksicht genommen 
wird, welche vom Ressourcenausgleich, den wir vorher be
handelt haben, nicht profitieren können und welche eine ge
wisse Zelt brauchen, um ihre Strukturen und ihre Gesetze 
den neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Aber - und das Ist ganz klar - diese Bestimmung wurde als 
Übergangsbestimmung in die Vorlage aufgenommen. Über
gangsbestimmungen, die ad libitum formuliert sind, sind 
keine Übergangsbestimmungen, dann nehmen Sie diese 
doch direkt ins Gese1z auf! 
Auch die SVP-Fraktlon anerken~_t. dass es eine Übergangs
frist braucht. Es braucht eine Ubergangsfrist, welche den 
Kantonen eine Anpassung ihrer Strukturen und Gesetze er
möglicht und zu einer effizienteren Erfüllung nötiger Aufga
ben der Kantone führt. Eine Übergangsbestimmung muss 
jedoch eine Übergangsbestimmung bleiben. Daher bean
tragt die Mehrheit der Kommission, dass acht Jahre lang ein 
fester Betrag ausgerichtet wird und anschliessend eine De
gression von 1 O Prozent pro Jahr einsetzt. Es ist also eine 
Ubergangsbestimmung, die immer noch 18 Jahre dauert. 
Das sollte doch genügen. 
Ich kann Ihnen versichern, dass wir dieses Gesetz weit vor 
Ablauf dieser Übergangsfrist wieder ändern werden, auch 
wenn sie nur 18 Jahre gilt. 
Am Schluss hätte ich noch eine Frage an Herrn Bundesrat 
Villiger. In Absatz 4 ist ja der Wirkungsbericht erwähnt, der 
eigentlich die Grundlage filr die Weiterführung des Härte
ausgleichs bildet. Wenn wir jetzt eine prozentuale Reduktion 
vornehmen, so nehme ich an, dass dieser Wirkungsbericht 
dennoch gilt und dass Kantone, die schneller «fit» sind - ich 
sag jetzt einmal so - oder die sich dieser Änderung schnel
ler angepasst haben, früher auf den Härteausgleich verzich
ten können. 
Im Namen der SVP-Fraktion bitte Ich Sie, der Mehrheit der 
Kommission zuzustimmen und eine Übergangsfrist vorzuse
hen, die nicht länger als 18 Jahre dauert. 

Müller Erich (R, ZH): In der FDP-Fraktion fragen wir uns: 
Was soll das filr eine Übergangsbestimmung sein? Ich frage 
Sie: Wie lange kann eine Ubergangsbestimmung überhaupt 
in Kraft sein? 18 Jahre, 28 Jahre, oder gar unlimitiert? Der 
Ständerat will 28 Jahre das heisst bis 2035. Dann bin ich 
längst gestorben. Das kann doch keine Übergangsbestim
mung sein, höchstens für mich persönlich vom Leben zum 
Tod. 
Die Mehrheit der Kommission ist darum klar der Meinung: 
18 Jahre ist richtig, das macht Sinn. Herr Zuppiger hat es 
bereits erwähnt. Während 8 von 18 Jahren sind die Beträge 
fest; das sind zwei Amtsperioden. Wenn sich ein Kanton in 
zwei Amtsperioden mit festen Beträgen und nachher wäh
rend 10 Jahren mit sich um 10 Prozent vermindernden Be• 
trägen, also mit Beträgen während 18 Jahren, nicht an den 
NFA anpassen kann, dann fehlt es an gutem Willen. Oder 
dann ist es so, wie es Herr Zuppiger angedeutet hat, dass es 
gar keine Übergangsbestimmung ist, sondern einfach ein 
anderer Teil des Gesetzes, den man auf diesem Weg besser 
durchbringt, als wenn man ihn ins Gesetz aufgenommen 
hätte. 
Die Mehrheit der FDP-Fraktion ist darum ganz klar der Mei
nung, dass man die Minderheiten I und II ablehnen muss 
und dass man der Mehrheit zustimmen soll. 

Walker Felix (C, SG): Es trifft ja zu, dass dieser Härteaus
gleich relativ spät in das Projekt hineingekommen ist, quasi 
als letztes Schmiermittel. Es trifft auch zu, dass der Härte-
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ausgleich als Übergangslösung gedacht ist. Aber jetzt haben 
wir gerade vor einer Viertelstunde den ressourcenschwa
chen Kantonen zugemutet, dass sie eine Limitierung auf 
80 Prozent akzeptieren. Gerade in diesem Bereich machen 
sich die ressourcenschwachen Kantone Sorgen. Wir sollten 
ihnen im Sinne eines Gegengewichts, im Sinne eines Kom
promisses hier entgegenkommen. 
Es kommt dazu, dass es einen Wirkungsbericht gibt, der in 
Absatz 4 desselben Artikels vorgesehen ist. Ich lese Ihn vor: 
«Die Bundesversammlung beschliesst .... Ober die ganze 
oder teilweise Aufhebung des Härteausgleichs, wenn sich 
dessen Weiterführung aufgrund der Ergebnisse des Wir
kungsberichts als nicht oder nicht mehr vollumfänglich not
wendig erweist.» Herr Kollege Müller, es könnte also durch
aus sein, dass man den Härteausgleich aufhebt, wenn Sie in 
den alten Tagen, aber noch nicht gestorben sind. 
Es kommt noch etwas Wichtiges dazu: Wenn wir uns hier 
dem Ständerat anschliessen, haben wir keine Differenz 
mehr. Wir sind doch so schwerfällig. Es wäre ein Erfolgser
lebnis, wenn wir dieses grosse, staatspolitisch wichtige Pro
jekt in vernünftiger Zelt über die Bühne brächten. 

Beck Serge (L, VD): Les representants des cantons payeurs, 
des cantons plus riches, que nous avons entendus taut a 
!'heure, sont des gens qui ont la mathematique rigoureuse. 
Eh bien, et je dlrai que la maladresse particuliere de M. Zup
piger le montre, je crois que la mesure que nous avons a 
adopter ici est une mesure d'equilibrage, d'autant plus que 
vous avez eu raison taut ä !'heure, que vous avez gagne tout 
a !'heure! II est important que vous ayez tort malntenant et 
que vous soyez minorises. Monsieur Zuppiger, vous savez 
tres bien que si nous bloquons le montant de ce fonds pen
dant hult ans en esperant que notre economie revienne a de 
meilleurs jours - ce qu'avec vous je veux croire -, ce fonds 
diminuera du seul fait de l'lnflatlon. Par la suite, si nous le re
duisons de 10 pour cent, ces pour cent s'ajouteront ä !'Infla
tion qul continuera. Donc en valeur absolue, la regression de 
ce fonds sera beaucoup plus importante que vous avez 
voulu nous le dire taut ä l'heure! Et il ne durera pas 18 ans 
avec la teneur de la proposition de la majorite. 
C'est la ralson pour laquelle je crois que nous avons a sou
tenir la proposition de la minorlte 1 (Lustenberger). 
La proposition de la minorlte II (Meyer Therese) est sans 
doute excesslve dans le sens ou elle risque de voir cette 
mesure - qui doit rester, c'est vral, une mesure transitolre -
durer beaucoup trop longtemps. 
Je vous invite donc a suivre, une fois n'est pas coutume 
dans ce debat, la decision du Conseil des Etats qui nous of
fre ici une solution d'equilibrage en relation avec la solution 
plus dure que le Conseil a retenue taut a !'heure dans le ca
dre du projet 1. 
Je vous invite donc a suivre la proposition de la minorite 1. 

Weyeneth Hermann (V, BE), für die Kommission: Während
dem Mehrheit und Minderheit I der Auffassung sind, der Här
teausgleich solle von vier auf acht Jahre ausgedehnt und 
während dieser Dauer unverändert eingerichtet werden, um 
dann anschliessend abgebaut zu werden, wehrt sich die 
Minderheit II fOr den ursprünglichen bundesrätlichen Ent
wurf. 
Herr Müller, wo liegt die Lebenserwartung dieses Finanzaus
gleichs und insbesondere des Härteausgleichs? Liegt er bei 
18 oder 28 Jahren? Wahrscheinlich sind schon Zweifel am 
kürzeren Zeitraum angebracht. Dies ist, glaube Ich, auch die 
Überlegung der Mehrheit der Kommission; deshalb hat sie 
dem Abbau um jeweils 1 O Prozent zugestimmt. Zudem erin
nere ich an das Votum von Herrn Zuppiger: Beachten Sie 
bitte Absatz 4 von Artikel 18, der ohnehin eine vorzeitige teil
weise oder gänzliche Aufhebung mit einem referendumsfä
hlgen Beschluss vorsieht. Also schon damals, anlässlich der 
ursprünglichen Einrichtung dieses Härteausgleichs, bestan
den Zweifel Ober dessen mittelfristige Notwendigkeit. 
Aus diesen Überlegungen heraus bitte ich Sie im Namen der 
Kommissionsmehrheit, der kürzeren Lebenserwartung die
ses Härteausgleichs zuzustimmen. 
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AnUlle Charles-Albert (R, VS), pour la commission: lci aussi, 
nous avons longuement negocie en commission. II est vrai 
que la duree de cette perlode transltoire est extrflmement 
lmportante pour plusleurs cantons. 
II faudra tout d'abord une periode d'adaptation pour les can
tons d'envlron dlx ans. Ensulte, vous avez les differentes 
versions sur le depliant. La majorlte propose un financement 
des cas de rigueur sur une periode de 18 ans, la minorite 1 
(Lustenberger) soutient la decision du Conseil des Etats, ce 
qul represente au total 28 ans et finalement, la minorlte II 
(Meyer Ther~e), a laquelle j'appartiens, propose d'en rester 
au texte adopte par notre Consell lors de sa premiere delibe
ration, c'est-a-dlre au projet du Consell federal. Celui-ci n'im
pose pas de delai, mais des que l'equillbre entre les cantons 
sera realise, la compensation des cas de rigueur sera sup
primee. 
Au vote, cela a donne les scores sulvants: majorite contre 
minorlte 1, 16 voix contre 6 avec 3 abstantions; majorlte con
tre minorlte II, 17 voix contre 5 avec 1 abstention. 
Bien que cela risque de poser de gros problemes a plusleurs 
cantons, je vous propose de suivre la majorlte de 1a commls
sion. Personnellement, je voterai la minorite II et, subsidiai
rement, la minorite 1. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich erinnere Sie zuerst noch 
einmal daran, dass Ihr Rat In der ersten Lesung dem Bun
desrat zugestimmt hat, der Lösung, die Ihnen die Minderheit 
Meyer Therese jetzt beantragt. Das war die Lösung, die wir 
mit den Kantonen nach langem Ringen vereinbart hatten 
und die eine so genannte funktionale Befristung enthält. Das 
helsst, sie ist eigentlich unbefristet, aber es gibt drei Ele
mente, die dazu führen würden, dass auch diese Lösung 
langsam entwertet würde: Erstens ist die Inflation zu nen
nen; zweitens hätte das Parlament gemäss Absatz 4 alle 
vier Jahre die Möglichkeit, die Übung, je nach Wirkungsbe• 
rlcht, abzubrechen; drittens verlöre ein Kanton, der zum eid
genössischen Mittel aufschliessen würde, nach Absatz 6 
den Anspruch auf diesen Ausgleich und bekäme ihn nie 
mehr - auch nicht, wenn er wieder abrutschen würde. 
Der Ständerat hat dann gesagt, er möchte das klarer be
grenzen; dafür habe ich einiges Verständnis. Er hat dann -
unter Beibehaltung der Absätze 4 und 6 - beschlossen, 
dass der Betrag vier ,lahre fest bleiben und sich anschlies
send jedes Jahr um 5 Prozent verringern soll. Das hätte ei
nen Zeitraum von vier plus zwanzig Jahren, also 24 Jahre, 
gegeben. Nun ist Ihnen der Ständerat ja entgegengekom
men, weil Sie bei der funktionalen Befristung geblieben sind, 
und hat die Frist, während der keine Änderung vorgenom
men werden soll, um vier Jahre verlängert. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission macht jetzt einen interessan
ten Sprung; sie geht bei der Befristung nämlich hinter den 
ursprünglichen Beschluss des Ständerates zurück. 
Ich möchte Ihnen empfehlen, hier der ständerätlichen Ver
mittlungslösung zuzustimmen. Sie führt zu einer Befristung, 
was ich eigentlich im Grunde für richtig halte, obschon ich an 
sich die Fassung des Bundesrates vertreten müsste - aber 
dann kommt man irgendeinmal zu einem Ende. Die Rege
lung dauert zwar theoretisch 28 Jahre, aber es ist erstens 
anzunehmen, dass doch einzelne Kantone im laufe dieser 
Zeit ausscheiden werden; dann wird das ohnehin schon we
niger. Zweitens ist es durchaus möglich, dass das Parlament 
nach 16 Jahren oder so findet, eigentlich sei das Ganze so 
stark verändert, dass man es auch abschaffen könne. So 
gesehen Ist die Frage der Lebenserwartung doch schon 
eher eine theoretische Frage, wie das auch Herr Weyeneth 
gesagt hat. 
Andererseits kommen Sie mit dieser Lösung den ressour
censchwächeren Kantonen doch um einiges entgegen. Sie 
sind vorher beim Kompromiss mit 80 Prozent eher in Rich
tung der reicheren Kantone gegangen; ich meine, es sei 
deshalb vertretbar, hier etwas weiter zu gehen und dem Be
schluss des Ständerates zuzustimmen, der von der Minder
heit 1 (Lustenberger) unterstützt wird. 

Amtliches BuDelin der Bundesversammlung 
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Ich bin in dieser Empfehlung auch dadurch bestärkt, dass 
die Kantone das Ganze nochmals angeschaut haben. Ich 
glaube, die Zustimmung von 17 Kantonen ist sehr wichtig. 
Ich bin nicht sicher, ob so viele Kantone noch zugestimmt 
hätten, wenn die gleichen Kantone - das wussten wir da
mals nicht - die Abbaulösung mit 1 o Prozent gehabt hätten. 
Ich meine, weil die Kantone in dieser Frage doch unsere en
gen Partner sind, Ist auch ihre Zustimmung ein Argument, 
das sicherlich dafür spricht, der ständerätlichen Vermitt-
1 ungslösung zuzustimmen. 
ich glaube auch Folgendes, Herr Zupplger: Wenn Sie das 
aus Ihrer Sicht anschauen und die ganzen Zeithorizonte, die 
Bremsen und alles, was dazwischen passieren kann, be
rücksichtigen, müsste das keine Lösung sein, die das Ganze 
für Sie derart unerträglich macht, vor allem weil es auch 
nicht auf Verfassungsstufe geregelt ist. Ich bin ja sehr froh, 
dass Sie es nicht noch auf Verfassungsstufe begrenzen wol
len! 
So gesehen meine ich, dass dieser Kompromiss valabel 
wäre. Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit 1 (Lustenberger) 
und dem Ständerat zuzustimmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 84 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 63 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Minderheit i .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 63 Stimmen 
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Nationalrat/Conseil national 29.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/ConseD des Etats 01.10.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 03. 10.03 (Schlussabsllmmung - Vote final) 
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Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2003 6035) 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich habe Herrn 
Bundesrat Villiger gebeten, hier zu sein. Offenbar möchte er 
das nicht, weil er es nicht als notwendig erachtet. Frau Bar
ben wird noch einmal versuchen, Ihn zu bitten, doch noch 
hierher zu kommen, aber wir können einen Bundesrat nicht 
zwingen, anwesend zu sein, wenn er das nicht wünscht. 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrite federal concernant la reforme de la perequa
tlon flnancln et de la repartltlon des tiches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Art. 48a Abs. 1 Bst. g 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 48a al. 1 let. g 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Wir sind 
beim Finanzausgleich glücklicherweise noch nicht so weit, 
dass es einer Einigungskonferenz bedürfte: Wenn Sie heute 
unseren Anträgen zustimmen, dann haben wir die letzten 
Differenzen bereinigt, und es gibt keine Einigungskonferenz 
mehr. 
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Wir haben formell noch über zwei Punkte Beschluss zu fas
sen, wobei es sich beim ersten nur um eine formelle Angele
genheit handelt, beim zweiten dann aber um eine eigentli
che Differenz, weshalb es eben gut gewesen wäre, wenn 
Herr Bundesrat Villiger hier zugegen wäre. 
Beim ersten Punkt handelt es sich um Artikel 48a Absatz 1 
Buchstabe g auf Seite 2 der Fahne, die Sie ausgeteilt erhal
ten haben. Sie erinnern sich: Wir hatten hier im Rahmen der 
letzten Beschlussfassung formell unserer Schwesterkom
mission bzw. dem Nationalrat signalisiert, dass wir uns damit 
einverstanden erklären könnten, dass bei Buchstabe g der 
Begriff «öffentlicher» gestrichen wird, nachdem die Verwal
tung dies so vorgeschlagen hatte, wir aus formellen Grün
den jedoch nicht Beschluss fassen konnten. 
Wir können nun feststellen, dass der Nationalrat so be
schlossen hat, und wir beantragen Ihnen, hier formell das
selbe zu tun, also bei Artikel 48a Absatz 1 Buchstabe g den 
Begriff «öffentlicher» zu streichen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 86 Abs. 3 Bsl bbls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 86 al. 3 let. bbls 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich komme 
nun zur eigentlichen Differenz: Es geht hier um Artikel 86 Ab
satz 3 Buchstabe bbis. Worum geht es konkret? Es geht um 
den Verwendungszweck der Hälfte des Reinertrages der Mi
neralölsteuer und des Reinertrages der Nationalstrassenab
gabe für Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur. Zur Diskussion steht, ob als Adressaten nur die 
Agglomerationen, entsprechend dem Beschluss des Stände
rates, oder ob neben den Agglomerationen auch die Städte 
zu erwähnen seien, wie dies der Beschlussfassung des Na
tionalrates entspricht. Der Nationalrat hat nun stillschwei
gend an seinem Beschluss festgehalten, will also auch die 
Städte nebst den Agglomerationen erwähnen. 
Ich glaube sagen zu dürfen, dass nicht wenige in unserer 
Kommission nach wie vor der Auffassung, ja der Überzeu
gung sind, dass die Version des Ständerates an sich besser 
auszudrücken vermag, was effektiv und In der Tat gemeint 
ist: nämlich dass grundsätzlich alle Agglomerationen ge
meint sind, dass selbstverständlich Jede Agglomeration min
destens eine Stadt hat und dass demzufolge auch die 
grossen Städte mit erfasst sind, aber eben nicht nur sie. Es 
ist auch darauf hinzuweisen, dass wir im Zusammenhang 
mit dem Agglomerationsverkehr Insgesamt drei Versionen 
haben, wovon zwei In dieser Vorlage: Einerseits sprechen 
wir In Artikel 48a Absatz 1 Buchstabe g von «Agglomerati
onsverkehr», wir sprechen auch von Agglomerationsverkehr 
im Gegenvorschlag zur Avanti-lnltiative, und wir haben nun 
bei Artikel 86 nicht nur den Begriff Agglomerationsverkehr, 
sondern eben auch die Städte. Ich möchte zuhanden der 
Materialien darauf hinweisen, dass diese drei Begriffe inhalt
lich das Gleiche meinen, nämlich dass grundsätzlich - ich 
sage es nochmals! - alle Agglomerationen Adressaten die
ser Bestimmung sind, wobei es entsprechender Träger
schaften bedarf, und dass natürlicherweise auch die Städte 
und insbesondere die grossen Städte dazugehören, aber 
eben nicht nur sie. 
Im übergeordneten Interesse, dass wir diese Differenz noch 
in dieser Session und damit auch in dieser Legislatur berei
nigen können, beantrage ich Ihnen, hier dem Antrag der 
Kommission zuzustimmen. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Ich begrüsse 
Herrn Bundesrat Villlger und danke Ihm sehr, dass er trotz 
des tagespolitisch wesentlich wichtigeren Geschäftes im Na
tionalrat noch rasch zu uns gekommen ist. 



02.050 Conseil des Etats 

Stlhelln Philipp (C, TG): Ich halte mich sehr kurz und stelle 
mich In keiner Art und Welse gegen den Antrag der Kommis
sion. Ich möchte aber etwas festhalten: Mit der Fassung des 
Nationalrates erscheint der Begriff «Städte» ein weiteres 
Mal In der Bundesverfassung, und damit wird die verfas
sungsmässig anerkannte Grösse «Städte» gefestigt. Wir ha• 
ben aber nirgends definiert, was eigentlich Städte tatsäch
lich sind, und es gibt rechtlich gesehen sehr viele unter• 
schiedliche Formen bis hin zu einem Kanton Basel-Stadt. 
Ich meine - und ich bitte den Bundesrat -, dass die hier un
gelösten Probleme Im Verhältnis Bund-Kantone-Städte, Pro
bleme betreffend die Stellung der Städte und die übrigen 
Gemeinden, einmal geklärt werden sollten. Ich meine auch, 
dass die Staatspolitische Kommission sich hierzu einmal 
Gedanken machen müsste. Das ist meine Bitte. 
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass dem Nationalrat zuzu• 
stimmen sei. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich erlaube mir 
als basal-städtischer Vertreter, darauf hinzuweisen, dass 
etwa 15 Prozent der Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt 
in zwei anderen Gemeinden als der Gemeinde Basel-Stadt 
leben. Ich wurde in Riehen politisch gross und muss mich 
heute noch dafür einsetzen, dass man dies nicht vergisst. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Sinn und Zweck des Differenz
bereinigungsverfahrens ist nicht zwingend, Immer in Eini
gungskonferenzen zu landen - das ist es nicht-, sondern es 
gäbe auch die Möglichkeit, einmal eine Differenz im Laute 
des Verfahrens zu bereinigen. Ich muss Ihnen gestehen: Ob
schon die Differenz materiell nicht so gewaltig ist, wird es po
litisch langsam eine Zwängerei unseres Rates, den Begriff 
«Städte» einfach nicht in der Verfassung haben zu wollen. 
Ich stamme aus einem Kanton mit kleinstädtisch-ländlicher 
Struktur, aber ich habe begriffen, dass es In diesem Land 
auch Städte gibt. Ich nenne Ihnen ein einziges Beispiel, das 
hier eine Rolle spielen könnte. Es ist vorstellbar, dass es eine 
Stadt gibt, die keine Agglomeration um sich herum hat. Ich 
möchte die Neuenburger Vertreter bitten, sich einmal die Si
tuation von La Chaux-de-Fonds vor Augen zu führen. Es 
könnte sein und ist nicht auszuschliessen, dass die Formulie
rung des Ständerates in einer konkreten Situation La Chaux
de-Fonds ausschllessen würde, weil da keine Agglomeration 
dazugehört. 
Deshalb erlaube ich mir, Ihnen hier zu beantragen, dem Na
tionalrat zuzustimmen - auch deshalb, weil es mir sinnvoll 
erscheint, in einem Differenzbereinigungsverfahren Differen
zen zu bereinigen und sie nicht auf Teufel komm raus auf
rechtzuerhalten. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Leuenberger 
stellt den gleichen Antrag wie die Kommission. 

Laurl Hans (V, BE): Es tut mir sehr Leid, aber nach dem Vo
tum von Kollege Leuenberger muss ich auch auf die andere 
Seite zielen und sagen: Es gibt in unserem Land auch 
Städte-wir kennen solche-, wo es nicht zutrifft, dass man 
die Problematik, die wir hier regeln wollen, regeln sollte. Das 
sind Städte, die keine wesentlichen Verkehrsprobleme ha
ben, aber als Städte anerkannt sind. Es gibt eben beides. 
Deshalb bin Ich froh um die erläuternden Bemerkungen un
seres Präsidenten, der Klarheit darüber geschafft hat, wie 
die Bestimmung anzuwenden ist. 
Zum Thema von Kollege Stähelln möchte ich nur nachschie
ben: Es darf ja nicht sein, dass durch solche Erwähnungen 
in Rechtsgrundlagen plötzlich die Regelungs- und Organisa
tionskompetenz der Kantone ausgehebelt werden könnte. In 
diesem Punkt möchte ich doch Insistieren. Denn wenn wir 
das zulassen WÜrden, hätten wir in relativ kurzer Zeit unaus
gewogene Verhältnisse und Unordnung anstelle von Ord
nung in einem komplexen föderalistischen System. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Herr Bundesrat 
Villiger hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass er mit 
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dem Antrag der Kommission einverstanden sei. Er wollte 
sich doch lieber um die MIiiionen im Nationalrat als um unser 
«Problemchen» k0mmem. 

Angenommen -Adopte 

Spoerry Vreni (R, ZH): Nur ein kurzes Wort: Nach dem ers• 
ten Durchgang dieser wichtigen Vorlage hier In unserem Rat 
sahen sich Hans Hofmann und ich gezwungen, uns der 
Stimme zu enthalten. Wir haben das damit begründet, dass 
das Projekt noch nicht so ausgestaltet war, dass wir es in 
unserem Kanton mit gutem Gewissen hätten vertreten kön
nen. 
Zwischenzeitlich hat sich das glücklicherweise geändert, 
und dazu haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch der Bundesrat wesentlich beigetragen. Sie haben Ver
ständnis für die labile Gemütslage gezeigt, die In den Geber
kantonen gegenüber dieser Vorlage wohl aus nachvoll
ziehbaren Gründen herrscht. Dafür möchten wir Ihnen ganz 
herzlich danken. Selbstverständlich ist die Stimmung in un
serem Kanton gegenüber dieser Vorlage nach wie vor nicht 
euphorisch. Aber was Hans Hofmann und mich betrifft, so 
liegt uns daran, hier zu Protokoll zu geben, dass wir beide 
uns in unserem Kanton für diese Vorlage, wie sie jetzt berei
nigt worden ist, einsetzen und diese volt mittragen. Wir dan
ken Ihnen, dass Sie mitgeholfen haben, dies zu ermög
lichen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Bevor ich zum 
nächsten Geschäft komme, teile ich Ihnen mit, dass auf mei
nem Schreibtisch eben ein Brief aus dem Kanton Obwalden 
gelandet Ist, «mit der Bitte um Vormerknahme». Dieser Brief 
besagt, dass Herr Dr. Hans Hess vom Kanton Obwalden 
zum Mitglied des Ständerates für die Amtsdauer 2003 bis 
2007 gewählt worden sei. Meine herzliche Gratulation! (Bei
fall) 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil federal 14.11.01 (FF 2002 2155) 

00.052 

Ständerat/Conseil des Etats 01.10.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 05.06.03 (Ordnungsanlrag - Motion d'ordre) 
Nationalrat/Conseil national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxll!me Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.08.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.08.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Eta!s 16.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 29.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Sltinderat/Consell des Etats 01.10.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Sltinderat/Consell des Etats 03.10.03 (Schlussabstlmmung-Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 03.10.03 (Schlussabsllmmung-Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6591) 
Texte de l'acte legislalif 1 (FF 2003 6035) 

Schwelger Rolf (R, ZG), filr die Kommission: Beim Finanz
und Lastenausgleichsgesetz hat die Radaktionskommission 
im letzten Artikel noch explizit zum Ausdruck gebracht, dass 
das Gesetz erst nach Annahme der Verfassungsgrundlage 
durch Volk und Stände im Bundesblatt veröffentlicht wird. 
Dies erfolgt analog zu den Bürgerrechtsregelungen, bei de
nen zwei Vorlagen ebenfalls von der Annahme der entspre
chenden Verfassungsgrundlagen abhängig sind. 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Flnanzaus
glelchs und der Aufgabentellung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrete federal concemant la reforme de la perequa
tlon financlere et de la repartitlon des täches entre la 
Confederation et les cantons 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

2. Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich 
2. Lol federale sur la perequatlon flnanclere et la com
pensatlon des charges 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen 
Dagegen •... 3 Stimmen 
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Botschaft des Bundesrates 14.11.01 (BBI 2002 2291) 
Message du Conseil f~ral 14.11.01 (FF 2002 2155) 
Ständerat/Conse0 des Etats 01.10.02 (Erstrat - Premier Consefl) 
Ständerat/ConseH des Etats 02. 10.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/ConseU des Etats 02.10.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 05.08.03 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre) 
Natlonalrat/Consen national 11.06.03 (Zweitrat - Deuxltlme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 13.06.03 (For!Selzung- Suite) 
Natlonalrat/ConseH national 13.06.03 (For!Selzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.06.03 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/ConseU national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.08.03 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consefl national 19.06.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 29.09.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseß des Etats 01.10.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständeral/ConseD des Etats 03.10.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Nationalrat/Conseil national 03.10.03 (Schlussabstimmung- Vota final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 6591) 
Texte de l'acte ll,gisJallf 1 (FF 2003 6035) 

Lauper Hubert (C, FR), pour la commlssion: Ce sera ma der
nlere intervention a cette tribune, au nom de la Commission 
de redaction. Dans le dernier artlcle de lol federale sur la pe
requation financiere, la Commlssion de redaction a ajoute un 
alinea 2 precisant qua la loi sera publiee dans la Feuille fe
derale seulement apr~ qua le peuple et les cantons en 
auront accepte la base constitutionnelle. Le legislateur a eu 
recours a la m!me maniere de proceder pour las modiflca-
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tions de la loi sur la natlonallte, dont deux projets dependent 
egalement de l'adoptlon d'une base constitutionnelle. 

MOller Erich (R, ZH): Die FDP-Fraktion unterstiltzt den aus
gehandelten NFA. Leider ging das zentrale Element in der 
Debatte etwas verloren, nämlich der ausgeprägte WIiie zur 
wirkungsvollen, nachhaltigen Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen. Die FDP-Fraktion bedauert 
das. Trotzdem sind wir überzeugt, dass damit der schweizeri
sche Föderalismus gestärkt werden kann. Wir erachten den 
NFA als ein gutes Gerüst für eine erfolgreiche, bürgemähere 
Bewältigung der zukünftigen Herausforderung. Der Im Res
sourcenausgleich gefundene gutschweizerlsche Kompromiss 
bietet zweierlei: Erstens gibt er den Nehmerkantonen die not
wendige finanzielle Unterstützung; zweitens werden die Ge
berkantone zwar belastet, aber nicht überfordert. 
Die FDP-Fraktion wird dem NFA zustimmen, und wir werden 
uns in der kommenden Abstimmung für die Annahme durch 
Volk und Stände einsetzen. 

Leu Josef (C, LU): Die Stärke einer staatlichen Gemein
schaft, d. h. der Wille zum gemeinsamen Erfolg, misst sich 
an der Bereitschaft und Fähigkeit, sich zu reformieren, sich 
dem Wandel der Zeit zu stellen, zeit- und sachgerecht neue 
Antworten auf neue Bedürfnisse zu erarbeiten. Das trifft für 
die Willensnation Schweiz in ihrer Vielfalt und Verschieden
artigkeit in besonderem Masse zu. Wenn die CVP-Fraktion 
die Sicherstellung und Belebung des nationalen Zusammen
halts als eine der zentralen künftigen Aufgaben beurteilt, so 
stellt sie gleichzeitig fest die Neugestaltung des Finanzaus
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto
nen nicht nur praktischer Prüfstein, sondern. der entschei
dende Schlusse! dazu ist. Wir müssen diese Chance packen 
und den Quantensprung wagen. Dann wird es gelingen, auf 
der Basis und im Interesse unserer direktdemokratlschen 
und föderalen Strukturen politische Handlungsspielräume zu 
gewinnen, neue und motivierende Formen der ZUsammen
arbelt zu erhalten, um Probleme gemeinsam und effizient 
anzupacken. Auf diesem Weg wird unser Land als Ganzes 
fiir die Zukunft auch politisch konkurrenzfähiger. So betrach
tet Ist dieses bedeutungsvolle Jahrhundertprojekt weit mehr 
als ein finanzpolitisches Projekt, es ist letztlich ein staatspoli
tisches Projekt. Abschliessend danke ich Im Namen der 
CVP-Fraktion Herrn Bundesrat Vllllger und seinen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern, die dieses Grossprojekt mit uner
müdlichem Einsatz, mit Offenheit und Kompetenz in den 
parlamentarischen Ausmarchungen vertraten und begleite
ten. 
Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich, wenn 
Sie das «ZUkunftsschiff NFA» in der heutigen Schluss
abstimmung mit dem nötigen Schub und Schwung aus un
serer Werft loslassen! 

Rosslnl Stephane (S, VS): Pour le groupe sociallste, la nou
velle repartition des täches et la reforme de la perequation fi
nanciere entre la Confederation et las cantons est un 
exercice rate et !nsatisfaisant, sans reflexion dynamique sur 
l'amenagement du federalisme. 
Le choix fondamental qul a ete fait de retenlr une option can
tonaliste qui ne repond plus aux exlgences de masses criti
ques necessaires pour une utlllsation optimale des res
sources publiques et qui, par allleurs, est empreinte d'un es
prlt de concurrence entre las cantons, sans maitrlse des 
consequences financleres et des consequences sur la mise 
en oeuvre des polltiques publiques pour les citoyennes et 
les citoyens de ce pays, releve pour nous quasi de l'arbl
traire et peut s'averer dangereux. 
Pour cette raison, le groupe soclaliste s'opposera aux deux 
projets qui composent la reforme. 

Ruey Claude (L, VD): La democratie de proximite est l'une 
des vaieurs premieres de notre pays. Nous le savons, nos 
cltoyens aiment pouvoir decider sur ce qui est proche d'eux, 
et lorsqU'ils decident sur ce qul est a proxlmite immediate de 
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leurs centres d'activites, ils decident mieux. Contrairement 
aux apparences, ce systeme est probablement moins coü
teux, car il est le meilleur frein aux depenses qui soit, surtout 
si, comme c'est le cas aujourd'hul, les cooperations inter
cantonales se developpent et se mettent en place. 
Ce projet n'est pas un projet rate. C'est le fruit d'un long tra
vail de reflexion et aussi d'une recherche de consensus, qui 
va dans le sens de donner plus de responsabilites aux can
tons. II clarifie les competences cantons/Confederation, il af
firme la solidarite entre la Confederation et les cantons, et 
entre les cantons eux-mt!lmes au niveau des disparites trop 
fortes qu'il peut y avoir quant a leurs ressources. II y a plus 
d'autonomle, plus de marge de manoeuvre, plus de liberte, 
donc plus d'efficience dans les cantons. Sauls ceux qui se 
mefient des peuples cantonaux peuvent s'y opposer, a notre 
avls. 
Cependant, sur un point, ce projet ne va pas dans le sens du 
federalisme: c'est lorsqu'il declare la force obllgatoire de 
conventions intercantonales par decision du Conseil federal. 
Le groupe liberal a essaye de s'opposer, avec d'autres 
d'ailleurs, a cet accroc au federalisme. C'est pour lui une rai
son d'hesiter a accepter ce projet au vote final. 
A la reflexion, nous estimons que les avantages du projet 
l'emportent sur cet inconvenient, mais nous l'adoptons non 
sans hesltation. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Nach diesen Erklärungen der 
meisten Fraktionen teile ich Ihnen mit, dass die SVP diesem 
NFA zustimmt, dass sie ihn akzeptiert. 
Ohne Zweifel trifft die Feststellung von Herrn Müller zu, dass 
man beim Start des Projektes davon ausgegangen ist, dass 
die Entflechtung der Zuständigkeiten und Tätigkeiten ein 
grösseres Ausmass erreicht, als dies nun der Fall ist, und 
dass es dann im Verlauf der Diskussion eigentlich mehr um 
die Verteilung der Geldmittel ging. 
Die Aufgabenteilung ist im föderalistischen System unserer 
Schweiz eine ständige Aufgabe, und sie wird mit diesem 
NFA keinen Abschluss finden, sondern sie wird innerhalb 
der nächsten Jahre auf verschiedenen Gebieten weiterge
führt werden müssen. 

1. Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Flnanzaus• 
glelchs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen 
1. Arrite federal concernant la reforme de la perequa
tlon flnanclere et de la repartltlon des tilches entre la 
Confederatlon et les cantons 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.074/4505) 
Für Annahme des Entwurfes .... 126 Stimmen 
Dagegen ..•• 54 Stimmen 

si-e\-\e- >. / \Joir p . lob / .Q..lb 
2. Bundesgesetz über den Finanz• und Lastenausgleich 
2. Lol federale sur la perequation financlere et la com
pensation des charges 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatjf: Beilage -Annexe 01.074/4506) 
Für Annahme des Entwurfes .... 121 Stimmen 
Dagegen .... 52 Stimmen 

siel,c s. /v oir f'. Zo'f /2J.7 

3 octobre 2003 
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NA"rlONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

Ref.4505 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NF A) 
Arrete federal concemant la rmonne de la perequation flnanci&re et de la repartltion des täches entre la Confedet-ation et les cantons (RPD 
Gegenstand / Objet du vote: 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 03.10.2003 09:03:39 
Abate + R TI 1 Fehr Hans.J11m = S SH Kunz 
Aeoofi Wartmann 0 S ZH Fehr Jacauellne = S ZH Kurrus 
Aeschbacher 0 E ZH Fehr Lisbeth + V ZH Lachal 
Antille + R VS • FehrMano = S ZH Lallve d'Eolnav 
Baader C"~<:nar + V BLI Fetz + s es Laubacher 
Bader Elvlra + C SOi Flscher-Seenoen + R AG Lauoer 
Banoa 0 S so Freund + V AR Leu 
Banaerter + R BE 
Baumann Alexander + V TG 
Baumann Ruedi = G BE ~ 

+ R NE 
= S SG 
o V sz 

Leuenberoer Genave 

~Susanne 
Baumann Stellllllnie = S BE Gadlenl + V GR Leuthard 
Beck + L VD Gaßi + C BE Loeofe 
Bedleral = s NE Garbani = s NE Lustenhl!mer 
Bemasconl + R GE Genner = G ZH MalDard 
Bezzola + R GR Giezendanner + V AG Maiire 
Biaaer + V SG Glassan + R FR Marletan 
Bianasca + • Tl Glur + V AG Marti Werner 
Binder + V ZH Gon = s ZH Martv Kl!lin 
Blodler + V ZH Grar = G BL Masoo6 
Borer + V SO Grobei . s GE Mathvs 
Bortoluzzl + V ZH Gross Andreas . s ZH Maurer 
Bosshard . R ZH GrossJost = s TG 1 MalDV Pasouier 
Bruderer = SAG Guisan + R VD 1 Meier-Schatz 
Brun + C LU! Gutzwiller + R ZH Messmer 
Brunner Tonl + V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL Mever TMrese 
Buanon + V VD Gvsin Remo = s BS1 Me~ev Savarv 
BOhlmann = G LU G0nter = s BE MllmeH 
Bohrer + R SH Haerlna Binder 0 S ZH MODer Erich 
eavam = S Tl HaDer + V BE MODer-Hemmt 
ChaDDUiS = s FR Hassler + V GR Nabholz 
Chevrler + C vs Heberlein + A ZH Nelrvnck 
Chlisten # R VD Heaetschweller + R ZH OehrD 
Clna + C vs Heim + C so Pedrina 
Cuche = G NE Hess Berhard + • BE Pem 
De Dardel = s GE Hess Peter + C ZG Pfister TheoDhil 
Decurtlns + C GR HessWaller I+ C Poßa 
Donz~ + E BE Hofmann Urs = s Raaaenbass 
Dormann Roseinarle + C LU HoDenstein = G Randeooer 
DormondManvse = s VD Hubmann = Rechstelner Paul 
Dunant + V es1 Humbel Naf + C Rechsteiner-Basel 
Dunmz + R GE Hllmmerle = s Rennwald 
Eberhard + C sz lmfeld + C Riklln 
Eoerszeoi + R AG lmhllf + C BLI Robblanl 
Ennlv . L GE Janiak lo S BL Rosslnl 
Ehrler + C AG Joder I+ V BE Ruev 
Enoemerner + R INW Jassen 1+ s vs Salvi 
Fasel = G FR Jutzet = s FR Sandoz Marcel 
Fattebert + V VD Kaufmann + V ZH Schenk 
Fawe + R VD Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
FehrHans + V ZH Kofmel + ASO Scheurer Rt1mv 

+ Ja/ oul/ sl 
= nein / non/ no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

+ V LU 
+ R BL 
+ C JU 
+ A sz 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= G GE 
+ R ZG 
= s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= s VD 
+ C GE 
+ C vs 
= s GL 
= s ZH 
+ . Tl 
0 V AG 
+ V ZH 
= s GE 
+ C SG 
+ R TG 
+ C 'FR 
= G VD 
+ V ZH 
+ R ZH 
= S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+IL GE 
+IC TG 
* 1 R es 
= s SG 
= s BS 
= s JU 
+ C ZHI 
+ C TI 
= s vs 
+ L VD 
= s VD 
+ R VD 
+ V BE 
o V ZG 
+ L NE 

o enth. / absl / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
la/oul/sl 126 ja/ oul/ sl 35! 0 5 37 3 3 40 
nein / non / no 54 nein / non / no 0 10 0 1 41 0 0 
enth. / abst. / ast. 11 enth. / abst. / ast. ,o 0 0 0 6 1 4 
entschuldlat / excuse / scusato 8 entschuldigt / excuse / scusato 0 0 1 3 2 1 1 

Bedeutung Ja / Slgnlflcation de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlfioatlon de non: 

Schlbll + V ZH 
Schiller 0 V ZH 
SchmldOdDo + C vs 
Scllmfed Waller * V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler Hant:Mti>r + V BE 
Sleorlst + V AG 
Sfmoneschi-Conesl + C Tl 
Sommaruaa 0 S BE 
Snedc + V AG 
Soielmann = • GE 
Souhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Sml111!11ner + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
SwderHeiner + E AG 
Swmo = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
TIDmanns = s VD 
Triponez + R BE 
T ,;munnert + R LU 
Tschänoat = s BE 
VaDender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Ren~ + R VD 
Vermot = s BE 
VoDmer 0 s BE 
Waber Christian + E BE 
WalkerF• + C SG 
Waller Hanslöro + V TG 
Wandfluh + V BE 
wasserra11en + R BE 
Welllell + R SG 
WeVl!neth + V BE 
Wldmer = s LU 
Wlllrlll + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz.von Ptanta + L es 
Wittenwller + R SG 
WvssUrsuta - s BE 
Zanetti + s so 
Zaon + C ZH 
Zlsvadls = . VD 
Z1mnltter + V ZH 

. 
3 
2 
0 
0 

Nationalrat, Elek1ronlsches Abstimmungssystem 

03.10.2003 09:04:11 / 0010 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

ldentH: 46. 20/03.10.2003 09:03:39 Ref.: (Erfassung) Nr:4505 



Ref.4506 
NA1"IONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über den Finanzausgleich (FAG) 
Lol f~arale sur la paraquation financiilre (LPF) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 
Abstimmung vom/ Vote du: 03.10.2003 09:04:33 
Abate + R Tl Fehr HaßS. Jllm = S SH 

~nn 0 S ZH 
- E ZH 

Antille + R VSI 

Fehr Jllmueline = S ZH 
Fehr Lisbeth + V ZH 
FehrMario = S ZH 

Baader r.asnar + V BL Fetz + S BS 
BaderEMra + C SO Flscher-Seenqen + R AG 
Banaa 0 s so Freund + V AR 
Banoerter + R BE FrevClaude + A NE 
Baumann Alexander + V TG Fassler 0 S SG 
Baumann Ruedl = G BE Föhn o V sz 
Baumann SteDhanie 1 = S BE Gadient + V GR 
Beck + L VD Galll + C BE 
Berberat i = S NE Garbani = S NE 
Bemasconi i+ R GE 1 Genner = G ZH 
Bezzola + R GR Giezendanner + V AG 
Rlnaer + V SG Glasson + R FR 
Blanasca + - TI Glur + V AG 
Binder + V ZH Goß = S ZH 
Blocher + V ZH Graf = G BL 
Bore! :+ V so Grobei . S GE 
Bortoluzzi 0 V ZH Gross Andreas . S ZH 
Bosshald . R ZH GrossJost = S TG 
Bruderer = s AG Gulsan + R VD 
Brun + C LU Gutzwlller 0 R ZH 
Brunner Toni + V SG 
Buonon + V VD 
Bllblmann = G LU 
BOhrer + R SH 
cavam = s Tl 
Cha11nuk ;: s FR 

~-· + R BL 
= s es• 
+ S BE 

der 0 s ZH 
+ V BEI 

Hassler + V GR 
• Chevrler + C vs Heberleln + R ZH 
i Ch!islen # R VD Heaetschweller + R ZH 

Cina + C vs Helm + C so 
CUche = G NE Hess Berhard + • BEi 

i De Dardel = s GE Hess Peter + C ZG 
• Decurtins + C GR HessWalter + C SG 

Donze . E Hofmann Urs = s AG! 
Dormann Rosemarie + C HoUensteln = G SG 
Dormond MarlVAA = s Hubmann = s ZH 
Dunant + HumbelNllf + C AG 

• Duoraz + Hämmerle = s GR 
• Eberhard + lmfeld + C ow 
1 Enerszeol + lmhof + C BL 
I Enolv . L GE Janlak 0 s BL 

Eh!iel + C AG Joder + V BEI 
• Enaelberoer ,+ R NVi Jossen + s vs 
i Fasel := G FR! i JIIIZel = s FR 
• Fattebert + V VD • Kaufmann + V ZH 

Favre + R VD Keller Robert + V ZH 
Fehr Hans + V ZH Kofmel + R so 

1 Kunz 
Kurrus 
Lachat 
Lalive d'EDlnav 
Laubacher 
Lauoer 
Leu 
Leuenberoer Gnve 
Leutenenaer Halo 
Leutenenaer Susanne 
Leuthard 
Loeufe 
Lustenberoer 
MalDard 
Maitre 
Maril!tan 
MartiWemer 
Martv Käßn 
MasllOD 
Mathvs 
Maw-er 
MaUJV Pac;nuler 
Meier-Schatz 
Messmer 
M-.r Therese 
Menetrev Savarv 
Moroeli 
Müller Erich 
Müller-Hemm! 
Nabholz 
Neirvnck 
Oehrll 
Pedrlna 
PeDi 
Pfister Theoohll 
PoDa 
Raoaenbass 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsleiller-Basel 
Rennwald 
Rlldin 
Robbianl 
Rossini 
Ruev 
SaM 
SandazMarcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Rl!lnv 

+ Ja/oui/ sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ V LU 
+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= G GE . R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= S VD 
+ C GE 
+ C vs 
= S GL 
= S ZH 
+ • Tl 
0 V AG 
+ V ZH 
= S GE 
+ c•SG 
+ ~-+ 
= 
+ V ZH 
+ R ZH 
= S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG . L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= S VD 
+ R VD 
+ V BE 
0 V ZG 
+ L NE 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
Ja/ oui / sl 121 ia/ oul/ sl 35 0 4 36 4 2 37 
nein / non / no 52 nein / non / no 0 10 0 1 38 1 0 
enth. / abst. / ast. 14 enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 7 0 6 
entschuldigt / excuse / scusato 12 entschuldigt/ excuse / scusato 0 0 2 3 3 2 2 

Bedeutung Ja / Signlficatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnlfication de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

• Schlbfi + V ZH 
• Schiller 0 V ZH 
SchmldOdllo + C VS 
Schmied Walter • V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler Hansneter + V BE 
Slearist + V AG 
Slmoneschl.cortesi + C Tl 
Sommaruoa 0 S BE 
$Ml"lc + V AG 
SDielmann = • GE 
SDuhler + V TG 
Stahl 0 V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineoaer + R UR 
Steiner + R SO 
Slrahm = S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stumn = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thllnei - s ZH 
Theller + R LU 
TDlmanns . S VD 
TrlnnnP.7 + R BE 

+ R LU 
Tschall!lät = S BE 
VaDender = RAR 
Vaudroz Jean.ctaude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot = s BE 
Vollmer 0 s BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansiöra + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weiaell + R SG 
Weveneth . V BE 
Wldmer = s LU 
Wlllria + C SG 
Wiedeikehr . E ZH 
Wirz.von Planta + L BS 
Wlttenwiler + R SG 
wvss Ursula = s BE 
Zanetll + s so 
Zapft + C ZH 
7kvadis = • VD 

• ZUanirn!r + V ZH 

. 
3 
2 
0 
0 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

03.10.2003 09:04:52/ 0011 
Conseil national, Systeme de vote electronlque 

identlf: 46. 20/03.10.2003 09:04:33 Ref.: (Erfassung) Nr:4506 
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Ref.4009 

NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vr,te nominatlf 

Geschäft/ Objet: 
Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Refonne de la perequation financiere 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Entrer en matiere 

Abstimmung vom / Vote du: 12.06.2003 08:52:00 
Abate. + R ! Tl' 1 Fehr Hans.Jüra = S SH 

! Aepp6 Wartmann . S ZHi 1 Fehr Jacnueline = S ZH 
Aeschbacher . E ZHI : Fehr Lisbeth + V ZH 

'Antllle + R VS, i Fehr Mario = S ZH 
Baader Casnar ·+ V Bl Felz + S BS 

. BaderEMra + C SO' ' Ftseher-Seenaen + A AG 
, Banaa . S SOi 1 Freund + V AR 

Banaerter + R BE FrevClaude + R NE 
Baumann Alexander . V TG Fässler = S SG 
Baumann Ruedi . G BE: 1 Föhn + V SZ 

1 Baumann Sleohanie . s BE 1 Gadient + V GR 
'Beck + L VD : Gall! + C BE 
: Berberat '= s NE' IGarbani . S NE 
j Bemasconi + R GEI ! Genner = G ZH 

Bezzola :+ R GR 1 Giezendanner + V AG! 
Biooer + V SGI 1 Glasson + R FR 

· Billllasta * - Tl 1 1 Glur + V AG 
• Binder + V ZHI 1 Goll = s ZH 
, Blocher . V ZHI :Graf = G BL 
1 Borer + V SOi 1 Grobei . s GE 
. BortoJuzzi + V ZHi 1 Gross Andreas = s ZH 
. Bosshard '+ R IZH, GrossJost = s TG 
! Bruderer = S AGI J Gllisan I+ R VD 
'Brun + C LU : Gutzwiller + R ZH 
' Brunner T oni + V SGI 1 Gvsin Hans Rudolf •+ R BL 
. Bunnon + V VD 1 GvsinRemo = s BS 
: Bllhlmann 1= G LU . Ganter = s BE 

Bührer + R SH i HaerinaBinder 0 s ZH 
Cavall! :; s Tl! 1 HaUer + V BE 
ciiaiioois -·--··-~·- . S FR, · Hassler . V GR! 
Chevrier + C VS, Heberlein + R ZH 

,,Qlristen -··- # R VDI 1 Heaetschweiler ·+ R ZH 
, Cina I+ C VS, : Heim 1+ C SO 
, Cuche = G NE, 1 Hess Berhard . - BE 

De Dardel I= s GE , Hess Peter + C ZG 
Decunlns . C GRI 1 Hess Waller . C SG 
Oon.ze + E BE Hofmann Urs = SAG 

: Donnann Rosemarie + C LU! 1 Hoßenstein = G SGi 
. 0OllllOnd Marlvse i - S VDI •Hubmann 

1 = S ZH 
Dunant + V BSI , Hammerle = S GR 
0uoraz i + R GEi • lmfeld + C OVi 
Eberhard + C SZI • lmhof + C BL 
Egerszeoi + R AGI IJaniak 0 s BL 

. Eoalv + L GEI ! Joder + V BE 
Ehrler . C AGI . Jossen = s vs 
Enaelberaer + R NWI i Jutzet = s FR 

l Fasel . G FRi 1 Kaufmann ·+ V ZH• 
, Fattebert + V VDI ' Keller Robert + V ZH 
: Fawe + R VDI I Kofmel + R SOi 
, Fehr Hans + V IZHI 1 Kunz + V LUi 

i Kwrus 
Lachat 

, Lalive d'Eoinav 
Laubacher 

• Lauper 
, Leu 

Leuenberaer Geneve 
Leutenem1er Haio 
Leuteneaaer Susanne 
Leuthard 

, Loeofe 
1 Lustenht!miv 

Malllard 
Maiire 
Marit!lan 

i Marti Werner 
' MartvKl!Dn 

Masooli 
Mathvs 
Maurer 
Maurv PasQuier 

: Meier-Schatz 
Messmer 
Me'M Therese 

1 Ml!netrev Savarv 
Möraell 
Milller Erich 
MOIJer-Hemmi 
Nabholz 
Neirvnck 

'Oehrli 
1 Pediina 
Pell! 

. Pfister Theollhil 
i PoOa 
• Raaaenbass 

Randeooer 
• Rechsleiner Paul 

Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Rikfin 

, Robbiani 
1 Rossinl 
i Ruev 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
ScheurerRemv 
Schib6 

+ ja/oui/si 
= nein/ non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FR 
+ C LU 
= G GE 

·+,R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= S VD . C GE 
+ C vs 
= S GL 
= S ZH . - Tl 
+ V AG . V ZH 
= s GE 
+ C SG 
+ R TG 
+ C FR 
= G VD 
+ V ZH 
+ R ZH . S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 

'+ V BE 
= s· Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BSi 
= s SG 
= s BS 
- s JU . C ZH 
+ C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s VD 
+ R VD 

·+ V BE 
+ V ZG! 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
i Gesamt/ ComplBte / Tutto 1 

ja /oui / si 114 1 
Fraktion / Groupe / Gruppo ! C G L R s E V 
ja/ oui / si 26 0 6 38 1 2 41 

1 nein/non/no 1 52 nein / non / no 0 8 0 0 42 0 0 
i enth. / abst. / ast. ! 2 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 2 0 0 
' entschuldigt / excuse / scusato 1 31 entschuldigt/ excuse / scusato 1 9 2 0 3 7 3 4 

Bedeutung Ja / Signfficatlon de oui: Proposition de Ja majortte 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

, Schiller + V ZH 
i Schmid Odllo + C VS 
Schmied Waller + V BE 

, Schneider . R BE 
Schwaab = S VD 
SeUerHansoeter + V BE 
Sieorist + V AG 
Simoneschl-Coltesi + C Tl 

• Sommaruga = S BE 
Snack + V AG 

1 SDielmann = ·• GE 
i Snuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Stelnenoer + R UR 

iSleiner + R SO 
'Slrahm = S BE 
Sluder Heiner + E AG 
Srumn = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 

• Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
Tißmanns = S VD 
Trinonez + R BE T_....,, ___ .. 

+ R LU 
! T schllnnilt = S BE 
! VaDender + RAR 
! Vaudroz Jean.Claude . C GE 
! Vaudroz Rene + R VD 
i Veimot = S BE 
i Voßmer • = S BE 
1 Waber Christian . E BE 
i Walker Felix + C SG 
WafterHansmm + V TG 
Wandlluh + V BE 

• Wasseifallen + R BE 
• Weiaelt 

. R SG 
: Weveneth + V BE 
'Wldmer = s LU 

Wltlrin + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wuz-von Planta + L BS 
Wlltenwiler + R SG 
wvssUrsula = s BE 
Zanetli = s so 
ZaoO . C ZH 

i Zis'Vadis = - VD 
Z1mnlller + V ZH 
Zach + C AG 

• 1 

Oi 
21 
0 1 
31 

Bedeutung Nein/ Significatlon de non: Proposition de la minorite Marti Werner (ne paa entrer en matlere) 
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Ref.4010 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Rerorme de la perequation financi~re 

Gegenstand / Objet du vote: 

Proposition de renvoi 

Abstimmung vom/ Vote du: 12.06.2003 08:53:1 0 
Abate i+ 
Al!nllll Wartmann . 
Aeschbacher . 
Anlille 

.. 
:+ 

Baader Casoar + 
: Bader Elvlra + 
. Ballll8 . 
: Banoerter + 

Baumann Alexander . 
' Baumann Ruedl . 
i Baumann Slenhanle . 
1 Beck + 

Berberat = 
Bemasconi i+ 
Bezzcita . i+ 
Biaaer · :+ 
Bianasca 1 • 

Binder ,+ 
Blocher . 
Borer :+ 

: Bortolu22I I+ 
Bosshard i+ 

, Bruderer = 
Brun + 

1 Brunner Toni + 
Bwinon + 

. Bllhlmann = 
BOhrer + 
Cavaffi = 

. . f_happuis ____ . 
Chevrier 

.. -·-·- ,; 
, Christen 
! Clna 

CUche 
1 De Darcfel 
1 Decunins 
1 Donze 
1 Donnann Rosemarie 
: DonnondMari-
1 Dunant 
, Ouoraz 

Eberhard 
Egersz~gj 
E_m_ 
Ehrier 

Fattebert 
Favre 

! FehrHans 

# 

+ 
= 
= . 
+ 
0 

= 
+ 

I+ 

R --.Tl 

S ZH 
E ZH 
R VS 
V BL 
C SOi 
s so 
R BE' 
V TG 
G BE 
S BE 
L VD 
S

1
NE 

RIGE 
RIGR 
ViSG, 
• TI. 
V ZH; 
V ZH 
V SO 
V ZH 

IR ZH 
SAG 
C LU, 
V SG 
V VD 
G LU' 
R SHi 
s TI 
S FR 
c vs" 
R VD! 
C VSi 
G NE'. 
S GE! 
C GR 
E BE 
C LU 
S VD 
V BS 
R GE 

V ZH 

• Fehr Hans-Jüro · • -··· 1=1S SH 
Fehr Jaaiueline = S ZH 
Fehr Usbelll + V ZH 
FehrMario = S ZH 
Fetz = S BS 
Fischer-Seenrum + RAG 

1 Freund + V AR 
FrevClaude + R NE! 
Fässfer = S SG 
Föhn + V SZ 
Gadient + V GR 

1 Gaffi + C BE 
Garbani . S NE 
Genner = G ZH 

. Giezendanner + V AG 
,Glasson + R FR 
: Glur + V AG 
. GoU = S ZH 
1 Graf = G BL 
! Grabet . s GE 

Grass Andreas = s ZH 
GrossJost = s TG 
Gulsan + R VD 
Gutzwiller + R ZH 
GVSln Hans Rudolf + R BL 

i Gvsin Rerno = s BS 

~der 
= s BE 
- s ZH 

HaDer 
, .. -1: V BE 

Hassier 'V IGR 
, Heberlein '+ R ZH 
, Heaetschweiler + R ZH 
1 Heim + C SO 
• Hess Berhard . - BE 
HessPeter + C ZG 
Hess Waher 1 • C SG 
Hofmann Urs = SAG 
Hollenstein = G SG 
Hubmann = S ZH 
Hämmerte = S GR 
lmfeld + cow 
lmhof + C BL 
Janiak = S BL 
Joder +:V BE. 
Jossen != s vs 

; JUIZet := SFR 
'Kaufmann + V ZH 
; Keller Roben + V ZH 

Kofmel + R SO 
Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalived'Eninav 
Laubacher 
Lauper 
Leu 

, Leuenbemer Geneve 
l.euleneaoer Halo 
Leuteneoaer SUsanne 

•Leuthard 
LOP.Dfe 
Lustenberaer 
Malllard 
Mailre 
Marietan 
Marti Werner 
Manv KllUn 
Ma-.u 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauler 
Meier•Schalz 
MesSlner 
MeverTherese 
MmHllmvSavarv 

1 Mllmeli 

Mllller Erich 
Mllller-Hemmi 
Nabholz 

• Neirvm:k 
Oehrll 

• Pedrlna 
i Peffi 

Pfister TheoPhil 
Poßa 
Raaoenbass 

1 RandMner 
i Rechstelner Paul 

Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Riklln 
Robbianl 
Rossini 
RIIAV 

'SaM 
• Sandoz Marcel 
. Schenk 

Scherer Marcel 
ScheurerRmm1 
Schibß 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R sz 
+ V LU . C FR 
+ C LU 
= G GE 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= s VD 

1 • C GE 
+ C vs 
= s GL 
= s ZH . - TI 
+ V AG . V ZH 
= S GE 
+ C SG 
+ R TG 
+ C FR 
= G VD 
+IV ZH 
+ R ZH . S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= s Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 

'+ R BS 
= s SG 
= s BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C n 
= s vs 
+ L VDI .. s VD 

i+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
! Gesamt/ Complete / Tutto 

ja/ oui / si 
nein / non / no 

i enth. / abst. / ast. 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 

' 113; 
1 55 

1 1 i 

1 30 1 

Fraktion / Graupe / Gruooo C G 
'ja/oui/si 26 0 

nein / non / no 0 8 
enth. / abst. / ast 1 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 8 2 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: Proposition de la majorlte (ne pas renvoyer) 
Bedeutung Nein / Slgnificatlon de non: Proposition de la minorite II Goll (renvoyer) 

L R s E V 
6 38 0 2 41 
0 0 45 0 0 
0 0 0 0 0 
0 3 7 3 4 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer · + V ZH 
SchmidOdilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler + V BE 
Slearlst + V AG 

. Simoneschl,-Cortesl + C TI 
: r-. a - s BE 

Sllf!Ck + V AG 
Sllielmann = - GE 

1 Souhler + V TG 
• Stahl + V ZH 
Slammluzl + V AG 
Steineaaer + R UR 
Steiner + R SO 
Slrahm :: S BE 
Studer Heiner .+ E AG 
Stulllll = SAG 
SUter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel :: S ZH 
Theiler + R LU 
Tillmanns = S VD 
TriDonez + R BE 
TschuDllf!rt + R LU 
TsdJäD!lät = S BE 
VaDender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude • C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot = S BE 
VoUmer = s BE 
Waber Christian . E BE 
WalkerF61ix + C SG 
Walter HansiörQ + V TG 
Wandßuh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weiaelt . R SG 
Wlllllllll!th + V BE 
Widmer = s LU 
Widrig + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Will-von Planta + L BS 
Willenwiler + R SG i~ = s BE 

= s so 
• C ZH 
= - VD 
+ V ZH 

Zäch + C AG 

-
0 
2 
0 
3 
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Ref.4011 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft/ 0bjet: 
Neugestaltung des Finanzausgleichs 
Reforme de la perequation financi~re 

Gegenstand / Objet du vote: 

Proposition de renvoi 

Abstimmung vom / Vote du: 12.06.2003 08:54:09 
Abate + R TI: · Fehr Hans-Jora = S SH 
Aeonli Wartmann i • s ZH Fehr Jacaueline = S ZH 
Aesl:hbacher . E ZHi i f ehr Lisbelh + V ZH 
Anlille :+ R VS; : Fehr Mario = s 
Baader Cas11ar + V BL' Fetz = s 
BaderElvira + C SOi i FISdler •Seenaen + R 
Banoa ! • s SO: Freund + V AR 
Banaener :+ R BE' ' Frev Claude + R NE 
Baumann Alexander . V TG: ! Fllssler = S SG 
Baumann Ruedi . G BEi 'Föhn + V SZ 

, Baumann Slenhanie . S BEI ! Gadient + V GR 
Beck :+ L VD , Galli 0 C BE 

. Berberat = S NE, , Garbani . S NE 
Bemasconi + R GE :·Genner = G ZH 
Bezzola 

~ 
GRI 

Biqger ~ 
BiQnasca Ti7 

l Giezendanner + V AG 
i Glasson + R FR 
1 Glur + V AGI 

· Binder + V ZHl 1 GoD = S ZH 
Blocher . V ZH Graf = G BL ·-
Borei 1+ V ISO Grobet . S GE 
Bonoluzzi :+ V1ZH · Gross Andreas = s ZH -----
Bosshard i + R:ZH GrossJost = s TG 
Bruderer ' s 

~ .. Brwi . .. 
~ + u 

Guisan + R VD 
• Gutzwilfer + R ZH 

BnmnerToni + V SG· 1 Gvsin Hans Rudolf + R BL 
. Bwmon + V VDi i GvsinRemo = s BS 
: BOhlmann := G LUI 1 GQnter = s BE 

Bührer + R SH Haerin!I Binder 1= s ZH 
CavaUi = s Tl i , Haller + V BE 
Chappuis . s FR' :Hassler . V GR 

--Chevrier i+ C VSi Heberlein + R ZH 
· Christen # R VDI , HeQetschweiler + R ZH 
: Cina + C VS! 1 Hebn 1 + C so 

Cuche = G NE: , Hess Berhard . • BE 
, DeOardel : = S GEI · HessPeter !+ C ZG 

Decunins ; . C GR1 · Hess Walter . C SG 
Donze + E BE Hofmann Urs = SAG 
Dormann Rosemarie 0 C LU1 . Hollenstein = G SG 
Donnond MRml'IA I= s VD • Hubmann = S ZH 
Dunanr + V BS1 'Hämmerle i = S GR 
Dupraz + R GEI l lmfeld ! + Cm, 

. Ebemard + C SZI i lmltof + C BL 
Eaerszeai + RAG, . Janiak = S BL 
EmIIV + L GE; ; Joder 

1 + V BE 
Elu1er + C AGI : Jossen ! = s vs 
Engelberger + R NWI Jutzet := s FR 
Fasel . G FRi i Kaufmann + V ZH 
fallebert + V VDI , Keller Robert !+,V ZH 
Favre :+ R VD .. '--

Kofmel +IR so 
Fehl Hans ,+ V ;ZH Kunz I+ V LU 

1 Kunus 
Lachat 

1 Lalive d'Eoinav 
Laubacher 
Lau11er 
Leu 

, Leuanherner Geneve 
: Leuteneooer Haio 

Leuteneaner Susanne 
leuthard 

~er 

Maiire 
Marietan 
MarliWemer 

~~ 
Mathvs 
Maurer 
Maurv Pasauier 
Meier •Schatz 
Messrner 
Mever Therese 

· Mtinlltrey Savarv 
i Mllmeli 
· MWler Erich 

MODei-Hemmi 
Nabholz 

1 Neirvnck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theonhß 
Polla 
Ramambass 
Randeooer 

• Rechsteiner Paul 
Rec:hsteiner-Basel 
Rennwald 

1 Rildin 
1 Robbiani 

Rossini 
Ruev 

'SaM 
i Sandoz Marcel 
I Schenk 
i Scherer Marcel 

Scheurer Remv 
SchibU 

+ ja/ oui/ si 
= nein/ non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
' . C JU 
.+ R SZ 
+ V LU . C FR 
+ C LU 
- G GE 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= S VDi . C GE 
+ C VS 1 

= S GL 
= S ZH . . TI 

1 + V AG . V ZH 
= S GE 
+ C SG 
+ R TG 
+ C FR 
=,G VD 
+ V ZH 
+ R ZH . s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BEI 
= s Tl 
+ R TI 
+ V SG 
+ L GEI 
+ C TG 
+ R BSi 
= s SG 
= s BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s VD! 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer ·+ V ZH 
Schmid Odilo o C vs 
Schmied Walter +rv BE 
Schneider . R BE 
Schwaab = S VD 

: Seiler Hansoell!r + V BE 
Sleorist + V AG 
Simoneschi-Cortasi + C Tl 

1 Sommaruaa = S BE 
; SDeck + V AG - . = • GE 
: Snuhler + V TG 
1 Stahl + V ZH 
: Stamm Luzi + V AG 

Staitmmler + R UR 
; Steiner + R SO 
! Strahm = S BE 
• Studer Heiner + E AG 

Stumn = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
Tißmanns = S VD 
Trinnnez + R BE 
T5ditmnert + R LU 

· Tschillllllll = S BE 
Vailender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vennot = s BE 
Vollmer = S BE 
Weber Christian . E BE 

: Walker Felix + C SG 
Walter Hansiörn + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wassedallen + R BE 

• Weiaelt + R SG 
w-.neth + V BE 
Widmer = s LU 

1 Widria + C SG 
• Wiederkehr 

. E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
WlllenWiler + R SG 
Wvsslhsula = s BE 
Zanettl = s so 

'ZaDfl + C ZH 
Zlsvadis = • VD 
7unniner + V ZH 
Zllch + C AG 

Gesamt/Com~p_le_te_t_T_u_tt_o_--11-----, Fraktion / Groupe / Gruppo C G L' R SIE V! • 

: ja/ oui / si 1141 
, nein/non/no ; 55 
1 enth. / abst. / ast. ! 3 • 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 27 1 

Ja/ oui / si 26 0 6 39 012 41 0 
nein / non / no 0 8 0 0 451 0 0 2 
enth. / abst. / ast. 3 0 0 0 010 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 6 2 0 2 713 4 3: 

Bedeutung Ja/ Signlflcation de oui: Proposition de la majorlte (ne pes renvoyer} 
Bedeutung Nein/ Slgnificatlon de non: Proposition Günter (renvoyer) 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ ObJet: 

.: CON~·EIL NAilO'NAL 
Namentliche Abstimmung l Vote nominatif 

Ref.4054 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NF A) 
Arrate federal concemant la reforrne de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confed&ation et les cantons (RPl) 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Art66Abs. 1 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.06.200310:24:36 
Äiiaie 
AeepfiJ'la_rtJnaf!n . s"zH 

r,;, 
_I __ 

Aeschbacher E ZH 

-Fehr Hans-Jür!I •='S SH 
Fehr Jacaueline = s ZH 
Fehr Lisbeth . V ZH 

i Kwrus 
· Lachal 
1 La live cfE Dinav 

Antille I+ R VS FehrMario = S ZH · Laubadler 
. Baader Ca!lllar + V BL1 Fett = s BS 1 Lauoer 
· Bader Elvira . C SOi 1 FJSCher•Seenoen + R AG Leu 

Bamia . S SOi , Freund + V AR ! Leuenlleltler Geneve 
' Banoerter + R BEI · Frev Claude + R NE Leuteneaaer Halo 

Baumann Alexander + V TG' ' Fässler . s SG · Leutananru,r Susanne 
Baumann Ruedi = G BE ' Föhn + V sz i Leudlard 
Baumann Stellhanie = s BEI i Gadient .+ V GR 1 loenfe 

: Beck + L VDI ; GaDi . C BE lustenbP.l'l!er 
~I,_ -- -- _.,__ s NE• --~ ' Garbanl = S NE IMaillard 
Bernasconi 1+ R GE, , Genner = G 1ZH . Maiire 
Bezzola i+ R GRi 1 Giezendanner . V iAG Marletan 

_ Bigger ______ --·· __ . . V SG· • Glassan + R FR MarliWemer 
Bianasca . . Tl Glur . V AG Martv Klllin 

, Binder . V ZHI 'Goß = S 'ZH Masooti 
Bioeber . V ZHI IGraf = G Bl Mathvs 
Borer ' . V SO, Grobe! ' = s GE Maurer 

1 Bortoluzzi . V ZH 1 Grass Andreas . s ZH • Maurv Pasquier 
: Bosshard . R ZHi i GrossJOSI . s TG Meier-Schatz 
. Bruderer = SAG i Guisan . R VD Messmer 
'Bnm + C LU. 1 Gutzwiller + R ZH Mever Therese 

Brunner Toni + V SGI i Gvsin Hans Rudolf + R BL ' Menell'IIY SaVarV 
Buonon + ViVO, , G~inRemo = s BS Möraeli 
Bühlmann f= G LU Günter . s BE MOller Erich -· _ , sö11rer .. 

---·· '+1R SH _ 
cäväul. ; s Tl 

Haarlna Binder = s ZH 
Haller + V BE 

Müller-Hemml 
1 Nabholz 

_gi~~is. 
··- ·• . - ..... 

S FR ··--· . ;_ ~- Hassler + V GR Neirvnck 
Chevrier ' . C VS Heberlein + R ZH Oehrli ..... ~-----
Christen # R VD' Heaetschweiler + R ZH : Pedrlnll 

, Cina + C VSI : Heim + C so 1 Pe!B 
1 Cuche = G NEi 1 Hess Berhard . . BE · Pfister Theonhil 
· De Oardel = S GE! 1 HessPeter + C IZG 1 Poßa 
. Oecwtins + C GRI 1 Hess Walter . C 'SGI , Raaaenbass 

Donze = E BE 1 ' Hofmann Urs = SAG 1 Randeoaer 
0ormann Rosemalie . C LU Hollenstein = G SG i Rechsleiner Paul 
Dormond Marlvse = S VD . Hubmann = S ZHi ' Rechsleiner-Basel 
Dunant . V BSI ; HärnmeJle = S GR i Rennwald 

, 0upraz + R GE; 1 lmfeld . C .OWI Riklin 
Ebelhard + C sz lmhof . C IBL 1 Robblani 

· Emo.ISZaaj + RAG , Janiak ·= S BLI IRossini 

.Ell!l!L. -
. L GE : Joder . V BE : R1lev 

Ehrler . C AG· Jossen = s vs i SaM 
· Enaelberaer .+ R NWI ' Jutzel := s IFR' • Sandoz Marcel 
. Fasel = G FR! : Kaufmann I+ V ZH ! Schenk 

Fattebert + V VDI : Keller Robert ' . ,V ZH 1 Scherer Marcel 
' Favre + R VO 1 Kofmel i • R SO Scheurer Remv 
: Fehr Hans :+ V ZH! 1 Kunz + V LU Schibli 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

• R BL 
.• 1 C JU 
+ R :SZ. 
+ V LU . C FR 
+ C LU 
= G GE 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG . C,AI 
+ C LU 

I= S VD 
1+ C GE 
= C VS 

i= S GL 
= S ZH . . Tl . V AG . V ZH 
= S GE . C SG 
+ R TG 
+ :C FR 
= G VD . V ZH 
+ R ZH 

= S ZH 
+ R ZH 
+ C VD . V BE 
= S'TI . R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG . R BS 
= S SG . S BS 
= S JU 
• C ZH . C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s vo 
+ R VO 
+ V BE 

i+ V ZG . L NE 
+ V ZHi 

o enth. / abst / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
-- --••-*•-•-w-

• Gesamt/ Com_E!ete /T_u_tt_o _ __,_ __ 

ta.{ ~~ {~L ___ _ .. -·-----~ 
nein / non / no : 57 ! 

i Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
1 ja/ oui / sl 16 0 4 31 0 0 28 
1 nein / non / no 3 10 0 0 40 4 0 

i =~~~;~~~~se·,·s~~~:~-TI7 
1 enth. / abst. / ast. :o 0 0 0 0 0 0 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 16 0 2 10 12 1 17 

Bedeutung Ja / Signlflcatlon de oul: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signlflcatlon de non: Antrag der Minderheit I Rossinl 

! Schlller + V ZH 
Schmid Odilo = C vs 
Schmied Walter + V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = s vo 
Seiler Hanspeler + V BE 
Siaorist + V AG 
Simoneschl-Cortesi = C Tl 

i Sommaru<1a = S BE 
i Soeck • .V AG 
. Soielmann . - GE 
1 Spuhler + V TG 
Slahl . V ZH 
SmmmLuzi + V AG 
Slaineaner . R UR 

1 Steiner . R SO 
:Slrahm = S BE 

Studer Hemer = E AG 
SIUmD . SAG 
Su!er . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel . S ZH 
Theiler +.R LU 
TiDmanns = s vo 
Trioanez + R BE 
Tschunoert + R LU 

1 TschllDDIII . S BE 
Vallender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R vo 
Vermot = s BE 
VoBmer * S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 

. Walter Hansiöra + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasseifallen + R BE 
Weioelt + R SG 

1 Weveneth + V BE 
Widmer = s LU 

1 Wldria . C SG 
1 Wiederkehr = E 2H 
: Wilz.von Planta + L BS 
WUtenwiler ' . R SG 
WvssUrsula = s BE 

'Zanelti 
. s so 

laDII + C ZH 
Zisvadis . . vo 
Zunnlcer + V ZH 
Zieh . C AG 

-
0 
0 
0 
5 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Ref.4055 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischerr Bund und Kantonen (NFA) 
Arrete federal concemant la refonne de la perequation financi~e et de la repartition des taches entre la Confed1niion et les cantons (RPT) 

Gegenstand / ObJet du vote; 
Art 66 Abs. 1 

Abstimmung vom / Vote du: 13.06.2003 10:25:28 

! : 1:1:~; Abate 
Aeppfi Wartmann 
Aeschbacher · + · E ZH 

1 Fehl Hans-Jüra + S SH 
i Fehl Jat:auellne + S ZH 

Fehr Lisbeth . V ZH 

' Kurrus 
Lachat 
Lalived'EDinav 

Anlil!e '+ RiVS: Fehr Mario '+ S ZHI Laubacher 
Baader Casnar 

1 = V BL. Fetz + S BSI LauDer 
Bader Elvira . C SO' ' F!SCher•Seenaen = RAG, Leu 
Ban~ ···----~--

1 • s so: 1 Freund 
1 = V AR Leuenlwner Geneve 

Banaerter :+ R BE Frev Claude = R NE , Leuteneoaer Haio 
Baumann Alexander = V TG1 ; Fässler . S SG 1 Leuteneoaer Susanne 

Baumann Ruedi + G BE, : Föhn = V SZ Leulhard 
Baumann Steohanie + S BEI : Gadient + V GR i Loente 
Beck = L VDI . Gal!i . C BE i Lusmnberaer 
Berberat :+ S NE Garbani + S NE Maillard 

-Bemascani + R GE 1 , Genner + G ZH Maiire 
Bezzola = R GRI i Giezendanner . V AG Marielan 

i BiQqer . V SGI /G!asson + R FR MartiWemer 
Bignasca. _____ . 1L --;-; -Binder V ZHi 

G!ur i • V AG 
; Goß + s ZH 

, MartvKä6n 
1 Ma-fi 

. Blodler . V ZHI : Graf + G BL Mat/lVS 
Borer ' . .:!_ so 

~·· ~ - -r·;- N Bortoluzzi V 
Grobet i+ s GE 
Gross Andreas . S ZH 

Maurer 
MaUN Pasnuier 

; Bosshard . R ZH: 1 GrossJost ' . S LTG Meier-Sdtati 
. Bruderer + ~ ~!:'l.i 

Brun +·C LU1 
, Guisan 1 • A VO 
; -Gutzwil!er -- - + A .ZH 

Messmer 
Mever Therese 

, Brunner T oni = V SGI i GVS!n Hans Rudolf = R BL Menetrev SavaJY 
Buanon = V VD; , GvsinRemo + S BS Moraeli 
B!lhlmalln + G LU! Gllnter . S BE MOller Erich 
Bohrer 0 R SHI ' Haeriml Binder + S ZH 1 MOUer-Hemmi 
Cavalli- !+ s TI . Haßer = V BE ! Nabholz 

· Chaolll.lis + s FR, Hassler = V GR 1 Neirvnck 
.Chavrier . C VS1 Heberlein '+ R ZH Oehrfi 

Christen ;# R.VD : Heaetschweßer = R ZH Pedrina 
Cina + C VS1 i Heim !+ C SO Pelli 
Cuche + G NEi 1 Hess Berhard . - BE PflSler TheonhD 
De Dardel + S GE! , Hess Peter + C ZG PoDa 
De<:wtins .L +_ .Q_§!i HessWalter i . C SG Ra(!Qenbass 
Oonze + E BE Hofmann Urs +'SAG 1 Randaaner 
Dormann Rosemarie . C LU! : HoDenstein + G SG ! Rechsteiner Paul 
Oormond M"rtv..e + S VDI , Hubmann + S ZH Rechsteiner-Basel 

'Ounant 
. V 851 1 Hämmerle + S GR Rennwald 

· Dumaz + R GE! l lmfeld . C DVI Rildin 
Ebelhard + C sz, 1 lmhof . C BL Robbiani 
Eners2Mi --- + RAG· 1 Janiak + S BLI Rossini 

Eaalv .. , • , L GE Joder . V BEi · Ruey 
Ehrler . C AGI i Jossen + S VS/ Salvi 
En~l!1-~ != R NW JulZet '+ SFR 1 Sandoz Marcel 
Fasel I+ G FR Kaufmann = V ZH Schenk 

·- ... ·-. Faruiiieri- I= V VO, , Keller Roben . V ZH 1 Scherer Marcel 
Favre l: R VD Kofmel ' . R SO SchelJl'er Remv 
Feiii Hans 

- , , 

V iZH, I= Kunz = ViLU SchibU 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha vomto 

. R BL Schliler 
-0 C JU Schmid Odilo 

·+ .R sz 1 Schmied Waller 
= .V LU Schneider . C FR i Schwaab 
+ C LU Seiler HanSPeter 
+ G GE Siemist 
+ R ZG : Simoneschi-Cortesl 
+ S BL Sommaruaa 
+ C AG Soeck 
• i C Al Soielmann 
+ C LU , Slluhler 
+ S VD ! Stahl 
+ C GE Slammluzi 
+ C vs i Slainrulner 

+ s GL 1 Sleiner 
1+ s ZH Strahm 
! • - TI Studer Heiner . V AG , Shlmn . V ZH '·Suter 
+ S GE Teuscher . C SG 1 Thanei 
+ R TG Theiler 
+ C FR Tillmanns 

1+ G vo Trinnnez 
• i V ZH TSClltmnmt 
+ R ZH Tschäppät 
+ S ZH, VaUender 
+ A ZH Vaudroz Jean-Claude 
+ C VD 1 Vaudroz Rene . V BE Vennot 
+ s Tl !Voßmer . A TI i Weber Christian 
= V SG WalkerFIHix 
= L GE : Walter Hansiöm 
+ C TG! i Wamffluh 
+ ABS' Wasserfallen 

i + S SG Welai!il . S BS Weveneth 
+ S JU Widmer . C ZH WJlllio . C Tl Wiederkehr 
+ s vs Wilz-von Planta 
= L VO1 1 Wlltenwi!er 
+ s VDI ; Wvss Ursula 

= R VDi Zanetti 
= V BE Zapfl 
= V ZG 7~is . L NE Zurmioer 
= V ZH Zllch 

o enth. I abst. I ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultat&: 
: Gesamt I Complete / Tutto 
·ja/oui/si 93 
! nein / non / no 44 
1 enth. / abst. / ast. 1 

Fraktion / Graupe / GruoPO 
ia/ oui/ si 
nein / non / no 
enth. / abst. / ast. 

'C 
/20 
10 
!O 

1 entschuldigt/ excuse / scusato 61 entschuldiat / excuse / scusato / 15 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit II Laubacher 

G 
10 
0 
0 
0 

L R s E V 1 • 1 

0 17 40 4 2101 
4 14 0 0 261 0: 
0 1 0 0 010/ 

.2 9 112 1 17151 

= V ZH 
+ C VS 
= V BE 
=· R BE 
+ S VD 
= V BE 
= V AG 
+ C Tl 
+ S BE . V AG . - GE 
= V TG . V ZH 
= V AG . R UR . ASO 
+ S BE 
+ E AG . s AG . R. BE 
+ G BE . s ZH 
= ALU 
+ s VD 
= R BE 
::; R LU . s BE 
+ R AR 

'+ C GE 
= R VD 
+ s BE . s BE . E BE 
+ C SG 
= V TG 
= V BE 
= A BE 
+ R SG 
+ V BE 
+ s LU! . C SG 

i + E ZH 
- L BS . R SG 
+ s BE . s so 
+ C ZH . - VD 
= V ZHi 
+ C AGi 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.06.2003 10:25:58/ 0005 
Conseil national, Systeme de vote electronique 

ldentif: 46. 19/13.06.200310:25:28 Ref.: (Erfassung) Nr:4055 



NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ ObJet: 

Ref.4F4 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
Am~te federal concemant 1a reforme de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons {RPTI 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 19.06.2003 17:43:00 
Abate · · r Ff-1Y + 

--•--h>•• 

S SH Fehr Hans-Jüro = 1 Kurrus 
Aeooll Wartmann . S ZH · Fehr Jacoueline = S ZH Lachat 
Aeschbacher 0 E ZW 1 Fehr Lisbeth + V ZH i Lalive d'Eninav 

; Anlille + R VS FehrMario = s ZH 1 Laubacher 
: Baader casoar . V BL Fetz + S BS , Lauoer 
1 Bader Elvira + C so Fischer-Seengen + R AG 1 Leu 

Banaa . s .so, , Freund + V AR Leuenlu!m,,r Geneve 
, Banaerter + R BE FrevClaude . R NE Leuteneaaer Haio · 
' Baumann Alexander . V TG Fässler = s SG · Leuteneooer Susanne 
i Baumann Ruedi = G BE • Föhn . V sz Leuthard 

Baumann Stenhanif! - s BE Gadienl + V GR Loenfe 
Beck + L VDi GaUi + C BE , Lustenberaer 

. Berberat = s NE: : Garbani = s NE Maillard 
Bemasconi 

+ #.t, . Bezzola + l 
BiQger • SG, 

Ganner = G ZH 
Glezendanner . V AG 

, Glasson + R FR 

Maitre 
Marletan 
MarliWerner 

: Bianasca . . Tl Glur· + V AG Manv Kä6n 
· Binder + V ZH Goß . S ZH 1 Masoo6 
' Bioeiter . V ZH Graf = ,G BL Mathvs 
,Borer . V so 1 Grobet . S GE i Maurer 
;Bortoluzzi 0 V ZH Gross Andreas . S ZH 1 Maurv PasQuier 

Bosshard . R ZH GrossJost . S TG Meier-Schatz 
Bruderei . SAG Guisan . R VD Messiner Brurl-·· - . C LU ! Gulzwlller + R ZH . Mever Therese 

: Brunner T oni 0 V SG i Gvsin Hans Rudolf • ! R BL Menetrev Savarv 
Bu11non + V VO, , GvsinRemo = s BS i Möroeli 
BOhlmann = G LU Günter . S BE ! Müller Erich 
BQhrer + R SH' · HaerinQ Binder . s ZH Müller-Hemmi 
Cavalli . S Tl HaUer + V BE . Nabholz 
Chaaauis = s-FR Hassier - + V GR Neirvnck 
Chevrier ' . C vs: ;Heberlein + R ZH Oehrli 
Christen # R VO 1 Heaetschweiler + R ZH 1 Pedrina 

i Cina . C vs Heim + C so Peffi 
. Cuche . G NE Hess Berhard . • BE Pfister Theophil 

De Dardel . S GE ! HessPeter + C ZG Poßa 
Öecurtlns · + C GR: Hess Walter + C SG Rallllenbass 
· Donze + E BE, Holhlann Urs = S !AG Randeaaer 
! Oormann Rosemarie . C LU 1 Hollenstein = .G SG Rechsleiner Paul 
\ Dormond IMl'IV'<P = s vo • Hubmann = s ZH Rechsleiner-Basel 

Ounant + V BS• , Hämmerle 1= s GR Rennwald 
· Dupraz . R GE' 1 lmfeld . C rlW Riklin 
. Eberhard . C sz: : lmhof I+ C BL Robbiani 
. Emirsll!lli + R AG1 Janiak 0 s BL Rassini 
· Eoolv . L !GE: . Joder + V BE Ruev 

Ehrler . C AG, . Jossen = s vs Salvi 
· Fnnelbercer + R NW ; Jutzet = s FR ! Sandoz Marcel 

Fasel = G FR 'Kaufmann 0 V ZH Schenk 
Fattebert + V V01 Keller Roben 1+ V ZH Scherer Marcel 
Favre + R VDi 1 Kofmel . R so Scheurer Rt!mv 
FehrHans . V ZHi 1 Kunz . V ,LU Schibfi 

+ ja/oul / si 
= nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU . C FR . C LU 
= G GE 

1 • R ZG 
= S .BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 

!= S VD 
t+ C GE 
' . C VS 
= S GL 
= S ZH . . Tl 
+ V AG 
0 V ZH . S GE 

'+ C SG . R TG 
+ C FR 
= G VD . V ZH 
+ R ZH 
= s ZH . R ZH . C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl . V SG 
+ L GE 
+ C TG . R BS . s SG 
= s BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
= s vs 
+ L VO 
= s VD 

1 • 1 R VD . V BE 
o V ZG 

+ L;J 
+ V 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
~ Gesamt/ Complete / Tutto 

ja/ oui/ si 
. nein / non / no _______ _ 

; enth. 1 abst. / ast 
i entschuldigt / excuse / scusato 

.•.. 75 .·, 
1 42 1 

1 ~~ 1 

Bedeutung Ja/ Significatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnlfication de non: 

! Fraktion / Groupe / Gruppo !C G L 
ja/ oui / si 20 0 5 

1nein/non , no 10 8 0 
i enth. / abst / ast. 10 0 0 
1 entschuldigt/ excuse / scusato l 15 2 1 

R s E V 
25 2 2 21 i 

0 33 0 0 
1 1 1 1 8 
15 16 2 16 

Sc:hltler 0 V ZH 
Schmid Odllo + C VS! 
Schmied Waller + V BE 

• Schneider . R BE! 
• Schwaab = S VDI 
i Seiler Hansne1er + V BE 
1 Sieclrisl . V AG 
. Simoneschl-Col1 + C TI 

Sommaruaa = S BE 

• . V AG 
= • GE . 

~I 'Stahl 0 
1 Stamm Luzl . 

Sleinetlaer + 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Slllder Heiner !+ E AG 
SlumD = SAG 

! Suter . R BE 
Teuscher . G BE 
Thanei - S ZH 
Theiler + R LU 
TIDmanns . S VD 
Trioonez + R BE 

i TschunDl!lt + R LU 
TschllDDl!l . S BE 
Vaßender 0 RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudraz Rene + R VD 
Vennot = S BE 
Vollmer . S BE 
Waber Christian . E BE 
WalkerFl!lix + C SG 
Waller Hansillm + V TG 
Wandßuh + V BE 
Wasserfallen . R BE 
Weioell + R SG 

~ + V BE 
= S LU 

~ 
. C SG . E ZH 

! Wuz-von Planta + L BS 
Wlltenwiler + R SG 
WIISs Ursula = s BE 
Zanetti + s so 
Zapfl . C ZH 
ZlsYadls . · VD 
Zunllioer 0 V ZH 

!Zäch . C AG 

-
0 
1 
0 
4 
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Ref.4188 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nomin.atif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober den Finanzausgleich (FAG) 
Loi federale sur Ja perequation financia"e (LPF) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 19.06.2003 20:01 :20 
Abate + R Tl Fehr Hans--Jflro ' . S SH 
AMnli Wartmann . S ZHI , Fehr Jacoueline = S ZHi 
Aeschbacher ' . E ZH! ' Fehr Lisbeth . V ZH 

: Antille + R VSJ 1 Fehr Maria = S ZH 
Baader CasDar . V BL 1 Fetz + S BS 
BaderE!vira . C SO' · FJScher-Seenqen 0 RAG 
Banqa . S SOi Freund + V AR 
Banaerter + R BE! ! Frev Claude . R NE 1 

Baumann Alexander . V TG Fässler ·o S SGI 
Baumann Ruedi != G BE • Föhn = V SZi 

'. Baumann Steohanie = S BEf ! Gadient . V GR 
'Beck + L VDI ! GaDl •, C BE. 

Berberat 0 s NE' 1 Garbani . S NE 
. Bemasconi :+ R GE 1 Genner = G ZH 

Bezzola + R GRi · Giezendanner . V AG 
i Biqqer + V SGI · Glasson + R FR 

Bianasca . . TI i ! Glur . V AG 
. Binder = V ZHI Goß . S ZH 

Blocher . V ZH1 ! Graf = G BL 
Borer . V so Grobet • i s GE, 
Bortoluzzi . V ZH Gross Andreas •. s ZH 
Bosshard . R ZHl ! GrossJost . S TG 
Bruderer 0 s AG, Guisan . R VD .. 
Brun + C LU• Gutzwiller o R ZH 

, Brunner T oni + V SG 1 Gvsin Hans Rudolf . R BL 
- Butmon + V VDI ! Gvsin Remo = S BS 

Bühlmann = G LU! . Günter . S BE 
Bührer + R SHI i Haetino Binder 1 

. S ZH 
J Cavalli . s TI 1 1 Haßer + V BE 

ChaDlluiS 10 s FR: : Hassler + V GR 
Chevrier . C VS) : Heberlein = R ZH 
Christen # R VO ' Heaetschweüer = R ZH 
Cina + C VSi 1 Heim . C SO 
Cuche . G NE• • Hess Berhard . 

• BE 
De Oardel . s GE Hess Peter 0 C ZG 
Decurtins. + C GRI ; HessWaller + C SG 

·oonze 1+ E BEi 1 Hofmann Urs 0 s AG 
OormannRosemarie . C LU Hollenstein = G SG 
DormondMarlVse 0 s VDI 'Hubmann = s ZH 

. Dunant . V BS1 1 Hammerle = S GR 

. IJunraz . R GE! ! lmfeld . C OW 

. Eberhard + C sz: lßlhor + C BL 
: Eoel'SZeai + R AGI 1 Janlak 0 S BL 

Eootv ' . L GE Joder . V BE 
Ehrler . C AG; . Jassen 0 s vs 
Eooelberaer . R IIIWI JUIZet = S FR 
Fasel = G FR: 'Kaufmann = V ZH 
Fattebert + V ,VD Keller Robert 0 V ZH 

Kofmel . AiSO 
Kunz 0 V LU 

Kumts 
: Lachat 
lalive d'Eoinav 

1 Laubacher 
Lauoor 
Leu 
Leuenberner Geneve 
Leutenenner Haio 

• Leuteneooer Susanne 
Leulhard 
Loe11fe 
Lustenberqer 
MaiBard 
Maiire 

1 Marielan 
! ManiWemer 

M:ir1v Klllin 
Masooli 
Malhvs 
Maurer 

, Maurv Pascuier 
1 Meier-Schatz 

Messmer 
Mever TMrese 

i Menelrev Savarv 
. Möroeli 

MWler Erich 
: MOller-Hemmi 

Nabholz 
i Neirvnck 

Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Ptlsler Theophil 
Polla 
Raooenbass 
Randeaoer 

1 Rechsteiner Paul 
Rechsteiner .ßasei 
Rennwald 
Rlldin 
Robblani 
Rossini 

. Ruev 
i Salvi 
· Sandoz Marce! 
1 Schenk 
Scherer Marce! 
Sch011rer Remv 
Schibii 

+ ja /oui / si 
= nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / a.bsent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

. R BL 
+iC JU 
0 R SZ 
0 V LU 

1 + C FR 
+ C LU 
= G GE 
0 R ZG 
olS BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= S VOi 

1 + C GE . C vs 
:0 s GL 
= s ZH 
* . TI 
+ V AG 
=IV ZHI . s GE 
+ C SGi . R 1TG 

·+ C FR 
·= G VD . V ZH 

+ R ZH . S ZH . R ZH . C VO 
+ V BE 

i • s Tl . R Tl . V SG . L GE 
+ C TG 
+ Res . s SG 
0 s BS 
0 s JU 

! + C ZH, . C TI 
0 s vs 
+ L VD 
0 s vo . R VD . V BE 
= V ZG 
+ L NE 
=iV ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
l, Gesamt/ Complete / Tutto 
[Ja/oui/si 60 
: nein / non / no 32 
, enth. / abst. / ast. 30 
• entschuldigt/ excuse / scusato n 
Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

Fraktion / Groupe / Gruppo 
ja/oui/sl 
nein / non / no 

: enth. / abst. / ast. 
entschuldiat / excuse / scusato 

C G 
19 0 
0 8 
1 0 
15 2 

L R s E V 
3 20 2 3 13 
0 4 10 0 9 
0 4 20 0 5 
3 13 20 2 18 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

i Schiller = V ZH 
1 Schmid Odßo · + C vs 
. Schmied Walter . V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab 0 S VD 
Seiler Hans11eter + V BE 
sieorisl . V AG 

· Simoneschi-Cortesl . C Tl 
: Sommaruna 0 S BE 
• Soedc . V AG 
: Snil!lmann = • GE 

Slluhler . V TG 
iSlilhl 0 V ZH 
Slammluzi 0 V AG 

1 Slf!illl!tloer + R UR 
Steiner = R SO 

'Strahm 0 S BE 
1 Studer Heiner + E AG 
'Stump 0 SAG 
Suter + R BE 

· Teuscher . G BE 
: Thanei. 0 s ZH 
Theller + R LU 

. Tdbnanns . s vo 
Triponez + R BE 
TschUDUert + R LU 
Tschännllt . s BE 
Vallender = RAR 

• Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rem! + R vo 

, Vermot 0 s BE 
Voßmer . s BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Fl!lix + C SG 

, Walter Hanslöro + V TG 
Wandlluh + V BE 

· Wasserfallen + R BE 
'Weioelt + R SG 
: Weveneth + V BE 
• Wldrner = s LU 
Wldrin . C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz-von Planta . L BS 
Wittenwiler + R SG 
Wvss Ursula . s BE 
Zanelli + s so 
2!11111 . C ZH 

'Zisvadis . • VD 
: ZuDDiner = V ZH 

Zäch . C AG 

. 
0 
1 
0 
4 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

Aef.4505 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 
CONSEIL NATIONAL 

Proces--verbal de vote 

Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
Am~te f ederal concemant la refonne de la pe-~uation tinanciM! et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons (RPTI 
Gegenstand/ Objet du vote: 

Votetinal 
Abstimmung vom/ Vote du: 03.10.2003 09:03:39 
/ Abate ·+ R Tl Fehr Hans-Jflm = s SH j Kunz 

AenDli wartmann 0 S ZH Fehr Jacnuellne = s ZH Kumts 
Aeschbacher 0 E ZH Fehr Usbetb + V ZH ! Lachat 
Amllle + R VS FehrMarlo = s ZH • Lallve d'Ellinav 
Baader f'.ao;nar + V BL Fetz + S BS Laubadler 
BaderEMra + C so FISCher-SAP=n + R AG 1 Lauoer 
Ranna 0 s so Freund + V AR 1 Leu 
Baooetter + R BE ! Frev Claude + R NE ! LeuenhPmer Gen&ve 
Baumann Alexander + V TG Fassler = s SG 1 Leuteneaaer Halo 
Baumann Ruedl = G BE Föhn o V sz • 1 A•---AerSusanne 
Baumann Sll!nhanle = s BE Gadient + V GR • Leulhard 
Beck + L VD GalD +·C BE Loeme 
Berberat = s NE Galbanl = s NE . Lustenberner 

Bernasconl . + R GE i Genner = G ZH Malllard 
Bezzola + R GR Glezendanner + V AG Maiire 
B1nner + V SG Glasson + R FR Marietan 
B!anasca + . 11 Glur + V AG MaltlWerner 
Binder + V ZH 1 Gon = S ZH MartvKlllln 
Blocher + V ZH ! Graf = G BL Masoofi 
Borer + V so ! Grobei . S GE Mathvs 
Bonoluzzl + V ZH Grass Andreas • S ZH Maurer 
Bossl1ard • R ZH GrossJost = S TG Maurv Pasauier 
Bruderer = SAG Guisan + R VD Meier-Schatz 
8nm + C LU 

• Bnmner Toni + V SG 
Bunnon + V VD 

Gutzwiller mi 1!:! 
Gvsln Hans Rudolf ~ 
Gvsln Remo BS 

Messiner 
M-Therese 
Mlw!lmv Savarv 

BOhlmann = G LU 1 Gonter = s BE Mömell 
Bllhrer + RISH Ha11-11nn Binder 0 S ZH M011er Erich 

1 cavam = S Tl Haller + V BE M011er-Hernrnl 
Chaoouis = SFR 

! Chmmer .+. C YS 
Hassler + V GR 

Heberleln + A ZH 
i Nabholz 

Neirvnck 
Christen # R VD Het:1etschweiler + A ZH Oehrll 
Clna + C VSi Hein + C so Pedrlna 

• CUthe = G NE Hess Berhard + • BE Pelll 
1 De Dardel = S GE HessPeter + C ZG Pfister TheoohD 

Decurtlns + C GR Hesswaller + C SG Poßa 
Donm + E BE Hofmann Urs = s AG Rannenbass 
Donnann Rosemarle + C LU • Hollenstein = G SG ! RanliMller 
Donnond Ma!Mlll = s VD • Hubmann = s ZH Redlslelner Paul 
Dunant + V BS HumbelNllf + C AG Rechsteiner-Basel 
Duoraz + R GE Hllmmerle = s GR Rennwald 
Eberhard + C sz lmfefd + C IOII!. : Rlklin 
Eaerszeal + R AG lrnhof + C BL Robbiani 
Eolllv . L GE Janial< 0 s BL ! Rosslnl 
Ehrler + C AG Joder + V BE Ruev 
EnnAlhAmer + R INW Jassen + s vs Salvl 
Fasel = G FR Jutmt = SFR sanm:zMan:el 

.fallebert + V VD Kaufmann + V ZH Schenk 
, Favre + R VD: Keller Robert + V ZH Stherer Marcel 
. FehrHans + V .ZHi Kofmel + R so Scheurer~ 

+ Ja/oui/si 
= nein/ non / no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ V LU 
+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU 

:+ C FR 
!+ C LU 

= G GE 
+ A ZG 
= s BL 

)+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= s VD 
+ C GE 
+ C vs 
= s GL 
= s ZH 
+ - Tl 
0 V AG 
+ V ZH 
= s GE 
+ C SG 
+ A TG 
+ C FR 
= G VD 
+ V IZHI 
+ A ZH 
= S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= s Tl 
+ A Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+•c TG . R BS 
= s SG 
= s BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s VD 
+ A VD 
+ V BE 
0 V ZG 
+ L NE 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Grunoo C G L R s E V 
~/oul/si 126 ja/oul/ s1 35 0 5 37 3 3 40 
nein / non / no 54 nein / non / no 0 10 0 1 41 0 0 
enth. / abst. / ast. 11 enth. / abst. / ast 0 0 0 0 6 1 4 
entschuldigt/ excuse / scusato 8 entschuldigt/ excuse / scusato 0 0 1 3 2 1 1 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein/ Slgnlflca11on de non: 

Sthibfi + V ZH 
SchlOer o V ZH 
Schmid Odllo + C vs 
Schmied Waller • V BE 
Schneider + R BE 
Sthwaab = S VD 
Seiler Hansneter + V BE 
~nrkt + V AG 
Sbnoneschl-Cortesl + C Tl 

a 0 S BE 
Sruri + V AG 
Snlalmann = - GE 
Souhler + V TG 
Stahl + V ZH 
StammLuzl + V AG 
Slein2!l!ler + R UR 
Stelner + R so 
Slrahm = s BE 
Studer Helner + E AG 
~ - s AG 

!_$Uter * R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel = s ZH 
Theiler + A LU 
TlBmanns = s VD 
Tri- + R BE 
Tsthuooert + R LU 
TsthlDDllt = s BE 
Vaßender = R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudraz Rene + R VD 
Vennot = s BE 
Vollmer 0 s BE 

• Waber Christian + E BE 
WalkerFlfflx + C SG 

= 
+ V TG 
+ V BE 
+ A BE :m 

Wldmer = s LU 
Wlllrlt! + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlltenwller + R SG 
WVssUrsula = s BE 

§ + s so 
+ C ZH 
= • VD 
+ V ZH 

-
3 
2 
0 
0 
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Ref.4506 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober den Finanzausgleich (FAG) 
Loi lederale sur 1a parequation ffnanci~e (LPF) 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Voteflnal 
Abstimmung vom/ Vota du: 03.10.2003 09:04:33 
i Abate + R TI Fehl' Hans-Jilro = S SH 
• Ael>Pff Wartmann 0 S ZH Fehr lllmtmline = S ZH 

Aeschbacher = •E ZH , Fehr Usbelh + V ZH 
Antllle + R VS 1 Fehl' Mar!o = S ZH 

· Baader r_,.,mm- + V BL • Fetz + S R~ 

i Bader Elvira + C SO Flscher-Seemren + R im 

Banoa .o s so Freund + V AR 
' Hanl!erter ·+ R BE FrevClaude + RINl"I 
• Baumann Alexander + V TG · Fässler 0 s !SI'. 

Baumann Ruedl = G BE • FOhn o V sz 
1 Baumann 5tMm1niA I= S BE Gadlent '+ V GR 
• Beci. + L VD Gall! + C BE 

Berberat = S NE Garbanl = S NE 
Bemasconi + R GE . Genner = G ZH 
Bezzola + R GR • Giezendanner + V AG 

i BfoRf!I' + V SG · Glasson + R FR 
Blonasca + - TI IGlur + V AG 
Binder + V ZH Goß = S ZH 

' Blocl!er + V ZH Graf = G BL 
Borer + V SO Grobet . S GE 
Bortoluzzi 0 V ZH Grass Andreas . S ZH 
Bossbard . R ZH GrossJost = S TG 

• Bruderer = SAG Gulsan + R VD 
Bnm + C LU Gutzwffler 0 R ZHI 
BrunnerTonl + V SG Gwn Hans Rudolf + R Bl 

, Buanon ,+ V VD r.vdnRefflo = S BS 
• BOhlmann ·= G LU G0nter + S BE 
• Bllhrer :+ R SH Haerina Binder 0 S ZH 

-----·· • cavam '= S TI Haßer + V BE 
ChaDJlUlS = SFR Hassler + V GR 
Chevrier + C VS ' Heberleln + R ZH 

i Chrls!en # R VO i Heoetschweßer + R ZH 
Cbta + C vs : Heim + C so 
Cuche = G NE 1 Hess Berhard ,+ • BE 
DeDardel = S GE • Hess Peter + C ZG 

1 Decurtins + C GR · Hess Walter + C SG 
Dan:m . E BE i Hofmann Urs = s AG 
Dannann Rosemarle +. C LU 
Oormand MllrlV5!! = s VD 
Dunant + V BS 

Hollenstein -
:1SG Hubmann 

HumbelNaf + 
0Ulll'll7 + R GE Hämmerte = S GR 
Eberbard + C sz lmfeld + CirnA 

. Eoerszeoi + R AG lmhof + C BL 
• Eoolv . L GE Janiak 0 S Bli 
1 Ehlfer + C AG Joder + V BE 

EnoelbAmer + R IW 
• Fasel = G FR 
! Fattebert + V VD 

' Jassen + 

lvlZH 
Jutzet = 
Kaufmann + 

• Favre + R VD Keller Robert + V ZH 
FehrHans + V ZH Kofmel + R SO 

• Kunz 
Kurrus 
Lachat 

: lallve d'E nlMv 

Laubadler 
l31Ulf!r 

Leu 
• LeuenhMner Geneve 
leutenMner Halo 
Leuten~ner Susanne 
Leuthard 
Laenfe 
lu"""'"""'er 
Maillard 

• Maitre 
MaritMan 
Manl Werner 
Martv Kalin 

• M11V1nft 
i MAlml<\ 

• Maurer 
MaUJV Pasouler 
Meier-Schalz 
Messmer 
Mever The'ese 
Merretrev Savarv 

' Mllrnefi 
1 MOller Erich 

MOller-Hemmi 
Nabholz 

• Nelrvnck 
Oelu'ff 
Pedlina 
Pem 
Pfister TheoDhO 
Polla 
11<lnnenbass 

RaßdMIUII' 
• Rechstelner Paul 
! Rechstelner-Basel 

Rennwald 
Riklbt 

1 Rabbianl 
Rasslnl 

'Ruev 
SaJvl 

· Sandoz Marcel 
1 Schenk 

Scherer Man:el 
Scheurer Rl!mv 

+ ja/oui/si 
= nein/ non /no 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ V LU 
+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= G GE . R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= S VD 
+ C GE 
+ C VS 
= S GL 
= S ZH 
+ - Tl 
0 V AG 
+ V ZH 
= S GE 
+ C SG 
+ R TG 
+ C FR 
= G VD 
+ V ZH 
+ R ZH 
= s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= s 11 
+ R Tl 
+ V SG . L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= s JU 
+ C ZH 
+ C TI 
= s vs 
+ L VD 
= S VD 
+ R VD 
+ V BE' 
0 V ZG 
+!L NE 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto • Fraktion / Graupe / Gruppo C G L R s E V 

Ja/oul/sl 121 1 Ja/ oui/ si 35 0 4 36 4 2 37 
nein / non / no 52 i nein / non / no 0 10 0 1 38 1 0 
enth. / abst. / ast. 14 1 enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 7 0 6 
entschuldigt/ excuse / scusato 12 1 entschuldigt/ excuse / scusato 0 0 2 3 3 2 2 

Bedeutung Ja/ Slgnlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlbft + V ZH 
SchlOer 0 V ZH 

. Schmid Odilo + C vs 
Schmied Waller . V BE 

• Schneider + R BE 
·Schwaab = S VD 
1 Seßer H""""°'"' + V BE 
~ + V AG 
1 Simoneschi-Coltesi + C Tl 
• Sommaruna 0 S BE 
S"""" + V AG 
Soielmann = • GE 
Snnltler + V TG 

1 Stahl 0 V ZH 
Stammluzi + V AG 

'SIPinMner + R UR 
• Steiner + R so 
Strahm = S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stumn = SAG 
Suter . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
TheDer + R LU 
Tlllmanns . S VD 
Trinnn<>7 + R BE 
T~ + R LU 

= S BE 
VaDender = RAR 
VaudrozJean.CJaude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot = S BE 
Vollmer 0 S BE 

, Waber Cltrlstlan + E BE 
Walker Felix + C SG 
Waller 1-bn<ir.m + V TG 
Wandßuh + V BE 
wasselfallen + R BE 

iW"- + R SG 
• w-eth . V BE 
• WKlmer = s LU 
j\Mdrin + C SG 
' Wlederkehf . E ZH 
Wirz.von Planta + L BS 

i Wl1lenwller + R SG. 
w-: Ursula - s BEI 
Zanelll + s so 
zaiin + C ZH 
7kvAl!k: = - VD 
Z•mniner + V ZH 

-
3 
2 
0• 
01 
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Bundesbeschluss 
zur Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) 

vom 3. Oktober 2003 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 14. November 2001 1, 

beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung2 wird wie folgt geändert: 

Art. 5a Subsidiarität 

Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Subsi
diarität zu beachten. 

Art. 42 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 43a Grundsätze für die Zuweisung und Erfüllung staatlicher Auf gaben 
1 Der Bund übernimmt nur die Aufgaben, welche die Kraft der Kantone übersteigen 
oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. 

2 Das Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, trägt 
deren Kosten. 

3 Das Gemeinwesen, das die Kosten einer staatlichen Leistung trägt, kann über diese 
Leistung bestimmen. 
4 Leistungen der Grundversorgung müssen allen Personen in vergleichbarer Weise 
offen stehen. 

s Staatliche Aufgaben müssen bedarfsgerecht und wirtschaftlich erfüllt werden. 

Art. 46 Abs. 2 und 3 

2 Bund und Kantone können miteinander vereinbaren, dass die Kantone bei der 
Umsetzung von Bundesrecht bestimmte Ziele erreichen und zu diesem Zweck Pro
gramme ausführen, die der Bund finanziell unterstützt. 

1 BBI 2002 2291 
2 SR 101 

2001-2240 6591 



Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. BB 

3 Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den 
kantonalen Besonderheiten Rechnung. 

Art. 47 Abs. 2 

2 Er belässt den Kantonen ausreichend eigene Aufgaben und beachtet ihre Organisa
tionsautonomie. Er belässt den Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen und 
trägt dazu bei, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben verfügen. 

Art. 48 Abs. 4 und 5 

4 Die Kantone können interkantonale Organe durch interkantonalen Vertrag zum 
Erlass rechtsetzender Bestimmungen ermächtigen, die einen interkantonalen V ertrag 
umsetzen, sofern der Vertrag: 

a nach dem gleichen V erfahren, das für die Gesetzgebung gilt, genehmigt wor
den ist; 

b. die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen festlegt. 

5 Die Kantone beachten das interkantonale Recht. 

Art. 48a Allgemeinverbindlicherklärung und Beteiligungspflicht 

1 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in folgenden Aufgabenbereichen 
interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteili
gung an interkantonalen Verträgen verpflichten: 

a Straf- und Massnahmenvollzug; 

b. kantonale Universitäten; 

c. Fachhochschulen; 

d. Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; 

e. Abfallbewirtschaftung; 

f. Abwasserreinigung; 

g. Agglomerationsverkehr; 

h. Spitzenmedizin und Spezialkliniken; 

i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden. 

2 Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form eines Bundesbeschlusses. 

3 Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und 
für die Beteiligungsverpflichtung fest und regelt das Verfahren. 

Art. 58 Abs. 3 

3 Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes. 
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Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. BB 

Art. 60 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 62 Abs. 3 

3 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kin
der und Jugendlieben bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr. 

Art. 66 Abs. 1 
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen für Ausbildungs
beihilfen an Studierende von Hochschulen und anderen höheren Bildungsanstalten 
gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeihilfen 
fördern und Grundsätze für die Unterstützung festlegen. 

Art. 75a Vermessung 
1 Die Landesvermessung ist Sache des Bundes. 
2 Der Bund erlässt Vorschriften über die amtliche Vermessung. 
3 Er kann Vorschriften erlassen über die Harmonisierung amtlicher Informationen, 
welche Grund und Boden betreffen. 

Art. 83 Abs. 2 und 3 

2 Der Bund baut, betreibt und unterhält die Nationalstrassen. Er trägt die Kosten 
dafür. Er kann diese Aufgabe ganz oder teilweise öffentlichen, privaten oder 
gemischten Trägerschaften übertragen. 

3 Aufgehoben 

Art. 86 Abs. 3 Bst. b, bbis, c, e und f 

3 Er verwendet die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen 
sowie den Reinertrag der Nationalstrassenabgabe für folgende Aufgaben und Auf
wendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr: 

b. Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transports 
begleiteter Motorfahrzeuge; 

bbis. Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und 
Agglomerationen; 

c. Beiträge an die Kosten für Hauptstrassen; 

e. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motor
fahrzeugverkehr geöffnet sind; 

f. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen. 
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Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. BB 

Art. 112 Abs. 2 Bst. abis, 3 Bst. b, 4 und 6 

2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze: 

ahis. Sie gewährt Geld- und Sachleistungen. 

3 Die Versicherung wird finanziert: 

b. durch Leistungen des Bundes. 

4 Die Leistungen des Bundes betragen höchstens die Hälfte der Ausgaben. 

6 Aufgehoben 

Art. 112a Ergänzungsleistungen 
1 Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen aus an Personen, deren Existenz
bedarf durch die Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
nicht gedeckt ist. 
2 Das Gesetz legt den Umfang der Ergänzungsleistungen sowie die Aufgaben und 
Zuständigkeiten von Bund und Kantonen fest. 

Art. 112b Förderung der Eingliederung Invalider 

1 Der Bund fördert die Eingliederung Invalider durch die Ausrichtung von Geld
und Sachleistungen. Zu diesem Zweck kann er Mittel der Invalidenversicherung ver
wenden. 

2 Die Kantone fördern die Eingliederung Invalider, insbesondere durch Beiträge an 
den Bau und den Betrieb von Institutionen, die dem Wohnen und dem Arbeiten 
dienen. 

3 Das Gesetz legt die Ziele der Eingliederung und die Grundsätze und Kriterien fest. 

Art. 112c Betagten- und Behindertenhilfe 

1 Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu 
Hause. 

2 Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Betagter 
und Behinderter. Zu diesem Zweck kann er Mittel aus der Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenversicherung verwenden. 

Art. 123 Abs. 2 

2 Der Bund kann Vorschriften zum Straf- und Massnah.menvollzug erlassen. Er kann 
den Kantonen Beiträge gewähren: 

a. für die Errichtung von Anstalten; 

b. für Verbesserungen im Straf- und Massnah.menvollzug; 

c. an Einrichtungen, die erzieherische Massnah.men an Kindern, Jugendlieben 
und jungen Erwachsenen vollziehen. 
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Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. BB 

Art. 128 Abs. 4 
4 Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und eingezogen. Vom Rohertrag der 
Steuer fallen ihnen mindestens 17 Prozent zu. Der Anteil kann bis auf 15 Prozent 
gesenkt werden, sofern die Auswirkungen des Finanzausgleichs dies erfordern. 

Art. 132 Abs. 2 

2 Der Bund kann auf dem Ertrag von beweglichem Kapitalvermögen, auf Lotterie
gewinnen und auf V ersichenmgsleistungen eine Verrechnungssteuer erheben. Vom 
Steuerertrag fallen 10 Prozent den Kantonen zu. 

Art. 135 Finanz- und Lastenausgleich 

I Der Bund erlässt Vorschriften über einen angemessenen Finanz- und Lastenaus
gleich zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen den Kantonen. 
2 Der Finanz- und Lastenausgleich soll insbesondere: 

a die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit zwischen den Kanto
nen verringern; 

b. den Kantonen minimale finanzielle Ressourcen gewährleisten; 

c. übermässige finanzielle Lasten der Kantone auf Grund ihrer geografisch
topografischen oder soziodemografischen Bedingungen ausgleichen; 

d. die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich fördern; 

e. die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone im nationalen und inter-
nationalen Verhältnis erhalten. 

3 Die Mittel für den Ausgleich der Ressourcen werden durch die ressourcenstarken 
Kantone und den Bund zur Verfügung gestellt. Die Leistungen der ressourcenstar
ken Kantone betragen mindestens zwei Drittel und höchstens 80 Prozent der Leis
tungen des Bundes. 

II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 196 Ziff. 10 und 16 

Aufgehoben 
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Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. BB 

Art. 197 Ziff. 2-5 

2. Übergangsbestimmung zu Art. 62 (Schulwesen) 

Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 
20033 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen die bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung an die 
Sonderschulung (einschliesslich der heilpädagogischen Früherziehung gemäss 
Art. 19 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19594 über die Invalidenversicherung), bis 
sie über kantonal genehmigte Sonderschulkonzepte verfügen, mindestens jedoch 
während drei Jahren. 

3. Übergangsbestimmung zu Art. 83 (Nationalstrassen) 

Die Kantone erstellen die im Bundesbeschluss vom 21. Juni 19605 über das Natio
nalstrassennetz aufgeführten Nationalstrassen (Stand bei Inkrafttreten des Bundes
beschlusses vom 3. Oktober 20036 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen) nach den Vorschriften und unter 
der Oberaufsicht des Bundes fertig. Bund und Kantone tragen die Kosten gemein
sam. Der Kostenanteil der einzelnen Kantone richtet sich nach ihrer Belastung durch 
die Nationalstrassen, nach ihrem Interesse an diesen Strassen und nach ihrer finan
ziellen Leistungsfähigkeit. 

4. Übergangsbestimmung zu Art. 112b (Förderung der Eingliederung Invalider) 

Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 
20037 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen die bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung an An
stalten, Werkstätten und Wohnheime, bis sie über genehmigte Behindertenkonzepte 
verfügen, welche auch die Gewährung kantonaler Beiträge an Bau und Betrieb von 
Institutionen mit ausserkantonalen Platzierungen regeln, mindestens jedoch während 
drei Jahren. 

5. Übergangsbestimmung zu Art. 112c (Betagten- und Behindertenhilfe) 

Die bisherigen Leistungen gemäss Artikel 101 bis des Bundesgesetzes vom 
10. Dezember 19468 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung an die Hilfe 
und Pflege zu Hause für Betagte und Behinderte werden durch die Kantone weiter 
ausgerichtet bis zum Inkrafttreten einer kantonalen Finanzierungsregelung für die 
Hilfe und Pflege zu Hause. 

3 SR ... ; AS ... (BBl 2003 6591) 
4 SR 831.20 
5 SR 725.113.11 
6 SR ... ; AS ... (BBl 2003 6591) 
7 SR ... ; AS ... (BBl 2003 6591) 
8 SR 831.10 
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Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen. BB 

m 
1 Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Ständerat, 3. Oktober 2003 Nationalrat, 3. Oktober 2003 

Der Präsident: Yves Christen Der Präsident: Gian-Reto Plattner 
Der Sekretär: Christoph Lanz Der Protokollführer: Christophe Thomann 
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ZE 
Vorlage der Redaktionskommission für die Schlussabstimmung 

Bundesgesetz 
· über den Finanz- und Lastenausgleich 
(FiLaG) 

vom 3. Oktober 2003 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 47, 48, 50 und 135 der Bundesverfassung 1, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 14. November 20012, 
beschliesst: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art.1 Gegenstand 

Dieses Gesetz regelt: 

a. den Ressourcenausgleich durch die ressourcenstarken Kantone und durch 
den Bund zu Gunsten der ressourcenschwachen Kantone; 

b. den geografisch-topografischen und den soziodemografischen Lastenaus-
gleich durch den Bund; · 

c. die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. 

Art. 2 'Ziele 

Der Finanzausgleich soll: 

a. die kantonale Finanzautonomie stärken; 

b. die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit und in der Steuerbe
lastung zwischen den Kantonen verringern; 

c. die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone im nationalen und inter-
nationalen Verhältnis erhalten; · 

d. den Kantonen eine minimale Ausstattung mit finanziellen Ressourcen ge
währleisten; 

e. übermässige finanzielle Lasten der Kantone auf Grund ihrer geografisch
topografischen oder soziodemografischen Bedingungen ausgleichen; 

f. einen angemessenen interkantonalen Lastenausgleich gewährleisten. 

SRl0l 
2 BBl 2002 2291 

(01.074-2) 2001-2239 1 
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2. Abschnitt: Ressourcenausgleich durch Bund und Kantone 

Art. 3 · Ressourcenpotenzial 
1 Das Ressourcenpotenzial eines Kantons ist der Wert seiner fiskalisch ausschöpf

. baren Ressourcen. 

2 Es wird berechnet auf der Grundlage: 

a. der steuerbaren Einkommen der natürlichen Personen nach dem Bundesge
setz vom 14. Dezember 19903 über die direkte Bundessteuer; 

b. der Vermögen der natürlichen Personen; 

c. der steuerbaren Gewinne der juristischen Personen nach dem Bundesgesetz 
vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer. 

3 Der Bundesrat legt einen einheitlichen Abzug (Freibetrag) von den Einkommen 
fest. Er berücksichtigt bei den Vermögen nur den Zuwachs und trägt bei den Gewin
nen der reduzierten Besteuerung der steuerlich privilegierten Gesellschaften Rech
nung. 
4 Er e.nnittelt in Zusammenarbeit mit den Kantonen jährlich das Ressourcenpoten
zial jedes Kantons pro Kopf seiner Einwohnerinnen und Einwohner auf Grund der 
Zahlen der letzten drei verfügbaren Jahre. 

5 Kantone, deren Ressourcenpotenzial pro Kopf über dem schweizerischen Durch
schnitt liegt, gelten als ressourcenstark. Kantone, deren Ressourcenpotenzial pro 
Kopf unter dem schweizerischen Durchschnitt liegt, gelten als ressourcenschwach. 

Art. 4 Finanzierung des Ressourcenausgleichs 
1 Die ressourcenstarken Kantone und der Bund stellen die Mittel für den Ressour
cenausgleich zur Verfügung. 
2 Die jährliche Gesamtleistung der ressourcenstarken Kantone an den Ressourcen
ausgleich beträgt mindestens zwei Drittel und höchstens 80 Prozent der Leistungen 

.. des Bundes. 

Art. S Festlegung der Mittel für den Ressourcenausgleich 

1 Die Bundesversammlung legt mit einem dem Referendum unterstehenden Bundes
beschluss jeweils für vier Jahre den Grundbeitrag der ressourcenstarken Kantone 
und denjenigen des.Bundes an den Ressourcenausgleich fest. Sie berücksichtigt da
bei die Ergebnisse des Wirksamkeitsberichts (Art. 18) und hält am Ziel fest, interna
tional konkurrenzfähige Steuersätze in den Kantonen zu erhalten. 

2 Der Bundesrat passt für das zweite, dritte und vierte Jahr den Grundbeitrag der res
sourcenstarken Kantone an die Entwicklung des Ressourcenpotenzials dieser Kanto
ne und den Grundbeitrag des Bundes an die Entwicklung des Ressourcenpoten
zials aller Kantone an. 

3 SR 642.11 
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3 Die ressourcenstarken Kantone entrichten pro Einwohnerin oder Einwohner einen 
einheitlichen Prozentsatz der Differenz zwischen ihren massgebenden eigenen Res
sourcen und dem schweizerischen Durchschnitt. 

Art. 6 Verteilung der Mittel des Ressourcenausgleichs· 

1 Der Bundesrat legt die Verteilung der Mittel auf die ressourcenschwachen Kantone 
jährlich auf Grund iµres Ressourcenpotenzials und der Zahl ihrer Einwohnerinnen 
und Einwohner fest. Der Beitrag pro Einwohnerin und Einwohner steigt progressiv 
mit zunehmender Differenz zwischen den massgebenden eigenen Ressourcen eines 
Kantons und dem schweizerischen Durchschnitt. Die Rangfolge der Kantone darf 
durch den Ressourcenausgleich nicht verändert werden. 

2 Die Mittel werden den Kantonen ohne Zweckbindung ausgerichtet. 

3 Zusammen mit den Leistungen aus dem Ressourcenausgleich wird angestrebt, dass 
die massgebenden eigenen Ressourcen jedes Kantons pro Einwohnerin oder Ein
wohner mindestens 85 Prozent des schweizerischen Durchschnitts erreichen. 

3. Abschnitt: Lastenausgleich durch den Bund 

Art. 7 Geografisch-topografischer Lastenausgleich 

l Der Bund gewährt den Kantonen, die durch ihre geografisch-topografische Situa
tion übennässig belastet sind, einen Ausgleich. 

2 Kennzeichen für eine hohe Belastung sind insbesondere: 

a. ein überdurchschnittlich hoher Anteil an hoch gelegenen Siedlungsgebieten 
und produktiven Flächen; 

b. disperse· Siedlungsstrukturen und eine geringe Bevölkerungsdichte. 

Art. 8 Soziodemografischer Lastenausgleich 

1 Der Bund gewährt den Kantonen, die durch ihre soziodemografische Situation 
übennässig belastet sind, einen Ausgleich. 

2 Kennzeichen für eine hohe Belastung sind insbesondere überdurchschnittlich hohe 
Anteile an: 

a. in Armut lebenden Menschen; 

b. Hochbetagten; 

c. Jugendlieben mit besonderen Ausbildungsbedürfnissen; 

d. Arbeitslosen; 

e. Suchtmittelabhängigen; 

f. Ausländerinnen und Ausländern, die zur Integration Unterstützung brau
chen. 
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3 Zusätzlich ist der besonderen Belastung der Kernstädte von grossen Agglomera-
tionen Rechnung zu tragen. · 

Art. 9 Festlegung und Verteilung der Mittel 

1 Die Bundesversammlung legt mit einem dem Referendum unterstehenden Bundes
beschluss jeweils für vier Jahre je einen Grundbeitrag für den geografisch-topogra
fischen und für den soziodemografischen Lastenausgleich fest. Sie berücksichtigt 
dabei die Ergebnisse des Wirksamkeitsberichts (Art. 18). 

2 Der Bundesrat passt die Mittel für das zweite, dritte und vierte Jahr an die Teue-. 
rung an.· 

3 Er legt die Kriterien zur Verteilung der Mittel nach Anhörung der Kantone fest. 

4 Die Mittel werden den Kantonen ohne Zweckbindung ausgerichtet. 

4. Abschnitt: Interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 

Art. 10 Pflicht zur Zusammenarbeit 

I Die Bundesversammlung kann die Kantone in den Aufgabenbereichen gemäss Ar
tikel 48a Absatz l der Bundesverfassung zur Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
verpflichten. 

2 Die Verpflichtung erfolgt in Form der Allgemeinverbindlicherklärung {Art. 14) 
oder der Beteiligungspflicht {Art. 15) . 

. 3 Die Kantone regeln ihre Zusammenarbeit in interkantonalen Verträgen. 

Art. 11 Ziele 

Mit der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich werden folgende Ziele 
angestrebt: 

a. Sicherstellung einer Mindestversorgung mit öffentlichen Leistungen; 

b. wirtschaftliche Erfüllung kantonaler Aufgaben im Verbund mit anderen Kan
tonen; 

c. gerechter Ausgleich kantonsübergreifender Leistungen bei angemessener 
Mitsprache und Mitwirkung der betroffenen Kantone. 

Art. 12 Grundsätze für den Ausgleich 

Für den Ausgleich kantonsübergreifender Leistungen sind insbesondere die effektive 
Beanspruchung dieser Leistungen, der Umfang der Mitsprache- und Mitwirkungs
rechte sowie damit verbundene erhebliche Standortvorteile und -nachteile zu be
rücksichtigen. 
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Art.13 Interkantonale Rahmenvereinbarung 

Die Kantone erarbeiten für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
eine interkantonale Rahmenvereinbarung. Darin legen sie insbesondere fest: 

a. die Grundsätze der interkantonalen Zusammenarbeit; 

b. die Grundsätze des Lastenausgleichs; 

c. die zuständigen Organe; 

d. die Mitwirkung der kantonalen Parlamente bei der Zusammenarbeit mit Las
tenausgleich; 

e. das Beitritts- und Austrittsverfahren; . 
f. das interkantonale Streitbeilegungsverfahren, das für alle Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenaus
gleich zur Anwendung kommt; 

g. wie weit die Grundsätze der interkantonalen Zusammenarbeit und des 
Lastenausgleichs im innerkantonalen Verhältnis zwischen den Kantonen und 
ihren Gemeinden zu beachten sind. 

Art. 14 Allgemeinverbindlicherklärung 

I Die Bundesve~ammlung kann in Form eines dem Referendum unterstehenden 
Bundesbeschlusses für allgemein verbindlich erklären: 

a. auf Antrag von mindestens 21 Kantonen: die interkantonale Rahmenverein
barung; 

b. auf Antrag von mindestens 18 Kantonen: ·einen interkantonalen Vertrag in 
den Bereichen nach Artikel 48a Absatz l der Bundesverfassung. 

2 Die betroffenen Kantone werden vor dem Entscheid angehört. 

3 Die Kantone, die durch eine Allgemeinverbindlicherklärung zur Beteiligung an 
einem Vertrag verpflichtet werden, übernehmen die gleichen Rechte und Pflichten 
wie die übrigen Vertragspartner. 

4 Die Allgemeinverbindlichkeit kann für höchstens 25 Jahre angeordnet werden. 

s Bundesbeschlüsse über die Allgemeinverbindlicherklärung können vorsehen, dass 
die Bundesversammlung die Allgemeinverbindlichkeit mit einfachem Bundesbe
schluss aufheben kann, wenn ihre Aufrechterhaltung auf Grund der Umstände nicht 
mehr gerechtfertigt ist, insbesondere wenn: 

a. mindestens sechs Kantone die Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit der 
Rahmenvereinbarung verlangen; 

b. mindestens neun Kantone die Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit 
eines interkantonalen Vertrags verlangen. 

6 Die Kantone können frühestens nach fünf Jahren einen Antrag auf Aufhebung der 
Allgemeinverbindlicherklärung stellen. 
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Art.15 Beteiligungspflicht 

1 Die Bundesversammlung kann in Form des einfachen Bundesbeschlusses auf An
trag von mindestens der Hälfte der Kantone, die an einem interkantonalen Vertrag 
oder an einem definitiv ausgehandelten Vertragsentwurf beteiligt sind, einen oder 
mehrere Kantone zur Beteiligung verpflichten. · 

2 Die betroffenen Kantone werden vor dem Entscheid angehört. 

3 Die Kantone, die zur Beteiligung verpflichtet werden, übernehmen die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die übrigen Vertragspartner. 

4 Die Beteiligung kann für höchstens 25 Jahre angeordnet werden. 

5 Die Bundesversammlung kann in Form des einfachen Bundesbeschlusses die Be
teiligungspflicht aufheben, wenn ihre Aufrechterhaltung auf Grund der Umstände 
nicht mehr gerechtfertigt ist, insbesondere wenn mindestens die Hälfte der Kantone, 
die an einem interkantonalen Vertrag beteiligt sind, die Aufhebung verlangt. 

6 Die Kantone können früh~stens nach fünf Jahren einen Antrag auf Aufhebung der 
-Beteiligungspflicht stellen. 

Art.16 Rechtsmittel 

1 Die Kantone setzen richterliche Behörden ein, die als letztinstanzliche kantonale 
oder interkantonale Behörden über Beschwerden gegen Entscheide interkantonaler 
Organe befinden. 

2 Verletzt ein Kanton einen Vertrag oder verbindliche Beschlüsse eines interkanto
nalen Organs, so kann jeder Kanton oder das entsprechende interkantonale Organ 
beim BundesgerichtKlage erheben~ wenn das interkantonale Streitbeilegungsverfah
ren zu keiner Einigung geführt hat. 

Art.17 Direkte Anwendbarkeit 

Setzt ein Kanton einen Vertrag oder einen verbindlichen Beschluss eines interkan
tonalen Organs nicht oder nicht rechtzeitig um, so können die betroffenen Bürgerin
nen und Bürg~r Ansprüche aus diesem Vertrag oder diesem Beschluss geltend ma
chen, sofern die entsprechenden Bestimmungen inhaltlich hinreichend, bestimmt und 
klar sind. 

5. Abschnitt: Wirksamkeitsbericht 

Art.18 
1 Der Bundesrat legt der Bundesversammlung alle vier Jahre einen Bericht über den 
Vollzug und die Wirksamkeit dieses Gesetzes vor. 

2 Der Bericht gibt Aufschluss über die Erreichung der Ziele des Finanzausgleichs in 
der vergangenen Periode und .erörtert die möglichen Massnahmen für die kommende 
Periode. 
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3 Die Wirkungen der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich werden 
gesondert dE!!gelegt. 

6_. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

Art. 19 Härteausgleich 

I Der Bund und die Kantone stellen die finanziellen Mittel zur Verfügung, mit denen „ 
für ressourcenschwache Kantone Härten aufgefangen werden, die sich aus dem 
Übergang vom bisherigen zum neuen Finanzausgleichssystem ergeben. Der Lasten
ausgleich im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit wird dabei nicht berück
sichtigt. 
2 Der Bund finanziert den Härteausgleich zu zwei Dritteln, die Kantone zu einem 
Drittel. 
3 Die Bundesversammlung legt mit einem dem Referendum unterstehenden Bundes
beschluss die anfängliche Höhe des Härteausgleiches fest. Dieser Anfangsbetrag 
ble~bt während acht Jahren fest und verringert sich anschliessend um je 5 Prozent 
pro Jahr. Der Anfangsbeitrag jedes Kantons wird auf Grund der Zahl seiner Ein
wohnerinnen und Einwohner festgelegt. 
4 Die Bundesversammlung beschliesst mit einem dem Referendum unterstehenden 
Bundesbeschluss über die ganze oder teilweise Aufhebung des Härteausgleichs, 
wenn sich dessen· Weiterführung auf Grund der Ergebnisse des Wirksamkeitsbe
richts als nicht oder nicht mehr vollumfänglich notwendig erweist. 
5 Der Bundesrat regelt die Verteilung der Mittel unter den Kantonen nach Massgabe 
ihres Ressourcenpotenzials und der Ergebnisse der finanziellen Bilanz aus dem 

. Übergang vom bisherigen zum neuen Finanzausgleichssystem. Er hört vorgängig die 
Kantone an. Der Lastenausgleich im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit 
wird dabei nicht berücksichtigt. 

6 Ein Kanton verliert seinen Anspruch auf den Härteausgleich, wenn sein Ressour
cenpotenzial über den schweizerischen Durchschnitt steigt 

• 7 Die Mittel werden den Kantonen ohne Zweckbindung ausgerichtet. 
8 Bei der Überprüfung der Erreichung des Mindestausstattungsziels gemäss Arti
kel 6 Absatz 3 werden die Leistungen aus dem Härteausgleich mitberücksichtigt. 

Art. 20 Subventionsrecht 

Soweit der neue Finanzausgleich eine finanzielle Entlastung des Bundes vorsieht, 
gilt: 

~ a. Gesuche um Finanzhilfen und Abgeltungen, die nach Inkrafttreten dieser 
Bestimmung, aber vor Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs im betref
fenden Beitragsbereich eingereicht wurden, werden nach dem im Zeitpunkt 
der Zusicherung geltenden Recht beurteilt. 
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b. Vor dem Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs vom Bund rechtskräftig 
zugesicherte Beitragsleistungen für Vorhab~ die erst nach dem Inkrafttre
ten in Angriff genommen werden, sind nur noch geschuldet, wenn die 
Schlussabr~cbnung für das realisierte Vorhaben innerhalb von drei Jahren 
nach dem Inkrafttreten unterbreitet wird. 

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 21 Vollzug 

Der Bundesrat erlässt die Vollzugsbestimmungen. Er hört vorgängig die Kantone an. 

Art. 22 Verlängerung. der Geltungsdauer der Bundesbeschlüsse nach den 
Artikeln 5 Absatz l und 9 Absatz 1 

1 Verzögert sich das Inkrafttreten eines neuen Bundesbeschlusses nach den Arti
keln 5 Absatz 1 und 9 Absatz l, so verlängert sich die Geltungsdauer des geltenden 
Bundesbeschlusses bis zum Inkrafttreten des nachfolgenden Bundesbeschlusses, 
höchstens jedoch um zwei Jahre. 

2 Der Bundesrat kann die Mittel für die Dauer der Verlängerung gemäss den Arti
keln 5 Absatz 2 und 9 Absatz 2 anpassen. 

Art. 23 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Bundesgesetz vom 19. Juni 19594 über den Finanzausgleich unter den Kantonen 
wird aufgehoben. 

Art. 24 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Es wird nach Annahme des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 20035 zur Neuge
staltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto
nen durch Volk und Stände im Bundesblatt veröffentlicht. 

3 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Er berücksichtigt dabei den Stand der 
interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. 

11714 

4 AS 1959 913, 1974 139, 1980 1791, 1985 1945 
5 
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Arrete f ederal 
concernant la reforme de la perequation financiere et 
de Ja repartition des täches entre la Conf ederation et 
les cantons 
{RPT) 

du 3 octobre 2003 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 14 novembre 2001 1, 

arrete: 

I 

La Constitution2 est modifiee comme suit: 

Art. 5a Subsidiarite 

L'attribution et l'accomplissement des taches etatiques se fondent sur le principe de 
subsidiarite. 

Art. 42, al. 2 

Abroge 

Art. 43a Principes applicables lors de l' attribution et 
de l'accomplissement des taches etatiques 

1 La Confederation n' assume que les taches qui excedent les possibilites des cantons 
ou qui necessitent une reglementation uniforme par la Confederation. 
2 Toute collectivite beneficiant d'une prestation de l'Etat prend en charge les coiits 
de cette prestation. 
3 Taute collectivite qui prend en charge les coiits d'une prestation de l'Etat decide 
de cette prestation. 
4 Les prestations de base doivent etre accessibles a tous dans une mesure compara
ble. 

5 Les taches de l'Etat doivent etre accomplies de maniere rationnelle et adequate. 

FF2002 2155 
2 RS 101 

2001-2240 6035 
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Art. 46, al. 2 et 3 
2 La Confederation et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons 
realisent lors de la mise en reuvre du droit federal; a cette fin, ils mettent en place 
des programmes soutenus financierement par la Confederation. 

3 La Confederation laisse aux cantons une marge de manreuvre aussi large que 
possible en tenant compte de leurs particularites. 

Art. 47, al. 2 

2 Elle laisse aux cantons suffisamment de taches propres et respecte leur autonomie 
d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue a 
ce qu'ils disposent des moyens financiers necessaires pour accomplir leurs täches. 

Art. 48, al. 4 et 5 
4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal a 
edicter pour sa mise en reuvre des dispositions contenant des regles de droit, a 
condition que cette convention: 

a. soit adoptee selon la procedure applicable aux Jois; 

b. fixe les grandes lignes de ces dispositions. 

5 Les cantons respectent le droit intercantonal. 

Art. 48a Declaration de force obligatoire generale et 
obligation d' adherer a des conventions 

1 A 1a demande des cantons interesses, la Confederation peut donner force obliga
toire generale a des conventions intercantonales ou obliger certains cantons a adhe
rer a des conventions intercantonales dans les domaines suivants: 

a. execution des peines et des mesures; 

b. universites cantonales; 

C. hautes ecoles specialisees; 

d. institutions culturelles d' importance supraregionale; 

e. gestion des dechets; 

f. epuration des eaux usees; 

g. transports en agglomeration; 

h. medecine de pointe et cliniques speciales; 

i. institutions d'integration et de prise en charge des personnes handicapees. 

2 La declaration de force obligatoire generale prend la forme d'un arrete federal. 

3 La loi definit les conditions requises pour 1a declaration de force obligatoire gene
rale et l' obligation d' adherer a des conventions et arrete la procedure. 
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entre 1a Confederation et les cantons. AF 

Art. 58, al. 3 

3 La mise sur pied de l'armee releve de la competence de la Confederation. 

Art. 60, al. 2 

Abroge 

Art. 62, al. 3 

3 Les cantons pourvoient a une formation speciale suffisante pour les enfants et 
adolescents bandicapes, au plus tard jusqu' a leur 20e anniversaire. 

Art. 66, al. 1 
1 La Confederation peut accorder des contributions aux cantons pour l' octroi d' aides 
a la formation destinees aux etudiants des hautes ecoles et autres etablissements 
d'enseignement superieur. Elle peut encourager l'barmonisation entre les cantons en 
matiere d' aides a 1a formation et definir les principes qui en regissent l' octroi. 

Art. 75a Mensuration 

1 La mensuration nationale releve de 1a competence de 1a Confederation. 

2 La Confederation legifere sur la mensuration officielle. 

3 Elle peut legiferer sur l'barmonisation des informations foncieres officielles. 

Art. 83, al. 2 et 3 

2 La Confederation construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en 
supporte les cofi.ts. Elle peut confier ces täches en partie ou en totalite a des orga
nismes publics, prives ou mixtes. 

3Abroge 

Art. 86, al. 3, let. b, bhis, c, e et f 

3 Elle affecte 1a moitie du produit net de l'impöt a la consommation sur les carbu
rants et le produit net de 1a redevance pour l'utilisation des routes nationales au 
financement des täcbes et des depenses suivantes, liees a la circulation routiere: 

b. mesures destinees a promouvoir le trafic combine et le transport de vehicules 
routiers accompagnes; 

bbis. mesures destinees a ameliorer les infrastructures de transport dans les villes 
et les agglomerations; 

c. contributions destinees aux routes principales; 
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e. participation generale au financement, par les cantons, des routes ouvertes a 
la circulation des vehicules a moteur; 

f. contributions aux cantons depourvus de routes nationales. 

Art. 112, al. 2, let. abis, 3, let. b, 4 et 6 

2 Ce faisant, eile respecte les principes suivants: 

abis. elle accorde des prestations en especes et en nature; 

3 L'assurance est financee: 

b. par des prestations de la Confederation. 
4 Les prestations de la Confederation n' excedent pas la moitie des depenses. 
6 Abroge 

Art. 112a Prestations complementaires 

1 La Confederation et les cantons versent des prestations complementaires si l'assu
rance-vieillesse, survivants et invalidite ne couvre pas les besoins vitaux. 

2 La loi fixe le montant des prestations complementaires et definit les tä.ches et les 
competences de la Confederation et des cantons. 

Art. 112b Encouragement de l' integration des invalides 

J La Confederation encourage l' integration des invalides par des prestations en 
especes et en nature. Elle peut utiliser a cette fin les ressources financieres de 
l' assurance-invalidite. 

2 Les cantons encouragent l'integration des invalides, notamment par des contribu
tions destinees a la construction et a l'exploitation d'institutions visant a leur procu
rer un logement et un travail. 

3 La loi fixe les objectifs, les principes et les criteres d'integration des invalides. 

Art. 112c Aide aux personnes agees et aux personnes handicapees 
1 Les cantons pourvoient a l'aide a domicile et aux soins a domicile en faveur des 
personnes agees et des personnes handicapees. 

2 La Confederation soutient les efforts deployes a l' echelle nationale en faveur des 
personnes agees et des personnes handicapees. Elle peut utiliser a cette fm les res
sources fi.nancieres de l' assurance-vieillesse, survivants et invalidite. 

Art. 123, al. 2 

2 La Confederation peut legiferer sur l' execution des peines et des mesures. Elle 
peut octroyer aux cantons des contributions: 

a pour la construction d' etablissements; 

6038 



239 

Refonne de la perequation financiere et de la repartition des täches 
entre la Confedera.tion et les cantons. AF 

b. pour l'amelioration de l'execution des peines et des mesures; 

c. pour le soutien des institutions ou sont executees les mesures educatives 
destinees aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes .adultes. 

Art. 128, al. 4 

4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut 
de l'impot leur sont attribues. Cette part peut etre reduite jusqu'a 15 % pour autant 
que les effets de la perequation financiere 1' exigent. 

Art. 132, al. 2 

2 La Confederation peut percevoir un impöt anticipe sur les revenus des capitaux 
mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du 
produit de l'impöt anticipe est attribue aux cantons. 

Art. 135 Perequation financiere et compensation des charges 
1 La Confederation legif'ere sur une perequation financiere et une compensation des 
charges appropriees entre la Confederation et les cantons d'une part, et entre les 
cantons d' autre part. 

2 La perequation financiere et la compensation des charges ont notamment pour but: 

a. de reduire les disparites entre cantons en ce qui concerne 1a capacite finan
ciere; 

b. de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financieres; 

c. de compenser les charges excessives des cantons dues a des facteurs geo
topographiques ou socio-demographiques; 

d. de favoriser une collaboration intercantonale assortie d'une compensation 
des charges; 

e. de maintenir 1a competitivite fiscale des cantons a l' echelle nationale et in-
ternationale. 

3 La perequation des ressources est financee par les cantons a fort potentiel de res
sources et par 1a Confederation. Les prestations des cantons a fort potentiel de 
ressources equivalent au minimum a deux tiers et au maximum a 80 % de la part de 
1a Confederation. 

II 

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiees comme suit: 

Art. 196, eh. 10 et 16 

Abroges 
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Art. 197, eh. 2 a 5 

2. Disposition transitoire ad art. 62 (lnstruction publique) 

Des l' entree en vigueur de l' arrete federal du 3 octobre 2003 concemant la reforme 
de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confederation et 
les cantons3, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invaliclite 
en matiere de formation scolaire speciale (:y compris l' education pedago-thera
peutique precoce selon l'art. 19 de la loi federale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invaliclite4) jusqu'a ce qu'ils disposent de leur propre strategie en faveur de la for
mation scolaire speciale, qui doit etre approuvee, mais au minimum pendant trois 
ans. 

3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales) 

Les cantons achevent le reseau des routes nationales classees dans l' arrete federal du 
21 juin 1960 sur le reseau des routes nationales5 (etat a l'entree en vigueur de 
l' arrete federal du 3 octobre 2003 concemant la reforme de la perequation financiere 
et de la repartition des taches entre 1a Confederation et les cantons6) selon les direc
tives de la Confederation et sous sa haute surveillance. Les coilts sont a la charge de 
1a Confäderation et des cantons. La part des cantons au financement des travaux 
depend de la charge due aux routes nationales, de l'utilite qu'elles presentent pour 
eux et de la capacite de financement des cantons. 

4. Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l'integration des invali
des) 

Des l'entree en vigueur de l'arrete federal du 3 octobre 2003 concemant la reforme 
de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confäderation et 
les cantons7, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidite 
en matiere d'institutions, d'ateliers et de homes jusqu'a ce qu'ils disposent de leur 
propre strategie approuvee en faveur des invalides, strategie com.portant aussi 
l'octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d'exploitation 
d'institutions accueillant des residents hors canton, mais au minimum pendant trois 
ans. 

5. Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes agees et aux personnes 
handicapees) 

Les cantons continuent de verser aux organisations d'aide et de soins a domicile les 
prestations destinees aux personnes ägees et aux personnes handicapees qui leur 
sont actuellement allouees en vertu de l'art. l0lbis de 1a loi federale du 20 decembre 
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8, jusqu'a ce qu'ils aient eux-memes mis 
en vigueur une reglementation en la matiere. 

3 RS ... ; RO ... {FF 2003 6035) 
4 RS 831.20 
5 RS 725.113.11 
6 RS ... ; RO ... (FF 2003 6035) 
7 RS ... ; RO ... {FF 2003 6035) 
8 RS 831.10 
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m 
1 Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 
2 Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. 

Conseil des Etats, 3 octobre 2003 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 

Conseil national, 3 octobre 2003 

Le president: Y ves Christen 
Le secretaire: Christophe Thomann 
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Projet de la Commission de redaction pour le vote final 

Loi federale 
-sur la perequation financiere et 
la compensation des charges 
(PFCC) 

du 3 octobre 2003 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu les art. 47, 48, 50 et 135 de _la ConstitutionI, 
vu le message du Conseil federal du 14 novembre 20012, 

arrete: 

Section 1: 

Art.1 

Dispositions generales 

Objet 

La presente loi reglemente: ., 
a. la perequation des ressources en faveur des cantons a faible potentiel de res

sources, financee par les cantons a fort potentiel de ressources et par la 
Confäderation; 

b. la compensation, par la ConfederatiQn, des charges excessives dues a des 
facteurs geo-topographiques. ou socio-demographiques; 

c. la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. 

Art. 2 Buts 

La perequation financiere vise a: 
a. renf orcer l' autonomie financiere des cantons; 

b. reduire les disparites entre cantons en ce qui conceme la capacite fmanciere 
et la charge fiscale; 

c. maintenir la competitivite fiscale des cantons au niveau national et interna
tional; 

d. garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financieres; 

e. compenser les charges excessives des cantons dues a des facteurs geo-topo
graphiques 9u socio-demographiques; 

RSlOl 
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f. garantir une compensation des charges equitable entre les cantons. 

Section 2: 
Perequation des ressonrces financee par la Confederation et les cantons 

Art.3 Potentiel de ressources 
1 Le potentiel de ressources d'un canton correspond a la valeur de ses ressources 
exploitables fiscalement. 

2 11 est calcule sur la base: 

a. du revenu imposable des personnes physiques selon la loi federale du 
14 decembre 1990 sur l' impöt federal direct 3; 

b. de la fortune des personnes physiques; 

c. des benefi.ces imposables des personnes morales selon la loi federale du 
14 decembre 1990 sur l'impöt federal direct. " 

3 Le Conseil federal fixe une franchise uniforme deductible du revenu. En ce qui 
conceme la fortune, il ne tient compte que de l' accroissement de celle-ci et en ce qui 
conceme les benefices, il prend en consideration le statut fi.scal particulier dont 
jouissent certaines entreprises. 
4 En collaboration avec les cantons, le Conseil fäderal calcule chaque annee le po
tentiel de ressources de chaque canton par habitant, sur 1a base des chiffres des trois 
dernieres annees pour lesquelles des donnees sont disponibles. 

5 Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant superieur a la moyenne 
suisse sont reputes cantons a fort potentiel de ressources. Les cantons ayant un po
tentiel de ressources par habitant inferieur a la moyenne suisse sont reputes cantons a 
faible potentiel de ressources. 

Art.4 Financement 

1 Les cantons a fort potentiel de ressources et la Confederation financent la perequa
tion des ressources. 

2 La part totale annuelle des cantons a fort potentiel de ressources eq1:1.ivaut au mini
mum a deux tiers ~t au maximum a 80 % de la part de la Confederation. 

Art.5 Determination des fonds 

1 L' Assemblee fäderale fixe par un arrete fäderal sou~s au referendum, pour une 
periode de quatre ans, hr contribution de base des cantons a fort potentiel de ressour
ces et celle de la Confederation a la perequation des ressources. Elle tient compte du 
rapport du Conseil federal (art. 18) et vise au maintien de la competitivite fiscale des 
cantons sur le plan international. 

3 RS 642.11 
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2 Le Conseil federal adapte, pour la deuxieme, la troisieme et la quatrieme annee, la 
contribution des cantons a fort potentiel de ressources en fonction de l'evolution de 
leur· potentiel de ressources et celle de la Conf ederation en fonction de l' evolution du 
potentiel de ressources de tous les cantons. 

3 Chaque canton a fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage 
uniforme de 1a difference entre ses ressources entrant en ligne de compte et la 
moyenne suisse. 

Art6 Repartition des fonds 

1 Le Conseil federal atrete chaque annee la repartition des fonds de la perequation 
des ressources entre les cantons a fäible potentiel de ressources sur la base de leur 
potentiel de ressources et de leur nombre d'habitants. La contribution par habitant 
augmente progressivement en fonction de la difference croissante entre les ressour
ces determinantes d'un canton et celles de 1a moyenne suisse. Le.classement des 
cantons ne doit pas etre modifie par la perequation des ressources. 

2 Les fonds sont verses aux cantons sans etre subordonnes a une affectation determi
nee. 

3 Les ressources qui entrent en ligne de compte pour chaque canton, calculees par 
habitant, devraient atteindre, apres addition des versements de la perequation des 
ressources, 85 % au moins de 1a moyenne suisse. 

Section 3: 
Compensation des charges excessives par la Confederation 

Art. 7 Charges excessives dues a des facteurs geo-topographiques 
1 La Confederation compense les charges excessives des cantons dues a des .facteurs 
geo-topographiques. 

2 Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier: 

a. une proportion superieure a la moyenne de zones d'habitation et de surfaces 
productives situees en altitude; 

b. un habitat disperse et une faible densite de population. 

Art. 8 Charges excessives dues a des facteurs socio-demographiques 

l La Confäderation compense les charges excessives des cantons dues a des facteurs 
socio-demographiques. 
2 Les facteurs engendrant des charges excessives sont eil particulier une proportion 
superieure a la moyenne des groupes de population suivants: 

a. personnes vivant dans 1a pauvrete; 

b. personnes 'tres ägees; 

c. jeunes confrontes a des besoins de formation particuliers; 
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d. chömeurs; 

e. toxicodependants; 

f. etrangers qui ont besoin d'une aide a l'integration. 
3 Sont egalement prises en campte les charges particulieres supplementaires suppor
tees par les villes-centres des grandes agglomerations. 

Art. 9 Determination et repartition des fonds 
1 L' Assemblee föderale fixe, par un arrete föderal soumis au refärendum et pour une 
periode de quatre ans, les contributions de base destinees a la compensation des 
charges excessives dues a des facteurs geo-topographiques et socio-demographiques. 
Elle tient campte du rapport du Conseil federal (art. 18) .. 

2 Le Conseil föderal adapte la contribution en fonction du rench~rissement pour la 
deuxieme, 1a troisieme et la quatrieme annee. 

3 Il fixe les criteres de repartition apres consultation des cantons. 

4 Les fonds sont verses aux cantons sans etre subordonnes a une affectation determi
nee. 

Section 4: 
Collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges 

Art.10 Obligation de collaborer 

1 L' Assemblee föderale peut obliger les cantons ä collaborer en prevoyant une com
pensation des charges dans les domaines cites a l' art. 48a, al. 1, de la Constitution. 

2 L'obligation revet la forme d'une declaration de force obligatoire generale (art. 14) 
ou d'une obligation d'adherer (art. 15). 

3 Les cantons reglent la collaboration dans des conventions intercantonales. 

Art.11 Buts 

La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise les 
buts sui vants: 

a. garantir une offre minimale de services ä la collectivite; 

b. executer des taches cantonales collectivement et de maniere rationnelle; 

c. compenser de maniere equitable les couts des services profitant a plusieurs 
cantons en assurant aux cantons concemes une participation adequate aux 
decisions et a Ia mise en reuvre. 

Art. 12 Principes de perequation 

La perequation des prestations dont profitent plusieurs cantons tiendra campte en 
partictilier de l'utilisation effective de ces prestations, de l'ampleur du droit de parti-
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cipation aux decisions et a la m.ise en reuvre ainsi que des avantages ou inconve
nients considerables qui y sont lies et dont le. canton fournisseur beneficie en raison 
de sa situation. 

Art.13 Accord-cadre intercantonal 

Les cantons elaborent un accord-cadre intercantonal portant sur la collaboration 
intercantonale assortie d'une compensation des charges. Ils y arretent notamment: 

a. les principes de la collaboration intercantonale; 

b. les principes de la compensation des charges; 

c. les organes competents; 

d. la participation des parlements cantonaux a la collaboration intercantonale 
assortie d'une compensation des charges; 

e. les procedures d' adhesion et de denonciation; 

f. la procedure intercantonale de reglement des difförends applicable a tous les 
litiges lies a la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des 
charges; 

g. la mesure dans laquelle les principes de la collaboratio:h intercantonale et de 
la compensation des charges entre le canton et ses communes s' appliquent. 

Art. 14 Declaration de force obligatoire generale 

1 L' Assemblee föderale peut, par un arrete föderal soumis au refärendum, donner 
force obligatoire generale: 

a. a l' accord-cadre intercantonal si au moins 21 cantons le demandent~ 

b. a une convention irttercantonale dans un des domaines cites a l' art. 48a, al. l, 
de la Constitution, si au moins 18 cantons le demandent. 

2 Les cantons concernes sont consultes avant la decision. 

3 Les cantons qui sont contraints d' adherer a une convention en vertu d'une declara
tion de force obligatoire generale ont les memes droits et les memes obligations que 
les cantons ayant deja adhere. 
4 La declaration de force obligatoire generale ne peut porter sur une duree superieure 
a 25 ans. 
5 Les arretes federaux sur la declaration de force generale obligatoire peuvent prevoir 
que l' Assemblee föderale est habilitee a lever la force generale obligatoire par arrete 
föderal simple, lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particu
lier si: 

a. au moins six cantons le demandent pour l'accord-cadre intercantonal; 

b. au moins neuf cantons le demandent pour une convention intercantonale. 

6 Les cantons ne peuvent demander la levee de la declaration de force· obligatoire 
avant eing ans. 
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Art.15 Obligation d' adherer 
1 A 1a demande d'au moins la moitie des cantons qui sont parties a une convention 
intercantonale Oll dont les negociations ont abouti a un projet final de convention, 
l 'Assemblee federale peut, par un arrete federal simple, c01;1traindre un oll ·plllsieurs 
cantons a l' adhesioi:l. . 

2 Les cantons concemes sont consllltes avant 1a decision. 

3 Les cantons qui sont contraints d'adherer a une convention ont les memes droits et 
les memes obligations qlle les alltres cantons. 

4 L' Obligation d, adherer ~e pellt porter sur llne duree superieure a 25 ans. 

5 L' Assemblee fäderale peut, par un arrete federal simple, lever l' obligation 
. d' adherer lorsque, du fait des circonstances, eile ne se justifie plus, en particulier si 

la moitie des cantons parties a la convention intercantonale le demande. 

6 Les cantons ne peuvent demander la levee de l' obligation d' adherer avant cinq ans. 

Art.16 Voies de droit 

1 Les cantons instituent des autorites judiciaires qui statuent comme autprites canto
nales· ou intercantonales de demiere instance sur les recours contre les decisions 
d' organes intercantonaux. 

2 Si UD canton viole une convention intercantonale ou UDe decision ayant force obli
gatoire prise par un organe intercantonal, chaque canton ou l' organe intercantonal 
conceme peut saisir le Tribunal federal lorsque la convention intercantonale sur le 
reglement des diffärends n'a pas permis d'aboutir a un accord. 

Art.17 Applicabilite directe 

Si UD canton ne met pas en reuvre une convention intercantonale ou une decision 
ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, ou s' il ne le fait pas dans 
les delais, les citoyens concemes peuvent faire valoir des droits fondes sur cette 
convention ou decision a condition que les dispositions materielles qu'elle contient 
soient suffisamment claires et precises. 

Section 5: Rapport sur l'evaluation de l'efficacite 

Art.18 

1 Le Conseil fäderal presente tolls les quatre ans a l' Assemblee föderale un rapport 
sur l' execution et les effets de la presente loi. 
2 Le rapport expose le degre de realisation des buts de la perequation financiere 
durant la periode ecoulee et propose d' eventuelles mesures pour la periode suivante. 

3 Les effets de la collaboration intercantonale assortie d'UDe compensation des char
ges sont exposes a part. 
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Section 6: Dispositions transitoires 

Art. 19 Compensation des cas de rigueur 

1 La Confederation et les cantons financent un fonds de compensation des cas de 
rigueur pour les cantons a faible potentiel·de ressources afin de leur faciliter le pas
sage a la nouvelle perequation financiere. La compensation des charges dans le cadre 
de la collaboration intercantonale n' est pas prise en compte dans ce contexte. 

2 Le fonds est finance a raison de deux tiers par la Confederation et d'un tiers par les 
cantons. 

3 L' Assemblee federale fixe, par arrete federal soumis au referendum, le montant a 
partir duquel sont compenses les cas de rigueur. Ce montant est fixe· pour huit ans, 
puis diminue _de 5 % par an. II est defmi pour chaque canton en fonction du nombre 
de ses habitants. 

4 L' Assemblee federale decide par arrete federal soumis au referendum la levee, 
totale ou partielle, de _la compensation des cas de rigueur lorsque qu'il s'avere, sur la 
base du rapport du Conseil fäderal, que celle-ci n'est plus, ou plus entierement ne
cessarre. 
5 Le Conseil federal regle la repartition des fonds entre les cantons, .en fonction de· 
leur potentiel de ressources et des resultats du bilan financier du passage au nouveau 
systeme de perequation. 11 consulte au prealable les cantons. La compensation des 
charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n'est pas prise en compte 
dans ce contexte. 

6 Un canton perd son droit aux prestations du fonds de compensation des cas de 
rigueur quand son potentiel de ressources depasse la moyenne suisse. 
7 Les fonds sont verses aux cantons sans etre subordonnes a une affectation determi
nee. 

8 Lors de l'examen visant a mesurer si l'objectif de dotation minimale precise a 
· l' art. 6, al. 3, a ete atteint, les prestations du fonds de compensation des cas de ri
gueur sont prises en consideration. 

Art. 20 Droit en matiere de subventions 

Dans les domaines ou la nouvelle perequation fmanciere prevoit un allegement 
financier au profit de la Confederation: 

a. toute demande d'aide financiere ou d'indemnite qui est deposee entre la date 
de l'entree en vigueur de 1a presente disposition et celle de l'entree en vi
gueur complete de la nouvelle perequation fmanciere est examinee en vertu 
du droit en vigueur au moment de l'engagement; 

b. les prestations fmancieres formellement garanties par la Conf ederation avant 
l' entree en · vigueur de 1a nouvelle perequation financiere pour· des projets 
n'ayant pas encore ete mis en reuvre au moment de l'entree en vigueur de la 
presente loi ne sont fou.mies que si le decompte fmal relatif au projet realise 
est presente dans les trois ans suivant l'entree en vigueur de la presente loi. 
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Section 7: Dispositions finales 

Art. 21 Execution 

Le Conseil föderal edicte les dispositions d' execution. 11 consulte au prealable les 
cantons. 

Art. 22 Prorogation des arretes federaux selon les art. 5, al. 1, et 9, al. 1 
1 Tout retard dans la mise en application d'un nouvel arrete federal aux termes des 
art. 5, al. 1, et 9, al. 1, implique la prorogation de l'arrete federal en vigueur jusqu'au 
moment ou l'arrete fäderal suivant prend effet, le delai de prorogation ne pouvant 
toutefois exceder deux ans. 

2 Le Conseil fäderal peut adapter la contribution conformement aux art. 5, al. 2, et 9, 
al. 2, pour la duree de la prorogation. 

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur 

La loi fäderale du 19 juin 1959 concemant la perequation financiere entre les can
tons4 est abrogee. 

Art. 24 Referendum et entree en vigueur 
1 La presente loi est sujette au referendum. 

2 Elle sera publiee dans la Feuille federale si le peuple et les cantons acceptent 
l'arrete du 3 octobre 2003 concemant la reforme de la perequation fmanciere et la 
repartition des täches entre la Confederation et les cantons5 .. 

3 Le Conseil fäderal fixe la date de l'entree en vigueur en tenant compte de l'etat de 
la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. 

12232 

4 RO 1959 913, 1974 139, 1980 1791, 1985 1945 
5 
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Decreto f ederale 
concernente la nuova impostazione della perequazione 
tinanziaria e della ripartizione dei compiti 
tra Confederazione e Cantoni 
(NPC) 

del 3 ottobre 2003 

L 'Assemblea federale della Confedera,zione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2001 1, 

decreta: 

I 

La Costituzione federale2 e modificata come segne: 

Art. 5a Sussidiarieta 

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio 
della sussidiarieta. 

Art. 42 cpv. 2 

Abrogato 

Art. 43a Principi per l' assegnazione e l' esecuzione dei compiti statali 
1 La Confederazione assume unieamente i compiti ehe superano la eapaeita dei 
Cantoni o ehe esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. 

2 La eollettivita ehe fruisce di una prestazione statale ne assume i eosti. 

3 La eollettivita ehe assume i costi di una prestazione statale puo decidere in merito 
a questa prestazione. 
4 Le prestazioni di base devono essere aeeessibili a ognuno in misura eomparabile. 

s I eompiti statali devono essere eseguiti in modo economieamente razionale e 
adeguato ai bisogni. 

Art. 46 cpv. 2 e 3 

2 Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono eoneor
dare determinati obiettivi, nonehe programmi eantonali sostenuti finanziariamente 
dalla Confederazione. 

1 FF 2002 2065 
2 RS 101 

2001-2240 5745 



Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri 

Art.15 Obbligo di partecipazione 

1 Mediante decreto federale semplice 1' Assemblea federale puo obbligare a parteci
pare a un trattato intercantonale uno o piu Cantoni, su riehiesta di almeno la meta dei 
Cantoni ehe gia vi partecipano o ehe ne hanno negoziato i1 progetto definitivo. 
2 Prima della decisione sono eonsultati i Cantoni interessati. 

3 I Cantoni obbligati a partecipare hanno gli stessi diritti e doveri degli altri parteci
panti. 

4 L' obbligo di partecipazione puo essere disposto per 25 anni a1 massimo. 

s Mediante decreto federale semplice 1 'Assemblea federale puo revocare 1 'obbligo di 
partecipazione se non se ne giustifica piu il mantenimento in base alle cireostanze, in 
partieolare se almeno la meta dei Cantoni ehe partecipano a1 trattato intercantonale 
ne ehiedono la revoca. 

6 I Cantoni possono chiedere di revocare 1' obbligo di partecipazione a1 piu presto do-. . 
po emque ann1. 

Art. 16 Protezione giuridiea 

1 I Cantoni designano autorita giudiziarie ehe decidono in qualita di autorita eanto
nali o intercantonali di_ ultima istanza sui rieorsi eontro le decisioni degli organi in
tercantonali. 

2 Se un Cantone viola un trattato o decisioni vincolanti di un organo intereantonale, 
ogni Cantone o l 'organo intereantonale interessato puo promuovere azione a1 Tribu
nale federale per quanto la procedura intercantonale di eomposizione delle eontro
versie non abbia portato a un accordo. _ 

Art.17 Applicabilita diretta 

Se un Cantone non attua o non attua tempestivamente un trattato o una decisione 
vineolante di un organo intercantonale, i cittadini interessati possono far valere i cii
ritti derivanti da questo trattato o da questa decisione. per quanto le relative disposi
zioni siano sufficientemente precise e ehiare sotto il profilo materiale. 

Sezione 5: Rapporto sull'efficacia 

Art.18 

1 Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all' Assemblea federale un rapporto 
sull'esecuzione e sull'efficacia della presente legge. 

2 II rapporto fornisee indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della.perequazio
ne finanziaria nel periodo traseorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo 
suceess1vo. 

3 Gli effetti della collaborazione intercantonale con pereqüazione degli oneri sono 
illustrati separatamente. 
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